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Einleitung. 

Dur die a. h. Entichließung vom 17. Jänner 1850 und das Eaiferlihe Par 

tent von demfelben Tage ift die von dem Zufkizminifter Herrn Anton Ritt er 
v. Schmerling vorgelegte Strafprozeßordnung zum proviforifchen Gefege für 
jene Kronländer des öfterreihifchen Kaiferftaates erhoben worden, in welchen 

das Strafgefegbuch über Verbrechen und ſchwere Polizeiübertretungen vom 
3. September 1803 in Wirkfamfeit fteht. | 

Das Bebürfniß einer durchgreifenden Neform des Strafverfahrens war 

bereits ſeit langer Zeit tief gefühlt. So bedeutend au die Stellung war, 

welche der materielle Theil des öfterreichifchen Strafgefeßes über Verbrechen 
unter den gleichzeitigen Gefeßgebungsarbeiten anderer Länder einnahm, fo 
Eonnte doc) jenem Theile des Strafgeſetzes, welcher das Verfahren in Straf: 

fachen zum Gegenftande hat, felbft für die Zeit feines Erfcheinens ein gleiches 
Lob nicht gefpender werden. Es war darin dad inquifttorifche Princip, deffen 
Berechtigung an fich gegenwärtig von Eeinem Einfichtigen beftritten wird, auf 

die Spitze getrieben und auf Koften der Sicherheit der perfönlichen Freiheit 
der Staatdbürger in einer nicht zu rechtfertigenden Ausdehnung und Strenge 
geltend gemacht. Nicht nur der Beginn des Strafverfahrens, fondern auch 

alle einzelnen Ilnterfuchungsfchritte waren zur Amtspflicht des unterfuchenden 

Richters gemacht, und diefem eine Gewalt eingeräumt, deren Umfang nur 
zu leicht zum Mißbrauch derfelben verleiten Eonnte. Durch die Heimlichkeit 
des ganzen Verfahrens und durch das im Geſetze ausdrüdlich enthaltene Ver⸗ 
bot der Beigebung eines Vertheidigers, deffen Zulaffung wenigftend am Schluffe 
des Verfahrens ſich im gemeinen deutfchen Strafrechte ſowohl, als in mehrer 
ren beutfchen Gefeßgebungen , insbefondere in der preußiichen Griminalord- 

nung vom 11. December 1805 erhalten hatte, war der Angefchuldigte beinahe 

ganz in die Hände des Interfuchungsrichterd. gegeben und offenbar den ause 
gebehnten Befugniffen des Legteren gegenüber zu wenig gegen einen Miß- 

brauch derfelben gefhügt. Die ſtrenge SchriftlichFeit und Actenmaͤßigkeit des 
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ganzen Verfahrens hatte nicht nur die nothwendige Bolge, baßdie Dauerber Un⸗ 
terfuchungen im Allgemeinen ziemlich bedeutend war, in einzelnen Faͤllen fogar 

auf mehrere Jahre fich erftreckte, fondern fie führte befonderd den wichtigen Nach 

theil herbei, daß das erkennende Gericht weder den Angelchufdigten, noch 
die Zeugen oder Sachverftändigen unmittelbar vernehmen Eonnte. Das Gericht 
lernte die thatfächlichen Verhältniffe des Falles nur aus den Acten, fomit nur 

in der nicht immer ganz richtigen Auffaffung des Unterfuchungsrichters, und 
ſelbſt aus jenen nicht unmittelbar, fondern in der Regel nur durch die Dar: 
flelung eines Referenten Eennen. Die Vereinigung der widerfprechenden Ver: 

richtungen des Anklägers und Vertheidigers in der Perfon des Unterfuhungs- 

richters, welcher überdies fehr häufig ald Mitglied des erfennenden Gerich- 

tes, und zwar gewöhnlich ald Neferent zugleih das Richteramt auszuüben 

hatte, mußte die Unparteilichkeit desfelben nothwendig gefährden. 

Dieſe Mängel und Gebrechen wurden um fo gefährlicher, je weniger 
vollfommen die Gerichtsverfaffung in den meiften Kronländern war. In 

mehreren derfelben, namentlich in Defterreich ob und unter der Enns, in 
Steiermark und dem größeren Theile von Kärnthen beftand die Patrimonial- 
gerichtsbarkeit in ihrer vollften Ausdehnung. In anderen, 3. ®. in Böhmen 
und Mäpren, war zwar die Criminalgerichtsbarfeit nur wenigen Magiftra« 

ten überlaffen; allein die ungenügende Bezahlung der bei denfelben angeftell- 
ten Beamten bewirkte, daß es felbft in diefen Provinzen unmöglich war, je: 

derzeit auf hinreichend fähige Beamte und auf eine genaue Beobachtung der 

Formen des Verfahrens zu rechnen. Um das Maß ded Uebels voll zu machen, 
mußten die Patrimonial : Strafgerichte die Koften der von ihnen abgeführten 

Unterfuchungen, ja in einigen Provinzen bis vor wenig Jahren auch die Koften 
der Verpflegung der Verurtheilten in den Öffentlichen Strafanftalten tragen. 
Die Folge davon war, daß die Verwaltung ber Strafrechtöpflege, da fie dem 

. Gerichtöheren nur große Laſten aufbürdete, fehr läffig betrieben wurde, und 

daß daher die Öffentliche Sicherheit in höchſt ungenügender Weife gefhügt war. 

Leider wurde diefen fchon feit einer Neihe von Jahren allgemein aner- 

Bannten Gebrechen des Strafverfahrend durch Feine Maßregel der Geſetzge⸗ 
bung abgeholfen. Erft die gewaltige Erfchütterung des Jahres 1848 vermochte 

es, den hartnädigen Widerftand zu befiegen, mwelder am Gewohnten und 
Hergebrachten haftend jeder tiefer greifenden Reform entgegentrat; erft durch 

fie gelang es, auch auf diefem Gebiete des öffentlichen Lebens den Anfichten 
Geltung zu verfchaffen,, die fchon feit Jahren von den ausgezeichneteften Män- 
nern der Wiffenfchaft verfochten wurden. 

Bon dem Tage an, da zuerft das Wort „Conftitution des Vaterlandes” 
außgefprochen wurde, Eonnte über den Umfang der Reform des Strafverfahr 

rens kein Zweifel obmalten. Deffentlichkeit und Muͤndlichkeit, Anklageverfah⸗ 
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ren und Gefchwornengerichte, Aufhebung jeder Patrimonialgerichtöbarkeit und 
eine unabhängige Stellung bed Nichterftanded, — dies waren die laut and 
geſprochenen Forderungen der Wiſſenſchaft, die allein den Formen des confkie 
tuttonellen Lebens zu entiprechen vermochten; dies waren bie in der Reichs⸗ 
verfaflung vom 4. März; 1819 ausgefprochenen Grundfiße, nach welchen 
das Strafverfahren PFünftig geregelt werden follte. Auf denſelben Grundfägen 
beruht die neue Strafproceßordnung, die gewiß jeder Vaterlandsfreund als 
einen neuen Grundſtein zum con Ritutionellen Ausbau unferes Vateılandesfren- 
big begrüßt. 

Die Wichtigkeit einer richtigen Auffaffung der diefeni Gefege zum Grunde 
liegenden Principien macht eine nähere Betrachtung derfelben erforderlich. 

L Anklage-⸗ und Unterfuhungsprincip. 

Es ift eine häufig verbreitete, aber ganz wmrichtige Behauptung, daß 
die Inguifitionsmarime, d. i. der Grundfab der Verfolgung der 
Verbrechen von Amtswegen, welcher nach dem bisher beftandenen öfterreichi« 
ſchen Strafgefege die ausfchließende Grundlage des Strafverfahrend bildete, 
völlig aufgegeben werden müffe. Das inquifitorifche Princip if vielmehr ein 

nothwendiger Ausfluß der Elarer erkannten fittlihen Idee det Staates 

und feiner Aufgabe; es ift das Ergebniß einer richtigen Anfhauung der Na⸗ 

tur bed Strafredtes. 

In jeder Öefegedübertretung liegt eine Auflehnung bed Einzelwillens des 
Uebertreterd gegen den allgemeinen Willen, deffen Ausdruck das Geſeß if. 

Ter in einer ſolchen Auflehnung ausgefprochene böfe Wille und die darin 

enthaltene Verlegung der allgemeinen Rechtsordnung muß wieder aufgehor 
ben werden; die Forderung der Vernunft, daß tie Schuld des befonderen 

Willens, der fih willkürlich aus der Einheit mit tem allgemeinen Willen 
losgeriſſen, getilgt werde, muß durch die Zwangégewalt des Staates ihre Er- 

füllung erhalten. Hierin liegt die eigentliche Begründung des Strafrechtes, 
in welchem die Staatsgewalt in der Eigenſchaft des öffentlichen Gewiflens 

dem widerrechtlichen Eigenwillen des Einzelnen entgegentritt. 

Die Ausübung ded Strafrechtes im einzelnen Falle zu vermitteln, iſt die 
Aufgabe und der Zwed des Strafverfahrens. Es handelt fi bei dem: 
felben nicht um Rechte, welche dem freien Verzichte der Pa: teilen unterwors 
fen find, wie in der bürgerfichen Nechtöpflege, fondern um das öffentliche 
Intereſſe der bürgerlichen Gefellfchaft, daß die geſtörte Rechtsordnung wieder 
bergeftellt, das erfolgte Unrecht wieder aufgehoben werde. Es kann daher 
im Allg.meinen weder ein Verzicht ded Beſchädigten auf Geltendmachung 
des Rechtes, noch eine Verzichtleiftung des Angefchuldigten auf feine Ver⸗ 

theidigung Platz greifen. Das Strafverfahren foll die Schuld oder Schuldlo⸗ 
1* 
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figkeit des einer. Geſetzes übertretung Befchuldigten ausmitteln, Kein Schule 

diger fol unbeftraft bleiben, Eein Unfchuldiger eine Strafe erleiden. Es kann 
fi daher im Strafverfahren nicht, wie in der bürgerlihen Rechtspflege, um 
eine bloß formelle Wahrheit, um die Durchführung einer allgemeinen, 

formellen Rechtdorbnung handeln, fondern es muß dahin geftrebt werden, die 
höchſte dem Menſchen erreichbare Wahrheit, die materielle Wahrheit 
auszumitteln. 

Aus diefen MVorberfäßen und aus einer richtigen Würdigung der ſitt⸗ 

lichen Idee des Staates ergibt fih, daß die Verfolgung der Verbrechen und 
der Uebelthäter nicht nur ein Recht, fondern auch eine Pflicht des Staa: 
tes ift. Es kann daher die Einleitung des Strafverfahrens nicht von der Klage 

des Beſchaͤdigten ober WBeleidigten allein abhängig gemacht werben; fie 
muß vielmehr von Amtswegen erfolgen. Im Strafverfahren kann nicht 
die Verbandlungsmarime, fontern ed muß das Unterfuhungs- 
princip herrfchen, d. h. der Start muß unabhängig von dem Anbringen 

“ und den Anträgen des Verletzten ſowohl, ald des Beſchuldigten felbitthätig 
burch feine Beamten die thatfächlichen Umftände der Gefegedübertretung, fo 

wie Alles, was die Schuld oder Unſchuld des Beſchuldigten zu begründen 

vermag ‚, erheben. 

Die Nichtigkeit diefer Anfchauungsweife wird auch durch den geſchicht⸗ 

lich en Entwicklungsgang beftätige. Mit dem Kortfchreiten der Eivilifation ent⸗ 

wickelte ſich im Laufe der Zeiten bei allen Völkern des Alterthumes, wie im 

Mittelalter, der Begriff der Strafe ald eines Mittels zur Aufrechthaltung 
der bürgerlichen Ordnung, zum Schutze der Nechtsficherheit. Sobald aber 
dieſes Bewußtſein der wahren Natur der Strafe Elar hervortrat, wurde die 

urſpruͤnglich beinahe bei allen Völkern berrfchend geweſene Anficht von der 

Strafe ald einem vergeltenden, vor Allem bie Privatgenugihuung für den 
Verlegten bezweckenden Uebel mehr in den Hintergrund gebrängt. Damit 
mußte ſich nothwendig in Beziehung auf das Strafverfahren die Pflicht des 

Staates geltend machen, dafür zu forgen, daß nach Möglichkeit Eein Ver⸗ 
brechen unbeftraft bfeibe. Da jedoch die Ankläger nicht felten fehlten, ober 

bie Verfolgung von Verbrechen wieder aufgaben, auch als Privatperfonen 

nicht immer genügende Mittel zur Aufklärung der Sache befaßen, fo mußte 
man dahin kommen, Staatöbeamte zu beftellen, welche kraft ihres Amtes 
die Verbrecher zu verfolgen berufen und verpflichtet waren. 

Diefer Entwicklungsgang zeigt fich beiden Völkern des Alterthumes ebenfo, 
wie in der Geſchichte der Nechtsinftitutionen der alten Germanen. 

Während das Strafverfahren der Römer in den älteren Zeiten nur 

auf dem Anklageprincipe beruhte, finden fich fchon in den legten Jahrhun⸗ 
derten der Republik Spuren, welche deutlich auf das Erwachen des inquifi- 



torifchen Elementes hinweiſen; in der Kaiferzeit aber bricht fich die Unterfu« 
dhungsmarime völlig Bahn. Wenn auch bei dem Verfahren ſelbſt die An⸗ 

klageform beibehalten wurde, ſo ſuchte man doch durch Belohnungen zur 
Erhebung der Anklage zu ermuntern; gewiſſe Beamte wurden förmlich zur 
Anklage fiscaliſcher Vergehen verpflichtet CL. 5. D. de his, quae ut in- 

dignis auferuntur) und allmälig eigene Beamte (irenarchae, stationarii, 
nuntiatores) aufgeftellt, um ®erbrechen aufzufpüren und deren Beftrafung 

durch Einreihung ihrer Berichte bei den Strafrichtern einzuleiten*). Die 
amtliche Nachforſchung nach Verbrechen und nach deren Thätern war insbe⸗ 
fondere eine den Provinzialobrigkeiten (dem Praeses provinciae) auferlegse 

Pflicht. (L. 18. D. de officio praesidis.) Das Verfahren, welches auf Ver: 
anfaffung der Berichte der hiezu beftellten Beamten vor dem Gerichte flatt fand, 
unterfchied fid von dem fonft gewöhnlichen Anklageverfahren auch dadurch, 

daß der Bericht des Beamten die Stelle des Anklagelibells vertreten zu haben 
feheint. Der Richter mußte in rei veritatem inquirere, wie es in der L. 14. 

Cod. de accusationibus heißt, wobei es auch bei genägendem Verdachte zur 
Folter des Angefchuldigten kommen konnte. Ueberhaupt fcheint. allmälig die 

Anſicht, daß der Richter auch ohne Ruͤckſicht auf die Anträge des Anklägers 
für die Entdeckung der Wahrheit thätig fein folle, zur herrfchenden gewor⸗ 
den zu fein. 

Daß germanifche Strafverfahren, welches in den ältelten Zeiten bei- 

naherein accufarorifh war, begann mit dem Kortfchreiten ber Idee, daß jebes 

Verbrechen einen Bruch des Öffentlichen Friedens in fi) enthalte, inquifitori- 

ſche Elemente aufzunehmen. Finden ſich gleich in den Volksrechten der mero- 

vingifhen Epoche nur wenige Stelien, welche auf eine Verpflichtung der kö— 
niglihen Beamten zu amtlichem Einfchreiten gegen Verbrecher hindeuten, fo 

ift dagegen in den Capitularien Karls des Großen und feiner Nachfolger diefe 

Pflicht um fo Elarer und beſtimmter ausgelprochen. Dahin gehören vorzüglich 
die Vorfchriften, welche den Grafen die Berpflichtung auferlegten, ſowohl 

ſelbſt als auch durch ihre Unterbeamten Cjuniores) gegen Ale, welche der 

öffentlihen Sicherheit gefährlich erfchienen, von Amtswegen einzufchreiten **), 

*) 1.6. $. 3. D. ad 8. C. Turpill. — L. un. Cod. de irenarchis. — ®eib, &e: 
ſchichte des römifchen Griminalprocefies. Leipzig 1842, und Helie, traitd de ’instrao- 

tion erim. I. p. 34 — 173. 

“#) Capit. 11. 802 c. 23. De omni re insuper totum, undecungue necesse fuerit, tam 

de justitiis nostris quamque de justitiis ecclesiarum Del, viduarum, orphanorum, 

pupillorum et ceterorum hominum inquirant et perficiant. Et quodeunque ad 

emendandum invenerint, emendare studeant, in quantum melius potuerint, et 

quod per se emendare non potuerint, in praesentiam nostram addaci faciant, 

— Capit. I. 8023 c. 25. Ut comites et contenarii omnes ad justitiam faciendam 

eompellant et janiores tales in ministeriis suis habeant, in quibus confdant, 
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fo wie die Anordnung, daß die königlichen Sendboten (Missi) bei ihren Unter⸗ 

fuchungen über die Amtsführung der Beamten in jeder Grafſchaft eine Anzahl 

Männer auswählen und diefe auf ihre befchworene Interthauenpflicht hin zum 

Rügen aller unerlaubten Bedrüsfungen anhalten follten. (Cap. 828. c. 3.)*) 
Aus diefen Earolingifhen Einrichtungen fchein n die Rügegerichte des Mit- 

telalter6 hervorgegangen zu fein, welche darauf beruhten, daß bei gewillen 

Oemeindeverfammlungen entweder jeder Anwefende oder gewiffe Gericht#- 

perfonen das Recht und die Pflicht hatten, alle begangenen Frevel zur Anzeige 
zu bringen, und welche fich in vielen Theilen Deutfchlands bis in das 16. 

und 17. Jahrhundert herab erhielten. In die Claſſe des Nügeverfahrens ge: 

hört wohl ohne Zweifel auch die in dem öjterreichiichen Randrechte (Senckenberg, 

visiones diversae de collectionibus legum germanicarum. p- 215 —268) 
in den Art. 62 und 63 erwähnte »Frage auf [hädliche Leute? we- 
gen Straßenraub , Mord, Diebftahl und der fogenannten „bofen Dinge,” fo 

wie die gleichfalls ſchon in öfterreichifchen Urkunden des 13. Jahrhundertes er- 
wähnte inquisitio generalis**), und das im vierzehnten Jahrhundert wie, 

quia jogem atque justitiam fideliter observent, panperes nequaquam Opprimant, 

fures latronesque et homicidas, adulieros, maleficos atque incantatores vol au- 

guratrices omnesque sacrilegos nulla adulatione vel praemio nulloque sub tegi- 

mine celare audeant, sed magis prodeore, ut emendentur et castigentur secun- 

dum legem. 

®) Aehnliche Beſtimmungen finden fich im Iongobarbifchen Rechte (Leg. Longob. Pipini 

e. 3 und Lothar. c. 3) und in fpäteren Gapitularien. Rach dem Capit. 853 de mis- 
sin apud Silvacam mußten bie Missi allen freien Männern den Eid abnehmen , daß 
fie jeden Raub, Einbruchdiebflahl und Hausfriedensbruch, welche fie erfahren hätten 
ober erfahren würden, ben föniglichen Sendboten anzeigen unb bie Uebelthäter nicht 

verhehlen wollen. Auch finden fich in ben den Iongobarbifchen Geſetzen angehängten 

Formeln advucati de parte publica, welche Stantsverbrecher und Fehler gegen die 

Öffentliche Orbuung (3. DB. verweigerte Auslieferung von Räubern) anflagen. Sieh 

Biener, Beiträge zur Geſchichte des Inquifitionsprocefies. Leipzig 1827, und Das 
niels, Urfprung und Werth der Befchwornenanftalt. Berlin 1848, 

*s) Go in dem Preiheitebriefe der Königin Margaretha vom I. 1264 für das Stift 
Zwettl, worin fie deſſen Leute von dem Grfcheinen bei ben ungebotenen Dingen befreit, 
e6 fei benn, »quando communis provinciae necessitas inguisitionem exegerit 

generaleom.” (Hormayr's Archiv 1819 S. 37.) Eben fo verorbnet König Rubolf 
von Habsburg mit Urf. vom 8. März 1979 (Ebenda 1828 S. 783), daß gegen Lands 

friebensftörer in Kärnthen „per ingnisitionem vulgarem, quae vulgsri'er 

Kewiszende dicitur,? zu verfahren fei. Im I. 1312, erzählt die Ehronif von 

Klofterneuburg, (Pez, Script. rer. austr. I. 481) entſchloß ſich H. Friedrich das Land 
von ben zahlreichen Dieben und Räubern zu reinigen. Er fanbte feinen Hofmarfchall 

Dietrich von Pilichdorf aus „ad malefactoresinquirendo».” Diefer zog im gan⸗ 
gen Lande herum und ließ biejenigen, welche ihm von Edlen, Bürgern ober Bauern nad 
vorläufiger Breibigung heimlich einſtimmig angeflagt wurben, enthaupten, hängen 
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berholt vorkommende „Beräun.” Vorzüglich waren es aber die Städte, 
wo fi das Bedürfniß nach einer Neform des Strafverfahrens im Intereſſe 
der Aufrechthaltung des ftädtifchen Friedens Eundgab und das Aufkommen in- 
quiſitoriſcher Elemente begünftigte. Das Gtreben, die Verfolgung der Ver: 
brechen zu gewaͤhrleiſten, führte dahin, daß man an manchen Drten den 
Verletzten zur Anklage zwang, oder daß man ihm wenigftend dann, wenn er die 
einmal erhobene Anklage fallen laſſen wollte, die Kortführung der Klage zur Pflicht 
machte, und daß man den gütlichen WVergleich (die Theidigung) ohne Zuftims 
mung bes Richters verbot, bis man endlich fo weit ging, bie Unterfuchung 
ober dad Klagen von Amtswegen einzuführen ®). 

Viel wichtiger war aber die Ausbildung, welche das Inyuifitionsprincip 
im kanoniſchen Rechte erhielt**). Die chriftliche Kirche erwarb nach und 

ober auf andere Art Hinrichten Die Uebrigen, die er füglich nicht angreifen konnte, 

zeigte er namentlich dem Herzog zur Beſtrafung an. „Tale judicium vocabatur In- 

quisitio.? Dasfelbe Berfahren wurbe nach der Chronik von Paltram (Pez, script. rer. 

austr. I. 728) im J. 1390 angewendet. »Es wurbe in Deflerreich ein „geramen 

i. e. consilium secretum” (richtig: Geraun, von bem alten „raunen® d. 1. leife reden) 

gehalten. &6 wurben nämlich Sole und Bauern an einem beftimmten Orte zufammens 

berufen und fie mußten fchwören, daß fle die ihnen vorgelegten Fragen, nämlich, ob ih⸗ 

nen fein Räuber, Dieb oder fchäblicher Menſch befannt fei, wahrhaft beantworten 
würben. Hierauf wurbe jeber einzeln (seorsim) befragt und bie Strafe fogleich an 
den Schuldigen vollzogen.” Nach der Chronik von Zwettl (Per, script. I. 545) fant 

im 3. 1403 ein gleiches Verfahren Statt, welches dafelbft susurratio i. c.gerewn, 
in den darauf bezüglichen Urfehden (in Lichnomwsty’s Geſch. bes Haufes Hababurg V. Re: 

geſten S. 51 Nr. 543 und ©. 52 Nr. 550) aber „gerawn®, „geräwnn?® genannt wird, 
*) Auch in den öfterreichifchen Stadtrechten finden ſich Spuren biefer allmäligen Umbilbung. 

So verordnet ſchon das Wiener Stadtrecht von 1221, (Wiener Jahrb. ber Liter. 39. 
Band, Anzeigeblatt S. 1522), daß der Kläger von ber einmal erhobenen Klage nicht 
mehr zurücktreten fönne. Si nliqnis faciat querimoniam de alio et ille, qui conque- 

ritur, postes velit dissimulare, occultam cum eo faciens compositionem, quae 

dieitur halsune, jadex debet eum cogere, ut querimoniam suam prosequatur- 

Si noluerit eam prosequi, solvat judici poenam (wandel), quam reus solvere 

debuerit. Diefe Beftimmung iſt nicht nur in dem nahe gleichzeitigen Stadtrecht von - 

Haimburg, fondern auch in den Wiener Stabtrechten von 1278 (Lambacher, oͤſterr. 
Sinterregnum, Url. Buy S. 146—167) und von 1340 (Rauch, Script. rer. austr. III. 

37-60) enthalten. Letzteres geht fogar noch weiter, indem es beiſetzt: Wollte Jemand 

ein an ihm verühtes Berbrechen verfchweigen und nicht als Kläger auftreten, fo mag 
ber Richter dann nad feinem Wandel lagen. Vergl. mein Stadtrecht von 

Piener Neuſtadt, Wien 1846. S. Al un. f. Das Klagen von Amtswegen findet fich 

befonders in dem Bacharacher Blutrecht aus dem 14. Jahrhundert, in dem Rechte: 

buche Ruprechts von Freifingen, in einer Gerichisorbnung von Speier von 1328 , im 

Stadtrecht von Soeft u. f. f. 

*0) Das bedeutenbfte Werk, das auch im Nachſtehenden vorzüglich benützt if, bleiben noch 

immer Biener's Beiträge zur Geſchichte des Ingquifltionsprocefies, Wichtig iſt auch 

Hildenbrand, die purgatio canonica und vulgaris. München, 1841. 



nach die Jurisdiction über alle Vergehen ber Geiftlihen und bie Befugniß, 

auch den Laien fowohl wegen Eicchlicher, ald auch wegen bürgerlicher Vergehen 

Bußen aufzulegen. Diefe Rechte wurden von den Kirchenoberen, insbefsndere 

von den Bifchöfen ausgeübt. Für das Verfahren war der Anklageproceß (ac- 

cusatio) urfprünglich die Hauptform, der modus procedendi ordinarius, auf 

welchen allein wirkliche Kirchenftrafen folgen Eonnten. Er war aus dem rö⸗ 
mifchen Nechte aufgenommen und alle weſentlichen Grundzüge besfelben, ins⸗ 
befondere die inscriplio incrimen und die Veweispflicht des Anklaͤgers waren 
daraus beibehalten Außer der Anklage gab es jedoch ſchon in der alten Zeit voch 
zwei andere Arten, wie Verbrechen oder Vergehen von einem Anderen zur 

Sprache gebracht werden fonnten, bie beide ſowohl gegen Geiftlidye als Laien 
anwendbar waren, aber nie zu einer eigentlichen Strafe führen Eonnten. 

Die eine war bie denuncialio evangelica. Wenn fid) Jemand an feinem Mit- 

bruder verfündigt hatte, Fonnte diefer ihn zuerft unter vier Augen und, wenn 
dies nicht half, in Gegenwart von Zeugen zur Rede ſtellen. Machte auch diefe 

charitaliva monitio Eeinen Eindruck, fo war er befugt, ed der Ge⸗ 
meinde und fpäter den Kirchenobern anzuzeigen. Wollte der Schuldige auch 
der Gemeinde oder der Kirche nicht Folge leiften, fo war es erlaubt, fi von 

ihm zurückzuziehen. Mehr als eine Eirchliche Buße Eonnte nie die Folge fein. 
Erft Papft Innocenz III. hat, wie fpäter gezeigt werden wird, diefed einfa- 
che, auf dem Evangelium Matth. XVII. 15—17 beruhende Inſtitut weiter 
ausgebildet, fo daß es fich zu einer eigenen Form bes Eirchlichen Strafverfah: 

rend entwickelte. 

Eine andere Art Verbrechen zur Sprache zu bringen war die exceplio, 
welche, wie es fcheint, ebenfalls auf römifcher Grundlage darin beftand, daß 

man einem, der ald Ankläger oder Zeuge auftreten, oder der ordinirt ober 

angeftellt werden wollte, um ihn zu befeitigen, ein Verbrechen vorwarf und - 

nachwies. Doch Eonnte dieſes Verfahren nur die Zurücweifung ded Re: 
fehuldigten, nie aber eine Strafe, ja nicht einmal eine Kirchenbuße gegen 
denfelben begründen. 

Außerdem gab es fchon in der älteren Zeit jwei Fälle, in welchen ohne 

das Auftreten eines Klägers ſowohl gegen Geiftliche ald gegen Laien ein Ver⸗ 
fahren von Amtswegen (ex olficio) eintreten Eonnte, das zu einer Buße oder 
Strafe führte, nämlih bei delictis notoriis, wegen welder nad dem 

Grundſatze: accusalore non indigent, (c. 15. 16. C. II. q. 1.) ohne wei: 
tered Verfahren Strafe verhängt werden Eonnte, und bei infamia d. i. 

wenn ein allgemeines oder durch die Perfonen, von denen es berrührt, glaub: 

würbiged Gerücht Jemand einer unerlaubten Handlung beſchuldigt. Im le: 

teren Falle mußte der infamatus, wenn er nicht der Buße oder Strafe un: 

terliegen wollte, ben Reinigungseid ablegen. (c. 5. 16. C. Il. q. 5. — 8. 



X. de cobab. cler. — c. 2. 7. 10. X. de purg- can.) In beiden 
Fällen war die Bezeichnung eines Individuums durch ein glaubwürdiges Ge 
rücht zur Einleitung des Strafverfahren hinreichend, ohne daß es eines An⸗ 
klägers bedurfte. Damit war im ntereffe der Erhaltung der Reinheit der 
Sitten in der Kirchengemeinde, und insbefondere unter den Geiftlichen ein wich⸗ 

tiger Schritt zur Begründung eines felbftftändigen amtlichen Strafverfahrene 
gethan. 

Anfangs benügte die Kirche zu dieſem amtlichen Einſchreiten beſonders 

das der germanifchen Rechtsanſchauung am naͤchſten liegende Ruͤgeverfahren 
in den biſchöflichen Sendgerichten, welche, gegründet auf die fchen im vierten 
Jahrhundert vorkommende Einrichtung der Wifttation der Kirchen durch die 
Bifchöfe, von den Legteren jaͤhrlich in jedem Haupt: Parochialfprengel der Diö⸗ 
cefe gehalten wurden, um die Sitten der Gemeinde zu unterſuchen und bie 
dabei entdeckten Vergehen zu beftrafen. Beſonders im fränkifchen Reiche ka⸗ 

men dieſe placita synodalia im neunten Jahrhundert jehr in Aufnahme und 
die Notorierät und infamia wurden darin durch Lie Ausfagen der eigens er- 

wählten und beeidigten Sendzeugen bergeftellt *). Die einfache Befhuldigung 

von Seite bes vereideten Sendzeugen genügte, wider den Belchuldigten die 

infamia zu begründen und ihn zur Reinigung zu-verpflichten. 

Da jedoch die Kirche ben germanifchen Neinigungseid in ihrem Ver— 
fahren nur ungern duldete, fo war es begreiflih, daß fie fih von dem Ruͤge⸗ 

verfahren allmälig los zumachen und das ſchon in dem römifchen Rechte der 

fpäteren Kaiferzeit zur Anerkennung gelangte Unterfuchungsprincip, fo mie 
das darauf beruhende Verfahren von Amtswegen bei ſich einzuführen und aus⸗ 

zubilden bemüht war. Diefe große Umbildung, welche für die ganze fernere 

Entwidlung ded Strafverfahrens auf dem europäifchen Feſtlande entfcheidend 

werden follte, zu bewirfen, war dem großen Papfte Innocenz Ill. (1198 - 

1126) vorbehalten**). Er ſetzte an die Stelle des alten Verfahrens bei in- 

famia ein neues, die inquisitio, melde von Amtswegen flatt fand und 
darin beftand, daß es bei der infamia nicht mehr fogleich zum Neinigungseide 
Eommen durfte, fondern baß erft unterfucht werben mußte, ob und melde 
Beweismittel vorhanden feien. Mur wenn diefe Unterfuchung zu Feinem wei⸗ 
teren Ergebniffe führte, als höchftens zur näheren Begründung der Berüch: 
tigung, Eonnte fubfidiarifch der Reinigungseid auferlegt werden. An die Stelle 

*) Die wichtigfte Duelle für das Verfahren in den Senpgerichten bildet die Sammlung 
des Abtes Regino von Prüm de synodalibus cansis et disciplinis ecclesiasticis 

(befonders im zweiten Buche), wovon Wafferfchleben (Leipzig, 1840) die befle 
Ausgabe beforgte. 

*#%) e. un. X. ut eccles. benef. — c. 10. X. de purg. canon. — c. 31. X. de 

simon. — c. 17. 31. %4.X, deaccusat. Biener Beiträge ©. 42 u. ff. 
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einer bloßen Ercufpationsförmfichkeit, zu welcher der Reinigungseid durch 
ben Mißbrauch desfelben herabgefunfen war, trat ein forgfältiged, auf Aus- 

mittelang ber materiellen Wahrheit gerichtetes Verfahren. Innocen; III. ver: 

band die inquisitio bald auch mit der denunciatio in der Art, daf auch, wenn 

ein Denunciant da war, oder, wenn der Ankläger fi) ald Denunciant auf: 
ftellte, mit der Inquiſition vorgefchritten werden Eonnte, wenn die Denun: 

eiation geeignet ſchien, gleihfam als Diffamation zu gelten. In diefem Falle 
Eonnte der Denunciant neben dem inquirirenden Nichter auftreten und fich 

erbieten, dabei als Beweisführer thätig zu fein, weßhalb die Unterfuchung 
in dieſem Falle inquisitio cum prumovente vel prosequehte genannt wurde *). 

Anfangs wurde das inquifitorifhe Verfahren von den Bifchöfen nur felten 
und mit einer gewiſſen Scheu angewendet, bald aber auf alle Kreife, über wel: 

he ſich die geiftlihe Gerichtsbarkeit erftreckte, ausgedehnt. Dahin gehört 
vorzüglich die Anwendung des neuen Verfahrens gegen die Keger als inqui- 
sitio haerelicae pravilalis **), welche eben damals eine immergrößere Aus: 

») Die Beftimmungen Innocenz II. über das inquifitorifche Berfahren find im Wefents 

lichften folgende: Zur Inquiſfition iſt nur der ordentliche Richter befugt, und zwar nur 

nach vorausgegangener infamia, d. i. einer öffentlich verbreiteten Meinung, baß Jemanb 
etwas Unerlaubtes geihan Habe, fomit erft nach einem präjubiciellen Grienntniffe, ob 

eine genügenbe , wohlkegrünbete difamatio vorhanden fei. (c. 19. 21. 22.24. X. de 
accas. — ce. 31. X. de simon.) Die Unterfuchung muß vom Richter an Ort und 

Stelle geführt und es muß immer genau erhoben werben, von wem bas Gerücht 
anegegangen fei. Auch barf fich die Unterfuchung nur auf jene Thatfachen, wegen wel⸗ 
cher jemand berüchtigt ift, erſtrecken. (c. 21. $. 1 X. de accus.) Derjenige, gegen 
welchen bie Unterfuchung geführt wird, muß perfönlich gegenwärtig fein; nur wenn 

er vorgelaben ift und aus Ungehorfam nicht erjcheint, kann gegen den Abwefenden ver: 

fahren werden. Dem Angefchnuldigten find vor Allem fämmtliche Anfchulbigungspuncte 

(eapitnia), fo wie die Namen und Ausfagen der wider ihn abgehörten Zeugen mitzutheis 
Ien. Die Verteidigung fol ihm völlig freigeftellt werben. (c. Zi. 24. 26. X. de accus.) 
Bon einer Heimlichfeit des inquifttorifchen Verfahrens findet ſich in den Vorfchriften 

bes Papftes Innocenz 111. feine Spur, auch war bie Folter von bet inquisitio ausge⸗ 

fchloffen. Die Inquifition Fonnte nur Bußen oder außerorbentliche Strafen, höchftens bie 

Amtgentſetzung eines Geiftlichen nach ſich ziehen. Bien er, Beiträge ©. 48—56. 
*#) Gerade durch diefe Anwendung verlor das inqnifttorifche Verfahren, bas Innocenz EN. 

an fo beftimmte Borausfeßungen gebunden unb gegen jeven Mißbrauch zu wahren ges 

ſucht hatte, bald feine urfprüngliche Reinheit und Einfachheit. Schon nach wenig Jah: 
ren (unter Bonifaz VIII.) fchlich fich der Mißbrauch ein, daß in den Ketzerprozeſſen bie 

Zeugen heimlich vernommen, und daß dem Angefchulbigten die Namen ber Angeber 
und Zeugen verheimlicht wurden, was in ber Praris bald auch ben Nachtheil mit ſich 
führte, daß auch die Zeugenansfagen dem Angefchuldigten nur verflümmelt mitgetheilt 

wurden. Dazu kam nod) die Anwendung ber Folter, beren Einführung in ben Ketzer⸗ 

proceß zuerft im I. 125% von Innocenz IV., dann 1259 von Alerander IV. und 1265 
von Clemens IV. anbefohlen wurde. In biefen Abweichungen Tiegt ber Keim zu allen 
jenen Ginrichtungen, beren Schroffheit dem Inquifltionsverfahren den allgemeinen Haß 

ber civiliſtrien Böller zuzog. 



dehnung erhielt. Geſtuͤtzt auf die Idee der Eirchlichen Pflicht, die Reinheit bes 
Glaubens zu erhalten, brachte es die Kirche dahin, viele Verhältniſſe des 
weltlichen Lebens unter biefen Geſichtspunkt und damit unter ihre Gerichts. 
barkeit zu bringen. Durch Aufnahme der Grundfäge des römifchen echtes, 
insbefondere über das Beweisverfahren, mußte fich das kanoniſche Recht bald 
den Sieg über das Recht des Lehensftaates und namentlich über das in fort 
währendem Verfall begriffene altdeutiche Beweisverfahren zu erringen. 

In Italien zuerft wurde das urſpruͤnglich nur für die geiftfichen Gerichte 
beftimmte inquifitorifche Verfahren von den Kanoniiten bald auch in die 

welilichen Gerichte eingeführt, worin fie das Vorkommen inquifitorifcher Ele⸗ 
mente im römifchen Rechte befonders unterftüßte. Im 13. Jahrhundert durch 
Rofredus, Ddofredus, SGoffredus, Innocenz IV., Heinrich 
». Oſtia, Wilhelm Durantis und Albertud Gandinus, im 14. 
Jahrhundert durh Bartolus und Baldus, im 15. durch Angelus 
de Aretio und Hippolytus de Marsiliis, endlih im 16. Jahrhundert 
dur den berühmten Ju lius Clarus ausgebildet und zum allgemein gelten« 
den Oerichtöverfahren geworden, ging das inquifitoriiche Verfahren an der Hand 
de3 römifchen und kanoniſchen Rechtes bald auch in die weltlichen Gerichte 
Deutſchlands über. | 

Hier hatte fich das Beduͤrfniß nach einer Neform des alten Beweisver- 
fahrens immer fühlbarer gemacht. Die Gottesurtheile mit Ausnahıne bes 
Zweikampfes verfchwanden fchon gegen das Ende des 18. Jahrhunde t6 und 
gegen den gerichtlichen Kampf, zu dem es nach dem Sachſen⸗ und Schwa⸗ 

benfplegel nothwendig kommen mußte, wenn bei nicht handhafter That beide 
Theile ihre Behauptungen beſchworen hatten, oder menn der Angeklagte die 
Nothwehr behauptete, und der Ankfäger widerfpracdh, trat befonders in den 

Städten die größte Abneigung hervor *). Derfelbe mußte auch jeden Werth 

verlieren, feit man anfing, denfelben durch dritte Perfonen, die eine Art Ge⸗ 
werbe daraus machten, zu beftehen. Auch das Princip des germanifchen 
Ötrafverfahrens, daß der Angeklagte bei nicht handhafter That zum Reini: 

) Dies zeigt fich insbefonbere auch in den Öflerreihifchen Städten. Wien erhielt ſchon in 

dem Freiheitsbriefe K. Friebriche II. vom I. 1237 das Borrecht, daß ein Bürger, ber 
von einem Kläger fämpflich angegangen werbe, ſich aber mit 6 Gibeshelfern vom bem 
im zur Laſt gelegten Verbrechen reinigen Fönne, von der Anſprache um ben Zweikampf 

los und ledig fei. Dasfelbe Borrecht wurde den Wiener Bürgern auch von Rudolf 

von Habsburg (1378) und von defien Sohne Albrecht J. (1296) beftätigt: Noch größer 
nor das den Bürgern von Wiener:Neuftadt dur K. Rudolf mit Urkunde vom 
1. December 1277 ertheilte Vorrecht. Praeteren, heißt es daſelbſt, nullus civium 
eivitatls praedictao dnello potest impeti 5 si impetitur, jaramento proprio se po- 

lerit expurgare , excopto laesae Majestatis et proditae patriae crimine vel (ra- 

Aliae civitatis, in quo se juramento non poterit expurgare. ©. mein Stadtrecht 

ron Wiener⸗Neuſtadt S. 44. 
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gungseide mit oder ohne Eideshelfer zugelaſſen wurde, führte in vielen Fällen 
zur Straflofigkeit der Verbrecher und ed machte fih das Bebürfniß nach ei- 

ner Cinfchränfung dieſer Art des Beweisverfahrens um fo mehr geltend, 
je häufiger mit der Abnahme von Treue und Glauben dieſes Recht gemiß- 

braucht wurde®). Man fuchte daher das Verfahren bei handhafter That, wo⸗ 
bei der Kläger zuerft zum Eide zugelaffen murde, immer weiter auszudehnen 
und geftattete dem Kläger Die Ueberfiebnung des Angeklagten, wenn auch von 
den urfprünglichen Erforderniſſen der Handhaftigkeit gar Manches fehlte, 

ja, man ging fo weit, daß man die Ergreifung auf handhafter That allein 
ohne weiteres Befiebnen als genügend zur Verurtheilung des Angeklagten er= 
Elärte. Auch dem Geſtaͤndniſſe des Tegteren begann man allmälig einen höhe- 
ren Werth beizulegen, wobei ſich die Folter ald ein dem Cottesurtheil viel⸗ 

fach analoges Auskunftsmittel darbet und ſchon im 14. Sahrhundert nach 

dem Vorgang der italieni'hen Praris auch in Deutfchland ſchnellen Eingang 
fond**), Dadurch, fo. mie durch das im fünfzehnten Zahrhundert in vielen 

Städten einheimifch gewordene Richten auf böfen Leumund, welches die Ver- 
urtheilung Werdächtiger der Leberzeugung der Mehrheit des Gerichtes von 
ihrer Schuld anheimftellte, wurde das altgermanifche Beweisverfahren vollig 

umgeändert, das inquifitorifche Princip bereits deutlich anerkannt und der 

Aufnahme des Beweisſyſtemes des römifchen und Fanonifchen Rechtes der 
Weg gebahnt. 

An den am Schluſſe des fünfzehnten und am Anfange bes ſechzehnten Jahr⸗ 
hundertes erlaffenen Landesgefegen findet fich das inquifitoriiche Verfahren ſchon 

vo Dig durchgeführt. So befonders inder tirolifhenMalefizordnung***) 

K. Marimiliand von 1499 und in der Landesgerichtsordnung besfelben 

für das Erzherzogthum Defterreih unter der Enns vom 21. Aug. 1514 
Cin der öfter. Zeitfchrift für Nechtswiffenfchaft 1844.1. Bd. S. 353 u. ff.). Von 

befonderer Wichtigfeit wurde jedoch die bambergifhe Halsgerichts⸗ 
ordnung von 1507, das erfte Geſetz, in welchem die Beweistheorie ded 

römifchen Rechtes, wie fie von den Griminaliften jener Zeit aufgefaßt und 

gelehrt wurde, Eingang und die forgfältigfte Behandlung fand. Sie war 

*) ©, hierüber Biener’s Beiträge ©. 136 u. f. und Köftlin’s Wendepunkt bes beut- 
ſchen Strafverfahrene S. 279 u. ff. 

**) Zu den früheſten nachweisbaren Fällen der Anwendung der Folter in den oͤſterreichi⸗ 

ſchen kandern gehören ber in Hormayr's Archiv 1819 S. 612 vorkommende merfwürs 
dige C cAninalrechtsfall eines jüdiſchen Diebes aus Brünn, höchft wahrſcheinlich vom 

%. 1348 unb der in bem Chronicon Melliconse von Schramb S. 353—259 erzählte 
Fall von Moͤlk aus dem Jahre 1368. 

“*) „Geſatz und Ordnungen der Dichten, Malefigrechten vnd annberer nottirfligen 

He ndeln des Lande der Graueſchafft Tyroll» in der veitſchriſt fie Tirol und Vorarlberg 

v‚®. ©. 151 — 148. 
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die Sauptgrunblage der im Jahre 1532 als Reichsgeſetz Fundgemachten 
peinliden Halsgerihtsordnung Karls V., welde durch beinahe 
drei Jahrhunderte die Quelle des gerichtlichen Verfahrens in den meiften 

Theilen von Deutfchland bildete, indem feldft die in den einzelnen Xerrito- 

rien erfaffenen Landesgefege (namentlich auch die Öfterreichiihen Landesge⸗ 
rihtsordnungen bis zur Theresiana) nur mehr oder weniger genaue Nach: 

bildungen berfelden waren. Dur diefe Gefege wurde das inquifitorifche 
Princip in ganz Deutfchland zur unbeftrittenen Herrſchaft erhoben, wenn 
auch felbft die Carolina da6 Klagen von Amtswegen in der Negel in der 
accufatorifchen Form flattfinden ließ und dem Anklageprozefle die größte Ruͤck⸗ 
fiht und Ausführfichkeit zumendete. Erft durch die fpätere Praris Fam bie 

Anklageforın in Deutfchland größtentheil® außer Uebung und es bildete ſich 
jenes reine Unterfuchungsverfahren aus, welches fo weit ging, bem Ange- 

ſchuldigten auch das Recht der Beftelung eines Vertheidigers zu entziehen 
und alle Schritte der Procedur dem Richter zur Amtspfliht zu machen. 

Nicht die Inquiſitionsmaxime felbft d. i. der Grundfag, daß der Staat 
als folcher die Verbrechen oder Vergehen und deren Thäter zu verfolgen 
babe, fondern jenes Uebermaß inquifitorifchen Einfchreitens, welches nach 
und nach in die Gefeße, und insbefondere auch in das öfterreichifche Strafe 
gefeß von 1803 überging, muß befeitigt werden. Jene Marime bat auf 
dem ganzen europäifchen Befllande Buß gefaßt und tiefe Wurzel geichlagen. 
Sie ift mit der Anklageform für das eigentliche Strafverfahren fehr wohl 
vereinbar und es ift die Aufgabe unferer Zeit, ohne jenes Princip aufzuges 

ben, dad Strafverfahren fo einzurichten, daß e6 dem Richter feine narürliche 

Stellung anweifet, die Functionen des Anklägers, Vertheidigers und Rich⸗ 
ters an verfchiedene Perfonen überträgt, dem Angeklagten die Vertheibigung 
thunlichſt erleichtert, und das Beweisverfahren von ben Feſſeln befreit, wel = 

de ihm durch pofitive Beweisregeln angelegt waren. Dies ift das Ziel, das 
alle neueren Gefeßgebungen in g'eicher Weife, wie das neue öfterreichifche 
Geſetz zu erreichen ſtrebten. Das franzöfifche Mecht (Code d’instr. crim. 
art. I. und 22), die Strafprogeßordnungen von Würtemberg ($. 2) und 
Baden ($. 2), die preußifche Verordnung vom 3. Jänner 1849 ($$. I, 3 und 

9), der thäringifche Entwurf ($. 4) und der hannoverifche Entwurfeiner Srrafe 
progefordnung ($$. 84 und 85) fprechen denfelben Grundfag aus. 

Nur in England hat das Princip der Anklage das ganze Verfahren fo 
durhdrungen , daß dort auch der Beginn desfelben faft ohne Ausnahme nur von 

ver Anffage des Verletzten abhängig ift; allein die Erfahrung gibt diefer Ausdeh⸗ 
nung des Anklageprincips Bein günftiges Zeugniß. Viele Verbrechen bleiben un- 
verfolgt, weil Privatperfonen oft Cbefonders bei öffentlichen Verbrechen) Eeine Ver⸗ 

anlaffung Haben ald Ankläger aufzutreten, oder die Damit verbundenen Mühen 
und Kaften fcheuen. Man mußte, um die hieraus ent[pringenden Nachteile 
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zu befeitigen, zur Bildung von Privatvereinen zur Berfolgung von Verbre⸗ 
hen ſchreiten. In einzelnen Städten ftellt der Gemeinderath Advokaten auf, 
welche ald öffentliche AnEläger die begangenen Verbrechen zu verfolgen haben. 
Faft alle bedeutenderen Stimmen in England *) fprechen daher den Wunfch aus, 
daß auch dort, wie ed in Schottland bereits feit mehreren Jahrhunderten 
mit beftem Erfolge der Ball iſt, ein öffentlicher Ankläger zur Verfolgung der 
Verbrechen im öffentlihen Intereſſe aufgeftellt werde. 

Beſonders wichtig it es, in Beziehung auf die Anwendung des Auklage⸗ 

und Unterſuchungsprozeſſes die natürlichen Stadien jedes Strafverfahrene 
forgfältig zu unterfcheiden. In jedem Gtrafprozefle laflen ſich folgende wer 
fentlihe Momente unterfcheiden: 4) die Erhebung des Thatbeftandes d. i. 
die Erforfhung der begangenen That mit allen für die rechtliche Beurthei⸗ 
fung derfelben einflußreichen Umftänden, fo wie die Sammlung aller Gründe, 
welche eine beſtimmte Perfon als des Verbrechens oder Vergehens verdächtig 
darftellen, (die Borunterfuhung); — 2) bad Verfahren gegen eine 
beftimmte Perfon, das Hauptverfahren oder die Hauptverhand— 

fung, d. i. die ald unmittelbare Grundlage der Entfcheidung dienende Vor⸗ 
führung ber gegen und für einen beſtimmten Angefchuldigten ſprechenden 

Beweiſe; endlich 3) die Urtheilsfällung. 

Schon aus dem früher Geſagten ergibt ſich, daß bei den die Vorun⸗ 

terfudung bildenden Schritten des Strafverfahrens das inquifitorifche 
Prineip vorberrfchen muß. Die Einleitung berfelben kann, wie fchon bemerkt 
wurde, nicht von dem Willen bed Verletzten oder Beſchaͤdigten allein abhän- 
gig gemadht werden, fondern es ergibt ſich aus der allgemeinen Pflicht bes 
Staates, alle Gefegesübertretungen zu verfolgen, daß der Staat auch ohne 
Klage von Seite einer Partei durch feine Beamten einfchreiten muß, fobald 

er von einem begangenen Verbrechen oder Vergehen Kenntniß erlangt. Der 
Staatdanwalt und der Unterfuchungsrichter müflen daher gemeinfchaftlich 

alles zur Heititellung des Thatbeſtandes Erforderliche vorfehren und dadurch 

die Beurtheilung vorbereiten, ob auf Grund diefer Erhebungen gegen eine be 
ftimmte Perfon verfahren werden Eonne. Die Natur diefer Vorunterfuhunge 

bandfungen bringt es mit fi, daß diefelben mit Ausſchluß der Oeffentlichkeit 
Statt finden, Doc, darf felbft in der Vorunterfuchung das inquiſitoriſche Prin⸗ 
cip nicht in jener Schroffheit und Lebertreibung, welche dasfelbe mit Grund 

fo verhaßt gemacht haben, fondern nur fo weit in Anwendung gebracht wer- 

*) Sieh die Gutachten vieler Sachverfländigen in dem eighth report of the commis 
sioners on criminal law. London 1845. Auch in dem neueflen Report from the 

eommittee uf the house of Lurds, to whom was referred the Bill for the fur- 

ther amendment of ihn administration of criminal law, erklären fich die fünfzehn 

Lords⸗Oberrichter für die Aufſtellung eines öffentlichen Anklaͤgers. 
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den, als es der Zweck, die Erforfchung der | Wahrheis vorzubereiten, under 
dinge nothwendig macht, und nur in folcher Weife, wie es bie Würde des 
Staates und ber in feinem Namen auftretenden Nepräfentanten ber äffentlie 

den Ordnung erfordert. Es darf daher auch in der Vorunterſuchung von einem. 
Zwange des Angefchuldigten, um von ihm ein Geftändniß oder andere ber. 

ſtimmte Ausſagen zu erlangen, und von Ungehor amsſtrafen, die aller Ber 

ſchönigungen durch das fogenannte Necht des Staates auf Wahrheit unger 
achtet doch nur als Reſte der mittelalterlichen Folter betrachtet werden können, 

Feine Rede fein. Vielmehr muß dem Angefchuldigten fchon in dieſem Sta⸗ 
dium des Verfahrens durch die undefchränftefte Offenheit in Mittheilung alter 

gegen ihn vorliegenden Verdachtögründe, und am Schluſſe der Vorunterſu⸗ 
hung durch Beigebung eined Vertheidiger6 und Seftattung der Acteneinficht 
die Geltendmachung der zu feinen Gunften fprechenden und zu feiner Recht⸗ 

fertigung dienenden Umſtaͤnde fo viel ald möglich erleichtert werden. Durch 
Belhränkung der Erhebungen auf den eigentlichen Gegenftand des Verfahrens 
muß jener weitausfehenden Anlegung inquifitorifher Nachforfchung vorgebeugt 
werden, welche in dem bisherigen Verfahren befonders dazu beitrug, den Strafe 
unterfuchungen eine mit dem Zwecke berfelben nicht nothwendig verbundene, 

für den Unterfuchten aber mit ben nachtheiligften Folgen verbundene Dauer 

ju verfchaffen. Sa, ed kann fchon in der Worunterfuhung der Anklageform 

durch die Stellung bed Staatdanmwaltes zu dem Unterſuchungsrichter, insbe⸗ 
fondere durch Aufftellung des Grundfages, daß der Leßtere in der Regel nur 
über Antrag des Erfteren ein Strafverfahren beginnen fol, Rechnung getra- 
gen werden. 

Anders verhält es fih, wenn einmal entfchieden ift, daß Grund vor: 
handen fei , gegen eine beflimmte Perfon wegen eined derfelben zur Laſt lie. 
genden Verbrechens oder Vergehens einzufchreiten. Auch hier muß fich das 
von der neueren Auffaffung der Idee der Staatsgewalt ungertrennliche inqui⸗ 
ſitoriſche Princip darin geltend machen, daß bei allen nicht ausdrücklich der 
Privatverfolgung vorbehaltenen Gefegedübertretungen der Staatsanwalt im 
Nomen des Staates auftritt und die Verfolgung des Angeklagten im öffent 
lihen Sntereffe leitet. 

Ein weiterer Spielraum darf aber in diefem Stadium des Verfahrens, 
welches den endlichen Ausfpruch über Schuld oder Nichtfhuld des Angefchul- 
digten zu ermöglichen bezweckt, dem inquifitorifchen Principe nicht geftattet 
werden, wenn die perfönliche Freiheit des Befchuldigten nicht einer zu großen, 
dur den Zweck des Strafverfahrens nicht mehr zu rechtfertigenden Gefahr 
ausgeſetzt werden foll. Die Eigenthümlichkeit der menfchlihen Natur fordert 
sur Begründung jener Unparteilichfeit , welche der Angefchuldigte von feinem 
Richter zu Begehren berechtigt ift, eine Theilung der Functionen, welche bis⸗ 
der in der Perfon des Richters vereinigt waren, unter verfchiedene Perfonen. 
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Es gehörte gewiß zu ben größten Fehlern und Selbſttaͤuſchungen des bis⸗ 

herigen Bfterreihifhen &trafverfahrens, daß man dem Richter die wi⸗ 
derfprechenden Sunctionen bes Anklägers, Vertheidigerd und Richters aufer- 
fegte und ungeachtet diefer Vereinigung ganz entgegengefegter Pflichten 
in Einer Perfon eine unparteiiihe PVermaltung der Strafrechtöpflege er- 
warten zu Eönnen wähnte. Wie ganz anders ſteht der Nichter da, wenn 
er zwifchen zwei Parteien als felbftftändiger Dritter zu entfcheiden hat, 
wenn alfo für das Hauptverfahren die Form der Anklage 

gewählt und beiten Xheilen, dem Staatsanwalte ald Mertreter des 
öffentlichen Intereſſes für die Anklage, fo wie dem Angeklagten für feine Ver⸗ 

theidigung bie weiteften Grenzen gelaffen werden! — Nur durch eine ſolche 
Einrichtung des Strafverfahrens kann volle Gleichheit für beide Theile herge- 
ftellt, für gehörige Geltendmachung der Anklage ſowohl, ald au für eine 
den gegründeten Anforderungen des Angeklagten genügende, nicht bloß auf 
den Schein berechnete Vertheidigung geforgt und ein völlig ungetrübtes Urtheil 

des Berichtes erwartet werben. Fuͤr das eigentlihe Strafverfahren ift daher 
die Anflageform unbedingt nothwendig. 

Hierin liegt zugleich die Aufforderung, die verfchiedenen Stadien der Pro« 
cedur, — bie nur zur Vorbereitung dienende Vorunterſuchung und die eigent: 
liche Hauptverhandlung, auf welche unmittelbar das Urtheil zu folgen hat, 
fireng zu fondern. Zugleich erfcheint es ald unerläßlich, f[hüßende Formen für 
die eigentliche Verfegung in den Anklageftand feftzuftellen. Daher wurde in 

der neuen Strafprozeßordnung nur für das Werfahren vor den Bezirksgerich⸗ 

ten, fomit nur in einfachen Llebertretungsfällen die Verbindung der Worunter- 
fuchung mit der Hauptverhandlung für zuläffig erklärt. Zür das Verfahren vor 

den Bezirkd= Collegialgerichten, wie vor den Schwurgerichten Dagegen wurde 
feftgefegt, daß Feine Hauptverhandlung wegen eines Verbrechens oder Verge⸗ 
hens ftattfinden Fönne, bevor der Angefchuldigte durch ein förmliches Erfennt- 
niß, gegen das ihm ausgedehnte Rechtsmittel zuftehen, in den Anklageftand 

verſetzt ift. Nückfichtlich der Hauptverhandlung felbft wurde die Anklageform 
mit der größten Schärfe durchgeführt, und insbefondere die möglichfte Gleich— 
ftellung des Anklägers und des Angeklagten in Beziehung auf procefiualifche 
Rechte zu erreichen gefucht. 

HM. Oeffentlichkeit und Mündfichkeit. 

Schon die Anklageform des Strafverfahrens begründet die Korderung, 
daß das ganze Merfahren, die Anklage, die Vernehmung des Angefchuldigten 
und der Zeugen oder Sachverftändigen, fo wie die Vertheidigung des Ange- 
Elagten, Eurz alle Verhandlungen, auf deren Grund das Urtheil gefällt werden 

fol, mündlich vor dem erfennenden Gerichte erfolgen. Die Muͤndlichkeit 



17 

des Strafverfahrens Im Gegenfage zu dem bisherigen Principe der Acten- 
mäßigfeit iſt aud eine nothwendige Folge des oben aufgeftellten Grund: 
faged, daß die zuverläffigften Mittel, die Wahrheit zu erforfchen, angewen⸗ 
bet werden müffen, indem nur die unmittelbare Anſchauung den Nichtern volle 

Gewißheit zu geben verinag. Auch hierin hat ſich die bisherige Geſetzgebung 
ben größten Zäufchungen hingegeben, indem man durch genaue Protocollirung aller 
Ausfagen, durch Geberdenprotocolle und durch den Acten entnommene Referate. 

den Richtern eine volle Kenntniß des Thatfächlichen der ihrer Beurtheilung 

unterliegenden Straffaͤlle geben zu Eönnen glaubte, chne zu bedenken, daß jedes 
Medium ſelbſt bei dem beiten Willen des Leberliefernden die Treue der Ueber⸗ 

lieferung gefaͤhrdet und den Ausſagen des Beſchuldigten und der Zeugen eine 

Faärbung ertheilt, welche nur zu oft ihren echten Sinn bedeutend verändert. 
Ganz anders bei der Mündlichkeit ded Verfahrens. Nur dadurch, daß 

die Richter den Beſchuldigten und alle Zeugen und Sachverftändigen ſelbſt 

ſehen und hören, erlangen ſie eine unmittelbare und daher ungetrübte An⸗ 
ſchauung von der wahren Sachlage, nur dadurch ſind ſie in den Stand ge⸗ 
ſetzt, den inneren Zuſammenhang der verſchiedenen Ausſagen richtig aufzu⸗ 
faſſen, die Glaubwördigkeit der vernommenen Perſonen mit Zuverlaͤſſigkeit 
zu beurtheilen, die Individualität des Angeklagten, die bei der Pruͤfung der 

Beweiſe, wie bei der Ausmeſſung der Strafe die größte Rückſicht verdient, 

richtig zu würdigen. Durch das mündliche Verfahren allein iſt der Richter in 
der Lage, alle Zweifel durch geeignete Tragen an den Angeklagten oder die Zeu⸗ 
gen zu befeitigen. Auch das Vertheidigungsrecht bes Angeklagten zeigt fich erft 
im mündlichen Verfahren in feiner vollen Bedeutung; durch das Iebendige 
Wort vermag er viel größere Wirkung auf die Richter hervorzubringen,,. ald 
ſelbſt durch Die befte Vertheidigungsfchrift. Won großer Wichtigfeit ift es auch, 
daß die geiftige Kraft der Richter durch die Friſche und Lebendigkeit der vor 
ihren Augen gepflogenen Verhandlung in Spannung und Ayregung erhalten 

wird, und daß der Zotaleindruck derfelben auf ihre Urtheilskraft nothwendig 

viel unmittelbarer und entfcheidender wirken muß, als dies durch ein auch 
noch fo getreued Neferat zu erreichen ift. Die Actenmäßigfeit des bisherigen 
Verfahrens hat wefentlich dazu beigetragen, den Unterfuchungen eine oft Jahre 
lange Dauer zu verfhaffen; die Muͤndlichkeit wird, wie die Erfahrung in 
Sranfreih, Belgien und den Rheinlanden bereits dargethan hat, eine bedeue 
tende Veſchleunigung bes Strafverfahrens zur Folge haben. 

Soll das Urtheil des Gerichtes nicht bloß gerecht fein, fondern que 
allgemein als ein gerechtes erkannt werden, fo darf die Verhandlung, auf 

welche ſich das Urtheil gründet, nicht geheim fein; fie darf das Licht night 
ſcheuen. Hierauf beruht die Borderung der DeffentlichEeit des Verfah— 

rend. Segenwärtig bedarf fie Feiner Rechtfertigung mehr ; die öffentliche 
Meinung hat den hohen Werth derfelben erkannt. Jedermann fieht ein, daß 

3 



fie in einem freien, conftitutionelen Lande unentbehrlih, daß fie durch bie 

von der Freiheit untrennbare möglichfte Deffentlichkeit aller Acte der Staats- 

gewalt bedingt ift. Jeder Staatöbürger hat das Interefle, daf die Verbre⸗ 
hen beftraft werden, daß jeden Uebelthäter die gerechte Strafe treffe. Die 
volle Ueberzeugung aber, die allein das allgemeine Vertrauen in die Gerech⸗ 
tigkeit der richterlichen Urtheile zu begründen vermag, kann nur dur Die 

Oeffentlichkeit der Verhandlungen felbft erlangt werden. Zugleih wird ſich 
dadurch mit dem Vertrauen auf die Gerechtigkeit der ausgelprochenen Stra⸗ 
fen auch die allgemeine Ueberzeugung von dem Ernft und Nachdruck ber 

- Ötrafrechtöpflege verbinden und die Wirkſamkeit der Strafgefege weſentlich 

verftärken. Die Richter erhalten. durch die Deffentlichkeit bed Verfahrens 
einen neuen Antrieb zu erhöhter Gewiſſenhaftigkeit in Erfüllung ihrer Pflihten 
und das Volk erhält die überzeugende Lehre, daß der Schuldige der verdienten 
Strafe nicht entgehe, eine Lehre, welche die abſchreckende Kraft der Strafge- 
feße ungemein erhöht. Für den unfchuldigen Angeklagten aber liegt in der Deffent- 
lichkeit des Verfahrens die große Beruhigung, daß er fich vor feinen Mitbürgern, 
vor den Augen aller Welt, von dem auf ihm laſtenden Verdachte reinigen und 
feine Ehre wiederherftellen Eönne. 

Il. Pofitive Beweistheorie und 

Geſchwornengericht. 

Die wichtigſte Frage für die Urtheilsfaͤllung iſt ohne Zweifel jene über 

die Einrichtung des Beweisverfahrens bei der Hauptverhandlung; ſie 
hängt zunaͤchſt mit der Frage zuſammen, ob bie Urtheilsfaͤllung rechtsgelehr⸗ 
ten Richtern allein oder im Vereine mit Männern aus dem Volle, mit © e- 
ſchwornen überlaffen werden folle. 

Am Mittelalter waren in faft allen Ländern Europa’s die Gerichte mit 

ungelehrten Männern aus dem Volke, mit Schöffen, die in ber Negel 
Standesgenoſſen des Befchuldigten waren, befeßt; den Richtern ftand nur 
die Leitung ded Verfahrens, die eigentliche Lrtheilsfällung aber, und zwar 

ſowohl über die That: als auch über die Rechtsfrage, den Schöffen zu. Die 
roben Beweisarten aber, auf welche fich die Verurtheilung eines Angeklagten 

fügte, die Bemelsführung dur Eideshelfer oder Gottesurtheile, insbeſon⸗ 

dere durch den gerichtlichen Zweikampf, mußten das Bedürfnif einer Lmge- 

ftaltung des alten Gerichtöverfahrens um fo lebhafter fühlbar machen, je 

mannigfaltiger fi die Verhältniffe bei fortfchreitenber Civiliſation entwickelten, 
und je mehr die Einfalt der Sirten und der fromme religiöfe Glaube dahin 

ſchwanden, weiche urfprünglich diefe Beweisarten in das Reben gerufen und 
ihnen Sinn und Bedeutung verliehen hatten. Diefem Bedürfniffe, welchem 
namentlih in Deutihland und Frankreich die weltlihe Macht, diefih kaum 
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gegen die ihr widerfirebenden Elemente zu behaupten im Stande war, nicht 
zu entfprechen vermochte, Fam die Kirche entgegen, welche in ihren Ber 
richten ein Proceß- Spftem mit durchgeführten Unterfuchungsprincipe und ein 

befleres Beweisſyſtem ausgebildet hatte. Beides wurde als ein entfchledener 

Fortſchritt im Vergleiche mit dem damald Beſtehenden dankbar angenommen 
und wurde auf dem ganzen europäifchen Beftlande die Grundlage, auf der 

fih dad Gebäude ded beinahe in ganz Deutſchland Bis vum Jahre 1848 
beftandenen Strafverfahrens erhob. 

Das Eanonifche Beweisſyſtem war nicht germanifch ; ed war im Weſent⸗ 

fihen da8 Beweisfyftem des römifchen Rechtes. Es ging, wie dieſes, von 
der Vorausfegung aus, daß fich die Wahrheit gefchichtlicher Thatlachen mit: 

tefft objectiver Kriterien ermitteln und durch eine einfache Verſtandesopera⸗ 

tion berftellen laſſe. Es beruhte auf der Anficht,, daß ed nur gewilfer allge: 

meiner Regeln über die Beme:sfraft ded Geftändniffes, der Zeugenausfagen, 
Urfunten und Indicien bebürfe, durch deren logifche Anwendung dem Rich⸗ 

ter die Wahrheit befannt werden müffe, wogegen das germanifche Recht von 

ieber das Urtheil über Straffälle nicht fo fehr als Erzeugniß einer logifchen 

Dperation betrachtet hatte, fondern vielmehr von der Idee ausging, daß bie 

Entſcheidung der Richter die innerfte Gewillendüberzeugung zu ihrem Funda⸗ 
mente haben müjfe. Bei der Zerrüttung , in welche dad altgermanifche Be: 

weißverfahren gegen das Ende des Mittelalters verſank, erhielt das kirchliche 
Beweisſyſtem auf dem ganzen europäifchen Feſtlande die Oberhand. Die ger: 
manifchen Rechtsanſichten wurden von den romanifchen Principien über den 

Beweis völlig verdrängt und durch die neuen Formen des Verfahrens ſowohl, 

ald durch diefes romanifche Beweisſyſtem die Mothwendigkeit gelehrter, ind- 

befondere im römifchen Rechte bewanderrer Michter herbeigeführt. Die Theil: 
nahme des Volked an der Ausübung der Mechespflege, die alte Schöffen: 

verfaffung, hörte gänzlich auf. Durch die Praris der ftändigen Gerichte, ver: 

bunden mit dem Einfluffe des ſeit der Neformation fih immer mehr aus: 
bildenden Abfolutismus der Staatsgewalt, entwickelte fih das deutfche Straf: 

verfahren mit feiner Heimlichkeit und Schriftlichkeit, mit der ungemeflenen 
Ausdehnung des Unterfuchungsprincipes und mit feinen pofitiven Beweisre⸗ 

geln in der Weile, wie ed in den meiften Geſetzen, die am Anfang diefes 

Jahrhundertes in Deutfchland erſchienen, ausgeprägt erfcheint. 
Es wäre ungerecht, wenn man die Vorzüge diefer Gefege und der darin 

entwicfelten Beweistheorie, insbefondere die ZTrefflichkeit der öſterreichiſchen 

Geſetzgebung über den Beweis in Strafiachen, verfennen wollte. Es ift darin 

ein reiher Schatz von Erfahrungen niedergelegt und befonder s feit der im 

Jahte 1833 ergangenen Worfchrift über den AIndicienbeweis den Richtern 
eine Anleitung zur Beurtheilung der vorliegenden Beweismittel gegeben, 

welhe mit den Anforderungen und Fortſchritten der deutfchen Strafrechts- 
2% 
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wiſſenſchaft gleichen Schritt hielt. Auch war forwohl durch den $. 414 St. 
G. I. Th., ald auch durch die SS. I und 8 des Patented vom 6. Juli 1833 
dem richterlichen Ermeffen ein fo weiter Spielraum eingeräumt, daß man 
die Beweisregeln des öfterreichiihen Rechtes mit Grund für Vorſchriften 
vorberrfchend negativer Art betrachten durfte, die nicht fowohl beſtimmt waren, 

den Nichter im Galle des Vorhandenſeins der gefeglichen Beweiserforderniffe 

zur Verurtheilung des Angefchuldigten zu zwingen, als vielmehr ihn an Der 
Faͤllung eined Schuldigerkenntniffes zu hindern, wenn jene Vedingungen nicht 
eintraten. 

Die Erfahrung hat jedoch die Unzulaͤnglichkeit der pofitiven Beweisregeln 

gezeigt. Seit der Abfchaffung der Folter und mit ber im Gefolge der Aufllärung 
ded Volkes in fteter Abnahme begriffenen Aufrichtigkeit der Unterfuchten werden 

die Geftändnifle immer feltener; die Ueberweiſung durch Zeugen ift nur in 

den feltenften Faͤllen möglich. Ed mußte daher der Indicienbeweis wachſende 

Geltung und Bedeutung erlangen. Wiflenfchaft und Praxis waren bemüht, 
denfelben auszubilden und dadurch die Lücke auszufüllen, welche feit dem Weg- 

fallen der Folter in dem Beweisſyſtem der Carolina eingetreten war. 
Allein alle Verfuche diefer Art fcheiterten an ber Unmöglichkeit, den Cauſal⸗ 
nerus der vielgeftaltigen Zebensereigniffe durch beſtimmte Megeln zu umfalfen. 
Man mußte fi entweder, wie es in vielen neueren deutfchen ©efegen und 

insbefondere in ber babifchen Strafproceßordnung vom J. 1845 gefchah, 

begnügen, ganz allgemeine Vorichriften aufzuftellen, die im Grunde Alles 

dem vernünftigen Ermeffen der Richter anheimftellten, fomit eigentlidy die 

rechtögelehrten Nichter zu Geſchwornen machten, oder man ftellte genaue 

Vorfchriften über die zur Leberweifung dienenden Thatfachen felbft auf, wie 

es in dem öfterreichifchen Gefege vom 3.1833 verfucht wurde. Sm legteren Falle 

lief man Gefahr, daß entweder Unſchuldige verurtheilt werden Eönnten, oder, 

was ohne Vergleich häufiger geſchah, daß wirklich fehuldige Perfonen, an 
deren Schuld Eein vernünftiger Richter zweifeln Eonnte, wegen des Mangels 

eines gefeglichen Erforderniſſes, das zufällig nicht vorhanden war, freigefpro: 
hen werden müßten. Das Legtere war, wie die ftatiftifchen Nachweiſe über die 
bſterreichiſche Strafrechtäpflege *) zeigen, fo oft der Fall und die Sicherheit 

“) Nach den Tabellen der Jahre 1845 bis 1848 wurden in den Kronländern, in welchen 
das Strafgefeßbuch von 1803 in Wirkſamkeit ift, im Durchfchnitte unter 100 Perfonen , 
gegen welche die orbentliche Eriminalunterfuchung eingeleitet ward, nur 72% verurtheilt, 

2 ſchuldlos erflärt und 23 aus Abgang rechtlicher Beweife entlafien. Das Ungenügenbe 
bes Beweisſyſtemes nad) bem bisherigen Mechte zeigte fich befonbers in jenen Ländern, 

in welchen bie Bevölkerung einen verfchloffeneren Charakter und mehr Lift und Verſchla⸗ 
genheit befigt. Während die Zahl ber Losfprechungen aus Abgang rechtlicher Beweiſe in 
Rorbtirol nur 11% aller Eriminalinquifiten, in Defterreich ob der Enns nur 13%, in 



der bürgerlichen Geſellſchaft durch die Straflofigkeit vieler Verbrecher Cbefon- 
derd in Stalien, Dalmatien, Südtirol, Krain und dem Küftenlande) fo 

fehr bedroht, daß darin eine dringende Aufforderung lag, das bisherige man⸗ 
gelhafte Beweisſyſtem aufzugeben. 

Diefelben Erfahrungen, wie in Defterreich, machte man in allen Theilen 
Deutfhland®, wo das Strafverfahren auf denfelben Grundſätzen beruhte. 

Die Nothwendigkeit einer Entfeffelung bes frafrechtlichen Beweiſes von pofi« 

tiven Beweisregeln wurde allgemein gefühlt. Ganz entfihieden wurde die Un» 
julänglichfeit der pofitiven Beweistheorie von der preußifchen Negierung aner⸗ 

kannt, indem diefelbe in dem Geſetze vom 17. Juli 1846 über das Verfahren 

in den bei dem Kammergerichte und dem Griminalgerichte zu Berlin zu fuͤh⸗ 
renden Unterfuchungen bie Richter von allen Beweisregeln loszählte und fie 

nur anwies, „nad ihrer freien, aus dem Inbegriff der vor ihnen erfolgten 

Verhandlung gefchöpften Leberzeugung zu entfcheiten.? Diefe Maßregel, 
wodurd die Michter ganz als Gefchworne erklärt waren, Fonnte jeboch wie 
alle halben Maßregeln, nicht befriedigen. Hat man fich einmal von der Un⸗ 

julänglichEeie der pofitiven Beweisregeln überzeugt, fo erübrigt nichtd Ande⸗ 

red, ald zum Geſchwornengerichte feine Zuflucht zu nehmen, das 
jwar ohne pofitive Beweisvorfchriften, aber, ohne die natürlichen Geſetze und 

Regeln der Gewißheit bei Seite zu fegen, nach ben Geſammteindrucke der für und 

wider den AUngefchuldigten vorgebrachten Beweiſe über beffen Schuld oder 
Nichtſchuld entfcheidet, und bei welchem die durch dieſe Beweiſe begründete Ueber: 
jeugung von zwölf unabhängigen Männern die Stelle der unficheren Beweis: 
regeln vertritt. Diefen Weg hat die öfterreichifche Gefeßgebung eingefchla- 
gen und das Gefchwornengeriht für alle ſchweren Verbrechen, fo wie für 

alle politifchen und Preßvergehen eingeführt. 

Das Sefchwornengericht ift eine Einrichtung von fehr complicirter Natur. 
Das Weſen desfelben richtig zu erfaffen, ift die Grundbedingung einer 
gedeihlichen Wirkfamfeit diefer Inſtitution. Um aber die volle Einſicht in 
das eigentliche Weſen des Schwurgerichte zu erlangen, ift ein NRüdbli auf 
bie Gefhichte bes Entfiehens und der Entwidlung dbesfelben 
unentbehrlich. Es gibt wenig ſtaatliche Einrichtungen, die eine fo reihe und 
langfame Entfaltung darbieten, wie das Öefchwornengericht, diefe Bluͤthe 

des germanifchen Geiftes *), deffen allmäliged Werden fih durch Jahrhun⸗ 

derte verfolgen läßt. 
— — — — 

Schleſien und Salzbarg nur 140/0, in Niederoͤſterreich (mit Wien!) 15 0, in Kärnthen 
und Mähren 170%, betrug, belief ſich dieſelbe in Böhmen, in der Lombardei und in ber 

Yulowina auf 26%, in Wälfchtirol auf 33%), in Krain auf 340),, in Goͤrz, Trieſt 
und Iſtrien auf 35%, , in Dalmatien auf 36, im Benetianifchen fogar auf 40%. 

*) Es beruht auf der Verwechslung des Gefchwornengerichtes mit dem bei allen Völkern 

in den alten Zeiten anzutreffenden Volksgerichte und auf einer völligen DBerfennung ber 
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England allein iſt der Boden, wo das Schwurgericht ſeine volle 

Entwicklung fand. Bei den nordgermaniſchen Völkern (den ISlaändern, Nor: 

wegern, Schmwedenundverzüglich beiden Dänen)hat fi das altgermani- 

fche Beweisverfahten dem Gefchwornengerichte zwar bedeutend genähert, doch iſt 

feßteres nicht ganz zum Durchbrud) gefommen. Nur in England, wo ji das ger» 

manifche Hecht durch befondere Umſtände und durch die eigenthümlichen politi⸗ 

ſchen Verhältniffe begünitigt, am reinften auf nationaler Grundlage fortbildete, 

bat das Schwurgericht feine Vollendung erhalten, um von dort aus frinen Kreislauf 

zu beginnen und auch bei den anderen gebildeten Wölfern Eingang zu finden. 

Die Geſchichte der Entwicklung ded Gefchworneng-richtes in England *) 

fordert zu ihrem DVerftändniffe einen Ruͤckblick auf das altdeutſche Beweisver⸗ 

fahren überhaupt. In den Älteften Zeiten war bekanntlich bei allen germa⸗ 

eigenthümlichen Natur bes Schwurgerichtes,, wenn Bala Ey in feiner böhmifchen Ge⸗ 

ſchichte dieſes als eine fchon in den älteften Zeiten in Böhmen vorhandene altflanifche 

Einrichtung barzuftellen fucht, die erfi mit bem Untergange der Zupen verfaffung und 

mit dem Gindringen bes beutfchen Rechtes in Boͤhmen in Verfall gerathen fei. 

*) Die Befchichte des Befchwornengerichtes, welche in England an Reeves (history of 

ihe euglish law. London 1814. 5 Bde.) und Palgrave (Ihe rise aud Progess 
of the english commonwealih. London 1832) die bebeutenbften Bearbeiter gefun: 
den , ohne zu einen: befriebigenden Abfchluffe gediehen zu fein, wurde in Deutichland fehr 
forgfältig und gründlich erforfcht. Die wichtigfte ältere Schrift waren Biener’s Beis 

träge zur @efchichte des Inguifitionsprocefiet und der Gefchwornengerichte. Leipzig 1827. 

In nenerer Zeit aber wurde biefe Gefchichte mit beſonderem Eifer bearbeitet. Vorzüglich 

wirften die durch Dahlmann auf der Germaniftenverfamm! ng zu Frankfurt am Main 
im I. 1844 und in feiner Abhandlung in der Zeitfchrift für deutfches Recht X. Bo. 
5.186 u. ff. gegebene Anregung und bie gleichzeitige neue Schrift von Biener: Abhand⸗ 

lungen ans ben Schiele der Rechtögefchichte. Leipzig 1846. Durch fie veranlaßt, erfchies 
nen irı I. 1847 Michelfen’s Genefis ber Jury (Leipzig), worin er ben Urfprung berfels 
ben in den norbifchen Rechten nachzuweiſen fuchte, und im 3. 1848 die Verhandlungen 
ber Germaniften zu Lübeck, worin Wil da benfelben Urfprung des Schwurgerichtes dar⸗ 

zuthun bemüht war (Verhandl. S. 249—260), jo wie die Abhandlungen von Gunders 
mann, Gefchichte der Entfichung ber Jury in England (München) und von dem be> 

währten v. Maurer über die Freipflege und die Entftehung der großen und Fleinen 
Jury in England (München), durch welche die Entftehungsgejchichte ber Jury in ber 

überzeugendften Weife nachgewiefen wurde. Ganz unglüdlich war ber Verſuch von Das 
niele(Urfprung und Werth ver Gefchwornenanftalt. Berlin 1848), die Jury aus Cin⸗ 

richtungen Karls bes Großen abzuleiten. Auf der von Gundermann und Maurer 
feftgeftellten Grundlage bauten Köftlin in feiner ausgezeichneten Schrift: Der Mendes 

punft des deutfchen Strafrerfahrene im neungehnten Iahrhundert (Tübingen 1849) und 

Bneift in jeiner Abhandlung über die Bildung ver Gejchwornengerichte in Deutfch land 

(Berlin 1849) fort. Diefe Schriften, insbefc:.dere die Abhandlungen von Biener, 

Gundermann, Maurer, Köflin und Gneiſt, wurden bei der im Terte 
enthaltenen biftorifchen Darftellung vorzüglich benützt. 



nifchen Volkern die Volksverſammlung zugleich das Gericht und in demſelben 
dem Vorfigenden nur die formelle Leitung des Verfahrens, die Urtheilöfin- 
dung aber den freien Genoſſen übertragen. Die Verbrechen wurden vorzugs⸗ 
weile al6 Werlegung von Privatrechten betrachtet, die Verfolgung berfelben 
daher in der Negel dem Beleidigten überlaffen und zwifchen dem &träfver: 

fahren und der Verhandlung in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten faft kein 
Unterſchied gemacht. 

Was die Beweisführung anbelangt, fo war in Eivilfahen ba Zeug- 
niß der Gemeinde von ber höchften Bedeutung. Kür das, mas vor ben 
Augen der Volksgemeinde felbft geſchehen war, bedurfte es keines Beweiſes. Alle 

wichtigeren ©efchäfte wurden urfprünglih vor verfammelter Volksgemeinde 

gefhloffen, in ſpaͤterer Zeit wurden befondere Gerichts⸗oder Gefchäftszeugen 
ernannt-, welche die Gemeinde vertraten, und deren Zeugniß ald Gerichts⸗ 

jengniß galt”). Ueber gemeinkundige Dinge (z. B. über den Beſitz eines 
Grundſtuckes) wurde ſchon frühzeitig da6 Zeugniß der Genoſſen aus der 
Nachbarſchaft, das vicinetum des englifchen Rechtes, ald Gemeindezeugniß 
zugelaſſen. Auf Straffachen konnte der- Natur der Sache nach das Gemein: 
dezeugniß nur eine höchft befchränßte Anwendung finden. Belang es aber, den 

Thäter bei der That felbft zu ergreifen und unmittelbar von dort, ehe die 
That übernächtig wurde, vor Gericht zu führen, lag alfo der Fall ber 
hbandhaften That vor, fo wurde in folge bes unmittelbaren Zuſam⸗ 
menhanges der That, der Verfolgung mit Zetergefchrei, der Vorführung 

vor die Gemeinde, vor welcher in einem folchen Falle der Kläger oder bie 

Schreileute ſogleich ſchwuren, und der Vorweiſung der blutigen Kleider oder 

Waffen (der fogenannten Leibzeihen) angenommen, die That fei bis in das 
Gericht verlängert, fie fei „Icheinbar,? und ein weiterer Beweis nicht mehr 
gefordert. 

Ebenfo wurde auch bei nicht handhafter That durch das Geftändniß, 
auf welches das germaniſche Necht ftetd vorzüglichen Werth legte, jeder weis 
tere Beweis ausgefchloffen. Wenn jedoch der Fall eintrat, daß bie That 
nicht Handhaft und der Thäter nicht geftändig war, zeigte fich das 
Velen des altgermanifchen Beweisverfahrens darin, daß es nicht, gleich dem 
römifchen echte, Zeugenausfagen oder Indicienbeweis zuließ, fondern dem 

Angeffagten geftattete, ſich mit feinem Eide zu reinigen. Es war dies ein 
Ausflug jener hohen Achtung der Perfönlichkeit des freien Mannes, welche 
daB ganze germanifche Recht durchweht und nicht geftattete, daß das Wort 

des freien Deutfchen auf die Wagfchale gelegt werde. Es war ein Recht, 
— — ⸗[* — 

*) So in allem dentſchen Städten, inebeſondere auch in Wien, Wiener⸗Neuſtadt, Haim⸗ 
burg, Krems, Brünn, wo dieſe Befchäftszeugen die Genannten hießen ©. mein. 
Stadtrecht von Wiener⸗Reuſtadt S. 236 und 89. 
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welches der Angeklagte in Anſpruch nahm. Legte aber auch die Gegenpartei 

(der Klaͤger) dasfelbe Gewicht ihres Wortes in die Wagſchale, fo mußte dies 

zur Fehbe führen. Diefem Uebelftande abzuhelfen, Fam man ſchon fehr 
frühzeitig bahin, eine Verſtaͤrkung des Reinigungseides des Angeklagten zu 

fordern. Als Mittel dazu betrachtete man theils den Eid anderer freier Volks- 

genoffen, melde für die Behauptung des Angeklagten das Gewicht ihrer Per: 

ſonlichkeit einlegten, indem fie beſchworen, „fein Eid fei rein und unmein,” 

d. i. das Inſtiſut der Eideshelfer (gemöhnlic 7 oder 12), theild das 

Sottesurtheil, welches der gläubige Sinn der Germanen als den Aus: 
ſpruch der Gottheit über die Schuld oder Unſchuld des Angeklagten anfah *). 
grauen und Unfreie, deren Unfchuld ihr Schutzherr nicht vertreten wollte, 
Angeklagte, welche nicht die nöthige Zahl von Eideshelfern finden konnten, 
wurden ſtets dem Gottesurtheile unterworfen. 
Drer eigentliche Zeugenbemeiß fehlte im germanifchen Strafverfahren 
gänzlich. Der Gedanke, daß ein freier Mann durch die Ausfage eines Weibes, 
eines Nichtebenbürtigen oder eines Knechtes einer Strafe unterworfen werben 
könne, war dem ftelzen Selbftgefühle des Germanen unerträglid. Um ſich 

von der materiellen Wahrheit zu überzeugen, fah man nicht auf die Qualität 
von Zeugenausfagen, fondern auf die PerfönlichBeit der Männer, wel: 
che dem Angeklagten als Eideshelfer dienen wollten, und im Nothfalle auf 

den Ausſpruch des höchften und untrüglichen Richters im Gottesurtheile. 
Diefelben Grundfäge Üiber dad Beweisverfahren, diefelbe Geltung der 

Perfönlichkeit, das gleihe Vertrauen auf die Wahrhaftigkeit der Genoſſen 

und derfelbe lebendige Glaube an das unmittelbare Einfchreiten höherer Mächte 
für die gefährdete Unfchuld und den SiegderWahrheit**) finden ſich auch in 

den Sefeßen der Angelſachſen. Eine mwefentliche Unterftügung leiftete bie: 

fem unvollfommenen Strafverfahren bie eigenthümlihde Semeindeverfaf- 
fung dieſes Volksſtammes. Das Land zerfiel, wie bei allen deutfchen Völ— 

Eern, in Oraffchaften, diefe in Hundertfchaften und dieſe wieder in Zehnt: 

bezirke (Decanien). Durch die Eroberungszüge der Sachſen in England war 
jedoch fchon die urfprängliche Sfeichheit des Nechtes und Beſitzes untergraben 
und der llebergang zu der Lehensverfaſſung angebahnt, von welder Dahl⸗ 

mann Molitik S. 55) treffend fagt: »Der Water des Lehens ift der Krieg.” 

Die Würden der Thane und Grafen waren zwar noch nicht erblich, Eein 
Geburtsadel, fondern beruhten nur auf der Amtswuͤrde; es Tag jedoch darin 

*) Mit rührender Einfalt fagt noch der Berfaffer des Schwahenfpiegels: „Was die Lent 
nit fehen , das weis boch Bott der Allmächtig wohl Davon follen wir Bott getrauen, 
daß er den Kanıpf nach Recht fcheide.” 

*#) L. Inae. c. 77 Bor dem Ordal bat man Gott ven Allmächtigen, ut veritatem 
manifestet. 
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ſchon der Keim des fpäteren Qehensadeld. Der Than galt bereitd, wo es ſich 
um Eideshülfe handelte, ſechsmal fo viel, als der freie Bauer, der weniger 

befaß. Die Föniglihen Beamten wurden bald nur aus den Thanen genommen 

und die Mächtigften im Gefolge des Königs hatten fchon ihr eigenes Gefolge, 
das fie als Wrodherren*)fchügten und vertraten. Sollte nicht die fortfchrei= 

tende Ausbildung ded Lehenweſens die freie Gemeinde allmälig auflöfen und 
ju einer vollftändigen Umbildung der bürgerlichen Geſellſchaft führen, wie dies 
in Deutfchland fpäter gefchah, fo mußte die Gefeßgebung dafür forgen, daß die 

Heinen Grundbefißer und überhaupt ale Gemeinfreien, die nicht mächtig 

genug waren, ſich in den Nitterftand zu erheben, nicht zu Dienenten herab: 
fänfen. Die angelfächfifchen Könige fhufen daher das in diefem Maße allen 
anderen deutfchen Völkern unbekannte, auf der freien Alfociation der Gemein: 

freien beruhende Snftitut der Sefammtbürgfchaft. 

Schon nach den Gefegen der Könige Edgar und Ethelred in ber 
zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts follte jeder ärmere und nicht felbft: 

ſtändige Freie, der Eeinen Schugheren hatte und doch nicht reich genug war, 
um fi zur Nitterfchaft zu erheben, einen Bürgen (plegium, Pfleger) haben, 

der ihn vor ©ericht ſtellen und daſelbſt vertreten, nöthigenfalls aud für ihn 

haften follte. Später, indbefondere unter Kanut (1017— 1036) und Eduard 
dem Bekenner (1041— 1066) wurde verordnet, baß miindefteng je zehn freie 

Männer zu einer Genoffenfchaft zufammentreten follten, in welcher jeder 
ded Anderen Bürge, Schirmer und Vertreter fein, aber auch feinerfeits von 
den Anderen verbürgt, gefchirmt, vertreten und nöthigenfalls vor Gericht 
geftellt werben follte, und welche $riborg (francplegium, Sreipflege) 
hieß. Der Zweck dieſer Genoſſenſchaften war die Erhaltung des Landfriedens und 

die Sicherung der Freien und der Sreiheitsrechte. Schon Kanut verordnete, 
daß jeder freie Mann, der über zwölf Jahre alt ift,in eine Zehntfchaft oder Frei⸗ 
pflege aufgenommen werden folle, wenn er bes Reinigungseides, des Wehrgeldes 

und der übrigen Rechte eined Freien würdig fein will **); eine Beftimmung, die 

ih in den Gefegen Wilhelms des Eroberers, Heinrichs J. und in den 
Rehtöbüchern des dreizehnten Jahrhunderts Bracton, Fleta und Britton 

) Der Herr, welcher für feine Diener haften mußte, wird in ben Tatelnifchen Texten 
Duminus, im Angelfächftfchen aber hiaf-urd, Brodherr genanıt, woraus in fpäteren 

Zeiten der Titel Lord hervorgegangen iſt. 

**) Leges Cnuti If. c. 20. Et volumus, ut omnis homo liber in hundreto et in 

decima positus sit, qui purgatione dignus esse velit aut wera5 — vel non 

sit aliqua liberorum rectitudine dignus. — Leges Wilhelmi conquest. III. c. 14. 

Omnis homo, qui voluerit se teneri pro libero, sit in plegio, ut plegius eum 

habeat ad justitiam, si quid ofſenderit; — und 1. c. 25. Omnis, qui sibi vult 

justitiam exhiberi vel se pro legali et justitiabili haberi, sit in francplegio. — 

©. Maurer über bie Freipflege &. 9—31. ° 
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wiederholt. Der Aufnahme in eine Zehntfchaft mußte die Bürgfchaft von 

mindeftend neun Kreipflegern vorausgehen. Die Namen der Neuaufgenom- 

menen und ihrer Bürgen wurden in eine eigene Rolle aufgenommen und von 
Zeit zu Zeiteine Art Cenſus, die fogenannte Freipflegeſchau gehalten. Wer 

weder in eine Sreipflege aufgenommen war, noch in einem anderen Schußver: 
bältniffe ftand, wie das Gefolge und die Dienerfchaft der Bifchöfe, Herren 

und Nitter, oder wie die Frauen und Minderjährigen, wurde in den älteren 

Zeiten aldvogelfrei,im fpäteren Mittelalter wenigftens als Landſtreicher behandelt. 

Wer aber in eine folche Sreipflege oder Zehntfchaft aufgenoınmen war, 
erhielt nun alle Rechte der Freiheit und genoß alle Vortheile der gegenfeitigen 

Verbürgung, insbefondere die größere Sicherheit Cfirmiorem pacem); er 

ftand unter dem Schutze und Srieden der Zehntfchaft, Eonnte nicht von dem 

Nächten Beten angeklagt, nicht millfürlich verhaftet, noch wider feinen 

Willen aus der Zehntfchaft ausgefchloffen werden. Dagegen mußte er bei ſei⸗ 

ner Aufnahme den Huldigungseid leiſten und ſchwören, daß er weder felbft 
ein Verbrechen begeben, noch zu einem foldhen mitwirken wolle; er mußte auch 
mit feinev Zehntfchaft zur Stellung der Verbrecher vor Gericht mitwirfen 
und, wenn ber Verbrecher nicht vor Gericht geitellt werden konnte, fubfidia- 
rifh für den verurfachten Schaden haften; er wurde endlich mit feiner Zehnt⸗ 

[haft beftraft, wenn fie bei Aufſuchung oder Stellung von Verbrechern läffig 

war, wenn jemand in ihrer Feldmark getödtet und vor der gehörigen llnter: 

fuhung begraben worden war, ja felbft dann fehon, wenn fie einem ganz 

Unverbürgten auch nur den Aufenthalt in ihrer Feldmark geftattet hatte. Da⸗ 
mit hing die Verbindlichkeit der Zehntfchaften zufammen, die Verbrecher 

auffuchen, verfolgen und vor Gericht ſtellen zu laſſen, ja, perfonlih vor Gericht zu 

erfcheinen, um begangene Verbrechen zu rügen. 
Zu demfelben Zwecke der Rüge und SHaftungspfliht beftand ſchon 

unter Eduard dem Befenner eine feſte Verbindung der Zehnt: 

fchaften zu Hundertſchaften. Wollte fih eine Orttsgemeinde oder Zehnt⸗ 
(daft von der Haftung für ein von einem Mitgliede derfelben begange: 

nes Werbrechen befreien, fo konnte fie died nur dadurch erreichen, daß 

der Vorfteher der Gemeinde (des Friborgs) mit zwei feiner Genoſſen und 

mit den MVorftehern und jezwei Genoſſen der drei nächften Sriborge ſich von 

allem Antheil an der Schuld und Flucht des Befchuldigten losſchwor. Durch 

diefe Nügepflicht der Gemeinden und bie fefte Verbindung der Gemeinden unter 

einander wurde das Ilnterfuchungsprinc'p, der Grundfag der Verfolgung der 
Verbrechen im Intereſſe des allgemeinen Friedens, in England zu ausgedehu⸗ 
ter Geltung gebracht und der wichtige Vortheil für die politifche Entwicklung 

erreicht, daß die Gemeinde zum Organ ded Inquiſitionsprincips wurde, wäh: 

rend die Geltendmachung bdesfelben in Deutfchland und Frankreich zu einem 
Monopol der landesherrlihen Beamten wurde. 
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Diefe Einrichtung ber Gemeinden in England, welhe am Ende der 

angelfächfifchen Zeitin den Gefegen Eduards des Bekennersfchon deutlich 
enthalten ift, entwickelte fi unter den normännifchen Königen und zwar, 

wie es fcheint, gerade durch ben Gegenſatz des von den Letzteren aus Frank⸗ 
reich herübergebrachten ausgebildeten Lehenweſens immer mehr. 

Mit den Normannen fan ein Eräftiged Königthum nach England, 

welches ſich durch feine Machtentwicklung ald Träger der Staatdeinheit und 
als oberite Spige der Lehensverfaffung allgemeine Anerkennung zu erwer: 
ben wußte, und insbefondere in Straffachen dahin führte, daß die Könige 

den Landfrieden ald Königsfrieden erklärten. Alle wichtigeren Verbrechen galten 
daher ald feloniac contra pacem domini regis, fomit ald Gegenftände der un: 
mittelbaren Eöniglihen Gerichtöbarfeit. Einer der wichtigiten Schritte Wil: 

beims des Eroberers war ed, daß er an das an feinem Hofe abzuhaltende 
Gericht, die Curia regis, alle Befchwerden über Mißbräuche und Be: 
drüsfungen in den Grafſchaften, alle Proceffe, welche ben Verluft des Le: 

hend nach fich zogen und bei welchen der Staat betheiligt war, alle Proceffe 
über die Sreiheit eines Mannes, über den Befiß liegender Gründe und über 
Felonie verwied, und dadurch eine Einheit und Gentralifation in die Ger 
richtäverfaflung brachte, welche in Deutfchland zum großen Nacheheile des- 

felben nie erreicht wurde. Zur Aufrechthaltung diefer Centralifation griff man 

(hen im Anfang des zwölften Sahrhunderts Cfeit 1118) zu dem nftiture 

der Ausfendung königlicher Gerihtscommiffäre, welche justiliarii itinerantes 
genannt wurden und gewöhnlich Bifchöfe oder Barone waren. Im Jahre 1176 

findet fich bereits die Eintheilung ded ganzen Landes in ſechs große Ge: 
richtöbezirfe und die periodifche Bereiſung derfelben durch Eoniglihe Richter, 
durch deren energifhe Einwirkung die Macht der alten Grafen (Speriffs) 
immer mehr ſank. Im dreizehnten Jahrhundert war es in Straffachen ſchon 

dahin gefommen, daf die Curia regis in London und die von derfelben aus: 

gefchicften reifenden Nichter alle Verbrechen von Bedeutung an fich zogen 
und dien von den Sheriffs präfidirten Graffchaftsgerichten, Can deren Stelle 

im vierzehnten Jahrhundert die Quartalfigungen der Friedensrichter traten,) 

nur einfache Diebftähle und andere Meine ergehen, den Patrimonialge: 

richten der großen Grundherren aber nur Eleine Schlägereien und dgl. zur 
Entſcheidung überließen. 

Neben diefer einheitlichen Gerichtöverfaflung entwickelte ſich aus der den 

Gemeinden obliegenden Rügepflicht zuerft die große oder Anklage-Jury. 
Schon feit Heinrich 1. wurde bie Erfundigung nach der Beobachtung bes 
Landfriedene (das Nügeverfahren) und die Sorgfalt für die Erhaltung ber 
Vollzihligkeit der mit dem Schuße des Landfriedens innigft verbundenen 
Zehntichaften ald Hauptzweck der Sreipflegefhau ausgefprochen, welche halb: 
jährlich durch die Sheriffs vorgenommen werden mußte. Der Sheriff legte 



den verfammelten Genoffen der Hundertfchaft gewiffe Sragen (Capitula, ar- 

ticulos) vor, welche Anfangs von den Vorftehern der einzelnen Sreipflegen 

oder Gemeinden, fpäter aber durch eigens hiezu ausermählte zuverläffige 
Männer aus der Hunbertfchaft Cinsbefondere durch Ritter) beantwortet wur: 
den. Diefe Ausgewählten wurden beeidet, „nie Wahrheit zu fagen” über 
das, was fie von begangenen Friedensbrüchen und deren lirhebern wußten, 

weßbalb ihr Ausfpruh auch veredictum genannt ward. Das übereinftim: 

mende Zeugniß von wenigftens zwölf aus der Hundertſchaft oder Nachbar⸗ 

(daft (vicinetum) zu nehmenden Gefhwornen galt ald Gemeindezeug: 
niß, und der Angeſchuldigte, gegen welchen bei diefem Verfahren Cinquisilio, 

inquest) eine Rüge (praesentatio oder indictamentum) *) erkannt worden 
war, wurde indictatus per famam patriae oder per juratam 
patriae legitime testatus genannt. Die fama patriae war alfo die 
beftimmte Anklage der rügenden Gemeinde und hatte die Wirkung, daß ber 

- Befchuldigte aus ber Immunität des Friborg den königlichen Beamten zur 
Verhaftung und weiteren Verhandlung übergeben werden follte. 

Schon im zwölften Jahrhundert übernahmen die reifenden Richter auch 

die Leitung dieſes Nügeverfahrens, verdrängten auch hiebei die Sheriffs und 

legten felbft den Gemeinden die capitula vor, fo daß in diefer Weife die 

Zhätigfeit des unterfuchenden Foniglihen Beamten und das Zeugniß der 
freien Gemeinde verfhmolzgen**). Gegen das Ende des zwölften Sahrhun: 

dertd (1194) wurden noch befondere Unterſuchungsbeamte, die Coroners, 

aufgeftellt, deren Hauptbeftimmung die Nachforſchung über vorgefallene 

Tödtungen war, und welche in ganz ähnlicher Art durch Zufammenberufung der 
nächften Gemeinden mittelft der Auswahl von zwölf Nügezeugen ein Ge: 
meindezeugniß berftellten. Im vierzehnten Jahrhundert endlih wurden die 

Nügezeugen, deren Auswahl aus der Hundertfchaft ſchon früher an die She— 

riff6 übergegangen war, nicht mehr aus den Hundertſchaften, fondern aus 

der ganzen Graffchaft ernannt. Won da an erhielt die Ruͤgejury ***) den 

noch jeßt gebräuchlichen Namen: große Iury, grand Jury. 

*) Die Anklage heißt in England auch gegenwärtig noch indictment. 
**) Diefes Ginfchreiten ber freien ®emeinde, ohne welches die Füniglichen Beamten nur un= 

ter fchiwerer perfünlicher Verantwortung eine Verhaftung vornehmen durften, ift eine 

der Hauptbeftimmungen der englifchen Freiheitsbriefe (Charta Henrici II von 1155 

ce. 88) und ber Magna Charta fowohl von 1215, als jener von 1225: Nullus liber 

homo capiatur vel imprisonetur nisi per legale judicium parium sue- 

ram vel per legem terrae. 

***) Das Derfahren bei Bildung ber Rügejury ift in bem Rechtsbuche des Heinrich von 

Bracton de legibus et consuetndinibus Angliae, welches beiläufig um 1240 —1250 

gefchrieben wurbe, genau befchrieben. Die Justitial} itinerantes ließen, fobalb fie ale 

Gommiflfäre ad placita coronae et gaolas deliberandas erſchienen, für jebe Hun⸗ 
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Die Müge hatte jedoch nur die Wirkung, daß der Angefchuldigte ſich von 
dem wider ihm ausgefprochenen Verdachte zu reinigen hatte, daß es alfo 

erſt jegt zur emdlichen Verhandlung, zu dem eigentlichen Beweisverfaß: 
ren kam. Wenn der Angefchuldigte die ihm zur Laft gelegte That fogleich 
geftand, wurde er, wie noch heutzutage, ohne Weiteres verurtheilt *). Laͤug⸗ 

nete er aber oder (nach heutigem Sprachgebrauche) plaidirte er „nicht fhuldig” 

(not guilty), fo hatte er nach ben allgemeinen germanifchen Örundfägen den 
Keinigungsbeweis durch die Eideshelfer oder durch ein Gottesurtheif zu füh- 
ren. Beide Beweisarten zeigten fich als fehr mangelhaft. Bei dem Eide der 

Eideshelfer trat nur zu oft Feichtfertigkeit der Schwörenden ein. Man fuchte 
dadurch abzuhelfen, daß man in fehwereren Faͤllen die Zahl der erforderlichen 

Eideshelfer erhöhte **), und daß man die Wahl derfelben nicht dem Anger 
Elagten allein, fondern zum Theile audy dem Gegner und dem Richter ein- 
räumte und zwiſchen nominati, advocati und electi unterfhied. Alle diefe 

Künfteleien waren jedoch nur Zeichen des beginnenden Verfalles diefer Einrich 

tung. Die Eideshilfe genügte nicht mehr ben Anforderungen ber Zeit und, feit 
die Rüge ald Gemeindezeugniß formlich organifirt war, wurde der Reini: 
gung3eid des Angeflagten dem eidlichen Zeugniffe der Gemeinde gegenüber als 
ganz unzuläffig betrachtet. Die Fälle, in welchen nur das Gottesurtheil übrig 
blieb, wurden daher immer häufiger. 

Allein auch dieſes begann im zwölften Sahrhundert mit dem Schwin- 
den des Glaubens in der Achtung zu finfen und die Kirche, welche die Dr- 
dalien immer nur geduldet hatte, fprach im Anfang des dreizehnten Jahr⸗ 

hundertd (1219) das Verbot der Feuer- und Wafferprobe aus, Nur ber ge: 
rihtliche Zweikampf blieb ald Beweismittel, und zwar in Civil: und Straf: 

fachen fortbeftehen, ja, die durch das Wegfallen der eigentlichen Ordalien ent- 

fandene Lücke des Beweisſyſtemes brachte denfelben in England in grö- 
Bere Aufnahme. Inöbefondere war der Zweikampf als das fpecifiiche Beweis- 

mittel des Lehensſtaates in dem höchften Lehenshofe, der Curia regis, in 

häufiger Anwendung, wenn auch fchon im 12. und 13. Jahrhundert die 

berifchaft der Grafſchaft eine Rügejury bilden, indem der Vorſteher (batlivus) der 

Hundertſchaft aus dieſer 4 Ritter benannte, welche die für die Rügefury erforberlichen 
1% Ritter ober in deren Grmanglung 12 liberos et legales homines zu wählen hat: 
ten. S. Biener’s Beiträge ©. 271 und folg. 

*) Fleta Ic. 31. $. 1. Et si tales felonias sibi impositas cognoverint, planım est 

jadieium. — Bracton Iıb: Il. tractat. 2 c 18. $.1. Cum autem productas fuerit 

et de crimine ei imposito accusatus, si crimen statim confiteatar, satis pla- 

num erit judicium. 

"*) Daher das Neberbieten der Parteien mit Eideshelfern (das fogenannte wager of law) 
und das juramentum triplex (d. i. von 36 Eideshelfern). 
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Städte in England (wie in Deutfchland) fih ausdrückliche Privilegien ge: 
gen den Zweifampf erwirkten. 

Zuerft machte fih das Bedürfniß einer Umgeftaltung des Beweisver⸗ 

fahrens im Civilproceffe”) geltend, indem im zwölften Jahrhundert 

unter Heinrich II. bei Beſitz- oder Eigenthumsdftrritigfeiten und in NRechts- 
fachen, bei welchen eine Kenntniß ded Sachverhältniffes in der Gemeinde vor: 

auszufegen war, jeder Partei geftattet wurde, fich ftatt auf den Zweilampf 

auf das Femeindezeugniß zu berufen. Der Gerichtöhof gab in ſolchen Fällen 
dem Sheriff den Auftrag, vier Ritter zu benennen, und diefe wählten in Ge- 
gemvart der Parteien, die ein Verwerfungsreht wie gegen Zeugen ausüben 

konnten, zwölf legales milites aus der Nachbarſchaft ad recognoscendum 

aus. Die Gewählten mußten fhwören, daß fie nichts Falſches angeben, noch 

die Wahrheit gefliffentfich verfchweigen wollen. Sie hatten den Augenfcein 

einzunehmen und Erkundigungen einzuziehen und wurden dann von dem 
Richter darüber befragt, wobei fie jedoch ihre Ausſage nicht bloß auf eigene 

Wahrnehmung, fondern auch auf das fügen Eonnten, was jie von Anderen 
gehört hatten, von deren Glaubwürdigkeit fie überzeugt waren**). Waren bie 
Geſchwornen nicht einftimmig, fo wurden fo fange andere hinzugewählt (ufſor- 
cialio), bis zwoͤlf vollklommen einig waren Shr Ausſpruch hießveredictum, 

Wahrſpruch, und fie waren wegen falfchen Zeugniſſes mit ſchwerer Verant⸗ 
wortung bedroht (altainte). Jede Partei Eonnte ftatt des Zweifampfes diefe 

recognilio wählen und die Gegenpartei mußte ihr darin Folge leiten. Das 
ganze Verfahren hieß assisa ***). Durch dieſe neue Form der Vertretung ber 

Gemeinde und des Gemeindezeugniſſes wurde der Grund zu der noch jegt in 
England beftehenden Jury in Civilrechtäftreitigfeiten gelegt. 

Anders war ed in Straffällen, auf welche der Natur der Sache 
nad, da ed fich dabei immer um den Beweis einer vergangenen und in der 

Pegel einer verborgenen Thar handelt, die Form der Necognition Feine An⸗ 

wendung finden Fonnte. Hier ſchloß fih die Beweisreform an das Nügever: 

fahren an. Im zwölften Sahrhundert fcheint das dringende Intereſſe der 
öffentlichen Eicherheit gegen denjenigen, gegen welchen die Rüge feierlich aus: 
gefprochen war, ein tumultuarifches erfahren herbeigeführt zu haben, fo 

daß diefelbe Rügejury, welche die Anklage ausgefprochen hatte, den Anger 

— 

*) S. hierüber vorzüglich Gundermann a a. O. ©. 51—58. 
**) Exigitur, quod per proprium visum suum et auditum illius rei habueriut 

notitiam vel per verba patrum suorum et per lalıa, quibus ſidem tencauter 

babere ut propriis. — Glanvilla lib. 11. c. 17 $. 4. 

*##) Audiin vero loquela et clameo petentis in electione ipsius fenentis erit, se 

versus peteutem defeudere per duellum vel ponere se inde in maguam 

assivam Jomini regis et petere recognitionem. Glanvilla lib. 1]. c. 3. $. 2. 
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klagten auch fhuldig finden Eonnte, daß alfo die Rügejury zugleich als Urtheild- 

jury fungirte*). Erft im bdreigehnten und vierzehnten Jahrhundert wird eine 

befondere Jury für den Echuldfpruch, die Urtheil s jury, gebildet und damit 

das Weſen der noch jet in England beftehenden Verfaflung des Geſchwor⸗ 

nengerichtes vollendet. 
Nachdem im Jahre 1219 die Gottesurtheile der Feuer- und Wafferprobe 

durch die Kirche verboten worden waren, zeigte ſich Anfangs in der Praris 

große Verlegenheit darüber, wie mit ben durch die Rügejury Angeklagten weis 

ter zu verfahren fei. Schon wenige Jahre darauf findet man aber den Aus⸗ 

weg getroffen, daß der Gerügte veranlaßt wurde, fih freiwillig dem 

Zeugniß der Rügejury zu unterwerfen, was ponere se super 

patriam hieß. Der ©erügte wurde fogar nach einem Statut von 1275 durch 

Zwangsimittel, welche ſich von der Folter kaum unterfchieden, zu diefer Un⸗ 
terwerfung gezwungen**). Bei Bracton (um 1250) und Fleta (um 1290) 

eritt die NRügejurg noch immer zugfeih als Urtheilsjury auf, wenn auch in 
fegterer Function zur Ablegung eined neuen Eides verpfliditer, der dahin 

ging, die Wahrheit zu fagen, ob der Angeklagte der ihm zur Laft gelegten 

That ſchul dig fei (sisit culpabilis de hoc, quod ei imponilur, vel non). 
Dagegen geftattet bereit6 dad Rechtsbuch Britton (vermuthlid um 1297 

gefchrieben) ausdrücklich, daß der Angeklagte die Geſchwornen, welche Mit: 
glieder der Nügejury waren, bei der Urtheilsjury ohne Weiteres recufiren 

Eonne, wodurch bie Trennung der Urtheild: von der NRügejury be- 
wirft wurde. Noch beftimmter wurde diefe Trennung ausgefprochen durch das 
Statut Eduardölll. von 1351 (Stat. 25. Edw. Ill. cap. 3), welches die Rüge 

geſchwornen förmlich von der Theilnahme an der Urtheilsjury ausſchloß. Als 

endlich unter Eduard Ill. auch noch die ſchon oben erwähnte Einrichtung ger 
troffen wurde, daß die Nügejury nicht mehr aus der einzelnen Hundertſchaft, 

fondern aus ter ganzen Grafſchaft zufammenberufen wurde, während die Ur⸗ 
theilsjury noch fortan in ber hergebrachten Weife aus der Hunderiſchaft des 

Angeklagten, fomit de vincineto zufammengefegt warb, blieb diefe Trennung 

dauernd und erhielt fi) unter dem Namen „große Sury” und „Eleine 

Juryꝰ (petty jury) bis auf den heutigen Tag. 

») Stellen, weldye diefes Zufammenfallen der Rüge- und Urtheilsjury darthun, kommen 

insbejondere in dem Rechtsbuche des Glanvilla (um 1187) vor. 
**) Gerügte, welche fich weigerten, fich der Jury zu unterwerfen, follten als Berächter 

des Sefeßed (comme ceux qui refusent la commune ley de la terre — legem 

refatantes, wie es bei Yleta Heißt) in ein hartes Gefängniß (prison fort et dure) 
gelegt werben , welches darin beſtand, daß der Befchuldigte ohne Fuß⸗ und Kopfbede⸗ 

dung auf bie bloße Erde gelegt warb und nur jeben zweiten Tag Waſſer und ein Vier: 
tel Gerftenbrob erhielt. Et haec diaeta, fagt Fleta, omnibus legem refutanti- 
bus injungalar, donec petant, quod prius contemserint, exceptis clericiz. 

©. Biener's Beiträge S. 204 — 207. 



Mit diefer Trennung der Ruge⸗ und Urtheilsiurg trat auch eine allmä- 

fige Ummandlung des inneren Charakters ber leßteren ein. Die Urtheilsge- 
ſchwornen wurden zwar von den Rechtsbüchern bes dreizehnten Jahrhunderts 

noch ald Zeugen betrachtet und behandelt, fie mußten daher ſchwören, die 
Wahrheit zu fagen, und ihr Ausfpruch hieß eben beßhalb veredietum (Wahr- 

fprud); allein dieſes Zeugniß war fchon ein Zeugniß im weiteren inne, 

nicht bloß aufeigene Wahrnehmung, fondern auch auf mittelbare Wilfenfchaft ges 

gründet. Man Eam immer mehr dahin, das Erforderniß eigener Wiſſenſchaft der 

Urtheilsgeſchwornen fallen zu laffen und ſich mit dem Ausfpruche ihrer Leber: 

zeugung nach beftem Wiffen und Gewiſſen zubegnügen. Dies gefchah 

befonders im vierzehnten Sahrhundert, indem die im dreizehnten Jahrhundert 

nach den Rechtsbüchern beftandene Sitte, daß die Richter die Gtefchwornen um 
den Grund ihres Wiſſens befragten, die Anfechtung des Ausſpruches der Ge: 

ſchwornen mittelft der atlainte und dienody in Britton ermähntellebung, daß 
Sefchworne, welche nichts von der That zu wiffen erklärten, durch Andere 
(per afforciationem) erfegt wurden, hinmwegfielen. Mit diefer veränderten Auf: 

faffung der Gefhwornen änderten fih auch, wie Biener (Abhandlungen I. 

&. 33) bemerft, die Formeln. Während die Gefchwornen im 13. Jahrhun⸗ 
dert ſchwören mußten, die Wahrheit zu fagen, lautet ihr Eid in der neue 
ren Zeit dahin, „wohl und getreu zu prüfen (iry) und einerichtige Ent: 

fheidung zu geben zwifchen dem König und dem Gefangenen durch ein 
wahrhaftes Verdict in Uebereinftimmung mit den gelieferten Beweilen” Cevi- 

dence). Ebenfo hat die in den Zeiten der Nechtöbücher, in welchen die Jury 
noch als Beweismittel und Zeugniß galt, üblide Frage an den Angeklag⸗ 
ten: quomodo se defendere vellet, der Srage: „wie er gerichtet werden 

wolle,” Plag gemacht. 

Sowohl mit der urfprünglichen Auffaffung der Jury als eined Zeug: 

niffes, ald auch mir dem fpäter mehr bervorgetretenen Charakter derfelben 

als Eideöhelfer, ald Schwörende secundum credulitatem et conscienliam, 

wie es fchon bei Fleta heißt, war es im Einklang, daß die Einftimmig- 

Beit ihred Ausfpruches gefordert wurde, zu deren Erreichung ſchon nach 
Fleta Nöthigung dur Entziehung der Nahrungsmittel und durch Einſchlie⸗ 
fung der Gefchwornen angewandt wurde. In dem Zeitraume von 1250 

bis 1350 kommen zwar Källe vor, in welchen man fich mit dem Ausſpruche 

der Geſchwornen nah Stimmenmehrheit begnügte, doch wurde dies noch 

unter Eduard III. als ein Mißbrauch ausdrüdlich verboten und von da an 
das Erforderniß der Einftimmigkeit der Urtheilsjury bid auf den heutigen 

Tag fortgepflanzt. 

Eine Folge der veränderten Auffaſſung der Jury war es aud, daß 

ſchon in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts unter Eduard HI. der Jury 

Zeugen zur Benügung von Nachweifungen beigegeben wurden, und baß 
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unter Heinrich IV. bereitd alle Beweismittel, welche bie Geſchwornen bei ih: 
rem Verdict zu berüdfichtigen hatten, vor den Schranken des Berichtes und 
unter Reitung des Nichterd förmlich producirt werden mußten. J 

Gleichzeitig mit der Ausbildung der Urtheilsjury entwickelte ſich auch 
der Gebrauch ſehr ausgedehnter Recuſationsrechte des Angeklagten rückſicht⸗ 
lich der einzelnen Geſchwornen. Schon am Ende des zwölften Jahrhunderts zu 
Ölanvilla’d Zeit wurden diefelben Verwerfungsgrände gegen Geſchworne 
angewendet, welche man bei Zeugen in den geiftlichen Gerichten der damaligen” 
Zeit als zuläffig betrachtete, Cpropter- honorem, propter defectum, propter 
affectum et propter delictum). Die Zahl derperemptorifchen Recufationen wurde 
bis auf zwanzig, in einigen Faͤllen bis auf 35 Geſchworne ausgedehnt. Daher 
kommt ed auch, daß die Nechtsbücher des dreizehnten Jahrhundertes wiederholt 
die Anficht ausfprachen, daß die Geſchwornen ald von den Parteien anerkannte 
Schiedsrichter zu betrachten feien *). 

Wirft man auf diefe Entwieffungsgefchichte der Jury in England einen 
Blick zurũck, fo ſieht man, daß in derſelben das altehrwürdige Princip des Ge⸗ 
meindezeugniſſes mit dem deu eigentlichen Kern der Eideshilfe bildenden‘ Ge⸗ 
wiflensgeugniffe ehrenhafter Genoſſen des Angefchuldigten zu einem Ganzen 
verihmolz, und daß eben durch diefe Verſchmelzung die große Lücke aufgefüllt 
ward, welche in dem altdeutfchen Beweidverfahren durch die geringe Schäßung 
der materiellen Beweismittel, Insbefondere ded eigentlichen Zeugniffes vor⸗ 
handen war. Während in Deutſchland und Frankreich bei dem Untergange der 
Sottedurtheile und der Eideshilfe der nationale Baden der Entwicklung ganz ver: 
Ioren ging, und vorzüglich durch die Vernachläffigung ded Gemeindezeugniſſes 
zuletzt nichts übrig blieb, ald das völlig zerrüttete altgermaniſche Beweisverfah⸗ 
ten gegen daß von der Kirche adoptirte römiſche Beweisſyſtem zu vertaufchen, 
gelang es in England, deffen Verhältniffe die ungeftörte, ftetige Entwicklung 

des germanifchen Staatsprincips ohne Einmifhung fremdartiger Elemente ge 

Ratteten, auf nationaler Orundlage fortzubauen uud bie Mängel des germa⸗ 

niſchen Syſtemes zu verbeffern, ohne deffen Vorzüge aufzugeben. Man hielt an 
dem Gemeindezeugniffe feſt, ließ ed aber durch bloße Vertreter der Gemeinde 
ablegen, welche bei dem ausgedehnten Werwerfungsredhte des Angeklagten zu: 
gleich ald von diefem anerfannte Schiedsrichter erfchienen und die Rolle der 
Eidesheifer für beide Theile fibernahmen, indem fie den Angeklagten ſowohl 

·— — 

*) Braeton. IV. I. c. 28. $. 5. Utraque pars facit juratam quasi judicem 

pro eonsensu. Üben fo heißt edin Britton chap. Sl: par assent des par- 

ties sont les jarours falis come juges arbitrers. Diefe Anſicht erklärt fi 

aus der im Mittelalter beſtehenden Vermifchung der Civil: und ſtrafrechtlichen Proce⸗ 

dur, welche auch in ber vorwiegend accufatorifchen Natur des tamaligen Straſverſah⸗ 

tens ihren Grund hatte. 

Würth, Strafprozeß. 8 
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ſchulbig als unſchuldig ſchwören konnten. Durch dieſe Vereinigung des Ge⸗ 
meindezeugniſſes mit dem Weſen der Eideshilfe bildete das Geſchwornengericht 
ein neues Beweismittel”), weiches die Elemente der älteren in ſich 
enthielt. 

-Diefe Auffaffung ded Gefchwornengerichtes als eines Beweismittels hat 

fi in England bis auf die Gegenwart erhalten **), und zeigt fich befonders 
darin, daß die Jury von jeher dem Geftändnifle des Angeklagten coordinirt 
war und gewiflermaßen die Kehrfeite desfelben bildete, wie fie denn auch von den 

älteften Beiten ihrer Entwicklung bis auf den heutigen Tag durch das Beftänd: 
niß überflüffig gemacht wurde. Beides, das Geſtändniß und der Wahrfprud 

- der Jury find, wie Köftlin richtig bemerkt, „Sewiffensausfprüche, deren jeder 

für fich denfelben Zweck erfüllt; erſt wenn der Angeklagte läugnet, ift es nd» 
thig, ‚fein Gewiffen durch das öffentliche Gewiſſen vertreten zu laſſen, deffen 

Kundgebung eben in dem Wahrſpruche der Geſchwornen liegt.” 

Das Juſtitut der doppelten Jury, welches in feinen Sauptgrundzügen 

gegen.das Ende des vierzehnten Jahrhunderts bereit ausgebildet war, hat ſich 
in England in den folgenden Jahrhunderten im Zufammenhange mit der Ent: 
wicklung des gefammten englifchen Staatslebens immer fefter begründet und 
im Einzelnen ausgebaut. Beides nicht ohne bedeutende Kämpfe. Namentlich 

waren es bie wiederholten Verſuche der Eöniglichen Macht, die Freiheit des 

Volfes zu beſchraͤnken, und die Unabhängigkeit der Gefchwornen anzutaften, 
welche zur Kräftigung der dem ganzen I nflitute inwohnenden Idee beitrugen. 

Die ſchwerſten Anfechtungen hatte das Geſchwornengericht nach den Tangjäh- 
rigen Kriegen zwifchen. der weißen und rothen Roſe zu erdulden, nach welchen 
die Wiederherftelung ber Ordnung durch möglichft unumfchränfte Fuͤrſtenge⸗ 
walt eine Zeit lang ald das Mothwendigfte erfchien. Schon der erfte König 

nach diefen blutigen Kriegen, Heinrich VI, drängte das Geſchwornenge: icht 

“) Dies iſt vorzüglich in ber angeführten Schrift von Dr ®neif ©. 52 —66 bargeftelft 
und der Berwirrung gegenübergefebt, welche die Rechtsbücher bes 13. Jahrhunderts rück⸗ 
fichtlich der technifchen Benennung ber Jury zeigen. „Man nennt fie Zeugen, Täßt fie ei- 

„men Zeugeneid fchwören,, verlangt aber Feine eigene Wiſſenſchaft; man behandelt fe 

„alfo, wie Gewiſſenszeugen, Cideshelfer, nennt fie aber nicht fo.” 
**) The jurors couvict, the judges cundemn, heißt esim englifchen Rechte, 

d. i. der Wahrfpruch ber Befchwornen begründet bie Ueberweifung, der Kechtsſpruch 
der Richter die Berurtheilung bes Angefchulvigten Der Wahrfpruch der Befchwornen 

bildet den formellen juribifchen Beweis ſelbſt, durch ihn wirb die rechtliche Gewißheit ber 
Schuld oder Nichtſchuld des Angeflagten objectiv feftgeftellt. In den Syflemen bes eng: 

lichen Rechtes, namentlich in Binckstone’s Cummentaries of the laws of Kugland 

Book Il. chap. 2% , wird der Ausfpruch der Geſchwornen ausprüdlich als eine Art 
ber Beweisführung ober als ein Beweismittel neben anderen unmittelbaren Beweisarten 
(3. B. durch Öffentliche Urkunden, durch Augeufchein, durch Cid) aufgeführt. 
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namentfih durch feine berüchtigte Sternlammer zuruͤck, für welche er die 
Richter felbft ernannte. Ya, er bevollmädtigte fogar die koͤniglichen Rich⸗ 
ter, über gewifle Vergehen auch außer der Sternkammer in den Graflchaf: 
ten ohne Zuziehung von Geſchwernen zu erkennen. Wenn auch diefe Ein- 
ſchraͤnkung des Geſchwornengerichtes von Heinrich VIII. bei feiner Thronbeftei« 
gung fogleich befeitige wurde, fo erhielt fich doch die. Sternfammer noch. 
lange Zeit. Unter Heinrich VIIL., der Eatholifchen Maria und unter der Kö⸗ 
nigin Elifabeth wurden politifche Verbrecher durch eigene Commiſſionen ab» 
geurtheilt und der Folter unterworfen. Gefchworne, welde Angeklagte frei: 

frraden, wurden im 16. Jahrhundert wiederholt eingefperrt und angeblich 
wegen falfchen Eides beftraft. Unter dem unglüdlihen Carl I. wurde zwar 
die Sternfammer abgefchafft, ald er der großen Ummwälzung, die ihn bedrohte, 

nicht mehr zu widerftehen vermochte. Doch erft die Revolution, die ihm das Leben 

feftete, und bie befannten Freiheitsbriefe Cars Il. und nach der zweiten Revolu⸗ 
son Wilhelms von Dranien ftellten das ©efchwornengeriht in Eng⸗ 
land vor jeder fremdartigen Einwirkung ficher. So erwuchs e6 als ein Schuß- 
mittel der bürgerlichen Freiheit, ald das parlamentarifche Element in der Ge: 
richtsverfafſung in ſtetem Zufammenbange mit der englifchen Conftitution, 

die fi) auch erft in den gewaltigen Kämpfen des fiebzehnten Jahrhunderts zu 

dem großartigen Gebäude ausbildete, als das fie jedem aufmerkfamen Beobach⸗ 

ter Ehrfurcht und Bewunderung einflößt. 
In der zweiten Hälfte bes 18. Jahrhundertes wurde endlich durch die 

von Kor eingebrachte und durchgefämpfte Libellbill (32 Georg. Ill. c. 60) 
die wichtige Beſtimmung getroffen, daß in Preßprogeflen die Geſchwornen 
nicht nur darüber, ob die als Libell angezeigte Schrift wirklich von dem Auge⸗ 
klagten herrühre , fondern auch über die Frage erkennen, ob die Schrift ein Libell 
büde, fomit nach dem Geſetze ftrafbar fei. Durch diefe Entfcheidung eines lang⸗ 

jährigen Streites, deren Princip der Gerichtsgebrauch allmälig auch auf 
andere Verbrechen ausdehnte, wurde erit vollfommen indas Klare gefeßt, daß 

die Gefchwornen nicht nur über die-reine Thatfrage, fondern allerdings auch 

über die erft durch die Vereinigung von thatfächlichen und rechtlihen Mo: 

menten gebildete Schuldfrage zu erkennen berufen find. 
Aus dieſem Ueberblicke der Entwicklung des Gefchwornengerichtes 

ergibt fih, daß das Wefen desfelben nicht in der Theilnabme des Volkes an 

der Ausübung der Nechtöpflege allein gefucht werden darf, wenn man bie 

Sarg nicht mit dem Volksgerichte verwechſeln will, das fich ſchon in der alten 

Welt bei den Griechen und Nömern und ebenfo bei den alten Germanen - 

und Slaven findet, indem entweder das verfammelte Volk felbft oder Stell- 

vertreter desſelben den ganzen Urtheilsfpruch fällten, fomit über Schuld und 

Strafe zugleich erkannten. Noch weniger darf das Weſen des Schwurge: 

richtes darin gefucht werben, daß die Gefchwornen Standesgenofien des An: 
3* 
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gekfagten feien, wie bied in dem unpaflenden Ausdrucke eines genoffenfhaft- 
lichen Gerichtes verfucht wurde. Es ift auch ganz unrichtig, das Geſchwor⸗ 
nengericht mit der aftdeutfhen Schöffenverfaifung zu identificiren, denn die 
Schöffen urtheilten über die That: und Nechtöfrage zugleih und waren nicht 
fir die Entfcheidung einzelner Bälle berufen, fondern (beſonders im fpäteren 

Mittelalter) regelmäßige, ftändige Richter. 
. Während In den griechilchen, römifchen und germanifchen WVolkögerich: 

ten das Volk oder deffen Stellvertreter ber Schuld und Strafe zugleich 
erkannten, und während im Gegentheile in der römifchen Kaiferzeit und vom 

Ende des Mittelalterd bis in die neuefte Zeit in Deutfchland und Frankreich 

die Entfcheidung über beide Momente nur rechtögelehrten Richtern über: 
tragen war, befteht die EigenthümlihEeit des Schwurgeridtes 
darin, daß bei demfelden nicht rechtögelehrte Männer aus dem Volke ſich 
mit den rechtögelehrten Richtern in die Arbeit ber Urtheilsfällung 

theilen. Senen flieht der Ausſpruch über die Schuldfrage d. i. dar⸗ 
über zu, ob einem beftimmten Angefchuldigten eine veıbrecherifhe Handlung zur 
Schuld zuzurechnen fei, wogegen die rechtsgelehrten Richter zu entfcheiden haben, 
ob und welches Strafgefeß auf die von den Geſchwornen erkannte 

Schuld anzuwenden, welche Strafe daher zu verhängen fei. Es ift zwar nicht 

ganz richtig, diefe beiden Momentealsdie That: und Rechtsfrage zu unter: 

fcheiden, indem eine ſo ſchro ffe Trennung beider gar nicht möglich ift. Sn dem 

Ausſpruch über die Schuld oder Nichtſchuld find immer auch rechtliche Mo: 
mente, in jenem über die Strafe aber (rückjichtli der Erfhwerungd- und 

Milderungsumftände) Immer auch thatſächliche Momente enthalten. Es ift 
jedoch unverfennbar In dein den Geſchwornen vorbehaltenen Ausſpruche über 

die Schuldfrage das thatſächliche, in der Entfcheidung der rechtögelehrten 

Michter aber das rechtliche Moment vorherrfchend. Nur in diefem Sinne 
darf bie eingebürgerte NMedewefe, daß die Sefchwornen die Thatfrage, die 

rechtsgelehrten Nichter aber die Rechtsfrage zu entfcheiden haben, aufgefaßt 

und gebraucht werden. 
Aus der Entwicklungsgeſchichte des Gefchwornengerichtesin England 

ergibt ſich auch, daß dasfelbe aus der eigenthümlichen, für die frühen Zeiten 

des Mittelalter6 ganz vortrefflihen Gemeindeverfaffung erwuchs und bie in 
die neuefte Zeit mit diefer ſtets im innigften Zufammenhange ftand. “Daher 

erklärt fih auch die völlige Unabhängigkeit des englifchen Gefchwornengerich: 
tes von jedem Negierungseinfluffe. Die Jury it in England zwar immer mit 

allen pofitifchen Inftieutionen im innigften Wechfelverkehr und in dem engften 

Zufammenhange geftanden : fie hat dieſen Schuß und Schirm verliehen und 

durch diefelben an Macht und Anfehen gewonnen, aber fte ift nach dem Zeug: 
niß der Gefchichte urfprünglich nicht ald eine politifche Snftitution, fon« 
dern als ein Beweismittel, ald eine rein juridifche Einrichtung, als ein 
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Inſtitut der Gerechtigkeit entſtanden. Daher ihre Feſtigkeit in allen Zeiten, 

ihre Reinheit von allen ©etriebe der Parteien, ihre Ungetrübtheit durch die 
politiſchen Leideufchaften, wodurd fie fich eben in England die Achtung aller 

Parteien zu erwerben und zu erhalten vermochte. Daher kommt es auch, daß 

die Geſchwornen in England die Frage der Schuld nicht nad einem durch 
den Totaleindruck der Verhandlung erzeugten dunklen ®efühle, von deffen 
Gründen fie ſich Feine Rechenſchaft zu geben vermögen, fondern nach gerviffen, 

durch eine lange Gerichtsübung zur Zradition gewordenen, aus der Matur 

der Sache gefhöpften Beweisregeln entfcheiden und wenigftens das Schul⸗ 

dig Nur dann ausfprechen, wenn der Beweis der Schuld nah jenen allge: 

mein befannten Veweisregeln bergeftellt ift. 
Die unabhängige Stellung der Richter in England und die 

Achtung, welche die DeffentlichFeit aller Gerichtövechandlungen dem Stande ber 
Richter erworben hat, bringen es mit ſich, daß die englifhen Gefchwornen 
nicht daran denken, ihren Wirkungskreis auf Koften des richterlichen auszu⸗ 

dehnen; fie find vielmehr Belehrungen der Nichter Cinsbefondere über bie 

von ihnen zu becbachtenden Veweisregeln) fehr zugänglid. Die Befonnenpeit 
unb der Nechtsjinn, welche dem englifchen Nationalcharalter eigen find, haben 

mefentlich dazu beigetragen, der Jury, wie fie in England geübt wird, Be⸗ 

mwunderung zu erwerben. " 

San; anders hat fi das Geſchwornengericht in Franukreich geftale 
tet*). Hier hatte, wie in Deutfchland, das kanoniſche Beweisſyſtem das alt- 

germanifche vollftändig verdrängt und der geheime inquijitorifche Proceß war 

jur vollen Herrfchaft gelangt. In der zweiten Hälfte des 18. Yahrhunderss, 

in welcher fih die große Ummälzung vorbereitete, die ganz Europa erſchüt⸗ 

tern follte, wurde auch das keftehende Strafverfahren ein Gegenftand der 

lebhafteften Anfechtung, wozu die Mißbräuche der Kolter.und ber willkür⸗ 

lichen Verhaftungen nur zu gegründeten Anlaß boten, Wie ſich die Blicke aller 
Neformfreunde feit Montesyuieu in Beziehung aufdas ganze Staatsweſen 
nach England richteten, wieven dorther das Princip der Theilung- ber Gewal: 
ten durch die Schule von Diberot und d'Alembert in Frankreich heimiich 
gemacht wurde, fo glaubte man au in Beziehung auf das Strafverfahren 

die politiſche Freiheit nur durd Einführung des englifchen Schwurgerichtes‘ 

feft begründen zu können. Ald im Jahre 1789 die Etals geueraux zuſam⸗ 

mengetreten waren, wurde fogleih die Einführung der Jury gefordert; die 

— —— — 

2) Stemann, bie Jury in Strafſachen 1847. ©. 58-157. — Gneiſt a. a. O, 

S. 107 — 134. — Moriu, dictionnairo du droit eriminel p. 462 u. ff. Mitt er⸗ 

maier, deutſches Strafverfahren I. Bd. ©. 311 u. ff. 



Nationalverfammlung verpflanzte fie im J. 1790 wefentlich als eine pofitifche 

Einrichtung, als Schugmittel gegen jede Beamtenwillfür, nah Frankreich. 

In der Verfaffung vom 3. September 1791 (3. Zit. 5. Cap. Art. 9) wurde 

grundgeſetzlich feftgeftellt, daß Eein Buͤrger in peinlihen Sachen anders als 
dur eine Anflages und eine Urtheilsjury gerichtet werden folle. 

Die Anwendung des Principe der Volksfouveränität, welches man bis 
zuc Wahl der Richter und Staatsanwälte durch das Volk ausdehnte, das 
Mißtrauen gegen jeden mit einer Macht Bekleideten und die aͤngſtliche 

Sonderung der Staatögewalten, welche alle Geſetze jener Zeit charakteriſi⸗ 
ren, bildeten auch den Grundzug der urfprünglihen Einrichtung das Ge 
ſchwornengerichtes dur die Strafgefeßgebung vom 16.—29. September 
1791. Obſchon darin nur unbedeutende Befchränfungen für die Befähi- 
gung zum ©efchwornenamte aufgenommen waren, erfchien doch fehr bald 

felbft das fo zufammengefeßte Geſchwornengericht als ariſtokratiſch und reac- 
tionär und der Convent befchloß im Jahre 1793 (Gele vom 2. Mivofe 

des J. 11.), daß alle Bürger ohne Ausnahme nad vollſtrecktem 25. Le⸗ 
bensjahre Urmwähler und Gefchworne fein follten. Während der Revolution 

zu einem Werkzeuge des Fanatismus der Parteien herabgewürdigt, verlor 

das Gefchwornengericht die Öffentliche Achtung fo fehr, daß unter der Con⸗ 
fulare und Kaiferregierung felbft deflen Bortbeftand in Frage geftellt ward. 
Napoleon wollte ed aber nicht aufheben, weil er den Schein einer freifin- 
nigen Gerichtöverfaflung nicht miſſen wollte; er befchränkte es jedoch auf 

die ſchwerſten Straffälle, bob die Anklagejury auf und fuchte das ganze 

Inſtitut dem Interefle einer ftarken Gentralgewalt und einer kräftigen Ord⸗ 
nung der Strafjuſtiz unterzuorbnen. Die Theilnahme am Gefchwornen- 

dienfte felbft wurde beinahe ausfchließend auf Männer befchränft, die als 

Höõchſtbeſteuerte nur eine Eleine Minderheit der Nation bildeten, die Aus: 
wahl der Gefhwornen aber ganz in die Hände von Beamten gelegt, bie 
von ber Centralgewalt unbedingt abhängig waren. 

So wurde das Inſtitut der Gefchwornen in feinem innerften Kerne 

verfälfche, jedes Anfehens und Vertrauens beraubt und eben dadurch eine 

Dppofition bervorgerufen, welche in einfeitiger Auffaffung der politifchen 

Bedeutung der Zury fi in dem Streben überftürzte, zu den Ideen der 
Revolutionszeit zurückjulehren und dem Gefchwornengerichte eine möglichſt 
demofratifche Baſis zu geben, was endlid nad ber Februarrevolution durch 

das Geſetz vom 7. Yuguft 1848 gefchah. 
Andererfeitd ging man zu weit in dem Streben, die Geſchwornen von 

den rechtöfundigen Richtern möglichft unabhängig zu flellen. Durch die Furcht 
vor der gefeglichen Beweistheorie Fam man dahin, daß die Geſchwornen auch 

nicht an die durch Vernunft und Erfahrung gebotenen Beweisregeln gebunden fein 
ſollten, daß fienur nach ihrer winnerenlleberzeugung” (intime conviction) 
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zu entfcheiden haben, die nur. zu leicht mit einem dunklen Gefühle vermechfelt 

wird, von dem man fich Feine Gründe anzugeben vermag. Während in Eng⸗ 
land der Ankläger, wie der MVertheidiger durdy thatfächlidde Gründe auf den 

Verftand der Sefchwornen zu wirken fuchen, während ber englifche Richter die 

Geſchwornen beftändig auf die Beweisregelu aufmerkſam macht, fie vor einer 
voreiligen Annahıne der Schuld warnt und die Beweisregeln ſelbſt in ihrer 
Anwendung auf den einzelnen Fall zergliedert, ift in Frankreich Alles mehr 
dem Gefühle überlaflen. Der Staatsanwalt und der Verteidiger fuchen bie 
Geſchwornen durd Gründe, die auf das Gefühl wirken, daher nur zu oft 
durch blendende Declamationen zu gewinnen; die lebendige Wechſelwirkung 

jwifchen dem Richter und den Gefchwornen, die im englifchen Verfahren fo 
heilfam wirkt, ift in dem frangöfifchen Proceffe ganz ausgefchloffen. Dadurch 
kam in Frankreich jene Lehre von der Dmnipotenz ber Jury auf, die 

im Grunde nur in einem Webergreifen der Geſchwornen in die Wirkſamkeit 

der rechtögelehrten Nichter befteht, eine Lehre, die in England nie anerkannt 

wurde, weil dort auch die Geſchwornen die Graͤnzen ihrer Wirkſamkeit zu 
achten wiffen. Diefe Lebergriffe ver Geſchwornen in das Gebiet der richter⸗ 
lichen Thätigfeit wurden durch dad Geſetz vom 28. April 1882 fanctionirt, 

welched den Gefchwornen geftattete, ihrem Schuldausſpruche in allen Faͤllen 

die Claufel: „mit mildernden LUmftänden” beisufeßen, woburd die gefeßliche 

Strafe um einen oder zwei Grade herabgefegt wird. Diefes Geſetz wurbe er: 
laffen, um den zahlreichen Freiſprechungen, welche Die außerordentliche Härte 
des Napoleoniſchen Strafgefeges herbeigeführt hatte, einen Damm’ zu fegen ; 

allein das Anſehen der Gefeße wurde dadurch untergraben, bie Wirkfamteit 

der rechtögelehrten Richter in der nachtheiligften Weiſe beeinträchtigt und 
den „frommen Meineiden” aus fchlecht verftandenem Mitleid Thür und Thor 

geöffne. 
In den wictigften Sragen über die Bildung der Geſchwornenliſten, über 

die zur Verurtheilung erforderlihe Stimmenzapl, über die Art der Abftimmung 
der Gefchwornen und dgl. hatdie franzöfiiche Sefeggebung binnen 60 Jahren ihre 

Anfichten vier: bis fünfmal gewechfelt. Ein Fehler löste den anderen ab und 
das Geſchwornengericht wurde durch die einfeitige Auffaflung feiner politifchen 

Bedeutung zu einem Spielball der Parteien gemadt. Ein neuerer Schrift: 
fieller über das Gefchwornengericht, Profeffer Gneift, hat gewiß ein fehr 
wahres Wort ausgeſprochen, als er aus diefen Meißgriffen und diefem Schwan: 
ten der franzöfifhen Gefeggebung den Schluß z0g, daß die Jury für die 
Zranzofen nicht paffe, daß der eigentliche Charakter des Gefchwornengerichtes 
als eined Sewiffenszeugniffes der Gemeindegenoflen dem romanifhen National: 

.geift der Franzoſen unverftändlih fri. Es kann kaum einen fchlagenderen 

Beweis für die Wahrheit des Satzes geben, daß es nichts frommt, in einem 
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Lande Formen und Inftitute Durch Geſetze zu begründen, wenn der Geift des 
Volkes fie nicht zu beleben vermag. 

Wie Frankreich vom Schickſal beftimmt zu fein fcheint, für alle anderen 

Voͤlker die merkwürdigſten ftaatsrechtlihen Verſuche anzaftellen, fo verdanken 
ihm auch alle europäifchen Länder, in denen gegenwärtig das Geſchwornengericht 

beiteht, die Einführung diefed Inſtitutes. Dies gilt insbeſondere von Belgien, 

Portugal, Sriehenland, Genf und vonden deutihen Rheinlanden. 

In den ſetzteren wurde. dad Geſchwornengericht zwar mit allen Mängeln, die 
der franzpfifchen Einrichtung ankleben, eingeführt; es hat fich jedoch auf deut- 
ſchem Boden ganz anders ald unter dem leicht beweglichen Wolke der Franzo⸗ 

fen bewährt. Der ernfte, befonnene Sinn der Deurfchen hat Die Geſchwornen 

vor vielen Mißgriffen, die in Frankreich gemacht wurden, bewahrt und Die 

Jury bat ſich in den Rheinlanden die allgemeinfte Achtung und "Anerkennung 
zu erwerben gewußt. Bon bort aus wurde ſchon in den jüngfiverfloffenen 

Jahrzehenden recht eigentlich Propaganda für das Geſchwornengericht ge⸗ 
macht. Die Brage über den Werth und die Bedeutung des Schwurgerichtes 
wurde in der ſtaatswiſſenſchaftlichen Literatur zu einer ftehenden; die Zahl 
der Anhänger des Geſchwornengerichtes mehrte fih von Tag zu Tage. Die 
ins September 1846 zu Sranffınt am Main abgehaltene Germaniftenver: 
fanımfung 9) widmete dem Geſchwornengerichte eine befondere Aufmerkfamfeit. 

Die Anregung dazu war von Dahlmann ausgegangen, welther die Ge: 
ſchichte des Gefchwornengerichtes in einem anziehenden Vortrage beleuchtete. 
Es wurde eine Commiflion **) gewählt, um bis zur nächftjährigen Verſamm⸗ 
[ung einen Bericht über die Geſchichte des Gefchmornengerichted, den Werth 
‚deöfelben, die Voransfegungen feiner Wirkfamfeit und die Frage der Einfuͤh⸗ 
rung desſelben in Deutfchland zu erftatten. Die Commiſſion löste ihre Auf: 
gabe in der umfaflendften Weife und die Verhandlungen der Germaniftenver: 

ſammlung in Lübeck im September 1847 ***) gewannen durch die forgfältige 

Erörterung der Frage über die Bedeutung des Gefchwornengerichtes eine hohe 

politifche Wichtiglelt. Es war von der größten Wirkung, hier zum erften Male 

diefe Frage in Öffentlicher Verhandlung von Männern befprochen zu fehen, 

deren Urtheil von ganz Deutfchland al6 Autorität betrachtet wurde, ganz be- 

— 

*) S. Verhandlungen der Germaniften in Frankfurt (Brankfurt 1847) S. 90—10% und 
S. 170-178. 

**) Beſtehend aus: Mittermaier in Heibelberg, Michelfen in Jena, Wilda in 
Breslau, Befeler in Sreifswalde, Dahlmann in Bonu, Welder in Heibels 

‚ berg, Iaup in Darmftabt and Heffler in Berlin, 

"**) Kübel 1848. S. 66—165 und S. 249260. 
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fonder6 aber, ald Männer, wie Mittermaier und Beffter, die bis 
dahin ald Gegner des Gefchwornengerichted aufgetreten waren, fich als durch 
die Gründe zu Gunſten der Einführung besfelben befiegt erklärten and offen 
für die Jury Partei nahmen. Wenn auh Wächter von Tübingen, Blume 
von Bonn und von der Pfordten von Leipzig erhebliche Bedenken gegen 
das Schwurgericht vorbrachten und ſich vorerft mit ber Einführung des öffent: 
lihen Verfahrens vor rerhtögelehrten Richtern begnügen zu wollen erElärten, 

war doch der Eindruck diefer Verhandlung auf die öffentliche Meinung entſchie⸗ 

den zu Gunſten des Gefchworuengerichtes ausgefallen. 
Als nad) der franzöfifchen Februarrevofution in ganz Deutfchland ein 

neues politifches Leben ficdy zu regen begann, verftummten alle Bedenken ge 

genüber dem allgemeinen Verlangen nach Einführung des Geſchwornenge⸗ 

richtes, das faſt allenthalben mit der Preßfreiheit, dem Vereinsrechte, ver 

Volksbewaffnung u. dal. auf Eine Linie geftellt ward. Noch im Laufe des 
Jahres 1848 wurde die Jury in den meiften deutſchen Staaten für Pre: 

vergeben, außerdem aber in weiterer Ausdehnung auf alle fehmeren Der: 

brechen in Heſſen⸗Darmſtadt (Geſetz vom 28. Deteber 1848), in 

Kurheffen (Öefeg vom 81. Dctober 1848) und in. Baienn*) (Gefeg 
vom 10. November 1848) eingeführt. Im Jahre 1849. wurde fie auch in 

ganz Preußen durch die höchſt mangelhafte Verordnung vom 3. Jänner 
1849**), in Baden***) (Gefeß vom 17. Februar 1849), in Naſſau 

(Befeg vom 14. April 1849), in Würtemberg***") (Geſetz vom 14. 
Auguft 1849), in Hannover (Geſetz vom 34. December 1839), in Sad 

fen: Weimar, Frankfurt und einigen auderen Fleinen deutſchen Staaten 
in das Leben gerufen und fo in ganz Deutfchland heimiſch gemacht. Unter 

den Gefegentwürfen über die Einführung bed Gefchwornengerichted in einzel: 
nen deutfchen Staaten verdienen die Entwürfe von Gtrafprozeßorduungen 

für Braunfhweig vom Jahie 1848 und für die thüringiſchen Stan: 

ten (Jena 1849) befondere Erwähnung. Insbe ondere wurde lehterer bei bet 

*) Schr gut iſt die mit den reichhaltigen amtlichen Bormmlarien verfehene Ausgabe: Ge⸗ 
jeße bie Abänberungen des erflen und zweiten Theiles des Strafgefehbuches vom Jahre 

1813 beireffend. München (Kaifer) 1848. — Sieh au: Dr von Scheuerl, erläus 
ternde Anmerfungen zu der neuen Strafprocegordnung für das biescheinifche Baiern. 

München 1848. 

+, &, hierüber die ausführliche Kritik von Abegg in dem Beilagehefte zu dem Ar: 
div des Criminalrechtes von 1849. 

*) Sehr intereffant und lehrreich find die zur Borbereitimg biefes Geſetzes von Mits 
termaier als Berichterflatter der babifchen zweiten Kammer im Jahre 1848 erftatte: 

ten zwei Commiffionsberichte. 

4) S. hierüber beſonders Holzinger, bie Schwurgerichte, in Würteniberg (Stuttgart 
1849), eine ſehr Ichrreiche Erläuterung des würtembergifchen Geſetzes. 
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Bearbeitung des öfterreichifhen Geſetzes als eine fehr brauchbare Vorarbeit be- 

deutend benüßt, 
Für Defterreih wurde die Einführung des Gefchwornenge- 

richtes fihon durch die Verfaffung vom 25. April 1818 in Ausſicht ge- 
ſtellt und durch die proviforifehe Vorfchrift über dad Merfahren in Preßüber: 

tretungsfällen vom 18. Mai 1848 der erfte (freilich nicht fehr glückliche) Ver- 

fuch gemacht, dieſes Inſtitut auch bei uns einzubürgern. Die Aufgabe der 

neuen &trafproceßorbnung ift ed, die in der Neichöverfaffung vom 4. März 
1849 rückfichtlich des Gefchwornengerichtes enthaltene Zufage zu verwirklichen. 

Die öfterreichifche Gefeßgebung war bemüht, die Mängel des franzöfifchen 
Rechtes fo viel als müglich zu befeitigen, das Wefen des Gefchwornengerichte® 
als einer eigentlih rihterlihen Inſtitution feſtzuhalten, die Aus 

wahl der Gefchwornen fo zu ordnen, baß die Theilnahme tüchtiger, geiftig und 

moraliſch fähiger, unabhängiger und unparteiifcher Männer gewahrt erfcheint, 

insbefondere auch die Geſchwornen fo viel ald möglich darauf hinzulenfen, daß 

fie ihren Ausſpruch nicht auf ein dunkles Gefühl, fondern nur auf die forgfältigfte 

Prüfung der von beiden Seiten vorgebrachten Beweitmittel gründen follen. 

Allerdings follte bei ftrenger Confequenz das Beweisverfahren durch Ge: 

fchworne bei alten firafbaren Handlungen Platz greifen. Allein die Verzöge⸗ 

sungen und großen Koften, welche davon unzertrennlid wären, fo wie die 

übermäßige Beläftigung der Staatsbürger, wenn fie zu häufig zu dem Amte 
eined Geſchwornen berufen werden müßten, haben in allen Ländern die Noth⸗ 
wendigkeit herbeigeführt, das Gefchwornengericht nur bei ſchweren Verbrechen 
und bei politifhen und Preßvergehen zuzulaifen, die Aburtheilung geringerer 
Be’egübertretungen aber rechtögelehrten Kichtern zu übertragen. Auch diefen 

Eonnen jedech Feine pofitiven Beweisregeln ertheilt werden fondern auch fie 

mürlen nach dem Totaleindrucke der vor ihnen ftattgefundenen Verhandlung und 

der babei geführten Beweiſe erkennen. Wie dies bei den Zuchtpofizeir und 

Sriedensgerichten in Frankreich vorgefchrieben ift, fo verfügt ed das öfterreichifche 

Gefeg ſowohl für die Bezirks⸗Collegialgerichte, ald auch für die einfachen 
Bezirksgerichte. Doc ift ald Gewähr für die Nichtigkeit des Urtheiles Die: 
fer Gerichte nicht nur die Verpflichtung bderfelben zur Angabe von Ent 
fheidungsgründen auch rüdfichtlih der Thatfrage ausgeſprochen, fondern 
auch das Nechtsmittel der Berufung gegen die Erkenntniſſe diefer Gerichte 

zugelailen, welches nach Umftänden die Wiederholung ber Hauptverband. 
fung in zweiter Inſtanz nad) ſich zieht, während gegen die von den Ge⸗ 

ſchwornengerichten erlaflenen Urtheile nur die Nichtigkeitsbefchwerde zulä flig iſt. 

Unmittelbar nach den Märzereigniffen des Jahres 1818 wor das Beftreben 

des Juftizminifteriums darauf gerichtet, die Srundfäge der Deffentlichkeit und 

Mündlichkeit, des Anklageverfahrend und des Gefchwornengerichted, deren 
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Notwendigkeit anerkannt war, mit möglichfter Beſchleunigung in das Leben 
ju führen. Es war daher einer der erften Schritte des Juſtizminiſters Frei⸗ 

berrn von Sommaruga, daß er einige Juſtizmänner zu einer Reife im 
die Rheinprovingen und nach Belgien *) abordnete, um durch eigene Ars 

ſchauung die genauefte Kenntniß der neuen Inſtitutionen und der Damit noth⸗ 

wendig zufammenhängenden ©erichtöverfaflung zu erlangen, und um berem 

Erfahrungen bei den fpäteren Iegislativen und Organifirungs Arbeiten be⸗ 
nüßen zu können. Außerdem wurde auch, wie in den meiften deutfchen Staa⸗ 
ten der Verſuch gemacht, noch vor der Umgeftaltung der Gerichtöverfaflung 
und, bevor eine umfaflende neue Strafpreceßorbnung zu Stande kommen 

Könnte, auf den Grundlagen des beftehenden Strafgefeges und mit zweckmä⸗ 
Piger Xenügung der alten Gerichtöverfaffung ſchon für die nächfte Zus 
kunft dur ein tranfitorifches Geſetz das öffentliche und mündliche Ver⸗ 
fahren, und für die wichtigeren und mit einigermaßen ſchweren Stra⸗ 
fen verpönten Verbrechen das Gefchwornengericht einzuführen. Das Er: 
gebniß der hierüber unter Dem Vorſitze des Zuftigzminifters Freiherrn von So m⸗ 

maruga gepflogenen Berathungen war ein „Entwurf einer provifo- 
riſchen Vorfhrift äber das Verfahren in Eriminalfällen 
mit Mündlichkeit, Deffentlihkeit und Schwurgeridten,” 

welher im Sommer 1848 im Druck erfchien, der jedoch der Natur der Sache 
nach zu fehr das Bepräge ber Eile trug, womit er verfafit werden mußte, 
als daß er den Bebürfniffen einer guten Strafrechtöpflege hätte entiprechen 
Eonnen. Die ungemeine Ausdehnung der Competenz des Geſchwornenge⸗ 
richtes, welchen alle Verbrechen, bie eine längere als einjährige 

Sreiheitäftrafe nach fich ziehen konnten, zugewiefen wurden, und bie Zu: 
ſammenſetzung des Gefchwornengerichtes durch fürmlihe Wahlen der Ge 
Idwornen unter Zulaffung des allgemeinen Stimmrechtes find charakteriſti⸗ 
ſche Zeichen der überftürgenden Haft, mit welcher im Jahre 1848 alle 
politiſchen Inftitutionen aus dem Boden geftampft werden: follten. Es bes 
durfte der traurigen Creigniffe dieſes Jahres, um die politifchen Begriffe 
ju läutern und zu richtigen Anfichten über die Natur auch der neuen Ger 
richtseinrichtungen hinzuleiten. 

Herr Dr. Alerander Bad fand, als er das Juſtizminiſterium über 

nahm, in den Männern, welche fein Vorgänger in die Länder des öffentlichen 
Verfahrens abgeordner hatte, eine wefentliche Unterftägung. Auch er erfaunte 

*) As eine Frucht dieſer Reife erſchien im Anfang des Jahres 1849 in der Stantshruderet 
bie vorzüglich won dem gegenwärtigen Sectionsrathe Dr. Weißmann bearbeitete Schrift: 

Das öffentliche Miniſterium (die Staatsanwaltfchaft) in den Fön. preußifchen Mheinpro, 

vinzen, eine fehr forgfältige und fleißige Iufammenftellung aller in diefem Lande beſte⸗ 

Senden gefchlichen Beftimmungen über biefes wichtige Inftitut. 
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- die Unmöglichfeit, die Werichtöverfaffung im Zeitraum weniger Monate 
umzugeftalten, und ließ baber einennenen „Entwurf einer proviforifden 

Vorſchrift über das Verfahren in Eriminalfällen mit Münd- 

fihEeit, Deffentlihteit und Schmwurgerichten” ausarbeiten mit 
dir Abſicht, wenigftend die Gefhwornengerichte bald in das Leben treten zu 

laſſen. Diefer größtencheild von dem gegenwärtigen nd. Generalprocura- 
ter Serra Dr. Rizy bearbeitete Entwurf, welcher im Jänner 1849 erſchien, 
zeichnet fich durch aroße Sorgfalt der einzelnen. Beftimmungen aus und zeugt 
ven umfaflender Kenntniß des franzöfifchen Mechtes. Ed war dabei nur zu be: 
dauern, daß. nicht gleichzeitig an die wichtigfte Frage über die Bildung der 

Geſchwornenliſten Hand angelegt wurde. 
Inzwiſchen waren die Vorarbeiten zur Durchführung der neuen Ger 

richtäverfaffung ſchon fehr vorgeräct und es zeigte fi) daher das unabweisli⸗ 
che Bedürfniß, auf Entwerfung eined Geſetzes auch für das Verfahren vor den, 
den franzöftfchen Zuchtpofizeigerichten gleichzuftellenden Collegialgerichten, fo wie 

mwegen der den Bezirksgerichten zuzumeifenden Lebertretungen zu denfen. Zu 
dieſem Ende wurde ſchon im Jänner 1839 eine Commiſſion zufammengefeßt, 
welche jedoch, da ihre Mitglieder durch andere Gefchäfte ganz in Anſpruch 

genemmen waren, ihre Arbeiten niemald begann. Endlich faßte der 
damalige Juſtizminiſter Herr Dr. Bach in der Weberzeugung, daß durch 
eine nur theilweife Limgeftaltung des bisherigen &trafverfahrens, insbe⸗ 
fondere durch Beibehaltung ber bisherigen Vorfchriften über die Criminalun⸗ 

terfuchung, für das Inftructionsverfahren immer nur etwas fehr Unvollkom⸗ 
menes zu Stande Eommen Eönne, den Beſchluß, von den bisher betretenen 
Wege abzuftehen und auf Erlaſſung eines vollftändigen Geſetzes über das Straf: 

verfahren hinzuwirken, welches gleichzeitig mit bem Beginne der Wirkſamkeit 
der nen organifirten Gerichtsbehörden in das Leben treten follte. 

Diefem Befchluffe gemäß wurde mir im Anfange des Monate Mai 1819 
der ebrenvolle Auftrag ertheilt, den Entwurf einer vollftändigen Strafproceß: 

ordnung nach den durch die Reichsverfaſſung ausgefprochenen Grundzügen 
autzuarbeiten. Leber den in ter erften Hälfte des Monate Juli von mir vor⸗ 

gelegten Entwurf wurden fohin die Berathungen der dazu beftimmten Commiſ⸗ 
fion (beftehend aus ben Herrn Miniiterialrächen Greihberrn von Pratobe: 
vera, Hye, vonflieffer, Stroynomwsfy, dem Herrn Generalpro: 
curater. Dr. Riyy, bem gegenwärtigen Etaatsanmwalte bei dem Landesgerichte 
zu Krems, Herrn Chimani, und mir) unter dem perfönlichen Vorſitze des 

gegenwärtigen Juftizminiftere Herrn Anton NRittervon Schmerling 
gepflogen und mit ſolchem Eifer fortgefegt, daß die Strafprozeßordnung fchon 

am 17. Zänner 1850 die allerhöchfte Genehmigung erhalten Eonnte. 

— — — — — — u. 



Einführungsverordnung 
vom 17. Sinner 1850. | 

Wir Franz Joſeph der Erſte, von Gottes Gnaden Kaifer von 
Oeſterreich; Königvon Hungarn und Böhmen, Königder Lombardei und 

Venedigs, von Dalmatien, Croatien, Stavonien, Galizien, Lodomerien 

und Illyrien, König von Jerufalem ꝛc.; Erzherzog von Defterreich; 

Großherzog von Toscana und Krakau; Herzog von Lothringen, von 

Ealzburg, Steyer, Kärnthen, Krain und ter Bukowina; Großfürit 

von Siebenbürgen; Markgraf von Mähren; Herzog von Ober» und 

Kieder-Schlefien, von Modena, Parma, Piacenza und Onaftalla, 

von Auſchwitz und Zator, von Teſchen, Frianl, Ragufa und Zara; 

gefürfteter Graf von Habsburg, von Tirol, von Kyburg, Goͤrz nnd 

Gradiska; Fürft von Trient und Brixen; Markgraf von OÖber- und 

Nieder⸗Laufitz und in Iſtrien; Graf von Hohenembs, Feldkirch, Bre⸗ 

genz, Sonnenberg ꝛc.; Herr von Trieſt, von Cattaro und auf ber 

windifhen Marf, Großwoiwod der Woiwodſchaft Serbien, ꝛc. ır. 

Haben zur Durchführung der im $. 403 der Reicheverfaffung audgefpro- 

denen Grundfäge der Deffentlichfeit und Mündlichfeit des Strafverfah- 

rend, des Anklageproceſſes und der Schwurgerichte auf den Antrag Unſe⸗ 

res Juſtizminiſters und auf Einrathen Unſeres Minifterrathes nad, Maß- 

gabe des $. 420 der Reichöverfaffung vorerfi für jene Kronländer des 
öfterreihifchen Kaiſerſtaates, in welchen das Strafgefegbudh über Verbre- 

hen und fchwere Bolizelübertretungen vom 3. September 1803 gegenwaͤr⸗ 

tig in Wirkſamkeit ift, eine proviforifche Strafpeoceß-Drdnung zu erlaffen 

befunden, und verorbnen wie folgt: 

Art. J. 

Der Tag, an welchem bie neue Strafproceß- Ordnung in je- 

dem einzelnen Kronlande in Wirkſamkeit zu treten hat, fo wie Die Modi- 

ficationen, welche allenfall8 durch die eigenthümlichen Verhältniffe einzels 

ner Kronländer für diefelben nöthig werden dürften, werden durch beſon⸗ 

dere Berorbnungen zur allgemeinen Kenntniß gebracht werben. 



Art. I. 

Bon dem in Gemäßheit des Art. I. feftzufependen Tage an 

find der zweite Abfchnitt des erſten und der zweite Abſchnitt des zweiten 

Theiled des Strafgefehbuches vom 3. September 1803 fammt allen dar- 

auf bezůglichen nachträglichen Verordnungen, fo wie alle Borfchriften über 

das Verfahren in Fällen von einfachen Polizeiübertretungen, und die mit Pa- 

tent vom 14. März 4849 kundgemachte VBorfchrift über das Verfahren in Preß⸗ 

übertretungsfällen füralle neu anhängig werdenden Straffachen aufgehoben. 

Art. 1. | 

Ueber Criminal» Unterfuchungen, rüdfichtlich welcher vor dem 

nach Art. I. feftzufeßenden Tage bereitd ein förmlicher Einleitungsbefchluß 

ergangen und im Rechtöftaft erwachſen ift, fo wie über Unterfuhungen 

wegen einfacher oder ſchwerer Polizeiübertretungen,, welche vor jenem Tage 

gefchloffen wurden, ift das weitere Verfahren nach ven bis dahin geltenden 

Geſetzen zu pflegen, das Lirtheil nach eben dieſen Gefegen zu fällen, und 

das Verfahren in höherer Inſtanz nur nad) diefen Geſetzen durchzuführen. 

Art. IV. 

Dagegen find Borunterfuchungen wegen Berbrechen, über wel- 

he vor dem Tage, an dem die neue Strafproceß- Ordnung in Wirk: 

famfeit tritt, noch Fein rechtöfräftiger Beichluß auf Einleitung der ordent⸗ 

lichen Eriminalunterfuchung ergangen ift, fo wie alle Unterfuchungen we⸗ 

gen einfacher oder ſchwerer Polizeiübertretungen, die vor jenem Tage noch 

nicht geichloffen wurden, gleich einer Vorunterſuchung im Sinne der neuen 

Strafproceß- Ordnung zu behandeln. 

Art. V. 

Das Verfahren über Preßvergehen , rüdfichtlih welcher be» 

reits vor dem nach Art. 1. feftzufeßenden Tage die Hauptverhandlung an⸗ 

geordnet wurde, ift nach den Beftimmungen der Borfchrift vom 44. März 

4849 über dad Verfahren in Preßübertretungsfällen zu Ende zu führen, 

Ueber andere Preßvergehen aber if das Verfahren nach den BVorfchriften 

der neuen Strafproceß⸗Ordnung fortzufegen. 

Die vorftehenden Webergangsbeftimmungen über die Behandlung der 

bereits anhängigen Unterfuhungen haben ihren Grund theild darin, daß es 

als unzweckmaͤßig erfchien, mitten in einer bereits im Zuge befindlichen Cri⸗ 

minalunterfuchung ein neues, auf wefentlich verfchiebenen Grundlagen beru⸗ 
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hendes Verfahren eintreten zu laſſen, theils in dem Wunſche, dadurch ben 
Gerichtsbehörden ſo wie der Staatsanwaltſchaft den Uebergang aus den bis⸗ 
herigen Zuſtaͤnden in die neuen Verhältniſſe ſo viel als möglich zu erleichtern. 
Hätte die Einführungsverordnung fo, wie es in Baiern (Art. 371 des Geſetzes 
vom 10. November 1848) geſchah, beſtimmt, daß alle Eriminalunterfuchun- 
gen, über die an dem Tage, an welchem die neue ÖStrafprogeforbnung in 
Wirkſamkeit tritt, noch nicht in erfter Inſtanz abgeurtheilt ift, als Vorunter: 
fuhungen im Sinne des neuen Geſetzes zu behandeln feien, fo würde dies nicht 
nur in Beziehung auf das Verfahren felbft zu mannigfaltigen Schwierigkei⸗ 
ten Anlaß gegeben , fondern auch den Nachtheil herbeigeführt haben, daß bie 
Ötrafgerichte, wie die Staatdanwaltichaft, gerade im Anfange mit einer fehr 

großen Zahl fchon in einem vorgerücten Stadium des Verfahrens befindli- 
der Criminalproceffe überhäuft gewefen wären, auf die das neue Gefeg in 

vielen Theilen kaum durchaus anwendbar fein dürfte. Die gegenwärtige An⸗ 

ordnung dagegen, welche mit der preußifchen Verordnung vom 8. Jänner 1849 
($. 184) übereinflimmt, gewährt den Vortheil, daß Nichter und Staatsan- 
wälte das neue Gefeg nur allmälig zur Anwendung zu bringen haben, 
daß alio eine Leberbürdung derfelben in der erften Zeit der Wirkfamfeit dieſes 

Öefeges nicht zu beforgen iſt. = 

Art. VI. 

Bon dem Tage der Wirkfamkeit der neuen Strafproceß » Ordnung 

an haben über die Kompetenz der verfchievenen Arten von Gerichten fol- 

gende Beftimmungen zu gelten: | 

Die Einfährungsverordnung enthält die vollftändigen Beftimmungen 
über die Zuftändigkeit der Schwurgerichte, Bezirks-Collegial— 
md Bezirfsgerichte nach den verfchiedenen Gattungen von Gefegedüber: 

retungen, über welche denfelben das Erkenntniß zuftehen foll. „Eine befon: 

dere Schwierigkeit ergab fich bei der Keftftelung der Competenz der Berichte 
a dem Umftande, daß der materielle Theil des Strafgeſetzbuches vom 

3. 1808, weldes feiner vielen Worzüge ungeachtet dem gegenwärtigen 
Standpunkte der Wiflenfchaft nicht mehr genügt, theild wegen Kürze der 
Zeit, theils deshalb nicht gleichzeitig umgearbeitet werden Fonnte, weil die 
Regierung ein Gefe von fo hoher Wichtigkeit und fo bleibender Bedeutung 
ht anders als nach der forgfältigften und umfaffendften Berathung durch den 
Reichstag in das Leben führen zu follen glaubte. Es mußte daher bei Be⸗ 
Rimmung der Competenz der einzelnen Arten von Gerichten das in dem 
Ötrafgefegbuche von 1808 beobachtete Spftem der Strafarten ſowohl, als 

auch die darin angenommene Eintheilung der ftrafbaren Handlungen zu Grunde 
gelegt und der neuen Gerichtöverfaffung fo viel ald möglich angepaßt werden.” 
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Was die Schwargerichte betrifft, fo hat ſchon bie Reichsverfaſſung 
($. 203) den Grundfag anfgefprechen, daß diefelben über alle ſchweren Terbre: 

chen, fo wie über alle politiſchen und Prefivergehen erkennen follen. An dieſem 

Grundfage wurde bei Feſtſetzung der den Geſchwornengerichten zugewiejenen 

ftrafbaren Handlungen feftgebalten. Die Eigenthlimlichfeit der Schwurgerichte 

bringt e& mit fi, ‘daß dielelben nur in Tängeren Zeiträumen und zwar ($. 18 
der Strafprogeß Ordnung) in der Regel alle drei Monate zufammentreten. Es 

würde daher gegen das Intereſſe des Angeklagten felbft verftoßen, wenn durch 

eine zu ausgebehnte Competenz der Geſchwornengerichte dad Strafverfahren 
und die damit ſehr häufig verbundene Unterfuchungshaft in Faͤllen, welche mit 
geringeren Strafen bedroht find, regelmäßig auf mehrere Monate verlängert 

würde. Died gilt insbefondere von jenen Fällen, in welchen bie Strafe nach dem 
Geſetze zwifchen einem und fünf Jahren auszumeffen ift, bie aber in der 
Praxis mit Rückſicht auf das den Strafgerichten in den 88. 48 und 49 St. 
©. 1. Th. eingeräunse Mifderungsrecht fehr Häufig nur eine auf mehrere Mo- 

nate fich erfireckende Kerferfttafe nach fich ziehen. Es wäre im Vergleiche zu 
des bisherigen Zuſtänden, unter welchen Unterfuchungen wegen folder Ver: 

brechen fehr oft in einem Zeitraume von vier bis acht Wochen erledigt wur: 
den, Fein Fortſchritt zunennen, wenn man einem bloßen Princip zu Liebe den 
Angeklagten eine Verfchlimmerung ihrer Lage bereitet hätte. Dazu Fommt, 

daß bei gemeinen Verbrechen fehr viele politifche Gründe, welche die Ver: 

weifung aller wegen öffentfiher Verbrechen Angeklagten ohne Rückſicht auf 
das Strafmaß vor das Schwurgericht fordern, hinwegfallen. 

Diefe Rückſichten, verbunden mit den großen Koften, die bei einem zu 

großen Umfange der vor das Schwurgericht gehörigen Verbrechen für den 
Staat erwachſen müßten, und mit der übermäßigen Beläftigung der Staats: 
bürger, wenn diefelben zu häufig zu dem Gefchwornenamte berufen würden, has 

ben in den meiften Ländern auf dem Continente die Nothwendigkeit herbeigeführt, 
den Gelchwornengerichten nur die ſchweren Verbrechen und Die politifchen 

und Prefivergehen zuzumeifen. Sn Frankreich, Belgien und den Deuts 

[hen Rheinlanden gehören außer den Preßvergehen nur jene Handlun⸗ 

gen vor dad Schwurgericht, welche das franzöſiſche Strafgeſetzbuch ald Terbre: 
deu (crimes) erklärt, die daher mindeftens mit fünfjähriger Zuchthausitrafe 

bedroht find. In Preußen wurden den Schwurgerihten durch die Verord⸗ 

nung von 3. Sänner 1849 ($$. 60 und 61) alle mit mehr ald breijähriger 

Freiheitsſtrafe bedrohten Nerbrechen zugewiefen, mit Ausnahme des zweiten 

und dritten großen und des erften gewaltfamen Diebſtahles, welche deu 

Kreisgerihten vorbehalten blieben; außerdem bie politifhen Verbrechen des 

Hoch: und Landedverrathes und ber Majeftätsbeleidigung (Abſchnitt 2 bis 5 
des allgem. Landrechtes I. Ip. Tit. 20) und die Prefvergehen, jedoch mit 
Ausnahme derjenigen dur die Preſſe verübten Vergeben, bei welchen die 
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Beftrafung von dem Antrage einer Privatperfon bebingt if. In Baiern 
gehören nach dem Geſetze vom 10. November 1848 $. 51 vor das Schwur: 
gericht jene Nerbrechen, welche die Todes., Ketten» oder Zuchthausftrafe (in 

der Dauer von mindeftend acht Jahren) nach fi) ziehen können, fo wie jene 

Verbrechen, die zwar regelmäßig mit Arbeitshausftrafe (von 1 bis 8 Jahren) 

bedroht find, bei welchen aber wegen eines in den Unterſuchungsacten ange: 

jeigten Schärfungsgrundes die Zuchthausſtrafe in Frage Fommen kann. In 

Baden Geſetz vom 17. Februar 1849 $. 1) gehören zur Competenz der 

Schwurgerichte alle ausfhließlih mir peinliher Strafe (d.i. mit Tod, 

Dienftentfegung oder wenigfteng dreijähriger Zuchthausſtrafe) bedrohten Ver: 

brechen mit Ausnahme der dritten Diebftähle, jede vorfägliche Tödtung, Ehe: 

bruch, die wichtigeren Amtsverbrechen öffentlicher Diener, Treuloſigkeit von 

Anwälten, Hoch⸗ und Landesverrath, Majeftätsbeleidigung, Beleidigung der 
Mitglieder des großherzoglichen Haufe und der Staatsregierung, dann jene 
Preßvergehen, welche von Amtswegen verfolgt werden *). 

Bei der Eigenthümlichkeit unfered Strafgefeßbuches, welches bei Stra- 

fen zwiichen einem und zehn Jahren nur die Straffäge von einem bis zu 

fünr Jahren und von fünf bis zu zehn Jahren Beunt, wurde zur Bezeichnung 
der Grängen der fchweren Verbrechen theild das gefeglihe Strafmaß in der 

Art zur Richtſchnur genommen, daß alle mit wenigftens fünfjähriger Kerker⸗ 

frafe bedrohten Verbrechen unbedingt vor das Geſchwornengericht gewiefen 

*) Viel ausgebehnter wurde bie Competenz der Befchwornengerichte in Würtemberg, 

Heffen-Darmfadt, Kurheffen nud Raffau beſtimmt. Nach dem würtember: 

giſchen Geſetze vom 14. Auguft 1849 $. 1 gehören vor die Schwurgerichtshöfe nicht nur 

alle politifchen Verbrechen (Hoch: und Landesverrath, Verbrechen gegen bas beutfche 

Reich, Beleidigung des Königs, der Königin und bes Kronprinzen, Beleidigung ber 

Ehre der Staatsregierung, Aufruhr, Störung der Ausübung der ſtaats⸗ ober gemeinde: 

bürgerlichen Wahlrechte und Verabredung zum Ungehorfam), die von Amtswegen zu 
verfolgenden Preßvergehen und alle mit Arbeitshausftrafe bedrohten Dienſtverbrechen der 

Etaats: oder Gemeindebeamten, ſondern auch eine große Zahl gemeiner Berbrechen 

(33, darunter Diebftahl, Unterfchlagung, Betrug und Faͤlſchung, infofern dieſe Berbres 

chen mit Zuchthausftrafe (d. i. mit wenigſtens äjähriger Strafe) bedroht find. Das 

turhefiifche Gefeß vom 31. October 1848 $. 54 weifet den Schwurgerichten außer 

den pelitifchen Verbrechen , den von Amtswegen zu verfolgenden Preßvergehen, und den 
mit Dienftentfehung bedrohten Verbrechen von Beamten auch alle anderen Verbrechen 

zu, die mit Zjähriger Gefängnis oder Feſtungsſtrafe, mit Zjähriger Zuchthaus⸗ ober 

Iwangsarbeitähausftrafe, oder mit anderthalbjähriger Gifenftrafe bedroht find. Das 
großherzeglich Heffifche Giſetz, vom 28. October 1848 9. 11 beſtimmt, daß alle mit 

Zuchthaneſtrafe (d. i. mit wenigftens Zjähriger Strafe) oder mit Dienfientfeßung bes 

drohten Verbrechen, ferner alle mit Zuchthaus: ober Correctioushausſtrafe bebrohten 

Verbrechen, bei weldyen das gefegliche Marimum die Dauer von 5 Jahren überfleigt, 

und außerdem ohne Rückjicht auf das Strafmaß eine große Anzahl von Verbrechen vor 

tie Aflifen gehören. 

Würth, Strafprozeß. 4 
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wurden, theild wurde die Natur der Verbrechen berückfichtige und ohne Ruͤck⸗ 

fie auf dad Strafmaß (fomit felbft bei dein geringften gefeglichen Strafſatze 

von 6 Monaten bis zu einem Jahre) die Xerweifung aller politifchen oder doch 

das öffentliche Intereffe nahe berührenden Verbrechen und alfer Prefvergehen, 

die durch den Inhalt einer Druckſchrift begangen werden, vor das Schwurge⸗ 

richt befchloffen. Eine Ausnahme wurde nur in Betreff des Hochverrathes ge: 

macht, weicher nach $. 106 der Neichöverfaffung zur Competenz des Reichsge⸗ 
richte gehört. Aus diefem doppelten Gefihtspunfte ergaben fi die in dem 

folgenden Artikel enthaltenen Beftimmungen. 

Art. VI. 

Bor die Gefchwornengerichte gehört die Hauptverhandlung und Ent: 

ſcheidung: 

A. über nachſtehende Verbrechen, in ſofern fie nicht wegen des Zu⸗ 

fammenhanges mit einer hochverrätherifchen Unternehmung vor das Reichs⸗ 

gericht gehören: | 

4. Störung der inneren Ruhe ded Staated (88. 57—59 St. G. J. Thls.) 

2. Aufſtand und Aufruhr (gg. 61—69 St. ©. I. Thls.) 

3. öffentliche Gewaltthätigfeit in den Fällen des 8.70 St. &. 1. Thle,, 

wenn ber Widerftand mit Waffen gefchehen oder mit einer Beſchaͤdigung 

oder Verwundung begleitet it; des 5. 72; des $. 74, jedoch nur, wenn 

der wirklih verurfadhte Schade taufend Gulden C. M. überfteigt; des 

durch das Juſtiz⸗Hofdecret vom 48. Maͤrz 1847, 3. 1924, erlafienen Ei- 

fenbahn-Strafgefeßed ohne Ausnahme; der 88. 75, 78 und 80 St. ©. 

1. Thlso. und des Hofdecreted vom 49. Auguſt 4826, 3. 2245 der I. G. S. 

über den Sclavenhandel; 

4. Mißbraud der Amtsgewalt und Gejchenfannahme in Amtsfachen 

($$. 85—88 ©t. ©. I. Thls.); 

5. Verfälfchung der öffentlichen Ereditöpapiere (85. 92—102 St. ©. 

1. Thls.); 

6. Münzverfälfchung (58. 103—106 St ©. I. Thl8.); 

7. Religiondftörung (88. 107 — 409 St. G. I. Thle.) ; 

8. Nothzucht (85. 140—112 St. ©. 1.518.) ; 

9. Mord und Zodtichlag (88 117—127 St. G. I. Thls.); 

40. Abtreibung der Leibesfrucht wider Wiſſen und Willen der Mut- 

ter (88. 131, 132 St. ©. 1. Thls.); 

41. Weglegung eines Kindes im Halle des $. 134 St. ©. I. Thls.; 



12. Berwundung im Falle des g. 139 St. ©. J. Thls.; 

43. Zweifampf (88. 140—146 St. G. ı. Thls.); 

44. Brandlegung (58. 447—149 St. ©. 1. Thls.); 
15. Diebftahl, wenn die Strafe nad) $. 459 St. ©. I. Thle. zwifchen 

fünf und zehn Jahren auszumeſſen if; 

46. Bernntrenung von aͤmtlich anvertrautem Gut (88. 464 und 162 
€. G. J. Thls.) und im Falle tes $. 163, wenn die Strafe nad) $. 164 

zwifchen fünf und zehn Jahren auszumeffen ift; 

47. Raub und Theilnahme an demfelben (88. 169-175 St. ©. 

L. Thls.); 

48. Betrug in den Fällen des $. 178 Hit. a und f. St. ©. I. Thls. 

und in allen Fällen, in welchen die Strafbeftimmung des 6. 182 anzuwen⸗ 

den iſt; 
49. zweifache Ehe (88. 185—187 St. ©. 1. Thls.); 

20. Berleumbung (88. 188 und 189 St. &. I. Thls.); 

21. Verbrechern geleifteter Vorfchub, jedoch nur in den Fällen, in 
welhen nad $. 497 St. ®. I. Thls. die Strafe zwifchen fünf und gehn 

Jahren auszumeſſen iſt; | 

B. über die in ten 85. 22—35 des Patentes vom 13. März 1849 

gegen den Mißbrauch der Preſſe aufgeführten Preßvergehen. 

| Art. VII. . 

Die Borunterfuchung rüdjichtlih der in dem vorftehenden Ar⸗ 

tifel aufgeführten ſchweren Verbrechen und Preßvergehen flieht den Be— 

iirfe-Eollegialgerichten unter Beobachtung der in der Strafproceß Orb: 

nung enthaltenen Beftimmungen zu. 

Außerden haben die Gefchwornengerihte des Zufammenbanges 

wegen in Gemäßheit der $$. 232 und 233 der Ötrafproceßorbuung auch 

über alle Mitfchufdigen und Theilnehnier eines vor dad Schwurgericht gehö- 
rigen Verbrechens oder Vergebene zu erkennen, wenn aud bie Handlungs 

weife derſelben für ſich allein die Zuftändigkeit des Gefchwornengerichted noch 

nicht begründet hätte, fo wie über alle anderen, an fih nicht vor das Schwur⸗ 

gericht gehörigen Verbrechen, Vergehen oder Uebertretungen, welche einem 

vor das Gefhwornengericht geftellten Angeklagten zur Laft fallen. 

Alle nicht vor das Gefchwornengericht gehörigen Verbrechen wurden 

den Bezirföcollegialgerichten zugewiefen. Der Wirfungsfreis die⸗ 

fer Gerichte (unter welchen hier auch die Landesgerichte, Infofern fie als 
4 “ 



Bezirks: Co llegialgerichte einfchreiten, verftanden werben) mußte jedoch 

außerdem noch auf die ſchwereren oder wichtigeren Faͤlle unter denjenigen 

ftrafbaren Hand lungen ausgedehnt werden, welche biäher theild als ſchwere 

Polizeiübertretungen behandelt, theild durch befendere Vorſchriften mit grö⸗ 

deren Strafen bedroht wurden, wie 5. ®. die lebertretungen der Peflvor- 

fohriften. Es war fehr ſchwierig, die Cränzlinie zwifchen den vor die Bezirks⸗ 

collegialgerichte gehörigen und den zur Competenz der Einzelbezirfsgerichte zu 

verweifenden Gefegesübertretungen zu ziehen, weil ed biöher weder ber Wiffen- 

fchaft, noch der Prarid gelungen ift, irgend ein fefted und ausfchließendes 

Princip für die Sonderung der Verbrechen und ergehen von den einfa: 
chen Polizeiübertretungen aufzuftellen*). In den Gefegen der verfchiedenen 

Länder herrſcht in diefer Beziehung eine fo große Mannigfaltigfe't, wie kaum 

über irgend eine zweite Frage des Strafrechted. Während in Frankreich 

und Belgien das Polizeigericht nur wegen eigentliher Lebertretungen rein 

polizeificher Vorfchriften einfchreiten und nur aufeine Strafe von 15 Sranfen 

oder 5 Tagen Gefängniß erkennen kann (Code penal art. 464 bis 466), 

geftattet da6 englifhe Beleg (Act for improving Ihe Police in and near 
ihe Metropolis; 17. Aug. 1839) dem Volizeirichter, auf eine Öeldftrafe von 
5 Pfund Sterling oder auf einmonatlidhe Einfperrung zu erfennen. In 

Preußen (Merordnung vom 3. Sänner 1839 $. 27) gehören vor die 

Einzelgerichte alle Uebertretungen, die höchſtens eine Geldftrafe bid zu 50 
Thalern oder eine Sreiheiräitrafe bis zu 6 Wochen nach füh ziehen. In Baiern 
find Poligeiübertretungen höchſtens mit Geldftrafe bis zu 50 Gulden oder 

mit Arrefiftrafe biß zu 14 Tagen bedroht. In Baden Eann der Amtsrichter 
höchſtens auf vierwöchentliches Gefängniß oder Geldftrafe bis zu 150 Gulden 
erfennen, in Württemberg nur auf Stägigen Arreft oder Geldftrafe bis 

zu 10 Öulden; in Sach ſen-Weimar dagegen (Gefeg vom 9. April 1839) 
bid auf dreimonatliches Gefäaͤngniß. 

Die Schwierigkeit, welche aus dem Mangel eines fcharf ausgeprägten 
wiffenfhaftliden Princips entfpringen mußte, wurde noch durch die Mangel: 

haftigkeit des öfterreichifchen Geſetzes über ſchwere Poligeiübertretungen be⸗ 
deutend erhöht. In diefem Geſetze find nämlich Handlungen, welche alle 

neueren Gefeße ald Vergehen oder ald Verbrechen behandeln, mit ganz unbe- 
deutenden llebeitretungen rein polizeilicher Anordnungen, — Handlungen, 

weiche mit Gefängniß auf drei bis acht Tage oder mit Geldſtrafen von fünf 

Gulden bedroht find, mit anderen, welche drei- bis ſechsmonatliches Gefäng- 
niß oder Geldſtrafen von fünfhundert Gulden und darüber nach ſich ziehen, 

zufommengeworfen. Ja, das Gefeß hat durch nachträgliche Verordnungen 

*) S. hierüber vorzüglid Mittermaier's Strafgefeßgebung in ihrer Fortbilbung. I. Db. 
(Heidelberg 1841) ©. 221-245. 



(insbefondere durch das Eifenbahnpolizeigefeg von 1847) förmliche Syftem: Xen: 

berungen erlitten. Eine befriedigende, confequente und den Anforderungen 
der Wiflenfchaft entiprechende Vertheilung der ſchweren SPolizeiübertretungen 
unter die Bezirkscollegial- und Cinzelbezirfögerichte war ohne weſentliche 

Aenderungen der Strafbeſtimmungen unausführbar; diefe aber follten einer 

fünftigen Umarbeitung des Strafgefegbuches vorbehalten bleiben. 

Es erübrigte daher nichts, ald bei der Beftimmung der Competenz 
der Bezirks⸗Collegialgerichte und der Bezirksgerichte vor Allem das praktifche - 
Bedürfniß als leitenden Geſichtspunct im Auge zu behalten. Die Natur der 

firafbaren Handlungen, welche allerdings den Hauptanhaltspunct für die lin: 
terfheibung der einfachen Llcbertretungen von den ſchwerer firafbaren Hands 

lungen liefert, Eonnte nicht allein berücfjichtigt werden. Wenn es auch einleuch- 
tend war, daß Handlungen, deren Beflrafung wegen ber darin liegenden 

verderblichen Gefinnung oder wegen des ſich darin kundgebenden Angriffes auf 
die öffentliche Sittlichfeit oder der ſchweren Bedrohung derfelben nothwendig 
it, (z B. Wucher, Kuppelei, Ehebruch und dal.), nicht als einfache Polis 

jeiübertretungen betrachtet werden können, fo war damit der Kreis jener 
Sefegesübertretungen, welche der Wirkſamkeit ber Vezirfsgerichte entzogen 

werden mußten, nicht abgefchloffen. Manche Lebertretungen Fonnten ihrer po⸗ 

litiſchen Wichtigkeit oder der Schwierigkeit der dabei anzuftellenden thatfächlichen 

Ermittlungen wegen nicht wohl einem Eingelvichter überlaffen werden (. B. 
Eprenbeleidigungen, Nachdruck, Uebertretung.n des Eifenbahnpolizeigefeße®, 
Unwiffenheie von Aerzten und Wundärzten und dgl.). Dagegen erfchien es 
ald ein Bedürfniß, die meiften mit geringen Strafen bedrohten Fälle, wenn 
fie auch in ihren höheren Gradationen ald Verbrechen erfcheinen (wie z. B. 
Heine Diebfkähle , Veruntreuungen und Berrügereien), den Einzelrichtern zur 
Aburtheiflung zu überlaffen, indem es für den Angefchuldigten fowohl, als 

für den Beſchädigten und die Zeugen eine zu große Laſt und zu Eoftipielig 

fein würde, wenn jeder feihe Straffall zur Entſcheidung an das für einen 

größeren Bezirk beftellte, daher von dem Wohnorte der Befchuldigten und der 

Zeugen oft mehrere Stunden weit entfernte Collegialgeridht gebracht wer: 

den follte. 

Diefe verfchiedenen Ruͤckſichten waren bei der Sonderung der den Ber 
zirks Collegialgerichten zuzuweiſenden Vergehen und der ben Bezirfsgerichten 

verbleibenden Uebertretungen leitend. Die Beftiinmungen darüber find in ben 

Artikeln IX und X der Einführungsverordnung enthalten. 

Art. IX. 

Den Bezirks⸗Collegialgerichten fteht ferner in dem ihnen ald Straf 

gerichten über Berbreihen und Vergehen zugewiefenen Sprengel die Vor— 
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unterfuhung und Haupiverhandlung, io wie bie Eutfcheibung in erſter 

Inſtanz zu: 

A. über die nicht den Schiwurgerichten zugemwiefenen Verbrechen: 

4, öffentliche Gewaltthätigfeit im Falle des g. 70 St. ©. 1. Thls., 

wenn der Wirerftand ohne Waffen und ohne Beichädigung oder Berwuns 

dung erfolgte; 

2. öffentliche Gewaltthätigfeit durch boshafte Bejchädigung fremden 

Eigenthumes ($. 74 St. ©. 1. Thls.), jedoch nur, wenn der verurjachte 

Schaden zwar den Betrag von fünf Gulden C. M., jedoch nicht von tau⸗ 

fend Qulden C. M. überfteigt, und nicht das durch a. h. Entfchließung 

vom 30. Jänner 4847 und Juſtiz-⸗Hofdecret vom 48. März 1847, 3.1924, 

erlafiene Eifenbahnftrafgefeh Platz greift ; 

3. öffentliche Gewaltthätigfeit durch geführliche Drohung (Hofdecret 

vom 8. Juli 1835, 3. 17516); 

4, Verführung zum Mißbrauch der Amtsgewalt (88. 89-91 St. 

®. J. Thl8.); 

5. die in den 88. 443—t16 St. G. 1. Thls. aufgeführten Un⸗ 

zuchtöfälle ; 

6. Abtreibung der Leibesfrucht in den Yällen der 85. 428—130 St. 

G. J. Thls.; 

7. Weglegung eines Kindes im Falle des $. 135 St. G. J. Thls.; 

8. Verwundung oder ſchwere Körperverletzung (58. 136—138 St. 

G. 1. Thls.) mit Ausnahme des im 8. 139 erwähnten Falles; 

9. Diebftahl in allen Fällen, in welchen die Strafe nad) den $$. 157 

und 158 St. ©. I. Thls. auszumeſſen ift; 

40. Beruntreuung im Falle des $. 163 St ©. 1. Thls., wenn bie 

Strafe nach 8. 164 zwiſchen ſechs Monaten und fünf Jahren auszumeſſen iſt; 

41. Theilnehm ng am Diebſtahl oder an der Veruntreuung (88. 165 

und 166 St. ©. I. Thls.); 

12. Betrug in allen Fällın, in welchen die Strafbeftimmungen des 

8.181 St ©. 1. Thls. anzuwenden find, mit Ausnahme der Kalle des - 

8. 178 Hit a. und ſ.; 
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13. Berbrechern geleifteter Vorſchub (88. 190-200 &t. ©. 1. Thls.)*) 
mit Ausnahme der Fälle, in welchen die Strafe nach 8. 497 zwiſchen fünf 
und zehn Jahren auszumefjen ift; 

B. über bie nachftehenden firafbaren Handlungen, welche von jegt an 

unter der Gefammtbenennung „Vergehen“ begriffen werden: 

4. die in den 88. 28 lii. a und 29 St. G. 11. Thls. erwähnten Uebertre⸗ 
tungen von Unmündigen, welche, wenn fie von Mündigen begangen wor- 

ten wären, ihrer Eigenfchaft nad) als Berbrechen behandelt werden müßten ; 

2. Auflauf (86. 5156 St. ®. II. Thls.); 

3. Aufreizung gegen Staats» und Gemeindebehörden ı$. 74 St. ©. 

n. Thls. und Patent vom 47. Jänner 4850 Art. XV); 

4. Beleidigung einer Wache im Falle des $. 73 St. ©. II. This; 

5. thaͤtige Beleidigungen, welche öffentliche Beamte oder Diener im 

Amte ausüben ($$. 86 und 87 St. ©. II. Thls.); 

6. fahrläffige Törtungen oder fchwere Verwundungen ($. 89 St. ©. 

N. Thle.); 

7. Berheimlihung der Geburt (6%. 94 und 95 St. G. II. Thls.; 

8. Unwiſſenheit von Aerzten und Wundärzten (88. 441 und 442 St. 

G. 11. Thls.); 

9. unerlaubte Verabredungen von Gewerbsleuten oder Handwerks⸗ 

gefellen und Verheimlichung von Vorräthen (88. 227—232 St. G. II. Thle.); 

40. die in den sg 234—240 St. ©. 11. Thls. aufgeführten Ehren- 

beletdigungen ; 

44. die in den 88. 246-253 St. G. II Thls. aufgeführten Un⸗ 

zuchtsfaͤlle; 

12 Kuppelei (88. 256—259 St. G. II. Thls.); 

13. widerrechtliche Eroͤffnung gerichtlicher Siegel in den Faͤllen des 

Patentes vom 17. Jänner 4850 Art. III.; 

44. das Vergehen der Verführung zum Mißbrauche der Amtsgewalt, 

(Patent vom 47. Sänner 4850 Art. V.); 

’) Sowohl die Faffung diefes Abſatzes, als aud) des allgemeinen Grundſatzes, daß alle 

wicht den Schwurgerichten zugewiefenen Verbrechen vor die Bezirks⸗Collegialrichte ges 

hören, läßt feinem Zweifel Raum, daß auch die durch die a. h. Entſchließung vom 31. 

December 1849 (Reichsgefepblatt XVi. Stud Nr. 23) als Verbrechen der Vorſchublei⸗ 

fung erflärte Berleitung von Soldaten zum Treuhruche ober zur Auflehnung zur Com: 

peienz der Bezirks⸗Collegialgerichte gehört. 
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45. alle Vlebertretungen ver Beftvorfchriften (Patent vom 21. Mai 

1808) 5 
46. alfe Webertretungen des Patentes vom 2. December 1803 gegen 

den Wucher; 

47. alle Uebertretungen des Geſetzes vom 49. October 1846 zum 

Schuße des geiftigen Eigenthumes; 

418. alle Uebertretungen des durch allerhöchfte Entſchließung vom 30. 

Jaͤnner 4847 erlafienen Eifenbahnpofizeigefeßes; 

49. alle Uebertretungen der in den 68. 4,6, 7 und 14—48 des Pa⸗ 
tented vom 43. März 1849 gegen den Mißbrand) der Preſſe enthaltenen 

Borjchriften; 

20. alle Liebertretungen des Patentes vom 47. März 1849 über die 

Ausübung des Bereinigungs- und Verfammlungsrechtes, mit Ausnahme 

der 58. 23 und 31I—33 ; 

21. leichtjinnige Crida in Gemaͤßheit der durch Hoffanzleidecret vom 

417. April 4847 Fundgemachten a. h. Entfchliegung vom 13. März 1847. 

Art.X. 

Bor die Bezirlogerichte gehoͤren die nachſtehenden Handlungen, wel⸗ 

che von nun an ſaͤmmtlich „Uebertretungen“ zu nennen ſind: 

A. alle nicht den Bezirks⸗Collegial⸗Gerichten ausdrücklich zugewieſe- 

nen ſchweren Polizeiübertretungen; 

2. die in dem Patente vom 47. Iänner 4850, Art. IT, IV, VII und 

IX aufgeführten Uebertretungen der boshaften Befchädigung fremden Ei- 

genthumes, der Rüdfehr eines Verwieſenen, des Diebftahles und der Nach⸗ 

machung oder Verfälfhung einer öffentlichen Lirfunde ; 

3. alle einfachen Bolizeiübertretungen, welche nicht der Gemeindepo⸗ 

lizei zugewieſen werben ; | 

4. die Uebertretungen des $. 19 des Patente v vom 43. März 1849 

gegen den Mißbrauch der Preſſe; 

5. die Uebertretungen der in den 88. 23 und 34—33 des Batentes 

vom 47. März 4849 über die Ausübung des DVereinigungs- und Ver; 

fammlungsrechtes enthaltenen Vorſchriſten. 

Aus diefer Ueberſicht Der den Bezirfägerichten zugewieſenen Geſetzesüber— 
tretungen ergibt fi , daß die Bezirksrichter in der Negel auf Freiheitsſtrafen 

bi zu drei Monaten, in einzelnen Fällen fogar bis zu fechs Monaten, und 
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auf Geldſtrafen big zu 500 Gulden, in einem Falle ($. 266 St. ©. 
11. Th.) fogar bis zu 900 Gulden zu erkennen berufen find. Diefe Ausdeh⸗ 

nung des Wirkungskreifes der Einzefrichter iſt in Wergleiche mit dem Um— 
fange der Strafgewalt, welche andere Sefeßgebungen in die Hände eines 
Einzelrichters legen, fehr bedeutend zu nennen. Der Erfahrung muß 
es vorbehalten bleiben, zu entfcheiden, ob die Gränzen der Befugnifle ber 
Einzelrihter nicht zu weit gezogen find. Fuͤr den gegenwärtigen Augenblid 
darf nicht überfehen werden, daß diefe Einrichtung nicht nur dem Intereffe 
der Bevölkerung, den Richter in Strafiachen möglichft.nahe zu haben, ents 
fpriht, fondern auch, daß durch diefe Beſtimmung nicht etwas Neues ein- 

geführt, fondern nur die bisher ſchon in den meiften Kronländern beftandene 

Einrihtung,, daß das Nichteramt in fehiweren Polizei - Lebertretungsfäflen 
Einzelrichtern zuftand, aufrecht erhalten wurde. Da nach der neuen Gerichts: 
verfaffung die Einzefrichter durchgehende zum Richteramte befähigre Tandes- 

fürftfihe Beamte fein müffen, fo ift die neue Einrihtung im Vergleiche mit 
den bisher in den meiften Kronländern beftandenen Verhältniſſen ald ein ent⸗ 

ſchiedener Fortſchritt zu bezeichnen. Auch ift es von ſelbſt Elar, daß bei der 
DeffentlichEeit aller Gerichtöverhandlungen einem Einzelrichter ohne Gefahr 
eined Mißbrauches viel Leithter eine bedeutende Strafgewalt eingeräumt were 
den kann, als dies unter der Herrfchaft des geheimen Verfahrens rächlich war. 

Die bisherigen einfachen Polizeiübertretungen gehören nach Ziffer 3 des 
Art. X vor die VBezirfögerichte nur, infofern fie nicht der Gemeindepolizei 

jugewiefen werden. Bisher beftehen hierüber nur die allgemeinen Beſtim⸗ 

mungen des Gemeindegefeßed, wornach die Handhabung der Reinlichkeits-, 

Geſundheits, Armen, Strapen:, Feuer⸗, Markt, Sittlichkeits, Bau: 
und Geſindepolizei, fo wie die Aufficht über die Semarfungen und die Zür: 

ſorge für die Sicherheit der Perfon und des Eigenthumes ($. 119 des Ge⸗ 
meindegefeße$) zu den wefentlichiten Aufgaben des Bürgermeifters, und zwar 

zu dem natürlichen Wirkungsfreife der Gemeinde gehört, und wornach der 
Gemeindevorftand das Recht hat, Lebertretungen der von ihm in Gemaͤß— 

heit der $$. 119 — 121 getroffenen Mafregeln und Verfügungen mit Geld- 
bußen bis zum Betrage von 10 fl. EM. zu ahnden ($. 122 des Sem. &ef.). 

Außerdem hat der Bürgermeifter nach $. 134 des proviſoriſchen Gemeinde⸗ 

gefeßes die Fremdenpolizei in dem ihm fpeciell übereragenen Umfange zu hand⸗ 

haben. Die näheren Beſtimmungen hierüber, insbefondere die feharfe Son⸗ 

derung der dem Bürgermeiſter und der dem Bezirksrichter zugemwiefenen Ueber⸗ 

tretungen, werden in befonderen Vorfchriften erfolgen. 

Durch die Einführungsverosdnung wird zugleich der bisherige Begriff 
ter „ſchweren Poligeiübertretungen” aufgehoben und eine neue 
Eintheilung der nach den allgemeinen Strafgeſetzen ftrafbaren Handlungen 

in Verbreden, Vergehen und Uebertretungen durchgeführt. 
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Schon aus dem bisher bei, ben Artikeln VII bis X Geſagten erhellt, daß 

es fi dabei nicht um eine principielle Unterſcheidung der verfchiedenen Ge⸗ 

fegesübertretungen, wie Diefelbe bei ber IImarbeitung des materiellen Straf: 

gefeged durchgeführt werden müßte, fondern nur um Einführung beſtimmter 

Namen für die den verfchiedenen Arten von Gerichten zugewielenen Straf: 
fälle handelte. Ed mußte dabei vor Allem die Frage auftauchen, ob das iu 
dem franzöfifchen Rechte befolgte Spftem, wornach alle vor die Schwur: 

gerichte gehörigen Straffälle, mit Ausnahıne der Preßvergehen (delits de la 

presse) Verbrechen Ccrimes), alle den Zuchtpolizeigerichten (irihunaux 

en maliere correclionelle) zugewiefenen Öefegübertrerungen Vergeben 

(delits) , alle den einfachen Polizeigerichten (Iribunaux de simple police) 
zugewiefenen Handlungen endlihb Poflizeiübertretungen (contraven- 

tions de police) heißen, auch in Oeſterreich eingeführt und bemmad bie 

Anordnung getroffen werden folle, daß in Zufunft nur die den Schwurge⸗ 

richten zugewiefenen Straffälle VWerbreden, die zur Competenz der Bes 
zirkScollegialgerichte gehörigen Dandlufgen Vergehen und die den Be: 
zirfögerichten verbleibenden Straffälle Lebertretungen zu nennen feieu. 

Nah reifliher Erwägung wurde diefes Syſtem, deifen Einführung bereits 

in ben Grundzügen ber neuen Gerichtsverfaffung vom 14. Juni 1849 ange: 
deutet war, aufgegeben und beichloffen , den bisherigen Vegriff der „Ver: 
breden,” ohne Unterſchied, ob dieſelben dur die neuen Competenzbe: 

ſtimmungen den Schwurgerichten oder den Bezirfscollegiafgerichten zugewie⸗ 
fen find, unverändert zu Taffen, mit dem Worte: „Vergehen? nur die 

den Bezirkäcollegialgerichten zugerheilten Straffälle, welche bisher theils 
ſchwere Polizeiübertretungen bildeten, theild nach anderen Gefegen ftrafbar 
waren (3. B. Peftübertretungen, Preßpolizeiübertretungen, leichtfinnige 

Erida und dgl.), zu bezeichnen und die vor die Bezirksgerichte gehörigen 
Straffaͤlle unter der Sefammtbenennung: „Uebertretungen” zu um- 

faflen. Die Gründe, melde Hiebei !eiteten, find in dem Vortrage des Juſtiz⸗ 

minifter6 vom 18. December 1839, womit die Strafproceßordnung zur a. h. 
Sanction vorgelegt wurde, in folgender Weiſe dargelegt: 

„In Beziehung auf die Xenennung der den verfchiedenen Arten von 
Gerichten zugewiefenen ftrafbaren Handlungen konnte ed keinem Bedenken 
unterliegen, die den Bezirksgerichten zur Entjcheidung überlaffenen Geſetzes⸗ 
ubertretungen nach dem Vorgange der meiſten neueren deutfchen Gelege mit der 

Sefammtibenennung: „Uebertretungen” zu begeihnen Schwieriger und 
bedeutender war die Frage, ob alle den Bejirkscollegialgerichten zugemie: 

fenen ftrafbaren Handlungen, fie mögen bisher ſchwere Polizeiübertretun: 
gen oder Verbrechen gewefen fein, im Gegenſatze zu den vor die Schwur⸗ 
gerichte gewiefenen Verbrechen nad dem Mufter der befanuten franzöfifchen 

Dreitheilung aller ftrafbaren Handlungen mit dem Gattungsnamen „Ver: 
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gehen” bezeichnet werden ſollten. Fuͤr die Bejahung dieſer Frage ſpricht 
allerdings die Einfachheit dieſer Bezeichnung und die Erleichterung, welche 
darin liegt. daß der Begriff: „Verbrechen? auf die den Geſchwornengerich⸗ 
ten zugewieſenen ausgezeichneten Geſetzesübertretungen beſchraͤnkt würde. 
Gegen dieſe Bezeichnung aber ſprechen ſehr gewichtige, aus der Natur 
der zu clajlificirenden Handlungen ſelbſt hergeholte Gründe. Das Wort 
„Vergehen? hat in Deutfchland keineswegs jene beflimmte Bedeutung, 

wie das franzöfiiche delit, weldyes fchon an ſich einen viel flrafbareren Ber 

griff bezeichnet *). Das deutſche „Vergeben? wird vielmehr in der Regel 
von leichter ftrafbaren Handlungen gebraucht. Wenn man nun erwägt, wie 

groß der Umfang der ben Bezirkscollegialgerichten zugewiefenen Geſetzes⸗ 
übertretungen ift, und wenn man bedenkt, daß ein großer Xheil derfelben 

feit mehr als einem halben Jahrhundert gefeglih ald Verbrechen bes 
jeihnet war, fo muß man zu der Ueberzeugung gelangen, daß es auf die 
öffentliche Sittlichfeit fehr nachtheilig wirken müßte, wenn dieſe Handlun⸗ 
gen nun plöglich nur ald Vergehen bezeichnet würden. Die franzöfifde Ein- 
teilung in Verbrechen, Vergehen und Wolizeiübertretungen blendet aller 
dings auf den erflen Blick durch die überrafchende Einfachheit ded Gedan⸗ 
kens; allein fie ermangelt völlig der Wahrheit und des inneren Grundes. 
Zwiſchen Merbrechen und Vergeben (im franzöfi den Sinne) beſteht Fein 
innerer wefentliher Unterfchied ; die Gränzlinie zwifchen beiden ift ganz 

willkürlich und nur die angebrohte Strafe Bann ald äußere Kennzeichen 
jur Unterfcheidung berfelben dienen. Deßhalb hat auch feit dem Erfcheinen 
des baierifchen Strafgefeßbuches? (von 1818, welches die franzöfiihe Ein: 
tbeilung aufnahm) „nicht nur die deutfche Strafrechtswiſſenſchaft dieſe 
Dreitheilung gänzlich verworfen, fondern audy die meiften neueren deutfchen 
Ötrafgelege und Gefegentwürfe haben diefelbe in dem Sinne des franzöfl- 

[hen Rechtes aufgegeben **). Aus diefen Gründen hat ſich auch der treu⸗ 

*) Tten fo, wie das franzoͤſiſche delit, bezeichnet auch bas italienifche delitto, dem " 

roͤmiſchen delictum entfprechend, den Begriff einer verbrecherifchen, fomit ſchwer vers 

pönten That. Insbefondere war bisher delitto ber gefeßliche Ausbrud für das „Verbres 

hen» des öfterreichifchen Strafgeſetzes. 

ee) Dies ift insbefondere in ben Strafgefehen von Sach fen unb ben großferzoglid nnd bers 

zoglich ſach ſi ſche n Kändern, von Württemberg, Braunfchweig, Hannover, 

Heſſen-Darmſtadt und Baden, fo wie inden neueſten Strafgefeßentwürfen von 

Preußenund Thüring en der Fall Daswürtembergifche und heffifche Straf: 
geſetzbuch nennen zwar die von ihnen behandelten ſtrafbaren Handlungen „Verbrechen und 

Vergehen ‚> aber ohne irgendwie ben Begriff des einen ober anderen aufzuftellen ober eine 

Graͤnzlinie zwiſchen beiden zu ziehen oberirgend Folgen an diefen Unterſchied zu Mrüpfen. 

Beſonders bemerfenswerth iſt es, daß ſelbſt ſolche Staaten, wie Preußen und das 

Großherzogtum Heffen, in deren Kheinprovinzen bie franzöfifche Geſehgebung feit 



geherfamfte Minifterrath beftimmit gefunden, den Begriff »Verbrechen,“ 
wie er in dem Strafgefepbuche vom Jahre 1803 enthalten iſt, unverän- 
dert zu laffen und nur jene Gefegesübertretungen, welche zwar nicht Ver: 
brechen find, aber doch den Bezirks Collegia'gerichten zugewiefen wurden, 

mit der Gefammtbenennung »Vergehen“ zu umfaffen.? 

Art. Xl. 

Der 5 29 St. ©. J. Thls. wird außer Wirkfamfeit ge- 

fest, und die Borfchrift des $. 28 St. ©. ı. Thls. auf alle Faͤlle aus: 

gedehnt, in welchen entweder Verbrechen mit Vergehen oder Uebertre; 

tungen, ober Vergehen mit Uebertretungen, ober in welchen Vergehen 

oder Uebertretungen verfchiedener Gattung zufammentreffen. 

Art. Xu. 

Unfere Minifter der Juſtiz und ded Innern find mit dem Voll: 

zuge dieſer Verordnung beauftragt. 

®egebenin Unferer Haupt: und Refidenzftadt Wien den 47. Jänner 1880. 

äranz Joſeph. 

Schwarzenberg. Krauß. Bach. Bruck. Thiuufeld. 

Gyulai. Schmerling. Thun. Kulmer. 

40 Jahren Geltung hatte, die franzöflfche Gintheilung ber firafbaren Handlungen. bei 
ihren neuen Geſetzgebungsarbeiten verwarfen und bie Competenz der Schwurgerichte nur 
nach dem Strafinafe ober nad) einzelnen Arten von Verbrechen beſtimmien. 



Strafproceßordnuung. 
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Erſtes Sauptitüäc 

Allgemeine Beftimmungen. 

8. 1. 

Niemand kann wegen Berbrechen, Vergehen oder Webertretungen 

mit Strafe belegt werden, außer nach vorgängigem Strafverfahren in 

Gemaͤßheit dieſer Strafproceß-Ordnung und in Folge eined von dem 

zuſtaͤndigen Richter gefällten Urtheiles. 

Diefer Grundfag it zum Schuge der Staatöbürger gegen Willfür in 
der Verwaltung der Strafrechtäpflege an die Spitze bed Geſetzes über das 
Strafverfahren geftellt. Nur der nach ben Vorfchriften diefes Gefeßes zuftän- 

dige Richter ift berechtigt, gegen Perfonen, die nicht der Militärgerichtsbar- 

keit unterſtehen, wegen Verbredhen, Vergehen und Uebertretungen Strafen 
juverhängen, und felbft diefer Nichter nur, nachdem dus Strafverfahren in 

Gemaͤßheit diefer Strafprecefiorbnung durchgeführe und damit dem Angeklagten 
hinreihende Gelegenheit zu feiner Rechtfertigung oder VBertheidigung geboten wor: 
den ift. Es iſt Hierdurch in anderer Form der wichtige Grundfaß des conftitutionef: 

len Staatsrechtes ausgefprochen , daß Niemand in Straffachen feinem ordent⸗ 
lichen Richter entzogen werden dürfe, ein Princip, deffen hohe Bedeutung 

jur Sintanhaltung jeder Cabinetäjuftiz oder außerordentlicher Commiſſionen 
ellgemein anerkannt ift. Viele Verfaffungen der neueren Zeit haben diefen Grund⸗ 

fag förmlich aufgenommen ; auch ftimmen die SS. I der würtembergifchen 

und badifchen Strafproceßorbnung, fo wie des thüringifchen Entwur- 

fed mit der Anordnung des öfterreichifchen Geſetzes beinahe wörtlich überein. 
Ausnahmen von diefem Grundſatze finden nach öſterreichiſchem Rechte für 

Eivitperfonen nur in zwei Fällen ſtatt: 1) in Faͤllen des Hochverrathes oder 
von firafbaren Handlungen, die mit einer hochverrätherijchen Lnternehmung 

im Zufammenhange ftehen, indem diefe vor das Reichsgericht gehören, über 
deilen Zufammenfeßung und Verfahren ein eigenes Geſetz zu erwarten ift; 
und 2) wenn außerordentliche Umftände (Krieg oder innere Unruhen) die 
Erflärung des Kriegs: oder Belagerungszuftandes und die Aufftellung von 
Kriegsgerichten nothmendig machen. Sowohl die Bedingungen, unter wel: 
ben der Kriegs- oder VBelagerungszuftand erflärt werden kann, als auch 
die damit verbundenen rechtlichen Folgen, insbefondere die Zufammenfegung 



64 

der Kriegögerichte und das Verfahren vor denfelben, werben durch ein befon- 

dered Gefeß beftimmt werden. 

$. 2. 

Die gerichtliche Verfolgung der ftrafbaren Handlungen liegt in ver 

Regel den von dem Gefege hiezu beftimm:ten Beamten Fraft ihres Amtes 

ob. Ausgenommen find diejenigen Fälle, in weldyen nad) Vorſchrift der 

Strafgefege nur auf Verlangen des Beleidigten oder Beſchaͤdigten verfab- 

ren werden darf. j 

Durch diefe Beftimmung ift das Wefen des Inquifitionsprincipes aner: 

kannt und ald Grundlage des ganzen weiteren Strafverfahrens aufgeftellt. 

Der Staat oder, wie ſich der $. 318 ausdrückt, die bürgerliche Geſellſchaft 

haben es als ihre Aufgabe erkannt, auch ohne Klage von Seite einer Partei, 

im Sntereffe der Aufrechthaltung der Rechtsordnung gegen jede in dem 

Errafgefege mit Strafe bedrohte Gejegesübertretung einzufgpreiten, fobald 

fie Kenntniß davon erlangen; die gerichtliche Verfolgung ftraftarer Hand— 

Iungen findet daher in der Regel von Amtswegen Statt. 

Die Ausübung der im Intereſſe der amtlihen Verfolgung erforder— 

lihen Schritte ift jedoch durch das Beleg beitimmten Beamten zugewiefen, 

welche theils zur Erforfhung der Spuren von Verbrechen oder anderen Ge 

fegesübertretungen, theild zur unmittelbaren Verfolgung der Beſchuldigten ver- 

- pflichtet find. Als unmittelbare Organe der Erecutivgemwalt,, von welcher die 

ftrafgerichtlihe Verfolgung zunächft ausgeht, find es vorzüglid, die Mitglier 
der der Staatsanwaltſchaft und die deren Stelle vertretenden Beamten (Po- 

lizei · Commiſſaͤre und Gemeindevorſteher oder deren Stellvertreter, $. 337 der 

St. Pr. D.), welden diefe Verfolgung der flrafbaren Handlungen zufteht ; 

außerdem aber auch die Unterſuchungsrichter und die Bezirfsrichter und deren 

Stellvertreter. Das Verhaͤltniß, in welchen diefe Beamten bri Ausübung ber 

Strafverfolgung zu einander ftehen, wird bei Öelegenheit der SS. 57, 90 

und 94 bis 98 näher erörtert werden. 

Ausgenommen find nur diejenigen Fälle, in welchen nah Vorſchrift der 

Strafgefege nur auf Verlangen des Veleidigten oder Befchädigten verfahren 

werden darf. Diefe Ausnahmen haben ihren Grund vorzüglich in der Berück: 

fihtigung , welche das Geſetz dem Beleidigten felbft im Intereſſe feiner Ehre 

oder der Ehre feiner Familie angedeihen laßt, um ihm nicht in manchen Säl: 
fen durch das mit dem amtlichen Einfchreiten verbundene Auffehen uud das 

allgemeine Befanntwerden der ihm oder feiner Familie zugegangenen Xelei: 
digung einen größeren Machtheil, ald durch die Beleidigung ſelbſt zuzufügen. 

Die Zahl diefer File it nach den Vorfchriften der öfterreichifhen Strafge: 

feße fehr befchräntt. 



Die Verbrechen müflen ohne Ausnahme von Amtswegen verfolgt 
werden. Bei den Bergehen hängt die Einleitung des Strafverfahrens nur 
in folgenden $ Allen von den DVerlargen bes Beleidigten oder Befchädigten ab: 

1. Bei dem Ehebrude ($$. 247 und 218 St. ©. II. Th.) Derfelbe 
fann, wenn er nicht mit einem Verbrechen (3. B. der Blutſchande, zweifa⸗ 
hen Ehe, Nothzucht, Entführung u dgl.) zufammenfällt, und den Ball 

ausgenonimen, wenn eine verheirgthete Perfon mit der Unzucht Gewerbe treibt 

($. 255 St. ©. II. Th.), nie von Amtswegen, jondern nur auf Verlangen 
des befeidigten Theiled unterfucht und beitraft werden. Selbſt der baleidigte 

Theil iſt zu einer ſolchen Forderung nicht mehr berechtigt, weun er den Che: 
bruch ausdrücklich verziehen oder ſtillſchweigend dadurch nachgefeben hat, daß 
er binnen ſechs Wochen von der Zeit an, da ihm derfelde befannt geworden, 

darüber nicht Klage geführt hat. Wenn der beleidigte Ehegatte ſich erklärt, 

mit dem fchuldigen Theile wieder leben zu wollen, fo iſt jedes weitere Verfah⸗ 
ren widır deu leßteren, fo wie gegen deſſen Mitfchuldigen, aufzuheben; ja felbjt 
die wider den fchuldigen Ehegatten bereits erfannte Strafe erlifcht dur eine 

ſolche Erklärung des beleidigten Theiles; doch hebt diejelde Die ſchon erkannte 
Strafe in Anfehung der Mitfchutdigen nit auf *). 

2. Die Unterjuchung und Beſtrafung der Verleitung einer minderjähri- 
gen Tochter oder Anverwandten des Hausvaters oder der Hausfrau. zur Un: 

zucht durd einen Hausgenoſſen ($. 249 St. ©. I. Th.) und der gleichen 

Verleitung eines minderjährigen Sohnes oder Anverwandten durch eine in 
der Samilie dienende Weibsperfon ($. 250 St. ©. II. TH.) finder nur auf 

Werlangen der Xeltern, Anverwandten oder der Vormundſchaft Statt. 

3. Das Verfahren megen ded Vergehen! des Nachdruckes finde 
nah $. 34 des durch Patent vom 19. Dctober 1846 Fundgemachten Geſetzes 
zum Schutze des literariichen und artiftiihen Eigenthumes gegen unbefugte 
Teröffentlihung, Nachdruck und Nahbildung nie von Amtswegen, fonde:n 
nur auf Begehren des beeinträchtigten Autors oder feiner Nechtönachfolger 

ſtatt. Dem Autor d. i. dem urfprünglichen Verfaſſer oder Verfertiger des li: 

terarifchen oder artiſtiſchen Productes find nach $. I desjelben Geſetzes gleich⸗ 
gehalten: a) Der Vefteller eines Werkes, welcher deſſen Bearbeitung und 

Ausführung nad einem gegebenen Plane und auf feine Koften einem Ande⸗ 
ten übertragen hat; b) der Derausgeber oder Unternehmer eined Werkes, 
das durch Lieferungen felbftitüändiger Beiträge mehrerer Mitarbeiser gebildet 

wird; e) der Herausgeber eined anonymen oder pſeudonymen Werkes. Die 

Tefiimmung des $. 34 des erisähnten Geſetzes, wornach die Zurücknahme 
der Beſchwerde nach bereits gefchehener Einleitung des Verfahrens nur auf 
die Enefhädigungsrechte des Vefchwerdeführers, nicht aber auch auf die Un: 

) 5. hierüber Kudler's Ecklärung des Strafgeſetzes über jchwere Polizeiübertcetun: 

gen 1. Bd. 55 247 und 248. 

Wärh, Strafproceß. 5 - 
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terfuchung ſelbſt und auf die gefeplihe Strafe eine rechtliche Wirkung haben 
fol, ift jedoch als durch die $$. 112 und 303 der neuen Strafproceßordnung 

aufgehoben anzufehen. 

Die Uebertretungsfählle, inwelden das Strafverfahren nur auf Ver⸗ 

langen des Beleidigten oder Befchädigten eingeleitet werden darf, find folgende: 
1. Entwendungen zwifchen Ehegatten , Aeltern, Kindern oder Geſchwi⸗ 

ftern , fo lange fie in gemeinfhaftliher Haushaltung leben, Fönnen nur, wenn 
das Haupt der Familie darum anſucht, zur Strafe gezogen werben. 
($. 218 St. ©. II. Th.) Das Familienhaupt ift jedoch dieſes Anfuchen zu 
ftellen nicht mehr berechtigt, wenn es die ihm befannt geworbene Lebertretung 
entweder ausdrüdlich verziehen oder ſtillſchweigend dadurch nachgefehen hat, 
daß es binnen 6 Wochen von der Zeit an, da ihm biefelbe befannt geworben, 

nicht Klage darüber geführt hat. Wenn das Familienhaupt das von ihm ge= 
ftellte Aufuchen um Beftrafung ded Schufdigen noch vor der Kundmachung 
des Urtheiled an benfelben widerruft, fo hat es von jedem weiteren Verfah⸗ 

ren fowohl, als audy von jeder Wirkung des etwa bereits gefällten Urtheiles 
abzufommen.*) Findet dagegen ein folder Widerruf erft nach erfolgter Kund- 

machung des, wenn auch noch nicht rechtöfräftigen Urtheiles Statt, fo kann 
derfelbe nur als ein Grund zur Milderung ber Strafe bei der höheren Behörde an⸗ 

gefehen werden. (Soflanzleidecretevom 16. Sebruar und 8. April 1886 3. 4446 
und 7786 in Kolge der a. h. Entfchließung vom 13. Februar 1836). 

3. Eben diefe Beſtimmungen gelten auch rückfichtlich der im $. 269 St. 
G. II. Th. erwähnten größeren Unfittlichkeiten im Inneren von Familien, 
welche nur auf Verlangen der Aeltern, Wormünder, Erzieher, Verwandten, 
Ehegenoſſen, Dienftherren u. dgl. unterfucht werden dürfen, indem die a. h. 

Entfchließung vom 13. Bebruar 1836 ausdrucklich auch die Lebertretungen 
des $. 269 St. ©. 11. Th. umfaßt. 

3. Beſchimpfungen und Mißhandlungen auf der Straße oder an öffent- 

lichen Orten find nur auf Verlangen des Beleidigten oder Mißhandelten zu 
unterfuchen und zu beftrafen. ($. 241 &t. ©. II. Ih.) Auch hier gilt zufolge 
ber a. h. Entfchliefung vom 15. Juni 1855 und des Hoffanzleitecreted vom 

25. Juni 1835 3.15594 die Vorfchrift, dag es im Falle des vor der Kundma⸗ 

dung des Urtheiles an den Beſchuldigten erfolgten Widerrufes ded Geſuches 
um Xeftrafung des Beleidigers von jedem weiteren Verfahren ſowohl, als 
auch von jeder Wirkung des etwa bereits gefällten Urtheile® abzulommen habe, 
daß dagegen ein erft nach erfolgter Kundmachung des, wenn auch noch nicht 
recht#fräftigen Urtheiles erfolgter Widerruf nur als Grund zur Milderung 
der Strafe bei den höheren Behörden angefehen werden Eönne. 

*) Dieje Anorbnung der oberwähnten a. h. Entfchließung vom 13 Februar 1836 fleht 

mit den Beflimmungen der 55. 112 und 303 der neuen Strafproceßordnung nicht im 

Widerfpruch und muß daher auch jetzt noch ale bindend betrachtet werben. 
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Aus diefer Darftellung erhellt, daß wegen ber in den 88. 284 bis 240 
aufgeführten Ehrenbeleidigungen das Verfahren immer von Amtöwegen ein: 
zuleiten und nicht von dem Verlangen des Beleidigten abhängig iſt. 

Anders ift es rücfichtlich der durch die Preffe verüdten Eprenbeleidi: 
gungen. Auch die Preßvergehen werben in der Regel von Amtöwegen ver» 

folgt. Ausgenommen find jedoch zufolge $. 507 der Strafproceßordnung bie in 

den 56.81, 32, 38 Hit. a, und 34 des proviforifchen Preßgefeges vom 13. Mär; 
1849 aufgeführten Ehrenbeleidigungen, diefelben mögen durch Druckichriften 

oder durch mittelft mechanilcher oder chemifcher Mittel vervielfältigte Schrif⸗ 
ten oder Bildwerke erfolgt fein. Wegen diefer Preßvergehen darf nur auf das 
Verlangen ber Xeleidigten, feien es Privatperfonen, Familien, Behörden, 
Organe der Regierung oder gefeßlich anerkannte Corporationen, eingefchrit- 
ten werden. Der $. 34 des proviforifchen Preßgeſetzes enthält überdies eine Be⸗ 
ſchränkung des Klagerechtes wegen der durch die Prefle verübten Ehrenkraͤnkungen 

gegen Verftorbene, indem er dasfelbe nur den Blutsverwandten, Ehegatten, 

Wahl: und Ziehältern, Wahl: und Zichlindern, Vormuͤndern und Mündeln, und 
den Verfchwägerten bes Verftorbenen im erften und zweiten Grade einräumt. 

Begenderim$.38 lit. b. des Preßgeſetzes bezeichneten Angriffe gegen Nationa- 
täten, Religionsgenoflenfchaften, oder gegen einzelne Claflen oder Stände 
der bürgerlichen Gefellfchaft dagegen findet das Verfahren von Amtswegen ftatt. 

Die Beſtimmungen über die Art, wie der Vetheiligte, von deflen Ver: 
langen die Einleitung eines Stiafverfahrens in den hier aufgeführten Fällen 
abhängig ift, fein Begehren anzubringen babe, fo wie über die Bedingungen, 

unter welchen er ald Privatankläger auftreten und die Verfolgung ded Vergehens 
oder der Uebertretung unmittelbar betreiben Eann, find in den $$. 404, 438 

und 507 enthalten. 

$. 8. 

Alle in dem Strafverfahren thätigen Behörden haben die zur Ueber⸗ 
führung und die zur Vertheidigung des Angefchuldigten dienenden Um— 

ſtaͤnde mit gleicher Sorgfalt zu berückfichtigen. 

Diefer Grundfag*) gilt nicht nur für die Mitglieder des erfennenden 
Gerichtes, ruͤckſichtlich welcher er fich eigentlich von ſelbſt verftehen würde, 

fondern auch für den Unterſuchungsrichter und für die Beamten der Staats: 
anwaltichaft. Nefonders die Legteren müffen fich denfelben ſtets gegenwärtig 

halten, um fich nicht durch ihre Stellung als öffentliche Ankläger zur Ein- 
feitigkeit und zu einer Parteilichfeit gegen den Angeichuldigten hinreißen zu 

*) Derfelbe ift auch in der wartembergifchen Str. P. Ordn. von 1843 9. 3, in ber bad i⸗ 

ſchen Str. P. Drbn. 6. 3 und in dem thüringifchen Gntwurfe $. 3 ausgeſprochen. 
5* 



laffen. Allerdings find fie vorzüglich Ankläger, aber eben nur Unkläger im In⸗ 
tereffe der Rechtsordnung im Staate, im Intereffe des Geſetzes, welches 
die unpartelifche Erforfchung der Wahrheit ald der Hauptzweck des Strafver: 

fahrens betrachtet und den Angefchuldigten gegen jede ungerechte Beurthei- 

fung fo viel als möglich gefhügt willen will. Die häufig vorkommende Nicht: 

beachtung des in diefem $. au’geftellten Grundſatzes von Seite der franze: 
ſiſchen Staatsanwälte bildet befanntlih, und mit vollem Recht, einen Ge⸗ 

genftand des lebhafteſten Tadels Aller, welche das franzöſiſche Strafverfah: 

ren durch eigene Anfhauung Eennen zu lernen Gelegenheit hatten. 

$. 4. 

Privatrechtliche Anſprüche aus ftrafbaren Handlungen find auf An- 

trag des Beichädigten im Strafverfahren mit zu erledigen, wenn nicht die 

Rothwendigkeit weiterer Ausführung eine Verweiſung verfelben vor Die 

Eivilgerichte angemefjen erfcheinen läßt. 

Die Frage über die Zuläfligkeit der Theilnahme des durch ein Verbre— 
chen oder Vergehen Belchädigten an dem Strafverfahren zum Behufe der 
gleichzeitigen Verfolgung feiner privatrechtlichen Anſprüche (des fogenannten 
Adhäfionsverfahrens) it von den verfchiedenen ©efeßgebungen fehr abwei- 
chend entfchieden. Während das baierifche Gefeg vom 10. November 1848 
$.205, dad heſſen-darmſtädtiſche Gefeß vom 28. October 1848 $. 317 
und dasnaf ſ auiſche Geſetz vom 14. April 1849 $. 304 verordnen, daß der 

durch ein Verbrechen oder Vergehen Befchädigte feine Entfchädigungsanfprüche 

nicht in Verbindung mit dem ftrafgerichtlichen Verfahren, fondern nur vor dem 

zuftändigen Givilgerichte geltend machen Eönne *), beftimmt dad franzöfifche 

Recht (Code d’ instr. crim. art. 1 und 3), daß die Civilffage auf Erfaß des 

durch eine ftrafbare Handlung verurfachten Schadens von demjenigen, welcher 

diefen Schaden erlitten hat, immer zu gleicher Zeit und vor demfelben Ge— 
richte, wie die öffentliche, auf Beftrafung des Schufdigen gerichtete Klage 

betrieben werden kann. Das franzöfifche Gefeg begünftigt die Civilklage un: 
gemein, indem ed nicht nur dem Civilkläger den förmlichen Anſchluß an das 

Ctrafverfahren und dad Recht einräumt, au allen Verhandlungen vor dem 

Gerichtshofe Theil zu nehmen und mit feinen Anträgen und Ausführungen fo- 
wohl rückſichtlich der Schuld des Angeklagten, ald auch in Betreff des Ent: 

fhädigungspuncked und aller Zragen, wobei fein Intereffe irgend betheiligt 

ift, (z. B. der Steilaffung gegen icherheitsteiftung), gehört zu werden, fon: 

) Au der hannoveriſche Entwurf einer Str. Proc. Ordnung $. 41 geftattet vie 
Verbindung ber Eivilflage mit der Hffentlichen Klage nur bei einfachen Polizeiüber: 
tretung n. Die preußijche Verordnung vom 3. Jänner 1849 enthält über dieſe 
Frage gar Feine Beſtimmung. 



bern die Entfcheidung über die privatrechtfichen Anfpräche felbft dann, wenn 

der Angeklagte freigefprochen worden, dem Ötrafgerichte zumweifet. (Code d’ 
instr. crim. art. 66,67, 315, 335 , 359 , 866.)*) Die badifche Stafpro- 
ceßordnung (SS. 328— 342) hat fih diefem Syſteme angefchloffen und die 

Theilnahme ded Befchädigten an dem Gtrafverfahren fogar noch in ausge: 
dehnterem Maße zugelaflen. 

Ungefähr die Mitte zwifchen diefen beiden entgegengefeßten Syftemen hal⸗ 

ten die würtembergifche Strafproceßordnung von 1843 $. 8, das Furhefr 
ſiſche ©efeg vom 31. Dctober 18418 $$. 8 und 125, fo wie berthüringifche 

Entwurf $.7, mit welchen ber $. 4 der öfterreichifchen Strafproceßordnung 

übereinftimmt, Diefe Gefege verfügen, daf der Strafrichter über privatrecht⸗ 
fihe Anfprüde des Befchädigten nur dann gleichzeitig mit dem Urtheile über 
den Strafpunct zu erfennen hat, wenn ed der Befchätigte begehrt, und wenn 
durch das Verfahren dem Nichter eine folche thatfächliche Baſis gegeben ift, 

auf die er mit voller Beruhigung über den Grund und die Größe der Ent- 
(hädigungsanfprüche erkennen Fann. In diefer Befchränfung, deren nähere 

Begründung und Auseinanderfegung der Erörterung des XVIII. Hauptſtückes 
vorbehalten bleiben muß, ſtimmt die Anordnung des neuen öfterreichifchen Ge⸗ 
feße8 auch mit jener des bisher in Defterreich beftandenen Rechtes überein, in- 
tem der Strafrichter nach den 88. 522 und 524 St. ©. 1. Th. über bie 

Entſchädigung nur dann einen beftimmten Ausſpruch zu thun berechtigt war, 

wenn der Betrag des Schadens und die Perfon, melcher die Entfchädigung 

gebührte, aus der Verhandliggg deutlich und zuverläffig entnommen werden 
konnte, außer diefem alle aber den Befchädigten mit feinem Erfaßanfpruche 

auf den ordentlichen Civilrechtämeg weifen mußte. Diefe Vorfchrift entfpricht 
fo fehr dem natürlichen Verhältniffe der Civil- und Strafgerichtöbarkeit und 
den Intereſſen ded Angeklagten ſowohl, ald des Befchädigten, daß man bei der 

Abfaffung der neuen Strafproceforduung in ber Hauptſache Davon nicht abgehen 

zu follen glaubte. Die Abweichungen, welche darin Tiegen, daß dem Strafrichter 

in Zukunft auch über die Genugthuung zu ſprechen und auf den Schägungss 
eid zu erfennen geftattet wurde ($ 408), dienen nur dazu, dem Beſchaͤdig⸗ 
ten zu möglichft fehleuniger Erlangung feiner vollen Schadloshaltung zu ver- 
helfen und werden bei Gelegenheit des $. 408 genauer behandelt werden. 

$. 5. 

Hängt die Verhandlung oder Entfcheidung einer Straffache von ber 

Beantwortung privatrechtlicher Vorfragen ab, fo erftredt fich die ftrafge- 

tichtliche Unterfuchung auch auf diefe, und der Strafrichter iſt hinfichtlich 

*) £. hierüber vorzüglich Helie, traite de l’instruction crimin. 11. p. 165, 178 — 

182, 254 — 285 und 45% - 49%. 
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derfelben an ein nach verübter That erfolgtes Erfeuntniß des Civilrichters 

nicht gebunden. Rur wenn die Vorfrage eheliche oder Berwandtichaftsver- 

haͤltniſſe betrifft, worüber vor Beendigung ber Unterfuchung ein bürger- 

licher Rechtöftreit anhängig gemacht wurde, fann das ftrafgerichtlicye Ver: 

fahren bis zum Erfenntniß des Civilrichters ausgefegt werben. 

Es kommen häufig Faͤlle vor, in welchen die Strafbarkeit einer Hand⸗ 

[ung von dem Dafein eines privatrechtliden Verhältniffes oder von der Beaut⸗ 

wortung einer privatrechtlichen Frage abhängt, in welchen alfo bie Entſchei⸗ 
dung über die privatrechtliche Frage oder das privatrechtliche Verhaͤltniß für 

die ftrafgerichtlihe Verhandlung oder Entfheidung als präjudiriell 
erfheint. Solche Fälle find z. B.: wenn bei einer Klage wegen Diebſtahles 
die Frage entfteht, ob die angeblich geftohlene Sache Eigenthum des Ange: 

klagten felbft fei; — wenn bei einer Unterfuhung wegen Veruntreuung der 
Angeklagte das Vorhandenfein des von dem Anfläger behaupteten Verwah⸗ 

rung6vertrages in Abrede ſtellt; — wenn im Laufe des Strafverfahrens wer 
gen Betruges die Verbindlichkeit eines zwifchen dem Angeklagten und einem 
Anderen abgefchloffenen Vertrages in Frage kommt oder die Auslegung des 
feiben ftreitig it; — wenn bei dem betrüglichen Bankerott die Aufftellung 

erbichteter Elaͤubiger behauptet wird; — wenn bei dem Berbrechen der öffent: 
lichen Gewaltthätigfeit durch Störung des ruhigen Befiged von Grund und 
Boden die Eriftenz eines ruhigen Beſitzes beftritten wird; — wenn bei der 

doppelten Ehe die Gültigkeit der erften Ehe als zweifelhaft erfcheint; — wenn 

bei einem Verfahren wegen Blutſchande die Materfhaft des einen Theiles in 
Abrede geitellt wird und dgl. 

In dem Strafgefegbuche vom Jahre 1803, fo wie in ben nachträglichen 

Verordnungen zu demſelben war Feine allgemeine Vorſchrift darüber enthal- 
ten, ob die privatrechtliche Vorfrage vor dem Strafrichter oder aber mit Lin: 
terbrechung des Strafverfahrens von dem regelmäßig zuftändigen Civilrichter 
entfchieden werden folle. In der Praxis bildete das Erftere die Negel; für 

die Ausnahmen aber hat ſich Fein feftes Princip in derfelben herausgeftellt. 

Das neue Öefeg fucht dieſem Uebelftande durch Aufftelung ganz beſtimm⸗ 

tec Vorfchriften zu begegnen. Es ftellt den allgemeinen Grundfag auf, daß 
das Strafverfahren und das Strafurtheil felbftftändig fein müffen und nicht 
von einem bürgerlichen Rechtöftreite und den darin vorgebrachten Beweiſen 
oder der darüber erfolgten oder erfolgenden Entſcheidung abhängig gemacht 
werben Eönnen. Alle auf bie privatrechtfiche Vorfrage bezüglichen Thatfachen 
und Umftände müffen daher auf dem Wege des Strafverfahrens erhoben wer: 

den, und es darf eine Ausſetzung des Strafproceffes bis zur erfolgten civil: 
richterlichen Entfheidung in der Regel nicht Scart finden; ja, der Straf: 
richter ift felbft dann, wenn über die Vorfrage ein Civilproceß anhängig ge⸗ 
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macht worden waͤre, an das Urtheil des Civilrichters nicht gebunden, es ſei 
bean, daß dieſes Urtheil vor Verübung der That ergangen wäre. Der Grund 
diefer Beflimmung liegt theild in der Wichtigkeit der Strafſachen an ſich, 
theild in der Natur des Strafverfahrens. Letzteres findet nämlich vorzugs⸗ 
weife im öffentlichen Intereſſe ftatt und hat unveräußerlihe Rechte zu feinem 

Gegenftande. Während ed im Civilproceffe nur auf die formelle Wahrheit 

ankommt, und inöbefondere nach der der öfterreichifhen Gerihtdorbnung zum 
Grunde liegenden Verhandlungsmarime fowohl die Kraft der Beweiſe, als 
auch bie Entfcheidung felbft auf willkuͤrliche Zugeftändniffe oder Verzichte der 

Parteien gegründet werben kann, bat das Strafverfahren wefentli den 

Zwed , die volle materielle Wahrheit auszumitteln, ohne daß dabei von einem 

freien Verzichte ber Parteien die Rede fein Eonnte. Der Strafrichter muß da⸗ 

ber berechtigt fein, auch die auf die privatrechtliche Vorfrage bezüglichen Llms 

fände felbftftändig und auf die-für das Strafverfahren überhaupt vorgefchriebene 

Weiſe zu erheben, ohne daß er dabei an die für den bürgerlichen Rechtsſtreit 

zugelaffenen Beweismittel und die für dieſelben aufgeftellten Bedingungen 
gebunden wäre. Wenn z. B. der des Diebftahles Angeklagte behauptet, daß 
die angeblich geftohlene Sache ihm gehöre, fo hat ber Unterſuchungsrichter 

Alles, was zur Veftätigung oder Widerlegung diefer Behauptung dienen 

kann, im Unterfuhungswege zu erheben, es mag über das beſtrittene Eigen⸗ 
thum bereits ein Civilproceß anhängig fein oder nicht, und das zur Urtheilsfaͤl⸗ 
Iung berufene Strafgericht Hat auch über diefe Eigenthumsfrage, fo weit dies 

felbe für dad Strafurcheil von Bedeutung ift, zu entfcheiden, ohne daß es da⸗ 
bei an bie firengen Beweisvorſchriften der Civil-Gerichtsordnung gebunden wäre. 

Ganz anders ift es, wenn das civilgerichtliche Urtheil fhon vor Ver⸗ 
ubung der That ergangen und rechtöfräftig geworben ift, wenn z. B. ſchon 
vor der Eigenthumsentziehung, welche den Gegenftand einer Diebftahls » An- 
Hage bildet, in Folge eines Nechtöftreited zwifchen dem Angefchuldigten und 
dem Befchädigten rechtskräftig entfchieden war, daß Letzterer als Eigenthümer 
der angeblich geftohlenen Sache angefehen werden müffe. In einem ſolchen Falle 
muß dierechtöfräftige Entfcheibung des Civilrichters auch den Strafrichter binden, 
weil durch jene vor der Werübung der That das privatreehtlihe Verhältniß, 
von deſſen Vorhandenfein die Strafbarkeit der Handlung des Angefchuldigten 

abhängt, bereits vollkommen feftgeftellt, und auch der Thäter biefelbe anzu: 

erfennen und bei feinem Verhalten zur Richtſchnur zu nehmen verpflichtet war. 

Es bleibt jedoch felbft in einem folhen Balle die Beurtheilung, ob von Seite 
des Angefchuldigten der zu dem Begriffe ber flrafbaren Handlung (4. B. des 

Tiebftahles) erforderliche ftrafrechtlihe Dolus vorhanden war, der felbftftän. 
digen Enticheidung bed Strafgerichted vorbehalten. Es kann daher aud dem 
"Angefchuldigten das Recht nicht benommen werden, im Strafverfahren, deflen 

Aufgabe die Ermittlung der höchften materiellen Wahrheit ift, zu feiner 
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Rechtfertigung die Unwahrheit der durch ein civilrichterliches Urtheil bereits 
fefigeftellten Thatſachen darzuthun. 

Aft aber der Strafrichter an ein nach verübter That ergangenes ciril⸗ 

richterliches Erkenntniß nicht gebunden, fondern vielmehr verpflichtet, felbft: 

ſtaͤndig auf bem Wege ber flrafgerichtfihen Unterſuchung die anf die privat: 
rechtliche Vorfrage bezüglichen Iharfachen feitzuftellen und über dieſe Wer: 

frage zu entſcheiden, jo kann natürlich von einer Au sfegung des ftrafgerichtfichen 

Verfahrens bis zum Erkenntniſſe des Givilrichterd in der Negel Feine Rede 

fein *). 

*) Diefelben Grundſaͤtze ſind in ben meiſten neueren beutfchen Geſetzen und Gefeßent- 

wiürfen ausgefprochen. Nach dem baierifchen Strafgefeßhuche 1. Theil 99. 6 und 7 
erſtreckt fich die Unterfuchung und Entſcheidung des Strafgerichtes auch auf die mit 

ber Unterfudgungsfache in Verbindung ſtehenden privatrechtlichen Zwifchenpuncte, wenn 

folche eine Borfrage rüdfichtlich des Lnterfuchungsgegenftandes heireffen. Die Bors 
fehrift des 6. & der badiſchen Strafproceßordnung flimmt mit jener bes ‚öfterreis 

chiſchen Geſetzes beinahe wörtlich überein. Ebenfo verordnet der 6. 7 der würtems 
bergifchen Strafproceßorbnung, baß der Strafrichter binfichtlich ber Fragen, wel: 

che bei der flrafrichterlichen Beurtheilung in Erwägung kommen, an das Erkenntniß 

des Civilrichters in feiner Weife gebunden if, und nur bei Ehefachen die Entſcheidung 
des zuftändigen Berichtes abzuwarten und berfelben nachzugehen bat. Auch iſt er ver: 
pflichtet, dad Dafein eines privatred.tlichen Verhältnifies, welches vor erfolgtem Ber: 

brechen durch civil⸗ ober ehegerichtliches Erfenntniß rechtskräftig feflgeftellt worden iſt, 

als Thatiache anzunehmen. Der thüringiſche Entwurf enthält biefe Ausnahme 

nicht, fondern ftellt ($. 87) ganz unbedingt die Regel auf, daß die Vorunterfuchung 
auch auf privatrechtliche Vorfragen oder Zwiſchenpuncte eritredlt werben muß, und, 
wenn ein Rechtsftreit darüber anhängig iſt, dephalb nicht ausgefeht werben darf. — 

In der prenBifchen Berorbnung vom 3. Jänner 1849 fehlt es an jeder Bors 

ſchrift über biefe wichtige Frage. Dagegen geftattet der hanno veri ſche Extwurf(6.43), 
daß das Strafverfahren in allen Fällen, wo das Urtheil von privatrechtlichen Bors 

fragen abhängt, bis zur rechisfräftigen Entſcheidung über bie letzteren im Civilver⸗ 

fahren auegefept werden Fönne. Der Strafrichter Fana in Fällen biefer Art bem An: 

geſchuldigten die Erhebung der Eivilffage binnen einer Friſt und unter Androhung 

bes Rechtenachtheiles aufgeben, daß er wibrigenfalls das Strafverfahren wieder aufs 

nehmen und alle Cinwendungen, welche der Angefchuldigte ans dem fraglichen Civil⸗ 

verhältnifie herleiten möchte , unberückſichtigt Taffen werde. Wenn auch eine beflimmte 

Berfügung biefer Art in dem heffensbarmftäbtifchen Gelege vom %8. 

October 1848 und dem ihm nachgebilbeten naffauifhen Geſetze vom 14. April 

1849 jehlt, fo deutet doch die Vorſchrift, daß es als Nichtigfeitsgrund gegen das 
Verweijungserfenntniß geltend gemacht werben kann, wenn die Strafbarfeit der That 
ven einer durch ben ivilrichter noch zu entjcheidenden Vorfrage abhängt, (hefi. $. 261 

— naff. $. 249) darauf hin, daß das Strafverfahren bis zum Erkenntniß des Civil: 

richtere auszufenen if. Das jranzöfifche Gefeh enthält über die allgemeine 
Frage feine beftiunmte Borfchrift, doch hat ſich durch zahlreiche Ausſprüche des Caſ⸗ 

fationshofes die Megel gebildet, dag der Strafrichter auch über alle privatrechtlichen 
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Eine Ausnahme tritt nur dann ein, wenn es fih um das Dafein von 
Standeseigenſchaften (quaestiones status, questions d’etat) d. i. 
um eheliche oder Verwandtſchafisverhaͤltniſſe handelt (3. B. bei dem Ehe⸗ 
bruch, der doppelten Ehe, ber Blutſchande und dgl. oder bei einem Betruge, 

welder dahin gerichtet iſt, durch Unterfchlagung oder Faͤlſchung von Urkun⸗ 

den Jemand. ben Beweis eined Berwandtfchaftsverhältniiiee unmöglich zu 

machen). In ſelchen Zällen Bann dem Strafrichter ganz unbedenklich die Ber 
fugniß eingeräumt weıden, das Strafverfahren, falls über die Vorfrage ein 
Cwilproceß bereitd anhängig ift, bis nach erfolgtem Urtheile des Civilrichters 
auszufegen und feine Entfcheibung von diefem civilgerichtlihen Exrkenntniffe. 

ald ven einem Präjudicium abhängig zu machen. Bei Streitigkeiten diefer 
Art ift nämlich wegen des jederzeit damit verbundenen öffentlichen Jutereſſes 
dad Verzicht: und Verfügungsrecht der Parteien durch die Gefege felbft ber 
deutend eingefchranft und namentlich in Kragen über eheliche Verhältniffe dem 

Civilrichter die Verpflichtung auferlegt, die Wahrheit von Amtswegen zu 

erforſchen. Wenn es ſich z. B. bei einer Anfchuldigung wegen doppelter Ehe 
um die Srane handelt, ob die crfte Ehe, welche der Belchuldigte eingegan« 

gen, gültig oder nichtig fei, fo ift auch der Civifrichter , vor welchem der 
Streit hierüber anhängig gemacht wurde, nah dem Hofdecret vom 
23. Auguſt 1819 3.1595 der. G. S. $. 14 nicht nur verpflichtet, im Laufe 

des Verfahrens die Verhandlung fo zu leiten, daß die materielle Wahr⸗ 

heit, fo weit es möglich ift, ermittelt werde, fondern es ift auch nach $. 99 

des a. b. G B. das eigene Geftändniß ſowohl, ald auch der Eid der Ehe: 

gatten zum Beweiſe der Ungültigkeit der Ehe vollig ausgeſchloſſen, fnmit 

jedem Uebereintommen der Eheleute ein Damm gefegt. Es kann daher der 

Wahrheit nit zum Abbruch gereichen, wenn in ſolchen Fällen der Strafrich⸗ 
ter fein Erkenntniß bis nach der Entfcpeidung des Livilrichterd ausfegt und 
von diefer abhängig made. 

Uebrigens ift Died nur eine Befugniß des Strafrichters, keineswegs 

aber eine Verpflichtung desfelben®); er Fann auch felbft die civilrechtlichen 

Vorfragen zu entfcheiven habe, mit Ausnahme 1. der Standesfragen, 2. aller Bra: 
gen über das Eigenthum ober ben Beſitz eines unbeweglichen Gutes und 3. 
derjenigen Bälle, in weldhen das Strafverfahren nur darauf bereignet erfiheint, 
das im franzöfifchen Civilrechte Cart. 1341) enthaltene Derbot des Zengenbeweifes 

für wichtigere Rechtögefchäfte zu eludiren. Im letzteren Falle wird jedoch auch Häufig 

dem Strafricht r geftattet, über bie priratrechtliche Frage, jedoch unter Beobachtung 
der Geſetze über ven Beweis im Civilproceſſe zu entfcheiden. S. Rauter, tralté du 
dro t crim. II. 301—307 ; Morin, Dictionnaire du dr« it eriminel p. 659— 670 
und Helie, traitd de l’instruction er'm. MI. p. 186 — 249. 

) Anders iſt es im franzöfifchen Rechte, indem bie 56. 326 und 327 bes Code alvit 
ausdrũcklich anorbnen, daß nur bie Civilgerichte zur Entſcheidung von Standes» 
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Puncte unterſuchen und darüber entſcheiden; ja, er iſt fogar dann, wenn 

er das Strafverfahren bis zum Erkenntniß des Civilrichters ausgefegt hat, 
an dieſes Erkenntniß nicht gebunden. 

Wenn ber Strafrichter von diefer Befugniß Gebrauch macht, fo liegt 
es ihm ob, durch Beſtimmung einer Friſt auf möglichfte Befchleunigung der 
cioifrichterlichen Entſcheidung zu dringen. Seinem Ermeffen ift es dabei an: 
beimgeftellt, ob er mit dieſer Musfegung des Strafverfahren auch die Entr 
laſſung des allenfalls in Unterſuchungshaft befindlichen Befchuldigten verbinden 
wolle, oder ob der Legtere während ber Verhandlung vor bem Civilrichter 
in ſtrafgerichtlicher Verwahrung bleiben müſſe. 

Wie ſich der Fall ereignen kann, daß die Verhandlung oder Entſchei⸗ 
dung einer Strafſache von privatrechtlichen Vorfragen abhängt, ebenſo kann 
es auch geſchehen, daß ſich im Laufe eines Civilproceſſes Anzeigungen einer 

ſtrafbaren Handlung ergeben. Fuͤr dieſen Fall gilt auch fernerhin das Hof⸗ 

decret vom 6. März 1821 3. 1743 der J. ©. S., wornach das Verfahren 

bei dem Civilgerichte nur dann fortgefeßt werden darf, wenn der Ausgang 
des Strafverfahrens wegen biefer Gefegesübertretung für die Entfcheidung 

des Civilproceſſes gleichgültig ift. Wenn jedoch der Erfolg des Strafver⸗ 

fahrens auf die Entſcheidung der Streitfache einen wefentlichen Einfluß haben 
Fönnte, fo muß das Verfahren vor dem Civilrichter eingeftellt und das Er: 

Eenntniß des Strafgerichtes abgemwartet werden. 

$. 6. 

Die in dieſem Gefebe anberaumten Friften find, wenn das Gegentheil 

nicht ausdrüdlich verfügt ift, ausfchliegend Cpräclufiv) und können nicht 
verlängert werben. Wenn biefelben von einem beftimmten Tage an zu lau⸗ 

fen haben, find fie fo zu berechnen, daß diefer Tag nicht mitgezählt wird. 

Sonn» und Feiertage find immer einzurechnen, 

$. 7. 

Die in diefem Geſetze ausgefprochenen Geldſtrafen, welche von dem 

Straffälligen nicht eingebracht oder nicht ohne empfindlichen Rachtheil 

fragen competent find, und daß bie Eriminalanklage wegen bes Vergehens ber Unter: 

drückung ober fälfchlihen Anmaßung des Status einer PBerfon nie früher, ale nad 
rechtefräftig geworbenem Endurtheile über bie Stanbesfrage erhoben werben barf. IIe- 

lle, raid de l’instruction crim. IH. p. 190 —249 und Morin, dictionn. du droit 

criminel p. 662— 667. 
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für den Unterhalt feiner Angehörigen geleiftet werden können, find in Ar- 

reſtſtrafen von je Einem Tage für fünf Gulden Bonventions: Münze zu 

verwandeln. Alle Gelpftrafen verfallen dem Armeninftitute des Ortes, 

wo bie Strafe erfannt wurde, und find an die Gemeindecaſſe tiefes Or⸗ 
tes abzuführen. 

—— Won u 



Zweites Sanptitück. 

Bon den Gerichtsbehörden. 

Dieſes Hauptſtuͤck enthaͤlt die allgemeinen Vorſchriften uͤber die Organiſa⸗ 

tion und den Wirkungskreis der Gerichtsbehörden in Strafſachen. Die Noth⸗ 
wenbdigfeit einer durchgreifenden Umgeftaltung der bis zum Jahre 1848 in 

Defterreich beftandenen Gerichteverfaffung war ſchon feit langer Zeit anerkannt 
und als ein dringendes Bedürfniß gefühlt. Namentlich war es die in der Mehr: 

zahl der öfterreichifchen Kronländer beftandene Patrimonialgerichtöbarkeit in 

©traffachen, welche von Jahr zu Jahr neue und immer lebhaftere Klagen ber: 

vorrief, indem fie weder dem Intereſſe der öffentlichen Sicherheit entiprach, noch 

‚em Angefchuldigten gegen Wiltfür und Verzögerungen genüögenden Schuß 
zu bieten vermochte. Wiederholt ergingen von Geite ber höchſten Juſtiz⸗ und 
politifchen Behörden Anträge au f Befeitigung diefed mittelalterlihen Inſtitu⸗ 

tes, das nur ald Hemmſchuh jeder guten Verwaltung der Strafrechtspflege 
betrachtet werben Eonnte, insbefondere feit dem Sahre 1837. Alle Bemühun⸗ 

gen fcheiterten aber an dem Widerftande, welcher von den in letzter Inftanz 

zur Entfceidung berufenen Perfonen aus der Beforgniß geleiftet wurde, daß 

jebes Rütteln an einem Pfeiler des alten Staatdgebäudes deffen ganze Eri- 

ftenz gefährden Fönnte. Endlich erfloß im Jahre 1845 die a. h. Entfchließung 

vom 1. April, durch welche zur Befeit igung »der in dem Erzherzogthume Defter: 

„reich ob und unter der Enns, dann in den Herzogthümern Steiermark und 

„Rärnthen obwaltenden Mängel der Strafrechtöpflege im Orundfage aus: 
„gefprochen wurde, daß die Criminalgerichtöbarkeit Fünftig nur dur Cole 
plegialgerichte, welche nad Vorfchr ift des Strafgefeßes beftellt und im 

„Sie des Kreisamtes oder, wenn dies unthunli wäre, fo viel ald möglich 
„im Mittelpuncte ihres Jurisdictionsbezirkes untergebracht feien, ausgeübt wer: 

„den folle.” Diefe a. h. Entſchließung, durch welche zwar nicht die ganze Pa⸗ 
trimonialgerichtsbarkeit in Straffachen aufgehoben werden follte, weil diefelbe 
die Hebertragung der Strafrechtöpflege an Magiftratel. f. Städte beabfichtigte, 
wurde doch als ein wefentlicher Schritt zur Vefchränfung der Strafgerichts⸗ 
barkeit ber Patrimonialgerichte mit Sreude begrüßt. Leider wurden bie Ver 

handlungen über die Ausführung diefer a. h. Entfchließung fo in die Länge ger 

zogen, daß bis zum März 1848 noch in keiner Provinz an die Creirung ber 

neuen Strafgerichte Hand angelegt war. Nah dem März 1848 Eonnte an 
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eine fo-befchränkte Reform nicht mehr gedacht werden; jeßt galt es ein neues 
Sebäude im Einklang mit den übrigen neuen Inftitutionen aufzuführen, 

Die Orundfäge der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gefeße, der 
Trennung der NRechtöpflege von der Verwaltung , der Ausübung des Richter 
amtes durch unabhängige, unmittelbar vom Staate ausgehende Drgane, der 
Tefeitigung jeder Patrimonialgerichtöbarkeit, der Deffentlichkeit und Muͤnd⸗ 
lichkeit des Verfahrens und ver Berheiligung des Volkes bei der Ausübung 
ded Ötrafrechted durch dag Geſchwornengericht, machten eine völlige Lunge: 
Raltung der Gerichtöverfaffung, wie der ganzen Geſetzgebung unerläßlich, Die 
Ausführung dieſer Grundfäge erfolgte durch die mit a. h. Entfchließung vom 
14. Zuni 1848 fanctionirten Grundzüge der neuen Gerichtsverfaſſung. Sie 
bilden die Grundlage ber in diefem Hauptſtücke enthaltenen Beſtimmungen. 

Es kann jetzt nur noch ein hiſtoriſches Intereſſe gewähren, einen Nüd: 
blif auf jene Muſterkarte der verfchledenartigften Einrichtungen zu werfen, 
welche die bisher beftandene Gerichtöverfaffung in jenen Provinzen, in wel⸗ 
den das Eitrafgefegbuch von 1803 in Wirkfamfeit ift, darbot. 

Nur die Criminalgerichtsbarkeit ftand den Gerichten, die Gerichtsbar⸗ 
beit wegen einfacher und ſchwerer Polizeiübertretungen den politifchen Behör⸗ 
den zu. Erftere wurde in erfter Inſtanz von den mannigfaltigften Gerichten 
ausgeübt. In Niederöfterreich übten die Criminalgerichtöbarkeit außer 
dem Griminalgerichte der E. k. Haupt und Rejidenzftadt Wien (einem Se⸗ 
nate ded Wiener Maägiftrated) 19 Magiftrate I. f. Städte und Märkte und 
185 Landgerichtöherrfhaften. InDefterreih ob der Enns war das k.k. 
Stadt: und Landrecht in Linz Criminalgericht für den ihm zugewiefenen Xe: 
zirk und zugleich urtheilfchöpfended Gericht für den ganzen Innkreis, in 

welchem 8 I. f. Pfleggerichte die Linterfuchungen felbftftändig führten, diefel- 
ben jedoch nach deren Schluffe an das Linzer Stadt: und Landrecht zur Ur- 
theilsfällung einzufenden hatten. In dem Mühl-, Traun: und Hausruckkreiſe 

dagegen ftand die Patrimonialgerichtöbarkeit in voller Bfüthe und die Crimi⸗ 
nalrechtöpflege wurde daſelbſt von 6 Magiftraten I. f. Städte und von 76 Land⸗ 

gerihtöherrfchaften ausgelbt. Im Salzburger Kreife beftand dad Salz⸗ 
burger Stadt: und Landrecht als felbftftändiges Eriminalgericht und als Spruch⸗ 

gericht für die zur Unterfuchungsführung berechtigten 6 I f. Pfleggerichte. Noch 
größer war die Mannigfaltigfeit der Criminal⸗Gerichtsbehörden in Steier—⸗ 

marf. Nur die Magiftrate der I. f. Städte Gratz, Leoben, Marburg und 

Cilli waren zur Anterfuhung und Urtheilsfällung berechtigt, ruͤckſichtlich 
alter anderen Criminal⸗Unterſuchungsbehörden war das fleiermärfifche Land⸗ 
recht allein zur lirtheilsfällung befugt. Diefe Eriminal-Unterfuhungsbehör- 

den (Landgerichte) theilten ſich wieder in befreite und nicht befreite Landge⸗ 

richte, je nachdem fie die Eriminalunterfuchungen felbftftändig abführen durf⸗ 

ten und nur daB ehtworfene Urtheil dem Gratzer Landrechte zur Beſtaͤtigung 
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vorzulegen hatten, ober je nachdem fie nur bie Vorunterfuchungen abführen 
durften, den Beſchluß zur Einleitung der ordentlichen Griminalunterfuhung 

aber dem Gratzer Landrechte vorlegen und Lie Unterfuhung durd den 1. f. 

Tonsrichter , deren es zwei gab (zu Gratz und Cilli), abführen laſſen muß- 
ten. Die Zahl der befreiten Randgerichte betrug 28, worunter 14 Magiftrate 

1. f. Städte und Märkte und 14 Landgerichtöherrfchaften, die der nichtbe⸗ 
freiten Tandgerichte dagegen 98, worunter 2 Magiftrate und 91 Landgerichts 
berrfchaften. In Kärnthen wurde die Criminalgerichtöbarkeit, nachdem im 
J. 1848 die Wirkfamfeit der legten vier freien Landgerichte Hollenburg, 
Sonnegg ‚ Weißenegg und Heimburg aufgehoben worden war, nur durch das 
k. k. Stadt: und Laudredht zu Klagenfurt ausgeübt. Eben fo war die Straf: 
gerichtöbarfeit in Krain, Görz, dem Gebiete von Zrieft und in Iſtrien 

ausfchließend den k. k. Stads- und Landrechten zu Laibach, Görz, Trieft und 
Rovigno zugewiefen. In Tirol beftanden nur I. f. Criminalgerichte, und zıwar 

das k. k. Stadt: und Landrecht zu Innsbrud und die E. k. Collegialgerichte zu 
open, Trient und Roveredo, welche zugleich für die in Tirol beftehenden 17 £. £. 

Land» und Eriminaf-Unterfuchungsgerichte die Bunctionen bed Spruchgerichtes 
ausübten. In Vorarlberg dagegen beftanden 8 auch zur Urtheilsfällung be- 

rechtigte £. k. Rand» und Eriminal-Unterfuchungsgerichte. In Böhmen, Mäh- 
ren und Schlefien war fhon unter Kaifer Joſeph IE die Eriminalgerichts- 

barkeit der berrichaftlichen Patrimonialgerichte aufgehoben und nur an einige 

organifirte Magiftrate übertragen worden, was zwar im Vergleiche mit der 
GSerichtöverfaffung in Niederöfterreih und Steiermark als ein Fortſchritt ber 
trachtet werden mußte, bei der fchlechten Bezahlung der Magiftratsbeamten 

aber doch nur ein halber Schritt war. In Böhmen wurde die Eriminalge- 
richtsbarkeit nur von den Magiftraten zu Prag, Neubidſchow, Gitſchin, Jung⸗ 
bunzlau, Königgräg, Chrudim, Kuttenberg, Tabor, Pilgram , Budweis, Piſek, 
Pilſen, Rakonis, Klattau, Ellbogen, Eger, Saaz, Brür, Kommotau und 
Leitmerig, in Mähren nur von den Magiftraten zu Brünn, Olmüß, Krem⸗ 
fier,, Neutitfchein, Hradiſch, Znaim und Iglau, in-Schlefien nur von ben 
Magiftraten zu Zroppau und Tefchen und von dem fürftbifchöflichen Land⸗ 

rechte zu Johannesberg ausgeübt. In Galizien beftanden nur ſechs E. E. 
Eriminalgerichte zu Lemberg, Sambor, Stanislawow, Wiſchnitz, Rzeszow 
und Czernowih, zu welchen feit dem J. 1846 nod das Landgericht zu Kra⸗ 
kau für das Krafauer Gebiet Fam. In Dalmatien wurde die Eriminal- 
gerichtöbarkeit nur durch die 4 E. k. Collegialgerichte zu Zara, Spalato, Ra- 
gufa und Eattaro, in der Lombarbie burd das k. k. Griminalgericht zu 
Mailand und dur die 8 £. k. Eivil- und Eriminalgerichte erfter Inftanz zu 
Brescia, Cremona, Mantua, Tobi, Pavia, Como, Bergamo und Sondrio, 
in dem venetianifchen Gebiete endlich durch das E. k. Eriminalgericht zu 
Venedig und die 7 E k. Civil und Eriminalgerichte erfter Inftan; zu Belluno, 
Udine, Treviſo, Rovigo, Padua, Vicenza und Verona ausgeübt. 
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In zweiter Inſtanz fland die Criminafgerichtsbarkeit nur den E. k. Ap⸗ 
pellations · und Criminal: Obergerichten zu Wien (für Oeſterreich ob und un. 
ter der Ennd und Salzburg), Klagenfurt (für Steiermark, Kärnthen, 
Krain, Görz, Trieft und Iſtrien), Innsbruck (für Tirol und Vorarlberg), 

Prag (für Böhmen), Brünn (für Mähren und Schlefien), Lemberg (für 

Galizien), Zara (für Dalmatien), Mailand (für die Lombardie) und Ve⸗ 

nedig (für das venetianifche Gebiet), in dritter Inftanz nur dem oberften 
Gerihtshofe, und zwar für die zum beutfchen Bunde gehörigen Provinzen, 
für Galizien, Dalmatien und Iſtrien den Wiener Senaten, für das lombar- 
difch:venetianiiche Königreich aber dem Senate zu Verona zu. 

Die neue Gerichtöverfaffung ift, was die Strafſachen anbelangt, im 

Befentlihen vollkommen übereinftimmend mit der in Frankreich beſtehen⸗ 
den und durch eine mehr als vierzigjährige Erfahrung bewährten Gerichtsver⸗ 

faſſung. Die franzöfiſche Einrichtung beruht auf der in dem Code penal mit 

größter Schärfe durchgeführten Eintheilung aller ftrafbaren Handlungen in 

drei Slaffen: Verbrechen Ccrimes), Vergehen (delits), zu welchen in 
Frankreich auch alle ebertretungen der Gefäls- und Steuergefege, Forſt⸗, 
Jagd» und Fiſcherei⸗Frevel gehören, und Polizeiübertretungen (con- 
traventions de police). Diefer Eintheilung entiprechend gibt es in Frankreich 

dreierfei Gerichte erfter Inftanz: 1. die Friedensgerichte, bei weichen 
der Sriedensrichter als Einzelrichter über die Polizeisllebertretungen erkennt ; 

2.die Gerichte erſter Inftanz, welchen die Verhandlung und Entſchei⸗ 

dung in Zuchtpolizeifällen (d. i. über alle Vergehen), fo wie die Vorunterſu⸗ 
hung räcfichtlich der Verbrechen zugewielen ift; 8. die Sefhwornenge: 
richte, vor welche nur die Hauptverhandlung und Entfcheidung wegen eigent« 
licher Verbrechen und wegen SPreßvergehen gehört, und deren Sitzungen nur 
an den Hauptorten ber Departements flatt finden. Das Erkenntniß, wodurch 
die Verſezung eines Beſchuldigten in Anklageftand wegen eines Verbrechens 
und die Verweiſung desfelben vor das Sefchwornengericht ausgefprochen wird, 
ſteht nur der AnkElagelammerzu,d. i. einem’ aus 5 Mitgliedern beftehenden 
Eenate des Appellhofes (ietzt cour d’appel, früher cour imperiale und feit 

1815 cour royale genannt). Aus der Mitte diefed Gerichtshofes werden auch in 
der Kegel die Vorfigenden des Affifenhofes zu den Schwurgerichtsfigungen er- - 

nannıt, Eine zweite Inſtaunz gibt ed in Frankreich nur für die Polizeiübertre- 
tungen und Vergehen. Gegen die Erkenntniſſe ber Friedensgerichte erfolgt die 
Berufung an das Gericht erfter Inſtanz, in deffen Bezirke fich das Friedens: 
gericht befindet. Die Berufung gegen die Erkenntniffe der Gerichte erfier In: 

Ran, in Zuchtpolizeifällen dagegen geht von allen Berichten, die ſich nicht am 

Departements: Hauptorte befinden, an das Gericht erfter Inſtanz an dem 

Hauptorte ded Departements; die Berufung gegen bie erftrichterlichen Erkennt⸗ 

niffe diefer Gerichte aber an das Gericht erfter Inftanz am Hauptorte des 



nächſten Departements, es wäre denn , daß fich der Appellhof am nämlichen 

Drte, wie jenes Gericht, gegen beffen Erkenntniß appellirt wird, befindet, 
oder daß derfelbe von jenem Gerichte nicht weiter ald der nächfte Departe⸗ 

ments⸗Hauptort entfernt ift. In diefen zwei Fällen gebt die Berufung gegen 
die zuchtpolizeilichen Erfenntniffe an den Appellhof. Gegen die lirtheile der 

Schwurgerichtöhöfe und gegen die von ben oben erwähnten Gerichten in zwei- 
ter Inſtanz ergangenen Erkenntniffe über Polizeiübertretungen oder Berge: 
ben findet nur die Befchwerdeführung an den Caſſationshof ftatt. 

Die franzäfifche Gerichtöverfaffung weicht daher in Straffadhen nur in 

dem Gange des Rechtszuges von den Friedens: oder Polizeigerichten, ferner 
in Betreff der Berufung gegen die von den Gerichten erfter Inſtanz am Des 

partements⸗Hauptorte (welche den öfterreichifchen Landesgerichten gleichftehen ) 

in Vergehensfällen erlaflenen Urcheile und in ber völligen Trennung der Brie- 

densgerichte von den Gerichten erfter Inftanz (welche den öfterreichifchen Be: 

zirks⸗Collegialgerichten gleichftehen) von der öfterreichifhen Gerichtöverfaffung 
ab. Der wefentliche Vorzug der leßteren vor der franzöfifchen Einrichtung be 
fteht darin, daß die üfterreichifchen Bezirksgerichte nur mit rechtsgelehrten Rich: 

tern befeßt find, während bie franzöfifchen Friedensrichter größtentheils Feine 
Nechtögelehrten find, und in der weit befferen Befoldung der öfterreichifchen 

ald der franzöfifchen Richter. 
8 

Die Gerichtsbarkeit in Straffacdhen wird von den Bezirkögerichten, 
den Bezirks - - &ollegials und Landesgerichten, den Geſchwornengerichten, 
den Oberlandeögerichten und dem Caffationshofe ausgeübt. 

Die neue Serichtseintheilung ift bisher in allen zum deutfchen Bunde 
gehörigen Kronländern des äfterreichifchen Kaiferftaates vollendet. Es befte: 
ben darnach in diefen Kronländern 8 Dberlandesgerichte, in Wien für Nie: 
beröfterreih, in Linz für Defterreich ob der Enns und Salzburg, in Braß 
für Steiermark, in Klagenfurt für Kärnthen und Krain, in Trieft für 
Görz, Trieft und Iftrien, in Innsbruck für Tirol und Vorarlberg (jedoch 
mit einem felbftftindigen Senate in Trient für Südtirol), in Pra yfür 
Böhmen und in Brünn für Mähren und Schlefien. 

In diefen Oberlandesgerichtöfprengeln beftchen nachfiehende Strafge 
richtsbehörden: 

a) in Niederöſterreich 4 Landesgerichte in Wien, Wiener⸗Neuſtadt, 
St. Pölten und Krems, und 81 Wezirkögerichte, worunter 11 Bezirksge⸗ 
richte erſter Claſſe und zugleich Bezirks⸗Collegialgerichte zu Bruck an der 
Leitha, Korneuburg, Miſtelbach und Oberhollabrunn, — zu Neunkirchen, 
— zu Horn, Waidhofen an der Thaya und Zwettl, — zu Scheibbs, Waid 
bofen an der Ybbs und Amftätten; 



si 

b) in Deftierreidh ob ber Enns uns Salyburg s Peaheige- 
richte zu Linz, Steyer und Salzburg, und 70 Bezirksgerichte, werunter 18 
zugleich Bezirks- Collegialgerichte zu Freiftadt, Rohrbach, Wels, Vöcklabruck, 
Omunden, Rieb und Schärding; — zu Kirchdorf; — zu Braunau, Zeil am 
Ser, St. Zohan und Tamsweg ; 

e) in Steiermark 3 Lanbesgerichte zu Graf, Leoben und Cilli, 
und 67 Bezirksgerichte, worunter 16 zugleich Wezirks-Collegialgerichte zu 
Hartberg, Feldbach, Modfersburg, Leibnig, Stainz und Weiß; — zu Jur 
benburg, Murau, Liegen, Irdning und Brud; — zu Marburg, Win: 
bifchgrag, Luttenberg, Pettau und ann; 

d) We Kärnthen und Krain 8 Landeögerichte zu Klagenfurt, Lai- 
bach und Neuſtadtl und 61 Bezirksgerichte (39 in Kärnthen, 82 in Kraiu), 
worunter 13 zugleich Bezirfs-Collegialgerichte, und zwar 5 in Käruthen zu 
Villach, Spital, St. Veit, Völkermarkt und Wolfsberg, und 7 in Krain 
ju Rodmannsborf, Krainburg, Abelöberg und Wippach; — zu Gotſchee, 
Tfchernembel und Treffen; 

e) in Görz,/ Gradiska, Iſtrien und Trieft 8 Landesgerichte 
zu Börz, Trieſt und Rovigno und 80 Bezirksgerichte, worunter 7 zugleich 

Bezirks⸗Collegialgerichte zu Tolmein und Gradiska; — zu Capodiſtria, Vo⸗ 
losca und Seflana; — zu Piſino und Cherſon; 

D in Tirol und Voralberg, und zwar a) im Sprengel des Ober⸗ 
landesgerichtsſenates zu Innsbruck 3 Tandesgerichte zu Innsbruck, Bogen und 
Feldkirch und 46 Bezirkögerichte, worunter 8 zugleich Bezirks⸗Collegialgerichte 
zu Rattenberg, Imſt und Bruneck; B) in dem Sprengel de6 Oberlandesge⸗ 

richts⸗Senates zu Trient.2 Landesgerichte zu Trient und Noveredo und 26 
Bezirksgerichte, worunter eines zu Clees zugleih Bezirks⸗Collegialgericht; 

g) in Böhmen 183 Landesgerichte zu Prag, Budweis, Tabor, Kute . 
tenberg, Hohenmauth, Königgräg, Gitſchin, Reichenberg, Böhmifch-Reippa, 
Brüx, Eger, Pilfen und Piſek, und 210 Bezirksgerichte, unter welchen 80 

zugleich Bezirks⸗Collegialgerichte zu Rakonitz, Melnik und Przibram; — 

zu Krumau und Neuhaus; — zu Pilgram und. Beneſchau; — zu Kollin 
und Deutſchbrod; — zu Chrudim und Leitomiſchl; — zu Trautenau, Rei⸗ 
chenau und Neuſtadt; — zu Hohenelbe, Neubidſchow, Turnau und Jung: 
bunzlau; — zu Tetſchen, Rumburg und Leitmeritz; — zu Saatz und 
Kaaden; — zu Ellbogen und Tachau; — zu Klattau und Taus; — zu 

Schüttenhofen, Prachatitz und Breznitz; 

h) in Mähren und Schlefien 8 Landesgerichte zu Brünn, Pl: 
muß, Neutitſchein, Ungarifh-Hradifh, Iglau, Znaim, Troppau und Ter 

[hen und 100 Bezirksgerichte, worunter 22 zugleich Bezirks- Collegialge- 
richte zu Trübau, Boskowitz, Wilhau, Gaya und Aufpig; — zu Stern: 
berg, Schönberg, Hohenſtadt und Littau; — zu Weißkirchen, Miſtek und 

Würth, Eirafproceh. 6 
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Wallachiſch⸗Meſeritſch; — zu Kremfier, Holleſchau und Ungarifch-Brod ; — 
za Datfhig und Neuſtadtl; — zu Kromau und Nikolsburg; — zu Frei: 

waldau und Yägerndorf; — und zu Bielig. 

J. Bezirksgerichte. 

8.9. . 
Die Bezirfsrichter und die zum Richteramte befähigten Stellvertreter 

derfelben haben als Einzelrichter über alle Lebertretungen, welche nicht ber. 

Gemeindepolizei zugewiefen werben, die Unterfuchung zu führen und iu er- 

fler Inftanz zu erkennen. In Beziehung auf Verbrechen und Bergehen liegt 

den Bezirkögerichten jene Mitwirkung ob, welche ihnen durch diefe Strafe 

proceßordnung zugewiefen wird. 

Die Beftimmungen über die den Bezirkögerichten obliegende Mitwirkung 
in Beziehung auf Verbrechen uud ergehen find in den $$. 97 und 98 

enthalten. Der Wirkungskreis der Bezirksrichter in Straffachen ift ausgebehn- 

ter, als in den meilten neueren Öefeßgebungen, indem ihre Strafbefugniß 
bis zu fechsmonatlichem Arreite fteigt. Die Gründe diefer Ausdehnung find 
bei Erörterung des Art. X der .Einführungsverorbnung auseinandergefeßt. 

II. Bezirks⸗Collegialgerichte. 

$. 40. . 

Die Bezirks⸗Collegia gerichte haben für den denfelben als Bezirks: 

gerichten zugewiefenen Sprengel aus ihrer Mitte einen oder mehrere Ein- 

jelrichter zu beftellen, welche dad Strafrichteramt.in Uebertretungsfällen 
gleich jedem Bezirksrichter ausüben. | | " 

Jedes Bezirks⸗Collegialgericht ift zugleich Bezirksgericht erfter 
ET affe und Hat für einen engeren Bezirk als einfaches Bezirkögericht, für einen 
weiteren, in der Regel mehrere Bezirke umfaflenden Sprengel aber als 

Bezirks⸗Collegialgericht d. i. ald Strafgericht über die nicht den Schwur- 
gerichten zugewielenen Verbrechen und über ergehen zu fungiren. 

$. 11. 

In dem den Bezirfö-Gollegialgerichten als Strafgerichten über Ber- 

brechen und Vergehen zugewiefenen Sprengel fteht ihnen bezüglich der im 

Artikel IX der Einführungsverordnung aufgeführten Verbrechen und Berge- 



ben nicht nur die Borunterfuchung, fondern auch bie Hauptverhandiung 
und Entſcheidung in erfter Inftanz zu. 

$. 12. 

Rüdfichtlih der durch Artifel VII der Einführungsverordnung den 

Schwurgerichten zugewiefenen Verbrechen und Preßvergehen fteht ven 

Bezirkö-Collegialgerichten nur die Vorunterfuchung zu. | 

In diefer Beftimmung liegt eine wichtige Abweichung von bem in ben 

Grundzügen der neuen Gerichtöverfalung vym 14. Juni 1849 aufgeftellten 
Spfteme. In diefen Grundzügen ($. 15) war den Qandesgerichten auch die 
Vorunterfuhung in Betreff der den Geſchwornengerichten vorbehaltenen 
Straffälle zugewieſen und von den Landesgerichten follten an beftimmten, 
befannt zu gebenden Orten die Bezirksrichter und deren zum Richteramte 
befüähigte Etellvertreter als Unterſuchungsrichter beftellt werden, bie daher 

nur im Namen uhd ald Defegirte des Landesgerichte aufzutreten hatten. 

Die neue Zrafproceßordnung dagegen ftellt die Bezirks-Collegialger'chte als 
unabhängige Vorunterfuchungsbehörden für alle in ihrem Sprengel verlib« 

ten Vergeben und Verbrechen ohne Ausnahme hin und verordnet, daß die 

bei denfelben beftellten Iinterfuchungsrichter auch rückjichtlich der den Schwur⸗ 

gerichten vorbehaltenen Straffälle Fraft bed Geſetzes aus eigener Macht und 

nicht bloß ald Abgeordnete des Qandesgerichtes die Vorunterfuchung zu fuͤh⸗ 
ren baben. | 

Der wefentlichfte Grund, welcher bei dem VBefchluffe diefer Abweichung 
leitete, - liegt in der Wichtigkeit der Einheit der ganzen Vorunterfachung. 
Wäre ach das Landesgericht ald Vorunterſuchungsbehörde für alle in feinem 
Sprengel vorkommenden, den Schwurgerichten vorbehaltenen Straffälle aufs 

geſtellt worden, fo wäre ed doch für dasfelde in der Negel unmög- 
fich -gewelen, die Worunterfuchung rückfichtlich der in größerer Entfernung 
vom Sitze des Landesgerichtes 'verübten Verbrechen anders ald durch Requi— 

fition des erponirten Unterfächungsrichters zu führen, in deflen Bezirke die 

That begangen wurde. Die Ueberwachung, weit das Landesgericht über 
eine folche Vorunterfuhung auszuüben vermöchte, wäre in der Regel höchſt 

unbedeutend und Eönnte den Nachtheil ded damit verbundenen Zeitverfaums 

niffes nicht aufwiegen. Befonderd mißlich wäre es gewelen, wenn b.i einer fol- 

hen Vorunterfuhung der Etaatdanwalt bed oft zu entfernten Landesgerich⸗ 
tes hätte einfchreiten follen, während durch die unmittelbare Thätigkeit des 
bei den näheren Bezirk3-Collegialgerichte angeftellten Stadtsanwaltes Die 

Borunterfuchung viel rafcher gefördert werden Eann. Dazu kommt, daß in 
vieken Fällen bei dem Beginne der Unterſuchung noch nicht entfchieden iſt, ob 

die That ein vor dad TWefchwornengericht gehörige Verbrechen bilden, ob 
| | 6” 



daher bie Sompeten; des Landesgerichted oder bed Bezirks⸗Collegialgerichtes 
begründet fein werde. Welche Uebelftände hätten daraus entflehen müffen, 
wenn die Vorunterſuchung von dem Bezirks-Collegialgerichte in der Meinung, 
daß .ein zu feiner Zuftändigfeit gehöriges Verbrechen oder Vergehen vorliege, 

unter Einfchreiten des bei demfelben angeftellten Staatsanwaltes begonnen 

wäre und fich erft im Laufe derfelben ergäbe, daB die That einen dem Schwur- 
gerichte zugemwiefenen Straffall bilde, daß alfo die Worunterfuhung dem 

Landesgerichte und ruͤckſichtlich dem bei demfelben beftellten Unterſuchungsrich⸗ 

ter und Staatsanwalt zuftehe? — Factifh würde gewiß in den meiften 
Fällen die Vorunterfuchung von den dem Orte der That viel näheren Gericht#- 
perfonen geführt worben fein; es fchien alfo zwedimäßiger, dies im Geſetze 

ſelbſt auszufprechen und die Vorunterſuchung den Bezirfd:Collegialgerichten und 
den bei denfelben angeftellten Staatdanwälten völlig und unter ihrer unmit⸗ 

telbaren Verantwortlichkeit zuz uweiſen. 
Auch das Beiſpiel der franzöſiſchen Ger ichtsverfaſſung, die ſich im Gan- 

zen als zweckmaͤßig bewährte, leitete auf die erwähnte Aenderung der Grund⸗ 
zuͤge hin. & fcheint, daß bei der Entwerfung ber leßteren die in den preußi⸗ 
ſchen Rheinprovinzen beftehende Einrichtung vorſchwebte, wornach die Landes⸗ 

gerichte rückſichtlich aller den Geſchwornengerichten - vorbehaltenen Verbrechen 
auch Vorunterſuchungsbehörden ſind. Allein dieſer Umſtand darf nicht irre 

führen. In der preußiſchen Rheinprovinz gibt es eben nur ſolche Landesgerichte, 

an deren Sitze zugleich die Affifen abgehalten werden, und Fein nur zur Ab⸗ 
urtheilung von Vergehen berufenes Collegialgericht, wie bie franzäfifchen Ge: 

richte erfter Inftanz außer bem Departementd-Hauptorte und mie die öfter- 

reichifchen Bezirks: Collegialgerichte. Es Eann daher die rheinlänbdifche Einrich- 
tung in diefer Beziehung nicht ald Vorbild für Defterreih dienen. 

Durch diefe Aenderung des in den Orundzügen der neuen Gerichts⸗ 
verfaffung aufgeftellten Spftemes wurde der große Vortheil einer unabhän« 

gigeren und ehrenvolleren Stellung der Bezirkscollegialgerichte erreicht. Es 
fiel damit von felbft die mit der neuen ©erichtseinrichtung ohnehin in Wider: 
ſpruch ſtehende Ueberwachung eines Gerichtes dutch das andere hinweg. Zu: 
gleich wurbe dadurch den Staatsanmwälten beiden Bezirks-Collegialgerichten ein 
größerer und unabhängigerer Wirfungskreis eröffnet und deßhalb auch im 
$. 52 die Verfügung getroffen, daß diefelben nicht den Staatsanmälten bei 

den Randesgerichten, fondern unmittelbar dem Generalprocurator untergeordnet 

find. Nur dadurch wurde ed auch möglich, die Verzögerungen zu befeitigen, 
welche die in ben Grundzügen ausgefprochene Stellung der Landeögerichte 
am Söhluffe der Vorunterfuchung nothwendig herbeigeführt hätte, indem 
der Unterfuchungsrichter und Staatsanwalt am Bezirks-Collegialgerichte in 
den vor das Schwurgericht gehörigen Fällen gezwungen gemefen wären, die 
Acten zuerft an den Unserfuchungsrichter und Staatsanwalt bei dem Landesge- 



richte zu leiten, die erft bie weitere Vorlage an die Auklagekammer zu bewir- 
fen gehabt hätten. Viel einfächer ift dad Syſtem ber Strafproceßorbnung, 
welches am Schlufle der Vorunterfuchung die Acten von dem Staatsanwalte 
am Bejirks⸗Collegialgerichte unmittelbar an bie Anklagekammer gelangen läßt. 
($. 223). 

$. 13, 

Zur Führung der Borunterfuhungen werben ein oder mehrere Mit: 

glieder des Bezirks-Collegialgerichtes als Unterſuchungsrichter beftellt. 

Wo das Bezirts-Bollegialgeriht ald Collegium zu entfchelden hat, faßt 

es feine Befchlüffe in Verfammlungen von zwei Richtern und einem Vor⸗ 

fißenden. 

111. Yandeögerichte, 

$. AA. 

Die Landeögerichte üben das Richteramt in Straffachen theils in erfter, 

theil8 in zweiter Inſtanz aus. Als erfte Iuftanz haben fie ihre DBefchlüffe 

in Berfammlungen von zwei Richtern und einem Vorfigenden, als zweite 

Inftanz in Berfammlungen von vier Richtern und einem Vorſitzenden 

zu faſſen. 

Eine Ausnahme von der in diefem $. ertheilten Vorſchrift über bie 
zu einem gültigen Beſchluſſe der Landesgerichte erforderliche Zahl von 
Richtern ift nur in dem $. 397 enthalten, indem derfelbe zu der Entfchei- 

dung über bie Statthaftigkeit der Wiederaufnahme des Verfahrens gegen ein 
von dem Geſchwornengerichte ergangenes Urtheil die Anweſenheit von vier Rich⸗ 
tem und einem Worfigenden fordert, obfchon das Landesgericht auch in 

diefem Falle in erfier Inſtanz entfcheidet. Der Grund diefer Ausnahme 

liegt darin, daß das Landesgericht in einem folchen, Galle‘ den nicht mehr ver« 

fammelten Schwurgerichtshof, der immer aus fünf Richtern befteht ($. 21), 

vertreten muß. ' 

$. 15. 

In erſter Inſtanz haben die Landesgerichte durch einen aus ihrer Mitte 

gebildeten Senat als Bezirfs-Eollegialgerichte für den Umfang eines be- 

fimmten Bezirkes die in den 88. 44 bis 43 denfelben zugewiefene Wirf- 

famfeit auszuüben, Außerdem werden vorzüglich aus ihrer Mitte die Rich: 

ter zu den Gefchwornengerichten beftellt. 



Jedes Landesgericht ift nebft feinen übrigen Sunctionen zugleih Be⸗ 

zirks Collegialgericht für einen beftimmmten engeren Bezirk, der jedoch bei eini⸗ 

gen Landesgerichten (z. B. Neichenberg in Böhmen, Roveredo in Tirol) mit 

dem Sandesgerichtöfprengel zufammenfällt. Für die Gefchäfte, welche dem Lan⸗ 

desgerichte als Vezirkd-Collegialgerihte nach den $$. 11—13 obliegen, ift 

ein eigener Senat zu beftimmen; auch find einzelne Mitglieder des Tandesge: 

richte8 als Unterfuhungsrichter zu beftellen. 

$. 16. 

In zweiter und lebter Inftanz entfcheiven die Landeögerichte: a) über 

die Beſchwerden gegen die von den Bezirfsgerichten in Uebertretungsfällen 

ergangenen Erfenntniffe; b) über die Befchwerven gegen Erfenntniffe ter 

Strafgerichte über Vergehen und über die nicht den Schwurgerichten zuge⸗ 

wiefenen Verbrechen, e8 mögen diefe Erkenntniſſe von den Bezirks⸗-Collegial⸗ 

gerichten oder von dem im 6. 45 erwähnten Senate des Landgerichtes felbft 

erflofien fein; nur darf in letzterem Kalle Fein bei der erften Entfcheidung 

eingef chittener Richter in die zur Verhandlung und Entfcheidung in zweiter 

Inſtanz zu berufende Berfammlung aufgenommen werben.. 

Der Grund, warum die Qandesgerichte und nicht die Oberlandesgerichte 
als Berufungsbehörden für die von den Wezirkd-Collegialgerichten gefüllten 

Erfeantniffe aufgeftellt wurden, Tieg darin, daß die Berufung nach der Na⸗ 
tur des öffentlichen und mündlichen Verrahrens nicht eine bloße Prüfung der 

in erfter Inſtanz verhandelten Acten, fondern cine völlige oder theilweife Wie: 

derholung der Hauptverhandlung vor der Berufungsbehörde zur Folge hat. 

Soll daher die Berufung nicht mit zu großen BefchwerlichEeiten für die Par⸗ 

teien und Zeugen verbunden fein, fo muß diefelbe an ein nicht allzu entfern- 

ted Gericht, fomit an das Landesgericht geleitet werden. Die einfache Betrach⸗ 
tung, daß in ganz; Böhmen und ebenfo in ganz Mähren und Schlefien nur 
ein Dberlanbesgericht beſteht, zeigt die Nothwendigkeit diefer Anordnung, 

die auch in der frangöfifchen Gerichtsverfaflung fich findet und fi in Frank⸗ 

reich vollfommen bewährt hat. 

Eine Abweichung von der franzöfifchen Einrichtung liegt in der Zufaffung 
der Berufung von dem das Bezirkd-Collegialgericht vertretenden Senate bes 
Landesgerichtes an einen anderen Senat desfelben Tandesgerichtes. Diefe Ein« 
richtung befteht, wie oben gezeigt wurde, in Frankreich nicht, fondern nur in 
der preufifchen Rheinprovinz, und zwar in diefer bei allen dortigen Qandge: 
rihten. Wenn auch der Grund, welcher diefe Abweichung von dem allgemei- 
nen Principe, daß das Berufungsgericht ein von dem ©erichte erfter Inftanz 

verſchiedenes fein fol, motivirte, nicht ohne Bedeutung ift, indem es für die 
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Parteien und Zeugen eine große Erleichterung ift, wenn die Berufungsbe: 
börde , vor welcher dad Verfahren in zweiter Inſtanz ſtatt zu finden hat, 

nicht außer dem Landesgerichtäbezirke gelegen ift ; fo läßt ſich doch nicht vers 

Eennen, daß die gegen diefe Einrichtung ſprechenden Gründe *) von nicht min. 
derer Wichtigkeit find. Nicht nur bie unter Mitgliedern desfelben Gerichtsho⸗ 

fes gewöhnlich beftehenden Bande der Collegialität trüben die volle Unbefan⸗ 
genheit des Urtheiles, welche einer Verufungsbehörde nöthig ift, fondern im 
noch höherem Grade wird der Zweck der Xerufung gefährdet durch die in je: 
denn Gerichtstofe herrfchende Gleichförmigkeit der Nechtsanfichten, welche 
fih aus der fteten Gemeinfchaftlichkeit der richterlichen Ihätigkeit der Mitglie⸗ 
der eines folhen Gerichtes entwickelt. Won befonderer Bedeutung wird Beides 
in den Fällen, in welchen die Zerufung aus Nichtigkeitsgründen erhoben 

wird. Es dürfte daher ald wünfchenswerth erfcheinen, daß in diefem Puncte 

eine Aenderung eintrete, welche fehr leicht dadurch bewirkt werden Fönnte, 

daß die Berufung von einem Tandesgerichte ald Bezirfs-Collegialgericht in der 
Regel an das nächftgelegene Landesgericht desfelben Dbergerichtöfprengels, und 
wenn jenes oder diefed Qandesgericht fi an demfelben Drte, wie dad Ober: 
landesgericht befindet, an letzteres zu erfolgen hätte. 

So lange diefe Abänderung nicht eintritt, muß um fo firenger darauf 
gefeben werden, daß die Senate des Landesgerichted fcharf von einander ge» 

fchieden feien. Die Außerachtlafflung der am Schluffe des $. 16 enthaltenen 

Vorſchrift, daß fein Richter, welcher an der Entfchridung in erfter Inſtanz 
Theil genommen, in den zur Verhandlung und Entfcheidung in zweiter In⸗ 

ftan; berufenen Senat aufgenommen werden dürfe, würde nach den $$. 80 
and 82 die Nichtigkeit des Verfahrens und der Entfcheidung nach ſich ziehen 
und nach $- 388 lit. a. zu einer gegründeten Nichtigkeitsbeſchwerde an den 
Caffationshof Anlaß geben. 

1V. Sefchwornengerichte. 

$. 17. 

Bor die Gefchwornengerichte gehört die Hauptverhandlung und Ent- 

ſcheidung über die in dem Artikel VII der Einführungsverordnung aufge- 

führten Berbrechen und Preßvergehen. 

$. 18. 

An dem Sige jedes Landgerichtes werben alle drei Monate die ordent⸗ 

lichen Schwurgerichtöfigungen abgehalten, und zwar bei den unter Ei⸗ 

„) ©. hierüber des Freiherrn v. Sommaruga Beurtheilung der Grundzüge der Ber 
ichteyerfaffung. Wien 1849,, ©. 23. 



nem Oberlanbeögerichte ſtehenden Randesgerichten nach einer von dem 

erfieren zu beflimmenven Reihenfolge. In Wien finden die ordentlichen 

Schwurgerichtsfigungen alle Monate, in anderen Städten von mehr ald 

50,000 Einwohnern alle zwei Monate Statt. Dem Oberlandesgerichte fteht 

ed auch zu, wenn bie Zahl oder Wichtigkeit der vorliegenden Anflagen 

ed erfordern, Die Berufung einer außerordentlicdhen Schwurgeridhtsfigung 

oder aus befonderd wichtigen Gründen die Abhaltung der Sitzung an 

einem anderen Orte anzuordnen. 

Diefer $. begründet einen Unterſchied zwifchen ordentlichen und au: 
ßerordentlichen Schmurgerihtsfigungen, je nachdem biefelben in regel- 
mäßig wiederkehrenden Zeiträumen oder nur über befondere Anordnung des 

Dberlandesgerichte® abgehalten werden. Erftere find für alle Straffachen be- 
ftimmt, welche bei Beginn derfelben zur Verhandlung reif oder vorbereitet waren, 

($.19), leßtere dagegen in der Regel nur zur Verhandlung foldher Straffälle, 
wegen welcher die auferordentlihe Schwurgerichtsſitzung angeordnet worden. 
Die ordentlihen Schwurgerichtsfigungen finden nach den Vorgange der fran- 
zöfifchen , fo wie ber meiften neueren deutfchen Gefeßgebungen ) in der Ne: 
gel alle drei Monate und nur in Wien, wo die Zahl ver dem Geſchwornen⸗ 

gerichte zugewiefenen Straffälle fehr groß fein wird, alle Monate, in den Städ⸗ 
ten mit mehr als 50,000 Einwohnern (d.i. Prag, Trieft, Grag, Lemberg, Mai- 
Iand, Venedig, Padua und Verona) alle zwei Monate ftatt. Durch diefe An- 
ordnung, verbunden mit der Befugniß ded MDberlandesgerichtes, in Fällen, 

welche eine möglichft fchnelle Beurtheilung fordern (wie dies z. ©. in Preß⸗ 
proceffen politiſcher Natur leicht der Fall fein kann), außerordentlihe Schwur⸗ 

gerichtsfigungen anzuordnen, ift gewiß dem Nebürfniffe der möglichfien Be⸗ 

ſchleunigung der Strafrechtöpflege vollkommen entfprochen. Es ift Har, daß 
Angeklagten, welche deßhalb um mehrere Wochen länger in der Unterſuchungs⸗ 

haft zubringen müffen, weil die nächte Schwurgerichtsfigung erft fo fpät ge- 

*) Art. 259 des Code d’instruction erim. — Baieriſches Gefeh vom 10. November 

1848 $. 113 .— Großherz. Heffifches Geſetz vom 28. October 1848 5.7. — Wür: - 
tembergifches Sefeh vom 14. Auguſt 1849 6 38. — Kurheſſiſches Geſetz über 
bie Einrichtung der Gerichte vom 31. October 1848 9.56. — Naſſauiſches Gefeg 
vom 14. April 1849 6.7. — Dadifches Geſetz vom 17. Februar 1849 9.2. — 
Hannoverifches Geſetz vom 24. December 1549 5.20. — Thüringifcher Ent 
wurf $. 16. — In England werben die Affifen in der Regel nur zweimal im Jahre, 
in &ondon aber alle Monate abgehalten. In Paris beginnt alle vierzehn Tage eine 
neue Schwurgerichtefigung. Die preußifche Verordnung vom 3. Jänner 1849 dage: 
gen feßt Feine regelmäßige Sikungsperiode feſt, fonbern verfügt ($- 69), daß die Terz 

mine zur Abhaltung der Schwurgerichtöfigungen von den Berichten nach dem Umfange 

ber Geſchaͤfte feftzufehen und Fundzumachen find, 



halten wird, diefe Zeit im Sinne des $. 39 Hit. k. &t. ®. I. Th. bei Ausmeſ⸗ 
fung ihrer Strafe eingerechnet werden muß. 

In der Regel fellen die Echwurgerichtöfigungen an bem Orte gehalten 
werden, wo das Tandesgerichs feinen Sitz hat (wie in Frankreich am Departe: 

ments-Hauptorte). Aus befonders wichtigen Gründen aber, j. B. wegen der 
großen Zahl der Zeugen, welche in der Gegend, wo das Verbrechen verübt 
wurde, wohnen, deren Vorladung zu dem entfernten Landesgerichte daher zu 
grofie Koften verurfadhen würde, oder wenn zu beforgen ift, daß an dem 
Sitze des Landesgerichtes wegen der dafelbft herrfchenden Aufregung aller 

Gemüther die Sicherheit oder Unabhängigkeit des Gerichtes gefährdet wäre, 
Eaun das Dberlandesgericht auch die Abhaltung der Schwurgerichtsfigung an 
einem anderen Drte.anordren. Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß das 

Dberlandesgericht von diefer Befugniß fc felten ald möglich Gebrauch machen 
fol, und daß es bei der Wahl des Drtes, wo das Schwurgericht zu halten 
iſt, vorzüglich auf das Vorhandenfein geeigneter Tocalicäten und Arrefte Rück, 
fie nehmen wird, woraus fi) von felbft ergibt, daß eine Schwurgerichts⸗ 

figung nicht feiche an einem Orte, der Eein Bezirks⸗Collegialgericht oder Eein 
Bezirksgericht befigt, ftattfinden fol. Es verfteht fi) auch, daß das Ober: 

landesgericht in der Regel vor jedem Beſchluſſe diefer Art den Generalproch- 
rator mit feinen Anträgen zu hören hat. 

$. 19. 

Eine orbentlihe Schwurgerihtöfigung darf nicht eher gefchloffen 

werden, als bis über alle Strafſachen entfchieven ift, rückſichtlich wel- 

cher das Berweifungserfenntniß bei Eröffnung der Sipung bereits rechto⸗ 

kräftig war. Ueber Fülle, in welchen das Verweifungserfenntniß bei Er- 

öffnung der Schwurgerichtsfigung noch nicht in Rechtskraft erwachfen 

ift, faun die Hauptverhandlung während derſelben Sigung mit Geneh- 

migung des Vorfigenden des Schwurgerichtshofes nur dann erfolgen, 

wenn der Staatsanwalt ober ber Angeklagte darauf anträgt und der 

Segentheil diefem Begehren zuftimmt. Der Angeklagte hat jedoch in bei- 

den Fällen ausdrücklich auf die ihm nach 8. 244 zuſtehende Richtigfeitsbe- 

ihwerte und auf die im $. 256 zugeftandene achttaͤgige Frift Verzicht 

zu leiften. | 

Die meiften Geſetze (Code d’ instr. crim. art. 260. — Baier. Gefeg 
$. 115. — Würtemb. Geſetz $. 42. — Hannover. Gefeß$. 23. — Bar 
diſches Sefeg $. 2. — Heff. Geſetz 8.9. — Naff. Geſetz $. 9.) enthals 

ten nur die Beſtimmung, daß feine Schwurgerichtöfigung früher geſchloſſen 
werden darf, als bis alle Straffälle entichieden find, die bei Eröffnung der 



Sitzung „zur Verhandlung reif? oder „in der Lage waren, abgeuriheilt zu 
werden.? *) Durch die in dem obigen Paragraph enthaltene genaue Bezeich- 
nung: „Strafſachen, rückfichtlih welcher das Verweifungserfenntniß bei Er- 

Öffnung der Sigung bereits rechtäfräftig war” , ift jedem Zweifel darüber, 
wann eine Strafſache als reif zu betrachten fei, vorgebeugt, ohne daß bei 
der Kürze der in diefem Gefeße feftgefegten Sriften zur lleberreichung der An- 

Magefchrift und zur Vorbereitung der Hauptverhandlung ($$. 249 und 256) 

eine übermäßige Beläftigung der Geſchwornen zu beforgen wäre. Es wird ge 
wiß auch bei uns zur Megel werden, daß Beine Schwurgerichtsfißung länger 
als zwei bis drei Wochen bdauere. **) 

Solche Fälle, welche nicht fchon nach dein Befege bei einer beftimmten 
Schmwurgerichtöfigung zu erledigen find, dürfen nur dann noch bei berfelben 
zur Verhandlung gebracht werden, wenn beide Xheile damit einverftanden 

find und der Vorfigende des Schwurgerichtöhofed, der auch die Verhältniffe 
der Geſchwornen tabei zu berückfichtigen hat, ihrem Begehren Statt gibt. Das 

franzöfifhe Geſetz (Art. 261) nimmt in einem ſolchen Falle an, daß der 

Angeklagte Lurd feine Zuflimmung zu der früheren Verhandlung ber 
Sache ftillfchweigend auf die Nihtigkeitsbefchwerde gegen das Verweiſungs⸗ 

erfenntniß Verzicht geleiftet habe. In dem öfterreichifchen Geſetze dagegen 
wurde, um bei der Neuheit der ganzen Einrichtung den Angeklagten vor mög⸗ 
licher Uebervort Heilung zu ſchützen, angeordnet, daß derfelbe, falls er entwe⸗ 
der felbft das Begehren um frühere Verhandlung feiner Straffache ftelle, oder 

dem bdießfälligen Antrage des Staatsanwaltes oder Anflägers zuſtimmt, zur 

gleich ausdrücklich ſowohl auf die ihm zuftchende Nichtigkeitäbefchwerde, 

ald auch auf die ihm geſetzlich eingeräumte Friſt zur Vorbereitung feiner Ver: 
theidigung, die ihm in einem folchen Falle ohne zu große Verzögerung nicht 

zugeftanden werden Eönnte, Verzicht leiſte. Durch diefe Verfügung find ſo⸗ 

wohl der Angeflagte als deffen Dertheidiger beinahe gezwungen, forgfältig 
zu erwägen, ob die auf Koften der DVertheidigungsmittel des Angeklagten er⸗ 
folgende Beſchleunigung des &trafverfahrens feinem eigenen Intereſſe zufage. 

*) Qui etaient en Etat, ift der Ausdruck des franzöfifchen Gefehes Es werben barunter 
na Bourgnignon, manuel J’instraction eriminelle (1. Band ©. 360) jene 

Straffachen verflanden, rücfichtlich welcher das Berweifungserkenntniß -erfloffen , die 
Anklagefchrift verfaßt und zugeftellt und die Verſetzung bes Angeflagten in das Gefäng: 
niß bes Berichtes, an befien Sie bie Affifen gehalten werben follen,, bereits bewirkt iſt. 

**) In Branfreich iſt durch eine Minifterial-Berorbnung vom 14. Jänuer 1819 (Sebire 
et Carteret, Kncyc:opedie du droit, VII. p. 105. 40) verfügt, daß bie Affifen in der Re: 

gel nicht über 1& Tage bauern follen, damit die Gefchwornen nicht zu lange vom 

Haufe abweſend zu fein genöthigt werben, Neicht diefer Zeitraum nicht aus, um alle 

Straffachen zu beenden, fo werven gewöhnlich außerordentliche Affifen angeorbnet. Auch 
ber thüringiſche Entwurf einer Strafproceßorbnung $. 18 verorbnet, daß ein Ges 

ſchwornengericht in der Regel nicht länger als drei Wochen beiſammen bleiben ſoll. 



$. 20. 

Jedes Geſchwornengericht befteht aus einem Gerichtshofe und zwölf 

Geſchwornen (Gefchiwornenbanf). 

1. Gerichtshof ded Schwurgerichtes. 

$. 21. 

Der Gerichtshof des Gefchwornengerichtes befteht aus einem Vor— 

figenven, vier Richtern und einem Schriftführer. Den Vorfigenden er- 

nennt der Präfivent des Oberlandesgerichted in der Regel aus den 

Mitgliedern dieſes Gerichte, doc kann er auch ten Präfidenten oder 

einen Rath des Landeögerichtes, bei welchem das Schwurgericht gehal- 

ten werben foll, zu diefem Amte berufen. Jedenfalls hat er aud ein 

Mitglied ded Landesgerichtes als Stellvertreter des Vorfigenden zu bes 

jeihnen. Diefe Ernennungen find in der Regel ſechs Wochen vor dem 

Beginne der Schwurgerichtefigung, bei außerorbentlichen Sigungen aber 

wenigftend vierzehn Tage vor dem Beginne derfelben vorzunehmen und 

fammt dem Tage und der Stunde der Eröffnung der Situng durdy die 

öffentlichen Blätter und durch Anfchlag an dem Landesgerichtshaufe Fund 

zu machen, 

Rückſichtlich der Zahl der Mitglieder des Schwurgerichtöhofes beftehen 
in den verfchiedenen Rändern, wo die Jury in Wirkſamkeit ift, fehr mannig- 

faltige Anordnungen. Sn Enaland wird das Amt des rechtögelehrten Rich: 
terd bei dem Geſchwornengerichte in der Regel durch einen einzigen Richter 
verfehen, welcher über alle im Laufe eines &trafprocefled vorkommenden 

Rechtsfragen entweder ald Einzelrichter entfcheidet oder diefelben vor das Col⸗ 
legium der Lords: Oberrichter zu London bringen kann. In Frankreich hat 

die Zah! der den Affifenhof bildenden Richter feit 60° Jahren wiederholten 

Wechſel erfahren. In dem ©efeße vom 16—29. September 1791 Tit. 2. 
Art. 2. war beftimmt, daß der Schwurgerichtöhof aus einem Vorſitzenden 

und drei Nichtern beftehen folle. Das Strafgefegbuch vom 3. Brumaire des 

I. IV. $. 266 forderte einen Vorfitenden und 4 Nichter, welche leßtere Zahl 

durh dad Seleg vom 27. Ventose des 9. VIII. $$. 34 und 36 wieder auf 
zwei berabgefepe wurde. Die Napoleonifhe Strafproceßordnung von 1808 
(Code d’ instr. crim. art. 258) führte Die Zahl der Mitglieder des Schwur⸗ 

gerichtöhofes wieter auf 5 zurück. Doch wurde diefelbe durch das Geſetz vom 
4. März 1831 88. 1 und 2 vorzüglich aus Nückficht auf die Koften einer ſtaͤr⸗ 
Eeren Beſetzung der Schwurgerichtshöfe abermals auf drei Ferabgefegt. Die 



meiften neueren deutſchen Gefete*)Cinäbefondere jene von Baiern$. 17, 

Preußen $.60, Dannover $.6,Baden$. 3, Helfen: Darmftabı 

$.15, Naffau $. I1, Kurheſſen $. 256),fo wie der Entwurf einer Straf- 

proceßordnung für Thüringen feßten die Zahl der rechtögelehrten Richter, 

welche den Gerichtshof des Geſchwornengerichtes bilden follen, auf fünf feft. 
Diefe Zahl wurde auch in dem öfterreichifchen Geſetze beibehalten, weil man von 
ber Anficht ausging, daß in Angelegenheiten von folcher Wichtigkeit, wie die den 
Schwurgerichten zugemiefenen Straffälle, die Ueberwachung der Beobachtung 
der gefeglich vorgefchriebenen Kormen des Verfahrens, die Entſcheidung über 
alle Zwifchenfragen, die Sragenftelung und die Entfcheidung über die An⸗ 

wendung des Geſetzes nach erfolgtem Verdict, indbefondere über das Straf: 
maß mit Beruhigung nur einem anfehnlicheren Collegium anvertraut wer: 

den Eönne. Kür befonders wichtig hielt man es, in den erften Jahren der An- 

wendung des neuen Verfahrens eine größere Anzahl vechtögelehrter Nichter 
eintreten zu laſſen, indem gerade diefer Zeitraum für die Fortbildung bes 
echtes von der höchften Bedeutung if. 

$. 22. 

- Die übrigen Mitglieder des Schwurgerichtöhofes und zwei Ergänzunge- 

richter werden aus den Mitgliedern des Landesgerichtes von dem Vor⸗ 

fteher desſelben wenigſtens acht Tage vor Eröffnung der Schwurgerichts- 

figung ernannt. Wer in einer Sadje Unterfuchungsrichter geweſen, oder 

an der Entfcheidung der Anklagefammer, wodurch die Sache vor das Ge- 

fhwornengericht gewiefen wurde, Theil genommen hat, kaun bei fonftiger 

Nichtigkeit nicht Mitglied des Schwurgerichtöhofes fein. 

Die Ausfchließung bes Unterfuchungsrichters und der Mitglieder der An« 
Elagefammer, welche das Verweifungserfenntniß erlaflen haben, von ber 

Theilnahme an dem Schmurgerichtshofe hat ihren Grund darin, daß das 

Geſetz die volle.Unbefangenheit und Unparteilichkeit der Mitglieder des er- 

Eennenden Gerichtes zu wahren bemüht ift, daß daher Nichter, welche in 
Folge ihrer früheren Vetheiligung an der fraglichen Strafſache in ber 

el eine vorgefaßte Meinung für oder gegen den Angefchuldigten zur 

Haüptverhandlung mitbringen würden, davon ausgefchloffen werden. Die 
franzöfifche Geſetzgebung ſowohl (Code d’insir. crim. art. 257), ald auch 

bie neueren Öefeße von Baiern ($. 18), von Würtemberg (8. 41), Kur: 

beffen ($.256), Helfen: Darmftadt ı$.18) und Naſſau ($. 14) ent 

halten diefelbe Vorfchrift; ja die zwei leßterwähnten Geſetze, fo wie die franzöſi⸗ 

ſche Praxis (Caflationsurtheil vom 1. Auguſt 1829 — Journal du droit 

*) Nur das würtembergifche Geſetz vom 14. Aug. 1849 $. 37 beſchraͤnkt ben 
Schwurgerichtshof auf 3 Richter, 



erim. 1829 Tome I. p. 257) dehnen diefe Ausfchließung fogar auf jene 
Richter aus, welche überhaupt in ber betreffenden Sache Unterfuchungs- 
handlungen vorgenommen haben. Das öſterreichiſche Geſetz ift abſichtlich 

" nicht fo weit gegangen, um die Schwierigkeiten der Zufammenfeßung bed 
Schmurgerichtähofes nicht ohne Noth zu vermehren, ba bei demjenigen, 
weicher nur einzelne Unterfuchungshandlungen vorgenommen bat, die häufig 
von fehr untergeordneter Wichtigkeit für das Ergebniß bed Strafverfahrens 
find, in der Regel jene Befangenheit nicht zu beforgen ift, wegen welcher 

der Unterfuchungsrichter von der Mitwirkung an der Urtheilöfällung ausge⸗ 

ſchloſſen wird. Sollte in einem einzelnen Kalle ein Richter zwar nicht 

Unterfuchungsrichter, aber mit der Vornahme einzelner beſonders wichtigen 

Unterfuhhungshandlungen beauftragt gewefen fein, fo kann die Frage über 
die Zuläffigkeit der Ausfchließung desfelben wegen Befangenheit nur nach 
den in dem fünften Hauptſtücke dieſes Geſetzes enthaltenen Grundſatzen 

beurtheilt werden. 

2. Die Geſchwornen. 

Unter dieſer Ueberſchrift behandelt das Geſetz in den 88. 23—41 

die wichtige Lehre ven der Bildung der Geſchwornenliſten. Die Zu⸗ 
ſammenſetzung des Geſchwornengerichtes iſt ein Gegenſtand von der höchſten 

Bedeutung, weil nur durch eine richtige Auffaſſung und Durchfuͤhrung der 
Grundſaͤtze, welche in dieſer ſchwierigen und bekanntlich ungemein beſtrittenen 
Materie leitend fein müſſen, die Möglichkeit einer den Zwecken der Straf: 
rechtspflege entfprechenden Wirkfamkeit diefes Inſtitutes bedingt ift. Es komme 

Alles darauf an, welche Perfonen überhaupt als zu dem Geſchwornenamte tauglich 
und zuläflig erfannt werden, wie die Verzeichniffe derfelben gebildet werden, und in 

welcher Weife aus den Urliſten die Auswahl derjenigen Perfonen gefchehen foll, wel⸗ 

che für die einzelne Schwurgerichtsfigung auf die Dienftlifte zu fegen find, endlich, 
wie aus dieſer Dienftlifte die Geſchwornenbank für den einzelnen Ball zu 

— 

bilden ift. Es find daher vorzüglich drei Vorgänge zu unterfcpeiden: a) die — 

Bildung der Urliſte aller in dem ganzen Schwurgerichtsſprengel zu dem 

Geſchwornenamte befähigten und berufenen Perſonen; b) die Reduction der 

Urliften auf die Dienftlifte d. i. auf dad Verzeichniß derjenigen, welche 
bei einer ganzen Schwurgerichtöfigung ald Gefchworne zu fungiren haben, 
endlih c) die Bildung der Gefhmwornenbanf d. i. die Bezeichnung 

der zwölf (oder mit Einfchluß der Erfaßgefchwornen der dreizehn oder vier: 

sehn) Geſchwornen, welche der Hauptverhandlung über einen einzelnen Fall 
beijumohnen verpflichtet find. 

Diefe drei Vorgänge find auch in unferem Geſetze (darf gefchieden. Die 

65. 23—34 handeln von der Bildung der Urfiften, und zwar die 88. 23—27 



94 

von den allgemeinen Bedingungen ber Befähigung zum Gefchiwernenauste, 
die $$. 28—31 von ber Anfertigung der Gemeinde-Sefchwornenliflen und 
die S$. 82 — 31 von der Bildung der Bezirks⸗Geſchwornenliſten. Die Reduction 
der Urfiften auf die Dienftlifte ift durch die SS. 35—41 geregelt, und zwai 

in der Weife, daB die 88. 35—39 die Bildung der Jahresliſte d. i. 

des Verzeichniſſes der bei allen Schmwurgerichtöfigungen eines Jahres zu ver: 

wendenden Geſchwornen, die 88. 40 und 41 aber die Zildung der Dienftlifte 
der für jede Schwurgerichtöfigung beftimmten Haupt: und Ergänzungsge: 

ſchwornen behandeln. Die Vorſchriften über die Bildung der Geſchwornenbank 

find in dem XV. Hauptftüde von der Hauptverhandlung vor den Gefchwor: 
nengerichten in den 88. 810 bis 316 enthalten. 

A. Bildung der Urliſte. 

Die Hauptgelichtöpuncte, von melden bei Abfaffung der Vorfchriften 
hierüber ausgegangen wurde, find in dem Vortrage des Juſtizminiſters, wo⸗ 

mit die Strafproceßordnung zur allerhöchften Genehinigung vorgelegt wurde, 
in folgender Weife dargeftellt: 

„Der treugehorfamfte Minifterrath betrachtet e8 ald die Aufgabe der Gefeß- 

gebung, das Geſchwornengericht nicht nur als eine von der Politik geforderte Ein- 
richtung, fondern ganz vorzüglich als eine eigentlih rihterliheQInftitution 

anzuerfennen. Soll aber die Betheiligung des Volkes an ber Ausübung des 
Strafrechtes in Wahrheit eine Bürgfchaft der Freiheit und Gefeglichkeit bil: 

den, fo müffen die natürlichen Anforderungen, welche an jedes Gericht ge: 

ftellt werden, jedoch abgefehen von jener der Rechtsgelehrſamkeit, auch bei 

der Zufammenfeßung der Geſchwornengerichte beadytet werden. Die Bildung 

der Geſchwornenliſten ift daher von dem entfcheidendften Einfluß auf die ge⸗ 

deiplihe Wirkſamkeit des ganzen Inſtitutes.“ 

„Redlicher Wille und hinreichende Urtheilskraft, Unabhängigkeit und 

Unparteilichkeit, — dies find die Eigenfchaften, welche bei Jedem voraus: 

gefegt werden müflen, der das wichtige Ehrenamt eined Geſchwornen zu be: 
Beiden berufen fein fol. Im das Worhandenfein derfelben bei den Einzelnen 

zu verbürgen, haben alle Gefeggebungen die Nothmendigkeit erkannt, gewiſſe 
Kriterien geſetzlich feftzuftellen. Die meiften Geſetzgebungen, namentlich jene 

von England, Kranfreih (bis in die neuefte Zeit‘, Belgien, Preußen, 

Baiern u. f. f. fordern theild eine gewiſſe Bildungsftufe und ein gewiſſes 

Alter, theild einen geſetzlich beſtimmten Jahresbetrag an directer Steuer, 

ohne jedoch diejenigen, welche keinen folhen Beitrag zu den Staatäfteuern 
leiten, von dem Geſchwornenamte auszufchließen, wenn fie fonft Bürgfchaften 

geben, daß fie des allgemeinen Vertrauens würdig find.” 



„Eben biefe Brundfäge liegen auch den $$. 23 bis 41 der proviforifchen 

Strafproceßorbnung zum Grunde. Diefelbe geht vor Allem von der Anficht. 
aus, daß die Bifdung der Urliften nicht dur Wahl gefchehen könne, wo⸗ 
durch das Gefchwornengericht in ben Strudel politifcher Leidenſchaften gezogen 
und von vorübergehenden politifhen Stimmungen feine Hauptfärbung erhal« 

ten würde, fondern daß vielmehr alle Staatsbürger, welche durch Unabhaͤn⸗ 
gigkeit, Unparteilichfeit und geiftige Fähigkeit zu dem Amte eines Geſchwor— 
nen als geeignet erfcheinen,, auf die Urliſte gefegt werden follen. Der Cenſus, 

weicher für die Gefchwornen feftgefeßt wurde, und welcher zugleich das active 

Wahlrecht Für das Unterhaus des Reichstages zu begründen beftimmat iſt, ent- 

fpricht den Verhaͤltniſſen aller Kronländer der Monarchie. Das Syſtem des 

Cenſus ift Das einzige, welches fich bis jegt durch eine lange Dauer bewährt 
hat. Das Geſchwornen⸗Inſtitut felsft Fann nur gewinnen, wenn das Mer: 
trauen begründet iſt, daß Männer, welche nad) ihrem Vermögen Mittel und 

Gelegenheit zu höherer Ausbildung hatten, und welche zugleich ald Befigende 

vorzugsweiſe ein Interefle an der Aufrechthaltung der Geſetze und der öffentlichen 

Drdnung haben, ald Geſchworne urtheilen. Ein weiterer Grund für die An- 
nahme des Cenſus liegt darin, daß das Amt eined Gefchwornen ald Ehren: 
amt unengeftlich geübt werden muß, daß alſo Männer, welche fein Vermö- 
gen befigen, Eaum im Stande fein bürften, ald Geſchworne zu dienen.” 

„Das Syſtem des Cenſus it jeboch nicht ausfchließend zur Grundlage 
gewählt, fondern mit jenem der Capacitäten in Verbindung gebracht. Cs 

iind daher auch Solche, die Feine directen Steuern zahlen, durch die Beru— 
fung auf den $. 28 ded Gemeindegefeged auf die Urliften zu bringen, fobald 

fie die erforberlichen geiftigen Fähigkeiten befigen, z. B. Aerzte, Advocaten, 
Notare, Gelehrte u. |. w. Dur die Vereinigung der beiden genannten 

Syſteme iſt die höchſte Wahrfcheinlichkeit begründet, daß der Zweck, um 
den ed ſich Handelt, — die Bildung der Urliſten aus fähigen Perfonen — 

auch wirklich erreicht werde.” 

„Iſt durch diefe Beſtimmungen einerfeits für die Selbſtſtändigkeit der 

Sefhwornen geſorgt umd der Intelligenz jede Schranke benommen, fo ift 
ondererfeit die geiftige Urtheilsfähigkeit durch die in Uebereinftimmung mit 

den meiften Geſetzgebungen fefigefegte Altersftufe, durch das Erforderniß 
wenigſtens der erften Bildung und durch Ausfchließung aller Eörperfich oder 

geiftig Unfähigen, — die Neblichkeit ter Geſchwornen durch Ausſchließung 
aller durch Strafurtheife bemafelten oder wegen Verwirrung ihrer Geldver- 

häftniffe befangenen Perfonen, — endlich die volle Unabhängigfeit und Un- 
parteifichFeit derfelben durch Ausfchließung aller Seiftfichen und der in activer 
Dienftleiftung befindlichen Staatsbeamten und Militärperfonen gewahrt.” 
0 



Das Syſtem des Vermögenscenfus*) ift von denjenigen, welche in 

dem allgemeinen Wahlrechte da6 Heil der Welt erblicten, lebhaft befritten 

werden, indem man es als eine Verlegung der Gleichheit aller Staatsbür⸗ 

ger ver dem Geſetze barzuftellen fuchte. Allein es hat nicht uur die Erfahrung 

beinahe aller Laͤnder, wo das Geſchwornengericht biöher durch eine Reihe 

*) Feuerbach führte fhon im Jahre 1813 in feinen „Betrachtungen über das Geſchwor⸗ 

nengerichi” folgende Gründe für die Zweckmäßigkeit eines Cenſus an: „Das öffentliche 
Intereſſe, die Sicherheit Aller, das Schickſal des Beklagten find in die Hand ber Ge⸗ 
fchwornen gelegt. Die nnparteiifche Ichendige Theilnahme an dem Wohl ober Wehe des 
Ganzen, welche hiezu der Stant bei ben Geſchwornen vorausfehen muß, faun aber nicht 
von allen Unterthanen im gleichen Grade, fann nur von denen erwartet werben, berem 
Privatintereſſe mit dem öffentlicgen am genaueften verbunden iR, auf welche Die Wohlthat 

der allgemeinen Sicherheit, wie das Verderben überhandnehmender Verbrechen den näch: 

ften, bebeutendften Cinfluß äußert. Der Niedrige iſt gemeiniglich durch feine Niedrig: 
feit, der Arme durch feine Armuth gegen zahllofe Verbrechen geſchützt Ein Bettler geht 
mit gleichgültiger Ruhe durch eine brennende Stadt. Ueberdies hat derjenige, welcher bie 
Befriedigung feiner nothwendigſten Bebürfniffe dem Lehen kümmerlich abkaͤmpfen muß, 
für feine andere Höhere Sorge Raum. Aeußere Erniebrigung erzeugt auch nur zu oft Nie⸗ 
drigfeit ver Gefinnung, und Unzufriebenheit mit dem eigenen Glück gehiert harte Gleich⸗ 

gültigfeit gegen Andere, Anbaltend ſchwerer Drud des Schidfals lähmt die Freiheit bes 
Gemüthes, verfenkt bie Seele in Stumpfheit und Brutalität. Sollte daher allen Unter; 

thanen ohne Auewahl die Rechtsfähigkeit zugefprochen. werben , über Tod und Leben durch 
Schuldig oder Nichtſchuldig zu entfcheiden, — was müßte aus ber Eriminalgerichts: 
barfeit werben ? Mährend bie Beſſeren fich entfernen, werben die Schlechteften im Volke 
zu Gericht ſitzen; der ſchmutzige, unverfländige, für alles Gute gleichgältige Päbel wirb 

über die höchften Interefien der Gerechtigfeit entfcheiben,, und die Urtheife der Jury wer: 

ben meiftene Ansfprüche bes PBöhelverftandes und der Pöhelgefinnung fein. Die Meinung 

des Bolfes wird in allen Dingen durch das äußere Anfehen und den gebielenden Schein 
beftimmt ; nach dem Grade ber Macht und des die Macht vertheilennen Glückes mißt es 

den Grad feiner Achtung ab unb legt in bie Schale, aus welcher das Schickſal Nies 
brigfeit und Armuth verteilt, Verachtung und Gleichgültigfeit ald Zugabe bei. Wählt 
ihr daher die Gefchwornen ohne alle weitere fcharf bezeichnete Befchränfung , fo verliert 
eure Einrichtung allen inneren Werth ‚alles Zutrauen , alle Achtung, und verfinft, wie 
jede Staatseinrichtung, welche nicht auf der Meinung der Nation ihre ficheren Ruhe: 
puncte hat, als trauriges Denfmal einer auf fich felbft troßenden Theorie in Schutt und 
Trümmer. Ran wird daher biejenigen Bürger, welche durch ihre Befigthümer an bas 
Intereffe des Staates beſonders gebunden find, für allein wahlfähig. erflären müſſen 
Man wird dabei wohlthun, über die befchränfte Anficht der Engländer ‚ welche nur bas 
Grundeigenthum in das Ange fafien, hinauszugehen. Der Handelsmann, ber Fabrifant, 
der Gapitalift bebürfen zur Erhaltung ihres beweglichen Vermögens „ zum glücklichen 
Fortgang ihrer Geſchaͤfte des öffentlichen Friedens ſowohl, vielleicht noch mehr als der bloße 
Grundeigenthimer. Alles kommt nur darauf an, in B.Rimmung der Vermögensfunme 
das richtige Maß zu treffen, um eiues Theiles wicht zu Biele, anderen Theile nicht zu 
Wenige auszufchließen.” Diefe Darftellung if zwar nicht frei von Uebertreibung , ent: 
hält aber gewiß fehr viel Beherzigungswerthes, 



von Jahren in Wirkfamkeit war, für fi), fondern man kann geradezu fagen, 
es ift das einzig mögliche, wenn man nicht das wichtige Amt des Geſchwor⸗ 
nen dem Zufalle Preis geben mill. In unferer Zeit find Bildung und Ger 
finuungstüchtigkeit vorwiegend in dem fogenannten Miittelftande concentirt. 
Aus dieſem follen daher auch fo viel ald möglich die Gefchwornen genommen 

werden. Es gibt aber feinen ficheren Anhaltspunct, um darüber zu urtheilen, 

ob Jemand diefem Mittelftande beizuzählen fei, als die Intelligenz und das 

aus der Steuergröße zu erkennente Einkommen des Staatsbürgers. 
Mit Recht hebt Dr. v. Scheurt in feinem Vortrage an die baieri- 

‚che Kammer der Abgeordneten über ben Gefegentwurf, die Einführung ber 
Geſchwornen betreffend (S. 5 und f.) hervor, daß bei dein Geſchwornen 

befonbers eine „fichere Gewähr der Unabhängigkeit und Unbeſtechlichkeit noth⸗ 

wendig ift, die bei der Beſitzloſigkeit, wenn fie nicht mit höherer Bildung 

gepaart ift, von denjenigen, welche die menfchliche Natur in das Auge faflen, 

wie fie fich regelmäßig, nicht wie fie fich bloß ausnahmsweiſe zeigt, vermißt wird, 

und durch deren Mangel das allgemeine Vertrauen auf die Einrichtung der 
Schwurgerichte fehr geſchwaͤcht werden würde. Fordert man doch mit Necht 

fo dringend, daß die rechtögelehrten Richter durch vollkommen geficherte reich" 

liche Beſoldungen möglichft unabhängig gemacht werden follen ; wie wenig wäre 

es damit im Einflange, bei den Geſchwornen auf jede äußere Bürgfchaft 

diefer Art verzichten zu wollen?” 
Ale Einwendungen gegen den Vermögenscenſus Eönnen nur einen zu 

hohen Cenſus treffen. Durch einen mäßigen Cenfus dagegen find nur wahrhaft 
Unbemittelte vom Geſchwornenamte ausgefchloffen, bei weichen ſchon ihrer be» 

ſchraͤnkten Lebensverhältniffe wegen nur ausnahmsweiſe eine fo glückliche Entwick: 

lung der Geifteskräfte und ein fo umfaſſender Einblick in die mannigfaltigften Le⸗ 

ben&beziehungen erwartet werden kann, wie Beides für einen tüchtigen Ge: 
fhwornen erforderlich ift. Uebrigens kann ohnehin bei allen gefeglichen Krite- 
rien der Sähigfeit zum Gefchwornendienfte die Abficht der Gefepgebung nicht 
dahin gerichtet fein, dadurch mit Sicherheit Alle zu bezeichnen, welche zu die: 

ſem Amte als tauglich erfcheinen ; es Ednnen vielmehr immer nur, wie Scheur! 

(a. a. O. S. 5) richtig bemerkt, allgemeine Kennzeichen angegeben werden, 
weiche die Vermuthung begründen, daß in denjenigen Claflen der Be: 

völkerung, bei welchen die geforderten Bedingungen vorhanden find, die meiften 
Perſonen jener Art zu finden feien. *) 

*) Das Syſtem des Cenſus hat in neuefler Zeit auf bem wifienfchaftlichen Felde an 
Profeſſor Köftlin (das Gefchwornengeriht für Nichtjurifien dargeſtellt. Tübingen 
1849. S. 172 und ff.) und an Profeffor Gneift (Bildung der Gefchwornengerichte 

in Deutfchland. Berlin 1849. S. 171 und ff.) fehr Iebhafte Vertheidiger gefunden. 

Erſterer erwidert mit Recht auf die gegen den Genfus erhobene Einwendung, baß 

dadurch die Vermöglichen zu gebornen Richtern über Leben und Preiheit der Armen 

Wirth, Strafproceß. 7 



Betrachten wir nun die Beſtimmungen der verichiebenen Gefehgebun- 

gen über die Bedingungen der Fähigkeit zum Gefchwornenamte. 
In England find nach der Parlamentsacte vom 22.. Juni 1825, 

durch welche auf den Antrag Sir Robert Peel’d eine Zufammenfoflung 

des in unzähligen älteren Statucen Seftgeftellten erfolgte, zu Geſchwornen 

nur geborne Engländer befähigt, welche mehr ald 21 Jahre alt, in einer 

Srafihaft Englands anfällig find, und entweder ein reines Einkommen von 

10 Pfund Sterling aus eigenthümlichen Ländereien oder von 20 Pfund aus 

einem Pachtverhaͤltniß auf wenigitend 21 Jahre befigen, oder Eigenthümer 

oder Miether eines Haufed von wenigſtens 15 Fenſtern oder 20 Pfund tin. 
der Grafſchaft Middlefer 80 Pfund) jährlicher Miethe find. Ausgefchloffen 

find: 1) die wegen Felonie oder infamirender Verbrechen Verurtheilten ; 2) 

die in weltlicher oder Eirchlicher Acht Befindlihen; 3) Wahn: oder Bloͤdſin⸗ 
nige, Taube, Blinde oder an dauernden Körpergebrechen leidende Perfonen ; 
4) alle Pairs, Richter, Advocaten und Anwälte, Geiſtliche aller Eonfeflionen, 

Aerzte, Apotheker, Land: und &ee-Dfficiere, Diener des Eöniglichen Haus 
baltes , Zoll: und Uccifebeamten, Verwaltungsbeamten in den Grafſchaften, 
alle Coroners, Beamte und Auffeher in den Gefängniflen. Befreit vom Dienfte 

eines Geſchwornen find olle Perfonen über 60 Jahre, die Mitglieder des Un: 
terhaufes und Alle, welche in den letzten zwei Jahren ald Geſchworne Dienft 
geleiftet haben. *) 

Im Weſentlichen beftehen biefelben Bedingungen der Fähigkeit zum Ge: 
fehwornenamte au in Nordamerika. Auch dort werben das Alter von 

gemacht werben: „Was von ber Parteiftellung der Befigenben bei ben gegen das 
Eigenthum gerichteten Verbrechen gefagt wirb, ift wahrlich eine Bemerkung , bie feht 
nach der Angft vor dem Proletariat riecht. So lang in einem Staate noch das Ci 
genihum reſpectirt wird, fo lang noch Diebftahl und Raub als Verbrechen angefehen 
werben, ift es ber bare Unflun, ben Befipenden als Richter zu perhorreseicen. Died 
Tann nur ber thun, welcher felbft mit einem Fuße im Gommunismus ſteht ober bie: 
fem hoſiren will. So wie die Sache heute noch ſteht, lautet jener Einwand gerabe 
fo vernünftig, als wenn man fagte: Ehrliche Leute gehören nicht auf die Geſchwot⸗ 
nenbanf, weil fie gegenüber ben Spiphuben als Partei erfcheinen Fönnten.» Cbenſo 
erwibert er auf die Ginwenbung, daß durch den Cenſus mancher Befähigte ausge 
ſchloſſen werben fönne, weil er unbemittelt fei ober nicht unter die geſetzlichen Capaci⸗ 
täten gehöre: „Wenn auch der Fall vorkommen fann, daß auf dieſe Weiſe bie eine 
cder andere tüchtige Kraft dem Inſtitute eniging, fo wäre es ficher eine feltent 

Ausnahme und es verriefhe wenig Weisheit des Gefeßgebers, wenn er darum bie 
für die unendliche Mehrzahl der Fälle zutreffende Regel wegwerfen wollte.» 

*) Stephen’s Handbuch des Engliſchen Strafrechtes und Strafverfahrens, herausge⸗ 
geben von Mühry ©. 481 und ff. und Gneift, Bildung ber Geſchwornengerichte 

in Deutſchland Berlin 1849 S. 85 — 106. 



21 Jahren, ver Genuß ber bürgerlichen Rechte, Unbeſcholtenheit und (mit 
Ausnahme einiger Eleineren Staaten, in welchen alle Bürger obne Ausnah⸗ 
me dad Wahlrecht befißen) die Zahlung eines beftimmten jaͤhrlichen Steuer» 
betrage® gefordert, wenn berfelbe auch in ber Regel geringer it, als ber in 
Engtand erforderliche Steuerfag. *) 

In Srankreich hat die Gefeßgebung über die Bedingungen zum Ge⸗ 
fwornenamte die größten Schwankungen erlitten. *”) Zur Zeit ber erften 
Einfüprang der Jury wurde nach ben Strafgefege vom 16. — 29. Sept. 
1791 zu dem Amte eines ©efchwornen ein Alter von mehr ald 25 Jahren 
und ein Einkommen im Betrage von 150 bi6 200 Tagelohnen gefordert. 
Gewiß ein Minimum eine Vermögenscenfus! Allein bald erſchien felbft das 
aus der zahlreichen Bevölkerung, bie ein fo geringed Einkommen nachzuwei⸗ 
fen vermochte, gebildete Geſchwornengericht als zu wenig volksthuͤmlich. Der 
Cenvent befchloß im 3. 1793, daß alle Bürger ohne Ausnahme nach zu⸗ 
rüdgelegtem 25. Lebensjahre tirmähler und Geſchworne fein follten. Diefe 

ungenseffene Anwendung des Principe der Volksfomveränität, verbunden mit 
der Ueberlaſſung der Auswahl der Geſchwornen an den Nationalagenten bes 

Diftrictes, öffnete der Willkür und Parteileidenſchaft Thür und Thor. „An 
die Stelle der Strafgerechtigfeit war eine Clubbregierung getreten,” beren 
Wirken ſich bald in den Gräueln der Nevolutionstribunafe Eundgab. Nach dem 
Sale der Schreckensmaͤnner führte der Code vom 8. Brumaire IV. 

(25. October 1795) das Geſchwornengericht wieber auf die Baſis von 1791 zu⸗ 
rad. Die politifhe Abfpannung, welche der großen Umwaͤlzung folgte, und 
bad allgemeine Gefühl der Nothwendigkeit einer ſtarken Eentralgewalt mad 
ten 8 Napoleon leicht, das Gefchmornengericht weſentlich zu befchränten 
und auf eine ganz neue Grundlage zu fielen, fo daß es in den Organismus 
der von ihm begründeten fireng büreaukratifchen Verwaltung Frankreichs 

paßte. 
Durch die Strafproceßordnung vom 27. November 1808 (Code d'in- 

struetion criminelle) wurde die Anklagejury aufgehoben, bie Urtheilsjury 
auf die fehwerften Arten der firafbaren Handlungen, die eigentlichen Verbre⸗ 

chen, befchränkt und die Bildung der Liſten fo wie die Auswahl der Geſchwornen 

ganz in die Hände der unmittelbaren Beamten der Centralgewalt, der Pra: 

feeten, gelegt. Die Einführung militärifcher Specialgerichtshöfe für gemein: 

gefährliche Verbrechen diente dazu, den Wirkungskreis des Geſchwornengerichtes 

*"Tittmann, über Gerichtsverfaffung, Strafrecht und Strafproceß in den Bereinigten 
Staaten von Norbamerifa. Leipzig 1848 $$. 29, 30 und 43; — Mittermaier's 

deutfches Strafverfahren (1845) 1. Band ©. 316 und ff. 

») Stemann, bie Jury in Straffachen. 1847. ©. 50—157. — Gneiſt a. a. O 
©. 197-134. — Morin, dictionnaire du droit eriminel p. 465% und fi. 

u 
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noch mehr einzuengen. Nach diefer Strafproceforbnung (Art. 381—386), 

welche bekanntlich noch jeßt in der preußifchen Rheinprorinz gilt, wurde bie 

Befähigung zum Geſchwornenamte auf ſechs Kategorien, welche hinlaͤngliches 

Vermögen und genügende Bildung der Gefchwornen verbürgen follten, und 

auf das Alter von mehr ald 30 Jahren befchränkt. Zum Gefchwornenamte 

waren demnach berufen: 1) die Mitglieder der Wahlcollegien (Wahlmänner) 

nach der Eonftitution des Jahres VIll.; 2) die 300 höchftbefteuerten Ein- 

wohner bes Departements; 3) die vom Kaifer ernannten oder mit einem Ger 

halte von mindeitend 4000 Franken angeftellten Verwaltungsbeamten; 4) 
die Doctoren und Ricenciaten aller vier Zacultäten, die Mitglieder und Cor⸗ 

refpondenten des Inſtituts und anderer von der Regierung anerkannten ge: 

lehrten Geſellſchaften; 5)-die Notare, Banquiers, Wechfelagenten und Kauf: 
ſeute, welche die Patentfteuer der zwei höchſten Claffen bezahlen. Außerdem 
konnte der Minifter des Inneren andere Perfonen auf befonderes Anfuchen 

für befähigt erklären. Ausgefchloflen waren: Minifter, Präfecten, Unter: 

präfecten, Richter, Generalprocuratoren, Staatsanwälte und Geiftliche 

aller Confeflionen. Befreit waren Perfonen, welche dad 70. Jahr erreicht 

haben, die mit einem Zweigeder Verwaltung beauftragten Staatsraͤthe und 

die kaiſerlichen Commiſſaͤre bei den Zinanzvermaltungen. 
Diefe Art der Zufammenfegung des Sefchwornengerichte® wurde wegen 

der Beſchränkung auf fo eng bezeichnete Kategorien, woburd nur eine fehr 
geringe Zahl von Perfonen zum Sefchwornenamte berufen erfchien, mit Recht 
lebhaft getabelt. Es wurde daher fchon durch das Geſetz vom 2. Mai 1827, wel⸗ 
ches auch faft unverändert in die revidirte franzöfifche Strafproceßorbnung vom 

J. 1882 aufgenommen ward, der Verfuch einer Verbeflerung der Bildung des 

Gefchwornengerichted gemacht, indem zwar die zwei Hauptelemente bed Wermö- 
gens und der Bildung zum Grunde gelegt, allein in beiden Beziehungen eine 

Erweiterung der Befähigung zum Gefchwornenamte angeftrebt wurde. Nach 
dieſem Geſetze wurden die Bedingungen des Alters von mehr ald 30 Jahren 

und des Vollgenuffes der bürgerlichen und politiihen echte beibehalten und 

zum Geſchwornenamte berufen: 1) alle Wähler d. i. alle Staatsbürger, 
welde wenigftens 800 Sranken, feit dem Wahlgefege vom 19. April 1881 

aber wenigftend 200 Franken bdirecte Steuer bezahlen; 2) alle vom Könige 
ernannten unbefolbeten Beamten (5. B. Bürgermeifter, Mitglieder der Gene: 
ralconfeild und dgl.); 3) penfionirte Land- und See⸗Officiere mit wenigftene 

1200 Franken Penfion und einem Domicil von 5 Jahren im Departement; 
4) Doctoren des Rechtes, der Medizin und der ſchönen Wiffenfchaften; 5) 

Licenciaten des Rechtes und der fchönen Wiffenfchaften, die entweder als An- 
wälte (avoues) oder Advocaten eingefchrieben oder zum Lnterrichte bei ber 

Bacultär berufen find, oder feit 10 Jahren ihr Domicil im Departement ha: 

ben; 6) Mitglieder und Gorrefpondenten des Inftitutes und Mitglieder ger 



Iehrter Geſellſchaften; 7) Notare nach 3 Dienftiahren. — Sollten die Indi⸗ 

viduen aus diefen 7 Claſſen die Zahl von 800 nicht erreichen, fo wäre diefelbe 

durch die höchftbeftenerten Nichtiwähler des Departements zu ergänzen. *) 

Diefe Einrichtung blieb bis nach der Februarrevolution des I, 1848 un: 

verändert beftehen; die republifanifche ©efeßgebung beeilte ſich, dieſe noch im- 
mer zu großen Befchränfungen der Befähigung zum Geſchwornenamte auf- 

zubeben, allein fie verfiel wieder in das entgegengefeßte Ertrem. Wie man 
in allen politifhen Sragen auf die Doctrinen der erften franzöſiſchen Revolu⸗ 
tion zurückging, fo geſchah ed auch in Betreff der Zufammenfeßung des Ger 
fhmwornengerichtes. Im Einflange mit der Einführung des allgemeinen Stimm- 
und Wahlrechted wurde auch die Befähigung zum Gefchwornenamte ungemein 
ausgedehnt. Nach dem Gefege vom 7. Auguſt 18418 Cabgedrudt in der Jag es 

man n’fchen Zeitfchrift: Der Gerichtsſaal, Sanuarheit 1849 &. 77—88) müf: 

fen alle Sranzofen, welche 80 Fahre alt und im Genuſſe der bürgerlichen Rechte 

find, auf die allgemeine Gefchwornenlifte gebracht werden. Ausgefchloflen find 

nar diejenigen, welche nicht frangöfifch fefen und fehreiben können, Dienftboten 

und XZaglühner; diejenigen, welchen die Ausübung der bürgerlichen , politifchen 

oder Familienrechte ganz oder theilmeife entzogen wurde; Bankerottirer ; unter 

Pflegſchaft Befindliche ; Perfonen, diein den Anklageftand verfept find ; diejeni- 

gen, welche entweder megen Verbrechen zu peinlichen und entehrenden &tra- 
fen, oder wegen Vergehen aus Gewinnſucht oder gegen die Öffentliche Sitt⸗ 
lichkeit zu correctionellen Strafen oder wegen anderer Vergehen zu mehr als 

einjähriger Strafe verurtheilt wurden. Invereinbar mit dem Amte eined Ge⸗ 
ſchwornen find die Aemter eines Abgeordneten zur Nationalverfammlung, 
eines Minifters, Unterftaatsfecretärs, Neneralfecretärs in einem Minifterium, 

eines Präfecten oder Unterpräfecten, Nichterd oder Staatsanwaltes, eines 

Geiftlichen von was immer für einer Confeffion, eined Staatsrathes, Gene: 
rafeinnehmers der Steuer: oder Negie-®efälle, eined dienftehuenden Staatd: 
beamten oder Militärs und eines Volksfchullehrerd. Außerdem Eönnen Perfonen 

*) Die Wirkung diefes Geſetzes auf bie Zahl der Gefchtwornen zeigt fidh durch nachſte⸗ 

hende aus dem Compte general de l’administration de la justice eriminelle en France 
pendant l’annde 1846 (Paris 1848) entnommene Ueberficht. Die Zahl der Gefchirornen, 

welche zugleich Wähler waren, belief fich im Jahre 1856 auf 247,362; jene ber vom 
König ernannten Beamten, welche ihr Amt unentgeltlich verfehen, auf 876, bie Zahl 
der yenflonirten Lands und See-Dfficiere, die als Geſchworne berufen waren, auf 

4231; die der Doctoren, Kicenciaten und Mitglieder von gelehrten Gefellfchaften auf 

8139 , der Notare auf 3690 ; endlich bie Zahl der Höchftbeiteuerten, welche zur Er: 

gänzung der Zahl von 800 berufen werben mußten, (was nur in Gorflca und in bem 

2 Alpenbepartements der Fall war) , auf 346. Die Gefammtzahl aller auf die Urliften 

gebrachten Geſchwornen betrug daher nur 268,644 Perfonen d. i. einen Geſchwornen 

auf 18% Seelen der Bevölferung. 



in einem Alter von 70 Jahren, fo wie Diejenigen, welche von ihrer täglichen 

Arbeit feben und nachweiſen, daß fie die mit bem Amte eined Geſchwornen 

verbundenen Laften nicht tragen können , auf ihr Verlangen von der Aufnah⸗ 

me in die Lifte ausgenommen werden. 

Wir begeguen alfo felbft in biefem frongöfifchen Gelege wenigftens einem 

moralifchen und inteflectuellen Cenſus und der Cenſus des Beſiztzes ift mehr 
ſcheinbar als wirklich befeitigt, indem durch die Ausfchließung der Dienſtbo⸗ 

ten und Taglöhner offenbar nicht bloß dem Principe der Unabhängigkeit Rec: 
nung getragen ift. Die Folgen diefer neuen Drganifation des Geſchwornenge⸗ 
richtes wird bie Zukunft lehren, eine lange Dauer läßt fich berfelben ſchon 

jeßt nicht verfprechen. 
An Belgien wurde im Jahre 1831 das unter der hollaͤndiſchen Herr: 

ſchaft abgeſchaffte Schwurgericht wieder eingeführt, jedoch auf einer fehr breir 

ten Grundlage. Das Gefeg vom 19. Zuli 1831 ließ nämlich jeden Staatsan: 
gehörigen ald Geſchwornen zu, welcher in jeder Provinz den von dem Wahl 
geſetze für den Hauptort der Provinz feftgefegten Steuerbetrag entrichtete, 
wodurch ed, da auch die Patentfteuer eingerechnet wurde, dahin Fam, baf 

befanders in den größeren Städten viele Krämer und Handwerker als Ger 

ſchworne fungiren mußten. Ebenfo wurden durch die weitere Beſtimmung diefes 
Geſetzes, wornach alle Perfonen , welche unentgeltliche Aemter bekleideten, als 
Geſchworne berufen waren, Bürgermeifter, Schöffen und Gemeinderäthe ber 
Eleinften Gemeinden, Mitglieder der Wohlthätigkeitdanftalten, in einigen Pro 
vinzen fogar die Küfter, zum Geſchwornendienſte berufen. Diefe Ausdehnung 

der Befähigung zum GBefchwornenamte hatte die Wirkung, daß viele Ge 
ſchworne weder lefen noch fchreiben Eonnten, und daß gebildete Leute von der 

Theilnahme au dem Gefchwornengerichte entfernt blieben, wodurch der Wahr: 

ſpruch nicht felten Leuten überlaffen war, die offenbar ſich eine eigene Anſicht 
zu bilden ganz unvermögend waren. Diefe nachtheiligen Folgen wurden bald 
allgemein fühlbar und die Achtung vor dem Sefchwornengerichte fo fehr vermin« 
dert, daß man die Mothwendigkeit zweckmäßiger Befhränkungen erkannte. 

Das am 15. Mai 1838 erlaffene Geſetz follte den Gefchwornengerichten ihre 

Reinheit und ihren Glanz wiedergeben. Die Gefchwornen follten nur unter 
jenen Ständen gewählt werden, bei wilchen eine Gewähr ber Fähigkeit und 

Unparteifichkeit zu erwarten ift. Es wurde daher die Erhöhung des Gen: 
fus für durchaus nothwendig erachtet, das Syſtem des Cenſus mit jenem der 
Gapacitäten verbunden und, um bie Eleineren Landeigenthuͤmer nicht auszu⸗ 

fließen, der Cenſus der jährlichen Steuern fo feftgefegt, daß derfelbe für 
die Provinzialhauptorte jih höher, als für die übrigen Städte und Landge⸗ 

meinden belief. Nach diefem Gefege, welches noch gegenwärtig in Velgien 
beftebt, kann das Geſchwornenamt nur derjenige bekleiden, weicher in einem 
Alter von 80 bis 70 Jahren ift und entweder an directen Steuern nah Ber 



ſchiedenheit der Provinzen, und in jeber Provinz nach der Werfchiedenheit der 
Hauptorte und Eleineren Gemeinden einen Yahreöbetrag von 110 bis 250 
Franken zahlt, oder Mitglied der Repräfentantenfammer oder eines Provinzial- 
rathes, Bärgermeifter, Schöffe, Semeinderath, Gemeindeſchreiber ober Steuer: 
einnehmer in Gommunen von wenigſtens 4000 Seelen, Dorter ober Licenciat 
einer der Kacultäten (mit Ausnahme der theologifchen), Sanitaͤtsbeamter, 
Ihierarzt, Notar, Anwalt, Wechfelagent, Mäkler oder penfionirter Beamter 
mit einer Penfion von wenigftend 1000 Franken ift. Ausgefchleflen find die 

Minifter und höheren Minifterialbeamten, die Provinzgouvernenre und andere 
höhere Verwaltungsbeamten , Richter, Staatsanwälte, Beiftliche, im activen 
Dienfte befindliche Militärperfonen und Mitglieder der Militärgerichte. *) 

Es erübrigt noch, einen Blic auf Deutfchland und auf die in ben ein⸗ 
zelnen Staaten in den jüngftverfloffenen zwei Jahren ergangenen Gefege über 

die Bildung ber Sefhwornenliften zu werfen. Nach ber preußifchen Ber: 
ordnang vom 8. Jaͤnner 1849 ($$. 62 und 68) find zu dem Geſchwornen⸗ 
amte nur jene Preußen berufen, welche 80 bis 70 Jahre alt, des Lefens und 

Schreibens Eundig find, wenigftens ein Jahr in der Gemeinde , in der fie id 
aufhalten, ihren Wohnfig haben und menigftens jährlid 18 Reichsthaler an 
Claſſenſteuer, oder 20 Reichsthaler an Grundfteuer, oder 24 Thaler an Ger 
werbfteuer entrichten, oder ohne Nückficht auf diefen Steuerfap Rechtsanwälte, 
Notare, Profefforen, approbirte Aerzte oder Eönigliche Beamte mit einen Ge 
halte von wenigſtens 500 Thalern find. Ausgefchloffen find : die Minifter 

und Unterflaatsfecretäre, Regierungs⸗ oder Polizeipräfidenten, Provinzial- 
Skteuerbirectoren, Landräthe, Polizeidirectoren, alle Richter und Staatsan⸗ 
wöälte, im activen Dienfte befindlihe Militärperfonen , Religionsdiener aller 

Confeflionen, Elementarfchullehrer und Dienftboten. 

Nach dem baierifchen Gefeße**) vom 10. Novemb. 1848 (88. 75— 77) 

Eöunen zu den Verrichtungen eines Gefchwornen nur Staatdbürger von wer 

nigſtens 30 Jahren. berufen werben, welche entweder 1) dad Amt eines Bürger: 

meiftere, Magiftratsrathes oder Gemeindevorftehers bekleiden oder in ben letz⸗ 

ten zwölf Jahren befleidet haben ; oder 2) auf einer deutfchen Hochſchule den 

2) Stemaun, bie Jury in Straffachen ©. 170 u. ff. und der Auffag von Bifchers 

in ber kritifchen Zeitfchrift für Rechtöwifienfchaft und Geſetzgebung des Auslandes, 

X. Band ©. 413 u. ff. 

ss, Die baierifche Regierung ſprach fih in ben Motiven zu bem Geſetzentwurfe über 

die Ginrichtung der Schwurgerichte in folgender Weife aus: „Soll das Schwurgeriht 

feinem hohen Berufe vollſtaͤndig entſprechen, foll es eine fichere Gewaͤhrſchaft für eine 

gerechte, unpartelifche Urtheilsfprechung darbieten, fo ift es nothwendig, daß Männer 

auf dem Richterfluhle fihen, welche hinreichende geiftige Faͤhigkeiten befigen, das Ge⸗ 

rechte und Wahre zu erkennen, benen aber auch fo viele Willensfeftigfeit innewohnt, 

das als gerecht und wahr Erkannte unter allen Umftänden auszufprechen, bie, ſtets 
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Doctorgrad erlangt haben, oder ſich durch ein amtliches Prüfungszeugniß über 

ein mit günftigem Erfolge vollendeted Univerſitätsſt udium ausweiſen können; 
oder 3) vollftändige Kunftftudien an einer deutfchen Akademie der bildenden 

Künfte gemacht Haben und durch Zeugnifle derfelben ihre volle Kunftbefähigung 

nachzuweifen im Stande find; oder 4) jährlich an directen Steuern einen Ge⸗ 

fammtbetrag von wenigftend zwanzig Gulden entrichten. — In ctivirät 

ftebende befoldete Staatsdiener und Militärperfonen , Individuen, welche ein 

geiftfiches Amt bekleiden oder geiftlihe Functionen verrichten, Advocaten, 

weiche an dem Orte, wo die Schwurgerichtsfigungen gehalten werben, woh⸗ 

nen, und diejenigen, welche wegen eines Verbrechens, oder wegen bes Vers 

gehend der Bälfchung, des Betruges, ded Diebitahles oder der Unterſchlagung 

veructheilt worden find, Eonnen nicht Geſchworne fein. 
Das hHannoverifche Befeg vom 24. December 1849 über die Bil: 

dung der Echwurgerichte erklärt nur die 1000 Höchſtbeſteuerten, welche in 

dem Bezirke eines jeden Schwurgerichtöhofes ihren Wohnfig haben, und bie 

jenigen Perfonen, welche auf einer deutfchen Univerfität ihre Studien ge: 

macht und eine Staats, oder Facultaͤts⸗ (Doctor) Prüfung mit Erfolg ber - 
fanden haben, für befähigt zum Gefchwornenamte. Ausgeſchloſſen find Vor⸗ 

ftände und Generalfecretäre der Minifterien, Vorftände der höheren Verwal⸗ 
tungsbehörden, Geiftliche aller Confeffionen, Richter und Staatsanwälte, Per 

fonen, die das 80. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben, Perſonen, die 
jur Ketten⸗ oder Zuchthausftrafe, zur Arbeitshausftrafe oder Dienftentlal 

fung, oder wegen Diebftahles, Unterſchlagung, Betruges, Sälfchung , leicht: 
finnigen Eides oder Beftechung verurtheilt worden, oder wegen eines folchen 

Verbrechens in Unterfuchung befangen find. 
Eben: fo beruft das großherzoglich heififche Beleh vom 28. October 

1848 ($$. 30 und 81) zum Gefhwornenamte nur Perfonen, die wenigitens 

30 Jahre alt find, fih im Wollgenuffe ter bürgerlichen Rechte befinden und 

entweder zu den 600 Höchftbeiteuerten der Provinz gehören, oder ald Mit: 
glieder des Handeld: oder Gewerbsſtandes die Gewerbeſteuer erfter oder zweiter 

Claſſe bezahlen, oder auf einer deutfchen Univerſitaͤt ftudirt und ein Facul⸗ 

tätseramen beftanden haben. Nur die Mitglieder eined Minifteriums und ber 

Regierungs-Commiffionen, Richter und Staatsanwälte und die activen Geiſt⸗ 
lichen find ausgeſchloſſen. | 

durchdrungen von ben Gedanken, daß die bürgerliche Freiheit nur neben der Orbnung 

und neben ber Achtung vor dem Geſetze gedeihen Tann, und gleich weit entfernt von 
Sentimentalität, wie von Terroriemus, bei jedem ihrer Urtheilafprüche Lediglich ihrem 

Gewiſſen und ihrer Neberzeugung folgen, fo daß ihnen ver Angeflagte mit derſelben 

Ruhe und Zuverſicht die Wahrung feiner Intereffen anvertrauen kann, wie bie bürger⸗ 

liche Geſellſchaft, weiche ihn angeflagt. Cine möglichft zweckmaͤßige Organifation bee 

Schwurgerichtes muß daher ber Geſetzgeber vor Allem zu erſtreben fuchen,? 



Diefe SGefege von Preußen, Baiern, Hannover, Deffen- 

Darmftabt beruhen daher fämmtlih, wie jene von Belgien und von 
Zranfreich (vor der Februarrevolution) auf der Vereinigung eines Vermö« 
genscenfus mit dem Syſteme der Capacitäten d. i. gewiller Kategorien von 
Staatsbuͤrgern, welche auch ohne Ruͤckſicht auf ihren Befig oder ihr Einfommen 
in Anbetracht ihrer geiftigen Aualification zum Geſchworneuamte berufen find. 

Nur die Befege von Baden, Würtemberg, Aurheffen ud Naf 
fau geben nach dem Mufter der franzäfifchen Republik von einer weſentlich 
verſchiedenen Auffaflung aus. Sie vermerfen unbedingt jeden Genfus und er⸗ 
Hären (in tlebereinftimmung mic dem Princip ded allgemeinen Wahlrechtes) 
jeden 3Ojährigen Staatsbürger männlichen Gefchlechtes für befähigt zum Ger 

ſchwornenamte, der nicht wegen Förperlicher oder geiftiger Gebrechen, als Pfle⸗ 

gebefohlener oder Cridatar, wegen einer ftrafgerichtlichen Verurtheilung ober 

wegen Bekleidung eines mit dem Gefchmornendienfte unvereinbaren Amtes 

ansgefchloffen ift. Des würtembergifche Gefeß vom 14. Auguſt 1849 

fordert doch wenigſtens, daß die Geſchwornen irgend eine directe Staatöfteuer 
(wenn auch nur die Einfommenfteuer von 10 Kr. von einem Einkommen von 
100 Gulden oder die Gapitalftener von 15 Kr. von einem Gapital von 100 Quls 

den) entrichten, und daß fie weder während der legten 3 Jahre Armenunter: 

flügung aus Öffentlichen Caſſen erhalten haben , noch in einem Dienftbotenver- 

häftniffe ftehen , während das naſſauiſche Geſeth nur diejenigen, welde 
fändige Armenunterflügung aus öffentlichen Caflen genießen, das Eurhef- 

ſiſche Geſetz aber felbft Diele nicht von dem Amte eines Geſchwornen ausfchließt. 
In Defterreich wurde der erfte Verfuch der Zildung eined Geſchwor⸗ 

nengerichte® in der proviforifchen Verordnung vom 18. Mai 1848 über dad Ver⸗ 

fahren in Preßſachen gemacht. Nach $. 45 diefer Verordnung follten die in 
die Sefchwornenfiften einzutragenden Perfonen, deren Zahl nirgends unter 
200 oder über 800 betragen durfte, von der gefammten wahlberechtigten Bes 
völferung der Stadt, in welcher das Prefgericht feinen Sig hat, gewählt 
werden. Als wahlberechtige war jeder an dem Wahlorte anfäflige, 34 Jahre 
alte, ſelbſtſtaͤndige und im Vollgenuſſe der bürgerlichen Rechte befindliche öfter, 
reichiſche Staatsbürger erflärt. Zum Gefchwornen wählbar war nach $. 46 je⸗ 
der Wapfberechtigte, welcher in der Stadt, in ber fich das Pregericht befand, 
oder in der nächften Umgebung derfelben feinen Wohnfig hatte, mit Ausnahme 
ber Geiſtlichen aller Confeffionen und der Beamten. Diefe Grundſaͤtze wur- 
den auch in dem von dem Suftigminifterium im Sommer 1848 veröffentlichten 
Entwurfe einer proviforifchen Vorfchrift über das Verfahren in Eriminalfällen 
mit Mündlichkeit, Deffentlichkeit und Schwurgerichten (85. 74 bis 80) aus- 
geſprochen; doch enthielt diefer Entwurf fchon eine Befchränkung der Wahlbe⸗ 
rechtigung durch Ausfchließung der nicht felbitftändigen Arbeiter, die im Tag- 

und Wocenlohn ftehen, der Dienftleute und der Perfonen, welche aus öffent: 



lichen WBoplchätigbeitsanftalten Unterflügung genießen. Auch wurde zum Ge⸗ 
ſchwornenamte ein Alter von wenigftend 30 Jahren gefordert und die Unver⸗ 

einbarfeit desfelben mit der activen Milltärdienftleiftung anerbannt. 
Die Erfahrung bat gezeigt, welch" ein Mißgriff es war, das Geſchwor⸗ 

nengericht zu einer Zeit, da noch keine Gemeindeordnung erlaffen war, in das 
Leben rufen zu wollen, insbefondere aber, wie fehlerhaft ed war, die Ge⸗ 

ſchwornen dur Wahl in allgemeinen Berfammlungen der Urwähler, wobei 
natärlich alle politifchen Reidenfchaften zufammenwirkten, bilden zu laffen. 
Durd das Patent vom 11. September 1849 wurde zuerſt dahin getrachtet, 

das Gefhwornengeriht wahrhaft auf die Gemeinde, aus der es in feiner hi« 

ſtoriſchen Entwicklung hervorgegangen, zu gründen. Im Weſentlichen liegen 
ſchon diefem Patente diefelben Principien zum Grunde, auf welchen die Be. 

flimmungen ber Strafproceßorduung über die Bildung der Gefchwornenliften 
beruben. Nachdem bereits durch die 88. 43 und 44 ber Neichiverfaffung das 
Wahlrecht für das Unterhaus des Reichstages an die Bedingung ber Entrich⸗ 
tung eines Jahresbetrages an directer Steuer oder ohne Zahlung einer direc⸗ 

ten Steuer an folche perfönliche Eigenfchaften gefnüpft war, welche das active 

Wahlrecht in einer Gemeinde eines öfterreichifchen Kronlandes verleihen, Eonnte 
es gar nicht mehr ald zweifelhaft erfcheinen, daß zum Geſchwornenamte, defs 

fen Wichtigkeit und Schwierigkeit von felbft einleuchtet, wenigftens diefelben Be⸗ 
Bingungen zu fordern feien, daß daher nach dem Vorgange der meiften neue. 
ren Geſetzgebungen das Spftem des Eenfus verbunden mit jenem der Capaci- 
täten angenommen werben müfle. 

Hiernach ergaben ſich die in den $$. 23—27 der Strafproceßordnung 
enthaltenen Vorfchriften über die Bedingungen der Befähigung zum Geſchwor⸗ 
wenamte. Das Geſet beobachtet hiebei folgende Drbnung. Zuerft find im 

$. 28 die pofitiven Erforderniffe zu dem Amte eines Geſchwornen ausgeſpro⸗ 

den, die 6$. 24-26 dagegen enthalten die gefeglichen Ausfchließungsgründe, 
und zwar $. 24 jene, welche aus der Unvereinbarkeit des Geſchwornendienſtes 

mit einem gewiflen Amte oder einer gewiffen Stellung entfpringen, $. 25 die 
Umftände, welche zu dem Amte eines Geſchwornen phyſiſch oder moralifh un- 
fähig machen ; endlich $. 26 jene Ausfchließungsgründe, welche auf einer Un⸗ 

mürdigfeit des Verufenen oder auf der Gefährdung feiner Selbftftändigkeit 
beruhen. Der $. 27 behandelt zulegt jene Gründe, welche den zum Geſchwor⸗ 
nenamte Berufenen zur Ablehnung biefed Amtes berechtigen. 

$. 23. 

Zu dem Amte eines Geſchwornen ift in der Regel jeder Mann be= 

rufen und verpflichtet, welcher 

a) mindeſtens dreißig Jahre alt, _ 



b) des Leſens und Schreibens Fundig tft, 

c) ein Yahr in der Gemeinde, in derer ſich aufhält, feinen ordent⸗ 

lichen Wohnſitz hat, und 

d) zugleich zufolge der 98. 43 und AA der Reichöverfaffung 
die Wahlberehtigung zu den Wahlen für das Unterhaus befigt, d. h. 

entiweber den durch das Wahlgefeb beftimmten Jahresbetrag au Directer 

Steuer bezahlt, oder ohne Zahlung einer directen Stewer nach feiner 

perfönlichen Eigenfehaft in einer Gemeinde eines öfterreichifchen Kronlan⸗ 

des das active Wahlrecht befikt. 

Das öfterreichifche Geſetz läßt nur ſolche Perſonen zum Geſchwornen⸗ 

amte zu, welche zugleich nady der Reichsverfaſſung die Wahlberechtigung 
für das Unterhaus des Reichstages befigen, und felbft diefe in Anerfennung 

der befonderen Eigenfchaften, welde zur Ausübung bed Gefchwornendienftes 
erforderlich find, nur dann, wenn fie zuglei die weiteren im $. 23 ent 
baltenen Bedingungen des Alters von wenigſtens 80 Jahren, der Kennt: 

niß des Lefens und Schreibens und bed einjährigen ordentlichen Wohnfiges 

in der Gemeinde, wo fie fih aufhalten, erfüllen, und wenn ſie nicht aus 
einem der in den $$. 24 bis 26 angeführten Gründe ausgefchloffen find. 

Hieraus ergibt fi von felbft, daß nur öfterreihifhe Staatsbuͤr⸗ 
ger als zum Gefchwornenamte befähigt betrachtet werden Finnen. Es ift 
dies zwar nicht ausbrüdfid in dem Geſetze ausgefprochen, liegt aber in 

dem Erforderniffe der Wahlberechtigimg zu den Wahlen für das Unter: 
haus des Reichstages, welche nach $. 43 der Reichsverfaſſung nur öfter: 

reichifchen Reichsbuͤrgern zufteht, fo wie darin, daB das active Wahlrecht 
in einer Gemeinde des öſterreichiſchen Kaiferftaated nach der durch 

Verordnung des Minifters des Innern vom 7. März 1850 kundgemachten 
a. 5. Entfchliefung vom 27. Februar 1850 nur öfterreichifhen Staatsbuͤr⸗ 
gern eigen ift. 

Was den Vermögendcenfus betrifft, welchen das Geſetz als Be⸗ 
dingung der Befähigung zum Geſchwornenamte für diejenigen vorfchreibt, 
die nicht ohne Zahlung einer directen Steuer ihrer perfönlichen Eigenfchaft 
nach das active Wahlrecht in einer öſterreichiſchen Gemeinde befigen, fo fällt 

derfelbe mit jenem Genfus zufammen , welcher ſowohl für die Wahlen zum 

Unterhaufe des Neichötaged, ald auch für die Wahlförper der Stadt und 

Landgemeinden rücfichtlich der Randtagswahlen vorgefchrieben ift. Diefer Een» 
ſus ift gegenwärtig innerhalb der im $. 44 der Neichöverfaflung angege- 

benen Gränzen für jene Kronländer, in welchen dieſe Strafproceßordnung 
zunächft in Wirkſamkeit treten kann, d. i. für alle bisher zum beutfchen 
Bunde gehörigen Provinzen, durch die für jedes Kronland erlaffenen Landes⸗ 



108 

verfaffungen feftgeftellt, indem nad dem Vortrage des Minifterrathes von 
29. December 1849 über die für Die einzelnen Kronländer zu erlaifenden Landes⸗ 
verfaffungen und Landtagswahlordnungen der Grundſatz feflgehalten wurde, 

daß der in den letzteren feftgefeßte Cenſus für die Wahlkörper der Stadt- und 
Landgemeinden mit jenem für die Wahlen zum Unterhaufe des Reichstages 

völlig übereinftimmen fol. Der hiernach erforderliche Jahresbetrag an birecter 

Steuer beläuft fich a) auf dem flachen Lande und in Städten bis zu 10,000 
Seelen auf fünf Gulden Conv. Münze, b) in Gemeinden oder Städten von 

10,000 bis 60,000 Seelen auf zehn Gulden Conv. Münze, c) in- Städten von 
60,000 bis 200,000 Seelen auf fünfzehn Gulden, endlih d) in Wien (als 

der einzigen Gemeinde von größerer Bevölferung auf zwanzig Gulden Conv. 

Münze. Vergleiht man bdiefen Cenſus mit demjenigen, wie er in Frank— 

reich bis zum Jahre 1818 beftand (200 Sranfen oder 80 Gulden Conv. 
Münze), und wie er noch jegt in Belgien (11O—250 Franken oder 44 bis 
100 Bulden Eenv. Münze), in Preußen (18 Thaler Claſſenſteuer, 20 
Thaler Grundfteuer oder 24 Thaler Bewerbefteuer) und in Baiern (20 Gulf: 
den R. W. oder 16 Gulden 40 Kr. Conv. Münze) befteht, fo zeigt ſich, daß 
derfelbe viel geringer als in allen diefen Ländern ift. Man Eann daher dem 
öfterreichifchen Gefege gewiß nicht den Vorwurf machen, tie Öränzen der 

Befähigung zum Geſchwornenamte zu eng gezogen zu haben. 

Mas die in dem Abfage d) zum Sefchwornenamte berufenen Capacitäten 

betrifft, fo ergibt fi aus einer Zufammenhaltung des $. 28 des proviforifchen 

©emeindegefeges *; und der durch die allerhöchſte Entfchliefung vom 27. Fe— 
bruar 1850 erlaffenen Erläuterungen und näheren Beftimmungen desſelben 

mit dem $ 24 der Strafproceßorduung, daß darunter nur penfionirte Staats⸗ 

beamte und Dfficiere, Perfonen, welche die Doctordmürde einer der vier 
Facultäten an einer inländifchen Univerfität erlangt haben, fo wie die Vorſteher 

von Volksſchulen, welche nicht ſelbſt Volksſchullehrer find, und die angeftellten 

ordentlichen Lehrer und Profefforen der mittleren und höheren öffentlichen 

Lehranftalten der Gemeinden. In Städten, welche eine befondere Gemeinde- 
verfaffung befigen, (wie z. B. Wien die mit allerhöchiter Eutfchließung vom 

6.März 1850 genehmigte proviforifche Gemeindeordnung), wodurch das active 
Wahlrecht der fogenannten Capacitäten an ftrengere Bedingungen geknüpft 
ifl, (z. B. in Wien das Wahlrecht der penfionirten Staats⸗, Tandtagds und 

Gemeindebeamten an einen Genfus von zehn Gulden Einkommenfteuer 
von ihrer Penfion), müffen natürlich auch diefe Bedingungen vorhanden fein, 

um die Befähigung diefer Capacitäten zum Geſchwornenamte zu begründen. 

*) Diefer Paragraph lantet: „Wahlberechtigt find: 1) die Gemeinbebürger und 2) unier 

ben ®emeinbeangehörigen: die Drtsfeelforger , Staatsbeamten, Officiere, bie mit Offi⸗ 
cierörang Angeſtellten; Berfonen , welche einen alabemifchen Grab erlangt haben, und 
Öffentliche Lehrer,» 



Die Forderung des Alters von wenigftens 30 Jahren it in ben 
meiften ®efeßen des europäifchen Feſtlandes enthalten und kann nur ale 

eine Bürgſchaft für hinreichende Beſonnenheit und Meife des Lirtheiles 
der Gefchwornen betrachtet werden. Das Erforderniß, daß jeder Geſchworne 

ded Lefens und Schreibens Eundig fei, bedarf Feiner Rechtfertigung ; es it 

jedoch fehr zweifelhaft, ob nicht gerade diefe gewiß nur zu begründete Forde⸗ 
rung in manchen Kronländern als ein weſentliches Hinderniß ber Einführung 
diefes Inſtitutes fich daritellen werde. Das unter c) aufgenommene Erforder: 

niñ, daß der Geſchworne wenigftens ein Jahr in der Gemeinde, in der er 

fih aufhält, feinen ordentlichen Wohnfig habe, entſtammt der preußifchen 

Verordnung vom 3. Jänner 1819 $. 62 und it allein im Stande, das bei 

der Bifdung der Gefchiwornenliften durdhgreifend feſtgehaltene Princip der 

Deffentlichfeit und das Neclamationsrecht gegen die Berufung geſetzlich un- 
juläffiger Perfonen zum Sefchwornendienfte wirkfam zu machen. 

$. 24. 

Die Seelforger aller gefeglich anerkannten Kirchen und Religions: 

gefellichaften, Volksſchullehrer, wirklich dienende Staatsbeamten, und in 

activer Dienftleiftung ſtehende Militärperfonen Fönnen zu dem Amte eines 

Geſchwornen nicht berufen werden. 

Die Ausſchließung der Geiftlihen aller Confeſſionen ift in allen Gefeß- 
gebungen enthalten und hat ihren Grund darin, daß der Beruf der Geiſt⸗ 

lichen von der Art ift, daß fie oft durch Theilnahme an dem Geſchwornen⸗ 
dienfte in einen unangenehmen Widerftreit der Pflichten verfegt werden 

Fönnten, und dafi fie auch in den Kreis diefer fehr oft mit politifhen Wer: 
hältniflen zufammenhängenden Gefchäfte nicht gezogen werben follen. Die Aus- 
ſchließung der Volköfchullehrer wurde nach dem Worgange des neueften fran« 
zöſiſchen Sefeges vom 7. Auguſt 1848 vorzüglich aus dem Grunde befchloffen, 
weil e3 mit Schwierigfeiten verbunden wäre, für dieſelben während ihrer 

Berufung zum Gefchwornendienfte geeignete Erfagmänner aufzuftellen, um den 
Unterricht der Jugend nicht unterbrechen zu müffen. 

Die Beftimmung, daß Fein activer Ztaatdbeamter auf die Geſchwor⸗ 

nenlifte gebracht werden folle, entzieht dem Gefchworneninftitute unftreitig 
ein fehr werthvolles Contingent von Capacitäten; allein einerfeit6 würbe die 

Zulaffung ber Beamten zu dem oft geraume Zeit in Anfpruch nehmenden 
Geſchwornendienſte mannigfache Störungen in den dienſtlichen Verhäftniffen 
derfelben hervorgerufen haben, andererfeitd wurde durch die Ausfchließung aller 

Staatsbeamten dem mit Recht aufgeftellten Poftulate der größten möglichen 

Unabhängigkeit der Gefchwornen von der jedesmaligen Regierung entiprochen 
und damit eine Gewähr für die Unbefangenheit und Unparteilichfeit der Ge⸗ 



fhwornen gegeben, wie fie. in wenigen anberen Gefegen fi fintet. Die 
meiften Gefege fuchen nämlich nur gewifle Kategorien von Beamten (j. B. 
Richter, Staatsanwälte, Polizeibeamte, höhere Verwaltungsbeamte und dgl.) 

auszufchließen und laſſen die niederen Verwaltungsbeamten zum Geſchwor⸗ 

wendienfte zu; allein man braucht nur die verfchiedenen Geſetze mit einander 
zu vergleichen, um die Ueberzeugung zu erlangen, daß bei diefer Sonderung 
nirgends ein feftes Princip, fondern nur Willkür herrſcht. — Uebrigens erftredkt 

fi diefe Ausfchließung nur auf eigentliche Staardbeamte, keineswegs aber 

auf emeindebeamten, wenn diefelben die Bedingungen des $. 23 in ſich ver- 

einigen. 

Die Ausfchließung der in activer Dienftleiftung ftehenden Militaͤrper⸗ 
fonen hat ihren Grund in dem firengen perfönlichen Abhängigkeitsverhältnifle 
berfelben,, welches bei ihrer Zulaflung zum Geſchwornendienſte nur zu leicht 
eine Collifion mie ihren Dienftpflichten oder mit den politifchen und focialen 
Lebensanfichten ihres Standes herbeiführen Fönnte, fo wie in dem befonderen 
Serichtöftande derfelben. 

$. 25. 

Unfähig zu dem Amte eines Geſchwornen find gerichtlich erflärte 

Berfehwender und andere Pflegebefohlene, dann alle Perfonen, welche 

wegen Förperlicher oder geiftiger Gebrechen außer Stande find, den Pflich⸗ 

ten eines Geſchwornen nachzufommen. *) 

$. 26. 

Perfonen, über deren Vermögen der Concurs eröffnet ift, ober wel 

he nach gepflogener Boncursverhandlung in der Unterfuchung nicht 

ſchuldlos erklärt wurden; Alle, welde eines Verbrechens oder eined aus 

Gewinnſucht begangenen, oder bie öffentliche Sittlichkeit verlegenden 

Bergehens, oder einer ſolchen Uebertretung ſchuldig erflärt wurden; end- 

lich Jene, welche wegen einer anderen Gefepesübertretung zu einer min- 
deftens halbjährigen Freiheitöftrafe verurtheilt wurden, find von dem Amte 

eines Gefchwornen ausgefchloffen. 
Das Geſchwornenamt fegt feinem Weſen nach Unbefcholtenheit desjeni- 

gen voraus, ber es bekleidet; es ift Daher gewiß volllommen begründet, daß 
Ude, die wegen eined Verbrechens verurtheilt wurden, vom Geſchwornenamte 
ausgeſchloſſen find. Allerdings gibt e6 Verbrechen, die nicht aus unehrenhaften 
Zriebfedern entſpringen (4. B. mande Bälle des Zodtfchlages, Zweikampf 
und dgl.), allein es würde bie öffentliche Stimme gewiß verlegen, wenn ein 

"3.8, Blinde, Taube, Stumme, Schwachfinnige. 



Mann, der felbft wegen eined Verbrechens beftraft wurde, über andere Ange: 
ſchuldigte zu Gerichte fißen wollte; es wurde daher Feine Ausnahme zugelaflen. 
Anders ift es bei Vergehen und Uebertretungen , unter welchen fehr viele Hand: 

ungen bloß culpofer Natur oder bloße Llebertretungen polizeilicher Vorſchrif⸗ 
ten begriffen find. Hier wurde die Ausſchließung vom Gefchiwornenamte an die 

Bedingung gefnüpft, daß das Vergehen oder die Lebertretung, wegen welcher 
die Ausfdließung erfolgen fol, entweder aus Gewinnfucht. entfprungen fei, 

G. B. Wucher, Diebftahl, Betrug), oder die öffentliche Sittlichkeit verlegt 
habe (3. 8. Ehebruch, und dgl.). Außerdem iſt auch derjenige ausgeſchloſſen, 
welcher wegen anderer Gefeßesübertretungen, diefelben mögen Vergehen oder 
llebertretungen (3. B. culpofe Tödtung durch Außerachtlaflung ber Beſtim⸗ 
mungen des Eifenbahnpolizeigefeges), ober firafbare Handlungen ganz ande: 
rer Natur fein 15.8. Gefälsübertretungen), zu einer mindeftend ſechſsmonat ⸗ 

lihen Freiheitsſtrafe verurtheilt wurde. Der durch diefe Beftimmungen feſt⸗ 
gefegte Begriff der Beſcholtenheit ift auch in alle Randesverfaflungen, fo wie 
in bie durch die a. h. Entfchliefung vom 27. Februar 1850 erfloffenen Er: 

laͤuterungen des Gemeindegefeßes übergegangen. 

$. 27. 
- 

Das Amt eined Geſchwornen kann von Denjenigen abgefehnt wer- 

den, welche das fünfundfechzigfte Lebensjahr überfchritten haben. Ein 

Geſchworner, welcher der an ihm ergangenen Aufforderung bei einer 

Schwurgerichtsfigung Genüge geleiftet hat, fann für das naͤchſte Jahr 

die Eintragung in die Gefchwornenlifte ausdrücklich ablehnen. 

Die GSefeggebungen von Frankreich (Sefeg vom 7. Auguft 1848 
Art. 5), Belgien, Preußen ($. 638), Hannover ($. 4), und Heffen- 
Darmftadt ($. 34) geftatten nur den Siebenzigjaͤhrigen die Ablehnung des 
Sefchwornendienftes. Das üfterreichifhe Geſetz läßt diefe Dispenfation in Lieber: 
einſtimmung mit den Öefegen von Würtemberg ($. 62), Baden ($.15), 
Kurheffen ($. 29) und Naffau ($. 82) ſchon bei demjenigen eintreten, 

welcher das 65. Lebensjahr zuräcgelegt hat, da es auch für einen ſolchen 
Mann hart und ſchwierig werden Eann, den oft fehr anftrengenden Dienſt 
eines Geſchwornen zu verfehen. *) 

Die Befreiung desjenigen, welcher feiner Pflicht als Geſchworner bei einer 
Schmwurgerihtsfigung nachgefommen ift, für das nächte Jahr hängt mit der 
im $. 52 enthaltenen Beftimmung, daß Niemand zu mehr ald zur Dienftleiftung 
bei einer ordentlihen Schwurgerichtsfigung desfelben Jahres verhalten wer: 
den Fönne, zufammen und entfpricht vollfommen der Billigkeit, welche fordert, 

°”) Das baieriſche Sefeh $. 77 laäͤßt diefe Befreiung ſchon bei 80 Jahren zu. 



daß die Laft, Geſchworner zu fein, fich unter viele Bürger verthelle und nicht 

zu oft diefelbe Perfon treffe. Das franzöſiſche Sefeg (Art. 391) befreite 

urfpünglich jeden Gefchwornen, welcher bei einer Schwurgerichtsfigung Dienft 
geleiftet hatte, nur von der Eintragung in die Dienftliften für die vier folr 

genden ieffionen; erft durch das Gefeg vom 2. Mai 1827, welches auch in 
ben revidirten Tert der Strafproceßerdnung von 1832 (Art. 387) überging, 

wurde beftimmt, daß Niemand zwei Yahre nach einander auf die Dienftlifte 
gefeßt werben dürfe. Ganz übereinflimmend mit der Anordnung des öfterrei: 
chifchen Geſetzes, daß ein Geſchworner, der feinen Pflichten nachgefommen, 
weder in demfelben, noch in dem nädhftfolgenden Jahre nody einmal zu gleichen 
Berrichtungen angehalten werden Eönne, find die Beflimmungen des baieri- 
ſchen Geſetzes ($. 99), des großberz. heſſiſchen ($. 52) und des naf- 

fauifhen Geſetzes (F. 32), während die Gefeße von Preußen (68), 

Hannover (6.23), Würtemberg ($. 62) und Rurbeffen (6. 235) bie 

urfprängliche Anordnung des franzöfifchen Geſetzes von 1808 aufnahmen. 

— 1 — —— — — 

Die folgenden $$. enthalten die Vorſchriften über die Anlegung a) der 

®emeinde-Öefhwornenlifte undb)der Bezirkögefchwornenliite, 

fo wie über die Erledigung der dagegen erhobenen Einfprachen oder Re: 
elamationen. 

$. 28. 

In jeder Gemeinde hat der Gemeindevorſtand *) unter Zuziehung von 
Mitgliedern des Gemeindeansfchuffes ein genaues alphabetifches Verzeich- 
niß aller in ber Gemeinde zu den Verrichtungen eines Geſchwornen be: 
rufenen Perfonen zufammenzuftellen. 

$. 29. 

Diefe Semeinde-Gefhwornenlifte muß au dem Amtöfige 
bed Gemeindevorſtandes während acht Tagen zu Jedermanns Einficht auf- 
liegen, und daß biefes der Fall ſei, öffentlich befannt gemacht werden. 

$. 30. 

Jedem Gemeindegliebe fteht es frei, binnen acht Tagen, vom lebten 
Tage der Auflegung der Gemeinde⸗Geſchwornenliſte an, gegen diefelbe 

’) D i. Rad} $. 58 des Gemeindegefehes der Vürgermeifter oder Gemeindevorſteher und 
mindeſtens zwei Gemeinderäte. 



118 

wegen Uebergehung gefeplich berufener ober wegen Eintragung unzuläfll- 

ger Perfonen Einfprache (Reclamation) bei dem Gemeinde » Borftande zu 

erheben. 

$. 31. 

Wird eine folche Einfpradhe von dem Gemeinde-Borftande für be: 

gründet erachtet, fo hat derfelbe die Berichtigung in der Gemeinde-Ge- 

ſchwornenliſte fogleich vorzunehmen, diefe Aenderung durch Anfchlag an 

dem Amtsfige befannt zu machen, und zugleich die Perfon, deren Name 
aus der Lifte geftrichen ober derfelben beigefügt wurde, davon zu vers 

ftändigen. Hat dagegen der Gemeindevorftand die Einfpradhe ungegrüns 

det befunden, fo ift der Reclamant hievon in Kenntniß zu fegen. 

Es ſteht jedem Gemeindegliede zu, binnen acht Tagen von der 

Beröffentlihung der Aenderung, dem Betheiligten und Reclamanten aber 

binnen acht Tagen von der Verftändigung an, bei dem Bezirlshaupt. 

manne Beſchwerde zu erheben. 

$. 32. 

Nach Ablauf der im 8. 30 vorgezeichneten Reclamationsfrift Hat 

jeder Gemeinde: Borftand die Gemeinde-Gefchwornenfifte, unter Angabe 

der über Einfprache darin vorgenommenen Aenderungen und ber zurüd- 

gewieſenen Reclamationen, dem Bezirfshauptmanne einzufenden. ®) 

$. 83. 

Der Bezirkshauptmann hat fämmtlicye Liften der in feinem Bezirke 

gelegenen Gemeinden zu einem Verzeichniß zufammenftellen zu laflen, 

welches die Bezirks-Geſchwornenliſte bildet. Eine Abſchrift davon 

ift dem Staatsanwalte an dem Bezirf8-Collegialgerichte mitzutheilen, 

welcher allfällige Reclamationen binnen acht Tagen zu erheben hat. 

$. 34. 

Weber ſolche Reclamationen, fo wie über die nad) 8. 31 eingebrach- 

ten Befchwerden hat der Bezirfähauptmann mit Zuziehung des Obman⸗ 

*) Sollte der Fall eintreten, daß fich in einer Gemeinde fein nach den 99. 23—27 zum 

Geſchwornenamte Berufener befände , fo hat ber Gemeindevorſtand auch dies dem Be⸗ 

zirkohauptmanne anzuzeigen. 

Würth, Strafproceß. 8 
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nes une wernigſtens zweier Mitgliever des Bezirks. Gemeindeausſchuſſes 

zu enticheinen. Wird die Beſchwerde gegründet befunden, fo hat der Be⸗ 

zirkohauptmann fogleich die Berichtigung in der Bezirksliſte vorzunehmen, 

und hievon den Betheiligten zu verftändigen. Diefer kann binnen einer 

Friſt von acht Tagen gegen dieſe Aenderung bei tem Bezirkshauptmanne 

feine Beſchwerde überreichen. Sowohl diefe Beſchwerden, als auch alle 

in den 68. 31 und 33 erwähnten Befchwerden und Reclamationen, 

welche bei der nach dem Eingange dieſes Paragraphes vorgenommenen 

Prüfung unberüdfichtigt gelaffen wurben, hat der Bezirkshauptmann 

gutächtlich dem Landesgerichte vorzulegen, welches binnen 14 Tagen dar: 

über zu entfcheiven hat. Gegen die Entfcheldung des Landesgerichtes 

findet Feine Berufung mehr Statt. 

Keclamationen gegen den Inhalt der von den Gemeindevorſtänden ver: 

faßten Geſchwornenliſten find von Gemeindegliebern jederzeit bei dem Gemein: 
devorftand ſelbſt anzubringen, gegen beflen Entfcheidung fohin bei dem Bezirks 

hauptmanne Beſchwerde geführt werden kann. Mur die etwaigen Reclamatior 

nen des Staatsanwaltes am Xezirkscollegialgerichte find nicht bei dem Ger 

meindevorftande, fondern, da dem Staatsanwalte erft die Bezirksgeſchwor⸗ 

nenlifte mitgetheilt wird, bei dem Bezirköhauptmanne zu erheben. 

Der Entfcheidung des Bezirkshauptmannes unterliegen daher nur: a) 

die von dem Staatsanwalte an dem Bezirbs-Collegialgerichte gegen die Be⸗ 
zirks Geſchwornenliſte erhobenen Reclamationen und b) die an den Bezirkshaupt ⸗ 

mann gerichteten Beſchwerden (Recurſe) gegen bie von dem Gemein devor⸗ 

ftande gefällten Entfcheidungen über die bei demfelben erhobenen Reclama- 

tionen. 

Der Bezirkshauptmann bat jedoch über diefe Neclamationen und Be: 

fhwerden nit allein, fondern unter Zuziehung ded Obmannes und wer 

nigftend zweier Mitglieder des Bezirksgemeindeausſchuſſes, welchen eine grö- 
Bere Kenntniß der bei diefen Reclamationen und Befchwerden in Frage kom⸗ 
menden perfönlidhen Verhältniffe zugemuthet werden kann, zu entfcheiden. 

Werden bei diefer von dem Bezirköhauptmanne gemeinfchaftlih mit den 

eben erwähnten Mitgliedern des Bezirkögemeindeausfchuffes vorzunehmenden 
Prüfung der vorliegenden Reclamationen und Beſchwerden einige berfelben 
begraändet, andere aber ungegründet befunden, fo ift rückfichtlich der erfterem 
die erforderliche Berichtigung der Bezirksliſte fogleih vorzunehmen und ber 
Betheiligte, deflen Name entweder von der Lifte geftrihen oder neu auf bie: 
felbe gelegt wurde, davon zu verftändigen ; die leßteren aber hat ber Be⸗ 
jirfshauptmann mit feinem Gutachten dem Landesgerichte vorzulegen. Eben 
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diefe gutächtliche Einbegleitung an das Landesgericht liegt dem Bezitkshaupt⸗ 
manne rüdfichtfich der Beſchwerden ob, welche allenfalls von einem Bethei⸗ 
figten gegen die in Gemäßheit des Borftehenden von dem Bezirkshaupt⸗ 
manme vorgenommene Berichtigung der Bezirksliſte bei ihm angebradt 

wurden. 

Ueber die von dem Bezirfshauptmann dem Landedgerichte vorgelegten 

Beſchwerden und Meclamationen hat diefes in Teßter Inſtanz zu entfcheiden. 
Es ift daher die endliche Entfcheidung über alle Meclamationen den Ver: 

waltungsbehörden entzogen und einem ©erichte übertragen , beflen unabhän- 
gige Stellung eine Gewähr gegen jede Beſorgniß einer parteiifchen Behand: 
fung zu bieten vermag. 

Durd die Entſcheidung des Landesgerichtes, gegen welche Feine Beru⸗ 
fung mehr zuläffig it, find die Bezirksliſten als definitiv feftgeftellt zu bes 

trachten. Die Bezirksliften aller zu einem Landesgerichtöfprengel gehörigen 
Berwaltungsbezirke (Bezirfshauptmannfchaften) zufammengenommen bilden 
die eigentliche Urfifte der in dem ganzen Schwurgerichtsfpren- 

gel befindlihen, nah dem Gefege zum Sefhwornendienfte 
fähigen und verpflichteten Perfonen. 

B. Reduction der Urliſten 
und 

Bildung der Dienflife, 

Die große Zahl der in die Urliften aufgenommenen Perfonen ) macht 
es unerläßlih, aus denfelben für ben Dienft bei den Schwurgerichtsfigun- 
gen des Jahres, um das es fich Handelt, durch Reduction der Urfiften eine 

engere Dienftlifte zu bilden, und zwar entweder eine Jahresliſte für 
ale Schwurgerichtöfigungen des Jahres, aus welcher die für jede einzelne 
Sitzung erforderlihen Geſchwornen durdy das Loos beſtimmt werben, oder 

eine Dienftlifte für jede Schwurgerichtöfigung. Der Geſichtspunct, von wel⸗ 

dem dabei ausgegangen werden muß, kann der Natur der Sache nad 
Fein anderer fein, als daß durch diefe Reduction die Gefchwornenlifte von 
angeeigneten Perfonen , die unter einer fo großen Zahl immer vorkommen, 
gereinigt, und daß aus allen zum Geſchwornenamte Berechtigten die fähigften 
and würdigſten Staatöbürger, diejenigen, welche durch Einficht und Geſin⸗ 

nungstächtigkeit das Vertrauen ihrer Mitbürger ganz vorzüglich verdienen, 
ausgewählt werden. 

*) Bei dem geringen Genfus bes Öflerreichifchen Geſetzes wird fich die Zahl der auf den 

Bezirks⸗Geſchwornenliſten eines Landesgerichtsprengels ſtehenden Berfonen in ber Regel 
auf mehrere Tauſende belaufen, 

8* 
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Wie fol nundiefe Reduction beriirliften vorgenommen werben? Es 

gehört dies bekanntlich zu den fehwierigften und beftrittenften Problemen. Daß 
eine Sichtung der Urliſten nothwendig fei, wird von Jedermann zugegeben. 

Man bat, um jeden Schein einer Parteilichkeit zu vermeiden, das Loos ale 

das geeignetefte Mittel in Worfchlag gebracht. Es beruht dies auf jenen me⸗ 

chaniſchen Vorftellungen vom Staate und von der menfchlichen Gefellfchaft, 
welche die der frangöfifchen Revolution entfprungenen Theorien dharakterifiren. 

Schon die einfachfte Erfahrung lehrt, daß nicht Jedermann die Eigenichaften 
der Einfiht und Lebenserfahrung, der Unbefangenheit und Unparteilichkeit, 
de feften und redlichen Willens befißt, die ein tüchtiger Geſchworner haben foll. 

„Es hieße in der That ‚? wie ſich mit Recht der Zuftizminifter in feinem Vor: 
trage vom 18. December 1849 ausfpricht, »das wichtige Inftitut der Geſchwor⸗ 

nen und mit ihm das Urtheil über Leben und Freiheit der Staatsbürger dem 
blinden Zufalle Preis geben, wollte man die Sichtung ber Urfiften dem Looſe 

Allein überlaffen.” Es befteht Feine Geſetzgebung in Europa, welche diefe 
feichtfinnige Art der Auswahl der Geſchwornen angenommen und fo das wich: 
tige und ſchwierige Gefchäft der Bildung des Gefchwornengerichtes zum bloßen 
Würfelfpiele gemacht hätte *). Nur in Belg ien wurde im Jahre 1830 unmit- 
telbar nach deffen Losreißung von Holland der abenteuerliche Verſuch gemacht, 
die Auswahl der Geſchwornen aus den im Allgemeinen Befähigten mit Be— 

feitigung jeder Einwirkung einer vermaltenden oder richterlihen Behörde aus⸗ 

fchließend dem Loofe zu überlaffen. Schon nad) wenig Monaten begannen die 

Klagen über die Unbrauchbarkeit der fo zufammengefegten Geſchwornen; in 

Kurzem war die Nothmwendigfeit einer Uenderung allgemein anerkannt. Das 

Geſetz vom 15. Mai 1838 machte diefem Zuftande ein Ende. Gegenwärtig 

wird in allen europäifchen Qändern eine bewußte, forgfältige Auswahl der 

zum Gefhwornenamte durch Eigenfchaften des Geiſtes und Charakters befä- 
higteften Perfonen getroffen. Es ift dabei nur die Klippe zu vermeiden, daß 

durch die Ueberlaſſung dieſes Gefchäftes an einen ganz von der Regierung ab⸗ 
bängigen Beamten oder an entfchiedene Nepräfentanten politifcher Parteien 

die Beforgniß eines übermäßigen Regierungs- oder Partei-Einfluffes begrün« 
det und dadurch daß Vertrauen zu dem Gefchwornengerichte erfchüttert werde. 

Die Bildung der Jahres: oder Dienftlifte muß alſo Männern übertragen wer⸗ 
den, welche mit einer möglichft großen Perſonalkenntniß völlige Unabhängig- 
keit und die möglichfte Unparteilichkeit vereinigen. Die Wege, welche zu dier 

fem Ende von den verfchiebenen Geſetzgebungen eingefchlagen wurben, weis 
chen vielfah von einander ab. 

*) Le jury devient au moyen du tirage au sort anne espece d’instrament möcan. 

que, dont les bons effets sont infiniment incertains, fagt Oudot in feiner theoriei 
du Jary (Paris 1846). 
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In England werden im Juli jebed Jahres die Airchenvorficher und 
UArmenpfleger der einzelnen Kirchfpiele oder Ortsgemeinden jeder Graffchaft 
durch den Friedensgerichtsſchreiber (Clerk of Ihe peace‘ aufgefordert, eine Eifte 
der zum ©efchwornenamte gefeßlich berufenen Perfonen ihrer Gemeinde ab⸗ 
zufaflen. Diefe Ortslifte wird in den drei erften Wochen ded Septembers bei 
den Kirchen⸗ und Armenvorftehern zu Jedermann's Einſicht aufgelegt und an 
die Kirchenihüren angefchlagen. In der legten Septemberwoche verfammeln 

ſich die Sriedensrichter jedes Diftricted zu einer Specialfißung , in welcher bie 

etwaigen Reclamationen gepräft und die Liften berichtigt werden. Die fo ges - 

bifderen Diftrictsliften werden der nächfifolgenden Quartalfißung aller Frie⸗ 
densrichter de? ganzen Grafſchaft vorgelegt, bei welcher der Friedensgerichts⸗ 
ſchreiber daraus die Urlifte der ganzen Grafſchaft nach Hunbertfchafr 
ten, Kirchipielen und Gemeinden geordnet zufammenftellt und eine Ausfer⸗ 
tigung derfelben unter dem Titel: »Geſchwornenbuch für das Yahr . . . .? 

dem Sherif als oberftem Verwaltungsbeamten der Graffchaft überliefert. 

Der Sherif, welcher auf den Vorfchlag der Neichdoberrichter vom Könige in 
der Megel aus den großen Orundbefigern der Grafſchaft auf ein Jahr ernannt 
wird, der jedoch keine Beſoldung bezieht, fondern fein (überdies mit großem 

Aufwande verbundenes) Amt lediglich ald ein Ehtenamt bekleidet, zieht aus 
diefem Buche für jede Schwurgerichtöfigung die von dem vorfigenden Rich: 
ter mit Nückficht auf die Zahl und Wichtigkelt der vorliegenden Anklagen 
verlangte Zahl von Perfonen aus, welche in der Negel 48 bi 72 beträgt, und 

zwar in zwei Liſten, beren eine die Geſchwoörnen für die Anklagejury, die 
andere jene für die Urtheilsjury enthält. Die fo gewählten Geſchwornen wer- 
den durch den Sherif zehn Tage vor dem Beginne der Schwurgerichtsfigung 
zu derfelben vorgelaben und aus ihnen wirb eine Anklagejurg für die ganze 
Dauer der Sitzung und für jede einzelne Sathe eine befondere Urtheilsjury 
gebildet. — In Nordamerika wird in gleicher Weife die für jede 

Sitzung nöthige Dienftlifte aus den Urliften entweder durch ben Sherif oder 
durch gewiffe aus dem Volke gewählte Gemeindebeamten gebildet. 

InFrankreich wurde im Jahre 1791 aus den von den Verwaltungsbes 

hörden gebildeten Urliften eine Sahreslifte in der Art gebildet, daß der vom 
Molke gewählte Procureur syndic , der Verwaltungsbeamte des Diftrictes, die 

Urliſten bis auf 200 Namen reduciren mußte. Aus diefer Lifte von 300 Ge⸗ 

ſchwornen wurde fohin die Urtheilsjury theild durch das Loos, theils durch 
das beiden Theifen zuftehende Recht, je 20 Gefchworne abzulehnen, gebil- 
det. Die Bildung ber Anflagejury dagegen erfolgte in der Weife, daß 

der procureur syndic eine befondere Lifte von 30 Namen entivarf, aus mel 
hen 8 durch das Loos gezogen wurden. Schon im Yahre 1798 aber über. 

trug der Eonvent die Auswahl der Geſchwornen unbedingt an den National: 

agenten bes Diſtrietes, welcher auf je 1000 Einwohner einen Geſchworuen aus⸗ 



wöhlen ſoallte, sine Einrichtung, bie weſentlich dazu beitrug, die Revolutions⸗ 
tribunale mit Factionsmaͤnnern zu befeßen. Im J. 1795 wurde die urſpruͤng⸗ 

liche Einrichtung ven 1791 wieder hergeſtellt, allein fie mar auch diesmal 
von kurzer Dauer. Unter der Conſularregierung wurde durch das Geſetz vom 
6. Serminal VIII. (27. März 1800) die Bildung der Urliften den Friedensrich⸗ 
tern anvertraut, die Reduction derfelben um ein Drittheil den von der Regie⸗ 

rung ernannten und abhängigen linterpräfecten, die weitere Nebuction aber 
dem Loeſe überlaffen. | 

In der von Napoleon erlaffenen Strafproceßordnung von 1808 da⸗ 
gegen wurde nicht nur verordnet, daß die Lirfiften über die zum Gefchworuens 

amte geſetzlich berufenen Perſonen von den Präfecten angefertigt werden ſoll⸗ 
ten, ohne daß die öffentliche Bekanntmachung diefer Liften Statt zu finden 

batte, fondern ed wurde auch die Reduclion der Urliſten beinahe ganz in die 
Hände der Präfeeten gelegt. Ihnen ftand ed nämlich zu, aus den Urliſten 

nach eigenem Ermeſſen für jede Schwurgerichtsfigung die Dienftlifte durch 

Auswahl von 60 Perſonen zu bilden, welche Zahl fohin von dem Affifenpräfl: 
beaten auf 86 verringert werben follte. Diele 86 Geſchwornen wurden dann zu 

ber Schwurgerichtsfigung vorgeladen und aus ihnen die Urtheilsjury für jeden 

einzelnen Fall gebildet. Diefe Einrichtung, welche noch gegenwärtig in der 
preußifeben Rheinprovinz mit der einzigen Uenberung befteht, daß die Func⸗ 
tionen des Präfecten von dem Regierungspräfidenten verfehen werden, hat mit 

Racht den allgemeinſten Tadel erfahren, weil Dadurch die Auswahl ber Geſchwor⸗ 
non beinahe ganz; einem von der Regierung abhängigen Beamten überlaflen, 

font die Gefahr eines übermäßigen Negierungseinfiuffes auf die Bildung bes 
Beſchwornengerichtes mit Beziehung auf die demfelben bei der einzelnen 
Sitzung zu unterziehenden Procefie begründet war. Die Erfahrung zeigte, welch 

ſchreiender Mißbrauch insbeſondere in der Zeit der Reſtauration damit getrie⸗ 

ben wurde, Die Stimme der Wiſſenſchaft und der öffentlichen Meinung 

machte fih in fo ensfchiedener Weiſe vernehmlih, daß man durch das. Gaſeh 
vom 2. Mai 18237, welches die Faͤhigkeit zum Geſchwornenamte neu tegelte, 
and Diefeme Gebrechen abzubelfen fuchte. 

Dur Verminderung des Einfluffes ber Negierungsgewalt auf die Bile 
bung der Geſchwornenliſten und durch die Einfährung der Deffentlichfeit derſal⸗ 

ben bezweckte dieſes Geſetz, das faft unverändert in die revidirte Strafpragefe 

ordnung von 1833 aufgenommen wurde, die Inftitution des Geſchwornenge⸗ 
richtas auf eine beflere Baſis zu ftellen. Nach diefem Geſetze follten naͤmlich Die 

Urliften zwar von den Präfecten verfaßt, jedoch öffentlich angefchlagen und bei 

Neelamatianen der Nochtäsug entweder an den Appellhof oder an den Staatsrath 
vorbehalten werden. Die Bildung der Dienftlifte ſollte durch ben Präfecten in ber 
Art folgen, daß er jährlich am 80. September, fomit zu einer Zeit, mo die Affi« 

fenfälle dos nächften Jahres noch nicht mit Beſtimmtheit vorauszuſehen maren, 



bie Urfifte von wenigſtens 500 ofen auf dag Viertheil, jedoch Hädfiens auf 
800 (in Paris ausnahmsweife auf 1500) Perſonen reducirte. Die fo gewäßl- 

‚ten 200 bis 300 Gefchwornen follten für das. ganze folgeude Jahr den Dienft 
als Gefchworne thun, bildeten alfo die Japrestifte. Die Dienſtliſte für jede 
Schwurgerihtsfigung wurde aus dieſer Zahreslifte 10 Tage ver Eröffuung 
der Sltzung durch den Präfidenten des Appellhofes mittetft Verlooſung von 

36 Haupt und 4 Ergänzungsgefchworuen gebildet. Nach der Februarrevolu⸗ 
sion vom 1848 wurde durch dad Gefeg vom 7. Augufl 1848 die Anfertigung 
der Urliſten den Gemeindevorſtehern übertragen. Die Reduction berfelben zum 

Wehufe der Bildung ber Iahreslifte, welche für jedes Departement einen Be 
ſchwornen auf je 200 Einwohner, jedoch nie über 1500 (im Seine⸗Departo⸗ 

ment nicht über 3000) enthalten fol, wurde ben Präfeeten ganz abgenommen 

und einer aus dem Generalrath des Cantons ald Vorſihendem, dem Friebens- 
richter und zwei Mitglietern bes Öerneinderathes jeder Gemeinde des Cantons ber 
ſtehenden Commiſſion übertragen. Aus der Jahreslifte werben für jede Schwur⸗ 

gerichtsfigung durch das Loos 36 Haupt: und 6 Ergaͤnzungsgeſchworne gezogen. 
In Belgien ſteht nach dem Gefege vom 15. Mai 1848 die Bildung 

der Urliften den ftändigen Ausſchüſſen der Provincialräthe zu. Diefe Urfiften 

werben fohin von dein Vorſteher des Gerichtes erfter Inſtanz unter Buglehung 
ber zwei äfteften Raͤthe diefed Berichtes auf die Hälfte und Hierauf von dem 

erften Präfidenten des Appellhofes unter Zuziehung der zwei älteften Senat 

präfidensen abermals auf die Hälfte, fomit auf ein Viertheil ihrer urfprüng- 
fichen Zahl rebucirt. Aus der fo gebildeten Jahreslifte werden durch das Laos 

für jede Schwurgerichtsfigung 30 Haupt- und 4 Erſatzgeſchworne gezogen. 
Unter ben neueren Deutfchen Gefeßgebungen hatnur bie preußiſche 

den allgemein anerkannten Behler der franzöflicgen Strafproceßorduung von 

1808 beibehalten und in der Verordnung vom 8. Janner 1849 ($$. 0 - 68) 

die Reduction ber Urliſten dem Negierungspräfidenten und dem Affifenpeäf- 
denten in ber Art übertragen, daß Erflerer aus den von den Landrätken, in 

den Städten aber von ben Magiftraten ober Gemeindevorſtehern angelegten 
Urliten nach eigenem Ermeflen eine Jahresliſte bildat, aus weicher 14 

Tage vor dem Beginne jeder Schmwurgerichtäfigung ein Verzeichniß von 60 

Geſchwornen anfertigt und dem Affifenpräfidenten mittheilt. Diefer vermin⸗ 

dert fohin die Zahl von 60 Geſchwornen durch Auswahl der nach feinem Gr 

meflen geeigneteften Perjonen bis auf 36, weiche Die Gefchwornen für die betref⸗ 

fende Sigungsperiade bilden. 

Alte übrigen deutfchen Befege der Jahre 1848 und 1849 laflen die Bil⸗ 
bung der. Jahresliſte zwar unter der Leitung von Staatsbeamten ſtattſiaber, 

jedoch durch Kreis⸗, Wezirks. oder Baudräthe, fomit faͤmmtlich durch bäßere 
Gomeinbeorgane; die Gigungslifte dagegen mirb nach allen dieſen Gefogen 
durch das Goes allein gebildet. Es wird genügen , bier nur bie Weftinumungen 
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der Befepe der bedeutenderen Staäten berambzubeben Nach dembaierifchen 
Geſehe vom 10. November 1848 ($$. 78— 94) werden bie. Urliften von den 

Gemeindevorfiehern angefertigt, die Neclamationen dagegen von den Fönigli. 
chen Verwaltungsbehörden entfchieden. Aus den Urliften jedes Vezirkes wird 
unter der Leitung des Amtsvorſtehers der DiftrictSpolizeibehörde durch die Ge⸗ 

meindevorſteher der-4 bevölßertften Stadt: und Landgemeinden bed Bezirkes 

and durch jene 5 Wahlmänner, welche bei den Wahlen zur deutfchen Natio⸗ 

nalverfammlung in 5 verfehiedenen Gemeinden des Bezirkes die meiften Stim⸗ 
men erhalten haben, auf je 500 uRd in größeren Städten auf je 250 Ein 
wohner ein Geſchworner ausgewählt. Der Präfident der Kreidregierung If 

berechtigt, aus den LUrliften noch eine Anzahl von Perfonen , die bei diefer 
Wahl unberücfichtigt geblieben find, deren Zahl jedody den. zehnten Theil 
der Gewaͤhlten nicht Überfteigen darf, auf die Kreislifte zu feßen, welche ſo⸗ 

bin von dem verſammelten Zandrathe auf die Hälfte, jedoch in feinem alle 

unter 600 Namen herabgefegt wird. Aus der fo gebildeten Hauptlifte werben 
für jede Schwurgerichtsfigung durch das Loos 45 Haupt: und 9 Ergänzungs: 
gefchworne gezogen, deren Zahl der MVorfigente des Schwurgerichtshofes auf 

30 und 6 herabzufegen hat. 
Das würtembergifche Geſetz vom 14. Auguft 1849 ($$. 63—75) 

-überläßt die erfte Neduction der von den Gemeindevoritehern angefertigten 
Urliften dem, Bezirksausſchuſſe Cbeftehend aus 7 Mitgliedern, welche durch 

die Dbmänner der Vürgerausfchüffe der Gemeinden eines Amtsbezirkes und 

burch die Amteverfammlung gewählt werden), in der Art, daß derfelbe aus 

den Urliften auf je 400 Einwohner einen Sefchmornen auswählt. Die Tifte 

der fo Gewaͤhlten wird dem Vorftande des Civilfenates bed Kreisgerichtes ein- 

gefendet, der diefelbe um ein Künftheil zu reduciren hat. Die übrig Bleiben- 

ben bilden die Jahresliſte, aus welcher durch das Loos für jede Schwurge⸗ 
richts ſitzung 80 Haupt» und 8 Ergänzungsgefchworne beftimmt werden. Das 

hannoverifhe Gefeg vom 24. December 1849 über die Bildung der 

Schwurgerichte verfügt, daß die Urliſten in Städten und Märkten zuerft 
durch die Bürgervorfteher, in anderen - Gemeinden burdy bie Amtövertreter 
auf ein Dritcheil herabgeſetzt werden. Diefe Fiften werden dann bem ftändi- 
ſchen Ausfchufle der Provinciallandfchaft zugefendet, welcher diefelben auf die 

Hälfte, in Eeinem alle aber unter 200 Namen reducirt und dadurch die 

Jahresliſte bildet, aus der fohin durch das Loos für jede Sitzung des Schwur⸗ 
gerichtshofes 30 Haupt: und 6 Ergänzungsgeichworne gezogen werden. Nach 

dem großberzoglich heſſiſſchen Gefege vom 28. October 1848 ($$. 42—50) 

werden von den Bezirksraͤthen jeber Provinz aus den Urliften berfelden 308 

Geſchwornen · Candidaten gewählt, welche der Dirigent der Regieruugscom: 
miflion am Provinzhauptorte auf 200 Namen herabzufegen hat, Diefe bilden 
die Jahresliſte, aus welcher für jede Quartalfigung 30 Haupt: und 9 Ergäns 
zungsgeſchworne durch das Loos gezogen werben. 



Bei der Abfaſſung bed öfterreichifchen Geſetzes wurde vor Allem bie 
Nothwendigkeit gefühle, das Syſtem zu verlaffen, welches der provifortfchen 
Vorſchrift vom 18. Mai 1848 über das Verfahren in Preßfachen zum Grunde 

fag.*) Es ift in der Natur jeder Wahl durch Urwaͤhler begründet, daß die⸗ 
felbe nur den Parteianfichten der Wähler gemäß ausfällt, daß der Gewählte 

daher in der Regel rin ausgefprochener Partelmann ift. Die Anwendung des 

politifchen Wahlprincipd auf die Jury, welche im Jahre 1848 bei dem Man 

gel entfprechender Gemeindeeinrichtungen als ein nothwendiges Auskunftsmittel 

erfhien, mußte nach dem Erfcheinen der Gemeindeordnung ald eine Werfen: 

nug bes ganzen Weſens ded Schmurgerichtes, das als eine wahrhaft rich- 

terlihe Inſtitution die größte Unparteilichkeit erfordert ‚aufgegeben werben. Die 

Nachtheile. der Ueberlaſſung der Auswahl ber Geſchwornen an einen ganz von 
ber Regierung abhängigen Werwaltungsbeamten, wie nach der frangäfifchen 
ÖStrafproceßordnung von 1808 an den Präfecten und nach der preußifchen Ver⸗ 

ordnung vom 3. Jänner 1849 an den Regierungspräfidenten,, hat bie vierzige 

jährige Erfahrung Frankreichs hinlänglich gezeigt. Die Vergleichung mit 
England und mit dem Sherif, welchem dort die Auswahl überlaffen iſt, 

faun man nur zu den ausgefuchteften Selbſttäuſchungen rechnen. Auf dem 

ganzen Continente gibt ed Beinen Beamten, der an Unabhängigkeit der Stelr 
fung dem &herif vergleichbar wäre. Daher in England dad allgemeinfte 

Vertrauen auf die Güte der von ihm getroffenen Auswahl der Perfonen, 

die das Schmurgericht bilden follen, in Frankreich dagegen das allgemeine 
Mißtrauen! 

Geht man auf den Urſprung und eigentlichen Charakter des Geſchwor⸗ 
nengerichtes als eines Gemeindezeugniſſes zurück, fo wird man von ſelbſt auf 
den Gedanken hingeführt, auch das Geſchaͤft der Sichtung der Urliften als 

eine den Gemeinden und ihren Wertrauensmännern obliegende Aufgabe zu 
betrachten. Die’er Gefichtspunct, welcher in mehreren nordameritanifchen 

Staaten und feit 1844 in Genf vorherrfchte, Tiegt nicht nur dem franzöfifchen 

Sefege vom 7. Auguft 1848, fondern auch den meiften neueren beutfchen 

Sefegen zum Grunde. In Defterreich,, deffen gegenwärtige Negierung an bie 

Spitze des proviforifhen Gemeindegefeßes vom 17. März 1849 den Grund⸗ 

faß ftellte: „Die Orundfefte des freien Staates ift die freie Gemeinde,” konnte 
diefer Geſichtspunct um fo weniger außer Acht gelaflen werden, je mehr in 

dem Gemeindegefege für eine organifche Stiederung der Gemeinden in Ort#-, 
Bezirks⸗ und Kreißgemeinden geforgt ift. Die Bezirfdgemeindeausfhüffe muß⸗ 

*) Dasfelbe Princip der Mahl der Geſchwornen durch Urtsahlen des Volkes liegt dem 
Gefepen für das Waabdtland vom 31. Jänner 1846 und für den Santon Bern vom 

31. Juli 1847, fo wie der koͤn fächfifchen proviforifchen Borfehrift vom 18. Rov. 
1848 zum Grunde. 
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ten daher als jene Körperſchaften erfcheinen, welche vorzüglich geeignet uud ber 
rufen find, die Sichtung der Urliften und die Auswahl der zum Gefwor: 
nenamte befähigteften Perfonen vorzunehmen. Um jedoch das Gefchäft diefer 

Sichtung nicht zu fehr zu erfchweren, mußte die Beſtimmung gerroffen werben, 
daß nur die Obmänner der Bezirfögemeindeausfchüffe und zwei von jedem Ber 

zirfsausfchuffe abgeordnete (d. I. inter Negel ausder Mitte desfelben gewählte) 

Vertrauensmänner an dem Sitze des Tandesgerichtes zufammentreten und anter 
der Leitung des Kreispräfidenten oder, wo fich Bein folcher befindet, des Bezirks: 

bauptmanues die Wahl der Geſchwornen vornehmen follen. 
Um jeden Schein von Parteilichkeit zu entfernen, hat fih bas 

ifterreihifge Gejeg mit diefer Auswahl der Gefhwornen durch Wertrauens- 
männer der Gemeinden nicht begnügt, fondern eine Combination berfelhen 
mit dem Loofe in der Art verfucht, daß den Obmännern und Abgeordneten 

ber Bezirks Gemeindeausfchüffe die Wahl einer beftimmten Zahl von Ger 
ſchwornen aus den Urliften nady dem Maßſtabe von Einem auf je 500, und 

in Stätten auf je 250 Seelen zugewielen, die Reduction ber fo Gemwählben 

aber auf die für Die Jahreslifte erforderliche Zahl, deren Größe für jeden Landesge⸗ 

richtöfprengel nad) deffen Bebürfniffen durch befondere Verfügungen des Juſtiz⸗ 

‚ninifteriums zwifchen 200 und 800 feſtgeſetzt werden foll, dem Loofe über: 

laflen wurde. *) 

Die näheren Beftimmungen hierüber find in den SS. 35 bis 37 enthaften. 

$. 35. 

Die auf diefe Weiſe vervoliftändigten und feftgeitellten Bezirksliſten 

find an den Kreid-Präfidenten oder den von ihm belegirten Bezirkshaupt⸗ 

mann am Sige des Schwurgerichtes einzuienden. 

Derfelbe bat aus dem ganzen Sprengel des Schwurgerichted bie 

Dbdmänner der Bezirfd-Gemeinveausfchüffe und zwei von jedem Bezirfdaus- 

ſchuſſe abgeordnete Vertrauensmänner einzuberufen, welche unter feiner 

Leitung aus den Bezirksliften vie Hauptliften durch Wahl derjenigen 

Berfonen bilden, die ihnen wegen Ehrenhaftigfeit der Gefinnung und 

erprobter &inficht zudem Amte eines Geſchwornen am geeignetiten erfcheinen. 

*) Die Erfahrung allein kann über die Zweckmäßigkeit dieſes Derfuches eutfchelden. Mir 

ſcheint berfelbe zu complicirt zu fein, und es dürfte beſſer gewefen fein, bie Auswahl ber 
für die Jahreslifte erforderlichen Zahl von Geſchwornen ven Bezirke⸗Gemeindeausſchüſſen 

oder deren Vertretern zu überlaffen, ohne eine weitere Reduction burch das Loos zugugeben. 

Letziere lann fogar gerabe dazu beitragen, ben Zweck, welcher nach $. 36 erreicht wer⸗ 
den foll, daß nämlich Befähigte aus allen Gegenden des Schwurgerichtöfpremgela ber 

Hauptlifte einverleibt werben, wieder zu vereiteln. Ich glaube, daß man hiebei in bem 

Beftreben , jeden Schein eines Parteieinfluſſes auf die Bildung ber Jahresliffe zu meis 
ben, zu weit gegangen ifl. 

‘ 
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Der Kreiöpräfident oder Bezirkshauptmann wird burd das Geſetz aus: 
drücklich auf die Leitung des Sichtungsgefchäfte® befchränft, die Sichtung 

ſelbſt aber, die eigentliche Auswahl der Befähigteften aus den Urliſten dem im 
diefem $. bezeichneten Oemeindeorganen übertragen. Ueber die Urt und Weiſe der 
Berathung und Abftimmung der aus dieſen Gemeindeorganen gebildeten Com⸗ 

miſſion wurde abfichtlich nichts in das ©efet aufgenommen. Die Natur der Sache 
bringt es mit ſich, daß in ber Negel die Mitglieder jedes einzelnen Bezirks⸗Ge⸗ 
meindeausfchufles rückfichtlich ber Sefchwornen ihres Bezirkes den Ausfchlag ges 

ben werden, indem ihnen allein jetie genaue und ausgebreitete Kenntniß der per⸗ 

fönlichen Eigenfchaften und Verhäftniffe der ihrem Bezirke angehörigen Mäns 

ner zugemuthet werden kann, die bei der Auswahl der Geſchwornen entfchei- 

dend fein muß. Die ganze Commiſſion wird, wenn fie ihrem Zwecke entfprechen 
fe, vorzüglich den Charakter einer ernften, aber vertrauliden Beſprechung 

über die Individualität einzelner Perfonen bewahren müffen und gewiß nur 

in feltenen Fällen einer förmlichen Abftimmung in ihrer Sefammtheit bedürfen. 

Sollte jedoch letztere als nöthig erfcheinen,, fo wird nothwendig, wenn man 

die Berathungen der Commiſſion nicht ungemeflen ausdehnen will, die relative 

Stimmenmehrheit entfcheiden müffen. 

Die Frage, wie ed in jenen Städten zu halten fei, welche mit Umgehung 

jedes Bezirks- und Kreidverbandes unmittelbar unter dem Statthalter ftehen,. 

wie dies in der proviforifchen Gemeindeordnung von Wien ($. 121) feftgefeßt 

it, und wie es höchſt wahrfcheinlich in Betreff der Hauptflädte einiger Kron⸗ 

länder beflimmt werden wird, mußte in der Strafproceßorbnung unberührt 

bleiben, weil zur Zeit der Berathung derfelben noch nichts darüber feftgeftellt 

mar, welche Nepräfentation die ſonſt den Bezirks Semeindeausfhäflen zukom⸗ 

mende Wirkfamfeit zu üben babe. Nücfichtlih Ddiefer Städte wird durch 
befondere Vorfchriften die Vorforge für eine angemeflene Vertretung der Ge 

meinbe bei der Reduction ber Urliften getroffen werden müflen. 

$. 36. 

Die Wahl gefchieht in der Art, daß für Städte mit einer Bevölferung 

über 50,000 Einwohner und in allen nicht zu einer befonderen BVertre, 

tung auf den Sandtagen nach den verſchiedenen Randesverfaffungen berech⸗ 

tigten- Gemeinden auf je 500 Seelen, in den zur befonderen Bertretung 

auf ven Landtagen berechtigten Gemeinden aber auf je 250 Seelen ein 

Geſchworner entfällt. Für eine Theilzahl von mehr als 250 oder 126 

Seelen wird ein Geſchworner mehr gewählt. 

Bei dieſer Wahl ift forgfältig Darauf zu achten, DaB wo möglich Des 

fähigte aus allen Gegenden des Schwurgerichtöfprengeld der Hauptlifte 

einverleibt werden. 
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Die Abficht, welche bei Erlaffung diefer Beſtimmung leitete, ging da- 

bin, die fiädtifche Bevölkerung, bei welcher theild im Allgemeinen mehr Bil⸗ 
dung als bei den Bewohnern der Landgemeinden vorausgefeßt werben muß, 

theil6 Durch den größeren Verkehr derfelben eine vielfeitigere Lebenserfahrung, 

und eben defhalb größere Eignung zum Sefchwornendienfte anzunehmen if, 
für diefen Dienft in größerem Maße als die ländliche Bevölkerung in Anfprud 

zu nehmen. Außerdem follte dadurch für eine hinlängliche Anzahl von Erfaß- 

männern am Orte des Schwurgerichtes geforgt werden. In fehr großen Städten 
(von mehr als 50,000 Einwohnern) dagegen entfällt durch deren Größe 

felbft die Nothwendigkeit, einen anderen Maßſtab ald von Einem Geſchwornen 
- auf 500 Seelen anzulegen. Ein Beiſpiel wird die Sache erläutern, wobei 

nur voraudgefchicft werben muß, daß unter den zu einer befonderen Vertretung 

auf den Randtagen berechtigten Gemeinden nur die in den Landtagswahlord⸗ 

nungen fpeciell aufgeführten Städte und Märkte zu verftehen find, ohne Unter: 

fchied , ob biefelben einzeln oder nur in Gemeinſchaft mit anderen Städten 

oder Märkten einen Wahlbezirk bilden. 
In dem Landesgerichtöbezirke von Wien 5. B., weicher 820,700 Seelen 

umfaßt, befinden fi außer Wien felbft (mit 407,700 Seelen) noch folgende 

nach $. 3 der niederöfterreichifchen Landtags: Wahlorduung zu einer befon: 

deren Vertretung auf dem Landtage berechtigte Gemeinden: Korneuburg mit 
2200 Seelen, Stoderau mit 6000 Einwohnern, Dberhollabrunn mir 2750, 

Feldsberg mit 3000, Miftelbady mit 3250, Poisdorf mit 2300, Ziftersdorf 

mit 2800, Laa mit 1500, Haimburg mit 3200, Bruck an der Leitha mit 
8300, Schwechat mit 2700, Klofterneuburg mit 4600, Tuln mit 2200, 

Königftetten mit 1000, Mödling mit 3700, Perchtoldsdorf mit 1000 und Gum- 
poldskirchen mit 1000 Einwohnern. E6 entfallen daher a) auf Wien nach dem 
Mapftabe von Einem Gefchwornen auf 500 Seelen 815 Gefchworne, 

b) auf alle Landgemeinden des Sprengels, 
deren Bevölkerung nach Abzug der eben angeführ: 
ten Städte und Märkte noch 366,500 Seelen beträgt, 
nach demfelben Mafiftabe . . 73) „ 

c) auf die nahbenannten Städte und Märkte 
nad) dem Maßſtabe von einem Gefchwornen auf 

350 Seelen, uhd zwar: 
auf Korneuburg . . . . 9 n 
„ Stdeau . . . .. 24 
„Odberhollabrunn . 11 n 
n Keldöberg . . . . . . 12 n 
„ Miftelbah . . . 13 " 
» Poisdorf . . . . . . 9 n 

„Ziſtersdorf. 11 n 
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auf aa . . . . . . J 6 Geſchworne, 
„ Haimburg. 18 „ 

„ Bud. . . . . . . 13 n 

„ Schwedat . . . . . . 11 n 
„ Slofterneubug . . . . . 18 n 
„ Zum . . . . . . . 9 n 
„ NKönigftetten . . . 4 „ 
n Mödling . . . . . 15 n 

„Perchtoldsdorf. 4 „ 
„Gumpoldskirchen. 4 

fomit im Ganzen auf den Wiener Landesgerichts⸗ 
fprengel . . . . 19734 Gefchworne. 

Wenn man erwägt, daß die Zahl der Perſonen, welche auf die Urliften 
gebracht werden müflen, in dem Wiener Landesgerichtöfprengel fih wahr⸗ 

ſcheinlich auf 14,000 bi 15,000 belaufen wird, fo fieht man daraus zugleich, 

wie groß die Reduction ift, zu welcher die nach $. 85 zufammengefegte 

Commiflion berufen wird. 

Aus diefem Beiſpiele ergibt fich zugleich, daß die Zahl der fo ausge⸗ 
wählten Geſchwornen, welche die Häuptlifte bilden, bedeutend größer als die 

Zapf ift, welche für den Dienft des Gefchwornengerichtes erfordert wird, indem 
fegtere in Wien gewiß auf 800 feftgefeßt werden wird. Die Neduction der 

Hauptlifte auf die für die Zabreslifte erforderliche Zahl überläßt das Gefeß 
($.37) dem Loofe, welchem fomit immerhin ein bedeutender Spielraum geboten ift. 

Für den Landesgerichts prengel von Wien z. B. wird die Hauptliftevon 1734 Ger 
ſchwornen durch das Loos auf 800, alfo um mehr als die Hälite verringert werben. 

Die Art, wie diefe Reduction vorzunehmen ift, beftimmt ber | 

$. 37. 

Aus den auf.die bezeichnete Art gewaͤhlten Geſchwornen wird die 

Jahresliſte, das iſt, das Verzeichniß der bei den Schwurgerichtsfitzun⸗ 

gen des naͤchſten Jahres zu verwendenden Geſchwornen, an einem bekannt 

zu machenden Tage öffentlich unter Leitung des Kreispraͤſidenten oder 

des von ihm delegirten Bezirlshauptmannes am Sige des Landesgerich⸗ 

tes und unter Zuziehung des dortigen Gemeindevorftandes durch das Loos 

gebilvet. Zu dieſem Ende werden fämmtliche Namen der auf der Haupt« 

liſte eingetragenen Geſchwornen mit genauer Angabe ihres Wohnortes in 

eine Urne gelegt, und daraus die für jeded Schwurgericht durch befondere 

Berfügung feftgefegte Zahl von Geſchwornen, die jedoch nirgends unter 

200 oder über 800 betragen ſoll, gezogen. 



$. 38. 

Die Sahreslifte der Gefchwornen ift durch den Drud zu veröffentli- 

chen, und- wird den Präfiventen des Oberlandeögerichtes und des Landes» 

gerichtes, dem Generalprocurator und dem Staatsanivalte am Orte des 

Schwurgerichtes, allen Borftänden der zu dem Schmwurgerichtöfprengel 

gehörigen Gemeinden, enblich jedem auf der Jahresliſte enthaltenen Ger 

ſchwornen portofrei zugefendet. 

$. 89. 

In jeder Gemeinde werben jährlich die Perfonen aus den Gemeinde: 

Geſchwornenliſten geftrichen, weldhe mit Tod abgegangen find, oder 

die zum Geſchwornenamte erforderliche Befähigung verloren, oder nad) 
$. 27 den Entjichuldigungsgrund des hohen Alters oder der für ein Jahr 

erfüllten Dienftleiftung ausprüdlich bei dem Gemeinde⸗Vorſtande geltend 

gemacht haben. 

Andererfeitd werben diejenigen Perfonen beigefügt, welche inzwifchen 

die gefegliche Befähigung zum Amte eines Gefchwornen erlangt haben. 

Die Beftimmungen über die Befanntmadjung der Gemeindeliften, über bie 

Bildung der Bezirfs-, Haupt: und Jahreslifte, über bie Einbringung und 

Erledigung der Einfprachen und Befchwerven finden fohin altjährlich ihre 
Anwendung. 

Die näheren Beſtimmungen hierüber werben durch befondere Vollzugs⸗ 

vorfehriften von Seite des Minifteriumsd des Innern und ber demfelben un: 

tergeordneten Vermwaltungsbehörden in den einzelnen Kronländern ertheilt wer: 

den. Insbeſondere werden diefe fpeciellen Worfchriften die Termine genau 

fefizufegen haben, bis zu welchen in jedem Kronlande die verfchiedenen 

Arten von Fiften vollendet fein müffen. 

Das Gefeg geht nun zu den Beſtimmungen über die Bildung der 

eigentliden Dienftlifte für jede einzelne Schwurgerichts— 

figung über. Das öfterreichifche Gefeß hat ſich hiebei, wie die meiften 
neueren beutfchen Befege, der fhon in dem franzöfifchen Gefege vom 2. Mai 

1827 angenommenen Wahlart angefchloffen und überläßt demnach die Aus⸗ 

wahl der für jede Schwurgecichtsſitzung erforderlihen 36 Haupt: und 9 
Ergänzungsgefchwornen dem Loofe allein. Die näheren Beftimmungen hier 

über, welche ihrer Wichtigkeit wegen bei fonftiger Nichtigkeit be— 
obadhtet werden müflen, find im $. 40 enthalten. 
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$. 40. 
Aus der Jahresliſte der Geſchwornen (8.37) werben für jebe Schwur⸗ 

gerichts⸗Sitzung durch Das 2008 ſechsunddreißig Haupt- und nem Ergaͤn⸗ 
zungsgeſchworne beſtimmt. Died geſchieht wenigſtens vierzehn Tage vor 
Beginn der Schwurgerichts⸗Sitzung durch den Praͤſidenten des Landesge⸗ 
richtes im Beiſein des Staatsanwaltes in oͤffentlicher Sitzung. Zuerſt wer⸗ 
den aus der Jahresliſte die Namen aller an dem Orte des Schwurgerichtes 
wohnenden Geſchwornen entnommen, in eine Urne gelegt, und daraus 
durch den Praͤſidenten des Landesgerichtes neun Ergaͤnzungsgeſchworne ges 
zogen. Hierauf werben die Namen aller auf der Jahresliſte ſtehenden Per⸗ 
fonen, mit Ausnahme der eben gezogenen Ergänzungsgefchwornen, in die 
Urne gelegt und daraus ſechsunddreißig Hauptgefchworne für die ganze 

Schwurgerihtd-Sigung gezogen. Die Vorfchriften diefes Paragraphes find 
bei ſonſtiger Nichtigfeit zu beobachten. 

Diefe Vorſchrift kann ihrem vollen Wortlaute nah nur bei der Zier 
bung für die e r ſte Schwurgerichtöfigung ded Jahres Platz greifen; rückficht⸗ 
lich der fpäteren Schwurgerichtäfigungen muß außerdem die im $. 42 enthaltene 
Anordnung , daß die Geſchwornen, welche durch die Erfüllung ihrer Pflicht 
bei einer Schwurgerichtsſitzung die Befreiung von weiteren Schwurgerichts⸗ 
figungen dedfelben Jahres erlangt haben, wider ihren Willen einer fpäteren 
Verlooſung nicht mehr zu unterziehen, ihre Namen daher nicht mehr in die 
Urne zu legen find, genau beobachtet werben. 

$. 41. 

Die 36 Haupigeſchwornen find unter Angabe des Ortes, des Tages: 

und der Stunde der Eröffnung der Schiwurgerichtd-Sigung und unter Hin- 

weifung auf die gefeglichen Folgen des Ausbleibens durch den Vorſitzen⸗ 

den des Schwurgerichtöhofes oder deffen Stellvertreter fchriftlich vorzula- 

den. Es ift dafür Sorge zu tragen, daß die Zuftellung der Ladung zu ihren 

eigenen Händen, wo möglich acht Tage vor dem Beginne der Sitzung, er⸗ 

folge. Die 9 Ergaͤnzungsgeſ ;wornen find in gleicher Weife von ihrer Ber 

rufung in Kenntniß zu fegen. 

$. 42. 

Die Hanptgefhwornen, welche auf die an fie ergangene Vorlabung 

erſchienen, und ihren Berrichtungen als Geſchworne nachgefommen find, 

fo wie jene Ergänzungögefchwornen, welche bei einer ordentlichen Schwur⸗ 

% 



gerichts⸗Sihung zur Ergänzung als Hauptgeſchworne zugezogen worden 

find, und ihre Berbinblichkeiten erfüllt haben, find für dasfelbe Jahr von 

der nochmaligen Theilnahme an ven Schwurgericht6-Sigungen befreit, es 

wäre denn, daß fie auf diefe Befreiung ausprüdlich verzichtet hätten, wor» 

über jeder derfelben am Schluffe der Sitzung beſonders zu befragen ifl. 

Die Ramen der Gefchwornen, welche diefe Befreiung erlangt Haben, find 

von der Jahreslifte zu ftreichen, und einer weiteren Berloofung für fpätere 

Schwurgerichtd - Sigungen desſelben Jahres nicht mehr zu unterziehen. 

Das Beleg macht bei diefer Befreiung der Geſchwornen, welche bei einer 

Schwurgerihtsfigung Dienft geleiftet haben, von den ferneren Schwurge⸗ 
richtefigungen desfelben Jahres rüffichtlih der Hauptgeſchwornen kei— 

nen Unterſchied zwifchen ordentlichen und außerordencliden Schwurgerichte: 
figungen. Die Befreiung wird daher auch jenem Hauptgeſchwornen zu Theil, 
welcher andy nur bei einer außerordentlichen Schwurgerichtäfigung Dienft ges 

leiftet hat. Anders ift es rücjichtlih der Erganzungsgelhwornen, 

welche an dem Drte, wo das Schwurgericht feinen Sig hat, wohnen, für 

welche daher die Verwendung zum Gefchiwornendienfte mit viel weniger 

Schwierigkeiten und Zeitverluft verbunden ift, al für die entfernter Woh⸗ 
nenden. Das Geſetz nimmt bei den Ergänzungsgefchwornen nur die wirklie 
he Verwendung bei einer ordbentlihen Schmwurgerichtsfigung als zurei⸗ 

hend an, um auch fie jener Befreiung theilhaftig zu machen, weil außer 

ordentliche Schwurgerichtäfigungen in der Negel nur jenen einzelnen Fall oder 

jene wenigen Zälle umfaflen, für welche fie befonderd angeordnet wurden, 

fomit gewöhnlich von Eurzer Dauer find. Daß das öſterreichiſche Geſetz auch 
in Beziehung auf diefe Befreiung mit den meiften ausländifchen Geſetzgebun⸗ 
gen in vollem Einklang fteht, wurde fchon bei $. 27 dargelhan. 

$. 48. 

Jeder Geſchworne, welcher nicht der an ihn ergangenen Vorladung 

gemäß erjcheint, oder fich vor Beendigung der Schwurgerichts:Sikung 

ohne Erlaubniß des Vorfitenden des Schwurgerichtshofes entfernt, iſt 

von dem Gerichtöhofe in eine Strafe von 25 bis 50 fl., im zweiten Falle 

von 50 bis 400 fl., im dritten Balle von 400 bis 200 fl. C. M. zu verur- 

theilen. In dem legteren Falle ift der Ausgebliebene zugleich des Ehrenam- 

tes eined Geſchwornen für verluftig zu,erflären, und das darüber ergan- 

gene Erfenntniß, fobald es in Rechtskraft erwachfen ift, öffentlich befannt 

» zu machen. Gegen ein foldyes Straferfenntniß kann der Berurtheilte nur 

binnen 8 Tagen von Zuftellung desfelben bei dem Schwurgerichtähofe oder, 



falls biefer nicht mehr verfammelt iſt, bei dem Lanbesgerichte Einſpruch 

erheben und unter genügender Befcheinigung, daß ihm die Borladung nicht 
gehörig zugeftellt worden, oder daß ihn ein unvorhergefehenes und unab- 
wendbares Hinderniß vom Erfcheinen abgehalten habe, oder daß die aus⸗ 

gefprocdene Strafe nicht im Verhaͤltniß zu feinem Verſaͤumniſſe flehe, 

um Aufhebung oder Milderung der ihm auferlegten Strafe bitten. Gegen 

bie hierauf erfolgte Entfcheidung des Schwurgerichtshofes oder Landesge⸗ 

richtes findet Fein weiteres Rechtsmittel Statt. 

Daß ed einer Strafdrohung gegen Diejenigen bedarf, welcde als Ge⸗ 
fhworne vorgeladen find, jedoch ihrer Pflicht entweder nicht nachkommen, 
oder mit Bernadhläffigung ihrer Pflicht fih vor dem Schluffe der Schwurges 

richesfigung entfernen, ift von allen Geſetzgebungen anerfannt, weil durch 
ein ſolches Ausbleiben ober durch die voreilige Entfernung von Geſchwornen 
feiht aroße Störungen und Koften verurfacht werben Eönnen, (wenn z. B. 
dadurch die Abhaltung einer Sitzung, zu welcher bereits alle Zeugen und Sach⸗ 
verftändigen vorgeladen find, verzögert oder gänzlich vereitelt wird). Beſonders 
in den erfien Jahren der Wirkfamkeit des Gefchwornen-Inftituted wirb der 

Dienft, welchen dasfelbe den Staatsbürgern auferlegt, gewiß von Vielen als 
eine ſchwere und läftige Pflicht empfunden werden und ed werben ohne Zweifel nick. 

felten Faͤlle vorfommen, in welchen Geſchworne ſich diefer Pflicht zu entzier 

ben bemüht fein werben. Das franzdfifche Geſetz (Art. 896) belegt ſchon 
das erfte Ausbleiben mit einer Geldftrafe von 500 Franken (200 fi. C. M.), 

weldye das zweite Mal auf 1000, das dritte Mal auf 1500 Franken fieigt, 

und überdied im leßteren Falle die Streichung von der Gefchwornenfifte zur 

Folge hat. Alle neueren Geſetzgebungen haben diefes Beifpiel befolgt, und fie 

weichen nur in Beziehung auf den Betrag ber Geldftrafe von einander ab. 

Die preußifche Verordnung vom 3. Jänner 1849 bedroht ſchon das erfte 
Ausbleiben mit einer Geldſtrafe von 3100 Reichäthalern, das baierifche und 

heſſiſche Sefeg mit 300 Bulden. Die Geldbuße des Bfterreichifchen Ge⸗ 
feßed muß demnach fehr mäßig genannt werben. 

Segen ein ſolches &Straferfenntniß fteht dem Verurtheilten nur das 

Rechtsmittel der Einfprade*) bei dem erkennenden Berichte, d. i. dem 

Schwurgerichtöhofe, und wenn diefer nicht mehr verfommelt wäre, bei dem 

Bandesgerichte zu, dasfelbe Rechtsmittel, welches in der Strafproceßorbnung 

auch gegen Verurtheilungen ausgebliebener Zeugen oder Sachverſtaͤndigen 
($.271), fo wiegegen Contumacialerfenntniffe in einfachen Uebertretungsfällen 
($. 450) angenommen ift. Daß über einen ſolchen Einfpruch der Staatsan⸗ 

*) Es iſt dies das Rechtomittel der Oppofition des franzöfifchen Rechtes (Code d’insir. 

erim. art. 149—151 , 187 und 188.) 

Würth, Girafproceh. 9 



walt vor ber Entſcheidung gehört werden muß, ift zwar an 9. 483 nit aus⸗ 

drüdlich erwähnt, verſteht ſich aber nach der ganzen Stellung ber Staate⸗ 
anwaltfchaft von felbft. Ebenſo ift es Elar, daß der Staatsanwalt berufen 

ift,, auf die Anwendung diefer Strafvorfchrift gegen unentfchuldigt ausgeblies 

bene Geſchworne bei dem Gerichtshofe anzutragen. 

5. 44. 

Jeder Geſchworne, der ſeine Obliegenheit erfuͤllt, wird, wenn ſein Wohn⸗ 

fitz weiter als zwei Stunden von dem Orte des Schwurgerichtes entfernt 

liegt, auf Verlangen eine mäßige Entſchaͤdigung für die Reiſekoſten erhal⸗ 

ten, deren Betrag durch befondere Verordnungen feftgefegt wird. 

Das äfterreichifche Geſetz geht, wie der $. 48 ausbrüdtich fagt, von ber 

Anficht aus, daß das Geſchwornenamt ein Ehrenamt fei; es iſt daher nur 

eine nethwendige Folgerung, daß den Sefchwornen Seine Zaggebühren oder 
Diäten, fonders nur eine Vergütung für die Koften der Sin: und Nücdkreife 

jugeftanden wird. Die Ausichließung der Diäten ſteht auch mit den im $. 28 

aufgeftellten Bedingungen der Berechtigung zu dem Geſchwornenamte im Zur 
fommenbange. &ie ift in allen Geſetzen der neueren Zeit mit einziger Aus⸗ 
nahme des Eurbeffifchen Gefeßes, vom 31. October 1848 über die Ein- 
richtung der Gerichte, welches ($. 57) den Geſchwornen Taggelder zugefteht, 
enthalten. Auch würde nach dem Zeugniffe der Gefchichte nichts mehr dazu 

beitragen , das Geſchwornengericht in der öffentlichen Meinung berabzufegen, 

ald wenn man ben Geſchwornen (wie den Gerichtöbeifigern aus dem Volke 
in dem alten Athen zur Zeit feined Verfalles) Taggelder anmweifen wollte. 

V. S:herlandeögerichte. 

$. AB. 

Die Oberlandesgerichte haben in Straffachen nur als Anklagekammer 

über die Anträge auf Berfegung in Anflageftand wegen der den Schwur« 

gerichten zugewieſenen Straffälle, fo wie über die in Gemäßheit diefer 

Strafproceß⸗Ordnung an diefelbe gelangenden Beſchwerden (88. 238 und 

397) zu entfcheiden Sie faffen ihre Befchlüffe in Verſammlungen von vier 

Raͤthen und einem Vorſttzenden. 

VI. Caſſationshof. 

$. A6. 

Der Eaffationshof hat über bie Kichtigkeitsbefchwerden gegen die von 

den Gefchwornengerichten oder von den Bezirks⸗Collegial⸗ und Landesge- 
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richten in Straffachen gefälten Exkenntniffe gu entſcheiden. Er faßt feine 
Beichlüffe in Berfammiungen von wenigftens ſechs Raͤthen und einem 

Borfipenden. 

Der oberfte Gerichtshof in Wien ift zugleich Caffationshof für alle Nic: 
tigkeits beſchwerden in Straffachen. Er entfcheidet als ſolcher a) über die Nich⸗ 
tigkeitöbefchwerden gegen die von der Anklagefammer der Oberfandesgerichte 
gefällten Erfenntniffe (SS. 241 — 246); b) über die Nichtigkeitöbefchwerden 
gegen bie von den Gefchwornengerichten gefällten Enburtheile, die Hauptver: 
handlung vor den Geſchwornen mag in Anmefenheit des Angeklagten oder 

im Ungehorfamsdverfahren gegen einen abwefenden oder flüchtigen Angeklagten 
State gefunden haben, ($$- 353— 374 und 429); endlich c) über die Nich- 
tigfeitsbefchwerden gegen die von den Qandesgerichten als Berufungsbehorden 
gefällten Urtheile über Verbrechen, die den Bezirks.Collegialgerichten zuger 
wiefen find, über Vergehen oter liebertretungen ($$. 888—390 und 452). 

Außerdem hat der Caffationshof auch in Streitigkeiten über die Zuftändig- 
£eit zwifchen Gerichten, die verfchiedenen Oberlandesgerichtöfprengeln angehö⸗ 
ren ($. 76), und über die Ablehnung eined ganzen Dberlandesgerichtes oder 
des Präfidenten eines Dberlandesgerichte® ($. 85) zu entfcheiden. 

vi. Abſtimmung bei den Gerichten. 
$. 47. 

Die Beſchlußfaſſung bei ven Gerichten erfolgt nach vorausgegangener 

Berathung durch Stimmenmehrheit. Die dem Dienftalter nach jüngeren 

Mitglieder des Gerichted geben ihre Stimme vor den älteren, der Bor. 

figende aber feine Stimme zulept ab. Bel mehr als zwei verfchledenen Mei: 

nungen über diefelbe Frage werden die dem Angefchuldigten nachtheiligften 

Stimmen den zunächfl minder nachtheiligen fo lange zugezählt, bis ſich 

eine Mehrheit ergibt. 

Der Befchlußfaffung bei den Gerichten foll in der Regel eine Bera⸗ 

thumg vorausgehen, bei welcher der Natur der Sache nach nicht die Reihen: 

folge nach dem Dienftalter zu beobachten, fonbern vielmehr jedem Mitgliede 
des Berichtes das Wort in der Neihenfolge zu ertheilen iſt, in welcher das⸗ 

felbe den Verſitzenden darum erfucht hat, Erft, wenn eine freie Discuffion vor: 

ausgegangen ift, oder wenn der Einfachheit der Sache wegen kein Mitglied 

des Gerichtes die Eröffnung einer folhen Berathung begehrt, foll der Vor⸗ 

fißende zur Abftimmung fchreiten. Der Zweck einer ſolchen Discuffion it eben, 
die Abftimmung vorzubereiten, die Stimmführer über die ragen, welche 

in dem einzelnen Falle zur Sprade fommen, aufzuklären, ja, in r mandpen 

Zällen die Fragenſtellung felbft zu erleichtern. ge 
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Dei der Abftimmung foll der Worfigende (gerabe im Gegenfage zu ber 
bisher geſetzlichen Reihenfolge) zuerft die Dem Dienftalter nah jüngeren 
Mitglieder des Gerichtes und nad) ihnen die älteren um ihre Meinung bes 
fragen, eine Vorfchrift, welche dem preußifchen und baierifchen ) Rechte 
entnommen wurde. Der Vorfigende felbft gibt feine Stimme zulegt ab; er hat 
jederzeit eine entfcheidende Stimme. Die Befchlußfaflung erfolgt durch a b fo« 
Iute Stimmenmehrheit. Da die Zahl der Richter, welche nach dem Geſetze 
zu einem Beſchluſſe erforderlich ift, in allen Inftanzen ungerade (8, 5, 7) ift, 
fo ift e8 klar, daß in allen Bällen von Stimmengleichheit unter den von dem 
DVorfigenden befragten Richtern der Vorfigende, falls er fich einer der beiden 
Meinungen anſchließt, durch feine Stimme den Ausfchlag gibt. 

Die fhwierigfte Frage und diejenige, welche unter der Herrſchaft des 
bisherigen Geſetzes die meiften Zweifel hervorrief,**) tauchte in jenen Fällen 
auf, in welchen fich die Stimmen der Wotanten unter mehr als zwei Meinun« 
gen fo theilen, daß Eeine berfelben die abfolute Stimmenmehrheit für ſich hat. 
Das Strafgefeg vom J. 1803 gab im $.425 I. Th. nur für jene Fälle eine 
Vorfchrift, in welchen bei gleich getheilten Stimmen der Votanten der Vor: 
figende eine dritte Meinung hat. Die neue Strafprocefordnung ftellt nad) 
dem Borgange ber Geſetze von Baiern (Geſetz vom 10. November 1848 
$. 201), von Würtemberg (Ötrafproceßordnung von 1843 $. 851), 
von Baben (Strafproceßordnung von 1845 $. 247) und der Strafpro⸗ 
ceßorbnungsentwürfe für Thüringen ($. 253) und Hannover ($. 147) 
den allgemeinen Grundfag auf, daß bei mehr als zwei verfchiedenen Meinun⸗ 
gen über diefelbe Frage die dem Angeſchuldigten nachtheiligften Stimmen 
den zunaͤchſt minder nachtheiligen fo lange zugezählt werden follen, bis ſich 
eine (abſolute) Mehrheit ergibt. Beiſpiele fuͤr die Anwendung dieſer Regel ſind: 
a) wenn die Verſchiedenheit der Meinungen in der abweichenden Subſumtion 
der That unter das Geſetz ruͤckſichtlich ihrer geſetzlichen Qualification begruͤn⸗ 
det iſt, z. B. zwei Räthe der Anklagekammer erklären die That für Mord, 
einer für Todtſchlag, zwei für gerechte Nothwehr. In dieſem Falle muͤſſen die 
auf Anklage wegen Mordes lautenden Stimmen der Stimme, welde den 
Angeſchuldigten wenigftens wegen Todtichlages in Anklageftand verfegt wiſſen 
will, zugezähle und der Beſchluß muß auf Werfeßung in den Anklageſtand 
wegen bed Verbrechens des Todtſchlages gefaßt werden. — Oder b) wenn 
die Verſchiedenheit der Meinungen nur quantitative Beftimmungen betrifft, 
z. B. zwei Mitglieder des Schwurgerichtöhofes flimmen für die Strafe ven 

*) Gefeh vom 10. November 1848 6. 201. 

**) ©. bie Abhaudlung von Kitka in ber äflerreichifchen Zeitfhrift für Rechtsgelehr⸗ 
ſamleit, 1844 1. Band S. 133-169 und Dr. Heyfler’s Recenfion ebenda III. Band 
©. 1—18. 
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sehn, einer für die Strafevon acht und zwei für die Strafe von fünf Jahren. 

Hier muß der Beſchluß auf die Strafe von acht Jahren lauten. 

Wie aber, wenn darüber Zweifel entfteht, welche von mehreren ver: 

fhiedenen Meinungen dem Angeklagten nachtheiliger ift? In einem ſolchen 
Falle erübrigt wohl nichts Anderes, ald was in dem thüringiſchen 
Entwurfe angeorbnet ift, daß nämlich über dieſe Frage befonders abgeftimmt 
und nad dem Ergebniffe diefer Abſtimmung der Befchluß über die Haupt 
frage gefaßt werbe. 

Uebrigens kann nicht genug auf die Wichtigkeit der forgfältigen Son« 
derung ber bei Beurtheilung eines einzelnen Falles vorfommenden Fragen 
bingewiefen werden. Die Nichtbeobachtung diefer Regel, die Verwirrung 
der einzelnen Sragepuncte war gewiß ein Hauptgrund der zahlreichen Schwie⸗ 
rigfeiten, die fi) in der bisherigen Praris in diefer Beziehung ergaben. 

Insbeſondere wird es die Aufgabe des Morfigenden bei den Bejzirkscolle⸗ 
gialgerichten fein, bei der Berathung über das Ergebniß der Hauptver⸗ 
handlung die Schuldfrage von der Rechts- und Straffrage genau zu fon» 

dern. Die Vorfchriften, welche für die Fragenftellung an die Befchwornen er: 
theitt find, können dem Worfigenden, fo weit fie nicht durch die Eigenthüm: 

lichkeit der vor die Schwurgerichte gehörigen Straffälle bedingt find, als 

ein zwechmäßiger Leitfaden dienen. Die Beobachtung derfelben wird in den 
meiften Fällen die Anwendung des Geſetzes auf die That wefentlich erleich⸗ 
tern. Daß eigentlihe Vorfragen (5. B. über die Zuftändigkeit, oder über 

die Mothwendigkeit der Ergänzung einer Worunterfuchung) befonders zur 

Abftimmung gebracht werben müffen, verfteht fi von felbft und es kann 

feinem Zweifel unterliegen, daß, wenn bei diefer Abflimmung die Mehrheit 
ſich dafür entfcheibet, ed fei der über die Vorfrage erhobenen Bedenken un: 

geachtet mit der Hauptentſcheidung vorzufchreiten, die in der Minderheit 

gebliebenen Nichter auch über die Mauptfache mit abzuflimmen verbun- 

den find. 

VII. Nebenperfonen bei den Gerichtsbehörden. 

8. 48. 

Leder Gerichtöfigung muß ein Schriftführer beivohnen und das Pro- 

tocoll darüber aufnehmen. Sowohl diefe Schriftführer al8 die zur Führung 

der Protocolle bei Borunterfuchungen wegen Verbrechen und Bergehen zu 

verwendenden Perfonen müffen zur Führung der Protocolle beeidigt fein; 

es ift jenoch nicht erforderlich, daß fie zum Richteramte befähigt feien. 
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IX. Berbältniß der Sicherheits. und anderen 
Behörden. 

$. 49. 

Die Sicherheitsbehörben, unter weldyen aud) die Gemeinvevorfteher 

begriffen find, haben allen Verbrechen, Vergehen und Mebertretungen, fo 

ferne fie nicht bloß auf Verlangen eined Betheiligten unterfucht werden, 

nadhzuforfchen, und die feinen Auffchub geftattenden vorbereitenden Anord ̟ 

nungen zu treffen, welche zur Aufklärung der Sache dienen, oder bie 

Befeitigung der Spuren der ftrafbaren Handlung, oder bie Flucht des 

Thäterd verhütenfönnen. Sowohl die Sicherheitöbehörden als auch ihre 

umtergeorbneten Diener Tönnen, wenn Gefahr am Verzuge haftet, Haus⸗ 

fuchungen ($$. 444 bis 449) und Die vorläufige Verwahrung von Ange: 

ihuldigten (86. 486 und 487) unaufgefordert vornehmen. Sie müffen jedoch 

ihre dießfaͤlligen Protocolle unverzüglid) dem zuftändigen Staatsanwalte 

ober Unterfuchungsrichter mittheilen. 

Die Sicherheits oder Polizeibehörden find der Natur der Sache nach 
durch ihren unmittelbaren Verkehr mit dem großen Publicum und durch 

ihre alle öffentlichen Borgäuge, Perfonen und Localitäten beobachtende und 
beauffichtigende Thaͤtigkeit in der Regel viel eher in der Lage, von began⸗ 
genen Gefegesübertretungen Kenntniß zu erlangen, ald die QJuftizbehörden. 
Aus demfelben Grunde kann ihre Wirkfamkeit zur Sammlung aller Spu⸗ 
ven und Merkmale von Verbrechen oder „Vergehen, zur Verfolgung und 
Feſtnehmung des Verdächtigen viel fchneller und Eräftiger eintreten, als 
die Wirkfamfeit des oft entfernten Nichterd. Das Intereſſe der Geſammt⸗ 

heit an Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit erheifcht daher, daß alle 
Polizeibehörden nach Kräften zur Verfolgung und Erhebung aller Spuren 
der That und des Thäters mitwirken, daß fie alle Feinen Aufſchub leiden- 
den Amtshandlungen, die zur Aufklärung der Sache und zur Vorbereitung 
der Vorunterfuhung dienen Eönnen, ungefäumt und unweigerlich vornehmen. 

Allein auf diefen Zweck der polizeilihen Vorerhebungen müffen ſich diefel- 
ben auch befchränken. Im Intereffe der Sicherung des echtes und der 

bürgerlihen Freiheit ift es gelegen, den Polizeibehörden nicht tie 

Vornahme aller Vorunterfuhungshandlungen zuzuweiſen. Diefe find in 
der Negel von fo wichtiger Art und mic fo großen Nachtheilen für den 

Beſchuldigten verbunden, daß bdiefelben mit voller Beruhigung nur in die 
Hände eines richterlihen Beamten gelegt werben Eönnen, deſſen Unab⸗ 
bängigkeit fowohl, als die mit feinem Amte verbundene Angewöhnung an 



forgfäftige Beobachtung der gefeglihen Formen eine Garantie gegen Miß⸗ 
brauch und Willkür barbietet, wie fie Hei ben Polizeibeamten ihrer ganzen 
Stellung nach nicht erwartet werden Eann. 

Es ift daher von Wichtigkeit, die Gränzlinie zwifchen ber Thaͤtigkeit der 
Polizeibehörden und der Strafgerichte mögfichft genau feftzuftellen, um einer 
übermäßigen Ausdehnung der polizeilichen Schritte im Laufe der Vornuterſu⸗ 
hung vorzubeugen. Zu diefem Ende müffen fowohl die Handlungen bejeich⸗ 
net werden, zu welchen die Poligeibehörden unter alen Umſtaͤnden, als and) 
diejenigen, zu welchen fie nur ausnahmsweiſe in Fällen, wo Gefahr am 
Verzug haftet, endlich auch diejenigen, zu weldyen fie nie berechtigt find. 
Die öfterreichifche Strafprocefordnung entfpricht diefer Anforderung theils burch 
den $. 49, theild durch die fpeciellen Beftimmungen über die einzelnen Vor⸗ 

anterfuchungshandlungen (3. B. Augenfchein, Hausfuchung, Verhaftung u. dgl.) 

Hiernach ift e8 die Pflicht der Polizeibehötden jeder Art®), eine allge 
meine Wachſamkeit über Alled auszuüben, mas als Veranlaſſung oder Beför- 

derungsmittel von Verbrechen dienen Bann, ferner, fo weit es irgend möglich 
ift, Verbrechen zuvorzukommen und fie zu verhindern, von allen zu ihrer 

Kenutniß gelangenden Verbrechen oder Vergehen dem zuftändigen Staatdan- 
walte, von Uebertretungen dem zuitändigen Bezirksrichter fofort Anzeige zu er- 

ſtatten, zugleich aber darüber zu.wachen, daß die zurückgebliebenen Spuren ber- 
Rrafbaren Handlung nicht vertilge oder verändere, nöthigenfalld auch, daß Eeine 

fonftige Aenderung am Drte der That vorgenommen werde, bis der Staatsan 
walt oder der lnterfuchungsrichter einnifft. Sie können daher den fraglichen 

Plag ober Begenftand bewachen laſſen oder den letzteren in einftweilige Wer: 
wahrung nehmen. **) Eben fo liege es ihnen ob, in dringenden Faͤllen, in wel⸗ 
hen fich die Merkmale oder Spuren eined Verbrechens bis zur Ankunft des 
Unterfuchungsrichters von ſelbſt verwifchen würden, (wie dies z. B. bei Blut» 
fparen auf der Straße, bei den Spuren von Fußtritten im Graſe oder 

in Schnee und dgl. der Salt ift), ſelbſt einen Augenfchein vorzunehmen. 

Die Polizeibehörden mürfen außerdem fehleunige Anftalten treffen, um dem 

noch unbekannten Uebertreter zu entdecken oder die Flucht des Schuldigen 
zu verhindern, fie müffen jeder Gerichtsbehörde, welche fie hiezu auffordert, 
in Verfolgung und Ergreifung von Verbrechern behülflich fein. 

*) ©. hierüber vorzüglig Robert Mo hl's Syſtem der Praͤventivjuſtiz. — Würtems 
bergifche Strafproceh Drbnung 65. 18—205 — bapifche StrafprocefsOrbnuung 
66. 50-525 — thüringifher Entwurf $. 30. 

**) Wenn z. B. ein Leichnam aufgefünden wirb und ber Verdacht einer Toͤdtung durch 

frembe Hand entſteht, liegt es der Zicherheitsbehörbe ob, wo möglich ben Leichnam 
bis zum Cintreffen des Unterfuchungsrichtere am Orte der Auffindung in unveränberter 
Stellung zu erhalten, benfelben daher bewachen zu laffen, ober, wenn dies nicht thunlich 
iſt, fowohl die Leiche in fichere Berwahrung zu bringen, als auch Werkzeuge, die an 

demfelben Plage gefunden worden, und welche als Mittel der Toͤdtung gedient haben können, 
in Berwahrung zu nehmen. 
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Insbeſondere find fowohl die Poligeibehörben, als auch ihre unterge⸗ 

ordneten Diener, zu denen namentlich die Gensb’armen gehören, in allen 

Zällen, wo Gefahr am Verzuge haftet, unter den Bedingungen des $. 147 

der Strafproceßorbnung berechtigte, auch unaufgefordert Hausſuchungen zur 

Auffindung von Perfonen, die eined Verbrechens oder Vergehens verdächtig 

find, vorzunehmen und unter den Bedingungen des $. 186 den Angeſchul⸗ 
digten in vorläufige Verwahrung zu nehmen. Sie find jedoch verpflichtet, den 
fo in Verwahrung Genommenen , wenn fi derſelbe nicht fogleich zu recht: 
fertigen vermag, binnen 48 Stunden an den Unterfuchungsrichter abzulie: 
fern und alle von ihnen aufgenommenen Acten und Protocolle unverzüg- 
lich dem zuftändigen Staatdanmalte, oder wenn Died ohne große Verzö⸗ 
gerung nicht thunfih wäre , oder wenn es fih um polizeiliche Erhebungen 
handelt, die erft mad erfolgter Einleitung einer foͤrmlichen Vorunterſuchung 
gepflogen wurden, an den Linterfuchungsrichter zu überfenden. 

Die Durchſuchung von Papieren und bie Befchlagnahme und Eröffnung 
von Briefen dagegen ift den Polizeibehörben gänzlich entzogen (SS. 152 und 
154). Ebenfo find die Polizeibehorden nicht berechtigt, dad Verhör eines 
Merdächtigen weiter zu erſtrecken, ald nöthig ift, um demfelben Gelegenheit 
zu feiner Rechtfertigung zu verfchaffen und die Anzeige an das zufländige 

Gericht zu begründen ; auch Die Vornahme förmlicher Zeugenvernehmun: 
gen iſt denfelben nicht geftattet. 

Eine eigentlide Strafgewalt, wie fie den Sicherheitsbehörden 
nach den bisherigen Geſetzen zuftand, ift denfelben durch die neue Strafpro: 
ceßordnung mit Ausnahme der ber Gemeindepolizei zugewiefenen unbedeu: 
tenden Straffälle in Befolgung des Grundfages, daß die Juſtiz von ber 
Verwaltung ganz getrennt fein fol, nicht eingeräumt. 

Beſonders wichtig ift das proviforifche Gefeg über die Befugniffe und 

die Wirkfamkeit der Gensd'armerie (a. h. Entſchließung vom 18. Jänner 
1850, Reichögefegblatt von dieſem Jahre Xil. Stüd), welches in ben 

$$. 12—18, 23 und 26*) den Umfang der Dienfted-Obliegenheiten derfelben 
zur Unterflügung und Förderung der Strafrechtöpflege genau bezeichnet. 

*) 6. 1% des Sensb’armeries@efepes: Die Gensd'armerie hat bie erhaltenen Anzeigen, 
fo wie bie felbft gemachten Wahrnehmungen über Gefegübertretungen zur Kenntniß 
ber berufenen Behörben zu bringen und ben Thätern eifrigft nachzuforfchen. — $. 13. 
Ohne Unterſchied des Standes verhaftet fie ben Uebertreter ber Geſetze, welchen fie 

auf frifcher That betritt, Hält Landſtreicher und fonft verbächtige ausweislofe Bere: 
nen an, und hat jebes verhaftete ober angehaltene Individuum ohne DBerzögerung 

und längfiens binnen 24 Stunden an bie nächſte Sicherheitsbehörne abzugeben, über 
ben Anlaß aber eine fchriftliche und in dringenden Fällen auch nur mündliche Ans 
jeige zu erfintten. Much die eiſt nach gefchehener Ablieferung fi in Beziehung auf 



187 

8. 50. 

Die Gerichtshehörden find befugt, erforderlichen Falles die bewaff⸗ 

nete Macht unmittelbar, ohne Dazwifchenfunft einer anderen Behörde, 

zum Beiftand aufzuforvern. 

Unter der bewaffneten Macht ift vor Allem die Gensb’armerie 
zu verſtehen, rüchfichtlich deren Nequifition von Seite der Gerichtöbehörden 
der 6. 38 des proviforiichen Gensb’armerie » Gefeßes die genaueften Anorb- 
nungen enthält”). Wo diefelbe noch nicht errichtet oder unzureichend ift, 

bie Berfon des Berhafteten ober auf die Meberiretung ergebenden weiteren Wahrneh: 

mungen find mittelſt Anzeige nachzutragen und in dem einen unb bem anderen alle 
ift au den Flügel⸗Commandanten (db. i. den Nittmeifter) der Rapport zu erftatten. 

— f. 1&. Die Gensb’armerie hat auf die von den Behörden erlaffenen Befchreibuns 

gen von Berjonen, von entwenbeten Effecten und dgl. aufmerffam zu fein und ſolche 
bei ihrem Ginfchreiten zu berüdfichtigen — $. 15 Bei eintretenden außergewöhnlichen 
Greignifien,, wie: gewaltfamen Sinbrüchen, Mord⸗ und Raubanfällen, bei Feuers⸗ 
brüunften unb Heberfchwenmungen , bei erhaltener Kenntuiß von herrſchenden Cpide⸗ 

mien ober Viehſeunchen, bei Auffindung von Leichnamen ober fonfligen Merkmalen 
eines vielleicht verübten Verbrechens hat die Gensb’armerie in bie, an bie Behörde 
und gleichzeitig an den Flügel⸗Commandanten zu erftattende Anzeige das Ergebniß bes 
Augenfcheines und bie von Betheiligten oder der Umgebung erhaltenen Aufichlüffe 
möglich genau aufzunehmen. — $. 16. Erhält ver Gensd'arme Kenntniß von einem 

Mißbrauche der Amisgewalt, fo Bat er hievon Meldung zu erftatten. — $ 17. Die 

Gensd'armerie ift befugt, in Vollziehung ihres Dienftes Gaſt⸗, Schank⸗ und Kaffeehäufer 
und andere dem Publicum offen flehende Localitäten ähnlicher Art zu jeder Stumbe 

des Tages und bis zu der Zeit, in welcher folche nady der Polizeivorfchrift gefchloffen 

werben müfjen, zu befuchen, in die Namenslifte der vom Wirthe beherbergten Frem⸗ 

ben Ginficht zu nehmen und die vorfindigen verbächtigen ‘Perfonen zur Behörde zu 

Rellen. — — — — SG. 18. Dem Gensh’armen iſt das dienſtliche Ginfchreiten in 

einem Privathaufe in ber Regel nur in Folge eines fchriftlichen Befehles der berufenen 

Behörbe und im Beifein einer obrigfeitlichen oder fonft vertrauenswerihen Perfon aus 

dem Orte geflattet. Er ift aber ausnahmsweiſe berechtigt, in jebes Haus bei Tag und 

Nacht einzubringen, um die Bewohner vor Feuers, Waſſer⸗ ober fonft einer fie am 
Leben oder Eigentum bedrohenden Gefahr zu ſchützen, oder aber, um einen in bas Haus 

Küchtenden Verbrecher zu verfolgen. Selbſt dann aber foll die Beiziehung einer obrigs 
feitlichen ober einer anderen Bertrauensperfon ftattfinden, wenn nicht Gefahr am Ber: 

zuge und es überhaupt ohne DBereitlung des Zweckes thunlich if. — G. 23. Die 

Gensd'armerie hat der Rechtspflege bei allen Amtshanplungen , wo biefe ber bewaffneten 
Macht bedarf, den nöthigen Beiftand zu leiften; insbefonbere hat dies bei zwangswei⸗ 

fer Borführung ber vor Gericht zu ftellenden Berfonen und bei öffentlicher Vollziehung 
der Sitrafurtheile zu gefchehen. — $. 26. Sie begleitet Gefangene und verurtheilte Ber: 
brecher,, überhaupt alle ihr von der competenten Behörbe zur MWeiterbeförberung über: 
gebenen gemeingefährlichen Berfonen. 

*) 9. 38 bes Bensb’armeriegefehes:. Ueber ordnungsmaͤßige Aufforberung ber Civilbehor⸗ 
den hat bie Geusd'armerie ihnen bie erforderlichen Auskünfte zu geben ober auch bewaff⸗ 
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kann das Gericht erforderlichen Falles den Beiſtand des Militärs requi⸗ 
riren. - 

neten Beiftanb zu Leiften, und es hat für derartige Aufforberungen Folgendes ale Norm 

zu gelten: Der Statthalter, ber Oberflantsanwalt (Beneralprocurator bei dem Obers 
Iandesgerichte) und überhaupt viefenigen Behörden, welche in jedem Kronlanbe für 
die Leitung der politifchen, Juſtiz⸗ oder Yinanzverwaltung beflellt find, wenden ſich 

ummittelbar au das betreffende Regimentscommanbo , können jeboch nach Ermeſſen ihre 

Aufforberungen auch an was immer für eine Abtheilung des Regimentes richten. Der 
Kreispräfident , das Landesgericht, ber Staatsanwalt und Stadthauptmann erlaffen 

Aufforberungen an die Flügelcommanbanten (db. i. Rittmeiftee) und jebe ber benfelben 

unterftehenden Abtheilungen. Der Bezirkohauptmann und das Bezirke-Gollegialges 
richt (mithin andy der im Geſetze mit Stillfchweigen übergangene Staatsanwalt am Bes 
zieke - Gollegiafgerichte) ftellen ihre Aufforberungen an den Zugs⸗Commandanten (d. i. 
den Obers cher Unterlientenant) und jede der bemfelben untergeorbneten Abtheilungen. 
Der Bezirksrichter bat ſich mit dem Aufforberungsfchreiben an ben Sections 
und Corporalfchafts-Commanbanten (Wachtmeifter, Corporal und Bicecorporal) zu 

wenden. Bürgermeifter, welchen ein übertragener Wirkungskreis zukommt, koͤnnen ihre 
Aufforverungen an die in ihrem Orte oder zunächft befinblichen Corporalſchafts⸗ ober 

Boften-Eommandanten ftellen. Nur wenn Gefahr am Verzuge ift, ober fonft wichtige 

Umftänbe eine Ausnahme rechtfertigen, Tann eine Unterbehörbe, von ben vorfichenden 

Beftimmungen abweichend, ben zunächft befindlichen Commandanten einer Gensb’armeries 
Abtheilung, ohne durch das Rangsverhältniß gehindert zu fein, in Anfprudg nehmen. 

Diefen Aufforberungen bat bie Gensd'armerie unter eigener !Berauhvortung immer uns 
gefäumt Folge zu geben. 

— — ——— —— — 



Drittes Sauptitück. 

Bon der Staatsanwaltfdaft. 

Die Staatsanwaltfchaft (auch Staatsbehörbe, öffentliches Miniſterium, 

ministère public genannt) iſt eine neben den Gerichten und unabhängig von 
denfelben beftehende Behörde, deren Aufgabe es ift, als Ausfluß der oberauf: 

fehenden und vollziehenden Staatögewalt bei der Verwaltung der Nechtöpflege 
über die Beobachtung des Gefeges zu wachen, das Intereffe des Staates und 
der bürgerlihen Gefellfchaft überhaupt ſowohl bei privatrechtlichen Streitigkei- 
ten, ald auch in Beziehung auf die Verfolgung ftrafbarer Handlungen wahr: 

zunehmen und zu vertreten, fo wie für die Vollſtreckung der richterlichen Ents 
fheidungen Sorge zu tragen. 

Die Idee der Staatdanwaltfhaft tauchte im Mittelalter in Deutfchland, 
Sranfreih, Stalien und Spanien auf, wenn fie gleich nicht in allen diefen 
Ländern gleihmäßige Entwicklung und Fortbildung fand. Nicht nur wurden 
ſchon früßzeitig ſowohl zur Vertretung der fandesherrlichen oder Staatdintereffen 
in bürgerlichen Rechtsſachen eigene Anwälte beftellt, fondern auch in Straf 

fachen kam die Idee einer Staatsbehörde auf, als zuerft das inquifitorifche 
Princip zur allgemeinen Geltung gelangte und die Anklage wegen Verbrechen 

von Amtswegen in häufige Uebung Fam. Es wurden eigene Beamte beftellt, 

welche, wenn fein Kläger erfchlen, die Klage wegen Verbrechen im öffentli- 

den Intereffe zu erheben berufen waren, und welche in Deutfchland Fiscale, 

Malefizanmwälte, Zrevelvögte hießen. Insbefondere wurde zur Merfolgung 
von Anklagen gegen Friedensbrecher und wider Verbrecher gegen das Reich 
ein eigener Neichöfiscal bei dem Reichsgerichte angeftellt. Allein die Zerſtuͤck⸗ 
lung Deutfchlands in zahlreiche Zerritorien, wodurch das Auffommen einer 

einheitlichen Gerichtsverfaſſung unmöglich wurde, das Aufhören der alten 
Schöffenverfaflung und die durch das romaniftifhe Studium ftets fortfchreitende 

Ausbildung des Unterfuchungsverfahrend, wodurch das Klagen von Amtswegen 
faft ganz außer Uebung Fam, ließen in Deutfchland die Idee der Staatsan⸗ 

walsfchaft nicht zum Durchbruche kommen. Die Anklageform verſchwand bei: 

nahe gänzlih und der Antheil des Tandesherrn an eifriger Verfolgung der 
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Verbrechen ſchien durch bie angeftellten Unterfuchungsbeamten besfelben hinlaͤng⸗ 

ih gewahrt. . 

Anders war ed in Frankreich*), wo die Föniglihe Mache fi zum 

großen Vortheile der Staatdeinheit feit dem vierzehnten Jahrhundert viel fräf: 
tiger und durchgreifender, ald in Deutfchland entwickelte and ſchon im fünf; 

zehnten Jahrhundert den Sieg über die Territorialhoheits-Anſprüche der gro- 

Ben Vafallen davon trug. Schon im Anfang des vierzehnten Jahrhunderts 

unter Philippdem Schönen**) Eamen Eöniglice Procuratoren und Ad⸗ 
vocaten vor, deren Aufgabe ed war, die Intereflen des Könige vor Gericht, 

insbefondere vor ben Parlamenten zu verthediigen, welche am Ende bed drei- 
zehnten Zahrhunderts aus periodifch am Hofe des Königs zufammentretenden 

Körperfchaften in ftändige Gerichtshöfe umgewandelt wurden. Sie erhielten 
im Qaufe der Zeit einen immer größeren Wirkungskreis, indbefondere durch 

Wahrnehmung der Intereflen des Königs bei Verfolgung der Verbrechen vor 
Gericht, ein Amt, deffen Umfang und Wichtigkeit mit dem Umfichgreifen 
der Öeldftrafen und Gütereinziehungen an Bedeutung wuchs. In der erften 

Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts erfcheinen fie vorzüglich im Süden von 
Sranfreih, in den Ländern des droit Ecrit, wo die inquifitorifhe Form des 
Strafproceffed (durch informatio und inquesta) viel früher als im Norden 

Eingang fand; erft von ber Mitte diefes Jahrhundertes an fehen wir fie auch 

auf das nördliche Frankreich übertragen. Sie treten als öffentliche Ankläger 

auf, und zwar von Amtswegen (Ordonnanz vom 28. December 1355), veran- 

laſſen den Richter durch Anträge zur Aufnahıne der Thaterhebung (informatio) 
und benüßen diefe zur weiteren Verfolgung des Verfahrens (promovent in- 
questas). Je mehr das inquifitorifche Princip zur Geltung Fam, je feltener 

mehr zu dem alten Beweismittel des gerichtlichen Zweikampfes gegriffen 
wurde, um fo ausgebehnter wurde ihr Wirkungskreis. Die Verordnungen 

Karls VI. vom Juli 1493 und Ludwigs XII. vom Mär; 1498, welde 
feßtere als die Hauptgrundlage der Reform des Strafverfahrens in Frank⸗ 

reich zu betrachten ift, feßen das Inſtitut der Eöniglichen Procuratoren und Ad⸗ 

vocaten ſchon als ausgebildet voraus, erwähnen bereits die Beſtellung derfel: 

*) Die Gefchichte der Stantsanwaltfchaft in Frankreich ift vorzüglich behandelt im Or to- 

lan et Ledeau, le ministere public en France. Paris 1831 (2 Bände); — 

Ramm, de ministerii publiei origine in crimin. causis. Traject. 1840; — 

He&lie, trait& de l’instruction criminelle 1. Band S. 459 u. ff. — Warnkoͤnig 
und Stein, franzöfifche Staates und Rechtsgeſchichte 111. Band (Bafel 1846) 
S 387-393, 481—489;5 — Daniels, Brunbfähe bes rheinischen und franzöfls 

ſchen Strafverfahrens. Berlin 1849 S. 37—55. 

**) Mantentlich in den Berorbuungen vom 23. März 1302 und 2. Sänner 1307, dann 
in ben Verorbnungen feiner Nachfolger Ludwigs X. vom 1. April 1315 und Phi⸗ 

pps V. vom 18. Juli und 17. November 1318. ©. Helie a. a. O. 1. ©. 465 u. ff. 
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ben bei allen bebeutenderen Gerichten und weiſen ihnen nicht nur die Führung 
der Rechtöftreitigkeiten der Rroneund die Erhebung der Anklage wegen Verbre« 
hen, fondern audy ein allgemeines Auffichtsrecht über alle Eriminalproceduren 
und über die ganze Verwaltung der Nechtöpflege, fo wie die Befugniß zu, dier 
fed Recht durch Anträge geltend zu madhen. 

Seine volle Entwiclung erhielt jedoch dieſes Inſtitut im fechszehnten 
Jahrhundert. In den Ordonnanzen nom Auguft 1522, vom Auguft 1599, 

vom November 1558 und vom Mai 1579 *) bat das inquifitorifche Princip be- 

reitd den vollftändigen Sieg davon getragen. Mit der amtlichen Thätigkeit 
des Unterfuchungsrichters wurde die Einrichtung der Eöniglihen Procuratoren 
in der Art verbunden, daß der Erftere im Laufe des Verfahrens vielfach an 

die Anträge der Repten gebunden war, und daß diefe insbefondere fomohl vor 

der Berichterftattung über das Strafverfahren, als auch vor der Urtheitsfäß 

fung ihre Anträge ftellten. (Drdonnanz, von 1670 Tit. XXIV Art. 1.) Uebrie 

gend konnten fienurdurd Anträge (requisitions, conclusions) einfchreiten und 
durften ſelbſt im Salle der Ergreifung auf frifcher That Beine eigentliche Un- 
terſuchungshandlung felbft vornehmen ; noch weniger durften fie jemals zugleich 

Verfolger und Richter fein. 

Auch in der Revolution wurde diefes mit den Nechtsanfichten Frankreichs 

eng verflochtene Inſtitut, welches den damals herrſchend gewordenen Ideen 
von der Theilung der Gewalten vollfommen entſprach, beibehalten und nur 

mit Rückſicht auf die in allen übrigen Staatseinrichtungen erfolgten Aende⸗ 
rungen angemeffenen Modificationen unterzogen. Gegenwärtig beruht die Ein- 

rihtung der franzöfifchen Staatdanwaltfchaft theild auf den Beftimmungen 
der Strafproceßordnung, theild auf den organifchen Vorfchriften vom 30. März 

1808 , vom 20. April, 6. Zuli und 18. Auguſt 1810. Nach diefen Gefegen 
bildet die Staatsanwaltfhaft eine eigene, in hierarchiſchem Zufammenhang 

aller Drgane ftehende Behörde, an deren Spige der Generalprocurator 
am Gaffationshofe fteht. Bei jedem Appellationshofe it ein General: 
procurator mit ber nöthigen Anzahl von Stellvertretern, unter welchen 

die älteren General⸗Advocaten heißen, bei jedem Gerichtshofe erfter 

Inftanz ein Staatsanwalt (Procurastor) angeftellt, und zwar auch 

diefer mit den erforderlichen Stellvertretern. Die Staatsanwaltichaft ift un⸗ 

abhängig von den ©erichten, denfelben beigeordnet und unterfieht nur dem 

Juſtizminiſter, dem allein fie verantwortlich ift. 

*) ©. Helie a. a. O. J. S. 617 u. ff. — Saͤmmtliche Beamten bes öffentlichen Mini⸗ 
Reriums hießen vor der Revolution gens du roi, und zwar die bei den Barlamenten und 
dem conseil du roi (dem fpäteren Gafjationshofe) Angeftellten procureurs et avocats 

gcueraux , bie bei den Untergerichten Angeflellten aber procurenrs et avocats de roi. 



Die Aufgabe der franzöſiſchen Staatsanwaltihaft*) iſt von der höchften 

Bedeutung und von fehr ausgedehnten Umfang. Eie ift 1) dad Organ, durch 

welches die oberfte Staatdgewalt ihre Willenderklärungen (z. B. Geſetze, Ver: 

ordnungen u. dgl.) an die Gerichte gelangen läßt, fo wie überhaupt das Mit 

telz und Verbindungsglied zwifchen der Regierung und den Gerichten. 

2) Bie ift das Drgan der oberften Aufficht über die Gerichte, wie 

Feuerbach iagt: „gleihfam das Auge, durch welches die Staatögewalt 

die Gerichte beobachtet.” Der Staatdanmaltichaft liegt es daher ob, darüber zu 

wachen, daß die Gerichte den Kreis ihrer Thaͤtigkeit nicht ungefeglich erwei: 

tern und liebergriffe in das Gebiet der Verwaltung machen, daß alle geſetz⸗ 

lich vorgefchriebenen Formen und alle die innere Einrichtung, die Negelmäßig- 

Feit des Tienftes und die Discivlin der Gerichte betreffenden Vorfchriften ge: 

nau beobachtet werden ; fie hat auf Abftelung aller Mißbräuche oder Unre⸗ 

gelmäßigkeiten hinzuwirken; ihr fteht es zu, auf ein Disciplinar. Verfahren ge- 

gen Richter, welche die Pflichten oder die Würde ihres Amtes verlegen, anzutragen. 

3) Die Staatsanwaltichaft ift vor Allem Wächterin der Gefeße und der 
Jutereſſen der bürgerlichen Gefellihaft überhaupt. Sie hat daher bei allen 

Gerichten über die treue Beobachtung der Gefege zu wachen. Als „das leben⸗ 

dige Organ, durch welches ſich in Parteifadhen das Geſetz vor dem Berichte 
vernehmen läßt,” hat die Staatöbehörbe überall, mo es auf Anwendung des 

Geſetzes anfommt, dad Recht, gehört zu werden und ihre Anträge zu ftellen. 
Sie hat daher auch in reinen Civilfachen, abgefehen von der ihr in befonderen 
Hallen **) obliegenden Pflicht, für den Staat oder das Staatsoberhaupt als 
Partei (parlie principale) vor Gericht aufzutreten, in allen Zällen, in wel. 
hen das öffentliche Intereſſei, auch nur mittelbar berührt wird, im Namen 
des Geſetzes (als Nebenpartei, parlie jointe) einzufchreiten, und den Willen 
des Geſetzes ben Richtern unparteiifch vorzubalten. So namentlich in gllen 
Angelegenheiten, welche die öffentliche Ordnung, den Staat, die Domänen, 
Bemeinden und öffentliche Anftalten, den Yerfonenftand, Vormundſchaften 
oder Curatelen betreffen, wo es fi um die Zuftändigfeit eines Berichtes, 
um Competenzconflicte zwiſchen den Cerichten und Verwaltungsbehörden, um 

*) ©. hierüber die fleißige Schrift (vom Dr. Weißmann): Das öffentliche Minifterium 
in ven Fönigl. preußifchen Rheinprovinzen. Wien 1849. — Molenes , traite pratique 
der fonciions du procureur du roi. Paris 1844. 2% Baͤnde. — Massabian, manuel 
des procurcurs du roi Paris 1844. 3 Bände. — Mangin, traite de l’actioen pu- 
blique et civile cn matiere crim. Paris 1837. 2 Bände. 

**) In Rechtsftreiten des Stantscherhauptes ober bes Stantes felbft; ferner, wenn fie die 
Gültigkeit einer Che beftreitet , wenn fie auf Interbiction von Großjährigen wegen Bloͤd⸗ 
oder Mahnfinnes ober wegen Verſchwendung Hagt, wenn fie im Falle des Art. 2138 
des Code civil auf Infeription ber ſtillſchweigenden Hypotheken zu Gunſten ber (be: 
frauen und Mündel gegen die Chemaͤnner oder Vormunder Hagt und dgl, 
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die Ablehnung von Dlichtern ober Sachverſtaͤndigen, um Ehefcheibung oder 
Trennung von Tiſch und Bett handelt und dgl. In allen diefen Sällen ver: 

tritt die Staatsanwaltichaft Eein Privat oder Parteiinterefle, fondern nur 
das Intereſſe des Geſetzes; fie bat daher nur dieſem gemäß ihre Anträge zu 
fteflen, ohne Unterſchied, ob Diefelben zu Gunften oder zum Nachtheile des 
Staates, der Gemeinden, Kirchen, Minderjährigen u. f. w. dienen. — Zn 
diefer Eigenfchaft liegt es insbeſondere dem Generalprocurator am Caffationde 

bofe ob, den Caſſationsrecurs im Intereſſe des Geſetzes zu ergreifen, fobald 

ihm durch ein rechtsfräftiges Erkenntniß das Gefeg als verlegt erfcheint, fo wie 
demſelben das Recht zuſteht, in allen an den Cafſationshof gelangenden Civil⸗ 

und Strafſachen mit feinen Anträgen gehört zu werben. 
4, In Straffahen hat die Staatsanwaltſchaft nebft der allgemei⸗ 

nen Verpflichtung, über die Anwendung bed Geſetzes zu machen, noch inss 
befondere die Aufgabe, im Intereffe der bürgerlichen Geſellſchaft die Vers 

folgung der firafbaren Handlungen zu leiten, fomit ald öffentlider An 

Fläger einzufchreiten. Un fie gelangen daher alle Auzeigen von begangenen 

Gefegesübertretungen ; erft durch Ihre Aufforderung werden in der Regel die 

Gerichte in Thaͤtigkeit gefegt. In der Vorunterfuhung wirken Staatsanwalt 
und Unterſuchungsrichrer gemeinfhaftlih Ceriterer auch durch felbftitändige 

Unterfuhungshandlungen, zu welchen die franzöfifche Strafproceßorduung der 

Staatsanwalt berechtigt,) darauf hin, daß der Thatbeſtand feſtgeſtellt, der 

Stoff zar Entdeckung der Wahrheit gefammelt werde, zu welchem Ende ber 

Staatsanwalt jederzeit die geeigneten Anträge ftellen Eann. Die Staatsan⸗ 
waltſchaft bringt die Sache fohinver die Rathskammer des Gerichtého⸗ 
fes erfier Inſtanz oder vor die Anklagefammer des Appellhofes, damit 
über die Stellung des Angefchuldigten vor Gericht (über die Verfegung in den 
Anklageſtand) erkannt werde. Gegen den vor Gericht Geftellten endlich tritt 
der Staatsanwalt bei der Hauptverhandlung als Unkläger auf, begründet bie 

Anklage im Namen des beleidigten Staates, fucht den Beweis der That und 
der Schuld des Angeklagten zu liefern und ftellt feine Strafanträge; beides 

jedech immer in der doppelten Eigenfchaft ald öffentlicher Ankläger und ale 

Wächter des Geſetzes. Der Staatsanwalt muß daher nicht nur die Verfol⸗ 

gung der Verbrechen, fonbern vor Allem dad Streben, die Wahrheit zu er: 

forfchen und die Beobachtung ber Gefege zu fichern, vor Augen haben. 
5) Außerdem ift ber frangöfifche Staatsanwalt zugleih Beamter ber 

vollziehenden Gewalt; auf feinen Befehl und auf feine Veranſtaltung wer. 

dem daher nicht nur alle Strafurtheile vollfiredt, fondern es unterfichen 
ihm auch die Huiſſiers oder Gerichtsvollzieher in Civilangelegenheiten. In 
diefer Eigenfhaft als Organ der Juſtizverwaltung hat die Staatsan⸗ 

waltfchaft alle nicht rein richterlichen, bei Gerichten vortomimenden Befchäfte 
ja beforgen, insbefondere die Correſpondenz mit Gerichts: und Verwaltungs: 
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behoͤrden, die Zuftellungen und Ladungen über Erfuchen anderer Behoͤrden, 
alle Perfonalangelegenheiten (jedoch die Worfchläge in Betreff ber bei ben 

Gerichten anzuftellenden Perfonen nur gemeinfchaftlich mit dem Präfidenten des 
Appellhofes), die Verfaflung der Gefchäftsausweife und ogl. 

Diefer ausgedehnte Wirkungskreis zeigt ſchon an fich die hohe Wich⸗ 

tigkeit des Inftitutes der Staatsanmwalifchaft. Dasfelbe trägt wefentlid da: 
zu bei, die Unabhängigkeit des Richterſtandes, eine der wichtigften Bedin⸗ 
gungen einer guten Juſtizpflege, und eine würdige Stellung der Richter, 

welche auf die Rechtſprechung allein mit Ausfchluß aller anderen Gefchärte 

befchränft find, zu fördern, das Anfehen der Gefege mit allem Nachdruck 
und in möglichft einheitlicher Weife geltend zu machen und zugleich ber Juſtiz⸗ 

abminiftration eine Kraft und Gentralifation zu verleihen, die auf anderen 

Wegen nicht zu erreichen ift. Ungeachtet mancher Mängel, welche befonders 

in Beziehung auf das Strafverfahren dem franzöſiſchen Inftitute ankleben, 
genießt die Staatsanwaltſchaft in Franfreih, Belgien und den bdeutfchen 

Mheinländern allgemeine Achtung und Anerkennung und wirb als eine der 

wohlthätigften Einrichtungen der franzöfifchen Gerichtöverfaflung betrachtet. 
An England, wo ſich das Princip der Privatanflage wegen Verbre⸗ 

hen bis auf die Gegenwart erhielt, und wo die Eiferfucht, mit welcher man 

die Sreiheit des Volkes der Regierung gegenüber zu bewahren fucht, der Aus: 
bildung einer folhen Macht, wie es die franzöfifche Staatsbehörde ift, wi: 

derftrebt haben würde, befteht das Inſtitut der Staatdanwaltfchaft nicht. Der 
attorney generalund ber solicitor general,weldein England 

als Vertreter der königlichen Gewalt bei den Gerichten erfcheinen , haben weder 
eine Ueberwachung der ©erichte, noch die regelmäßige Verfolgung der Der: 
brechen zu beforgen, fondern find nur dazu beftellt, um Proceſſe wegen 

Verbrechen, die gegen den Staat unmittelbar gerichtet find, (3. B. Hoch⸗ 

verrath und dgl.) zu verfolgen, und eben fo bürgerliche Rechtsſachen, bei wel: 
chen der Konig felbft ald Partei erfcheint, in feinem Namen zu führen. 

An Schottland dagegen befteht fchon feit dem 16. Jahrhundert eine 
der franzöfifhen Staatsanwaltfchaft fehr ähnliche Einrichtung. Bei jedem 
Grafſchaftsgerichte (Sherif-court) ift ein Fiscalprocurator, bei dem 
oberften Gerichte Chigh court of justiciary) aber der Lord-Advocale mit 
einem Stellvertreter angeftellt, jedoch nur mit dem Wirkungskreiſe ald öffent- 
liche Ankläger und als Wächter des Geſetzes in Straffachen. Auch in Schott- 
land hat ſich das Inſtitut der Staatsbehörde die allgemeinfte Achtung erwor⸗ 

ben und insbefondere auf England fo mächtig zurücgemwirft, daß ſich jeßt 
auch dort fchon die bedeutendften Stimmen für die Einrichtung einer Staat: 
behörde zur amtlihen Verfolgung aller firafbaren Handlungen ausfprechen. 

In Deutfhland hat man in allen Staaten das Beduͤrfniß aner: 

kannt, gleichzeitig mit der Einführung bes Bffentlihen und mündlichen Ver⸗ 



fahrens auch das Inſtitut der Staatsanwaltſchaft einzubürgern; doch wurde 
es bisher überall nur für Straffachen eingeführt und es fehlt beinahe in allen 
deutſchen Staaten an organifchen Gefegen darüber. 

In Defterreich wurde bereitd durch die mit der a. h. Entſchließung 

vom 14. Juni 1849 genehmigten Grundzüge der neuen Gerichtsverfaſſung 

($. 50) darauf hingedeutet, daß die Einrichtung und der Wirkungsfreis der 
Staatsanwaltfchaft durch ein befonderes Gefe werden geregelt werden. Da 

diefed Beleg *) bisher noch nicht erſchienen ift, fo mußte fi die Strafproceß⸗ 

ordnung darauf befchränfen, die Einrichtung und den Wirfungsfreis der 

Staatsanwaltfchaft nur infoweit zu berühren und feftzufegen, als dieſelben 

das Strafverfahren betreffen. Im Allgemeinen hat die öfterreichifche Geſetz 

gebung die Staatsanwaltſchaft auf dieſelben Grundlagen, wie in Frankreich, 

geſtellt und insbeſondere die Organiſation und Gliederung derſelben beinahe 

ganz dem franzöſiſchen Syſteme nachgebildet. Nur in Beziehung auf den Wir. 

kungskreis der Staatsanwaltichaft beftehen einige nicht unbedeutende Abwei⸗ 
dungen von den Vorfchriften des frangöfifchen Rechtes, welche ihren Haupt: 
grund in dem Beſtreben hatten, der Staatsanwaltſchaft eine möglichft reine 

Stellung anzumeifen und ihr alle wahrhaft richterlihen Yunctionen , die ihr im 

franzöfifchen Rechte im Widerfpruche mit ihrer eigentlichen Natur auferlegt find, 

abzunehmen. 

8. 51. 

Dei jedem Bezirfö-Eollegialgerichte, fo wie bei jedem Landesgerichte 

werden Staatsanwälte, bei jedem Oberlandes:Gerichte, fo wie bei dem 

Caſſationshofe Generalprocuratoren mit ter erforderlichen Anzahl von 

Stellvertretern angeftellt. Die Stellvertreter der Staatsanwälte find, wo 

fie für die Iegteren auftreten, zu allen Amtshandlungen verfelben geſetzlich 

berechtigt. 

$s. 52. 

Die Mitglieder der Staatdanwaltfchaft find unabhängig von den 

Gerichten, bei welchen fie angeftellt find. Die Staatsanwälte bei den Be- 

zirf8-@ollegials und Landesgerichten find den Generalprocuratoren bei 

ten Oberlandes-Gerichten ; diefe, fo wie der Generalprocurator bei dem 

Caſſationshofe dem Juſtizminiſterium unmittelbar untergeoronet. 

*) Diefes Geſetz ift im Iuftigminifterium bereits in der Vorbereitung begriffen und wirb 
ganz vorzüglich die Stellung ber Staatsanwaltfchaft gegenüber den Gerichten und beim 
Juſtizminiſterium, den inneren Dienft berfelben, fo wie den Wirkungskreis berfelben in 
Givitfachen und in Beziehung auf die Diseiplin der Gerichte, die Befegungen, die Ueber: 

wachung ber Abvocaten und Notare und dgl. zum Gegenftande haben. 

Würth, Strafproceß. 10 

u 
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Diefe zwei Paragraphe enthalten nicht nur die Grundzüge der Stiebe: 

rang und Hierardie der Zraat3anwaltfchaft , fondern es ift darin auch 

außer ter Unabhängigkeit derjelben von den Gerichten jenes 

wichtige Princip ausgefprochen, welches im frangöfifchen Rechte mit den Wor: 

ten: „Einheit und Untheilbarkeit der Ztaatöbehörde” bezeich— 

net zu werben pflegt. 

I. An der Spige der Staatdanmaltfchaft fteht der Juſtizminiſter, ald 

der oberfte Reiter der Zuftizverwaltung in Ztaate. Unmittelbar ihm unterge: 

ordnet find der Seneralprocurator am Caffationshofe und die Generalprocurato⸗ 

ren bei den Dberlandesgerichten, (zu welchen auch der Oeneralprocurator bei dem 

Dberlandesgerichtd-Zenate zu Trient zu rechnen id. So wie der oberfte &e- 

richts- und Caſſationshof feldit feic der Errichtung de3 Juſtizminiſteriums und 

der erfolgten Feſtſtellung des Wirfungsfreifes desjelben aller adminiſtrativen 

Befugniſſe und Pflichten enthoben ift, ebenfo ift auch der bei dem Caſſa— 
tionshofe beftellte Generalprocurator (fammt feinen Ztellvertre- 

tern) auf die rein judiciellen Geſchäfte, die in den Wirfungsfreis des oberften 
Gerichts: und Caffationsh ofes fallen, befchränfe ($. 56). Er iſt ald folder 

der oberfte Wächter des Gefeges im Kaiferftaate; er hat bei allen vor dem 
oberften Gerichts und Caffationshofe unter feiner Intervention zu verhandeln: 

den Segenftänden nie im Parteiintereffe, fondern nur im Namen bed Gefeßes 

einzufchreiten. Bei welchen Civilfachen er ſchon gegenwärtig jich zu betheiligen 

habe, wird in dem Gefege über die Staatsanwaltſchaft oder in jenem über 

die Organifation des oberften Gerichts⸗ und Caffationshofes beftimmt werden. 
In Straffachen hat er fich bei allen Verhandlungen über Nichtigkeitsbeſchwer 

den zu betheiligen, diefelben mögen im Intereſſe des Anklägers oder des An 

geflagten, oder durch den Seneralprocurator am DOberlandesgerichte im In⸗ 
terefle des Gefeges erhoben worden fein; auch steht ihm felbit das Recht zu, 

eine Nichtigkeitöbefchwerde zur Wahrung des Geſetzes von Amtswegen oder 
über Auftrag des Juftizminifters zu erheben. ($. 356.) Er hat alio zwar Beine 

Dberaufjicht und Disciplinargewalt rückjichelich der bei den Unterbehörden be- 
ftellten Staatsanwälte auszuüben, allein feine Stellung bringt ed mit fich, 

daß er über die Anwendung des Geſetzes von Seite aller Staatsanwälte zu 

wachen und für die gröftmöglichfte Einheit der Nechtöpflege in den verfipiebe: 

uen Kronländern Sorge zu tragen hat. 

Ganz anders ift die Stellung der Generalprocuratoren bei deu 
Oberlandesgerichten Die ftehen in ihrem Dberlandesgerichtäfprengel 

au der Spige aller Stoatsanwaltfchaftsbeamten deäfelben und haben, unmir: 
telbar dem Juſtizminiſter untergeordnet, die Leitung und DOberaufficht, fo 
wie die Handhabung der Discipfin rücfihtlih aller Staatsanwälte ihres 
Sprengels und der Stellvertreter derfelben zu beforgen. An fie find die vor- 
geſchriebenen Berichte und Geſchaͤftsausweiſe zu erftatten, die Anfragen in wich: 



figeren allen zu richten; ihnen fteht ſelbſt die Oberleitung der ihnen unter 

geordneten Staatkanwälte in Beziehung auf das eigentliche Geſchaft ber 

Strafverfolgung zu. Eben fo haben die Seneralprocuratoren die Vertheilung 

vr Staatsanwaltsſtellvertreter ihres Sprengeld zu den verſchiedenen Ge⸗ 

rishten vorzunehmen. Sie haben ni.ye nur bei ben zum Wirkangskreiſe des 

Oberlandesgerichtes als Anklagekammer gehörigen Verhandlungen, indbe- 

fonbere bei ben Tragen über die Verfegung in den Auklageſtand ($. 224), fo 

wie bei den Beichwerbeführungen gegeu Berweilungserfenntniffe der Bezirks: 

Collegialgerichte einzufchreiten, fondern fie find auch befugt, an allen regel- 

mäßig zum Wirkangskreiſe ihrer untergeordneten Staatsanwälte gehörigen 
Verhandlungen fich entweder ſelbſt zu betheiligen oder ihre unmitseldaren Stel: 
vertueter zum Einſchreiten bei denfelben anzumeilen, oder Für einzelne Bälle 

andere Staatdamvalefhaftsbenmte zum Zinfehreiten bei ſolchen Verhandfan: 

gen zu ermächtigen. ($. 53 . 

Unmittelbar den Seneralproruratoren untergeordnet find bie Stunt %- 

anwälte bei den Landesgerichten und beiden Bezirks-Colle— 
gial gerichten, wenn auch die Letzteren nir den Namen „Braatdanwalts- 

firltoertrerer” führen. Die völlige Gleichſtellung derielben mit den Staats: 

anmäften hei den Landesgerichten in dienftliher Beziehung durch Aufhebung 
der in den Grundzügen der Gerichtsverfaſſung ausgeſprochenen Unterordnung 

derſelden anter die Letzteren und durch die unmitrefbare Unterordnung uncer 

den Benwralprocurater war eine norhwendige Konfequen; der veränderten Stel- 

tung, welche durch den $. 12 der Strafproceßordnung ben Bezirkö-Coffegiafge: 
ridten angewielen wurde. “Sieh oben S 83 und 81). Es lieat darin eine me 
fenrliche Förderung jener Zinheit und Schnelligkeit der Wirkfamfeit der Staats: 

anwaltſchaft, welche das Intereſſe einer Eräftigen Strafrechtäpflege erfordert. 

Zu den Beaniten der Staatöamvaftfchaft müſfen auch jene Polizei: 

commiffäre gerechnet werden, welche an Orten, mo eigene Wolizeibehör: 

den beitehen, von dem Generalprocurator am Dberlandesgerichte |peciell mit 

den Verrichtungen der Staatsanwaltfchaft bei den Bezirksgerichten in einfa- 
chen Uebertretungoͤfällen betraut werden (S. 437), fo wie auch an Orten, wo 
fich Feine eigenen Polizeibehörden befinden , die mir denfelben Verrichtungen 

beauftragten Senteindevorfteher oder deren Stellvertreter. Diejelben find Dem 
Siaatsanwalte an dem Bezirks-Collegialgerichte, in deſſen Bezirk ſie fich 

befinden, untergeordnet und haben bei ihren Amtshandlungen in Webertre: 

sungsfällen die Weifungen derfelben fo zu befolgen, wie ed den Staatsan— 
wälten an den Bezirks Collegial- oder Qandesgerichten obliegt, den Weifun- 

gen des Seneralprocurasors Folge zu leiften. Eben fo lebt ed dem Staatsan⸗ 

walte am Bezirks, Collegialgerichte (oder Landesgerichte) zu, fich bei den vor 

die Bezirksgerichte ihred Sprengeis gehörigen Unterfuchungen und Berhand- 

lungen wegen bloßer Uebertretungen felbjt zu betheiligen. 

10 * 
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ll. Die Staatsanwälte find unabhängig von den Ge 
richten, bei welchen fie angeftellt find. Dieler Grundfah ift die 

nothwendige Folge der Stellung, weldye das öfterreichiiche Geſetz in voller 
Uebereinftimmung mit dem franzöfifhen Rechte") der Staatsanwaltihaft 
angewiefen bat. Sie ift den Berichten coordinirt, fie fleht nicht unter, 

fondern neben denfelben, als eine ihnen ebenbürtige, in einer felbftftändigen 
Hierarchie gegliederte, unmittelbar dem Juftizminifterium untergeorbnete 

Behörde. Die Beſtimmung der Staatdanwaltfchaft ald Wächterin der Ge: 
fege und der gefeglichen Ordnung, als Auge und Hand des Zuftizminifteriums 
bringt diefe Stellung mit fi. Es ergibt fich daraus einerfeitd, daß ed den 

Gerichten nicht zufteht, einen Staatsanwalt zum Beginne einer Strafverfol: 

gung zu verhalten, ihm in diefer Beziehung einen Auftrag oder Befehl zu er- 
theilen. Die amtliche Verfolgung ftrafbarer Handlungen gehört nicht zum 
Wirfungskreife der Gerichte, fondern der Staatsanwaltfchaft, welche für die 

forgfältige Erfüllung ihrer Pflichten dem Juſtizminiſter verantwortlich if. 

Ebenfo bedarf der Staatsanwalt Eeiner Ermächtigung eines Gerichte, um 

Zeugen vorzuladen, an Zeugen oder Eachverftändige Fragen zu fielen und 

dgl. — Andererſeits folgt aus dem aufgeftellten Brundfage, daß die Gerichte 

Beine Disciplinargewalt über die bei benfelben angeftellten Staatsanwälte be: 

figen. Sie find daher auch nicht berechtigt, über irgend einen Schritt des 
Staatsanwaltes einen Tadel auszufprechen, fondern fie haben ihre Beſchwer⸗ 
den über allfällige Uebergriffe oder Verletzungen der Dienftpflicht von Seite 
des Staatsanwaltes nurim Wege der Anzeige anden unmittelbaren Vorge- 

fegten desſelben, dem er zunächfi verantwortlich ift, geltend zu machen. Selbſt 
wenn der Staatsanwalt in einer öffentlihen Gerichtöfigung die dem Gerichte 
fehuldige Achtung verlegen follte, darf ihn der Vorfigende des Berichtes nicht 
zurechtweifen. Befchwerden gegen einen Generalprocurator find an das Yu. 

ftizminifterium felbft zu leiten. 

II. Dadurch, daß in jedem SOberlandesgerichtöfprengel an die Spitze 
der Staatsanwaltichaft der Eeneralprocurator geitellt, und unmittelbar dem 

Juftizminifter untergeordnet ift, von welchem alle Generalprocuratoren die 

gemeinfchaftlihe Leitung erhalten, wollte das Gefeg der ganzen Inſtitution 

ein durchgreifendes Princip, jenes ber Einheit zum runde legen. Alle 
Mitglieder der Staatsanwaltſchaft bilden nur Glieder Eined Körpers, em: 
pfangen ihre Leitung nur von Einer Hand; alle repräfentiren nur Ein Prin. 
eip. In jedem Einzelnen tritt die Perfon in den Hintergrund ; er handelt nur 

*) Art. 60 unb 61 bes Geſetzes vom 20. April 1810 über die Organifatlon ber Gerichte. 
©. hierüber befonders Helie, treitd de l’instruction eriminelle II. Band S. 381—899, 
wo auch das Befteh.n dieſes Grundſatzes feit dem Anfange des 17. dehr honden⸗ nach⸗ 
gewieſen iſt. 
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als Glied der ganzen Jnuſtitution, ald Repräfentant bed Geſetzes und ber 
Staatsordnung. In diefem Sinne kann man die Staatsanwaltſchaft auch 
als untheilbar betrachten, indem jedes Mitglied derfelben in Ausübung 

feiner Functionen die Inftitution felbft repräfentiret und die Vollgewalt ihrer 
Rechte und Pflichten in ſich vereinige.*) Es Eönnen daher alle Beamten der 

Staatsanwaltfhaft in dem ganzen Dberlandesgerichtöfprengel als Subſtitu⸗ 
ten bes Generalprocuratore betrachtet werden, welchem das Geſetz, wie fchon 
erwähnt wurde, das Recht einräumt, fich bei allen Verhandlungen bei ben ver: 

ſchiedenen Gerichten dieſes Sprengels ſelbſt zu betheiligen oder einen beflimmten 

Staatsanwalt nach feinem Ermeflen damit zu beauftragen. Demfelben Principe 
gemäß Eönnen auch in berfelben Sache zwei Staatdanwaltfchaftsbeamte neben 
einander oder abwechfelnd auftreten, ohne daß daraus eine gegründete Ein: 

wendung gegen die Form des Verfahrens erhoben werden Bönnte. Eine weitere 
Folgerung diefed Grundfages ift die im $. 51 enthaltene Vorfchrift, daß die Stell: 

vertreter der Staatdanmwälte, (unter welhem Geſammtausdrucke auch die Ge⸗ 

neralprocuratoren begriffen find), wo fie für die legteren auftreten, zu allen 
Amtshandlungen derfelben Eraft des Geſetzes berechtigt find. 

In diefer einheitlichen und centralen Organifation der Staatsanwalt: 

ſchaft, deren oberfte Leitung unmittelbar von dem Juſtizminiſter ausgeht, liegt 

ganz vorzüglich die Kraft und Stärke diefer Inftitution, welche der eigentlichen 
Auftizvermaltung eine Energie und Schnelligkeit zu verleihen geeignet ift, wie 
fie bei unferen bisherigen Zuftizeinrichtungen nicht möglich war. Ale Glieder 
der Staatsanwaltfchaft müflen fich daher beftreben, in diefem Sinne zufam- 
menzumirfen. Der lebhaftefte Verkehr zwifchen den über: und untergeordne: 

ten Beamten derfelben, und insbefondere zwifchen den Generalprocuratoren und 

dem Juſtizminiſter ift eine mefentliche Bedingung einer erfolgreichen Thätig- 
keit biefer neuen Behörde. Der Zuftigminifter muß durch die General. 
procuratoren nicht bloß im Allgemeinen von dem Gange der Yuftigverwaltung- 

in Kenntniß erhalten werten, fondern die Stellung ber Teßteren als unmittel: 

barer Agenten der Regierung, ald Organe der vollziehenden Gewalt bringt 
ed mit ſich, daß fie den Juſtizminiſter auch Aber alle wichtigeren Thatſachen 
auf dem Gebiete der Rechtöpflege und über alle bedeutenderen Maßregeln, 

welche fie im Interefle der Gerechtigkeit getroffen oder angeorbnet haben, Be 
richt erftatten müffen. Ebenfo ift e6 bei dem limflande, daß ihre Amtshand- 

fungen die Verantwortlichkeit der Regierung, deren Organe fie find, zunächft 
berühren, die Pflicht der Generafprocuratoren, bei wichtigeren Acten dem Ju⸗ 
figminifter die Gründe, aus welchen diefelben unternommen oder verfügt wur: 
den, darzulegen. 

*) Sehr lehrreich if die Erörterung des Grundſatzes ber Einheit und Uniheilbarkeit der 
Staatsanwaltfchaft nach franzoͤſiſchem Rechte and insbefondere nach ber buch zahls - 
reiche Ausfprüche des Caſſationshofes feſtgeſtellten Jurisprudenz in Holie's irsitd de 

Y'instraction criminelle 11. Band ©. Aik— 430. 
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Dis Stellung des Juſtizminiſters, als des hierarchiſchen Hauptes der 

Staatsanwaltſchaft und des officiellen Repraͤſentanten der vollziehenden Ge⸗ 
walt, bringt es mit ſich, daß ihm die Oberaufſicht und die oberſte Leitung 

der Staatsanwaliſchaft, fo wie die Disciplinargewalt über dieſelbe zuſteht. Er er⸗ 

theilt ihr daher Weiſungen und Aufträge im Intereſſe des Dienſtes, er zeich 

net den Mitgliedern derſelben im Allgemeinen die Richtung vor, welche ſie in 

Ausubung ihres Amtes einhalten ſollen, er halt ſie zur Erfüllung ihrer Pflich⸗ 
ten am und ift berechtigt, gegen diejenigen, welche ihrer Amtspflicht nicht ent⸗ 

fprechen, Rügen oder Verweife zu erlaffen. 

Hiebei ergibt fi) jedoch die wichtige und ſchwierige Frage, inwieweit 
die Staatdanwaltjichaft bei der Strafverfolgung an die 

Aufträge des Zuftizminifterd gebunden if”) Der Staatsan— 

walt hat feiner Natur nach eine doppelte Stellung ; einerfeitd it er der Res 

präfentant der bürgerlichen Sefellichaft, der Wächter des Geſetzes, anderer⸗ 

feitö ift er das unmittelbare Organ der Regierung. In der Negel folten dar: 

aus Feine T chwierigkeiten entftehen, denn die vollgiehende Gewalt, die Ne: 

gierung, fell Fein anderes Intereſſe haben, ald jenes bed Rechtes und der 

Geſetzlichkeit. Teflenungeachtet ift eine Divergenz zwiſchen den Anfichten der 

Regierung und jenen des Staatsanwaltes ald Wächterd des Geſetzes denk⸗ 
bar. Es mußte daher die Frage auftauchen, ob der Staatsanwalt, welcher 

den Befehl, eine Verfolgung einzuleiten, erhalten bat, durch dieien Befehl 

in Beziehung auf den ganzen Yauf des Verfahrens gebunden, und ob er ins⸗ 

befonbere genäthigt ift, bei der Jauptverhandlung feinen Antrag im Intereſſe 

der Anklage za ftellen? Die franzöſiſche Geſetzgebung bat diefe Frage 

nicht entſchieden, allein in der Praris hat ſich eine fefte Anficht über die Ent: 

feheidung derielben gebildet. »Der Auftizminifter, fagt Helie, „übt nicht 

die öffentliche Klage aus, noch ſteht es ihm zu, felbft einen Act der Verfolgung 

vorzunehmen; Diefe Befugnifi hat das Beleg in die Hände der Generalpro⸗ 

curateren und Staatsanwalte gelegt, welche diefelbe kraft des Geſetzes aus. 

üben, ohne dazu eines höheren VBefehles oder einer Ermächtigung zu bedürfen. 

Die Amtshandlungen, welche fie in Ausübung der öffentlichen Klage vorneb. 
men , bleiben fogar in Kraft, wenn jie gleich ben Inſtructionen des Minifters 

zuwiderlanufen. Dagegen dat der Minister ald Rrprafentant der vollziehenden 

Gewalt das Recht, die Ausübung der öffentlichen Klage zu überwachen. Er 

*) ©. Bierüber vorzüglich Mangin, traiie de l’action publiyne et de action civihe 
en matiere criminelle. Paris 1837 1. Vol. Nr. 915 Iclie, traitc de linstructium 

eriminelle 11. Vol. p. 20%—207 und 302 -306 und agemann'e Zritfchrift: Der 

Gerichtsfaal, 1839 11. Band S. 416--427. Schr intereffant find bie über dieſe Frage 

unter dem Borfige Napoleono im franzoͤſiſchen Staatsrathe im J. 1804 ſtattgefun⸗ 

benen Verhandlungen in Loeré's Iegislation civile, commerciale et criminelle de la 

Frauce, tom. XXIV. p. 408 und 4086. 
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kann daher den Staatdanwaltfchaftsbeamten Weifungen ertheilen, die fie be⸗ 
folgen müffen; ev Eann ihnen die Richtung vorzeichnen, die fie im Allgemei- 

nen zu nehmen haben ; er kann ihnen die Einfeitung einer Strafverfolgung, 
die Ergreifung eines Rechtsmittels u. dgl. vorfchreiben. Er kann jeboch durch 

keinen Befehl die Leberzeugung ded Staatsanwaltes binden oder Ihm eine 

Meinung , eine Ueberzeugung aufbringen, Sobald der Staatsanwalt über eis 

nen Auftrag des Minifters eine Strafverfolgung begonnen hat, wird er Mann 
des Geſetzes und Eein höherer Befehl darf ihn bei feinen Anträgen feffeln ; 
vielmehr ſchöpft er feine Leberzeugung aus der Verhandlung und nur biefer 

gemäß bat er feine Anträge zu ftellen.? *) Unter den neueren deutſchen Ge— 

fegen enthält Feines eine ausdrückliche Entfcheidung diefer Zrage, indem ſelbſt 
die Beftimmung der preufifchen Merordnung vom 3. Sänner 1849 $. 8, 

wornach die Staatsanwälte „der Aufficht bes Juſtizminiſters unterworfen find 

und beffen Anmweifungen nachzufemmen haben,” kaum als eine Löſung jener 

Stage betrachtet werden Fann. Der Entwurf einer Strafproceßordnung für 

Thüringen ($. 44) dagegen beftimmt, daß die Staatdarmälte an die An 

ordnungen des Minifters in Sachen des Strafverfahrens nur dann gebunden 
feien, wenn ber gutachtlich vorgenemmene Gieneralftaatsanwalt an dem oberften 
Gerichtöhofe dem Juſtizminiſterium beigeftiimmt hat, eine Worfchrift, welche 

praftifch beſonders in einem gıößeren Staste kaum nusführbar fein dürfte. 

In diesfterreihifche Strafprocehordnung wurde Feine Beftimmung 

über die Löfung diefer Srage aufgenommen, weil man diefelbe am beften der 

Praris überlaffen ju können glaubte. Es ift zu wünfden, daß ſich audy bei 
uns jene Uebung feftftelle, die fich in rankreich geltend gemacht hat, Indem 

dieſelbe dem doppelten Charakter der Staatsanmwaltfchaft, welche zugleich Or: 

gan der vollziehenden Gewalt und Wächterin des Geſetzes fein fol, am mel: 

ſten entfpricht. **) 

Mit dem oben erörterten Principe ber Einheit und Untheilbarfeit der 

Staatsanwaltſchaft feli übrigens keineswegs eine Werwifchung aller Graänzen 
der Wirkſamkeit der bei den verfchiedenen Gerichten aufgeftelten Staatsan⸗ 
wälte audgefprochen fein ; vielmehr fchreibt das Geſetz hierüber in den 8$. 58, 

55 und 56 beftimmte Regeln vor. 

“) Jamais, fagte ber franzöflfche Staatsrath Treilhard fon im I. 1804, le gou- 
vernement ne dielera A un procureur general ses conclusions au fond. 

»2) Diefe Frage fteht im innigften Zuſammenhange mit der viel beftrittenen Frage, ob 

die Beamten der Stuatsanwaltfchaft gleich den richterliben Beamten unabfeßbar fein 

follen , wie dies in dem Braunfch.seigifchen Entwurfe von 1848 beftimmt ift und 

in bem angeführten Werfe von Ortolan und Ledeau 1. Band S. LXVII. bevorwor⸗ 

tet wird. Die Mehrzahl der Schriftfteller und alle Gefepgehnngen betrachten ben Staats: 

anwalt als einen Verwaltungebeamten und wäumen ihm daher das richterliche Vorrecht 

ber Unabfebbarfeit nicht ein. 
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8. 53. 

Zu dem Gefchäftskreife der Staatsanwälte bei ven Bezirfs-Eolegial- 

und Landesgerichten gehört die Betheiligung an allen Borunterfuchungen 

wegen Verbrechen und Vergehen (8.95) und an alfen Hauptverhandlun- 

gen bei biefen Gerichten, fo fern nicht der Generalprocurator des Ober: 

landesgerichtes felbft oder durch einen feiner Stellvertreter einzufchreiten 

für angemefien erachtet. *) Die Hauptverhandlungen vor den Geſchwornen⸗ 

gerichten gehören unter eben dieſer Beichränfung zum Wirkungsfreife der 

Staatsanwälte bei den Landesgerichten, an deren Sige das Schwurgeridht 

abgehalten wird. Doch fteht ed den General-Procuratoren zu, für einzelne 

Falle auch Staatsanwälte eined Bezirks-Eollegialgerichtes mit der Amts- 

handlung vor dem Gefchwornengerichte zu beauftragen. Die Staatsan- 

wälte an den Bezirfs-Colegial- und Landesgerichten find befugt, fich auch 

bei den vor Die Bezirfögerichte gehörigen Unterfuchungen ınd Verhandlun⸗ 

gen zu betheiligen. 

$. 54. 

Die Staatsanwälte bei den Bezirfs-Collegial: und Landesgerichten 

haben dem Generalprocurator bei dem Oberlandesgerichte nach Ablauf je- 

des Monates über die während desfelben erledigten, fo wie über die noch 

anhängigen Straffachen und den Stand der Ießteren Bericht zu erftatten. 

Sie haben auch in einzelnen Etraffällen, wenn fie ed der Wichtigkeit ver 

Sache wegen nöthig finden, und wenn «8 fich um die Einleitung oder um 

die Einftellung einer Unterfuhung, oder auch nur um einzelne Unterfu: 

hungsfchritte handelt, an venfelben zu berichten und deſſen Weifungen zu 

befolgen. 

Die in dem Schlußfage diefes $. enthaltene Beſtimmung iſt eine noth: 

wendige Conſequenz des ftreng gegliederten, inneren Zufammenhanges, wel: 

chen die Giefeßgebung der Staatsanmaltfchaft auferlegt, und worin die Kraft 

diefer Inſtitution beruht. Es verfteht ſich von felbft, daß die Staatsanwälte 

*) Durch biefe Beſtimmung ift Die Möglichkeit geboten, in jedem fchwierigen Falle bie für 
das Aufehen der Staatsbehörde ſowohl, als für den Ausgang des Strafproceffes wich: 

tigen Functionen bes öffentlichen Auftretens bei ber Hauptverhandlung in die geübteften 

und geſchickteſten Hände zu legen. Befonders im Anfange des öffentlichen Verfahrens 

in es hoͤchſt wünſchenswerth, baß die Generalprocuratoren von diefer gefehlichen Befug⸗ 
nis häufigen Gebrauch machen und durch ihr perfünliches Auftreten gleichfam eine 

Eule für die ihnen unterfiehenden Staatsanwälte bilden. 
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bei den Bezirkscollegial⸗ und Landesgerichten in der Hegel die auf die Straf: 
verfolgung bezüglichen Amtshandlungen auf ihre eigene Verantwortlichkeit 
vorzunehmen haben, und baß fie fih nur in wichtigeren Faͤllen wegen der Ein- 
leitung oder Einftellung einer Unterfuchung oder wegen einzelner Unterfuchungs: 
fehritte bei dem Generalprocurator anfragen follen. Dies wird in&befondere 

in folden Fällen zweckmaͤßig fein, in welchen ed zweifelhaft ericheint, ob die 

Einleitung eines Strafverfahrens (z. B. wegen politifcher oder Preßvergehen) 
ober die Einftellung desfelben im Intereffe der Regierung gelegen fei. 

$. bB. 

Der Generalprocurator bei dem Oberlandesgerichte hat jein Amt bei 

den vor dieſem Gerichte als Anflagefammer erforderlichen Verhandlun⸗ 

gen auszuüben. 

Außerdem fteht ihm die Aufficht über alle ihm untergeordneten Staats⸗ 

anwälte zu. Er erftattet am Ende jedes Vierteljahres an das Juſtizmi⸗ 

nifterium Bericht über die im Laufe desfelben erledigten und noch anhän- 

gigen Straffachen. 

$. 56. 

Die Verhandlungen vor dem Baffationshofe gehören in den Gejchäfte- 

kreis des bei demfelben angeftellten. Generalprocuratord oder feiner Stell- 

vertreter. 

$. 57. 

Die Staatsanwälte haben alle ftrafbaren Handlungen , welche zu 

ihrer Kenntniß kommen, und nicht bloß auf Verlangen eines Betheilig- 

ten zu unterfuchen und zu beitrafen find, von Amtswegen zu verfolgen, 

und daher wegen deren Unterſuchung und Beftrafung durch das zuftän- 

dige Gericht dad Erforderliche zu veranlaffen, zugleich aber auch darüber 

zu wachen, daß Niemand ſchuldlos verfolgt werde. 

Sie vertreten ſowohl in der Vorunterſuchung ale inder Hauptverband» 

fung den durch das Verbrechen oder Vergehen verlegten Staat, und haben: 

darauf zu fehen, daß die Unterſuchung den gefegmäßigen Gang einhalte, 

und daß alle zur Erforfchung ver Wahrheit dienlichen Mittel gehörig bes 

nügt werben. Sie find befugt, jederzeit von dem Stande der anhängigen 

Unterfudungen durch Einficht der Acten Kenntniß zu nehmen oder deren _ 

Mittheilung zu verlangen, ohne daß jedoch das Strafverfahren Dadurch 

% 
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aufgehalten werden darf. Nehmen fie Unzegelmäßigleiten oder Berzäge- 

rumgen wahr, fo haben fie auf geeignete Weiſe deren Abftellung zu veran⸗ 

laffen und erforderlichen Falles dem Generalprocurator die Anzeige zu 

machen, damit diefer durch das Oberlandesgericht die Abhilfe bewirke, 

In dieſem $. ift Die Stellung genau bezeichnet, welche der Staatsanwalt⸗ 

ſchaft in Straffachen durch das neue Gefeg eingeräumt werden foll. Der erite 
und wichtigſte Grundfag ift, daß die amtliche Verfolgung der jtrafbaren 

Handlungen, welche nicht bloß auf Verlangen eines Betheiligten zu unterju« 

chen und zu beftrafen find (f. oben &. 64— 67), den Staatdamwälten zuiteht. 

Der Staatsanwalt ift Daher rückfichtlich aller von Amtswegen zu verfolgenden 
ftrafbaren Handlungen öffentlicher Ankläger. Ihm allein (88. 90 

und v4) fteht.ed zu, die Einleitung vined Straſverfahrens zu veranlaffen. 

Die Anflageform, die ftrenge Sonderung der Functionen des Nichterd und 

Anklägers ift ſomit fhon im Beginne bed Strafverfahrens, in ber Borunter: 

ſuchung anerkannt, wenn gleich die Beftellung eines ſolchen öffentlichen An: 
Elägers felbft und die ihın auferlegte Verpflichtung , in der Regel wegen aller 

zu feiner Kenntniß gelaugenden ſtrafbaren Handlungen von Amtswegen ein: 

zufchreiten,, die beftimmtefte Verwirklichung des im $- 2 ausgeſprochenen in: 

quifitorifchen Principes ift. Der Staatdanwalt ilt_ aber nicht bloß Offentlicher 
Ankläger, fondern zugleih Wächter des Geſetzes Daher die Beflimmung, 
da derfelbe auch darüber zu wachen habe, daß Niemand ſchuldlos 

verfolgt werde. Der Staatsanwalt würde feine Pflicht und feine Stellung 

völlig verfennen, wenn er nicht mir gleicher Sorgfalt, wie auf die Entdecfung 
der Schuld, fo auch auf die Erforſchung der Unſchuld bedacht wäre ; denn 
das Geſetz, deffen lebendiger Repräſentant er it, muß ebenfo Eräftig für den 

Schuß der Unſchald, wie für Beftrafung jeder Schuld Sorge tragen. ($. 3.) 

Eben deßhalb Liegt ed dem Staatsanwalte ob, darüber zu wachen, daß Das 

ganze Strafverfahren den gefegmäßigen ang einhalte, und daß ale 

zur Erforſchung der (materiellen) Wahrheit dienlichen Mittel gehörig benügt 

werden. Aus demfelben Grundſatze folgt auch tie Verpflichtung der Staats⸗ 

anwaltſchaft, die Abſtellung aller von ihr im Laufe eines &trafverfab: 

vens bei dem Gerichte beobachteten Unregelmäßigkeiten oder Verzöge— 

rungen varweder in geeigneter Weile mittelit von dem Staatsanwalte 
gm ftellemder Anträge zu bewirken, oder falls das Gericht, bei welchem biefe 

Verhandlung Statt fand, darauf nicht eingehen follte, die Anzeige an den 

Seneralprocurator zu richten, deſſen Sache es fein wird, die erforderliche Ab: 

hilfe durch das Oberlandesgericht zu erwirken. So wie die Staatsanwälte von 

ven Gerichten unabhängig find, ebenfo müſſen die Gerichte von den Staatt- 

Kinbälten abhängig fein nd haben daher eine Weifang, Belehrung and dgl. nur 

vdn dem ihnen zamächft Übergenrbneten Oberfandesgeri te zu empfangen. 

4 
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$. 58. 

Die Staatsanwälte ftellen ihre Anträge mündlich oder fchriftlich. In 

gleicher Weiſe geben fie über Anträge des Angefchulvigten oder über 

Anfragen des Gerichte Erflärungen ab. Sie können im Laufe der Bor; 

unterjuhung den Berathungen des Berichtes, niemals aber bei jonfti: 

ger Richtigkeit der Abſtimmung und Beſchlußfaſſung beiwohnen. 

$. 59. 

Die Staatsanwälte jind bei Bornnterfuhungen befngt, fih in uns 

mittelbare Berbindung mit Sicherheitöbehörven zu jegen und deren Unter- 

ſtüzung in Anfpruch zu nehmen. Die Sicherheitöbehörden und des 

ren untergeoronete Diener haben ihren Anordnungen Folge zu elften. 

$. 8. 

Die Generalprocuratoren am Caſſationshofe und an den Ober; 

landrsgerichten haben dem Juſtizminiſterium nach Ablauf jedes Jahres 

über den Zuftand und Gang Der Rechtspfiege, jo wie über die wahrge- 

nommenen Gebrechen der Befepgebung und des Geſchaftsganges Bericht 

zu erftatten. 



Biertes Hauptſftück. 

Wonder Bufändigheitder Strafgeridte. 

1. Einzelne Gerichtsſtaͤnde. 

Die fefte Abgränzung der Gerichtöbezirke und bes Wirkungskreiſes der ein- 
zelnen Berichte ift zur Herftelung und Erhaltung einer geordneten Verwal: 
tung ber Nechtöpflege unerläßlich. Won befonderer Wichtigkeit ift jedoch eine 

genaue Anordnung der Gerichtöftände und die Wahl der zwecfmäßigften Arten 
derfelben im Strafverfahren, weil ed in demfelben ganz vorzüglich auf ein 
fhnelles Einfchreiten des Berichtes anlommt, um die Spuren des begange: 
nen Verbrechens oder Vergehens und bie zur Auffindung des Thaͤters dienli- 

den Beweismittel zu erforfchen und zu fammeln. Jeder Streit über die Zu⸗ 
fändigfeit kann nur verzögernd einwirken, und muß daher für den Zweck bes 

Verfahrens nachtheilig fein. Die Ruͤckſicht auf das üffentliche Intereſſe und 
auf möglichfte Erfeihterung der Erforfchung der Wahrheit muß bei Feſtſetzung 

der Serichtöftände in Straffachen vor Allem leitend fein. Es kann demnach 
im Strafverfahren nicht fo, wie im Eivilverfahren, auf eine Wahl des An- 
Hlägers oder bes Befchuldigten ankommen, oder eine freiwillige Unterwerfung 
des Letzteren unter ein unzuftändiges Gericht als zuläffig angefehen werden, 
fondern es ift befonders darauf Nückficht zunehmen, wo die Unterfuchung am 

feichteften zu führen ift, weil die Beweismittel fi in der Nähe befinden. In 
diefer Hinficht haben ſich von den älteften Zeiten her befonderd drei Gerichts⸗ 

fände Geltung verfchafft: 1) der Gerichtsftand der begangenen 

hat (forum delicli commissi), 2) der Gerihtsftand des Wohn- 
ortes des Angefchuldigten, und 8) der Gerihtsftand der Er- 

- greifung (forum deprehensionis). 
Der Serichtöftand der begangenen That wurde fchon in fehr früher 

Zeit als der regelmäßige betrachtet und demfelben vor den beiden anderen Ge⸗ 
rihtsftänden der Vorzug gegeben, weil berfelbe darin feine natürliche Be- 
gründung finder, daß die Beweife des Verbrechens oder Vergebene dem Rich⸗ 

ter des Bezirkes der begangenen That am nächften liegen, die Spuren desfelben 
daher von diefem Richter am beften erforfcht und benugt werden können. Für 
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das ganze weitere Verfahren bietet dieſer Gerichtsſtand in ber Megel bie größte 
Erfeichterung, befonders, wo ein wahrhaft mündliches Verfahren die Berufung 

der Zeugen zur Hauptverhandlung nöthig macht. Huch darf die Rüuͤckſicht nicht 

unbeachtet gelaffen werben, daß die Wirkung der dem Angeklagten auferleg- 
ten Strafe in dem Bezirke, wo die That verübt wurde, von viel größerem 
Gewichte und für die Gefammtheit der Bevölkerung viel abfchredtender fein 

wird, ald in einem Bezirfe, deflen Bewohner von dem begangenen Verbre⸗ 
chen felbft feine unmittelbare Kenneniß haben. Im römifchen Rechte bildete 

dieſer Gerichtsſtand befonders während der Kaiferzeit die Regel *), obgleich 
dasfelbe auch den Gerichtsſtand des Wohnorted Eennt. Ebenſo ift der Gerichts⸗ 
fand der begangenen That in allen Rechtöquellen des deutfchen Mittelalters 

als Regel aufgeftellt. So in den Sapitularien der fränfiihen Könige (Capi- 
tul. Caroli Magni et Ludovici Pii Lib. VII. tit. 365: ut ibi causa agatur, ubi 
crimen admittiter), in dem Sachfenfpiegel (I. 59 und III. 23. $. 2) und 

Schwabenfpiegel (Laßberg 8. 92, Wackernagel $. 75) und in der deutſchen 
Nechtsparömie: „Wo fich der Efel wälzt, muß er die Haare laffen.” Ins: 
befondere ift diefer Srundfag auch in den öfterreihifchen Stadtrechten, na- 

mentlich in jenem von Wiener. Neuftadt **) (1220—1230) $. 91 und in dem 

Wiener Stadtrechte von 1340 (Rauch, Scriptores rer. austr. I. 38) aus- 

geiprochen. „Wir fegen ouch und wellen,? heißt es in Leßterem, „von wanne 
ein mann hümt und wunt ainen andern man in ber flat, ober waz er darinne 

tuet, daz an die ächt get, daz fol dafelbes werden gericht, da die tat iſt ge: 

fhehen.?” Dasfelbe galt im canonifhen Rechte (C. 14 und 20. X. de foro 

comp- C. 6. X. de homicid.) Doc kam auch der Gerichtsſtand bes Wohn- 
ortes und jener ber Ergreifung fchon im Mittelalter nicht felten vor ***), letz⸗ 

terer befonders häufig, wo ed fi) um die Ergreifung auf frifher That han⸗ 
deite. Erfterer fand feine Begründung in der Anſicht, daß man Jedermann 

bei dem Richter, welchem er überhaupt nach feinem Wohnorte unterworfen 

ift, auch wegen Forderungen add Verbrechen belangen könne, und wurde ber 
fonders im fpäteren Mittelalter bei der Zerftücelung Deutfchlands in eine Un⸗ 

"2.7.6. & und L.22. D. de arcusationibus. L. 1. God. ubi de criminibus agi 

oportet und Nov. 69 und 134. Geib, Geſchichte des römifchen Strafprocefies S. 

487 402. 
3) S. mein Stabtrecht von Wiener-Neuftadt. Wien 1846. ©. 98, 

*2%) Schr merkwürdig ift ber Kampf, weldyer in Frankreich vom 13. bis zum 16. Jahr⸗ 
hundert zwifchen den Gerichtsftänden des Wohnortes und der begangenen That ſtatt 
fand, und welcher in dem Anfämpfen der Batrimonialgerichtsheren gegen die Fönigliche 
Gewalt feinen Grund hatte. Bald fiegte die eine, bald die andere Anficht, bis endlich 

durch die Orbonnanz von Moulins (1566) der Berichtsftand der begangenen That ale 

Regel bleibend aufgeftellt wurde, eine Borfchrift, die auch in die Strafgefeßgebung 

Ludwigs XIV. von 1670 überging. S. Helie, traitE de l’instruction crim. I. 574—678, 



zahl von Landeshoheiten, woburch eine Auslieferung bed Beſchuldigten an ben 

Nichter bes Ortes ber begangenen That mit großen Schwierigheiten verbun- 

den war , fo wie wegen der Vortheile, die der Angeklagte bei dem Richter ſei⸗ 

ned Wehnortes hatte, wo er bekaunt und eben deßhalb oft in feiner Vertheidi⸗ 

gang bsgünfigt war, häufig angewendet. Der Gerichtsſtand der Ergreifang 

murde zu einer Nothwendigkeit, follte bei der ſtrengen Abſchließung der ein 

zeinen Territorien und bei der damit verbundenen Schwirrigfeie, eine Auslie: 

ferung zu bewirken, die Straflofigkeit der Verbrecher nicht zu fehr begänitigt 

werden. Er fand daher nicht nur im canoniichen Rechte (CC. 20. X. du foro 

comp.), fondern auch in ben Neichögefeßen, insbeſondere in dein Landfrieben 

von 1548 Art. 16, im Reichsabſchied von 1559 Ari. 26 und in der Reichs. 

polizeiordnung von 1377 Art. 23 8. 2 volle Aufnahme *). So ergab fi, daß 

nach dem gemeinen deutſchen Rechte die Gerichtsſtaͤnde der begangenen That, 

bed Wehnortes und der Ergreifung ald gleichberechtigt angefehen 

warden. **) | 

Diefe Eleichftellung der erwähnten drei Gerichtsſtaͤnde iſt auch in das 

gegenwärtige franzsiifche Recht (Code d’instruction crim. art. 23, 63 

und 69) übergegangen. In den deutfchen Geſeßgebangen dagegen machte 

ich mehr und mehr die Anficht geltend, daß ber Gerichtsſtand der begunge: 

nen That der eigentlich für das Strafverfahren zuſtändige ſei ***). Die Ge 

richtöftände des Wohnortes unb der Ergreifung wurden daher in den neueren 

deutfchen Gefegen ſehr eingeſchraͤnkt. Erfterer wurde theils nur bei geringen 

Vergeben zugefaflen, theild nur datın für anwendbar erklärt, menn ein Un—⸗ 
terthan wegen der con ihm im Auslamde verübten Verbrechen im Inlande be: 
firaft werben fell, oder wenn ein Werbrechen vorliegt, Dad nur anf Verlan: 

gen des Verlegten zu v.rfolgen if, und rüchfichtlich deren der Beſchaͤdigte bei 

dem Gerichte des Wohnortes des Angefchuldigten Klage erhob, oder endlich, 

— — * — 

*) So Heißt ea auch ſchon im der Landesorduung Herzog Albrecht s II. vom 14. Sep⸗ 

tember 1338 far Rärnihen: „Waz onch dienſtherren iſt, die Stoͤck und galgen habenı 
vnd begriffen fi bhainen in irm gericht, der dem Lande ſchedlich if, daz mugen ſie wol 
verhoren vnd cuch richten.” 

»5) S. Mittermaier, deutſches Strafverfahren. 4. Aufl. 1.55. 5t—5%. Heffter, 
Lehrbuch ded deutſchen Crim. Rechtes 2. Aufl. $. 572. 

»**) Preußiſche Erim. Ordnung von 1805 $. 77. — Baier. Strafgeſetzbuch von 

1813 N. Th. $ 225 — Würtemberg Straf-Proceß⸗Orduung $. 22. — Bad 

Strafproceß-⸗Ordnung $. 7. — Kurheſſ. Geſetz vom 31. October 1848 betreffend die 

Umbilbung des Strafverjahrens $. 18. -—- Entwurf einer Strafprocefordnung jur T hü- 
singen 5.51 — Dagegen bat der Entwurf einer Strafproceg-Drbnung für Han: 
nover $. 21, wie das jranzöfljche Recht, bie Regel aufgeftellt, daß die Gerichtäftände 

ber begangenen That, des Wohnortes und ber Grgreifung gleichmägig berechtigt ſeien, 

und dag im Goncurrenzfalle das Zuvorkommen entſcheide 
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wenn überhaupt der Befchädigte bei dem Gerichte bed Wohnortes Klage erhob 

und von Feiner Seite die Verwelſung ber Sache an den Gerichtsſtand der 

begangenen That verlangt wird. Der Gertchtäftand ber Ergreifung wurde 
theild auf Landſtreicher, theild auf jene Fälle befchranft, in welchen Aus: 

tänder oder Inländer wegen im Auslande verübter Verbrechen oder Vergehen 
im Inlande zu beftrafen find. 

Anders war ed nad dem bisher beftandenen öfterreihifhen Rechte. Die .. 

86. 218 und 219 St. ©. I. Th. and die 88. 278 und 2782 St. 9, 

N. Th. ftelften ald Regel auf, daß die Erhebungder Beſchaffenhelit der That 
denjenigen Gerichte, oder rädfichtli der fchiveren Polizeiaͤbertrerungen derje— 

nigen Obrigkeit obliege, in deren Bezirke die ftrafbare That begangen wor: 
den ift, daß dagegen dad Verfahren mit dem Befhuldigten jenem Gerichte 

oder jener Obrigkeit zuftehe,, in deren Bezirke derfelbe angetroffen oder betre- 

ten wird. Es war alfo der Gerichtäftand der Ergreifang ausfchließend zur 

Regel für das eigentliche Strafverfahren (die Haupt» oder ordentliche Unter⸗ 
ſuchung) erhoben, eine Beftimmung, welche niht nur die Ruͤckſicht, daß die 
Strafe fo viel ald möglich in der Nähe des Ortes, wo die ftrafbare That be- 

gangen wurde, erfolgen foll, ganz außer Augen Tieß, fondern auch bei ber 

damals beflandenen Patrimonialgerihtsverfaffung weſentlich dazu beitrun, 

bie Nerfolgung von Uebelthätern, deren Koften auf den Gerichtsherrn zu— 

rucffielen, zu einen Gegenſtand der forgfältigften Perhorrescenz von Seite 

der Leßteren zu machen. Daß die öffentfihe Zicherheit darunter bedeutend 

leiden mußte, ift Flar und wurde von allen Behörden anerkannt. Daher wurbe 

bereitd in dem erften, unter dem Zuftizminifterium Sommraruga im uni 

18418 zu Stande gekommenen Entwurfe einer proviforifhen Vorfchrift über 
das Verfahren in Criminalfaͤllen mir MündlichEeit, Deffentlichkeit und Schwurs 

gerichten ($. 8) der Grundſatz ausgeiprocdhen, daß fih der Gerichtsſtand zur Er: 

hebung der That, Erforfchung der rechtlichen Beſchuldigung und Aburtheilung 
in der Regel nach dem Drte der That richte. Eben diefe Anſicht ift auch ber 
neuen Strafprocefordnung zum Grunde gelegt worden. 

1. Serichtöftand der begangenen That. 
$. 61. 

Die Beichaffenheit der That ift bei Verbrechen und Vergehen Durch. 

dasjenige Bezirfd-Collegialgericht (88. 97, 98), bei Uebertretungen aber 

durch jenes Bezirfögericht zu erheben, in deſſen Bezirke vie jtrafbare Hant⸗ 

fung begangen worden ift. 

$. 62. 

Denjelben Gerichten fteht in ver Regel auch Das Verfahren gegen 

den Beſchuldigten zu. 
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Der Serihtsftand ber begangenen That ift durch diefe Be: 
. flimmungen für die Erhebung des Ihatbeftandes bei Verbrechen, Vergehen 

und Uebertretungen ausnahmslos, für das Verfahren gegen den Beſchul⸗ 

digten aber als Regel aufgeftellt. Nur für die eigentlichen, durch den In⸗ 

halt eıner Druckichrift verübten Preßvergehen mußte der eigenthümlichen Na- 

tur derfelben halber eine andere Beftimmung ($. 500) getroffen werden. Das 

Befeg enthaͤlt Feine nähere Beſtimmung darüber, was ald begangene That 

anzufehen fei, fondern überläßt die Entjcheidung hierüber ganz dem Ermeſſen 
des Richters in jedem einzelnen alle mit Ruͤckſicht auf das materielle Straf: 
recht. Wurde die ftrafbare Handlung an einem Orte angefangen, an einem 

anderen aber vollendet, fo entfcheidet der Ort der Vollendung.*) Gehören 

daher zu dem Thatbeftande eines Verbrechens (3.8. der Nachmachung öffent: 
licher Ereditdpapiere) mehrere Handlungen, welche in verfchiedenen Bezirken 

vorgenommen wurden, fo hat das Gericht desjenigen Bezirkes einzufchreiten, 

in welchem die leßte diefer Handlungen vorgenommen wurde, 
Gehört nach dem materiellen Strafgefege zu ten Erforderniffen eines 

Verbrechens oder Vergehens ein beftimmter Erfolg (5. B. zum Mord oder 

Todtſchlag der Tod des Verletzten), und ift diefer Erfolg in einem anderen 
Bezirke eingetreten, als wo bie verbrecherifhe Handlung (z. B. die Ver: 
fegung oder Vergiftung) verübt wurde, fo ift die Zuftändigkeit desjenigen NRich- 

ter& begründet, in deflen Bezirke diefe Handlung vorgenommen wurde, **) Zit 
es hei dem bloßen Verfuche geblieben, fo richtet fich der Serichtäftand der bes 
gangenen That nach dem Drte, an welchem der Verfuch ftatt fand, und zwar 
nach demjenigen Drte, wo die den Verſuch beendigende Handlung vorgenom: 

men wurde, wenn auch früher in einem anderen Gerichtsbezirke Vorbereitung 
handlungen unternommen worden waren. In einzelnen Fällen kann die Ent: 
fheidung ziemlich ſchwierig werden; es find dabei immer die Vorfchriften des 

materiellen Strafgefeßed in dad Auge zu fallen. Wenn 5. B. die Verferti- 
gung falfcher Banknoten in dem Bezirke A, die Ausgabe derfelben aber in dem 
Bezirke B erfolgte, fo it der Nichter des Bezirkes A allein zuftändig, weil 
nad $. 92 St. G. 1. Th. die Nachmachung öffentlicher Creditspapiere felbft 
ohne deren Ausgabe fchon das vollendete Verbrechen begründet. Hat dagegen Je⸗ 

*) Diefe Beflimmung enthalten ausdrücklich das baierifche Strafgeſetzbuch von 1813 
- 1. Th. $. 22, die würtembergifche Strafproceßorbnung von 1843 $. 22%, ber 

thäringifche Entwurf giner Strafproceßordnung $. 51. 

“*) Diefer Fall ift fo entfchieben in dem thüringifchen Gutwurfe einer Strafpros 

ceßordnung $. 51 und in dem hannoveriſchen Gntwurfe $. 20 — In bas 
öfterreihifche Geſetz wurde feine Beſtimmung hierüber aufgenommen, weil man 

jebe Gafuiftit zu vermeiden bemüht war, und die Entſcheidung folder Fälle der Ein: 

Acht der Strafgerichte überlafien zu können glaubte. 



mar in dem Betirke A eine falſche Privaturfunde verfertigt, dieſelbe aber 
m in dem Bezirke B produtirt und butch diefen Gedrauch einen Dritten zu 
beffen Nachtheil in Irrthiun gefüßer, fe ift der Richter des feiern Bezickes 
zuſtäͤndig, weil erſt durch die Probucsien ber falſchen Urkunde das Werbrechen 
des Betruges nach $. 176 St. ©. 1. TH. als begangen ansafehen iſt. 

Wenn ed im Kalle einer Tödtung ungewiß ift, an welchem Orte dieſelbe 
gefchehen fei, fo muß bis zur Herftellung einer rechtlichen Gewißheit über den 
Ort, wo Me firafbare Handlung veriidt morben, der Ort, wo der Leichnam 
gefunden wurde, ald Ort der begangenen That angefehen und darnach bie Zur 
ſtaͤndigkeit beurtheilt werden. (So entfihieden von dem framzäfifchen Caffa- 
tionShofe am 20. Flordal des Jahres XIM.) | 

$. 68. 

Hat Jemand in verfchiedenen Gerichtöbesirfen mehrere Verbrechen 

oder Vergehen oder Uebertretungen begangen, fo ift unter den Gerichten 

biefer Bezirke rüdfichtlich aller von dem Angefchuldigten verübten ftrafba- 

ten Handlungen dasjenige al8 das ausſchließlich zuftändige anzufehen, 

weiches durch Borladung oder Vernehmung des Angeſchuldigten als fol« 

hen, durch Verhaftung oder Verfolgung desfelben mittelft der Nacheile 

oder durch Steckbriefe den anderen zuvorgekommen ift. Hat aber Jemand 

in verſchiedenen Gerichtsbezirken zugleich Verbrechen und Vergehen ober 
Uebertretungen, oder zugleich Vergehen und Uebertretungen begangen, fo 

iſt im erſten Halle das über die Verbrechen, im letzten Halle das rüdficht- 

„lid der Bergehen zuftändige Bericht ausſchließlich zuſtündig, wenn auch 

das über die firafbaren Handlungen geringerer Art zujtändige Gericht zu⸗ 

vorgefommen wäre, 

Hat ein Angefchuldigter mehrere firafbare Handlungen in verfchiedenen 

Serichtöbezirfen verübt, fo iſt eigentlich jedes diefer Gerichte für das in 
feinem Bezirke verübte Verbrechen oder Nergehen zuftändig. Da jedoch 
nach den Worfchriften des materiellen Strafgefeges ($. 28 Zt. ©. 1. Ip. 
und Art. XI der Cinführungsverordnung vom 17. Iänner 1850) rück⸗ 
ſichtlich aller von dem Angeſchuldigten begangenen firafbaren Handlungen 
nur Eine Strafe verhängt werben darf, fo mußte auch dafür Zorge getragen 

werden, daß das Ztrafverfahren in diefem Concurrenzfalle nur Einem Rich⸗ 
ter zufiehe. Das Geſetz ſtellt als Kegel auf, daß, wenn dem Angefchuldigten 
mehrere firafbare Handlungen derfelben Gattung (z. B. mehrere Ver: 
brechen oder mehrere Uebertretungen) zur Laſt fallen, zwiſchen den Gerichten, 
deren Zuftändigfeit nach dem Orte der begangenen That begründet wäre, 

Wärth, Strafproceß. 11 



10 , 
nm dad Zavorkommen entſcheidet.“) Liegen dem Augeſchuldigten ſtraf⸗ 

bare Handlungen verfihiedener Gattung zur Laft (3. B. ein Verbrechen 
und ein Vergeben, ein Verbrechen und eine Uebertretung), fo foll nach dem 

Geundſatze: poena major absorbet minorem, auch die Zuftändigkeit des für 
die firafbarere Handlung competenten Berichtes jene des anderen Gerichtes, 

welches nur für die ©efegesübertretung geringerer Art (z. B. nur für das 

Vergehen oder die Lebertretung) competent iſt, außfchließen, wenn auch das 
leßtere zuvorgelommen wäre. Die Ruͤckſicht auf die vergleichungsweife größere 
oder geringere Wichtigkeit der verfchiedenen ftrafbaren Handlungen , welche 
ein Angefchufdigter in mehreren Gerichtöbezirfen begangen hat, ſoll alfo den 
Ausfchlag geben, wenn diefelben nach der allgemeinen Eintheilung aller ſtraf⸗ 
baren Handlungen in Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen in verſchie⸗ 
dene Kategorien fallen. Bei flrafbaren Handlungen, welche Einer von die: 
fen drei Kategorien angehören, foll Eein Unterſchied nad der Schwere derſel⸗ 
ben gemacht werden **), weil dadurch nur zu leicht praftifhe Schwierigkeiten 
und Verwicklungen entftehen Eönnten. &ollte die Anwendung der in bier 
fem $. enthaltenen Regel eine Erſchwerung des Verfahrens oder eine zu große 

Beläftigung der Zeugen oder eine andere Unzukömmlichkeit zur Folge haben, 

fo iſt durch die im $ 74 enthaltene Vorfchrift über die Befugniß zur Dele⸗ 

girung hinreichend für Abhilfe geforgt. 
Zur Befeitigung jedes Zweifeld über den Begriff des Zuvorkommens, 

welcher fowohl nad) dem bisher beftandenen äfterreichiihen Rechte, als auch 

‚ nad den Vorfchriften anderer Gefege Cinsbefondere des franzöfifchen) ftreitig 

it, hat das Geſetz jene Gerichtshandlungen ausdrüdlich bezeichnet, welche 
die Prävention zu begründen vermögen. Dahin gehören: a) die Vorladung 

- oder Vernehmung des Angefchufdigten als folchen in Gemäßheit der $$. 188 

‘oder 210 u. fi. im Gegenſatze zu ſolchen Torladungen oder Vernehmungen, 

weiche nach den ®orfchriften über die Vernehmung der Zeugen ($$. 158—180) 
erfolgen. Da für die Vorladung des Angefchuldigten fowohl, ald für die 
Art feiner Vernehmung beftimmte Formen ausdrücklich vorgefchrieben find, 

*) (ben biefer Grundſatz ift auch in dem baierifhen St. G. 3.11.25. 5.22, in der 
würtembergiſchen Strafproceßorbnung $ 23, in der badifchen Strafproceßorbs 

nung $$. 8 und 9, in dem kurheſſiſchen Gefege vom 31. October 1848 65 19 unb 
20 und in dem thüringifchen Gntwurfe $. 56 ausgeſprochen. 

=) Dies iſt nach ber Gtrafproceßorbnung für das Waadtland der Fall, indem dieſelbe 
($. 14) das Bericht, in defien Bezirke das fchwerfte Verbrechen verübt ift, als für alle 
Verbrechen ober Vergehen bes Angeſchuldigten zuftändig erflärt. Andere Geſetze (3. ®. 
von Sach ſen und Sachen: Altenburg) machen nur rückſichtlich der Verbrechen, 

bie mit Tobesftrafe bebroht find, eine Ausnahme. Der bannoverifche Entwurf $. 22 
verorbnet, Daß unter mehreren zuftändigen Berichten verfchievenen Ranges das dem 
Range nach Höchfle Gericht für fümmtliche Handlungen zuftändig fei. 



fo Bann berüber Bein Zweifel entfichen. b) Die Verhaftumg des Angefchuldig- 
ten in Gemaäßheit ber $$. 185—193 ; c) die Verfolgung deöfelben mittelſt 
der Nacheile ($. 419) und d} die Verfolgung desfelben dur Stedbriefe *) in 
Semäßheit ber $$. 420 und 421, welche nur wegen Verbrechen oder Ver⸗ 
gehen, niemals aber wegen Webertretungen flatt findet ($. 443 Nr. 2). 

$. 6A. 

Das Zuvorkommen entfcheidet auch, wenn die ſtrafbare Handlung 

auf der Graͤnze zweier Gerichtsbezirke begangen worden iſt. 

2. Gerichtsſtand des Wohnfitzes oder Aufenthaltsortes und &, 
Serichtsftand der Ergreifung. 

Das Gefeg läßt den Gerichtsſtand des Wohnfines oder Auf: 
enthaltsortesdes Beſchuldigten nur in zwei Fällen eintreten: a) wenn 

der Befchädigte die an ihm verübte ftrafbare Handlung bei dem Gerichte, in 
deſſen Bezirke der Angefchuldigte feinen Wohnfig oder Aufenthaltsort hat, an⸗ 

zeigt, und wenn von Feiner Seite die Verweifung an den Gerichtöftand ber 
begangenen That verlangt wird; b) wenn Jemand wegen einer im Auslande 

begangenen firafbaren Handlung im Inlande zu unterfuchen und zu beftvafen ift. 
Der Gerihtsftand der Ergreifung dagegen iſt auf den einzigen Fall 

beſchraͤnkt, wenn ein Strafverfahren wegen einer im Auslande verübten That 
gegen einen Angeſchuldigten Platz greifen fol, der weder Wohnſitz, noch Auf. 
enthaltsort im Lande hat, gegen welchen alfo Beiner der ordentlichen Gerichts 
ftände der begangenen That oder des Wohnſitzes oder Aufenthaltsortes anwend⸗ 

bar iſt. Die näheren Beſtimmungen hierüber find in den $$. 65 und 66 enthalten. 

$. 65, 

Henn der Befchädigte die Anzeige einer ftrafbaren Handlung bei dem 

Gerichte macht, in deſſen Bezirke der Angefchuldigte feinen Wohnfig oder 

Aufenthaltsort hat, fo wird dieſes Gericht zuftändig, wenn nicht das Ges 

*) Durch die beftimmte Anordnung des $. 63 iſt die befannte Streitfrage des bisherigen 
öfterreichifchen Rechtes ganz abgefchnitten , ob die Erlaffung eines Steckbriefes die Zus 
fländigfeit auch dan begründe, wenn ber Verfolgte nicht in Folge diefes Steckbriefes, 
fondern wegen anderer Verhrechen in einem anderen Jurisbictionshezirke verhaftet wird. 
Gegenwärtig konmt es nur darauf an, ob ber frühere Stedbrief wegen eines Verbre⸗ 

chens ober Vergehens erlaffen wurbe. Im erften Falle begründet er die anschließende 
Gerichtsbarkeit des Gerichtes, von welchem ber frühere Stedbrief erlaſſen wurbe, wegen 
was immer für einer That der Berfolgte verhaftet worden; im legteren Falle. wird das 

Gericht , welches den Steckbrief erlafien hat, nur dann zuſtaͤndig, wenn bie That, wegen 
welcher der Berfolgte verhaftet wurde, auch nur ein Bergehen und nicht ein Berbrechen war. 

11* 
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richt des Bezirbes der begangenen That bereits zuworgelommen if, oder 

wenn nicht der Staatsanwalt dieſes Bezirkes oder der Angefdrufdigte ver- 

langen, daß die Sache dahin abgegeben werde. 

Diefe mit dem $. 12 der badifhen Stiafproceßerdnung übereinflim- 

mende Anordnung hat ihren Grund darin, daß in jenen Fällen, in welchen 

der Beſchaͤdigte felbft die Eröffnung der Unterfuhung bei dem Gerichte bes 

Wohnſitzes oder Aufenthaltsorted des Beſchuldigten beantragt, Letzterer 

der großen Erleichterung, welche für ihn darin liegt, daß dad Verfahren nich: 

bei einem entfernten Gerichte ftattzufinden hat, nicht beraubt werben fol. 

Dhnehin wird dies in der Megel nur bei Eleineren Verbrechen oder Verge 
hen gefchehen, indem bei größeren in den meiften Sällen anzunehmen if, 
daß der Befchädigte die Anzeige bei dem Gerichte machen werde, in deſſen 
Bezirke die That begangen wurde, Dur die Veſchraͤnkung, in weicher das 
Geſetz ausnahmsweiſe diefen Serichtöftand zuläßt, iſt gewiß jedes Bedenken 

Dagegen befeitigt. Er Fann naͤmlich nicht Platz greifen, wenn eutweder a) ber 
regelmäßige Gerichtsſtand der begangenen That bereits durch das Zudorkom⸗ 
men bed Gerichtes, in deſſen Wezirke die ftrafbare Handlung verübt wurde, 

begründet ift, oder b) wenn der Augefchuldigte ſelbſt auf dieſe gefeg- 

liche Begünftiguug verzichtet und die Verweiſung an das Bericht der began⸗ 

genen Ihat begehrt, oder c) wenn der Staatsanwalt bed Bezirbes, wo bad 
Verbrechen oder Vergehen verübt wurbe, wegen der Wichtigkeit des Straf⸗ 
falle oder wegen wefentlicher Erleichterung des Verfahrens verlangt, daß die 

Sache an das ber Regel mach zuftändige Gericht abgegeben werde 

8. 66. ' 

Iſt ein Verbrechen im Auslande begangen worden, deifen Beſtrafung 

nach den Vorjchriften der 88. 30 und 32 St. ©. B. 1. Thle. im Inlande 

Rattfinven kann, fo ift jenes Gericht zuftändig, in deſſen Bezirke der An- 

gefchuldigte feinen feften Wohnfts oder in Ermanglung eines folchen feinen 

zeitlichen Aufenthaltsort hat. Wenn der Angejchuldigte werer Wohnfl 

noch Aufenthaltsort im Lande hat, fo ift dasjenige Gericht zuftändig, in 

deſſen Bezirke er ergriffen wirt. 

Strafbare Handlungen, welche im Auslande begangen wurden , find im 
Inlande nur in folgenden Fallen zu unterfuchen und zu beftrafen: a) wenn fie 
von einem Inländer verübt wurden ($. 830 St. ©. I. Th.), und zwar, wenn ed 
fih um ein Verbrechen handelt, ohne Unterfchied, ob er dafür bereits im Aus: 
lande beftraft wurde *), wenn es fich dagegen um ein Vergeben oder eine lieber. 

“) Doc iR im döeſem Yalle nach dem Hofdeeret vom 4. September 1819 3. 1801 ber 
3.8 ©. bei der Auemeffung der Sttafe durch bas Inkämbifche Geticht auf bie im 
Auslaude erlittene Strafe Rüdficht zu nehmen und dieſe in jene einzurechnen. 
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tretung handelt, nur dann, wenn Die firafhare Handlung nicht ſchon ig Aus⸗ 
lande beſtraft oder nachgeſehen wurde, (Hofdeeret vom 24. April 1828 3. 2341 
der J. G. S.); — b) wenn ein Ausländer im Auslande ein Verbrechen be: 
gangen Hat, welches auf die Verfaffung, auf die öffentlichen Creditspapiere 

oder auf das Münzwefen des öfterreichifchen Staates Einfluß hat. ($. 82 

St. ©. 1. Th.) In beiden Faͤllen Eann der Matur der Sache nah der Ges 
richts ſtand der begangenen That nicht Plag greifen ; es mußte daher, wie in 
allen Sefegen *), das Gericht des Wohnſitzes oder wenigſtens des zeitlichen 
Aufenthaltsortes des Befchuldigten als zuftändig erklärt werden. Wenn der 
Angefchuldigte weder einen feften Wohnfig, noch einen zeitlichen Aufenthalts- 
ort im Inlande hat, fo kann nur der Ort feiner Betretung oder Ergreifung 

als entfcheidend betrachtet werden, um die Competen; eines Inländifchen Straf: 
gerichtes über denſelben zu begründen. 

Iſt ein Verbrechen unter den Bedingungen der $$. 30 oder 32 &t. ©. 
1. 25. im Auslande von mehreren Perfonen begangen: worden, welche nicht 
dennämlihen Wohnfig oder Aufenthaltsort im Inlande haben, oder nicht 
in dem nämlichen Öerichtöbezirke ergriffen worden find, fo entfeheidet unter 

den mehreren inlänbifchen Gerichten das Zuvorfommen. 

Hat aber derfelbe Angefchuldigte firafbare Handlungen im Inlande und 

im Auslande verübt, fo fällt der Grund, auf welchen ble Anordnung des $. 66 

beruht ,„ daß nämlich Fein anderer Gerichtsſtand als jener bed Wohnertes oder 
der Ergreifung Statt finden könne, hinweg. Kür diefen Fall, in welchem 
der Regel nach ein inländiiches Gericht für die im Inlande verübte ftrafbare 

Handlung competent fein muß, enthält der folgende Paragraph nachſtehende, 
ſomohl wit der badiſchen Strafproceßorbnung ($. 15), ald auch mit dem 
thüringifchen Entwurfe ($. 56) übereinflimmende Vorſchrift: 

8.67. 

Hat diefelbe Perſon ftrafbare Handlungen im Inlande und im Aus. 

lande verübt, fo ift daß für Die erfleren zuftändige inlaͤndiſche Gericht zu⸗ 

gleich auch für die letzteren zuftänbig. 

$. 68. 

Wenn die Auslieferung eines in dieſen Ländern fich aufhaltenden Frem⸗ 

den wegen eines im Auslande begangenen Verbrechens, das nicht unter bie 

Borfchzift des g. 32 St. G. B. 1. This. fällt, von einem auswärtigen 

Staate verlangt wird, fo fleht die Beurtheilung und die Verhandlung mit 

*) Diefelbe Berfügung enthalten bie Strofproceforhuungen von Frankreich (art. 3A), 

von Würtemberg (525), Baden ($.13) und derthüringiſche ntwurf ($. 53). 
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ber. fremden Behörde nach Maßgabe des $. 66 dem Bezirks⸗Collegial⸗Ge⸗ 

richte zu, in deſſen Bezirke der Angefchulbigte feinen Wohnftg oder Aufent: 

haltdort hat, oder in deſſen Bezirke er ergriffen wird. Auf das Verlangen der 

Auslieferung oder über erlaffene Stedbriefe ift zwar gegen Die Entweichung 

de6 fremden Angefchuldigten die nöthige Vorfehrung zu treffen, auf feine 

Auslieferung aber nach Bernehmung des Staatsanmwaltes bei dem Ober⸗ 

Iandesgerichte nur dann anzutragen, wenn von der auswärtigen Behörde 

fogleich oder in einem angemefjenen Zeitraume ſolche Beweife oder Anzeis 

gungen beigebracht werden, worüber fid) der hier vernommene Fremde nicht 

auf der Stelle auszuweiſen vermag. Das Oberlandesgericht hat feinen 

Beſchluß jederzeit vorläufig dem Juftigminifterium zur Genehmigung vor 
zulegen. 

Kat ein Ausländer im Auslande ein Verbrechen begangen, welches we: 
der auf die Verfaſſung, noch auf die öffentlichen Ereditspapiere oder das Muͤnz⸗ 

weſen des öfterreichifchen Staates Einfluß hat, fo ift Bein inländifches Gericht 

zur Unterfuhung und Beltrafung eines folhen Verbrechens berechtigt , fon- 
bern der Ausländer ift entweder auf Verlangen des benfelben verfolgenden ' 

ausländifchen Berichtes an bad letztere ausguliefern oder, falls einer öfterrei« 
chiſchen Behörde ein ſolches Verbrechen eines im Inlande befindlichen Aus. 

laͤnders befannt würde, bevor eine Requifition von Seite der auswärtigen Be: 
börde erfolgte, ift bie Auslieferung desfelben demjenigen Staate, wo er daß 
Verbrechen begangen hat, anzuöieten. ($. 33 &t. 9. I. Th. und Hofdecret 
vom 10. December 1808 3. 874 ber J. ©. &.) Wegen bloßer Vergehen 

oder Uebertretungen findet die Auslieferung eines Audländers, der ſich auf das 
öfterreichifche Gebiet geflüchtet hat, nicht Statt, (Hofdecret vom 20. Februar 

1812 3. 971 der J. G. S.) Die Verhandlung mit der ausländifchen Be⸗ 

hörde, welche der Auslieferung vorherzugehen hat, fteht jenem Bezirks-Colle⸗ 
gialgerichte zu, in deſſen Bezirke der Augefchuldigte feinen feſten Wohnfig 
oder in Ermanglung eines ſolchen feinen zeitlichen Aufenthaltsort hat, oder, 

wenn er weder Wohnfig, noch Aufenthaltsort im Rande hat, jenem Bezirks⸗ 

Collegialgerichte,, in deflen Bezirke er ergriffen wird. 
Das Verfahren über ein von einer auswärtigen Behörde entweber fpe- 

ciell geſtelltes Auslieferungsbegehren oder über die von der ausländifchen Be⸗ 

hörde erlaflenen Stecdbriefe, in Folge welcher der Beſchuldigte im Inlande 
angehalten wurde, ift im $. 68 beinahe ganz fo feſtgeſetzt, wie es biöher durch 
das fchon oben erwähnte Hofdecret vom 10. December 1808 geregelt war. 
Das zuftändige Bezirks-Collegialgericht hat nach Anhörung des bei demfelben 
angeftellten Staatsanwaltes Beſchluß zu faſſen, ob die geſetzlichen Bedingun- 
gen ber Auslieferung vorhanden feien. Lautet der Beſchluß auf Auslieferung 
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des Angeſchulbigten, fo ift derſelbe dem Oberlandesgerichte vorzulegen, wel« 
ed nach Vernehmung des Generalprgcuratgrs denſelben entiueder beſtaͤtigt 
ober aufbebt. Im erfteren Halle muß jedoch das Oberlandesgericht feinen Ber 
ſchluß vor deffen Ausfertigung dem Juſtizminiſterium zur Genehmigung vor⸗ 

legen, welchem allein die Prüfung und (nach allfälliger Ruͤckſprache mit dem 
Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten) die Entfcheidung zufteht, ob 
die Auslieferung an den requirirenden Staat mit Rüdficht auf die beſtehen⸗ 
den Verträge und die obmwaltenden internationalen Verhältniſſe ſtatt finde. *) 

$. 69. 

Ebenſo muß, wenn die Auslieferung eines fremden Verbrechers nicht 

angefucht worden, fondern nad) Vorfchrift des g. 33 St. ©. I. Thls. dem 

auswärtigen Staate anzubieten ift, die Genehmigung des Oberlandeöges 

richte und des Juſtizminiſteriums eingeholt werden. 

$. 70. 

Die Zuftändigfeit eines Gerichtes, bei welchem eine Unterfuchung 

wegen eines Berbrechend ober wegen eines dem Schwurgerichte zugewieſe⸗ 

nen Bergehens **) bereits anhängig ift, erftredt fich auch auf alle firafba- 

ren Handlungen, welche der Angefchulpigte erft während der Unterfuchung 

in einem anderen Gerichtöbezirke verübte. Hat aber ein wegen eines andes 

ren Bergehens oder einer Mebertretung in Unterfuchung ftehender Anger 

ſchuldigter während ver Unterfuchung in einem anderen Gerichtöbezirke ein 

Verbrechen oder ein vor das Schwurgericht gehöriges Bergehen verübt, 

fo wird das rüdfichtlich dieſes Verbrechens oder Vergehens zuftänbige Ge⸗ 

richt auch für das oberwaͤhnte Vergehen ober die Uebertretung zuftändig, 

und bie Unterfuchung wegen diefer flrafbaren Handlungen muß an Dadfelbe 

abgegeben werben. 

4. Begründung der Zufländigkeit durdy den Zufammenhang 
der Sache. 

$. 71. 

Haben mehrere Perfonen an der Verübung eines Verbrechens oder 

B ergehens Theil genommen, fo begründet die Zuftänbigfeit eines Gerich⸗ 

*) Die Befimmungen über das Verfahren, welches zu beobachten ift, wenn es ſich um bie 

Stellung eines Anslieferungsbegehrens von öfterreichtfcher Seite an einen auswäͤrtigen 

Staat handelt, find im $. 424 enthalten. 

*s) d. 1 eines buch den Inhalt einer Drudichrift verubten Preßvergehene. 
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tes über den Hauptthaͤter oder Urheber auch die Zuſtaͤndigkeit über alle 

Mitſchuldigen und Theilnehmer (8. 723. Gaben bei einer Verbindung zur 
Ausführung eines gemeinfchaftlid bezwedten Verbrechens mehrere Mit: 

ſchuldige Handlungen in verfchievenen Gerichtöbezirken vorgenommen, fo 

wird dos zuvorfommende Gericht über ale Mitſchuldigen zuftändig. 
Das Geſetz unterfcheidet in diefem $. zwiſchen den verfchiedsuen Arten 
der Mitſchuld, indem es die Verbindung zur Ausführung eines gemeinfchaft- 
lich bezweckten Verbrechens (dad Complett), wodurd die gleiche Eigenfchaft 
der Mitglieder des Complottes ald Mitthäter begründet wird *) , jenen Fäl⸗ 
fen des Zufammentreffend mehrerer Schufdigen bei einer ftra’baren Hand⸗ 

lung entgegenfeßt, in welchen zwifchen dem unmittelbaren oder Hauptthaͤter, 

dem Urheber and den übrigen Mitfchuldigen und Theilnehmern unterſchieden 
werden Eann, in welcher daher, wie fi) manche Geſetze ausdrücken, eine 
ungleiche Theilnahme der einzelnen Mitſchuldigen Statt findet. Im erften 

Falle läßt das Geſetz, wenn mehrere Gerichte gegen die einzelnen Mitglieder 

bed Complottes als zuftändig erfcheinen, dad Zuvorkommen darüber entſchei⸗ 

den, welchem derfelben das Verfahren gegen alle Mitfchuldigen, das der 

Natur der Sache nach nicht zerfrlittert werden darf, ausſchließend zuftehen 
fol. Im lopteren Halle hingegen erklärt das Gefeg jenes Gericht ald aus⸗ 

ſchließend zuftändig über alle Mitfchuldigen und Theilnehmer, welches über 
den Hauptthäter ober Urheber zuftändig ift, weil mit Recht vorausgefegt wird, 

daß biefer Grundfag in den meiften Bällen zu einer wefentlichen Erfeichterung 
bes Verfahrens dienen werde. Sollten verfehiedene Gerichte über den Haupt⸗ 
thaͤter -und Über Den Urheber als zuftändig erfcheinen, fo wird, da der Urhe⸗ 
ber im Allgemeinen gleich ſtrafbar, wie der unmittelbare Thäter it, zwifchen 

diefen Gerichten dad Zuvorkommen den Musfchlag geben. 

Eine Ausnahme von dem in biefem $. in Uebereinftunmung wit allen 
Geſetzgebungen **) aufgeftellten Grundfage, daß über alle Mitſchuldigen 
und Theilnehmer an Einer ftrafbaren Handlung nur Ein Gericht zuftändig 
fein ſolle, tritt bann ein, wenn einer oder mehrere der Mitfchuldigen der Mi: 
litärgerichtsbarkeit unterftchen, indem in diefem Galle, mie die Hinweifung 
auf den $. 72 deutlich zeigt, leßtere deßhalb nicht zur Gerichtsbarkeit der für 
den Civilftand beftimmten Strafgerichte gezogen werden. Daß diefe Beſtim⸗ 
mang in fehr vielen Faͤllen für den Zweck des Strafverfahrens die nachthei⸗ 

*) &. hierüber Kitka, über bas Iufammentreffen mehrerer Schuldigen bei einem Bers 
brechen. Wien 1840. ©. 131. 

“r) Baleriſchea Strafgeſetbuch von 1813 11.25. $ 24. — Württemberg. Strafs 
proceforbnung $ 27 — Badiſche Strafproceforbnung 6.16 — Thüringifger 
Entwurf 6.57 und hannoveriſcher Entwurf $ 22. 
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ligſten Folgen haben, und insbefondere eine große Verzögerung beöfel: 
ben nach ſich ziehen muß, ift Elar. Die Vorfehrift des franzäfifhen Aeile 

tes (Gefetz vom 32. Meffibor IV. Art. 2), daß, wenn bei demſelben Verbre⸗ 

den Civil» und Meilitärperfonen als Mitfchuldige zuſammentreffen, auch bis 
angeflagten Militaͤrperſonen vor das Civifftrafgericht zu ſtellen ſeien, verbiewt 
gewiß den größten Beifall und Nachahmung , indem dieſelbe dem richtigen 
Principe gemäß ift, daß in Concurrenzfällen der ordentliche Gerichtsſtand 

den außerorbentlichen nach fich ziehen foll. Auch das baierifche Geſeh vom 

10. November 1848 $. 369 (in Verbindung mit $. 27 des IE. Th. des Serafı 

gefegbuches von 18:3) verfügt, daß, wenn die Misfchuldigen desfelhen Ver. 

brechen theils dem Civil⸗, theild dem Militärftande angehören , zwar in der. 

Vorunter ſuchung das Bericht aus Civil⸗ und Militärperfonen zuſammengeſetzt 

werde, die Hauptverhandlung aber nur vor dem regelmäßig beſetzten Civil⸗ 

irafgerichte oder dem Schwurgerichte ftatt finde, | 

1. Befondere Gerichtsſtände. 

Die bisherige öfterreichifche Strafgeſetzgebung ($. 221 Nr. 1-41 &s. 

G. 1. Th.) lief in Eriminalfällen in doppelter Beziehung befondere oder pri: 
vilegirte Gerichtsftände zu: a) mit Rückſicht auf gewifle Verbrechen, indem 
alle Unterfuhungen wegen Hochverrathes, Werfälfchung der öffentlichen Cre⸗ 
ditspapiere und Münzverfälfchung dem Griminalgerichte der Hauptftadt ber 

Provinz, in welcher der Xefchuldigte angehalten worden, zugewiefen wurden; 

b) mis Ruckſicht auf die perfönliche Eigenfchaft der Befchuldigten, und zwar 
a) den befonderen Militärgerichtöftand für die der Milirärgerichtsbarkeit un 
terftehenden Perionen; PB) die Verweiſung der Iandesfürftlihen Beamten, 

landftändifchen Mitglieder, Adeligen, Mitglieder des geiftlihen Standes der 
hriftfichen Religion und der immarriculirten Mitglieder einer infändifchen Uni⸗ 

verfität oder eined inländifchen Lyceums an den Magiftrat ber Hauptſtadt 

der Provinz, in welcher fie angehalten worden, oder yor Die aus landesfürſte 

lichen Räthen befteheuden Collegial:Erininalgerichte; y) die Exemtion der 
nach volferrechtlihen Grundfägen das Privilegium der Erterritgrialität ges 
nießenden auswärtigen Gefandtichaften mit ihrem Gefandefchaftsperfonale und 

der ihrem Staate angehörigen Dienerfchaft- 

Moch ansgedehnter waren die befonderen Gerichtéſtaͤnde wegen ſchwerer 
Pelizeiübertrerungen ($$. 283— 286 St. ©. 1. Th. — &. darüber Kub« 
lers Erflärung des Strafgefeges über ſchwere Polizelübertretungen MH. Baud 
66. 383-286). Die Eigenthuͤmlichkeit der Gerichtöverfaflung, indbefondure 

das Inſtitut der Patrimonialgerichtsbarkeit machte dieſe Ausdehnung der der 

fonderen Berichisftände noihwendig oder ließ dieſelben doch als zweckmaͤßig 

erſcheinen. Mit dem Aufhören der Parrimonlafgerichtsverfaflung fiel der 
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Grund hinweg, aus welchem die Nachmachung oder Verfälfchung ber öffent 
üben Credi spapiere und die Muͤnzverfaͤlſchung, fo wie die im $. 285 St. 

G. 1. Th. aufgezählten ſchweren Polizeiübertretungen dem ordentlichen Ge⸗ 
sihtöftande entzogen worden waren. Eben fo mußte in Folge des im $. 27 der 

Heichtverfaflung vom 4. März 1849 ausgefprochenen Grundſatzes, daß alle 
Öfterreichifchen Meichdbürger vor dem Gefeße gleich find und einem gleichen 

yerfönlichen Gerichtsſtande unterftehen,, der privilegirte Gerichtöftand der Ade- 

ligen, Seiftlichen, Beamten, landftändifchen und Univerfitärd: oder Lyceal Mit« 

glieder hinwegfallen. 

Die neue Strafproceßordnung kennt daher nur folgende befondere Ge⸗ 
richtoſtaͤnde: 

a) in ſachlicher Beziehung den beſonderen Gerichtsſtand des Hoch⸗ 
verrathes, welcher nad $. 106 der Reichsverfaſſung und nad Art. VII. 
der Einführungsverordnung vor das Reichsgericht gehört; 

b) in perſönlicher Beziehung: 

a) der befondere Gerichtsftand der zur Militärgerihtsbarkeit geho- 
rigen Perfonen, welcher ebenfalls durch die Reichsverfaſſung ($. 1m aner⸗ 
kannt iſt, und 

PB) die auf dem Völkerrechte beruhende Exemtion der Erterritoriafen 
($. 78 der Strafproceßordnung). 

$. 72. 

Das Strafverfahren gegen PBerfonen, vie nach befonderen Bor: 

ſchriften in Straffällen der Militaͤr Gerichtsbarkeit unterftehen, bleibt 

auch fernerhin den Militärgerichten vorbehalten. Die Erhebung des That: 

beftanded rückſichtlich folcher ftrafbaren Handlungen, welche nad den 

allgemeinen Strafgefegen zu behandeln find, fteht jedoch den Militärge: 

richten nur dann zu, wenn ber Befchuldigte offenbar der Militaͤr⸗Gerichts⸗ 

barkeit unterfteht. Ergibt ſich dies erft im Laufe einer Borunterfuchung, 

fo ift die Verhandlung von dem Givil-Strafgerichte abzubredhen und 

dem Militärgerichte zu übergeben. 

Diefe Anordnung beruht auf der Beftimmung des $. 117 ber Reichsver: 
faflung: „Das Heer fteht unter der Vrilitärgerichtöbarkeit und dem Militärge: 
feße.? Es gehört bekanntlich ſchon feit längerer Zeit zu ben beftrittenften Fra⸗ 

gen, welcher Umfang der Milttärgerichtsbarkeit eingeräumt werden folle. Yu 

England ift diefelbe auf die reinen Militärverbrechen befchränkt ; wegen ge⸗ 
meiner Verbrechen unterfteht auch der Soldat den ordentlihen Strafgerich⸗ 
ten. Mach allen Geſetzgebungen des europäiichen Feſtlandes aber, namentlich 
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auch nach jenen von Frankreich und Belgien*), find die Militärperfos 

nen auch wegen gemeiner Verbrechen der Militaͤrgerichtsbarkeit unterworfen. 

Die eigenthümlichen Verhäftniffe der öfterreichifchen Armee Können nur dazu 
‚ beitragen, die Nothwendigkeit der Aufrechihaltung des Militaͤrgerichtsſtan⸗ 
ded auch in Beziehung auf gemeine Verbrechen Elar zu machen. Die Geſchloſ⸗ 
fenheit des milirärifchen Standes, die Nothwendigkeit einer fehr ausgedehn⸗ 

ten Diseiplinargewalt und firengen Subordination, die Rückſicht auf die mög» 
lichſte Erleichterung des Ortswechſels furechen entfchieden dafür. Dazu kommt 

noch in Defterreih die Zufammenfeßung der Armee aus den verfchledenften 

Nationalitäten, und das Bedürfniß der möglichft ungehemmten Vertheifung 
der einzelnen Truppenkörper in die verfchiedenen Kronländer , woraus fidh er- 

gibt, daß ſchon die Sprachenfrage allein fehr große Schwierigkeiten barbieten 

mäßte, wenn ſich die Militärgerichtsbarkeit auf die rein militärifchen Verbre⸗ 
hen befchränfen würde und alle gemeinen Verbrechen und ergehen den 
ordentlichen Eivilgerichten vorbehalten blieben. Dagegen würden die durch 
$. 72 aufrecht erhaltenen Beftimmungen über ven Umfang der der Militärge« 

richtsbarkeit unterworfenen Perfonen einer Revifion dringend bedürfen, indem 

diefelben eine große Anzahl von Perfonen ohne genügenden Grund der Mili- 

tärgericht&barkeit zumeifen und mit dem Ausfpruche der Reichsverfaflung, wel⸗ 

der nur „dem Heere“ die Militärgerichtöbarkeit zufichert, nicht im Eins 
Hang ſtehen. 

Der Militärgerichtsbarkeit unterftehen gegenwärtig in Straffahen*®): 1) 
alle bei dem öfterreichifchen Heere in wirklichen Kriegsdienften ftehenden Per: 

fonen ohne Unterfchied des Ranges und der Waffengattung, insbefondere auch 

alle Eaiferlihen Garden, alle zum Stande des Generalquartiermelifterftabes 
und des militärifchrgeographifchen Inſtitutes in Wien gehörigen Perfonen, 
und die Militär-Sränzcordond-Abtheilungen; 2) alle zum Stande der E k. 
Marine gehörigen und aus der Marinecaffe befoldeten Perfonen ; 3) die Gens⸗ 

*) Ueber die franzöfifche Geſetzgebung f. befondere Ché—aaier, guide des juges 

militaires on leglslation eriminelle de l’armee. Paris 1838. 2 Bände; — über 

Belgien Bosch, dreit p6nal et discipline militsires. Bruxelles 1837. Soße 

mertwärbig ift bie bei Loere, Iegislation de la France, vol. 29. p. 108 ange 
führte Srflärung Napoleons bei Gelegenheit der Verhandlungen über den rt. 5 

des Code penal. Seine Meinung ging dahin, alle im Innern des Landes vorkoms 

menden Straffälle vun Militärperfonen den Faiferlichen Gerichtshöfen vorzubehalten, 
jedoch mit der Befugniß, den Befchulbigten, wenn die That als ein reines Militärs 
vergehen erkannt würbe, vor das Milttärgericht zu verweifen. 

**) Bei diejer Iufammenftellung wurde vorzüglich die inMancher'sfuftematifchem Hands 

buche des bͤſterreichiſchen Strafgeſetzes über Verbrechen H Band S. 201 u. ff. enchaltene 

Sammlung aller in Beziehung auf die Militärgerichtsbarfeit beſtehenden Borfigeiften vom 
Bergmayr benicht. 
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b’ermerie, die Hofburgwache und die Mititärpeligeiwachcorp6; 4) das in 

Städten und Feſtungen angeftellte Platzperſonale; 5) das Fuhrweſencorps mit 
ellen zu deflen Stande gehörigen Perfonen und das bei den Militärgeflüten 
und bei dem WBefchäl- und Memontirungsweien angeftellie Perfonale ; 6) das 
oberfie Schiffomt und die ſchiffaͤmtlichen Commanden niit dem Pontonnier⸗Ba⸗ 

taillon und ihrem untergeordneten Perfonale; 7) das Artillerie⸗Feldzeugamt 

und die bei den Fortificationen, bei der Feld⸗ und Garniſons Artillerie und 

den E. E. Oewehrfabriken mit beftimmtem Solde aflentirten und beeideten 
Haudwerks⸗ und Arbeitöleute; 8) die bei dem Hauptgenie⸗ und Artiflerie- 
Dauptjeugamte, bei den Seneral-Commanden, bei ben Feldkriegs Sommifr 
ſariate, den Keldfriegskanzleien , bei Stabsauditoriaten und den Judiciis de- 

Irgatis m. m. apgeftellten Perfonen ; 9) alle zum Stande des allgemeinen 
Militär Yppellationdgerichted gehörigen Perſonen, mit Ausuahme des als 
Kanzleidirector bei demſelben angeftellten Hofrathed ; 10) die Militär-Defong- 

wie: Commiſſionen und Militär-Verpflegsbeamten, das Verpflegsbaͤcker⸗Per 
fonale und bie fonft bei den Verpfleggmagazinen in Eid und Sold ftehenden 
Arbeiter und Handwerksleute; ferner bie Verwalter ber. Caſernen und anberer 
Militaͤr⸗Aerarialgebaͤude, fo wie die Hausmeilter auf fuftemifirten Poften ; 

11) die Beamten und Diener der Proeincial-Kriegszahlänter und Kriegs⸗ 
saffen ; 12) der oberfte Feldarzt, die Stabsärzte und das militärärgtliche 

Perfonale ; die medicinifh-chirurgiiche Zofefdafademie und die bei den Feld⸗ 

fpitälern, den Feldapotheken und der Medicamenten-Regie angeftellten Per: 

fonen; 13) das bei dem Wiener Thierarznei:Inftitute und Thierfpitale ange: 

ſtellte oder zugetheilte Militär: Perfonale; 14) der apoftolifche Feldvicar fammt 

der ihm untergeordneten MilitärgeiftlichEeit und feinem Eonfiftorial«Perfonales 

15) die in fämmtlichen nicht gemifchten Gränz-Regimentsbezirken angeftellte 
akatholifche Geiſtlichkeit ſammt ihrer Familie; 16) die in den militärifchen Er« 

siehungs: und Vildungsanftalten (der Ingenieur-Akademie, der Akademie zu 

Wiener-Neuftadt, den Marine-Cadetencollegium, dem Officierstöchter⸗In⸗ 

ftitute in Herrnals, den Cadetenſchulen und Negiments:-Erziehungshäufern, 

dem Büchſenmacher Lehrinftitute in Wien, dem Gentral-Eyuitationsinftitute 
zu Salzbarg) zur Beſorgung des Unterrichtes und zur Leitung und Aufficht 
augeftelten Perfonen, dafern fie niche außer dem Umfang der Akademie ober 

©tiftungsgebäude wohnen, fo wie bie Zöglinge biefer Anftalten, mit Aus: 

nahme der ingenieur: Akademie; 17) die militärifche Feuerlöſch Compagnie zu 
Mailand ; 18) die in den Invalidenhäuſern verforgten oder dafelbft zur Ver⸗ 
waltung und Aufſicht angeftellten Perfonen; 19) die mit Penfion ober hoch 
mit Beibehaltung des Militir-Charakterd ausgerretenen Dfficiere, fo wis bie 
peufienirten Stabsparte ien und Militärbeamten; 20) die Cameral⸗e, Bancal- 
und fonfligen Beamten in den nicht gemifchten Bränz Regimentsbezirken, 
fo wie die fich dafelbft anfhaltenden türfifchen Unterthanen; 21) da® bei den 
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Sontamazimtern in ſaͤmmtlichen Mifitärgränzen angeftellte Armtd: mid 
fonflige Perſonale; 22) die Bewohner ſämmilicher Carlſtaͤdter und Waras. 
diner⸗, ſlavoniſchen und banatiſchen Graͤnzen, fo wie alle zu einem Militaͤr⸗ 

graͤnzhauſe conſeribirten Individuen in den gemiſchten ſiebenbuͤrgiſchen Gränz 

regimentern; 23) Kriegsgefangene und Geifeln; 24) die Frauen, Kinder, 

Witwen und Waifen, fo wie die Dienftleute aller früher genannten Perfonen; 

25) die in dem k. E. Arfenal zu Venedig angenommenen und einregiftrirten 
Arbeiter; 26) die In Keftungen oder fonft in Militärverwahrung befindticdheh 

G©träflinge während ber Dauer ihrer Strafe, jedoch mit Ausnahme der von 

Eivilftrafgerichten in das Bagno zu Venedig Abgegebenen; 27) die auf die 
Douer ded Krieges bei der Armee angeftellten Beamten, jedoeh mit Aus: 
nahme der zur Beförderung des Armeedienſtes in ihrem Bezirke ber Armee 

beigegebenen Laridescommiffarien, Kreid: und Comitatsbeamten; 28) Alte, die 
fi Geſchaͤfte oder des Erwerbes wegen bei ber im Felde ſtehenden Armee 
aufhalten und ihr folgen, infofern fie fich ebenda eines Verbrechend oder der: 

gehend ſchuldig machen, jedoch mit Ausnahme der bei der Armee fi atıfr 
haftenden k. k. Miniſter und der Bevollmächtigten fremder Mächte mit ihrem 
Gefolge. 

Außerdem find der Militaͤrgerichtsbarkeit in Strafſachen ſpeciell zuge⸗ 

wieſen: 1) die aus dem Civilſtande eingetretenen Officiere und die Mann⸗ 

ſchaft der Landwehr wegen der zur Zeit der jährlichen Waffenübung beganı 
garen Militärverbrechen, erftere au wegen Suberdinationsverfegung außer 
dDiefer Zeit; 2) Ausipäher in Bezug auf das Kriegsweſen in Kriegs: and Frie⸗ 

dendzeiten ; 3) Werber für fremde Kriegsdienfte, fo wie diejenigen, welche 
Soldaten zur Anfiedlung in fremde Ränder werben oder entführen; 4) die 

von ber Kriegsmarine aufgebrachten Geeräuber; 5) wer immer im Marine⸗ 

Arfenal in Venedig in einem Verbrechen betreten wird (1); 6) alle aus der 
Militärdienftleiitung getretenen Perfonen wegen eines während ihrer Dienſt⸗ 

leitung verübten Dienft- oder Amts Verbrechens oder Vergehent. 
Dagegen find von der Militaͤrgerichtsbarkeit ausdrücklich ausgenommen ; 

1) die ohne Beibehaltung des Militaͤrcharakters ausgetretenen Offieiere und 

Mitter des Maria⸗Therefienordens; 3) die bis zur Einberuſung oder Gutiafs 
fung beurlaubte Militärmannfcaft; 3) die Patental- und mit Meferpatioudr 

urkunden verfehenen Invalitin, wenn fie außer den Nmwalidenhäufern vers 

pflegt werden; 4) die aus dem Civilſtande eingetretenen Officiere und ip 

Mannſchaft der Landwehr felbft während der Concentrirungszeit (jedoch mit 
ber oben bezeichneten Ausnahme) und die Mefervamannfchaft wahrend dee 

jäbslichen Uebungszeit; 5) die Weiber und Kinder der nicht auf die erſte Am 

verehelichten Mannſchaft vom Feldwebel und Wachtmeiſter abwärts; fo wie 

die Witwen der Soldaten, welche nach dem Tode ihrer Männer die normal⸗ 
mäfiige Abfertigung erhalten haben; 6) die großjährigen Kinder von unter 
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ber Militärgerichtsbarkeit ſtehenden Perfonen, wenn fie einen Civifdienft ober 
ein bürgerliches Gewerbe angetreten haben oder ohne Genuß einer Militärpen- 

fion eine eigene Haushaltung führen; ferner Tochter von Militärperfonen, 

die an Civiliften verehelicht find ; Soldatenfinder, die in eine Provincialver: 

forgung übernommen wurden; uneheliche Kinder von Militärperfonen, eb 
wäre denn, daß die Mutter felbft zur Milicärgerichtöbarkeit gehört; 7) die 

nicht zur perfönlichen Bedienung, fondern zu anderen Verrichtungen beflimm: 
ten Dienftleute der Militärperfonen ; 8) die zum Perfonalftande des Krieger 

minifteriums und des oberften Militärgerichtshofes, fo wie der Hofkriegsbuch⸗ 

haltung gehörigen Beamten und Diener, die Hofkriegsagenten, die Practi- 
canten und Tagfchreiber bei den Militärbehörden, insbefondere die Audita⸗ 

riatspracticanten; — 9) bie zu Militärarbeiten aus dem Civilſtand zeitlich ge⸗ 

dungenen Deifter, Gefellen und Handlanger, fo wie die von Militärgeftüten 

zeitlich aufgenommenen Cſikös, Béres und Oulgas; 10) die in Milltärge- 
bäuden aus dem Civilftand aufgenommenen Portiere, Hausmeiſter, Haus⸗ 

knechte, Wirthe und dgl.; 11) Weiber Kinder und Dienftleute derjenigen, 
die nur während einer Fahrt oder auf beftimmte Zeit im Dienfte der Marine 

ſtehen oder als einregiftrirte Arbeiter zu Arfenaldienften gebraucht werben ; 12) die 

Eatholifche BeiftlichFeit in allen Militärgrängen und die Geiſtlichen aller übrigen 

Glaubensbekenntniſſe in den gemifchten fiebenbürg. Gränzregimentern, wenn 
fie Feine Seldcapläne find; 13) die bärgeriichen Einwohner der 12 Militärgränge 
Communitäten und die in den Bezirken der Orängregimenter wohnenden, 
vom Mifitärdienft befreiten Handels: und Gewerbsleute wegen Verbrechen, 
die fie außer der Militärgränge begangen haben; endlich 14) die in den k. k. 

Staaten fi aufhaltenden Officiere fremder Mächte. 

Die Beftimmung über die Erhebung des Thatbeſtandes wegen ber nach 

den allgemeinen Strafgefegen zu behandelnden d. i. gemeinen, nicht militä« 

rifchen ftrafbaren Handlungen ift wörtlich) dem Hofdecrete vom 15. Octoder 

1819 3. 1614 der J. G. S. entnommen. Iſt daher eine nach den allge: 
meinen Strafgeſetzen firafbare That (5. B. ein Diebflahl, ein Mord u. dgl.) 
begangen worden, und ift der Thäter unbekannt oder ift es noch zweifelhaft, 

ob ber Beſchuldigte der Civil: oder Militärgerichtöbarfeit unterftiehe, fo hat 
immer das Eivifftrafgericht den Thatbeftand zu erheben und erft, wenn fi 

im Laufe diefer Erhebungen herausftelit, daß der Tefchuldigte offenbar zur 
Milktärjurisdiction gehöre, die Verhandlung abzubrechen und dem Militär 
gerichte zu übergeben. Auch verfteht es fich von ſelbſt, daß felbfl in jenen Fällen, 

Im welchen. der Beſchuldigte offenbar zur Militärgerichtöbarkeit gehört, in wel 
chen daher die Erhebung des Tharbeflandes dem Meilitärgerichte zufteht, das 

Civilſtrafgericht Cund ruckſichtlich der Unterfuhungsrichter oder im alle des 
6.98 der Bezirksrichter) verbunden ift, die keinen Aufſchub duldenden Vorunter⸗ 
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upungehhritte zur Feſtſtellung bes Thatbeſtandes vorzunchmen und bem 
Militär «Gerichte mitzutheilen. 

6. 73. oo 

Die auswärtigen Gefandtichaften und das eigentliche Gefandtfchafts- 

perjonale derſelben ſtehen nicht unter der Gerichtsbarkeit der Landesbehoͤr⸗ 

den. Aud) die Haus. und Dienftleute fremder Souveräne oder Gefandten, 

welche zugleich Unterthanen des Staates find, welchem der Souve⸗ 
rän oder Gefandte angehört, unterftehen ven öfterreichifchen Gerichten 
nicht. Hätte daher mit folchen Perfonen eine Amtshandlung wegen eines 
Berbrechend einzutreten, fo ift fih zwar nach Umftänden der Perſon 

des Beſchuldigten zu verfichern, jeboch fogleich die Anzeige davon an 

das Oberfthofmarfchallamt zur weiteren Eröffnung an den Souverdn ober 
Befandten wegen Uebernahme des Befchuldigten zu machen. 

Das in diefem $. in Uebereinftimmung mit der bisherigen Geſetzge⸗ 
bung ($. 221 2t. ©. ı. Th. Nro 4 und Hofdecret vom 5. Febr. 1819 
3. 1542) anerkannte Recht der Exrterritorialität der auswärtigen Geſandt⸗ 
ſchaften, ihres Gefandtfchaftöperfonaled und jener Haus: und Dienftleute, 
welche linterthanen ihres Staates find, ift nur uneigentlich unter die befon« 
deren Gerichtsſtaͤnde zu zählen. Die Vorfchriften diefes $. ftehen mit den all« 
gemeinen völferrechtlihen Grundfägen, wie dieſelben ſchon nach den Zeugniffen 
von Hugo Grotius (de jure belli et pacislib. Il.c. 18.8.4) und Vattel 
(le droit des gens liv. IV. chap. 7) bis auf die neuefte Zeit”) gegolten 
haben, im voliften EinElange. Diefe Ausnahme von der Gerichtsbarkeit der 

öfterreichifchen Landesbehörden fteht jedoch nur ben Geſandten, nicht auch den 
Eopfuln fremder Mächte zu, vielmehr unterftehen Ießtere, fie mögen öfters 
reichifche oder auswärtige Unterthanen fein, jederzeit ber Gerichtsbarkeit unk 
den Geſetzen des Ortes, wo ihnen der Aufenthalt bewilligt worden ift. (Hof⸗ 

decret vom 23. September 1817 3. 1378 der 3. G. ©.) Uebrigens ift von 

jeher audy in Anfehung der Geſandten von den ausgezeichneteften Lehrern des 
Bölkerrechtes , namentlich von Thomaſius, Barbeyrac, Burlama⸗ 

gui, Vattel und X. zugegeben werden, daß diefe Immunität der Ger 

fandten in einem Mißbrauche dirfelben zur Gefährdung des Staates felbft, 

bei weichem ber Gefandte beglaubigt ift, ihre Gränze finde, und daß felbft 

gegen Befandte, die fich einer Handlung gegen die Sicherheit ded Staates 
ſchuldig machen, alle Maßregeln angewendet werben Eönnen, welche die Abwen« 
dung einer bringenden Gefahr erfordert. Insbeſondere wird unter folhen Una 

2) Heffter, das <utopälfche Volferrecht. Berlin. S. 78 und 351, und Helie, traile 

de Yinstruction crim. 1. Band S. 527-562. 
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Randen im Wlberrechte ſelbſt die Verhaftung eines Geſandten ats yakkifig 
erklärt. (Vattel, droit des gens liv. IV. chap. 7. Nro. 97-100; Heff⸗ 

ter, europaͤiſches Völkerrecht S. 852.) 

III. Befugniß zur Delegirung. 

Das Geſetz faßt unter diefer Bezeichnung zwei Faͤlle zuſammen, von 
welchen der im $. 75 behandelte die ausnahmsweiſe Zumweifung einer Straf: 

fache von dem nach den allgemeinen gefeglihen Veftimmungen zufländigen 
Nichter an ein anderes (nicht zuftändiges) Gericht d. i. die Telegation 
fm engeren Sinne, der im $. 74 normirte Fall aber nur die Beſtimmung 
eineh unter mehreren nach den allgemeinen Borfchriften zuftändigen Richtern 

betrifft. In alten Sällen, wo das Zuvorfommen den Ausfchlag gibt (Kß 63, 

64, 71), kann es gefchehen, daß das Bericht, deſſen Zuftändigfeit durch das Zu: 

vorfommen begründet erfcheint, unter den verfchiedenen Gerichten, deren Be: 

richtͤbarkeit zufammentraf, dad am wenigften geeignete it, um das Strafver⸗ 

fahren mit Erfolg abzuführen. Wenn z %. der Angefchufdigte In drei ver: 
fehiedenen Gerichtsbezirken MVerbrechen begangen hat, und zwar in einem der» 

felben einen Mort, in dem zweiten einen Raub, in dem dritten einen Diedftahl, 

welcher an fich nur eine ſchwere Kerkerftrafe von 6 Monaten 618 zu einem 

Jahre nach ſich ziehen würde, fo wäre nach $. 63 das Gericht, in beffen Bezirk 

der Diebftahl begangen wurde, wenn e8 den zwei anderen Gerichten in der Ver⸗ 

folgung des Beſchuldigten zuvorgefommen, für alle Verbrechen desfelben aus: 

fließend zuftändig. Dies würde aber, wenn die Bezirke, wo die verfthiedenen 

Verbtechen begangen wurden, nicht fehr nahe an einander liegen, dem eigent- 
lichen Zwecke des Strafverfahrend nur wenig entfprecdhen, indem offenbar 

das Gericht des Bezirkes, wo der Mord verübt wurde, ald das geeignetefte 
fi darftelt. Den Folgen folder Zufälle vorzubeugen und unter den verſchie⸗ 
denen Gerichten, deren Berichtsbarkeit zufammentrifft, dasjenige zu bezeich- 

nen, bei welchem die Natur der Sache die Fortſetzung des Strafverfahrens 

am zweckmaͤßigſten erfcheinen läßt, iſt die Aufgabe des 

3. 7A. 

In allen Källen, wo das Zuvorfommen den Ausichlag gibt, und 

die Gerichtsbarkeit von Einzelrichtern oder Bezirks⸗Collegial⸗Gerichten 

unter demſelben Landesgerichte zuſammentrifft, kann dieſes ſaͤmmtliche 

oder einzelne Unterſuchungen Einem der zuſammentreffenden Gerichte zu⸗ 

weiſen, wenn dies wegen der Wichtigkeit eines oder mehrerer Verbrechen, 

wegen der Zahl der in einen Bezirk fallenden Verbrechen, oder der 
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daſelbnt zu veraehmenden, Zeugen, aber überhaupt zur Erleichterung 
des Berfahrens angemeffen erfcheint. Diefelbe Befugniß fteht, wenn die 

Gerichtsbarkeit von Einzelrichtern oder Bezirfd-Eollegial-Gerichten unter 

verfchiedenen Landesgerichten oder die Gerichtöbarkeit verjchiedener Lan- 

deögerichte felbft zufammentrifft, dem Oberlandeögerichte, und wenn Die. 

Gerichtsbarkeit mehrerer unter verjchienenen Oberlandesgerichten ſtehenden 

Gerichte zufammentrifft, dem Caffationshofe zu ®. 

Sn dem Falle dieſes $. handelt es fi) nicht davon, daß ein an und 

fär ſich nach dem Geſetze unzufländiger Richter durch das Dbergericht aus: 

nahmsweiſe ald der zuftändige beftellt werden koͤnnte, fondern nur von dem 

Falle, daß mehrere nach den allgemeinen Beftimmungen zufländige Richter 

vorhanden find und nur feftzufegen ift, welcher derfelben im einzelnen Falle 
einfchreiten folle. E3 muß alfo immer eines der zufammentreffen. 
den Gerichte (und nicht etwa ein dritte) als zuftändig erklärt werden. Das 
Geſetz bezeichnet als Gründe, wegen welcher eine ſolche Enticheidung eines oberen 
Gerichtes erfolgen kann: 1) die Wichtigkeit eined oder mehrerer Verbrechen, 
wovon bereitd oben ein Beijpiel gegeben wurde; 2) die Zahl der in einen Be⸗ 

zirk fallenden Verbrechen, wenn z. B. der Befchuldigte in einem Bezirke eine 
Reihe von Verbrechen, in einem anderen aber nur ein einziges begangen hat 
und gerade das Gericht dieſes Bezirkes zuvorgelommen iſt; 8) die Zahl der’ 

in einem Bezirke zu vernehmenden Zeugen, um die mit der Ladung berfelben 
zu dem Gerichte eines entferntin Bezirkes verbundene bedeutende Beläftigung 

derfeiben und bie großen Koften einer folchen Verhandlung zu erfparen; end» 

lich 3) überhaupt die Erleichterung des Verfahrens, wenn 5. B. das in dem 
Bezirfe des zuvorgefommenen Gerichtes verübte Verbrechen von dem Ange- 
ſchuldigten allein, das in einem anderen Bezirke begangene Werbrechen aber 
in Gemeinſchaft mit einer großen Zahl von Mitſchuldigen verübt worden ift. 

Das Geſeh geftattetfogar in ſolchen Faͤllen wenn 3. B. zwei Verbrechen, des 

ren jebe® eine fehr fhwierige Unterſuchung zur Folge hat, in Orten, die fehr 

weit von einander entfernt find, verübt wurden, z. B. ein Raus in Galizien 
und ein Todtfchlag in Steiermark), die Uinterfuchungen der zuſammentreffen⸗ 
den Verbrechen zu trennen und in dem beilpielsweife angeführten Falle zu 
verordnen, daß die Ilnterfuchung megen des Raubes von dem galiziichen, und 
die wegen des Todtſchlages von dem fleierimärkiichen Gerichte abgeführt wer⸗ 

de. Es verfteht fich jedoch von felbft, daß in einem ſolchen alle das Gericht, 

welches fpäter einzufchreiten angemwiefen wird, bei der Ausmeſſung ber Strafe 

*) Diefelbe Berfügung enthalten die hadifche Strafproreßorbnung $. 8, die würs 

temb. Strafproceßorimung $. 31, ber Hannover. Entwurf $. 24 und der thüs 

ring Entwurfs. 59. 
Würth, Gtrafproceß. 12 



nach $, 28 Et. G. 1. Th. vorzugehen, fomit bie von dem anderen Gerichte we- 
gen ber einen That ausgefprochene Strafe einzurechnen bat. 

Es ift vorzüglich Sache der Staatsanwaltſchaft, in Faͤllen diefer Art 
die Entfcheidung des Höheren Gerichtes über die Delegation eines der zufammen- 
treffenden Gerichte zu veranlaflen. Das Landesgericht, Oberlandesgericht 
und der Eaffationshof müffen vor der Entfcheidung immer den Staatsan⸗ 

walt oder Generalprocurator hören. 

6. 75. 

Die Oberlandesgerichte find auch berechtigt, aus Rüdfichten ber 

öffentlichen Sicherheit oder wegen Mangels hinreichender Gefängniffe 

ausnahmsweiſe Unterſuchungen dem zufländigen Gerichte abzunehmen, 

und einem anderen Gerichte derfelben Art in ihrem Sprengel zuzu- 

weifen. 

Es ift einer der Hauptgrundfäge des conftitutionellen Staatsrechtes, daß 

Niemand feinem ordentlichen Richter entzogen werden foll. Es ift auch eine 

der wichtigften VBürgfchaften einer unparteiifhen Nechtspflege, wenn jeder 

Staatsbürger ficher ift, nur von dem durch das allgemeine Geſetz beftimmten 

Nichter gerichtet zu werben. Ausnahmen von diefem Grundfage dürfen daher 

sur infoweit Statt finden, ald ed dad Bebürfniß einer entfprechenden und 

unparteifchen Nechtöpflege in einem einzelnen alle dringend erfordert. Das 
Geſetz hat daher die im $. 234 &t. ©. I. Th. den Obergerichten eingeräumte 
Befugniß, eine Delegation in allen Fällen eintreten zu laffen, in welchen 
„das Verhältniß des Befchuldigten zu dem Gerichtsftande oder zu deſſen Ver⸗ 

waltung oder nach dem Zufammenhange ber Sache bie Belchleunigung und 
Zuverläffigkeit des Verfahrens oder fonft wichtige Urſachen es erfordern ‚? 

bedeutend eingefchränft. In Webereinftimmung mit den meiften neueren 
Gefegen *) läßt die öfterreichifhe Strafproceßorbnung die eigentliche Dele- 

‚gation einer ftrafgerichtfichen Unterfuchung an einen nicht zuftändigen Richter 

— — — —— ——— — — 

*) Die franzöfifche Strafproceßordnung (Art. 562— 564) geſtattet bie eigentliche Dele⸗ 
gation (renvoid’un tribunal & un autre) nur dem Gaffationshofe, und zwar 1) we⸗ 
gen Befangenheit bes zuftänbigen Berichtes (pour cause de suspicion lögitime) und 2) 
ans Gründen der öffentlichen Sicherheit. — Die badifche Strafproceßorbnung $. 18 
und der thüringiſche Entwurf. 81 flimmen mit dem öfterreichifchen Geſetze beinahe 

wörtlid) überein. Das baterifche Geſez vom 10. Nov. 1848 (96. &, 5 und 8) 
geſtattet bie Delegation „aus wichtigen Gründen”, jeboch nur in Folge eines Plenar⸗ 
beſchluſſes des Apellationsgerichtes ober des oberften Berichtshofese. — Bine aueführs 
liche Aufzählung mehrerer Faͤlle enthält die würtembergifche StrafproceBorbmung 
von 1843 9. 31. 
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nur in zwei Faͤllen zu: 1) aus Nädfichten der Öffentlichen Sicherheit, d. i. 
wenn durch die Verhandlung der Sache vor dem zuſtaͤndigen Richter bie Bffent- 
liche Sicherheit gefährdet werben könnte, z. B. wenn an dem Orte des zu⸗ 
Rändigen Gerichtes eine gewaltfame Befreiung des Angefchuldigten zu bes 
forgen iſt; oder im Jutereſſe des Augefchuldigten felhft, wenn an dem Orte, 

wo dad Werbrechen verübt wurde, bie allgemeine Imbignation der Bevðl⸗ 
Eerung über den Angeklagten fo groß ift, daß es für ihn gefährlich wäre, 
ihn an diefem Orte öffentlich vor Gericht erfcheinen zu laflen ; 2) aus Mangel 

an binreihenden Gefängniſſen, wenn z. B. bei einem Gerichte, deflen Ges 
fängniffe nach dem gewöhnlichen Stande der Gefangenen nur auf eine Zahl 
von 15 bis 20 Köpfen berechnet find, eine ganze Räuberbande in Unterfus 
dung kommen follte, zu deren ficherer Unterbringung die Gefängniffe nicht 
ausreichen. Es verfteht fich von felbft, dab das Oberlandesgericht vor jeder 
Entfcheidung dieſer Art ben Generalprocurator hören muß. 

Uebrigens ifi der Fall einer Delegation auch dann vorhanden, wenn 
der Ablehnung des zuftändigen Richters dur den Staatsanwalt, den Be⸗ 
ſchuldigten oder den Frivatbetheiligten flatt gegeben wird ($. 85), oder wenn 
der zuftändige Nichter nach den 88. 79 und 80 ausgeſchloſſen iſt. 

IV. Streitigleiten über die Zuftändigfelt von 
Gerichten. 

8.76. 

FR die Zuftändigkeit in Straffachen zwifchen verfchiebenen Gerichten 

Rreitig, welche unter demfelben Landesgerichte ſtehen, fo entſcheidet das 

leßtere. Streitigfeiten über die Zuftändigfeit zwifchen Gerichten, die nicht 

demfelben Landeögerichtöfprengel angehören, fo wie zwifchen Landesge⸗ 

richten entſcheidet das Oberlandesgericht. 

Gehören die über die Zuſtaͤndigkeit ſtreitenden Gerichte zu verſchiede⸗ 

nen Oberlandeögerichtöfprengeln,, fo entfcheibet der Caſſationshof. Gegen 

Eutfcheidungen biefer Art findet Fein Rechtsmittel Statt. 

In der Zwifchenzeit bat jedes der flreitenden Gerichte die zur Ein- 

leitung der Unterſuchung und Herſtellung des Thatbeſtandes in feinem 

Bezirke nöthigen Handlungen und Insbefondere alle jene Unterfuchungs- 

fhritte vorzunehmen, bei welchen Gefahr auf dem Berzuge haftet *). 

*) Bergl. Art. 525 —5&1 des Code d’instr. orim.-- Baierifdges Geſetz vom 10. Ron. 

1888 6. 3. — Wärtembergiſche Strafproceßordnung $. 3%. — Badiſche 

Strafproceßordunug $. 17. — Thäringifger Entwurf $. * 



V. Amtshandlungen nicht zuſtändiger Gerichte. 

8. 77. 

Alle auch nicht zuſtaͤndigen Strafgerichte, in deren Bezirke ſich Spuren 

eines Verbrechens ſinden, ſind, wenn Gefahr auf dem Verzuge haftet, 

berechtigt und perpflichtet, jene Handlungen vorzunehmen, die zur Her⸗ 

ſtellung des Thatbeſtandes oder zur Feſthaltung eines Angeſchuldigten 

dienen Fönnen. Sie müffen jedoch die zuſtaͤndigen Gerichte oder Staates 

anwälte davon aldbald in Kenntniß fegen, und denfelben die von ihnen 

aufgenommenen Verhandlungen überjenden. 

$. 78. 

Unterfuhungshandlungen, welche ein nicht zuſtaͤndiges Strafgericht 

außer tem Halle des vorhergehenden Paragraphes vorgenommen, find 

deßhalb allein noch nicht ungiltig, fofern fie fih nur auf die Vorun⸗ 

terfuhung beziehen; doch Tiegt ed dem zuftändigen Gerichte ob, zu beur⸗ 

theilen , in wie fern eine Wieverholung oder Ergänzung biefer Hand» 

lungen einzuleiten ſei. 



Fünftes Sauptitäck. 

Bon der Ausfhließung und Ablehnung 
der Geridtsperfonen. 

Das Geſeh mriterfcheides Die Gründe der Ausfchließung der Rich⸗ 
ter und SProtocollführer von jenen der Ablehnung derſelben in der Art, 
daß erftere den bezüglichen Beamten verpflichten, fich bei fonftiger Nichtigkeit 

jedes Einfchreitens in einer Sache, von der er gefeglich ausgefchloffen ift, zu 
enthalten, während fegtere nur die Parteien zu einem Ablehnungs⸗ oder Per: 
horrescenzgefuche berechtigen. Durch die Beſtimmungen dieſes Hauptſtückes 

find die Vorſchriften der allgemeinen Inſtruction für die Juſtizſtellen ($. 62) 
und der nachträglich dazu erfloffenen Anordnungen , welche audy bei den Straf: 
gerichten zur Richtſchnur dienten, als aufgehoben zu betrachten. Obſchon 
die 65. 79, 80 und 83 nur von Verbreden und ergehen fprechen, ift es 
doch einleuchtend, daß biefe Beſtimmungen auch auf das Werfahren wegen 
Ueberiretungen, ſomit anf die Bezirksgerichte ihre volle Anwendung finden. 

1. Ausfchließung der Gerichtöperfonen. 

$. 79. 

Richter und Protocollführer find von der Vornahme gerichtlicher 

Handlungen im Strafverfahren außgefshlofien, wenn der Angefchuldigte 

oder der duch das Verbrechen oder Vergehen Verletzte mit ihnen durch 

das Band der Ehe, durch Verwandtſchaft in auf⸗ und abfleigender Linie 

oder in der Sektentimie bis zum vierten Grade, oder durch Schwägericheft 

bis zum zweiten Grade verbunden if, ober zu ihnen in dem Berhält- 

nifie von Wahl» over Pflege - Eltern oder Kindan, oder eines Bormun- 

des ober Mündels ſteht *). 

“) Sehr übereinfiimmend find die Vorfchriften bes $. 33 des 11. Th. bes baterifchen 

Strafgeſetzbuches von 1813, berwürtembergifchen Strafproceßorbuung $. 30, ber, _ 
badiſchen Shrafproceh:Drbuung Sf. 20 und 21, desthüringiſchen Entwurfes 5. 65 

vs hanno veriſche u Cutwurfes S. 237. 



8. 80. 

Ausgefchloffen tft ferner derjenige Richter oder Protocollführer, wels 

cher außerhalb feiner Dienftverrichtungen Zeuge des in Frage ſtehenden 

Verbrechens oder Vergehens geweſen; welcher in der Sache als Zeuge 

oder Sachverftändiger vernommen worden, oder ald Rechtsfreund ober 

Bertheiviger, als Staatsanwalt ober in einer früheren Inſtanz als Rich⸗ 

ter thätig geweſen ift. 

8. 81. 

Der Richter ift ſchuldig, das Verhaͤltniß, welches den Grund feiner 

Ausfchließung bildet, unverzüglich, wenn er ein Einzelbezirksrichter iſt, 

dem Bezirks⸗Collegial⸗Gerichte, außerdem aber dem Borfteher des Ge⸗ 

richtes, defien Mitglied er iſt, anzuzeigen. 

Der Protocollführer hat diefe Anzeige dem Richter zu machen, bei 

welchem er das Protocol führen fol. 

$. 82. 

Jede Gerichtsperſon hat ſich von dem Zeitpuncdte an, in welddem 

ihr ein Ausichließungsgrund befannt geworben, aller gerichtlichen Hand⸗ 

tungen bei fonftiger Nichtigkeit gu enthalten. Nur wenn Gefahr 
auf dem Verzuge haftet, und die Vertretung durch einen anderen Rich⸗ 

ter oder Protocoliführer nicht fogleich bewirkt werden kann, hat eine 

ſolche Gerichtsperſon die dringend nöthigen gerichtlichen Handlungen felbft 

vorzunehmen, 

H. Ablebuung der Gerichtsperſonen. 

$. 88. 

Sowohl der Staatsanwalt als auch der Angeſchuldigte, und bei 
Berbrechen oder Bergehen, die nur auf Berlangen eines Betheiligten 

unterfucht werben, auch dieſer können Mitglieder des Gerichtes und Pro⸗ 

tocollführer ablehnen, wenn fie Gründe anzugeben und darzuthun ver⸗ 
mögen, welche geeignet find, die volle Unbefangenheit des Abzulehnen⸗ 

den in Zweifel zu ſetzen. 

8.84. 
Das Geſuch, womit ein Betheiligter die Ablehnung eines Richters 

geltend machen will, ift jederzeit bei dem Gerichte, welchem der Abgelehnte 



angehört, und zwar, wenn es ſich um die Ablehnung eines Mitgliedes 
bed erkennenden Gerichtes handelt, laͤngſtens 24 Stunden, und. wenn es ſich 

um die Ablehnung eines -ganzen Gerichtshofes handelt, laͤngſtens acht 

Tage vor Beginn der zur Berhandlung anberaumten Gigung zu über 
reichen oder zu Protocoll zu geben. In diefem Gefuche mäflen bie Gründe 

der Ablehnung genau angegeben und fo viel als möglich befcheinigt fein. 

8.85. 

Ueber die Zuläfligfeit der Ablehnung einer Gerichtsperſon entfchei- 

dei in der Regel der Borficher des Berichtes, zu welchem fie gehört. 

Bird aber ein ganzes Gericht ober der Borfteher eines Gerichtes abge 

lehnt, fo entfcheidet: 

1. das Landesgericht, wenn ein Bezirks⸗Collegial⸗Gericht oder der 

Borfteher desfelben oder ein Einzelbezirfsrichter verbeten werben; 

2. dad Oberlandesgericht, wenn ein Landesgericht ober deſſen Prä- 

fident verbeten werben; j 

3. der Baffationshof, wenn ein Oberlandesgericht ober deſſen Prä- 

ſident abgelehnt werden. | 

Gegen dieſe Entfcheldungen findet fein Rechtsmittel Statt. 

Die Behörde vder der Gerihtövorftcher, welche über bie Ablehnung ent» 

ſcheiden, haben zugleich, falls derſelben flatigegeben wird, einen ande⸗ 

ven Einzel: oder Unterſuchungsrichter oder einen anderen Gerichtshof zu 

bezeichnen, welchem die Sache zu übertragen it”. 

ir. Ausfchließung von Staatsanwälten. 

$. 86. 

Befindet fi ein Staatsanwalt in einem Berhältnifle, das die Aus- 

idließung oder Ablehnung eines Richters begründen würde, fo iſt er ver⸗ 

*) Bergl. die Art. 54%—552 des Code d’instr. crim. und Ari. 378—396 bes Code 

de procedure eiviles — $. 33 des Il. Th. des baieriſchen Strafgefegbuches von 

18135 — 99. 30-43 ber würtembergifchen und 99. 3438 ber badiſchen 

Strafproceß⸗Ordnung; — 99. 68—70 bes thüringiſchen und $5. 2732 bes 

hannoveriſchen Entwurfess — 99. 2899-305 bes heſſiſchen Geſetßes vom 

28. Oct. 18485 — 99. 285-291 des naſſau iſchen Geſetzes vom 14. April 1849; 

— 66. 25—30 besturheffifchen Geſetzes vom 31. October 1848 und $$. 228—234 

ves würtembergifchen Befehes vom 14. Hug. 1849. 



pflichtet, ich: des Einſchreitens in der Sache, für bie er als ausgeſchloſ⸗ 

fen ober befangen erſcheint, zu enthalten, dieſelbe feinem Stellvertreter zu 

üßeslaflen und davon dem Beneralprocurator die Anzeige zu machen. Iſt 

ein Geueralprocurator ausgeſchloſſen, fo bat er bie Anzeige an das Juſtiz⸗ 

winifterium zu erflatten, Die wen; eines Staats anwalles findet nicht 

Statt. 

Die Ausſchließung eines Staatsonwaltes hat keine andere Folge, als 
daß er ſich einer Pflichtverletzung ſchuldig machen und ſeinen Vorgeſetzten 
gegenüber gegründeter Verantwortung ausſetzen würde, wenn er feiner geſetz⸗ 
lichen Lnfähigkeit oder Befangenheit ungeachtet ſich des Einfchreitens in der 

Sache, für die er als ausgefchloffen ober befangen erfcheint, nicht enthielte. 

Die Intervention eines nach dem Geſetze ausgefchloffenen Staatsanwaltes 
bat insbefondere niemals die Michtigfeit des gerichtlichen Actes, bei dem er 
ſich betheiligte, zur Folge. 

- Durch bie beftimmte Vorfchrift, daß die Ablehnung eines Staats— 

anwaltes nicht Statt finde, entfcheidet dad Geſetz eine in Frankreich 
fchon feit mehr ald einem Jahrhundert beftehende Streitfrage. Fuͤr die Zulaͤſſigkeit 

ber Ablehnung der Staatdanmwälte wird befonders die Wichtigkeit ihres Amtes, der 

große Einfluß derfelben auf das Schickſal des Angeklagten und die Noth⸗ 
wentigfeit, für die möglichfte UnparteilichEeit und Reinheit des Wächters bes 

Geſetzes zu -forgen, geltend gemacht. *) Für die entgegengefegte Anſicht, 
welche ſchon ſeit dem 16. Jahrhundert durch wiederholte Befchlüffe des Pas 

rifer Parlamentes ıvon 1561 und 1708) Geltung erhielt und auch von dem 

Caſſationshofe durch einen Spruch vom 1.4. Februar 1811 anerkannt wurde, 
wird vorzüglich der Umſtand angeführt, bag der Staatsanwalt als Partei quf⸗ 
trete, fomit nicht recufirt werden Foune**). Durch die von dem öfterreichifchen 
Geſetze dem Staatsanwalte auferlegte Verpflichtung, ih im Falle eines 
Zweifels über ſeine Unbefangenheit ſelbſt jedes Einſchreitens zu enthalten, iſt 

dem Bedürfniſſe einer möglichſt unparteitfchen Stellung des Staatsanwaltes 

volllommen entfprodden. Es kann daher nur als eine Conſequenz bed Anklage: 

verfahrens, in welchem der Staatsanwalt wenigftens dem Angeklagten ge- 
genüber in der Regel ald Partei erfcheint, betrachtet werben, daß das Geſetz 

*) Mangin, traile de l’aclion publique et civile, tom. 1. p. 238. 
“*) Dies gilt jebod nur von der Staatsanwaltfchaft in Straffahen In Civil—⸗ 

ſach ein gilt vielmehr nach Art. 381 des Code de procedure civ. der Grundfag, 
daß die Staatsbehörbe in allen Fällen, wo fleal6 Nebenpartei (partie jointe) auftritt, 

gleich den Richtern abgelehnt werben kann, keineswegs aber, wenn fie als Hauptpartei 
(partie principale) einfchreitet. S. hierũber He elie, traite de l’instruction crimin. tom. 
U. p. 430437. 
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die Ablehnung von Staatsanwälten, welche nur zu Verzögerungen und unan: 

genehmen Verhandlungen Anlaß geben Fönnte, nicht zuläßt. Diefer Grund: 

faß, der auch in den meiften neueren Gefegen (badifche Strafproceß Ord⸗ 

nung $$. 31 und 32 5 großherz. beffifche 8 Gefeg vom 28. October 1848 
6. 3065 naffauifhes Geſetz 8. 293; kurheſſiſches Geſetz $.31; han⸗ 

noveriſches Sefeg$. 5; würtember giſches Geſetz vom 14. Aug. 1849 
5. 234) ausgeſprochen iſt, findet auch auf jene Beamten Anwendung, wel: 
che nady $. 437 die Verrichtungen der Staatsanmwaltfchaft bei den Bezirksge⸗ 
richten beforgen. 

—— on —— — 



Schstes Sauptftüc. 

Bon der Worunterfuhung über Werbre- 
hen und Vergehen im Allgemeinen. 

Die öfterreichifche Strafproceßorbnung befolgt das Spftem, nachdem in den 

vorfiehenden Hauptftücfen durchaus allgemeine, auf alle Gattungen firafbarer 

Handlungen fich beziehende Beftimmungen gegeben worden, nunmehr das 

Verfahren wegen Verbrechen und Vergehen von jenem wegen bloßer 

Uebertretungen, von denen erftere® den Bezirkscollegial- und Schwur⸗ 
gerichten, letzteres den Einzel-Bezirkögerichten zufteht, feharf zu fondern. Je⸗ 
nes bildet den Gegenſtand der Hauptſtuͤcke VI bis XIX, während dieſes in 
dem XX. Hauptſtücke geregelt wird. Der Grund diefer Sonderung liegt darin, 
daß für die den Einzelrichtern vorbehaltenen minder bedeutenden Straffälle ein 

möglichft einfaches und kurzes Verfahren vorgefchrieben werden mußte, waͤh⸗ 

rend in Beziehung auf Verbrechen und Vergehen wegen der Wichtigkeit der⸗ 
felben fowohl, als auch wegen der Größe der von bem Geſetze dagegen an: 
gedrohten Strafen von den fehüßenden Formen eines ordentlichen Strafver: 

fahrens nicht wohl Umgang genommen werden fonnte. Hierauf beruht auch 
die Vorfchrift des Geſetzes ($. 441), daß in Lebertretungsfällen Feine förmliche 

Norunterfuhung Statt findet, wegen Verbrehen und Vergehen aber dem 
eigentlihen Strafverfahren (der Hauptverhandlung) immer eine form⸗ 
liche Borunterfuhung vorausgehen muß, deren Zweck das Geſeh felbft 
in nachſtehender Weife bezeichnet, und rückfichtlich welcher zwifchen den Ver: 
brechen und Vergehen gar Eein Unterſchied gemacht ifl. 

$. 87. 

Die VBorunterfuhung hat den Zwed, den Thatbeitand zu erheben, 

ben Thäter zu ermitteln, bie zur Ueberführung oder Vertheidigung des 

Angefchuldigten dienenden Beweismittel zu erforfchen und hierdurch ent» 

weder den Ausſpruch, daß Fein Grund zur weiteren gerichtlichen Ber: 

folgung vorhanden fei, herbeizuführen, oder die Hauptverhandlung mit 

dem Angeſchuldigten vorzubereiten. 
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Su dem römifhen, wie in dem germanifchen Rechte war bie 
Scheidung bed Strafverfahrens in eine felbftftändige Vorunterfuchung und ein 

eigentliche8 oder Kauptverfahren fo gut wie unbekannt; jedenfalls fand Eeine 

fharfe Sonderung diefer Abfchnitte des Strafverfahrens Statt und dad Vorver⸗ 
fahren befchränfte ſich auf die nothiwendigften Vorbereitungshandlungen, waͤh⸗ 
rend ber ganze Kern bed Verfahrens der Verhandlung vor dem erfennenden 
Gerichte vorbehalten blieb. Erft im canonifhen Rechte trat mit der Aus: 
bildung des Unterfuchungsverfahrens auch die Theilung in ein Vorverfahren, 

welches nur zu unterfuchen hatte, ob genügender Grund vorhanden fei, gegen 
eine beflimmte Perfon wegen einer vorgebrachten Befchuldigung zu verfahren 

und in ein Verfahren mit der Richtung gegen eine beftimmte Perfon ein, 
welches leßtere inquisitio specialis im ©egenfaße zu der vorausge⸗ 
henden inquisitio generalis genannt wurde. *) Die fharfe Trennung 
beider Abfchnitte des Verfahrens erfolgte Anfangs durch Uebergabe der arti- 
eali sen rapitula, super quibus inquiritur, an den Befchuldigten, damit 
er biefelben beantworte, fpäter (beſonders im 15. Yahrhundert) durch Wortes 

gung einer charta oder eines libellus inquisitionis. **) Die Anficht von der 
Nothwendigkeit eines ſolchen gefonderten Vorverfahrens ging bald auch in bie 
Praris der weltlihen Gerichte über. ***) Die peinliche Halsger ichtsordnung 

8. Carls V., welche die Anklageform noch immer ald die ordentliche Form 
des Strafverfahrens betrachtet, enthält zwar Eeine ausdrücklihen Beſtimmun⸗ 

gen über den linterfchied zwifchen der Vor und Hauptunterfuchung , allein 

*) Bat Innocenz IV. war der Grfte, welcher in feinem um bas I. 1250 geſchrie⸗ 
benen Apparatusad Decretalia Gregorii IX. bie inquisitlo generalis der inqur 
siie contra certam personam gegenäberflellte. Der berühmte Guilielmus 
Durantis unterjchleb in feinem um 1970 gefchriebenen speculum juris Iib. III. Die 
inquisitio praeparatoria et solennis. Der Ausdruck: inquisitio specialis 
findet ſich zuerſt in dem noch vor 1300 gefchriebenen libellus de maleßciis von Al- 

bertus Gandinus. Gr unterfheidet,, utrum judex ingnirst contra aliquam 
singularem ot specialem et nominatam personam, an inquirat generaliter de 

maleficio, quis illud maleficium commiserit, ©. hierüber Biener, Beiträge zur 

Gefchichte des Inquifitionsprocefies. Leipzig 1827 S. 85 97. 

*%) Diefer offenbar dem römijchen Ibellus accusationis nachgebildete libellus inqui- 

sitionis erſcheint zuerfi in ber um 1410 gefchriebenen Practica Joann. Petri de 

Ferrariis. S. Biener a. a. O. ©. 105. 

*) Die älteſte Spur davon firbet ſich in Deutſchland in einem Geſetge K. Hein 
richs vn. vom J. 1313 das Verbrechen ber beleidigten Majeftät betreffend. In Frank: 
reich wurbe bas Verfahren in ver Borunterfuchung aprise, Informatio im Ge⸗ 
genfage zu ber eigentlichen Unterfuchung (enquete, inquesta) genannt und ſchon 

durch eine Verordnung Philivps VI. vom Juni 1338 vorgefchrieben, daß jeder in- 

questa eine informatio vorausgehen mäfle. S. He&lie , trait& de l’instruction erl- 

min. I. p. 527 und 5386. 
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nicht nur in den wiffenfchaftlichen Darftellungen des Strafverfahrens, welche 

im Aufang bed 16. Jahrhunderts in Deutichland erfchienen, (3. B. in dem 
rihterlihen Slagfpiegelvon Sebaftian Brant, 1516), fonbern 

auch in vielen beutfchen Landesgefegen aus der zweiten Hälfte dieſes Jahr⸗ 

hunderts ift diefer Unterſchied ſtreng durchgeführt. Noch beftimmter ift dies 
ber Fall in den Gefegen bed 17. Jahrhunderts (z. B. der baierifhen Ma- 

lefigerdnung von 1616) und in den criminalrechtlichen Schriften dieſer Zeit, 
unter welchen befonders die viefvırbreiteten und angefehenen Werke von Carp⸗ 

zo w die Eonderung ber Vor: und Hauptunterfuchung geltend machten. Das 
gegen trat im 18. Jahrhundert eine Reaction der Anfichten ein, indem ſich 

die Meinung Geltung verfchaffte, daß jene Unterfcheidbung unnöthig fei und 

mar zur Verzögerung bed Verfahrend diene. Dies hatte zur Folge, daß in vie⸗ 

len theils im Laufe des 18., theild am Anfang des 19. Jahrhundertes erfchle: 

nenen ©efegen über das Strafverfahren, unter weichen beſonders das üfler- 
reichiſche Strafgefegbud von 1803 und die preufifche Criminalordnung 

von 1805 hervorgehoben zu werden verdienen, die gefegliche Unterſcheidung 
zwiſchen Vor⸗ und Hauptunterfuchung und die Aufnahme diefer Begriffe ganz: 

lich vermieden wurde, wenn gleich der Sache nach diefe Trennung den erwähn- 
ten Sefeßgebungen nicht fremd ift. 

Dies gilt insbefondere von dem öfterreichifchen Strafgefegbudhe von 1808, 
indem dasſelbe die vorläufige Erhebung ber That und die Aufluchung der 
zur Entdeckung bes Thäters führenden Anzeigungen, fomit jene gerichtlichen" 

Handlungen, melde nad) den Negeln des gemeinen deutfchen Strafverfah: 
rens ftetd zur Vorunterſuchung gezählt wurden, ausdrücklich vorfchreibt, bevor 
Jemand eines Verbrechens wegen zur Verantwortung gezogen werben kann. 

($. 258 &t. ©. 1. Th.) Erft durch die den galizifchen Eriminalgerichten er. 
theilte Inftruction von 1808 ($$. 7, 9 und 44) und durch die Fofdecrete vom 

9. Februar 1822 3.1836 der 3. ©. &., vom 22. Mär; 1823 3. 1929 der 

J. G. S. und vom 19. September 1826 3. 2220 der J. ©. S., durch 

welche ſewohl ben Collegial.Eriminalgerichten, ald den Eingelgerichten die 

Faſſung eines förmlichen Beſchluſſes über die Frage, ob in Gemäßheit der aus 

der Thatbeftandserhebung hervorgegangenen Anzeigungen gegen den Bein. 
zihtigten eine Criminalunterfudung einzuleiten fei, zur Pflicht gemacht 
wurde, fanden die Begriffe der Borunterfucdhung und der ordentli. 
hen Criminalunterfuhung (Hauptunterfuchung) ihre volle Entwick 

lung. In gleicher Weile wurden diefe zwei Abfchnitte des Strafverfahrens 

nicht nur in der Praris der preußiſchen Gerichte, fondern auch in den 
meiften neueren bdeutichen ®efeßen, insbefendere in dem baierifhen 
Strafgefeßbudhe von 1813, in der würtembergifhen Strafproceßord⸗ 
nung von 1843 und ber babifchen von 1845 fireng gefchieben und bie 
Vorunterſuchung ald der Inbegriff aller gerichtlihen Handlungen, weiche bie 



Ausmittlung bed Ihatbeftandes eines Verbrechens und die Entdeckung von 

Verdachtsgründen gegen beftimmte Perjonen ald wahrfcheinliche Thäter zum 
Zwede haben, die Hauptunterfuchung dagegen als der Inbegriff jener ge: 

richtlichen Handlungen aufgefaßt, welche gegen eine beſtimmte, eined Ver: 
brechens befchufdigte Perfon gerichtet werden, um die Entfcheidung der Frage 

vorubereiten, ob diefe Perfon dad Verbrechen verübt habe, und deßhalb ftrafe 

bar fei. Ein fürmlicher gerichtlicher Befchluß am Ende der Vorunterfuchung 
über die Srage, ob in Kolge derfelben gegen eine beftimmte Perfon die Haupt» 

unterſuchung wegen eines Verbrechens eingeleitet werden dürfe, wurde allger 

mein ald norhwendig erkannt, *) 
Viel fhärfer ald in den deutfchen Gefegen (mit Ausnahme jener ber 

neueſten Zeic) mußte die Trennung des Vor: und Hauptverfahrens der Nar 
tur der Sache nach in jenen Ländern hervortreten und durchgeführt werben, 

in welchen das Anklageverfahren, die Deffentlihkeit und Mündfichkeir und 
die Sefchwornengerichte beftanden. In England beftehe ſchon feit vielen 

Fahrhunderten mir wenig Ausnahmen der Grundfag, Daß Niemand zum 

eigentliben Strafverfahren vor die Fleine Jury geftelle werden dürfe, bevor 

die große Jury in Folge der durch das Worverfahren gelieferten Verdachts⸗ 

gründe über feine Verfeßung in den Unklageftand erkannt hat. Eben fo ift in 

Frankreich rückſichtlich aller eigentlihen Verbrechen (erimes) die Beftim- 

mung getroffen, daß Niemand wegen derfeiben vor das Schwurgericht geftellt 

werden Eaun, bevor die Anklagekammer des Appellhofes feine Verfegung in 

den Anklageſtand ausgefprochen hat. In Betreff der Vergehen (delits) ſtellt 

zwar bie franzöfifche Strafproceßorbnung auch die Negel auf, daß erft in 

Folge einer Vorunterfuchung (instruction preliminaire) die Vermeifung des 
Angefhuldigten vor das erfennende Gericht durch förmlichen Befchluß der 
Rathskammer des Zuchtpolizeigerichted auszufprechen fei, allein nicht nur in’ 

Beziehung auf die gemeinen Vergehen, fondern auch rücfichtlih der den 

Schwurgerichten vorbehaltenen Preßvergehen geftattet das franzöſiſche echt 
auch die directe Ladung Ceitation direcle) des Angefchuldigten in die öffent- 

lige Sitzung des Zuchtpoligei- und rückfichtlih des Schwurgerichtes entweder 
durch ben Staatsanwalt oder durch den Beleidigten (partie civile) ober in den zu 

den Vergehen gehörigen Bällen von Korft-, Yagd-, Fiſcherei-, Zoll: und Acciſe⸗ 
vergehen durch die mit der Auf iht betrauten VWerwaltungsbehörden. Won dies 

fer directen Ladung, bei welcher fomit die Worunterfuhung gänzlih hinweg 

fälle, wird in Frankreich fehr außgedehnter Gebrauch gemacht und die Stimme 

der Wiffenfchaft fowohl, als der öffentlihen Meinung äußert fich über biefe 

zur wefentlihen Abkürzung des Verfahrens gereichende Maßregel fehr günftig. 

*) S. hierüber Mittermaier, beutfches Strafverfahren 4. Auflage 1846 1. Baub. 

©. 15 u. ff. und S. 19 u. ff. 



Bei ber Abfaflung des öiterreihifchen Gefeged fand man es der 

Natur des Anklageverfahrend am meiften entfprehend, ald Regel dem 
Grundſatz aufzuftellen, daß wegen Verbrechen und Vergehen die Vorunter: 

fuchung von der Hauptverhandlung vor dem erfennenden Berichte zu trennen 

fei, und daß wider Niemand eine Hauptverhandlung, feies vor dem Schwur⸗ 

gerichte, fei ed vor einem Bezirkscollegialgerichte ftatt finden könne, es fei 

denn wider ihn ein förmliches Erkenntniß auf Verfegung in den Anklages 
ftand (von Seite der Anklagekammer des Dberlandeögerichted oder von 

Seite ded Bezirkscollegialgerichtes) ergangen. Von diefem Grundfage wurde 
in Beziehung auf die Nothwendigkeit eines ſolchen Verweiſungserkenntnifſes 

nicht einmal bei den Preßvergehen eine Ausnahme zugelaffen, obſchon das 
Sefeg ($. 511} bei diefen ihrer eigenthümlichen Natur nad) ausnahmsweife 

geftattet, daß auf erlangen des Klägers von der Vorunterfuchung Umgang 

genommen werben Eönne. Der Grund dieſer Beftimmung lag in der Betrach⸗ 
tung, daß, um eine förmliche Anklage wegen eines Verbrechens oder Wer: 
gehens ftellen zu Eönnen, in der Regel eine gründliche Worbereitung derſel⸗ 
ben durch die Vorunterfuchung erforderlich ift; — daß ed auch eine große Härte 

wäre, wenn man einen Staatsbuͤrger allen Nachtheilen eines förmlichen 
Strafverfahrend ausfegen und öffentlich ald Angeklagten behandeln wollte, 

ohne daß ſich vorher das Bericht über die Wahrfcheinlichkeit und das Gewicht 
der Anklage eine Ueberzeugung verfchafft; — daß ferner infehr vielen Fällen 

durch diefe vorläufige Prüfung der Anklage jedes weitere Verfahren abge- 
fehnitten und damit dem Staate eine bedeutende Koftenlaft erfpart und bie 

Ehre und Freiheit der Staatsbürger gefchont wird; — endlich, daß ein fol- 
ches Erkenntniß die fiherfte Grundlage für das weitere Verfahren abgibt 
und die reinfte Durchführung der Anklageform in der Hauptverhandlung möglich 

macht. Die Vortheile ber directen Ladung des franzöfifhen Strafproceffes wur: 
den keineswegs verfannt, allein bei der großen Ausdehnung der Competenz 

der Bezirksgerichte, vor welchen ein fehr kurzes Strafverfahren unter Zulaffung 

der unmittelbaren Vorladung des Angeklagten ($. 442) ftattfindet, und welchen 

eine große Anzahl jener firafbaren Handlungen zugewiefen ift, die in Frankreich 

ald Vergehen betrachtet werden, erfchien ed als unzwecfmäßig , dieſem kurzen 

Verfahren auch bei folden Handlungen Raum zu geben, welche entweder 
ihrer Wichtigkeit oder der größeren Strafe wegen bei uns ald Verbrechen 
oder Vergehen erklärt find. 

Der Zweck der Vorunterfuhung ift im $. 87 der Strafproceßorbnung 
in Uebereinftimmung mit den meiftenneueren deutfchen Geſetzen, insbefon- 
dere mit $. 71 der badiſchen &trafproceßorbnung, $. 31 ded baieri- 
fh en Geſetzes vom 10. November 1848, $. 157 des Eurheffifhen Ge 
feße6 vom 31. October 1848, $. 44 der preußifchen Verordnung vom 



8. Jauner 1849 und $. 6 des würtembergifchen Geſehes vom 14. 
Auguft 1849, bezeichnet. Durch diefelbe fol 

a) der Thatbeftand erhoben werden, d. i. es find alle That- 
ſachen zu erheben und feftzuftellen, von welchen die Beurtheilung der Frage 

abhängt , ob ein Verbrechen oder Vergehen, und unter welchen Umftänden 
dasfelbe begangen worden fei. Es ift daher vor Allem die Veranlaffung 
der Unterfuchung,, fei es eine Anzeige, ein Geruͤcht oder bie erfolgte Ergrei- 
fung des Thäterd auf frifcher That, fei e6 eine Selbftanklage des Thäters 

und dgl.. actenmäßig zu machen. Außerdem ift zu erforfchen, ob die That⸗ 

ſache, auf welcher das in Frage ftehende Verbrechen oder Vergehen beruhen 
fo, wirklich vorhanden iſt, (z. B. ob der angeblich Ermordete todt ift, ob 

Jemand beftohlen wurde); ferner find die Umftände auszumitteln, aus wel⸗ 

den hervorgeht, daß die That mit Gewißheit oder doch nah aller Wahr⸗ 

fheinlichEeit ein Verbrechen oder Vergehen bildet, und welches? So if. B. 
zu erheben, ob die Tödtung gewiß oder wahrfcheinlich durch fremde Hand 
erfolgte, ob eine Vergiftung flatt fand, ob die That einen Diebftah! oder Raub, - 
einen Todtfchlag oder Mord begründe. 

b) Die Vorunterfuhung hat den Thäter zu ermitteln, d. i. jene 
Umftände zu erheben , welche gegen eine beftimmte Perſon den Verdacht ber 

gründen, daß fie das Verbrechen oder Vergehen begangen oder daran theils 
genommen babe. 

c) Die Vorunterfuhung foll endlih die zur Ueber führung oder 

Vertheidigung des Angelhuldigten dienenden Beweismit— 
tel erforfhen und dadurch entweder den Ausfprub, daß 
kein Grund zur weiteren gerichtlichen Verfolgung vorhan— 
den fei,c$.228) herbeiführen oder die Hauptverhandlung mis 

dem Angefchuldigten vorbereiten. Diefe Vorfchrift muß zur rich⸗ 

ligen Beſtimmung des eigentlichen Charakters der fchriftlihen Vorunterſu⸗ 

Yung und des Verhältniffes derſelben zu der mündlichen und öffentlichen 

Hauptverhandlung vorzüglih in das Auge gefaßt werben. Die Vorunter⸗ 
fuhung fol nur die Materialien fammeln, um die Beurtheilung möglich 
zu machen, ob jebed weitere Verfahren einzuftellen, oder ob Grund genug 

vorhanden fei, eine beflimmte Perfon eines beſtimmten Verbrechens oder 

Vergehens für dringend verdächtig zu halten und dieſelbe deßhalb in den 

Anklageftand zu verfeßen, und um in dem leßteren Falle bie mündliche 
Hauptverhandlung mit dem in den Anflageftand Verſetzten vorzubereiten. 
Die Vorunterfuhung darf daher nicht weiter ausgedehnt werden, als es 
biefer Zweck nothwendig macht. Es genügt demnach, wenn die Vorunter⸗ 
ſuchung auh nur Wahrſcheinlichkeitsgründe ($. 229) liefert, um 

den Angefhuldigten als Xhärer oder Misfchuldigen der in Frage fiehenden 
firafbaren Handlung oder ald Teilnehmer an berfelben barzuftellen; kei⸗ 



neswegs aber ift e6 Die Aufgabe dieſes Theile des Verfahrens, den Be 
weis dafür herzuftellen. Diefer bleibt der Hauptverhandlung vorbehalten. 

Aus diefer Darftellung ergibt ſich, daß die Vorunterſuchung nach ber 

meuen Strafproceforduung im Wefentlihen mit der Vorunterfuhung, wie 
dieſelbe nach der biöherigen Geſetzgebung aufgefaßt werden mußte, zuſam⸗ 

menfällt und nur in Beziehung auf die Erforfchung der zur Ueberführung 
oder Dertheidigung des Angelchuldigten dienenden Beweismittel, welche 
wach dem bisherigen Gefege in die orbentliche Criminalunterfuchung gehörte, 
fo wiein Betreff des Umfanges der zuläffigen Unterſuchungshandlungen (5. B. 
der Gegenüberftellung der Zeugen mit dem Angefchuldigten, welche bisher 
ia der Regel nur inder Hauptunterſuchung flattfand,) über dieſelbe hinausgeht. 

Der oben bargeftellte Zweck der Worunterfuchung ift auch beftimmend 

für ben eigentliden Charakter derſelben. In ihr muß, wie bereits ©. 14 
ausgeführt wurde, das inyuifitorifhe Princip vorherrfhhen. Dadurch 

unterfcheidet fi die Vorunterſuchung nach dem äfterreichifchen Geſetze we⸗ 

fentlih von dem Dorverfahren des englifchen Rechtes, in welchem das 
Anflageprincip vorwiegt. In England*) befteht zum großen Nach⸗ 
theile der öffentlichen Sicherheit Feine Staatsbehörde zur Verfolgung der Ver: 
brechen von Amtswegen, fondern die regelmäßige Form, wodurd dort ein 

Strafverfahren veranlaßt wird, ift bie ber Anklage durch einen Pri- 

vatmann, welcher feine Klage bei dem SSriedendrichter erhebt. Dieſem 
ſteht in der Pegel die Leitung der Worunterfuhung zu. Eine Ausnahme 
tritt nur ein: a) in Städten, wo eigene SPolizeigerichte (police-couria) be: 
fliehen, wie z. B. in London, indem dort der Polizeirichter (police -magi- 
straie) die Vorunterſuchung in Folge der bei ihm anhängig gemachten Klagen 
wegen Werbrechen führt; b) in jenen Yällen, in welchen der neben dem 
Sriedensrichter mit der Bewahrung des Friedens betraute Coroner in 
Folge einer Anzeige eines plöglihen oder gemaltfamen Todesfalles ein- 
fepreitet, um die Urſache des Todes herzuftellen. — Dem Goroner liegt 
e6 ob, Aerzte beizuziehen, von bdenfelben ihr Gutachten abzufordern,, 
Zeugen zu vernehmen u. f. w. und durch eine von ihm berufene Jury über 
die Todesurſache entfcheiden zu laſſen. Erft, wenn durch den Ausfpruch diefer 

Jury ber Ihatbeftand ber Tödtung erhoben ift, hat der Eoroner die Sache 
dem Briedensrichter oder dem Sherif zur Vorlegung an die große Jury zu über« 
geben. In jenen Sällen, in welchen ber Friedensrichter die Worunterfuchung 

*) Ueber bie Vorunterſuchung nach englifchem Rechte ſ. Stephen, Handbuch des eugl. 
Strafrechtes und Strafverfahrens (überfept von Mühry) S. 392— 452 und 566-578. 
— Rittermaier, beutfches Strafverfahren (1846) 11. Band &. 153—174. — 
Eich auch über den neueflen englifchen Entwurf einer Strafproceßorbnung ben Aufſatz 
von Mittermaier in ber krit. Zeitſchrift für Rechtswiſſenſchaft und Befehgehung 
des Auslandes XXL. Band 2. Heft ©. 277 und ff. 
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feitet, liegt e8 ihm ob, ſowohl ben Veſchuldigten als d ie Zeugen, und zwar letztere 

eidlich zu vernehmen, worüber ein kurzes Protocoll aufgenommen wird. Die 

Verhandlung iſt ſelbſt in der Vorunterſuchung in der Regel öffentlich; der 

Kläger trägt feine Beſchuldigung in Gegenwart des entweder vorgeladenen 
oder verbafteten Angefchuldigten vor; hierauf werden die theild von ihm mit⸗ 
gebrachten, theils über feinen Antrag vorgeladenen Zeugen gleichfalls in Ge⸗ 
genwart ded Angelchuldigten vernommen, welchem dad Recht zufteht, fowohl 
dem Kläger als den Zeugen ragen vorzulegen und auch feinerfeitd Zeugen zur 

Abhörung vorzufchlagen, die wieder in Gegenwart des Klägers vernammen 
werden. Die Vernehinung ded Angeſchuldigten hat nur den Zweck, demfelben 
Gelegenheit zu feiner Rechtfertigung bezüglich der ihm vorgelegten Verdachts- 
gründe zu verfchaffen; ed hängt jedoch völlig von ihm ab, ob er. auf die an 

ihn geftellten ragen antworten will. Auch fteht ihm frei, fich bei dieſer 
Verhandlung eines Vertheidigerd zu bedienen, der an den Kläger und bie 
Zeugen Fragen zu ftellen befugt ift. Von dem Friedensrichter allein hängt es 
ab, ob noch weitere Beweismittel geſammelt werden follen, und ob der An» 
gefchuldigte im Gefangniſſe zu behalten oder gegen Cautionsleiſtung zu ent: 
laffen fei. Nach dem Schluffe der Verhandlung beftimmt der Friedensrichter, 

ob der Angefhuldigte in Folge feiner Rechtfertigung von jedem weiteren 
erfahren entbunden, oder ob er vor die pelly sessiona der Friedensrichter, 

oder vor die quarter sessions, worin die verfammelten Friedensrichter den 

Rechtspunct, Geſchworne aber die Thatfrage entfcheiden, oder vor die große 
Jury geftellt werde. Im leßteren Falle muß eine förmliche Anklage (indiet- 
ment) flatt finden, nach deren Zulaſſung durch die große Jury der Angeklagte 
zum eigentlichen Verfahren vor die Fleine oder Urtheilsjury geftelkt wird. Eine 
Ausnahmeform der Vorunterfuchung ift dieinformation, wobei das Vers 

fahren auf Begehren eines öffentlihen Beamten (des Attorney general oder 
bed master of the crown-oflice) begründet wird, ohne dab es einer Zulaf- 

fung der Anklage durd die große Jury bedarf, z. B. bei Preßvergehen gegen 

die Negierung ; doch ift diefe Art des Verfahrens bei ſchweren Verbrechen (bei 

Verrath und Selonie) unzuläflig. Die Vorunterfuhung des engliſchen Rechtes 

ift zwar inder Negel fehr Eur; und einfady und durd die vielen dem Angeklagten 
zuftehenden Schugmittel vorzüglich auf die Sicherung der perfönlichen Freiheit 
deöfelben berechnet; allein es ift dadurch andererfeitd nicht für genügenden 
Schuß der öffentlichen Sicherheit geforgt und felbft in England find die Kla⸗ 
gen über die Dberflächlichkeit und das Ungenügende der Worunterfuchungen, 
über die häufige Unterlaffung der Vornahme nothmendiger Augenfcheine, über 
die Mangelhaftigkeit des Verfahrens bei Zuziehung von Sachverſtändigen 
u. ſ. w. nicht felten. | 

Auf wefentlih verfchiedenen Grund'ägen beruht die Vorunterſuchung 
nach franzöſiſchem Rechte (Code d’instruction crim. art. 29—136). 

Würd, Strafproceh. 18 
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Das inquifitorifhe Princip ift darin entfchieden vorherrſchend und findet in 

der Wirkfamkeit der Staatsbehörde, auf deren Antrag allein in der Negel 
eine Worunterfuhung eröffnet werden fol, bie Eräftigfte Durchführung. 

Staatsanwalt und Lnterfuhungsrichter wirken gemeinfchaftlich zur Feſtſtel⸗ 
lung des Thatbeftandes, doch ift auch Erfterer in Bällen der Verfolgung auf 
frifcher That (Nagrant delit), eines nach dem franzöfifchen Rechte allerdings 

ſehr vagen Begriffes, zur Vornahme rieler eigentlichen Unterfuhungshand» 
fungen (3. ®. Hausſuchung, Augenfchein, Zeugenvernehmung, Verhör des 

UAngefchuldigten, Ausfertigung von Verhaftsbefehlen u. dgl.) berechtigt. Die 

Vorunterſuchung ift nicht Öffentlich, die Zeugen werden in Abweſenheit des 

Refchuldigten vernommen ; die VBeftellung eines Vertheidigers ift dem Leßte- 
ren nicht geftattet. Durch den Mangel beftimmter Vorfchriften über die Be— 

dingungen ber wichtigften und gefährlichften Unterfuchungshandlungen (z B. 
der Hausſuchung, der Durchſuchung von Papieren u. dgl.), durch die große 
Ausdehnung der Befugniffe des Unterfuchungsrichters und Staatsanwaltes in 

Beziehung auf die Verhaftung des Angefchuldigten, burch die Zulaffung eines 
in der franzöſiſchen Praris nicht felten augewendeten Zwangsmittels gegen 
fäugnende Beſchuldigte, der mige au secret*) ift für ben Schutz ber indivie 

buellen Freiheit jchlecht geforgt. Aufierdem fehlt es in dem franzöfifchen Ge- 
fege gänzlich an Beftimmungen über die Urt der Vornahme des Augenſchei⸗ 
ned und die Erfahrung hat gezeigt, daß dabei, befonders in den Bällen der 

Zuziehung von Sachverſtändigen, in der Regel mit einer nicht zu rechtferti« 

genden und fehr häufig für den Erfolg des Verfahrens höchſt nachtheiligen 

Dberflähhlichfeit vorgegangen wird. Selbſt am Schluffe der Vorunterfuhung 

wird dem Angefchuldigten Fein Vertheidiger zugelaflen. Der Unterfuhungs- 
richter iſt ſelbſt Mitglied der nur and 3 Richtern beftehenden Rathskammer 
und übt daher auf die über die gefchleffene Vorunterſuchung zu treffende Ver: 

fügung den wefentlichften Eiufluß aus. Die Rathskammer beſchließt in Fällen, 
die nur vor die Zuchtpoligeigerichte gehören, felbftftändig, ob das Verfahren 
einzuftellen oder der Befchuldigte zur Hauptverhandlung vor das Zuchtpolizei: 

geriche zu weifen fei. Gegen ein folched Verweifungserfenntnin fteht dem An: 
gefchuldigten Bein Rechtsmittel zu, während der Staatsanwalt gegen den 

*) Die mise au secret beſteht in einer engen Abfchliegung des Angefchulbigten von jebem 

Verkehre mit anderen Gefangenen oder mit der Außenwelt, in der Regel fogar in einer 
bunfien Zelle; auch wird dem Gefangenen während ber Anwendung des secret weber 

eine Lecture, noch der Gebrauch von Schreibmaterialien geſtattet. Der Unterfuchungsrichter 
verfügt biefelbe ohne Befchluß des Berichtes uub beflimmt auch allein deren Dauer. 
Duvergeor,mannel des juges d’instruction. Paris 1844. Tom Ill. p.10s— 110. Mit 
Rechthat ber ausgezeichnete Berenger ſchon In feinem Werke: dein justice erimi- 
nelle en France (Paris 1818) biefes Verfahren ale einen Reſt ber Tortur gebraudmarkt. 
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Beſchluß der Einftellung ded Verfahrens die Berufung an die Anflagefammer 
des Appellhofes einzulegen berechtigt ift. In Faͤllen, die vor das Schwurge⸗ 
richt gebören, ift die Vorunterfuchung (und zwar, wenn auch nur Ein Mit: 
gfied der Rathskammer die Sache für ein Verbrechen erflärt,) an die Anklage: 

fammer abzugeben, welche entweder auf Einftellung des Verfahrens oder auf 
Verweiſung des Vefchuldigten vor das Zuchtpofizeigericht oder vor ein einfa- 

ches Poligeigericht oder auf fürmliche Werfegung desfelben in den AnElageftand 
und Mermeifung vor die nächfte Schmwurgerichtsfigung erkennt. 

Aus diefer Darftellung erhellt die große Mangelhaftigfeit der franzöfi- 
fhen Geſetzgebung über die Vorunterfuhung. Wenn auch bei der Abfaffung 
des Sfterreichifchen Gefeges von der Anficht ausgegangen wurde, daß in der 

Torunterfuhung das inquifitorifche Element entſchieden vorwiegen müffe, fo 

war boch das Streben vorzüglich darauf gerichtet, die Mängel des franzöfi- 
fhen Rechtes forgfältig zu vermeiden. Die Leiftungen der deutfchen Wiſſen⸗ 
(haft über das Unterſuchungsverfahren Eonnten dabei nicht unbenägt bleiben. 

Durch möglihft genaue Beftimmungen über die wichtigften Handlungen der 

Vorunterfuhung, durch Zeftftellung der zum Schuge der individuellen Freiheit 
unentbehrlichen Bedingungen jener Interfuchungsfchritte, welche diefelbe im 
höherem Maße gefährden, durch Einführung einer fteten Uebermachung bes 

Unterfuchungsrichters durch das Gericht, bei welhem er angeftelle ift, durch 
‚ die Ausfchließung dedfelben von den Berathungen über die gefchloffene Vor: 

unterfuchung (wenigſtens von jeder entfcheidenden Stimme), durch die Zulafe 
fung eines DVertheidigers am Schluffe der Vorunterfuhung, durch Beſeiti⸗ 

gung aller Zwangsmittel gegen den Angeſchuldigten, endlid durch die Ges 
ftattung fehr ausgedehnter Rechtsmittel ſowohl im Laufe der Vorunterfuchung 
als nach dem Schluſſe derfelben, und zwar unter völliger Gleichftellung des 
Staatsanwaltes und des Angefchuldigten, fucht das öfterreichifche Geſetz dafür 
zu forgen, daß die Vorunterfuchung Feine anderen Beſchraͤnkungen der indie 
viduellen Sreiheit der Staatsbürger nach fich ziehe, al$ diejenigen, welche von 
dem Zwece des Strafverfahren unzertrennlich find, und daß die Gefahr 

von Mißbräuden , wie fie in Frankreich vorkommen, möglichft befeitigt werde, 

Nah dem öſterreichiſchen Nechte unterfcheidet fich die Worunterfuhung 

von der Hauptverhandlung vorzüglich durch folgende Momente: a) In ber 
Vorunterſuchung wird wefentlich inquifitorifch verfahren, in der Hauptverband» 

fung ift die Anklageform fireng feftgehalten; b) die Vorunterfuchung ift nicht 
öffentlich und fchriftlih, die Hauptverhandlung dffentlih und muͤndlich; e) 

die Worunterfuchung hat nur die Vorbereitung des eigentlichen Anklageverfah⸗ 
rens zum Zwede, die Hauptverhandlung dagegen führt bem erfennenden Ge- 
richte alle Dlaterialien vor, auf welche dasfelbe feinen Ausſpruch über Schuld 

und Strafe bauen Eann; d) in der Vorunterfuhung findet eine Vertheidi⸗ 
gung des Angefchuldigten erſt am Schluffe, bei der Hauptoer bandlung dage⸗ 
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gen von Anfang bi8 zu Ente flatt; e) die Vorunterſuchung wird entweder 
dur einen einfachen Beſchluß des Unterfuchungsrichters (einverftändlich mit 
dem Staatdanwalte) oder des Bezirks-Collegialgerichtes, daß das Werfah: 
ren einguftellen fei (SS. J11— 113), oder durch einen Beſchluß des Bezirks⸗ 

Collegialgerichted oder der Anklagefammer des Dberlaudesgerichtes , daß Fein 
Grund zu weiterer geridtlihen Verfolgung vorhanden fei ($. 228), oder 

burd ein Verweifungserfenntniß ($$.229— 231) beendet. Die Hauptverhand- 
lung dagegen muß in der Megel durch ein Urtheil erledigt werten; eine Ein- 

fiellung derfelben findet nur in den im $. 303 bezeichneten Fällen Statt. 

I. Stellung des Unterſuchungsrichters im 
Allgemeinen. 

$. 88. 

Die Vorunterfuhung wird von dem Unterfuchungsrichter ($. 43) per 

ſönlich und unmittelbar geführt; doch Fann er die in ſeinem Sprengel be: 

ſindlichen Bezirfö-Einzelrichter um die Vornahme einzelner gerichtlichen 

Handlungen erfucdyen. 

Sind aber Unterfuhungshandlungen in einem anderen Collegial⸗Ge⸗ 

richtöfprengel vorzunehmen, oder dient deren Vornahme dafelbft zur Er⸗ 

feichterung des Geſchaͤftes, jo hat der Iinterfuchungsrichter Die Bornahme 

biefer gerichtlichen Handlungen durch Erfuchfchreiben an ven Richter jened 

anderen Bezirkes zu veranlaffen. 

$. 89. - 

In einzelnen Fällen fann die Führung der Borunterfuchung, wenn 

biefelbe vorausfichtlich nicht von großer Ausdehnung ift, von dem Be 

zirksCollegialgerichte nad Anhirung des Staatsanwaltes dem⸗ 

jenigen Bezirfs-Einzelrichter übertragen werten, in deſſen Bezirfe dad 

Verbrechen oder Vergehen begangen worden ift, oder der Anſchuldtgte feir 

nen Wohnſitz oder Aufenthaltsort hat, Es bleibt jedoch dem Bezirks.Col⸗ 

legialgerichte unbenommen, tie Borunterfuchung zu jeder Zeit wieder 

an fich zu zichen. 

Die bei den Bezirfd-Collegialgerihten oder Landesgerichten beftellten 
Unterfuhungsrichter baten die Vorunterfuhung rüdfihtlih aller in Gemäß. 
beit der $$. 61— 71 zur Zuftändigfeit derfelben (und zwar der Landesgerichte 
als Bezirks, Collegialgerichte) gehörigen Verbrechen und Vergehen zu führen, 
ohne Unterfchied, ob diefelßen zur Aburtkeilung vor das Bezirks⸗Collegialge⸗ 
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riht ober vor bas Geſchwornengericht gehören. Die Verpflichtung derfelben, 
die Worunterfuchungen perfönlich und unmittelbar zu führen, bat darin ihren 
Grund, daß bei den Bezirks Collegial: und Landesgerichten wegen ihrer col- 
legialen Verfaffung die Mröglichfeit geboten ift, die zu diefem Geſchaͤfte ber 
fähigteften Beamten dazu zu verwenden und biefelben ausfchliefend damit 
ju beauftragen, während die Einzel:Bezirkörichter durch das ihnen obliegende 
Richteramt in bürgerlichen Rechtsſachen vielfah in Anfpruch genommen 
find und dem LUnterfuchungsgefchäfte nicht fo ungetheilte Kräfte widmen 
Eönnten. Außerdem wird dadurch der Vortheil einer fortwährenden Ueberwa⸗ 
hung dieſes für die Strafrechtöpflege fo wichtigen Gefchäftes durch das rich« 
terlihe Collegium, welchem der Lnterfuchungsrichter angehört, fomit ein 
erhöhter Schuß des Angefchuldigten gegen jeden Mißbrauch der Befugniffe 
des Unterfuchungsrichters erreicht. Das Sefeß geftattet Daher die Lebertragung 
einer Vorunterſuchung an einen Bezirkseinzelrichter nur über befonderen Be: 

ſchlaß des Bezirks Collegialgerichtes, welches zu deren Führung nad dem 
Geſeße zuftändig ift, und nur, wenn die Vorunterfuchung vorausfichtfich nicht 
von großer Ausdehnung ift. Bei minder bedeutenden Verbrechen oder Verge: 

hen wird e8 nicht felten, befonders wenn der Angefchuldigte auf freiem Fuße 

fl, wegen der Nähe des Vezirförichters bei dem Wohnorte der Zeugen oder 
bei den zu befichtigenden Gegenſtaͤnden zur Erfparung von Zeit und Koften 
beitragen, wenn die Vorunterfuchung dieſem Xezirförichter übertragen wird. 
Es verſteht fich von felbft, daf die Bezirks Collegialgerichte von diefer Befug: 
nip nur vorfichtigen und fparfamen Gebrauch machen follen. Lebrigen befreit 
die Hegel Des $. 88 die Bezjirkseinzelrichter nicht von der Verpflichtung 

($$. 97 und 98), alle dringenden Vorunterfuhungshandlungen aus eigener 
Macht vorzunehmen. Zur Uebertragung einzelner Vorunterfuchungsfcritte 
(. B. einer Zeugenvernehmung, einer Hausdurchſuchung, Vornahme eines 

Augenfheines u. dgl.) an einen Vezirkdeinzelrichter dagegen bedarf der Uns 
terfuchungsrichter Eriner befonderen Ermächtigung von Seite des Bezirks-Cof- 
legialgerichtes; er Eann diefe Uebertragung aus eigener Macht vornehmen ; 

ja, wenn es ſich um Unterfuchungsfchritte handelt, die in einem anderen Col: 

legial: Gerichtsſprengel vorzunehmen find, oder deren Vornahme dafelbft zur 
wefentlichen Erleichterung des Gefchäftes dient, ift der Unterſuchungsrichter 
dazu fogar verpflichtet. 

8. 90. 

In der Regel hat der Unterfuchungsrichter Die Vorunterſuchung nur in 
Bolge eines dahin zielenden Antrages des Staatsanwalted einzuleiten. 

Erhält er durd Anzeigen oder auf andere Art Kenntniß "yon der Ber- 

Übung eined Verbrechens oder Vergehens, bevor ein Antrag des Staats- 

anwaltes an ihn gelangt ift, fo muß er demfelben davon unverweilt Radh- 



richt geben. Haftet Gefahr auf dem Berzuge, fo bat er fofort, ohne den 

Antrag des Stantsanwaltes abzuwarten, die zur Feſtſtellung des Thatbe⸗ 

ſtaudes und zur Berfolgung oder Feftnehmung des Thäters nöthigen Hand- 

fungen vorzunehmen, muß aber den Staatsanwalt unverweilt davon in 
Kenntniß ſetzen. 

Diefer $. enthält die wichtigfte Abweichung von dem bisherigen öfter: 

reichifchen Rechte, wornach der Linterfuchungsbeamte von Amtswegen die Un- 

terfuhung wegen jeder zu feiner Kenntnif gelangten ftrafbaren Handlung ein- 

juleiten hatte; er enthält die Sanction jener Verbindung des inquifito- 
rifhen Principes mit der AnElageform, welde in der Einleitung 
als das Ergebniß einer rationellen Prüfung der zweckmaͤßigſten Einrichtung 

der Vorunterfuchung dargeftellt wurde. In der Regel foll dieEinlei«- 
tung einer Borunterfuhung wegen eines Verbrechens oder 

Vergebene von dem Antrage bes öffentlihen Anflägers, 
des Staatsanwaltes, abhängig fein”). Diefer Grundfag vereinigt 
die Anklageforn, welche eine ganz unabhängige Stellung des Unterfuchungs- 
richter6 und Die Lebertragung der Functionen des Richters und Anklägers an 
verfehiedene Perfonen fordert, mit dem Inquiſitionsprincipe, welchem durch 
die Aufftellung eines eigenen öffentlichen Anklägers entſprochen wurde. Der 
Staatsanwalt ift ed, an welchen alle Anzeigen von Verbrechen oder Vers 

geben zu richten find; er hat diefelben in Verfolgung des ihm anvertrauten 

öffentlichen Intereſſes zu prüfen und, wenn er findet, daß dieſes Intereſſe 
eine ftrafrechtliche Unterfuchung erfordert ($. 94), den Antrag auf Einleitung 

des gefeglihen Verfahrens an den Unterfuchungsrichter zu ftellen und diefen 

zur Amtshandlung aufzufordern. Es ift dadurch einerfeitd dafür geforgt, daß 

der Unterfuchungsrichter die Stellung eines unparteiifhen Richters einnimmt, 

andererfeits find die Intereffen der bürgerlichen Gefellfchaft ſowohl, als jene 

der individuellen Freiheit der Staatöbürger gewahrt, weil jede Einleitung 
einer Vorunterſuchung eine boppelte Prüfung durch den Staatsanwalt und 

den Unterfuchungsrichter vorausfegt. Selbft dann, wenn der Unterſuchungsrich⸗ 
ter vor dem Staatsanmwalte Kenntniß von der Verübung eines Verbrechens 
oder Vergehens erhielte, hat er in der Regel nicht von Amtswegen die Vor: 

unterfuchung einzuleiten, fondern die Anzeige oder die Thatfachen, durch wel: 
che er von jenem Verbrechen oder Vergehen Kenntniß erlangt hat, unverzüg- 
lich dem Staatsanwalte mitzutheilen und es diefem zu überlaffen, ober den 
Antrag auf Einleitung der Vorunterſuchung zu ftellen erachtet. Nur wenn 
Gefahr am Verzuge ift, wenn einzelne, zur Zeftftellung des Thatbeſtandes 

*) Die Nothwendigkeit dieſes Grundſatzes ift voritefflich nachgewiefen von Mittermaier 

im Ncchlv des Grim. Rechtes 1849 II. Stüd S. 181 und ff. 



oder zur Verfolgung des Thaͤters erforderliche Unterſuchungshandlungen (3. B. 
Vornahme eines Augenſcheines am Orte der That, Vernehmung eines Zeu⸗ 
gen (3. B. des tödtlich Verwundeten), die Ausfertigung eines Steckbriefes 
oder die Veranlaſſung der Nacheile, die Vornahme einer Hausdurchſuchung 
und dgl.) ohne Nachtheil fuͤr den Erfolg des Strafverfahrens nicht verſchoben 

werden können, hat der Unterſuchungsrichter das Recht und die Pflicht, 
dieſe Unterſuchungshandlungen ſogleich vorzunehmen, ohne den Staatsanwalt 
davon vorlaͤufig zu benachrichtigen oder einen Antrag desſelben abzuwarten. 
Er iſt jedoch verpflichtet, in einem ſolchen Falle den Staatsanwalt davon 
fo ſchnell als möglich in Kenntniß zu ſetzen, damit derſelbe nach Umſtänden 

bei der vorzunehmenden Unterſuchungshandlung (z. B. dem Augenſchein oder 
der Hausſuchung) noch interveniren könne. Auch hat der Unterſuchungsrichter 
die über ſolche Amtshandlungen aufgenommenen Protocolle ſogleich dem 

Staatsanwalte mitzutheilen, Damit dieſer die weiteren Anträge auf Einleitung 
der Vorunterfuhung und auf Vornahme fernerer Unterfuchungshandlungen 
ftellen Eönne. 

Das Gefeg macht von dem Grundfage, daß die Einleitung jeder Vor⸗ 
unterfuchung von dem Antrage des Staatsanwaltes abhängig fei, nur in 
jenen Faͤllen eine Ausnahme, in welchen nach den Vorfchriften des materiel⸗ 

fen Strafrechtes nur auf Verlangen des Beleidigten oder Beichädigten ein⸗ 
gefchritten werden darf, indem es in diefen Faͤllen, wenn der Staatsanwalt 
die gerichtliche Verfolgung verweigert, dem Betheiligten das Recht einräumt, 
ald Privatankläger aufzutreten und die Sache mit allen Rechten des Staats 

anwaltes felbft zu verfolgen ($. 404). In diefen Fällen ift Daher der Unter: 

fuhungsrichter in Betreff der Einleitung des Gtrafverfahrens an ben Antrag 
des Beleidigten oder Befchädigten gebunden. 

Das öfterreihifhe Geſetz hat durch diefe Anordnungen die Grundfäge 

des franzöſiſchen Rechtes (Code d’insiruclion criminelle art. 22, 59, 61 
und 63) aufgenommen; ja, es ift fogar in der Durchführung derfelben con⸗ 

fequenter geblieben. Nach franzöfifchem Rechte beftehen nämlich zwei Ausnahmen 
von der allgemeinen Vorfchrift, daß die Einleitung einer Borunterfuhung von 

dem Antrage ded Staatsanwaltes abhänge, indem das Gefeh vom 20. April 
1810 CArt. 11) der Plenarverfammlung ded Appellhofes das Recht einräumt, 

dem Generalprocurator dad Einfchreiten wegen eines durch ein Mitglied des 
Appelihofes zur Kenntniß diefes Gerichtes gelangten Verbrechens oder Ver: 

gehend aufzutragen, und indem ber Art. 235 des Code d’instr. erim. bie An⸗ 
Hogefammer des Appellhofes berechtigt, fo lange fie nicht über die Verfegung 

eines Befchulbigten in den Anklageſtand erkannt hat, aus Anlaß ber ihr vorlie⸗ 

genden Acten ein neues Verfahren gegen Perfonen, die bis dahin noch nicht in 

Unterfuchung gezogen worden, anzuordnen. Das franzöfifdhe Necht wollte ba» 
durch eine Art Ueberwachung der Staatsanwaltſchaft durch die Appellhöfe ein« 



führen, bamit kein Verbrechen unbeftraft bleibe.) — Ebenſo verfügt die 
badifhe Strafprocefordnung von 1845 , nachdem fie in den 88. 41 und 

54 eine dem öfterreichifchen $.90 vollfommen entfprechende Beftimmung gege- 
ben, im $. 55, daß, wenn der Staatsanwalt Eeinen Antrag auf Einleitung 
einer Unterſuchung ſtellt, der Unterfuchungsrichter auf Antrag eines Xetheilig: 

ten hievon dem Bezirks. Strafgerichte Anzeige zu machen hat, welches fodann 
nach Anhörung des Staatsanwaltes entfcheidet,, ob die Unterſuchung einzu 
feiten fei. 

Dasdfterreichifche Gefeg hat in Webereinftimmung mit der preuf: 

fifden Verordnung vom 3. Sänner 1849 ($$. 1, 4 und 5), mit dem Eur: 
heffifhen Gefege vom 831. Drtober 1848 ($. 153) und mit den Ztrafpro- 

ceßordnungsentwärfen für Thüringen($. 74), für Braunfchweig ($.1 

und 8) und für Hannover ($$. 33 und 85), dieſe Ueberwachung ber 

Staatsanwaltfchaft durch die Gerichte ganz aufgegeben und die Einleitung 
der Vorunterfahung ausnahmslos von dem Autrage entweder des Staatsan⸗ 
waltes ober in den Ausnahmefällen des $. 404 von jenem bes Betheiligten 
abhängig gemacht.*) Es ift gewiß für die möglichft unparteiifche Stellung 
ber Gerichte wünfchenswerth, daß diefelben nicht zugleich als Ankläger und 

Richter einzufchreiten haben, und daß in jenen $ällen, wo bie Einleitung 

des Verfahrens nicht fchon gefeglih von dem Antrage eined Betheiligten ab: 

hängig ift, die Staatsanwaltfchaft zur Beurtheilung der Srage berufen iſt, 
ob eine Verfolgung im öffentlichen Interefle Tiege, während nach dem bis⸗ 

herigen Gefege der Uinterfuchungsrichter über alle an ihn gelangenden Anzei- 
gen von Verbrechen oder Bergehen von Amtswegen einfchreiten mufite. Durch 

die der Staatdanwaltfchaft eingeräumte Befugniß, nur über Anzeigen, die 
ihr erheblich erfheinen, den Ylnterfuchungsrichter zur Vornahme der Vor: 
ımterfuchung aufzufordern ($. 93), wird in vielen Faͤllen, in welchen das 
öffentliche Intereſſe die Verfolgung einer Handlung nicht fordert, die 

Einfeitung eines Strafverfahren ganz vermieden werden. So z. B., went 
Fälle angezeigt werden, die zwar dem Buchftaben des Geſetzes nach unter 

ein Strafgefeß fubfumirt werden Eönnten, die aber wegen des unbedeutenden 
Betrages der Verleßung ober wegen der Geringfügigkeit des Intereſſes der 
bürgerlichen Geſellſchaft nicht beftraft zu werden verdienen, (ganz unbedeutende 

Diebftähle oder Veruntreuungen). Bei anderen, insbefondere bei politiſchen 

*) Morin, dictiennaire du droit criminel p. 5%45 Mangin, de l’actiou publique 

Tom. I. Nro. 24 und 28. — Helie gebt in feinem trait& de l’instruct'on crim. 

IL p. 385-208 in der Ausdehnung des Rechtes ber Appellhoͤfe, die öffentliche Klage 

zu überwachen, noch weiter. 

**) Au Mittermaier Hat ſich in dem ſchon angeführten Auffage: Die Vorunter⸗ 

fuhung in ihrem Verhaͤltniß zu den neuen Grundlagen des Strafprocefies ( Archiv 

bes Crim. Mechtes 1849 S. 203 u. ff.) für die Richtigfeit diefer Anficht ausgeſprochen . 



Verbrechen oder Vergehen, bebarf ed oft einer forgfältigen Erwägung, 06 
es im Intereſſe der Staatöregierung liege, wegen einer zur Anzeige gekom⸗ 
menen firafbaren Handlung (z. B. wegen Schmähungen des Landesfürften, 
wegen Prefvergehen) einzufchreiten; es bedarf daher nicht felten einer vor 
läufigen Anfrage beiden höheren Verwaltungsbehörden, die Durch den Staats⸗ 

anwalt ohne Anftand itattfinden kann, während eine ähnliche Eorrefpondeng 

des Interfuchungsrichter6 mit Verwaltungsbehörden oder mit dem Minifterium 
feiner richterlichen Stellung wegen ganz unzuläffig wäre. Die Erfahrung, die 
man in Frankreich darüber gemacht hat, gibt diefer Einrichtung das befte 
Zeugniß.*) Die Beforgniß, daß die Staatdanmaltfchaft zu viele ſtrafbare 

Handlungen unverfolgt laflen’oder von ihrer Befugniß einen parteiifhen Miß- 

brauch machen werde, dürfte Faum als begründet erfcheinen ; im Gegentheile 
it durch die Trennung dieser bisher den Nichtern obgelegenen Pflicht von dem 
Richteramte mit Zuverficht eine größere Energie von Seite der eigens zur 
Ausübung der öffentlichen Anklage beftellten Organe zu erwarten. Gegen Miß: 

bröuche fcyüßt die Verantwortlichkeit der Staatsanwälte gegen ihre Vorgeſetz⸗ 
ten und es verfteht ſich von ſelbſt, daß Jeder, welcher durch Läſſigkeit eines 
Staatsanwaltes befchwert zu fein glaubt, fich der Abhilfe wegen an den unmit« 
telbaren Vorgefeßten desfelben zu wenben berechtigt ift.**) Eben fo ſteht ed dem 

Berichte frei, falls der bei demſelben angeftellte Staatsanwalt feiner Pflicht 

nit eifrig nachkommt, davon dem Vorgefegten besfelben Anzeige zu machen. 

Es ergibt ſich hieraus, daß der Unterfuchungsrichter felbft in jenen al 
In, in welchen er wegen Gefahr am Verzuge, ohne einen Antrag des Staats» 
anwaltes abzuwarten, die unauffchiebbaren Unterfuchungshandlungen vorzu⸗ 

nehmen verpflichtet ift, nicht weiter gehen darf, als es der Zweck des Geſetzes 

erfordert. Er wird daher allerdings bie nothwendig erfcheinenden Vorunter⸗ 

Iugungsfchritte vornehmen und dafür jorgen, daß die Spuren des Verbres 

chens nicht verloren gehen,‘ daß an den Gegenftänden des Verbrechens Feine 
für den Erfolg ded Verfahrens nachtheifige Veränderung vorgenommen, daß 
die Flucht des Angeſchuldigten verhindert werde und dgl., allein darauf hat 

fih feine Thaͤtigkeit auch zu befchränten. Erft wenn der Staatsanwalt Aber 
die ihm von dem Unterfuchungsrichter gemachten Mittheilungen den Antrag 

*) Rach dem Compte general de la justice criminelle en France pendant l’annde 

1847 (Paris 1849) ließ die Staatsanwaltfchaft in Frankreich in diefem Jahre von 

224 481 Anzeigen und Klagen 88,196 ohne Verfolgung, unb zwar 34,432, weil 
die angezeigte That weder ein Verbrechen, nod ein Vergehen bildete, 25,533, weil 
die Thäter ganz unbelannt waren, und 19,469, weil bie angezeigten Hanbs 
lungen unbedeutend waren und bie öffentliche Ordnung nicht ers 
heblich berährten. 

**) Diefes Recht des Beteiligten if nad Molönes, traitö des fonctious da pro- 
cureur du roi, 1. Vol. p. 308 auch in ber franzöfifchen Praris anerlaunt. 



auf Einleitung oder Fortfegung der Vorunterſuchung ftellt ”), hat ber Unter: 

fuchungsrichter die weiteren Unterfuchungshandlungen vorzunehmen. 

| $. 91. 

Iſt die Einleitung einer Borunterfuchung von dem Staatsanwalt 

beantragt worden, fo hat der Unterſuchungsrichter fohin, ohne weitere 

Anträge des Staatsanmalted abzuwarten, von Amtswegen einzu- 

fchreiten und das Geeignete zu verfügen. 

$. 92. 

Wenn der Unterfuchungsrichter Anträgen des Staatsanwalted hin⸗ 

fihtlich der Einleitung einer Unterfuchung oder hinfichtlich der Vornahme 

einzelner Unterfuchungshandlungen beizutreten Bedenken findet, oder wenn 

er ed wegen der Wichtigkeit einer Unterſuchungshandlung für nöthig 

erachtet, hat er die Entfcheidung des Bezirfs-Bollegialgerichtes einzuho⸗ 

len. Er nimmt dann an der Berathung, aber nihtan der Beſchluß— 

faff ung Theil. Bon folchen Berathungen ded Bezirks-Collegialgerichtes 

ift der Staatsanwalt, fo viel thunlich, vorher zu benachrichtigen, damit 

er feine Anfichten ſchriftlich oder mündlich vortragen Tann. 

Die Anordnung dieſes $. dient zur Beleuchtung und Begründung der 
oben aufgeftellten Anficht, daß der Unterfuchungsrichter nicht gegen die 
Meinung des Staatsanwaltes eine Vorunterſuchung einleiten dürfe, indem 
das Geſetz ausdrücklich das Recht des Unterfuchungsrichters, die Entſcheidung 
des Bezirk. Collegialgerichted einzuholen, auf die Fälle befchränkt, wenn ber. 

felbe den Anträgen des Staatsanwaltes auf Einleitung einer Worunterfuhung 

beizutreten Bedenken findet, Eeineswegs aber (wie die badifche Strafpro: 

ceßorbnung $. 55) ihm died auch dann geftattet, wenn der Staatsanwalt bie 

Sache fallen laffen will und daher feinen Antrag ftellt. 

$. 93. 

Der Unterfuchungsrichter erflattet dem Bezirkd-Eollegialgerichte 
über den Stand aller anhängigen Unterfuchungen wöchentlid einmal 

mündlichen Bortrag. Der Staatsanwalt mohnt diefer Siäung bei und ift 

berechtigt, über dieſen Vortrag Anträge zu ftellen. 

— — — — 

Nittheilung jenes Protocolles wie auf eine eingegangene Anzeige.» 



1. Stellung des Staatsanwaltes in der 
Borunterfudung. 

$. 94. 

Der Staatsanwalt hat alle über Berbrechen oder Vergehen an ihn 

gelangenden Anzeigen, welche er für erheblicherachtet,*) fo wie 

bie zu feiner Kenntniß fommenden Beweismittel dem Unterfuchungsrichter 

mitzutheilen und zugleich die geeigneten Anträge zu ftellen. Er hat aud) 

zur Entdeckung unbekannter Thäter durch Erforfhung dahin führender 

Anzeigungen mitzuwirken. 

$. 95. 

Unterfuchungshandlungen nimmt der Staatsanwalt felbft bei fon- 

kiger Nichtigkeit nicht vor. Er ift jedoch berechtigt, Perſonen, welche 

Aufklärung ‚über begangene Verbrechen oder Vergehen zu ertheilen im 

Stande fein dürften, vorläufig und unbeeidigt Durch Bezirfs-Einzelrichter 

oder in deren Abmwefenheit oder Verhinderung auch durch Beamte ber 

Sicherheitsbehörben in feiner Gegenwart vornehmen zu laffen. Außerdem 

fann er in dringenden Fällen in Abwefenheit des Unterfuchungsrichtere 
und ſeines Stellvertreterd Augenfchein, Hausfuchung und andere Unter: 

ſuchungshandlungen durch Bezirfseinzelrichter oder Beamte der Sicherheits: 

behörden vornehmen laflen, und denfelben auch felbft beimohnen. In allen 

diefen Sällen find die aufgenommenen Protocofle unverweilt dem Unter: 

fuhungsrichter mitzuthellen, welcher deren Form und Vollſtaͤndigkeit zu 

prüfen und nöthigenfalt8 die Wiederholung oder Ergänzung der Verband: 

lung zu bewirfen Hat. 

Von der größten Wichtigfeit für die Stellung bes Staatsanwaltes ift 
die Frage, ob eraud zu eigentlihenlinterfußungshandlungen 
berehtigt fein ſolle? — In Frankreich hat der Staatsanwalt in 

allen Faͤllen von flagrant delit, d. i. wenn der Thäter bei der That felbft 
oder unmittelbar nach derfelben ergriffen, oder wenn er durch öffentlichen 

Nachruf verfolgt oder bald nach der That im Befige von Gegenfländen ber 

*) Bergl. 6. 90 und die oben S. 200 enthaltenen Bemerkungen zu demſelben. Gleichlau⸗ 
tend find die badiſche Strafproceßorbnung $. Al, und der thüringifche Entwurf 

6.80. Auch vie franzöfifche Praris und die Erfenntniffe des Caſſationshofes ſtimmen 
bamit überein. Mangin, de l’action publique 1. Nro. 16 p. 25 und Helie, 

trait& de l’instruct. erim. 11. 255— 263. 
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troffen worden, bie feine Urheberfchaft oder Mitſchuld vermuthen laſſen (Code 
d’insir. crim. art. 41), fo wie in allen Faͤllen, in welchen er von dem Herrn 
eines Hauſes (ober von dem Oberhaupt einer Familie) um die Conftatirung 

eined im Innern des Haufed begangenen Verbrechens oder Vergehens erfucht 
wird (Code art. 46), das Recht, felbft und ohne Zuziehung des Unterſuchungs⸗ 

richters Augenfchein, und zwar unter Beeidigung der Sachverftändigen, Baus: 
fucdungen, oder die Durchſuchung von Papieren vorzunehmen, die Verwandten, 

Nachbarn, Dienftleute oder andere Perfonen, die wahrfcheinlih Aufkla- 

rung über die That zu geben vermögen, zu vernehmen, gegen den Verdäch- 
tigen einen Norführungsbefehl zu erlaffen und ben Angeichufdigten felbft 

zu verhören.*) (Code art. 32—40.) Diefe Ausdehnung der Befugnifle des 

Staatsanwaltes nach franzöſiſchem Rechte und die darin liegende Vermiſchung 
von Geſchaͤften rein richterliher Natur mit der Stellung des öffentlihen An⸗ 

klaͤgers hat jedoch fehr gegründete Bedenken hervorgerufen. Es kamen häufig 

Klagen über Wiltkürlichkeiten der Staatsanwälte bei diefen Amtehandfun 
gen, überdie bei ſolchen Verhören von den Staatdanmwälten gemachten Ver: 

füche, ein Geftändniß zu erlangen, vor; man befchuldigte die Staatsanwälte, 

fih Drohungen oder Verfprechungen zur Erzielung befiimmter Ausfagen, 
Einfhücdhterung von Zeugen u. dgl. erlaubt zu haben. Selbſt in öffentlichen 
Sitzungen der Zuchtpolizeis oder Schwurgerichte wurde nicht felten über folche 

Handlungen der Staatsanwälte Klage geführt, was auf das ganze Inſtitut 
ein mehr oder minder nachtheifiges Licht zu werfen geeignet war.**) Diefe 

*) Rad dem Wortlaut des franzöfifchen Geſetzes könnte ber Staatsanwalt einige 
biefer Befugniſſe nur im Kalle des Vorhandenſeins eines eigentlichen Verbrechens 

ausüben, allein nachträgliche Fönigliche Verorbnungen, Minifterialerlafje und Entſchei⸗ 

dungen bes Gafjationshofes haben die Praxis, welche dem Staatsanwalt alle diefe Be: 

fugniffe auch in Bergehensfällen einräumt, als gerechtfertigt erflärt. Morin, diolion- 
naire Ju droit crim. p. 427 und 428. — Massabiau, trait6 des fonctions du 
procureur du roi MH. p. 188. — Schon hei der Berathung bes Code d’instr. crim. 

wurbe biefe in dem älteren franzöfifchen Rechte ftets als unzuläffig betrachtete Ver⸗ 

einigung ber Yunctionen des Unterfuchungsrichters mit jenen bes öffentlichen Aufläs 

gers fehr lebhaft befämpft , insbefondere von den faijerlichen Erzkauzler Cam bhaceres. 

©. Locre&,tom. XXV. p. 126—150 und Hâélie, traitd de linstruclion crim. II. p. 
136—146. 

) Sehr lebhaft ift die Zweckmaͤßigkeit dieſer Cinrichtung beftritten in ben „Materialien 

zur Meviflon ber rheinpreußifchen Strafproceßorbnung” (Köln 1848) von dem ausge⸗ 
zeichneten Practiker Ruppent hal, Generalprocurator zu Köln, ©. 115—122. 

„Betrachtet man die Stellung und die wefentlichen Berufspflichten des Staatsanwaltes,» 

beißt es daſelbſt, „ſo muß man anerkennen , daß es in jeder Hinficht eine Anomalie ift, 
wenn man biefen, vorzüglich zum Auflagen berufenen Beamten in einzelnen Wällen 
auch zum Inyuirenten macht und in feiner Berfon zwei Gigenfchaften vereinigt, die nach 

der Natur bes Anklageproceſſes ganz unvereinbar find. Nur die bringendfle Nothwendig⸗ 
keit koͤnnte dies entſchuldigen; ſchwer wird es aber fein, biefe Nothwendigkeit, noch viel 



Nachtheile der franzöfifchen Einrichtung Eonnten durch die zu Gunften derfel- 
ben angeführten Gründe, welche nur den Vortheil eines möglichft rafchen Ein- 
fpreitend von Seite des öffentlichen Anklägers betreffen, nicht aufgewogen 
werden, da in Verhinderung des linterfuchungsrichterd audere Gerichtsper⸗ 
fonen eben fo fchnell ald der Staatsanwalt zur Hand fein können, um alle 
augenbliTich nöthigen, keinen Auffchub geftattenden Vorkehrungen zu treffen. 

Diefer Segengründe ungeachtet, haben mehrere der neuen deutſchen Ge 
fege die frangöfifhe Anordnung beinahe unverändert aufgenommen. Die 
badifhe Strafpreceßor dnung ($. 41) legt dem Staatsanwalte die Pflicht 

ü— — — — — 

ſchwerer, ſie in der Ausdehnung zu beweiſen, in ber die Strafproceßordnung fle als bes 

wiefen anzunehmen fcheint. Sobald ber Staatsanwalt von einem begangenen Verbre⸗ 
hen Kenntuiß erhält, foll er, wie bie Strafproseßorbnung ihn befichlt, abreifen, dem 
Interfuchangsrichter davon Nachricht geben, deſſen Aufunft abzuwarten aber nicht ver 

pflichtet fein, obgleich diefer Unterfuchungerichter in ber nämlichen Stadt, vielleicht im 
der nämlichen Straße, vielleicht zar in dem nämlichen Haufe wohnt und ebenfo ſchnell 
reifefertig fein kann, ale der Staatsanwalt felbfl. Nach der Natur des Anflagepros 
sches muß ber Richter bie Unterfuchung führen. Erhält nun der Stanisanwalt Nach⸗ 

richt von einem Verbrechen, das ein fchnelles Ginfegreiten nothwendig macht, fo iſt wohl 
nichts den Verhaͤltniſſen mehr angemefien, als bag er bem Unterfuchungsrichter die erhal⸗ 
tene Anzeige mittheilt mit der Aufforderung, ih mit ihm an Det und Stelle zu vers 

fügen, um gemeinjchaftli, Jeder nach feinem amtlihen Berufe, thätig zu fein. 
Alsdann iſt das Verfahren unbrzweifelt gefeßlich und wirb gegen manche Ginwenbuns 
gen gefichert, die, wenn auch an ſich ungegründet , doch einen gewiſſen Schein von Bes 
deutung Haben Fönnen. Den Unterfuchungsrichter kennt das Volk ale ben unbefans 

genen Bermitiler zwifchen dem Ankläger und bem Angeflagten; den Staatsanwalt 

lennt das Bolt als Aufläger, es kennt ihn als folchen fowohl nach der Natur feines amt⸗ 

lien Berufes, als auch aus feinen in ben öffentlichen Sigungen gehaltenen Vortraͤgen. 
Gine von dem Staatsanwalte, als Inquirenten, zu Protocsll genommene Erklärung 
des Angeflagten oder eines Zeuge: wird man vielleicht zurüdzunchmen, ober als unrichtig 

aufgefaßt anzngeben eher wagen, als eine bem Richter abgegebene Erklaͤrung. Wenn nun 
aber derſelbe Staatsanwalt in der Verhandlung vor dem erkennenden Gerichte dem Aus 
geflagien als Ankläger entgegentritt und feine Anklage auf die von ihm ſelbſt abgefaßs 

ten Brotocolle ftügt, fo kann es dahin kommen, daß in ber Sitzung über Fragen geeits 
ten wich, bei denen ber Staatéauwalt perſönlich beibeiligt ift und feine amtlichen 
Verhandlungen , dem Angeflagten gegenüber, vor bem Gerichte rechiferligen oder vers 

tBeidigen muß. Am Rheine wir: man fich vielleicht noch einer nur halb vergefienen Un; 
terfuchung (des Fonffchen Brocefies) erinnern, welche das eben Geſagte vollftänbig 

beftätigt.” Aus biefen Gründen beantragt Ruppenthal, den Staatsanwalt von allen 

Functionen des Inquirenten zu entbinden. — Diefelbe Auſicht iR fehr warm vertheibigt von . 
Mittermaier im Archiv des Crim. Rechtes, 1849 2. Stud S. 208-212. Auch der 

erfahrene Molitor, jebt Miniſterialraih im baierifchen Juſtizminiſterium und früs 
ber Generalprocurator für die Pfalz, erflärte in ber Jage mann'ſchen Beitichrift für 

deutfches Strafverfahren 111. Band S. 27, daß die Stellung des Staatsanwaltes reiner 
fein würbe, wenn er nur auf bie Stellung von Anträgen beſchraͤult wäre. 



auf, in Abweſenheit des Unterſuchungsrichters und des ihn vertretenden 

Amtsrichters Augenſchein, Hausfuhungen und andere Unterfuhungshand: 

fangen, durch deren Verzögerung Qeweismitzel verloren gehen Fonnten, 

felbft vorzunehmen, und ermächtigt ihn ($$. 43, 16 —48) nicht nur zur 

vorläufigen und unbeeidigten Abhörung von Zeugen, fondern auch zur Er: 

faffung von Vorführungsbefehlen und zur ungefäumten Vernehmung des An- 
gefchuldigten ſelbſt. Die preuifche Verordnung vom 3. Zänner 1849 $. 7 

geflattet dem GtaatSanwalte, wenn Gefahr am Verzuge haftet oder der 
Kal der Ergreifung auf friiher That vorliegt, Unterfuchungsverhandlun⸗ 

gen, Verhaftungen oder Befchlagnahmen felbft vorzunehmen; außer diefen 

Faͤllen hat er foldye entweder bei der Polizeibehörbe ober bei dem betreffen: 

den Gerichte zu beantragen. *) Aehnliche Beftimmungen enthalten das baie- 

rifche ©efeß von: 10. November 1848 $. 23 (iu Verbindung mit den 

86. 19— 21 des Strafgefeßbudhes von 1813 II. Theiles), das Eurheffi- 

[che Geſeß vom 31. October 1848 $$. 144—146 und 151, und der 

bannoverifhe Entwurf einer Strafproceßorbnung $. 50. 

Die Hfterreihifche Geſetzgebung dagegen ging von der Anficht au, 
dab auch die Vorunterfuchungshandlungen bei richtiger Auffafflung und An⸗ 

wendung der Anklageform nicht von dem in den Augen des Angefchuldigten 

und des Yublicums ald Partei erfheinenden Staatsanmwalte, fondern nur 

von Richtern oder Beamten der Zicherheitäbehorden, fo weit diefe überhaupt 

als dazu berechtigt erfcheinen, vorgenommen werben follen. Die Ausfchließung 

der Staatsanwaltfhaft von folhen Vorunterſuchungsſchritten erfhien als 

ein weſentlicher Fortſchritt auf dem Gebiete der Strafproceßgefeßgebung und 
als vorzüglich geeignet, der Staatsanwaltfchaft die ihrem Berufe entfprechende 
Stellung anzumweifen, zugleich aber alle jene Unzutömmtichkeiten zu vermeiden, 

welche nach Dem Zeugniffe der Erfahrung aus der franzöſiſchen Einrihtung 
entfpringen. Es wurde daher, in ebereinftimmung mit dem Entwurfe einer 
@trafproceßordnung für Thüringen $. 81, der Grundſatz aufgeftellt, 
daß der Staatsanwalt Unterſuchungshandlungen bei fonfti- 

ger Nichtigkeit nicht vornehmen darf. 
Der Staatsanwalt bfeibt dadurch nicht nur von der Aufnahme foͤrm⸗ 

licher Zeugenvernehmungen, Verhöre des Befchuldigten, Augenfcheinsproto- 
colle und dgl., kurz folder Unterfuchungshandfungen, welche als wefentliche 

*) Diefe Beſtimmung des neuen preußifchen Geſetzes if ein offenbarer NAückſchritt gegen 
bie Berorbuung vom 17. Juli 1866 über bas Berfahren in den bei dem Kammerges 
richte und dem Eriminalgerichte zu Berlin zu führenden Nnterfuchungen,, welche im 
$. 7 amsbrädlich anorbnete, daß der Staatsanwalt Unterfuchungshandlungen, Ber: 
baftungen ober Befchlagnahmen nicht felb vorzunehmen , fondern nach den Umſtän⸗ 
ben entweder bei der Pollzeibehörbe ober dem Gerichte zu beantragen hate. 



Grundlage des Verweifungserkenntniffes betrachtet und nach Umſtaͤnden felbft 

bei der Hauptverhandlung benüßt werden könnten, ausgefchloflen, fondern er 

darf auch Eeine Vernehmungen in der Form, wie ed den Sicherheitsbe⸗ 
hörden zufteht, felbft vornehmen. Er ift nur berechtigt, Perfonen, welche über 
das in Frage ſtehende Verbrechen oder Vergehen Aufklärung zu geben im Stande 
fein dürften, mithin auch den Beſchuldigten felbft, durch Bezirkseinzelrichter 
oder in deren Abwelenheit oder Verhinderung, fomit nur ausnahmsweiſe durch 

Beamte der Polizeibehörden in feiner Gegenwart vernehmen zu laflen. Jede 

folhe Vernehmung kann jedech nur den Charakter einer vorläufigen (pros 

viforifhen) Amtshandlung an ſich tragen. Es ift daher nicht nur die Beei⸗ 

digung der fo vernommenen Perſonen bei diefer Vernehmung nicht geftattet, 

fondern das Geſetz fordert dabei auch nicht jene Förmlichkeiten der Protocoll⸗ 

führung (5. 108), welche bei eigentlichen Unterſuchungshandlungen vorgefärier 

ben find, insbefondere nicht die Anmefenheit eined beeideten Protocollführers, 

und es feße diefe Vernehmung ausdrücklich der förm lichen Vernehmung 
des Angeſchuldigten oder der Zeugen durch den Unterſuchungsrichter oder den 

von ihm requirirten Einzelrichter, bei welcher der Staatsanwalt nach F. 96 
nicht gegenwärtig fein darf, entgegen. 

Um jedoch in dringenden Fällen die Strafrechtöpflege nicht unter einer 

zufälligen Abweſenheit oder Verhinderung des Unterfuchungsrichters und feines 
Siellvertreters leiden zu laſſen, geftattet da6 Gefeg dem Staatsanwalte, in 

folchen Fällen die Vornahme eines Augenfcheines, einer Hausſuchung (8.147), 

oder die Keftnehmung und vorläufige Verwahrung des Angefchuldigten ($. 187), 

ſo wie die Abhörung besfelben durch WBezirkseinzelrichter oder Polizeibeamte 
zu veranlaffen, welchen Amtshandlungen er auch felbft beimohnen darf. Außers 

dem ift er im foichen Fällen zur Ausfertigung von Steckbriefen gegen flüchtige 
Angefchuldigte ($. 420) berechtigt. Dagegen darf er die Durchſuchung von 
Papieren und die Eröffnung von Briefen, die mit Befchlag belegt worden, 

ſelbſt durch die vorbezeichneten Perfonen nie veranlaflen, weil diefe Amtöhand« 

langen durdh die $$. 152, 154 und 155 der Strafproceßorbnung ausdrücklich 

dem Unterfuchungsrichter allein vorbehalten find. 

Uebrigens fteht es in allen diefen Zällen dem Unterluchungsrichter, wel⸗ 
dem die Protocolle der von dem Staatsanwalte requirirten Bezirkdeinzel. 

richter oder Polizeibeamten ohne Aufichub mitgetheilt werden muͤſſen, zu, bie 

Form und die Vollſtaͤndigkeit diefer Amtshandlungen zu pruͤfen und nad) Um⸗ 

Ränden deren Ergänzung oder Wiederholung zu bewirken. Es verfteht ſich 

von felbfl, daß feßtere nur dann zu veranlaffen ift, wenn ed ber Zweck des 

©trafverfahrens erfordert, und wenn nad den Umftänden ein Erfolg davon 

zu erwarten ift, z. B. wenn ein Augenfcein, der für die Hauptverhandlung 

ſelbſt wichtig erſcheint, nicht in ber durch das VII. Hauptſtuͤck vorgeſchriebenen 
Form aufgenommen wurde, und wenn es zugleich wahrſcheinlich ift, daß bie 



Wieberho'ung dedfelben nicht etwa wegen ber inzwifchen nothwendig eingetre: 

tenen Veränderung der thatfächlihen Merhältniffe (5. B. wegen vorgeſchrit⸗ 

tener Fäulniß eines Leichnams) fruchtlos fein werde; — oder wenn ein 

Zeuge, beflen Ausfage nach $. 281 in der Hauptverhandlung wahrſcheinlich 

vorgelefen werben dürfte, nicht in der vorſchriftmäßigen Form vernommen 

werden ift und dgl. 

$. 96. 
Der Staatsanwalt darf dagegen bei der förmlichen Vernehmung bed 

Angefchultigten oder der Zeugen durch den Unterfuchungsrichter nicht ge 

genwärtig fein. Er ift aber berechtigt, dem Augenjchein, einer Hausfu: 

ung und der Durchſuchung von Papieren beizuwohnen und die Gegen. 

ſtaͤnde zu bezeichnen, auf welche dieſe Unterfuchungshandlungen auszu: 
dehnen find. Der Linterfuchungsrichter fol den Staatsanwalt zu diefem 

Behufe in der Regel von der Vornahme diefer Handlungen im Boraus 

benachrichtigen, Fann fie aber auch, wenn Gefahr auf dem Verzuge haftet, 

ohne vorausgegangene Berftändigung desfelben vornehmen. 

Nach der in Frankreich beftehenden Praris darf der Staatsanwalt 
ber von dem lnterfudyungsrichter vorgenommenen Abhörung des Angeſchuldig⸗ 
sen unb ber Zeugen beiwohnen.“) Dasfelbe verfügt die pre ußiſche Verord⸗ 

nung vom 3. Jänner 1849 $. 7. Allein diefe Beſtimmung ift nicht nur au 
fi) bedenklich, indem die Anwefenheit ded Staatsanwaltes leicht die völlige 

Unparteilichleit und Unbefangenpeit des Unterſuchungsrichters fowohl, ald der 

vernommenen Perfonen gefährden kann **), fondern e8 würde auch ben Grund⸗ 

*) Die Richtigfeit dieſer Praris wird jevod in Frankreich ſelbſt vielfach beftritten, 
insbefondere von Garn ot (de l’instraction erim. I. p. 837 und 401), Duverger 

(manuel des juges d’instruclion. Paris 1844 Il. p. 77, 354 ımb 422) und An- 

beren. 

“r) Mit Recht fagt Mittermaier Hierüuber (im Archiv bes rim. Rechtes 1849 
©. 211): „Soll der Staatsanwalt nur als flunımer Zuhörer gegenwärtig fein, fo iR 

dies theils entwürdigenb für biefen Beamten, theils flörend, und zwar infofern es 
ben Unterfuchungerichter, ver fich controlirt flieht, befangen macht, aber auch bie 

Unbefangenheit des Bernommenen flören kann, der an den Mienen und dem ganzen 

Benehmen des Staateanwaltes leicht Tadel, Unwillen oder Schabdenfreude Tiest und 
entſchieden zurädhältender wird. Ohnehin wird bem Staatsanwalt leicht ein Wort, 

eine Bemertung , eine Aufforberung an den RKichter, auch noch biefe ober jene Frage 
zu ſtellen, entichlüpfen, fo bag man am Eube doch zu einem Verhdre vom Seite bes 
Staatsanwaltes ober zu unangenehmen Eonflicten zwifchen dem Staatsanwalt und dem 
Unterfuchungsrichter kommt, der fidy nicht gern zurechtweiſen läßt. Wollte man aber 

dem Gtaatsanwalte das Recht geben, ſelbſt Fragen zu ftellen, fo würbe dies eine 
Berwirrung im Bange des Verhoöres und leicht ärgerliche Sceuen zwiſchen den zwei 
Beamten veranlaffen.” 



ſad der moͤglichſten Gleihftellung bed Anklägers und des Angeklagten im 
Beziehung auf proceffualifche Rechte verlegen, wenn der Angeklagte den Ver: 
nehmungen der Zeugen beizuwohnen nicht berechtigt wäre, dem Staatsan⸗ 
malte aber ohne Ausnahme das Necht der Gegenwart bei folhen Verband: 
lungen zuftehen würde. Das öfterreichifche Gefeß har daher (in Ueber: 
einftimmung mit der badifchen Gtrafpreceßorbnung $. 45, und dem th äi: 
ringifhen Entwurfe $. 82) den Staatsanwalt von ber förm lichen 
Veruehmung ded Angelchuldigten und der Zeugen durch den Unterſuchungs⸗ 
richter ganz ausgefchloflen. 

III. pflichten der Bezirks-Einzelrichter in Betreff 
der Vorunterſuchung. 

8. 97. 

Die Bezirks⸗Einzelrichter haben alle ihnen zukommenden Anzeigen von 

Verbrechen oder Vergehen, ſo wie die zu ihrer Kenntniß gelangenden Be⸗ 

weismittel Dem Staatsonwalte des zuftändigen Bezirks. Collegialge⸗ 

richtes mitzutheilen, und zur Entdeckung unbekannter Thaͤter durch Er- 

forſchung dahin führender Anzeigungen mitzuwirken. 

$. 98. 

Wird einem Bezirke-Einzelrichter ein in feinem Bezirke verübtes, zur 

Zuftändigfeit des dafelbft nicht anmweienden Unterfudjungsrichters gehoͤri⸗ 

ged Verbrechen oder Vergehen angezeigt, bei welchem bie fchleunige 

Bornahme eined Augenfcheines, einer Hausfuhung oder anderer Un- 

teriuchung&handlungen erforderlich erfcheint, fo muß er zwar den Staats- 

anwalt und Unterfuchungsrichter davon fchleunigft benachrichtigen, Doch 

bat er ſich unverzüglich an den Ort ber That zu begeben, um vorläufig, 

fo weit nöthig, den Thatbeſtand feftzuftellen, und bie erforberlichen Un⸗ 

terfuhungshandlungen vorzunehmen. Die darüber aufgenommenen Pro⸗ 

tocolle bat er dem Staatsanwalte mitzutheilen. 

IV. Verfahren bei Anzeigen. 

s. 99. 
Wird ein Verbrechen oder Vergehen mündlich oder ſchriftlich ange: 

zeigt, fo iſt der Anzeiger über alle Umftände zu vernehmen, von welchen 

Dieth, GStrafproceß. 14 
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die Beurtheilung feiner perfönlichen Glaubwürdigkeit und der Wahrheit 

feiner Anzeige abhängt. 
$. 400. 

Ueber namenlofe Anzeigen , fo tie über Anzeigen, die von einem 

völlig Unbekannten herrühren, ift zwar, falls fie beftimmte, dad Ber- 

brechen oder Vergehen glaubwürdig bezeichnende Umftände enthalten, zur 

Erhebung diefer Umftände zu fchreiten; doch ift Dabei mit Vermeidung 

alles Auffehens und mit möglichfter Schonung der Ehre der befchuldig- 

ten Berfonen vorzugehen. 

v. Verfahren bei vorhandenen Spuren und 
Gegenftänden eined Verbrechens, 

8. 101. 
Hat ein Verbrechen oder Vergehen Spuren zurüdgelaffen, fo find 

diefe in geeigneter Weife, insbefondere durch Augenfchein nach den in dem 

folgenden Hauptftüde enthaltenen Beftimmungen zu erheben. Es iſt Sorge 

zu tragen, daß folhe Spuren bis zur Vornahme diefer Erhebung fo viel 

als möglich in unverändertem Zuftande erhalten werden. 

8. 102. 

Gegenftände, an oder mit welchen die ftrafbare That verübt wurde, 

oder welche der Angefchuldigte am Orte der That zurüdgelaffen hat, über- 

haupt Gegenftände, welche von dem Angefchuldigten oder von Zeugen 

anzuerkennen find, oder in anderer Weiſe zur Herftellung des Beweiſes bie: 

nen fönnen, find, ſoweit es möglidy ift, in gerichtliche Verwahrung zu 

nehmen. Sie find entweder in einen mit dem Gerichtöfiegel zu verfchlie- 

enden Umfchlag zu bringen, oder e8 ift an ihnen’ein Papierſtreifen ber- 

geftalt mit dem Gerichtöftegel zu befeftigen, daß er ohne Verlegung des 

Siegels von dem Gegenſtande nicht getrennt werden fann. Umfchlag und 

Papierftreifen. find mit einer entfprechenden Auffchrift zu verfehen. 

VI. Protocollführung und Serichtözeugen. 

Nah dem bisherigen Strafgefehe mußten zu jeder Vernehmung in 
Eriminalfachen außer dem Unterfuchungsrichter und einem beeideten Proto⸗ 
collfuͤhrer (»Serichtsfchreiber”) zwei beeidete Gerichtöbeifiger beigezogen wer: 

ben. Bei dem Mangel aller DeffentlichEeir follte darin ein geſetzliches Schuß: 
mittel gegen unrichtige Protocollirung der Husfagen der vernommenen Per: 
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fonen und gegen Willkür von Seite des Unterfuchungsrichters liegen. Ungeach⸗ 
tet wiederholter gefeglicher Vorfchriften zur Regelung bes Inftitutes der Cri⸗ 
minalgerichtsheifiger (Hofdecret vom 19. December 1806 3. 794 der J. G. S.; 

Decret ber Eentral:Drganifirungshofcommiflion für Tirol vom 11. Juli 1817 2. 
1846 der J. G. S. und Hoflanzleidecret vom 25. September 1836 3. 21,363 
für das lombardiſch- venetianifche Königreich) wurde doch, wie die Erfahrung 
lehrte, durch dieſes unbedeutende Surrogat der Deffentlichkeit die Ab⸗ 

fiht des Geſetzes, „die bürgerliche Sreiheit und die Gefegmäßigkeit des Vers 

fahrens zu verbürgen,? nicht erreicht. Die ganze Inftitution konnte ſich keiner 
Theilnahme von Seite des Volkes erfreuen ; wer konnte, fuchte fich der Pflicht, 

ald Beifiger zu dienen, zu entziehen. So gefchah ed, daß nicht nur unzählige 

Amtshandlungen ohne Zuziehung von Beifigern aufgenommen und die darüber 
errichteten Protocolle nur nachträglich denfelben zur Unterſchrift mitgetheilt 

wurden, fondern daß in manchen Kronländern, in welchen die Bezahlung der 

Beifiger eingeführt wurde, das Perfonale derielben ausfchließend aus verarm⸗ 
ten Bürgern beftand , die natürlich nicht geeignet waren, irgend eine Controfe 
der Unterfuchungsrichter zu-bilden. 

In dem neuen Öefeße wurde daher in Uebereinftimmung mit dem fran« 

söfifhden Rechte und allen neueren deutfchen ©efegen zur Giltigkeit 
gerihtlicher Amtshandlungen in der Regel die Anweſenheit des Unterfuchungs- 
rihterd (oder Bezirkseinzelrichters 88. 88, 89, 98) und eined beeideten 
Protocollführers für genügend erklärt, da ohnehin die Zulaflung eines Ver 

theidigerd am Schluffe der Vorunterfuhung und die Deffentlichkeie der Haupt⸗ 
verhandlung als die wichtigfien Schugmittel gegen einen Mißbrauch der dem 
Unterfuchungsrichter eingeräumten Gewalt erfcheinen. Nur ausnahmsweife 
wird bei einzelnen Unterfuchungsfchritten (Augenſchein $. 117, Hausſuchung 
$. 148, Durchſuchung von Papieren $. 152) die Beiziehung von Gerichts⸗ 
jeugen gefordert, um bei diefen Amtshandlungen theild eine größere Buͤrg⸗ 
(daft für die Gefegmäßigkeit des Verfahrens zu erreichen, theils für das bei 
dem Uugenfchein oder einer Hausfuchung Wahrgenommene mehrere Zeugen zu 
haben. Aus diefem Grunde wurde die Aufftellung einer Regel Über die Art 
der Auswahl der Gerichtszeugen vermieden und ed dem die Unterſuchungs⸗ 

handlung leitenden Beamten überlaflen, entweder, wo allgemein verpflid- 
tete Gerichtszeugen beftehen, diefe beizuziehen, oder an dem Orte, wo die 
Amtshandlung vorzunehmen ift, nach Bedürfniß für den einzelnen Kal ver: 
trauenswürdige ©emeindemitglieder zu diefem Behufe befonders zu ver- 
Mlichten. 

Im Uebrigen flimmen die Vorichriften der neuen Strafproceßordnung 
über die Art der Protocollirung, über die Unterzeichnung und Siegelung, fo 
wie über die Vorlefung der Protocolle beinahe völlig mit demjenigen überein, 
was in dem biöherigen Strafgefeße über Merbrechen ($$. 2 28T, 288, 

1 



297—299 , 859 und 370 St. G. I. Th.) und in dem dazu erfhienenen Ne- 
vellen Darüber angenıdbnet war. . 

$. 408. 

Bei allen gerichtlichen , zur Unterfuchung gehörenden Handlungen, 

tworüber Protocolle aufzunehmen find, ift mit Ausnahme der im $. 95 

bezeichneten Faͤlle bei fonftiger Richtigfeit außer dem Beamten, wel⸗ 

her die Handlung vornimmt oder leitet, ſtets die Gegenwart eines beei- 

beten Brotocollführers erforderlich. 
$. 404. 

FR bei einer Unterfuhungshandlung die Zuziehung von Gerichts⸗ 

zeugen erforderlich, fo müffen dieſe volljährige, unbefcholtene, bei der Sache 

unbetheiligte Männer und entweder allgemein oder für den einzelnen Fall 

mittelft Handſchlages dahin verpflichtet fein, daß fie, um möglicher Weife 

Zeugniß vor Gericht abzulegen, auf Alles, was vor ihnen vorgenommen 

oder ausgefagt werden wird, volle Aufmerkſamkeit verwenden, über die 

getrene Protocollirung desfelben wachen, und bis zur Hanptverhandlung 

über Alles, was ihnen bei Gelegenheit der Unterfuchungshandlung befannt 

geworden, Stillfchweigen beobachten werben. 

$. 106. 
Die Protocolle über gerichtliche Handlungen werben gleich bei Bor- 

nahme derfelben, und wo dies nicht thunlich ift, unmittelbar nachher auf- 

genommen. 
$. 106. 

Jedes Protocol enthält die Bezeichnung des Ortes, Jahres und Ta⸗ 

ges der Aufnahme und der gegenwärtigen Berfonen. 

Die Fragen und Antworten find ohne Weitläufigfeit und wo möglich 

in den wirklich gebrauchten Ausdrücken nieverzufchreiben. *) Den Bernoms 

menen ſteht es frei, ihre Antworten dem Protocollführer in die Feder zu 

fagen. Bedienen fie fid) dieſes Rechtes nicht, fo hat der Richter die Ant- 

worten laut, fo daß es die Anweſenden hören, zu dictiren. 

$. 107. 

Jedes Protocol ift den vernommenen oder fonft beigegogenen Perſo⸗ 

nen vorzufefen, auch auf Berlangen zum Durchlefen vorzulegen und die 

9— Hieraus ergibt ſich, daß bie Protocolle über bie Bernehmung von Zeugen ober Ange: 
ſchulbigten in ver Regel nicht im erzählenden, fonbern im biresien Style aufzunehmen find. 
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gefchehene Vorlefung oder Worlegung, fo wie Die Genehmigung, tm Peo⸗ 

tocolle zu bemerfen. Dasfelbe iſt ſodann von den vernommenen Perfonen 
durch Beifegung des Namenszuges oder Handzeichens auf jedem Bogen, 
und am Schluffe von den anwefenden Beamten, dem Protocollführer und 

den eiwa beigegogenen Gerichtszeugen zu unterfchreiben. Verweigert ber 
Bernommene die Unterfchrift, fo if Died nebft dem Grunde der Weigerung 
im Protocolle zu bemerfen. 

$. 108. ur 

In Dem einmal Nievergefchriebenen darf nichts Erhebliches ausge 

loͤſcht, zugeſetzt oder verändert werben. Durchfirichene Stellen müffen noch 

lesbar bleiben. Erhebliche Aenderungen oder Berichtigungen, die ein Vers 
nommener feiner Ausfage beifügt, find in das Protocol ausdruͤcklich auf- 
junehmen oder am Rande desſelben oder in einem Nachtrage zu bemerfen, 
und auf die im 8. 407 bezeichnete Art zu genehmigen und zu unterfchreiben,®) 

$. 109. 

Befteht das Protocol! aus mehreren Bogen, fo müffen dieſe ſaͤmmtlich 

mit einem Faden zufammengeheftet und bie Endeu des Fadens mit dem 

Gerihiöfiegel fo verfiegelt werben, daß fein Bogen ohne Verfehung des 

Siegel herausgenommen werden kann. 

VI Strafgewalt des Unterfuhungsridters.. 

Obſchon die Strafproceforbnung jede Anwendung von Drohungen oder 
Imangsmitteln, um entweder von dem Angefhuldigten oder von Zeugen bes 
fimmte Musfagen zu erlangen, ftreng verbietet, und obgleich dielelbe dem im 
ber öfterreichifchen Strafgefeßgebung von 1803 ı$$.363— 365 St. ©. I. Th.) 
beftandenen und erft durch die a. b. Entfchließung vom 22. Mai 1848 (Art. VII) 

außer Wirkfamkeit gefeßten Spiteme der Ungehorfamsftrafen vollkommen 

fremd ift, fo mußte doch zur Wahrung des richterlichen Anfehens und zur 
Ahndung eines offenbar die Würde des Gerichtes verleßenden Benehmens von 

Zeugen, Sachverftändigen oder Angefchuldigten dem Unterfuchungsrichter 

eine gewiſſe Disciplinargewalt eingeräumt werden. Die Nothmendigfeis einer 

*) Sollte ſich zwifchen dem Richter und dem Protocollführer eine Berfchiedenheit der 
Anfichten über die Richtigkeit oder Vollſtaͤndigkeit ber Faſſung bes Protocolles ergeben, 
fo müffen ber Natur der Sache nach bie verfchiebenen Anfichten derfelben in das Bros 
tocoll aufgenommen werben, 



folgen Verfügung ift in allen Gefegen anerfannt, namentlich in dem baie 
riſchen ©efege vom 10. November 1848 $. 45, der würtembergifchen 
Strafproceßordnung $. 142, der badifchen Strafproceßorbnung $. 85, dem 
kurheſſiſchen Gelege vom 31. October 1848 $.171, dem thüringiſchen 
($. 98) und hannoveriſchen Entwurfe ($. 74). Das öfterreihifche Geſetz 

beſcheaͤnkt diefelbe nicht nur auf ein ungeftümes oder beleidigendes 
Setragen, fondern verpflichtet den Unter uchungsrichter auch, durch vorausge⸗ 
hende Ermahnungen auf Beſeitigung des ungebührlichen Benehmens hinzu⸗ 

wirken. Erſt, wenn dieſe Ermahnungen fruchtlos geweſen, darf eine Discipli⸗ 
narſtrafe eintreten. Die Gränzen der Strafgewalt des Unterſuchungsrichters 

find in Uebereinſtimmung mit den meiſten deutſchen Geſetzen feſtgeſtellt. Durch 

die Verpflichtung des Unterſuchungsrichters, jede Verfügung dieſer Art in den 

Acten erſichtlich zu machen und (bei Gelegenheit des nach $. 93 wöchentlich 

zu erſtattenden Vortrages, wenn ed nicht früher geſchehen wäre) zur Kennt: 
niß des Bezirks:Collegialgerichted zu bringen, fo wie burdy das dem Bethei⸗ 
ligten eingeräumte Recht ($. 114), von dem Ausfpruche des Unterſuchungs⸗ 

richter6 an das Bezirks, Collegialgericht zu recurriren, ift gewiß einem Miß- 
brauche diefer Disciplinargewalt nad Möglichkeit vorgebeugt. 

$. 440. 

Gegen diejenigen, welche ſich ungeachtet vorausgegangener Exmah- 

nungen bei irgend einer Verhandlung der Borunterfuchung ein ungeftümes 

oder beleidigende8 Betragen zu Schulden fommen laffen, kann der Unter: 

fuhungsrichter eine Strafe bis zu acht Tagen Gefängniß, und wenn der 

su Beſtrafende bereits verhaftet ift, Dunkelarreſt oder hartes Lager bie 

auf acht Tage, oder Entziehung warmer Koft während einer Woche, unter 

Beobachtung der im 5. 24 St. ©. I. Thls. enthaltenen Befchränkung, ver- 

hängen. 
jede foldye Berfügung iſt in den Acten erfichtlich zu machen und dem 

Bezirks⸗Collegialgerichte anzuzeigen. 

VIII. Einftellung der Borunterfuhung. 

Die Natur der Vorunterſuchung und der Zweck derjelben bringt es mit 
ſich, daß Unterfuhungsrichter und Staatsanwalt gemeinſchaftlich auf die Er- 
forfhung der Wahrheit hinwirken, daß tiefer durch feine Anträge und zweck ⸗˖ 
mäßige Benägung ber ihm zu Gebote ftehenden polizeilichen Kräfte, jener 
durch die von ihm gepflogenen oder veranlaßten Erhebungen die Feſtſtellung 
des Thatbeftandes, die Ausmittlung des wahrfcheinfichen TIhäters und die 
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Vorbereitung der etwaigen Hauptverhandlung fördern follen. Von befonderer 
Wichtigkeit ift bie Grage, von wen bie einmal begonnene Worunterfuchung 
wieder eingeftellt werben Eönne, wenn fich im Laufe derfelben ergibt, daß 
fein Grund zur Zortfegung derfelben mehr vorhanden ift, wenn ſich z. B. 
durch die Erhebungen herausgeftellt hat, daß die That nach dem Gefeße nicht 
ſtraibor, oder daß die Strafbarkeit derfelben erlofchen fei, oder wenn es nicht 
möglid war , ben wahrfcheinlichen Thäter auszumitteln, oder, wenn es au 
binreihenden Gründen fehlt, um den Beſchuldigten der That für dringend’ 
verbächtig zu halten, u. dgl. 

In England hängt, wie fchon erwähnt wurde, die Einftelung der 
Vorunterfuchung von dem Ermeffen bes mit der Zührung derfelben betrauten 
Friedensrichters oder police-magistrate ab. In Frankreich dagegen kann 
bie Einftelung einer einmal begonnenen Vorunterfuchung, wenn auch der Uns 
terfuhungsrichter und Staatsanwalt darüber einverftanden find, nur über 

Vortrag des Unterfuchunusrichters durch förmlichen Befchluß der Rathskam⸗ 
mer des Zuchtpolizeigerichteß, bei welchem das Verfahren anhängig war, ver 
füat werden.*) Dasfelbe ift in dem baie riſchen Gelege vom 10. Novem⸗ 
ber 1848, in dem Eurbeffifchen Gefege vom 31. D:tober 1848, in dem 
thüäringifchen und in den bannoverifchen Kutwurfe einer Strafpro⸗ 
erfordnung verordnet. Die badifche Strafprocefordnung ($. 62) dayeıen 
läßt die Einſtellung des Verfahrens nicht nur in allen Fällen zu, in welchen 
der Unierfudhungsrichter und Staatsanwalt gemeinſchaftlich dafür ſtimmen, 
ſondern auch dann, wenn ber Staatsanwalt darauf anträgt.und der Unter 
ſuchungsrichter entgegengefeßter Meinung iſt, mit Ausnahme von zwei Fällen, 
wenn nämlich eine beftimmre Perfon bereits als Angefchuldigter vernemmen 
wurde, oder wenn fich ber Befchädigte dem eingeleiteten Verfahren angefchlof: 
jen hat. Nur in diefen, fo wie in allen Zällen, in welchen der Unterfuchungs- 
tihter dad erfahren einftellen will, der Staatsanwalt aber entgegengelegter 

Anfiht ift, muß vorläufig die Entſcheidung des Bezirksſtrafgerichtes darüber 
fingeholt werden. | 

Das ö ſterreich iſche Geſetz geht von der Anficht aus, daß, wenn einmal 
eine Vorunterfuchung eingeleitet ift, die Einftelung derfelden nicht mehr von 
ber Laune eines Einzigen, fei es der Staatsanwalt oder der Unterſuchungsrich⸗ 
ter, abhaͤnqig gemachtiwerden könne. Wenn jedoch diefe beiden Beamten, in dere, 
Amtspflicht die Wahrnehmung des öffentlichen Intereſſe liegt, darüber einver⸗ 

Randen find , daß kein binreichender Grund zur Sortfegung des Verfahrens 
vorliege, daß entweder Eeine Wahrfcheinlichkeit, den Thärer eined DVerbre 

) Duverger, mannel des juges d’instruction. Paris 1844, p. 887. — Hölie, 
traite de Yinstruction crim. II. p. 399414. — Das öffentliche Riniſterium in 

ben preußifchen Rheinprovinzen (von Dr. Weißmann) ©, 61. 

. 



chens aussuforfhen vorhanden fei ($. 416), ober daß der Beſchuldigte ſich 
von dem wider ihn erhobenen Verdachte gereinigt habe, oder daß die That in 
Folge der Erhebungen nicht mehr als firafbar erſcheine, u. dgl., fo kann der 

Staat fih dabei berupigen. Das Geſeh ftellt demnach für alle Verbrechen 

und Vergehen, die von Amtswegen zu unterfudhen und zu beflrafen find, ben 
Grundſatz auf, daß die Vorunterfuchung ohne Weiteres einzuftellen fei, wenn 

ver Staatsanwalt und Unterſuchungsrichter in ber Anficht übereinflimmen, 

daß das Öffentliche Interefie die Kortfegung des Verfahrens nicht fordere. 

Nur, wenn diefe zwei Beamten entzegengefeßter Anficht find, iſt zur Einftellung 
der Vorunterfuchung ein Beſchluß des Vezirks-Collegialgerichtes erforderlich. 

Lauter diefer auf Einftellung des Verfahrens, während der Staatsanwalt die 

Kortfeßung desfelben beantragt hatte, fo fteht dem Staatsanmwalte das Recht 

zu, Dagegen bei dem Lanbesgerichte Befchwerde zu führen. Diefer Recurs hat 

der Natur der Sache nach auffhiebende Wirkung. Eine ſolche Einftelung des 
Verfahrens ſchließt nicht aus, daß dasfelbe wieder aufgenommen werden 
Eönne, fobald neue Beweismittel beigebradyt werben, die entweder neue Ver: 

dachtsgruͤnde liefern oder die fchen vorhandenen beftärfen ($. 391). Die ge- 

fegliche Beſtimmung hierüber enthält der 

8. 4141. 

Bei Berbrechen oder Vergehen, die von Amtöwegen zu unterfuchen 

und zu beftrafen find, tft das Verfahren ohne Weiteres einzuftellen, wenn 

nach dem übereinftimmenden Urtheile des Unterfuchungsrichtere und des 

Staatsanwaltes Fein Grund zur Fortfegung desfelben mehr vorhanden ift. 

Sind der Unterfuchungsrichter und ver Staatsanwalt entgegengefep: 

ter Anficht, fo ift Die Entſcheidung des Bezirks.Collegialgerichtes einzuholen, 

Gegen das Erfenntniß des letzteren auf Einftellung des Berfahrene 

fieht dem Staatsanwalte binnen drei Tagen das Rechtömittel der Be- 

fhwerbeführung an das Landesgericht mit aufichiebender Wirfung zu. 

$. 112. 

Bei Verbrechen oder Vergehen, die nur auf Verlangen eines Bethei: 

ligten unterfucht werden, ift die Vorunterfuchung ſtets einzuftellen, wenn 

der Betheiligte dies verlangt, ober feinen Antrag ganz zurüdnimmt. 

Aud bei diefen ſtrafbaren Bandlungen, welche nur auf Verlangen eines 
Betheiligten unterfucht und beftraft werden, findet die Vorfchrift des $. 111 
dann ihre Anwendung, wenn der Betheiligte die Einleitung der Vorunterfu 
dung durch ben Staatsamwalt in Gemäßheit des $. 404 veranlaßt hat und 
wenn, ohne daß er es verlangt oder feinen Antrag zuruͤckgenommen, der 
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Unterſuchungsrichter und der Staatsanwalt oder, wenn biefe verfchiedener 
Meinung wären, das Bezirks-Collegialgericht die Einftellung des Verfahrens 
für nöthig oder zweckmaͤßig halten. 

$. 4113. 

Wird eine VBorunterfuchung eingeftellt, fo ift dem Angefchulpigten auf 

fein Berlangen von dem Bezirks-Collegialgerichte ein Amtszeugniß dar- 

über auszufertigen, daß fi) alle gegen ihn vorgelommenen Verdachts⸗ 

gründe behoben haben, oder daß Fein Grund zu weiterer gerichtlichen 

Verfolgung vorhanden fei. Um das erflere zu erhalten, Tann ber Anger 

ſchuldigte verlangen, dag Entſchuldigungsbeweiſe, die er anzeigt, von dem 

Unterfuchungsrichter erhoben, und nad) deren Ergebniß ein neues Amts⸗ 

jeugniß audgefertigt werde. , 

Das Sefeg Hat dur die Zulajfung von zweierlei Amtszeugniſſen für 
den Angeſchuldigten eine bereits in mehreren Kronländern beftehende Praris 

rückſichtlich des $. 279 St. ©. I. Th. beftätige und dadurch die Möglichkeit 

gegeben, einem Angefchuldigten, der alle wider ihn erhobenen Verdachtsgründe 
zu entkräften vermochte, ein Beweismittel feiner vollftändigen Nechtfertigung 
zu verfchaffen. 

IX. Rechtsmittel in der Borunterfuhung. 

$. 114. 

Alle, welche fi während der Vorunterfuchung durch eine Verfügung 

oder Verzögerung des Unterfuchungsrichters befchwert erachten, haben das 

Recht, darüber eine Entiheidung des Bezirks⸗Collegialgerichtes zu verlan- 
gen, und ihr Begehren entweder fhriftlich oder mündlich bei dem Unterſu— 

chungsrichter oder unmittelbar bei dem Bezirfö-Eollegialgerichte anzubringen. 

Diefes Recht ſteht ſowohl dem Staatsanwalte, ald dem Angefchuldigten, 

ja auch Zeugen, &achverftändigen oder anderen Perfonen (z.B. im Falle 

ded 8.153) zu, die fih durch eine Verfügung des Unterſuchungsrichters ber 

(wert erachten. *) Das Gefeß hat ſich hiebei abfichtlich nicht des Ausdruckes 

2) Nach franzöfifchem Rechte darf ber Angefchulbigte gegen Verfügungen bes Unter: 

fuchungsrichtere nur dann eine Beſchwerde ergreifen, wenn er deffen Unzuflänbigfeit b:> 
hauptet. Dem Staatsanwalte bagegen fleht das Recht der Befchwerbeführung (appel) 
gegen alle Verfügungen des Unterfuchungsrichters zu. Der Rechtszug geht immer an 
die Anklagelammer. Morin, dictionnaire du droit crim. p. 65 und Duverger, 
manuel des juges d’instruction. Paris 1844. 1. p. 409. Das öfterreichifche Geſetz 
hat diefe ungleiche Stellung bes Stantsanwaltes und des Angeſchuldigten vermieben. 



218 

„Befehmerbeführung (Mecurd)? bedient, um jeder Verwechslung diefer Be: 
rufung von dem Unterfuchungsrichter an dad Bezirks:Collegialgericht mit den 

Rechtsmitteln gegen einen Beſchluß des Legteren vorzubeugen. Uebrigens ergibt 

fih ſowohl aus der Natur der Sache, ald auch aus der Vorſchrift des $. 92, 
daß der Interfuchungsrichter qn der Abftimmung über eine ſolche Beſchwerde 

nicht theilnehmen darf. 

$. 145. 

Gegen Entfcheidungen des Bezirfs:-Collegialgerichtes in der Borun- 

terfuchung kann jeder Betheiltgte Beſchwerde bei dem Landesgerichte füh- 

ven, welches darüber in legter Inſtanz entfcheibet. Diefe Befchwerbe ift bin- 

nen drei Tagen nad) Eröffnung der Entjcheidung des Bezirka⸗Collegialge⸗ 

richte bei dem Unterfuhungsrichter anzubringen, und hat, fofern nicht 

Gefahr aufdem Verzuge haftet auffchiebende Wirfung. Gegen Entſchei⸗ 

dungen des Bezirks⸗Collegialgerichtes, welche die in den 88. 440 und 490 

erwähnten Strafen betreffen, findet Feine Befchwerbeführung Statt. 



Siebentes Hauptſtück. 

Son dem Augenfdeine und den Sadhver- 
Rändigen. 

1. Bon dem Augenfcheine und der Zuziehung 
von Sachverftändigen überhaupt. 

Der Augenfhein*), d. i. jene Amtshandlung, wodurch der Richter von 

dem Dafein oder der Befchaffenheit gewiffer, auf die Beurtheilung der Sache 
Einfluß nehmender Thatfachen oder Merkmale (mit oder ohne Beiziehung von 
Sachverftändigen) durch eigene finnlihe Wahrnehmung ſich zu überzeugen 

ſucht, und die Ergebniffe der Beobachtung amtlich aufzeichnen läßt, war ſchon 

den Römern befannt CL. 1. pr. D. de inspiciendo ventre. L. 6. Cod. de 
re milit.), kam jedoch, da ihr Strafprocek auf dem Anklageprincipe berubte, 
größtentheild nur im Givilverfahren vor. Im Mittelalter wurde der Augen 

fhein ebenfalld zuerft im Civilproceſſe häufig angewendet. Erft durch das Auf⸗ 

kommen des inquifitorifchen Principe, durch die Damit verbundene vorläufige 
Unterfuchung der Wahrfcheinlichkeit, daß ein Verbrechen verübt worden fei, 
und durch die Ausbildung der Lehre vom Thatbeftande erhielt der Augenfchein 

im Strafverfahren, insbefondere bei dem Verbrechen der Tödtung, größere 

Richtigkeit. Die Nothwendigfeit des Augenfcheines bei dieſem Verbrechen ift 

ſchon im canonifchen Rechte (c. 18. X. de homicid volunt.) erwähnt. Vor: 
jäglich wichtig wurde das gegen bad Ende des 13. Jahrhunderts gefchriebene 

Verb des Albertus Gandinus, libellus de maleficiis , welches im Mittel: 

alter als Autoricät in Criminalſachen galt, indem darin in dem Titel de homi- 
eidiariis bereits Erörterungen über die ärztliche Unterfuhung des Leichnames 

eines Getödbteten und über die Tödtlichkeit der Wunden vorkommen und in dem 

Titel de praesumtionibus dubitatis auf die Nothwendigkeit der Gewißheit dee 

*) S. hierüber vorzüglich Kitka, von ber Erhebung bes Thatbeftandes S, 203 u. ff. 

Mittermaier, bie Lehre vom Beweife, Darmflabt 1834 ©. 161 u. ff. und bas beutfche 

Strafverfahren desfelben 1846 I. Band ©. 537 u. ff. und II. Band ©. 59 u. ff. — 

Duverger, manuel des juges d’instruction, Paris 1844. Il. p. 8%—98, 214306. 
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vollſtaͤndiges und deutliches Bild der gemachten Wahrnehmungen liefern, als 
ob fie felbft den Gegenftand beobachtet hätten. Befonders nothwendig wird Die 

umfichtigfte Aufnahme des Augenfcheinprotocoll«3 in jenen Fällen, in wel. 
chen die Hauptverhandlung, bei welcher das Protocol vorzulefen ift ($. 281), 

vor Geſchwornen Statt zu finden hat. Ein vorzügliches Augenmerf muß in 

diefen Bäflen auch darauf gerichtet werden, daß die Austrüde, in weldhen das 

Protocol abgefaßt ift, nach Thunlichfeit gemeinveritändlich feien, und daß 
den Angaben über die Größe oder das Maß der beobachteten Gegenftände 
außer den unzweifelhaften Beftimmungen -(z. B. bei Wunden nad) Zolfen und 

Linien) auch noch die für den Laien verftändficheren Beſtimmungen (;. B. 
nach der Größe einer beftinmmten Münzforte, eines Taubeneies u. dgl.) beige: 
gefegt werden. 

$. 118. 

Sind bei einem Augenfcheine Sachverftändige erforderlich, fo foll der 

Unterfuchungsrichter in Der Regel deren zwei zuziehen. Die Beizie- 

hung eines Sachverftändigen genügt, wenn der Fall von geringererWich- 

tigfeit ift, oder das Zuwarten bis zum Eintreffen eines zweiten Sachver⸗ 

ftändigen für den Zweck der Unterfuchung bedenflich erfcheint. 

$. 119. 

Die Wahl der Sachverftändigen fteht dem Unterfuhungsrichter zu. 

Sind dergleichen bleibend angeftellt, jo fol er Andere nur dann zuziehen, 

wenn Gefahr auf dem Verzuge haftet, oder wenn jene durch befondere Ver⸗ 

hältniffe abgehalten find oder in dem einzelnen Kalle als bedenklich erfcheinen. 

Die Stellung des Unterfuchungsrichters, als des zunächft mit der Leitung 
ber Vorunterfuchung beauftragten Beamten, bringt es mit fi, daß demfelben 

die Wahl der Sachverftändigen zufteht; doch find ſowohl der Staatsanwalt 

als der Angefchuldigte berechtigt, in Beziehung auf diefe Auswahl Anträge an 

den linterfuchungsrichter zu ftellen, über welche diefer zu entfcheiden hat. Er 
bat dabei einerfeits auf das Vorhandenfein der erforderlichen Kenntniffe ober 

Sertigleiten, andererfeit6 auf die möglichfte Unparteilichkeit der beigezogenen 

Sachverftändigen Rüdficht zu nehmen. Er fol daher in der Regel an die ftän- 

dig angeftellten Sachverftändigen gebunden fein, weil bei diefen beide vorer- 

wähnten Bedingungen als vorhanden zu vermuthen find. Außerdem ift er ver⸗ 

pflichtet, ſolche Sachverftändige zu vermeiden, welche nad) den 88. 159, 160 
und 178 als bedenkliche Zeugen erfcheinen würden, und, fall6 bereits ein An- 
gefchuldigter in Unterfuchung gezogen, d. i. al6 Angefchuldigrer vorgela- 

den, vernommen oder verhaftet worden ift, gegründete Einwendungen desfel: 

ben zu beachten. Es bedarf wohl Faum einer Erwähnung, daß in Bällen von 

befonderer Wichtigkeit, wenn die zur Abgabe eines Gutachtens in dem einzel: 
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nen Falle nöthigen Kenntniffe bei den fländig angeftellten Sachverftändigen 
nicht mit voller Beruhigung vorausgefegt werden Eönnen, der Unterfuchungs- 
richter berechtigt fein muß, ausnahmsweiſe auch andere Sachverftändige zu: 
zuziehen. 

8. 120. 

Perſonen, welche in einem Unterſuchungsfalle als Zeugen nicht ver, 

nommeno der nicht beeidet*)werbentürften, find bei ſonſtiger Nich— 
tigfeit als Sachverftänbige nicht beizugiehen. Befindet fich der Angef-hul- 

digte zur Zeit des Augenfcheined bereits in Unterfuchung, fo müſſen ihm 
bie Sacdyverftändigen vor der Vornahme des Augenfcheines namhait ges 
maht, und wenn er erhebliche Einwendungen gegen dieſelben vorlr:.gt, 

fals nicht Gefahr am Verzuge haftet, andere Sachverftändige b:iufen 
werden. 

8. 124. 

Sachverſtaͤndige, welche nicht bleibend angeſtellt und als ſolche beei⸗ 

det ſind, müſſen vor der Vornahme des Augenſcheines eidlich verpflichtet 

werden, Daß fie den Gegenſtand desſelben forgfältig unterſuchen, die ges 

machten Wahrnehmungen treu und vollftändig angeben, und ihr Gutach⸗ 

ten nach beftem Wiffen und Gewiflen und nad) den Regeln ihrer Wifien- 

(haft oder Kunft abgeben wollen. *® 

8. 122. 

Die Gegenftände des Augenfcheines find von den Sachverſtaͤndigen 

in®egenwart der Gerihtsperfonen zu befichtigen und zu ı:nter« 

juhen, außer, wenn leßtere aus Rüdfichten des fittlichen Anftandes ſich zu 

entfernen für angemeffen erachten ***), oder wenn die erforderlichen Wahr: 

nehmungen, wie bei der Unterfuchung von Giften, nur durch fortgefehte 

Beobachtung oder länger dauernde Verfuche gemacht werben können. ***#) 

— — 

) Die Worte: „ober nicht be eidetꝰ find im Texte des Reichsgefehblattes durch einen Druck⸗ 
fehler ausgelaſſen worden. 

*#) Sachverſtaͤndige, welche ſtaͤndig angeſtellt und als ſolche bereits beeidet ſind, müſſen 
nur vor ber Vornahme des Augenſcheines am ihren abgelegten Cid erinnert werben. 

»2*) 3.3. wenn es fi) um die Beflchtigung ber Gefchlechtsorgane einer Frauensperſon 

durch Aerzte oder Wundaͤrzte im Falle einer Nothzucht, eines Kindesmordes u. dgl. handelt 

»20) In einem ſolchen Kalle find den Sacverftändigen die Sachen, weldje den Gegen⸗ 

Rand der Unterfuchung bilden, 3. B. bie Eingeweide besjenigen, ber wahrſcheinlich ver⸗ 
giftet worden, nach vorläufiger Feſtſtellung ber Identitaͤt derfelben, urkundlich zu Aber, 
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vollftändiges und deutliches Bild der gemachten Wahrnehmungen liefern, als 
06 fie felbft den Gegenftand beobachtet hätten. Beſonders nothwendig wird bie 

umfichtigfte Aufnahme des Augenfcheinprotocoll«$ in jenen Fällen, in wel- 

chen die Hauptverhandlung, bei welcher das Protocol vorzuiefen ift (8. 281), 

vor Befchwornen Statt zu finden hat. Ein vorzügliches Augenmerk muß in 

dieſen Faͤllen audy darauf gerichtet werden, daß die Austrüde, in welchen das 

Protocol abgefaßt ift, nach Thunlichfeit gemeinveritändfih feien, und daß 

den Angaben tiber die Größe oder dad Maß der beobachteten Gegenftände 
außer den unzweifelhaften Beftimmungen -(z. B. bei Wunden nad) Zollen und 

Linien) auch noch die für den Laien verftändlicheren Beftimmungen (3. ®. 
nach der Größe einer beftinmten Münzforte, eines Taubeneies u. dgl.) beiger 
gefegt werden. 

$. 118. 

Sind bei einem Augenfcheine Sachverftändige erforderlich, fo fol der 

Unterfuchungsrichter in der Regel deren zwei zuziehen. Die Beizie- 

hung eines Sachverftändigen genügt, wenn der Fall von geringerer Wich⸗ 

tigkeit ift, oder das Zumarten bis zum Eintreffen eines zweiten Sachver⸗ 

ftändigen für den Zweck der Unterfuchung bevenflich erfcheint. 

8. 119. ‚ 

Die Wahl der Sachverftändigen fteht dem Unterfucdhungsrichter zu. 

Sind dergleichen bleibend angeftellt, fo fol er Andere nur dann zuziehen, 

wenn Gefahr auf dem Verzuge haftet, oder wenn jene durch befondere Vers 

hältniffe abgehalten find oder in dem einzelnen Kalle als bedenklich erfcheinen. 

Die Stellung des Unterfuchungsrichters, als des zunächft mit der Leitung 

ber Vorunterfuhung beauftragten Beamten, bringt ed mit fi, daß demfelben 

die Wahl der Sachverftändigen zufteht; doch find ſowohl der Staatsanwalt 

als der Angefchuldigte berechtigt, in Beziehung auf diefe Auswahl Anträge an 
den Unterfuchungsrichter zu ftellen, über welche diefer zu entfcheiden hat. Er 

bat dabei einerfeits auf das Vorhandenſein der erforderlichen Kenntnifle oder 

Sertigkeiten, andererfeitd auf die möglichfte Unparteilichkeit der beigezogenen 

Sachverftändigen Ruͤckſicht zunehmen. Er fol daher in der Regel an die ftän- 

dig angeftellten Sachverftändigen gebunden fein, weil bei diefen beide vorer: 

wähnten Bedingungen als vorhanden zu vermuthen find. Außerdem ift er ver: 
pflichtet, folche Sachverftändige zu vermeiden, welche nach den 8$. 159, 160 

und 178 als bedenkliche Zeugen erfcheinen würden, und, falls bereits ein An- 
gefchuldigter in Unterſuchung gezogen, d. i. als Angeſchuldigter vorgela- 

den, vernommen oder verhaftet worden ift, gegründete Einwendungen desfel: 

ben zu beachten. E6 bedarf wohl Eaum einer Erwähnung, daß in Sällen von 

befonderer Wichtigkeit, wenn die zur Abgabe eines Gutachtens in bem einzel: 
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nen Galle nöthigen Kenntniffe bei den ftändig angeftellten Sachverftändigen 
nicht mit voller Beruhigung vorausgefegt werben Fönnen, der Unterfuchungs: 
richter berechtigt fein muß, ausnahmsweiſe auch andere Sachverftändige zu: 
zuziehen. 

8. 120. 

Perſonen, welche in einem Unterſuchungsfalle als Zeugen nicht ver⸗ 

nommen o Der nicht beeidet*) werden türften, find bei fonftigerN id 

tigfeit als Sachverftändige nicht beizuziehen. Befindet ſich der Angef-hul- 

digte zur Zeit des Augenfcheined bereits in Unterfuchung, fo müſſen ihm 

die Sachverftändigen vor der Bornahme des Augenfcheined namhait ge⸗ 

macht, und wenn er erhebliche Einwendungen gegen biefelben vorlr:.gt, 

fals nicht Gefahr am Verzuge haftet, andere Sachverftändige b.iufen 

werden. 
8. 124. 

Sachverſtaͤndige, welche nicht bleibend angeſtellt und als ſolche beei⸗ 

det find, müſſen vor der Vornahme des Augenſcheines eidlich verpflichtet 

werden, daß fie den Gegenſtand desfelben forgfältig unterfuchen, die ge 

mahten Wahrnehmungen treu und vollftändig angeben, und ihr Gutach⸗ 

ten nach beftem Wiſſen und Gewiflen und nach den Regeln ihrer Wifjen- 

daft oder Kunft abgeben wollen. *® 

8. 122. 

Die Gegenftänve des Mugenfcheines find von den Sachverſtaͤndigen 

in ®egenwart der Gerichtsperfonen zu befichtigen und zu unter⸗ 
ſuchen, außer, wenn legtere aus Rücdfichten des fittlichen Anftandes fiu, zu 

entfernen für angemeffen erachten ***), oder wenn bie erforberlichen Wahr: 

nehmungen, wie bei der Unterfuchung von Giften, nur durch fortgefehte 

Beobachtung oder länger dauernde Verfuche gemacht werben Fönnen, *4*#®) 

*) Die Worte: „oder nicht beeidet? find im Texte des Reichögefehblattes durch einen Druck⸗ 

fehler ansgelafien worden. 

**) Sachverfländige, welche fländig angeftellt und als folche bereits beeibet find, müffen 
aur vor ber Vornahme des Augenfcheines an ihren abgelegten Eid erinnert werben. 

*"*) 3, B. wenn es fi um die Befichtigung ber Gefchlechtsorgane einer Frauensperfon 

durch Aerzte oder Wunbärzte im Falle einer Nothzucht, eines Kindesmordes u. dgl. handelt 

»2) In einem ſolchen Falle find den Sachverftändigen die Sachen, welche den Gegen: 

fand der Unterfuchung bilven, 3. B. die Eingeweide besjenigen, ber wahrfcheinlich vers 
giftet worden, nach vorläufiger Feſtſtellung ber Ipentität derfelben, urkundlich zu Aber, 
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| $. 123. 

Der Unterfuchungsrichter leitet den Augenfchein durch Sachver⸗ 

ftändige. Er bezeichnet die Gegenftände, auf welche fie ihre Beobachtung 

zu richten haben, und ftellt die Fragen, deren Beantwortung er für erfor: 

derlich hält. Die Sachverftändigen fünnen verlangen, daß ihnen aus den 

Acten oder durch Bernehmung von Zeugen jene Aufflärungen über von 

ihnen beflimmt zu bezeichnende Puncte gegeben werden, welche fie für das 

abzugebende Gutachten für erheblich erachten, 

Der beflimmte Ausfpruch des Geſetzes, dab bie Leitung -dbed Yugen- 
fcheines durch Sachverſtaͤndige dem Unterfuchungsrichter zuftehe, befeitigt 
manche Zweifel, welche theild in der Theorie, theild in der Praris über die 
Stellung ber Sachverftändigen gegenüber dem Unterfuchungsrichter erhoben 
wurden, und unterwirft die Sachverftändigen mit Recht der Leitung jenes 
Beamten, welcher für die richtige und zwedmäßige Führung der Vorunter: 

ſuchung verantwortlih, und welcher am beften im Stande ift zu ermeffen, 
welche Gegenftände für die Beurtheilung der einzelnen Straffache erheblich 
oder entfcheidend find. Die Sacwverftändigen find daher im Allgemeinen ver: 

pflichtet, den Weifungen des Unterfuchungsrichters Folge zu leiten, und dieſer 

hat ihnen die Gegenftänbe der Beobachtung oder Beurtheilung zu bezeichuen, 

die Fragen, deren Beantwortung für den Zweck des Strafverfahren erforder: 

lich erfcheint, an fie zu ftellen und insbefondere barauf zu fehen, daß nichts, 

mad zur Beurtheilung der Sache dienli fein Eönnte, von den Sachverftän: 
digen überjehen werde. Ihm fteht es daher zu, ohne Angabe von Gründen 
die technifche Unterfuchung einzelner Gegenftände zu verlangen, z. B. bei einer 
Leichenöffnung- die Unterfuchung einzelner Theile des Leichnames.*) Wenn ber 
Staatsanwalt dem Augenfcheine beimohnt, fo ift derfelbe berechtigt, auch fei- 

nerfeit6 die Gegenftände zu bezeichnen, auf welche die Unterfuchungshandlung 

auszudehnen ift, und bie ihm nöthig fcheinenden Fragen an die Sachverftän- 

digen zu fielen ($. 96). 

Dem Unterfuchungsrichter Tiegt es dagegen ob, nicht nur im Allgemei- 

geben und von biefen wohl verwahrt nach Vollendung ihrer Unterfuchung dem Gerichte 

zurüdzuftellen. Wenn es thunlich ift, foll der Unterfuchungsrichter bei der Uebergabe 

ſolcher Gegenflände an die Sachverftändigen einen Theil berfelben zurückbehalten, um für 

eine allenfalls nöthig werbenbe zweite Unterfuchung berfelben Materiale aufzubewahren. 

*) Ducch die Beftimmungen biefes $. find inebefondere bie $$. 9 und 10 ber Infiruchion 

für die öfterreichifchen Gerichteärzte vom 19. Jänner 1815, wornach bie Gerichtsperfo- 

nen bei Reichenfchanen nur als „Iegale Zeugen des Unterfuchungsactes” erflärt waren, 

als abgeändert zu betrachten. 



sen den Sachverſtaͤndigen bie zur Abgabe ihres Gutachtens erforberlichen that ⸗ 
ſaͤchlichen Mittheilungen zu machen, fondern auch über die von den Sach⸗ 
verländigen in biefer Beziehung geflellten Fragen benfelben die erforderliche 
Aufflärung entweder durch Mittheilung von Actenauszügen oder, wenn Bein 
Bedenken obwaltet, durch Geftattung der vollftändigen Acteneinficht, ader, 
falls es nöthig fein follte, durch befonders zu pflegende Erhebungen zu 
verihaffen. Die Beurtheilung der Frage, welder von Ddiefen We⸗ 

gen einzufchlagen fei, ift ganz dem lnterfuchungsrichter überlaffen. Händen 
fh die Sachverſtaͤndigen durch eine zu große Aengſtlichkeit eines Unterſy⸗ 
chungsſrichters in Mittheilung folcher Thatfachen befchwert, fo ſteht es ihnen 
frei, ſich an das Bezirks. Collegialgericht zu wenden und deflen Entfeheibung 
darüber einzuholen. ($. 114.) 

$. 124. 

Die von den Sachverftändigen gemachten Wahrnehmungen find 

von dem Protocolfführer fogleich aufzuzeichnen. Das Gutachten fanımt 

beffien Gründen können fie entweder fofort zu Protocol geben, oder fid 

die Abgabe eines fchriftlichen Gutachtens vorbehalten, wofür eine ans 

gemeſſene Friſt zu beſtimmen iſt. 

8. 128. 

Finden der Unterſuchungsrichter oder ber Staatsanwalt, daß Das 

Gutachten der Sachverſtaͤndigen dunkel, unvollſtaͤndig, unbeſtimmt, daß 

es im Widerſpruche mit ſich ſelbſt oder mit erhobenen Thatumſtaͤnden 

ſei, oder daß die aus den angegebenen Vorderſaͤhen gezogenen Schlüſſe 

nicht folgerichtig ſeien, fo find die Sachverſtaͤndigen noch einmal zu ver⸗ 

nehmen, und wenn fich der Anſtand dadurch nicht hebt, iſt ein neues 

Gutachten von anderen Sacverftändigen einzuholen, 

Eine der beftrittenften Fragen auf dem Gebiete bes Strafverfahrens it 

diejenige Über die Graͤnzen der richterlichen Beirtheilung der Gutachten von 

Sachverſtändigen. Einerſeits wird (beſonders von manchen Lehrern der ge 

rihtfichen Arzneikunde) jebe Prüfung von Seite des Richters ald Anmaßung 

erklaͤrt und die Behauptung aufgeftellt, daß der Ausſpruch der Sachverſtaͤndi⸗ 

gen als unbedingte Richtſchnur für den Strafrichter anzuſehen fei); ande⸗ 

rerſeits dagegen wird dem Richter bei der Prüfung der Gutachten der. Sach⸗ 

verftändigen ein fo unbegrängter Einfluß geftattet, daß dadurch ern der 

*) S. Friedreich, Handbuch der gerichtöärztlichen Praxis. Regensburg 1848. I. Baub 

©, XVIII- XXI. 

Würth, Gtrafxroeeſ. | 18 



Richter felbft zum Sachverftändigen erhoben wird. Weide Anfichten find ein: 
feitig ; die erfte macht Die Sachverftändigen zu eigentlichen Nichtern über die 
Thatfrage, die leßtere ſtellt ſie auf Eine Linie mit den Zeugen. Die richtige 
Anficht, welche fich in der deutichen Strafrechtswiſſenſchaft ſchon feit einer 

Heide von Jahren Bahn gebrochen hat*), liegt in der Mitte zwifchen beiden 

Ertremen und unterfcheider zwifchen der formellen Beurtheilung ded Gut: 

achtens der Sachverftändigen und der Prüfung des materiellen Inhaltes des⸗ 
felben, indem fie die erftere allerdings den Nichtern zuweiſet, über den leß> 

teren aber, fo weit er auf wiflenfchaftlichen oder technifchen Grundſaͤtzen ber 

ruht, den Richtern Bein Urtheil geftatter. Diefe Anficht, welche in die meiften 
neueren deutſchen Gelege, insbefondere in die Strafproceßordnungenwon Wuͤr⸗ 

temberg ($$. 100 und 293) und Baden ($. 97) überging, liegt auch 

der Vorſchrift des öſterreichiſchen Geſetzes zum Grunde. Es iſt dadurch ſowohl 

dem Unterſuchungsrichter, als auch dem Staatsanwalte vermöge der ihnen 

obliegenden Pflicht, für den Zweck der Urtheilsfällung möglichſt vollſtän⸗ 

dige Materialien zu liefern, ein Urtheil darüber eingeräumt, ob das Gut⸗ 
achten, abgefehen von der mwiflenfchaftlichen oder technifchen Behandlung des 

Gegenſtandes, folhe Fehler habe, die dasſelbe ald ungenügend darftellen. Dad 

Geſetz bezeichnet als folhe Fehler: a) Dunkelheit ober Unklarheit des 
Gutachtens, wenn ed 3. B. auf die geftellten Fragen Feine zutreffenden Ant: 

worten enthält; — b) Unvollſtändigkeit desfelben, wenn es die geſtell⸗ 

‚ ten ragen nur theilweife beantwortet, ober wenn es Feine Gründe enthält; 

— c) Unbeflimmtheit ded Gutachtens, wenn ed gegründeten Zweifeln 
über feine Auffoffung Raum gibt; doch kann es nicht als ein Mangel eine 
Gutachtens betrachtet werden, wenn es ausſpricht, daß nach dem Stande der 

Wiffenfchaft Überhaupt über eine vorgelegte Frage Eeine beftimmte Antwort 
gegeben werden Eönne, oder daß dies in dem einzelnen Falle deßhalb gelte, 

weil ed an den nothwendigen Vorausfegungen oder Anhaltspuncten der Be: 

urtheilung fehle. dI Widerfpruh des Gutachtens mit ſich felbit 

d. i. Widerfpruch der einzelnen Theile ded Gutachtens unter einander; e) 
Widerfprudh des Gutachtens mit erhobenen Thatumftänden 
wenn z. B. das Gutachten auf actenwidrige Thatfachen gebaut ift; endlid 
f) Mangel an Folgerichtigkeit (innere Logifche Unrichtigkeit), wenn 

die Schlußfolgerungen des Gutachtens aus den angegebenen Vorderfägen 

unrichtig gezogen find. 
In allen diefen Fällen muß der Unterſuchungsrichter den von ihm oder 

dem Staatsanwalte erhobenen Anftand gegen die Richtigkeit oder Beweiskraft 

*) ©. hierüber Mittermater, Lchre vom Beweiſe S. 220-2255 Birn baum in 
dem neuen Archiv des Crim. Mechtes 14. Band S. 18% und fi; — Wächter in 
ber krit. Zeitfchrift für Rechtswiffenfchaft Il. Band S. 81 und meinen Aufjag in 

der Zeitfchrift: Der Juriſt VII. Band (1842) ©. 420-433. 
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des Gutachtens vorerft durch nochmalige Vernehmung derfelben Sachverſtaͤn⸗ 
digen, welche auf die wahrgenommenen Mängel befonders aufmerkfam zu 
machen find, und nur, wenn die erhobenen Bedenken dadurch nicht befeitigt, 
die beobachteten Bebrechen des Gutachtens nicht verbeffert werben Eönnen, 
durh Zuziehung von neuen Sachverftändigen zu heben fuchen. 

$. 426. 

Wenn die Angaben der Sadhverfländigen in Beziehung auf die von 

ihnen wahrgenommenen Thatfachen von einander erheblich abweichen, 

fo ift der Augenfchein, fofern es möglich ift, mit Zugiehung derfelben oder 

anderer Sachverftänbigen zu wiederholen. 

Sind die Sachverftändigen dagegen verfchiedener Meinung in Bezug 

auf das Gutachten, fo hat der Unterfuchungsrichter entweder einen 

dritten Sachverftändigen beizuziehen, oder ein Gutachten von anderen 

Sadhverftändigen einzuholen. Sind die Sachverftändigen Aerzte oder Che⸗ 

mifer, fo ift in folchen Bällen, oder auch fonft bei wichtigen Verbrechen 

oder auf Antrag des Staatsanwaltes das Gutachten des Lehrförpers der 

mebicinifchen Facultaͤt der nächfigelegenen Univerfität einzuholen. 

1. Verfahren bei Tödtungen und Körperver 
legungen insbefondere. - 

$. 127. 

Wenn flch bei einem Todesfalle Verdacht ergibt, daß berfelbe durch 

ein Berbrechen oder Vergehen verurfacht worden fei, fo muß vor der Be⸗ 

erdigung die Leihenfchau und Leichenäffnung vorgenommen werden. Iſt 

die Leiche bereits beerbiget, fo muß fle zu diefem Behufe wieder ausge: 

graben werden, wenn nach den Umftänden noch ein erhebliches Ergebniß 

davon erwartet werden kann und die Rüdficht auf Die Gefundheit der Per⸗ 

fonen, welche an der Leichenfchau Theil nehmen müſſen, es nicht wiberräth, 

8. 128. 

Ehe zur Deffnung der Leiche gefchritten wird, ift die Beſichtigung 

derfelben durch Perfonen, welche den Verftorbenen gefannt haben, und 

wenn ein Verbächtiger bereits in Unterfuchung gezogen ift, auch) durch die⸗ 

fen zu veranlaflen. Iſt der Verftorbene ganz unbekannt, fo muß eine ges 

naue Befchreibung der Leiche zu den Acten gebracht, und in den öffentlis 

hen Blättern befannt gemacht werden, ı* 



$. 429. 

Die Leichenfhau und Leichenoͤffnung wird durch den Gerichtsarzt und 

den Gerichtswundarzt, oder in deren Verhinderung durch einen anderen 

Arztund Wundarzt vorgenommen, 

Der Arzt, welcher den Berftorbenen in der feinem Tode allenfalls 

vorhergegangenen Krankheit behandelt hat, ift, wenn es ohne Berzöges 

rung gefchehen Fann, zue Gegenwart beider Leichenſchau aufzuforbern *). 

8. 130. 
Bei der Leichenfchau hat der Unterfuchungsrichter darauf zu fehen, 

dag die Lage und Beſchaffenheit des Reichnames, der Ort, wo, und 

die Kleidung, worin er gefunden wurde, genau bemerft, fo wie Alles, 

was nach den Umftänden für die Unterfuhung von Bedeutung fein 

fönnte, forgfältig beachtet werde. Insbeſondere find Wunden und andere 

äußere Spuren erlittenee Gewaltthätigfeit nach ihrer Zahl und Beſchaf⸗ 

fenheit genau zu verzeichnen, die Mittel und Werkzeuge, durch welde 

fie wahrfcheinlich verurfadht wurden, anzugeben, und die etwa vorgefün- 

denen möglicher Weife gebrauchten Werkzeuge mit den vorhandenen Ber- 

legungen zu vergleichen. | 

$. 431. 

Bei jeder Leichenfchau ift die Deffuung des Kopfes, der Bruft- und 

Unterleibshöhle, und zwar felbk dann vorzunehmen, wenn eine Urſache 

des Todes bereits in einem Theile des Körperd aufgefunden worden if. 

Das Geſeh enthält über die Leichenfehan nur jene wenigen allgemeinen 
Vorfchriften, deren Kenntniß dem diefelbe leitenden richterlichen Beamten 
unentbehrlich if. Die genaueren Vorfchriften über das Verfahren der Yerte 
und Wundärzte bei der gerichtlichen Leichenſchau find in der Inftruction vom 
19. Jänner 1815 3. 1125 der J. G. ©. mtbalten, deren Kenntniß fid 
gewiß jeder gewiffenhafte Unterſuchungsrechter verfchaffen wirb. 

Von befonderer Wichtigkeitift es, daß der Unterfuchungsrichter den Sach⸗ 
verftändigen ſolche Fragen vorlege, durch deren Beantwortung dem Gerichte 
in Beziehung auf den einzelnen Fall das vollſtaͤndige Materiale geliefert wird, 

befien e6 bedarf, um Über den Thatbeftand der Tödtung ſowohl, ald auch dar: 
über urtheilen zu Ebmnen, Inwiefern der Tod des Werlepten dem Merieger 

°) Die Bornahme der Leichenſchan ſelbſt if vemſelben jedoch in Semäßheit des 6. 1% 

der Inſtruction vom 19. Jänner 1815 in der Regel nicht u übertragen, . 
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zuzurechnen ift. Es handelt fich babei ganz vorzüglich darum, ben Cauſal⸗Zu⸗ 
fammenhang zwiſchen ber Verlegung und dem erfolgten Tode ju ermitteln. 
In diefer Beziehung find befanntlich von den Älteren Zuriften und Gerichtsaͤrzten 
eine Menge verfchiedener Eintheilungen ber tödtlichen Verlegungen, die ſogenann⸗ 
ten ZödtlichBeitögrade, aufgeftellt worden *). Die meifte Verbreitung erlangte die 
Eintheilung derBerlegungen in unbedingt(abſolut) tödtliche, welche den 
Tod eines Menſchen unter allen Umflänben zur Folge haben müflen, in an ſich 
tödtliche (laesiones per se leihales), welche vermöge ihrer Beſchaffenheit 
den Tod unmittelbar und in der Regel zur Folge haben, obſchon derſelbe in 
ſeltenen Fällen durch unverzügliche Anwendung aͤrztlicher Hilfe abgewendet 
werden kann, und in zufällig (per acoidens) tödtliche Verlehungen, bei 
weihen der Tod bie Folge anderer, nicht durch bie Verlegung herbeigeführter 
oder bedingter Umſtaͤnde (z. B. ungefchisfter ärztlicher Behandlung, fehlerhaf⸗ 
ter Diät und dgl.) ift. Alle Eintheilungsverfuche konnten jeboch nicht befrie- 
digen und die llebertragung derfelben auf das Gebiet der Strafrechtspflege 
führte zur Aufftellung von Theorien, welche die Stroflofigkeit der Verbrechen 
in hohem Grade begünftigten, indem fie zu ber irrigen Anficht verleiteten, 
daß ber Urheber einer Verlegung für ben daraus erfolgten Tod des Verletz; 
ten nar dann verantwortlich gemacht werben könne, wenn ber Tob bei jedem 
Individuum unvermeidlich auf eine folhe Verletzung folgt, und wenn diefe 
Verlegung zugleich die einzige Urſache des Todes war. 

Ale Eefeßgebungen feit dem Beginne dieſes Jahrhundertes haben fich 
baher mehr ober weniger von biefen Einthellungen ber Zöbtlichkeit der Ver: 
lehungen losgemacht. Schon das dfterreichifche Strafgeſetzbuch von 1808 
fordert zu dem Thatbeſtande der Verbrechen bes Mordes und Todtfchlages 
nur, daß der Tod aus der Handlung des Verletzers „nothwendig erfolgte,” 
ohne ſich in weitere Eintheilungen dieſer Nothwen digkeit, wie fie von Ges 
richtsaͤrzten nicht felten aufgeftellt wurden, einzulaflen. Noch beftimmter 
machte ſich das baierifche Strafgefebbuch von 1813 von dieſen Eintheir 
lungen los, indem es zuerft im Art. 148 den Grundſatz aufftellte, daß, um 
eine Befhädigung oder Werwundung im rechtlichen Sinne für tödtlich zu hal⸗ 
ten, „mehr nicht, als die Gewißheit erfordert werde, daß biefelbe in dem 
gegenwärtigen (concreten) Balle ald wirkende Urſache den erfolgten 

Aod des Wefchädigten hervorgebracht habe. Es hat fonach,” fährt basfelbe 

fort, anf die rechtliche Weurtheilung der Tödtlichkeit einer Befchädigung oder 
Verwundung Feinen Einfluß, ob diefelbe in anderen Faͤllen durch Hilfe der 
Kunft etwa ſchon geheilt worden ober nicht; ob in bem gegenwärtigen Galle 

*) ©, Hierüber Henke, Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. Berlin 1837.55. 297 u. fi. 
Siebenhaar, encyclopaͤd. Handbuch der gerichtlichen Arzneikunde. Leipzig 1838. II. 

Band ©. 5%. “ 



durch zeitige zwecimäßige Kunfthilfe ihr tödtlicher Erfolg hätte verhindert 

werben Fönnen ; ob diefelbe unmittelbar oder nur durch andere, jedoch durch 

fie felbft in Wirkſamkeit gefegte Zwiſchenurſachen den Tod bewirkt habe; ob 
endlich diefelbe allgemein tödılich fei, oder nur wegen der eigenthümlichen Fei- 

besbeſchaffenheit des Entfeelten, oder wegen ber zufälligen Umftände, unter 
welchen fie ihm zugefügt worden, den Tod hervorgebracht habe.? Diefe Ber 

flimmung des baierifchen Geſetzes hat nicht nur in der deutfhen Strafrechts⸗ 
wiſſenſchaft den allgemeinften Beifall gefunden, fondern ift auch in die meiften 

neueren deutfchen Gefege und Gefegentwürfe übergegangen. So in die Straf: 

gefege von Sadfen ($. 120), Würtemberg ($. 235), Baden 

($. 204), Hannover ($. 226), Braunfhmweig ($. 154), Heffen- 

Darmftadt ($.251), undin die Gefegentwürfe für Preußen von 1847 

($. 283) und Thüringen ($. 118). 

Diefer Begriff der Tödtlichleit der Verletzungen ift auch in der Pra⸗ 

xis der öfterreichifchen Gerichte herrfchend geworden. Ihm entiprechen die 

Zragen, welche bei der Reichenfchau im Falle einer erfolgten Zödtung an die 

Sachperſtaͤndigen zu fielen find. Die neue Strafproceßorbnung fehreibt die- 
ſelben beinahe wörtlich übereinftimmend mit dem $. 105 der badifhen Straf 

proceßordnung von 1845 vor. Die Beſtimmung darüber lautet: 

$. 132. 

Das Gutachten Fat fich über die wirfende Urfache des Todes 

des Verftorbenen auszufprechen, und folglich nachftehenve Fragen zu beant- 

worten: 

4. ob ber Verftorbene eines gewaltfamen Todes und insbefon- 

dere, ob er an den wahrgenommenen Berlebungen, und an 
welchen derfelben geftorben fei? oder 

2. ob aus befonderen Imftänden ald gewiß oder wahrſcheinlich an- 

zunehmen fei, a) daß der Tod fhon vor jenen Verlegungen eingetreten, ” 
oder b) daß er in Folgeeiner zu der Berlegung hinzugefommenen 
und von ihr unabhängigen Urſache erfolgt fei; endlich, falls vie 
wahrgenommenen Berlegungen als die Todesurfache erflärt worden, 

3. ob die dem Angefchuldigten zur Laft liegende Handlung ſchon 
ihrer allgemeinen Natur nad, oder wegen der eigenthümli- 
hen Leibesbefhaffenheit oder wegen eines befonderen Zu. 

ſtandes des Verlegten, oder wegen zufälliger äußerer Umſtände 
die töbtlidhe Verlegung verurfacht habe. 



231. 
Bei ben Verbrechen des. Mordes und Todtſchlages wird die Beants 

wortung diefer Fragen dem Richter alle Materialien liefern, um zu beurs 
theilen, ob der Tod aus der Handlung des XThäterd nothwendig erfolgte, 
worüber die Entfheidung, wie Schürmapyer in feinem Lehrbuche ber 
gerichtlichen Medicin (Erlangen 1850) &. 156 fehr richtig bemerkt, nicht 
dem Gerichtdarzte, fondern dem Richter zufteht. Insbeſondere ift die dritte 
Frage dazu beflimmt, den Richter in Beurtheilung der für die Zurechnung 
und den Beweis des böfen Vorfages höchft wichtigen Frage zu unterflügen, 
mit welhem Grade von Wahrfcheinlichkeit oder Unwahrſcheinlichkeit der Tha- 
ter bei feiner Handlung den rödtlihen Erfolg vorausfehen Eonnte. Mußte 
namlih die dem Angefhuldigten zur Laft gelegte Handlung fchon ihrer alle 
gemeinen Natur nach eine tödtliche Verlegung verurfachen, (3. B. wenn der 

Angeichuldigte dem Getödteten den Kopf abgefchnitten oder durch einen Schuß 
jerfchmettert oder einen Dolchftih In das Herz verfept hat), fo wird es dem» 

ſelben nicht Teicht fein, den mörderifchen Vorſatz zu läugnen ober deſſen Zu- 
rehnung abzuwenden, weil er in einem folden Falle mit Gewißheit oder mit 
fehr großer Wahrfcheinlichkeit vorausfehen mußte, daß er den Beſchaͤdigten 

tödten werde. Anders verhält es fi), wenn die Verlegung, welche der Ans 

gefehufdigte dem Getödteten durch einen Stih, Schlag, Schuß oder dgl. bei⸗ 
brachte, nur wegen der eigenthümlichen Leibesbefchaffenheit (z. B. wegen 
eines ungewöhnlich dünnen Schädeld) oder nur megen eines befonderen Zu⸗ 
ftandes des Verletzten (z. B. wegen Trunkenheit besfelben) tödtlich gewor⸗ 
den ift. In diefen Faͤllen wird der Befchuldigte mit Recht für ſich geltend 

machen Eönnen, daß er ed entweder gar nicht, ober doch nur ald fehr un. 

wahrfcheinfich habe vorausfehen Fönnen, daß feine Handlung den Tod bes 
Beſchaͤdigten zur Folge haben werde. In noch höherem Grade iſt dies der 
Fall, wenn der Tod nach dem Ausſpruche der Aerzte nur durch zufällige 
äußere Umftände (z. B. durch eine Verblutung in Folge der’ Abreifung des 

Verbandes von einer an ſich nicht tödtlichen Wunde) erfolgt ift. 
Es verfteht fih Übrigens von felbft, daß ed dem Nichter freifteht, dem 

Gerichtsarzte und Wundarzte in jedem einzelnen Falle noch weitere Sragen, de⸗ 
ren Beantwortung für die Beurtheilung dieſes Falles erheblich erfcheint, vor- 

zulegen. Wenn ed z. B. in einem einzelnen Falle zweifelhaft ift, ob der 
Entjeelte fich die an ihm wahrgenommenen Verlegungen mit eigener Hand 
beigebracht habe, oder ob er von fremder Hand gewaltthätig verlegt worden 

fei, wird der Unterfuchungsrichter die Sachverftändigen zur Beantwortung ber 
Srage auffordern, ob aus dem Leihenbefunde die eine oder die andere Art 

der Tödtung ald gewiß oder wahrſcheinlich ſich darftelle. Ebenfo Fann es 

für da6 Ergebniß des Verfahrens von Interefle fein, befondere ragen dar⸗ 

über zu ftellen, mit welchen Werkzeugen die Verlegung zugefügt worden fei, 
ob insbefondere mit den am Orte ber That ober bei bem Beſchuldigten vorge: 



fundenen Werkzeugen? — oder, mit welcher Kraftanfirengung die Verlegung 

beigebracht worden, ob Spuren einer Gegenwehr vorhanden, in welcher Rei⸗ 

henfolge bie einzelnen Verlegungen zugefügt worden feien, und bgl. 

In manchen Fallen, insbefondere bei Wergiftungen, wird ber Unter: 

ſuchungsrichter diefe Fragen felbft zweckmaͤßig abändern müffen, da biefelben 

offenbar vorzüglich auf eigentliche Körperverlegungen oder Verwundungen be: 
rechnet find, fomit auf Vergiftungen nicht ganz paffen. Wei diefen wird oft 

gefragt werden müffen, ob überhaupt eine Vergiftung vorhanden fei, und 

welche Erfcheinungen im Körper bes Getödteten darauf fchließen laffen? was 

‚ für eim Gift angewendet worden, und ob basfelbe in bem gegebenen alle als 
die wirkende Urfache des erfolgten Todes betrachtet werden müffe? 

$. 133. 

Bei Anzeigen eines Kindesmordes iſt nebft der vorfchriftsmäßigen 

Unterfuchung der Kindesleihe vorzüglich darauf zu fehen, ob das Kind 

lebendig geboren worden und fein Leben außerhalb der Mutter fort: 

zuſetzen fähig gewefen fei. Insbefondere tft in folchen Faͤllen die Lungen: 

und Athemprobe vorzunehmen. 

Die näheren Beltimmungen bierüber find in den SS. 104—118 ber 

Inſtruction für die Gerichtsärzte von 1815 enthalten. Die Erforfchung des Um: 

ftandes, ob das Kind lebendig geboren worden, ift zur Herftellung des That- 
beftandes des Kindesmorbes unentbehrlich, die Erforſchung der Lebensfaͤhig⸗ 

keit bes Kindes aber von Wichtigkeit für die Ausmeffung der Strafe. Die 
Lungen: und Athemprobe iſt zwar für fich allein nicht hinreichend *), um ben 

Demels, daß das Kind Iebendig geboren worden, herzuftellen, allein in Ber 
bindung mit allen übrigen von ben ©erichtsärzten auszumittelnden Umftän: 
:den, welche für das Leben des Kindes außer dem Miutterleibe fprecen, 

kann derfelben nicht aller Werth abgefprochen werden; fie Eann vielmehr da: 
zu dienen, das Gewicht jener Umftände zu erhöhen, und fo wenigſtens theil⸗ 

weiſe zur Herſtellung der erforderlichen Gewißheit beitragen. 

*) Die Lungenprobe iſt einerſeits deßhalb unzuverläffig , weil durch Lufteinblafen und 
Faulniß ähnliche Erſcheinungen, wie in Folge bes Athmens, fich ergeben, an 
bererfeits, weil felbft aus dem Athmen während bes Geburtsactes noch nicht mit voller 
Sicherheit gefolgert werben kann, daß das Kind außer bem Mautterleibe gelebt habe. 
Friedreich, Handbuch ver gerichtsärztlichen Praxis S. 786822. — Bergmann, 
Lehrbuch der medicina forensis (Braunfchtweig 1846) S. 458478. S. auch Schür 
maher, Lehebuch der gerichtlichen Mebicin. ( Erlangen 1850) ©. 288 314, worin bie 
Sungenprobe gegen diefe Cinwendungen veriheibigt wird. 
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8. 484. 

Ergibt ſich der Verdacht einer Bergiftung, fo tft die Unterfuchung 
ber verbächtigen Stoffe durch zwei Chemiker unter Aufſicht und 
Mitwirkung eines oder zweier Gerichtsaͤrzte vornehmen zu laſſen. 

Zu den fdhwierigften Aufgaben ber Worunterfuchung gehört in vielen 
Faͤllen die Herſtellung des TIharbeftandes einer flattgefundenen Vergiftung, 
theild weil der Begriff „Gift? in der Wiffenfchaft keineswegs als feftftehend 
betrachtet werben barf, theild wegen der großen Schwierigkeit, mit welcher 
nit felten die Aufſuchung ded Giftes in dem Leichname verbunden ift, theils 
endlich, weil manche Giftarten fich phyſiſch nicht darftellen laſſen, wie z. B. das 
Burftgift. Da es bei jeder gerichtsärztlichen Unterfuhung in Wergiftungs- 
fällen außer der forgfältigften Prüfung derjenigen Krankheitserfcheinungen, 
welde dem Tode vorausgingen , auch auf genaue Beobachtung der pathologi« 
ſchen Erfpeinungen in und an der Leiche und, fo weit e6 irgend thunlich 
it, auf die Erforfhung und Nachweifung des giftigen Stoffes ankommt, 
welher ald Urſache der Krankheit und des Todes zu betrachten ift, fo Bann 
felbft bei der chemifchen Unterfuchung mit Rückficht auf die Zortfchritte, welche die 
organifche Chemie in ifPer Anwendung auf Phyfiologie und Pathologie in dem 

jüngſten Jahrzehend gemacht hat, das Zuſammenwirken von Chemikern und Aerz⸗ 
ten nicht entbehrt werden. Die in der Inftruction für die Gerichtsärzte vom Jahre 
1815 über das Verfahren in Vergiftungsfällen enthaltenen Vorſchriften find 
offenbar bei dem heutigen Stande der Wiffenfchaft ungenügend. Es müffen 
vielmehr von Seite der Chemiker und Aerzte, wo es fi) um die Auffindung 
des Giftſtoffes handelt, alle jene Proben angewender werden, welche nad) 
ben neueften Erfahrungen zur Erreihung diefed Zweckes mit Erfolg ange- 
ſtellt werden Fönnen*). Dies gift befonderd von der fogenannten M ar h'ſchen 
Probe, um Arſenik zu entdecken. Daß die chemifchen Unterfuchungen, wel⸗ 

he gewöhnlich längere und fortgefete Beobachtungen fordern, nicht noth⸗ 
wendig in Gegenwart bed Iinterfuchungsrichterd vorgenommen werben müffen, 
wurde ſchon im $. 122 erwähnt. 

$. 135. | 
Dei Körperverlegungen und Derwundungen iſt die Bellchtigung des 

Berlebten durch den Gerichtsarzt oder Wundarzt, und in Fällen fchwe: 

ter Verlegung durch Beide zu veranlaffen. Es ift hiebei auf die gebrauch⸗ 

— 
96. hierüber Bergmann, Lehrbuch der medicina forensis für Juriſten S. 485—521 

und Schürmayer, Lehrbuch ber gerichtl. Mebicin ©. 215 —260.O rfila, medecine lé- 

gale. Paris 1836. Vol. Ill. — Devergie, ınedecine legale. Bruxelles 1837. Vol I. 

p A u. ff, und Vol. Il. p. 1-166. 
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ten Werkzeuge und auf bie eingetretenen oder noch zu beforgenden nachthei⸗ 

ligen Folgen befondere Rüdficht zu nehmen. Das ärztliche Gutachten hat 

fih darüber auszufprechen, welche von den einzelnen Wunden an und 

für fich, oder ob diefelben in ihrer OGefammtwirfung, und zwar in bei- 

den Fällen unbedingt, oder mit Rüdficht auf zufällige Rebenumftände 

als leicht, ſchwer oder lebensgefährlich anzufehen feien. 

Das materielle öfterreihifhe Strafrecht fordert das Kriterium einer 

ſchweren Körperverlegung im Gegenfage zu einer leichten, um die That 
ald Verbrechen erfcheinen zu Taffen, während die leichten Körperverlegun: 

gen nur als Uebertretungen beftraft werden ; ebenfo ift der Begriff der Te: 

bensgefährlichEFeit einer Verlegung nach $. 137 St. ©. I. Th. da: 

durch von hoher Bedeutung, daf er eine wefentliche Erhöhung des Strafmaßes 

bedingt. Das ärztlihe Gutachten muß fich daher jederzeit beftimmt darüber 

auöfprechen, in welche der erwähnten 3 Claſſen bie unterfuchte Körperver: 

legung gehöre, fo unbeftimmt auch in der gerichtlichen Mebicin die Begriffe 
der feichten und ſchweren Körperverlegung find, fo fehr daher auch die An- 
ſichten der Gerichtsaͤrzte hierüber von einander abweichen *). 

6.136. 

Iſt die Förperliche Beftchtigung einer Frauensperfon nöthig, fo Eön 

nen nach Umftänden auch Geburtsärzte, ober in minder wichtigen. 

Fällen Hebammen ftatt der gerichtlichen Aerzte oder Wundaͤrzte damit 

beauftragt werden. 

Hier ift der Vollftändigkeit wegen no das Verfahren zu erwähnen, 

welches bei zweifelhaften Gemüchszuftänden**) eines Angefchul« 
digten zu beobachten ift. Sobald entweder in Folge der auffallenden Art 
der Verübung des Verbrechens oder Vergehens, oder wegen des ungewöhn⸗ 
lichen Benehmens des Angefchuldigten, oder in Folge von Zeugenausfagen, 

die auf das Dafein einer Geiſtes⸗ oder Gemüthöfrankheit desfelben binmeifen, 

Zweifel darüber entftehen, ob der Angefchuldigte fich des ungetrübten Gebrau⸗ 
ches feiner ®eifteskräfte erfreue, oder ob ein die Zurechnung aufhebender 

oder wenigftend mindernder Zuftand des Geiſtes oder Gemüthes desfelben vor 

handen fei, muß der Unterfuchungsrichter die Unterſuchung dieſes Zuftandes 

*) S hierüber Schürmayer, Lehrbuch ber gerichtl. Medicin S. 120 u. ff. Jag e⸗ 
mann, Beiträge zur Erläuterung ber badifchen Strafgefeßgebung I. Bb. S. 388 u. ff. 

**) ©, hierüber Bergmann, Lehrbuch der medicina forensis S. 318—368. Sch ür=- 
mayera. aD. ©. 386—435. Friedreich, Handbuch ver gerichtsaͤrztl. Praxis ©. 
463 u. ff. Mittermaier, beutfihes Strafverfahren. 1846 II. Band S. 235— 236. 



durch einen oder Cin ber Regel) zwei Aerzte veranlaffen. Die Aerzte müffen ſich durch 
Einfit der Unterfuchungsacten genaue Kenntniß von den Verhältniffen des An⸗ 
geſchuldigten verfchaffen und die Befugniß erhalten, Legteren zum Behufe einer 
lorgfältigen Beobachtung zu jeder beliebigen Zeit zu befuchen. Der Unterfuchungs- 
richter muß gleichzeitig durch Vernehmung von Perſonen, welche den Anges 
ſchuldigten früher zu beobachten Gelegenheit hatten, genaue Erkundigungen 
über feinen Seelenzuftand einziehen. Die Gerichtsärzte haben fohin in ihrem 
über das Ergebniß ihrer Beobachtungen zu erftattenden Berichte alle für die 
Beurtheilung des Geiſtes- und Gemuͤthszuſtandes des Ungefchuldigten einfluß: 
reihen Thatfahen zufammenzuftellen, fie nach ihrer Bedeutung fowohl 
einzeln, ald im Zufammenhange zu prüfen und, falls fie eine Seelenftörung 
ald vorhanden betrachten, die Natur der vorhandenen Krankheit, die Art und 
den Grad derfelben zu beftimmen und ſich ſowohl nach den Acten, ald auch 
nach ihrer eigenen Beobachtung über den Einfluß auszufprechen, welchen 
die Krankheit auf die Vorjtellungen, Triebe und Handlungen bes Angefchuls 
digten ſtets oder zu Zeiten geäußert. Diefe Aufgabe des Gutachtens der Aerzte 
muß den Unterfuchungsrichter bei Entwerfung der an diefelben zu ftellenden 
ragen leiten; auch darf er nie außer Acht laflen, daß die Aerzte nicht direct 

über die Zurechnungsfähigkeit, fondern nur über das Worhandenfein einer 
Krankheit des Geiftes oder Gemüthes zu entfcheiden haben, daß es daher 

in allen Yällen den Richtern (und bezi ehungsweife den Geſchwornen) obliege, 
mit Berückfichtigung der von den Aerzten geäußerten Meinung und nad 
forgfältiger Erwägung aller fonftigen zur Beurtheilung der Zurechnungsfrage 
dienenden Umſtände nach ihrer eigenen Weberzeugung über die Zurechnungs⸗ 

fähigkeit zu entfcheiden*). 

11. Sachverfiändige bei Urkunden. 

$. 137. 

Zur Herftellung des Beweifes der Aechtheit von Urkunden, insbe» 

iondere wenn der Angefchuldigte deren Anerfennung verweigert, Fann eine 

Bergleihung mit anderen unzweifelhaft ächten Urkunden durch Sach— 

verfländige vorgenommen werben. Fehlt ed an zu vergleichenden Hand: 

ſchriften des Angefchuldigten felbft, fo kann derſelbe aufgefordert werben, 

einige Worte oder Saͤtze vor Gericht niederzujchreiben, ohne daß jedoch 

deßhalb Zwangsmittel angewendet werden bürfen. 

*) Diefes Verfahren iſt ausdrücklich fo vorgefchrieben in dem hannoveriſchen Geſetze 

vom 8. September 1840 über das Strafverfahren ($$. 15 und 16) und ift auch in den 

hannover. Entwurf einer Steafproceßorbnung $. 98 übergegangen. 
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$. 188. 

Urkunden, bie in einer nicht gerichtsüblichen Sprache gefchrieben und 

für die Unterſuchung erheblich find, hat der Unterfuchungsrichter durch 

einen beeideten Dolmetfcher überfegen zu laffen, und fammt ber Ueberfegung 
zu den Acten zu bringen. 

IV. Verfahren bei Berfälfhung oder Rachmachung 
öffentlider Ereditspapiere und bei Münzver— 

fälfhungen. 

$. 139. 

In Fällen der Nachmachung ober Berfälichung ofentlicher Credito⸗ 

papiere hat ſich der Unterfuchungsrichter unter Aufchluß der beanſtaͤndeien 

Grebitöpapiere durch den Vorſteher des Berichtes, dem er angehört, an 

dasf. f. Finanzminiſterium oder die E. f. priv. Nationalbank zu wenden, 

um den Befund über ihre Aechtheit oder Unächtheit und die weitere Aus⸗ 

kunft zu erhalten, in welcher Art die Verfälfchung oder Nachmachung ge 

fchehen fei, ob ganz oder theilweiſe mit Dazu vorbereiteten Werkzeugen, 

endlich ob bereit derlei verfälfchte oder nachgemachte Geroitepapiere ve vor⸗ 

gekommen ſeien. 

8 440. 
Eben dieſes Verfahren iſt auch bei Münzverfaͤlſchungen zu beobad): 

ten; doch haben ſich in folhen Faͤllen die Gerichtsvorſteher unmittelbar 

an die Landesmünz-Probi erämter zu wenden. 

“ Y, Verfahren bei Brandlegungen. 

3. IM. 

Bei Brandlegungen ift insbeſondere der Ort, wo der Zundſtoff ge 
legt ober das feuer zuerſt ausgebrochen iſt, nebfk den Umftänden, wel. 
che auf die Entftehungsart desſelben fchließen laſſen, Die Ausdehnung 

ded Brandes, die Entfernung der Brandftätte von anderen Gebäuden 

und überhaupt bie Größe der Gefahr für Leben ober Eigenthum, fo wie 

das Maß des wirklich entfanbenen Schad eus Audgumitem 
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VI. Verfahren bei anderen Befhädigungen 
des Eigenthumes. 

$. 442. 

Bei Berbrechen ober Vergehen, durch welche Schaden am Bermögen 

zugefügt ober zugufügen verfucht wurde, ift Durch den Augenſchein vorzüg- 

li die Befchaffenbett der angewandten Gewalt ober Lift, der gebrauchten 

Mittel oder Werkzeuge und die Größe des verurfachten Schadens zu erheben. 

8. 148. 

Kann der durch ein Verbrechen oder Bergeben verurſachte Schade 

durch Die Ausſage des Befchädigten nicht zuverläflig erhoben werben, ober iſt 

mit Grund zu vermuthen, daß derſelbe feinen Schaden zu hoch fchäge, fo 

iR die Größe desfelben in jenen Källen, in welchen fie auf Die Zurechnumg 

der That als Berbrechen over auf das Strafmaß von Einfluß iſt, durch 

Bernehmung folcher Perſonen, welchen die Suche, woran dee Schabe ge⸗ 

ſchehen, bekannt ift, oder durch Sachverftändige zu ermitteln. 

In der Regel wird daher der Unserfuchungsrichter bezüglich ber Aus⸗ 
mittlung Des durch das Verbrechen oder Vergehen verurfachten Schadens fich, 
wie in dem bisherigen Strafverfahren, mit der Angabe bed Befchädigten, wenn 
diefelbe als zuverläffig und der Natur ber zu fchägenden Gegenftände nad) als 
jureihend erfcheint, begnügen. Nur ausnahmsweiſe wird er ſich zur Erhe⸗ 
bung ded Schadens auch anderer Beweismittel, insbefondere ber Zuziehung 
von Sadhverftändigen, bedienen, vorzüglich dann, wenn von Seite bes Au⸗ 
geſchuldigten gegen die von dem Beſchaͤdigten über die Größe feines Scha⸗ 

dens, ober den Werth der ihm entzogenen Begenftände gemachten Angaben 
Einwendungen erhoben werben, oder wenn der Unterfuchungsrichter felbft mic 

Grund vermuthet, daß der Befchädigte fich bei Angabe feines Schadens 
Uebertreibungen erlaubt habe, oder endlich, wenn ber wahre Schade durch die 
Ausſage des Wefchädigten wegen feiner Abmefenheit, feiner Geiftesfchwäche, 
feiner zu großen Jugend ober wegen anderer Hinderniſſe nicht zuverläffig er 

hoben kaun. Wergl. 6, 258 Ec. ©. I. Th.) 



Achtes Sauptitück. 

Bon der Hausfuhung und der Veſchlag— 
nahme von Briefen und Urkunden. 
Diefes Hauptſtuͤck ift befonders deßhalb wichtig, weil es eine welentlicye 

Ergänzung des Patentes vom 4. März 1849 über die den öfterreichifchen 
"Staatöbürgern gemwährleifteten politifchen Rechte bildet. Der $. 10 dieſes Pa- 

tentes. (der fogenannten Grundrechte) erklärt: »Das Hausrecht ift un- 

verleglid. Eine Durdfuhung der®ohnungundber Papiere 

odereine Befhlagnahmederlegtereniftnurindengefeglid 
beffimmten Fällen und Formen zuläffig.? Ebenfo verfügt der $. 11 
dieſes Patentes: „Das Briefgehbeimniß darf nicht verlegt und 

die Befhlagnahmevon Briefennurin Kriegsfällenoderauf 
Grund eines rihterlihen Befehles vorgenommen werben.? 
Diefer principiellen Anerkennung der Heiligkeit des Hausrechtes und ber Un⸗ 
verleglichkeit des Briefgeheimniffes, diefer wichtigen Grundfäge jeder freien 

Staatöverfaffung, ihren eigentlihen Inhalt zu geben, ift die Aufgabe diefes 
Hauptftücdes. Es handelte fi) babei um bie Löfung des Problemes, den größte 
möglichen Schuß ber.individuellen Sreiheit der Staatöbürger mit den Horde: 
rungen ber öffentlichen Zicherheit zu vereinigen und nicht nur die Bedingun- 

gen und Formen, unter welchen diefe Unterfuchungshandlungen vorgenommen 
werden dürfen, fondern audy die Perfonen genau zu bezeichnen, welche zu deren 

Vornahme gefeglich berechtigt find. 

1. Hausſuchung. 

- Sowohl indem alten deutfchen Rechte *), al6 auch nach dem noch ge⸗ 
genwärtig in England beftehenden Nechte galt ber Grundfaß: „das Haus 
ift des Mannes Burg” (a man's house is his castle), und das unberechtigte 

*) So heißt es ſchon in ben öfterreichifchen Stadtrechten von Euns von I. 1212 und 

von Wienvon 1221: Volumus, ut unieuique civium domus sua sit pro munitione 

et commansionariis suis et euilibet fugienti vel intranti domum. Diefelbe Beftim: 

mung enthalten die Wiener Stadtrechte von 1278 und 1340 und das Stadtrecht von 

Haimburg von 1244—1246. S. mein Stadtrecht von Wiener⸗Neuſtadt ©. 63, 



Eindringen in dasſelbe war mit firengen Strafen bedroht. In Deutfd- 

[and ging jedoch mit ber Ausbreitung bes inquifltorifchen Princips die Scheu, 

welche dad Mittelalter vor der Verlegung bed Hausfriedens hegte, und welche 
fo weit ging, daß fie nicht felten in eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
ausartete, immer mehr verloren, Im 16. Sahrhundert wird die Hausſuchung 
von ben vamaligen Strafrechtslehrern (z. B. Cla rus, practica crim. guaest. 27 

num. 1) ſchon häufig als ein erlaubtes Mittel der Strafrechtöpflege erwähnt 

und in den folgenden Yahrbunderten bie in bie neuere Zeit wurde das Necht 

zur Vornahme von Hausfuchungen immer mehr ausgebehnt und befonders 

nicht felten zu polizeifichen ober fiscafffchen Zwedfen gemißbraudt. In Eng 

fand dagegen erhielt fich die alte Sitte viel länger, ja, im Civilverfahren be⸗ 

fteht der oben angeführte Orundfag, welcher felbft dem Richter das Eindrin- 

gen in dad Haus eined Bürgers verbietet, bi6 anf den heutigen Tag. Im 

Ötrafverfahren aber hat jeder mit der Bewahrung des Friedens beauftragte 

Beamte, fo wie jeder Conftabler, das Recht, zum Behufe der Verhaftung tes 
eined Verbrechend Befchuldigten in das Haus, worin er wohnt, oder wohin er 

fi$ flüchtete, einzubringen, ja, bei ſchweren Verbrechen darf er hiezu, wenn 
ihm der Eintritt verwehrt wird, felbft Gewalt brauchen. Un beftimmten Vor⸗ 

föriften über die Bedingungen und Formen der Hausſuchung fehlt es in Eng⸗ 
fand gänzlich, nur der Gerichtsgebrauch entfcheidet darüber. 

In Frankreich“) haben faſt alle Verfaffungsurkunden, die fih in 

diefem Lande feit der erften Revolution folgten, den Grundfag der Heiligkeit 

und Unverleglichfeit des Hausrechtes ausgefprochen und das Strafgefeß (Code 
penal art. 384) hat demfelben dur Androhung von Strafen (Gefaͤngniß⸗ 

firafe von 6 Tagen bis zu 1 Jahre und Geldbuße von 16 bis 500 Franken) 

gegen jeden Verwaltungs⸗ oder rihterlihen Beamten und gegen jeden Die: 
ner der öffentlichen Gewalt, welcher außer den im Geſetze beftimmten Faͤllen 

und, ohne bie vorgefchriebenen Formen zu beobachten, in das Haus eines Bür- 
gerd gegen deſſen Willen eindringt, eine Sanction verliehen. In der Regel 
dürfen die Staatsanwälte nur bei eigentlichen Verbrechen (crimes), wenn 
der Hall der Verfolgung auf frifcher That (flagrant delit) vorliegt, oder wenn 
der Eigenthümer des Haufes die gerichtliche Hilfe nachfuht, Hausſuchungen 
vornehmen (Code d’instruct. crim. art. 36 und 46). Außer diefen Faͤllen 
fteht dad Recht der Hausfuchung dem Unterfuchungsrichter zu (Code d’instr. 
art. 88), doch fehlt es an genaueren Worfchriften über die Bedingungen und 

Formen, unter welchen er biefe Unterfuchungshandlungen vornehmen darf. 
Die Gensd’armerie darf nach dem frangöfifchen Gefeße vom 29. Dctober 
1820 Art. 153, 157 und 162 Dausfuchungen nur in Faͤllen der Verfolgung 

auf frifher That oder Über Aufforderung von Seite der Eigenthümer oder 

) ©. hierüber beſonders Chauvcau et Hölie, theorie du Code penal. Tom. IV. p. 
200 263. 



Bewohner des Hauſes vornehmen. Neben biefen Geſetzen beftehen im fran- 
zöſtſchen Hechte noch zahlreiche Ausnahmen , in welchen die Hausfuchung Be⸗ 
amten und Dienern der öffentlichen Gewalt jederzeit geftattet ift, ohne an 
befondere Bedingungen gekuüpft zu fein, z. B. in Gaſt⸗ und Kaffeehäufern, 
Schenken ober anderen dem Publicum offen ftehenben Rocalitäten, in Bordellen 
und dgl.*) 

Alle neueren deutſchen Befehe über das Strafverfahren haben das 

Beduͤrfniß erkannt, zum Schuße der individuellen Freiheit der Staatsbür: 
ger und bed Hausfriedend die Bedingungen und Formen der Hausfachung 
genau feftzufegen. Vorzüglich geſchah dies in dem baierifchen Strafgefep- 
buche von 1818 II. Th. 88. 251— 258, in der würtembergifchen Stfaf- 
proceßorduung von 1848 $$. 238—245 unb in ber badiſchen Strafproceß⸗ 

ordnung von 1845 $$. 112— 120, deren Beftimmungen beinahe unverändert 
in die Öfterreichifche Strafproceßordnung übertragen wurden. Auch die von 

der deutſchen Nationalverfammlung zu Frankfurt befchloffenen Grund⸗ 
rechte des dDeutfhen Volkes fuhten die Bedingungen der Hausfuchung 
in einer ben Anforderungen einer Eraftigen Strafrechtöpflege fowohl, als einer 
-freiheitlichen Staatsverfaſſung entiprechenden Weife feitzuftelen. Der Art. II. 

:6. 10 derſelben lautet; „Die Wohnung ift unverlehlich. Cine Hausfuchung ift 
nur zuläffig: 1) in Kraft eines richterlichen, mit Gründen verfehenen Befehles, 
welcher fofort ober innerhalb 24 Stunden dem Betheiligten zugeftellt werden 
fell; 2) im Sale der Verfolgung auf frifcher That durch den gefeßlich berech- 
tigten Beamten; 8) in ben Fällen und Formen, in welchen das Geſetz aus⸗ 

uahmsweile beftimmten Beamten auch ohne richterlihen Befehl diefelbe ge: 
Rattet. Die Hausſuchung muß, wenn thunlich, mit Buziehung von Hausge⸗ 
noſſen erfolgen. Die Unverleglichkeit ber Wohnung ift Eein Hinderniß der Ber: 

haftung eines gerichtlich Verfolgten.” 
Das öfterreichiiche Strafgeſetzbuch von 1808 enthielt im $. 272 &t. ©. 

1.8. nur eine fehr ungenägende Veftimmung über Hausdurchſuchungen; ins⸗ 

Gefendere wurde von den Polizeibehörben, für welche Eeine eigenen Vorſchriften 

hieruͤber befanden, von diefem Unterfuchungsmittel zu häufig Gebrauch ge: 

matht. Die gegründeten Klagen , welche in diefer Beziehung laut wurden, be 
wegen die Befeßgebung im 3.1848, das Recht der Poligeibehörden zu Haus⸗ 
fashungen zu befchränfen. Durch Art. IV. der a. h. Entfchließung vom 22. Mai 

1848 wurde daher feftgefeßt, daß Hausdurchſuchungen wegen ded Werbachtes 

eines Verbrechens künftig nicht mehr von den Organen der Sicherheitöbehär- 

den nach ihrem eigenen Ermeflen, fondern nar auf Grunblage eines 

formlichen Beſchluſſes des Eriminalgerichtes von deſſen Ab⸗ 

geordneten oder von der zur Thatbeſandserhebung geſetzlich berufenen, jedoch 

— — —— 

*) Morin, diotionnairo du droit oriminel p. 4 und 5> 



ja diefem Acte durch das Criminalgericht befonders zu ermaͤchtigenden Behörde 
vorgenommen werden dürfen. Allein diefe Beſtimmung ging offenbar zu weit; 
bald Tießen fich die Klagen vernehmen, daß dadurch das für ben Zweck ber 
Strafrechtspflege fo wichtige Mittel der Hausdurchſuchung ia einer Weiſe einge- 
ſchränkt worden fei, daß davon nur im den ſeltenſten Faͤllen ein Erfolg zu 
erwarten war, und daß bie äffentliche Sicherheit fehr benachtheiligt erſchien. 
Die gaͤnzliche Ausſchließung der Sicherheitsbehörden yon dem Rechte, ſolche 

Hans fuchungen , felbft in Bällen der Verfolgung auf frifeher That, ohne vor⸗ 

läufige criminalgerichtlicde Ermächtigung vorzunehmen, hatte zur Folge, baß 
der gänftigfie Augenblick zur Auffindung von Spuren begangener Verbrechen 
indertegel verloren ging, und daß bie erft fpäter von dem Griminalgerichte der 
mit deffen Ermächtigung vorgenommene Hausſuchung meiftene fruchtlos blick. 

Ebenſo nachtheifig erwies es ſich, daß das Recht, Hausſuchungen vorzunch⸗ 
men, auf eigentliche Criminalfaͤlle mit Ausſchluß der ſchweren Polizeiübertre⸗ 
tungen befepränft war. Diefen Uebelſtaͤnden abzuhelfen, wurde nach Werneh⸗ 
mung des oberften Gerichtshofes durch die a. h. Entfchließung vom 11. Meter 
fer 1849 *) das Hecht, Hausfuchungen vorzunehnen, auch auf das Werfahren 

über ſchwere Polizetübertretungen ausgedehnt und ben Sicherheitsbehörden die 
Ermächtigung zur Vornahme berfelben nach ihrem eigenen Ermeflen in allen 
Hüllen ertheift, in welchen fie nach dem Strafgefepe im Namen bes Erimi. 

nalgerichteß den Thatbeftand zu erheben, den Anzeigungen nachzuferſchen und 

zur Conſtatirung der verbrecherifchen That umd des Thaͤters mitzuwirken hat- 
ten. Gleichzeitig erließ der Juſtizminiſter Herr v. Schmerling eine aus⸗ 

führlige Inſtruction an ale Serichtöbehörden über die Bedingungen der 
Vornahme von Hausſuchungen und das Verfahren bei denſelber. 

Auf denfelben Grundfägen beruhen die Vorſchriften der neuen Straf: 
proceforbnumg über biefes Unterfuchungsmittel. Die 88. 144—147 enthalten 
die allgemeinen Bedingungen, unter weichen die Vornahme von Hausfuchtmn⸗ 
gen zufäffig ift, und zwar unter genauer Beftimmung der Perfonen, welchen 
diefelbe zufteht ; die $$. 148 und 149 dagegen feßen bie Formen feft, weiche 

bei der Anwendung dieſes Unterſuchungsmittels zu beobachten find, um jeder 

willkuͤrlichen oder nicht nothwendig durch die Zwecke der Strafrechcdpflege 
gebotenen Verlegung des Hansrechtes zu begegnen. Diefe Beflimmungen har 
ben fowohl auf das Verfahren wegen Verbrechen und Vergehen, als auch 

auf jene® wegen llebertretungen ihre volle Anwendung zu finden ; eine Line 

terſcheidung nach der Größe der ftrafbaren Handlungen Fonute nicht gemacht 
werden, weil die Hausſuchung fonft gerade bei den ungemein Häufig vorkoen⸗ 
menden Uebertretungen bes Diebftahles und Betrages, bei welchen fie ſich 
als befonders nuͤtzlich erweiſet, ausgefchloffen worden wäre. 

*) Keichegeſeßzblatt von 1849 1. Shhd, 

Märth, Etrafproceß. 16 



248 

Die Hausſuchung kann, was den Zweck derfelben anbelangt, entweder 
vorgenommen werben, um dadurch bes wahrfceinlichen Thaͤters einer ſtraf⸗ 
baren Handlung habhaft zu werden , ober um Gegenflänte, die zum That: 
beftande einer Gefegübereretung gehören oder zur Ueberführung ded Ange: 
fehuldigten dienen Eönnen, (3. B. die geftohlenen Sachen, die Werkzeuge, wor 
mit die That verübt wurde, Kleider, woran puren der That fichtbar find, 

u. dgl.) aufzufinden. In beiden Faͤllen muß jedoch immer zuvörderſt entwe 
der bie Gewißheit, oder doch die Wahrfcheinlichkeit vorhanden fein, daß ein 

Verbrechen, ein Vergehen oder eine Uebertretung begangen wordeu fei. Ohne 

diefe, nach der ganzen Saflung der SS. 144—146 ſich von felbft verftehende 

Bedingung darf nie eine Hausſuchung vorgenommen werden, denn, da jeder 

folche Act die Ruhe der Bewohner des Hauſes flört und auf den Ruf derſel⸗ 
ben nachtheilig wirken kann, fo bedarf deren Vornahme, wenn fie nicht der 

Bewohner des Hauſes oder der Wohnung felbft verlangt, oder wenigftend 

freiwillig geftattet, einer in dem Zwede des Strafverfahrens liegenden Recht⸗ 

fertigung. 

Außerdem muß ald zweite Bedingung die Wahrfcheinlichkeit vorhan- 
den fein, daß die Durchſuchung einen dem Zwecke der Vorunterfuchung gün 
ftigen Erfolg haben werde; es muß daher Verdacht vorliegen, daß in ben 
zu durchfuchenden Räumen entweder eine des Verbrechens oder Vergehens 
oder der Uebertretung verbächtige Perfon ſich aufhalte, oder daß darin folde 

Segenftände gefunden werden, welche für die Unterſuchung wichtig fein, d.i. 

entweber zum Beweiſe des Thatbeſtandes der Geſetzesuͤbertretung, um die es 
ſich handelt, oder zur Ueberweifung des Ange fchuldigten dienen können. Wat 
nun den Grad dieſes Verdachtes betrifft , fo macht das Gefeg nach dem Vor: 

gange des baierifchen Strafgefeges (SS. 251—253 MH. Th.), der Straf: 
proceßordnung von Baden ($$.112—115) und des thüringifchen Ent 

wurfes ($. 144) einen Unterfchied a) zwiſchen Häufern, welche dem Publicum 

offen ftehen, b) dem Haufe ober der Wohnung des Angefchuldigten felbft und 

c) zwifchen den Häufern und Wohnungen dritter Perfonen , welche nicht felbit 

der That oder der Mitfchuld oder Theilnahme daran verbächtig find. Zur 

Vornahme der Durchſuchung von Käufern oder Wohnungen der unter a) und 
b) bezeichneten Art wird ein geringerer Grad bed Verdachtes gefordert, als 
zur Hausſuchung bei den unter c) aufgeführten Perfonen, weil bei Häufern, 
bie dem Publicum offen ſtehen, durch die Vornahme einer Hausſuchung auf 

den Ruf des Eigenthümers des Hauſes kein Schatten fällt, der Angefchul- 
bigte felbft aber bereits durch die wider ihn eingeleitete Vorunterſuchung ver- 
bächtig ift, in beiden Faͤllen alfo die durch die Hausfuchung begründete Ger 

fahr für den Ruf der Perfonen, bei welchen fie vorgenommen wird, viel klei⸗ 

ner ift, ald wenn diefelbe bei einer noch unverdächtigen Perſon ftatt findet. 

Im letzteren Falle fordert das Gefeg daher nicht nur einen dringenden 
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Verdacht, daß entweder der Vefchuldigte ſelbſt oder Spuren der That dadurd) 

zu finden ſeien, fondern, wenn es fih um letztere handelt, auch noch den 

Verdacht, daß die Bewohner des Hauſes oder der Wohnung diefe Spuren 
der chet verheimlichen werden. 

$. 444. 

In Häuſern, welche dem Publicumoffen ſtehen“), nament⸗ 

lich in Gaſthaͤuſern, ſo weit ſie nicht bleibend an Privatperſonen ver⸗ 

miethet ſind, iſt die Hausſuchung geſtattet, wenn es aus den Umſtaͤnden 

wahrſcheinlich iſt, daß ſich in einem ſolchen Hauſe eine eines Verbrechens 

oder Vergehens verdaͤchtige Perſon verborgen halte, oder daß darin Ge⸗ 

genftände zu finden feien, welche für bie Unterfuchung von Bedeutung 

fein fönnen. 

Das Gefeg nimmt nur jene Theile der dem Publicum offen ftehenden - 
Häufer von der Vorſchrift des $. 144 aus, welche bleibend an Privat- 

perſonen vermiethet find, (fomit nicht Zimmer eines Gaſthauſes, die, wenn 
gleich auf Wochen, an Fremde vermiethet find), weil bei Wohnungen in Gaſt⸗ 
höfen, welche bleibend an Privatperfonen vermiethet wurden , diefelben Ver⸗ 
hältniffe, wole bei den im $. 146 erwähnten Bewohnern von Privathäufern 
eintreten, fomit diefe Gleſichſtellung auch in Beziehung auf die Durchſuchung 

durchgeführt werden muß. Die Wohnung des Baftwirthes felbft ift von ber 
Vorſchrift Des $. 144 nicht ausgenommen, weil die dazu dienenden Localitä- 

ten gewöhnlich (beſonders auf dem Lande) von den zur Betreibung der Wirths⸗ 
gefhäfte beftimmten Räumen nur wenig ober gar nicht gefchieden find, es 
daher bedenklich wäre, zu Gunſten des Wirches eine Ausnahme aufzuftellen. 

9.145. 

Die Durchſuchung des Haufes oder der Wohnung eines 
Angefhuldigten findet Statt, wenn ed wahrfcheintich iſt, daß fich 

darin Gegenftände finden werben, die für Die Unterfuchung von Bedeu⸗ 

tung fein Tönnen. Außerdem Tann diefelbe, wenn ſich der Angefchulpigte 

verborgen hält, zum Zwecke feiner Auffindung angeorbnet werden, fobalb 

ein Berhafts. oder Borführungsbefehl gegen ihn erlaffen if. 

Der Begriff eines Angefhuldigten muß bier in Gemäßpelt der - 
Vorfchrift des $. 182 aufgefaßt werden, es find daher zwar noch nicht drin« 
gende, aber doch ſolche Werdachtögründe erforderlih, welche darauf hin» 
deuten, daß er ein beſt immtes Verbrechen oder Vergehen verübt oder daran 

"> 3. S. Gaſthanſern, Kufichiufen, Senior , Bablinfn u nl. 
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Theil genommen habe. Zum Zwede der Auffindung des Angeſchuldigten und 
feiner Vorführung oder Verhaftung darf eine Hausſuchung in der Wohnung 
desſelben, wenn nicht ber im $. 147 berährte Fall der Verfolgung auf friſcher 
That eintritt, nur dann angeordnet werben, wem bereits ein Veorführungs- 
oder Verhaftsbefehl wider ihn erlaffen worden ift; fie ift alfo, den ermähn: 

ten Fall des $. 147 ausgenommen, nicht zuläflig, fo Tange noch kein Vorfuͤh⸗ 
rungs⸗ oder Verhaftsbefehl wider ihn ergangen iſt. 

$. 146. 

In den Häufern over Wohnungen anderer Berfonen iſt die Durch, 

fuchung geftattet, wenn es Dringend wahrſcheinlich ift, daß fich der 

Angefchuldigte darin verborgen hält, oder daß die Bewohner diefer Häufer 

oder Wohnungen Gegenftände, die für die Unterfuhung von Bedeutung 

find, befigen und biefelben verheimlichen werden. Iſt fein Grund zu dieſer 

legteren Annahme vorhanden, fo ift der Beſitzer eines ſolchen Gegenftan 

des vorerft zur Herausgabe desſelben aufzufordern, und erſt, wenn er ben 

Beflb Idugnet, ober die Herausgabe verweigert, ſindet die Hausſuchung 

oder die Wegnahme des Gegenfiandes Statt. 

Die Vorſchrift diefes S. muß auch dann beobachtet werden, wenn es ſich 

um die Durchfuchung mehrerer Käufer oder Wohnungen von dritten Perſo⸗ 
nen, fomit auch dann, wenn es fih um eine allgemeine Hausſuchung 
in einem ganzen Orte oder einer beftimmten Abtheilung besfelben handelt. Die 

badifche Strafproceforbnung ($. 116) und der thüringiſche Entwurf 

dagegen ftellen für eine ſolche allgemeine Hausfuchung nur jene leichteren 

Bedingungen auf, welche für die Hausſuchung in Rocalitäten, die dem Pur 

blicum offen ftehen, vorgefchrieben And, und zwar, wie ich glaube, mit vol: 

lem Rechte, weil eine ſolche allgemeine Hausſuchung auf keinen Einzel: 

nen in dem Orte oder Ortstheile einen beſtimmten Verdacht wirft. 

8. 447. 

In der Regel fol die Hausfuchung von dem Unterfuchungsricd- 

ter duch einen mit Gründen verfehenen Beſehl, Der dem Ber 

theiligten fofort oder Innerhalb der naͤchſten wierundgvangig Stunden jW 

zuſtellen iſt, angeordnet werben, 

Auch ohne einen Befehl des Unterfuchungdriähters kann die Haus⸗ 

ſuchung, wenn Gefahr auf dem Verzuge haftet, in Folge einer 
Aufforderung des Staats anwaltes von Bezirfsrichtern oder Polizei⸗ 

beamten vorgenomm en werben. Wenn der Angeſchaldigte auf friſcher That 



s46 

betreten, oder Alsbald nad der That durch öffentliche Nachtile oder 

öffentlichen Nachruf als des Verbrechens oder Vergehens verdächtig bezeich- 

net, ober im Befige von Gegenftänven betreten wird, Die von dem Verbrer 

hen oder Vergehen herrühren ober auf feine Theilnahme an demfelben hin- 

weifen, Können Bezirfsrichter, Polizeibeamte, Gensd'armen 

und audere Diener der öffentlichen Gewalt, au ohne dazu 

befonbers aufgefordert oder beauftragt zu fein, eine Hausfuchung zur Auf- 

ſindung des Verfolgten vornehmen. 

Das Geſet unterfcheidet bei Beſtimmung der Perfonen, weldhen das 

Recht, eine Hausſuchung vorzuneßmen, zuftehen fol, in vollftändiger Leber 

enffimmung mit ben neueren beutfchen Geſetzen und mit den oben angeführten 

Orundrechten des deutfchen Volkes, drei Faͤlle: 
1. den Kal der Verfolgung des Angefhuldigten auf fri- 

[der That (Hagrant delit), in welchem es nicht bloß dem Unterſuchungsrich⸗ 
ter, fondern aud jedem Bezirks. Eingelrichter, Polizeibeamten, Gensd'armen 
oder Diener ber öffentlichen Gewalt geftattet, ohne befonderen Auftrag und 

ſelbſt ohne Aufforderung von Seite des Staatsanwaltes, eine Hausſuchung 
vor Auffindung des Verfolgten vorzunehmen. Die Strafproceßorbnung räumt 

in diefem alle den eben bezeichneten Perfonen das Recht ein, ben eines Ver- 
bredens oder Vergehens Befchuldigten zum Behufe der Vorführung vor den 
Unterfuhungsrichter anzuhalten und in vorläufige Verwahrung zu nehmen 

(65.186 und 187). Es ift daher nur eine nothwendige Conſequenz, daß bie 
zur augenblicklichen Feſtnehmung bes WBefchuldigten berechtigten Perfonen 
dann, wenn fich derſelbe z. 8. in ein Haus geflüchtet hätte, berechtigt find, 
ihm fogfeich nachzufolgen und zu feiner Auffindung unverzüäglih eine Haus: 
ſuchung zu veranftalten. Sie find jedoch auf den Zweck der Auffindung 
bed Angeſchuldigten befhränkt; ed kann ihnen daher nicht das Recht zu- 

geſtanden werden, bie Hausfuchung weiter (4. B. zur Auffuchung von Gegen⸗ 

finden, die für die Unterfurhung von Bedeutung fein Eönnen,) auszubehnen. *) 
2. Außer dem Salle der Verfolgung auf frifher That 

ſollen Hausſuchungen in der Kegel von bem Unterfuchungsrichter durch 
einen förmlichen, die Gründe der Vornahme enthaltenden fchriftlichen Befehl 
angeordnet werben, welcher der Perfon, in deren Haus oder Wohnung die 
Durchſuchung vorgenommen werden fol, unmittelbar bei diefer Amtshandlung 

oder, wenn die Ausfertigung des Befehles wegen Kürze der Zeit bis bahin 

nicht möglich war, längftend binnen 24 Stunden nach diefer Amtshandlung 
zuzuſtellen ift. 

*) u die oben S. 137 abgebrudten $$. 17 und 18 bes provifortfchen Gensd'armerie⸗ 
edge. 



8. In jenen Faͤllen, in welchen zwar Feine Verfolgung bed Angefchul: 

digten auf frifcher That ſtatt findet, in welchen aber dennod) Gefahram 

Verzuge haftet, (wenn z. B. erft im Laufe der Vorunterſuchung ber Aufs 

bewahrungsort der geftohlenen Sachen bekannt geworden und zu beforgen ift, 

daß diefelben im Galle eines Auffchubes von dort weggebracht werben Fönnten), 

ift auch der Staatsanwalt berechtigt, aus eigener Macht Bezirkseinzel- 

richter oder Polizeibeamten zur Vornahme von Hausſuchungen aufzafordern. 

Es erübrigt nur neh, den Begriff der Verfolgung auf frifger 

That etwas näher zu betrachten. Schon im Mittelalter wurde in allen ger: 

manifchen Rändern forgfältig zwifchen ber Verfolgung auf friiher That, die 

damals hHandhaftige That hieß, und zwifchen jenen Fällen, in welchen 

übernächtige That vorhanden war, unterfchieden *%. Im erfteren Falle 

Eonnte der Angeklagte fogleidh gefangen genommen werben und ed war 

ihm das in der Regel jedem Angeklagten zuflehende Recht benommen, ſich 

mit feinem Eide oder mit Eideshelfern von der Anklage zu reinigen, der An: 

Bläger Eonnte ihn vielmehr ſogleich mit feinen Eideshelfern überweifen. Der 

Thäter wurde mit Geſchrei (Gerüffte) verfolgt, welchem die Gemeinde zu folgen 
verpflichtet war **),, und wodurch es bem Kläger erleichtert war, Zeugen zu 
finden, auf die er fich vor dem Gerichte berufen konnte. In Deutfchland 

trat jedoch die Unterfeheidung zwiſchen der handhaften und übernädhtigen 

That mit der Ausbildung des inquifitorifden Verfahrens und der canonifcen 

Beweistheorie in den Hintergrund zurüf. In Frankreich dagegen ent 

*) Nach dem Sachſenſpiegel IL 35 und dem Schwabenfpiegel Lapb. 5.316 
Bad. g. 204, Send. 5.170, fo wie nach dem Magdeburger Stabdtrechte iſt haud⸗ 
hafte That vorhanden, wenn man einen Mann bei ber That ober auf ber Flucht von 
ber That ergreift, oder wenn er geraubtes ober geftohlenes Gut noch iu feiner Gewalt 
bat, wobei jedoch der Sachfenfpiegel die Befchränfung beifeßt, daß, wenn es fo fein 

wäre, baß man es durch ein Fenſter ſtecken könnte, die handhafte That daburd nicht ber 
gründet werbe. Diefelbe Unterfcheibung findet fich auch in allen öfterreichifchen Kechts⸗ 
quellen, namentlich in ben Stabtrechten von Enns (1212), Wien (1224), New 
ſtadt (c. 1325), Brünn (1243), Haimburg (c. 1945) ; welche fich zur Bezeich⸗ 
nung ber Handhaft der Ausbrüde: in opere et manufacto , in ipsa actiong i. e- an der 

hanthaft cum sanguinolento gladio, in ipsa aotione maleßcii deprehensus bedienen. 
©. mein Stadtrecht von Wiener⸗Neuſtadt ©. 58. 

**) ©. hierüber vorzüglih Sacfenfpiegel I. 62. 99. 1 und 3, 63. $. 2; I. 6%. 
96. 1—5, 71. 99. 3—5, 111.9. 6.5, 70. 9. 2 und 78. $. 3. Die Berfolgenden wur: 
den auch Schreilente genannt. Das Klagen mit Geſchrei oder Geräffte findet fih 
auch in ben Öfterreichifchen Stadtrechten von Enns, Wien, Neuſtadt, Haimburg, 
Drünn, Iglau, Prag und in dem öfterreihifhen Landrechte (c. 130) 
5.7. — Ganz basfelbe war das HarosGefchrei in ber Normandie unb bie imeng: 
liſch en Rechte noch gegenwärtig beftehende Verfolgung mittelſt hue and cry. (Codex 
log. Normann. in Ludewig, reliquiae manuscript. VII. p. 358. — Bracton, de 
legibus Angliae lib. II. o. 10. — Stephen, englifches Strafrecht ©. 399.) 
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wirfelte ſich der Begriff von flagrant delit (meffet noloire et apert, wie es 
Beaumanoir in ben Coulumes von Beauvoisis nennt) immer mehr und 

gab nicht nur das Recht, den auf frifher That Ergriffenen fogleich zu verhaf⸗ 
ten, fondern murde auch zur Begründung des Gerichtsſtandes und in Bejie⸗ 
hung auf die Thaͤtigkeit der Eöniglichen Procuratoren von großer Bedeutung. 

Beſonders wichtig ift der Einfluß, welchen das gegenwärtige franzöfifche Recht, 
lo wie die bemfelben nachgebildeten Gefegbücher dem flagrant delit einräumen, 

indem fie nicht nur feldft jedem Privatmanne das Necht zugeftehen, in folchen 

Ballen den auf frifher That Ertappten fogleich feftzunehmen (Code d’instr. 

crim- art. 106), fondern auch dem Unterſuchungsrichter ein felbftftändigeres, 

von dem Staatsanwalte unabhängiges Einfchreiten (Code art. 59, 61) und 
dem Staatsanwalte die Vornahme der wichtigften Unterfuhungshandlungen 

geftatten (Code art. 32—40 und 46. &. oben &. 203 und 204). Der Be: 

griff, welchen das franzöfifche Gefeg (Art. 41) aufftellt, Tautet: Le delit qui 

se commet actuellement, ou qui vient de se commeltre, est un flagrant 

delit. Seront aussi r&putes flagrants delits les cas où le prevenu est pour- 

sıivi par la clameur publique, et celui oü le prevenu est trouv6 
saisi d’effets, armes, instruments ou papiers faisant presumer qu' il-est 
auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du 
delit. Diefer Begriff Hat allerdings megen feiner Unbeſtimmtheit und der 
oroßen Ausdehnung, die ihm befonders in der Praris gegeben wurde, zu viel: 

fahen Streitigkeiten Anlaß gegeben, nicht felten ein willkürliches, die in« 
dividuelle Freiheit der Staatsbürger gefährdendes Einfchreiten der Staats: 
anwälte begünftigt und dadurch gerechten Tadel hervorgerufen. *) 

Deffenungeachtet fühlten die neueren Gefeße die Nothwendigkeit, diefen 
Begriff, deffen Wichtigkeit unverkennbar ift, aufzunehmen, und ihr Streben 
mußte nur dahin gerichtet fein, denſelben durch eine fchärfere Faſſung vor den 
unrichtigen Auffaffungen zu bewahren, die er in Frankreich gefunden. Die 

badifhe Strafprocefordnung von 1845 hat das Verdienſt, denfelben fo 

päcid als möglich normirt zu haben, weßhalb auch die Begriffsbeftimmung 

des g. 46 dieſes Gefeged**) in die neueren Gefeßentwürfe (für Thüringen 

’) Berenger, de la justioe orim. en France p. 374—377; Morin, dietionnaire 
du droit criminel p. 329 und 437—430; vorzüglid Duverger, manuel des juges 
d’instraction. Paris 1844. I. p. 353—360. So wurde z B. unter clameur publique, 
worunter offenbar nur der öffentliche Nachruf verflanden werben follte, felbft ein all- 

gemeines Gerücht, das Jemand eines Verbrechens befchulbigte , fuhfumirt. 

**) Diefer $, bezeichnet den Begriff von flagrant delit in folgender Welfe: „Wenn 1) 
der Angefchuldigte auf frifcher That betreten, oder unmittelbar nad der That als 

des Verbrechens verbächtig burch öffentliche Nacheile ober öffentlichen Nachruf bezeich- 
net wird, oder 2) wenn berfelbe alsbald nad der That mit Waffen, gefichlenen 
Sachen oder anderen auf feine Teilnahme am Berbrechen hinweifenden Gegenftänden 
beizeten wich.» 



& 108 und für Hannover$. 54) beinahe wörtlich üderging. Eben diefe Be: 
griffsbeſtimmung wurde auch bei Berathung ber öfterreichifchen Straf 
proceßordnung zum Grunde gelegt und mit der einzigen Abänderung aufge: 
nommen, daß ber in der badifchen Strafprocegorbnung enthaltene Unterfchied 

zwifchen „unmittelbar? und „aldbald”? nach der That aufgegeben und der letz⸗ 

tere Ausdruck allein beibehalten wurde, eine Yenderung, bie mir nicht als 

eine Derbefferung erfcheint. 

Zu dem Begriffe der Verfolgung auf frifcher That, gehören daher nad 
dem Öfterreichifchen Gefege folgende drei Sälle: 

a) wenn ber Angefchuldigte auf frifcher That, d. i. unmittelbar bei der 

Verübung der flrafbaren Handlung, z. B. bei dem Diebftahle, Morde, ber 

Nothzucht u. dgl. betreten wird; 

b) wenn er alsbald nad der That d. i. in einer möglichfk Euren 

Zeit nach der That dur öffentliche Nacheile oder öffentlichen Nad- 
ruf ald eines beftimmten Verbrechens oder Vergehens verdächtig bezeichnet 
wird. Dies ift der Kal, welchen das englifche Necht die Werfolg ung mit hue 
and cry nennt; das Geſchrei oder die Nacheile, womit der Befchuldigte ver: 

folgt wird, muß öffentlich (auf der Straße oder fonft im Freien) ftatt finden; 

c) wenn ber Angefchuldigte alsbald nah der That im Befige von 

Gegenftänden betreten wird, die von dem Verbrechen oder Vergehen herrüb: 

ren, (j. B. von geftohlenen oder geraubten Gegenſtänden), oder auf feine 

Theilnahme an demfelben binweifen, (z. B. wenn ein Mord verübt morden 

und fehr kurze Zeit darauf der Angefchuldigte mit einem blutigen Mefler ober 

blutigen Kleidern betreten wird). Alle Geſetze haben die Unmöglichkeit einge: 

fehen, die Zeit, welche zwifchen der That und der Betretung verftreihen muß, 
befiimmter zu bezeichnen. Es Eann hier der Natur der Sache nad) nur von 

einer fo Furzen Zeit nach Verübung der That die Rede fein, daß nach dem ge⸗ 
wöhnlichen Laufe der Dinge nicht wohl vermuthet werden kann, der Ange: 

fehutdigte babe jene Gegenftände von einer dem Verbrechen oder ergehen 

ganz fremden Perfon erhalten, daß vielmehr die größte Wahrfcheinlichkeit 

dafür fpricht, daß in der Zwilchenzeit Eein Wechfel in dem Beſitzer jener Gr 

genftände eingetreten fei. Ye Eürzer die Zeit ift, um fo größer wird in der Ne 

gel die Wahrſcheinlichkeit fein, daß der Angelchuldigte das Verbr echen oder 
Vergehen begangen oder daran theilgenommen habe. 

Die Vorfchriften über das bei Hausfuchungen zu beobachtende Verfah: 
ren, deren Außerachtlaffung jeden Schuld tragenden Beamten der ſchwerſten 
Verantwortung ausfegen würde, find in den $$. 148 und 149 enthalten. 

$. 448. 

In der Regel ift Die Hausfuchung in Gegenwart des Unterfuchungs- 

richters, eined Protocolführers und zweier Gerichtözeugen vorzunehmen. 

In geringeren Fällen kann ber Unterfuchungsrichter Die Hausſuchung 



auch durch einen anderen Gerichtöbenmien, einen Polizei⸗Beamten ober 

Gemeindevorfteher unter Zuziehung von zwei Gerichtszeugen vornehmen 

lafien. Ueber jede Hausdurchſuchung if ein Protocol anfzunehmen und 

es find darin die Gründe, welche die Hausdurchſuchung veranlaßt haben, 

aufzuführen. 
8. 149. 

Die Hausfuhung ift ſtets mit möglichfter Schonung für den Ruf 
der Berfon , bei welcher fie vorgenommen wird, und mit der möglich ge- 

ringen Beldftigung berfelben vorzumehmen. Zur Rachtzeit findet 

eine Hausfuhung, dringende Fälle ausgenommen, nicht 

Statt. Der Bewohner over Inhaber der zu durchſuchenden Räume, ed mag 

der Angefchuldigte oder ein Dritter fein, oder ein Mitglied feiner Fa⸗ 

milie und in Abweſenheit folder Perfonen ein Nachbar, find aufgufors 

dern, der Hausſuchung beizumohnen. Borgefundene verbächtige Gegen 

Rinde find in gerichtliche Verwahrung zu nehmen. 

U. Durcbfuchung und Abnahme von Bapieren und 
Urfunden überhaupt. 

480. 

Eine Durchſuchung derim BefipedesAngefhuldigten befindli— 

hen Papiere iſt nur geftattet, wenn zu vermuthen iſt, daß fie für Die 

Unterfuchung erheblich fein werben. Im Befige dritter Berfonen 

befinbliche Papiere Dürfen une dann Durchfucht werden, wenn dringende 

Verdachtsgründe vorhanden find, Daß dadurch Beweiſe für den That 

beftand des Verbrechens oder Vergehens oder für die Ueberführung des 

Thäterd gefunden werden, und wenn Diefe Verbachtögründe nad) einer 

Bernehmung des Befibers nicht als befeitigt anzunehmen find. 

Die Durchſuchung der Papiere ift eine Art der Hausdurchſuchung, allein 
da diefelbe Familiengeheimniſſe verlegen, driste bei dem Verbrechen ober 
Vergehen ganz unbetheiligse Perfonen compromittiren kann, und ba die Ger 

fahr, daß von diefem Linterfachungsmittel ein veratorifher Mißbrauch ge: 
macht werden Fönne, fehr nahe liege, hat das Befeg diefelbe au noch flren- 
gere Bedingungen und Formen gebunden. Diefelde darf nur in Kraft eines von 

dem Unserfuchungsrichter erlaflenen, mit Gründen verfehenen Befehles (5. 182) 

vorgenommen werden, ſteht alfo weder dem Staatsanwalte, noch einem Po: 

figeibsamten, Gensd’armen oder anderen Diener der öffentlichen Gewalt zu. 



Wegen bloßer Lebertretungen findet die Durdhfuchung von Papieren, bie ſich 
wicht im Befige des Angefchuldigten, fondern dritter Perfonen befinden, nicht 
Statt ($. 443). Auch flieht e8 dem Inhaber der Papiere, deren Durchſuchung 
vorgenommen werden foll, frei, dieſe Durchſuchung auf den Befehl des Unter: 

ſuchungsrichters allein zu verweigern und darauf zu dringen, daß vorläufig 

ein Beſchluß des Bezirkscollegialgerichtes, an deſſen Faſſung der Unterſuchung⸗ 
richter nach $. 92 nicht Theil nehmen darf, über die Zuläffigkeit der Durd: 

fucdyung der Papiere eingeholt werde (F. 151). 
Die allgemeinen Bedingungen, unter weldhen eine ſolche Durchſuchung 

von Papieren ftattfinden fann, find in dem $. 150 enthalten. So wie bei der 

Haus ſuchung zwiſchen der Durdfuchung ber Wohnung des Angefchuldigten 
und jener dritter Perfonen unterfchieden und letztere an firengere Bebingungen 

geknüpft ift, ebenfo unterfcheidet daß Geſetz auch in Beziehung auf die Durch⸗ 
ſuchung von Papieren zwiſchen ſolchen, welche ſich im Beſitze des Angeſchuldig⸗ 
ten, und ſolchen, bie ſich im Beſite dritter Perſo nen befinden. Der Augeſchul⸗ 

digte, wider welchen bereits nach $. 182 Verdachtsgründe, daß er ein beſtimmtes 

Verbrechen oder Vergeben begangen habe, vorliegen, muß ſich die Durchſuchung 

der in feinem Beſitze befindlichen Papiere gefallen laſſen, fobald Gründe vor- 

handen find, welche vermuthen laſſen, daß diefelben für die Unterfuchung er- 
beblich fein, d. i. entweber Beweife für den Thatbeftand bed Verbrechens oder 

für die Ueberführung ded Angefchuldigten liefern werben. 

Anders ift ed in Beziehung auf Papiere, die ſich nicht im Beſitze bei 
Angefchuldigten, fondern dritter VPerfonen befinden. Der Unterfuhungs: 

richter darf felbft dann, wenn dringende Verdachtsgründe vorhanden find, 

daß diefe Papiere für die Unterfuchung erheblich fein werben, nicht ſogleich 

jur Durchſuchung derfelben fehreiten, fondern er muß vorläufig den Inhaber 

diefer Papiere über diefe Verdachtsgründe veruehmen und zur Herausgabe 
der für die Unterfuchung erheblichen Schriften aufferbern. Nur, wenn bei die⸗ 
fer Vernehmung die Verdachtsgründe nicht befeitigt werden, insbefondere, 

wenn der DVernommene den Befig von Papieren läugnet, deren Vorhanden⸗ 
fein bei ihm fehr wahrfcheintich if, kann der Unterfuchungsrichter die Durd: 
fuhung der Papiere besfelben zum Behufe der Auffindung der für bie Unter: 

ſuchung erheblichen Schriften anordnen. 
Es Eann hierbei die Frage entſtehen, ob auch die Durchſuchung der Pa- 

piere folder dritter Perfonen, welche nach dem Geſetze Eein Zeugniß gegen den 
UAngefchuldigten abzulegen verpflichtet find, (3. B. der nahen Verwandten ober 

Verfchwägerten desfelben, $. 160) geftattet feit — Das Geſeß felbft ent- 

haͤlt Peine ausdruͤckliche Beſtimmung darüber; allein mir fcheint aus der ge 

feglichen Anordnung, daß ſolche Perfonen aus Rückſicht auf die Kamilienbande 
von der Verbindlichkeit zur Zeugenſchaft befreit find, von ſelbſt zu folgen, 

daß fie auch nicht fehuldig find, in anderer Weife (z. B. dur Herausgabe 



2 

. von Briefen, welche der. Angeſchuldigte an fie gerichtet) Beweismittel. wider 
ihn zu liefern. Ich glaube daher, daß bei ſolchen Perſonen, fofern fie nicht 
felbft des Verbrechens oder Vergehens oder der Mitſchuld oder Theilnahme 
daran verdächtig find, eine Durchſuchung ihrer Papiere zur Auffindung 
von Thatfachen oder Beweismitteln, bie für die Unterfuchung gegen den An 
gefhufdigten erheblich fein können, unzuläffig fei*). Die entgegengefegte An» 

fiht würde in ihren Conſequenzen dahin führen, jede offene Mittheilung zwi⸗ 

(den den naͤchſten Verwandten dur das Bewußtſein zu flören, daß nicht 
einmal folche Correfpondenzen unter ben nächften Yamiliengliedern vor den 

Späheraugen der Etrafrechtöpflege ſicher feien. Auch könnte eine folche Aus⸗ 
legung des Geſetzes nur zu leicht zu fehr gehäfligen Vorgängen Anlaß geben. 

$. 181. 

Will der Inhaber von Papieren deren Durchfuchung nicht geflatten, 

fo find viefelben verfiegelt zu Gericht zu hinterlegen, und ed if fer 

fort die Entſcheidung des Bezirks- Collegialgerichteß einzuholen, ob fie 

durchſucht oder zurüdigegeben werben jollen. | 

$. 152. 

Die Durchſuchung von Papieren fann nur in Kraft eined von dem 

Unterfuchungsrichter erlaffenen, mit Gründen verfehenen 
Befehles vorgenommen werden, weldjer dem Betheiligten fofort oder in- 

rerhalb Der nächften vieru ndzwanzig Stunden zuzuſtellen ifl**). Sie ift von 

dem Unterfuchungsrichter oder defien Abgeordneten unter Zugiehung eines 

Protocolifährerd und in Gegenwart von zwei Gerichtögeugen mit mög- 

lichfter Schonung der Privatgeheimniffe vorzunehmen und auf Diejenigen 

Papiere zu befchränfen, welche für die anhängige Unterfuchung wichtig 

werden fönnen. Papiere, die ſich bei der Durchſuchung als erheblich aus: 

weifen, find in gerichtliche Verwahrung zu nehmen und gu verzeichnen, 

oder wenn letzteres unthunlich ift, in einen mit dem Gerichtöfiegel zu ver- 

fhließenden Umſchlag zu bringen. 

*) Ausprüdlich if diefe Beftimmung enthalten in ber würtemberg. Strafproceßorb: 

nung von 1843 $. 228 und dem thüuring. Entwurf $. 146. 

*+) Eben fo Heißt es im Art. IIä. 11 ter Grundrechte des beutfchen Bolfes: 

„Die Beichlagnahme von Briefen und Papieren darf, außer bei einer Verhaftung, 
nur in Kraft eines richterlichen, mit Gründen verfehenen Befchles vorgen ommen werben 
welcher dem Betheiligten fofort oder innerhalb der nächften 24 Stunden zugeftelli wers 
den foll,» 



Au dem bei der Durchſuchung etwa anweſenden Betheiligten iſt Die 

Beidrũckung feines Stegels zu geſtatten. Wird eine Entflegelung sorge 

nommen, fo ift ver Betheiligte aufzufordern, verfelben beizumohnen. Er- 

fcheint er auf eine ſolche Aufforderung nicht, oder kann ihm biefelbe we⸗ 

gen feiner Abwefenheit nicht zugeftellt werben, fo ift die Entftegelung den⸗ 

noch vorzunehmen. 
8. 163. 

Urkunden, deren Befig zugeflanden oder fonf erwiefen 

ift, und welde für die Unterfnchung eine® Verbrechens over Bergehens 

erheblich fein Fönnen, müflen von Jedermann auf Begehren herausgegeben 

werben. 

Berweigert der Angeſchuldigte die Heransgabe einer ſolchen Urkunde, 

fo iR mit der Hausfuchung wider ihn vorzugehen. Dritte Berfonen kaun 

der Unterfuchungsrichter, falls fi die Abnahme der Urkunde mittelſt 

Hausſuchung nicht bewirken läßt, durch eine Geldſtrafe bis zu fünfig 

Gulden, und bei fernerer Weigerung in wichtigeren Faͤllen durch Gefaͤng⸗ 

niß bis zu ſechs Wochen zur Herausgabe der Urkunde anhalten. 

Diefer $. behandelt einen von ben vorhergehenden weſentlich verſchiede⸗ 
nen Fall. Während die SS. 150—152 auf der Vorausſetzung beruben, daß 
nur Wahrfcheinlichleitsgründe dafür vorliegen, daß unter den Papieren eines 
Angeſchuldigten oder eines Dritten Schriften, die für die Unterfuchung von 
Bedeutung fein Fönnten, gefunden werden dürften, normirt der $. 153 bem 
Fall, daß das Vorhandenfein einer für die Linterfuchung erheblichen Urkunde 

(je B. eines Vertrages, eines Wechfeld und dgl.) in den Haͤnden einer be 
flimmten Perfon gewiß d. i. entweder durch ihr eigenes Geftändniß oder 
auf andere Art erwiefen ift. In einem ſolchen Kalle ift es unzweifelhaft Se: 

dermanns Pflicht, eine ſolche Urkunde dem Unterfuchungsrichter auf Verlan⸗ 

gen für den Zweck der Strafrechtspflege herauszugeben. In allen Fallen Bier 
fer Art hat daher der Unterfuchungsrichter denjenigen, in deſſen Beſih ſich 
die fragliche Urkunde erweislich befindet, zuerft zur Herausgabe derſelben auf- 
zufordern. Verweigert er die Herausgabe, fo ift wider ihn (fei ed der Ange⸗ 

ſchuldigte oder ein Dritter) in der Regel mit der Hausſuchung vorzugehen. 

Bleibt auch diefe fruchtlos, fo kann ber Unterfuchungsrichter zwar gegen den 

Angefchuldigten Fein Zwangsmittel zur Herausgabe anwenden; wenn ed fich 
aber um eine in den Haͤnden eined Dritten befindliche Urkunde handelt, fo 
kann der Unterfuchungsrichter gegen diefen Dritten fo verfahren, wie ed im 

$. 166 in Beziehung auf Zeugen, welche die Ablegung eines Zeugnifles ver⸗ 
weigern, angeordnet ift. 



11. Befhlagnahme und Eröffnung von Briefen. 

8. 154. 

Denn der Angefchulbigte bereits wegen eined Verbrechens oder Ver: 

gehens verhaftet, ober wenn ein Vorführungs⸗ oder Verhaftsbefehl gegen 
ihn erlafien if, fo können Briefe, weiche an denſelben gerichtet find, aber 

weile er an Andere abfendet, von dem Unterfuchungsrichter oder dem 

Staatsanwalt in Befchlag genommen, fo wie deren Auslieferung von den 

Votbehörden verlangt werden. Der Staatsanwalt hat ſolche Briefe fofort 

uneröffnet an den Unterfuchungsrichter abgeben zu laſſen. Er kann auch 

die Poſtbehoͤrde auffordern, foldye Briefe bie zum Eintreffen einer weite: 

von gerichtlichen Verfügung zuruͤckzuhalten; erfolgt jedoch eine foldye Ver⸗ 

fügung von Seite des Unterſuchungorichters nicht binnen drei Tagen, fo 
hat die Poſtbehoͤrde Die Beförderung der zurüdgehaltenen Briefe nicht wei⸗ 

ter aufzuhalten. 

Die Unverleglichkeit des Briefgeheimniffes gehört zu den Orundfäßen, 
welche in neuerer Zeit in allen Staaten zur Anerbennung gelangt find. Eine 
Anſnahme davon darf nur in jenen Fällen Plag greifen, wo eutweber das In⸗ 

tereffe der gefährdeten Sicherheit bed Staates (wie j. B. im Kriege) oder 

iene® der Gerechtigkeit die Befchlagnahme und Eröffnung von ber Poftan- 
oft übergebenen Briefen unabweislich fordert. Die Nothwendigkeit der Wen 
ſchlagnahme von Briefen im Intereſſe der Strafrechtöpflege iſt von alten Ber 
feßgebungen anerfannt ®) ; es Eommt nur darauf an, die Ausübung dieſes Un⸗ 
terfuhungsmitteld an ſolche Vedingungen zu Enüpfen, welche die Gefahr eines 
Mißbrauches fo vid als wedgli ausſchließen. Die öſterreichiſche Geſetzge⸗ 

bung Iäßt in Uebereinſtimmung mit den meiften neueren dentfchen Belegen 

(tinsbefondere den Strafprocefordnungen für Würtemberg 88. 246—250 
and für Baden 88. 125—132, fo wie mit dem thüringifhen Entwurfe 

68. 152—155 und 346) die Befchlagnahme und Eröffnang von Briefen 
nur in dem Verfahren wegen Verbrechen oder Vergeben, keineswegs aber 
wegen bloßer Webertretungen zu (9. 448). Diele Beſchlagnahme barf außer 

dem nur dann fiattfinden, wenn bereits ein Angeſchaldigter wagen eives 

yo > 3 

*) So heißt es auch im Art. ING. 12 der Grundrechte bes dentſchen Volkest 
Das Beicigeheiumiß ift gewährlsifet, Die bei ſtrafgerichtlichen Unterſuchnugen web Im 
Sriogefülien nolfwnuchigen Mefiprinfungen And durch die Mefopgebung jefufellen,” 



beftimmten Verbrechens oder Vergehens verhaftet oder wenigſtens ein Ver: 

führungd« oder Verhaftöbefehl gegen ihn erlaflenift. Sie darf fih nur auf 
Briefe erftredden, welche ein folcher Angefchuldigter felbft an andere Perfonen 

abgefendet hat, oder welche an ihn gerichtet find, keineswegs auf Briefe oder 
Packete, welche von nichtverdächtigen (dritten) Perfonen an Dritte gerichtet find, 

‚wenn gleich biefelben Angehörige des Beſchuldigten wären. Die Beſchlag⸗ 

nahme kann fowohl von dem Unterfuchungsrichter, ald audy von dem Staats: 
anwalte verfügt werden, doch darf Regterer die mit Beſchlag belegten Briefe 
nieht eröffnen, fondern muß fie jederzeit uneröffnet dem Unterfuchungsrichter 
übergeben, welchem allein die Eröffnung derfelben entweder nach erfolgter Zu⸗ 
flimmung bes Angefchuldigten, oder wenn diefer die Zuftimmung verweigert oder 
(4. B. wegen feiner Abmwefenheit) nicht vernommen werden Fann, nach eingeholter 

Genehmigung des Bezirks-Collegialgerichtes zufteht. Durch diefe Beftimmung, 
wornach die Eröffnung von Briefen gegen den Willen des Angefchufdigten 
niche dem Ermeſſen eines Einzelnen überlaflen ift, fondern nur durch den Be⸗ 

ſchluß eines richterlichen Collegiums verfügt werben kann, ift gewiß die größte 
Gewähr gegeben, daß von diefem Lnterfuchungsmittel nicht zu häufig ober 
ohne zureichenden Grund Gebrauch gemacht werde. 

$. 155. 

Die Eröffnung der mit Befchlag belegten Briefe fann nur durch 

den Unterfuhungsrichter,*) und zwar mit Zuftimmung des An- 

gefhuldigten ohne Weiteres gefchehen. Wenn der Angefchuldigte nicht 

auftimmt, hat der Unterfuchungsrichter vorläufig die Genehmigung ded 

Bezirks⸗Collegialgerichtes einzuholen. - 

8. 156. 

Die Beſchlagnahme von Briefen ift dem Angefchuldigten, ober, 

wenn er abweſend ift, einemfeiner Angehörigen fogleich befannt zu machen, 

Iſt die Eröffnung der Briefe erfolgt, fo find Diefelben, fofern von der Mit: 

theilung ihres Inhaltes Fein nachtheiliger Einfluß für die Unterſuchung zu 

beforgen ift, dem Angefchulbigten oder demjenigen, an weldyen fie gerichtet 

find, in Urfcheift oder Abſchrift, ganz oder auszugsweiſe mitzutheilen. IR 
ber. Angefhuldigte flüchtig, fo gefchieht die Mittheilung an einen feiner 

Angehörigen. Sind Feine Angehörigen des Angefchulbigten vorhanden, fo 

*) Die Iuziehung von Gerichtszeugen, welche manche @efehe (3. B. bayifche Straf⸗ 
proceß⸗Orbnung $. 187) fordern, ift nach öfterreichifchem Rechte nit nothwenbdig. 



if der Brief, wenn es nad) dem Ermeſſen des Richters im Intereſſe des 

Abfenders liegt, dieſem zurüdgufchiden, oder demſelben, falls der Brief 

bei den Acten bleiben muß, die erfolgte Beichlagnahme anzuzeigen. 

$. 4 57. 

In Beihlag genommene Briefe, deren Eröffnung nicht für nöthig 

erachtet wurde, find ohne Berzug denjenigen, an welche fie gerichtet find, 

auszufolgen oder der Poſt zurüdzugeben. 



Neuntes Dauptitück. 

Bon ver Wernehmung der Deugen, 

$. 158. 

In der Regel ift Jeder, der als Zeuge vorgeladen wird, verpflichtet, 

der Borladung Folge zu leiften und über dasjenige, was ihm von dem Ge: 

genftande der Unterfuchung befannt ift, vor Gericht Zeugniß abzulegen. 

Das Geſetz erklärt die Verbindlichkeit, in Straffachen vor Gericht Zeug: 
niß abzulegen, als eine allgemeine Staatsbürgerpfliht*). Diefe Verpflichtung, 
ein Ausfluß des hohen Intereſſes des Staates, in Straflachen die Wahrheit 

zu erforfchen, findet fich ſchon in den römifchen Befeßen der Kaiferzeit, in 

der, wie ſchon oben erwähnt wurde, das inquifitorifche Element fich bereits 

geltend machte, CL. 1 $. 1. D. de testibus. L. 16. Cod. de test.), in ben 
altgermanifchen Nechtöquellen (Lex Salica emend. tit. 51 de testibus 

adhibendis; Lex Ripuariorum tit. 50 de test. adhibendis), fo wie im cano- 

nmiſchen Rechte (c. 2—5, 9, 10 X. de testibus cogendis) anerfannt und 
ift in allen neueren Geſetzen ausgefprochen. (Defterreihifches Strafgefeg- 
buch von 1803 I. Th. SS. 211 und 375. — Code d'instr. crim. art. 80, 408. 
— Preuß. Erim. Ordnung $. 311. — Baier. Strafgeſetzbuch II. Th.S. 

208. — Würtemb. Strafproc. Ordn. $. 194. — Badiſche Strafproc. 

Ordnung $. 143). Alle Gefege bedrohen fowohl den Zeugen, der auf bie 
gerichtliche Vorladung nicht erfcheint, als auch denjenigen, welcher zwar erfcheint, 
aber ohne gefeglihen Grund Zeugniß in einer Sache zu geben oder den Zeugeneid 
abzulegen verweigert, mit gewiffen Strafen. So allgemein diefer Örundfaß aner» 
kannt ift, eben fo allgemein haben fich auch mehrere Ausnahmen von demfelben 
Geltung verfchafft. Alle Geſetze erkennen bei gewiſſen Perſonen wegen der bes 

| — — 

*) ©. hierüber vorzüglich Roßhirt, zur Lehre von ber Pflicht zum Zeugniſſe im 
Strafprocefie in ber Zeitfchrift für deutfches Strafverfahren (von Iagemann, 
Röllner und Temme), neue Folge II. Band ©. 444. und Mittermaier, 
deutſches Strafverfahren (1846) I. Band S. 434 und ff 
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fonberen Beziehungen, in welchen fie zu dem Angeſchuldigten ftehen, oder der 
befonderen Pflichten, die ihnen obliegen, die Nothiwendigkeit, dem Rechts: 
gefühle nachzugeben und lieber eine Ausnahme von der allgemeinen Zeugniß- 
Pflicht, als eine Verlegung der aus jenen befonderen Beziehungen hervorgehenden 
Verbindlichkeiten zu geftatten. Im Wefentlihen hat fi) auch hierüber eine 
große Uebereinſtimmung unter ben verfchiedenen Befeßgebungen berangebildet, 

die im Nachftehenden im Einzelnen nachgewiefen werden foll. Die öfterreir 
Hide Strafproceßorbnung behandelt diefe Ausnahmen in zwei Kategorien. 
Sie unterfcheidet nämlich jene Werfonen, welche mit Nückficht auf die ihnen 
obliegenden befonderen Berufspflichten felbft dann nicht vernommen werden 
dürfen, wenn fie auch in ihre Abhörung willigen follten, weil ihre Vernehmung 
einem Öffentlichen Interefle zuwider laufen würde ($. 159), und jene Per: 

onen, die zwar mit Ruͤckſicht auf ihre befonderen Beziehungen oder Were 
hältniffe, in denen fie zu dem Angeblagten ftehen, wider ihren Wil 
Im nicht zur Zeugnißablegung angehalten werben dürfen, deren Verneh⸗ 
mung aber wenigftens dann, wenn fie felbft einmwilligen, ſich als Zeugen ab⸗ 

hören zu laffen, Start finden kann. ($. 160.) In Anerkennung ber hohen 
Richtigkeit der diefen Ausnahmsbeftimmungen zum Grunde liegenden befon- 
deren Pflichten oder Verhältniffe bedroht das Geſetz die Außerechtlaffung der 
diedfälligen Vorfchriften mit der Nechtsfolge der Nichtigkeit der Verhand⸗ 

lung, in welcher ein gefeglich ganz unzuläffiger Zeuge überhaupt oder einge» 

jeglich befreiter Zeuge gegen feinen Willen oder ohne vorläufige Erinnerung 
an die ihm nach dem Geſetze zuftehende Befreiung vernommen wurde. 

BE, 8. 159.) 

Als Zeugen dürfen bei fonftiger Nichtigfeit nicht ver- 
nommen werden: 

a) Geiſtliche in Anfehung defien, was ihnen in der Beichte ober 

fm unter dem Siegel geiftliher Amtsverfhwiegenheit 
anvertraut wurde 5 

Es ift eine der wichtigften und heilfamften Beftimmungen des canonifchen 
Rechtes CC. 2. Dist. 6. de poenit. — C. 13. X. de excess. praelat. — C. 2. 

X. de offic. jud. ord. — C. 12. D. de poenit.), daß der Priefter dasjenige, 
was er in der Beichte erfahren Hat, unbebingt geheim zu halten verpflich- 
tet ift, ohne daß dabei nach canonifhem Nechte zwifchen den Arten ber Ver: 
brechen oder zwifchen begangenen und Fünftigen Verbrechen ein Unterfchied ger 

macht werden darf. Da bie Eatholifche Kirche die Beichte als ein Sacrament 
betrachtet und ihren Angehörigen zur Pflicht macht, fo würde der Staat 

den SPriefter mit einer feiner heifigften Berufspflichten in Colliſion bringen, \ 

wenn er an ihn wegen irgend eines ihm unter dem Weichtfiegel anvertrauten 

Wirth, Strafproceß. 17 



Verbrechens die Forderung einer Mittheilung ftellen wollte, Obſchon dieſe 

Befreiung der Öeiftlichen von der Zeugnißpflicht in Anſehung deffen, was ihnen in 
ber Beichte anvertraut worden, in dem öfterreichifchen Strafgefege von 1803 nicht 
ausdrücklich enthalten war, hat doch die Praxis die Heiligkeit des Beichtfiegels 
ſtets anerfannt*). Die Befchränkung auf das den Öeiftlichen unter dem Sie 

gel der Beichte Anvertraute wäre jedoch nicht nur mit Mückficht auf jene Re⸗ 
ligionsgenoffenfchaften, welche, wie bie Proteftanten, bie Beichte nicht als Sa⸗ 
crament betrachten und in der Regel den Gläubigen Eein fpecieles Suͤnden⸗ 
befenntniß an den Beiftlichen zur Pfliht machen, fondern felbft in Beziehung auf 
die Eatholifche Kirche ungenügend geweſen, indem die ganze Natur des Verhältnif- 
ſes des Seelforgers zu feiner Gemeinde eine gleiche Unverleglichkeit des Geheim⸗ 
niffe für alles dasjenige fordert, was dem Geiftlichen auch außer der Beichte, jedoch 
in feiner Eigenfhaft als Seelforger, fomit unter feiner Verpflichtung zur 

geiftlichen Umtsverfchwiegenheit mitgetheilt wurde. Die öfterreichifche Strafpro= 

ceßorduung hat daher in Uebereinſtimmung mit den Strafproceßordnungen 

für Würtemberg ($. 195) und Baden ($. 150) und mit den Entwürfen 

für Thüringen ($. 176) und Hannover ($. 84) die gefeglihe Be— 
freiung von der Zeugnißpflicht auf dasjenige ausgedehnt, was dem Geiſtlichen 
unter dem &iegel geiftlicher Aıntsverfhwiegenheit mitgetheilt wurbe. 

b) Staatsbeamte, wenn fiedurdy ihr Zeugniß das ihnen obliegende Amts: 

geheimniß verlegen würden, infofern fie diefer Pflicht nicht durch ihre 

vorgefegte Dienftbehörde entbunden worden find. 

Diefelbe Beftimmung enthalten die preuß. Crim. Ordn. $. 813, das 
baierifhe Strafgefegbuh II. Th. S. 204, die badiſche &trafprocep- 

Ordnung $. 150 und die Entwürfe für Thüringen $. 176 und Hanno 
ver $. 84. Die franzdfifche Gefeßgebung ſowohl, als die franzöfifchen 
Schriftfteller ſchweigen hierüber gänzlich; die engliſche Prarid dagegen 

ſtimmt mit dem oben aufgeftellten Grundſatze überein, 

*) Merkwürdiger Weife enthält auch die franzöfifche Strafproceßorbnung hierüber 
Feine Beſtimmung, doch Bat die Praris auch in Frankreich das Beichtfiegel geachtet; 

nur in Betreff ver DBerbrechen gegen die Sicherheit bes Staates wurde von ben meiften 

Rechtslehrern (Rauter, traitö du droit crim. U. p. 331, Duverger, manuel 
des juges d’instruotion Il. p. 319) die Pflicht des Seelforgers zur Anzeige behauptet. 

Carnot, de l'inste. crim. I. p.360 und Morin, dictionn. du droit crim. p. 739 
veriheinigen jedoch Die entgegengefeßte Anficht. — Auch bie Praris des englifhen 
und ſchottiſchen Rechtes erkennt die Unverleglichkeit des Beichtfiegels an. (Mit 
termaier, Strafverfahren 1. S. 440). Die meiſten beutfchen Geſetze enthalten dieſen 
Grimdſatz ausdrücklich, insbeſondere das bai er. Strafgeſetzbuch I. TH. ſJ. 2043 bie 
würtembergiſche Strafproceßordnung von 1843 6. 1955 bie babifche Strafpto⸗ 

ceßordnung $. 1603 — die preuß iſche Crim. Orbnung $. 313. 



9. 160. 

Bon der Berbindkichkeit zur Ablegung eines Zeugniffes find befreit: 

a) die Berwandten des Angefchulbigten in auf- und abfteigender Linie 

und bis zum vierten Grad der Seltenlinie, deſſen Ehegatte, Verſchwaͤ⸗ 
gete in auf» und abfteigender Linie und bis zum zweiten Grad der Sei 
tenlinie; Adoptiv⸗ und Pflege-Weltern oder Kinder; der Bormund oder 
Mündel desfelben; 

Diefe Beftimmung ift im Weſentlichen übereinftimmend mit ber in dem 

bisherigen Öfterreichiichen Rechte ($. 877 St. ©. I. Th.) hierüber enthalte: 
um Anorbnung und dehnt nur die in diefem den Merwandten*), Ehe 
genofien und Werfchwägerten bed Angefchuldigten zugeftandene Befreiung 

auch auf Adoptiv oder Pflege-Aeltern ober Kinder desſelben und auf den Vor⸗ 
mund ober Mündel desfelben aus, deren Verhaͤltniß zu dem Angefchuldigten 
biefelbe Beruͤckſichtigung, wie jenes ber Verwandten oder Verfgmägerten, 
verdient. Mit den Beſtimmungen ber öfterreihifhen Strafproceforbnung 

beinahe völlig gleichlautend find die Verfügungen der würtembergifchen 
©trafproceBordnung von 1848 $. 195 und des würtembergifhen Ge 

feges vom 14. Auguſt 1849 $. 181, des baieriſchen Strafgefegbuches 
1. Th. $. 204, der badifchen Strafprocehorbnung $. 149, und ber Ent- 

würfe für Thüringen $. 176 und Hannover $. 84. — Andere Geſetz⸗ 
gebungen dagegen, namentlich die franzöfifche (Code d’instr. crim. art. 
156, 189 und 822) und das derſelben nachgebildete großherzoglih Heffi« 

[de Sefeg vom 28. Dctober- 1848, beftimmen, daß Ufcendenten und De: 
kendenten, Geſchwiſter des Angefchuldigten , Verfchwägerte in denſelben Gra⸗ 
den und der Ehegatte des Befchuldigten ſelbſt mit ihrer Einwilligung nicht als 
Zeugen vernommen werden dürfen. In Frankreich hat fi jedoch nicht 
nar die Praris, geftüßt auf die discretionäre Gewalt des Vorſitzenden, dafür 

erklaͤrt, daß folche Angehörige des Befchuldigten wenigſtens Aufklärungen (ren- 

seignements) ohne Eidesleiftung zu geben ſchuldig feien, fondern viele fran- 

zoͤſiſche Schriftfteller behaupten fogar, daß jene Anordnungen bed Code 
dinstr. crim. fi nur auf die Hauptverhandlung, keineswegs aber auf Die 
Berunterfuchung erſtrecken, daß diefe Perfonen daher in ber Vorunterfuchung 
allerdings als Zeugen abgehört werden können, daß ihnen aber das Recht 

zuſtehe, ſich eines folchen Zeugniffes zu entichlagen*"). — In England 

*) Ohne Naderſchieb, ob bie Wertuanbifchaft von ehelicher oder unchellder Abſtamnmung 

herrühet. 
*') Rauter, irailéh du droit erim. Ik p 280. — Garnot, de linie. erim. I. p. 

515. — Bourguignon, Jurisprud. des Codes crim. 1. p. 185, 188. — Die 

enigegengefehte Anficht vertheidigt Duverger, manuel des juges d’instruction, 
Paris A844. IL p. 327--380, 17% 
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werben nur bie Ehegatten in Beziehung auf einander nicht zum Zeugniffe 
zugelaflen; alle anderen Samilienangehörigen bed Angefchuldigten, aber find 
vom Zeugniffe nicht befreit. 

Es muß als ein entichiebener Fortfchritt des neuen Geſetzes betrachtet 
werden, daß es die im $. 377 St. ©. I. Ih. enthaltene Beftimmung, wor 

nad) bei dem DBerbrechen des Hochverrathes felbft die nächften Verwandten 
oder Verfchwägerten und der Ehegenoffe des Angefchufdigten fich nicht weigern 
durften, Zeugniß abzulegen, wenn mit Grund zu erwarten war, daß ihr 
Zeugniß Auffchlüffe zur näheren Erforſchung noch verborgener Umflände ge: 
ben Fönnten, nicht aufgenommen und eben dadurch befeitigt hat. Iſt ed über- 
haupt eine Forderung der Pumanität und der Öffentlihen Moral, daß ein 
Zeuge nicht in die Zwangslage verfeßt werde, entweder ein falſches Zeugniß 

abzulegen oder gegen feine nächften Angehörigen ald Zeuge aufzutreten, fo 

gilt dies ganz vorzüglich von dem Verbrechen des Mochverrathes 5 ed Eonnte 
daher rückfichtlich desfelben Feine Ausnahme zugelaffen werben. 

b) Vertheidiger in Anfehung desjenigen, was ihnen in biefer Eigen « 

haft von dem Angefchuldigten anvertraut worben ift. 

Der Unterfuhungsrichter hat diefe Perfonen, wenn fie als Zeugen 

vorgerufen werden, über ihr Recht, fich des Zeugniffes zu entfchlagen, bei 

fonfliger Richtigkeit zu belehren und dies im Protocolle zu bemerfen. 

Die; Befreiung des Vertheidigerd des Angelchuldigten von der Zeugniß⸗ 
pfliht in Anfehung desjenigen, was ihm in diefer Eigenfchaft von dem An: 

gefchuldigten anvertraut worden, ift fo fehr in der Natur des Verhaͤltniſſes 
zwifchen demfelben und dem Angefchuldigten gelegen, daß fie in allen Läns 
dern anerkannt ift. Dagegen dehnen mehrere Geſetze, z. B. bie badiſche 

Strafproceßordnung $. 150, dad naffauifche Geſetz vom 14. April 1849 

8.144, die Sefeßentwürfe für Thüringen 8. 176 und Hannover $.84, 
biefe Befreiung auch auf andere Sachwalter oder Nechtsbeiftände in Anfehung 

deffen aus, was ihnen als ſolchen von ihren Clienten an vertraut worden. 
Auch die franzöſiſche Praris, welche durch wiederholte Ausfprüche des 

Caſſationshofes feftgeftellt wurde, und die Praxis der englifchen Gerichte 
anerkennt den Grundſatz, daß ein Anwalt über dasjenige, was er in feiner 

Eigenfchaft als Vertreter des Angefchuldigten und unter dem Siegel bes von 
feinem Amte unzertrennlihen Vertrauens erfahren, nicht zur Zeugnißable- 

gung verpflichtet ſei ). Es Täßt fich niche verkennen, daß die Stellung eines 

Anwaltes bie vollfte und unbedingtefte Offenheit in den Mittheilungen feiner 

Clienten fordert, und daß das Vertrauen, womit folhe Mittheilungen gemacht 

*) Morin, dictionn. du droit erim. p. 739. — Roßhirt a. a. O. ©. 135—139. 
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werden, durch die Verpflichtung des Anmwaltes zur Zeugnißablegung bebeu- 
tend gefchmälert werben kann. Es bürfte daher bei einer Fünftigen Reviſion 
dieſes Gefeges auch diefer Punct eine forgfältige Prüfung erheifchen. 

Es verfteht ſich von felbft, daß die in diefem $. angeorbnete Belehrung 

der unter a) und b) angeführten Perfonen über ihr Befugniß, fich der Zeu- 
genſchaft zu entfchlagen, vor dem Beginne ber Vernehmung berfelben er- 
folgen müffe, und daß der Zeuge, welcher von der gefeßlichen Befreiung Ge⸗ 
brauch macht, nicht weiter befragt werden darf. 

$. 161. 

In der Regel ift jeder Zeuge vor dem Richter zu erfcheinen verbun- 

den; doch Fönnen Perſonen, welche durch Krankheit oder Gebrechlichkeit 

vor Gericht zu erfcheinen verhindert find, in ihrer Wohnung vernommen 

werben. 
6.162. 

Prinzen und Prinzeffinnen des Fatferlichen Haufes werden als Zeus 

gen durch den k. k. Oberfihofmarfchall oder außer Wien durch den Praͤſiden⸗ 

ten des Landesgerichtes ihres Aufenthaltsortes in ihren Wohnungen vers 

nommen. 
8. 163. 

Steht der Zeuge nicht unter der Gerichtsbarkeit des Unterſuchungs⸗ 

richters, oder ift deſſen Aufenthaltsort über zwei Meilen von dem Site 

des Unterſuchungsgerichtes entfernt, fo hat der Unterfuchungsrichter deſſen 

Vernehmung durch das Bezirks. Eollegialgericht oder durch den Bezirks⸗ 

Einzelrichter, welchem der Zeuge unterfteht, zu veranlafien. Sollte jedoch der 

Unterfuchungsrichter die eigene Vernehmung des Zeugen zur Erlangung 

einer erfchöpfenden Ausfage oder zur Befchleunigung der Sache für noth- 

wendig halten, fo kann er denfelben durch das Gericht, welchem der Zeuge 

unterfteht,, zum perfönlichen Exfcheinen vorladen, ober wenn Die Stellung 

des Zeugen vor den Unterfuchungsrichter mit zu großen Schwierigfeiten 

oder Koften verbunden wäre, venfelben an beffen Aufenthaltsorte, jedoch 

nicht ohne vorläufige Benachrichtigung des zuftändigen Gerichtes, ſelbſt 

vernehmen. 
$. 164. 

Im Laufe der VBorunterfuchung find Zeugen, welche der Mi litär-&e- 

richtsbarkeit unterftehen, an ſolchen Orten, wo ſich ein Militärgericht be- 

findet, durch die Militär-Behörden, an anderen Orten aber durch den Uns 



terfuchungsrichter in der bisher üblichen Weiſe, jedoch unter gleichzeitiger 

Benachrichtigung des Militär-Berichtes, zu vernehmen. 

Zur Hauptverhandlung find Dfficiere und die im activen Dienfte 

ſtehende Mannfchaft in ver Regel nicht vorzuladen, fondern das Gericht 

hat fid) mit der Vorleſung der von benfelben in der Borunterfuchung ges 

machten Ausſagen zu begnügen. In jenen Fällen aber, in welchen die Aus⸗ 

fage folcher Zeugen für den Anfchulbigungs- oder Entſchuldigungsbeweis 

von enticheldenver Wichtigkeit ift, ſteht es dem Vorfteher des Berichtes 

over dem Borfigenden des erkennenden Gerichtes zu, über Antrag dee 

Staatsanwaltes ober Vertheidigers das perfönliche Erſcheinen der Officiere 

oder der Mannſchaft bei dem betreffenden Militaͤrgerichtsherrn zu erwirken. 

Die Mitglieder der Gensd'armerie und Sicherheitswache find rück⸗ 

fichtlich ihrer Bernehmung ald Zeugen fowohl in der Borunterfuhung ale 

bei der Hauptverhandlung, alle übrigen der Militärgerichtsbarkeit unter- 

ſtehenden Perfonen aber bei der Hauptverhandlung gleich Zeugen aus 

dem Givilftande zu behandeln. 

Die Vorfchrift dieſes 8. bezüglich der®orunterfuchung ſtimmt voll- 

kommen mit der beftandenen Praris überein, und ift eine nothwendige Folge 
des Grundſatzes eines befonderen Mifitärgerichtöftandes. Wo ſich ein Militär 
gericht befindet, find Zeugen, die der Militaäͤrgerichtsbarkeit unterftehen, mit 

Ausnahme der Mitglieder der Geneb’armerie und Sicherheitewache, deren 
ſchleunige und unmittelbare Vernehmung durch ben Linterfuchungsrichter ben 
Zweden der Strafrechtöpflege entfpricht, in der Regel von dem Militärge: 
richte abzuhören. Nur ausnahmsweiſe, wenn der Unterfuchungsrichter die 
unmittelbare Vernehmung einer der Militärgerichtsbarkeit unterftehenden und 

nicht zur Gensd'armerie oder Sicherheitswache gehörigen Perſon für den 
Zweck der Vorunterfuhung als nothwendig ober befonders nuͤtzlich erachtet, 
bat er ſich deßhalb an das Milttärgericht, dem bie Abhärung eines ſolchen 
Zeugen zufleht, zu wenden, um zu bdiefer eigenen Vernehmung ermächtigt 
Cdefegirt) zu werden. In diefem Salle, fo wie an Orten, wo ſich Fein Mili⸗ 
tärgericht befindet, hat der Unterfuchungsrichter die Vernehmung des ber Mii- 

litärgerichtöbarkeit unterftehenden Zeugen „in ber bisherüblihenWeife” 

d. h. in der Art vorzunehmen, daß er die Vorladung des Zeugen diefem durch 

die vorgefegte Militärbehörde (3. ®. das Compagnie: oder Bataillons: Com⸗ 
mando) zuftellen Täßt, und baß der Vernehmung desſelben die von diefer Mi—⸗ 

litaͤrbehörde dazu abgeordneten Militärperfonen (gewöhnlich zwei Dfficiere oder 

ein Dfficier und ein Unterofficier) beiwohnen. Auch hat der Unterſuchungs⸗ 



richter dad Militärgericht, welchem der Zeuge unterftehen wuͤrde, von jeder 
ſolchen Vernedmung gleichzeitig mit deren Veranlaffung in Kenntniß zu fegen. 

Anders ift e6 in Beziehung auf dad Erfcheinen von Zeugen, die der Mi- 
litaͤrgerichtsbarkeit unterfiehen, bei ber Hauptverhandlung. Die Straf- 
procebordnung verpflichtet nur die Mitglieder der Gensd'armerie und Sicher⸗ 
heitswache, fo wie jene der Militärgeri chtsbarkeit unterftehenden Perfonen, die 

weder Dfficiere find, noch zu ber im activen Dienfte ftehenden Mannſchaft ger 

hören (4. B. Militärbeam ten, Witwen oder Waifen von Militärperfonen und 

dgl.), über die Vorladung des Civilſtrafgerichtes*) zur Hauptverhandlung 

vor demſelben zu erfcheinen. Officiere und bie im activen Dienfte ſtehende 

Mannſchaft dagegen find in der Regel zu einer Hauptverhandlung vor ein Civil⸗ 

ftrafgericht nicht vorzuladen, fondern das Bericht hat fi mit der Vorleſung 
der von denfelden in ber Worudterfuhung (vor dem Militärgerichte ober vor 
dem Unterfuchungsrichter) abgelegten und erforderlichen Galle beeideten Aus- 

fagen zu begnügen. Nur, wenn die entfcheidende Wichtigkeit ber Ausfagen 

eines folhen Zeugen für den Anfchuldigungs- oder Entfchuldigungsbemeis ent: 

weder ben Staatsanwalt oder den Vertheidiger des Angefchuldigten zu dem 

Antrage auf perfönliche Vorladung besfelben zur Hauptverhandlung veran- 

laßt, oder, wenn der Worfigende des Gerichtes Eraft der ihm zufiehenden dis: 

eretionären Gewalt ($. 283) das perfänliche Erfcheinen eines folchen Zeugen 

im Intereffe der Ermittlung der Wahrheit für nothwendig erachtet, fteht es 
dem Vorſteher des Gerichted oder, wenn ed fih um eine Verhandlung vor 
dem Schwurgerichte oder um eine bereitd begonnene Verhandlung vor einem 
Bezirfs-Collegialgerichte Handelt, dem Vorfigenden bed erkennenden Gerich— 
tes zu, fih an den betreffenden Militärgerichtöherrn (d. i. das Negiments: 

ober Bataillons:Commando) zu wenden, bamit diefer das perfönliche Erfdhei: 
nen der Dffictere oder der Mannfhaft zur Hauptverhandlung veranlaffe **). 

*) Au diefe Vorladung iſt den der MilitärsGerichtsbarfeit unterſtehenden Perfonen 
(befondere der Gensd'armerie) in ber Regel durch die Militärbehörbe zuzuftellen. 

+) Die Beftimmung, wornach in ber Regel Officiere und bie im achiven Dienfte ſtehende 
Nannſchaft von den Givilftrafgerichten zur Hauptverhanblung nicht vorgelaben werben 
dürfen, fondern die Protocolle über die von benfelben in ber Borunterfuchung abge 

legten Ausfagen vorgelefen werben müſſen, enthält eine fehr bedeutende Abweichung 
von dem ber Strafproceßorbnung zum Grunde liegenden Principe der Münblichfeit des 

Verfahrens, die wefentlich darin hefteht, daß alle Zeugen, welche wichtige Ausfagen 
abzulegen vermögen, ihre Ausfage unmittelbar vor dem erfennenden Gerichte leiften und 
erforderlichen Falles beſchwoͤren Die Nothwendigkeit diefer Ausnahme dürfte mit Grund 

beftristen werben. Soll dieſe Abweichung etwa befhalb beſtehen, weil es möglich iſt, 
baß ein Zeuge aus bem Militärftande in ber öffentlichen Verhandlung einer Beleidigung 
von Seite eines Angeklagten ober Bertheibigers ober der Zuhörer ausgefept wäre und 
dadurch die militärische Stanbesehre verlegt werben könnte? Ich will die Möglichkeit 

eines folchen Falles zugeben, vermag aber darin Feinen hinreichenden Grund einer Ab⸗ 
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$. 165. 

Wenn ein Zeuge der an ihn ergangenen Borladung nicht Folge Ieiftet, 

fo gefchteht feine neuerliche VBorladung unter Androhung einer Gelbftrafe 

von einem bis zu zehn Gulden für den Kal des Nichterfcheinens und unter 

ber ferneren Drohung, daß ein Vorführungsbefehl gegen ihn werde erlaſ⸗ 

fen werden. Bleibt der Zeuge ohne giltige Entſchuldigungsgründe dennod) 

aus, fo Hat der Unterfuchungsrichter die Geldſtrafe wider ihn zu verhän- 

gen und den Vorführungsbefehl auszufertigen. In dringenden Fallen kann 

der Unterfuchungsrichter ſchon nach dem erften Ausbleiben einen Borfüh- 

rungsbefehl gegen den nicht erfchienenen Zeugen erlaffen, 

weichung von jenem twichtigen, durch bie Reichsverfaſſung fanctionirten Principe zu 
erfennen, Faͤlle diefer Art fommen gewiß ungemein felten vor und durch die bem Vor⸗ 
figenden in den 99. 265 und 284 eingeräumte Disciplinargemwalt find hinreichende Mit- 

tel geboten, ſolchen Unziemlichkeiten vorzubeugen ober diefelben flreng zu ahnben. Auch 

follte dieſe Rädficht jedenfalls vor dem hohen Intereffe weichen, welches ber Siaat 
ſelbſt an einer möglift guten Verwaltung der Strafrechtspflege bat, bie offenbar durch 

die Stellung aller wichtigen Zeugen vor das erfennende Gericht bedingt if. Soll in 
Strafprocefien, bei welchen Zeugen aus dem Militärftande bie wichligiten Beweiſe Lies 

feen Tönnen (3. B. wegen Aufſtandes ober Aufruhres) , ber ganze Erfolg des Straf: 
verfahrens deßhalb auf das Spiel gefept werben, weil es möglich ift, daß dabei eine 

Berunglimpfung einer Militärperfon Statt finde? Wer weiß nicht, daß Zeugenausfagen, 

bie nur abgelefen werben, der Natur der Sache nach für das erfennende Gericht viel 

geringeren Werth haben, als jene, welche mündlich vor ihm felbft abgelegt wurben ? 
Auch der Soldat darf fich der allgemeinen Bürgerpflicht, in Straffachen öffentlich für 

bie Wahrheit einzuftehen , nicht entziehen. Ich kann nur hoffen, daß fich diefe Ueber⸗ 

zeugung mit ber öffentlichen Wirkfamkeit der Gerichte von felbft Bahn brechen, und daß 
ſich damit auch die Beſorgniſſe mindern werben, die Manche noch vor ber Deffentlich- 

feit zu hegen ſcheinen. Das franzöfifche und englifche Recht erfennen bie Ver⸗ 

pflichtung der Militärperfonen zum perfönlichen Erfcheinen bei öffentlichen Gerichte: 
verhanblungen an, ebenfo faft alle neueren beutfchen Gefege. In dem kurheſſiſchen 

Geſetze vom 31. October 1848 $. 81 ift bie Befreiung der Militärperfonen vom pers 
fönlihen Erfcheinen ausbrüdlich auf den Fall befchräntt, wenn biefelben im 

Felde ſtehen. Nur in Preußen befteht eine der öfterreichifchen ähnliche Einrichtung. 
Durch die Eabinetsorbre vom 2. Auguft 1822 (fomit aus einer Zeit, in welcher man 
in Preußen geradezu bie Mbficht hatte, bas öffentliche Verfahren und die Gefchwornens 

gerichte allmälig zu untergraben) wurde verfügt, daß Dfficiere nie zu einer Haupt⸗ 
verhanblung vorgelaben , fondern nur beren vor dem Militärgerichte oder vor bem Uns 
terfuchungsrichter abgelegte Ausfagen vorgelefen werben follten, daß dagegen Militärs 
perfonen , die nicht Officiersrang haben, in den öffentlichen Situngen der Gerichte als 
Zeugen zu vernehmen feien, eine Verfügung, bie von allen Praltifern am Rheine leb⸗ 
haft getabelt wird und in feiner Beziehung nachgeahmt zu werben verbieht. 
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$. 166. 

Verweigert ein Zeuge bie Ablegung eines Zeugniffes, zu dem er 

verpflichtet ift*), fo kann ihn der Unterfuchungsrichter durch eine 

Geldſtrafe bis zu fünfzig Gulden, und bei fernerer Weigerung in wicti- 

geren Fällen durch Gefängniß bis zu ſechs Wochen dazu anhalten, 

. 8. 167. 

Zeugen, welche von dem Orte des Gerichte, wo fie vernommen wer⸗ 
den, über zwei Stunden entfernt wohnen, erhalten auf Verlangen eine 

angemeflene Entfchävigung für Zeitverfdumnig und Reifekoften. Für das 

Erfcheinen bei der Hauptverhandlung erhält jeder Zeuge auf Verlangen 

eine Zeugengebühr. Die nähere Beftimmung dieſes Tarifes erfolgt durch 

befondere Verordnungen. 

$. 168. 

Jeder Zeuge wird von dem Unterfuchungsrichter ohne Beifein "des 

Angefchuldigten **) oder anderer Zeugen vernommen (88. 96 und 408). 

Es ift denſelben während ihrer VBernehmung ein Sig zu geftatten. 

$. 169. 

Iſt Der Zeuge der Gerichtsſprache nicht kundig, fo muß] die Verneh- 

mung mit Zuziehung eines beeibeten Dolmetfcherd vorgenommen und jede 

Frage und Antwort fowohl in der Urſprache als in der Ueberfegung zu 

Protocol gebracht werden. Der Dolmetfcher kann auch felbft als Proto- 

colführer veriwendet werben. 

$. 170. 

HR ein Zeuge taub, fo werben ihm Die Fragen fchriftlich vorgelegt, und 

iſt er ſtumm, fo wird er aufgefordert, fchriftlich zu antworten. Wenn die eine 

oder die andere Art der Vernehmung nicht möglich ift, fo muß die Verneh⸗ 

*) d. i. im Beziehung auf welches bie Befreiungsgrünbe der 55. 159 und 160 feine An- 

wenbung finden. 

20) Ebenſo in Frankreich und nach ben meiften neueren Geſetzen. In England bas 
gegen findet die Zeugenvernehmung in ber Borunterfuhung im Belfein bes Angeſchul⸗ 

digten und feines Vertheidigers flatt, welchen das Hecht zuſteht, Fragen an bie Zeugen 

zu flellen (das fogenannte Kreuzverhör, crossexamination), das allerdings bei ges 

ſchickter Leitung befonders geeignet ift, bie Wahrheit zu erforfchen, das jeboch auch 
leicht zur Verwirrung fehüchterner Zeugen mißbraucht werben fa n. 



mung des Zeugen unter Zugiehung einer oder mehrerer Perſonen gefchehen, 

welche der Zeichenſprache desſelben kundig find, oder fonft die Geſchicklich⸗ 

feit befigen, fich mit Taubftummen zu verftändigen, und welche vorher als 

Dolmetfcher zu beeidigen find. 
_ 8. 171. 

Der Zeuge iſt vor feiner Vernehmung zu ermahnen, über alle Um⸗ 

fände, über die er befragt werben wird, nad) feinem beften Wiffen und 

Gewiſſen die reine Wahrheit anzugeben, nichts zu verſchweigen und feine 

Ausſage fo abzulegen, daß er fie erforberlichen Falles eidlich befräftigen 

koͤnne. 
$. 472. 

Sodann if der Zeuge um feinen Bor» und Zunamen, Geburts- und 

Wohnort, Stand, Gewerbe oder Beichäftigung, fein Alter, feine Religion 

und erforderlichen Falles über andere perfönliche Verhaͤltniſſe, indbefondere 

über fein Verhaͤltniß zu dem Angefchulvigten over zu einem bei der Unter: 

fuchung Betheiligten zu befragen. 

8. 173. 

Bei der Bernehmung über die Sache felbft ift der Zeuge zuvörberft zu 

einer zufammenhängenden Erzählung ber den Gegenftand des Zeugniſſes 

bifpenden Thatfachen, fodann aber zur Ergänzung derfelben und zur He⸗ 

bung von Dunfelheiten oder Widerfprücden zu veranlaffen. Der Zeuge 

iR insbefondere aufzufordern, ven Grund feines Wiſſens anzugeben*); da⸗ 

gegen find Fragen, durch welche ihm Ihatumftände vorgehalten werden, 

welche erſt durch feine Antwort feftgeftellt werben follen **), möglichft zu 

vermeiden. 

*) Der Zeuge iſt daher insbefonbere zu befragen, ob er ben.angegebenen Umſtand felbft 
wahrgenommen ober nur von Anberen gehört ober aus anderen Thatfachen gefchloffen 
habe. Iſt es zweifelhaft, ob ber Zeuge unter den gegebenen Umftänben bie von ihm bes 

hanptete Thatfuche mit feinen Sinnen habe wahrnehmen Tönnen, fo muß dies durch 
genaue Befragung desſelben, erforberlichen Falles auch durch eine Beflchtigung bes 

Dries ober durch Anftellung von Proben näher erforfcht werben. Behauptet ber Zeuge 

von dem Vorfalle, über welchen er vernommen werben fol, nichts zu wiſſen, fo muß 
ber Unierfuchungerichter, wenn biefe Angabe bes engen zweifelhaft erfcheint, durch weis 
tere Fragen an ben Zengen ober durch andere Mittel unterfuchen , ob nicht ber Zeuge 
nach ben befonderen Verhältniffen bes Ortes und ber Zeit den fraglichen Vorfall (wahrs 
ſcheinlich oder gewiß ) hätte wahrnehmen müffen, wenn fich berfelbe wirklich ereignet Hätte, 

**) d. i. Suggeftivfragen. 
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8. 174. | 

Sollen dem Zeugen zum Behufe der Anerkennung Perfonen vorge 
Rellt oder Sachen vorgelegt werben, fo ift er vorher zur genauen Befchreis 
bung und Angabe der unterfcheidenden Stennzeichen derfelben aufzuſordern ©. 

8. 476. 

Stimmen Ausfagen von Zeugen unter einander in erheblichen 
Umftänden nicht überein, fo kann der Unterfuchungsrichter deren Gegen- 
überfielung veranlafien. 

$. 176. 

Die Gegemüberftellung fol in der Regel nicht zwifchen mehr als zwei 
Perſonen zugleid) gefchehen. Die Gegemübergeftellten find über jeden einzel⸗ 
nen Umſtand, in Beziehung auf welchen fie von einander abweichen, beſon⸗ 
ders zu vernehmen, und bie beiberfeitigen Antworten zu Protocol zu bringen. 

$. 177. 

In der Vorunterſuchung findet eine Beeidigung der Zeugen nicht 
Statt, außer wenn bei einem Zeugen wegen Kranfheit, längerer Abweſen⸗ 

beit oder aus anderen Gründen zu beforgen ift, Daß er bei der Hauptver- 

handlung nicht werbe gegenwärtig fein Fönnen; wenn der Staatsanwalt 
oder der Angefchuldigte die Beeidigung eines Zeugen befonders beantragen, 

oder wenn der Unterfuchungsrichter nur durch bie Forderung ber eidlichen 

Beſtaͤtigung der Zeugenausfage die volle Wahrheit erfahren zu Können 

glaubt. 

Die Frage, ob bie Zeugen fchon in ber Vorunterfuchung beeidet werden 
ſollen, bat in den verfchiedenen Befepgebungen eine fehr abweichende Löſung 
gefunden. 

e) Wenn z. B. der Zeuge ven Verbächtigen nicht namentlich zu bezeichnen weiß, den⸗ 
jelben jeboch zu erkennen fich getraut, ober wenn ein Irrthum bes Zeugen in ber nas 
mentlichen Bezeichnung des Verbächtigen zu vermuthen if, foll der Zeuge zu einer ges 
nauen Befchreibung des Derbächtigen nach Geſtalt, Sprache, Kleidung unb anderen 

Kennzeichen veranlaßt und ihm fobann ber Berbächlige zur Anerlennung vorgeftellt werben. 
Hierbei ift Iepterer,, fo weit es nach ben Umftänben ihunlich iſt, mit anderen ihm ähns 
lichen, dem Zeugen unbelannten Perſonen zufammen zu flellen. Diefe Resognoscirung 
iR, fo viel es thunlich ift, fo zu veranftalten, daß ber Keuge von dem Derbächligen 
nicht gefehen werben Tann. 



I. Nach dem englifchen Rechte ſowohl, ald nach der franzöſiſchen 
©trafproceßorbnung (Code d’instr. crim. art. 75 und 817) müffen die Zeu⸗ 

gen in ber Vorunterfuhung und bei ber Hauptverhandlung beeidet werben. 
Dasfelbe verfügen die neuen Gefege von Baiern ($$. 157 und 368 bes 

Sefeges vom 10. November 1848 in Verbindung mit den $$. 89 und 209 
des II. Th. des baierifchen &t. G. B. von 1813), von ®ürtemberg($. 123 

des ©efeßed vom 14. Auguft 1849 in Verbindung mit $. 211 ber würtem- 

bergifchen Strafproceßordnung von 1843), von Heffen-Darmftadt 
($. 140 des Geſetzes vom 28. October 1848), von Naffau ($. 138 des Ge⸗ 

feßes vom 14. April 2849) und von Hannover ($. 91 des Geſetzes vom 

24. December 1849). 

HI. Diebadifche Strafproceßordnung von 1845 ($$. 158 und 281) 

dagegen und die preußifche Verordnung. vom 3. Jänner 1849 ($$. 45 und 

55) enthalten die Beftimmung, daß bie Zeugen in der Pegel in der Vorun⸗ 

terfuchung durch den lnterfuchungsrichter beeidet und bei ber Hauptverband: 

lung ohne neuerliche Beeidigung nur auf ihren in der Worunterfuhung ab: 
‚gelegten Eid erinnert werben follen. 

II. Einen anderen Weg fchlug die öfterreihifche Gefeßgebung in 
Uebereinftimmung mit dem thüringiſchen Entwurfe ($$. 188 und 237) 
mit dem kurheſſiſchen Gefege vom 31. October 1848 ($$. 88 und 162 *) 

wenigftens in Anfehung der nicht vor das Schwurgericht gehörigen Straffälle), 
mit der waadtländifchen Strafproceßordnung (Art. 158), mit der hol: 

ländiſchen Griminalordnung Art. 62 und mit den von dem ausgezeichne: 
ten Oeneralprocurator zu Köln, Ruppenthal, in feinen Materialien zur 
Revifion der rheinpreußifchen Strafproceßordnung &. 127—140 geäußerten 
Anfichten ein, indem fie in den 66. 177 und 275 vorfchreibt, daß in ber 

Regel eine Beeidigung der Zeugen in der Vorunterfuhung 
nicht ftatt finde, fondern daß diefelbe erft bei der Hauptverhandlung vor: 

zunehmen fei, daß dagegen in den gefeglich beftimmten Ausnahmefällen, in 
welchen eine Beeidigung der Zeugen in ber Vorunterfuhung ftatt gefunden, 

Eeine neuerliche Beeidigung derfelben bei der Hauptverhandlung Pla greife, 
fondern baß fie nur an ihren bereits abgelegten Eid zu erinnern feien **), 

*) Das Furheffifche Geſetz verfügt zwar im 5.162, daß Zeugen in ber Borunterfuchung 

nur dann beeidet werben follen, wenn Verdacht vorliegt, daß fie mit vollftändiger Ans 
gabe ihrer Wiſſenſchaft zurüchalten, ober wenn zu befürchten ift, daß Die Vernehmung 
unb Beeibigung berfelben in der Hauptverhandlung nicht erfolgen Tönnez allein im $. 88 
beftimmt basfelbe, daß die in der Vorunterfuchung beeideten Zeugen in ſchwurgerichtli⸗ 

hen Sachen bei der Hauptverhanblung neuerlich beeidet und nur in ben nicht vor das 
Geſchwornengericht gehörigen Straffällen an ihren bereits abgelegten Cid zu erinnern feien. 

**) Mährenb des Drudes erhalte ich fo eben die Schrift: „Die Reform bes Strafver: 

fahrens im Königreiche Sachfen,” vom Appell, Rath Dr. Schwarze, Referenten ber 
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Die Gründe, auf welchen die Anorbnung des Öfterreichifchen Geſetzes 
beruht, find im Wefentlichen folgende: Gegen die von ber badifchen und 
preußifchen Oefeßgebung getroffene Einrichtung, wornach die Beeidigung 
der Zeugen in der Regel in der Vorunterfuhung allein vorzunehmen ift 

(. oben II.), fpriht das wichtige Bedenken, daß der nur vor bem Unterſu⸗ 
chungsrichter, bei gefchloffenen Thüren, in Abweſenheit des Befchufdigten und, 
wieRuppenthal richtig bemerkt, nicht felten medjanifch geforderte und ge: 
feiftete Eid auf den Schwörenden Cbefonders, wenn er den unteren Volksclaſ⸗ 

fen angehört) bei weitem nicht den Eindrud! macht, welcher von ber Eides- 
feiftung vor einem Nichtercollegium oder vor dem Schwurgerichte in öffentli⸗ 
her Bigung und in Gegenwart des Angefchuldigten nach einer würdigen und 
ernften Eideserinnerung zu erwarten iſt. Wenn man erwägt, daß bie Haupt⸗ 

verhandlung dem erfennenden Gerichte die Beweismittel, worauf diefes fein 
Urtheil gründen foll, zu liefern beftimmt ift, daß alfo in der Regel nach dem 
Principe der Mündlichkeit des Verfahrens die bei der Hauptverhandlung abs 
gelegte Ausfage allein als entfcheibend betrachtet werden muß, fo wird man 

jugeben mäflen, daß in ber Regel der Zeugeneld vor dem erkennen— 

den Richter unentbehrlich if"), ein Grundfag, welchen auch alle Ger 

feßgebungen der Ränder, in denen die Deffentlichkelt und Muͤndlichkeit des 

Verfahrens feit Jahren befteht, insbefondere jene von England und 

Frankreich, flet6 anerkannt haben. 

Die in Frankreich und England beftehende Einrichtung dagegen 
(f. oben I.), wornach die Zeugen ihre Ausfage ſowohl in der Vorunterſuchung 

als bei. der Hauptverhandlung beſchwören müffen, führt zu einer im Intereſſe 
der Öffentlichen Moral höchſt bedenklichen Vervielfältigung der Eide. Der Eid 

fol! den Zeugen dur die Hinweiſung auf Gott zur Angabe ber vollen und 
reinen Wahrheit veranlaffen ; wird derfelbe aber zu leicht genommen und über 
diefelbe Sache nah einem Zwifchenraum von wenig Wochen ein zweiter Eid 

königlich fächfifchen Strafproreß » Befepgebungseommiffion, worin (&. 51 bis 
54) die Beflimmung bes Sfterreichifchen Gefehes fehr lebhaft vertheidigt 

wird. — 

*) In folgen Fragen zeigt es ſich, ob eine Geſetzgebung den Grundſatz der Deffentlichs 
keit uud Mündlichkeit aufrichtig und in feinem vollen Umfange durchführen will. Mit 
Recht weitet Geib in feiner „Reforn bes deutſchen Mechtslebens* (Leipzig 1848 ©. 
136) darauf Hin, daß eine Einrichtung des Verfahrens, wobei bie Hauptverhandlung 
mar als ein Anhängfel ber Borunterfuchung , ale ein Schaufpiel erſcheint, wodurch 
man bem Publicum und ben Gefchwornen ben Beweis Liefert, wie zwedimäßig man bie 
Rollen vertgeilt, und wie forgfältig jeder Mitſpielende die feinige einftubirt Hat, nur 

den Ramen einer Gaukelei verdiene, wodurch man fich mit ben Forderungen ber Zeit 
abfinden zu Fönnen meint. 
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gefordert, fo wirb er abgenüßt; er verliert in ben Augen bed Wolkes feine 
Heiligkeit und damit feine Wirkung. Dazu Eommi, daß eine ſolche zweifache 
Eidesleiftung über diefelbe Zeugenausfage nicht nur bei gewiffenhaften Men⸗ 
fhen leicht Gewiſſensſcrupel erzeugen ann, fondern, daß fie aud der Er- 

forfhung der Wahrheit fehr nachtheilig ift. Selbft der gewiflenhaftefte Zeuge 
Eann bei feiner nochmaligen Vernehmung vor dem erfennenden Gerichte leicht 
in die Cage kommen, wefentliche Abänderungen feiner früheren Ausfage oder 
Zufäge zu derfelben vorzubringen. Der Widerſpruch, in welchen: fich feine neue 
Ausſage mit der in der Vorunterfuchung abgelegten befindet, wirb häufig eine ge⸗ 
wifle AengftlichEeit bes Zeugen hervorrufen, die nur zu leicht von dem Anges 
fhuldigten oder deſſen Vertheidiger zu einer Verdaͤchtigung desfelben ausgeben: 
tet werden kann. Dem in der Vorunterfuhung bereits beeideten Zeugen wer⸗ 
den daher [herzliche Werlegenheiten bereitet; ja, der Präfident kann dadurch, 
wie die Erfahrung in Frankreich häufig zeigte, veranlaßt werden, einen Zeugen, 

welcher es nicht verdient, ald Meineidigen zu behandeln *), Diefe Mißſtaͤnde 
haben in allen Ländern, in welchen das franzöfifche Recht gilt, zu ber con» 
ſtanten Praris geführt, daß der Zeuge, welcher vor bem Unterfuchungsrichter, 
ſelbſt wiffentlih,, die Wahrheit verfchweigt oder Unmwahres ausfagt , wenn er 
auch diefe feine Ausfage beſchworen hat, megen dieſes falfchen Zeugniffesnicht 
beftraft, und daß der Meineib (Code penal art. 861 -365) erft dann als 
volldradyt angenommen wird, wenn der Zeuge in der Hauptverhandlung bie 
falihe Ausfage abgelegt hat, daß alfo ein wiffentlich falfches eidliches Zeug: 
niß nach Verſchiedenheit der gerichtlichen Behoͤrde, vor der es abgelegt wurde, 
firaflo® oder ftrafbar il. 

Diefen Uebelftänden auszumeichen, bleibt nur die von der öfterreichifchen 

*, „Sollte man,” fagt Ruppenthal a. a. O. S. 130, „bei ber eiblichen Berpflichs 
fung bes vor bem Unterfuchungsrichter erſcheinenden Zeugen auch Fünftig fliehen bleiben 
und auch den vor biefem Beamten, wenn auch unabfichtlich,, aus bloßer Fahrlaͤſſigkeit 
ober Vergeſſenheit falfch beponirenden Zeugen beftraft wifien wollen, fo würde dies, 
wie kanum zu bezwrifeln ift, der allerficherfie Weg fein, die Wahrheit nicht zu finden, 
wohl aber bie falfchen Cide zu vermehren und manchen Verbrecher ungefiraft,, möglicher 
Weife manchen Unfchuldigen beftraft fehen zu müſſen. Diele’, "weikhe vor dem Mnsters 
fuchungerichter Umflänbe verſchwiegen, vielleicht umrichtige Angaben gemacht haben, 
werben fich nach ernſtem Nachdenlen, beſſer belehrt und gewarnt, nicht fcheuen,, den 
Irrthum einzugeftchen und bie reine, ganze Wohrbeit zu fagen, wenn fie es un 
gefrafttihun können. Sollte aber die Unrichtigkeit biefer früheren Ansfage, 
der bloße Irrthum, die Bergefienheit dem Zeugen ſchon eine Unterfuchung unb möglis 
cher Weiſe eine Strafe zuzichen koͤnnen, banı kommt ex in bie peinliche Alternative, 
entweber mit ber Wahrheit zurückzuhalien, ober fich ſelbſt bes falfchen Zengniſſes zu vers 
bächligen und eine Unterfuchung gegen fich felbft zu prowacisen. Was er im biefer 
Rage thun wird, iſt kaum einem Zweifel unterworfen.” 
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Geſetzgebung getroffene Einrichtung übrig, welche auch in den den Code 
dinstr. criminelle vorausgegangenen franzöfifhen Geſetzen, namentlich in dem 
Öefege vom 3. Brumaire des Jahres IV., enthalten war. Es wurde zwar 
dagegen bemerkt, daß nur die eitlich beftätigten Zeugenausfagen eine hin⸗ 
länglihe Garantie ihrer Wahrheit darbieten, um darauf fo wichtige Befchlüffe, 
wie die Verhaftung eines Angefchuldigten, die Einftelung des erfahrene 
ober die Verfegung des Befchuldigten in den Anklageftand gründen zu kön- 
nen®), eine Einwendung, deren Gewicht befonders in Defterreih nicht ver⸗ 
kannt werben Eonnte, weil bisher die Griminalgerichte ihre Einleitungs- 
beſchluͤſſ nie auf unbeeidete Zeugenausfagen allein ftügen durften. Allein dies 

fer Einwendung glaubte man durch die Ausnahmsbeſtimmung zu begegnen, 
daß die Beeidigung ded Zeugen in der Vorunterſuchung in allen Fällen flatt 
zu finden babe, in melden der Staatsanwalt oder der Angefchuldigte diefelbe 

befonder8 beantragen, oder in welchen der Unterfuchungsrichter nur durch die 

Berderung der eidlichen Beſtaͤtigung der Zeugenausfage die volle Wahrheit 
von dem Zeugen erfahren zu Finnen glaubt. Sollten deffen ungeachtet in eins 
zelnen Faͤllen die unbeeideten Zeugenausfagen ſich als eine ungendgende Grund⸗ 
lage der oben angeführten Befchlüffe erweifen, fo muß man fich darüber damit 

berahigen, daß nur die Wahl zwifchen einem größeren und Fleineren Uebel 
freiftand. » Das größere Uebel jedoch liegt,? wie Ruppenthal (©. 135) 
bemerkt, »darin, daß der von bem lnterfuchungsrichter eiblich verpflichtete 

Zeuge feine Ausfage vor dem erfennenden Richter nicht berichtigen, nicht 
befpränten kann, ohne ſich winigftens der Gefahr auszufehen, zur Unterſu⸗ 
dung gezogen zu werden, daß er daher, um dies zu vermeiden, leicht in 

Verfuhung Eommen kann, feine Ausfage nicht zu berichtigen, nicht zu ver- 
vellftändigen.? 

Der Unterfuchungsriter darf daher nur in folgenden Yällen ſchon 
im Laufe der Vorunterſuchung die Beeidigung eines Zeugen vornehmen: 

a) wenn bei einem Zeugen wegen feines nahe bevorſtehenden Todes, we⸗ 
gen einer Krankheit oder Tängeren Abweſenheit bedfelben oder aus anderen 
Gründen zu beforgen ift, daß er bei ber Hauptverhandlung nicht werde gegen: 

wärtig fein Eönnen, daß daher nach $. 281 die in ber Worunterfuchung abe 
gelegte Ausfage desſelben bei der Hauptverhandlung werde vorgelefen werden 

müffen, wenn alfo die fogleich vorzunehmende Beeibigung bed Zeugen noͤthig er⸗ 
ſcheint, um für deſſen vorzufefend: Ausfage größere Glaubwuͤrdigkeit zu erlangen; 

*) Diefe Rückſicht gab insbeſondere bei den Beratungen des Befees vom 28. October 
1848 in den Kammern ber großherz. heſſiſchen Landſtaͤnde den Ausſchlag. S. Verhandlun⸗ 

gen bes 1. Kammer ber heſſiſchen Lanbflände von 18%7/,,, 65. Protocoll S. 765 und 
Bellsge Nro 121, ©. 558. 
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b) wenn der Staatsanwalt oder der Angefchuldigte die Beeidigung eines 
Zeugen befonder6 beantragen, ohne daß in einem ſolchen alle der Unterſu⸗ 
chungsrichter zu einer Prüfung berechtigt wäre, ob der Antrag begrünbet fei 

oder nicht; | 
c) wenn der Unterfuchungsrichter nach der ihm bereits befannten oder 

aus der Vernehmung Flar gewordenen Individualität eines Zeugen die volle 

Wahrheit nur durch die Forderung der eiblichen Beſtaäͤtigung feiner Ausfage er⸗ 
fahren zu Eönnen glaubt. Da diefe Beeidigung eine Ausnahme von der Regel 
bildet, fo wird der Unterfuchungsrichter nicht Teichtfinnig eine ſolche Forderung 

an den Zeugen ftellen. Uebrigens darf fich der Zeuge diefer Forderung des Un- 

terfuchungsrichters nicht widerfegen ; würde er daher den geforderten Eid vor 

dem Unterfuchungsrichter abzulegen verweigern, fo ift gegen ihn nach Vorſchrift 

des $. 180 zu verfahren. 

$. 478. 

Folgende Perfonen dürfen bei fonftiger Richtigkeit nit be⸗ 

eidet werden: 

a) welche ſelbſt in Verdacht Reben , daß fie die ftrafbare Handlung, we⸗ 

gen welcher. fie abgehört werden, begangen over daran Theil genoms 

men hoben; 

b) die fih wegen eined Verbrechens oder eined aus Gewinnjucht ber 

gangenen Vergehens in Unterfuchung oder Strafe befinden; 

c) diejenigen, welche fhon einmal wegen eines falfchen Zeugniffes ober 

falfchen Eides beftraft worden find; 

d) die zur Zeit ihrer Abhörung das vierzehnte Lebensjahr noch nicht 

zurüdgelegt haben ; 

e) welche an einer erheblichen Schwäche des Wohrnehmunge oder Erin⸗ 
nerungsvermoͤgens leiden; 

H welche mit dem Angeſchuldigten in Feindſchaft leben, wofern ſie gegen 

ihn ausſagen; 

g) die in ihrem Verhoͤre weſentliche Umſtaͤnde angegeben haben, deren Un. 

wahrheit bewiefen ift, und worüber fie nicht einen bloßen Irrthum 

nachweiſen koͤnnen. 

Die Beſtimmungen dieſes 8. unter a,lb, d, f und g ſind ind im Weſentli⸗ 

chen mit den Anordnungen des $. 884 St. ©. I. Th. gleichlautend. Die 

Morfchrift, daß ein Zeuge, ber fich wegen eines Verbrechens oder eines aus 
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oder Strafe befinder, nicht beeidet werben dürfe, wird von vorſichtigen Rich⸗ 
tern in der Regel auch auf ſolche Zeugen ausgedehnt werden, die ſich wegen 
einer aus Gewinnfucht begangenen Uebertretung (3. B. wegen Diebftahles 
oder Betruges) in Lnterfuchung befinden. Durch die in der lit. d) vorge 

nemmene Einfhaltung der Worte: „zur Beit ihrer Abhörung“ ift eine lang⸗ 
jährige Streitfrage des bisherigen Strafrechtes in dem den Beduͤrfniſſen der 

Strafrechtöpflege entfprechendften Sinne gelöft worden. Es bleibt natürlich in 

jedem einzelnen Falle den Richtern oder Geſchwornen Aberlaffen, zu beurtheilen, 
welche Beweiskraft der Ausſage eined Zeugen, der zwar zur Zeit feiner Abhö⸗ 

rung, aber nicht zur Zeit feiner Wahrnehmung das 14. Lebensjahr zurückges 
legt hatte, beizulegen fei. 

$. 179. 

Die Beeidigung eined Zeugen iſt von dem Lnterfuchungsrichter in 

ven Fällen des 8. 177 nach der Ahhörung desſelben vorzunehmen. Der 

Beeidigung ift eine Mahnung des Zeugen an feine Pflicht zur Angabe 

ver Wahrheit und eine Warnung desfelben vor Begehung eines Meinei⸗ 

des vorauszufchiden. Der Zeuge hat fohin zu befhwören, daß er ohne 

Bunf, Haß oder Furcht die reine und volle Wahrheit und 

nichts als die Wahrheit ausgefagt habe. Die Behräftigung 

lautet: „So wahr mir Gott helfe!“ Rüdfichtlich der befonderen Foͤrmlich⸗ 

keiten, welche bei der Eidesablegung nad) Verſchiedenheit des Religions 

befenntniffes zu beobachten find, bleiben die beftehenden Borfchriften in 

Kraft. Wenn der’ Zeuge einer Religiondgefelifchaft angehört, welcher die 

Ablehnung eines förmlichen Eides geſetzlich geftattet iſt *), fo hat er eine 

feierliche Berfiherung an Eivesftatt abzulegen. 

Wenn die VBeeidigung eines Zeugen in der Vorunterſuchung überhaupt 
als zuläflig erfcheint, ift diefelbe erft nach der Vernehmung besfelben 
vorzunehmen. Die bisherige Gefeßgebung ($. 256 St. ©. I. Th.) hatte 
dies bereit vorgefchrieben, und zwar, wie bie beinahe fünfzigjährige Er⸗ 
fahrung zeigte, mit dem beften Erfolge, weil der Richter fehr häufig erft aus 
dem Inhalte der Ausfage und aus dem Benehmen des Zeugen bei der Abhö⸗ 
rang entnehmen Fann, ob die Beeidigung des Zeugen überhaupt nothiwendig 
fi, und ob diefelbe ohne Gefahr ſchon jeßt vorgenommen werden Eönne, 
während die ber Vernehmung vorausgehende Beeidigung der Zeugen, 

») Wie den Menoniten in Bemäßheit des Hofdecretes vom 10. Jänner 1816 3. 1201 
der J. G. €, 
Würth, Straſproccß. 18 
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wie fie inbem franzöfifchen Rechte (Art. 75), in dem baieriſchen 

Strafgeſetzbuche von 1813 ($. 89 des II. Theiles) und in der badiſchen 
Strafproceßordnung von 1845 ($. 153) für die Vorunterſuchung vorgefchrier 

ben ift, jene Bürgfchaften einer der Wahrheit vollkommen entipredhenden 

Ausfage nicht darbietet. 
Die Vorfchriften über die befouderen Börmlichkeiten bei der Eidesab⸗ 

legung, deren Aufrechthaltung das Geſetz verordnet, ſind: das Hofde⸗ 
cret vom 17. November 1826 3. 2231 der J. G. S. uͤber die Ablegung 
des Eides von Chriſten vor einem Crucifix und zwei brennenden Wacht: 
Eerzen; das Hofdecret vom 21. December 1832 3. 2582 der J. G. S. über 
die Nichtanwendbarkeit des eben erwähnten Hofdecreted vom 17. Nov. 1826 

auf Eide, welche von helvetiſchen Confefliond-Verwandten abgelegt werben; 
das Hofdecret vom 26. Auguft 1826 3. 2217 der J. G. S. über den Eid 

der Muhamebaner; endlich das in Folge a. h. Entichließung vom 18. Auguft 
1846 erfloffene Hoflanzleibscret vom 30. November 1846 3. 88,617 über 

das Verfahren bei der Eidesablegung ber Israeliten, welches nicht nur die 
neue Eidesformel diefer Religionsgenoffen, fondern auch eine ausführliche Vor⸗ 
ſchrift über die an diefelben zu richtende Meineidserinnerung enthält *). 

$. 180. 

Die in dem 8. 160 erwähnten Perfonen können, wenn fie feeiwillig 

Zeugniß ablegen, den Zeugeneid verweigern. Gegen andere Perſonen, 

welche fih weigern, den Eid zu leiſten over die Verſicherung an Eides⸗ 

flatt zu geben, tritt, wenn die Ermahnung, zu welcher der Unterfuchungs- 

*) Die Cidesformel, welche der Israelit mit bedecktem Haupte bem Richter nachzuſpre⸗ 
hen, und mwobel er die rechte Hand Eis an den Ballen auf bie Thora, zweites Buch 

Mofis, zwanzigftes Capitel, fiebenten Ders (die zehn Gebote Boties) zulegen hat, Tautet: 
IH M. N. fchwöre bei Bott, dem Alleinigen, Allmächtigen, Allgegenwärligen unb 
Allwiffenden, dem Heiligen Gotte Israels, der Himmel und Erde gefchaffen hat, mit 
reifer Ueberlegung einen reinen unverfälfchten Eid nach der Meinung und dem Sinne 
bes Berichtes, ohne geheimen Borbehalt, Zurückhaltung oder Zweideutigkeit, ohne 
Argliſt, Belrug ober Berftellung , ohne Rückſicht auf Gefchent ober Verſprechen, Ruben 
ober Schaden, Zuneigung ober Abneigung, Freundſchaft oder FJeindſchaft, ohne was 
immer für eine zur Unterbrüdung der Wahrheit ober bes Rechtes gereidhende Abſicht, 
daß alles basjenige, was ich vor dem Berichte (hier wird das Gericht, von weldgem 
der Zeuge vernommen wird, näher bezeichnet) „in Betreff bes? (hier wird der Bes 

genfland der Vernehmung mit wenigen Worten angegeben) „ausgefagt habe, feinem 

ganzen Inhalte nach die volle, reine und unverfälfchte Wahrheit fei, wie ich es vor 
bem allwiffenden und allgegenwärtigen Gotte zu verantworten mir getraue. So wahr 
mir Bott, der allmächtige Herr der Heerſchaaren, Adonaj Elohe Zebaoth, defien uns 

ausiprechlicher Name geheiliget werbe, in allen meinen Befchäften beifichen, in allen 
meinen Nothen helfen möge. Amen! Amen!» 
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tichter einen Seelforger von der Confeſſion des Zeugen beiziehen kann, 

fruchtlos ift, das im $. 466 vorgefchriebene Verfahren ein. 

8.181. 

Der durch ein Verbrechen oder Vergehen Befchäbigte oder Beleidigte 

it in Beziehung auf feine Ausfagen über die firafbare That und die da- 

bei in Frage fommenden Umftände wie ein Zeuge zu behandeln. Bei Ber- 

drehen oder Dergehen aber, die nur auf Verlangen eines Betheiligten 

verfolgt werden, hat dieſer auf eine Zeugengebühr feinen Anſpruch. 

.18* 



Zehntes Sauptitäck. 

Bon der Vorladung, Vorführung und 
Berhaftung des Angeſchuldigten. 

Auch diefes Hauptftäc ift ald eine wefentliche Ergänzung der verfaffungs 

mäßigen Beftimmungen über die politiihen Rechte der Eitaatsbürger (der 

fogenannten Grundrechte) zu betrachten, indem darin die Bedingungen feſt⸗ 

geſtellt werden, unter welchen allein Verhaftungen zuläflig find. Das Par 
tent vom 4. März 1849 enthält hierüber in den $8. 8 und 9 folgende Ze: 

fiimmungen: $. 8. „Die Sreiheit der Perfon ift gewäprfeiftet. 
Die Verhaftung einer Perfon foll, außer im Galle der Er- 

greifung auf frifher That, nur in Kraft eines mit Grün 

den verfehenen Befehles gefhehen, welcher von demNidter 
ober von einer richterliche Functionen gefeglih ausübenden 

Behörde ergangen ift. Jeder folhe Verhaftsbefehl ift dem 

Verbafteten fogleich bei feiner Anhaltung oder fpäteften? 

vierundzwanzig Stunden nah derfelben zuzuftellen.”$. 9 
»Die Sicherheitsbehörde muß Jeden, den fie in Verwah— 

rung genommen hat, binnen achtundvierzig Stunden frei 
laffen oder dem zufländigen Gerichte überweifen.”*) Die 

*) Ebenſo Iauten die Hierauf bezüglichen Beſtimmungen der, Grundrechte des deut: 

ſchen Volkese, Art.Ill. $. 8: „Die Freiheit der Perfon ift unverleglich. Die Ber: 

haftung einer Perfon foll, außer im Balle der Grgreifung auf frifcher That, nur ges 

fchehen in Kraft eines richterlichen, mit Gründen verfehenen Befehles. Diefer Befehl 

muß im Augenblide der Verhaftung ob x innerhalb ber nächften 24 Stunden dem 

Berhafteten zugeftellt werben. Die Bolizeibehörde muß Jeden , den fie in Berwahrung 
genommen Bat, im Laufe des folgenden Tages entweder freilaffen ober ber 
richterlichen Behörde übergeben. Jeder Angefchuldigte foll gegen Stellung einer vom 
Gerichte zu beftinnmenden Gaution oder Bürgfchaft der Haft entlaffen werden, ſofern 

nicht dringende Anzeigen eines fehweren peinlichen Verbrechens gegen benfelben ver: 
liegen. Im alle einer wiberrechtlich verfügten ober verlängerten Gefangenfchaft if 

der Schuldige und nöthig nfalls der Staat dem Berlehten zur Genugthuung und Ent: 
ſchaͤdigung verpflichtet. Die für das Heer: und Seeweſen erforderlichen Mopiftcationen 

biefer Beſtimmungen werben befonberen Geſetzen vorbehalten.» 
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Bedingungen, unter welchen ein Verhaftsbefehl ausgefertigt werden barf, 
fo wie die näheren Beftimmungen über das Recht der Sicherheitsbehörden, 
die vorläufige Verwahrung von Angefchuldigten vorzunehmen, find in bier 
fem Hanptftüce enthalten. Im Allgemeinen geht da6 Befeß von dem Grund: 
lage der möglichften Schonung der perfönlichen Freiheit der Staatsbuͤrger 

aus. Es Täßt daher einerfeirs die Verhaftung eines Angefchuldigten nur un: 
ter ſolchen Bedingungen zu, welche die gefängliche Anhaltung desfelben im 
Intereffe der Strafrechtspflege ald nothwendig erfcheinen laſſen, und geftattet 
andererfeitd die Entlaffung des Merhafteten gegen &icherheitsleiftung, wel: 
che nach der bisherigen Öfterreichifchen Strafgeſetzgebung ganz ausgefchloffen 
war. Im Ganzen wird jeder unbefangene Beurtheiler den Anordnungen ber 
Ötrafproceßorbnung wegen ihrer Beſtimmtheit und wegen der darin ſich 
ausſprechenden Achtung vor ber perfönlichen Freiheit der Staatsbürger den 
Vorzug vor dem franzöfifchen Rechte ſowohl, ald vor mehreren deutſchen 
Particulargeſetzgebungen einräumen müffen. 

An die Spige diefes Hauptftückes ift eine allgemeine Verfügung darüber 
geftellt, wann Jemand als Angefhuldigter behandelt und vernommen 
werden dürfe, um dem Unterfuchungsrichter wenigftens einige Anhaltspuncte 

ju gewähren und bloße Willkür auszufchließen. 

8. 482. 

As Angeſchuldigter darf nur derjenige betrachtet werben, ges 
gen welchen Verdachtsgründe vorliegen, die zwiſchen vemfelben und einem 

dbeftimmten Verbrechen oder Vergehen einen folchen Zufammenhang wahre 

nehmen laſſen, daß nach unparteiiſcher Ueberlegung daraus wahrſcheinlich 

wird, er habe dieſes Verbrechen oder Vergehen verübt oder daran Theil 

genommen. Bei Verbrechen oder Vergehen, die nur auf Verlangen eines 

Betheiligten unterſucht und beſtraft werden, muß noch das Anſuchen des 

Betheiligten hinzutreten. 
Die Vorunterſuchung im Sinne der Strafproceßordnung hat einen wei⸗ 

teren Umfang, als die Vorunterſuchung im Sinne des bisherigen öſterrei⸗ 

chiſchen Strafrechtes; deſſen ungeachtet konnte keine förmliche Abtheilung 
der verſchiedenen Stadien der erſteren angeordnet werden, wenn nicht Weit⸗ 
läufigkeiten und mannigfache Verzögerungen eintreten und den Fortgang des 
Verfahrens hemmen follten. Um aber Jemand als Angeſchuldigten zu 

behandeln, d.i. entweder zu feiner Vorladung oder Vernehmung als folden 

oder zu feiner Feſtnehmung zu fchreiten, fordert das Geſetz, daß beftimmte 
Verdachtögründe (ober Beweismittel) wider ihm vorliegen, die im &inue 

des bisherigen öfterreichifhen Rechtes ($. 259 St. ©. I. Th.) eine rechtliche 
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Unzeigung wegen eines bekimmsen Verbrechens oder Vergehens oder 

wegen der Mitſchuld ober Theilnahme daran gegen ihn zu begründen vermögen, 

weßhalb auch die in diefem $. 259 enthaltene Begriffsbeftimmung der recht: 

fichen Auzeigungen beinahe unverändert beibehalten wurde. Es müſſen fomit 

Umftände,, Thatfachen oder Beweismittel vorliegen, welde zwiſchen einer 
gewiflen Perfon und einem beflimmten Verbrechen ober Vergehen, deflen Vor⸗ 
bandenfein entweder bereits erwiefen oder doch fehr wahrſcheinlich ift, einen 
ſolchen Zufammenhang (Cauſalnexus) wahrnehmen Taflen, daß nach unpar- 

teiifcher Ueberlegung ded gewöhnlichen Laufes ber Ereigniſſe, fomit nach all: 
gemeinen Erfahrungsfägen daraus wahrfcheinlich wird, jene Perfon habe die, 

ſes beflimmte Verbrechen oder Vergeben als Hauptihäter verübt oder ald Mit⸗ 

ſchuldiger oder Theilnehmer dazu mitgewirkt. Ein fchärferes oder beftimmteres 

Kriterium anzugeben, ift unmöglich; der Nichter hat daher die Erheb- 
lichkeit der vorliegenden Verdachtsgründe nah den allgemeinen Regeln 

der hiftorifchen Gewißheit zu prüfen. — Dur die Hinweiſung auf den Zus 

fammenbhang mit einem beftimmten Verbrechen oder Vergeben find 
jene Umftände oder Beweismittel ausgefchloffen, welche nur im Allge- 

meinen auf die Möglichfeit binweilen, daB ein Merbrechen oder Vergeben 
begangen worden fei. Der Natur der Sache nach unterfcheiden ſich die Ver: 
bachtögründe nach der größeren oder geringeren Waprfcheinlichkeit, womit fie 

nah dem gewöhnlidhen Gange der menfclichen Handlungen den urfüchlichen 
Zufammenhang zwifchen einer Perfon und einem beftimmten Verbrechen oder 

Vergeben wahrnehmen laflen, in nähere und entferntere Verdachts— 
gründe, wobei es fih von felbft verfteht, bafß durch da$ Zufammentreffen 

mehrerer entfernten Verdachtsgründe, die ſich gegenfeitig unterflüßen, und 
welde ſaͤmmtlich auf diefelbe Perfon hindeuten, derfelbe Grad der Wahr: 

feheinlichkeit der Thäterſchaft einer gewiflen Perfon erreicht werden Bann, 
welchen Ein näherer Verbachtögrund zu erzeugen vermag. 

Nähere Verdachtsgruͤnde, in Folge weicher Jemand mit Grund ald Ans 
gefchuldigter wegen eines beftimmten Verbrechens oder Vergehens zu betrady- 
ten ift, find beifpieldmweife gegen denjenigen vorhanden *), der a) ſich 

bei einer Gerichts» oder Yolizeibehörde felbft ald den Thäter angibt; b) der 

die Abficht, die That zu begehen, durch vorausgegangene Drohungen ober 
dur fohriftlihe oder muͤndliche Aeußerungen beſtimmt zu erfennen gegeben 
hat; c) der nach ber That ein aufergerichtliched Geftänbniß berfelben gegen 
einen Dritten abgelegt hat; d) der an dem Orte der That zur Zeit, als jie 
verübt wurde, gegenwärtig war, wenn Feine andere Urſache feiner Anweſen⸗ 
heit an diefem Orte wahrſcheinlich iſt; e) der fi am Orte der That oder 
in deflen Nähe Eurz vor oder nach der Verübung derfelben vermummt, lauernd 
oder verftecft befunden hat; D der zur Zeit und am Orte der That in Hands 

©) Bergl. 95.262— 265 61.0. 1. ZH. und das Patent vom 6. Juli 1833 3.2622 ver I. G.S. 
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fangen, die ſich fuͤglich nicht anders als durch das Vorhaben ober. bie wirklich⸗ 
Beräbung derfelden erklaͤren laſſen, geſehen worden; g) der in Geſtalt, 
Kleidung oder nach anderen befonderen Kennzeihen genau fo erfdeint, wie 
der Thäter von demjenigen, an welchem das Verbrechen oder Wergehen 
verübt worden, ober von einem Zeugen befchrieben wird; h) welcher um die 
Zeit der Verübung der That eben basfelbe Werkzeug oder Mittel befeffen 
hat, womit das Merbrechen begangen worden ift; oder der Mittel oder 
Werkjeuge, die zur Ausführung der That dienlih, ihm aber nad feinem 
Berufe oder feiner Beſchaͤftigung überfläßig waren, verfertigt, angeſchafft 
oder zu erhalten geſucht hat; oder bei welchem oder in beffen Wohnung ſolcho 
Berkjeuge oder Mittel gefunden werden; i) Der Werfuche, die fich auf das 
Verbrechen Beziehen, gemacht, oder ſich in Handlungen folder Art geübt hat; 
k) bei welchem oder in deſſen Wohnung Sachen, die der Beſchaͤdigte zur 
Zeit ber an ihm verübten That befeffen hat, oder Gegenftände, die von dem 
Verbrechen herrühren, gefunden werden; I) an deſſen Perfon, Kleidungs» 
ſtücken ober anderen Sachen Merkmale des Verbrechens ober Vergehens oder 
der Berübung desſelben oder der dabei eingetretenen Gewalt entbedit werden; 
m) ber bald nach ber That oder, fobald diefelbe ruchbar wurde, ohne andere 
glaubwürdige Veranlaſſung entflohen ift oder fich ‚verborgen gehalten hat; 

n) der Spuren der That entfernt, unterdrückt oder vertifgt hat ober dieſelben 
zu entfernen, zu unterbrüden oder zu vertilgen, ober auf andere Art ber 

gerichtlichen Nachforſchung vorzubeugen bemüht gewefen ift; 0) gegen wel⸗ 
den die unmittelbar auf die Verübung der That ſich beziehende Ausfage Cie 
nes unbedenklichen oder mehrerer bedenklichen Zeugen, oder die freiwillig und 
ohne Euggeflion abgelegte, durch die Erhebungen beftätigte Ausfage Eines 
die That geftehenden Mitfchulbigen vorliegt, und dgl. 

Bei firafbaren Handlungen, die aus Gewinnfucht entftehen, find insbes 
fondere folgende Uniftände ald nähere Berbachtägrände zu betrachten: a) wenn 
Jemand, nachdem die That verübt worben, einen fein Vermögen offenbar 
überfleigenden Aufwand macht; b) wenn er Sachen, die den Gegenftänden 
de Verbrechens gleichen, und deren Werth oder Befchaffenheit feinen Der: 
hältniffen nicht angemeſſen ift, heimlich oder auf verdächtige Weiſe oder weit 
unter dem wahren Werthe veräußert oder zu veräußern gefucht hat; c) wenn 
die bei Jemand vorgefundenen oder von ihm ausgegebenen Geld oder Muͤnz⸗ 
orten mit denjenigen, welche der Gegenftand des Verbrechens waren, fo 
auffallend übereinftimmen,, daß fie mit Wahrfcheinfichkeit für eben dieſelben 
gehalten werden Können; d) wenn Landftreicher oder fonft verbächtige oder 
übel berüchtigte Leute Sachen, deren Beſitz mit ihren Verhältniffen offenbar 
nicht vereinbar ift, bei fich führen u. fe w. — Ebenſo entfteht ein näherer 
Verdachtsgrund wegen Kindesmorbes, Weglegung eines Kindes oder Abtrei⸗ 
bung der Leibesfrucht gegen eine Weibsperfon, bei welcher ungeachtet einer 
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auffallenben und plöglicden Weränderung ihres Körperumfanges Beine Leibe 

Frucht zum Vorſchein kommt und bei der dadurch veranlaßten Beſichtigung 

durch Sachverſtaͤndige fichere Merkmale einer kurz vorhergegangenen Geburt 

oder Fehlgeburt entdeckt werben. 

Daß bei ftrafbaren Sandlungen, die nach dem materiellen Strafgeſetze 

nur auf erlangen des Beſchaͤdigten unterfucht und beftraft werden, zu den 

näheren Verdachtsgründen, die Jemand ald den wahrſcheinlichen XThäter 

bezeichnen , noch das ausdrückliche Anfuchen des Betheiligten um Einleitung 

des Strafverfahrens hinzukommen müffe, damit Jener ald Angeſchuldigter 

betrachtet und behandelt werden könne, verfteht ſich von felbft. Eine andere 

Ausnahme von der allgemeinen Vorfchrift des $. 182 ift in dem $ 68 ber 

Reichsverfaſſung vom 4. März 1849 enthalten, welcher verorbnet, daß Mit- 

glieder des Reichstages, fo lange derfelbe verfammelt ift, mit Ausnah⸗ 

me des Falles der Ergreifung auf friſcher That, nur mit Genehmigung 

des Hauſes, welchem fie angehören, verhaftet oder verfolgt werden Fönnen *). 

Mitglieder der Qandtage genießen eines folhen Schuges nicht. Im Falle der 

Ergreifung eined Reichstagsmitgliedes auf frifcher That ift, er mag was immer 

für eine flrafbare Handlung begangen haben, weder zur Verhaftung, nod) 

zur gerichtlichen Verfolgung dedfelben eine Genehmigung des Hauſes erfor: 

derlich; es ſteht daher diefem Haufe auch nicht die Befugniß zu, die Aufhe⸗ 

bung ber wegen einer folchen That von dem Gerichte verfügten Hafı oder Un⸗ 

terfuhung bis zum Schluſſe der Sigungen zu verfügen. Es verfteht fi je- 
doch von felbft, dab von jeder ſolchen Verhaftung oder Unterfuchangseinlei- 

tung dem Kaufe ded Neichstages, welchem der Angerchuldigte angehört, un: 

verzüglih Mittheilung zu machen ift, um basfelbe von biefer Hemmung ber 
Wirkſamkeit eines feiner Mitglieder in Kenntniß zu ſetzen **). 

*) Ansführlichere Beſtimmungen hierkber enthielt bas von bem Reichsverweſer in Folge 
Befchluffes der deutfchen Reicheverfanunlung am 30. September 1858 erlafiene Geſetz 
über das Derfahren im Falle gerichtlicher Anklagen gegen Mitglieber diefer Verſamm⸗ 
lung, deſſen $$. 1—3 fo Iauteten: „Ein Abgeorbneter zur verfaffunggebenden Reiche: 
verfammlung darf vom Angenblid der auf ihn gefallenen Wahl an, — 
ein Stellvertreter von dem Augenblid an, wo das Mandat feines Vorgängers erlifsht, 

— während der Dauer der Sigungen ohne Zuftimmung ber Reichsverfammlung weder 
verhaftet, noch in firafrechtliche Unterfuchung gezogen werben, mit alleiniger Ausnahme 

ber Grgreifung auf frifcher That. In dieſem letzteren Falle ift der Reichsverfammlung 
von ber getroffenen Maßregel fofort Kenntniß zu geben, und es fleht ihr zu, die Auf⸗ 
hebung ber Haft ober Unterfuchung bis zum Schluß ber Sigungen zu verfügen. Diefelbe 
Befugniß fleht der Reichsverſammlung in Betreff einer Verhaftung oder Unterfuchung 
zu, welche über einen Abgeorbneten zur Zeit feiner Wahl bereits verhängt 
gewefen if.» 

**) Diefelbe Behimmung, wie bie söfterreichifche Reichsverfaſſung, enthielt auch bie 
franzöfiſche Eharte. ©. darüber Hölie, trait6 de Pinstruet. erim. Ill Vol. p. 
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1. Borladung bed Angefchnldigten. 

8. 183. 

Der Angefchuldigte wird, wo das Geſetz nichts Anderes vorfchreibt, 

zuerft nur zur Bernehmung vorgelaben. . Diefe Vorladung geſchieht entwe⸗ 

der mündlich mittel Borweifung eines von dem Unterfuchungsrichter 

hiezu ertheilten fehriftlichen Befchles, oder mittelft Zuftellung einer von 

dem Unterfuchungsrichter unterzeichneten, an den VBorzuladenden gerichte- 

ten fehriftlichen Ladung. Sowohl der Vorladungsbefehl, als die ſchrift⸗ 
fihe Ladung müffen den Namen des Gerichtes und des Vorgeladenen, die 

allgemeine Bezeichnung bes Gegenftandes der Unterſuchung, den Ort, den 

Tag und die Stunde des Erfcheinene und den Beifag enthalten, daß der 

Borgeladene im Falle feines Ausbleibens perfönlich werde vor Gericht ge- 

führt werden. 

Das Öfterreihifche Geſetz geftattet die Vorladung des Angefchuldigten 
bei allen Arten von ftrafbaren Handlungen und unterfcheidet ſich dadurch zu 
feinem Vortheile von der franzbſiſchen Strafproceforbnung, welche bie 
Vorladung (mandat de comparulion) nur bei einfachen Polizeiübertretungen, 

und bei Vergehen, bei leßteren überbied nur für Befchuldigte, welche ein feftes 
Domicil Haben , geftattet, in allen Zählen aber, wo Jemand eines Verbre⸗ 
hend (crime) beſchuldigt wird, den Unterfuchungsrichter zur Ausfertigung 
eines Vorführungsbefehles verpflihtet (Code d’insir. crim. art. 91). Der 

Vorfadungsbefehl für den Angefchuldigten ift feiner Form nach weſentlich ver: 
Idieden von der Zeugenvorladung ($. 165), fo daß ſchon dadurch jeder Zwei» 

fel darüber, ob Jemand als Angeſchuldigter vorgeladen worden fei, ver 
Idwindet. Ebenfo verſchieden ift er in Betreff der geſetzlichen Folgen, indem 

das Nichterfcheinen eines vorgeladenen Angefchuldigten, wenn berfelbe Feine 

hinreichende Entfchuldigungsurfache anzugeben und darzuthun vermag, nad 
$. 185 jederzeit die Erlaffung eines WVorführungsbefehles gegen bdenfelben 
nah ſich zieht. 

8 184. 

Der linterfuchungsrichter beforgt die Vorladungen durch die Gerichte. 

diener ober veranlaßt deren Beforgung durch die Gemeindevorfteher. Die 

geichehene Vorladung ift in ven Acten erfichtlich zu machen. Wird der An- 

320 et segq. unbDuverger, manucl des juges d'instruction. Paris 1844. 1. Vol. 
p. 289. In Frankreich wurde biefes Vorrecht der Rammermitglieder nie auf einfache 

Boltzetübertreiungen ausgebehnt. 



gefchuldigte bei der Borladung nicht angetroffen, fo kann diefelbe an feinen 

Ehegatten oder an einen feiner Hausgenoffen mit derfelben Wirkung 

erfolgen, als ob fie an ihn felbft gefchehen wäre. 

II. Borführung und vorläufige Verwahrung des 
Angefchuldigten. 

Schon das römifche Recht Fannte die Verhaftung von Angefchuldigten 
während des Strafverfahren, wenn es gleich diefelbe in Anerkennung der Wich- 

tigkeit der individuellen Freiheit der Staatsbürger, befonders in den Zeiten 

der Republik, nur felten eintreten ließ und das Recht der Angeklagten, fich 
durch Bürgfchaft von der Haft zu befreien, fiherte*). Die Gefege und die 
Praris des Mittelalters betrachteten die Verhaftung als ein im Straf: 

verfahren nur dann anzumendendes Mittel, wenn dringender Verdacht gegen 
den Angefchuldi gten vorhanden und diefer weder felbft Caution zu ftellen, noch 
Bürgen zu finden im Stande war **), eine Anficht, die felbft im 16. Jahr⸗ 

hundert noch allgemein herrfchte ***). Erft fpäter, als die Achtung der bürger- 
lihen Sreiheit der Einzelnen fi immer mehr verminderte, und ald das Un: 
terfuchungsverfahren in einer ungemeflenen Ausdehnung in Anwendung ge 
bracht wurde, Fam auch das Princip der vorläufigen Verhaftung der Ange 

fhuldigten zu immer häufigerer Anwendung. Beſonders dur die über- 
mäßige Ausdehnung der Befugniſſe der Polizeibehörden wurden die Verhaf— 

tungen vervielfältigt und durch die Beſchränkungen des nach älteren deutfchen 

*) S. hierüber beſonders L. 1. 3 und ult. D. de custod. reorum. — L. 9. D. de in- 

terdiet. — L. 1.-D. ex quibus causis infam. — Geib, Gefichte des römifchen 
Strafprocefied. S. 118,288 und 562 n. ff. 

*#) Diefe Anficht findet fich in zahlreichen ventfchen Stabtrechten und Ita Tienifchen 

Statuten ausgefprochen ; fo insbefonbere in bem ber erfien Hälfte des 18. Jahrhunder⸗ 
tes angehörigen Stabtrechte von Wiener-Reuftabt, welches ven Grundſatz aufftellt, 

daß der Richter jeben, der eines Verbrechens verbächtig if, gefangen nehmen folle, bis er 
bucch fein eigenes Vermögen ober durch Bürgen nach ber Größe bes ihm zur Lafl ges 

legten Berbrechens genügende Sicherheit leiftet (Art. 39). Die Beurtheilung, ob bie 
angebotene Sicherheit zureichend ſei, fand dem Stadtrathe zu (Art. 7). Insbefonbere 
war bei dem Todiſchlage fowohl nach dieſem, ale nach den Stabtrechten von Wien 
(1331, 1278, 1340), Haimburg (c. 1245), Brünn (1263) ber Beflg vom 
liegenden Gütern im Werthe von 50 Pfund erforderlich, um ben Angeflagten von der 
vorläufigen Haft und von Gautiondleiftung zu befreien Cbenfo verordnet das Stadt⸗ 

recht von München (1294 und 1347) , daß gegen Solche, bie Haus und Hof in der 
Stadt befigen oder Gaution leiſten, Feine Verhaftung flattfinde, "außer wegen Todt⸗ 

ſchlages und ſolchen Diebftahles, worauf die Tobesfirafe ſteht. S. mein Stadtrecht 
von Wiener:Reuftabt ©. 44. 

**%) Julius Glarus, pract. crim. quaest, 28 und 40. 



Rechtsvorſchriften allgemeinen Nechtes der Ungeblagten auf Entlaffung gegen 

Bicherheitsleiftung die individuelle Sreiheit der Staatöbürger unnöthig ein« 
geſchränkt. 

In England allein wurde von den aͤlteſten Zeiten her die Wichtigkeit 
des forgfältigften Schuges der perfönlichen Freiheit gegen willfürliche er: 
haftungen anerkannt, der auch den Gegenftand einer Unzahl von Statuten 
und insbefondere der berühmten Habeas corpus Aete bildet. Nach dem ge 
genwärtig in England geltenden Rechte ) ift in der Negel zur Verhaftung 

einer Perfon die Ausferrigung eines ſchriftlichen Befehles (warranl) er: 

forderlih, der gewöhnlich von dem Friedensrichter erlaffen wird, ausnahme« 
weile aber auch von einem Richter der Kings bench , in außerorbentlichen Faͤl⸗ 

len von bem Eöniglichen geheimen Rathe (privy counecil), den Miniftern oder 
den Sprechern bed Ober: oder Unterhaufes erlaffen werden kann. Ohne fol 

hen fchriftlichen Befehl Eönnen nicht nur alle Beamte, welchen die Bewah⸗ 
tung des öffentlichen Friedens obfiege, insbefondere der Sheriff, der Friedens 
rihter und Coroner, fondern auch die Conftables Jeden verhaften, der in 

ihrer Gegenwart eine Felonie oder einen Friedensbruch begeht, oder wider 

welchen auch nur eine vernünftige Befchuldigung, eine Felonie verübt zu ha⸗ 

ben, vorliegt. Ya, felbft jede Privatperfon ift berechtigt, denjenigen, ber in 

ihrer Eegenwart eine Felonie begeht oder zu begehen verfucht, fogleih zu. 

verhaften. Jeder Verhaftete muß jedoch unverzüglich Clängftens binnen 24 

Stunden) vor den Sriedendrichter oder den police-magisirate geftellt werben, . 
der ſogleich eutfcheidet, ob fo viel Verdacht vorhanden fei, daß der Anger 

ſchuldigte in die Unterfuhungshaft (commillment) genommen werden Eönne, 

oder ob derfelbe gegen Sicherheitsleiftung oder ohne diefelbe auf freien Fuß 
su fegen fei. Sowohl die Einrihtung der gaol delivery, wornach Fein Ans 

geſchuldigter in der Regel länger als bis zur nächften Affife im Gefängnifle 

angehalten werden fol ®*), als insbefondere die Durch Die Habeas corpus Acte 
eingeführte Strenge, womit jede rechtswidrige Einfperrung an dem fchuldtras 

genden Beamten ald Freiheitsberaubung beftraft wird, bieten den wirkſamſten 
Schutz der perſoͤnlichen Freiheit. 

Die franzöſiſche Geſetzgebung hat zwar ſeit dem Jahre 1791 in 
allen Verfaſſungsurkunden, die mit einander abwechfelten, den Grundſatz 

ausgeiprochen, daß Niemand verhaftet werden dürfe, außer in ben vom Ge⸗ 

’) Stephen, Handbuch des englifchen Strafrechtes und Steafverfahrens (überfebt von 
Mühry) S. 3092 405. 

*) Merkwürdig übereinſtimmend mit dieſem Grundſatze bes alten englifchen Rechtes 
beißt es auch in dem Stadtrechte von Miener-⸗Neuſtadt (Art. 40): Nullus capti- 
vus ultra primum placitum detineatur, nisi ex causa ralionabili a judice 
terminus prolongetur. 
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fege beftimmten Faͤllen, und durch ftrenge Strafgeſetze gegen rechtswidrige 
Verhaftungen (Code penal art. 114—120, 341 - 34 dieſem Grundfaße 

eine Sanction gegeben, allein einerfeitd ift die Zahl der Beamten, welchen 
das Recht Verhaftungen vorzunehmen eingeräumt ift, zu groß *) , andererfeits 

find die gefeglichen Vorfchriften über die Bedingungen, unter melden Ver: 
baftungen vorgenommen werben Fönnen, zu unbeftimmt, un als ein genü: 

gender Schuß der perfönfichen Freibeit betrachtet werben zu Eönnen. Dage 
gen ift es anerfennenswerth, daß das franzöfifche Recht in der Negel die Vor: 
nahme von Verhaftungen ohne einen fchriftlihen Verhaftsbefehl unterfagt und 
bie Arten der verfchiedenen Befehle, durch welche die perfönliche Freiheit der 

Staatsbürger beſchraͤnkt werden Bann, fcharf fondert. Die frangöfifche Straf: 

proceßordnung unterfcheidet außer dem Erfheinungsbefehfe (mandat 

de comparution), einer bloßen Vorladung bes Angefchuldigten, welche nur 

erlaffen werden kann, wenn Semand , ber einen feften Wohnfig hat, eines 

bloßen Vergehens (delit; oder einer Polizeiibertretung befchuldigt wird: a) 

den Borführungsbefehl (mandat d’amener), welcher gegen jeden eines 

Verbrechens (crime) Befchuldigten erlaffen werden muB und gegen jeden eines 

Vergehens Befchuldigten erlaffen werden Fann**), (Coded'instr. crim. art. 
91,99), insbefondere aber gegen folche Beſchuldigte, die feinen feften Wohnfig 

haben oder auf die an fie ergangene Vorladung nicht erſchienen find, erfaflen 

werden muß; — b) ben Verwahrungsbefehl (mandat de depöt), wel: 
cher von dem Unterfuchungsrichter in allen Fällen von Verbrechen oder Verge⸗ 
ben gegen den Angefchuldigten verhängt werden Eann und ohne Angabe von 

Gründen die vorläufige Verwahrung anorbnet, der alfo befonders in folchen Faͤl⸗ 

len angewendet wird, wo ein förmlicher Haftbefehl noch nicht erlaffen werden 

fann***), (Code d’insir. art. 95, 97, 98, 100, 107—112); — c) den 
Verhaftsbefehl (mandat d’arröt) , welcher von dem Unterfuchungsrichter 

*) Das Mecht der Berhaftung haben: a) ber Unterfuchungsrichters b) im alle von 

flagrant delit der Staatsanwalt, Friebensrichter, Gemeinbevorficher, Gensd'armen, 

Bolizelcommiffäre, Departements⸗Praͤfecten, enblich Welb: und Waldhüter. Außerdem 

if jeder Staatsbürger, in deſſen Gegenwart ein flagrant delit begangen worden, berech⸗ 
tigt und verpflichtet, den Thaäter feſtzunehmen und dem zufländigen Staatsanwalt zu 

übergeben. Morin, dictionn. du droit erim. p. 70. 

**) Duverger, manuel des juges d’instruction. Paris 1844. I. Vol. p. 21-26 
Morin, dictionn. du droit eriminel p. 506. Mit Recht wirb getabelt, daß wegen jeder 
Beſchuldigung eines Verbrechens ein Borführungsbefepl erlaffen werben muß. 

*#*) Duverger ibid. Ill. p. 5&—89. Morin ibid. p. 507. Die Unnoͤthigkeit dieſes 

Befehles und die Willkür, die er zuläßt, und der er Vorfchub leiſtet, Haben ſchon wies 

berholt das Verlangen nach Aufhehung desjelben veranlaßt; die Klagen über Mißbrauch 
des ſelben find fehr häufig. Berenger, de la justice criminelle en France p. 368; 

Moreau-Christophe, de létat actuel des prisons en France p. 84. 
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nur nad) vorläufiger Vernehmung bes eines Verbrechens oder Vergehens We: 
(duldigten und nach Anhörung des Staatsanwaltes erlaffen wird und jeder 
jeit fowohl die That, wegen welcher er erlaflen werden foll, als auch das Ge: 
leg, welches dielelbe für ein Verbrechen oder Vergehen erklärt, enthalten muß, 

(Code d’instr. art. 94, 96); — endlich d) den Leibverhafts⸗ oder Cri— 
minalhaftsbefeh! Cordonnance de prise de corps), welcher erft bei der 

förmlichen Verfegung in den Anklageftand wegen eines Verbrechens von der 
Rathskammer und rücfichtlich von der Anklagefammer ausgefertigt wird 

(Code d’instr. art. 184, 231, 233). 

Die neueren deutſchen Geſetze, insbefondere das baierifche Straf: 
gefegbuch von 1813 (88. 118—128 II. Th.) und die Strafproceforbnungen 
von Würtemberg ($$. 149—193) und Baben ($$. 169— 192), mit wel« 
hen auch die Gefeßentwürfe von Thüringen ($$. 107 - 111, 131 - 143) 
and Dannover($$. 54— 66) im Wefentlichen übereinftimmen, waren vor» 
zuͤglich beftrebt, die Perfonen, welchen die Befugniß zu Verhaftnehmungen 
zuſtehen ſoll, die Bedingungen, unter welchen die Daft zuläffig ift, und die 
Hormen der Vornahme berfelden, fo wie der darüber zu erlaffenden Befehle, 

endlich die Bedingungen ber Entlaffung gegen Sicherheitsleiſtung genau feſt⸗ 
zuſtellen unb das öffentliche Intereſſe der Sicherheit des Strafverfahrens mit . 
der nicht minder gewichtigen Ruͤckſicht auf den Schuß der perfänfichen Freiheit 
der Einzelnen zu vereinigen. Sie gehen ſaͤmmtlich von dem Grundfage aus, daß 
der Richter nie zu härteren Mitteln fchreiten darf, fo lange dasſelbe Ergebniß 
durch gelindere Mittel erzeicht werden Eann, und unterfcheiden vorzüglich dreierfei 
Befehle: 1) den Vorführungsbefehl, welcher nur die Wirkung hat, daß 
der Angefchuldigte, falls er dem Vorzeiger des Befehles zu folgen und fogleich 
vor Gericht zu erfcheinen fich weigern follte, mit Gewalt vor dasfelbe geſtellt 

wid; 2) den Verwahrungsbefehl, welcher nur die einſtweilige oder 
vorläufige Verwahrung einer Perfon im Gefängniffe verfügt, bis über bie 
Frage, ob die eigentliche Unterfuchungshaft wiber fie flatt finde, entfchieden 
werden kann; 3) den eigentlihen Haftbefehl, wodurch die gefängliche 
Anpaltung des Angefchuldigten während der ganzen Unterfuchung , die Unter 
Iuhungshaft, angeordnet wird. Im Wefentlichen ift auch die öfterreihifche 
Strafproceßordnung diefen Anfichten gefolgt; die Beftimmungen derſelben 
unterfcheiden ſich daher fehr fcharf von den Vorſchriften des Strafgeſetzbuches 
vom %. 1803, welches im $. 281 St. G. J. Ih. den Grundfag an die Spige 
ftellte, daß jeder eines Verbrechens Xefchuldigte in der Regel in Eriminal« 
verhaft genommen werden folle, das die Entlaffung gegen Sicherheitsleiftung 

gar nicht zuließ, die Formen der Verhaftung nur fehr allgemein feftfeßte, 
und die Belaffung eines Angeſchuldigten auf freiem Buße als eine feltene Aus: 
nahme hinftellte. Wenn auch die im $. 306 Et. ©. I. Th. enthaltene Ber 
(dränfung der Verfegung von Befchuldigten auf freien Fuß auf jene Ver- 
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brechen, die nach dem Geſetze höchſtens eine einjährige Strafe nach fi ziehen 
Eönnen, durch die a. h. Entfchließung vom 22. Mai 1848 Art. V. dahin er: 
weitert wurde, daß diefe Nechtswohlthat bei allen Verbrechen, die höchſtens 

mit fünfjähriger Sreibeitäftrafe bedrcht find, Pla greife, wenn nach den 

Umftänden bed Falles ald wahrſcheinlich vorauszufegen ift, daß die Strafe 

nach den 88. 48 und 49 St. ©. I. Th. bis auf ein Jahr herabgeſetzt werden 

dürfte, fo Eonnte doch diefe Verbefferung allein nicht genügen. Das neue Ge⸗ 
feß geht vielmehr von der Anſicht aus, daß die Unterſuchungshaft nicht als 

Regel, fondern nur ald Ausnahme gelten foll; es unterfcheidet ausdrücklich 

die Vorführung, bie vorläufige Verwahrung bed Angefchulbigten 

und die Unterfuhungshaft und ftellt für jeden diefer Unterſuchungs⸗ 

fhritte beftimmte Bedingungen auf, bei deren Vorhandenfein allein diefelben 

Anwendung finden Fönnen. 

Was zuerft die Vorführung des Angefchuldigten vor den Unterſuchungs— 

richter betrifft, fo feßt dad Geſetz in den SS. 185 und 186 vier Fälle fell, 
in welchen diefelbe von dem Unterſuchungsrichter veranlaßt werden kann, 

$. 186. 

Erfcheint der Vorgeladene nicht, ohne eine hinreichende Entfchuldi« 

gungsurfache angezeigt zu haben, fo ift ein fchriftlicher Borführungsbefehl 

gegen ihn auszufertigen. 
$. 186. 

Selbſt ohne vorgängige Vorladung kann der Unterfuchungsrichter 

einen Vorführungsbefehl gegen den eines Verbrechens oder Vergehens Ver⸗ 

daͤchtigen erlaſſen: 

a) wenn derſelbe Anſtalten zur Flucht gemacht hat, oder als ein in 

ber Gemeinde Unbekannter, als ausweis⸗ oder heimathlos, wegen ſeines 

herumziehenden Lebenswandels oder aus anderen Gründen der Flucht ver⸗ 

daͤchtig iſt; 

b) wenn er auf friſcher That betreten, ober alsbald nach der That 

als des Verbrechens oder Vergehens verdächtig durch öffentliche Naxheile 

oder öffentlichen Nachruf bezeichnet, oder mit Waffen oder anderen Gegen⸗ 

Ränden, die von dem Verbrechen ober Vergehen herrühren, oder fonft auf 

feine Theilnahme an demfelben hinweifen, betreten wird; 

c) wenn nady den Umftänden des Falles zu beforgen iſt, daß er bie 

Unterſuchung durch Vernichtung der Spuren des Verbrechens oder Ber: 

gehens, durch Verabredung mit feinen Mitfehuldigen oder auf andere Art 

vereiteln oder erſchweren werde. 
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Das Gefed geftattet ſomit die Erlaffung eines Vorführungsbefehles ge⸗ 
gen den Angefchuldigten von Seite des Unterfuhungsrichters: 1) wenn bie 
Vorladung des Verbächtigen fruchtlos war ($. 185), 2) wegen Fluchtgefahr; 

8) im Kalle ber Verfolgung auf frifcher That und 4) zur Vermeidung von 
Eohufionen. Im erften Sale muß ein Vorführungsbefehl erlaffen werden, 
in ben drei legteren Faͤllen dagegen ift der Unterfuchungsrichter zur Erfaffung 

eines ſolchen Befehles nur berechtigte, nicht verpflichtet. In diefen Fällen 
it ed fomit feinem vernünftigen Ermeflen anheimgeftellt, zu beurtheilen ‚ob 
es zweckmaͤßiger fei, den Verdächtigen vorerft vorzuladen ober ohne Vorlabung 
fogleih vorführen zu laſſen. Was inöbefondere die im $. 186 bezeichneten 

drei Zölle betrifft, fo ift der Begriff der Verfolgung auf frifcher That bereis 
eben (G. 246 u. ff.) erörtert worden. Die Sluchtgefahr ift dann als vorhan⸗ 

den anzufehen , wenn nach den Umftänden des einzelnen Falles die Wahrſchein⸗ 

lichkeit, daß der Angefchuldigte fi) den Uebeln, welche er in Folge des Straf⸗ 
verfahrens zu beforgen hat, durch die Flucht entziehen werde, viel größer iſt 
ald die Wahrfcheinlichkeit, daß er an feinem bisherigen Wohnorte verbleiben 
und den Ausgang des Strafverfahrens ruhig abwarten werde. Das Geſetz 
hat bereits einige perfünliche Verhältniffe des Angefchuldigten bezeichnet, auf 

weiche bei der Abwägung der Wahrfcheintichkeitögründe für oder gegen die 
Flucht desfelben Ruͤckſicht zu nehmen iſt; es ift jedoch Elar, daß auch auf 

fine Vermögens» und Bamilienverhältniffe, auf feine bürgerlihe Stellung 
(48. feine Anftellung), auf feine Eigenfchaft als In⸗ oder Ausländer, 

auf fein Benehmen, nachdem die Zhat verübt worden, auf die Größe des’ 
wider ihn vorhandenen Verdachtes, fo wie auf bie Größe der Strafe, welde 
entweder überhaupt auf das in Frage ftehende Verbrechen oder Vergehen ge⸗ 
droht ift, oder welche der Angefchuldigte nach den Umſtaͤnden bes einzelner 
Falles zu erwarten bat, gefehen werben muß. Die letzterwhaͤnte Ruͤckſicht 
wird den Unserfuchnngsrichter felbft in Fällen, die nach dem Gefege mit we⸗ 

nigftens fünfjähriger Freiheitsſtrafe bedroht find ($. 191, a), wenn das Vor⸗ 

handenſein fehr bedeutender Milderunger oder eigentlicher Strafaufpebungse 
gründe (3. B. der Mothwehr) gewiß oder fehr wahrfcheintich ift, beſtimmen 

Fönnen, den Angefchuldigten zuerft nur zur Vernehmung vorzulaben. 

Die in bem $. 186 bezeichneten Faͤlle find von der Art, daß diefelben 
in der Regel ein möglichft fchleuniges Einfchreiten der Behörden fordern, 
damit ber Zweck des Strafverfahrend nicht vereitelt werde. Es Eonnte daher 
das Recht, in diefen Sällen die Vorführung des Angefchuldigten zu verfügen, 
nicht auf den Anterfuchungsrichter allein befchränkt werden, weil derſelbe haͤu⸗ 
fig von dem Orte, wo ein Verbrechen ober Vergeben begangen oder der Ans 

geſchuldigte betreten wird, zu fehr entfernt ifl. Alle Gefepgebungen haben 
die Nothivendigkeit erkannt, die Befugniß zur Vornahme von Verhaftungen 

sum Behufe der Vorführung des Verdächtigen vor den Unterfuchungsrichter 



nicht nur dem zunächft befindlichen Richter, fondern auch den Organen der 
Sicherheitsbehörben einzuräumen. Eben dies verfügt der 

$. 187. 

In den in dem vorftehenden Paragraphe erwähnten Fällen Tann 

eine vorläufige Verwahrung des Verdächtigen zum Behufe der Borfüh: 

zung vor den Unterfuchungsrichter auch von Einzel» Bezirförihtern 

und Polizeibeamten, ohne daß es einer fchriftlichen Anordnung be 

darf, verfügt und vorgenommen werben. Ebenfo kann in biefen Zäl- 

(en in Abwefenheit oder bei Verhinderung des Unterſuchungsrichters der 

Staatsanwalt die vorläufige Berwahrung des Verbächtigen verfügen 

und durch Ginzel-Bezirksrichter oder Polizeibeamte vornehmen laffen. 

Der in Verwahrung Genommene ift durch den Einzel-Bezirförichter oder 

bie Polizeibehörbe ungefäumt zu vernehmen, und wenn fich dabei ergibt, 

baß fein Grund zu feiner weiteren Verwahrung vorhanden fei, fogleid 

freizulafen, widrigens binnen ahtundvierzig Stunden an den 

Unterfuhungsrichter abzuliefern. 

Diefer 8. fteht mir den Beftimmungen der $$. 8 und 9 des Patentes vom 

4. März 1849 im vollſten Einklange und bezeichnet jene Behörden, welche 
auch. außer dem Falle der Ergreifung auf frifher That ausnahmsweiſe die 

in der Hegel dem Unterfuchungsrichter allein zuftehende Befugniß, bie Ver⸗ 

haftung eines Angefchufdigten zu verfügen, auszuüben berufen find. Es find 
dies Eingelbezirkörichter und Polizeibeamte, and zwar mit ganz gleichen Be⸗ 

fugniffen, wie der Unterfuchungsrichter ; endlich der Staatsanwalt, biefer jer 
doch nur in Abweſenheit oder bei Verhinderung des Unterfuchungsrichters. Im 
Kalle ber Ergreifung auf frifcher That kann jeder Sensd’arme Eraft feine 

Amtes ($. 13 des proviforifchen Gensd'armeriegeſeßes; ſieh oben S. 136) 
den Lebelthäter feſtnehmen und an die nächfte Sicherheitsbehörde abliefern. 

Dasſelbe Recht fleht der Natur der Sache nach allen anderen Dienern der 
öffentlichen Gewalt zu. 

$. 188. 

Der Unterfuhungsrichter hat den ihm vorgeführten oder in Gemaͤß⸗ 

heit des 8. 187 an ihn abgelieferten Angefchuldigten binnen vierund- 

zwanzig Stunden zu vernehmen. Würe Died nich: möglich, fo kann 

ber Angefchuldigte zwar einjtweilen in Verwahrung behalten werben, es 

ift jedoch deffen Vernehmung jo bald ald möglich*) einzuleiten und ber 

*) Aus der Zufanmenhaltung diefes 6. mit dem folgenden ergibt ſich, daß die Verneh⸗ 
mung jedenfalls Binnen längſtens drei Tagen erfolgen muß. 



rund, warum diefelbe nicht früher flattfinden Fonnte, im Protocolle 

anzumerken. Nach der Vernehmung bat der Unterfuchungsrichter fofort 

zu beichließen, ob der Angefchuldigte wieder auf freien Fuß geftellt over 

in die eigentliche Unterfudyungshaft genommen werben fol. 

Durch die Seftfegung möglichft Eurzer Sriften, binnen welcher jeder Ver: 
haftete vernommen, von der Sicherheitsbehörbe an den Unterfuchungsrichter 
abgeliefert‘, und von diefem über feine Sreilaffung oder über die Statthaf⸗ 
stigfeit der eigentlichen Alnterfuhungehaft ($. 191) Beſchluß gefaßt werben 
muß, ift jeder Willkür in Befchränkung der perfönlichen Freiheit der Staats⸗ 
bürger vorgebeugt. Wenn das Gefeg feinem vollen Sinne nach allenthalben 
vollzogen wird, wenn jede Lebertretung besfelben ihre fchnelle und fichere 
Ahndung findet, wird der öſterreichiſche Staatdhürger kaum einen Grund 
haben , den Engländer um feine Habeas -corpus Acte zu beneiden. 

$. 189. 

Wenn es bei einem Aufftand oder Aufeuhr, bei einer öffentlichen 

Sewaltthätigfeit oder bei einer mit einer ſchweren Körperverlehung ober 

Toͤdtung verbundenen Schlägerei nicht möglich iſt, die Schuldigen fogleich 
auszumitteln, fo können Alle, welche dem Vorgange beigewohnt haben 

und von dem Verdachte der Theilnahme nicht nöllig frei find, einft- 

weilen feftgenommen werben. Sie müflen jedoch binnen längfteng 

drei Tagen von dem zuftändigen Richter vernommen und dürfen 

niht länger in Gewahrfam behalten werden, diejenigen aus— 

genommen, wider welche bereits die Unterfuchungshaft verhängt w werben 

fonnte. ($. 494.) 

Diefe Beftimmung ift durch das praftifche Beduͤrfniß und die bei den be⸗ 

zeichneten Werbrechen gewöhnlich eintretenden Verhäftniffe geboten, indem es 
in folden Fällen in der Regel gar nicht anders möglich ift, die Sache geho- 

rig aufzuklaͤren und die für die Erforfhung der Wahrheit nachtheiligen Ver⸗ 
abredungen der bei dem Vorgange Betheiligten zu verhindern. Da diefe Maß: 
regel höchftens eine dreitägige Haft nad fich ziehen Fann und dem Wort⸗ 
laute des Gefeßes nach gegen Perfonen, die von bem Verdachte der Theil- 

nahme an dem ftrafbaren Vorgange völlig frei find, Feine Anwendung findet, 
da überdies jeder Verhaftete fogleich entlaffen werben muß, fobalb fich zeigt, 
daß er ſchuldlos ift, fo Eann diefe Anordnung der Vorwurf der Härte nicht 

treffen. Diefelbe ift auch in dem baierifchen Strafgefeße ($. 120 II. Th.), 
in den Strafproceßorbnungen von Würtemberg ($. 154 lit. c) und von 

Würth, Strafproceß. 19 



Baden ($. 182), fo wie im den thüringifchen Entwurfe ($$. 109 und 
120) enthalten. 

8. 190. 

Begibt fich der Unterfu.hungsrichter gleich nad) Berübung eines 

Verbrechens an Ort und Stelle, um den Thatbeftand zu erheben, fo kann 

er Jedem, bei dem er ed nothwendig findet, befehlen, daß er während 

desfelben oder auch noch während des folgenden Tages feinen Aufent- 

baltsort nicht verlaffe. Wer diefem Befehle zumider handelt, wird im 

Betretungsfalle zum Zwede feiner Vernehmung feftgenommen, und kann 

von dem Unterfuchungsrichter nach Umftänden zu einer Geldftrafe bis zu 

fünfzig Gulden verurtheilt werben. 

Diefe Beftimmung beruht auf denfelben Gründen, wie jene des $.189, 

und ift ebenfalls in der badifchen Strafproceßordnung ($. 183), dem 

thüringifhen Entwurfe ($. 110) und in der franzöfifhen Straf: 

proceßorbnung (Art. 34) enthalten. Der Befehl des Lnterfuchungsrichters, 

längftens 48 Stunden entweder die Wohnung nicht zu verlaflen oder fich we« 
nigftens nicht außerhalb ded Ortes zu begeben, um jeden Augenblisf zur ger 
richtlichen Vernehmung bereit zu fein, iſt noch viel weniger befchwerend, als 
die Mafiregel des $. 189, und der Zeuge, welcher demfelben durch eigenmäch— 
tige Entfernung zumwiderhandelt und dadurch die Unterfuchurig verzögert oder 
erfchwert, verdient eine Beftrafung. 

I. Unterfuhungsbaft des Angefchuldigten. 

Die Unterfuhungshaft unterfcheidet ih von der vorläufigen 

Verwahrung wefentlih dadurch, daß diefelbe nicht nur auf eine Eurze 
Zeit, fondern auf die Dauer ter ganzen Worunterfuchung oder des ganzen 
Strafverfahrens Statt findet. Das Gefeg hat daher die Bedingungen, unter 

welchen diefelbe zufällig ift, genau bezeichnet und insbefondere die Beſtim⸗ 

mung getroffen, daß diefelbe in der Megel (den Sall ber SS. 235 und 424 

ausgenommen) nur nach erfolgter Vernehmung des Angeſchul— 

digten einzutreten hat, wenn diefer bie wider ihn vorliegenden Verdacht: 

gründe bei feiner DVernehmung nicht zu entkräften vermochte. Sie kann nur 
von dem Unterſuchungsrichter oder dem Gerichte verhängt werden, und zwar 
in der Regel mittelft eines fhriftliden, mit Gründen verfehbenen 
Befehled, und nur ausnahmsweiſe mittelft protocollariicher Eröffnung des 
von dem Unterfuchungsrichter auf Verhängung der Unterfuchungshaft gefaß 

ten Beſchluſſes und der Gründe desfelben. Außerdem hat das Geſeh in An- 

erfennung der Bedeutung dieſes Befchluffes durch die Beftimmungen des S. 198 
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eine amtliche Controfe des Unterſuchungsrichters durch das Gericht, bei wel 
chem er angeftellt ift, eingeführt, indem ed jenem die Verpflichtung aufer⸗ 
legte, über jeden von ihm auf Verhängung der Interfuchungshaft gefaßten 

Beſchluß längftens binnen drei Tagen dem Vezirfscollegialgerihte Bertrag 
ju erflatten und deffen Entfheidung darüber einzuholen. Es verfteht fi) von 

felöft, daß die in den SS. 114 und 115 dem Angefchufdigten gegen Werfüs 

sungen des Unterſuchungsrichters fowohl, ald des Bezirkscollegialgerichtes 

eingeräumten Nechtömittel demſelben ganz vorzüglich gegen den Beſchluß ber 

Unterfuchungshaft zuftehen. 
Die allgemeinen Bedingungen ber Statthaftigkeit der Unterſuchungs⸗ 

haft beſtimmt der 

$. 191. 

Gegen den Angefchuldigten, welcher auch nad feiner Verneh— 

mung des ihm zur Laft gelegten Verbrechens oder Vergehend verbächtig 

bleibt, Hat der Unterfuchungsrichter die eigentliche Unterfuchungshaft zu 

verhängen : 

a) wenn dad Verbrechen oder Vergehen wenigftens mit fünfjähri- 

ger Kerferftrafe bedroht ift; oder 

b) wenn zu beforgen ift, daß der Angeſchuldigte die Unterjuchung 

duch Verabredung mit Mitfchuldigen over mit Zengen oder durch Ver- 

nihtung der Spuren des Verbrechens oder Vergehens vereiteln oder bedeu« 

tend erſchweren werde; oder 

c) wenn der Angefchuldigte Anftalten zur Flucht gemacht hat, wenn 

er ald ausweis- ober heimathlos, wegen feines herumziehenden Lebens: 

wandels, wegen fihlechten Leumundes oder aus anderen Gründen der 

Flucht verdächtig erfcheint. 

Das Sefeg fegt ſomit, wie ſchon erwähnt wurde, voraus, vr der An⸗ 
gefhuldigte von dem Unterfuchungsrichter oder deffen Abgeordneten bereits 
vernommen worden fei, aber bei diefer Vernehmung die Verdachtsgründe, 
die ihm bekannt gegeben wurden, nicht zu befeitigen vermocht habe. Unter Dies 

fer Vorausfegung unterfcheidet die Strafproceßordnung, ob es fih um ein 

Verbrechen oder Vergehen handle, das wenigſtens mit fünfjähriger Kerker: 

ftrafe bedroht ift (3. B. Todtſchlag, Kindesmord, Menfhenraub und dgl.), 

oder ob das den Gegenftand der Anfchuldigung bildende Versrechen oder Ver⸗ 
gehen von dem Gefege mit geringerer Strafe belegt fei. Im erften Kalle muß 

jederzeit die Unterfuchungshaft gegen den Angefchuldigten ftatt finden, wenn 

er auch ſonſt nicht der Flucht verdaͤchtig, oder wenn auch Feine Colluſion zu 

19* 



beforgen ift; ja, er Eann ſich von bdiefer Haft nach $. 204 auch nicht durch 
Sicherheitsleiftung befreien. Der Grund diefer Verfügung liegt theild in ber 
Größe und Wichtigkeit des Verbrechens, deffen Unterſuchung in Eeiner Weiſe ver: 

eitelt werben foll, theil in der Durch Die Größe der angebrohten Strafe allein ſchou 

begründeten Beſorgniß, daß fich der Angefchuldigte derfelben durch die Flucht 
entziehen werde, endlich in der Rückficht auf das öffentliche Aergerniß, welches 

daraus entftehen Eönnte, wenn der eines fo fchweren Verbrechens oder Der. 

gehend Angeſchuldigte, während eine Unterſuchung wider ihn anhaͤngig ift, 
frei herumginge. 

Bei allen übrigen DVerbrehen und Vergehen aber findet bie Unterfu: 
chungshaft nur wegen Fluchtgefahr oder wegen zu beforgender Collufionen 

ftatt. Tritt daher Feine diefer zwei Bedingungen ein, fo muß das ©trafver- 
fahren gegen den Angefchuldigten wegen Verbrechen oder ergeben, die 

höchſtens fünfjährige Freiheitsſtrafe nach fich ziehen, unter Belaſſung des⸗ 
felben auf freiem Fuße gepflogen werden. Die Fluchtgefahr ift in dein Ge: 

fege felbft in gleicher Weife, wie im $. 186, bezeichnet und es treten bei 
Beurtheilung des Vorhandenſeins berfelben die nämlichen Rüdfichten ein, 
welche bei Gelegenheit diefed $. dargelegt wurden. Was die LUnterfuhungs:- 

— haft wegen zu beforgender Colfufionen betrifft, fo ift zwar in neuerer Zeit 

von mehreren Seiten, insbefondere von Mittermaier"), Geib**), 
Köſtlin***) m. A. die Zufäfligfeit derfelben vorzüglich deßhalb in Abrede 
geftellt worden, weil fie nur ald ein Ausflug des Inquiſitionsproceſſes be: 

trachtet werden könne, fomit in dem neuen Strafverfahren, das auf dem An- 

Elageprocefle beruhen fol, Eeine Stelle finde. Deffenungeachtet wurde dieſelbe 

in das öfterreichifche Sefeg in Uebereinſtimmung mit den meiften deutfchen 

Geſetzgebungen ****) aufgenommen, da die Vorunterfuchung nad) den von den 
meiften Nechtslehrern als richtig anerkannten Principien wefentlich auf der In⸗ 
guifitionsmarime beruht und die Anklageform in derſelben nur indem Ein: 

ſchreiten der Staatsanwaltfchaft gewahrt ift. Es verfteht fich jedoch von felbft 

und ift nicht nur im Beifte des ganzen Geſetzes, fondern insbefoudere aud) 

in der Vorſchrift ded $. 191 gegründer, daß der Anterfuchungsrichter diefen 
Grund der Unterfuhungshaft nicht Teichtfinnig al vorhanden annehmen 

darf, fondern genau zu prüfen verpflichtet ift, ob nach den Umſtänden des 

einzelnen Falles aus der Freiheit des Angefchuldigten die völlige Vereitelung 

*) Archiv bes Crim. Rechtes. Neue Folge. 1849. III. Stud ©. 335. 
**) Geib, Reform des beutfchen Nechtslebens ©. 112 u. ff. 

+) Köftlin, der Wendepunct bes deutſchen Strafverfahrens S. 90. 
"re, Baieriſches Strafgefehbuh $. 121 II. Th. — Würtemberg. Strafpros 

ceßordnung $. 151. — Badiſche Strafproceßorbnung $. 174. — Thüringiſcher 

Entwurf G. 181. — Hanneveriſcher Entwurf $. 58. 
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oder eine bebeutenbe Erſchwerung bes Verfahrens mit Grund zu beforgen 
fei. Er wirb ſich daher hüten müffen, dieſe Beftimmung bed Geſetzes als 
bloßen Deckmantel für feine Abficht, den Inquifiten mürbe zu machen und 
dadurch zu Geftändniffen zu bringen, fomit für ein unerlaubtes, inbirecte6 
Zwangsmittel gegen den Angefchuldigten zu benüßen. 

$. 192. 

Der Unterfuchungsrichter hat in folchen Fällen, wenn nicht Gefahr 

auf dem Verzuge haftet, einen mit Gründen verfehenen fchriftli- 

henBerhaftsbefehl*) zu erlaffen, welcher dem Angeſchuldigten bei fei- 

ner Verhaftung oder innerhalb der nächften vierundzwanzig Stunden zus 

zuftellen ift. Befchließt der Unterfuchungsrichter die Unterfuchungshaft un- 

mittelbar nach der Vernehmung eines Angefchuldigten, fo ift diefer Be- 

ſchluß fammt deſſen Gründen dem Angefchuldigten mündlich zu eröffnen 
und diefe Mitteilung in dem Protocolle zu bemerken. 

$. 193. 

Der Unterfuhungsrichter hat über jeden von ihm auf Verbängung 

der Unterfuchungshaft gefaßten Beſchluß längſtens binnen Drei Ta: 

gen dem Bezirfd-Bollegialgerichte mündlihen Bortrag zu erflatten, 

*) Das amtliche Formular eines folchen Verhaftsbefehles Tautet: 

3. 640. Verhaftsbefehl. 

Der Gerichisdiener Adam Müller erhält hiermit den Auftrag, den angeblichen 
Handelsreifenden Eduard Hütter, welcher von Anna Mayer des Verbrechens ber Noth⸗ 

mcht beſchuldigt wird und wegen feines herumziehenden Lebenswandels ber Flucht verbädh: 

tig if, zu verhaften und in das dießgerichtliche Unterſuchungegefaängniß abzuführen ($. 

19 der St. Pr. O.). 
An Jedermann, insbefondere an alle Gerichts⸗, Polizei: und Militär-Behörben 

und an bie Genod'armerie ergeht Fraft diefes offenen Befehles bie gerichtliche Aufforbe- 
rung, zur Bollftredlung besfelben im Zalle der Nothwendigkeit den erforberlichen Bei⸗ 
Rand zu leiften. 

Horn am 6. September 1850.- 

(Serichtöfiegel) Der Unterfuchungsrichter am k. k. Bezirks: Goltegiafgerichte zu Horn 
Menzelm.p. 

Dem Gefangenauffeher zur vorläufigen Wiffenfchaft und Darnachachtung. 

Gefehen am 6. September 1850. 
Starfm. p. 

Gefangenaufſeher. 
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und dieſes entfcheidet nadı Anhörung des Staatsanwaltes, ob die Haft 

fortzudauern habe oder wieder aufzuheben fei. Iſt der Beſchluß des Un- 

terfuchungsrichterd von dem Bezirfd-Collegialgerichte beftätigt worden, fo 

muß der Angefchuldigte hievon fogleich, oder wenn er erft fpäter verhaftet 

wurde, binnen 24 Stunden von der Zeit feiner Einbringung in Kenntniß 

gefegt werben. 

Beichließt Dagegen das Bezirfd-Collegialgericht die Aufhebung ver 

Haft, fo ift der Angeſchuldigte fofort zu entlaffen, es fei denn, daß ver 
Hal des 8. 202 eintritt. - 

Sobald das Bezirfd-Gollegialgericht die Aufhebung der Haft ded Ange: 
ſchuldigten befchloffen hat, muß et den Staatsanwalt von dieſem Beſchluſſe 

fogleich in Kenntniß fegen, damit diefer in der Tage fei, von dem ihm gegen 

diefen Befchluß zuftehenden Nechte der Befchwerdeführung Gebrauch zu ma: 
den. Es ift daher Elar, daß die Entlaffung des Angefchulbigten erft nad 

erfolgter Verftändigung des Staatsanwaltes von biefem 

Befchluffe vorgenommen werden barf. 

IV. Behandlung der Unterfuhungsgefangenen. 

Wenn auch die in dem Strafgefeßbuche vom J. 1803 enthaltenen Wer: 

ſchriften über die Unterfuchungsgefängniffe und die Behandlung der Verhaf— 
teten ($$. 307— 333 &t. ©. 1. Ih.) im Oanzen einen milden Geift athme⸗ 

ten und für die Zeit, in welcher jenes Gefeß zu Stande kam, alles Lob ver: 
dienen, fo blieb doch die Praris weit hinter dem Geſetze zurück. Das Ver: 

hältniß der Patrimonialgerihte, welches bewirkte, daß der Gerichtäherr die 

Unterfuchungsgefangenen als eine fehr unbequeme und Foftfpielige Laſt be= 

tradhtete, mußte nothwendig auf den Zuftand der Gefängniſſe fowohl, als 

auf die Verpflegung und Behandlungsweife der Werhafteten in der nachthei- 

figften Weife zurückwirken. In größeren Staats: oder Communalgefängniffen 
war zwar in der Negel für die phnfifche Verpflegung der Gefangenen beifer 
geforgt, allein dort wurde durch das in allen diefen Anftalten eingeführte Sp « 
ftem der gemeinfchaftlichen Anhaltung der Gefangenen die Unterfuhungshaft 
zu einer Schule des Lafters felbft für denjenigen, der wirklich ſchuldlos, nur 
durch eine unglückliche Verkettung von Umftänden in ftrafgerichtliche Unter- 
fuhung gezogen wurde und aus der unreinen Berührung, in der er zu leben ge: 
zwungen war, felten unbefledt hervorging. Diefen wefentlidhen Uebel konn— 
ten die vielen nachträglichen Vorſchriften über eine zwecfmäßige Behandlung 
der Unterfuchungsgefangeren, obſchon einige derjelben*) als Ausfluß großer 

*) Insbeſondere die a, 5. Entſchließung vom 2%. Mai 1848 Art. VI. 
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Aumanität und richtiger Erkenntniß des eigentlichen Charakters dieſer Haft 
betrachtet werden müflen, nicht Einhalt thun. Erſt in dem letztverfloſſenen 
Jahre wurde über Antrag des Juſtizminiſters Herrn v. Sch merling durch 
die a. h. Entfchließung von 24. Auguft 1849 der. Orundfag genehmigt, daß 
die Einzefhaft in Zukunft auf alle Unterfuhungsgefangenen und auf die zu 
Gefaͤngniß⸗ oder Kerkerftrafe Verurtheilten, welche ihre Strafe nach den Ge: 
legen bei den Landesgerichten, Bezirks⸗Collegial⸗ oder Bezirksgerichten zu voll« 
ſtrecken haben, angewendet werde, und zugleich verordnet, daß dieſes Gefaängnißſy⸗ 
ftem bei allen Neubauten von Sefängniffen für diefe Gerichte unbedingt, bei 

Abaptirungsbauten aber, foweit ed bie örtlihen Verhältniffe zulaffen, zum 

Grunde zu legen fei*). 
Diefelbe Anficht liege auch der neuen Strafproceßordnung zum Grunde, 

wenn auch mit Rücjicht auf den gegenwärtigen Zuftand der meiften Gefaͤng⸗ 

niffe der $. 195 noch in derfelben Faſſung aufgenommen werden mußte, welche 

bereitd im $. 307 St. ©. 1. Th. enthalten war; doch ift zu hoffen, daß die- 

fer Vorfchrift Eünftig eine allgemeinere Anwendung zu Theil werde, als fie 
feit dem Jahre 1803 bis jet gefunden hat. Im lebrigen enthält die Straf⸗ 

proceßordnung nur die wichtigften Grundfäge über die Behandlung der Un; 

terfuchungsgefangenen und fegt voraus, daß befondere Vorfchriften die Ein: 

richtung der Unterfuchungsgefängniffe regeln werden. Der Zweck der Unterfus 

dungshaft, aus welchem alle anderen Beſtimmungen diefes Abfchnittes flie: 

Ben, ift in dem folgenden $. ausgefprochen. 

8. 194. 

Die Unterfuchungshaft, fo wie die vorläufige Verwahrung eines An⸗ 

geſchuldigten ift mit möglichftier Schonung der Perſon und der Ehre des» 

felben zu vollziehen. Der Gefangene fol nur jene Befchränfungen erleiden, 

welche erforderlich find, um fich feiner Perfon zu verfichern und für bie 

Unterfuchung nachtheilige Verabredungen zu hindern. 

$. 1985. 

Die Berhafteten jollen, fo viel möglich ifl, ‚jeder 

allein in einem eigenen Öefängniffe verwahrt werden, 

*) Der Vortrag des Juſtizminiſters, welcher eine ausführliche Begründung ber Vorzüge 

ber Einzelhaft enthält, iſt ſammt den von bem Juftizminifterium erlaffenen Grund: 

fägen, nach weichen bei der Errichtung von Gefängnifien bei den Bezirks⸗Collegial⸗ und 

Landesgerichten im Falle von Neubauten vorzugehen iſt, in der Tendler'fchen Ausgabe 

der äfterreichifchen Reichsgeſetze 5. und 6. Heft S. 46—6% abgedruckt. Meber bie Vor⸗ 

jüge des Bereinzelungefnftemes ſieh auch meine Schrift: Die Fortſchritte des Gefäng- 

nißweſens in Frankreich, England, Schottland, Belgien und ber Schweiz. Wien 1844. 
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Wo diefe abgefonderte Verwahrung jenes Verhafteten nicht thunlich it, hat 

das Gericht dafür zu forgen, daß nicht Perfonen verichiedenen Geſchlechtes, 

Theilnehmer an demfelben Verbrechen oder Vergehen, ungeübte ober ju- 

genbliche Verbrecher mit geübten oder erwachfenen zufammen in Ein Ge— 

fängniß gebracht werden *). Auch ift bei dieſer Vertheilung der Unterfu- 

hungsgefangenen auf deren Bildungsftufe und auf die Art der ihnen zur 

Laft liegenden Berbrechen oder Bergehen Rüdficht zu nehmen. 

. 196. 

Gewohnte Bequemlichkeiten und Beſchaͤftigungen, die dem Stande 

und den Vermoͤgensverhaͤltniſſen des Gefangenen entſprechen, darf er ſich 

auf feine Koften verfchaffen, in fofern fie mit dem Zwede ver Haft ver: 

einbar find und weder die Orbnung des Haufes ftören, noch die Sicherheit 

gefährden. 
$. 197. 

Wenn der Gefangene den Beſuch eines Arztes oder eines Geiftlichen 

feiner Confeſſion nad) eigener Wahl verlangt, oder wenn ihn Verwandte 

oder Perſonen, die mit ihm in Gefchäftsverhältnitfen ftehen, oder mit wel- 

chen er fich zu berathen wünfcht, befuchen wollen, fo ift die Erlaubniß hiezu 

unter den durch die Hausordnung gebotenen Bedingungen nicht zu verwei⸗ 

gern. Solche Befuche finden in Regel nur in Gegenwart einer Gerichtsper: 

fon Statt und Fönnen, wenn nach den Umftänden des Falles aus denſelben 

Nachtheil für die Unterfuchung zu beforgen ift, von dem Unterſuchungs⸗ 

richter gänzlich unterfagt werben. 
6. 198 

Der Berhaftete darf nur mit Vorwiſſen des Unterfuchungsrichtere 

Briefe empfangen oder an Andere abfenden, und wenn Nachtheile für bie 

Unterfuchung zu beforgen find, nur, nachdem der Unterfuchungsrichter Die 

Briefe gelefen und deren Abfendung over Aushändigung an den Verhafte⸗ 

ten unbedenklich gefunden hat, Die Erlaubniß zur Abſendung von Schrei- 

ben an höhere Juftizbehörden barf dem Gefangenen nie verweigert werben, 

8. 199. 

Feſſeln find dem Verhafteten nur dann anzulegen, wenn er Entwei⸗ 

chungsverſuche gemacht hat, ober nicht anders ficher verwahrt werben 

*) Daß Unterfuchungsgefangene von ben Sträflingen fireng abzufondern und nie in @inem 
Gefängniffe mit denfelben auzuhal ten find, verftcht ſich von ſelbſt. 
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fann, oder iwenn dies wegen befonderer Gefährlichkeit feiner Berfon zur 

Sicherheit Anderer, insbefondere der Auffeher und Gefangentvärter, erfor: 

derlich erfcheint. 
$. 200. 

Die Bezirförichter,, fo wie die Worfleher der Bezirfd-Eollegial- und 

Landesgerichte find verpflichtet, wenigftens einmal in jedem Mos 

nate unter Zuziehung einer Gerichtsperfon die ihnen unterfichenben Ge⸗ 

fängnifje unvermuthet zu befuchen, die Berhafteten in Abwefenheit ber 

Gefangenwärter über ihre Verpflegung und Behandlung zu befragen, und 

wegen Abftellung der hiebei entdeckten Gebrechen das Nöthige zu verfügen. 

V. Aufhebung der Haft und Sicherheitsleiftung. 

Da das Geſetz die Haft eined Angefchufldigten immer nur als ein außeror; 

dentlihed Mittel betrachtet, das nur fo weit in Anwendung kommen fol, als es 

der Zweck des Strafverfahrens nothwendig macht, fo muß biefelbe fogleich 
wieder aufgehoben werben, fobald die Gründe, aus welchen die Unterſuchungs⸗ 

haft verhängt wurde, hinwegfallen, 3. B. ſobald fi) aus den Erhebungen ber 

Vorunterfuchung ergibt, daß die That, welche urfprünglih ein mit wenigftens 

fünfjähriger Kerkerftrafe bedrohtes Verbrechen zu bilden fehien, ſich ald eine 
mit geringerer Strafe bedrohte Handlung darftellt, oder ſobald die Gefahr oder 

Beforgniß von Collufionen, welche die Unterſuchung weſentlich erſchweren konn⸗ 

ten, wegfällt. Die Beurtheilung, ob die Gründe, welche die Unterfuchunge« 

haft veranlaßten, weggefallen feien oder zu wirken aufgehört haben, uͤberlaͤßt 
das Geſetz ſelbſt in jenen Faͤllen, in welchen die Unterfuchungshaft bereite 

durch einen Beſchluß des Bezirks⸗Collegialgerichtes beftätigt worden ($. 193), 
dem Unterfuchungstichter und dem Staatsanwalte. Nur, wenn diefelben ver⸗ 

ſchiedener Anficht wären, ift ein Befchluß des Bezirks Collegialgerichtes erfor: 

derlih. Diele Beftimmung, die zur Erleichterung und Vereinfachung des Ver: 

fahrens beiträgt, ift mit ber Worfchrift bes $. 111 über die Einftellung der Vor⸗ 

unterfuchung im vollfien Einklange. 

$. 201. | 

Wenn im Laufe der Borunterfuchung die Gründe, aus welchen bie 

Unterfuchungshaft verhängt wurde, wegfallen, fo ift die Aufhebung ber» 

felben von dem Unterfuchungsrichter mit Zuftimmung des Staatdanwaltes 

ju verfügen. Sind der Unterfuchungsrichter und der Staatsanwalt bier. 

über verfchiebener Meinung, fo bat das Bezirke: Colegiatzericht zu 

entſcheiden. 



$. 202. 

Die Beichwerbeführung des Staatsanwaltes gegen ben Beichluß des 

Bezirks⸗Collegialgerichtes, wodurch die verhängte Unterfuchungshaft ge: 

gen Sicherheitsleiftung oder aud) ohne diefelbe aufgehoben wird, hat nur 

dann aufſchiebende Wirkung, wenn der Staatsanwalt feine Beſchwerde 

gleich bei Eröffnung jenes Beichluffes anmeldet, und laͤngſtens binnen drei 

Tagen ausführt. 

Die Berechtigung des Staatsanwaltes, gegen einen die Unterfuhungs- 
haft aufhebenden Befchluß bed Bezirkd-Collegialgerichte® bei dem Landesge⸗ 
richte Beſchwerde zu führen, ift eine nothwendige Folge des von dem Geſetze 

befolgten Grundſatzes der möglichften Sfeichftellung des Staatsanmwaltes und 
des Angefchuldigten in Beziehung auf proceffualifche Nechte, insbefondere ein 
Ausfluß der in dem $. 115 enthaltenen Beftimmung. Um jedoch die Ausübung 
diefed dem Staatsanwalte von den meiften Gefeßgebungen Cinsbefondere von 

der franzöfifhen Strafproceßordnung Art. 135, von der badifhen 

Strafproceßorenung $. 192, und dem thüringiſchen Entwurfe $. 133) 

eingeräumten Rechtes für den Angefchuldigten fe wenig ald möglich drüdend 

werben zu laifen, verfügt das Geſetz, daß der Legtere zwar, wie ſchon bei dem 

$. 193 bemerkt wurde, nicht vor erfolgter Eröffnung des Befchluffes des Be. 

zirks-Collegialgerichtes an den Staatsanwalt entlaffen werben foll, daß jedoch 

feine Entlaffung nad diefer Eröffnung nur dann aufgefchoben werben darf, 

wenn ber Staatsanwalt fogleich bei diefer Eröffnung feinen Eutſchluß, von 

dem Rechte der Befhwerdeführung Gebrauch zu machen, anzeigt und feine 
Beſchwerde längftens binnen 3 Tagen wirklid einbringt. Würde der Staats⸗ 
anwalt diefe Zrift fruchtlos verftreichen laffen, fo ift der Angefchuldigte nach 

Ablauf derfelben ohne Weiteres in Ausführung des von dem Bezirk: Collegial« 

gerichte gefaßten Befchluffes auf freien Zuß zu fegen. 

$..203. 

Wird ein Angefchuldigter im Laufe der VBorunterfuchung aus der vor- 

läufigen oder Unterſuchungshaft entlaffen und auf freien Fuß geſetzt, fo 

fann ihm der Unterfuchungsrichter das Handgelöbniß darüber abforbern, 

daß er fid) ohne Genehmigung des Unterfuchungsrichters von feinem Auf⸗ 

enthaltsorte nicht entfernen, noch fich verborgen halten werde. Der Bruch 

diefes Handgelöbniffes zieht die Verhängung der Unterfuchungsbaft wider 

den Angefchuldigten nach fid). 

Die folgenden $$. 204 bis 208 enthalten bie Beftimmungen über tie 

Entlaffungbes Ungefchuldigten gegen Sicherheitsleiſtung. 
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Sowohl das roͤmiſche, ald auch das alte beutfche Recht Tießen mit wenig 
Ausnahmen die Befreiung bed Angefchuldigten von der Haft zu, wenn derfelbe 
entweder felbft oder durch Buͤrgen Sicherheit dafür zu beftellen vermochte, daß 
er fih dem gerichtlichen Verfahren nicht Durch die Flucht entziehen werde. Die 
größte Ausbildung erhielt jedoch diefed Recht des Angefchuldigten in Eng⸗ 

land, wo dasfelbe ald eines der wichtigften Nechte der Staatöbürger durch 
die IIaheas corpus-Xcte eine politifche Garantie erhielt. Nach dem gegenwär« 

tig in England geltenden Nechte, insbefondere nah dem Statut 5 el 6 

Will. IV. c. 33 sect. 33 ſteht es nicht bloß in Fällen von Vergeben (misde- 
meanor), fondern auch von ſelony den Sriedensrichtern zu, Sicherheitsbe⸗ 
ftellung in einer von dem Richter feflzufegenden Summe, und zwar mit wee 
nigften® einem Bürgen zuzulaffen. Mur bei einigen durch befondere Statute 
bezeichneten Verbrechen (z. B. Verrath, Mord, Brandftiftung), fo wie wenn 

der Angefchuldigte feiner perfonlichen Verhältniffe wegen Eein offensliches Ver: 
trauen verdient, darf der Sriedendrichter die Bürgfchaftsftelung verweigern ; 

außer diefen Fällen würde er fich durch eine folche Weigerung eined Berges 
hend ſchuldig machen. Selbft bei den fchweriten Verbrechen ift ausnahmsweiſe 
der Gerichtshof Kings-bench und während ber Zeit, da Beine Sigungen find, 

jeder Nichter desfelben Bürgſchaftsſtellung zu geftatten berechtigt *). 
An Sranfreich erhielt fich das in dein mittelalterlichen Rechte, wie in 

Deutfchland, allgemeine Mittel der Bürgfchaftsftellung oder Sicherheitslei-⸗ 
fung felbft nach den Ordonnauzen von 1589 und 1670 wenigftens für ſtraf⸗ 

bare Handlungen geringerer Art. In der Praxis der Gerichte wurde die Gau: 
tiondleiftuung in ziemlich wiltfürlicher Weife in Anwendung gebracht. Erft bie 

Gelege von 1791 und 1795 (Code du 3. Brum. IV. art. 222) enthielten forg: 
fältigere Beftimmungen darüber, weldye größtentheild in die Strafproceßorb: 

nung von 1808 (Art. 113—126) übergingen**),, jedoch dem englifchen 
Rechte an Milde gegen die AUngefchuldigten weir nachfiehen. Nach der franzd- 
ſiſchen Geſetzgebung ift die Entlaffung gegen Sicherheitsleiftung in allen Fäl— 
len ausdrücklich ausgelchlojfen, im welchen die der Anfchuldigung zum Grunde 

liegende Thatſache ein eigentliches Verbrechen (crime) bildet; fie ift fomit nur 
bei Vergeben oder Poligelühertretungen zufällig, von welchen erftere allerdings 

nach franzöſiſchem Rechte felbft eine fünfjährige Sreiheitäftrafe nach fich ziehen 

Eönnen. Die Bewilligung der Entlaffung gegen Sicherheitsleiftung fteht nur 
der Rathskammer ded Berichted zu, bei welchem ſich der Angeſchuldigte in 

Haft befindet, doch darf diefelbe Wagabunden, Nückfälligen oder Solchen, 

— — — 

*) Stephen, engliſches Strafrecht (überſ. von Mühry) S. 406- 414 und Mitter: 

maier, deutſches Strafverfahren (1846) I. Band ©. 475. 

”*) Morin, dictionnaire du droit criminel p. 490. Duverger, manuel des juges 

d’instruction. Paris 1844. IH. Vol. p. 115 et seqgq. 

.- 
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die einmal bereitd die Caution verfallen ließen, nicht geftattet werben. Die 
Sicherheitsſumme darf nie unter fünfhundert Franken betragen. Die Frage, 
ob der eined Vergehens Befchuldigte ein geſetzliches Necht auf Befreiung von 

der Haft gegen Sicherheitsleiftung habe, oder ob diefelbe von dem Ermeſſen 
des Gerichtes abhänge, ift fehr beſtritten?). Mit Rückſicht auf den Betrag 
des gefeßlihen Minimums der Sicherheitdfumme und auf den großen Umfang 
der eigentlichen Verbrechen muß demnach bie fraozoſiſche Geſetzgebung als 

ſehr hart angeſehen werden. 

Nach dem gemeinen deutſchen Rechte hat r ch die Entlaffung gegen 
Sicherheitsleiftung ſtets erhalten, erft in neueren Sefeßen wurde fie theild 
ganz unterfagt (wie in dem öfterreihifchen Strafgefeßbudye von 1803), 
theils fehr eingefchränkt (z. B. in der preußifchen Crim. Ordnung $$. 208 
und 224 auf Verbrechen, für welche höchſtens einjähriges Gefängniß bevor- 
ſteht). Erſt die fpäteren Gefeßgebungen erfannten die Nothwendigfeit, das 

freie Ermeflen des Berichtes weniger zu befchränfen. Nach dem baierifhen 

Rechte (Strafgeleg von 1818 II. Th. SS. 118, 134 und 135) findet die 

Befreiung von der Haft gegen Caution nur dann Start, wenn die An- 

fyuldigung ein Verbrechen betrifft, das nicht mit der Toded-, Ketten» oder 

Zudthausftrafe bedroht ift; die Sicherheitsfumme darf nie weniger ald 200 

Gulden betragen ($. 137). Die würtembergifhe Strafprocefordnung 

($$. 177—182) fließt die Sicherheitdleiftung nur dann aus, wenn es ſich 

um ein Verbrechen handelt, das mit Zuchthaus: oder Tobesitrafe bedroht ift, 

und überläßt die Beftfegung der Größe der Sicherheitdfumme ganz; dem Er: 

meflen des Gerichted. Nach der badifhen Etrafproceßorbnung ($$. 177— 

181) ift die Befreiung von ber Haft gegen Sicherheitsleiftung in der Negel 

nur bei Verbrechen zuläffig, für welche die zu gewärtigende Strafe drei Jahre 
Zuchthaus nicht überfteigt; ausnahmsweiſe ift jedoch das Bezirksſtrafgericht 

ermächtigt, unter befonderen Umſtänden, namentlich mit Rüdjiht auf die 

Dauer der Unterfuchung felbft da, wo eine höhere Strafe zu erwarten iſt, 
die Sreilaflung von der Haft gegen Cautionsleiſtung zu geftatten. Die Beſtim⸗ 
mung der Verficherungsfumme überläßt auch dieſes Gefeg ganz der Beurtheis 

Iung des Gerichted. Auf ganz ähnlichen Grundfägen beruhen die Beſtimmun⸗ 

*) Die erftere Anſicht, die auch in mehreren Sprüchen des Caſſationshofes aufgeftellt 

wurde, bat mehrere angefehene Rechislchrer, wie Bourguignon, Carnot und 
Helie für ſichz die zweite Dagegen wirb von ber überwiegenden Mehrzahl der franzö: 
fifchen Rechtslehrer, insbefonbere von Legraverend, Schenk, Rauter, Du 
verger, Maffabiau u. 9. vertheibigt und wurde ſelbſt in der neueren Zeit, ben 
Ausfprüchen des Caſſationshofes entgegen, von mehreren Cours royales (ju Paris, 

Eaen, Colmar , Limoges , Montpellier, Orleans, Rennes und Touloufe) beibehalten. 
©. Hierüber Morin,l.c.p. 4923 Duverger, ibid. Il. Vol. p. 120—131. Rau- 
ter, droit crim. II. Vol. p. 348. 



gen des thüringiſchen Entwurfes ($S. 140 bis 142) und bes Hann o- 
verifhen Entwurfes ($$.62—66). 

In neuerer Zeit ift da6 Princip der Entlaffung gegen Caution wieder: 
holt ald ein Vorrecht der Reichen dargeftellt und angegriffen worden; die Ver: 
theidiger der abfoluten Gleichheit wollten dem Vermöglichen ein ſolches Vor: 
recht vor dem armen Beſchuldigten nicht zugeftehen. Diefe Anficht beruht 

jedoch auf einer gänzlichen Verkennung der Natur der Unterſuchungshaft. 
Sie Eönnte einigermaßen als begründet erfcheinen, wenn an der Spitze ber 

Ötrafproceßordnung der Grundfag fände, daß jeder Angelchuldigte während 
der Vorunterfuchung verhaftet werden müffe. Sobald man aber die Unterſu⸗ 

chungshaft, wie es in allen neueren Geſetzen mit Recht gefchieht, als ein Mittel, 
den Erfolg des Strafverfahrend zu fichern, betrachtet, dad nur dann anges 
wendet werden darf, wenn bderfelbe Zweck nicht durch andere, für den Ange: 

ſchuldigten minder drückende Mittel erreicht werden kann, muß der ganze Ger 

ſichtspunct fi ändern. Es ift eben nur eine Folge jener nie auszurottenden 

Ungleichheit unter den Menfchen, daß bei demjenigen, welcher Sicherheit für 
feine Nichtentfernung zuleiften vermag, die Gründe nicht vorhanden find, wel« 
de bei einem armen Beſchuldigten die Gefahr, daß er ſich durch die Flucht 

der Strafe entziehen werde, als dringend erfcheinen Laffen. 

Die öſterreichiſche Geſetzgebung hat fich daher ebenfalls für die 
Aufnahme der Entlaffung gegen Sicherheitsleiſtung entfchieden. Sie ſchließt 
di.felbe jedod aus: 1) wenn dad Merbrechen oder Vergehen ded Angefchul- 

digten wenigſtens mit fünfjähriger Kerkerftrafe bedroht ift*), und 2) wenn 

ju beforgen ift, daß der Angefchuldigte die LUnterfuchung durch Verabredung 
mit Mitſchuldigen oder mit Zeugen oder durch Vernichtung der Spuren des 
Verbrechens oder Vergehens vereiteln oder bedeutend erſchweren werde. Nur, 
wenn bie Unterfuchungshaft, ohne daß einer diefer Umftände vorhanden ift, 

blos zur Verhütung des Entfliehend des Angefchuldigten verhängt wurde, Fann 

diefer durch Beſtellung einer genügenden Sicherheit ben Verdacht, da er ſich 
dem Strafverfahren entziehen wolle, befeitigen. Die Beurtheilung der Zuläfe 

figkeit der Befreiung von der Haft gegen Sicherheitsleiftung ift zunächſt dem 
Unterfuchungsrichter und dem Staatsanwalte überlaffen. Sind Beide ein- 

ſtimmig der Anſicht, daß der Ball diefer Befreiung von der Haft vorhanden 

fei, fo haben fie diefelbe ohne weiteres zu verfügen ; nur, wenn fie darüber 

*) Wenn man die Zahl der nach dem äfterr. Strafgefehe mit biefer Strafe bedrohten Ders 
brechen mit jener der eigentlichen Berbrechen (crimes) des Code penal vergleicht, fo 
fieht man, wie viel häufiger die Sicherheitsleiftung in Defterreih als in Frankreich 

juläffig iR. Dazu kommt noch, daß das im $. 205 feftgefehte Minimum der Cautions⸗ 

femme nur bie Hälfte des franzoͤſiſchen Minimums iſt. 



verfhiedener Meinung find, muß vorläufig ein Beſchluß des Bezirks⸗Colle⸗ 
gialgerichtes eingeholt werden. 

$. 204. 

Iſt die Unterfuchungshaft eines Angefchuldigtennur wegen des Ver: 

dachtes der Flucht (6. 494 lit.c) verhängt worden, jo fann diefelbe auf 

Verlangen des Angefchuldigten, und nachdem der Staatsanwalt Darüber ge- 

hört worden, von Dem Unterfuchungsrichter, oder wenn Diefer und ver Staats⸗ 

anwalt verfchiedener Meinung find, durch Befchluß des Bezirks-Eollegial- 

gerichtes abgewendet oder aufgehoben werden, wenn ber Angefchuldigte 

mittelft Handgelöbniffes verfpricht, daß er fich bis nad) erfolgter Abur: 

theilung von feinem Wohnorte ohne Genehmigung des Unterfucdhungs- 

richters nichtentfernen, noch verborgen halten werde, und wenn er das 

für entweder jelbft oder turch einen Dritten mit einer beſtimmten 

Geldfumme Sicherheit beftellt. Hierüber ift jederzeit eine gerichtlich le- 

galifirte Widmungsurkunde auszufertigen ®). 

*) Die in der amtlichen Sormularienfam mlung (S. 31u. f.) enthaltenen Muſter folcher 

Widmungsurfunden Tauten: 

1. Bipmungsurfunde einer baren Gelbfumme. 

Da ich Guard Riffel wegen des mir angefchuldeten Berbrechens der Verführung 

zum Mißbrauche der Amtsgewalt von dem F. }. Bezirke-Gollegialgerichte zu Schärbing in 

Unterfuchung gezogen und in :Berhaft genommen wurde, und ‚weilich in Gefchäften meb: 

rerer an verfchiebenen Orten wohnender Handelsleute reife, feit Tängerer Zeit Feine ı beflimm > 

ten ordentlichen Wohnfig habe, fohabe ich zum Behufe meiner Befreiung aus der Unterfn: 

hungshaft vor dem F. F. Bezirfs-Gollegialgerichte Schärding das Handgeloͤbniß geleiftet, 

mich bis nach erfolgter Aburtheilung von meinem für diefe Zeit gewählten Wohnorte 

Schärding ohne Genehmigung des Herrn Unterfuchungsrichters nicht zu entfernen, noch 

verborgen zu halten. 

Zur Sicherheit diefes meines Gelöbniſſes beftelle ich in Gemäßheit des $ 20%& ber 

Str. Br. D. den von mir bei dem k. k. Bezirke-Eollegialgerichte Schärbing erlegten 

Beirag von 300, fage breihundert Stud Kronenthaler,, und befcheinige dies durch Aus⸗ 

ftellung diefer Winmungsurfunde. 

Schärding den 30. September 1850. 

Eduard Riffelm. p. 
Wenzel Malitfhelm. p., als Zeuge. 
Joſeph Duffm. p., als Zeuge. 

Bon dem FE. E. Bezirfe-Collegialgerichte zu Schärding wird beitätigt, daß Eduard 

Niffel in Gegenwart der mitgefertigten Zeugen biefe Urkunde ale feinem Willen gemäß 

ausgeftellt, und als von ihm gefertigt hiergerichts anerfannt hat, Die dem Gericht e 
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$. 208. 

Die Berficherungsfumme ift entweder in barem Gelde oder in auf den 

Ueberbringer lautenden, in Conventiond » Münze verzinslichen kaiſerlich— 

öfterreichifchen Staatöfchuldverfchreibungen nach dem Börfecurs des Erlags- 

tages, jedoch nicht über den Nennwerth berechnet, gerichtlich zu hinterle- 

gen, ober durch Pfanpbeftellung auf unbewegliche Güter, oder durch tag. 

wohlbelannten Zeugen Malitfchet und Duff beftätigen, daß Ihnen ber Auoſteller von 

Berfon bekannt fet. 

Schärding am 30. September 1850. 

Mendl mp, 
Bezirksrichter. 

Borfiehende Widmungsurkunde wird hiermit genehmigt. 
Am 30. September 1850. 

Bür die k. k. Staatsanwaltſchaft zu Schärbing: 
Meißner m. p., 

Subſtitut 

2. Widmungsurkunde über eine Pfandbeſtellung auf 

ein unbeweglidhes Gut, 

Mein bei mir in Koft und Wohnung befindlicher Neffe Urban Menk wurde des Vers 
brechens der öffentlichen Gewaltthätigfeit durch gefährliche Drohung befchuldigt , und von 
vem E. k. Landesgerichte zu Gratz als Strafgericht über Verbrechen und Vergehen in Un: 

terfachungshaft gezogen, Da aber Urban Menk mittelſt Hanbgelöhnifjes verfprochen hat, 
daß er ſich bis nach erfolgter Aburtheilung aus feiner Wohnung bei mir zu Dreidorf Mr. 
65 ohne Genehmigung des Herrn Unterfuchungsrichters nicht entfernen, noch verborgen hal: 

ten werde, fo leifte ich für ihn unter den Beftimmungen ber $$. 208-207 der Str. Pr. 

D. mit einer Summe von 600, fage fechshuntert Gulden Conv. Münze Sicheritellung 
für die Zuhaltung feines Gelöbniffes, und geftatte die pfandweiſe Ginverleibung dieſer 

Sicherſtellung auf meiner eigenthimlichen Landwirtbfchaft zu Dreiborf Nr. 65 fammt 
Gebäuden und Zugehör. 

Dreiborf am 18. October 1850. Thomas Menf m. p. 
Lorenz Pichler m. p., als Zeuge. 

Berthold Heller m p., als Zeuge. 
(Berichtliche Legalifirung der Unterfchriften.) 
(Brundbücherliche Beftätigung ber gefchehenen inverleibung ) 

Wird nach Vergleichung mit dem gerichtlichen Schägungsacte und dem neueften 
diefe Poſt fchon enthaltenden Grundbuchsauszuge über die Realität des Thomas M ent 

genehmigt. 
Am 20. Detober 1850. 

Bon ber F. k. Staatsanwaltfchaft zu Gratz. 

Nagla. p., 
Stellvertreter. 
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liche Bürgen ($. 4374 6. ©. B.), welche fih zugleich als Zahler verpflich- 

ten, fiherzuftellen. Die Größe der Verficherungsfumme wird auf den An- 

trag des Staatsanwalted von dem Unterfuchungsrichter und, wenn die⸗ 

fer und der Staatsanwalt verfchiedener Meinung find, von dem Bes 

zirfö-Gollegialgerichte feftgejebt. Bei Beftimmung verfelben ift aufdie Größe 

ber zu erwartenden Strafe, auf den wahrfcheinlichen Betrag der Gerichts- 

foften und des zu leiſtenden Schabenerfages, endlich auf das Vermögen 

desjenigen Rüdjicht zu nehmen, der bie Sicherheit beftellt®). Sie darf 

jedody nie weniger al8 einhundert Gulden Eonventiond- 

Münze betragen. 

$. 206. 

Die Entlaffung ded Angejchuldigten aus der Unterſuchungshaft er: 

folgt erft, nachdem die Widmungsurfunde in der von dem Staatsanwalt 

3. Widmung, rüdfihtlih Bürgfhaftsurfunde, 

Wir Unterzeichnete Gottfried Stahl und Norbert Widraſch erklären hiermit, baß 
wir für die Zuhaltung bes gerichtlichen Gelöbniffes des Herrn Leopold Schein, „daß er 
fih während der Dauer des von dem f. k. Landesgerichte zu Brünn wider ihn eingeleite: 
ten Strafverfahrens wegen Betruges durch Ablegung eines falfchen Eides bis nach erfolg: 
ter Aburtheilung aus feinem Wohnorte Brünn ohne Genehmigung bes Herrn Unterfu: 

hungsrichters nicht entfernen, noch verborgen halten werber — mit der Summe von 2000, 

fage zweitaufend Gulden Conv. Münze zur gefammten Hand Bürgfchaft leiſten, und 
uns als Bürgen und Zahler für den Fall verpflichten, wenn Herr Leopold Schein bie: 

ſes Geloͤbniß brechen follte, 

Brünn am 3. November 1850. 
Gottfried Stahl m. p., als Bürge und Zahler. 
Norbert Widraſch m. p., als Bürge und Zahler. 

Peter Baumann m. p., als Zeuge. 

Franz Raith m. p., ald Zeuge. 

(Gerichtliche Legalifirung ber Unterfchriften.) 

Nach Prüfung der den Bermögensftand der Ausfteller nachweifenden Urkunden , wel: 

he als Beilagen der Bürgfchaftsurfunde dem Herrn Unterfuchungsrichter zur Aufbewah⸗ 

rung zurüdgeftellt werben, genehmigt. 

Bon ber E. k. Stantsanwaltfchaft zu Braun 

ben 5. November 1850. 

Krapefm.p, 
Subftitut. 

*) Somit auch auf das Vermögen bes Dritten, der für ben Angeſchuldigten Sicherheit 

beftellt. 
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genehmigten Weiſe ausgefertigt und entweder die BVerficherungsfumme 

in Barem oder in Obligationen (8. 205) bei dem Bezirks⸗Collegialgerichte 
erlegt, oder im Falle der Pfandbeſtellung auf ein unbewegliches Gut die 
erfolgte Einverleibung der Widmungsurkunde in die oͤffentlichen Buͤcher 

nachgewieſen iſt. 

8. 207. 

Wenn ſich der Angeſchuldigte ohne Erlaubniß des Unterſuchungsrich⸗ 

ters von feinem Wohnorte entfernt, und über die an ihn ergangene Auffor⸗ 

derung, welche im Kalle feiner Richtauffindung in feiner Wohnung anzufchla« 

gen ift, binnen drei Tagen nicht vor Gericht erfcheint, wird die Verſiche⸗ 

rungsſumme auf Antrag des Staatsanwaltes von dem Bezirks⸗Collegial⸗ 

gerichte für verfallen erflärt*). Dieſes Erfenntnipift, fobald es rechtsfräf- 

tig geworben, gleich jedem Civilurtheile erecutionsfähig. Die verfallenen 

Eicherheitsheträge find an die Staatscaſſe abzuführen, doch hat der durch 

das Verbrechen oder Vergehen Beichädigte das Recht zu verlangen, daß 

vor Allem feine Entſchaͤdigungsanſprüche Daraus befriedigt werben. 

+) Das amtliche Formular eines folchen Erfenniniffes Tantet: 

3. 630. 
Im Namen Seiner Majeftät bes Kaiſers von Deflerreich. 

Da der bes Verbrechens ber Verführung zum Mißbr auche der Amtsgewalt angeflagte 
un) gegen Beftellung einer Sicherheitsleifltung von 800 Kronenthalern aus der Unterfu- 
Hungshaft entlaſſene Eduard Riffel fi ohne Crlaubniß des Unterfuchungsrichters von 

feinem Wohnorte Schärding entfernt bat, und über die an ihn ergangene Aufforberung, 
welche in feiner Wohnung am 17. d. M. angefchlagen wurde, innerhalb ber gefeßlichen 

Fri von 3 Tagen nicht vor Gericht erſchienen if, fo erfennt das k. k. Bezirks⸗Collegial⸗ 
gericht zu Schärbing über Anhörung der k. k. Staatsanwaltfchaft in Gemäßheit des $. 207 
der Ste. Br. O. zu Recht: 

Die von Cduard Riffel mit Widmungsurkunde vom 30. v. M. bei dieſem Gerichte 
als Sicyerheitsleiftung für feine Befreiung von ber Unterfuchungshaft erlegte Summe von 

dreihundert Stud Kronenthaler wird für verfallen erflärt, und ift durch das ff. Steuers 

amt an die Staatscaffe abzuführen. 
Diefes Erkenntniß ift zur Verftändigung des abweſenden Eduard Riffelin befien 

Bohrung anzufchlagen,, und dreimal in das Amtsblatt des Kronlandes einzufchalten. 

Uehrigens flieht dem Berurtheilten die Befchwerbeführung gegen biefes Erkenntniß an 

das F. k. Landesgericht zu Linz binnen drei Tagen nach ber letzten Einſchaltung offen. 

Schärbing den 22. October 1850. 
Für das k. k. Bezirks⸗Collegtalgericht 

Mendelm.p., 
Bezirksrichter. 

Birth, Strafproceß. 20 
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8. 208. 

Wenn fich der Angeſchuldigte auf eine Vorladung des Unterfuchungs- 

richter8 ohne hinfängliche Entſchuldigung nicht ftelt, wenn er nad) der 

bewilligten Befrefung Anftalten zur Flucht trifft, over wenn neue Umftände 

vorfommen, die feine Verhaftung erfordern, fo ift ungeachtet der Sicher- 

heitöleiftung mit der Verhaftung desfelben neuerlich vorzugehen. 

Iſt die Verhaftung des Angefchuldigten in dieſen Faͤllen erfolgt, fo 

wird die Sicherheitöfumme frei und die Bürgen find ihrer Verbindlich⸗ 

feit enthoben. 

Dasfelbe ift der Fall, fobald dem Angeſchuldigten das Urtheil kund⸗ 

gemacht iſt. | 

$. 209. 

Für Verhaftnehmungen außer den im Gefege beftimmten Fällen bleibt 

der fehuldtragende Beamte oder Diener der öffentlichen Gewalt nad) $. 86 

St. ©. II. Theiled verantwortlid). | 

Die Strafbeftimmung des $. 86 &t. ©. II. Th. ift offenbar zu gering 
und zu einem genügenden Schuße der perfünlichen Freiheit der Staatsbürger 
unzureichend ; fie wird bei einer Ilmarbeitung bes materiellen Strafgefeßes 

nicht ungeändert bleiben können. Ebenfo dürfte fih die Annahme des ſowohl 

in den Grundrechten des deutfhen Volkes, als auch in dem $. 
143 des thüringiſchen Entwurfes enthaltenen Srundfages empfehlen, 

daß im Halle einer ungeredptfertigten Verhaftung dem Verhafteten eine Ent: 

ſchaͤdigung aus dem Staatsſchatze gebühre,, welchem natürfich der Regreß ger 

gen den fchuldtragenden Beamten offen bliebe. 



Eilftes Sauptitüc. 

Bon der Vernehmung des Ange- 
ſchuldigten. 

Dem ganzen Charakter des Strafverfahrens nach dem neuen Geſetze 
gemäß muß auch die Vernehmung des Angeſchuldigten in der Vorunter⸗ 

ſuchung eine wefentli andere Nichtung erhalten, als ihr in der biöherigen 

Geſetzgebung und noch mehr in der Prarid angewiefen war. Wie in ganz 
Deutfchland das Inquiſitionsprincip in feiner maßlofen Ausdehnung dahin 

geführt hatte, daß man durch das Verhör des Angefchuldigten ganz vorzüg« 

lich Beweismittel gegen ihn, und insbefondere Geftändniffe zu erlangen ſtrebte, 

fo ſprach auch das Strafgefeßbuh vom 9. 1803 in dem fiebenten Haupt⸗ 
füfe des 1. Theiles „von dem ordentlichen Verhöre des WBefchuldigten? Dies 

in Zweck Mar aus. Die an den Befchuldigten zu vichtenden Fragen follten 
ihn dahin führen, „daß er bie That mit ihren wahrhaften Umſtaͤnden eröffne 

oder die ihm zur Laſt fallende Beſchuldigung ablehne;” fie follten Mittel her: 

beifchaffen helfen, „wodurch der Befchuldigte, dafern er zum Läugnen Zuflucht 
nähme oder ſich mit falfchen Entfchuldigungen loszuwinden fuchte, näher ger 
faßt und aus feinem eigenen Geftändniffe zur Weberführung gebracht werden 

Enne ;? die „nitimmer mehrerer Stärke in die ragen eingerückten Anzeigungen 
und Beweismittel folltenihn felbft zu der lleberzeugung führen, daß fein Läugnen 

wider bie bereit vor Augen liegenden Beweife vergebens fei.? (SS. 352 und 

353 St. ©. I. Th.) Das Gefeg ging von der Anſicht aus, daß der Befchuf: 
digte dem Gerichte die Wahrheit zu fagen verpflichtet fei .$. 289 St. ©. 

J. Th.), und erklärte Tügenhafte Vorfpiegelungen desfelben nicht nur als einen 

Erfhwerungsumftand bei Ausmeſſung der Strafe, fondern ließ deßhalb fo- 
gar im Laufe des Verfahrens Disciplinarftrafen (fogenannte Ungehorſams⸗ 

trafen) eintreten. ($. 365 &t. ©. I. Ih.) In der Praris führre dieſes Syſtem 
zu einer übermäßigen Ausdehnung der Verhöre, zu dem Streben, durch Zu: 
rufhaltung in Mittheilung der vorliegenden NVerdachtögründe und durch mög- 

lichſt ſchlau geftelte, jeden Widerfpruch, jede Werwirrung des Ungefchuldigten 
benüßende ragen ein Beftändniß zu erlangen, ein Streben, das nicht felten 

20* 
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in Verſuche der Leberliftung des Angefchuldigten und in eine Art von geiftiger 
Folter dbeöfelben ausartete. Durch mannigfache Befchränfungen des Gefan— 
genen, durd Anwendung von Ungehorfamsftrafen und durh Verzögerung 
des Verfahrens fuchte man ben Beſchuldigten „mürbe zu machen” und 
dadurch den legten Zweck der Unterfuchung, ein Geftändniß, zu erreichen. Ein 

ſolches Verfahren mußte in den Händen von Unterfuchungsrichtern von über- 

triebenem Amtseifer zu einer fehr gefährlihen Waffe werden. Die Noth: 

wendigkeit einer Aenderung desfelben machte ſich daher dringend fühlbar 

und wurde allgemein anerkannt. Jedoch erftim Jahre 1848 murden die Unge⸗ 

borfamsftrafen der SS. 363—365 St. ©. I. Th. durch die a. h. Entfchlier 
fung vom 22. Mai diefed Jahres aufgehoben. 

Die neue Strafproceßordnung dagegen betrachtet ald den eigentlichen 
Zweck der Vernehmung des Befchuldigten,, daß derfelbe alle gegen ihm vor: 

liegenden Verdachtsgruͤnde erfahre und dadurch vollftändige Gelegenheit zur 

Widerlegung berfelden und zu feiner Rechtfertigung erhalte. Der Unterfuchungs: 
richter ift nicht nur nicht angemwiefen, auf Erlangung eines Geſtaͤndniſſes hins 

zwuarbeiten; bad Geſetz verbietet ihm fogar ausdrüdlih, die Vorunterſuchung 

durch das Bemühen um Erlangung eined Geſtaͤndniſſes zu verzögern; es 

hat das Syſtem der Ungehorſamsſtrafen vollig aufgegeben und unterfagt je: 

den (directen oder indirecten) Zwang gegen den Angefchuldigten, um von ihm 

ein Geftändniß zu erhalten. Insbefondere follte jeder Unterfuhungsrichter fich 

gegenwärtig halten, daß die Vernehmung ded Angeſchuldigten in der Ver: 

unterfuchung nicht den Zweck bat, alle einzelnen Puncte der Anklage voll: 
Eommen in das Klare zu fegen, fondern nur den Ausſpruch, ob Grund zu 

weiterem Verfahren, und zwar zur fürmlichen Verfegung bed Beſchuldigten 

in den Anklageftand vorhanden fei, zu begründen, daß daher jede nicht un: 
umgänglich durch den Zweck des Verfahrens gebotene Weitläufigkeit vermieden 

werden muß. Dagegen ift ed ganz dem Ermeſſen des Unterfuchungsrichterd an: 
heimgeftellt, ob der Angefchuldigte nur Ein Mal, ober ob er zu wiederholten 
Malen und wie oft zu vernehmen fei. Die Vernehmung des Angefchuldigten 
darf nur durch den Lnterfuchungsrichter oder in den Fällen der 88. 98 und 

187 durch ben Bezirk3einzelrichrer in Gegenwart eines beeideten Protocollfüh⸗ 

rers und in den Faͤllen der $$. 95 und 187 durch Polizeibeamte vorgenom: 
men werben. Der Vernehmung des Angefchuldigten durd den Unterſuchungs⸗ 
richter darf der Staatsanwalt nach $. 96 nicht beimohnen, noch weniger darf 

er felbft einen Angefchuldigten vernehmen (G. 95). Daß die Vernehmuug 
eined verhafteten Angelchuldigten fo bald ald möglich, und zwar in ber 
Regel binnen 24 Stunden, erfolgen müffe, ift bereitd in den 88. 187 und 
188 verfügt. 

. Sn der Negel iſt die Vernehmung des Angefchuldigten, wenn deſſen Ver⸗ 
fegung in den Anklagezuftand erfolgen fol, ein wefentlicher Beſtandtheil 
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der Vorunterfuhung, fo daß ohne vorausgegangene Vernehmung beöfelben 
mit Ausnahme bed im $. 424 bezeichneten Balled eine Verſetzung ded Be: 
ſchuldigten in den Anklageſtand nicht ausgefprochen werden dürfte *). 

8.240. 

Der Angefchuldigte iſt von dem Unterfuchungsrichter mündlich zu ver: 
nehmen, doch Fann ihm Diefer bei verwidelten Puncten **) auch eine fchrift- 

liche Beantwortung geftatten. 

Iſt ein Verhafteter mit Feſſeln belegt worden, fo müffen ihm dieſelben 

mit Ausnahme bes legten Falles des g. 499 ***) bei feiner Vernehmung 

abgenommen werden. Auch iſt jedem Angefchuldigten während feiner Ver- 

nehmung ein Sig zu geftatten. Iſt der Angefchuldigte der Gerichtsfprache 

nicht Fundig, oder ift er taub oder ſtumm, fo find die Vorfchriften ver 88. 
169 und 470 zu beobachten. 

$. 244. 

Der Unterfuchungsrichter hat vor dem Beginne der Vernehmung den. 

Angefhuldigten zu ermahnen, Daß er bie ihm vorzulegenden Fragen beftimnt, 

teutlih und ver Wahrheit gemäß beantworte. Sodann tft der Angefchul- 

digte über feinen Vor- und Zunamen, fein Alter, feine Religion, feinen 

Gehurtds und Wohnort, Stand, Gewerbe oder Befchäftigung, ferner, fo 

weit es zum Zwecke der Unterfuchung erforderlich erfcheint, über; feine Fa⸗ 

milien- und Bermögensverhältnife, feinen Lebenslauf und darüber, ob 

und weßhalb er fehon in Unterfuchung oder Strafe gewefen, zu befragen 

$. 212. 

In der Hauptfache hat der Unterfuchungsrichter dem Angefchuldigten 

das Verbrechen over Vergeben, deſſen er beſchuldigt ift, im Allgemeinen 

*) Diefer Grundſatz iſt auch In Frankreich durch wiederholte Ausfprüche des Caſſations⸗ 
bofes anerfanntz die Bernehmung bes Angefchuldigten wird, obfchon fie im Gefeße 

nicht bei Nichtigkeit vorgefchrieben ift, als eine „formalite substantielle de la prock- 
dure? betrachtet. Morin, dietionn. du droit crim. p. 436. Duverger, manuel des 
juges d’instr. II. Vol. p 412 et scqgq. 

+) 3. B. wenn es auf weitläufige Nechmingen oder Auseinanberfegungen aus Acten 
anfommt. Uebrigens verfieht es fich von felbft, daß auch in anderen Fällen bei einem 

Angefchulpigten, der zeitlich (3. B. durch eine Wunde im Gefichte) zu ſprechen vers 

hindert iſt, die fchriftliche Beantwortung Anwendung findet. 
»ꝛ) D. i wenn bie Anlegung ber Feſſeln wegen befonderer Gefährlichkeit des Beſchul⸗ 

digten zur Sicherheit des mit feiner Vernehmung beauftragten Gerichtsperfonales ober, 

um ihn an Selbfimorbverfuchen zu hindern, nothwendig erſcheint. 
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zu bezeichnen, und ihn zu veranlaffen, daß er fi über die den Gegenſtand 

der Anfchuldigung bildenden Thatfachen in einer zufammenhängenden um: 

ländlichen Erzählung äußere. Die weiteren Fragen find mit Vermeidung 

aller unnöthigen Weitläufigfeit auf die Ergänzung der Erzählung, auf die 

Entfernung etwaiger Dunfelheiten und Widerfprüche zu richten, und ins» 

befonvere fo zu ftelen, daß der Angefchuldigte alle gegen ihn 

vorliegenden Verdachtsgründe erfahre und vollftändige 

Gelegenheit zu deren Befeitigung und zu feiner Redt 

fertigung erhalte, Gibt er Thatfachen oder Beweismittel zu feiner 

Entlaftung an, fo müſſen diefelben, fofern fte nicht offenbar nur zur Ver⸗ 

zögerung angegeben wurden, erhoben werden. 

Diefe Vorfchrift ftiinmt mit den Beftimmungen ber $$. 37 und 38 des 

baieriſchen ©efeges vom 10. November 1848 und de8$. 123 des thürin— 

gifhen Entwurfes einer Strafproceßordnung genau überein und ift, da fie 
den Zweck der Vernehinung des Angefchuldigten genau bezeichnet, von befon: 

derer Wichtigkeit. Sie ift befonders gegen die in dem bisherigen Strafverfah— 
ren nicht felten angetroffene Uebung gerichtet, wornach der Angefchuldigte ab: 
fihtlih lange in Ungewißheit über die wider ihn beftehende Anfchuldigung und 

die vorliegenden Verdachtsgründe gelaffen wurde, um ihn dadurch um fo fi: 
cherer zu Geftändniffen zu bewegen. 

$. 213, 

Die an den Angefchuldigten zu ftellenden $ragen dürfen nicht unbe- 

ſtimmt, dunfel, mehrdeutig oder auf verfchiedene Umftände zugleich ge 

richtet fein. Fragen, woburd) dem Angefchuldigten Thatumftände vorge: 

halten werden, vie erft durch feine Antwort feftgeftellt werben follen, find 

möglichft zu vermeiden, Bei der Erforfchung von Mitfchuldigen foll der 

Unterfuchungsrichter foriel thunlich die Bezeichnung beftimmter Berfonen 

durch Namen oder andere leicht fennbare Merfmale vermeiden. 

$. 214. 

Gegenftände, die fid) auf dad Verbrechen beziehen, oder zur Ueberwei⸗ 

fung des Angefchuldigten dienen, find ihm nad) vorläufiger Befchreibung 

derfelben ($. 474) zur Anerfennung vorzulegen, und er ift, fofern eine 

Borlegung berielben nicht möglich iſt, zu diefen Gegenftäuden zum Behufe 

ihrer Anerkennung zu führen. 
$. 215. 

Um den Angefchuldigten zu Geftändniffen oder anderen befiimmten 

Angaben zu beivegen, dürfen weder VBerfprechungen ober falfche Borfpie- 
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gelungen, noch Drohungen ober Zwangsmittel angewendet werden. Auch 
ſoll die Borunterfuchung nicht durch dad Bemühen, ein Geftänpniß zu er- 

fangen, verzögert werden. 

$. 246. 

Verweigert der Angefchuldigte überhaupt oder auf beftimmte Fragen 
zu antworten, ober ftellt er fi} taub, ſtumm, wahn- oder bloͤdſinnig, und 

it der Unterfuchungsrichter in den leßteren Fällen entweder durch feine 
eigenen Wahrnehmungen oder durch Vernehmung von Zeugen oder Sach⸗ 
verfländigen von ber Verftellung überzeugt, fo ift ber Angefchuldigte auf- 

merffam zu machen, daß fein Verhalten die Unterfuchung nicht hemmen, 

jondern nur verlängern, einen für ihn nachtheiligen Einfluß auf die Beur- 
Iheilung ver Sache ausüben, und daß er ſich dadurch möglicher Weiſe 

etwaiger Vertheidigungsgründe berauben Eönne. 

Durd die Beftimmungen dieſes $. find die Ungehorfamsftrafen , die r id) 

ald ein Reſt der abgefchafften Folter noch in dem Strafgeſetzbuche von 1803 

erhalten hatten, gänzlich befeitigt. Das öfterreichifche Strafrecht von 1803 
unterfchied in den $$. 363 —865 I. Th. ausdrücklich die Faͤlle der verftellten 

Sinnenverwirrung , der hartnäckigen Verweigerung der Beantwortung der 
an ihn geftellten Sragen und der offenbar Tügenhaften Antworten. In den 
jwei erften Fällen follte der Angefchuldigte bei Sruchtlofigkeit der vorausges 

gangenen Warnungen und im erften Falle nur auf Grundlage eines Gutach⸗ 
tens von zwei ersten, daß bie ſcheinbare Sinnenverwirrung Verſtellung fei, 
zuerft Durch drei auf einander folgende Tage bei Wafler und Brod angehalten, 
dann aber nach wiederholter Warnung mit Streichen von drei zu drei Tagen 
dergeftalt beftraft werden, daß mit zehn Streichen der Anfang gemacht, die 
Zahl jedesmal um fünf vermehrt und bis auf breißig hinaufgeftiegen würde. 

Ließ der Verhaftete auch dann von der Verftelung oder Sartnädigkeit nicht 

nach, fo follte der Vorfall dem Obergerichte vorgelegt und beflen Belehrung 

über das weiter einzuhaltende Verfahren abgewartet werden. Im Falle offen» 
bar fügenhafter Antworten aber follte die Strafe nicht Über zwanzig Streiche 

oder dreimaliges Saften in einer Woche fich erftredden. Aehnliche Beſtimmun⸗ 

gen enthielten die meiften beutfchen ©efege, indbefondere die preußifcde 

Criminalorbnung $. 292, dad baierifche Strafgefegbuh SS. 188194 

1. Th.; ja felbft noch das Hannoverifche Gefeg vom 8. September 1840 

$.10,da8 fahfen-altenburgifche Öefeg vom 5. Mai 1841 $$.29—35 

und die würtembergifche Strafproceßorbnung von 1843 88. 145—148, 

wenn auch legtere bereits die Eörperliche Züchtigung ausfchloß. Erft der neue: 

fien Zeit war es vorbehalten, bie von der Wiffenfchaft ſchon lange vertretene 
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Anficht, daß diefe Strafen, abgefehen von ber zweifelhaften Berechtigung des 

Staates, ganz überflüßig feien, in dad Leben zu führen. Die badiſche 

Strafproceßorbnung von 1845 $. 200 ging mit dem Beiſpiele voran; bie 

öfterreichifche Geſetzgebung folgte demfelben in der a. h. Eutſchließung 

vom 22. Mai 1848 Art. VII, wodurch die in den $$. 363— 365 &t. ©. B. 

I. Th. angeordneten Disciplinarftrafen ganz aufgehoben und bie Gerichte an- 

gewiefen wurden, in befonders zweifelhaften oder bedenklichen Fällen bei dem 

Dbergerichte um Belehrung über das gegen ſolche Angeſchuldigte einzuſchla⸗ 

gende Verfahren anzufuchen. Diefelbe Anſicht liegt der mit den 88. 200 und 

301 der badiſchen Strafproceßordnung, mit den $$. 43 und 44 ded baie: 

rifchen Gefeges vom 10. November 1848 und mit $. 127 des thürin— 

gifhen Entwurfes, fo wie mit der fr anzöfifhen Praris übereinftimmen: 

den Worfchrift der neuen öſterreichiſchen Strafproceßordnung zum Grunde *). 

Der Unterfuchungsrichter muß den Angefchuldigten insbefondere darauf auf: 

merEfam machen, daß eben fein Bemühen, durch feine Verftellung ober durch 

feine Sartnäcfigkeit den Erfolg bes Strafverfahrens zu vereiteln, nur dazu 
dienen Eönne, die wider ihn vorhandenen Verdadhtsgründe zu verftärfen, daf 

er fich daher durch feinen Eigenfinn nur ſchaden könne. 

$. 217. 

MWeichen frühere oder fpätere Angaben des Angefchuldigten von eitts 

ander ab, widerruft er insbefondere_frühere Geftändniffe, fo iſt er über 

die VBeranlafjung zu jenen Abweichungen und die Gründe feines Wibers 

rufes zu befragen. 
$. 218. 

Wenn die Ausfagen eines Angefchuldigten in erheblichen Buncten von 

den Angaben eined wider ihn ausfagenden Zeugen oder Mitfchuldigen ab» 

weichen, fo find ihm dieſe im Laufe ver Vorunterfuchung nur dann gegen: 

überzuftellen, wenn es der Unterfuchungsrichter zur Aufflärung der Sache 

für nothwendig erachtet, oder wenn der Angefchuldigte diefe Gegenüber: 

ftelung zum Behufe feiner Vertheivigung verlangt. 

Die im $. 160 lit. a aufgeführten Berfonen dürfen, wenn fie fich 

aud) als Zeugen haben abhören laſſen, die Gegenüberftellung mit dem An- 
geſchuldigten ablehnen, außer wenn fie diefer felbft zum Behufe feiner Ber. 

*) Offenbar zu weit geht bagegen bie braunfchweigifche Strafproceforbnung vom 
22. Auguft 1849, welche ($. 43) den Unterfuchungsrichter bei Strafe verpflichtet, 
bem Angefchuldigten in dem erften Verhoͤre, das mit ihm in ber Vorunterſuchung 
angeftellt wird, vor jeber weiteren Verhandlung zu eröffnen, daß er zu feiner 
Antwort ober Erklärung auf die ihm vorzulegenden ragen gehalten fei. 
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thefvigung verlangt. Bei folchen Gegenüberftellungen ift das in dem 6.4176 

vorgefchriehene Verfahren zu beobachten, | 

$. 219. 
Geftändniffe des Angefchuldigten entbinten den Unterfuchungsrichter 

nicht von der Pflicht, den Thatbeftand fo weit als möglich zu ermitteln. 

M das Geſtaͤndniß umfaffend und durch Die übrigen Ergebniffe der Vor⸗ 

unterfuchung unterftügt, fo hängt die Vornahme weiterer Erhebungen von 

den befonderen Anträgen des Staatsanwaltes ab. 

Der Srund der auch in der franzöſiſchen Praris*) allgemein an 
erfannten Beftimmung, daß Geftändniffe des Angefchuldigten den Unterfu- 
chungsrich ier nicht von der Pflicht entbinden, den Thatbeſtand fo weit als 

möglich zu ermitteln, liegt darin, daß es immerhin möglich iſt, daß das Ger 

ſtaͤndniß nicht ernftlich abgelegt fei, oder daß es nachträglich widerrufen werbe, 
fo wie in Dem anerkannten Grundſatze, daß nur ein mit dem übrigen geriche- 

lihen Erhebungen übereinftimmenbes oder durch dieſelben unterſtuͤtztes Ges 

ſtaͤndniß als beweisfräftig angefehen werben Fönne, um darauf eine Verur⸗ 

theilung zus bauen **). In diefer Beziehung ſtimmt demnady die neue Ctraf: 

proceßordnung mit den Vorfchriften des bisherigen Strafgefeges (SS. 399 und 

400 St. G. J. Th.) vellfommen überein. Allein, jo nöthig es ift, daß bes 

vorhandenen Seftändniffes ungeachtet von Seite des Unterſuchungsrichters die 

zur Bekräftigung desſelben erforderlichen Erhebungen , insbefondere fo weit e# 

fih um den objectiven Ihatbeftand des eingeftandenen Verbrechens oder Ver: 

gehens handelt, gepflogen werben, fo fol doch diefe Hortfegung der Wirkfam- 

keit des Unterfuchungsrichterd nicht zu weit ausgedehnt und dadurch nicht ohne 

Noth eine Verzögerung des Strafverfahrens herbeigeführt werden. Das Ge: 

ſetz weifet daher in Webereinftimmung mit dem $. 110 des thüringifchen 
Entwurfes ben Unterfuchungsrichter an, in jenen Zällen, in welchen ein um: 

faffendes und durch die Ergebniffe der Vorunterſuchung unterftüßtes Geftänd- 
niß ded Angefchufbigten Über die ihm zur Laſt gelegte That vorliegt, weitere 
Erhebungen , ald zum Beweiſe bes objectiven Thatbeftandes erforderfich find, 

nur über ausdrüdliched Anfuchen des Staatsanmwalted vorzunehmen, fomit 
in ber Hegel die Vorunterſuchung räcfihtlich der eingeftandenen That ald ges 

ſchloſſen zu betrachten. 

*) Duverger, manuel des juges d’instruction. Paris 1844. Il. Vol. p. 461. 
**) Diefer Grundſatz war ſchon im römifchen Rechte anerkannt. L. 1. 9. 15 D. do quaest. 

Si quis ultro de maleficio fateatur, non ei semper fides habenda est; nonnun- 

quam enim aut metu aut qua alia de causain se confitentur. — Gonfessioncs reorum 

pro exploratis facinoribus haberi non oporiet, si nulla probatio religionem coggos- 
oentis instruat. , 



Zwoölftes Sauptitück. 

- Bon dem Schlue der Worunterfuhung und 
der Werfebung in den Anklagefland. 

Il. Schluß der Vorunterſuchung. 

$. 220. 

Die Vorunterfuchung wird gefchloffen, fobald die dem Unterjuchungs- 

tichter befannt gewordenen Erfenntnißquellen fo benügt find, daß von wei: 

terer Verfolgung berfelben weder eine beſſere Aufklärung der Sache, noch 

die Entdedung neuer erheblicher Umſtände zu erwarten ift. ‘Der Unterfu- 

chungsrichter hat ſich hierbei gegenwärtig zu halten, daß mit ter größten 

Beichleunigung für eine gründliche Vorbereitung der Hanptverhandlung 

Eorge zu tragen ift. 

Der Zweck der Vorunterfuhung, wie er im $. 87 ber Strafprocenord- 
nung bezeichnet ift, wurde bereit6 oben (CS. 191) auseinandergefeßt. Sobald 
derfelbe erreicht erfcheint, hat der Unterfuchungsrichter die Worunterfuhung zu 
fchließen, indem er dem AUngefchuldigten die im $.222 vorgefchriebene Eröffnung 
macht. Die möglichfte Befchleunigung aller Unterfuchungsfcritte, um fo bald 

als möglih zum Schluffe der Vorunter uchung zu gelangen, ift eine der wich» 
tigften Pflichten des Unterſuchungsrichters, ohne deren Erfüllung die Vor⸗ 

theile der Deffentlichkeit und Münblichfeit des Verfahrens großen Theiles 
wegfallen würden, indem einerfeitd die Verſpätung der Hauptverhandlung 
leicht dahin führen Eönnte, daß viele Zeugen nur unfichere und unzuverläffige 

Ausfagen ablegen, andererfeitd der Angefchuldigte durch unnörhige Verlängerung 
ber Unterfuchungshaft ein ungerechtfertigtes Uebel erleiden würde. Uebrigens 

dürfte es nicht überflüffig fein, bier insbefondere daran zu erinnern, baß die 

Vorunterfuhung nicht früher gefchloffen werden foll, als bi8 dem Angefchul- 

digten alle wider ihn vorliegenden Verbachtögründe und Beweismittel zum 

Behufe feiner Nechtfertigung mitgetheilt worden find. 

$. 221. 

If die Borunterfuchung wider den Angefchuldigten wegen mehrerer 

Verbrechen oder Vergehen geführt worden, fo kann dieſelbe auch ſchon 
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dann gefchloffen werden, wenn fie nur wegen der fchiweren Verbrechen oder 

Vergehen erfchöpft ift, und die geringeren vorausfichilich einen wefentli- 

hen Einfluß auf die Ausmeffung der Strafe oder auf die Frage der Ent- 

ſchaͤdigung haben werben. 
6. 222. 

Am Schluffe der Vorunterfuchung hat der Unterfuchungsrichter dem 

Angefchufdigten zu bedeuten, Daß er zur Abwendung feiner Nerfegung in 

den Anklageftand eine Vertheivigungsfchrift bei dem Bezirfs-Eollegia Ige 

richte überreichen könne, zu deren VBerfaffung ihm auf fein Verlangen eine 

Frift von acht Tagen anzuberaumen ift. Es fteht ihm auch frei, fich zu 

diefem Ende einen Vertheidiger zu wählen, ober das Gericht um die Be- 

ſtellung eines Vertheidigers zu erfuchen. Die Einfiht der Borunterfüs 

Hungsacten ift fowohl dem Angefchuldigten, als auch feinem Bertheidiger 

unter den Beftimmungen des $. 248 zu geftatten. 

Diefe Beftimmung des öſterreichiſchen Nechted verbient gewiß vor 
dem franzöfifchen Rechte den Vorzug. Nach dieſem (Code d’ insir. art. 

217) ſteht dem Angefchuldigten in den Bällen eigentliher Verbrechen zwar 

das Recht zu, ber Anklagefammer eine Denkfchrift zu überreichen, allein nicht 
nur wird er von dem Unterfuchungsrichter nicht befonders darauf aufmerkſam 

gemacht, fondern es fteht ihm auch nicht das Hecht zu, zum Behufe der Ab⸗ 

faffung dieſer Denkfchrift die Acten einzufehen oder um die Beſtellung eines 

Vertheidigerd zu bitten. Diefelbe Beſtimmung enthält das großherzoglich 

beffifche Gefeg vom 28. October 1818 ($. 75) und das kurheſſiſche 

Geſetz vom 31. October 1818 ($. 183). Die öfterreichifche Geſetzgebung da⸗ 

gegen ging von der Anficht aus, daß bie Verfegung in den Unklageftand fo 

nachtheifige Folgen für den Angefchuldigten nach ſich ziehe, daß es fehr hart 

wäre, wenn man dem Leßteren nicht die Befugniß einräumen wollte, durch 

eine am Schluffe der Worunterfuchung eintretende Vertheidigung derfelben vor: 

jubeugen. Soll jedoch eine ſolche Verteidigung von irgend einem Erfolg fein, 

fo muß dem Angefchulbigten das Recht zuftehen, ſich eines Vertheidigers zu 

bedienen und Einficht von den Vorunterfuchungsacten zu nehmen. Beides 

wurde demnad dem Angefchuldigten geftattet *); es verfteht ſich jedoch von 

ſelbſt, daß derfelbe auf die ihm nad dieſem $. zuftehenten Befugnifle auch 

verzichten kann, und daß in diefem alle keineswegs der Ablauf der im $. 222 

anberanmten achttägigen Friſt abgemwartet zu werden braucht, 

*) Aehnliche Beſtimmungen, wie biefer $. ber öfterreichifchen Strafproceßorbuung, ente 

halten das naffanifche Gefeh vom 14. April 1849 55. 68, 7072 und 7& und 

das würtembergifche Gefeh vom 14. Auguſt 1849 5: 9, 
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MH. Anträge der Staatdanwaltfchaft; Verfegung 
in den Anflageftand. 

Die öfterreichifhe Gefeßgebung hat aus den fehon oben (S. 190) dar: 
geftellten Gründen das Princip aufgeftellt, daß Niemand wegen eined Ver: 
brechens oder Vergehens einer förmlichen Hauptverhandlung unterzogen wer: 
den Eönne, ohne daß vorher ein vichterliches Erfenntniß feine Verſetzung in 

den AnElageftand ausgefprochen. Durch diefe Einrihtung find die zwei großen 
Stadien des Verfahrens, die Vorunterfuhung und Hauptverhandlung, fcharf 

gelchteben. . 
Bon befonderer Wichtigkeit find nun die Beftimmungen über das zum 

Behufe der Faͤllung dieſes Erkenntniſſes auf Verfegung in den Anklageitand 

zu beobachtende Verfahren. Die verfchiedenen Gefeggebungen weichen in bie: 
fer Beziehung fehr von einander ab. Sn England Eann nur derjenige als 

förmlich angeklagt vor Gericht geftellt werben, gegen welchen diegroße 
Jury auf die Zuläffigfeit der Anklage erkannt hat. Im Laufe des zwölften 

Jahrhundertes fchon entwickelte ſich diefe Einrichtung aus dem alten Ge: 

meindeverbande und der allen Gemeindegliebern obliegenden Pflicht, began- 

gene Verbrechen bei den von dem Sheriff oder den herumreifenden Eönigli- 

chen Richtern abgebaltenen Verſammlungen anzuzeigen. Die Erklärung ber 
bei diefen Verfammlungen aus ber Nachbarſchaft gewählten Geſchwornen 

galt ald Ausfpruch der Anklage gegen eine beſtimmte Perfon von Seite der 
rügenden Gemeinde. Gegenwärtig befteht die große oder Anklage-Jury *) 

aus wenigftens zwölf und höchftend 23 Geſchwornen, welche ſich gleichzei: 

tig mit der Urtheilsjury verfammeln, und welchen ale Anklageacte zur 

Prüfung vorgelegt werden. Der Anklageact Chill, indietment) ift an be- 
ftimmte durch das Geſetz und ben Gerichtsgebrauch feftgefegte Förmlichkeiten 
gebunden und muß mit der größten Genauigkeit die perſönlichen Verhaͤltniſſe 

des Angeklagten, bad Verbrechen, die Zeit und den Ort der Verübung des 
fe'ben bezeichnen und insbefondere mit den genaueften gerichtsgebräuchlichen 
Ausdrücden dem einzelnen Verbrechen angepaßt fein. Die Anklagejury wird 

zuerft von dem vorfigenden Richter beeidet und mit Hinweiſung auf die ih: 

rer Entfcheidung unterliegenden Anklagen über ihre Pflichten belehrt ; fie zieht 
fih dann mit allen ihr übergebenen Anklageacten in ihr Berathungszimmer 

zurück. Die Verhandlung, welche hierauf vor ihr zu pflegen ift, findet ohne 
Intervention einer Serichtöperfon und mit Ausſchluß der Oeffentlich— 

*) ©. bierüber Stephen, Handbuch des englifhen Strafrechtes (überfegt von 

Mühry) ©. 584 u. ff. und den Auffab von Mühry in der Fritifchen Zeitſchrift für 
Rechtswifienfchaft und Geſetzgebung des Auslandes XXI. Band S 194 u. ff.3 ferner 
Bienerim Archiv des Erim. Rechtes 1849 ©. 74.3 endlich die Auffäge von Mitters 

maier in ber Fritifchen Zeitfchrift XXL. Band S. 325 und XXII. Band S. 139. 
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Feit ftatt. Die Anklagejuryg vernimmt ben Anklaͤger und die von ihm be⸗ 
zeichneten Perfonen, und zwar leßtere eidlih, jedoch weder den Angeklagten 
noch die von diefem etwa vorgerufenen Entfhuldigungszeugen ; auch werden 
terfelben Eeine Vorunterfuchungsacten mitgetheilt. Nach erfolgter Verneh⸗ 
mung der Anklagezeugen entfcheidet die große Jury, ob die vorhandenen 
Beweife genügen, um den Angefchuldigten in den Anklageand zu verfegen, 
zu weldem Ausfpruche, wenn er auf Verſetzung in den Anklageftand Tauten 
fol, die Webereinftimmung von wenigftend zwölf Geſchwornen erforderlich ift. 
Ihr Ausfpruch Tautet im bejahenden Salle: »true bill” (mahre oder begründete 
Anklage), im verneinenden Falle: „no Irue bill” oder »not found? (unge- 
gründet). Sm erften alle ift der Angefchuldigte burch diefen Ausfpruch fürm- 
ih gerichtlich angeklagt (indicled) und wird fogleich vor das in der Ne. 
gel gleichzeitig verfammelte Eleine Schwurgericht (petty jury) zur 
Aburtheilung geftellt. Im zweiten Falle wird der Beſchuldigte fogleich frei⸗ 
gelaffen ; er Eann jedoch deffenungeachtet, wenn dem vorfißenden Richter die 
Anklage wider denfelben begründet erfcheint, neuerlich verhaftet und bei der naͤch 
ften Schwurgerichtsfigung (Circuit) vor eine andere große Jury geftellt werden. 

Dieſes Verfahren vor der AUnklagejury, weiches von vielen Schriftſtellern 
zu den Hauptichugmitteln der Freiheit gegen grundlofe Anklagen gezählt 
wird, bat jedoch in England felbft ſchon feit einer Reihe von Jahren die 
beftigften Anfechtungen erfahren; insbefondere ift Tord Brougham als 
ein Dauptgegner ber großen Jury aufgetreten. Die Eilfertigkeit, womit fie in 

der Regel verfährt, die Unvollſtaͤndigkeit des ihrem Urtheile zum Grunde 
liegenden Materials, iusbefondere der Umftand, daß fie nur den Anfläger 

und die von ihm beigebrachten Belaftungszeugen hört, die Nichtöffentlichkeit 
ihrer Verhandlungen und die Verzögerungen und Koften, welche mit diefem 

Verfahren verbunden find, haben zahlreiche Stimmen für die Abfchaffung 

der Anklagejury vereinigt”). In der neueften Zeit (im April 1849) hat bie 

englifche Regierung felbft einen Antrag auf Aufhebung derfelben in London 

in dem Unterhaufe eingebracht und den Vorfchlag gemacht, daß die Erkfä- 
rung de3 mit der Vorunterfuchung beauftragt gewefenen Richters, daß er die 

Anflage für begründet eradhte, die Stelle des Ausfpruches der großen Jury 

vertreten und zur Verfegung des Beſchuldigten in den Anklageftand hinreichen 

folle. Diefer Gefeßentwurf wurde zwar im J. 1849 von dem Parlamente 

nicht mehr berathen, allein er ward einem Ausſchuſſe uͤberwieſen, welcher viele 
durch Tangjährige Praris mit dem Verfahren vor der großen Jury genau 

befannte Männer vernahm, die fih beinahe ſämmtlich für die Aufhebung 

*) &, hierüber befonders: Eighth report of Ihe commissioners on criminal law 

(London 1845) umd die in Mittermater’s deutſchem Strafverfahren (1846) TI. Band 

S. 171 Note 108 aufgezählten Schriften. Unter den ausgezeichneten Richtern, welche 

fih in diefem Sinne ausgefprochen,, verbient vorzüglih Lord Denman genannt zu 

werben. 
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der Anklagejury erklaͤrten ). In Folge beffen hat bie englifche Megierung 
das Parlament bei feinem dießjährigen Zufammentreten neuerlich unter Vor⸗ 

legung eines umfaflenderen Antrages auf die Nothwendigkeit, dem mangel« 

haften Verfahren vor der großen Jury ein Enbe zu machen, hingewiefen. 
In Schottland **) befteht Eeine Anklagejury, fondern die Erhebung 

der förmlichen Anklage ift in der Negel ganz dem Ermeffen des als öffentlis 
cher Aufläger auftretenden Beamten überlaffen, ber, wenn er die Anklage 

für begründet hält, nach den Ergebniffen der Vorunterfuchung eine Anklage- 

ſchrift Clibel) abfaßt, worin insbefondere alle Beweismittel, deren er fich in 

der Hauptverhandlung zur Begründung feiner Anklage bedienen will, bei 

fonftigem Verluſte derfelben genau angegeben werden müffen. Dieſe Anflage- 
ſchrift wird fammt der Zeugenlifte dem Angefchuldigten mitgetheilt und nur, 

wenn biefer vor der Hauptverhandlung die formelle Giltigfeit (relevancy) 

ber ihm zugeftellten Ankfagefchrift beftreitet, wird darüber verhandelt und 

von dem Berichte durch ein Zmifchenurtheif über die Zuläffigkelt der Anflage 
erkannt. 

In $ranfreich wurde urfprünglich durch das Geſetz vom 16.—20. 

September 1791 (2. Theil, Titel 1) nach dem Worbilde Englands eine An⸗ 
Elagejury eingeführt, welche aus acht durch das Loos gezegenen Ge— 

ſchwornen beſtand, die unter dem Vorfige eines Richters (direcleur du jury) 
den Befchädigten und die Zeugen felbft vernahmen und fohin auf Grund die- 
fer Vernehmung und der ihnen vorgelegten Anklagefchrift nad) Stimmen: 
mehrheit entfchieden, ob die Anklage ſtatt finde oder nicht ***). Diefe Einrich: 

tung wurde auch durch den Code vom 3. Brumaire bed Jahres IV Carl. 

*) Sehr intereffant find die Mittheilungen Mitternaier’s aus bem von ber Barlas 
mentscommifjion hierüber am 27. Juni 1849 erftatteten Berichte in ber Fritifchen Zeit⸗ 

ſchrift für Rechtswiſſenſchaft XXII. Band S. 139159, woraus die Mangelhaftigfeit 

des Inftitutes der Anflagefury in feiner gegenwärtigen Geſtalt deutlich erhellt, Wie 
wenig biefelbe zum Schube des Angeklagten gegen grundlofe Anflagen gereiche, erhellt 

auch daraus, daß in ben Jahren 1845 bis 1847 burchfchnittlich 2972 Anflagen der 

großen Jury bei vem Bentral-Eriminal-Gerichtshofe zu London vorgelegt wurden, von 
welchen fie jährlich 2778 zuließ, während fie nur in 194 Fällen die Anklage verwarf. 
Die. Zahl der verworfenen Anklagen beirug fomit in diefen drei Jahren nur 8%, der 

vorgelegten Anlagen, während die Feine Jury noch in 16 bis 20 Fällen von je 100 
zugelafjenen Anklagen ein Nichifchuldig ausſprach. 

**) Mittermaier, deutſches Strafverfahren II. Band S. 173 u. ff. — Biener im 
Archiv des Erim. Rechtes 1849 ©. 78. 

“r) m bejahenden Falle erflärte die Anklagejury; „oui, il y a lieu,® im verneinenden 

Falle: „non, il n’y a pas lieu”. Band bie Jury, daß zwar Grund zur Anklage gegen 
den Beſchuldigten, jeboch wegen eines anderen als des in ber Anflagefchrift bezeichnes 

ten Verbrechens ober Bergehens vorhanden fel, fo erflärte fie: zil n’y a pas lieu & 
la presente accusation.? 



819 

216—264 und 491—501) und durch die Conftitution vom 22. Frimaire des 
Jahres VIII aufrecht erhalten, allein fhon im Jahre 1800 durch das Gefeg 
vom 7. Pluvioſe des Jahres IX dahin abgeändert, daß die Anklagegefchwor- 
nen nicht mehr die Zeugen feldft vernehmen, fondern ihren Ausfpruch über bie 
Statthaftigkeit der Anklage nur auf die ihnen von dem Schwurgerichtödirector 
mitzutheilenden Worunterfuchungsacten gründen follten. Allein die Erfahrung 
gab diefer Inſtitution Eein guͤnſtiges Zeugniß. Die meiften Gerichtshöfe ſpra⸗ 
hen fich für die Aufhebung der Anklagejury und für die Ueberlaffung des 
Anflage-Erkenntniffes an rechtögelehrte Richter aus. Insbeſondere wurde ger 
gen jene Einrichtung geltend gemacht, daß bie Geſchwornen den Unterfchied 
zwiſchen Verdacht, und Beweisgründen zu häufig verfennen und, indem fie 
zur Verfegung in den Anklageftand ſchon Gründe der letzteren Art fordern, 

Strafverfolgungen durch zu nachfichtige oder umüberfegre Erklärungen, daß 
kein Grund zu einer Anlage vorliege , erfticken; — daß fie nicht geeignet 
fein, über fchriftlihe Verhandlungen, die ihnen Bein lebendiges Bild der 
Sachlage liefern, ein richtiges Urtheil zu fällen; — daß dagegen die Beru— 

fung der Zeugen vor die Anklagejury mit zu großen Koften verbunden wäre ; 
— endlih daß das Inſtitut der doppelten Jury nicht nur zu Eoftfpielig für 
den Staat, fondern auch für die Staatsbürger zu läftig fei, fo mit nur ihren 

Eifer für das Gefchwornenamt überhaupt abkühlen Eonnte. Aus diefen Grün⸗ 

den wurde in der Strafprocefordnung Mapoleond vom J. 1808 die Anklager 

rg ganz aufgehoben und an deren Stelle die Entfcheidung über die Statt⸗ 
baftigfeit der Anklage durch rechtsgelehrte Richter geſetzt, eine Einrichtung, 

welche bis zur ebruarrevolution des Jahres 1848 unverändert blieb, obſchon 

iih bei der Mevifion der Strafproceßordnung im Jahre 1831 manche Stim- 
men aus politifchen Gründen für die Wiedereinführung der Anklagejury erhoben. 

Im Jahre 1848 wurde der Wunfch nach Wiederherftellung der Anklage: ' 
jury als eines Schugmitteld der indiduellen Freiheit neuerlich und mit großer 
Lebhaftigkeit erhoben; allein, da ſich der Caſſationshof in feinem Gutachten 

über den Entwurf einer neuen Serichtöverfaffung entfchieden gegen die An⸗ 
Hagejury ausſprach*), wurde die beftehende Einrichtung, wie fie der Code 

dinstruction eriminelle gefchaffen hatte, beibehalten. 

) In biefem Gutachten (in Sagemann's Zeitfehrift: Der Gerichtsſaal, 1849 I. Band 
S. 153) wird das Berlangen nad Wiederherſtellung der Anflagejury geradezu als 

„wibderfinnig” bezeichnet und unter Anderem gefagt: „Das natürliche Streben der 
Anflagejury geht dahin, fih zur Mrtheilsfury zu erheben. Sie vernichtet die Zuftändig- 
keit des Affifenhofes zu Gunſten ber ihrigen. Die Anflagegefchwornen wollen nicht ein- 
fehen, daß die Zuflimmung zur Anklage nicht Verurtheilung, und die Berwerfung ber 
Anklage nicht Sreifprechung fei. Für die Meiften find Diefe Begriffe zu verwickelt. — 
— — Man muthet der Anklagefury zu, fehr fchwierige Fragen zu löſen. Sie foll 

bie Gränze zwifchen Bermuthbung und Beweis finden und ben Unterſchied bes 
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Das franzöfifche Recht) (Code art. 127 - 1836; 217—240) ver⸗ 

ordnet, daß der Unterſuchungsrichter, fooald er eine Vorunterſuchung für ge: 
ſchloſſen erachtet, die Acten nach vorläufiger Anzeige an ben Staatsanwalt der 
Rathskammer bed Zuchtpoligeigerichtes, welche außer dem Unterfuchungsrichter 

noch aus zwei Nichtern befteht, vorlegen und darüber Be richt erftatten folle. 
Bei dieſer Berathung , welche immer in Abwefenheit ded Staatsanwaltes und 

in nicht öffentlicher Sitzung flattfindet und fi) nur auf die Vorunterfuchungs- 

acten und auf den fchriftlichen Antrag des Staatdanwaltes gründet, hat der 
Unterfuchungsrichter eine entfheidende Stimme. Findet die Rathskammer, 
daß die That weder ein Verbrechen, noch ein Vergehen, noch eine Uebertre⸗ 
tung begründe, oder daß gegen den Angefhuldigten Beine genügenden Ver: 
dachtsgruͤnde vorhanden feien, fo erklärt fie, daB Fein weiteres Verfahren ftatt 
babe (Cordonnance de non-lieu), und verfügt zugleich die Freilaffung des 

etwa in Haft befindlihen Ungefchuldigten. Gegen einen folden Befchluß Eann 

der Staatsanwalt binnen 24 Stunden Einfprache (opposilion) mit aufſchie⸗ 

benter Wirkung erheben, worüber fohin die Anklagekammer ded Appelihofes 

entfsheidet. Findet die Rathskammer, daß die That nur ein Vergehen oder 

eine Uebertretung bilde, fo verweifet fie den Befchuldigten im erften alle 

vor das Zuchtpofizeigericht, im legten Falle vor das einfache Polizeigericht 
(orılonnance de renvoi oder de mise en prevenlion). Der Befchuldigte 
Eanı gegen einen ſolchen Beſchluß nach der von dem Gaffationshofe anerkann: 
ten Praris eine Befchwerde an die Anklagekammer nur dann ergreifen, wenn 

er die Unzuſtändigkeit der Rathskammer behauptet. 

Findet dagegen die Rathskammer oder auch nur Ein Mitglied 
derfelben, daß die That ein Verbrechen (crime) begründe,, und daß hin 

meſſen, welcher zwifchen den im Geſetze ausgefprochenen und benjenigen Vermuthungen 
beſteht, die ber gefunden Vernunft und dem Gewiſſen des Menfchen anheimgeftellt find. 

Kanır man eine folhe Aufgabe dem Erften Beten vorlegen? — — Mit einem Wort, 
e8 gehört mehr Einfiht und Bildung dazu, in der Anklagejury, als in ber Urtheile: 

jury mitzuwirken, weil in dem Ausſpruche ber Erfteren eine Derwehung von Rechts: 

und Thatfragen nie zu umgehen ifl.d — Mit Recht fagt auch Mittermaier in ber 

fritifchen Zeitfchrift für Rechtswiſſenſchaft XXll. Band S. 158: „Das Inftitut ber 
Anflagejury zeigt, wie auch die herrlichfte Einrichtung, die unter anderen VBerhältniffen. 

wohlthätig wirkte, allmälig bei geänderten Derhältniffen veraltet und entartet, fo daß. 
fiv den, durch neue Bebürfniffe und Zuftände hervorgerufenen Ginrichtungen Plag ma: 

hen muß.” — Diefe Zeugniffe werben binreichen, um ben auch in Deutfchland feit 
dem Jahre 1848 wiederholt erhobenen Wunfch nach Einführung ber Anklagejury auf 
feinen wahren Werth zurückzuführen. 

*) €, hierüber befonderde Morin, dictionnaire du droit criminel p. 22 -26 und 

139—1425 dann Sebire et Carteret, encyclopedie du droit Ill. Vol. (Paris 

1843) p. 529-548 und 551—562. — Duverger, manuel des juges d’instruc- 
tlou. Paris 1844, IL Vol. p 283 - 306. 
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reichende Verbachtögründe gegen ben Befchulbigten vorhanden feien, fo ver: 
weifet fie die Sache an bie Anklagefammer des Appellbofes, d. i. einen 
eigenen, aus wenigftend fünf Richtern mit Einſchluß des Vorfigenben beſte⸗ 

benden Senat dieſes Gerichtes, welcher bis zum: Jahre 1848 fländig auf je 
ein Jahr gebildet wurde, ſeitdem aber in Srankreich nicht mehr fländig ift. 

Die Anklagekammer entfeheidet. ſohin in nicht öffentlicher Sigung, nachdem 

der Serichtfchreiber in Gegenwart des Generalprecuratore .alle Actenftüce 

ber Vorunterſuchung und bie etma überreichten Denkffchriften des Angeſchul⸗ 
digten oder der Civilpartei vorgelefen, und nachdem der Generalprocurator 

einen Vortrag gebolten und feine Anträge geftellt: hat, in Abmwefenheit des 

Generalprocurators auf Grundlage der Vorunterfuchungsacten, ob die That 
ein Verbrechen bilde, und ob hinreichende Verdachtsgründe gegen den Ber 

ſchuldigten vorhanden feien, um die Verfegung desſelben in ben Anflageftand 
auszufprechen. Im bejahenden alle verordnet die Anklagekammer die Ver⸗ 

weifung des Vefchuldigten vor die Affifen und verfügt unter Einem über die 

Sertdauer ber Haft besfelben durch Erlaffung oder Beflätigung des Crimi⸗ 
nalhaftbefehles Cordonnance de prise de corps). Diefed Verweiſungserkennt⸗ 
niß (arret.de renvoi oder de.mise en accusalion), durch welches über alle 

connexen Verbrechen oder Vergehen, worüber die Acten zu gleicher Zeit vor 
liegen, erfannt werben muß, bildet die Grundlage, auf welde hin der Ber 

neralprocurator die Anklagefchrift Cacte d’accnsation) ausfertigen muß. 
Sowohl Der Staatsanwalt ald der Ungeklagte Fönnen dagegen, jedoch nur 
aus drei im Geſetze Cart. 299) beſtimmt bezeichneten Gründen die Nichtig- 
keitsbeſchwerde ergreifen. 

Findet bie Anklagekammer, daß die That, welche dem Angefchulbigten 
jur Laſt gelegt wird, durch Fein Gefeg mit Strafe bedroht fei, oder daß Feine 

binreihenden Angeigungen für die Schuld besfelben vorliegen, fo verorbnet 
fie ebenfalls die Einftellung ded Verfahrens (arr&t de non-Lieu) und die Frei⸗ 

laflung des verhafteten Befchuldigten. Hält fie dagegen die That nur für 

ein Vergeben oder eine Uebertretung, fo ſpricht fie die Verweilung des Ber 

ſchuldigten vor das zufländige Zuchtpoligeigericht ober vor das einfache Polizei⸗ 
gericht aus, Der Auklagekammer ſteht es auch zu, Ergänzungen der Vorunter- 
ſuchung zu veranloflen, ja fogar in Beziehung auf ftrafbare Mandlungen, 
welche mit ben bereits vorliegenden Thotſachen im Zuſammenhange ftehen, 
eine neue Verfolgung von Amtswegen zu verordnen. 

Diefe Einrichtung des franzöſiſchen Rechtes, welche im Mefentli- 
hen ollen neueren Geſetzen in Deutfchland und der Schweiz zum Grunde 
liegt, Teibet an einigen bedeutenden Gebrechen, deren Vermeidung bei Ein- 

führung diefer Einrichtung vorzüglich angeftrebt werden mußte. Dahin ges 
hören: 3) der Umftand, daß der Unterfuchungsrichter in der Rathskammer, 
bie außer ihm nur aus zwei Michtern belebt, enticheibende Stimme hat, fo« 

Würth Ecraſproceß. 21 
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mit der Natur der Sache nady einen überwiegenden Einfluß ausübt; — 2.) 

die gegen alle gewöhnlichen Regeln über Stimmenmehrheit in Richtercollegien 

verftoßende Anordnung, daß, wenn aud nur Ein Mitglied der Rathskam⸗ 

mer die dem Ungefchuldigten zur Laſt liegende That für ein Verbrechen hält, 

die Sache an die Anflagefammer gelangen muß, eine Einrichtung, die durch 

die Rädficht auf möglichfte Vermeidung voreiliger Unterfuchungseinftellungen 

Faum gerechtfertigt fein dürfte; — 8.) die Beftellung des Generalprocuraters, 

fomit des öffentlichen Anklägers felbft, zum Referenten in der Anklagekam⸗ 

mer, wodurch die Gefahr einer nicht ganz unbefangenen Darftellung der Sach⸗ 
fage begründet wird; — 4.) die Ungleichheit in der Berechtigung ded Staats: 

anmwaltes und des Angefchulbigten zur Ergreifung von Nechtsmitteln gegen die 

Berweifungserkenntniffe der Rathskammer und die übermäßige Befchränkfung 

biefer Rechtsmittel ſowohl gegen die Erfenntniffe ber Rathskammer, ald auch 

der Anflagefammer. 

Nicht minder wichtig if die Srage, ob überhaupt in jenen Fällen, in 

welchen die Competenz der Schmwurgerichte eintritt, zum Behufe der Verfegung 
in den Anklageſtand die in dem frangöfifchen Rechte angeordnete boppelte, und 

daher nothiwendig mit großem Zeitaufwande verbundene Berathung durch die 

Rathskammer und die Anklagefammer zweckmäßig fei, oder ob bie von 

mehreren neueren deutfchen und ſchweizeriſchen ®elegen angenommene Einridh- 
tung den Vorzug verdiene, wornach auch in ben, den Schwurgerichten vorbe- 
baltenen Straffällen nur eine einmalige Berathung Über die Frage der Ber: 

fegung in den Anklageſtand, fei es bei dem überhaupt zur Ueberwachung der 

Vorunterſuchung beftimmten Gerichte, fei es bei einer eigenen Anklage: 
Fammer, eintritt. Gegen bie franzöfifche Einrichtung fpricht fehr entfchieden 
bie große Complication des Mechanismus, die einen bedeutenden Zeit» und 

Koftenaufmwand verurfacht. Der für diefelbe angegebene Grund, daß in ber 

doppelten Berathung ein befonderer Schug des Angefchuldigten gegen leicht: 

fertige Anlagen liege, hat fi in Frankreich, wo allerdings auch die überaus 

mangelhafte Einrichtung des Verfahrens vor der Raths⸗ und Anklaͤgekammer 
wefentlich dazu mitwirfte, durchaus nicht bewährt; jedenfalls ift der Schuß 
des Angeklagten beffer durch Geſtattung von Rechtsmitteln gegen das Ver: 
weifungserfenntniß zu erreichen 9. 

Unter ben neueren deutfchen Gefegen haben das baierifche Gefep vom 
10. November 1848 $$. 47—59, daß Eurheffifche Gefeg vom 31. Oc⸗ 

tober 1848 $$. 173—190, die preußifche Verordnung vom 8. Yänner 
1849 $$. 47, 48, 76—78 und das hannoverifche Geſetz vom 24. De⸗ 
cember 1849 $$. 15—37 das franzöfifche Syſtem der doppelten Berathung 
über die Verfegung in den AnElageftand in Schwurgerichtsfätlen beibehalten. 

*) ©. Hierüber Jagemann's Gerichtoſaal 1849 I. Band S. 87 -—- 108. 



Das würtermbergifche Gefe vom 14. Auguſt 1849 65. 10-21 dager 
gen, das großberzoglih heffifche Geſetz vom 28. Dctober 1848 $$. 78 
bi8 91, das naffauifche Geſetz vom 14. April 1849 SS. 75—93 und 
die babifche Strafproceßordnung $$. 205 u. ff. haben das Syſtem der ein« 
maligen Berathung zum Grunde gelegt. 

Bei Abfaffung des Sfterreichifchen Gefeges wurde vor Allem aus den 
oben angeführten Gründen die Einführung einer Anklagejury, wie fie in 
England befteht, als unzweckmäßig erfannt und die Ueberlaffung des Erkennt⸗ 
niffes Über die Verfeßung in den Anklageſtand an die rechtsgelehrten Nichter 
befhloffen. Es wurbe hiebei das Syſtem der doppelten Berathung in Schwur- 
gerihtsfällen durch die Rathskammer des Bezirfs-Collegialgerichted und die 
Anklagefammer aufgegeben und das Syſtem der einmaligen Entfcheidung, 
jedoch in den vor das Bezirks-Collegialgericht gehörigen Straffällen durch dier 
ſes, in Schwurgerichtsfällen aber durch die Anklagelammer des Dberlandesge« 
rihtes eingeführt. Im llebrigen wurde aber das Verfahren über die Verfeßung in 
den Anklageftand vor dem Bezirkscollegialgerichte und jenes vor der Ankla⸗ 
gekammer möglichft gleichgeftellt. Da überdieß nach dem äfterreichifchen Gefege 
ber Unterfuchungsrichter nie eine entfcheidende Stimme hat, der Vortrag über 
das Thatſaͤchliche aus den Acten nie von dem Staatsanwalte, fondern im: 
mer von einem Mitgliede ded Berichtes felbft gehalten wird, ba ferner für 
ſehr ausgedehnte Rechtsmittel gegen das Werweifungserfenntniß und für mög: 
lichſte Gleichſtellung des Staatsanwaltes und des Angeklagten in Beziehung 
auf diefe Rechtsmittel geforgt ift, fo dürfte wohl Niemand verfennen, wie fehr 
die öfterreichifhe Strafproceßordnung in Hinſicht auf dieſes Stadium des 
Verfahrens vor dem franzdfifhen Rechte den Vorzug verbient. 

Um das Spftem der einmaligen Berathung über bie Gtatthaftigkeit 
der AnElage in den vor das Schwurgericht gehörigen Straffällen durchzuführen, 

ftellt e8 die öfterreichifhe Strafproceßordnung in das Ermeffen des Staats: 
anwaltes am Bezirfscollegialgerichte, ob er die ihm von dem Unterfuchungs- 
fihter mitgetheilte gefchloffene Vorunterſuchung, wenn er fie ebenfalls für 

ſpruchreif haͤlt, an die Anklagekammer Ieiten, oder ob er die Berathung dar⸗ 
über bei dem Bezirks⸗Collegialgerichte ſelbſt veranlaffen wolle. Erfteres gefchieht, 
wenn er den Fall nach den Vorunterfuchungsacten als zur Competenz des Ge. 

ſchwornengerichtes gehörig betrachtet, Teßteresdagegen, wenn er entweder glaubt, 
daß Fein Grund zum weiteren Verfahren vorhanden fei, oder wenn er die That 
als ein zur Competeng des Bezirkscollegialgerichtes gehöriges Verbrechen oder als 
ein Vergehen anfieht und darnach die Zuſtandigheit d des Veritts. Colegielzerih 
tes begruͤndet erachtet. 

8. 223. 
Nach dem Schluſſe der Vorunterſuchung theilt der uUnterſuchunge⸗ 

richter die Acten dem Staatsanwalte mit, welcher fie binn en I Angftens 
21 
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lichfte Kürze ift dabei zu empfehlen. Uebrigens muß der Antrag bed Staats⸗ 

anwaltes, wenn er auf die Verfegung des Angefchuldigten in den Anklage: 

ftand gerichtet ift, immer auch über die Frage der Verhaftung oder ber Fort⸗ 

dauer der Haft desfelben ſich ausdehnen und jene Zeugen und Sachverftändigen 

bezeichnen, deren Vorladung zur Hauptverhandlung die Staatsanwaltſchaft 

für nöthig erachtet, oder rückfichtlich welcher eine Vorleſung ihrer in der Vor⸗ 

unterfuchung abgelegten Auslagen genügen foll. 

8. 224. 

Im erften Falle hat der Generalprocurator, wenn er nicht Ergän: 

ungen der Vorunterfuchung einzuleiten für nöthig erachtet, binnen acht 

Abrede ftellt, und bie zwei anderen Kleider, in beren Beſitz Rofina Schirmer noch 
am 1. oder 2. Auguft d. 3. von Barbara Frühmann gefehen wurde, ſchon vor Jahr 

und Tag von einent unbefannten Tröbler erfauft zu haben behauptet, erfcheint fie doch hei 

Erwägung aller vorerwähnten Umflände als dringend verbächtig, diefe Kleider ber Rofina 

Schirmer entwendet zu haben. 
Da der Gegenftand diefes Diebftahles mehr als 5 fl. C. M. werth iſt, da derfelbe zur 

Zeit der Entwendung verfperrt war, und da Anna Flock damals Dienfimugb der Rofina 

Schirmer war, fo ift die That nach den 66. 154 I. Hit. c und 156 II. lit. a Str. 

G. 1. Th. in doppelter Beziehung als das Verbrechen des Diebftahles zu beirachten und 

nach $. 158 Str. &. I. Th. zu beftrafen. Gemäß Art. IX. der Ginführungsverorbuung 

zur St. Pr. D. gehört demnach die Hauptverhandlung dieſes Falles vor bas k. k. Be: 

zirks⸗Collegialgericht. 
Für die Fortdauer der Unterſuchungshaft der Anna Flock ſpricht die Fortdauer der 

Beſorgniß nachiheiliger Berabrebungen derfelben mit den Zeugen. 

Neunkirchen am 1&. September 1850. 

Der k. k. Staatsanwalts:Subflitut: 

Rießm.p. 
Auf dieſer Eingabe: 

Hierüber wird eine Sitzung auf den 20. 
d. M. unter meinem Vorſitze und unter Zu⸗ 
ziehung ber Herren Bezirksgerichts⸗Aſſeſſoren 
Stein und Weimmers, von welchen Erſte⸗ 
rer ale Referent beſtimmt wird, angeordnet. 
Hiervon werben bie genannten Affefforen und 
bie E E Staatsanwaltfchaft Durch Einficht die: 
fer Verfügung in Kenntniß gefeßt. 

Am 14. September 1850. 
Wilhelm m. p., Geſehen am 14. September 1850: 

Bezirksrichter. Rießm.. 

Geſehen am 15: September 1850: 
Steinm. p.' 
Weimmere mp. 
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Tagen nah Empfang der Borunterfuchungsacten dieſe fammt feinen 
ſchriftlichen und begründeten Anträgen an das Oberlandesgericht zu über- 
geben. Bei diefem wird ein Mitglied der Anklagekammer als Referent ber 
Rellt und binnen der nächftfolgenden acht Tage eine Sigung anberaumt, 
um über bie Anträge des Generalprocurators zu erkennen. 

Der Generalprocurator wird feine Anträge am zweckmaͤßigſten, wie dies 
auch in den Formularien*) dargeſtellt iſt, dem Präfidenten des Oberlan⸗ 

*) Die Formularien von Anträgen bes Generalprocurators lauten: 

1) Im Falle eines vorliegenden Geftänbniffes. 

3. 1536. An ben Herrn Präfinenten bes k. k. Oberlanbes«@erichtes 

zu 
Brünn. 

Antrag des k. k. Generalprocurators 

auf Verſetzung der Anna Fifcher in Anflages 
fland wegen bes Verbrechens bes Kindesmordes. 

Im Aunſchluſſe/. übergebe ich bie mir von dem Staatsanwalte-Stellvertreter an dem 

LEE Bezirko⸗Collegialgerichte zu Trübau eingefandten Acten über Die Borunterfuchung wis 
ber Anna Fiſcher wegen Kindesmorbes mit folgendem 

Anirage: 
In Erwägung , 

a) daß durch den in gefehlicher Form vorgenommenen Angenſchein und das Gutachten 
ber Sachverſtaͤndigen (Act Nr. 2 und 5) erwieſen iſt, daß das in dem Kuhſtalle 
des Bauers Johann Müller zu Wiſchau am 3. Auguft d. 3. unter der Streu 
tobtgefundene neugeborne Kind männlichen Gefchlechtes nach der Geburt gelebt Habe, 
und durch gewaltthätige Handanlegung mittelft Erwürgens um bas Leben gefom- 
men fei; 

daß die unverheirathete Anna Fifcher ſelbſt in Uebereinſtimmung mit allen Erhe⸗ 

bungen gefteht, bas aufgefundene Kind am 2. Augnſt b. I. geboren, unmittelbar 
nach der Geburt mitihrem Strumpfbande erwürgt,, und fohin defien Leichnam in dem 
Kuhftalle des Johann Müller, bei dem fle im Dienfte ſtand, unter der Streu vers 
ſteckt zu haben ; endlich 

e) daß bie Snrechnungsfähigfeit berfelben ſowohl nach ihren eigenen Angaben als and 
nach dem Gutachten der darüber vernommenen Gerichtsärzte (Act Nr. 15) keinem 
gegründeten Zweifel unterliegt, beantrage ich: 
1. dag Anna Fiſcher wegen des Verbrechens bes Kindesmorbes, begangen durch 

bie von ihr am 2. Auguft d. I. mittelft gewaltfamen Erwürgens verübte Töbtung 
ihres neugebornen unehelichen Kindes bei der Geburt ($. 12% Ste G. I. TH.) 

in Anflagefland verfeßt, und zur Hauptverhandlung vor bie nächfte Schwurges 
richtsfigung des Brünner Lanbesgerichtsfprengels verwieſen werbe; 

2. daß die wider diefelbe verhängte Unterfuchungshaft in Gemaͤßheit bes $. 191 

it aber St. Pr. D. fortzubauern habe; 

b — 
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desgerichtes unmittelbar übergeben, dem es obliegt, ein Mitglied ber Ankla⸗ 

gefammer als Referenten zu beftellen. Die Anklagekammer ift in Semäßpeit 

3. daß zu biefer Verhandlung nachftehende Zeugen und Sachverfländige vorgeladen 

werben: 
(folgt das Verzeichniß verfelben) 

4. daß das Augenfcheinsprotocoll (Act Nr. 3) und das Zeugenvernehmungsprotocoll 

der 8Ojährigen Anna Müller vorgelefen werden. 

Brünn am 5. September 1850. 
Der k. k. General⸗Procurator: 

(Anf dieſen Antrag.) MN 

Hierüber wirb die Anflagefammer in ihrer 
nächſten Sitzung am 10. d. M. berathen. Sum 
Referenten wirb Herr Oberlanbesgerichts:Rath 
N. N. beftiimmt. Hiervon werben ber Herr Ge⸗ 

neralprocurator und bee Herr Borfißende der 

Anflagefammer in Kenntniß gefept. 
Am 6. September 1850. 

Der Bräfident: 

MR. Geſehen am 6. September 1850. 
N. N., Generalprocurator. 
N. N., Oberlandesgerichts-Rath und 

Borftand ver Anklagekammer. 
N. N., Oberlandesgerichts⸗Rath. 

2.) Bei einem läugnenden Beſchuldigten. 

8. 1205. An den Herrn Praͤſidenten des E. E Oberlandesgerichtes 
| zu 

Antrag des k. £ Generalprocurators 

anf Verſetzung bes Paul Better in den Ans 
Hagefland, wegen bes Verbrechens per Brand: 

legung. 

In Anwendung des $. 224 der St. Pr. DO. Abergebe ich In / die Acten ver bei dem 
k. k. Bezitko⸗Collegialgerichte zu Judenburg abgeführten Borunterfuchung gegen Paul 

Vetter wegen Brandlegung mit dem 

Antrage: 

1. auf Verſetzung bes Paul Better in ben Anflageftand wegen ber von ibm am 6, 
September 1850 in einer Kammer des Haufes Nr. 125 in Hornau unternommenen Res 

gung eines Brandes, weldyer wirklich ausgebrochen ift, und aus welchem nach dem 
Anfchlage des Baul Better an bem Eigenthume des Joſeph Werle eine Fenerskrunft 
entftehen follte, nnd wegen bes dadurch nach den SS. 147 und 148 lit. d Str. ©. 
I. Th. begangenen Berbrechens der Brandlegung; 

2. auf Berweifung besfelben vor ben Schwurgerichtshof zu Leoben ; 
3. auf Bortfegung ber Unterfuchungshaft des Paul Vetter; 

4. auf die Borladung folgender Zeugen zur Hauptverhandlung: Katharina Winkler, 
Stephan Leifter, Iofepp Winkler, Iofeph Werle, Wenzel Shad, Mathias 

Gras. 



bes $. 165 des organtifchen Geſetzes für die Berichtöftellen vom 28. Juni 
d. J. eine fHändige Berfammlung, welche am Anfange jedes Jahres von dem 

®angberger, Ignaz Better, Maria Martin und Andreas Martin, und 
ver Sach verſtaͤnbdigen: Anton Schärtel, Baumeiſter, und Mathias Gims 
per, Zimmermeiſter. 

Begrkndung. 

In dem Haufe des Iofeph Werle Nr. 125 zu Hornau, und zwar in einer zu ebes 
ner Erde gelegenen Kammer, beren in ben Haushof gehende Cingangsthür mis der vor⸗ 
gelegten Arbe in ber Art gefchloffen war, daß die Arbe durch einen vor fle geftedten höl⸗ 

jenen und mit einem Stud Band befeftigten Nagel gehalten war, brach am 6. September 
d. I. um 9 Uhr Abends und zwar in ber dort befinblichen DBetiflelle, in welcher fi nur 

Stroh, Heu unb eine Rohrdecke befand, Feuer aus. Durch die im Hofe gegenüber wohs 
nende Hamsanffeherin Katharina Winfler wurbe das Leuchten einer Flamme entdeckt, 

und das Feuer von ben buch Katharina Winkler herbeigerufenen Hausgenoffen geldſcht. 
Hierbei zeigte es fich, daß der ausgebrochene Brand im Innern ber Bettſtelle auf einem 
Dnerbrete „ auf welchen das Stroh gelegen war, entſtanden ſei. Diefe von Katharina 
Vinkler, Stephaun Leiſter und Joſeph Winkler bezeugten Umflände bewelfen, daß 
das Feuer angelegt worden, folglich der Thatbeſtand des im 6. 147 St. G. B. J. M. 
bezeichneten Verbrechens vorhanden ſei. 

Die Kammer war bis 9 Uhr Morgens desſelben Tages von dem im Dienſte des Haus⸗ 

eigenthimers Joſeph Werle geftandenen Paul Better bewohnt worben. In Folge einer 
von feinem Dienflgeber am 5. September 1850 erlittenen Mißhandlung hatte Baul Vets 
ter den Dienſt gekündet, wollte ihn auch fogleich verlaffen, wurde aber hiervon durch 

Joſeph Werle abgehalten. Am folgenden Tage, den 6. September 1850 , packte Paul 
Better, welcher die Nacht vom 5. anf ben 6. September noch in der Kammer geichlafen 
hatte, am Morgen feine Habfeligfeiten ein, forberte neuerdings feinen Lohn von Werle, 
erhielt ihn nach Abzug Eines Guldens und verließ ungefähr um 9 Uhr Morgens das Haus, 
Gr wurbe nicht mehr dort geſehen, forte überhaupt von allen acht Miethparteien , aus deren 

Bohnungen der Hofunb bie Thür zu der in dem Mittelgebäude gelegenen Kammer überfes 
ben werben Eönnen, Niemand bemerkt haben will, daß ſich ben ganzen Tag hindurch irgenb 
Jemand dieſer Thür genähert habe. 

Der Zeuge Iofeph Winfler fagt dagegen mit voller Beſtimmtheit aus, daß Paul 
Better am Abende bes 5. October 1850 nach der duch Werle erlittenen körperlichen 

Nißhandlung, und nachdem er bemfelben den Dienft aufgefündet, im Stalle zu ihm 
(Binkler) gefagt habe: „Der Here wirb an mich denfen; er wird bie Hände über ben 

Ropf zufammenfchlagen über das, was ihm gefchehen wirb.» 
Endlich ift Baul Wetter bei ſeiner am 8. September 1850 erfolgten Berhaftung 

im Befige eines Feuerzeuges und Feuerſchwammes gefunden worben , obwohl er Tein Tas 

bakraucher iR und auch ſelbſt angibt, daß dieſe Begenflände nicht ihm, fondern feinem 

Sohme gehören, und ee fie nur, weil fie biefer liegen gelafien, zu fich geſteckt habe. 
Die Bereinigung aller biefer Umftände ift hinreichend , ben bringenben Verdacht zu 

begründen, daß Paul Vetter fi) der Branblegung nach $. 147 St. G. 2. 1. Th. ſchul⸗ 
dig gemacht hat, ungeachtet er jeden Antheil daran läugnet, und behauptet, ſchon eine 

Stunde vor dem ausgebrochenen Brande in ber Wohnung feiner Tochter, der Marla 
Martin zu Zwergfeld, eingetroffen geweſen zu fein. 
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Präfidenten des Dberlandesgerichtes nad Anhörung bes Generalprocurators 
für die Dauer des Jahres bleibend gebildet wird. Zur Entfcheibung über bie 
ihr vorgelegten Worunterfuchungen hat ſich diefelbe wöchentlich wenigſtens ein: 

mal zu verfammeln. Die Ständigfeit der Anklagekammer hat vorzüglich den 

Zweck, einerfeits eine gewifle Stätigkeit in den Entſcheidungen herbeizufüh- 
ren und andererfeitd die Auswahl der Affifenpräfidenten zu erleichtern, wel 

che nach $. 22 der St. Pr. O. bei fonftiger Nichtigkeit nicht an der Entſchei⸗ 
dung der Anklagekammer, wodurc eine Sache vor den Schwurgerichtöhof ge: 

wiefen wurde, Theil genommen haben dürfen. 

$. 225. 

Im zweiten Falle hat der Vorfteher des Bezirko⸗Collegialgerichtes ein 

Mitglied dieſes Gerichtes als Referenten zu beftellen und binnen der 

nächften acht Tage eine Situng anzuberaumen, um über die Anträge 

des Staatsanwaltes zu erkennen. Der Unterfuchungsrichter kann diefer 

Sigung zwar als Berichterftatter, jedoch bei fonftiger Nichtigkeit 

nicht als Stimmführer beigezogen werben. 

Der Unterfuchungsrichter darf alfo nur mit berathender Stimme 
der Sitzung des Bezirks: Collegialgerichtes beimohnen, Eann jedoch felbft den Bor: 

trag aus den Acten erftatten, wobei ihm feine volle Kenntniß der Sachlage 
fehr zu Statten Eommt. Das Verbot der Mitwirkung des Unterfuhungsrid- 

Die Zuftändigfeit des Schwurgerichtshofes zu Leoben wirb durch die 65. 147 und 
148 it. ASt. ©. B. J. Th. und durch den 14. Abſatz des Art. VII. des Einführunge: 
patentes vom 17. Sinner 1850 und 

bie Fortdauer ber Haft durch den im $. 148 lit. d St. G. 3.1. Th. vorgezeichnes 

ten Straffab von minbeftens 10 Jahren und bie Anordnung des $. 191 der Sir. Pr. 
Orb. begründet. 

Gratz am 13. October 1850, 
Der E. k. Generalprocurator 

MM. 

(Auf diefem Antrage.) 

Zur Fällung des Erkenntniſſes über diefen Antrag wirb die Sitzung ber Anklage⸗ 
fammer auf den 19. October 1850 , 9 Uhr Vormittags anberaumt, und zum Referenten 

dee Herr Oberlandesgerichte⸗Rath Pieringer beſtimmt. Hiervon werben der Herr Ge⸗ 
neralproeurator und die Herren Mitglieber der Anklagekammer durch Cinſicht dieſer Ver⸗ 

fügung in Kenntniß geſetzt. N, N., Rräfivent. 
Belefen: NR. N., Generalprocurator. Gelefen: Kinzel, D.2. © R. 

v Groß » 
» Bieringer , 

» Scharf » 
» Moßmann, 
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ters mit entfcheidender Stimme bat feinen Grund in dem Streben nach mög« 
lichſter Unbefangeuheit der Mitglieber des Gerichtes, die bei dem Unterſu⸗ 
Qungsrichter, welcher fich der Natur der Sache nach ſchon im Taufe des Ver: 
fahrens eine beftimmte Anficht über die Betheiligung des Angefchuldigten ge⸗ 
bildet hat, nicht in dem Maße voransgefegt werden Kann, als bei Richtern, 
welchen der Hall, der zu ihrer Entfcheidung gelangt, in der Negel ganz neu iſt. 
Mr Landesgerichten, bei welchen die hinlängliche Anzahl der Nic 
ber es geftattet, find die Senate, welche das Verweiſungserkenntniß zu 

(höpfen haben, nach $. 165 des organifchen Geſetzes vom 28. Juni 1850 
für die Dauer eines Jahres fländig zu. bilden. 

| 8. 226. 

Diefe Sigungen der Anklagefammer fowohl, als auch des Bezirks⸗ 

Collegialgerichtes find nicht öff entlich. Im denſelben erflattet zuerft ber 
Referent aus den Acten Vortrag über die Sache , worauf bei der Anklage 

fammer der Generalprocurator, bei dem Bezirfd:Collegialgerichte aber der 

Staatsanwalt feine Anfichten mündlich entwidelt, und erforderlichen Falles 

neue Anträge ftellt. Die Berathfchlagung und Befchlußfaffung findet in 
Abmwefenheit des Staatsanwaltes Statt. Sowohl der gefaßte 

Beſchluß, als auch die verfchiedenen Meinungen find von dem Protocoll⸗ 

führer anzumerken. 

Iſt die Anklagekammer oder das Bezirks⸗Collegialgericht an die Antraͤge 
des Generalprocurators oder Staatsanwaltes gebunden? Da das Geſetz keine 
ausdruͤckliche Beſtimmung hierüber enthält und die Vorſchrift des $. 292 auf 
die Berathungen der Anklagekammer oder des Bezirks⸗Collegialgerichtes Über 
die Statthaftigkeit der Anklage nicht angewendet werden Fann, ja als eine 
Ausnahmsbeftimmung vielmehr die Negel, daß das Gericht in Straffachen, 

fobald es einmal von dem Staatsanmalte zur Thätigkeit aufgefordert ift, alle 
weiteren Schritte von Amtswegen vorzufehren habe, beftätigt, fo muß biefe 

Frage verneint werben. Das Gericht kann daher nicht nur erkennen, daß bie 
Anfiage, auf welche der Staatsanwalt angetragen, gar nicht, oder nur wegen 
eines geringeren Verbrechens oder Vergehens ftatt finde, fondern ed Bann auch 

anf Verfegung ded Angefhuldigten in den Anklageftand wegen eines ftrafba- 

teren Verbrechens oder Vergehens, als worauf der Antrag des Staatsanwal⸗ 
tes gerichtet war, erkennen. Wenn z. B. ber Antrag bed Staatsanwaltes 
nur die Verſetzung in den Unklageftand wegen des Vergehens ber thätlichen 
Beleidigung einer Wache bezweckte, fo Eann das Bezirks. Collegialgericht deſſen 
ungeachtet erkennen , daß der Befchuldigte wegen des Verbrechens ber Öffent- 
lichen Gewaltthaͤtigkeit nach 8. 70 &t. ©. I. Th. in Anklageftand verfegt 

werde. Ebenfo Fann die Anklagekammer, wenn auch ber Antrag des Gene: 



ralproeuraters die That bed Angeſchuldigten nur als Diebſtahl betrachtete, 

entfcheiden, daß die Anklage auf das Merbrechen des Raubes zu fielen fei. 
Ein pofitiver Anhaltspunct für die Nichtigkeit biefer Loſung der Frage, ob 

die Anklagekammer oder das Bezirks-Collegialgericht an die Anträge ber Staats⸗ 
anwaltſchaft gebunden fei, liegt im $. 231, welcher dem Bezirks⸗Collegialge⸗ 

richte ausdruͤcklich geftattet, wenn es bafür Hält, daß die von dem Staatsan⸗ 
walte feiner Entfcheidung unterworfene, fomit nach dem Antrage des Staats⸗ 
anwaltes nur zur Competenz des Bezirks⸗Collegialgerichtes gehörige Sache vor 
das Geſchwornengericht gehöre, diefelbe an das Dberlandesgeriht als Ankla⸗ 
gefammer abzugeben. Auch die Praris aller Ränder, in welchen über die An⸗ 
age von rechtögelehrten Richtern entfchieden wird, fpricht für diefe Ents 
ſcheidung. 

8. 227. 

Findet die Anklagekammer oder das Bezirks⸗Collegialgericht, daß die 

Vorunterſuchung noch einer Vervollſtaͤndigung bebürfe, fo haben fie die⸗ 

felbe vorerft durch den Unterfuchungsrichter oder durch einen anderen hiezu 

abgeorbneten Richter zu veranlaffen. 

8. 228, 

Findet die Anklagekammer oder das Bezirks⸗Collegialgericht, daß 
fi der Ihatbeftand einer durch die Strafgefege verbotenen Handlung 

nicht erfennen läßt, oder Daß es an hinreichenden Gründen fehlt, um den An- 

geſchuldigten für dringend verbächtig zu halten, oder daß Thatſachen, wel- 

che die Straflpfigkeit des Angefchuldigten begründen, unzweifelhaft als vor- 

handen anzufehen find, oder daß die Borunterfuchung ohne das erforderlich 

gewefene Berlangen eines Betheiligten geführt wurde, fo entfcheiven fie: 

Es ſei Fein Grund zur weiteren gerichtlichen Verfolgung vorhanden. 

Wenn die Anklagekammer oder das Bezirks⸗Collegialgericht die Vorunter- 
fuchung erfehöpfend-finden,, fo haben fie zu prüfen, ob eine flrafbare That, 
welche nach den Beftimmungen der Einführungsverordnung die Zuftändigkeit des 
Geſchwornengerichtes oder des Bezirks Collegialgerichtes zu begründen vermöge, 
begangen worden fei, und ob hinreichende Gründe vorliegen, um den Ange- 
fhuldigten eines beftimmten Verbrechens oder Vergehens für dringend ver- 

bächtig zu halten. Das Ergebniß dieler Prüfung ift entweder 1.) ein Erkennt⸗ 
niß, daß Fein Grund zur weiteren gerichtlichen Verfolgung vorhanden fei, 

(ein Erkenntniß auf Einftelung des Verfahrens, das franzöfilche arret de 
non-lieu), oder 2.) ein Erkenntniß auf Werfegung in den Anllageftan d 

($$. 229 und 280), oder 3) eine Verweiſung an das zuftändige Gericht 
(65. 280 und 231). 



Die Entſcheidung, daß Fein rund zur weiteren gerishtlichen Verfol⸗ 
gung vorhanden fei, ift nad $. 228 zu erlaflen: 

a) wenn fih in den aus den MWorunterfuchungsacten hervorgehenden 
Zhotfachen und Umftänden der Thatbeſtand einer durch dia Strafgefege ver⸗ 

botenen Handlung nicht erkennen läßt, z. B. wenn die Thatfachen, welche 
den Gegenftand der Vorunterſuchung bildeten, nach dem lirtheile der An- 
klagekammer oder bes WBezirks-Lollegialgerichtes Beinen nah dem I. oder 

I. Theile des St. G. 8. firafbaren Betrug, fonbern nur eine civilrechtlich 
verantwortfiche Handlung begründen ; 

b) wenn es an binreihenden Gründen fehlt, um den Angefchulpigten für 
dringend verdaͤchtig zu halten, um daher die Berfegung deöfelben in den Anklage 
fand wegen des erweislich begangenen Verbrechens oder Vergehens auszu⸗ 
ſprechen. Hieher gehört auch der Ball, wenn es an hinreihenden Gründen 

fehlt, um irgend eine beftimmte Perfon wegen ded begangenen Verbrechen 
oder Vergehens als Angefchuldigten betradyten zu Eönnen. 

c) Wenn Thatſachen, welche die Straflofigkeig des Angeſchaldig⸗ 
ten begründen, unzweifelhaft als ¶Mhanden anzufehen find, z. B. wenn die 
Verjährung eingetreten, wenn die Unzurechnungsfähigkeit des Angefchuldigten, 
ber Zuftand ber Nothwehr u. dgl. außer Zweifel fteht. Sobald ein Zwei⸗ 

fel hierüber obwaltet, was befonder6 in Betreff der fchwilrigen ragen 

über Zurechnungsfaͤhigkeit, Nothwehr, Nothftand u. dgl. fehr häufig der Fall iſt, 

muß, wenn Die übrigen Bedingungen zur Faͤllung eines Verweifungserkenntnifle®- 
vorhanden find, die Sache zur Hauptverhandlung vor das zuftändige Gericht ver: 

wiefen werben, indem in ſolchen Faͤllen in der Regel erft durch die mündliche Ver⸗ 

handlung völlige Klarheit erreicht werben Eann *). 
d) Wenn in einem alle, in weichem nad) den Vorſchriften des mate- 

riellen Strafrechtes ein Strafverfahren nur auf Verlangen des Verletzten oder 

Beleidigten zulaͤßig ift, die Worunterfuchung ohne das erforderlich geweſene 

Verlangen bes Vetheiligten angefangen oder fortgefeßt wurde. 
Die Form eines folhen Erkenntniffes hat fih nach dem in der Formu⸗ 

hrien-Sammlung &. 39 enthaltenen Mufter **) zu richten, insbefondere muß 

€ 

ı) frankreich iſt es fehr Areitig, ob die Auklagekammer auf Wuiſchulbigungethatſa⸗ 
chen Rüdficht nehmen bürfes doch wird von, ber beſſeren Praxis in Gemaͤßheit mehre⸗ 
rer Crkenntniſſe des Caſſationshofes anerfannt, daß Umftänbe ober Thatſachen, welche * 

die Strafbarkeit vollig aufheben, ſchon von der Anklagekammer beachtet werben müͤſſen. 
+) Dasfelbelauist: 

3. 1181. 

Im Namen Seiner Majeftät des Raifers von Deflerreich. 

Das k.k. Bezirke-Collegialgericht zu Murau hat Heute im nicht öffentlicher Sitzung 
unter dem Borfige des Bezirksgerichts⸗Aſſeſſors Kirchmayer und in Begenwart ber 
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jedes Erkenntniß diefer Art, fo wie jede& Verweiſungerkenntniß, mit. Gruͤn⸗ 
den verſehen ſein. 

8. 229. 

Hält die Anklagekammer die Zuſtaͤndigkeit des Geſchwornengerichtes, 

oder haͤlt das Bezirks⸗Collegialgericht ſeine eigene Zuſtaͤndigkeit für be— 

gründet und liegen hinreichende Gründe vor, um den Angeſchuldigten we— 

gen eines beftimmten Verbrechens oder Vergehens für Dringend ver 

dächtig zu halten, fo ift auf Berfegung desſelben in den Anflageftand 

zu erkennen. 

Das Verweiſungserkenntniß muß a) den Vor⸗ und Zunamen des 
Angefchuldigten, fo weit diefelben befannt find ; b) die wefentlichen that- 

fächlichen Merkmale des Verbrechens oder Vergehens, wegen deſſen die 

Berfegung in den Anklageftand erfolgt, mit den die Gattung und Art des⸗ 

felben beftimmendgn Umftänven enthalten; c) das Geſetz bezeichnen, nach 
welchem es zu beftrafen ift, und d) dad Gericht benennen, an welches bie 

Sache zur Hauptverhanblung verwieſen wird. Alles dieſes bei fonftiger 

Nichti gkeit. 

Um ein Verweifungserkenntnif fällen zu Eonnen, muß alfo erften$ bie 

Ä Lhat „, welche dem Angeſchuldigten zur Laſt liegt, ein Verbrechen oder Verge⸗ 

Berirksgerichts-Affefforen Schwarz und Wirkner als Richter und bes Schriftführers 
Rath nach Anhörung bes k. k. Staatsanwalts⸗Stellvertreters Groß über bie wiber 

Joſeph Schmidt, bürgl. Fleiſchhauer, twegen Derfuches des. Verbrechens der Verwun⸗ 
bung. abgeführte Borunterfuchung und über den fehriftlichen Antrag ber Staatsanwalt 
fchaft vom 8. November 1850, 3. 142, womit auf Verfegung des Joſeph Schmidt in 
ben Anflagefland wegen des von ihm durch Schleuberung eines Handbeiles gegen feine 
Gattin Katharina Schmidt, in ber Abficht fie zu befchädigen,, begangenen DBerfuches 
des Verbrechens der Verwundung nad) den (9.136 und 137 lit. b. St. G. 1. Th. ange 
tragen wurde, zu Recht erfannt, wie folgt: 

Es fei fein Grund zur weiteren gerichtlichen Verfolgung des Joſeph Schmid £ vor: 
handen derſelte werde daher vom Erſatze der Koſten des Strafverfahrens loegezahit 

Gründe. 

Belgt die Ausführung beſſelher .) 

Im Namen des I. k. Bezirks⸗Colltgial gerichtes. 
Kirchmayer m. p. Borfigender. 
Schwarz m. p. Wirkner mp. 

Rath m. p. als Schriftführer. 
Murau am 11. November 1850. | 

(Berichteftegel.) 
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hen begründen und zweitens muß ber Angeſchuldigte dringend verbächtig 
erſcheinen, d. h. es muß ſich aus den in der Vorunterfuchung gepflogenen Er- 
hebungen zwifchen demfelben und dem beftimmten Verbrechen oder Vergehen 

ein fo naher Zufammenhang wahrnehmen laſſen, daß es nach unparteiifcher 
Ueberfegung fehr wahrfcheinlich wird, daß er dieſe s Verbrechen oder Verge- 
hen verübt oder daran theilgenommen habe. Es kommt alfo nicht auf den B er 
weis der Schuld des Angeklagten, fondern nur auf fehr erhebliche 

Verdachtsgründe gegen ihn an. 
Wenn die dem Angeſchuldigten zur Laſt liegende That ein Verbrechen 

oder Vergehen bildet, fo iſt ferner zu erwägen, ob dadurch die Zuſtaͤn⸗ 
digkeit bed Gefchwornengerichted oder jene des Bezirks⸗Collegialgerichtes be⸗ 
gründet fei. Iſt das Gericht, welches darüber zu erkennen hat, die Anklage 
fommer, fo bat fie in beiden Faͤllen ein Verweiſungserkenntniß zu erlaffen, 
und zwar im erften Balle den Angeklagten zur Hauptverbandlung vor die 
naͤchſte Schwurgerichtsfigung des Landesgerichtöfprengels, in welchem die 
Vorunterfuchung geführt wurde, im zweiten Falle aber vor das Bezirks⸗ 
Eollegialgericht, bei welchem die Worunterfuchung geführt wurde, zu verweifen, 
($. 230). Iſt aber das Gericht, welches darüber zu erkennen hat, ein. Be 
zirks. Collegialgericht, fo hat es im erften Kalle kein Verweiſungserkenntniß 
zu fällen, fondern in Gemäßheit bed $. 281 die Vorunterfuchung an das Ober: 
Iondesgericht als Anklagekammer abzugeben, im zweiten Zalle dagegen bat 
es dad Vermweifungserkenntniß zu fällen und den in Anklageſtand Verſetzten 
zur Hauptverhandſung vor fich felbft zu verweilen. 

Das Erfenatniß, wodurch ein Ungefchuldigter in den Anklogeftand ver 
ſetzt wird, ift für das ganze weitere Verfahren, deſſen Baſis es bilder, von 
der größten. Wichtigkeit; es muß daher mie befonderer Sorgfalt abgefaßt 

werden. Dies iſt der Grund, weßhalb das Geſetz die Beſtandtheile desfelben 

ausdrüclich, und zwar bei Vermeidung der Nichtigkeit vorfchreibt. 

Die amtlichen Formularien enthalten auf ©. 38 und 40 zwei Beifpiele von 
Verweifungserfenntniffen, welche zur Erläuterung der gefeglihen Vorfchrift 
über den Inhalt des Anklage-Erkenntniffes dienen*). Won befonderer Wich⸗ 

— 

*) Dieſelben lauten: 

1. Verweiſungserkenntniß eines Bezirks⸗Collegialgerichtes. 

3 580. nn 

Im Namen Seiner Majeftät bes Katfers von Oeſterreich, 

Das 8. k. Bezirks⸗Collegialgericht zu Neunkirchen hat Heute in nicht öffentlicher Si⸗ 
hung unter dem Borfige des k. k. Bezirksrichtes Wil helm, in Gegenwart ver Bezirks: 
gerichts⸗Aſſeſſoren Stein und Weimmers als Stimmführer und des Protocollfüh- 
vers Naubert nach Anhörımg bes k. k. Staatsanwalts⸗Stellvertreters Rieß über bie 
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tigkeit iſt bie Bezeichnung ber weſentlichen thatſaͤchlichen Merkmale bes Ber: 

brechens oder Vergebene, wegen deffen die Verfegung in ben Anklageitand er- 

folgt, mit den die Gattung und Art desfelben beftimmmenden Umflänben,, vor⸗ 

güglich in den vor das Schwurgericht gehörigen Ztraffälen, weil nicht nur 

die eigentlihe Anklageformel der. Anklagefchrift ($. 250, c) damit genau 

übereinftimmen muß, fonbern, weil diefe Bezeichnung auch hei ber, ber Ur: 

theilsfällung vorausgehenden Umfrage an die Mitglieder des Bezirks⸗Colle⸗ 

gialgerichtes und bei der Fragenftellung an die Geſchwornen ($. 324), bie 
Greimdlage bildet. Mit echt find daher in der Formularienſammlung ber bie 

wider Anna Flock, Dienfimagd , wegen bes Verbrechens bes Diebſtahles abgeführie 

Borunterfuchung umb über die ſchriftlichen Anträge der 1. E. Staatsanwahfchaft vom 

14. September 1850, 3. 146, zu Recht erkannt: 

Die Anklage gegen Anua Bloc habe dahin fait, daß fie ihrer Dienfifrau Koſina 

Schirmer brei Frauenfleiver im Werthe von 13 fl. C. M. aus einem yerfperrien Be⸗ 

hältniffe entwendet, und dadurch nach ben 55.151, 154 11. lit. c, 156 I1. lit. a und 158 St. 

G. 1 Th., das Verbrechen des Diehftahles begangen habe; fie wird daher zur Hauptver⸗ 

‚handlung vor diefes F. k. Bezirke⸗Collegialgericht verwieſen. Die Unterfuchungehaft wiber 

Aura Flod bat bie zum Endurtheile fortzubauern. 

Zur Hauptverhandlung find bie Zeugen: Rofina Schirmer, ara Müd, Bar 

bara Frühmann, Maris Gneis, Anna Heber und Franz Wurm vorzulaben um 
die Zeugeuverhörsprotocolle der Katharina Selly und Agatha Ploder vorzuleſen. 

Gründe. 

Rofina Schirmer Hat von der Entwendung der brei Kleiber unter genauer Bes 
fehreibung berfelben am 12. Auguft 1850 die Anzeige gemacht. Huch hat Barbara Früh: 
mann als mehrjährige Belannte der Rofina Schirmer beflätiget, daß letzterer nicht 
nur überhaupt diefe Kleider gehört haben, fondern daß fie dieſelben aus Anlaß einer Bere: 

thung über deren Verkauf noch am 1. ober 2. Auguſt d. I. tn den Händen der Schir 
mer gefehen habe, Hierdurch wird die Behquptung der Anna Flock, baß fie zwei von 

biefen Kleibern vor Jahr und Tag von einem Troͤdler gefauft habe, entkraͤftet. Durch deu 
von Anna Flock eingeflandenen Befig diefer zwei Kleider und ben von Maria Gneis 
bezeugten Verkauf des dritten durch Anna Flock, bann durch das Dienftverhältniß der 

legteren und die damit erlangte Möglichfelt, ſich leicht und heimlich in ven Befig des Schläf: 
feld zu dem Kaften ber Rofina Schirmer zu feßen, ift ber Beweis eines fo nahen Bus 
ſammenhanges zwifchen der Anna Flock und der gefchehenen Entwensung hergeſtellt, 
daß fi) daraus ber bringende Verdacht gegen biefelbe von ſelbſt ergibt, ein Verdacht, 

welchen Ama Flock buch Verbergen ver zwei nach dem 13. Auguft d. 3. noch beſeſſe⸗ 
nen Kleider an einem fremben Aufbewahrungsorte noch erhöht Kat. 

Die That bildet nach ben 99. 151, 158 IL lit. o und 156 II. lit. a St. G. I. Th. 
das Berbrechen bes Diebflahles,, das nach $. 158 mit ſchwerem Kerler zwiſchen 1 und 5 
Jahren zu beſtrafen iſt, fomit nach Art. IX. des Patentes vom 17. Iänner 1850 zur Ent: 
ſcheidung vor das Bezirks⸗Collegialgericht gehört. 

Auf die Fortdauer der Unterfuchungshaft wirb nach $. 235 der St. Pr. O. erkaunt, 
weil die Gründe der urfprünglichen Haftanorbuung noch fortbauern, 



Thatſachen bezeichnende Theil des Verweiſungserkenntniſſes (S. 40) und 
der Anklagefchrift (S. 54) und die erfte an die Geſchwornen geftellte Frage 
(8. 66) wörtlich übereinftinnmend. 

Da Katharina Selly geflorben, Agatha Ploder aber auf unbeftimmie Zeit vers 
teifet und ihr gegenwärtiger Aufenthalt unbefannt iſt, fo mußte nach ben $$. 236 und 
281 der St. Br. O. die Borlefung ihrer Ausfagen bei der Hauptverhandlung verfügt 
werben. 

Neunkirchen, am 20. September 1850. 

Das ?. k. Bezirks⸗Collegialgericht. 
(Gerichtsftegel) Bilhelm m. p., als Borfigender. 

Stein m. p., als Richter, 
Weimmers m. p., als Richter. 

Naubert m. p., als Schriftführer. 

2. Erfenntniß verAntlagelammer auf Derweifung bes Angellagten 
vor das Schwurgericht. 

3. 4895. 

Im Namen Priner Majeftät des Kaiſers von Oeſterreich. 

Die Anklagelammer des k. k. Oberlandeögerichtes zu Gratz hat heute in nicht öffent 

licher Sigung unter dem Borfige des F. k. Oberlandesgerichts-Rathes Ringel in Begens 
wart ber Oberlanbesgerichts-Räthe Groß, Pieringer, Scharf un Maßmann 
und des Schriftführers Brey nach Anhörung des k. k. Generalprocuratore N. N. über bie 

gegen ben verhafteten Paul Better, Lohnarbeiter, wegen bes Berbrechens ber Brands 
legung von dem F. k. Bezirks⸗Collegialgerichte zu Judenburg abgeführte Borunterfuchung 
und über bie von bem k. k. Beneralprocurator am 13. October d. I. 3.3. 1935 ſchrift⸗ 
lich geſtellten Anträge zu Recht erfannt: 

Die Anklage gegen Paul Better habe dahin Statt, daß berfelbe am 6. September 
1850 in einer Kammer des Haufes bes Iofeph Werle Nr. 125 zu Hornau einen Brand 

gelegt, welcher fpäter wirklich ausgebrochen ift, und ans welchem nach dem Anfchlage 
des Baul Better an dem Eigenthume des Joſeph Werle eine Beuersbrunft entfliehen 

follte, und daß Paul Vetter dadurch nach den 56. 147 und 148 lit. d. St. G. 1. Th. 
das Derbrechen der Branblegung begangen habe. Die Hauptverhanblung In dieſer Sache 
wird demnach vor ben Schwurgerichtshof des Lanbesgerichtsfprengels Leoben verwieſen. 

Die Unterfuchungshaft gegen Paul Better hat bis zum Enburtheile fortzudauern. 
Zur Hauptverhandlung find die Zeugen: Katharina Winkler, Stephan Leiter, Jos 
fer Winkler, Iofeph Werle, Wenzel Shad, Mathias Gangberger, Ignaz 
Better, Maria Martin, Andreas Martin, Leopold Kaiſer, Johann Drexler 
Antonia Ludwig und Francisca Doppler, und die Sachverftändigen Anton S hürz, 

tel und Mathias Gimper vorzuladen. 

Gründe. 

Aus den Ausſagen der Katharina Winkler, des Stephan Leiſter und Joſeph 
Winkler, welche das Feuer zu Iöfchen herbeieilten, geht hervor, daß bie Thür ber Kam⸗ 
mer, worin das Feuer ausbrach, wenn auch mit Feinem Schloffe, doch durch einen in 

die Arbe geſteckten Nagel verfchlofien war, um welden ein Band fo geichlungen war, 

Würth, Strafproceß. 22 
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Was die Bezeichnung des Geſetzes betrifft, nach welchem die Thas zu 
beftrafen ift, fo fol diefelbe, wie Died auch in den Formularien durchgeführt 

daß es nicht ſchnell gelöfel werden konnte, fordern mit Gewalt gefprengt werben mußte, 
dann daß die Hauptbrandfpur in ber Bettitätte, aus welcher das Stroh und Heu brannte, 

an ber inneren Seite eines jener Querbreter zu fehen war, anf welchen bie -Bettfüllung 
ruht, daß alfo das Feuer nicht zufällig entſtanden, fondern abfichtlich an biefen verbors 

genen und feuergefährlichen Ort: gebracht, folglich gelegt worden fei. 
Aus den Ausfagen jener Hausbewohner, welche leicht auf bie Thüre der Kammer 

ſehen Bonnten, in ber das Feuer am 6. September 1850 um 9 Uhr Abends ausgebrochen 
ift, erhellet, daß durch ben ganzen Tag, feit Paul Better am Morgen biefe Kammer 

verließ, Niemand in ber Nähe biefer von ben gegenüberftehenden Wohnungen fehr wohl 
zu überfehenden Thür bemerkk worden fei. Nach allen Erfunbigungen, bie fich einziehen 
ließen, war Baul Better derjenige, ber zulebt an ber Thür diefer Kammer gefehen wurde. 

Paul Better Hat nach der Ausfage des Iofeph Winfler am Tage vorher nad 
einer von dem Hauseigenihümer und Dienfiherrn erlittenen körperlichen Mißhandlung 

ansgerufen : „Der Herr wirb an mich denken, er wirb bie Hände über ben Kopf zufams 
menfchlagen über das, was ihm gefchehen wird.” 

Endlich fpricht auch der Umſtand gegen Paul Better, daß er noch am 8. Sep: 

tember d. I. im Befib eines fremden Feuerſchwammes fammt Feuerzeug betreten wurbe, 

obſchon er, da er nicht Tabak raucht, den gewöhnlichen Gebrauch folder Gegenſtaͤnde 

nicht gerabe nöthig Hat. 
, Der Iufammenkang aller diefer Umftände macht ihn dringend verbächtig, daß er den 

Brand in der Kammer bes Joſeph Werle’fchen Haufes gelegt Habe. 
Diefe That bildet nach $. 147 St. G. 1. Th. das Verbrechen der Branblegung, und 

da das Feuer wirklich ausgebrochen , jeboch Feiner der im $. 148 lit. a—c St. ©. J. Th. 

bezeichneten befonderen Umftände eingetreten ift, füllt diefelbe unter die Strafbefliimmung 

bes $. 148 lit. d. St ©. 1. Th. Es iſt daher nicht nur mit Rückſicht auf ben Art. VII des 

Ginführungspatentes vom 17. Jänner 1850 die Zuftändigfeit bes Geſchwornengerichtes 
begründet, fonbern es ergibt fih aus ber Strafbeftimmung bes $. 148 lit. d. St. ©. 

1. Th. in Berbindung mit $. 191 der St. Pr. O. auch die geſetzliche Nothwendigkeit, 
die Unterſuchungshaft wider Baul Vetter fortdauern zu laflen. 

Nebſt den von der FE. k. Staatsanwaltfchaft vorgefchlagenen Zeugen , gegen weldhe 
fein Anftand obwaltet, werben auch noch die Zeugen Leopold Kaifer, Johann Drerler, 

Antonia Ludwig und Francisca Doppler zur Vorladung herausgehoben, weil biefe teils 

durch ihre an den Fenſtern gegenüber der Kammerthür gepflogene Beſchäftigung, theils 

durch ihr ſtetes Abs und Zugehen über den Hof den Umſtand aufflären Pünnen, ob Je: 

mand am 6, September 1850 von 9 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends an ber Thär ber 

Kammer gefehen worben iſt, ein Zeugniß, welches, wenn es auch nur verneinend fein 

foltte, immerhin von Wichtigkeit iſt. 
Grab am 19. October 1850. 

(Gerichtöfiegel.) 

Die Anklagekammer bes k. F. Oberlandesgerichtes. 
Kinzel m. p. 

Bieringerm. p Grßmp Sharfm.p Waßmannm. p. 
Breym.p. 

ale Schriftführer. 



wurde, ſowohl jene Geſehesbeſtimmungen, bie ben Begriff des Verbrechens 
oder Vergehens normiren, ald aud jene, welche die Straffanetion enthal 
tn, umfaffen. 

6. 230. 

Erachtet die Anflagefammer, daß die That nach den Beſtimmungen 

der Einführungs Verordnung nicht vor das Gefchwornengericht, fondern 
zur Zuftändigfeit des Bezirks⸗Collegialgerichtes gehöre, fo hat fie auf Ver- 
ſehung des Angefchuldigten in den Anflageftand zu erfennen und die Sache 

zur Hauptverhandhung an das zuftändige Bezirks⸗Collegialgericht zu ver⸗ 

weiſen *). Findet die Anklagefanımer, daß die That nur eine Tieber- 

) Das zwe Gelönterung dieſes $. beſtimmte Grienntnig in der amtlichen Formularien⸗ 
kmmlang (9. 4%) lautet: 

3. 4128. 

Im Mamen Seiner Majeflät des KRaifers von Oeſterreich. 

Die Ankbagelammer des k. k. Dberlandesgerichtes zu rap Kat Heute in nicht oͤf⸗ 
ſenlicher Sitzung unter dem Borfige des k. k. Oberlanbesgerichts-Rathes Kinzel, in 
Gegenwart ber Dberlanvesgerichte-Räthe Bieringer, Groß, Scharf un Ma 
mann und des Schriftführer Linden nad Anhörung bes k. k. Generalprocuratore⸗ 
Skelderiveters Meißel Aber bie wider Benediet Huber und Georg Brandmaper, 
kandwirthe und Saucbefiger zw Iunberg, von dem k. f. Bezirks⸗Collegialgericht zu 
dariberg abgeführte Borunterfugung wegen Aneignung eines Gewehres und über bie 
von dem k. F. Generalprocurator ſchriftlich geftellten Anträge vom 7. October 1850, 

3. 996, auf Berfepung der Befchuldigten in Anklageſtand wegen des Verbrechens 
des Ranbes , begangen durch bie bem Jäger Florian Stiebik angethane Gewalt, 
um fi feines Gewehres zu bemächtigen, und auf Berhängung ber Unterfuchungshaft 
gegen dieſelben, zu Recht erkannt: 

Blver Benediet Huber und Georg Brandmayer finde die Anlage dahin 
Stait, daß fie dem Freih. v. Wellenau’fchen Jäger Florian Stiebig am 14. Aus 
uf d. 3. ein Gewehr im Werthe von 45 fl. G. M. gegen feinen Willen abgenons 
men unb ſich zugeeiguet, und daß fie dadurch nach ben 65. 151, 158, 15% IE. Hit. a., 
186 I. md 158 St. ©. 1. Th. das Verbrechen des Diebflahles begangen haben, Sie 
werben zur Gaupiverhanblung vor das k. k. Bezirks:Collegialgericht Hartberg verwie⸗ 

fen. Die Unterfuchungehaft findet gegen bie Angeklagten nicht Statt. Zur Hauptver⸗ 
handlung find die Zeugen Blorian Stiebig, Iofepk Anderl, Georg Sieben 
Irunf, Franz Stengel und Rofine Stopfer vorzulaben. 

Gründe 

Aus dem Zeugnifie bes Florian Stiebik, welder bie Angeſchuldigten, mit Jagbs 
gewehren und Jagdtaſchen verfehen, über eine Walbanhöhe auf dem Gebiete feines 

Dienſtherrn herablommen fah und ihnen fogleich entgegenzugehen befchloß, wird es 

jwar wahrfcheinlich, daß fie nach Umfländen nicht abgeneigt waren, auf biefem Ges 

biete einen Wilddiebſtahl zu begehen, doch fehlt es an jeber näheren Inzicht, um dieß⸗ 
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tretung bilde, fo hat fie die Sache zur Entſcheidung vor das zuftändige Ber 

siefögeriht zu verweifen. Solche Verweiſungen find für die dem Oberlan- 

deögerichte untergeorbneten Bezirfs-Eollegiale und Einzelbezirksgerichte 

bindend, 

falls einen dringenden Berbacht gegen fie zu begründen. Die Befchuldigten fcheinen auch 

den Jäger wahrgenommen zu haben, denn, als Stiebitz an ber Stelle angefommen war, 

wo er fie wieder zu fehen hoffen konnte, flieg Huber bie Walnanhöhe, von ber er kurz 

vorher eben herabgelommen war , wieber hinauf, währen Brandmanyer gar nid 

zu fehen war. Stiebi verfolgte ben eilig hinanfleigenden Huber. Als er ihm ziems 

ih nahe gefommen war, wandte fih Huber plöglich gegen ihn um und fchrie: „Das 
Gewehr wegwerfen !® In demſelben Augenblide fprang aber — von Stiebig noch m- 
gefehen — Brandmayer von rüdwärts fo gewaltſam auf Stiebig los, daß er 
nicht nur diefen zu Boden warf, fonbern ſelbſt auf Stiebig fiel, worauf er mit ben 

Fäuften auf denfelben Iosfchlug. Während fih Stiebig bes Brandmanyer zu erweh⸗ 

ven fuchte, war Huber herangelommen , ergriff das am Boden liegende Gewehr bes 

Stiebik, ging mit bemfelben davon und rief lachend dem Brandmayer zu, er folle 
. ben Jäger jet mur weiter auf feine Jagd gehen laſſenz worauf ſich beide entfernten. 

Drei Tage darauf haben beide zufammen das Gewehr, befien Werth auf 45 fi. C. M. au 
gegeben wird, um 30 fl.&.M. an Franz Stenzel in Wallhofen verfnuft. Beide find 
wegen Wilndiebflahles wieberholt veruriheilt worden. In ber Wefenheit gefichen fie bie 
Angaben des Stiebig zu, längnen aber jebe Abſicht eines Wilddiebſtahles auf dem Wels: 

lenau'ſchen Iagbgebiete , und erflären, fie hätten biefes Gebiet nur berkhren mäflen, 
um auf das von ihnen gepachtete Gemeinde⸗Revier zu gelangen. Endlich behaupten fie, 
fie Hätten fih aus Nothwehr gegen ben Jäger, welcher fie mit gelabenem Gewehre ver: 
folgt Habe, diefes Gewehres bemächtigen müffen, und hätten es erft fbäter zu verkaufen 
beſchloſſen, weil ber Jäger fie in früheren Zeiten um drei Gewehre gebracht habe, bie 

mehr werth waren. 

Aus diefen Thatfachen geht hervor, daß die beiden Angefchulbigten, welche ſich uns 

lauierer Abflchten ober mindeſtens bes Anfcheines berfelben wohl bewußt fein mochten, es 
anfänglich, wie fie es auch geftehen, auf bie Wehrlosmachung bes Jägers angelegt hatten, 
was ber Ausruf: „Bemwehr wegwerfen!” von Seite Huber's und das Umfloßen bes 

Jägers buch Branbmayer, endlich ber Spott beim Weggehen zeigt. Als ſich Huber 
in den Befi bes neben Stiebig gelegenen, dieſem nicht entriffenen Gewehres um gefegt 

hatte, fcheinen fie erfi auf ven Gedanken gekommen zu fein, fich besfelben durch Verkauf 
zu entlebigen,, und fich baburch auch noch einen Vortheil zuzuwenden. Unter diefen Ums 
ſtaͤnden kann wohl auf die Begehung bes Verbrechens bes Diebflahles, nicht aber auf jene 

bes Raubes, wie es in dem Antrage bes Heren Generalprocutators gefchieht, ein Schluß 
gezogen werben, weil alle Anhaltspuncte fehlen, um anzunehmen, bie Angefchulbigten 
hätten dem Stiebig Gewalt in der Abficht angetan, fich feines Gewehres um ihres Bor: 

theiles willen zu bemächtigen. Bon Huber kann dies auch nicht mit bem geringften An» 
fegeine behauptet werben, weil er dem Stiebig weder Gewalt angethan, noch gebroht 
bat. Brandmayer ift wohl mit Gewalt auf Stiebitz Losgefprungen,, bat ſich aber 
bei dem Nehmen des Gewehres nicht beteiligt, es vielmehr Tiegen laſſen, unb vorgezo⸗ 

gen, anf Stiebitz mit den Fäuften Loszufchlagen. 



Wenn die Anflagelammer die That nur für eine Uebertretung erBlärt (5. B. 
wenn der Staatsanwalt am Bezirks. Collegialgerichte die That für eine Theil⸗ 
nahme am Naube hielt, die Anklagekammer aber diefelbe nur für die Ueber:, 

tretung bed Ankaufes verdächtiger Segenftände nach $. 225 St. G. II. Th. er- 
kenne? , bat die Anklagefammer dach ein Erkenntniß zu fällen, darin auszu⸗ 
ſprechen, daß die That nur eine Uebertretung bilde, und die Sache zur Ent- 
ſcheidung vor das zuftändige Bezirksgericht zu vermweifen. 

Die Beflimmung, daß folche Verweifungen für die dem Oberlandesge ⸗ 
richte unterftehenden Bezirks. Collegial⸗ und Einzelbezirksgerichte bindend feien, 
hat in der Unterordnung diefer Gerichte ihren natürlichen Grund. Es wäre 
gegen alle Principien der Hierarchie diefer Gerichte und würde den Gang bes 
Verfahrens nur verzögern, wenn denfelben geftattet wäre, einem folchen Aus- 
fpruche der Anklagekammer gegenüber ihre Anfiht, daß eine Gefegesübertre: 
tung ſchwererer Art vorliege, geltend zu machen und die an fie verwiefene 

Sache von ſich wegzumeifen. Andere ift e6 , wenn es fich um Bezirks⸗Colle⸗ 
gialgerichte oder Bezirksgerichte handelt, welche außer dem Oberlandesge⸗ 
rihesfprengel liegen, bei welchen daher dad Verhältniß der Unterordnung nicht 
befteht. Wenn diefe eine von der Anklagefammer eines anderen Oberlandes⸗ 

gerichted an fie verwiefene Sache von ſich wegweiſen, fo liegt ein Streit über 
die Zufländigkeit vor, welcher, wenn das Dberlandesgericht, dem das reni« 
tirende Gericht unterfteht, deflen Anficht theilt, nah $. 76 nur durch eine 

Da der Werth bes Gewehres A5 fl. C. M. beträgt, der Diebflahl in Geſellſchaft 
und von foldhen Perfonen gefchah, welche ſchon zweimal wegen Diebftahles geftraft 

wurben, fo ift das nach den 99. 151 und 153 St. G. B. 1. Th. begangene Verbrechen, zu 

welchem die in ben 66. 154 II. lit. a und 156 I. St. ©. 1. Th. bezeichneten Umflänbe bins 

zakommen, nadı 6. 158 St. &. 1. Th. zu beflrafen. 
Die Hanptverhandlung gehört daher nach Art. IX des Ginführungspatentes vom 17. 

Jänner 1850 vor das k. k. Bezirko⸗Collegialgericht zu Hartberg, in befien Bezirke bie That 
begangen mwurbe. 

Da das den Angeklagten zur Laft Tiegende Verbrechen nicht mit einer Kerkerſtrafe 

von mindeſtens fünf Jahren bebroht ift , die Angefchulbigten überdies feßhafte und ber 

Flucht unverbächtige Leute find , die das Thatfächliche geftanden haben, und nur bie firäfs 

lichere Abſicht Iängnen, fo Tann nach $. 191 der St. Pr. D. bie Unterfuchungehaft nicht 

über fie verhängt werben. 
Grap am 12. October 1850. 

(Berichtöflegel.) 
Die Anflagelammer des k. k. Oberlanbeögerichtes. 

Kinzel w. p. 
ale Vorſitzender. 

Pieringer m p. Großm.p Scharfem. p. Maßmannm. p. 
Linden m.p., 

Säriftführer. 



Entfcheidung bes oberften Gerichts: und Caflationshofes gefchlichtet werben 

kann. 
8. 231. 

Wenn das Bezirks Collegialgericht dafür Hält, daß die Sache vor das 
Geſchwornengericht oder vor ein anderes Bezirks. Collegialgericht gehöre, 

hat es diefelbe im erſten Falle an das Oberlandesgericht als Anklagefam- 

mer, im zweiten Falle aber an das andere Bezirfs-Eollegialgericht abzu« 

geben. Hält es dafür, daß die Sache vor ein Einzel Bezirfögericht gehöre, 

fo bat e8 dies auszufprechen, und die Sache zur Entfcheidung an tasfelbe 

zu verweifen. Iſt die Verweiſung an ein indem Sprengel des Bezirke. 

Eollegialgerichtes gelegenes Bezirfögericht erfolgt, fo ift fie für dieſes bin: 

dend. Außer diefem Falle ift ein Streit über die Zuftändigfeit nad) $. 76 

zu erledigen. 

Wenn die Verweiſung einer Sache an ein in dem Sprengel bes Bezirks: 
Collegialgerichtes gelegenes Bezirksgericht erfolgt, fo kann diefes fie nicht wer 

gen Unzuftäntigfeit von fi) abweifen. Wenn 5. B. der Staatsanwalt am 
Bezirkö:Collegialgerichte bei diefem den Antrag auf Verfegung des Ange: 
fhuldigten in den Anklageftand wegen eines Diebftahles von 15 Bulden an 
verfperrtem Gute geſtellt, das Bezirks⸗Collegialgericht aber den Umſtand der 

Verſperrung als nicht vorhanden betrachtet, ſomit den Diebſtahl als eine 

Uebertretung erklaͤrt und vor ein in ſeinem Sprengel gelegenes Bezirks Ein⸗ 
zelgericht gewieſen hätte, fo muß dieſes den Ausſpruch des Bezirks. Collegial⸗ 

gerichtes, daß kein Diebſtahl an verſperrtem Gute vorliege, als maßgebend 

betrachten und darf die Sache nicht mehr, wie es unter der Herrſchaft der 
bisher beſtandenen Geſetzgebung zwiſchen Criminalgerichten und Behörden in 

ſchweren Polizeiübertretungsfällen öfters der Fall war, an das Bezirks Colle⸗ 
gialgericht zurücverweifen.*) Wäre dagegen die Verweiſung an ein in einem 
anderen Bezirkö-Gollegialgerichtöfprengel gelegenes Bezirksgericht erfolgt, fo 
ift, wenn dieſes fich für nicht zuftändig erachtet, der Streit über die Zuitän« 

digkeit nach der Verfchiedenheit der Fälle, ob die ftreitenden Gerichte in Ei- 

nem Landes» oder Dberlandesgerichtöfprengel liegen, von dem Landes: oder 

*) Diefe Beſtimmung iſt auch mit ber Anorbnung bes. 440 im vollfien Cinklange. Vergl. 
auch die Art. 129, 133 und 230 des Code d’instruclion erim, bie $$. 51—54 des 

baterifägen Gefehes vom 10. November 1848, 6. 207 der badiſchen Strafrros 

ceßorbnung, $. 18 des würtembergifchen Geſehes vom 14. Augufl 1849, 6. 82 
bes heſſen⸗darmſtädtiſchen Geſetzes vom 28. October 1848 ‚6.84 bes naffauis 

fen ®efepes vom 1&. April 1849, 99. 177 und 188 des Furbeffifchen Geſetzes 

vom 31. October 1848, 55. 29-31 des hanno veriſchen Geſetzes vom 24. Des 
cember 1849 und $. 201 des thüringiſchen Gntwurfes, 
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Oberlandesgerichte und, wenn fie verschiedenen Dberlandesgerichten unterſte⸗ 
hen, von dem Caſſationshofe zu entſcheiden. 

8. 232. 
Liegen dem Angeſchuldigten mehrere Verbrechen, Vergehen oder Ueber— 

tretungen zur Luft, und ift rüdfichtlich eines oder mehrerer derfelben das 

Geſchwornengericht, rüdfichtlid anderer aber dad Bezirks Collegialgericht 

oder ein Einzel-Bezirförichter zuftändig, fo iſt der Angefchuldigte rückſicht. 

lih aller diefer ftrafbaren Handlungen vor das Gefchwornengericht zu ver. 

weifen. Ebenfo find alle diefe Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen 

vor das Bezirfd:Collegialgericht zu verweifen, wenn rücfichtlich einzelner 

verfelben dieſes Gericht, in Betreff anderer aber ein ing Selirkerichter 

zuſtaͤndig iſt. | 

Diefe Beftimmung ift eine nothwendige Folge des im $. 28 St. G. J. Th. 
ausgeſprochenen und durch Art. XI. der Einführungsverordnung vom 17. Jaͤn⸗ 
ner 1850 auf alle ftrafbaren Handlungen ohne Ausnahme ausgedehnten 

Grundſatzes, daß derjenige, welcher mehrere ftrafbare Handlungen verübt hat, 
nur nach jenem, auf welches die [chärfere Strafe gefeßt ift, jedoch mit Be: 

dacht auf die übrigen firafbaren Handlungen zu beftrafen ift. Wie in mates 

rieller Hinſicht der Grundfaß: »poena major ebsorbet minorem” ent: 

ſcheidet, ebenfo zieht bei dem Zufammentreffen mehrerer ftrafbaren Hand⸗ 
lungen in Einer Perfon die Zuftänbigkeit des Geſchwornengerichtes, als bes 
ordentlichen Gerichtöftandes für die ſchwerſten Verbrechen, jene des Bezirks: 

Eollegiafgerichtes oder Einzelbezirksgerichted, und bie Zuftändigfeit des Be⸗ 
zirks: Collegialgerichtes jene des Einzelbezirksrichters nach fi und abforbirt 

diefelbe *). Da das Gefeg rückfichtlich der vor da8 Gefchwornengericht gehöri: - 
gen ftrafbaren Handlungen keinen Unterſchied macht, fo muß derjenige, wels 

her gleichzeitig wegen eines Preßvergehens (durch den Inhalt einer Druck⸗ 

fhrifr) und wegen eines vor das VBezirfs:Collegialgericht gehörigen Verbre— 
hend oder Vergehens in den Anklageſtand veriegt wird, wegen aller diefer 

frafbaren Handlungen vor das Geſchwornengericht verwiefen werden. 

*) Unter allen Geſetzen über das mündliche und Bffentliche Verfahren flimmen nur bas 
baierifche Sefeh vom 10. November 1848 $. 51 und der thüringifche Entwurf 

$. Wi mit dem öfterreichifchen Rechte überein. Nach dem franzöfifchen Medite das 

gegen (Code d’instr. art. 327), dem großherzoglich Heffifchen Geſetze vom 28. 

October 1848 6. 79, dem naffauifchen Befehe vom 14. April 1849 $. 81, dem 
würtembergifchen Geſetze vom 13. Auguft 1849 66 3 und A, und bem Hannos 
verifchen Befege vom 24. December 1849 $. 37 iſt eine foldhe Vereinigung ber 

Berhanblung über mehrere nicht an fich vor das Schwurgericht gehörige Verbrechen 
oder Vergehen Gines Angefchulbigten entweder gar nicht geflattet, ober doch nur facul⸗ 
tatio dann zugelaffen, wenn bie Verhandlung der einen Sache durch die der anderen 
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Es verfteht fich Übrigens von felhft, daß, wenn einem Angefchulbigten 
zwei Verbrechen zur Laft liegen, die er in verſchiedenen Landesgerichtsbezir⸗ 

Ben (3. B. Wien und Krems) verübte, und von welchen das eine (3. B. das in 

Wien verübte) vor das Bezirks:Collegialgericht,, das andere aber vor das Ge: 
ſchwornengericht gehört, und wenn bie Vorunterfuhung in Gemäßheit des $. 63 

der Strafproceßorbnung von jenem Bezirks-Collegialgerichte (in Wien) abge: 
führt wurde, die Hauptverhandlung vor demjenigen Schwurgerichtöhofe Statt 
zu finden hat, in deſſen Sprengel dieſes Bezirks. Collegialgericht Tiegt, (fomit in 

‚ Wien), keineswegs aber vor dem Befchwornengerichte jenes Landesgerichtsſpren 

gels, in welchem das vor dad Schwurgericht gehörige Verbrechen verübt wurde. 

Die Competenz eines Bezirks-Collegialgerichtes zur Vor: 
unterfuhung begründet fomir aud die Zuftändigfeit dee 

Schwurgerihtshofes, in deffen Sprengel es fih befindet. 

| $. 233. 
Iſt ein Verbrechen oder Vergehen von verfchiedenen Perfonen in Ge: 

meinfchaft, ober in Folge einer unter ihnen vorher getroffenen Berabrebung 

verübt worben, und muß eine diefer Perfonen vor das Gefchmwornengericht 

verwiefen werden, fo hat diefes auch über alle Mitfchuldigen und Theil: 

nehmer terfelben zu erkennen, wenn gleich die den legteren zur Laft fallen: 

den ftrafbaren Handlungen für fi) allein die Zuftändigfeit des Schwur- 

gerichtes nicht begründet haben würben, Ebenfo find alle Mitſchuldigen 

und Theilnehmer eines vor dad Bezirks. Collegialgericht gehörigen Verbre⸗ 

hend oder Vergehens, fo wie alle einem diefer Mitfchuldigen oder Theil⸗ 

nehmer zur Laft liegenden Uebertretungen vor das Bezirks Collegialgericht 

zu verweifen. 

Wie der vorhergehende $. den Zufammenfluß mehrerer Verbrechen in 
Einer Perfon behandelte, fo normirt der $. 288 das Zufammentreffen meh» 

nicht ungebüßrlich verzögert würbe, ober wenn nicht bie Aburtheilung der einen Sache 
burdh bie Entfernung bes Ortes, wo bie andere flrafbare Handlung verübt wurbe, er- 

ſchwert wird. Diefe Anordnungen hängen allerdings wefentlich mit den Beilimmungen 
bes materiellen Strafrechtes über den Zufammenflug von Verbrechen (concursus de- 

lietorum) zuſammen. Abgefehen davon, daß mir die Beſtimmung bes $. 28 St. G. 
1. Th. an fich viel zu milb und ben firengen Forderungen ber Gerechtigkeit nicht ent: 

ſprechend erfcheint, glaube ich, daß fich bei ber Nusführung bes darauf beruhenden 
6. 23% der St. Pr. D. fehr große Schwierigkeiten ergeben und von ſelbſt auf vie 

Nothwendigkeit einer Abänderung bes $. 28 St. &. I. Th. und ber Geſtattung der 
Trenuung bes Berfahrens wegen mehrerer bemfelben Angeklagten zur Laſt liegenden 
Rrafbaren Handlungen Hinführen werben. 
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rerer Schuldigen bei Einem Verbrechen und ſtellt in Uebereinſtimmung mit 

allen Geſetzgebungen den Grundſatz auf, daß, die Hauptverhandlung rückficht: 
ih aller Mitfchuldigen und Theilnehmer an Einem Verbrechen vor demfelben 
®erichte zu pflegen fei. Ed iſt daher Elar, daß wenn Einer derfelben vor das 

Sefchwornengericht gehört, auch alle übrigen vor das Gefchwornengericht, 
und ebenfo, wenn Einer vor das Bezirks⸗Collegialgericht, die übrigen aber 
an fich nur vor ein Einzelbezirkögericht gehören, alle diefe Mitfchuldigen und 

Theilnehmer zur Hauptverhandlung vor das Bezirke» Collegialgericht verwie: 
fen werden müflen, weil in einem folchen alle der Natur der Sache nah 
die Zuftändigkeit jenes Gerichte vorwiegt, welches burch feine Zufammen: 

fegung die größten Garantien für den Angeklagten bietet. 

Eine wichtige Ausnahme von diefem Orundfaße der Untrennbarkeit des 

Merfahrens gegen Mitfchuldige und Xheilnehmer desfelben Verbrechens, wel: 
her allein die Möglichkeit gewährt, die Verhandlung nach allen Seiten er: 
(höpfend zu führen und alle zur Erforfhung der Wahrheit dienlihen Um 

fände hervortreten zu laflen, liegt in der fchon oben S. 168 erwähnten 
Stellung der der Militärgerichtsbarkeit unterworfenen Perfonen, die felbft 
dann, wenn fie Mitfchuldige von Verbrechern aus dem Givilftande find, der 

Militärgerichtsbarkeie unterworfen bleiben. 

$. 234. 

Die in den 88.228 bis 231 erwähnten Erfenntniffe müffen bei fon- 

tiger Richtigfeit von allen ©erichtömitgliedern, welche in der An- 

Hagefammer des Oberlandeögerichtes oder bei dem Bezirks-Collegialge⸗ 

richte daran Theil genommen haben, unterfchrieben werben, 

Die Hnterzeichnung ber in den $$. 228 bis 281 erwähnten Erkenntniffe 
durch alle anmwefenden Richter, die auch im franzöſiſchen Rechte (art. 284) 
in den Sefeßen von Würtemberg($.20), Deffen-Darmftadet($ 87), 

Naffau ($.88) und Kurheffen ($. 181) vorgefchrieben ift, fol eine 
Gewähr für die Sefegmäßigkeit des Vorganges bei der Verhandlung bieten und 
zugleich die bei derfelben mangelnde Deffentlichkeit wenigftens einigermaßen 
erfegen. Sie ift daher bei fonfliger Nichtigkeit des Verfahrens angeordnet. . 
Es ift jedoch Elar, daß, wenn biefe Unterzeichnung nad) Erlaflung des Ur⸗ 
theife® einem oder dem anderen Mitgliede der Anklagekammer oder des Be: 

zirksCollegialgerichtes (z. B. durch Erkranfung) unmöglich geröorben ift, das 

Verfahren deßhalb allein nicht nichtig wird, fondern es genligt, wenn von bier 
fer Verhinderung in einem Anhang zum Urtheile Meldung gemacht wird. 

$. 235. 

If ein Berweifungserfenntniß exlaflen worden, fo muß die Ankla⸗ 

gefammer oder das Bezirks⸗Collegialgericht zugleich befchließen, ob der An- 



gefchufbigte, falls er fich noch auf freiem Fuße befindet, zu verhafteu fei, 

oder ob die wider ihn bereits verhängte Haft fortzudauern oder aufzuho: 

ren habe. Die in den 96. 491 und 192 ‚ gegebenen Vorſchriften finden aud 

bier ihre volle Anwendung. 

Erfolgt die Entſcheidung, daß fein Grund zur weiteren gerichtlichen 

Berfolgung vorhanden fei, fo iſt der Angefchufbigte, falls er in Unterfu- 

chungshaft ift, vorbehaltlich der Beſtimmung der 88. 238 und 244 fofort 

zu entlaffen, infofern er fich nicht noch aus einem anderen Grunde in 

Haft befindet, 
$. 236. 

Bei Erfaffung des Erfenniniffes auf Verfegung in den Anflageftand 

beftimmt das erfennende Gericht zugleich nach Anhörung ded Staatsan: 

waltes, welche Zeugen und Sadverftändige zur Hauptverhandlung vor; 

geladen werben follen, oder rüdfichtlich welcher eine Vorlefung ihrer in 

der Borunterfuhung abgelegten Ausfagen flattzufinden habe (98. 164, 

281 und 320), unbefchabet jedoch des Rechtes des Staatsanwaltes und 

des Angellagten, auch nadıträglich noch andere Zeugen namhaft ju ma: 

hen und deren Wbhörung zu verlangen. ($. 259). 

$. 237. 

Die in den 66. 228 bis 234 , 235 und 236 erwähnten Entſcheidun⸗ 

gen find fowohl dem Angefchuldigten, als auch dem Staatsanwalte, weldyer 

den Antrag geftellt pat*), unter gleichzeitiger Zuftellung einer ämtlich bes 

glaubigten Abſchrift derfelben zu eröffnen. Der Angeichuldigte, gegen 

*) In Frankreich befleht bie vom dem Caſſationshofe ansbrürflich gebilligte Praris, 
baß der Vorfigeude der Anklagelammer den Staatsanwalt unn.ittelbar nach dem Bes 

ſchluſſe derfelben von dem Inhalte dieſes Befchluffes mündlich in Kenntniß ſetzt. (Spruch 
des Gaffationshofes vom 30. Juli 18237). Diefe Praris follte auch bei uns fowohl kei 
ben Anflagefammern , ale bei ven DBezirkscollegialgerichten eingeführt werben , weil fie 
jur Abkürzung bes Verfahrens in Beziehung auf die Mechtsmiitel weſentlich beitragen 
fann. Indbeſondere if es durch biefe Praris möglich, daß gleichzeitig mit der Mitthei⸗ 
Iung eines Erlenntniſſes auf Einftellung des Verfahrens an bas Gericht, wo ber An- 

gefchulbigte verhaftet iſt, dieſem Berichte auch eröffnet werde, daß ber Generalprocus 
tator Feine Nichtigkeitsbefchwerbe ergriffen habe, daß alfo die Entlaffjuug des Angeſchul⸗ 

bigten aus ber Haft fogleidh vollzogen werben Fönne. Beſonders zwedimäßig ift bie im 
Rheinheffen beftehende Praris, daß der Staatsanwalt durch einen Sitzungsbogen 
von ben Befchlüffen ber Rathes oder Auflagelaumer fogleich verkäudigt wird. Das For: 
mular eines ſolchen Bogens ift in Schweid ler's Anleitung zum Stubium des öffent: 
lichsmndlichen Berfahrene in Straffachen, 3. Abtheilung (Olmüs 1850) S. 68 abgedruckt. 



welchen ein Berweifungserfenntniß erfloffen iſt, muß bei Eröffnung deoſel⸗ 

ben über die ihm dagegen zuftehenden Rechtsmittel bei fonftiger Nich⸗ 

tigkeit belehrt werden). 

M. Rechtsmittel gegen diefe Entfheidungen der 
Bezirks-Collegialgerichte und der Anflage: 

| kammer. 
Schon oben wurde erwaͤhnt, daß die franzöſiſche Geſetzgebung in 

Beziehung auf die Rechtsmittel gegen Werweifungserkenntniffe der Rathskam⸗ 
mer des Zuchtpolizeigerichtes eine höchft tadelnswerthe Verſchiedenheit in der 

Verehtigung des Staatsanwaltes und des Angeklagten aufftellt und Leßte: 
ren in einer Durch nichts zu rechtfertigenden Weife befchränkt. Während nach 

Art. 135 des Code d’instruotion criminelle und der von dem Caflationshofe 
— — 

) Das amiliche Formular einer ſolchen Eröffnung bes Verweiſungserkenntniſſes und dem 

Belehrung über die Rechtomittel lautet: 

3. 1289. Brotocoli 
vom 23. October 1850, 

aufgenommen bei dem E. E. Bezirko⸗Collegialgerichte zu Judenburg 
über die Eröffnung des von ber Anklagefammer bes F. F. Oberlandesgerichtes wiber ben 

hier verhafteten Paul Better wegen des Verbrechens ber Brandlegung am 19. d. M., 

3. 3. 4895, erlafienen DBerweifungserkenntnifies an den Angeflagten. 

— 

Gegenwärtige 

Der Unterſuchungsrichter Franz Bihler. 

Der beeidete Schriftführer Joſeph Meirner. 

Nachbem heute Vormittags ber Grlaß bes E. k. Oberlandesgerichtes, womit eine 
beglaubigte Abſchrift des oben erwähnten Berweifungserfeuntuiffes zur Zuflellung an Baul 
Vetter übermittelt wurbe, bier eingelangt ift, verfügte fich der unterzeichnete Unterfus 

Yungsrichter um 3 Uhr Nachmittags in das Unterfuchungsgefängniß, ließ ben Paul 
Vetter in das Berhörzimmer vorrufen, und eröffnete ihm ben Inhalt des Verweiſungs⸗ 
ertenntnifies , welches dem Baul Bester zugleich in ber aͤmtlichen beglaubigten Abſchrift 
jugefellt wurde, Hierauf wurde dem Baul Better bebeutet, daß ihm nach $. 241 ber 

& Br. D. das Mecht zufiche, gegen diefes Verweifungserfenntniß bie Nichtigfeitäbes 
ſchwerde an ven Gaffatioushof zu ergreifen, und daß er biefelbe binnen drei Tagen bei bie: 
ſem fF. f. Bezirks⸗Collegialgerichte unter Angabe der einzelnen Nichtigleitsgrunde anzumelden 
babe, Zugleich wurde Paul Better zu ber Erklärung aufgefordert, ob er ſich einen Vers 

theidiger beftellen oder befien Wahl dem Berichte überlaffen wolle. Hierauf gab Paul 
Better folgende Erflärung ab: 

„Ich beflätige den Empfang der amtlichen Abfchrift bes Berweifungserfenntnifies ber 
Anklagefan:mer bes E. E. Oberlandesgerichtes zu Gratz vom 19. Detober d. J., 3. 4895. 
Ich melde dagegen bie Nichtigkeitsbeſchwerde an, weil der Zeuge Joſeph Winkler von 
vom Herrn Unterfuchungsrichter beeidet wurde, obgleich er mit mir fchon ſeit einem Jahre 
in Beinbfchaft lebt, und ohfchon derſelbe, wie ich geftern durch meinen Bruber erfuhr, 
bereits einmal vor 10 Jahren bei dem Criminalgerichte zu Iglau in Mähren wegen einer 



fanctionirten franzöfifden Praris *) der Staatsanwalt gegen jeden Beſchluß 
ber Rathskammer, woburd entweder die Einftelung des Verfahrens ober 

die Verweiſung des Angefchuldigten vor ein einfaches Polizeigericht oder vor 
das Zuchtpoligeigeriht ausgefprochen wird, Einfpradhe Copposition) erheben 
und dadurch die Sache zur Entfcheidung in höherer Inſtanz an die Anklage- 

Fammer bringen Eann, ift dad Necursrecht des AUngefchuldigten gegen einen 
Belhluß, wodurch er vor das Zuchtpolizeigericht gewiefen, fomit wegen eines 

Vergehens (delit) in den Anklageftand verfegt worden, in dem franzöfifchen 

Sefege ganz mit Stillſchweigen übergangen und bie von dem Caſſations- 
bofe feftgeftellte Praxis geftattet ihm die Oppofition nur dann, wenn er die 

Zuftändigfeit der Rathskammer deßhalb beftreitet, weil fie weder Gericht 

des Ortes der begangenen That, noch feines Wohnfiges, noch des Ortes fei: 

ner Ergreifung fei. Es ift daher für den Angefchuldigten die Möglichkeit, fich 
eined Rechtsmittels gegen einen fo wichtigen Beſchluß zu bedienen, auf ein 

Minimum herabgefegt, was, wie franzgöfifhe Schriftfteller ſelbſt (z. B. der 
ausgezeichnete Faustin Helie) anerkennen, mit den allgemeinen Princi« 
pien eine6 gerechten Strafverfahrens in offenem Widerfprudy fteht. 

In Beziehung auf die Erkenntniffe der Anklagefammer ift zwar 
rückfichtli der Berechtigung zur Ergreifung der Nichtigkeitsbeſchwerde ein 
folcher Unterfchied zwiſchen dem Staatsanwalt und dem Angefchuldigten nit 

gemacht; allein einerfeitd enthält das franzöfifhe Gefeg (Art. 299) eine firenge 

Beſchränkung der Zuläffigkeit der Nichtigkeitöbefchwerde auf drei beftimmt be- 
zeichnete Nichtigfeitsgründe, die freilich durch die Praris etwas vermehrt 

wurben , theild befteht in Beziehung auf die Frift zur Anmeldung der Nic: 
tigkeitöbefchwerbe zwifchen dem Staatsanwalt und dem Angeklagten eine große 

Verfchiedenheit zum Vortheile des Erjteren **). Die Nichtigkeitöbefchwerde kann 
nämlich von beiden binnen 5 Tagen nad) dem von dem Affifenpräfidenten mit 

dem Angeſchuldigten aufgenommenen Verhöre angemeldet werden (Code d’in- 

falfchen Seugenausfage mit ſechsmonatlichem Kerker beftraft worben if. Zur Ausführung 
meiner Nichtigkeitsbeſchwerde bitte ich das loͤbl. Gericht, mir einen Vertheidiger zu beftellen, 
indem ich nicht nur ganz vermögensins bin, fondern auch Feinen Rechtsverſtändigen in 

biefer Stabt kenne.v + Handzeichen bes Paul Better. 

Hierauf wurde das Protocol dem Paul Better vorgelefen,, von bemfelben als 
richtig aufgenommen beftätigt, und fowohl von Paul Better mit dem Handzeichen, als 
auch von ben anmwefenden Gerichtsperfonen unterzeichnet. 

_ Bihler m.p,, Meirner, 
Unterfuchungsrichter. als Brotocollführer. 

*) ©. hierüber bie Encyclopedie du droit par Sebire et Carteret. Paris 1843. 

Tome Hl. p. 555560 und Morin, dictionnaire du droit criminel p. 142. 

**) ©, hierüber Sebire etCarteret, encyclopedie du droit. Tom. Il. p. 544-548 
and Morin, dictionnaire du droit criminel p. 25, 26. 

— — 



sus 
siruct. art. 296, 298), fomit von dem Angeklagten binnen 5 Tagen, von dem 
Generalprocurator aber binnen einer bedeutend längeren Zeit nach Eröffnung 

des Verweiſungserkenntniſſes, indem Leßterer von diefem Erfenntniffe unmitr 

telbar nach deffen Fällung in Kenntniß gefegt wird. 

Die deutfhen Geſetze weichen in Betreff ter von ihnen zugelaflenen 

Rechtsmittel gegen die am Schluffe der Vorunterfuchung gefällten Erkennt: 
niffe der Anflagefammer und der Zuchtpoligeigerichte fehr von einander ab. 

Die preußifche Verordnung vom 8. Jänner 1849, die fich überhaupt durch 

Unvoliftändigkeit ihrer Beſtimmungen vor allen anderen deutfchen Geſetzen 

auszeichnet, enthält über diefe wichtige Frage kein Wort; fie fcheint dem⸗ 
nach jedes Rechtsmittel gegen Verweifungserfenntniffe der Anklagefammer for 
wohl, als ber unferen Bezirks⸗Collegialgerichten gleichflehenden Gerichtsabthei⸗ 
lung der Kreis: oder Stadtgerichte auszufchließen. Das baierifche Geſetz 
vom 10. November 1848 ($$. 60— 71) dagegen läßt ſowohl dem Angeklagten 

als dem Staatsanmwalte gegen den nach Durchführung der Vorunterfuchung 
ergangenen Beſchluß des Kreis: und Stadtgerichtes das Nechtsmittel der Ber 
rufung an das Appellationsgericht, gegen das Erkenntniß der Anklagekammer 
des Appellationsgerichtes aber die Michtigkeitdbefchwerde an ben oberften Ge: 

richtshof, und zwar [eßtere unter genauer Bezeichnung der Nichtigkeitögründe 

(6 an der Zahl) zu. Die bad iſche Strafpreceforbnung ($. 209) geftattet 
beiden Theilen das Rechtsmittel der Vefchwerdeführung an das Hofgericht. 
Nah würtembergifhem Rechte fteht dem Angeklagten in Straffachen, 
welche nicht vor die Schwurgerichtöhöfe gehören, nad) $. 87 der Strafproceß: 
ordnung von 1843 nur eine einfache Beſchwerde bei dem höheren Gerichte zu ; 
wenn es fich Dagegen um eine vor das Gefchwornengericht gehörige Straffache 
handelt, fo ift nad den 88. 26—31 des Geſetzes vom 14. Auguſt 1849 ge- 

gen das Erfenntniß des Griminalfenated des Kreisgerichted ſowohl dem Ange: 
Hagten ald dem Staatdanwalte die Nichtigkeitsklage an den Caffationshof, 
jedoch nur in drei beftimmt bezeichneten Fällen geftattet. 

Die Sefege fürHeffen- Darmftadı vom 28. Dctober 1848 $$. 260 

— 265 und für Naffau vom 14. April 1849 $$. 218—253, welche nur 

das Verfahren in den den Geſchwornengerichten zugewiefenen Straffällen normi« 

ren, Saflen gegen die Erkenntniffe tes Criminal- oder Anklage⸗Senates die Nich: 
tigkeitsbeſchwerde ſowohl für den Staatsanwalt ald ben Angeklagten, und zwar 

aus beftimmt bezeichneten Nichtigkeitdgründen (11 nach dem heffifchen, 10 nad 
dem naffauifghen Gefege) zu. Diebraunfchmeigifche Strafprocefordnung 
vom 22. Auguſt 1849 läßt ſowohl gegen folche Wermweifungserfenntniffe, wodurch 
der Angefchuldigte wegen einer vor das Schwurgericht gehörigen That in den 
Anklagezuftand verfegt wurde, al®auch gegen Erkenntniſſe der Kreisgerichte auf 
Einftelung des Verfahrens die Nichtigkeitsbefchwerde zu ($$. 84 und 101); 

gegen Berweifungserkenntniffe der Kreisgerichte aber geftattet fie bem Anger 

N 



Elagten Eein Rechtsmittel. Das Eurbeffifche Geſetz vom 31. October 
- 3848 $. 353 geftattet gegen Erkenntniffe der Anklagekammer beiden Theilen, 
gegen Entſcheidungen der Rathskammer der Obergerichte aber, welche ber 
zuchtpolizeilichen Rathskammer des franzöfifchen Rechtes gleichfteht, nur dem 
Stoatsanmwalte dad Nechtömittel der Berufung; es ſtimmt daher im’ Weſent 
lihen mit den Vorfchriften des franzöfifchen Rechtes überein. 

Das hannoveriſche Gefeg vom 24. December 1849 endlich laͤßt ge: 

gen jene Erfenntuifle der Anklagekammer, wodurch der Angeklagte vor das Ge⸗ 
ſchwornengericht verwiefen worden, gar Fein Rechtsmittel zu ($. 35) und ge: 

ftattet dem Angefchuldigten die Ergreifung ber Nichtigkeitsbeſchwerde nur dann, 
wenn die That nicht vor dad Geſchwornengericht, fondern vor ein anderes Ge: 
richt gewielen worden ift*). 

Dos öfterreichifch e Gele geht von der Anficht aus, daß es bei der hohen 

Wichtigkeit des Stadiums des Verfahrens, in welchem über deſſen Fortſetzung oder 

Einftellung ober über die Verfegung bed Befchuldigten in den Anklageftand ent« 
ſchieden wird, unerläßlidh fei, beiden Theilen, dem Staatsanwalte und dem Ange: 

Elagten, fehr ausgebehnte Rechtsmittel einzuräumen, zugleich aber auch die 

mögliche Sleichftelung beider Theile anzuftreben. Deßhalb wurde in Weber: 
einftimmung mit den fübdeutfchen Gefeßgebungen der neneften Zeit gegen alle 

nad dem Schlufle der Vorunterſuchung von den Bezirks⸗Collegialgerichten fos 

wohl, als von der Anklagekammer gefällten Erkenntniſſe dem Staatsanwalt und 
dem Augeſchuldigten die Ergreifung von Rechtsmitteln geitattet. Gegen bie 
Erkenntniffe der Anklagefammer findet die Nichtigkeitsbeſchwerde an 
den Caffatienshof, gegen die Erfenntniffe der Bezirk6-Collegialgerichte aber die 

Vefhwerdeführung.an die Anklagekammer des Oberlandesgerichtes ftatt. 

A. Befhwerdeführung gegen die Erfenntniffe des 
Bezirks-⸗Collegialgerichtes. 

Der Grund, weßhalb in dieſer Beziehung von dem gewöhnlichen Rechts: 

zuge, der von dem Bezirks⸗Collegialgerichte an das Landeögericht geht, abge: 
wichen wurde, liegt theild darin, daß bie Anklagekammer des Oberlandesge- 

gerichted ihrer ganzen Stellung nach beinahe ausfchließend dazu beſtimmt ift, 
über die Frage ber Verfegung von Belchuldigten in den Anklageſtand zu er: 
kennen, theils unb ganz; vorzüglich indem Umftande, daß in allen Fallen, in 

weichen die Befdnwerbeführung aus bem Grunde ergriffen wird, weil die That 
wicht zur Zuftänbigkeit bed Bezirks⸗Collegialgerichtes, fondern des Geſchwornen⸗ 

*) Der thüringifche Entwurf (6$. 207213) läßt gegen bie nach gefchloffener 
Borunterfuhung gefüllten Erkenntniſſe nicht nur der Anflagefammer , fondern auch 
des (dem öfterreich. Bezichscollegialgerichte gleichſtehenden) Kreisgerichtes Fein anderes 
Rechtsmittel zu, als die Nichtigkeitobeſchwerde an das Oberappellationegericht. 
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gerichtes gehäre, die Matur ber Sache erfordert, daß die Anktagelammer, die 
allein eine Vermeifung vor das Schwurgericht auszufprechen berufen ift, dar⸗ 
über entfcheide. Jeder andere Rechtszug würde nur bie überflüffige Einfchiebung 
eined dritten Gerichtes zus Folge gehabt haben. Mußte aber die Anklagekam⸗ 
wer für diefe Fälle als die ge.ignetefte Berufungsbehörde ericheinen, fo konnte 
offenbar in anderen Faͤllen nicht ein abweichender Rechtszug angeorbnet werden. 

Die Beſtimmungen ded Geſetzes über die Art der Ausführung und die 
Birkung einer folden Befchwerde find in dem nachftehenden $. 288 enthalten. 

$. 238. 

Gegen die von dem Bezirks⸗Collegialgerichte Inden Fällen der 98.228 

bis 234 ergangenen Entfcheivungen hat fowohl der Staatsanwalt als 

auch der Angefchuldigte das Recht der Beſchwerdeführung an das Ober⸗ 

landesgericht. Der Staatsanwalt muß feine Beſchwerde binnen vier und 

zwanzig Stunden, der Angelchuldigte aber binnen drei Tagen von der 

Eröffnung des Erkenntniffes bei vem Bezirks⸗Collegialgerichte anmelden ®). 
Diefe Anmeldung hat auffchiebende Wirfung. Die Entlaffung des 

verhafteten Angefchulbigten darf daher vor Ablauf der dem Staatsanwalte 

engeräumten vierundzwanzigftündigen Friſt nur dann erfolgen, wenn 

ſich Ießterer des ihm zuſtehenden Redytsmitteld ausdrücklich begibt. Die 

im Galle des g. 235 befchloffene Verhaftung des Angefchuldigten wird 

durch die Befchwerdeführung desfelben nur dann aufgefchoben, wenn das 

Bezirks⸗Collegialgericht diefe Auffchiebung nad) den Umftänden des Falles 

für ganz unbedenklich erachtet. 

Zur Ausführung feiner Beſchwerde kann der Angefchuldigte einen 
Bertheidiger beftellen oper die Beigebung eined Vertheidigers verlangen, 

welchen die Einficht der Borunterfuchungsacten unter den Beſtimmungen 

des $. 248 zu geftatten ift. 

Die Befchwerbeführung an die Anklagekammer des Oberlandesgerichtes 
($. 45) ift fomis nicht bloß gegen Verweiſungserkenntniſſe bes Bezirks Colle⸗ 
gialgerichtes ($. 229) und gegen die Erkenneniffe auf Einftelung des Ver⸗ 
fahrens ($. 228), fondern: auch gegen jene Erbenntniffe zufäffig, durch welch⸗ 

*) Bon biefer Anmeldung iſt der Gegentheil ſogleich in Kenntiniß zu ſetzen. Diefe Vor⸗ 
ſchrift if zwar im biefem: 6. nicht. aucdrucklich enthalten; fie ergibt ſich jedoch aus der 
Analogie bes 65: at. uns ZT. — Die Friften find nach F. 6 zu berechnen, bem Staats⸗ 
auwalt ſteht daher ber ganze Tag, welcher unmittelbar auf jenen ber Eröffnung bes Er⸗ 

fenntuiftes folgt, zur Ammalbung feiner Befchwerbe frei, 

—. 



DZ; 

die Sache an die Anklagelammer ober ein anderes Bezirks⸗Collegialgericht ab- 
gegeben oder vor ein Einzelbezirkögericht verwiefen wurde ($. 231). Dage 

gen Eann deßhalb allein, weil in einem Dermweifungserkenntnifle entwe⸗ 

der die Verhaͤngung oder Fortdauer oder die Aufhebung der Unterfuchungs- 
haft ausgefprochen wurde, Feine Befchwerde an das Oberlandesgericht ergrif: 
fen werden, wenn das Einſtellungs⸗ oder Verweiſungserkenntniß felbft nicht 

angefochten wird; es ift vielmehr in einem folhen alle der gewöhnliche - 

Rechtszug von dem Bezirks-Collegialgerichte an das Landesgericht maßge⸗ 
bend. Wird aber entweder ein Vermeifungserkenntniß oder ein Beſchluß, 

daß Fein Grund zur weiteren gerichtlihen Verfolgung vorhanden fei, 

mittelft ber Beſchwerdefuͤhrung an die Anklagefammer angefochten, ſo 

bringt es die Natur der Sache mit ſich, daß unter Einem auch gegen bie 
in Gemäßbeit der $$. 235 und 286 getroffenen Verfügungen des Bezirks: 
Eollegialgerichtes die Beſchwerde bei dem Oberlandesgerichte anzubringen ift. 

Die Beſchränkung der Befchiwerde- Anmeldungsfrift für den Staatsan⸗ 

walt auf 24 Stunden ift für den Angefchuldigten ungemein vortheilhaft, in- 

dem er dadurch inder Eürzeften Srift Beruhigung über fein Schickſal enthält 
und ipsbeſondere, wenn er verhaftet ift und der Staatdanwalt jene Frift 

verftreichen läßt, ohne eine Befchwerde anzumelden, ſogleich nah Ablauf der 
gefeglichen Friſt entlaffen werden muß. 

$. 239. 

Sowohl der Staatsanwalt, als auch der Angefchuldigte oder deſſen 

Vertheidiger müffen längftens binnen zehn Tagen nad Eröffnung des von 

ihnen angefochtenen Erfenntniffes ihre Befchwerdefchrift bei dem Bezirks: 

Eollegialgerichte überreichen, von welchem biefelbe fammt den Vorunter: 

fuchungsacten und dem Protocolle über die Sitzung, in welcher das Erfennt- 

niß gefällt wurde, fofort an das Oberlandesgericht einzufenden ifl. Die 

ſes entfcheidet Darüber nad Anhörung des General⸗Procurators in letzter 

Inſtanz. 

Das Oberlandesgericht entſcheidet Über ſolche Beſchwerden in nidpt- 
öffentlicher Sitzung ($$. 45, 226 und 243). Das Verfahren, wel- 
ches dabei zu beobachten ift, richtet fih ganz nach ber Vorfchrift des $. 226 
der Strafproceßordnung. Es bedarf übrigens faum einer Bemerkung, daß 
über eine Befchwerde des Angefchuldigten allein eine Abänderung des an- 

gefochtenen Erkenntniffes zu feinem Nachtheile unzuläffig ift. Hat dagegen 
der Staatsanwalt das Erkenntniß des Bezirkd-Collegialgerichted angefochten, 
fo kann nach der Analogie des $. 386 eine Abänderung dieſes Erfenntniffes nicht 
nur zum Nachtheile, fondern auch zum Vortheile des Angefchuldigten erfolgen, 

wenn gleich diefer felbft Feine Beſchwerde ergriffen hätte. 
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8. 240. 
Wenn das Oberlandesgericht den Beſchluß des Bezirks Collegialgerich. 

tes abändert und in Folge defien die Sache zur Hauptverhanplung vor das 

Bezirks Collegialgericht verweiſet, fo kann es zugleich ausfprechen, daß pre 

Verhandlung vor einem anderen Bezirfs-Eollegialgerichte desfelben Ober: 

landesgerichtsſprengels ftattfinden folle. 

Wenn 5. B. das Oberlandesgericht über die Beſchwerde des Staatsan * 
waltes den Beſchluß des Bezirks⸗Collegialgerichtes, weiches Feinen Grund zur 

weiteren gerichtlichen Verfolgung fand, weil der Thatbeftand einer durch die 
Otrafgefege verbotenen Handlung in der dem Angeſchuldigten zur Laſt lies 
genden That nicht zu erfennen fei, dahin abändert, daß diefe That allerdings ein 

zur Zuftändigkeit des Bezirks Collegialgerichtes gehöriges Verbrechen oder Ver: 
sehen bilde, und daß der Angeklagte defhalb in den Anflageftand verfegt 

werde, oder wenn z. DB. das Berirkscollegialgericht den Angefchuldigten mer 

gen Diebftahles in den Anklageftand verfegt hat, die Anklagekammer aber in 

feiner That nicht dad Werbrechen des Diebftahles, fondern der Veruntreuung 

erfennt , fo Eann das Oberlandesgericht von Amtsweg en ober auf den An⸗ 
trag eines der beiden Theile zur Hauptverhandlung ein anderes Bezirks⸗ Colle⸗ 

gericht feine® Sprengels befegiren. Der Grund diefer auch In dem $. 64 des 

baierifhen Gefeßes vom 10, November 1848 enthaltenen Beftimmung 
liegt darin, daß die meiften Bezirks⸗Collegialgerichte mit fo wenig Nichtern bes 

fegt find, daß in der Megel diefelben Michter , welche das Verweiſungserkennt⸗ 
niß gefällt haben, auch der Hauptverhaudblung beimohnen und zur Schöpfung 

des Endurtheiled mitwirken müffen. Um nun der Ueberzeugung und rechtlichen 

Anſicht der Richter, welche das von dem Oberlandesgerichte abgeänderte Eins 

fellungs= oder Verweifungserfenntniß gefällt haben, Eeinen Zwang anzulegen 

und den llebelftand zu vermeiden, daß diefe Richter nach der Hauptverband: 

lung entweder ſich mit der Anficht und Beurtheilung des Dberlandesgerichte® 

in Widerſpruch fegen, oder daß fie fich dieſer Anficht, obſchon fie ihnen fremd 

it, aus Mückficht auf das Anfehen des Dberlandekgericht fügen müffen, ge: 
ſtattet das Geſetz, die Hauptverhandlung und fomit die Faͤllung des End. 

urtheiles vor ein anderes Bezirks⸗Collegialgericht, welches in der Sache noch 

nicht geurtheilt hat, zu verweilen. Es wird Dadurch der Zweck erreicht, daß jene 

Richter, welche bei den abgeänderten Belch'uffe geftimmt haben, in diefer 

Bade in der Sffentlichen Sitzung nicht Richter find. 

B. Richtigkeitöbefhwerde gegen die Erfenntniffe 

der Anklagekammer. 

Segen die Erkenneniffe der Anklagefammer des Oberlandesgerichtes ift 
nad) dem Gefeße nur das Rechtsmittel ber Nigtigteitöbeigwerbe an 

Wädh, Strajproceß. 
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— ven Caffationshof zuläffig, eine Beſtiinmung, welche theils barim ihren Grund 

hat, daß nah den Grundfägen ber Strafproceßordnung ber oberfte Berichts: 

hof in Straffachen nur als Caſſationshof entfcheiden foll, Fheild auf der Analogie 

mit dem gegen das Endurtheil des Geſchwornengerichtes der Natur der Sache 

nach allein zuläffigen Rechtsmittel beruht. Da die Vorfchriften über die Nichtig- 

keitsbeſchwerde gegen die Erfenntniffe der AnElagefammer., über die Nichtig- 

Eeitögründe, aus welchen fie ergriffen werben kann, über das dabei zu ber 

obachtende Verfahren und die Entſcheidang des Caſſationshofes weſentlich mit 

den Beſtimmungen zufammenhängen, welche im XVI. Hauptſtücke über die 

Nichtigkeitsbeſchwerde gegen die Urtheile der Geſchwornengerichte enthalten 

find, fo muß ſchon ou diefer Stelle Manches, was erft zur Erläuterang bed 

XVI. Hauptftüched dient, feinen Platz finden. 

Die Natur des Geſchwornengerichtes bringt es mit fi, daß der Wahr: 
fpruch der Geſchwornen in der Regel unumftößlich*), und daß eine Berufung 
gegen denfelben, in Folge welcher eine neuerliche Verhandlung ded Thatfäch: 
lichen der Anklage ftatt zu finden hätte, unzulällig ift. Die Verweiſung der 
Sache vor eine neue Zury, welche über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit des 

Waprfpruches der erfien Geſchwornen zu entſcheiden Hätte, müßte, fobald fie 
zur Megel würde, dad Mertrauen zu dem GEeſchwornengerichte nothwendig 

- erfchüttern, indem fie, abge'ehen von dem Damit verbundenen Koſten⸗ und 

Beitaufmande, nur dahin führen fünnte, daß einem-nur auf der inneren 

Ueberzeugumg der Geſchwornen berußenden Ausfpruche, über welchen fie Feine 
©ründe anzugeben und nur ihrem Gewiſſen Rechenfchaft abzulegen haben, 

ein anderer auf gleichen Grundlagen beruhend.r Ausſpruch gegenäbergefteftt 

würde, ohne daß in dem Wefen der einen oder andern diefer Entſcheidungen 

ein genägender Grund gelegen wäre, der zweiten vor der eriten einen Vor: 
zug einzuräumen. Keine Geſetzgebung hat daher einen Verſuch diefer Art ge: 
wagt; es ift vielmehr algemein anerkannt, daß die Rechtsmittel des deut: 

ſchen Strafverfahrens, Recurs, Appellation oder Reviſion, auf den Ausſpruch 

ber Geſchwornen feine Anwendung finden können *). 

Je weniger jedoch dieſer Wahrfpruch, fo welt es fich um die Prüfung 
bes Xhatfählihen der Anklage handelt, einer Nevifion unterzogen werben 
kann , um fo nothmendiger ift e6, forgfältig darüber zu wachen, daß die gefeß: 
lihen Zormen des Verfahrens und der Urcheilsfällung, welche ald Schup- 
wehr gegen Uebereilung und Willkur zu dienen beftimmt find, genau be 
obachtet, und daf das Geſezg felbft richtig angewendet werde. Jedes richterliche 

*) Die in ben $$. 387 und 338 enthaltenen, in Uebereinftimmung mit den meiflen 
Geſetzgebungen feftgeftellten Ausnahmen werben fpäter befonbers befprochen werben. 

“) ©. hierüber den Auffag von Mittermaier: „Das Syſtem ber Nichtigfeiten wegen 
Berletungen von Formvorſchriften im Strafproceffer ‚in Jagemann's Gerichtsſaal 
1880 1. Banb ©. 291. 
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Urtheil muß, um rechtsboſtaͤndig zu fein, ‚zwei Behingungen erfüllen; es muß 
nit nur an fich nit dem Gefeße übereinftimmen, fondern auch auf Grund 
einer gefegmäßig gepflogeuen Verhandlung erlaflen fein. Fehlt eine dieſer 
Borausfegungen, fo muß dem Theile, der fi dadurch befchmert erachtet, 
ein gefeglihed Schutzmittel geboten fein, die Mängel des Verfahrens oder 
des Urcheiled zu befeitigen und das verlegte Unfehen des Geſetzes mieberhergw 

Bellen. Zn beiden Beziehungen foll, wie im franzölifhen, fo auch in dem 
neuen öfterreihifchen Nechte die Nichtigkeitsbeſchwerde wirkfam werben. 

Der Caſſationshof, welcher zur Entſcheidung diefer Beſchwerden beru⸗ 
fen ift, hat die wichtige Aufgabe, durch feine Erkenntniffe nicht nur für die 
ftrenge Beobachtung der gefeglichen Formen ded Verfahrens und für richtige 

Anwendung ded materiellen Geſetzes zu forgen, fondern auch darüber zu wa⸗ 
hen, dab in dem ganzen Umfange der Länder, für welche Ein Gefeg wirk⸗ 
ſam ift, die Rechtseinheit, tie gleihfürmige Auslegung und Anmendung bes 
Sefeges nach Möglichkeit gewahrt werde. Das franzöfifche Necht hat dat 

große Verdienſt, diejed wichtige Inſtitut zuerſt in einer ben Verhaͤltniſſen der 

europaiſchen Continentalſtaaten entſprechenden Weiſe ausgebildet zu haben, 

indem die Einrichtung der engliſchen Lords» Dberrichter*), welche als Colle⸗ 
gium (Kings-bench) den oberjten Serichtöhof für England bilden, über 

welchen jeboch noch das Oberhaus fteht, mitden eigenthümfichen, zum Theile nur 
auf englifchem Boden mögliden, und fehr verwidelten Rechtsinſtitutionen Dies 

fed Landes fo verwachlen ift, daß eine Verpflanzung besfelben auf ben Can⸗ 
tinent weder wünfdenswerth, noch leicht ausführbar erfcheint. 

Der Grundzug des franzöſiſchen Eaffationshofes, welcher feine 
Wirkſamkeit über das ganze Staatögebiet von Frankreich in und außer Euror 

pa**) erftreckt, und der eigenthümliche Zweck desfelben, wodurth er fich von an⸗ 
deren Gerichten zweiter oder drister Inſtanz unterſcheidet, liege darin, daß. er 

die Gewalt bar, bie in letzt er Inſtanz ergangenen Uriheile anderer Ge⸗ 
richtshöfe aufzuheben (zu cafliren) und, ohne in der Haupiſache felbft (wur 

lefond) zu erkennen, die Streitſache an ein anderes Gericht derſelhen Art, 
wie jenes, deffen Urcheil aufgehoben wurde, zur Schöpfung eines neuen Urs 

theiles zu verweilen. Der Caſſationshof har daher nur über Rechtsanecte, 
nicht über Thatfragen zu entſcheiden. 

Es iſt eine ſchon in dem alten franzöſiſchen Rechte, insbeſondere ſait der 

Ordonnanz von 1539 gegründete Einrichtung, daß die Urtheile der Ohergerichte, 
welche als cours aouveraines betrachtet wurden, nur mittelſt der ppopo 

*) S. hierüber den Eighth report of commissioners on esiminal law. p. 100- 172; 
— Stephen, Handbuch bes engl. Strafrechtes (überfapt von Mühry) ©. 5465 — 
Rittermaiere Strafverfahren IL Band (1040) S. 644. 

**) Mit 27 Appellpöfen in Europa und 7 Appellhöfen in den Colonien. 
25 * 
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sition d’erreur*) angefochten werden Eonnten. Der konigliche Staatsrath 

Cconseil du roi) war die Behörde, an welche fich die Parteien mit ihren 

Befchwerden wegen Verlegung des Geſetzes oder der gefeglichen Formen zu 

wenden hatten. Das von Ludwig XIV. erlaffene Reglement vom 27. Fe⸗ 

bruar 1660 und insbefondere das von dem Caffationshofe noch gegenwärtig 

als rechtskraͤftig betrachtete Reglement vom 28. Juni 1733, welches den be: 

rühmten Kanzler D’Agueffea u zum Verfaſſer hatte, beflimmten das Verfahren 

vor dem k. Staatsrathe. Eine eigene Abtheilung bedfelben, Conseilpriveoder 

conseildes parties genannt, erkannte über die Caffationsgefuche und 

fiber alle Nechtsftreitigkeiten, wobei es fi um bie Aufrechehaltung der Ge⸗ 

feße und der von dem Könige feftgefegten gerichtlihen Ordnung handelte. Im 

Jahre 1790 wurde an die Stelle bes conseil prive durch das Decret der Na: 

tionolverfammlung vom 27. November — 1. December 1790 ein Gafla- 
tionshof (tribunal de cassation) gefeßt, der an der Spige der gerichtlichen 

Hierardie für ganz Frankreich flehen und der oberfte Wächter ded Geſetzes 

und der Nechtseinheit werden follte, und deſſen Verfahren noch jegt großen 

Theiles auf der im J. 1738 für den Eöniglichen geheimen Rath erlaflenen 

Proceßorbnung beruht. 

Die der Einrichtung des Caſſationshofes zum Grunde liegende Idee ift 
nah Feuerbach's treffender Darftellung: Uufrehthaltung des © 
fees gegen Gefegeöverlegungen durch richterliche Erkenntniffe, welche in 
dem gewöhnlichen Inſtanzenzuge durch ordentliche Rechtsmittel nicht mehr 

angefochten werden können. Der Caffationshof foll das Geſetz gegen die Ge: 
richte felbft aufrecht erhalten und Einheit und Gleichförmigkeit in der Ausle⸗ 
gung und Anwendung ber Geſetze begründen, insbefondere die Verſchieden⸗ 

heit der Nechtöfprechung in den einzelnen Landestheilen aufheben. Die dem: 

felben nach franzöfifhem Nechre zuftehende Gewalt ift daher , da er nie: 
mals über das materielle Recht in dem einzelnen Falle entfcheidet, nicht fo- 

wohl ein Ausfluß der Gerichtsbarkeit, als vielmehr der höchſten auffe- 

benden Gewalt, welche die Handhabung und Auslegung bed Geſetzes Über: 

wacht. 

Der franzöfifhe Taffationshof zu Paris befteht aus vier Präfidenten 
und 45 Näthen, die Staatsanwalt 'chaft bei demfelben aus einem General» 
procurator und ſechs Stellvertretern, welche Generaladvocaten heißen. Der 

Eaffationshof, der immer nur in Verfammlungen von wenigftens 10 Richtern 

entfcheidet , theilt fih in drei Kammern oder Sectionen, wovon die eine, bie 

*) Diefes Mechtsmittel ſtimmt mit dem noch heutzutage in England üblichen Rechtsmit- 
tel des writ of error vollfommen überein. ©. hierüber Sebire ct Carteret, ency- 
clopedie du droit Tome Vil. p. 228, und Tarb6, lois et reglements de la Cour 
de cassation., Paris 1840. 

“ z 
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section criminelle, den flrafrechtlichen und zwei, die section des requötes 
und die section civile den Civilſachen gewidmet find. Außer der Entſcheidung 

über bie an ihn gelangenden Nichtigkeitsbeſchwerden ſteht dem Caſſationshofe 
auch die höchſte Disciplinargewalt über das gefammte Richterperfonale des 
Staates zu, ferner die Entfcheidung über Syndicatsklagen (prises & partie) 
gegen ganze Gerichtshöfe, über Delegationen und. Ablehnungen von Berichten, 
über Competengconflicte zwifchen Appellhöfen und zwifchen Gerichten, die in 
den Sprengeln verfchiedener Appellhöfe liegen, u. dgl. Eine Plenarverfamm. 

lung aller drei Sectionen bes Caſſationshofes findet nur Statt, wenn es fi) 

um die Yusäbung der höchſten Disciplinargewalt über einen Appellhof oder 
ein Mitglied eines folchen handelt, oder wenn ber Caffationsrecurs aus den⸗ 

felben Gründen zum zweiten Male ergriffen wirb. 

In Defterreich konnte bei dem Umftande, daß das Civilverfahren noch 
ganz auf Der Grundlage der bisherigen Geſetze beruht, und daß es noch fehr 

zweifelhaft ift, ob die Einrichtung des deutſchen Inſtanzenzuges in Civilſa⸗ 

hen dem franzöſiſchen Syſteme an Werth nachſteht, der Caſſationshof 
gegenwaͤrtig nur fuͤr Strafſachen eingerichtet werden; fuͤr dieſe aber hat die 

Ötrafproceßordnung, wenn auch mit einzelnen Abänderungen, im Weſentli⸗ 
den die Formen des franzäfifchen Nechtes beibehalten. Es wurde demnach bei 
bem oberften Gerichtshofe eine Abtheilung ald Caſſationshof conftituirt, 
welhe in ähnlicher Weife, wie die section criminelle des franzöfifchen 

Caſſationshofes, über die Nichtigbeitöbefchwerden in Strafſachen und über die 

übrigen in Gemaͤßheit der Strafproceßordnung dem Caffationshofe zugewie⸗ 
fenen Gegenftände, als: Delegationen ($. 74), Gompetenzftreitigkeiten ($. 76) 

und Ablehnungsgefuche ($. 85) zu ensfcheiden haben wird. Die näheren Be— 
fimmungen hierüber find in dem Eaiferlihen Patente vom 7. Auguft 1850 

enthalten , durch welches die Drganifation des oberften Gerichts: und Caffa- 

tionshofes feftgeftelle wurde. Nach $. 1 dieſes Patentes wird für den Umfang 

ded ganzen Öfterreichifchen Kaiferftaates ein oberſter Gerichts und 
Caſſationshof errichtet, welcher in Wien feinen ig hat, und nad 

$. 2 aus einem erſten und zweiten Präfidenten,. fünf Senatspräfidenten, 48 
Raͤthen und dem erforderlihen Hilfs: und Kanzlei» Perionale befteht. Der⸗ 

felbe entfdyeidet in Strafſachen nah $. 5 lit. a dieſes Patentes für 

diejenigen Aronländer, in welchen die Straiproceßorbnung vom 17. Jänner 

1850 in Wirkſamkeit it, nur als Caſſationshof über die Nichtigkeits⸗ 

beichwerden gegen Erkenntniffe der Anklagefammer des Dberlandesgerichtes, 
gegen Endurtheile der Schwurgerichtshöfe und gegen die von ben Landesge⸗ 
richten als Berufungsbehörten gefällten Endurtheile. ($$. 241, 353 und 388 

der St. Pr. D.). Außerdem entfcheidet der oberfte Gerichts» und Caſſa⸗ 

tionshof nach $. 6 des erwähnten Patented: a) über Delegationd-Anträge und 

Sefuche, fo oft es fih um die Delegation einer Rechtsſache aus einem Ober 
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Tandesgerichtsfprengel im einen anbereit handelt; b) Aber Streitigkeiten wegen 

der Zuftändigfeit, wenn die darüber ftreitenden Gerichte fih in verſchiedenen 

Sherfandesgerichtöfprengeln befinden, und aud die Dberfandesge. 

richte diefer Sprengel fih darüber nit einigen können; 

c) über die Ablehnung von ganzen Oberlandesgerichten oder von Oberlandes⸗ 

gerichtSpräfidenten. Die Wirkfamfeit bes oBerften Gerichte: und Eaffations- 

hofes in Eivilrechtöfachen,, in Strafſachen aus den anderen Atonländern, in 

welchen die Strafproceßordnung vom 17. Jänner 1850 nod nicht in Kraft 

getreten iſt, über Syndicatsbeſchwerden, als oberfte Disciplinarfammer, end: 

fi in Competenzconflicten zwifchen Jufkiz: und Werwaltungsbehörden (S$. 3 
—.11 des Patentes) darf hier nur angedeutet werden. Die Benerafpro- 

curatur am oberften Gerichts⸗ und Gaffationdhofe wird aus einem Ge: 

neralprocnrator und ſechs Stellvertretern beftehen, weldde General: 

Advocaten heißen. (8. 33 des Pat.). Ueber den Wirkungsfreis ded Gene: 
ralprocuratord am oberfien Gerichts. und Baflationshofe gelten im Allge 

meinen die über die Wirkfamkeit. der Staatsanmaltfchaft überhaupt erlafſe⸗ 

nen Beftimmungen. Zu feinem Wirkungskreiſe gehört insbefondere nad 8. 35 

des Patented vom 7. Ung.1850 die Betheiligung bei den Verhandlungen über alle 
in Gemäßheit ber Strafproceforbnung vom 17. Jänner 1850 an den oberften 

Gerichte: und Caffationshof gelangenden Straffälle , fo wie über alle in den 
68. 6— 10 diefed Patentes bezeichneten Gegenftände. Der Generalprocurater 

am oberften Gerichts- und Eaffationshofe ift nach $. 386. der oberfte Waͤch⸗ 
ter der Rechtseinheit und der richtigen Anwendung des Ge— 

ſetzes. Ihm Tiegt ed daher ob, felbft gegen rechtskraͤftige Straferkenntniffe, 

die auf unrichtiger Anwendung des Geſetzes beruhen, von Amtswegen oder 
über Auftrag ded Juſtizminiſters die Nichtigkeitsbeſchwerde zur Wahrung des 

Geſetzes zu ergreifen. | 
Der oberfte Gerichtshof erkennt in der Megel*) in Senaten von ſechs 

Häthen und einem Worfigenden, deren Zufammenfegung dem erften Präft: 
benten oder deffen Stellvertreter ‚zufteht, ($. 18 des Pat.); nur die Abthei- 

lung des oberften Gerichtshofes, welche ald Caſſationshof fungirt, und die 

Disciplinarkammer find ftändige Berfammlungen, erftere auf je drei Jahre, 

letztere auf ein Jahr. Leber die Zufammenfeßung der Caſſationsabt hei— 

fung enthalten die $$. 24 und 25 des Patente vom 7. Huguft 1850 fol: 

gende Beflimmungen: $. 24. „Kür die Verhandlungen über Nic» 
tigbeitsbefhwerden in Strafſachen in Gemäßheit der Straf: 

proceßordnungvom 17. Jänner 1850 hat der erſte Präfident 

*) Die 66. 15—17 des Patentes beflimmen die Fälle, in welchen die volle Rathevners 

fammlung allen Mitgliebern des oberſten Gerichtshofes oder ein Plenarfenat von 15 
ober ein Senat von 11. Mitgliedern derfelben erforderlich iſt. 

+ 



des oberfieu Gerichts: uud Gaffationshofes oder Neffen 
Stellvertreter nah Anhörung des Generalprocurators eis 
nen Vorfigenden, vierzehn Richter und ſechs Ergänzung 
richter zu bezeichnen, aus welden während der darauf fab 
genden drei Jahre ausfchließend die Senate von wenigſtens 
ſechs Richtern und einem Vorſitzenden zu bilden ſind, die 
nach den $$. 213—246 und 360-369 der Strafproceßorbnung 
über Nichtigkeitsbefhwerden zu entfheiden haben. Nah 
Ablauf eines jeden Jahres hat ein Drittheil diefer 21 Mits 
glieder durch das Loos auszufheiden;dod Eönnen biefelben 
neuerdings auf weitere drei Jahre zu Mitgliedern diefer 
Caffationsabtheilung beſtimmt werden. Dem erften Präfis 
denten des oberften Gerichts: und Caſſationshofes oder 
deffen Stellvertreter bleibt ed jedoch überlaffen, diefe Räthe 
aud zu anderen Sigungen beizuziehen und ihnen auch Ci— 
vilrechtsſachen zum Vortrage zuzuweiſen.“ $. 25: „Ju ſofern 
nach $. 372 ber Strafrroceßordnung vom 17. Jänner 1550 zur 
Entſcheidung einerNichtigkeitsbeſchwerde eine volle Raths— 
verſammlung des Caſſationshofes erforderlich iſt, ſoll die— 
ſelbe aus dem Vorſitzenden und wenigſtens vierzehn Mit— 
gliedern der in Gemäßheit des vorſtehenden $. zu bildenden 
Gaffationsabtheilung beftehen.? 

Als Geſchaͤftsſprache des oberften Gerichtd: und Caffationshofes hat nach 
$. 27 dieied Patentes in der, Regel die deutſche Sprache zu gelten ; es 
find daher alle Vorträge in deutfcher Sprache zu halten und olle Ausferti- 

gungen diefed Gerichtshofes in deuticher Sprache zu erlaflen. Insbeſondere 
find die Rathsprotocolle ſtets in deutſcher Sprache abzufaffen. Wenn jedoch 

die Verhandlung in einer anderen als der beutichen Sprache geführt warden 

it, bat der oberfte Gerichtshof feine Entſcheidung darüber famme ben Grüu«- 
den in der Sprache, in welcher die Verhandlung in erfter Inſtanz geführt 

wurde, und in der deutfchen Sprache hinanszugeben. 

Alle Ausfertigungen des oberften Gerichts: und Caffationshofes find mit 
der Unterfchrift: „Der k. k. oberſte Gerichts⸗ und Caffationshof? zu verfehen 
und von dem erften Präfidenten oder deſſen Stellvertreter oder von bem durch 
den erften Präfidenten hiezu ermaͤchtigten Cenatspräfidenten in feinem No: 
men zu unterzeichnen. Die Urtheile aller Senate tragen die Ueberfhrift: „Im 

Namen Seiner Majeſtät des Kaiferd von Defterreich.” Die Urtheilo der 

Kaffationsabtheilung find nach Vorſchrift der Strafprocehordnung von ſaͤmmt⸗ 

lichen Mitgliedern, die an deren Bällung theilgenommen haben, zu unterzeich⸗ 
wen. ($. 29 des Pat. vom 7. Aug. 1850). 
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Was die Wirkung der Nichtigkeitsbeſchwerde in Strafladhen 

betrifft, fo hat die Strafproceßorbnung dort, wo diefe Beſchwerde ganz vor⸗ 

züglich und in ihrer vollen Reinheit in Anwendung kommt, nämlich bei der 

Nichtigkeitöbefchwerde gegen Endurtheile ber Geſchwornengerichte ($$. 864 
— 367) als Regel den Grundfag beibehalten, daß der Caflationshof nicht in 

der Sache felbft erkennen, fondern, wenn er die Nichtigkeitöbefchwerbe für 

zuläflig erachtet, unter Aufhebung des mit einer Nichtigkeit behafteten oder 

über ein nichtiged Verfahren ergangenen Urtheiles die Sache an ein andered Ge⸗ 
richt zur neuerlichen Verhandlung oder Entſcheidung verweilen folle. Es konnte 
jedoch nicht verkannt werden, daß diefe allerdings aus der Natur eines reinen 

Eaffationshofes hervorgehende&inrichtung in manchen Fällen eine fehr bedeutende 

Verzögerung der endlichen Erledigung des Strafverfahrens und große Koften 
nach fi ziehen muß, ohne daß der aus dem Inftitute eines bloßen Cafſationsho⸗ 

fes hervorgehende Nutzen diefe Nachteile aufzumiegen vermöchte. Die Straf- 

proceßorbnung läßt demnach den Caſſationshof im Falle der Zulaffung einer 

Nichrigkeitsbefchwerbe in mehreren Faͤllen fogleih in der Hauptſache felbft er- 

Eennen, ohne erft die Sache zu neuerlicher Verhandlung oder Entſcheidung 

zu verweifen, wenn ed nämlidy entweder das Intereſſe des Angefchuldigten 

felbft oder das allgemeine Interefle an möglichfter Befchleunigung jedes ſtraf⸗ 
rechtlichen Verfahrens erfordert. Als ſolche Ausnahmsfälle behandelt das Ge⸗ 

feb: a) alle Fälle des $. 364, in welchen von Seite des Caſſationshofes 

ſelbſt entweder die Losſprechung ded Angeklagten oder die Milderung der dem: 
felben zuerfannten Strafe fogleich auszufprechen ift, wo alfo jede Verzögerung 
nur zum Nachtheile des Angeklagten gereichen würde ; b) jene Faͤlle der Nic: 

tigEeitöbefchwerde gegen die von den Randesgerichten ald Berufungsbehörben 

gefällten Urtheile, in welchen es fi nicht um eine Verlegung wefentlicher 
Förmlichkeiten des Verfahrens, fondern nur um die Verlegung ober unrichtige 
Anwendung eined Geſetzes handelt ($. 390), in welchen daher, da bereits 

zwei Gerichte gefprochen haben, das allgemeine Intereffe des Staates erfor: 
dert, daß eine Enderledigung des Strafverfahrens erfolge; c} in einigen 
Gallen der Nichtigkeits beſchwerde gegen die von der Anklagefammer über eine 
gelchloffene Vorunterſuchung ergangenen Erfenntniffe ($. 242 lit. b, e, fund g), 
indem in den Faͤllen, welche nur ein Einftellungs.Erkeuntniß nad fi ziehen 
Fönnen, ($. 242 lit. b und g), jede Verzögerung des Strafverfahrens dem 
Intereffe des Angellagten gerade zumiderlaufen würde, in den Faͤllen der 

Verlegung oder unrichtigen Anwendung des Geſetzes aber es für den Ange: 
Elagten ſowohl, als für den Staat von der höchſten Wichtigkeit iſt, daß fo- 
bald al6 möglich die Hauptverhandlung vorgenommen ober das etwaige Er- 
Eenntniß, daß Bein Grund zu weiterem Verfahren vorhanden fei, erlaffen 
werde; — endlich d) in der Negel in den Zällen, in welchen die Nich⸗ 
tigkeitsbeſchwerde wegen Verletzung oder unrichtiger Anwendung bed Ger 
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ſetzes aus denſelben Gruͤnden zum zweiten Male ergriffen worden 
($. 872). 

Was bie Nichtigkeitsgründe betrifft, ſo haben alle Geſetzgebun⸗ 
gen die Nethwendigkeit gefühlt, diefelden ausdrücklich zu bezeichnen. Unzu⸗ 
ſtaͤndigkeit des Gerichtes, Verlegung oder Nichtbeobachtung wefentlicher 
Förmlichkeiten des Verfahrens und Verletzung oder unrichtige Anwendung 
des Geſetzes können im Allgemeinen als die allen Geſetzen gemeinſamen Nich⸗ 
tigkeitsgründe betrachtet werden. In Beziehung auf die Verlegung der wer 
ſentlichen Förmlichkeiten bes Verfahrens aber haben die Gefeßgebungen fehr 
verichiedene Wege eingefchlagen, deren nähere Darlegung dem XVI. Haupt-⸗ 
ſtuͤcke vorbehalten bleiben fol. Hier genüge e8, nur darauf hinzumeifen , daß 
radfichtlich der Löfung der fchwierigen Brage, welche Börmlichkeiten des Ver: 
fahrens als fo wefentlich anzufehen feien, daß die Nichtbeobachtung derfelben 
die Nichtigkeit des ganzen Verfahrens nach ſich zieht, vorzüglich zivei Sy⸗ 
fteme befolgt wurden. Das eine befteht darin, daß der Gefeßgeber die Förm⸗ 
ihkeiten, die er mit jener Nechtöfolge verbunden wiffen will, im Gefeße 

ſelbſt beſtimmt bezeichnet und nur bei Nerlegungen diefer Formen Nichtigkeit 
bed Verfahrens eintreten Täßt. Das zweite Syftem dagegen enthält ſich völ⸗ 
fig der Bezeichnung einzelner Förmlichkeiten als folcher, die bei Nichtigkeit 
geboten find, und ftellt nur den allgemeinen Orundfag auf, daß die Verlegung 

weientlicher Förmlichkeiten des Verfahrens Nichtigkeit begründe , überläßt aber 

die Beurtheilung, welche Förmlichkeiten als weſentlich zu betrachten feien, 

ausfchließend dem Ermeflen des Saffationshofes. 

Das erfte Syſtem wurde im Wefentlihen von der franzöfif hen 
Geſetzgebung feit dem Jahre 1791 angenommen und in dem Code vom 
3. Brumaire des Jahres IV ungemein aufgebildet *). Allein die Zahl der in 

diefem Geſetze bei Strafe ber Nichtigkeit vorgefchriebenen Formen des Ders 

fahrens war fo groß, (fie belief fih auf 129), daß damit fehr viel Miß⸗ 
brauch getrieben wurde. Eine große Zahl von Strafurtheilen mußte caffirt 
werden, weil oft ganz unbedeutende Sormvorfchriften, die insbefondere auf 
die Entfcheidung des einzelnen Falles Eeinen Einfluß hatten, verfaumt waren. 
Bei der Umarbeitung biefer Strafproceßordnung im Jahre 1808 wollte man 

die Mebelftände diefer Beſtimmungen befeitigen, verminderte die Zahl der 

Nichtigkeitsdrohungen (fie beläuft fich für dad Verfahren in Schwurgericht6- 
fällen auf 15) und erfeßte diefelbe in Beziehung auf minder wichtige Förm⸗ 
lichkeiten durch Androhung von Geldftrafen gegen den nadläffigen Beamten. 

— am % 

*) ©. bierüßer vorzüglih Morin, dietionnaire du droit coriminel p. 541 — 

551 und Mittermaier’s Aufiad im Gerichtefanl 1850 1. Band Seite 293 

uud ff. 



za⸗ 
So glaubte man die ſchwierige Frage geloſet zu haben; allain in der Prarit 
geftaltete ſich die Sache ganz anders. Der Art. 408 des Code d'instruction 

criminelle, welcder ausdrücklich nur wegen Verlegung oder Nichtbeobachtung 
einer im Geſetze bei Strafe der Nichtigkeit vorgefchriebenen Förmlichkeit die 
Caffation des Urtheiles und Verfahrens für zuläflig erklärte, fchien zu enge. 

Der Caffationshof ſah ſich dei ſtrenger Beobachtung dieſer Vorſchrift ger 

zwungen, viele Nichtigkeitsbeſchwerden wegen Kormverleßungen, bie, ohne aus 

druͤcklich mit Nichtigkeit bedroht zu fein, die Vertheidigung ded Angeklagten 
fehr wefentlich beeinträchtigten, zu verwerfen. Dadurch Tieß fich der Caſſa- 

tiondhof [hon feit den Jahren 1814 bis 1816 bewegen, Über das Geſetz hin- 

auszugehen und auch wegen Verlegung von Zörmlihkeiten, die im Gefege 
nicht mit Nichtigkeit bedroht find, die aber im einzelnen Falle ald wefent: 

liche Bormverlegungen erfcheinen, die Nichtigkeit des angefochtenen Verfah— 
rend oder Urtheiled auszufprechen. Diefer zwar höchſt unbeftimmte, aber im 

Intereſſe des Angeklagten gelegene Grundfag ift feitdem in der Praxis des 

Caſſationshofes herrfchend geworden und es hat fich dadurch aus der Nedht: 

ſprechung dieſes Gerichtshofes wieder der Lebelftand entwickelt, daß eine un⸗ 

gemein große Zahl von Förmlichkeiten ald wefentlich (formaliles substantielles) 
betrachtet wird. Es ift daher das Syſtem des Gefeged, nur die pofitiv bei 

Strafeder Nichtigkeitverbotenen Sormverlegungen als Nichtigkeitsgründe zuzu⸗ 
laſſen, in fein Gegentheif, in das oben erwähnte zweite Syſtem umgefchlagen. 

Die belgifche Geſetzgebung har fich diefer franzöfifhen Prarid ganz 
angefchloffen und in bem Gefsge vom 4. Auguft 1832 Art. 17 ausdrücklich 

erklärt, daß die Nichtbeobachtung oder Verlegung von wefentlichen Förmlich⸗ 

Feiten fowohl, als von foldhen, die bei Strafe der Nichtigkeit vorgefchrieben 

find, die Caffation des Verfahrens oder Urtheiles begründe. Eben diefem 

Spfteme fchloffen fih unter den neueren deutfchen Gefegen das badifche 
Geſetz vom 17. Bebruar 1849 $. 41, das kurheſſiſche Geſetz vom St. 

Dctober 1848 $. 356 und die braunſchweigiſche Strafproceßorbnung 

vom 22. Huguft 1849 $. 158 an, mwährend die preußifche Verordnung 
vom 8. Jänner 1849 $$. 189 und 140, das großberzoglich Heffifche Geſet 
vom 28. Dctober 1848 $$. 261 und 270, das naſſauiſche Geſetz vom 14. 

April 1849 $$. 249 und 257, dagwürtembergifche Gefeg vom 14. Auguft 

1849 $. 193, das Hannoverifche Geſetz vom 24. December 1849 $. 837 

und bie Entwürfe für Thüringen $. 306 und für Sannover $. 218 

die Nichtigkeitöbefchwerde nur wegen Verletzung von Förmlichkeiten ded Ver⸗ 
fahrens, die im Gelege ausdrücklich bei Strafe der Nichtigkeit vorgefchrie: 

ben find, als zuläffig erklären. 

Einen ganz eigenthuͤmlichen Weg fchlug die baierifche Gefepgesung 
(Geſeh vom 10. November 1848 $S. 230 und 281) ein, indem fie beide vor⸗ 

erwähnten Syſteme mic einander zu combiniren verfuchte. Sie führt im 6.231 



beiſpielsweiſe eine Reihe ber erheblichſten Yorumersegungen auf, welche ſich 
bei dem Verfahren vor dem Geſchwornengerichte ergeben koͤnnen, und welche 

das Geſetz ausdruͤcklich als Nichtigkeitögrände erklärt, räamt aber dem aber- 
ften Gerichtshofe dadurch, daß fie im $. 230 die Verlegung wefentlicher 

Körmlichkeiten des Proceſſes allgemein als Nichrigkeitsgründe aufftellt, die 
Macht ein, nach den Umſtänden bed einzelnen alles auch die Verlegung an⸗ 

derer ald der aufgezählten Förmlichkeiten, insbefondere folcher, welche eine 
möglichft umfaffende Vertheidigung des Angeklagten bezwecken, ald Richtig- 
feitögründe gelten zu laſſen. 

Es ift allerdings eine der ſchwierigſten Aufgaben für die Geſetzgebung 
zu beflimmen , welche DVerlegungen von Förmlichkeiten des Verfahrens die. 

Nichtigkeit desfelben begründen follen. Jeder der zwei Auswege, die fi zur 
Loͤſung darbieten, (denn im Wefentlichen muß ber baierifche Verfuh dem 
oben erwähnten zweiten Syſteme angereiht werden), unterliegt nicht unwe⸗ 

lentlihen Bedenken. Die Aufftelung eines allgemeinen Grundſatzes, wobei 

es ganz dem Ermeffen des Richters Aberlaffen ift, zwilchen wefentlichen und 

außerwefertlihen Formen bed Verfahrens zu unterfcheiden, hat zwar ben 

Rorzug, daß fie dem Gerichte eine freiere Bewegung geftattet, und daß fie 
den Umftand beachtet, daß diefelbe Förmlichkeit in dem einen Galle von we: 

ſentlichem, in einem anderen Falle dagegen von ganz unbebeutendem Einfluffe 
auf den Gang bed Verfahrens und das Urtheil fein kann. Dagegen ift e6 

fehr bedenklich, das Urtheil darüber, ob eine Förmlichkeit des Verfahrens 
weientlich oder unmefentlich fei, ganz und allein dem Ermeffen des Gerichtes 

zu überlaffen ; es droht dabei Insbefondere die Gefahr, daß dadurch zu viele 
unbegründete Michtigkeitöbefchwerden veranlaßt werden. Die Vefchränkung 
der Nichtigkeitsbefchwerde auf die Bälle von Verlegung folcher Förmlichkeiten 
des Verfahrens, die im Gefege ſelbſt bei fonftiger Nichtigkeit vorgefchrieben 

ind, Täßt zwar die Beforgniß zu, daß manche wichtige Puncte überfehen wor: 

den feien, daß alfo ein Verfahren aufrecht erhalten werden müffe, bei welchem 

vielleicht im einzelnen Halle fehr einflußreiche Sormverlegungen begangen worden, 

fie ift insbefondere dem Vorwurfe ausgefegt, daß es ganz unmöglich fei, alle 

Nichtigkeitsgründe in erichöpfender Weife im Geſetze aufzuzählen. Deffenun- 
geachtet hat fich die öfterreichifche Geſetzgebung dafür entfchieben, weil die 
Feſtſetzung der Nichtigkeitsgründe allein eine fefte und gleichförmige Recht 
ſprechung zu begründen vermag, weil nar dadurch die gewiflenhafte Beobadh- 
tung des ©efeges verbürgt werden Bann, und weil es nur fo zu vermeiden 
ift, daß in zu vielen Fällen, fomit zum Nachtheile der Öffentlichen Sicherheit und 
mit zu großen Koften auf Vtichtigkeit erkannt werde, Die Unvollfommenheit 
der frangöfifchen Sefeggebung in diefer Beziehung ift von den frangöfifchen 

Schriftſtellern felbft anerbannt; den Machtheilen berfelben und den zahlrei⸗ 

chen Streitigkeiten, welche aus fo unbeftimmten und ungendgenden Verfügun« 
- « ® . 



geh entfpringen, kann nur durch eine möglichft erfchöpfende Aufzaͤhlung ber 

Nichtigkeitsgruͤnde vorgebeugt werben. Nach ber üfterreichifchen Strafpro 
ceforbnung ($$. 242 und 352) Fönnen demnach nur die in dem Gefeße fpe- 
ciell aufgeführten Nichtigkeitsgründe die Aufhebung eines Erkenntniſſes ber: 

beiführen, und es Fam nur barauf an, die Nichtigkeitsgründe, die nicht auf 
reiner Sormverlegung beruhen, fo zu faflen, baß dem Caſſationshofe nicht 
ein zu enges Gebiet der Wirkſamkeit geſteckt fei. 

&o viel von der Nichtigkeitsbefchwerde im Allgemeinen. Die Vor: 

fehriften über die Nichtigkeitöbefchwerde gegen die Erkenntniffe der Anklage: 
Eammer insbefondere find in den $$. 241—246 enthalten. 

8. 241. 

Gegen die von der Anflagefammer bed Oberlandesgerichtes in den 

Gallen der 58. 228 bis 234 gefällten Erfenntnifle findet nur das Rechts- 

mittel der Nichtigkeitsbeſchwerde an den Caflationshof Statt, Dieferbe ift 

von dem Generalprocurator binnen vier und zwanzig Stunden, von dem 

Angeichuldigten aber binnen drei Tagen vom Tage der Eröffnung ber 

Entfcheidung an beidem eröffnenden Gerichte unter Angabe der 

einzelnen Nichtigfeitsgründe anzumelden und der Gegentheil von 

biefer Anmeldung fogleich in Kenntniß zu fegen. Die Nichtigkeitsbeſchwerde 

bat auffchiebende Wirfung. Die im Falle des $. 235 befchloffene Ber: 

baftung des Angeſchuldigten wird jedoch dadurch nicht aufgefchoben. In 
Betreff der Freilaffung des verhafteten Angeſchuldigten gilt auch in dieſem 

Falle die Beftimmung des $. 238. 

Die Nichtigkeitsbeſchwerde ift demnady von dem Generalprocurator 
bei dem Oberlandesgerichte, von dem Angefchuldigten aber in der Negel bei 

dem Bezirks. Collegialgerichte, welches die Vorunterſuchung geführt hat, und 
welchem das Erkenntniß von der Anklagekammer zur Eröffnung an ben An: 

gefchuldigten mitgetheilt wird, anzumelden”). Die Nichtigfeitögründe müffen 

M Gin Beifpiel einer Anmeldung der Nichtigkeitsbefchwerbe von Seite des Angeklagten 
iſt bereits oben S. 347 abgebrudt. Das amtliche Formular einer folhen Anmeldung 
von Geite des Generalprocurators lautet: 

An das ?.E Dberlanbesgericht zu Grab. 
3. 1045. Der k. k. Beneralprocurator 

melbet die Nichtigkeitsbeſchwerde gegen das Ver⸗ 
weiſungserkenntniß der Anflagelammer vom 12. 
October 1850, 3 4128, gegen Benedict Hus 
ber und Georg Brandmahyer wegen bee 
Verbrechens bes Diebftahles an. 

Gegen das von ber Anklagefammer bes E. k. Oberlanbesgerichtes am 1%. October 
d. J., 4 3. 4188, erlafiene Berweifungserlenutniß, wodurch Benebict Huber und 
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einzeln und beſtimmt bezeichnet werden, um dem Gaflationshefe eine fichere 
Grundlage für feine Entfcheibung zu liefern, wibrigense (nad der Ana⸗ 

logie des $. 358) von dem Caffationshofe auf eine folche Beſchwerde Eeine 

KRückficht zu nehmen wäre. Es ift jedoch nicht nothwendig, daß biefe Bezeich⸗ 
nung der Nichtigkeitsgründe, auf welchen die Befchwerbe beruhen fol, gleich- 
jeitig mit der Anmeldung gefchehe, fondern es genügt, wenn fie nur in der 
in Gemäßheit des $. 243 zu erfiattenden Beſchwerdeſchrift enthalten ift. 

Was die Nichtigkeitsgründe anbelangt,aus welchen die Erkenntniffe 
Anklagekammer auf Einftellung bed Verfahrens ($.228), auf Verſetzung in den 

Anklageftand und Verweiſung entweder vor das Geſchwornengericht ($. 229) 

oder vor ein BezirkssCollegialgericht ($. 230), oder endlih auf Verweiſung 
vor ein Bezirkseinzelgericht ($. 230) angefochten werden Fönnen, fo find die: 
felben in dem öfterreichifchen Gefege viel umfafiender, ald in den meiften an⸗ 
deren Gefegen beflimmt. 

Nah ber franzöfifhen Strafproceßordnung (Code d’instruction 
crim. art. 299) Eönnen bie Erkenntniſſe ber Anklagelammer auf er 

fetung in den Anklagefland nur in drei Källen mit der Nichtigkeitsbe⸗ 
ſchwerde angefochten werden: 1) wenn die That in dem Gefeße nicht für 
ein Verbrechen erklaͤrt ifl; 2) wenn die Staatsanwaltſchaft nicht vernoms 

men worden iſt; 3) wenn das Erfenntniß nicht von der gefeglich beſtimm⸗ 
ten Zahl von Richtern erlaffen worben ift. Dazu kommen jedoch noch in der 

Praris nachftehende theild auf dem organifchen Gelege über die Gerichte vom 
10. April 1810 Art. 7, theild auf den Beſtimmungen ber 88. 234 und 
416 der &Strafproceßordnung beruhende Nichtigkeitsgründe: a) wenn nicht 

fimmtliche Richter der ganzen Verhandlung in der Anklagekammer beigewohnt 
haben; b) wenn das Erkenntniß der Anflagefammer Beine Gründe enthält; 

c) wenn in dem Erbenntniffeentweder der Antrag des Staatsanwaltes nicht 

— · — 

Georg Brandmah er nur wegen bes Verbrechens bes Diebſtahles in Anklageſtand verſetzt 

und zur Hauptverhandlung vor daskek. Bezirks⸗Collegialgericht zu Hartberg verwieſen 

wurden, melde ich die Nichtigkeitsbeſchwerde aus folgenden Gründen an: 

1. weil die That der Angefchulpigten durch unrichtige Geſetzesauslegung unter ben 

£. 151 St. ©. 1. TH. fubfumirt und daher als Verbrechen des Diebſtahles betrachtet wurbe, 
wäßtend biefelbe nach $. 169 St. &. I. Th. als Berbrechen bes Raubes hätte erflärt 

werben follen ($. 242 lit, f. der St. Pr. O.) und 

2. weil die Berweifung in Folge defien an ein nicht zuflänbiges Gericht, nämlich das 
Bezirks⸗Collegialgericht ju Hartberg, flatt an den Schwurgerichtehof zu Gratz, erfolgte - 
($. 2423 lit ader St. Pr. O). 

Ich behalte mir vor, meine Befchwerbefchrift innerhalb der gefeglichen Friſt zu überreichen. 

Grat am 13. October 1880. De E Seneralprocurator 
N 



nuWeüctich erwuͤhnt iſt ober nicht die Namen oller Michter darin aufge 
führt find; e) wenn die Anflagefammer entweder felbft unzuſtaͤndig war, 

oder die Sache vor ein unzufländiged Gericht verwiefen hat*). Ja, gegen 

Erbenntniffe der Auklagekammer auf Einftellung des Verfahrens läßt der 
Caſſationshof eine Nichtigfeitöbefchwerde des Generalprocurators auch wegen 

Verlegung des Geſetzes zu. 

Das baierifche Befeh vom 10. November 1848 8. 66 läßt die Nich⸗ 

tigteirsbeichwerde gegen die Erfenntniffe der Anklagefammer nur in folgenden 
Fällen zu: 1) wenn der Beſchluß auf einer unrichtigen Anwendung des 

Gefetzes bezüglich der Eigenfchafe der That beruht; 2) wenn die Verunter: 
ſuchung in einem Kalle, in dem fie nur auf Antrag des Beſchaͤdigten eröffnet 

werden kann, von Amtswegen eingefeitet war; 3) wenn der Beſchluß ohne 

vorherige Vernehmung des Staatsanwaltes, oder 4) von einem nicht mit der 

vorgeichriebenen Zahl der Richter befeßten Senate gefaßt wurde , oder, wenn 

einer der Richter die Vorunterfuchung geführt oder in voriger Inſtanz ſchon 

mitgeurtheilt hat; 8) wenn das Hppellationsgericht nicht zuftändig war, ober 

6) die Sache zur Aburtheilang an ein hiefür nicht zuſtändiges Grit ver 

wiefen wurde. — In noch befchränkterem Maße läßt das würtembergi. 
ſche Sefeg vom 14. Auguft 1849 $. 28 die Nichtigkeitsbeſchwerde gegen 

das Vermeifungserkenntniß zu, nämlich nur in drei Fällen: I) wenn die dem 

Angeklagten zur Laſt gelegte That nicht ſtrafbar oder bereits rechtlich getifgt 

iſt, indbefondere wenn es in den nicht von Amtswegen zu unterfuchenden Fallen 
om der erforderlichen Klage fehlt; 2) wenn der Criminalfenat (d i. die An⸗ 

Flagefammer) nicht gehörig befeßt oder nicht zuftändig war ; 3) wenn der 
anmefende Angeklagte in der Vorunterfuhung und der Staatsanwalt vor 
dem Verweiſungserkenntniße nicht gehört worden ift. 

Daß bie preußifche Verordnung vom 8. Jänner 1849 die Nichtig- 
Feitöbelhwerde gegen Erfenntniffe der Anklagefammer gar nicht, das han⸗ 
noverifche Beleg vom 24. December 1949 aber nur dann zuläßt, wenn 
ein, vor das Schmwurgericht gehöriger Fall nicht vor dasſelbe veriwiefen wurde, 
ift bereitd oben erwähnt worden. Das Eurbeffifhe Gefeg vom 31. Oc⸗ 

tober 1848 85. 356 und 857 läßı die Anfechtung der Erkenntniffe der An⸗ 
klagekammer zu, wenn eine Vorfchrift über Zufammenfegung und Zuftäudig- 

keit der Gerichte oder eine andere wefentlihe Beſtimmung, melde dad Straf: 
verfahren betrifft, verlegt oder wenn die Befchwerde darauf gegründet ift, Daß die 

*) ©. hierüber Sebire et Carteret, encyclopedie du droit. Tome II. p. 55. 
Diefes eine Beiſpiel Tiefert ven deutlichſten Beweis, wie wenig das Stupium ber fram: 

zoͤſiſchen Gefehe allein — ohne Kenntniß ber —2** — genüge, um zu wife 
fen, was in Frankreich Rechten iſt. 
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Anlage eine Handlung zum Gegenſtande hat, die nicht bei Strafe verboten 
ft. Die braun ſchweigiſche Strafproceßorbnung $. 101 Iößt die Nich 
tigkeitsbeſchwerde gegen Verweiſungserkenntniſſe der Anklagekammer nur we⸗ 

gen Incompetenz derſelben und wegen Nichtigkeit des Verfahrens (d. i. we⸗ 
gen Nichtbeobachtung weſentlicher Vorſchriften uͤber das Verfahren oder we⸗ 

ſentlicher Maͤngel in Bezug auf die Perſonen der Parteien oder die Zuſam⸗ 
menfeßung des Gerithted) zu. 

Biel häufiger findet dagegen die Nichtigkeitsbeſchwerde gegen Erkentet 
niſſe der Anklagekammer nach dem großherzoglich heſſiſchen Geſetze 
vom 28. October 1848 $. 261 und nach dem beinahe wörtlich damit überein 

fimmenden naffauif ben Geſetze vom 14. April 1849 ftatt. Erfteres ber , 

jeidmet eilf Säle, in welchen diefe Befchwerde ergriffen werden kann: 1) wenn 
der Criminalfenat (d. i. die Anklagekammer) nicht gehörig befeßt ober be 

zügfich des Angeklagten nicht zuftändig war; 2) wenn die dein Angeklagten 
zur Laſt gelegte That gar Bein, oder Erin zur Competenz der Aſſiſen gehören: 
ded Verbrechen iſt, oder wenn der Criminalfenat eine Thatfache für befonders 

erſchwerend erklaͤrt hat, welche died nach dem Gefege nicht iſt; 3) wenn ber 

Erimmalfenat eine an den Affifenhof gehörige Sache nicht an dieſes Gericht 
verwiefen ober für firaflos erklärt, oder wenn er mit Unrecht erkannt hat, 

daß eine Thatfache zu den befonders beichwerenden nicht gehöre; 4) wenn das 

Verbrechen bereits abgeurtheilt oder rechtlich getilgt ift; 5) wenn die Unter⸗ 

fuhung da, wo deren Eröffnung gemäß einer gefeg'ichen Ausnahme eine be= 

fondere Klage deö VBecheiligten voransiegt, ohne Rückſicht hierauf eingeleitet, 

oder trog der rechizeitigen Zurücknahme ter Klage des Wetheiligten fortgefegt 

worden iftz 6) wenn dem Angefchuldigten die Befugniß eine Denkſchrift zu 
feiner Vertheidigung zu überreichen nicht eröffnet worden ift und er auch von 
diefer Befugniß Eeinen Gebrauch gemacht hat; 7) wenn dem anweſenden Ans 

geflagten in der Borunterfuhung das rechtliche Gehör verfagt worden ift; 

8) wenn ber Staatsanwalt vor dem Verweiſungserkenndniſſe nicht gehört 

worden ift; 9) wenn die Straibarkeit der That von einer durch den Civilrich⸗ 
ter noch zu entſcheidenden Worfrage abhängt; 10) wean das Verweiſungs⸗ 
urtheil nicht des. Namens eines jeden Richters, der an der Entfcheidung 

Iheil nenommen hat, Erwähnung thut; 11) wenn der Criminalfenar zu bes 

fiimmen unterlaflen hat, welche Zeugen zur Hauptverhandlung vorzuladen 

feien. Das naſſauiſche Geſetz emihält nur 10 Fälle, namlich die eben an: 

geführten Faͤle 18, dann 10 und 11 des heſſiſchen Geſetzes, mit Wes— 
lafſung des neunten Falles *). 

®) Der Entwurf einer Strafproreßorbnung für Thüringen ($. 208) ftellt ſechs Nich⸗ 
tigkeitsgründe auf: 1) wenn ein nicht zufländiges Gericht in der Sache für zuftändig 
angenommen wurde ober umgekehrt; 2) wenn ber Staatsanwalt bei Verbrechen, bie nur 



Das dfterreihifche Geſetz, welches überhaupt das Erkenutniß der 

Anklagelammer ald den Abfchluß der Worunterfuhung und als die Grundlage 
des ganzen weiteren Verfahrens für fehr wichtig anfieht, mußte durch dieſe 

Betrachtung auf die Nothiwendigkeit hingeführt werben, das Rechtsmittel der 

Nichtigkeitsbeſchwerde gegen ſolche Erkenntniffe im weiteften Umfange zuzu: 

laſſen, um einerfeitd den Angeklagten gegen ein ungerechtfertigted öffent⸗ 

liches Strafverfahren , anderfeitd den Staat gegen unbegründete Ber 

fohlüffe der Einftelung des Verfahrens zu ſchuͤtzen. Es follte jedoch in 
beiden Beziehungen Maß gehalten werden. — Die Nidtigfeit eined Er« 

Eenntniffes der Anklagekammer foll demnach uur dann ausgeſprochen wer- 

den, wenn entweder wefentlihe Mängel des Merfahrens vorliegen, oder 

eine Verlegung oder unrichtige Anwendung des Geſetzes eingetreten ifl. Dem 

fhon oben erwähnten Srundfage gemäß find die Nichtigkeitögründe, aus wel⸗ 

hen allein eine Beſchwerde gegen ein Erkenntniß der Anklagefammer erhoben 

werben darf, in dem Gefeße tarativ aufgezählt, fo daß felbft die nad) ben 

Umſtaͤnden des einzelnen Falles wichtigften Formgebrechen, wenn fie nicht un⸗ 
ter die gefeglih als Nichtigkeitsgründe anerkannten fallen, eine Nichtigkeit 

des Verfahrend oder des Verweiſungserkenntniſſes nicht zur Folge haben. 

$. 242. 

Die Nichtigkeitöbefchwerde Yann nur aus folgenden Gründen er- 

hoben werben: 

a) wenn die Berweifung an ein nicht zuftändiges Gericht erfolgte; 

b) wenn bei einem Verbrechen oder Vergehen, das nur auf Verlangen 

eines Betheiligten verfolgt werben darf, die Unterſuchung eingelef- 

tet ober fortgefegt wurde, obgleich die Einleitung derfelben von dem 

Betheiligten nicht begehrt oder das beßhalb angebrachte Begehren 
nachträglich wieder zurückgenommen worden war ($. 442); 

c) wenn im Laufe der Borunterfuchung oder bei Erlaffung des Verwei⸗ 

fungs-Erfenntniffes gegen gefegliche Vorfchriften gefehlt wurde, auf 

deren Außerachtlaffung die Strafe der Nichtigfeit ausdrücklich 

auf Antrag eines Betheiligten zn verfolgen find, ohne einen folgen Antrag ober um: 
gefehrt, wenn ein Privatankläger an ber Stelle des Staatsanwaltes aufgetreten {fl , wo 
biefer Hätte auftreten müſſen; 3) wenn gegen gefegliche Vorſchriften gefehlt wurde, 
bei denen die Strafe der Nichtigkeit auedruͤcklich angebroht if; 4) wenn das Bericht 
nicht gehörig beſetzt rarz 5) wegen unrichtiger Anwendung ober Nichtanwendung eis 

—res Strafgeſetzes; 6) wenn Beweismittel, die nicht offenbar unerheblich find in dem 
Derweifungserfenntniffe aberfannt wurben. 
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angebroht tft, (88: 58, 82, Ab, 403, 120, 4159, 160, 178, 228, 
229, 234); | 

d) wenn die Anflagefammer nicht gehörig befegt warn; 

e) wenn bie dem Angefchuldigten zur Laſt gelegte That von ber Yn- 
Hagefammer für fein Berbrechen oder Bergehen erflärt wurde, ob⸗ 
ſchon fie nad) den Geſeten ein folches tft, ober umgefehrt, wenn 

biefelbe‘ mit Verlegung des Geſetzes für ein Verbrechen oder Verge⸗ 

hen erflärt wurde; 

D wenn bie That durch unrichtige Geſehebaudlegung einem Strafge⸗ 

feße unterzogen wurde, welches darauf Feine Anwendung findet; 
g) wenn das Verbrechen oder Vergeben durch Verjährung, durch eine 

frühere rechtskraͤftige Entſcheidung oder auf eine andere Art erlos 

fhen if. 

a) Die erfolgte Verweifung an ein nicht zuftändige® Gericht begründet 
die Michtigkeit des Verweiſungser kenntniſſes, es mag fich diefe Unzuftändig- 
eit entweder auf die allgemeinen Competenzbeſtimmungen nad der Natur 

der firafbaren Handlung (Art. VI bis X der Einführungsverordnung vom 17. . 

Jänner 1850) oder auf die in dem IV, Hauptſtücke der Strafproceßerbnung 

über die Zuftändigkeit der Strafgerichte mit Rückſicht auf dem Drt der ber 

gangenen That oder den Wohn: oder Aufenthaltsort des Angeſchuldigten oder 

den Ort feiner Ergreifang beziehen. Wenn die Vermweifung an ein nicht zu 

ſtändiges Gericht auf Grund der dem Oberlandesgerichte geſehlich zuftehenden 
Delegationsbefugniß befchloffen. wurde, fo begründet fie, wenn in dem einzel» 
nen Falle die gefeplihen Gründe zur Delegation vorhanden waren, Beine 
Nichtigkeit. — Die Unzuſtändigkeit der Anklagekammer ſelbſt ift nicht aus: 

drücklich als Michtigkeitsgrund aufgeführt, fie Bann daher auch nidyt als ſolcher 
geltend gemacht werden, 3. B. wenn bie unzuftändige Anklagekammer ein 

Erkenntnis auf Einfiellung des Verfahrens erlaffen hätte. In vielen Faͤllen 

wird allerdings die Unzuftändigfeit der Anklagekammer mit ber Verweilung: 
der Sache an ein nicht zuftändiges Gericht zufammenfallen., 5. B. wenn bie 

Anklagekammer zu Brünn die Sache vor einen Schwurgerichtöhof in Maͤh⸗ 
ren verwiefen hat, während nach den Vorfchriften der 65. 61—71 der St. 
Fr. D. ein böhmiſches Bezirks Collegialgericht zur Werunterfuchung compe⸗ 
tent geweſen waͤre, ſomit auch die Anklagekammer in: Prag das Verweiſungs⸗ 
erkenntniß hätte fällen und die Hauptverhandlung vor einen Schwurgerichts⸗ 
hof in Böhmen hätte verweifen ſollen. Allein feldft in diefen Faͤllen wird die 

Nichtigkeitsbefchwerde nicht wegen Unzuftändigkeit der Anflagelammer, ſon⸗ 

dern nur wegen der Incompetenz des Gerichtes, an das die Verweifung er- 

Würth, Strafproceß. 24 
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air: 
folgke, zu erheben fein und ker Eafletiondhof wird die Sache unmittelbar an 
das zufländige Gericht verweifen. 

b) Bei Vergeben, welche nur auf Verlangen eines Betheiligten verfolgt 

werben bürfen®), ift, fo lange diefer die Einleitung bed Strafverfahrens 

nicht begehrt, und von dem Angenblide an, da er fein Begehren zurücges 
nommen hat, gar Fein Grund zu einem rechtlichen Verfahren gegen den An- 
geſchuldigten vorhanden; ed muß daher, wenn beffenungeachtet ein er: 
weifungserkenntniß ergangen ift, dieſes, fo wie das vorhergegangene Verfah⸗ 

ren für nichtig erklärt werden. 
c) Es wurde fchon oben der Grundfag der öfterreichifhen Strafproceß- 

orduung begründet, daß Sermverfegungen eine Nichtigkeit des Verfahrens 

nur dann nach fich ziehen, wenn die Außerachtlaflung der vorgefchriebenen 

Förmlichkeit im Gefege ausdrücklich mit Nichtigkeit bedroht iſt. Im 
Laufe der Vorunterfuchung und bei der Fällung der Erkenntniffe der Anklage: 
Eammer find nur die nachftehenden Sormverlegungen mit der Strafe der 

. Nichtigkeit bedroht: 
I. wenn der Staatdanwält im Laufe der WBorunterfuhung der Abs 

ſtinmmung und Beſchlußfaſſung ded Gerichtes beigewohnt hat ($. 58); 

2. wenn ein Nichter oder Protocollführer,, gegen welchen ein gefegli: 
cher Ausfchließungsgrund ($$. 79 und 80) beftand, nachdem ihm der Aus- 

ſchlleßungsgrund bekannt geworden, eine gerichtlihe Handlung, in Betreff 
welcher Eeine Gefahr auf dem Verzuge baftete, vorgenommen hat, es fei 
denn, baß bei einer folchen dringend nöthigen gerichtlichen Handlung die Ver⸗ 
tretung durch einen anderen Richter oder Protocollführer nicht fogleich be 
wirkt werden konnte ($. 82); 

8. wenn der Staatsanwalt ſelbſt eine Unterſuchungéhandlung vorge⸗ 

nommen bat ($. 95); 
4. wenn bei einer gerichtlichen, zur Unterſuchung gehörigen Handlung, 

worüber ein Protocoll aufzunehmen war, außer dem die Handlung vorneh⸗ 

menden ober feitenden Beamten ein beeideter Protocoliführer nicht beigezo- 
gen wurbe ($. 103); doch gilt dies nit von jenen Amtshandlungen und 
Protocelldaufnahmen, welche über Anfuchen bes Staatsanwaltes nach $. 95 

zur Aufllärung ober in dringenden Fällen von Bezirkseinzelrichtern oder Po⸗ 
lizeibeamten vorgenommen werden, indem bei diefen die Gegenwart eines 

beeideten Protocollführers nicht nothwendig ift; 
5. wenn eine Perfon, welche in einem beftimmten Unterfuchungsfalle 

nad den 88. 159, 160 und 178 ald Zeuge nicht vernommen oder nicht 

beeidet werben bürfte, als Sach verftändiger beigezogen worben ift (6. 120) ; 
: 6. wenn Geiſtliche in Anfehung deflen, was ihnen in der Beichte oder 

*) Dieſe Bergehen find bereits oben S. 6567 einzeln angeführt. 
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fonft unter dem Siegel geiftlicher Amtöverfchwiegenheit anvertraut wurbe, 
oder Staatsbeamte in Bällen, in welchen ihr Zeugniß das ihuen obliegende 
Amtögeheimniß verlegen mußte, ohne durch ihre vorgefegte Dienſtbehörde 
diefer Pflicht entbunden worden zu fein ‚ als Zeugen vernommen wurben 
($. 159); 

7. wenn die im $. 160 lit. a erwähnten Verwandten oder Verſchwã⸗ 
gerten des Angeſchuldigten, fein Ehegatte oder die mit ihm in dem Verhälte 
niffe der Adoption, Pflege-Aelternfchaft oder Vormundfchaft ftehenden Per: 

fonen, oder wenn der Vertheidiger des Angefchuldigten über die im $. 160 
lit. b. bezeichneten Umftände als Zeugen vernommen wurden, ohne vorläufig 
von dem Gerichte über ihr Recht, fich des Zeugniffes zu entfchlagen, belehrt 

worden zu fein ($. 160); 

8. wenn eine ber im $. 178 bezeichneten Perfonen, beren Beeibigung . 
im Strafverfahren verboten ift , eidlich vernommen wurde ($. 178); 

9. wenn ber Unterfuchungsrichter der Sitzung des Bezirks-Collegialge⸗ 

richtes, welche nach gefchloffener Vorunterfuchung über die Anträge des Staats⸗ 
anwaltes abgehalten wurde, und in Zolge welcher die Sache nad) $. 281 an. 
die Anflagefammer gelangte, ald Stimmführer beigegogen worben ift ($. 225); . 

10. wenn daß angefochtene Verweiſungserkenntniß nicht mit allen Er⸗ 

forderniſſen des $. 229 verſehen iſt; endlich | 
11. wenn das Erfenntniß der Anklagekammer ($$. 228 bis 230) nicht | 

von allen Berichrsmitgliedern, welche in der Anklagekammer an der Sällung | 
dedfelben Theil genommen haben, unterfchrieben iſt ($. 234). . 

d) Die nicht gehörige Belegung der Anklagekammer Eann entweber 
darin ihren Grund haben, daß weniger als fünf Richter bei der Berathung 
und Fällung des Erkenntniffes anmwefend waren, ober darin, daß eine Se 

rihtsperfon (Richter oder Protocollführer) ungeachtet eines ihr bekannten 

Ausſchließungsgrundes ($$. 79 und 80) an der Berathung und Schlußfaſ⸗ 
fung der Anklagefammer Theil genommen hat. 

e) und f). Die unter diefen Puncten von dem Geſetze aufgezählten 
Nichtigkeitsgründe umfaffen ganz vorzüglich die Verlegung oder unrid 
tige Anwendung des materiellen Strafgeſetzes, welcher Aus⸗ 

druck im $. 242 ſowohl, als im $. 352 abſichtlich vermieden und durch eine 

Aufführung der darunter begriffenen Fälle erfegt wurde, um Eeinem Zweifel 
Raum zu laffen. Die Verlegung oder unrihtige Anwendung des Strafger 

ſetzes kann entweder dadurch begangen werden, daß ein vorhandenes Straf: 
gefeg gar nicht oder mit unrichtiger Auffaflung des eigentlichen Sinnes des 

lelben angewendet wird, oder dadurch, daf der einzelne Gall, welcher den Ger 
genftand der Beurtheilung bildet, unrichtig unter das Geſetz fubfumirt wird. 

Die Strafproceordnung unterfceidet im $. 242 ebeufo, wie im $. 852 
drei Bälle: 

24* 
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a) wenn bie bem Angefchuldigten zur Laſt gelegte That von ber Ans 

klagekammer uͤberhaupt als nicht ſtrafbar angeſehen wurde, obſchon ſie nach 

dem Geſetze ſtrafbar ift, z. B. wenn die Anklagekammer in der That des An 
gefchuldigten einen ftrafbaren Betrug nicht erfannte, obſchon die ſelbe bei rich: 

tiger Anwendung des Geſetzes als ſolcher zu betrachten ift, oder ivenn die An- 
klagekammer die That ded Angefchuldigten für eine in der Nothwehr verübte, 

fomit nicht ftrafbare Tödtung erklärte, obſchon der Fall der Nothwehr nicht 
vorhanden ift; 

B) wenn umgekehrt die dem Angefchuldigten zur Laſt gelegte That für 
eine nach den Geſetzen ftrafbare Handlung erklärt wurde, obfchon fie eine 
folche nicht ift; endlich 

y) wenn bie Xhat durch unrichtige Befegesauslegung*) einem 
Strafgeſetze unterzogen wurde , welches nach richtiger Auslegung darauf Feine 

Anwendung findet, 3. ®. wenn die That des Angefchuldigten ald das 
Verbrechen des Diebftahles erklärt wurde, während fie bei richtiger Geſetzes⸗ 
anwendung ald Veruntreuung hätte behandelt werden follen; — wenn die 

That als Raub betrachtet wurde, während fie nur als gewaltfamer Diebftahl 
hätte erklärt werden follen. In folchen Sällen ift die Nichtigkeitsbefchwerde 

felbft dann zufäffig, wenn auch der Straffag, welchen das nad) richtiger 

Auslegung auf die That anwendbare Gefeg androht, mit demjenigen, weldyen 

das von der Anflagefamıner angewandte Gefeß ausfpriht, vollfommen über- 
einftimmt ; denn das Geſetz hat die im $. 352 lit. i enthaltene Befchränkung 

im $. 242 lit. f abfichtlich weggelaffen, weil es fich bei dem Anflage-Erfennt-. 

niffe weſentlich um die richtige Qualificirung der That handelt und bie Rüd: 

fiht auf die Strafe fehr untergeordner ift. Wenn die Subfumtion der That 

des Angefchuldigten unter das Geſetz nach der verfchiedenen Auslegung desfel: 

ben durch die Anklagefammer und den VBefchwerdeführer die Wirkung bat, 

daß dadurch die Zuftändigkeit geändert wird, daß z. B. nach der einen An: 
fiht die Competenz des Geſchwornengerichtes, nach der anderen jene ded Be: 
zirks⸗Collegialgerichtes begründet erfcheint, fo fällt diefer Nichtigkeitsgrund 

mit dem unter lit. a zufammen. 

Da bei der Beurtheilung, ob die dem Angefchuldigten zur Laſt gelegte 
That ein Verbrechen oder Vergehen bilde, und welches Strafgefeß darauf 

anwendbar fei, eine ſtrenge Sonderung der That: und Nechtöfragen ganz 

*) Durch die Wahl biefes Ausbrudes bat das äfterreichifche Geſetz die Streitfrage bes 
franzöftfchen Rechtes Befeitigt, ob auch die unrichtige Auslegung des Geſetzes einen 

Nichtigkeitsgrund bilde. Nach dem Wortlaut der Geſetze, welche zur Caſſation eine 
contravention expresse & la loi erfordern, Haben manche Schrififteller, unter ih: 
neu ber berühmie Henrion de Pansey jene Frage verneint. Allein der Caſſatious⸗ 

hof hat biefelbe durch eine bereis vierzigjährige Praris conftant bejaht und faſt alle 

neueren Schrififteller Haben fich dieſer Praris angefchloffen. 
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unmöglich ift, verfteht es fich von felbft, daf der Caffationshof bei der Ent- 
ſcheidung über eine Nichtig Feitsbefchwerde, welche gegen ein Verweifungser: 
kenntniß oder ein anderes Erkenntniß der Anklagefammer ergriffen worden, 
nicht bloß reine Mechtöfragen, fondern auch mehr oder weniger Fragen über 
thatſaͤchliche Umſtaͤnde in Erwägung ziehen und darüber erfennen muß. Dies 
ty B. der Fall, wenn die Frage entfteht, ob die Verfeßung in den Ankla⸗ 
geftand wegen Mordes oder Todtſchlages ftattfinden folle, indem der Unter: 
ſchied zwifchen diefen Verbrechen nur in der Abſicht des Thäters gelegen ift, 
diefe aber in ber Pegel nur durch die Prüfung aller Umftände der That er- 
Eannt werben kann. Ebenfo ift es unmöglich, That und Rechtsfrage zu ſon⸗ 
dern, wenn z. B. die Frage zu entſcheiden iſt, ob wegen einer Druckſchrift 
die Verſetzung des Verfaſſers in den Anklageſtand wegen eines der in den 
55. 23—27 des Preßgefeges bezeichneten Vergehen flatt finde. 

g) Wenn das Verbrechen oder Vergehen bereits durch MWerjährung, 
dur eine frühere rechtsfräftige Entfcheidung oder auf eine andere Art (z. ©. 
im alle eines Diebftahles oder einer Veruntreuung durch thätige Neue nach 
$. 167 St. ©. 8.1. Th.) erlofchen ift, die Anklagekammer aber deffen un- 
geachtet ein Verweiſungserkenntniß erlaffen hat, fo kann diefed mit der Nich⸗ 
tigkeitsbeſchwerde angefochten werden. In biefem alle liegt befonders haͤu⸗ 
fig eine Vermiſchung von That: und Rechtsfragen vor, die keine Sonderung 
zulaſſen, 3. B. wenn es fi um die Frage handelt, ob alle Bedingungen ber 
Verjährung vorhanden feier. Das Geſetz hat daher diefen Nichtigkeitsgrund 
in den $$. 215 und 246 den Nichtigkeitsgründen, die auf Verlegung oder 
unrichtiger Anmwenbung des Geſetzes beruhen, ganz gleichgeftellt. 

$. 243. 

Der Befchwerbeführer kann innerhalb vierzehn Tagen von dem Tage 

ber Eröffnung des angefochtenen Erfenntniffes an eine Ausführung feiner 

Nichtigkeitsbeſchwerde bei dem eröffnenden Gerichte überreichen. Diefelbe 

it alsbald dem Gegner des Befchwerveführers (dem Angefchuldigten ober 

General⸗Procurator) mitzutheilen, welchem das Recht zufteht, binnen acht 

*) Die wichtige und fchwierige Frage, wie weit ber Gaffationshof in MWürbigung und 
Prüfung thatfächlicher Umflände gehen dürfe, iſt in Frankreich bis in bie neueſte Zeit 

Gegenſtand fehr lebhaften Streites ſowohl auf dem Gebiete ber Literatur, als‘ in ber 

Praris der Berichte gewefen. Der Caſſationshof hat fich aber durch wiederholte, ſelbſt 
in Plenarverfammlungen gefaßte Ausfprüche, und zwar im Gegenfaße mil den von dem 

Generalprocurator Dupin entwidelten Rechtsanſichten, bie Berechtigung , nicht bloß 

über reine Rechtsfragen, fondern auch über thatfächliche Umflände und Verhaͤltniſſe zum 

. entfchelden, gewahrt. S. über biefe flreitige Materie Sebire et Carteröt, encyclo- 

pedie da droit, Tome VH. p. 307-318. 24 
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Tagen eine Gegenausführung einzubringen. Nach Ablauf dieſer Friſt find 

fämmtliche Acten an den Caffation&hof zu fenden, welder Darüber nach 

Anhörung des bei demfelben angeftellten General-Brocurators in kürzeſter 

Friſt in nicht öffentlicher Sitzung enticheibet. 

Wenn ber Beſchwerdefuͤhrer entweder auf bad Recht, eine Beſchwerde⸗ 

ſchrift zu uͤberreichen, verzichtet oder innerhalb der geſetzlichen Friſt diefe Schrift 

nicht erſtattet, hat auch der Gegner desſelben keine Gegenausführung zu über- 

reihen, fondern die Acten find im erften Falle fogleih, im zweiten Galle 

nach Ablauf ber gefeglichen Friſt dem Caffationshofe vorzulegen. Den Acten 

ift jederzeit das Berathungsprotocol der Anklagefammer beizulegen. Wird 

eine Befchwerdefchrift überreicht, fo iſt e8 zur Vermeidung aller Verzögerun« 

gen für den Befchwerbeführer am räthlichften , diefelbe in zweifacher Ausferti: 

gung einzubringen, damit ein Eremplar dem Gegner zugeftellt, dad andere 

aber bei den Acten aufbewahrt werden Fonne. 

$. 244. 

Findet der Eaffationshof die Nichtigkeitobeſchwerde gegründet, fo hat 

er im alle der Unzuftändigfeit ($. 242, a) die Sache an das zuftändige 

Gericht zu verweifen, in allen übrigen Fällen des 8. 242 aber hat der 

Caffatlonshof das Erfenntniß der Anflagefammer aufzuheben und zugleich, 

wenn ein unberedhtigter Kläger aufgetreten ($. 242, b) ober das Ber- 

brechen oder Vergehen bereits erloſchen ift (8. 242, g), auszuſprechen, daß 

fein Orund zur weiteren gerichtlichen Verfolgung vorhanden ſei; — wenn 

wefentliche FSörmlichfeiten des Verfahrens verlegt wurden ($. 242, c), 

die Richtigkeit der einzelnen gefehwidrigen Handlung auszufprechen, nad) 

Umftänden die Verbeſſerung des Verfahrens anzuordnen und die Sache 

zu neuerlicher Entfcheidung zu verweifen; — wenn die Anflagefammer 

nicht gehörig befeßt war (6. 242, d), auf nochmalige Entfcheidung zu 

erkennen; — endlich wenn die Aufhebung des Erfenntniffes der Anklage: 

Fammer wegen Verlegung oder unrichtiger Anwendung des Geſetzes er— 

folgte (8. 242, e und f), in der Sache ſelbſt dem Geſetze gemäß zu ent- 

ſcheiden. 

Was die Wirkungen der als begründet anerfannten Nichtigkeitsbe⸗ 
ſchwerde gegen das Erkenntniß der Anklagekammer betrifft, ſo iſt ſchon oben 
(S. 860) dargeſtellt worden, warum das öſterreichiſche Geſetz die Thätig- 
keit des Caſſationshofes nicht auf die Aufhebung der nichtigen Entſcheidung 
und auf die Beſtimmung des Gerichtes, welches das neuerliche Erkenntniß 
faͤllen ſoll, beſchraͤnkt, ſondern vielmehr auch eine poſitive Wirkſamkeit des 
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Gaffationshofes hervorgerufen und’ denfelben In den meiften Bällen zur un- 
verzügfihen Entſcheidung in der Sache felbft angerwiefen hat. Nur wenn die 
Aufhebung des Erfenntniffes der Anklagekammer wegen Verlegung weſent⸗ 
licher Förmlichkeiten tes Verfahrens im Laufe der Vorunterſuchung oder’ bei 
ber Faͤllung oder Ausfertigung des Erkenntniffes oder deßhalb erfolgte, weil 
die Anklagekammer nicht gehörig befegt war, hat der Caffationshof die Sache 
zu neuerlicher Entſcheidung an basfelbe oder’ an ein anderes Oberlandesge⸗ 
fit zu verweifen. Im erften Sale iſt die Theilnahme jener Mitglieder des 
Oberlandesgerichtes, welche zur Faͤllung des aufgehobenen Erfenntniffes mit 
gewirft haben, an der neuerlichen Entſcheidung dur das Geſetz nicht aus: 
geichloffen, weil bei der Zufammenfeßung mehrerer Dberlandesgerichte biefe 

Beſtimmung bie nothwendige Folge gehabt hätte, daß bie Sache von bem 
Caſſationshofe immer an ein anderes Dberlandesgericht verwiefen werben 
müßte, und weil In diefen Faͤllen, da es ſich dach nur um ein präparatori- 

ſches Erkenntniß handelt, jene Gründe nicht eintreten, welche bei der An- 
ordnung der $$. 365 und 366 Über die Ausfchließung jener Gerichtemitgfie- 

der, die an der Schöpfung bes vernichteten Urtheiles Theil genommen, Telteten. . 

Iſt der Nichtigkeitdgrund nur in der Unzuftändigfeit des Gerichtes be⸗ 
gründet, an welches die Verweifung der Sache erfolgte, undfällt berfelbe 
nicht mit einem ber im $. 242 unter e) und f) bezeichneten Nichtigfeit6gründe 
zuſammen, , fo hat der Caffationshof dad Erfenntnif der Anklagefammer das 

er im Wefentlichen (in merito) unberührt läßt, nicht aufzuheben, fondern nur 

auszufprechen, welches Gericht zuftändig fei, und bie Sache an dasfelbe zu 

verweifen. Zur Erläuterung möge folgendes Beifpiel dienen. Der Angeſchul⸗ 
digte ift in Meunkirchen wegen eines daſelbſt verübten Todtſchlages und wegen 
eines erft fpäter entdeckten, in Wiener-Neuftadt begangenen verbrecherifchen 

Diebftahles, der jedoch nur nach $. 158 St. ©. I. Th. ſtrafbar ift, in Bor: 

unterfuchung geftanden.. Die Anklagefamıner hat ihn jedoch nur wegen dieſes 

Diebftahles und nicht wegen Todtfchlages, fondern wegen fahrläffiger Täd: 
tung in den Anklageſtand verlegt und die Sache zur Hauptverhandlung vor 

dad Bezirks: Collegtalgericht Neunkirchen verwielen. Der Generalprocuratur 

ergreift dagegen die Nichtigkeitsbeſchwerde, weil die Sache nach 8. 68 nicht 

vor das nur über das Vergehen zuftändige Bezirks:Collegialgericht zu Neum⸗ 

firchen , fondern vor das über den Diebftahl zuftändige Landesgericht zu Wie: 

ner:Neuſtadt hätte verwiefen werden follen. Wenn der Caſſationshof diefe 

Beſchwerde begründet findet, hat er, ohne in eine Prüfung des meritorifchen 

Inhaltes des Vermweifungserkenntniffes einzugehen, die Sache zur Hauptver⸗ 

handlung vor das Landesgericht zu Wiener-Dienuftadt als Besirkt-Eollegialger 
richt zu verweifen. 

Wird das Erkenntniß der Anklagekammer auf Verfegung in den An⸗ 

Hageftand deßhalb aufgehoben, weil die Unterſuchung wegen efnes nur auf 

- 
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* Verlangen bes Beleibigten zu verfolgenden Vergehend (z. B. wegen Che: 
. bruched) ohne den erforderlichen Antrag ded Betheiligten von Amtswegen 
eingeleitet ober nady erfolgter Zuruͤcknahme diefed Artrages fortgefegt worden, 
oder weil das Verbrechen oder Vergeben bereits verjährt oder fonft rechtlich 
erlofchen ift, fo.Eann die Nechtöfolge des Ausſpruches, daß einer diefer Nich: 

tigkeitögründe vorliege, Eeine andere fein, ald baß das Verfahren eingeftellt 
werbe. Jede Verweiſung zu einer neuerlichen Entſcheidung würde diefe Ein- 

ftellung nur verzögern ; das Gefeg verorbnet daher, daß in dieſen Bällen der 
Saffationshof ſelbſt ſogleich ausſpreche, baß Fein Grund zur weiteren gerichtli— 

lichen Verfolgung vorhanden fei. 

. Erfolgt die Aufhebung des Erkenntniffes der Anklagekammer wegen Ver: 
legung ober. unrichtiger Anwendung des Geſetzes (z. B. weil die That des 
Angefchuldigten ald Raub betrachtet worden ift, während fie bei richtiger Ans 

wendung bes Gefeges nur als Diebftahl erfcheint), fo hat der Caffationshof, 

welchen alle zur Sällung eines Verweifungserkenntniffes erforderlichen that- 
fächlichen Umftände ebenfo vorliegen, wie fie dem Dberlandesgerichte vorgele: 
gen find, und wie fie demjenigen Gerichte, an welches die Sache zur neuer- 

lichen Entſcheidung verwiefen werden Eönnte, vorliegen würden, zur Vermei⸗ 

dung jeder unnöthigen Verzögerung fogleicy felbft in der Sache zu entfcheiden. 
Der Caſſationshof wird daher entweder erfennen, daß Fein Grund zur weiteren 

gerichtlichen Verfolgung vorhanden fei,. oder den Angefchuldigten in den An- 
Hageftand verfegen und vor das zuftändige Schwurgericht ober Bezirks: Colle⸗ 
Gialgericht zur Hauptverhaublung verweilen oder endlich, wenn die That nach 
der Anſicht des Caffationshofes nur eine Uebertretung bildet, die Sache zur 
Entſcheidung vor das zuftändige Vezirkögericht verweifen *). 

*) Die amtlichen Formularien für Erkenntniſſe des Caffationshofes über Nichtigkeitsbe⸗ 
ſchwerden gegen die Entſcheidungen der Anklagelammer (Kormularienfanmlung S. 46 
und 47) lauten: 

a) Wenn bie Beſchwerde ungegrünbet befunden wird. 
8. 7563. 

Im Ramen Seiner Majeftät bes Kaiſers von Oeſterreich. 
Der Ef. Caſſationchof Kat Heute im nicht öffentlicher Sitzung unter dem Dorfige 

bes. E. I. Eeuaispräfidenten v. M. in Gegenwart der Mäihe des oberfien Gerichte⸗ und 
Goffationchofes P., K.,2.,M., H. und M. und des Ratheſecretars F. als Scriftführere 
nach Anhörung des Vortrages des Rathes 2. und der Anträge bes 1. E, Generalprocu⸗ 
rators N über die Nichtigkeitsbeſchwerde des k. k. Generalprocurators am Oberlandesge⸗ 
richte zu Brap gegen das von ber Anklagekammer dieſes k. k. Oberlandergerichtes am 
1%. October 1850, 3. 3. 4128, wider Benedict Huber und Georg Brandmayer 
erlafjene Verweiſungserkenntniß, woburch biefelben wegen bes Berbrechens bes Diebflahles 
in Anklageſtand verſetzt und zur Hauptverhandlung vor bas k.k. Bezirks⸗Collegialgericht 
iu Hartberg verwieſen wurden, zu Recht erlaunt: 

Die von dem k. k. Generelprocuratior an dem Oberlandesgerichte ga Gratß erho⸗ 
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$. 245. 

Der Ausſpruch des Eaffationshofes ber die Nichtigkeit der ganzen 

Verhandlung oder einzelner Theile derſelben ift zwar fowohl für das Ge⸗ 

richt, deſſen Erkenntniß aufgehoben wurbe, al8 auch für die in ber Sache 

weiter erfennenden Gerichte maßgebend. An die Rechtsanficht des 

Gaffationshofes aber ift Das nach der Haupiverhandlung enticheidende 

Gericht in dem Fällen des 5. 242, e, fund g nicht gebunden. IR das 

Endurtheil in Uebereinſtimmung mit der von dem Caſſationshofe ausgeſpro⸗ 
N 

bene Nichtigkeitsbefchwerbe gegen das von der Anklagelammer biefes E. E. Oberlandesge⸗ 
rihtes am 12. October 1850, 3. 3. 4128, wider Benebict Huber und Georg Brands 
mayer, Landwirthe und Hauebefiger zu Innberg wegen! des Verbrechens des Diebſtahles 

erlaſſene Verweiſungserkenntniß werde verworfen. 

Entſcheidungsgründe. 

(Folgt die Ausführung ber Gründe.) 
Bien am 10 November 1880. Der k. k. Caſſatiouchof. 

(Berichtsfiegel.) M. mp, 

k. k. Senatspraͤſtdent. 

P. K. L. R. Ye M. mp. 

J. m. 
ale Säriftführe, 

b) Wenn der Baffationshof der Nichtigfeitsbefchwerbe ſtattzugeben 
findet. 

Im Namen Seiner Mafjeftät des Kaifers von Defterreich. 

Der Eingang bleibt unverändert, wie oben, bis zu ben Worten: — — — zu 
Recht erkannt: 

Das Derweifungserlenntniß ber Anflagelammer des T. k. Oberlandesgerichtee zu 
rag vom 4%. October 1850 3. 4428. wird aufgehoben und zugleich entſchieben, daß 
wider Benrbict Huber und Georg Brandmayer, Lanbwirtke und Hausbefiger zu 
Junberg , die Anflage dahin flaithabe, daß biefelben am 44. Auguſt b. I. dem Freiherr 
dv. Wellena n'ſchen Jäger Florian Stiebig Gewalt angelhan, um fidh. feines Ge⸗ 
wehres zu bemächtigen , und dadurch nach den $$.. 169 und 173 St. G. 1.5. das Bers 
brechen des Raubes beganzen haben. Die Angeklagten werben daher zur Hauptverband: 

lang vor den Schwurgerichtehof bes Gratzet Landesgerichtsfprengels verwiefen. Ingleich 

wird bie Unterfuchungshaft wiber biefelben verhängt. In Betreff der Vorladung ber Zens 
gen zur Hauptverhandlung hat es bei der in dem Verweiſungserkenntniſſe der ; Anfinges 

Iammer enthaltenen Berfügung zu verbleiben. 

Entfheipdungsgrände. 
(Bolgt die Darftellung berfelben.) 

Wien am 10. November 1850. ' Der k. k. Caſſationshof. 
( Gerichtsfiegel.) M. m. p, k. k. Senatspräflbent. 

P. K. R. H. M. m. p., 

8. m. p., ale Schriftführer. 
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chenen Recdhtsanficht ergangen, fo kann Mber venfelben Punct feine neuer: 

liche Nichtigkeitsbeſchwerde erhoben werben. Iſt jedoch das Endurtheil auf 

eine wit dem aufgehobenen Erfenntniffe übereinflimmende Welfe gefällt, 

und wird jened Urtheil aus denfelben Gründen, wie dieſes Erfenntniß 

mit der Nichtigkeitobeſchwerde angefochten, fo findet fogleih das im €. 372 

feftgefegte Verfahren Statt. Wurde eine Richtigfeitsbefchwerbe aus den 

im $..242 unter? a bis d angeführten Gründen verworfen, fo koͤnnen 

biefe Richtigfeitögründe nicht mehr mittelft einer neuen gegen das 

Endurtheif gerichteten Nichtigkeitsbeſchwerde geltend gemacht werden. 

"Die Beſtimmungen dieſes $. können nur im Zuſammenhange mit jenen 

der $$. 371 und 372 aufgefaßt und veritanden werben; es ift daher noth: 

wendig, ſchon hier die dieſen $$. zum runde liegenden Principien in das Auge 

zu fallen, da diefelben vorzüglich den Zweck haben, die Stellung des Caſſa⸗ 
tionshofes in Beziehung auf die Eutſcheidung von Rechtsfragen allen ander 
ren Öerichten gegenüber feftzufegen, damit er in Wahrheit ald Mittelpunct 

‚ der Geſetzesauslegung und ald Bürgſchaft für die Aufrechthaltung einer gleich: 

förmigen Anwendung der Gefeße dienen Eönne. 
Höchſt merkwürdig und lehrreich ift der Entwicklungsgang, welchen die 

franzöſiſche Geſetzgebung in diefer Beziehung genommen hat, und die 
Bedeutung diefer Frage, welche für die ganze Lehre von der Nichtigkeitäber 
ſchwerde als präjudiciell betrachtet werden muß, wird ein näheres Verweilen 

bierbei rechtfertigen *). 

Wenn der Caffationshof in Branfreich einer Nichtigfeitöbefhwerde Statt 
gibt und die Sache zur neuerlichen Entſcheidung über eine Rechtsfrage an 
einen anderen ©erichtähof verweifet, und wenn diefer Gerichtshof feine Ent⸗ 

ſcheidung in Liebereinftimmung mit der Nechtsanficht des Caſſationshofes, wie 

fich diefelbe aus den Entfcheidungsgründen des leßteren erkennen läßt, abgibt, 

fo ift von jeher die Erhebung einer neuen Nichrigkeitöbefchwerde aus demfel: 

ben Grunde von Feiner Seite mehr zuläffig gewefen ; denn in dieſem Falle 
berrfcht eben jene Uebereinftimmung der Rechtdanfichten zwifchen den Gerichten, 

welche dad Gefeg erzielen will. Auch müßte chnehin vorausgefegt werden, 
daß der zur Wahrung der NRechtseinheit berufene Caflationshof von der eben 
erft aufgeftellten Geſetzesauslegung nicht wieder abgehen werbe. 

Dagegen hat bas franzäfifche Necht nie die Verpflichtung eines 
Gerichtshofes anerkannt, die von dem Caſſationshofe aufgeftellte Rechtsan⸗ 
fiht feinem Urtheile zum Grunde zu legen. Vielmehr geitattete ed ausdrück- 

*) S. hierüber Sebire et Carteret, encyclopedie du droit. Teme VII. p. 379— 
8815 Frey, Ftankteichs Civil⸗ und Criminalgerichtsverfafiung. Mannheim 184%. S. 

159-163 3 Tarbe, lois et reglements de la cour de cassation. Paris 1840, p. 371. 
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lich, daß dad Gericht, an welches der Eaffationshof die Sache zur neuen Ent- 
ſcheidung verwisfen , fich in Widerfpruch mit der Nechtsanficht des Caſſations⸗ 
hofes ſehen und jene des eriten Gerichtes auch feinem Urtheile zam Grunde 
legen könne. Mit Net wollte das franzefifhe Necht dem einzelnen 
Ausipruche des Caifationdhofes Feine verbindliche Kraft einräumen, mie fie 
ter Natur der Sache nach nur dem Geſetze ſelbſt oder einer authentiſchen Ge⸗ 
ſeßesauslegung gebührt. 

Nothwendig mußte jedoch auf Mittel gedacht werben, um einen folchen 
Zwiefpalt der Nechtsanfichten zu befeitigen. Das Beleg vom 27. Navember 

1780 verordnete, daß, wenn ein Urtheil zweimal caflirt worden. wäre und 

ein drittes Gericht in gleicher Weife, wie die zwei erften, entfchieden hätte, 

die Sache vor dem Caſſationshofe erft nach vorläufiger Einholung einer Ge 

fegederläuterung durch die ge'eßgebende Gewalt verhandelt werden dürfe. Die 
Verfoßung vom 5. Sructidor des Jahres III ließ diefen Weg bereits nach einer 

einmaligen Caſſation einfchlagen. Das Gele vom 27. Ventöse des Jahres 
YIN dagegen erklärte nur, daß, wenn nach einer Eaffation das zweite Urtheil 

aus denjelbeu Gründen wie das erfte ald nichtig angefochten würde, die Ple: 

narverfammlung des Caſſationshofes darüber zu entfcheiden habe, ohne zu 
beſtimmen, was gefchehen folle, wenn der Caſſations hof das zweite Urtheil 
aufgehoben und das dritte Gericht fi) abermals der Rechtsanſicht der zwei 

eften Gerichte angefchloffen hätte. Diefe Luͤcke auszufüllen war das Geſetz 
vom 16. September 1807 beftimmt, das auch in die franzöſiſche Strafpro: 

seßordnung von 1808 (Art. 440) übertragen vurde. Dieſes Geſetz verord- 

nete, daß, wenn nach einer einmaligen Caflation das zweite Urtheil zwifchen 

denfelben Parteien und aus denfelben Gründen mit der Nichtigkeitsbeſchwerde 

angefochten würde, der Caſſationshof berechtigt fei, entweder ſogleich eine au- 

thentifche Geſetzesauslegung bei dem Juſtizminiſter nachzuſuchen oder in voller 

Rathsverſammlung (les sections r&unies) Darüber zu entfcheiden. Im letz⸗ 

teren Kalle war der Spruch des Gaffationshofes noch nicht verbindlich, wenn 

ber das neuerlich zur Enticheidung berufene Gericht abermals die Rechts- 

anficht des erften ©erichted theilte, fomit die Caffation aus denfelben 

Bränden zum dritten Male begehrt wurde, mußte der Caſſatioushof 
vor jeder Entſcheidung das ftreitige Geſetz zum Behufe einer authentifchen 

Interpretation tem Staatsrathe vorlegen, welcher damals alle Geſehe ber 

rieth und zur Entſcheidung des gefeßgebenden Körpers vorbereitete , der fie nug 
im Ganzen annehmen oder verwerfen, aber nicht abändern durfte. 

Diefe Einrihtung, welche auch unter der Verfaſſung von A815 mit 
der einzigen Uenderung, daß die authentifchen Interpretation wur vom Kö⸗ 

nige im Nerein mit den Kammern gegeben werben durften, beibehalten ward, 

wurde mit Recht ald unvereinbar mit der bem Caſſationshofe zum Grunde 
liegenden Idee der Aufrechtbaltung der Geſetze und der Biltung einer gleiche 



foͤrmigen Nechtsſprechung lebhaft getabelt*). Noch größeren Tadel verdiente 
jedoch das franzoͤſiſche Gefeg vom 30. Yuli 1828, welches zwar verfügte, 

daß das Urtheil des Gerichtes, an welches die Sache in Folge des zweiten 
Caſſationsrecurſes vermiefen worden war, das leßte fein folle, aber dieſes 

| Gericht nicht an die Nechtsanficht, die der Caſſationshof in feiner Plenar: 

verfammlung ausgefprochen, gebunden erklärte, fondern geftattete, daß auch 

dieſes (dritte) Gericht gegen die Anficht des Caſſationshofes entſcheiden 

Eonnte. Doc mußte das flreitige Geſetz in jedem Kalle diefer Art den Kam- 
‚mern zum Behufe siner authentiihen Auslegung vorgelegt werden. Es iſt 
Faum nöthig zu bemerken, wie complicirt der Rechtszug durch diefe Ein: 

richtung wurde. Es war beftimmt ein großer Fehler, daß der Caſſations 
bof daburh den Appeliböfen gegenüber nur wie ein berathender Kör⸗ 

per erfchlen, deflen Ausfprüche Feine rechtsverbindliche Kraft Hatten. Der 

Zweck bed Caſſationshofes, Einheit in die Rechtspflege zu bringen, war da- 

durch offenbar vereitelt. Die Klagen hierüber wurden allgemein, bis ihnen 

daB franzöſiſche Befeß von 1. April 1837 ein Ende machte. Dieled Se: 

feg verordnete, daß, wenn der zweite Caffationsrecurs aus demfelben Grunde 

ergriffen wird, der Caffationshof darüber in voller Rathsverſammlung (toutes 

les chambres reunies) entfcheiden müfle, biefe Plenarentſcheidung aber 

binfichtlich des Nechtöpunctes für das britte Gericht, an das die Sache ver: 
wiefen wird, bindend fei. Durch diefe Loſung wurde das dem franzöflfchen 

Caſſationshofe zum Grunde liegende Princip gewahrt, daß derfelbe nicht 
felöft in einer einzelnen Sache mit rechtöfräftiger Wirkung entfcheiden, fondern 
nur das Gefeg im Allgemeinen gegen unridgtige Auslegung und Anwendung 

ſchuͤtzen ſoll; durch die Entfcheidung des Plenums des Caſſationshofes ift nicht 

nur eine größere Buͤrgſchaft für die Nichtigkeit der von demſelben aufgeftellten 
Rechtsanſicht gegeben, fondern auch dem unteren Gerichte eine höhere Auto- 
rität als die eines einzelnen Senates gegenübergeftellt. Zugleich ift dadurch 

der weitläufige Proceßgang abgefchnitten und insbeſondere die große Schwie⸗ 

rigkeit befeitigt, welche in Staaten von repräfentativer Verfaſſung mit der 

Einholung einer authentifchen Geſetzesauslegung nothivendig verbunden find. 
Dieſes Geſetz vom 1. April 1837 gilt noch gegenwärtig in Frankreich. Seit 
befien Erlaffung find die meiften Klagen über den langwierigen und ver- 
wickelten Inftanzenzug verftummt und es ift dadurch dem Caſſationshofe ein 

Attribut der gefeßgebenden Gewalt, dad Recht der authentifhen Geſetzesausle⸗ 
gung, eingeräumt. . 

Unter den Deutfchen Gefeggebungen haben ſich die ba lerifche (Be: 
feg vom 10. November 1848 $$. 251 und 252) und würtembergifche 

*) Insbeſondere von Feuerbach in feinem Werke über die Gerichtsverfaſſung und das 
gerichtliche Verfahren Frankreichs (Gießen 1825)-©. 104-119. 
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(Geſetz vom 14. Auguft 1849 $S$. 221 und 222) dem franzbſiſchen Rechte, 
wie ed durch das Geſetz vom I. April 1337 geworden it, unbedingt ange» 
ſchloſſen. In den preuß iſchen Rheinprovinzen dagegen wurde fchon im 

Jahre 1814*) verfügt, daß im Falle der Zulaffung einer Nichtigkeitsbe⸗ 

ſchwerde wegen Verlegung oder unrichtiger Anwendung bes Geſetzes der Caſſa⸗ 
tionshof, wenn die Entfcheidung ohne neue thatfächliche Verhandlung möglich 

it, immer zugleich in der Sache ſelbſt (ſomit als Nevifionshof) erkennen 

ſolle, wodurch die Möglichkeit des Falles einer zweiten Caſſation aus denſel⸗ 
ben Oründen auf ein Minimum reducirt wurde. Diefe Beftimmung des rhei- 
nifhen Nechtes ging auch in die niederländifche Eriminalordnung vom _ 

Jahre 1836 ($. 380), in die preußifche Verordnung vom 3. Jänner 1840 
$. 148, in das badiſche Geſetz vom 17. Bebruar 1819 $. 44, in das 

kurheſſiſche Gefeg vom 31. October 1849 $. 390, in das hannoveri« 

[de Gele vom 24. December 1849 $. 148 und in die braunſchweigi— 
[de Strafproceßordnung vom 22. Auguſt 1849 $. 168 über. 

Nach dem großherzoglich heſſiſchen Gefege vom 28. October 

1848 $. 280 dagegen erkennt der Caſſationshof nur dann zugleich in der 

Hauptſache, wenn das Urtheil des Aflifenhofes ein Strafgefeg zum Nachtheile 

des Verurtheilten unrichtig angewendet hat. Außer diefem Falle überläßt «6 

dieſes Geſetz dem Ermeflen des Caſſationshofes, über Nichtigkeitsbefchwerden 
wegen Verlegung ded Strafgefeges entweder felbft fogleich in der Hauptſache 
iu erfennen oder die Sache an einen anderen Aſſiſenhof zu verweilen. Im. 

Iegteren Falle hat der Caſſationshof zugleich „auszufprehen, was ald ent⸗ 

ſchiedene Waprpeit anzufehen fei, und ber durch die Verweiſung mit der 
LZache befaßte Aflifenhof ift an den entfheidenden Theil bed Cafla- 
tionderfenntnifles? Cfomit fehon an das erfte Erkenntniß des Caſſationthofes) 

gebunden.” **) 
Die in ber preußifchen Gefleßgebung und in ben bamit äbereinflim: 

menden deutfchen Gefegen getroffene Einrichtung unterliegt dem wefentlichen 
Bedenken, daß dadurch ber Grundgedanke, auf welchem die Einrichtung 

eines Gaflationshofes beruht, daß er nämlich in der Kegel nur über Rechts: 
fragen zu entfcheiden habe, verlegt wird. Diefe Anordnung berubte in Preuf- 

fen und beruht in allen oben angeführten Eleineren beutfchen Staaten vor: 

’) Verordnung bes nieberrheinijchen Generalgouvernements vom 28. April 181& und 
des mittelcheinifchen Beneralgouvernementse vom 6. Mat 1814. — S. Daniels, 
Grundfäpe des theinifchen und franzöf. Strafverfahren. Berlin 1849. ©. 219. 

) Auch der thüäringifche Entwurf einer St. Pr. O. 6. 313 fehreibt vor, daß ſchon 
das er ſte Erfenntniß des Gaffationshofes für das Gericht, an welches die Sache ver⸗ 

wiefen wird, binbenb fei. Kür biefe Löfung ſpricht ih auch Schwarze in feiner , 
Schrift: „die Reform bes Strafverfahrens im Koͤnigreiche Sachfen? aus, 
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zuͤglich darauf, daß der Caffationshof in biefen Ländern nur aus Einem 

Senate befteht, daß daher dort ber Unterfchieb zwifchen einer Senats⸗ und 
Plenar » Entfheidung ganz entfällt. Eben diefer Umftand hat auch ohne Zwei: 
fel die Beftimmung des großherz. hbeffifchen Geſetzes und des thüringifchen 

Entwurfed veranlaßt, gegen welche überdied bad Bedenken ſpricht, daß dadurch 
die Möglichkeit einer vielfeitigeren Beleuchtung und Prüfung ber ftreitigen 
Frage abgefchnitten und ein Bericht gleihfam zum mechaniſchen Werkzeuge 
eined anderen, nur um zwei Mitglieder ftärker befeßten Gerichtes herabgewür⸗ 
digt wird. 

Fuͤr Defterreich, deſſen oberfter Berichts: und Caſſationshof nad 

feiner neuen Drganifation 48 Raͤthe zählen wird, konnte ed nicht zwei: 

felhaft erfcheinen , daß das Recht einer authentifchen Geſetzesauslegung 
nicht einem bloßen Senate, fondern nur dem Plenum des Caſſations⸗ 

hofe® übertragen werden Fönne. Die Gefahr, daß einzelne Senate bes Caſſa⸗ 
tionshofes verfchiedene Entfcheidungen über diefelbe Rechtsfrage ergehen laſſen 

koͤnnten, ift zu groß, ald daß man jeber foldhen Senatsentſcheidung ſchon bin: 
dende Kraft beilegen könnte. Vielmehr würde gerade dadurch die Rechtseinheit, 
welche durch den Eaffationshof erreicht werden foll, fehr empfindlich gefährdet 

und beeinträchtigt werben. Es fchien daher die in Gemäßheit des Gefeges vom 
I. April 1887 gegenwärtig in Sranfreich beftehende Einrichtung unter allen 
bisher perfuchten Arten, diefe Schwierigkeit zu löfen, die befte und der Natur 

eines Caſſationshofes am meiften enıfprechende zu fein. Der Umſtand, daß dem 

Caſſationshofe in feiner Plenarverfammlang eine Attribution der gefeggeben- 

ben Gewalt beigelegt ift, Bann feinem gegründeten Bedenken unterliegen, weil 
die Ausübung ded Rechtes der authentifchen Geſetzesauslegung in fehr enge 

Gränzen eingefchräntt ift, und weil die Gründe des praktiſchen Beduͤrfniſſes 

und einer energifchen Aufrechthaltung der Rechtseinheit die Dagegen möglicher 
Weiſe zu erhebenden theoretifchen Einwendungen weit überwiegen. Aus die: 

fen, in dem Vortrage des Juftizminifters vom 18. December 1849 entwidfel. 

ten Gruͤnden verfügt das öfterreihifche Geſetz, im Weſentlichen überein 
ftimmend mit den Legislationen von Frankreich, Baiern und Würtem. 

berg, inden 68. 245, 371 und 372 Folgendes: 

Am Altgemeinen ift der Ausfpruch res Caffationshofes als des höchſten 

Gerichtes über die Nichtigkeit einer ganzen Verhandlung (z. B. weil ein unbe: 

rechtigter Kläger aufgetreten ift, oder weil das Gericht nicht gehörig befegt 

war), ober einzelner Theile derfelben (z. B. einer Zeugenvernehmung im Falle 

des $. 150, eined Augenſcheines im Falle bed $. 120, des Verweifungserfennt- 
niffes im alle der Außerachtlaffung der Vorfchriften des $. 229 und dgl.) for 

wohl für das Bericht, deſſen Erkenntniß aufgehoben wurde, als auch für die in 

der Sache weiter erfennenden Gerichte maßgebend. Nicht nur in deu Zällen, 
in welchen die Sache zu neuerlicher Entfcheidung verwiefen worden, ($$. 242, 
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c und d, bann:86& und 866), muß das Gericht, an weiches die Sache 
verwieſen worden, einen folchen Ausſpruch des Caflationshofes als bindend 

erfennen, fondern auch, wenn der Ausſpruch über eine Nichtigkeitsbeſchwerde 

gegen das Erfenntniß ber Anklagekammer erfolgte, ift das Gericht, vor wel«. 
den die Hauptverhandlung State findet, an biefen Ausſpruch gebunden, 

ſo daß 5 B. ein Protocol .über eine nach $. 159 nichtige Zeugenverneh-. 
mung oder über einen nach $. 120 nichtigen Augenſchein bei der Hauptver⸗ 
handlung durchaus nicht benuͤtzt werden dürfte. Ebenfo muß, wenn «in 
Endurtheil eines Schwurgerichtshofes wegen unrichtiger Fragenſtellung caffirt 
worden wäre, der zweite Schwurgerichtshof dem Ausſpruche des Caſſations⸗ 

hofes über die Art der Sragenftellung Folge leiften. Eine nothwendige Conſe⸗ 
quen; dieſes Grundſatzes ift die am Schluffe des $. 2415 enthaltene Beſtim⸗ 

mung, daß, wenn Michtigfeitöbefchiwerben aus den im $. 242 unter a bie 
d angeführsen Gründen von dem Caſſationshofe verworfen worden, diefe 

Nihtigkeitsgründe nicht mehr mittelft einer neuen gegen das Endurtpeil ge: 

richteten Michtigkeits beſchwerde geltend gemacht werden dürfen, womit auch 

die Vorfehrift des $. 852 lit. b vollfommen übereinftimmt. Hat der Caſſa⸗ 

tionshof durch Verwerfung der Nichtigkeitöbefchwerde gegen das‘ Verweiſungs 

erkenntniß audgelprochen, daß z. B. der Staatsanwalt als bereshtigter An⸗ 
Höger aufgetreten fei, daß eine nach $. 178 angefochtene Breeidigung eines 

Zeugen mit Mecht gefchehen fei u. dgl., fo darf die Partei, welche einen biefer 
Nichtigkeitsgrunde gegen das Erkenntniß der Anklagekammer bereits geltend 

ja machen verſuchte, darauf als auf eine endgiltig entſchiedene Sache nicht 

mehr zuruͤckkommen, lomit denſelben Nichtigkeitsgrund nicht mehr gegen 

das Endurtheil, welches den Ausſpruch des Caſſationshofes beachtete, gel⸗ 
tad machen. 

Eine Ausnahme macht das Geſetz nur in Beziehung auf. Diejenigen 
Nihtigkeit@gründe,, welche Darauf beruhen, daß das Geſetz verlegt oder, 
unrichtig angewendet worben fei, ($$. 242, e, fund g *) und 354, 
&ıh,i und k), bei welchen es ſich ulfo nur un Nechtöfragen handelt. Mit - 
Ruͤckſicht auf diefe Nichtigkeitögründe erklaͤrt das Geſetz ausdruͤcklich, daß 
tie von dem Caſſationshofe ausgelprochene Nechtdanficht für die in der Sache 
weiter erfennenden Berichte, fomit, wenn der Ausfpruch über eine Nictig- 

) Die Anführung ber lit. g des $. 242 im Texte bes $. 245 fowohl, als Hier kann 
der Natur der Sache nach ſich nur auf jenen Fall beziehen, wenn ber Caſſationshof 
eine auf Geltendmachung diefes Nichtigkeitsgrundes gerichtete. Mullitktsbefchwerbe vers 

worfen Katz denn, wem her Caſſationshof bie anf dieſem Grunde beruhende Nich⸗ 

tigkeitobe ſchwerde gegründet findet, fo. hat er nach $. 244 fpgleich zu erkennen , daß 
kein Grand zur weiteren gerichtiichen Verfoltng vorhanden, daß alſo das Verfahren 
einzuſtellen ſei. 

— — —— —— — — — — re 



kritebeſchwerde gegen ein Erfenntniß ber Anklagekammer erfolgte, für bat 
nad) der Hauptverhandfung entfcheidenbe Gericht, und wenn der Ausſpruch in 
Bolge einer gegen ein Endurtheil eines Schwurgerichtshofes ergriffenen Nichtig⸗ 

keitsbeſchwerde gefällt wurde, für den zweiten Schwurgerichtshof, an den 

die Sache nach $. 365 verwielen worden, nicht bindend fei, daß alſo 
da8 in der Cache welter erfennende Gericht au die dem erften Erkennt: 

niſſe zum Grunde liegende Mechtöanfiche neuerlich feinem Urtheile zum 

Grunde legen könne. Wenn z. B. der Caffationshof ein Verweifungserfennt- 

niß, wodurch die That bed Angefchuldigten ald Diebftahl erklärt worden, auf: 
gehoben und dahin abgeändert hat, daß die Anklage wegen ded Verbrechens 

des Raubes ftatt habe, fo kann der Schwurgerichtshof deffenungeachtet neuer: 
lich erkennen, baß die Hat, deren der Angeſchuldigte von den Geſchwornen 

ſchuldig befunden worden, nur als Diebftahl, nicht als Raub anzufehen fei. 
Hat jedoch das in der Sache weiter erfennende Gericht (d. i. dad nad 

der Hauptverhandlung enticheidende Gericht oder der Schwurgerichtshof, an 
welchen die Sache zur neuerlichen Eutſcheidung gewielen worden,) fein Er. 
Benntniß in Webereinftimmung mit der von bem Gaffationshofe ausgeſproche⸗ 

nen Nechtsanficht abgegeben, fo Fann über denfelben Punct von feiner 

Seite eine neuerliche Nichtigkeitäbeichwerbe erhoben werden ($$. 245 und 

371). Hat 3. B. der Caffationshof über die gegen das Verwei ſungserkennt ⸗ 

niß, welches auf Weruntreuung lautete, gerichtete Nichtigkeits beſchwerde die 
Anklage wegen Betruges zugelaffen, und hat — verausgefeßt, daß die Sach⸗ 

lage ungeändert geblieben — der Schwurgerichtöhof, an welchen die Sache 
nach Art. VII Ziffer 18 der Einführangsverordnung vom 17. Nänner 1830 
verwie'en wurde, in ber von den Geſchwornen alt erwielen erklärten That 
des Angeklagten ebenfalld das Verbrechen des WBetruges erkannt, fo kann 
weder der Angeklagte, noch der Staatsanwalt das Enburtheil des Schwur: 
gerichtöhofed aus dem Grunde ($. 352 lit. i) anfehten, daß die That nach 

dem Geſetze nicht ald Betrug, fondern ald Veruntreunng hätte angeſehen 
werden follen. | 

Hat aber das in der Sache weiter erfennende Gericht feinem Urtheife 
jene Nechtsanficht zum Grunde gelegt, auf welcher das von dem Caſſations- 

bofe aufgehobene Erkenntniß beruht hatte, fo ift es geftatter, eine neuerliche 
Michtigkeitöbefchwerde aus demfelben Grunde gegen diefes Urtheil zu 
erheben ($$. 245 und 372), diefes Urtheil mag entweder das Endurtheil des 
nach der Hauptverhandlung erkennenden Schwurgerichtshofes oder desjenigen 
Aſſiſenhofes fein, an welchen die Sache nach S. 865 zur neuerlichen Entſcheidung 
verwiefen worden. Ueber-die aus demſelben Grunde , fomit zum zweiten Male 

erhobene Nichtigkeitsbeſchwerde hat der Caffationdhof in voller Rathsver⸗ 

fammfung,, d. I. nach 6. 25 des Patentes vom 7. Auguft 1850 im Ple— 
num jener Mitglieder bed oberften Serichtöhofes, welche auf drei Jahre 



den Caſſationshof bilden, fomit in einer aus dem Vorſitzenden und wenig» 
ſtens vierzehn Mitgliedern der Caffationsahtheilung des oberften Berichts. 
hofes beftehenden Verſammlung zu erfenneu. Wenn hierauf das Endur⸗ 
theil oder das zweite Urtheil aus denfelben Gründen, wie dad Verweis 
fungserfenntniß oder das erfte Urtheil, aufgehoben wird, ift die Sache 
(zur Vermeidung jeder Verzögerung) in der Regel von dem Gaffations- 
hofe felbft fogleich zu enticheiden und nur ‚, wenn diefer noch eine Verneh⸗ 
mung beiber Theile über die Strafausmeffungsgründe » fomit eine weitere 
Erörterung der thatſaͤchlichen Verkältniffe für nöthig erachtet, zur nochmal» 
gen Aburtheilung an einen anderen Schwurgerichtähof, der noch nicht in der 
Sache geurtheilt Hat, zu verweilen. Diefer Schwurgerichtshof mu fodann 
die Rechtsanſicht ded Caſſationshofes feiner Entfcheidung zum Grunde legen *). 

Iſt eine Nichtigkeitsbeſchwerde gegen ein Verweifungserfenntniß wegen: 
Berlegung oder unrichtiger Anwendung des Gefeges ($. 242, e, f und g) 

von dem Gaflationshofe verworfen worden, fo Eönnen diefe Nichtigkeitsgruͤnde 
nach dem Schlußfaße des 8. 245 nach erfolgtem Endurtheile abermals mittelft 

einer neuen, gegen das Endurtheil gerichteten Nichtigkeitsbeſchwerde geltend 

gemacht werden ; doch wird der Caſſationshof befonders in ſolchen Faͤllen 
häufig von dem nad) $. 368 ihm eingeräumten Rechte, auf eine Muth⸗ 
willensfirafe zu ertennen, Gebrauch machen. 

8. 246. 

Nichtigkeiten aus den im $, 242 untera, ce und d angeführten Gründen, 

wegen welcher Feine Nichtigkeitsbeſchwerde erhoben wurde ‚ find als durch 

*) IR diefe Beſtimmung and) anwendbar, wenn der Caſſationshof über die gegen ein 
Berweifungserfenntniß ber Anklagekammer ergriffene Nichtigkeitsbeſchwerde die That 
als ein vor das Bezirks⸗Collegi-gericht gehöriges Verbrechen oder Vergehen erflärt 
und in Folge deſſen die Sache zur Hauptverhandlung vor ein Bezirks⸗Collegialgericht 
vertiefen hätte? If das Bezirks⸗Collegialgericht bei ver Faͤllung bes Enburihelles am 
bie Rechtsanficht des Caſſationshofes gebunden, ober Tann es bei unveränderter Sach⸗ 

lage die That gegen die Anficht des Gafjattonshofes für ein vor das Geſchworuenge⸗ 

richt gehöriges Verbrechen erflären und nach $. 290 feine Unzuftändigkeit ausfprechen 
und die Sache neuerlich an die Anflagelammer verweifen? — Die Iehtere Alternative 

erfcheint offenbar als unzuläffig, indem baburch ber ganze Kreislauf des Verfahrens 

wiederholt würde. Das Bezirks-Bollegialgericht muß den Ausſpruch bes Caſſationsho⸗ 
fes, wodurch die Sache vor basfelbe gewieſen wurbe, eben fo als bindend erfennen, wie 
es nach $. 230 durch das Grfenntniß der Anklagefammer, befien Stelle in dem ans 

gegebenen alle der Ausfpruch des Eafjationshofes einnimmt, gebunden wäre. Die Be: 
fimmungen ber 66. 245 und 37% find ihrem Wortlaute nach nur auf ven Fall an- 
wenbbar, daß die Sache rechtskräftig zur Hauptverhanblung vor das Schwurgericht vers 

wiefen worben. \ 

Märth, GSeraſproceß. | 235 
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Verzicht befeitigt anzufehen und Eönnen daher nicht mehr durch eine gegen 

+ das Endurtheil gerichtete Nichtigkeitsbeſchwerde geltend gemacht werden. 

— Dagegen kann aus den im 6. 242 unter b, e, f und g erwähnten 

Gründen eine Richtigfeitöbefchwerde gegen das Enburtheil erhoben 

werben , wenn fle aud) gegen das Verweiſungserkenntniß nicht ergriffen 

wurde, 

Da dab Geſetz die Belehrung ded Angefchuldigten über die ihm gegen 

ein Verweiſungserkenntniß zuftehenden Rechtsmittel bei fonftiger Michtigkeit 

des ganzen Verfahrens vorſchreibt, und da bei der Staatsanwaltſchaft ihrer 

ganzen Stellung nad) bie umfaflendfte Geſetzeskenntniß vorausgefegt werden 

muß, fo ift ed im Intereſſe ber Befeitigung aller unndthigen und nur zur 
Verzögerung dienenden Anfechtungen bes Endurtheiles fehr zweckmäßig, daß 
das Gefeg gewiſſe Nichtigkeitögründe, aus denen dad Verweiſungserkenntniß 
hätte angefochten werben Eönnen, im Balle der Unterlaffung der Erhebung 
einer Michtigkeitöbefchwerde ald durch Verzicht befeitigt betrachtet und deren 
feruere Geltendmachung gegen das Endurtheil nicht geftattet. Das öfter- 
reichifche Geſetz bezeichnet in Uebereinſtimmung mit den meiften anderen 

Geſetzgebungen *) als Nichtigkeiten, die durch das Stillſchweigen beider Theile 

für das weitere Verfahren al gedeckt erfcheinen follen, a) alle Sormverleguns: 
gen im Laufe der Vorunterfuchung oder bei der Fällung oder Ausfertigung 
des Verweiſungserkenntniſſes ($. 242, c\, weil durd das Verfahren bei 

der Hauptverhandlung diefe Formgebrechen entweder verbeflert oder die Mit- 

glieder des erkennenden Gerichtes wenigſtens darauf aufmerkſam gemacht 

werden Eönnen und dadurch in die Lage kommen, den Einfluß einer folchen 

Nichtigkeit auf das Endurtheil gehörig zu erwägen ; b) die Fällung des Ver: 
weifungserkenntniffes bei nicht gehörig befeßter AnkElagefammer ($. 242, d), 
weil es fih doch nur um ein Zwifchenerfenntniß handelt und Fein Theil da⸗ 
durch in voller Ausführung der für feine Behauptung fprechenden Gründe 
gehindert ift; c) wenn die Verweifung an ein nicht zuftändiged Gericht er: 
folgte ($. 242, a), indem das Schweigen beider Theile als eine ftillfchwei« 
gende Unterwerfung unter daß nicht zuftändige Gericht zu betrachten ift. Doch 
ift im legteren alle diefe Verzichtleiftung dann nicht anzunehmen, fomit der 
Nichtigkeitsgrund nicht befeitige, wenn die Unzuftändigkeit nicht in den 

$$. 61—78, fondern in der Verlegung oder unrichtigen Anwendung ber 
Art. VIH—X der Einführungsverordnung ihren Grund hat, wenn alfo der 

— 

*) Vergl. insbefonbere den Art. 297 des Code d’instr. crim.; $. 115 des großberzoglich 
heffifchen Gefeges vom 28. October 1848 , $. 113 des naffanifchen Geſetzes 
vom 14. April 1849 und $. 213 des thüringifchen Entwurfes, 
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Nigtigkeitögrund des $. 242 lit. a mit dem Nichtigfeitsgrunde der Verlegung - 
oder unrichtigen Anwendung ded materiellen Strafgefeßes ($. 242, D 
zuſammenfaͤllt (wenn z. B. die Sache vor das Bezirkd-Collegialgericht vers 

wiefen wurde, während fie vor das Gefchwornengericht gehört). Jene Nich⸗ 
tigfeitögründe dagegen, welche unmittelbar auf die meritorifche Entfcheidung 
der Hauptfache Einfluß haben ($. 242, b, e, f und g) dürfen, wenn dies 
ſelben nicht durch das Endurtheif felbft befeitigt wurden, mittelft einer gegen 
dieſes Urtheil gerichteten Nichtigkeitsbeſ chwerde felbft dann geltend gemacht 
werden, wenn fie gleich gegen das Derweifungserkenntniß nicht geltend ger 
macht wurben. 



Dreizchntes Sauptitück. 

Bon den Vorbereitungen zur Haupt- 
verhandlung. 

1. Beftellung eined Vertheidigers. 

Eine der wichtigften Beftimmungen, wodurd fi das neue Gefeg im 

Vergleiche zu der bisher in Defterreich beftandenen Gefeßgebung zu feinem 
Vortheile auszeichnet, ift die ausgedehnte Befugniß des Angefchuldigten, ſich 

eines Vertheidigerd zu bedienen. Während das Strafgefepbuh vom 3. 1808 
($. 837 I. Th.) ausdrücklich anordnete, daß der Angefchuldigte die Beigebung 

eines Vertreters oder Vertheidigers nicht verlangen könne, weil „die Verthei⸗ 

digung der Schuldloſigkeit fchon von Amtswegen in der Pflicht des Criminal: 

gerichtes mitbegriffen? fei, geht die neue Strafproceforbnung von dem Grund - 
faße aus, daß die völlige Unparteilichkeit des Gerichted nur durch eine Thei: 

lung der Sunctionen des Anklaͤgers, Vertheidigers und Nichterd unter verfchie: 

dene Perfonen erreichbar fei, und geftattet befhalb dem Angefchuldigten nicht 

nur am Schluffe der Vorunterfuhung ($. 222), fondern auch nach der Faͤl⸗ 

lung des Verweifungserkenntniffe® ($. 238) und bei der ganzen Hauptver⸗ 

handlung ($. 247) fich eines Vertheidigers zu bedienen. 

Die öfterreichifche Öefeggebung ift hiemit nicht nur allen neueren 

Geſetzen über das Strafverfahren gefolgt, fondern auch zu den urfprünglir 
hen Grundlagen des deutfchen und insbefondere des älteren Öfterreichi- 
[den Rechtes zurückgekehrt. Nach dem alten germanifhen Rechte erfchien 
der Angeklagte mit feinen Sreunden oder Verwandten vor Gericht und konnte 

fih entweder felbft einen Vertheidiger (Fürſprecher) wählen oder unter Um⸗ 
ftänden von dem Gerichte fordern. Denfelben Grundfag enthielt die Caror 

fina (Art. 47, 88, 90), welche felbft während der Lnterfuchung dem An» 
geſchuldigten die Beftellung eines DVertheidigerd und Unterrebungen mit dem: 

felben geftattete. Als das reine Unterfuchungsverfahren im 16. und 17. Jahr⸗ 

hunderte immer größere Ausbreitung erhielt, wurde das Recht der Vertheidi- 

gung immer mehr eingefchränft und insbefondere die Aufftellung eines Ver⸗ 
theidigers erftzam Schluſſe der Unterſuchung zugelaffen. Doch hielt man nad 

d 
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dem Zeugnifle der angefehenften Praktiker, wie Julius Clarus, Carp⸗ 
zow, Örunemann u. %. daran feft, daß die Beſtellung eines Verthei⸗ 
digerd bei allen Verbrechen erlaubt fei, ja, daß bei ſchweren Verbrechen 
felbft von Amtswegen ein Vertheidiger aufgeftellt werden müffe Nur wenige 
Geſetze, unter denen ſich dad dfterreichifche befand, ließen diefe formliche 

Vertheidigung nicht zu, die meiften fchloffen fi) der eben bargeftellten Pra- 
xis ded gemeinen deutfchen Rechtes an. Zu den leßteren gehörten insbefondere 

die preußifche Eriminalorbnung von 1805 $$. 433 u. ff. und das baier 

rifhe Strafgefegbuch von 1818 II. Th. SS.. 141, 149. Die neueren Ge: | 

fege von Sachſen, Medlenburg, Hannover und anderen. Staaten, 
indbefondere die würtembergifche Strafprocehorbnung von 1848, dehn⸗ 

ten die Mechte der Vertheidigung immer mehr aus, bis die badifche Straf: 

proceßorbnung von 1845 ($. 214) fie im vollften Umfange anerkannte. 

In England*), Schottland und Nordamerika bradite es bie 

Einrichtung des ganzen oͤffentlichen und münblichen Verfahrens und das Vor⸗ 

wiegen des Anklageprincipes mit ſich, daß jeder Angeſchuldigte ſich einen 

PVertheibiger Ccounsel) beftellen darf, welcher ihm ſchon während der Vor⸗ 

unterfuchung zur Seite iehen darf und felbft berechtigt ift, unmittelbar an 

die Zeugen Fragen zu ftellen, die ihm geeignet feheinenden Einwendungen 

gegen diefelben vorzubringen und am Schluffe der Hauptverhandlung eine 

Vertheidigungsrede zu halten. Mit der Einführung des öffentlichen und münd. 

lichen Verfahrens und bes Gefchmwornengerichtes in Frankreich wurden Die 

früher (durch die Ordonnangen’von 1539 und 1670) beftandenen Beſchraͤnkun⸗ 

gen des Angeklagten in Beſtellung eines Vertheidigerd aufgehoben und durch 

die Geſetze vom 8. und 9. October 1789 (Art. 10), durch die Verfaſſung 

von 1791 (5. Cap. Art. 9) und den Code vom 3. Brumaire des Jahres IV 

(Art. 321) der Grundfaß anerkannt, daB ſich jeber Angeſchuldigte bei ber 

Hauptverhandlung eines Vertheidigers bedienen Eönne, ein Grundſatz, ber 

auch in die Strafproceßorbnung von 1808 überging (Art. 292, 293). In 

der Vorunterfuchung dagegen darf ber Angefchuldigte nach franzöſiſchem Rechte 

keinen Vertheidiger haben. Dagegen muß ihm in Faͤllen von eigentlichen 

Verbrechen (crimes) ein Vertheidiger von Amtswegen felbft dann beigege⸗ 

ben werden, wenn der Angeklagte auf die Beſtellung eines Vertheidigers 

*) In England jeboch erſt feit dem Geſetze vom 20. Auguft 1836, benn vor biefem 

durfte ziyar jeber wegen Verrathes (treason) ober geringerer Berbrechen (misdemea- 

nor) Angefchulbigte einen Vertheidiger haben und es wurde insbefondere jedem, ber 

des Hochverraihes angeflagt war, ein foldher beigegeben, allein gerabe bei ben ſchwe⸗ 

teren Verbrechen (felonies) war bem Angeflagten geſetzlich nicht geſtattet, ſich eines 

Bertheibigers zu bebienen. S. Mittermaier, Anleitung zur Vertheidigungskunſt im 

Griminalprocefie. Landshut 1845. ©. 24 u f. 
“ 



verzichten zu wollen erffärt. (Code, art. 294). Das franzoͤſtſche Recht (Code, 
art. 295 und Ordonnanz; vom 27. Auguſt 1880) läßt in der Hegel nur Ad⸗ 
vocaten und Nedhtsanwälte (avoues), und zwar leßtere nur innerhalb bes 

Sprengels bes Appelihofes als DVertheidiger zu. Will der Augeblagte jemand 

Anderen als Vertheidiger beftellen,, fo bedarf er dazu der Bewilligung des 

Affifenpräfidenten. 

Seit dem Jahre 1848 find die Grundfäße des franzbſiſchen Rechtes mit 
geringen Aenderungen in alle neueren Geſetze übergegangen , insbefondere in 

das baierifche Gefe vom 10. November 1848 56. 119—124, in bat 
würtembergiſche ©ejeß vom 14. Auguſt 1849 $. 25, in das großher- 
zoglich Heffifche Geſetz vom 28. October 1848 $. 113, in das naſſauiſche 

Geſeh vom 14. April 1849 9 121, in das kurheſſiſche Gefeg vom 31. De: 
tober 1848 56. 50—53, das hannoveriſche Geſetz vom 24. December 
1849 $. 47 und bie braunſchweigiſche Strafproceßorbnung 85. 7 und 101. 
Auch die Beftimmungen des oͤſterreichiſ ui Geſehes ſtimmen damit im 
Weſentlichen uͤberein. 

8. 247. 

Bei Eröffnung des Verweiſungserkenntnifſes (8. 229) iſt der Ange⸗ 

ſchuldigte bei fonfliger Richtigkeit zu der Erflärung aufzuforbern, 

ob er fich einen Bertheidiger beftelen oder deſſen Wahl dem Gerichte über- 

lafien wolle *). In den vor dad Schwurgericht gehörigen Fällen muß dem 

@) Die amtliche Formularienfammlung enthält folgende Beifpiele der Aufflellung eines 
Vertheidigers: 

1. Beſtellung eines Advocaten durch den Angeklagten. 

8. 647. 
Das k. E Bezirks⸗Collegialgericht zu Neunkirchen 

an Herrn Robert Wocker, Advocaten, bier. 
Durch das Verweiſungserkenntniß dieſes E. E. Bezirke⸗Collegialgerichtes vom 20. Sep: 

tember 1850, 3. 580, wurbe bie Hier verhaftele Dienſtmagb, Anna Flock, wegen des 
Berbrechens des Diebftahles in Anklageſtand verfeht, und zur Gauptverhanblung vor 
biefes k. 8. Bezirks⸗Collegialgericht gewieſen. Bei der Eröffnung biefes Erieuntuiffes bat 
Anna Flo Sie zu ihrem Vertheidiger beftellt. Hiervon werden Sie in Kenntniß gefept. 

Neunkirchen am 23. September 1850. 

Wilhelm m. p. 
Bezirkorichter. 

2. Beſtellung eines VBertheibigers durch das Bericht. 

8. 1280. 
Das k. 1. Bezirls-Eollegialgericht zu Indenburg 
an Kern Franz Weiß, k. E Auscultanten. 

Bei Eröffnung bes Erfenninifies der Anklagekammer zu Gratz vom 9. October d. 3. 
9. 4895, womit Paul Better wegen bes Verbrechens der Branblegung in Anklageſtand 
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Angeſchuldigten bei fonfliger Nichtigkeit felbft dann, wenn er auf 

die Beftellung eines Vertheidigers verzichten zu wollen erflärt, ein fol- 

cher von Amtswegen beigegeben’ werben. Der Angefchulbigte ift bei ber 

Wahl feines Vertheidigers nicht auf Die an dem Gerichtdorte angeftellten 

Advocaten befchränkt, fondern er fann jeden in dem Kronlande anfäßigen, 

für das Richteramt beeideten oder zur Wovocatur befähigten Rechtöverftän- 

digen als Beriheidiger aufftellen. WIN er Jemand zum Bertheidiger neh- 

men, welcher diefe Eigenfchaften nicht befitt, fo bedarf er hiezu der Ge⸗ 

nehmigung des Berichtes. Staatsbeamte fönnen eine Vertheidigung nur 

mit Bewilligung ihrer vorgefeßten Dienftbehörde annehmen. Meberläßt der 

Angeſchuldigte die Wahl dem Gerichte, ſo hat ihm dasfelbe in der Regel 

einen Bertheiviger aus der Zahl der oben erwähnten Advocaten und 

Rechtsverftändigen zu beftellen, doch find nur die am Gerichtsorte anfdf- 

figen Advocaten zur Annahme eines foldyen Auftrages verpflichtet. Iſt die 

Sache rechtöfräftig zur Hauptverhandlung vor das Gefchwornengeriht 

verwiefen, fo ift die Beftellung eines Vertheidigers für den Angeflagten, 

wenn derfelbe die Wahl dem Gerichte übeilaflen hat, von dem Vorfigen- 

en des Schwurgerichtshofes oder defjen Stellvertreter, und wenn dieſe 

noch nicht ernannt wären, von dem Präfldenten des Landesgerichtes vor⸗ 

zunehmen. 
Das Gefeß unterfcheidet fomit in Lebereinftimmung mit den meis 

fien anderen Legislationen zwifhen der freiwilligen und nothwendi— 

gen Mertheidigung, je nachdem die Beftellung eines Vertheidigerd in die 

Willkür des Angeklagten geftellt ift, oder bei Vermeidung der Nichtigkeit des 

Verfahrens felbft dann erfolgen muß, wenn ber Angeklagte auf die Beftel- 

lung eines Vertheidigers verzichten wollte. Letzteres if! nur in den vor das 

Schwurgericht gehörigen Fällen (Art. VII der Einführ, Verordnung), jedoch 

verfeßt und vor den Schwurgerichtshof zu Leoben verwiefen wurbe, bat Baul Better 

die Michtigfeitsbefchwerbe gegen biefes Erkenntniß angemelbei, und um Beigebung eines 

Verthelbigers gebeten , deſſen Wahl ex dem Gerichte überlaffen zu wollen erklärte. 

Ste werben daher zum Vertheidiger des Paul Better vorbehaltlich der nach Rechtes 

kraft des Berweifungserfeuntniffes dem Vorfitzenden bes Schwurgerichtshofes zuftchenben 

definitiven Wahl des Vertheidigers beftellt, und Hiervon auch Paul Better in Kenntniß 

ept. 
Am 23. October 1850. 

Für das k. k. Bezirks⸗Collegialgericht: 
Müller w. p., 
Bezirkorichter. 



ohne Unterfchieb, ob es fi um Verbrechen oder um Preßvergehen handle, 

vorgefchrieben. Diefe Beftellung eines Dertheidiger$ von Amtswegen muß 

felbft dann vorgenommen werden, wenn ber Angeklagte felbft ein zur Ver⸗ 

theidigung nach dem Gefege befähigter Rechtsverftändiger ift und deßhalb 

auf bie Beſtellung eines Wertheidigerd verzichtet. oo. 

Die Beftimmungen diefes $. haben durdy die mit der a. b. Entſchließung 

vom 15. Auguft 1850 erlaffene Vorſchrift über die Koften des ©trafver: 

fahrens eine wefentlihe Ergänzung erhalten, indem durch biefe Verord⸗ 

nung die wichtigen Fragen, in welchem Maße der Staat die Koſten der 

Vertheidigung eines mittelloſen Angeklagten zu beſtreiten habe, und in wel⸗ 

chem Umfange die Vertheidigung der Angeſchuldigten von dem Advocaten⸗ 

ſtande als eine mit dieſem Amte verbundene Laſt, ſomit unentgeltlich zu uͤber⸗ 

nehmen ſei, ihre Loͤſung fanden. Dieſe Verordnung beſtimmt im $. 26, daß, 

wenn ein Angefchuldigter nach feinen dem Gerichte bekannten Verhältniflen 

unfähig ift, die Vertheidigungskoften zu zahlen, und ihm über feine Bitte 

ein Vertheidiger von dem Gerichte beigegeben wird, die Wertheidigung in 

der Regel unentgeltlich zu leiften ift und ber Vertheidiger nur auf den 

Erfaß der von ihm beftrittenen und nachgemwiefenen nothwendigen baaren Aus» 

fagen einen Anſpruch hat. In allen Faͤllen, wo für einen mittellofen Ange: 

Blagten ein Vertheidiger von dem Gerichte beftellt wird, ift derfelbe nad) $. 28 

diefer Verordnung aus den am Sige des Gerichtes wohnhaften, nad) S. 248 

der St. Pr, D. zur Vertheidigung befähigten Nechtsverfländigen zu wählen. 

Nurdie am Gerichtsorte anfäßigen Advocaten und die im 

Staatsdienfte ſtehenden Gerichtsperfonen find zur Ueber: 

nahme einer Vertheidigung verpflichtet. Wenn ein an einem 

anderen Orte wohnhafter Nechtögelehrter die Vertheidigung übernimmt, fo 

bat er deffenungeachtet (mit Ausnahme der Fälle des Standrechtes) auf 

Vergütung der Neifekoften Feinen Anſpruch. Wird ein Verteidiger für einen 

mittellofen Angefchuldigten aus der Zahl ber Advocaten gewählt, fo ift die 

Perſon des aufzuftellenden unentgeltlihen Vertreters nach $. 26 diefer Ver: 

ordnung an bem Orte, wo ſich eine Advocatenfammer befindet, von dem ftän- 

digen Ausfchuffe ber Advocatenfammer, an allen anderen Orten aber von 

dem ©erichte zu beflimmen. 

Eine Ausnahme von dem Grundſatze, daß die Vertheibigung mittellofer 

Angefchuldigten in der Regel unentgeltlich zu leiften ift, enthält der $. 27 

der erwähnten Vorfchrift, indem er beftimmt, daß in jenen Yällen, wo das 

Gericht dem Angefchuldigten einen Vertheidiger von Amtswegen beftellen 
muß ($$. 247, 428 und 487 der St. Pr. D.), fomit nur in Schwurgericht6* 
oder Standrechtsfällen, wenn das Bericht weder einen Advocaten, noch eine 

Gerichtsperſon, fondern einen anderen Rechtsverſtaͤndigen als Vertheidiger be« 
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ſtellt, die Gebuͤhren für benfelben von dem Staatsſchahe vorgufchießen-feien- 
Den Betrag biefer Gebühren hat das Bericht mit acht Bid zwanzig Gulden 
Conv. Münze für die Hauptverhandlung zu beftimmen. Sollte die Haupt« 

verhandlung länger als einen Zag dauern, fo gebührt einem folchen Verthei⸗ 
diger für jeden weiteren Tag ein Betrag von fünf Gulden Conv. Münze *). 

Beſtellt fi der Angefchuldigte felbft einen Vertheidiger, fo ift die Be⸗ 
lohnung des Letzteren dem freien Uebereinkommen beiber Theile überlaffen. 

Nur wenn ein ſolches Einverſtaͤndniß nicht erzielt werden kann, ſteht es den 

Parteien frei, das Gericht um die Beſtimmung ber Vertheibigerögebähr zu 
bitten. In einem ſolchen Falle darf diefe Gebühr nicht höher , ald auf das 

Doppelte der im $. 27 diefer Verordnung angeführten Beträge, fomit höch⸗ 

ſtens auf vierzig Gulden C. M. für den erften Tag und auf zehn Gulden für 

jeden weiteren Tag der Hauptverhandlung angeſetzt werben. ($. 23 der Ver⸗ 

*) Die oͤſterreichiſche Geſetzgebung iſt bei Erlafiung ber Berorbnung vom 15. Auguſt 1850 
über bie Koſten bes Strafverfahrene dem Beifpiele ber Legislationen von England, 
Grantreih, Belgien und Baiern (Gefeg vom 10. November 1848 $. 120) 

. gefolgt, welche ſaͤnmtlich den Grundſatz aufftellen, daß der Staat in Feinem Falle 
die Koften ber Vertheidigung zu tragen habe, fondern baß bie Abvocaten zur Mebers 
nahme der Vertheibigung mittellofer Beſchuldigten verpflichtet feien. Die Geſetze von 
Hannover (vom 24. December 1849), von Würtemberg (vom 14. Augufl 1840 
$. 25) und von Brannfhweig (St. Pr. DO. vom 3%. Anguft 1849 6. 7) bages 
gen verorduen, daß im Falle der Mittellofigfeit bes Angeklagten der Staat bie Koften 
der Vertheidigung in Schwurgerichtsfallen zu übernehmen babe. Der. hannoveris 
fe GSriminaltarif geftattet für jebe Hauptverhandlung einen Beirag non 2% bis 15 
Reichstgalern,, in befonders ſchwierigen unb wichtigen Yällen aber eine Gebühr bis zu 
25 Rihlr. Die braunfchweigifche Gebührentare feßt den Betrag der dem Abvocaten 
aus der Staatscafje zu verabfolgennen Bertheipigersgebühr für die Hauptverhandlung 
auf 3 bis 50 Rthlr. feſt. Obfchon die Laft, welche hierdurch dem Staatsſchatze erwächfk, 

nicht umbebeutend iſt, ſcheint mir doch nur ber von den Geſetzen von Hannover, Brauns 

ſchweig unb Würtemberg eingefchlagene Weg den Grunbfügen ber Billigkeit zu ents 
fprecgen; ja, wunder den oſterreichiſchen Verhaͤltniſſen durfte diefer Weg allein geeignet 
fein, bie Gefahr zu befritigen , daß das Recht ber Vertheidigung illuforifch ‚werde. Das 
Beifpiel von England , Frankreich und Belgien ift für unfere Zuflände ganz unentfchels 
dend. In Frankreich und Belgien iſt die Advocatie bekanntlich freigegeben; es bebarf 
feiner befonberen Verleihung derſelben, fondern nur der Erfüllung ber gefehlichen Be 
dingungen. Die Zahl der Abvocaten iſt daher bort fo groß, daß bie Laſt ber Verthei⸗ 

digung ſich unter ihnen ſehr vertheilt. Paris allein zählt bei 1200 Abvoeaten. Außerdem 
bildet in Frankreich bie Vertheidigung der Angeflagten ein Haupigefchäft der angehenden 
Abvocaten während ihrer dreijährigen Probezeit (stage). Bet uns Dagegen ift bie Zahl 
der Advocaten jehr beſchraͤnkt; es werben ſich an manchen Orten, wo Lanbesgerichte 
beftehen , kaum zwei ober drei Advocaten befinden; bie Laft, welche ihnen burch bie Bers 

pflichtung der unentgeltlichen Bertheivigung in Straffachen auferlegt wirb, iſt daher 
für fle ungemein empfindlich. Die Erfahrung wird über die Zweckmäßigkeit der in ber 
Berorbaung vom 15. Auguſt 1850 gefroffenen Cinrichtung entſcheiden. 



ordnung.) Wird einem Angeſchuldigten, weicher Vermögen befigt, ein 
Vertheidiger von Amtswegen beftellt, fo hat beffenungeachtet der Angefchui: 
digte die Koften der Vertheibigung zu tragen, welche bei mangelndem Ein- 
verftänbnifle der Parteien von dem Gerichte in der Regel nach dem im $.27 

der Verordnung begeichneten Ausmaße feftzufegen find, bei befonderer Schwie⸗ 
rigfeit der Vertheibigung aber auch höher, jedoch nicht über da6 Doppelte die⸗ 
ſes Betrages bemeſſen werben Eönnen. ($. 25 diefer Verorbnung.) 

Wenn der Angeklagte einen Dann, welcher die im $. 247 der &t. Pr. 
D. bezeichneten, zur Vertheidigung in Strafſachen überhaupt befähigenden 
Eigenfchaften nicht befißt, zu feinem Mertheidiger beftellen will, fo bedarf 

er hiezu der Genehmigung des Gerichtes oder in den am Schluffe des $. 217 
bezeichneten Sällen der Genehmigung des Vorfigenden des Schwurgerichtsho⸗ 
fed oder deflen Stellvertreters ober des Präfidenten des Tandesgerichted. Die 

Geſichtspuncte, welche das Bericht oder der Vorfigende hauptfächlich in das 
Auge faflen mäflen, um zu beurthellen, ob in einem einzelnen Kalle die Ge⸗ 
wehmigung zu ertheilen fei, liegen einerfeits in der Ruͤckſicht auf eine folche 

(allgemeine oder fpecielle) Bildung des Vorgelchlagenen, daß von ihm eine 

dem Zwecke entfprechende Vertheidigung mit Grund erwartet werden kann, 

andererſeits aber in ber Erwägung, daß die Vertheidigung ſowohl im allge: 
meinen Intereſſe ald auch zum Mortheile des Angeklagten felbft mit Anftand 
und Mäßigung und in einer der Würde des Gerichte entiprehenden Weiſe 
erfolgen muß, wenn fie nicht mehr Nachtheile ald Vortheile bringen foll. 

Kann der Angeklagte auch zwei oder mehrere Nechtöverftändige als Ver⸗ 
theidiger beftellen? Diefe Frage, die der Natur der Sache nach nur bei Ange: 

klagten vorkommen Eann, welche bie Koften der DVertheidigung aus ihrem 
Vermögen zu beftreiten im Stande find, ift von ber franzöfifhen Praris 

bejabend entfchieden”). Nah dem öſterreichiſchen Geſetze ſcheint die ver⸗ 

neinende Beantwortung bie richtigere zu fein, indem dad Geſetz nirgends auch 
nur der Möglichkeit des Einfchreitend von zwei oder mehreren Vertheidigern 
für Einen Angeklagten erwähnt, und dort, wo das Auftreten des Vertheidi⸗ 

gers vor Gericht normirt ift, fi fo beftimmt ausdruͤckt, daß das Auftreten 

mehrerer Vertheidiger dadurch ausgeſchloſſen erfcheint. 

Auch die Frage, wie es zu halten fei, wenn in einer Anklage mehrere 
UAngefchuldigte begriffen find, ob nämlich jeder derfelben einen befonderen Ver⸗ 
theidiger haben mäfle, ober ob auch ein gemeinfchaftlicher Wertheidiger für 
mehrere Angeklagte zugelaffen werben Ednne, ift in dem Gefege nicht ent- 

ſchieden. Ste tft gewiß auch bei uns in demfelben. Sinne zu beantworten, in 
welchem fie von dem baierifchen ©efeße vom 10. November 1848 $. 122 
und von der würtembergifcen Strafproceforbnung von 1848 $. 254 

°) Morin, dictionnaize da drait eriminel p. 247, 



geloſt wurde, daß nämlich ein gemeinfchaftlicher Vertheidiger für mehrere 
Angeklagte dann zugelaffen werden Eönne, wenn ihre Bertheidigungsaründe 
nicht gegenfeitig im Widerftreit flehen, daß jedoch dann, wenn ein Mitſchul⸗ 
diger aus der Wefchuldigung bes anderen. eine Entfchuldigung für ſich ableiten 
wii, für jeden ein befonderer Vertheidiger beftellt werden můſſe. 

8. 248. 

Der Angeſchuldigte kann fi mit feinem Vertheidiger ohne Bei- 

fein einer Gerichtsperſon befprechen. Die Einficht der Acten iſt 

bem Beriheidiger und dem Angeſchuldigten unter Aufficht zu geftatten; 

and) Eönnen fie von den ihnen nothwendig ſcheinenden Actenftüden Ab⸗ 

fhriften nehmen. Bon den Yugenfcheinsprotocolien, den Gutachten ber 

Sachverſtaͤndigen und von Driginalurfunden, welche den Gegenſtand bes 

Verbrechens oder Vergehens bilden, find ihmen auf Berlangen nnent- 

geltliche Abfchriften zu ertheilen. 

IM. Antlageſcrift. 
. Die Anllagefchrift wird in England, wie ſchon oben (S. 316) er⸗ 

währt wurde, von dem Ankläger vor bem Ausſpruche der Auflage : Jurp über- 
reiht und bildet die Grundlage der von biefer abzugebenden Entfcheidung. 

Sie ift eben defhalb am zahlreiche theils durch das Geſeh, theils durch ben 
Gerichtsgebrauch feftgefepte Förmlichkeiten fo fireng gebunden, daß deren 
Außerachtlaſſung die Nichtigkeit des Verfahrens begründen würde. Es ift dies 
in den beim englifchen Strafverfahren zum Grunde liegenden Principe des reinen 
Anklageproceſſes begründet, wornach die Anklage⸗ Jury nur über die Zuläflig- 

keit oder Verwerfung der Anklage, wie fie. eben vorliegt, zu enticheiden hat. 
Verwirft die große Jury eine Ihr vorgelegte Anklage, fo ſteht es dem Kläger 
frei, zu erwägen, ob er auf Grund berfelben Thatfachen oder nach Herbei⸗ 
ſchaffung neuer Beweismittel eine veränderte Klage erheben wolle. Dagegen 
ift weder eine über den Inhalt ded Anklageactes hinausgehende Prüfung der 
von dem Kläger vorgebrachten Umſtaͤnde, noch eine Anweiſung zur Verbeſſe⸗ 
rung der Anklage von Seite des Gerichtes zuläffig, indem beides als der 
Natur des Anklageverfahrens zuwiderlaufend betrachtet wird. 

Nach der franzöfifchen Strafproceßordnung dagegen findet die Leber 
reihung eiuer Anklagefchrift nur in Schwurgerichtöfällen,, in diefen aber erſt 
nad Faͤllung des Verweifungserkenntniffes ftatt. Der Generalprocurator, über 
deſſen Anträge die Anklagekammer erkannte, hat die Verpflichtung, eine 
Anklageſchrift (acto d’accusation) auszufertigen, welche dem Angeklogten 
gleichzeitig mit dem Verweifungserkenntuiffe zuzuftellen ift. (Code d’imsiruct. 



orim. art. 241, 242.) Die meiften Gefeggebungen, bie bem franzöfifchen 
echte nachgebildet wurden, wenn fie gleich das Geſchwornengericht befeitig- 
ten und felbft in Verbrechensfällen die Aburtheilung durch rechtögelehrte Rich - 

ser allein zuließen, find dieſer Unordnung des frangöfifchen Geleged gefolgt. 

&o bie Strafproceßordnung von Parma vom 13. December 1820 ($. 328), 
das toscanifche Befeg vom 2. Auguft 1838 (dichiarazioni art. 398 —417) 
und die farbinifche Strafproceßordnung vom 30. October 1847 (art. 364). 

Eine abweichende Verfügung enthielt hierüber das unter Napoleon’s 
Herrſchaft im Königreiche Italien eingeführte Strafproceßgefeg vom 
8. September 1807, beffen Hauptverfaffer der ausgezeichnete Rechtsgelehrte 

Romagnoſi war. Nach dieſem Geſetze (Art. 395) mußte, in Uebereinſtim⸗ 

mung mit der in dem engliſchen Strafverfahren beſtehenden Form, die. An⸗ 

klageſchtift bereits vollig ausgearbeitet von dem Staatsanwalte ber Anklage: 
kammer vorgelegt werben, eine Einrichtung, welche nad Mittermaier's 
Zeuguiß *) von ben italienifchen Praftikern als ein bedeutender Vorzug vor 
der franzöfifchen Einrichtung angefehen und fehr Tebhaft gebilligt wurde. Aus 
dieſem Geſetze ift die eben erwähnte Unordnung auch in dieneapofitanijche 
Sitrafproceßorbnung vom 26. März 1819 (Art. 138) übergegangen. Der Gene⸗ 
ralprocurator muß darnach, wenn er auf die Verfegung in den Anklageftand 
anträgt, zugleich die Anklageacte entwerfen, über welche das Eriminglgericht 
entfcheidet. Leßterem ſteht e8 auch zu, die Anklageacte nach feinem Ermeffen 

zu rectificiren. (Art. 156.) 

Unter den neueren beutfchen Gefeßgebungen haben fich die meiften 

unbedingt dem franzöfifchen Spfteme, melches die Anfertigung der Anflage- 

ſchrift erfi nach ergangenem Verweiſungserkenntniſſe verordnet, angeſchloſſen. 

&o die Gefeße von Baiern (vom 10. November 1848 $. 65), Würtem» 
berg (vom 14. Auguft 1849 $. 22), von Baden (von 1845 $. 215), 

von Deffen-Darmftadt ($.92),Naffau ($. 94), Hannover (6. 88) 

und Kurbeffents. 192). Diepreußifch e Verorbnung vom 8. Nänner 1849 

dagegen verordnet in Schwurgerichtsfällen ($. 78) die Anfertigung der An⸗ 

Hagefchrift nach erfolgtem Verweiſungserkenntniſſe; bei Verbrechen geringerer 
Art ober hat der Staatsanwalt vor dem Werweifungserkenntnifle, ſobald 

er die förmliche Einleitung ber Unterſuchung für begründet erachtet, die An⸗ 
Magefchrift einzureichen, über welche alddann das Gericht Beſchluß faßt 
($. 47). Anordnungen derfelben Art enthält auch die braunfhweigifche 

Strafproceßorbnung vom 22. Auguft 1849 ($$. 82 —84 und 100). Viel con- 
ſequenter beſtimmt ber ehäringifche Entwurf einer Strafproceßorduung 
($. 194), baß über jede geichloflene Vorunterſuchung wegen Verbrechen, fie 

*) ©. deſſen Schrift: Die Mündlichkelt, das Auflageprincip,, bie Deffentlichteit und das 
Gefchwornengericht. Stutigurt 1845. ©. 85 und 87.- 
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mögen vor das Kreisgericht ober dat Geſchwornengericht gehören, ber Staats⸗ 
anwalt oder rückfichtlich der Oberftaatsanwalt, wenn er nicht die Einftellung 
der Unterfuchung zu beantragen findet, eine Unklagefhrift bei dem Unterſu⸗ 

chungsrichter übergeben müffe, die dem Angeklagten zum Behufe feiner Ver⸗ 
theidigung zuzuftellen ift (9. 196), Erft über diefe Anklagefchrift und die 
etwa überreichte Vertheidigung haben das Kreisgericht oder die Anklagekammer 
des Appellationsgerichtes ihr Erkenntniß zu fällen (86. 200-203). Weicht 
ein Verweifungserkenntniß in der Bezeichnung bed Verbrechens und des Strafe 
geſetzes von der Anklagefchrift ab, fo hat die Staatdanwaltfchaft bie entfpre: 

enden Aenderungen der Anklagefchrift binnen acht Tagen vorzunehmen ($. 214). 

Bei der Berathung des Entwurfes der öfterreihifhen Strafproceß⸗ 
ordnung bildete die Frage, ob die Anklagefchrift vor oder nach dem Verwei⸗ 

fungserfeuntniffe überreicht werden folle, einen Gegenſtand der forgfältigken 
Erwägung. Fuͤr die ben Formen des englifchen Rechtes entfprechende Anfertis 
gung der Anklagefchrift fprach nicht nur der Umftand, daß dadurch deu Ber 

rathungen des Bezirks-Collegialgerichtes oder der Anklagekammer eine ſichere 
Baſis gegeben und eine neue Buͤrgſchaft für eine gruͤndliche Entſcheidung ge: 
boten wäre, fondern auch bie Ruͤckſicht darauf, daß die Prüfung ber Faſſung 
der Anklagefchrift dem Gerichte vorbehalten wäre, daß daher Mißbräuche, wie 

fie in Frankreich durch leidenfchaftliche und einſeitige Abfaſſung von Anklage 

octen nicht felten vorfamen, vermieden würden. Dagegen machten ſich mehrere 
wichtige praktifche Bedenken geltend. Dahin gehören die Schwierigkeiten, welche, 
wenn man nicht, wie in England, über die Unklagefchrift nur eine Abftim- 

mung mie »Ja“ oder „Mein? zulaffen will, entftehen müffen, fobald der Bes 
ſchluß des ©erichtes von den Anträgen der Staatsanmwaltfchaft in weſentlichen 

Puncten abweicht, fobald daher durch diefen Beſchluß Ergänzungen oder Ab⸗ 
änderungen der Anflagefchrift nothwendig werden. Nicht minder mißlich ift die 
bei der vorläufigen Abfaffung ber Anklagefchrift unvermeiblihe Verſchwendung 
von Zeit und Kraft, wenn die Unficht des Staatsanwaltes, daß ber Ange: 

ſchuldigte in den Anklageftand zu verfegen fei, nicht bie Billigung des Gerich⸗ 
tes findet, leßteres vielmehr die Einftelung des Verfahrens verfügt. Es wurde 
daher vorgezogen, das franzöfifche Syſtem der Lleberreichung der Anklagefchrift 
nad erfolgtem Nerweifungserkenntniffe anzunehmen, und man glaubte, die 

Vortheile des engliihen Syſtemes dadurch zu erreichen, daß in die'88. 228 
und 224 die Beſtimmung aufgenommen wurde, daß die Staatdanwaltfchaft 
ihre Anträge an das Bezirk6-Collegiafgericht oder die Anklagekammer jederzeit 
fhriftlich und mit Gränden verfehen zu ftellen Habe. Zugleich wurde der Kreis 
der firafbaren Handlungen, bei welchen die Ueberreichung einer Anklagefchrift 

vom Sefege gefordert wird, fehr bedeutend erweitert. Während das franzd« 

fifhe Recht die Ueberreihung einer Unklageacte nur in den vor dad Ger 
ſchwornengericht gehörigen Faͤllen, fomit bei eigentlichen Verbrechen (crimes) 
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fosdert, [reißt bag öfterreichifche Geſetz bie Erfkattung ber Anklagefchrift 
nicht nur in allen Zällen von Verbrechen und Vorgehen, die vor dad Geſchwor⸗ 
nengericht gehören, fondern auch bei allen zur Gerichtsbarkeit der Bezirks: Col- 
legialgerichte gehörigen Verbrechen und Vergehen vor, bie nad. dem Geſetze 
mindeftens mit einjähriger Freiheitsſtrafe bebroht find, fomit bei allen Ver: 
brechen, bei welchen die Strafe nach beim Gefege zwifchen einem und fünf 

Jahren auszumeffen iſt. Die näheren Beftimmungen hierüber enthält der 

8. 249. 

Wenn die Berfehung in den Anklagefland wegen eines Verbrechens 

‚oder Vergehens ausgefprochen wurde, welches vor das Gefchwornenger 

richt gehört, oder mindeſtens mit einjähriger Kreiheitsftzafe bebropt iſt, fo 

hat der Staatsanwalt des Bezirks. Collegialgerichtes, oder wenn der De: 

ſchuldigte vor das Schwurgericht verwiefen wurde, der Staatsanwalt an 

dem Landesgerichte binnen acht Tagen, und nur bei großer Weltfäufigfeit 

der Borunterfuchung binnen vierzehn Tagen, nachdem das Berweifungser- 

kenntniß in Rechtskraft erwachſen it, eine Anklagefchrift bei dem Bezirks⸗ 

Gollegial: oder Landeögerichte zu überreichen. Diefe Friſten koͤnnen nad) 

Befinden von dem Gerichte verlängert werben. Berfäumniffe haben zwar 

nicht den Verluft der Anklage zur Folge, doch ift der ſchuldtragende 

Staatsanwalt zur firengen Verantwortung zu ziehen. 

Ausnahmen von dem hier aufgeftellten Orundfage, daß die Nichtüber⸗ 
reihung der Anklagefchrift innerhalb der gefeplichen oder ber von dem Ge⸗ 
richte erweiterten Friſt ben Verluft der Anklage nicht nach fich ziehe, find im 
den SS. 404 und 512 ber St. Pr. D. enthalten. Sowohl in den Faͤllen, in 
welchen ein durch ein Vergeben Beleidigter ald Privatankläger auftritt, als auch 
in dem Verfahren wegen Preßvergeben ift die Nichtüberreichung ber Anklage⸗ 
ſchrift innerhalb der dazu beftimmten Friſt als eine ſtillſchweigende Verzicht⸗ 
leiſtung auf die Anklage anzufehen und das Verfahren einzuftellen. 

„5250. 
Die Anklagefchrift muß enthalten: 

a) eine Darftelung derjenigen Thatſachen, auf welchen die Anklage 

beruht, mit allen erſchwerenden oder milbernden Umſtaͤnden; 

b) die Anführung der fowohl für den Thatbeſtand als fir die Schule 

ded‘ Angeklagten vorliegenden Beweismittel ; 

c) die mit dem Bermweifungserfenntniffe genau uͤbereinſtimmende An⸗ 

klage in der Form, daß der Angefchuldigte wegen des fraglichen, nach fei- 



nen weſentlichſten thatfächlichen Beſtandtheilen anzugebenden Verbrechens 

oder Vergehens angeklagt werde, wobei ſowohl das Strafgeſetz, welches 

dadurch verletzt worden, und nach welchem auf Beſtrafung angetragen 

wird, als auch das Gericht, vor welchem die Hauptverhandlung ſtattzu⸗ 

finden hat, genau zu bezeichnen find; 

d) die Angabe des Namens und Aufenthaltsorted jener Zeugen und 

Sahverftändigen, welche auf Begehren der Staatsanwaltfchaft zur Hanpt- 

verhandlung vorgeladen werben follen, fo wie derjenigen, bei welchen fie 

fih mit der Borlefung der in der VBorunterfuchung gemachten Angaben 
begnügen wi ®). 

*) Die ämtlichen Formularien von Anklagefchriften (Formularien⸗Sanunlung &. 4855) 
lauten : 

1. Anflagefchrift wegen einer zur Hauptverbandlung vor bas Be 
zirfs-Gollegialgerit gewiefenen That. 

An das k. k. Bezirke⸗Gollegialgericht zu Reunkicchen. 
3. 152. 

Anklageſchrift der k. E. Staatsanwaliſchaft gegen bie verhaftete Anna Flock, Dienſt⸗ 
magd, wegen des Verbrechens des Diebſtahles. 

Das k. k. Bezirks⸗Collegialgericht hat mit Erlenntniß vom 20. September 1850, 
3.580, die Anna Flodk wegen des Verbrechens des Diebſtahles in Anklageſtand vers 
feht, und dieſes Erkenniniß iſt in Rechtskraft ermachfen. 

Die Staatsanwaltichaft ſchreitet demnach anf Grundlage der Ergebniſſe ber Bor = 
unterfachung zur | 

Anklage. 

Anna Flock, in Oberhellbrunn am 25. November 1883 geboren, ſomit gegenwaͤr⸗ 
tig 26 Jahre alt, verdient ſich ihren Lebensunterhalt feit dem 20. Jahre als Dienſtmagb. 
Eie wechfelte ihre Dienfpläge ziemlich Häufig, Durch die Ausſage von zwei früheren 

Dienſtgeberinnen (Clara Müd und Katharina Selly) iſt erhoben, daß Auna Flod 
von der Erfigenannten, Mücd, wegen ihres unangenehm auffalleuben fcheinheiligen We⸗ 
fens, deſſen Entlarvung nicht lange ausblieb, und von der Zweiten wegen au visler Zeii⸗ 
verfplitterung mil angeblichem Kirchengehen bald aus dem Dienſte entlafien wurde; eine 

Dritte, Agatha Ploder, verabſchiedete fe wegen eines Streites über das Cigenthum 
eines Waͤſchſtuckes, welches die Frau Ploder ungeachtet ber gefchehenen Austcenuung 
bes Merkzeichens als ihr gehörig erfaunt Haben wollte. 

— 

In dem Dienſte der Fran Rofina Schirmer war Auna Flock nur kurze Zeit, vom 
21. Iuli bis 11. Auguſt 1850, an welchen Tage die Magb einen Streit und Zank ſelbſt 
berbeiführte, in deſſen Bolge fie augenblidliche Entlaſſung forderte und erhielt. 

Am 12. Anguß Morgens entdeckte ihre Dienfigeberin , daß aus einem verſperrten 
Kaſten, deſſen Schluͤſſel aber öfters im Zimmer liegen gelafien oder auf einen. Nagel aufs 

gehlugt wurde, drei Frauenlleider (ein rothbraunes von Gelbe, ein: blaues von Kam⸗ 



Die Beftimmungen bes öoͤſterreichiſchen Geſehes über den Inhalt 
ber Anklagefhrift find im Wefentlichen mit jenen aller übrigen Ge: 

mertuch unb ein Hellgrünes von fogenanntem Battiſtzeug) verfchwunben waren. Die 

Fran Schirmer Hatte noch zehn bis eilf Tage vorher ber Barbara Frühmann 

dieſe Kleider, wovon das rothbraunfeidene mehrere „Heine gelbe Flecdden halte, gezeigt, 
um ſich mit Ihr, während Anna Flock ab⸗ und zuging, berathen, ob und wie fie dieſe 

Kleider verkaufen ſolle, die Kleider aber dann vor ben Augen ber Barbara Frühmann 

wieber verfperrt, nachdem fie alle drei Kleider in eine Schachtel gethan. Rofina Schirs 

mer behauptet, daß mit ihrem Wiſſen ber Kaften bis zum 12. Auguft 1850 nicht mehr 
geöffnet worben feis um fo geößer fei ihr Grflaunen.geweien , als fie am 12. Auguft 

Morgens biefe Kleider in dem noch verfperrten Kaften nicht mehr gefunden. Sie bewer⸗ 
thet das feidene (rothbraune) Kleid ungeachtet der Flecken auf 8 f.E.M., bas fammers 
tuchene (blaue) auf 2 fl. C. M. und das battiftene (Hellgrüne) anf 3 fl. C. M. Bon dem 

blaugebrudtien Kleine bringt fie auch noch Stoffreite bei, bie genau übereinflimmen. Sie 
hat von der Entwendung ſogleich am 12. Auguft 1850 die firafgerichtliche Anzeige ge⸗ 

macht, Hierbei alle erwähnten Umftänbe angebracht, allein damals hinzugeſetzt, fie habe 
gegen Niemand beftimmte Anzeigungen und wolle, ohne folche zu haben, auch Niemand 
befchuldigen. 

Marie Gneis bezeugt , baf fie ber Anna Flod vom 11. Auguft 1850, dem Tage 
ihres Austrittes aus dem Dienfte ber Roſina Schirmer, bis zum 13. Auguſt, dem Tage 
ihres Dienfleintrittes bei Franz Wurm, Unterflanb gegen Entgelt gegeben, ferner, daß 
Anna Flock ihr am legten Tage das hellgrüne Battiftkfeid zum Berlaufe angeboten, 

und fie (GGneis) dasſelbe wirklich um 2 fl. 30. 6. M. gekauft Habe. Marie Gneis 
bat, als fle von dem bei Schirmer gefchehenen Diebflahle erfuhr, das Kleid ſelbſt zum 
Borfcheine gebracht, und dadurch ben Verdacht gegen Anna Flock geweckt. Diefe aber 
behauptet geradezu, von dem Kleide umb feinem Berfaufe an Marie Onets nichts zum 
wiffen. Die Angabe der Marie Oneis fet eine Erbichtung auf ihre (der Ama Flo d) Koſten. 

Als auf Beranlafjung der von Marie Gneis gegebenen Spur am 23. Augnuſt d. 3. 
die Durchfuchung der Hahfeligfeiten der Anna Flock vorgenommen wurbe, fand füch 

von dem übrigen KL ideen nichts. Erſt am Tage darauf fiel es der Hansmeifterin im 

Wurm'ſchen Hanfe, Anna Heber, auf, daß Anna Flock zwel Tage vorher von ihr, 
der Heber, den Schlüffel zu Ihrer Dachboben-Abtkeilung begehrt habe, unter bem Bors 
wande, dort etwas aufhängen zu mäflen, was auf dem Dachboden ihrer Dieuſtherrſchaft, 
Wurm, nit mehr Platz babe, währen ſich fpäter herausſtellte, daß der Wurm’tche 

Dachboden ganz leer geweſen war. Anna Geber fah nun auf ihrer Abtheilung genamer 
nach und entdeckte in ihrer alten, in einem dunklen Winkel ſtehenden Kifte bas rofhbraums 
feivene, dann das blaue Kammertuchkleid, und brachte diefe Kleider mit ber Angabe zu 

Gericht: es leuchte ihr jept ein, warum Anna Flock noch am Tage vor der Hausſuchung 
den Bodenſchlüſſel von ihr abgeforbert, um bort etwas zu verbergen; denn fie erinnere 
fich jebt, daß eine unbefannte Weibsperfon ſich am bemfelben Tage um die augenblicklich 

abwefende Anna Flock erkundigte, ber fie etwas Dringenbes zu fagen habe. Sie (Anne 
Heber) Hätte bies ber Ama Flod erzählt, worüber biefe fichtlich betroffen gewefen, 
und gern gewußt hätte, was die Unbekannte ihr zu fagen habe. Bald darauf Hätte ſie 
um den Bobenfch Ihfiel gebeten, und den fpäter als unwahr fich berausfiellenden Borwan 

gebraucht. Dies Alles wäre ihr, ber Heber, bei der Durchſuchung noch nicht eingefallen, 



feßgebungen gleich lautend. Die Anklagefchrift fol eine gebrängte Darftellung 
der Ergebniffe der Worunterfuchung liefern und nicht nur dazu bienen, den 

Anna Flo laͤugnet nicht, daß fie diefe Kleider, die aber fchon feit Jahr und Tag 
ihr Cigenthum feien, auf ben Heber’fchen Dachboden gebracht habe, um fle Durch bie 

Enge ihres Behältniffes nicht Schaben leiden zu laſſen. Allein fie habe die Kleider anf 
einem Stride aufgehängt, und in feine Kifte gethan. Wie fie in die Kifte kamen, wiſſe 
fie nicht, und fle müffe das Zeugniß ber Geber, als hätte fie diefelben in ber Kifte verborgen 

gefunden , als unwahr und zu ihrem Verderben erfonnen erflären. Die Kleider feien fchon 

längf ihr Cigenthum. Den Trödler, von welchem fie diefelben vor Jahr und Tag auf 
dem Trödelmarkte gekauft, könne fie nicht anders angeben , als baß es ein alter Jude ges 
weſen, ber keinen beflimmten Stand auf dem Trövelmarkte Hatte, fonbern ſich nur bort 

herumtrieb, und feine Sachen den Leuten aufbrängte. Sämmtliche drei Kleiber liegen bem 
Gerichte vor, und find als die in Frage flehenden von Rofina Schirmer und Barbara 

Frühmann anerkannt. Auch die Angeklagte erfennt das rothfeibene und blaufammertus 
Gene an. Bon dem Hellgrün battiftenen, welches Maria Gneis als bas ihr verkaufte 

auerfennt , will Anna Flock nichts wiffen, und es nie gejehen haben. 

Aus dieſem Hergange ergeben fid: 
1. Für den Thatbeftand des begangenen Diebftahles die Zeugenausfagen ber Frau 

Roſina Schirmer und ber Barbara Frühmann über ven noch am 1. ober 2. Augufl 
1850 , alfo zur Zeit des Dienfles ver Anna Flock bei Rofina Schirmer in verfperrs 

tem Behaͤltniſſe fortdauernden Beſttz der fpäter bei Maria Oneis und Ama Flock ges 
fundenen Kleiber. Der Umfland, daß ber Schlüffel dem Diebe zugänglich war, hebt den 
Begriff des verfperrten Gutes nach Inhalt der vom h. Geſetzgeber ausgehenden Erläute: 
tung vom 19. October 1792 nicht auf. Die Sigenfchaft der Auna Flock als Dienfimagb 
ber Rofina Schirmer if ein durch Offenkundigkeit und gegenfeitiges Cingeſtaͤndniß 

ſammtlicher Betheiligten bewieſener Umftand. 

2. Für die Schuld der Angeklagten fpricht der Umſtand, daß fie nicht nur in ber 
nächften Gelegenheit der Verübung war, fonbern am zweiten Tage nach ihrem Dienflans- 
kritte das eine ber entwendeten Kleiverber Maria Gneis verkaufte, bie zwei anderen in 
einem fremden Behaͤltniſſe forgfältig zu verbergen bemüht war, alfo nach ihrem Dienfls 
anstritte von bee Schirmer, ben fie fogar felbft herbeigeführt Hat, im Beflge aller drei 
entwenbeten Stücke gewefen tft, ohne biefen Beſitz anders rechtfertigen zu koͤnnen, als 
durch einen nadten Wiberipruch des Zeugnifies ver Maria Gneis unb durch die Aus 

gabe ihres (mit nichts zu erweiſenden) Eigentiumes von zwei Kleibern , während bie 

Identitaͤt dieſer Kleider mit den Schirm er'ſchen durch Angabe von Kennzeichen (Flecken) 
und durch vorhandene Stoffrefte auch objectiv erwieſen if. 

Als mildernder Umftand kann nur die ber Anna Flod aus der Nadhläffigkeit in 
Berwahrung bes Schläfjele aufgefloßene Gelegenheit und darin Tiegenbe Lodung zum 
Berbrechen ($. 39, e St. &. 1. Th.) angefehen werden. Obwohl Anna Flock gerichtlich 
noch feinen Anſtand hatte, Tann ihre früherer Wandel doch nicht als untabelhaft angefehen 
werden, weil bie Seugniffe ihrer Dienfigeberinen Mid, Selly und Ploder gegen 

fie fprechen. Auch ift der aus dem Verbrechen entftandene Schaben zwar im Allgemeinen 
gering, allein nicht für die bebrängten Verhaͤltniſſe der befchädigten Rofina Schirmer, 
welcher auch die Cinbuße des von Maria Eneis gezahlten und geforberten Betrages 

von 2 8.306... M. für das eine Kleid ſchwer fallen würde. Als erſchwerend erfcheint 
Darth, Straſproceß. 26 
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Angeflagten in die‘ vollfte Kenntniß der Richtung der wider ihn erhobenen 
Anklage und der für diefelbe vorhandenen Beweismittel zu fegen und eben da⸗ 

(außer den ſchon bie Bignung zum Verbrechen und ven gefeßlichen Strafſatz begrünben- 

den Umſtänden bes verfperrten Gutes und des Dienftverhältniffes, welche nicht weiter 

als befonders erfchwerend noch einmal in Anfchlag gebracht werben dürfen), blos bie Er: 

bichtung falfcher Umftände (ſ. 38 St. G. 1. Th.), welcher fih Anna Flock durch die 

Erzählung des Ankaufes der Kleider von einem Tröbler ſchuldig macht. 

Aus diefen Gründen wird die Dienſtmagd Anna Flock vor dem k. k. Bezirks⸗Col⸗ 

legialgerichte zu Neunkirchen, dem bie Hauptverhandlung zufteht, angeflagt: 
daß fie ihrer Dienfifrau Rofina Schirmer drei Frauenfleiber 

im Werthe von 13 fl. C. M. aus verfperrtem Behältniffe entwens 
bet, und dadurch bas Verbrechen bes Diebftahles, ſtrafbar nad 
66. 151, 154, Il. c, 156 II. a und 158 St. ©. 1. Th., begangen hat. 
Die Stuatsanmaltfgaf beantragt, zur Haupiverhanblung folgende Zeugen vors 

zuladen: 
1. Clara Mück, Wirthſchaftsbeſitzerin zu Neunkirchen Nr. 65 
2. Rofina Schirmer, Beamtenswitwe daſelbſt Nr. 153. 

3. Barbara Frühmann, Pugarbeiterin daſelbſt Nr. 27. 

&. Marie Gneis, Hanbarbeiterin dafelbfl Nr. 460. 

5. Franz Wurm, Bandmacher, Auvorfladt Nr. 7. 

6. Anna Heber, Hausmeifterin , ebenda. 

Die Staatsanwaltfchaft trägt zugleich auf Vorlefung der Vorunterſuchungs⸗Proto⸗ 

colle über die Bernehmung ber verftorbenen Katharina Selly und ber Agatha Ploder, 
deren Aufenıhalt nicht befannt ift, an. 

Neunkirchen am 28. September 1850. 

Für die kak. Staatsanwaltſchaft 

Der Staatsanwaltſchafts⸗Subſtitut 

Dr. Rieß. 

(Befheid auf dieſe Eingabe.) 
Diefe Anklagefchrift if der Angeklagten durch den Gerichtsvollzieher zu eigenen 

Handen zujuftellen,, und die Befcheinigung barüber von ihm zu ben Acten vorzulegen, 

Eine Ausfertigung ift den Acten anzufchließen. 
Neunkirchen am 29. September 1850. 

Im Namen bes k. k. Bezirks⸗Collegialgerichtes: 
! Wilhelm, Bezirkerichter. 

2. An Hagefürift wegen eines vor bas Geſchwornengericht gehörigen 
Verbrechens. 

An das k. k. Landesgericht zu Leoben. 

8. 242565. 
Anklageſchrift 

ber k. k. Staatsanwaltſchaft zu Leoben 
gegen 

ben verhafteten Paul Better, Lohnarbeiter, 

wegen bes DVerbrechens ber Branblegung. 
Auf Grundlage des rechtskräftig geworbenen Verweiſungserkenntniſſes der Auklage⸗ 
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durch feine Vertheidigung zu erleichtern, fonbern auch bei bem Beginne ber 
Hauptverbandlung den Richtern und Geſchwornen im Voraus die Puncte zu 

Immer des E, k. Oberlandeögerichtes zu Gratz vom 19. October d. 3., 3. 4895 , wodurch 
Paul Better wegen des Berbrechens der Brandlegung in den Anklageftand verfeht 
und vor den Schwurgerichtshof zu Leoben veriwiefen wurbe, entwidelt bie k. k. Staats⸗ 
anwaltſchaft jene Thatſachen, auf welchen die 

Anklage 
beruht. 

Die Befikung bes Joſeph Werle Nr. 125 zu Hornau ift am ſüdweſtlichen Enbe 
der Stadt gelegen, und beſteht aus 2 Reihen von Gebäuden, welche einander bie Fen⸗ 
Rer zufehren. Iene Reihe, zu welcher die Kammer gehört, in ber bas Feuer ausbrach, 
befteht aus einem Mittelgebäube mit einem Stockwerke und zwei zu beiden Seiten anges 
bauten ebenerbigen Flügeln. Die etwas gebrochene Linie, in welcher dieſe drei Heinen 
Häufer ziemlich unregelmäßig aneinander gebant find, Täuft ungefähr in ber Richtung 
von Sonnenaufgang gegen Sonnenuntergang. Der Winkel, welchen das um eine halbe 
Klafter vorfpringende Mittelgebäude mit bem zur weftlichen Seite angebauten Seitens 
fügel bildet, if eben mit jener Kammer verbaut, welche der Ort des Brandes war. So⸗ 
wohl bie Thür als das Fenſter dieſer Kammer gehen in den Hof der Beſttzung, nämlich 
in ben Zwiſchenraum zwifchen der Reihe der eben befchriebenen Gebäude und ber gegens 

überfiehenden Reihe von vier Heinen, allmälig an einander gebauten einftödigen Ge⸗ 

binden, worin acht Miethzins-Parteien wohnen. Gerade gegenüber der Thür und dem 

Genfler der Kammer wohnt die Witwe Katharina Winkler, welder die Hausaufflcht ans 
vertraut iſt. Sie pflegt, fo ange es die Jahreszeit und Witterung zulafien, gewöhnlich 
vom frühen Morgen bis zum völligen Abenddunkel mit ihrer Handarbeit auf einer 
Yanf vor ihrer ebenerdigen Wohnung im Hofe zu figen. Auch am 6. September d. I. 
war fie faft immer im Hofe auf ihrer Bank. Bon den übrigen Bewohnern ber ber Kam⸗ 
mer gegenüberliegenden Gebäude find der Buchbinder Leopold Kaifer und ber Schreiber 

Johann Drexler an ihren unmittelbar dem Fenſter zugefehrten Tifchen dın ganzen Tag 
in der Lage, zu fehen, was im Hofe und in der Nähe der Kammer vorgeht, auf welche 

fie gut Hinfehen können. Antonia Ludwig und Francisca Doppler find durch ihre 
Beſchaͤftigungen, durch ihr fletes Hin⸗ und Hergehen über den Hof, namentlich aber, da 
fie viel am Hausbrunnen zu thun haben, welcher zwifchen beiden einander zugefehrten Ge⸗ 
bäubereihen etwas fchräg von ber Kammer angebracht ift, ebenfalls in die Möglichkeit vers 
ſetzt, die Gegend der Kammer im Auge zu behalten. Alle diefe Perfonen Haben am 6. Seps 
tember d. I. von 9 Uhr Morgens an Niemanden in der Nähe diefer Kammer gefehen, und 
eine Deffnung der Thür nicht wahrgenommen. 

Paul Better, 67 Iahre alt, zu Aggftall geboren, war urfprünglich Zimmermann, 
mußte aber ſeit 4 Jahren wegen Schwäche bes rechten Armes dieſe Beichäftigung aufge: 
benzer arbeitete dann auf verfchiedene Art im Taglohne, abwechfelnd auch als Pferdeknecht, 

und war zulegt in den Dienften bes Joſeph Werle, theils mit der Wartung feiner 
Pferde , theils mit verſchiedenen ihm beliebig zugetheilten Arbeiten befchäftigt. Er ift Wit⸗ 
wer, Bat einen Fränflichen, beinahe blöbfinnigen Sohn (Ignaz Better) und eine am ben 

Schufter Martin in Zwergfeld verheiratete Tochter Marie. 
Seine bisherige Aufführung war tadellos. Sowohl in feinem früheren Wohnorte 

Aggſtall als in Hornau wird er als ein ruhiger, gelaffener und ehrlicher Mann gefchilbert, 

26* 
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bezeichnen, auf welche ſie bei dem Beweisverfahren ihre Aufmerkſamkeit vor⸗ 
zuͤglich zu richten haben. Klarheit, Vollſtaͤndigkeit und eine bündige Dar⸗ 

⸗ 

welchem insbeſonders von Allen, die ihn kennen und befragt wurden, keine Wildheit, keine 
NRachſucht, überhaupt keine heftigen Leidenſchaften zugemuthet werben. Um fo mehr iſt 
zu bedauern , daß gerade in feinen vorgerückten Jahren eine empfinbliche Beleidigung fei- 
nen gelafjenen Gleichmuth auf eine für ihn verhängnißvolle Art gebrochen zu haben fcheint. 

Der Hansbefiper Joſehh Werle wird als ein ſehr harter und roher Dienfiherr von 

allen Seiten einftimmig gefchilbert. Beinahe kein Dienfibote geht ohne Verbruß, ohne 
rohe Behandlung , ohne Lohnabzug aus feinem Dienfte. 

Auch Baul Better traf diefes Loos. Am 5. October 1850 glaubte Joſeph Werle 
von Paul Better eine grobe Antwort erhalten zu haben , ergriff ihn bei ven Kopfhaaren, 
riß ihn daran hin und her, und beutelte den alten Mann wie einen Schulfnaben. Bon 
ben Augenzeugen dieſer Mißhandlung wirb ber auf Paul Better dadurch hervorgebrachte 

Eindrud als ein tiefer gefchildert. Er kündete auch auf der Stelle ven Dienſt auf, wollte 
zur Stunde das Haus verlaffen, und warb nur dadurch gehalten , daß Joſeph Werle 

ihm den Lohn erft in den nächften Tagen zahlen wollte. Gegen Joſeph Winkler bes 
Hagte fi Paul Better mit Thränen in den Augen über bie ihm in feinem ganzen 
Leben früher nie wiberfahrene, und erſt feinen alten Tagen aufbehaltene beichümenbe 
Mißhandlung, hinzufeßend: „der Herr wird an mich benfen, er wirb bie Häute über 
den Kopf fchlagen über das, was ihm gefchehen wirb.» 

Dieß war am 5. September d. I. Nachmittags gefchehen. Baul Better fhlief in ber 
Nacht vom 5. auf den 6. September zum legten Male in feiner Kammer, in welcher er fich ohne 

Licht nieberlegte, wenigſtens wurbe Feines geſehen; Tabak pflegte er ohnehin nie zu rau⸗ 
hen. Am Morgen des 6. Septembers padte er feine Habfeligkeiten zufammen,, ging in den 
gegenüberſtehenden Stall, pußte die Pferde, wartete dann im Hofe, bis Werle erfchien, 
forderte von biefem feinen Lohn und feine Gntlaffung, mußte fih von Werle noch Einen 

Bulden in Conventions⸗Münze für angeblich übergebene, und während feines Dienſtes vers 

loren gegangene Stränge abziehen laſſen, ging in feine Kammer hinein , um feine Sachen 

zu holen, fchloß , als er nach einer Weile herausfam, die Thüre wie gewöhnlich, wenn 

er fi) auf längere Zeit entfernte, durch Borlegung der Arbe und Befefligung durch einen 

mit Band umwickelten Holznagel, und verließ um 9 Uhr Morgens das Haus, ohne mehr 
dafelbft von Jemand erblictt zu werben. 

Erf gegen 9 Uhr Abends glaubte Katharina Winkler zu ihrer Berwunberung 
durch das gefchlofiene Fenfter der Kammer etwas wie ein Licht aus berfelben herauslench⸗ 

tend zu erbliden. Sie rief dem beim Brummen befindlichen Stephan Leifter zu, er möge 
boch nachſehen, was dieß fei. Stephan Leifter ging mit dem gerade aud mit einem 
Gefäße zum Brunnen gefommenen Iofepb Winkler auf die Kammer zu. Sie fahen aus 

ber Bettſtaͤtte auf jener Seite, wo fie nicht an ber Wand anſtand, die Flamme heraus⸗ 
ſchlagen. Sie wollten die Thür aufreißen, fanden fie auf bie oben befchriebene Art 

verfperrt, mußten, da das ordentliche Deffnen ihnen zu langwierig fchien, fie mit Gewalt 

aufreißen, und fchütteten ihre ohnehin beim Brunnen gefüllten Gefäße auf den Brand, 
Töfchten ihn Leicht und ſchnell, zerwarfen dann bas im Bette befinbliche Heu und Stroh, 

um zu fehen, ob nicht noch etwas brenne, entdeckten aber nichts von einem fünftlichen 
Brandfloffe. Am meiſten befhäbigt Im ganzen Bette war eines ber unteren Querbreter, 
auf welchen die Bettfüllung aufliegt, und zwar auf ber inneren Seite, als hätte Dort ber 
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ſtellung ber aus ber Vorunterſuchung hervorgegangenen thatſaͤchlichen Ver⸗ 
haͤltniſſe ſind die wichtigſten Eigenſchaften jeder Anklageſchrift. Daß die Dar⸗ 

Brand anı laͤngſten gewirkt. Dies veranlaßte fie ſogleich zu dem Ausrufe, daß der Brand 
gelegt geweſen, aber jeht erſt ausgebrochen ſei. Ioievh Winkler brachte es ſogleich mit 
der von Paul Better gegen feinen Herrn gemachten Unglüds- Prophezeiung und rückfichtlich 
Droßung in Bufammenhang, | 

Die jebt eben erwähnten Umſtaͤnde werden fämmtlich durch das übereinſtimmende 
Zengniß der Katharina Winkler, des Stephan Leifter und bes Joſeph Winkler 
erprobt. 

Der zuletzt erwähnte Umſtand aber, nämlich die Drohung, welche Better gegen 

Winkler am Borabende ausgefprochen hat, verurfachte, daß fich unter allen Barteien 
bes Haufes bald ber Berbacht der Branblegung gegen Paul Better verbreitete, und bie 
Nachforſchung nach ihm eingeleitet wurde. Am 8. September 1850 wurbe er in ber Nähe 

von Hornan an ber Straße gefunden und vor ben Unterfuchungsrichter gebracht, wo es 
fich zeigte, daß in feiner Rocktaſche ein Stüd Feuerſchwamm, ein Feuerzeug und eine 
Tabakpfeife vorhanden war, obwohl er nie zu rauchen pflegte. 

Bon dem Brande bei Werle behauptete er nicht das minbefte zu wiſſen, und am 
6. September d. I. Abends eine Stunde vor dem Brande, nämlich um 8 Uhr, bet feiner 

Tochter Maria Martin zn Iwergfeld eingetroffen zu fein, und dort die Nacht vom 6. 

bis 7. zugebracht zu haben. Da fich fowohl feine Tochter als fein Schwiegerfohn jeder Aus⸗ 

fage entfchlugen, und von ber Wohlthat des $. 160 St Pr DO. Gebrauch machten, fo 

konnte die Wahrheit diefes Umftandes nicht erhoben werden. Obgleich der Weg von Hors 

nan nach Iwergfeld nur zwei, höchflens brei Stunden beträgt, hehauptet Paul Better 
bennodh, am 6 September db. I. bie Zeit von 9 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends auf 

diefem Wege zugebracht zu Haben, und will dieß dadurch erflären, daß er mit feinem Sohne, 
welcher an einem wunden, fehr fehmerzhaften Fuße litt, nur fehr langfam von Hornau bis 

Zwergfeld gehen fonnte, und flundenlang ausruhen mußte. Der Sohn hat ſich zwar ber 

Ansfage nicht entfchlagen , allein bei feiner bis zum Blödfinn gehenden geringen Auffaf- 

fungegabe ift aus feinen Erzählungen nicht recht Flug zu werben, weil er die Sache jedes⸗ 

mal anders vorbringt. Den Umſtand mit dem Schwamme will BaulBetter dahin aufflären, 

dag fein Sohn auf dem Wege dieſe Sachen Liegen gelaffen, und er, Baul Better, fle zu fich 

geſteckt habe. Der Sohn aber will die Pfeife gar nicht als bie feinige erkennen, unb meint, 
Feuerzeug und Schwamm habe er wohl manchmal bei ſich, ob er jeboch bie ihm vorges 

zeigten Stüde je befefien habe, Tönne er nicht ſagen, weil er fich ihrer nicht erinnere. 

Da das ausgebrochene Feuer fogleich gelöfcht wurbe, und nur ein nicht bebeutender 

Theil des Strohes und Heues vom euer verzehrt worben iſt, fo erflärt ber Hauseigen⸗ 

Eimer , Iofeph Werle, daß er eigentlich gar Feinen ziffermäßig zu bezeichnenden Schas 
den erlitten Habe, daß aber, wenn ber Brand zu einer Zeit ausgebrochen wäre, wo Alles 
gefchlafen Hätte, nicht nur bie Kammer, fondern minbeftens auch das Dach bes Haupiges 

bäudes vom Feier wäre verzehrt worden, in welchem Kalle er dann einen Schaden von 

600 fl. C. M. gehabt Hätte, der fi durch Verbreitung über die ganze Beflbung im un⸗ 
günftigften Falle auf 7000 fl. C. M. hätte fleigern können. 

Bei dem Umftande nmun, daß bie Branblegung ben wirklichen Ausbruch des Feuers 
hervorgebracht Hat, aber mit keinem ber erſchwerenden Umflänbe bes ſ. 148 a, b ober 

ec St. G. 1. TH. begleitet iſt, fallt diefe Handlung unter die Borfchrift des $. 188 Hit. d. 
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ſtellung unparteiifch fein, ſomit Alles, was zu Gunſten des Angekl agten 

ſpricht, ebenfo wie bie für feine Schuld fprechenden Umftände enthalten fol, 

Daß nämlich diefes Feuer nicht durch Unvorfichtigfeit entitanden fein konnte, if 

daraus erfichtlich, daß in der Nacht vom 5. auf ben 6. September weber ein Licht, noch 

eine brennende Tabakpfeife barin war, und daß ſich auch den ganzen Tag bes 6. Septem: 

bers hindurch Niemand in diefer Kammer befand, ja daß biefelbe, wenn nicht buch ein 

Schloß , fo doch mittelft einer ſolchen Vorrichtung verfchloffen war, daß, um ſie zu oͤff⸗ 

nen und wieder fo zu verfchließen,, wie fie am Abenbe des 6. Septembers gefunden wurde, 

ein längerer Aufenthalt an der Thür erforberlich gewefen wäre, welcher ben an ber Thür 

Stehenden und damit Befchäftigten gewiß Hätte erblicken Taffen. 

Paul Better war überhaupt der Lepte, ber bort gefehen worben iſt, und zwar 

nicht nur, nachdem er, vom Hauseigenthiimer empfindlich beleidigt, eine Drohung gegen 
ihn ansgeftoßen Hatte, welche mit der nachgefolgten Brandlegung im natürlichen Zufams 

menhange, und zwar im Zufammenhange eines Vorhabens mit der fpäteren Ausführung 

ſteht, fondern auch, nachdem er durch ungerechten Abzug eines Theiles feines fauer ver 
bienten Lohnes unmittelbar vor feinem legten Gintritte in die Kammer eine neue erbits 
ternde Kraͤnkung von feinem Dienftheren erfahren hatte. 

Alle diefe Umflände zufammen find ftärfer als bie fcheinbar entgegenftehenden ber 

fonft gelafjenen Gemüthsart des Thäters und der räthfelhaft Tangen Dauer ber wahr: 

ſcheinlichen Zeit der Legung des Brandes bis zu befien Ausbruch, nämlich des Zwifchens 
raumes von vollen 12 Stunden, Hierbei ift jedoch nicht zu überfehen, baß, wenn ber 
Thäter nur einigermaßen ficher vorgehen wollte, er es auf einen längeren Zwifchenraum 

bes Fortglimmens des Brandes fürmlich anlegen mußte. 

Hierzu treten noch bie an fich ſchwaͤcheren, aber burch ihr Iufammentreffen an Stärfe 
geivinnenden Nebeninzichten, daß ſich Paul Better bei feiner Verhaftung im Beſitze 

von eingeftandenermaßen nicht ihm gehörigen, fonft in der Regel von ihm nicht benö- 

thigten Zündfloffen befand, und daß feine Verantwortung hinſichtlich der Zeitverbringung 
vom Morgen bis zum Abende des 6. Septembers eine unfichere, ja unmwahrfcheinliche if. 

So fehr man es daher bei dem tabellofen Vorleben des Angeflagten bedauern muß, 

daß er fich durch eine aus dem gewöhnlichen Menfchengefühle entſtandene Heftige Ges 
müthsbewegung zu einem Verbrechen hat hinreißen laſſen, und fo gering ober eigenilich 
verſchwindend Tlein ber aus dem Verbrechen entflandene wirkliche Schade ift, fo koͤnnen 

doch alle dieſe Umflände nach Anordnung der $$. 39 lit. b und d und 40 St. G. B. J. Th. 
nur als mildernd, keineswegs aber als Thatfachen angefehen werben, welche das nad) 
$. 147 wirklich begangene Verbrechen aufheben, ober dem Thäter die Surechnungsfähig: 
Teit zu benehmen im Stande wären. Die Staatsanwaltfchaft wird jedoch nur eine Pflicht 
ber Gerechtigleit zu erfüllen beſtrebt fein, wenn fie bei der Strafausmeſſung ben ange 
beuteten milbernben Umftänben um fo mehr Gewicht beilegen wird, als Paul Vetter 

buch eine unbarmherzige Mißhandlung zur Begehung bes Verbrechens auf moraliſch 
unverantwortliche Art gereizt wurde. 

Nichtsdeſtoweniger muß dem Gefehe gemäß auf deſſen Beftrafung nad dem Wort: 
laute des $. 148, lit. d St, G. 1. Ch. angetragen werben. Der Art. VII bes Binfühs 
sungebatentes vom 17. Jänner 1850, Abſatz 14, weifet das Verbrechen der Branblegung 
vor das Geſchwornengericht. 
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iſt eine aus der Natur der Staatsanwaltſchaft, welche nur das Geſetz ver⸗ 
tritt, fließende Forderung. Die Auklageſchrift muß daher ganz vorzüglich 
den Charakter einer einfachen Erzählung an fich tragen und weder Declama⸗ 
tion, noch die Sprache der Leidenfchaft ift darin am Platze. 

Die Anklagefchrift muß nad) dem Gefege mit dem Verweifungserkennt« 
niffe genau übereinftimmen, denn dieſes ift eigentlich die Grundlage der Ans 
Elage felbft und bes ganzen weiteren Verfahrens. Das öfterreichifche Gefeg 

Demnad wird Paul Better vor bem Schwurgerichtshofe des Landesgerichtsſpren⸗ 
gels Leoben angeflagt: 

baß er am 6. September 1850 in einer Rammer bes Haufes, 
des Joſeph Werle Rr. 125 zu Hornau einen Brand gelegt Habe 
welcher fpäter wirflih ansgebroden tft, und aus welchem nad 
bem Anfchlage bes Paul Better an dem Bigenthume des Joſeph 
Merle eine Fenersbrunft entfiehen follte, und daß Paul Vetter 
dadurch nad ben 66. 147 und 188 lit. d St. ©. 1. TH. das Berbre 
hen der Brandlegung begangen habe. 

Sul wird der Antrag geftellt, folgende Zeugen zur Hauptverhandlung vorzulaben : 
41. Katharina Winkler, Hausauffeherin zu Hornau Nr. 125. 

. Stephan Leiſter, Pferbefneht ebendaſelbſt. 

.Joſeph Winkler, Kammmachergeſelle ebendaſelbſt. 

Joſeph Werle, Hauseigenthümer ebendaſelbſt. 
.Wenzel Schack, Tiſchlergeſelle daſelbſt. 
.Mathias Gangberger, Tiſchlergeſelle daſelbſt. 
. Leopold Kaiſer, Buchbinder daſelbſt. 

.Johann Drerler, Abſchreiber daſelbſt. 

. Antonia Ludwig, Dienſtmagd daſelbſt. 
10. Francisca Doppler. 

11. Ignaz Better, Taglöhner in gZwergfeld Nr. 62. 
12. Marie Martin, Schuftersgattin in Imergfeld Nr. 67. 
13. Andreas Martin, Schuſter in Zwergfelb Nr. 67. 

Als Sachverſtaͤndige: 
14. Mathias Gimper, Bimmermeifter. 
15. Anton Schürtel, Banmeifter. 

Leoben am 10. November 1850. Der k. E Staatsanwalt: 
Kraft m. p. 

0 A α ß⏑ » 

(Befcheld auf dieſe Cingabe.) 

3. 9560. 

Eine Ausfertigung der Anklagefchrift ifl dem Angeflagten burch ben Gerichtsvolls 
zieher , welcher bie darüber ansgefertigte Beſcheinigung zu den Unterfuhungsacten zu 
übergeben hat, zuzuſtellen, bie andere den Acten biefer Sache beizulegen. 

Leoben, am 13. November 1850. 
Meniger m. p., 

Secretaͤr. 



bat diefe Stellung der Auklagefchrift gegen das Verweiſungserkenntniß 
nicht nur im $. 250 Har ausgefprochen, fondern auch dadurch anerkannt, daß 

ed den Inhalt der Anklagefchrift nie ald Gegenſtand einer Nichtigkeitsbe⸗ 

ſchwerde erklärte, und daß es im $. 324 nicht die Anklagefchrift, fondern 

das Verweifungserfenntniß ald die Grundlage der an die Geſchwornen zu 
- " fiellenden ragen bezeichnete. Die Nichtübereinftimmung der Anklagefchrift 

mit dem DVerweilungserkenntniffe hat zwar nicht, wie im franzöfifchen 

Nechte (art. 271), die Nichtigkeit des Verfahrens zur Folge, allein deſſen 
ungeachtet würbe die Staatsanwaltſchaft fih einer ſchweren Pflihtverlegung 
ſchuldig machen, wenn fie in die AnElagefchrift andere Thatfachen, als bem 

Verweifungserkenntniffe zum Grunde gelegt wurden, aufnehmen wollte, 
vorausgefeßt, daß diefe Nichtübereinftimmung nicht blos auf einer umfländ- 

ficheren Entwicklung ded Sachverhaltes beruhen, fondern entweder die Ei⸗ 
genfchaft der firafbaren That oder das gefeglihe Strafmaß verändern würbe. 

Eben fo wenig darf die Staatsanwaltſchaft in der Anklagefchrift die That 
unter ein anderes Strafgefeg fubfumiren, als im Verweiſungserkenntniſſe 

darauf angewendet wurde, z. ®. eine That ald Diebftahl bezeichnen, bie 

im Merweifungserkenntniffe als Betrug erklärt ift. 

Die Anklageformel insbefondere muß mit dem Verweifungserkeuntniffe, 

als deffen Ausführung fie erfcheint, auf das Genaueſte übereinftimmen und 

eben defhalb nicht nur die wefentlihen thatfähhlihen Merkmale des Ber: 
brechens oder Vergehens, worauf die Anklage gerichtet ift, mit den die Gat⸗ 
tung und Art desfelben beftimmenden Umſtänden enthalten, fondern auch 

das Geſetz bezeichnen, welches den Begriff des WVerbrechens oder Vergehens 

beftimmt, und nach welchem die Strafe zu bemeflen ift. Die amtlichen 
Sormularien haben deßhalb eine wörtliche Uebereinftimmung zwilchen dem 
dispoſitiven Theile des Werweifungserkenntniffes und der Anklageformel am 
Schluſſe der Auflagefchrift aufgenommen. 

$. 251. 

Die Anflagefchrift muß dem Angeklagten bei fonftiger Richtig: 

keit zugeflellt werben. Diefelbe ift daher in boppelter, und wenn meh: 

tere Angeflagte find, in fo vielfacher Ausfertigung zu überreichen, daß 

jedem derfelben ein Exemplar zugeftelt werben und eines bei den Acten 
aufbehalten werden Fann. 

Die Zuftellung der Anklagefchrift an den Angeklagten follte von dem 
Gerichte zur Vermeidung von Nichtigkeitsbefchwerden zu eigenen Dän- 
den besfelben veranlaßt werben, wie died auch in dem amtlichen Formular 
(oben &. 403) angeordnet erfcheint. Uebrigens hat dies praktiſch nur bei 



jenen Angeblagten Bedeutung , welche nicht verhaftet find, denn bei ben Ver⸗ 
hafteten ift die Zuftellung zu eigenen Handen ohnehin die einzig natürliche 
und die leichteſt ausführbare Zuftellungsart. Eine beflimmte Friſt, binnen 

welcher die Anklagefchrift dem Angeklagten zuzuftellen ift, bat das Gefeß 

nicht angeordnet, weil diefelbe doch immer nur auf die bei dem Gerichte in 
Haft befindlichen Angeklagten Anwendung finden könnte. Es verfteht fi 
jedoch von felbft, daß diefe Schrift dem Angeklagten fo ſchnell als möglich, fomit 
dem in der Unterfuchungshaft bei dem Gerichte, wo die Anklageſchrift zu 
überreichen ift, Angebaltenen in der Hegel binnen 234 Stunden zugeftellt 

werden fol. Da die Unterlaſſung der Zuftellung der AnHagefchrift ausdruͤck⸗ 

fi mit Nichtigkeit bedroht ift, fo liegt es dem Gerichte ob, einen Ausweis 
über die wirklich erfolgte Zuftellung (den Bericht des damit beauftragt gewe⸗ 

fenen Gerichtsvollziehers oder den Zuftellungsfchein oder einen Empfangfcein 
des Angeklagten) zu den Acten zu bringen. 

Das Beleg erwähnt die Veräffentlihung der Anklagefchrift nicht. In 
Frankreich wurde es ſchon vor geraumer Zeit ald eine Unſitte gerügt, daß 

die Anklageſchrift in wichtigeren Faͤllen häufig mehrere Tage vor Eröffnung 
der Schwurgerichtöfigung oder vor ber Hauptverhandlung in öffentlichen Blaͤt⸗ 

tern abgedruckt wurde, indem dadurch einerfeitd für den Angeklagten die 
nachtheifige Folge herbeigeführt wird, daß die manchmal einfeitige, die That: 

fachen nur vom Standpuncte der Anklage auffaffende Darftellung der Sache 
lage von Seite der Staatsan waltſchaft in das Publicum kommt, ohne daß 
gleichzeitig deren Widerlegung folgen Bönnte, andererfeit6 aber bie nothwen⸗ 
dige Unbefangenheit des erfennenden Gerichtes, Insbefondere der Geſchwor⸗ 
nen dadurch gefährdet wird. Der Caffationshof Heß jedoch eine Nichtigkeit des 
Verfahrens in jenen Fällen nicht zu, in welchen die Veröffentlichung der 
Anklagefchrift erfi mach erfolgter Zuftellung derſelben an ben Angeklagten er- 

folgte. In neuefter Zeit wurde durch dad Geſetz vom 27. Juli 1849 Art. 10 
die voreilige Veröffentlihung einer Anklage ald Preßvergehen erklärt. Wenn 
gleich in der öfterreichiichen Legislation eine ähnliche Beftimmung nicht enthal« 

ten ift, auch eine Nichtigkeit des Verfahrens durch eine zu frühe Bekannt⸗ 
machung der Anklagefchrift nicht begründet würde, fo iſt es doch aus ben 
eben entwickelten Gründen den Beamten der Staatsanwaltfchaft zu empfeh- 

len , daß wenigftens von ihrer Seite Beine Veranlaflung zu einer Veröffentli- 

hung der Anklagefchrift vor dem Beginne der Hauptverhandlung gegeben 
werde. 

$. 252, 
Wenn das Verweifungserfenntniß wegen eines Vergehens oder Vers 

brechen erfolgte, das vor das Bezirks⸗Collegialgericht gehört, und wel- 
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ches das Geſetz hoͤchſtens mit einjähriger Freiheitsſtrafe bedroht, fo ift bie 

Ueberreihung einer Anklagefchrift nicht erforderlich. In diefen Faͤllen ger 

nügt es, daß dem Angeflagten das Verzeichniß der vorzuladenden Zeugen 

und Sachverſtaͤndigen und der abzulefenden Actenftüde zugeftellt werde, 

und daß der Staatsanwalt bei der Hauptverhandlung die Anflage münd- 

lich kurz entwickle. 

u. Mittheilung der Zeugenliſten. 

8. 283. 

Es iſt ſohin die Sache des Angeklagten und ſeines Vertheidigers, 

bie Zeugen und Sachverftändigen, deren Vernehmung in der öffentlichen 

Sitzung ihnen zum Behufe der Vertheidigung nothwendig ericheint, dem 

Gerichte rechtzeitig anzuzeigen, damit fie zur Hauptverhandlung vorges 

laden werben. Die Lifte diefer Zeugen muß unter Angabe des Namens, 

Standes und Wohnortes derfelben dem Staatsanwalte wenigftens Drei 

Tage vor der Hauptverhandlung durch das Gericht mitgetheilt werden ®). 

Sollte der Staatsanwalt nachträglich noch Die Vorladung von Zeugen 
oder Sachverftändigen für nöthig erachten, welche in dem Berweifungser- 

kenntniſſe ober der Anklagefchrift nicht enthalten find, fo muß auch er 
bie Lifte derfelben dem Angeklagten binnen eben biefer Frift zuftellen laſſen. 

Jeder Theil ift berechtigt, fich der Abhörung von Zeugen 

oder Sadhverfländigen zu widerfegen, die ihm nicht auf 
Die eben erwähnte Weife namhaft gemadt worden find, 

Doch Fann hierdurch dem im $. 283 erwähnten Rechte des Vorfitzenden 

fein Abbruch gefchehen. 

*) Das Formular eines Antrages bes Angeflagten auf Borlabung von Zeugen und Sach⸗ 
verfländigen zur Hauptverhandlung lautet: 

(Don Außen.) An das k. E. Landesgericht zu Leoben. 
Baul Better durch feinen Vertheidiger Dr. Rintel 

beantragt bie Borlabung ber inbenannten Zen» 
J gen und Sachverſtaͤndigen zur Hauptverhand⸗ 

lung wegen des ihm zur Laſt gelegten Ver⸗ 
brechens der Brandlegung. 

(Bon Innen.) KR. K. Landesgericht! 
Die Anflagefchrift ber Stantsanwaltfcgaft vom 10. November d. I. wider Paul 

Better wegen bes Verbrechens ber Branblegung wurde dem Angeklagten am 1&. Ros 



Die Beftimmung, daß jeder Theil berechtigt iſt, fich der Abhörung von 
Zeugen oder Sachverftändigen zu widerſetzen, bie ihm nicht wenigftens drei 
Zage vor der Hauptverhandlung durch das Bericht als ſolche namhaft ge: 
macht worden find, har den Zweck, beiden Theilen die Möglichkeit zu verfchaf« 
fen, über die perfönlichen WVerhältniffe und den Leumund der von dem Gegen: 
theile nambaft gemachten Zeugen oder Sachverftändigen Erfundigungen eins 

ziehen und ſich auf die Widerlegung oder Bekämpfung ihrer Ausfagen vor- 
jubereiten. Es ift dadurch die Gefahr einer Ueberraſchung durch ganz neue Be: 
weißmittel bei der Hauptverhandlung befeitigt. Sollte erſt nach Ablauf ber 
zu diefer Namhaftmachung beftimmten Srift für den einen oder anderen Theil 
fi) die Nothwendigkeit der Vorladung eined Zeugen oder Sachverftändigen 
ergeben, fo ſteht demſelben nur der Weg offen, fi) an den Worfißenden zu 
wenden, damit dieſer Eraft der ihm durch $. 283 eingeräumten discretiond- 
ren Gewalt die Abhörung eines folchen Zeugen oder Sachverfländigen veran⸗ 

vember 1850 mit der Angabe jener Zeugen zugeftellt,, deren Vorladung bie F. k. Staats⸗ 
anwalifchaft für nothwendig anfleht. 

Die Zeugen und Sachverfländigen, deren Borlabung die Bertheibigung für nöthig 
erachtet , zeige ich in ber heiliegenden Lifte /. ‚entfprechend dem 6. 253 ber &t. Pr. O., 

mit dem Antrage an, fie zur Hauptverhandlung vorlaben zu laſſen und vorläufig ber 
LE, Staatsanwaltfchaft bekannt zu geben. 

Der Vertheidiger des Paul Better: 
Dr. Rintel m. p. 

Beilage Y. Lifte ber Entlaftungszgengen. 

\ 
ww 
2 
& 

Stand 

ober Wohnort 

Beſchaͤftigung 
Vor⸗ und Zuname Bemerkungen. 

J 

1 [Wilhelm Schnarr Lehrer Hornau Nr. 125 

F Albert Zeiner Maurer N » 

3 riha Zeiner |Maurersgattin » » 

& Gafpar Petriſch Tagloͤhner 

5 IGeorg Lerch Wirthfchaftsbefiger Aggſtall Nr. 3 

6 Ant. Schachmayer |Schufterlehrjunge Zwergfeld Nr. 67 

8 Sachverſtändige: 

| Brofeffor der Naturlehre Judenburg 

an ber technifchen Auftalti{ Nr. 320 

8 Anton Liebl Lehrer an der Realfchule Leoben Nr. 117. 



lafie*). Daß die Zeugenlifte jedes Theiles auch folche Zeugen umfaflen Eönne, wel: 
che in der Vorunterfuchung nicht vernommen wurben, ift eine notwendige Folge: 

rung bes allgemeinen Ausſpruches des Geſeßes. Die drei Tage find fo zu berechnen, 
daß e6 genügt, wenn die Zuftellung am britten Tage vor demjenigen, an 
welchem die Hauptverhandlung beginnen foll, erfolgte; es wäre Eein Grund 
einzufehen , warum bier eine andere Berechnung, als bei Mittheilung der Lifte 

ber Richter und Geſchwornen ($. 357) ftattfinden follte. Die Zuftellung der 

Zengenliften muß auf Anlangen des Staatsanwaltes ober des Angeklagten 
von dem Gerichte veranlaßtwerben, braucht jedoch nicht nothwendig zu eige- 
nen Händen des Angeblagten zu geſchehen, obfchon dieß zur Vermeidung von 
Einwendungen fehr raͤthlich ift. 

Nicht bloß die gänzliche Unterlaffung biefer Mittheilung der Zeugenlifte 
oder des Namens eines einzelnen Zeugen berechtigt den Gegner, fidh der Ab⸗ 

börung eines ihm nicht namhaft gemachten Zeugen zu widerfegen, fondern auch 

jede wefentliche Unrichtigkeit in der Bezeichnung des Namens, Standes oder 
Wohnortes eines Zeugen oder Sachverftändigen gibt dem Gegner dieles Recht. 

Don befonderer Wichtigkeit ift die Srage, ob alle von dem Staatsan⸗ 
walt oder dem Angellagten namhaft gemachten Zeugen zur Hauptverhandlung 
vorgeladen werden müffen? — Das öfterreihifche Gefeg enthält hierüber 
Beine ausdrückliche Beflimmung ; aus dem ganzen Zufammenhange der ver: 

fchiedenen Anordnungen des Geſetzes über die Vorlabung von Zeugen und 

Sachverſtändigen und aus der Stellung, welche das Geſetz dem Gerichte 
den’ Anträgen der Parteien gegenüber einräumt, fcheint mit Zuverläffigkeit 

entnommen werben zu Eönnen, daß das Gericht nicht unbedingt verpflichtet 
ift, alle von den Parteien namhaft gemachten Zeugen oder Sachverftändigen 

zur Hauptverhandlung vorzuladen. Nückfichrli der von der Staatsanwalt: 
[haft namhaft gemachten Zeugen ift das Recht des Gerichtes, die Zweckmä⸗ 

ßigkeit ihrer Vorladung zu prüfen, im $. 236 der &t. Pr. D. ausdruͤcklich 

anerkannt; das Gericht kann die Worladung von Zeugen, deren Vorladung 
die Staatsanwaltfchaft beantragt, verweigern und Zeugen vorladen, obſchon 
der Staatsanwalt nicht darauf angetragen. Esift daher klar, daß dem Staats⸗ 
anmwalte nach erfolgtem Verweilungserkenntniffe nicht das Recht zuftehen kann, 

*) In Frankreich war urfpränglich (Code vom 3. Brumaire bes J. IV Art. 346) 
die Unterlaffung ber Zeugen» Ramhaftmachung mit ber Rechtsfolge ber Nichtigkeit bes 
droht. Die gegenwärtige Strafproceßordnung (Code d’instr. art. 315) dagegen hat nur 
bie auch in das Öfterreichifche Geſetz bergegangene Rechtsfolge daran geknüpft. Die 
Fri für die Mittheilung der Zeugenliften it nach franzdfifchem Rechte auf we⸗ 

nigflens 24 Stunden vor dem Beginne der Sitzung ober Verhandlung feflgefeßt. Die 
Buflellung muß zu eigenen Händen des Angeflagten gefchehen. ©. Morin, dictionnaire 
du droitcriminel p. 733—7353Sebire et Carteret, encyclopedie du droit. Tome 
Yıl. (Paris 1846) p. 98. 
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ohne alle Prüfung von Seite bes Gerichtes die Vorlabung von Zeugen zu 
begebren, indem fonft der dur die Vorfchrift des $. 286 bezielte Vortheil 

ganz vereitelt werden Eönnte. — Gilt dies rüdfichtlich der Staatsanwaltſchaft, 
fo muß es um fo mehr auch in Beziehung auf die von dem Angeklagten oder 

deſſen Vertheidiger geftellten Anträge auf Vorladung von Zeugen ober Sachs 
verftändigen gelten, indem die Beforgniß fehr nahe liegt, daß biefed Recht 
zur bloßen Chicane oder zur Verzögerung des Procefles gemißbraucht werben 
tönne. Die Erfahrung hat gezeigt, daß in einfachen Preßproceffen von Seite 
der Angeklagten auf Vorladung der vorragendften Mitglieder der Regierung 
angetragen wurde, um ®elegenheit zu einer öffentlichen Demonftration gegen 
diefelben zu erhalten. Dazu Eommt, daß in der Negel wegen der Mittello« 

figkeit der Angeklagten die Koften diefer unbefchränften Worladung von Zeus 
gen dem Staate zur Laft fallen und nicht unbedeutende unndthige Auslagen 

verurfachen würden. Das Gericht ift überdies berufen, über alle Anträge der 
Parteien zu enticheiden, und insbefondere darüber zu wachen, baf die Haupt⸗ 
verbandlung nicht ohne Noth verzögert und ausgedehnt werde. Es ift daher 
in der Stellung , welche das Gefeß dem Gerichte im Strafverfahren überhaupt 
einräumt, gegründet, daß es auch über die Zuläfligkeit der von beiden Theis 
fen in Gemaͤßheit des $. 253 der St. Pr. D. gemachten Anträge auf Vorla⸗ 

dung von Zeugen erkenne. Die übereinftimmende Praris aller Continentalftan« 

ten,in welchen das Öffentlich «» mündliche Strafverfahren befteht, hat fich für 

diefe Anficht entfchieden *), und das Beifpiel Englands kann ſchon deßhalb 

nicht angerufen werden, weil dort ber Angeklagte, wie der Kläger, die großen 
Koften der Worlabung der von ihnen producirten Zeugen felbft beftreiten muß, 

fomit ein Mißbrauch des Vertheidigungsrechtes nicht leicht zu beforgen ift. In 
denjenigen Faͤllen, welche durch das Verweiſungserkenntniß vor ein Bezirks: 
Eollegialgericht verwiefen find, wird es diefem, In ben vor das Geſchwornenge⸗ 

richt gewiefenen Straffällen aber bem Schwurgerichtöhofe und, wenn diefer noch 

=) Der franzo ſiſche Caſſationshof Hat durch zwei Uriheile (vum 4. Februar 1819 
und vom 18. März 1826) Nichtigkeitsbeſchwerden, welche darauf gegründet waren, 
bag nicht alle von bem Angeklagten proburirten Zeugen von dem Aſſiſenhofe abgehört 

worben, verworfen. (Sebire et Carteret, encyclopedie du droit. Tome VII. p. 99) 
Mebrigens hat auch in Frankreich der Angeklagte ſelbſt die Koften der Vorladung 

Der von ihm namhaft gemachten Zeugen zu befreiten und es iſt nur der Staatsan- 
waltſchaft die Befugniß eingeräumt, von bem Angeklagten vorgefchlagene Zeugen 
auf ihr Auftehen, fomit auf Staatsloften vorlaben zu Iafjeu, wenn fie dafür hält, da 
deren Ausfagen zur Entdedlung ber Wahrheit beitragen fünnen (Code d’ instr. art, 381), 
eine Befugniß, von welcher im Falle der Mittellofigkeit des Angeflagten häufig Ges 
brauch gemacht wird. Es ift jeboch Hierdurch dem Staatsanwalt, fumit dem Gegner 

des Angeflagten, die Entſcheidung über die Zahl der für den Angeklagten vorzulabens 
den Zeugen eingeräumt. 



nicht verfammelt wäre, bem Randesgerichte zuftehen, über bie Srage zu ent⸗ 
ſcheiden, welche von den in Gemaͤßheit bes $. 253 namhaft gemachten Zeugen 
zur Hauptverhandlung vorzuladen feien. 

IV. Borläufige Bernehmung des Angellagten. 

$. 254. 

Binnen drei Tagen, nachdem ein Erfenntniß, wodurch der Ange- 

Hagte vor dad Gefchwornengericht verwiefen wurde, in Rechtskraft er⸗ 

wachen ift, muß der Angeklagte, falls er verhaftet ift, in das Gefäng- 

niß des Landesgerichtes, bei welchem die Schwurgerichtöfigung ftattfindet, 

abgeführt werben. Nach feiner Ankunft in dieſem Gefängniffe ift der An- 

geflagte Tängftens binnen vierundzwanzig Stunden von dem Vorfigenden 

des Schwurgerichtöhofes oder von deſſen Stellvertreter, und wenn. biefe 

noch nicht ernannt oder abweiend wären, von dem Vorſteher des Lan⸗ 

desgerichtes zu vernehmen, ob er feinen in der Borunterfuchung abgeleg- 

ten Ausfagen etwas beizufegen oder daran abzudndern finde. Bei biefer 

Gelegenheit ift er, falls er noch keinen Bertheidiger hätte, zur Beſtellung 

eines Vertheidigers aufzufordern ($. 247) und ihm, wenn er von diefer Be: 

fugniß feinen Gebraudy macht, ein foldher fofort von Amtswegen zu ernen- 

nen. Iſt der Angeklagte nicht verhaftet, fo kann ihn der Vorfitende des 

Schwurgerichtshofes zu d’efer Bernehmung entweder vorladen, oderbiefe Ver 

nehmung durch ein Bezirkd-Kollegial : oder Bezirfögericht vornehmen laſſen. 

Der Angeklagte, witer welchen ein Verweifungserkenntniß wegen einer 

vor das Sefchwornengericht gehörigen That in Rechtskraft erwachlen ift, muß, 
fall$ er verhaftet ift und fich nicht ſchon in dem Gefängniffe des Landesgerich⸗ 

tes befindet, bei welchem die Schwurgerichtsfigung ftattfinder, binnen brei 
Tagen, nachdem das Verweiſungserkenntniß rechtökräftig geworden, in bie. 
ſes Gefaͤngniß abgeführt werden. Diefe Abführung ift Daher binnen 3 Tagen, 

nachdem der Angeklagte in Folge der Eröffnung des Verweifungserkenntniffes 

auf die ihm zuftehende Nichtigkeitsbeſchwerde verzichten zu wollen erklärt 
hat, ober nach Ablauf der dem Angeklagten zur Ergreifung der Nichtigkeits- 
befcehwerbe nach $. 241 offen geftandenen Friſt, oder endlich nach dem Ein⸗ 
treffen des von dem Caſſationshofe über die Nichtigkeitsbefchwerde gefällten 
Erfenntniffes zu veranlaffen. 

Binnen 24 Stunden, nachdem der Angeklagte in dem Gefängniffe des 

Landesgerichtes, bei welchem die Echwurgerichtöfigung ftatt findet, angefom« 
men ift, oder, wenn der Angeklagte fich bereitd während ber Worunterfuhung 



in diefem Gefängniffe befand, binnen 24 Stunden nad) eingetretener Rechts⸗ 

Braft des Vermeifungserkenntniffes ift der Angeklagte entweder von dem Vor⸗ 

figenden des Schwurgerichtöhofes oder beffen Stellvertreter, oder, wenn dieſe 

noch nicht ernannt oder abwefend wären, von dem Vorſteher des Landesgerich« 

tes zu vernehmen ®). Der Zweck diefer Vernehmung iſt nach dem Wortlaute 

*) Die amiliche Formularienſammlung enthält folgendes Beifpiel eines Protocolles über 

die Bernehmung des Angeflagten und ber hierüber erfolgten Beftellung eines Ders 

theidigers: 

Protocoll 

vom 9. November 1850, 

aufgenommen mit dem wegen Branblegung in Anklageſtand verfegten Paul Better 

in dem Gefängniffe des k. k. Landesgerichtes zu Leoben. 

Gegenwärtige: 

N. N. Landesgerichtspräfident. 

Beil, beeideter Protocollführer. 

In Yolge des in Rechtskraft erwachfenen Verweiſungserkenntniſſes ber Auklagekam⸗ 
mer des k. k. Oberlandesgerichtes zu Grab vom 19. October 1850,3. 4895, wodurch 

Baul Better wegen bes Berbrechens ber Branblegung in Anflageflanb verſetzt und 
vor ben Schwurgerichtshof zu Leoben verwieſen wurde, iſt Baul Better von dem Bezirks; 

Solfegialgerichte zu Judenburg geflern am 8. November d. 3. Nachmittags vier Uhr in das 
Gefängniß diefes k. k. Lanbesgerichtes eingeliefert worben. 

Heute ben 9. November 1850 um 11 Uhr Bormittags begab ſich in Abweſenheit bes 
zum Schwurgerichtöpräftbenten ernannten Herrn Oberlandesgerichts-Rathes und feines Stells 

vertreters ber gefertigte Präfldent in das Gefängniß dieſes Lanbesgerichtes, und ließ den 

Angeflagten Paul Better behufs der im $. 254 ber St. Pr. O. angeorbneten Verneh⸗ 

mung vorführen, 

Frage. 

Hat der Angeklagte feinen in der Vorun⸗ 
terfuchung in Judenburg gemachten Ausfagen 
etwas beizuſetzen ober etwas daran abzuänbern? 

Antwort 1. 
Mein, 

Frage 2%. 
Hat Angeflagter ſchon einen Vertheidiger? 

Antwort? 
Dan bat mir in Judenburg Ginen bes 

ftellt, weil ich keinen felöft zu benennen ober 
zu wählen im Stande war, was ich eben fo 
wenig im Stande wäre, wenn ich zu ber hier 
abzuhaltenben Verhandlung Einen beftellen 
ſollte. 



bes Geſetzes felbft ein doppelter , a) dem Angeklagten Gelegenheit zu geben, 
die bisher von ihm noch nicht vorgebrachten Vertheibigungsmittel anzuzeigen 
und deren Erhebung ($. 255) zu beantragen , überhaupt ſich Darüber zu äußern, 
ob er feinen in der Vorunterfuchung abgegebenen Erklärungen etwas beizufegen 

oder etwas daran abzuändern finde, und b) fürden Fall, daB dem Angeklag⸗ 

ten nicht fchon bei Eröffnung des Verweiſungserkenntniſſes nah $. 247 
ein Vertheidiger beftellt worden, ihn zur Aufftellung eines Vertheidigers 

Der Angeflagte zeigt eine Verſtaͤndigung des Bezirks-Bollegialgerichtes zu Iubenburg 
vom 23. October 1850, 3. 1289, vor, mit welcher einſtweilen ber dortige Auscaltant 
Franz Weiß zum Vertheidiger beftellt wurde. 

Grage 3. 
Der Beriheibiger, ber in Judenburg dem 

Angellagten beigegeben wurbe , kann hier bei 
ber Berhanblung wegen feiner Dienfigefchäfte 

nicht erfcheinen. Hätte Angellagter bagegen ets 
‚ was zu erinnern, wenn ihm ein biefiger Rechtes 
freund aus dem Stande ber Advocaten, näms 
lich Herr Dr. Rintel als Vertheidiger beftellt 
würbe? 

Antwort 8. 

Nein, ich habe nichts Dagegen. 

Hierauf wurde das Protocol! um halb zwoͤlf Uhr Vormittags gefchloffen, dem Ange⸗ 

klagten Baul Better vorgelefen, von ihm als richtig beſtaͤtigt, und fein Handzeichen 

beigeſett. 
+ Baul Better’s Handzeichen. 

N. N., Landesgerichts⸗Praͤſident. 
Beil, beeideter Protocollführer. 

Beſtellung eines Vertheidigero. 

Der Praͤſident dest. k. Landesgerichtes zu Leoben 
an ben Herrn Dr, Rintel, Berichtsabvocaten 

bier. 

In Abwefenheit des Herrn Vorfigenden bes Schwurgerichtshufes unb feines Herrn 
Stellvertreters ernenne ih Sie Fraft der mir durch den F. 254 ber St. Pr. D. einge 
räumten Gewalt zum Bertheibiger bes wegen bes Verbrechens ver Brandlegung angeflagten 
Paul Better, welcher mit Erkenntniß der Auflagelammer bes E. E. Oberlandesgerichtes 

zu Grab vom 19. October 1850 , 3. 4895 , vor die nächfle Sikung des hieſigen Schwur: 

gerichtehofes verwieſen iſt. 
Leoben am 9. November 1850. 

Der Praͤſident bes E. k. Landesgerichtes: 

MN. 
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aufzufordern *). Allein jeder Vorfigende des Schwurgerichtähofes, der feine 

Aufgabe richtig erfaßt und die Wichtigkeit und Schwierigkeit feined Amtes ge: 

hörig würdigt, wird diefe Vernehmung als ein Mittel benüßen , den ‚Ange: 
Elagten näher Eennen zu lernen und fich die Leitung der Verhandlungen felbft 
zu erleichtern, indem er dadurch erfährt, welches Benehmen vorausfichtlid von 

dem Angeklagten zu erwarten fei. Diefe Vernehmung wird ihm auch dazu dier 
nen, die Lage des Proceffes gehörig zu beurtheilen, zu erfehen, ob kein Wer: 

theidigungsimittel unbenüßt geblieben, ob gegen das Verfahren in der. Vorunter⸗ 
fuhung Befchwerden von Seite bed Angeklagten erhoben werben, und ob die 

Sache fchon bei der nächften Schwurgerichtsſitzung verhandelt werden koͤnne, 
oder ob Gründe zu einer Verſchiebung der Verhandlung vorhanden feien. 

Aus diefen Betrachtungen ergibt fich von felbft, daß fich der Affifenpräfle 
dent bei diefer Vernehmung des Angeklagten nicht mit der Stellung der im 

$. 254 bezeichneten dürftigen Fragen begnügen und dadurch dieſes Verhor 

zu einer leeren Sormalität herabfinfen faffen fol, fondern daß er im Intereſſe 

der Wahrheit und der gründlihften Vorbereitung der Hauptverhandfung bei 

diefer Vernehmung tiefer auf die Sache felbft einzugehen verpflichtet ift. Nur 

dadurch wird es ihm möglich werden, bie nach $. 255 ihm zuftehende Beur- 

theifung, ob Anträgen ded Angeklagten oder feines MWertheidigerd auf Ergän- 

zung der Vorunterfuhung Folge zu geben fei, auszuüben und von der ihm 
nad) $. 283 der St. Pr. D. eingeräumten discretionären Gewalt jenen heils 

famen Gebrauch zu machen, der dem Geſetzgeber dabei vorſchwebte. 

$. 255, 

Sollte der Angeflagte oder deſſen Vertheidiger darauf antragen, daß 

ein zur Vertheidigung dienender Umſtand noch näher erforſcht werde, fo 

hat der Vorſitzende des Schwurgerichtshofes oder deſſen Stellvertreter, 

in Fällen aber, die vor das Bezirks— Eollegtalgericht gehören, der Vors 

fteher diefes Gerichte, wenn fie das Begehren begründet finden, die Er- 

hebung ohne Zeitverluft zu veranft alten**), und nachdem ſie geſchehen iſt, 
m — — 

*) In Frantreig hat biefes Berhör, welches nach den Art. 266 und 293 bes Code 

d’instruction binnen 24 Stunden nach bem Eintreffen bes Angeklagten in bein Gefäng- 
niſſe des Aſſiſenhofes vorzunehmen ift, und deſſen Unterlaffung von bem Cafiationshofe 
als Richtigfeitsgrund betrachtet wird , außerdem noch den Zwed, ven Angeflagten über 

Die ihm gegen das Verweiſungserkenntniß zuftehenden Rechtsmittel zu belehren. Weber 
dieſes Berhör f. beſonders Lacuisine, traitE du pouvoir judiciaire dans la di- 

rection des debats eriminels. Dijon 1843 p. 142 et segq. und Mittermaier’s 
Aufſatz in Jagem ann's Gerichtoſaal 1849 Il. Band ©. 390 u. ff. 

*s) In Frankreich iſt es fehr flreitig, ob der Affifenpräfident in biefem Vorbereitungss 
verfahren (instruction intermediaire) bereits in der Borunterfuchung vernommene Zeus 
gen neuerlich vernehmen bürfe. (Sebire et Garterct, encyclopedie dudroit. Tome 

Würth, Strafproceh 97 



dem Staatsanwalt und dem Angeklagten ober deſſen Bertheidiger zum 

Zwede allfälliger Einfichtnahme davon Kenntniß zu geben. Eine gleiche 

Vervollſtaͤndigung der Vorunterſuchung iſt auch auf Antrag des Staatsan- 

waltes zuläffig. 

Das Gefeg überläßt es den in dieſem $. bezeichneten Perfonen , in wel: 
cher Weife fie die zur Ergänzung der Vorunterfuhung erforderlichen Erhebun: 
gen veranflalten wollen ; ed fteht denfelben daher frei, diefe Erhebungen ent- 

weder felbft ober durch einen dazu abgeorbneten Richter zu pflegen. Doch find 
babei die für die Vorunterfuchung überhaupt gegebenen Vorfchriften zu beob- 

- achten. Eine ſolche Ergänzung der Vorunterfuhung kann jedoch nicht blos auf 
Antrag des Staatsanwaltes ober des Angeklagten, fondern auhvon Amts⸗ 
wegen fraft der dem Morfigenden des erfennenden Gerichtes nady $. : 83 
zuſtehenden discretionären Gewalt veranlaßt werden, fobald er diefelbe im 

Intereſſe der Wahrheit zwecimäßig findet, z. B. wenn der Vorfigende des 

Schwurgerichtöhofes bei feinem Studium der Acten zur Worbereitung der 

Hauptverhandlung bemerkt, daß ein wichtiger Zeuge über entfcheidende That⸗ 
umftände nicht oder nicht gehörig vernommen wurde, wenn er einzelne Puncte, 

welche nur durch Vernehmung von Sachverfländigen erforfcht werden können, 

nicht genügend aufgeklärt findet, wenn er, um eine klare Anfchauung der To- 
calverhältniffe zu erhalten, felbft einen Augenfchein am Orte der That vorzu: 
nehmen für nöthig erachtet. 

v. Borladung zur Hauptverhbandlung. 

$.256. 

Wenn eine Hauptverhandlung vor dem Bezirfs-Collegialgerichte 
flattzufinden hat, jo wird von dem Vorſteher dieſes Gerichtes, wenn aber 

die Hauptverhandlung vor dem Gefchwornengerichte vorzunehmen ift, von 

dem Vorſitzenden des Schwurgerichtshofes oder deſſen Stellvertreter der 

Tag derfelben in der Art beftimmt, daß bei fonftiger Nichtigkeit 

dem Angeflagten im erften Falle von der Zuftellung der Vorladung an 

eine Friſt von wenigftens drei Tagen, im legten Falle aber von dem 

Tage der nad) $. 254 gijshehenen Vernehmung eine Frift von wenigftens 

acht Tagen zur Vorbereitung feiner Vertheidigung bleibe. Der Tag der 

Hauptverhandlung ift fowohl dem Angeklagten und deſſen Wertheidiger, 

VIL. p.57—59). Nach dem öferreichifegen Rechte if fein Zweifel, daß ihn biefe Be: 
fugniß zuftehe, ja, daß bie in der Vorunterfuchung vernommenen Zeugen von bemfelben 
fogar über die nämlichen Thatfachen, worliber fie dort ausgefagt, nochmals vers 
nommen werben koͤnnen. 



als auch dem Staatsanwalt und dem Befchädigten, der ſich dem Straf⸗ 

verfahren angefchloflen hat, befannt zu geben*). Auch die Zeugen und Sach⸗ 

verftändigen find hierzu vergeftalt vorzuladen, daß in der Regel zwiſchen 

ver Zuftellung der Vorladung und dem Tage, an weldhem die Hauptver⸗ 

handlung vorgenommen wird, ein Zeitraum von drei Tagen in ber 

Mitte liegt. 

Die Beltimmung des Tages der Hauptverhandlung muß bei fonftie- 
ger Nichtigkeit des Verfahrens in der Art erfolgen, daß dem Anger 

Elagten wenigftens die in diefem $. nach Verfchirdenheit der vor das Ber 

+) Die am lichen Yormulurien von Borlabungen des Angeklagten unb ber Zeugen zur 
Sauptverhandlung lauten: 

a) Borladung des Angellagten. 

Borlabungsbefehl 
des k. k. Bezirks⸗Collegialgerichtes zu Neunkirchen. 

An die hier in Unterfuchungshaft befindliche Anna Flock. 

Die öffentliche Hauptverhandlung über die Auflage der k. k. Staatsanwaltfchaft gegen 
Anna Flock wegen des DBerbrechens des Diebftahles wird auf Montag den 21. Det. 

1850 Bormittags 9 Uhr beftimmt. Die angeflagte Anna Flock wird daher in Ges 

mäßheit des $. 256 der St. Pr. O. zu diefer Gerichtsſitzung vorgelaben. 
Neunkirchen am 14. October 1850. 

Der Bezirksrichter: 
Wilhelm m.p. 

b) Borlabung ber Zeugen. 

An den Gerichtsvollzieher Kielmayer 

hier, 

Die in dem beiliezenden Berzeichniffe Yı aufgeführten Zeugen haben Sie zu der auf 

Montag ben 21. October 1850 Vormittags neun Uhr 
beſtinmnten öffentlichen Hauptverhanblung über Die Anklage ber E. f. Etaatsanwaltfchaft ge: 
gen Anna Flock wegen des Verbrechens bes Diebftahles vorzulaben,, jedem bie für ihn bes 

Rimmte Borlabung / einzuhänbigen, die Empfangsbeftätigimg auf der beiliegenden Lifte 
gehörig eintragen zu lafien, und biefe nach vollzogener Zuftellung au alle Borgelabenen 
längftens bis zum 17. October d. 3. mit Bericht mir vorzulegen. . 

Nennfichhen am 14. Drtober 1850. 

Im Namen bes I. k. Bezirke⸗Gollegialgerichtes. 
Der Bezirkörichter: 
Wilhelm m. p. 

Beilage 1. 
Borladungslifte 

der Zeugen in ber Sache ber k. k. Stantsanwaltfchaft zu Neunkirchen gegen Auna Flock, 
wegen des Verbrechens bes Diebftahles. 

Die nachſtehenden Zeugen beftätigen ben Einpfang ber Vorladung, kraft welcher fie zu ber 

27 * 
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zirks-Collegialgericht oder vor das Geſchwornengericht gehörigen Straffälle 
feftgefegte Zrift zur Vorbereitung feiner Vertheidigung ganz frei bleibe. Das 
Geſeh hat für diefe Kriften nur ein Minimum aufgeftellt, weil ohnehin die 
unvermeibliche Complicirtheit des Verfahrens in der Negel einen viel größeren 

Zeitraum für die Vorbereitung der Vertheidigung des Angeklagten freilaflen 
wird. Uebrigens geht aus der Vorfchrift des $. 19 Elar hervor, daß der An⸗ 
geflagte auf die ihm in Gemäßheit des 6.256 zuftehende dreitägige und rück = 

— .——— 

Montag ben 21. October 1850 um 9 Uhr Bormittags 

beginnenden Hauptverhandlung vor das k. k. Bezirfs-Kollezialgericht zu Neunkirchen vor: 
geladen worben find. 

Stand Beflätigung durch 
Bor: und Zuname ober Wohnort Ramensfertigung und 

Beichäftigung Angabe des Tages 

11 Clara Mid Wirthſchaftobeſiterin | Reuntircgen Nr. 75 
2 ERofina Schirmer | Beamtenswitwe daſelbſt Nro 153 

3 PBarb. Frühmann | Bußarbeiterin daſelbſt Nro 27 / 

4 IMarie Gneis Handarbeiterin daſelbſt Nro 464 

5 IFranz Wurm | Bandmacher Borfladt Au Nro 7 

6 HAnna Heber Sausmeifterin daſelbſt 

Beilage %. Borladungsbefehl 
bes k. k. Bezirks-Gollegialgerichtes zu Reunfirchen. 

An Frau Elara Mück, Wirthſchaftsbeſitzerin, 

Um ein Zeugniß ber Wahrheit abzulegen, werben Sie hiermit auf 
Montag den 21. October 1850 

Bormitiags neun Uhr 

zu der öffentlichen Gerichtsverhandlung über die Anklage der I. k. Staatsanwaltichaft gegen 

Anna Flock wegen des Berbrechens des Diebfiahles vorgelaben, Sie werben hierbei erin⸗ 

nert, baf das Geſetz jebem Zeugen das pünctliche Gricheinen unter Androhung der fonft 

zu gewärtigenden zwangsweifen Borführung, ferner einer Beldftrafe von 5 bie 50 fl. 

Conv. Münze, und nach Umfländen ber Berurtheilung in die Koften ber vereitelten Sigung 

zur Pflicht macht, und daß nur die Nachweiſung eines unvorhergefehenen , unabivenbbaren 
Hinderniſſes zur Entfchuldigung bes Ausbleibens dienen kann. 

Die Sigung wird in dem Gerichtögebäude auf dem Hauptplatze im erften Stode abs 

gehalten. Die Zeugen haben fich daſelbſt durch Vorzeigung ber erhaltenen Vorladung zu 

melben, und dann in der Sigung fo lange anweſend zu bleiben, als ber Borfigende fie 

nicht entläßt ober ihr Abtreten verorbnet. 
Neunkirchen am 15. October 1850. 

ier Ar. 65. 

Der Bezirksrichter : 
Streitm.p. 
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ſichtlich achttägige Frift Verzicht zu Ielften berechtigt ift, und daß, wenn 
er diefe Verzichtleiftung erHärt hat, wegen Nichteinhaltung ber gefeß- 

lihen Friſt Eeine Nichtigkeitsbeſchwerde erhoben werden darf. Da jedoch 

im Allgemeinen die Sreilaffung der Friſt zur Worbereitung der Verthei⸗ 

digang bei fonftiger Nichtigkeit des Verfahrens vorgefchrieben ift, fo muß 
der Ausweis darüber, daß dem Angeklagten dieſe Srift wirklich frei geblieben, 

mirhin in den vor das Bezirks⸗Collegialgericht gehörigen Straffällen der Aus» 
weis über die Zuftellung der Vorladung an den Angeklagten Zu den Acten ge⸗ 
bracht werden. 

Es verfteht fich von felbft, daß der Vorſteher des Bezirks-Collegialgerichtes 

oder der Vorfigende bed Schwurgerichtöhofes bei Beftimmung des Tages ber 

Hauptverhandlung für jeben einzelnen Ball fih mit dem Staatsanwalte in 

dad Einvernehiien ſetzen muß, indem diefer vorzüglich in der Lage ift, zu ber 

urtheilen, wie viel Zeit jede Verhandlung vorausſichtlich in Anſpruch nehmen 

werde, Insbe ondere ift für jede Schmwurgerichtöfigung fhon vor dem Beginne 
derfelben eine Vertheilung der für biefe Sitzung beftimmten Straffälle auf die 
einzelnen Tage vorzunehmen und dad hiernacd gebildete Verzeichniß (die 
Bigungsrofle), wie in Frankreich, Belgien und den Rheinlanden , öffentlich 
Eundzumadhen. Die amtliche Formularienſammlung enthält auf S. 10 ein Bei« 

fpiel einer folchen Sigungsrolle. 

$. 267. 

Die Namen der zu dem Geſchwornen⸗Gerichte berufenen Mitgliever 

des Gerichtshofes und das Verzeichniß der Haupt: und Ergänzungdge: 

ſchwornen (8. 40) find jedem Angeflagten bei fonfliger Richtigkeit 

Ipäteftend am dritten Tage vor demjenigen, an welchem die Hauptver⸗ 

handlung beginnen fol, auf Beranlaffung des Staatsanwaltes durch das 

Gericht mitzutheilen ®). 

*) Das Formular eines Antrages des Stanisanwalies auf Mittkeilung ber Namen ber 
Geſchwornen und Mitgliever bes Schwurgerichtehofes an ben Angeklagten lautet: 

An das k. k. Landesgericht zu Leoben, 

Antrag 

ber 1. k. Staatsanwaltichaft 

auf Mitigeilung der Geſchwornenliſte an Paul 
Better. 

In Gemäßheit bes 9. 257 der St. Br. D. wird auf Beranlaffung ber Mitiheilung 
ber zu dem Gefchwornengerichte berufenen Mitglieber des Gerichtshofes nub bes Verzeich⸗ 

niſſes der Haupt: und Grgänzungsgefchiwornen an ben des Verbrechens ber Branblegung 
angeflagten Paul Better, und zwar bei fonftiger Nichtigkeit fp äteftens am 15. De: 
cenber d. I. angelragen. 

Leoben am 10. December 1850. Der k. Staatsanwalt: 
Kraft m p. 
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Diefe Beftimmung hat den Zweck, bem Angeklagten die Ausübung des 
ihm gefeglih zuftehenden Rechtes, eine beftimmte Anzahl von Geſchwornen 

ohne Angabe von Gründen, andere Gefchworne aber, fo wie die Mitglieder 

des Gerichtshofes aus den gefeglich beftinnmten Gründen abzulehnen, möglich 

zu machen. Deßhalb ift die Strafe der Nichtigkeit gedroht, wenn die Mlit- 
tbeilung der Namen der Mitglieder des Schmwurgerichtöhofed und der Ge: 
ſchwornen an den Angeklagten fpäter, ald am dritten Tage vor jenem, an 

welchem die Hauptverhandlung beginnen fol, erfolgen würde, weil dadurch 

das Recht der Vertheidigung mefentlich beeinträchtigt wäre. Der Angeklagte 
und fein Vertheidiger follen nach der Abficht des Geſetzes Zeit genug haben, 
über die perfönlidhen Verhältniffe der Gefhwornen und der Mitglieder des 
Schwurgerichtshofes Erkundigungen einzuziehen und dadurch die Ausübung 
ihres Ablehnungsrechtes vorzubereiten. Die Zuftellung des Verzeichniffed muß 
zu eigenen Handen ded Angeklagten gefchehen und der Ausweis darüber zu 
ben Acten gebracht werden. Sehr zweckmaͤßig ift die in ber amtlichen Formu⸗ 

larienfammlung vorgezeichnete Mittheilungsart mittelft Aufnahme eines form: 

lichen Protocolleds. ft aber der Angeklagte nicht verhaftet, fo genügt es, 

wenn die Zuftellung zu eigenen Handen beöfelben mittelft des Gerichtsvollzie: 
hers erfolgt. Dad Verzeichniß der Haupt: und Ergänzungsgeichwornen muß, 
um den Zweck zu erreichen, nicht blos die Namen, fondern auch den Stand 
und Wohnort derfelben genau bezeichnen. 

Nah öſterreichiſchem Rechte Eann diefe Zuftellung ohne allen Nach⸗ 
theil auch vor dem im $. 257 beftimmten Tage gefchehen. Sowohl hierdurch, 
ald auch durch die Anordnung , daß fi) die Mittheilung nicht blos auf das 

Verzeihniß der Geſchwornen, fondern auch auf die Namen der Mitglieder 
des Gerichtshofes zu erftrecfen habe, unterfcheidet ſich das öfterreichifche Ge⸗ 

feß zu feinem Xortheile von dem franzöſiſchen Nechte, nach welchem 

(Code art. 394) dem Angeklagten nur das Verzeichniß der Geſchwornen zu: 

geftellt wird, diefe Zuftellung aber an dem der Verhandlung unmittelbar vor: 

hergehenden Tage, und zwar bei fonftiger Nichtigkeit weder früher, noch fpä- 

ter gefchehen darf. Der Grund dieſer Beftimmung des franzöſiſchen Rechtes 

lag, wie aus den von Locr6 mitgetheilten Verhandlungen ded Staatsrathes 

(Befcheib auf diefe Eingabe.) 

Hierüber wird ber Herr Lanbesgerichts-Affefior Fuch 8 angewiefen, bem Angeflagten 
Paul Vetter das Berzeichniß der Mitglieder des Schwurgerichtähofes ‘/, unb ber Haupt: 

und GErgänzungsgefchwornen ’/. .mitzutheilen, über biefen Act unter Zugiehung eines beei⸗ 

beten Protocollführere ein Protocol anfzunehmen, und basfelbe längfiens am 15. d. M. 
zum ben Unterfuchungsacten wider Paul Better vorzulegen. 

Leoben am 11. December 1850. 
Im Namen bes k. k. Landesgerichtes: 

Wenigerm.p., Secretaät. 
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vom 29. November 1808 erhellt, in ber Weforgniß , daß bei einer früheren 
Mittheilung der Geſchwornenliſte an den Angeklagten von biefem oder von fei- 
nem DVertheidiger Werfuche gemacht werden Eönnten, auf die Geſchwotnen 
enzuwirfen. Allein nicht nur ift es der Öefeßgebung unwürdig, von ber Vers 

muthung auszugehen, daß folche Verfuche gemacht werben, und daß fie die 
Geſchwornen in ihrer Pflicht wankend machen würden, fondern es ift dadurch 
eine bedeutende Ungleichheit in der Stellung des Staatsanwaltes und des 
Angeklagten begründet, indem Erfterer das Verzei chniß der Geſchwornen viel 

früher erhaͤlt, fih alfo auf die Ausübung feines Ablehnungsrechtes vorberels 

ten Fann. Seit dem Gelege vom 2. Mai 1827, woburd in Frankreich die 

Bildung der Dienftlifte für jede Schwurgerichtsfigung dur das Loos in öf⸗ 

fentliher Sißung angeordnet wurde, hat überdieß der Art. 394 des franzö⸗ 
ſiſchen Geſetzes alle Bedeutung verloren, weil, fobald die Namen der gezo⸗ 
genen Sefchwornen in öffentliher Situng bekannt geworden, wenigftens ber 

Vertheidiger oder die Freunde oder Verwandten des Angeklagten jene Ver: 
fuhe einer Einwirfung auf die Geſchwornen machen Fönnten, welche durch 

diefe Beftimmung eben befeitigt werden follte*). Daher hat der franzöfifche 

Caſſationshof bereits feit dem Jahre 1830 dem Elaren Wortlaute des Geſe⸗ 
Bed zuwider Beine Nichtigkeit al6 vorhanden angenommen, wenn die Mittheir 

lung an den Angeklagten früher ald an dem im Art. 394 bezeichneten Tage 
erfolgte. 

Die neueren beutfchen Gefege haben ſämmtlich diefe Anficht bed Caſſa⸗ 
tiondhofe® aufgenommen und weichen nur in Betreff des Zeitpunctes, wann 
die Mittheilung an den Angeklagten [päteften® erfolgen foll, von einander 

ab. Das baierifche Gefe vom 10. November 1848 $. 186 und die preu⸗ 

Bifhe Verordnung vom 3. Jänner 1849 $. 82 verordnen, daß biefe Zu⸗ 

ftellung am Tage vor der Verhandlung ber einzelnen Strafſache erfolgen 
fol; das würtembergifche Befeg vom 14. Yuguft 1849 8. 83, das 
großherz. heſſiſche Geſetz vom 28. Dctober 1848 $. 54 und das hanno⸗ 
verifche Gefeg von 24. December 1849 $. 60 fehreiben vor, daß dieſe 
Mittheifung fpäteftens am Vormittage bed der Verhandlung unmittelbar vor⸗ 
bergehenden Tages gefchehen müfle; das naffauifche Geſeßz vom 14. April 
1849 8. 49, das badifche Geſetz vom 17. Februar 1849 $. 26, ‚die 
braunfhmweigifche Strafproceforbnung vom 22. Auguft 1849 6. 118 
und der tHäringifche Entwurf $. 33 fordern, daß die Gefchworneniifte 
dem Angeklagten fpäteftens drei Tage vor dem Beginne der Verhandlung 

) S. hierüber Ruppenthal's Materialien zur Revifion der rheinpreußifchen Strafpros 
ceßordnung (Köln 1848) S. 280-2845 — Mittermater's Auffak in ber eits 
Khrift: Der Gerichtsſaal, 18501. Band S.496—498 und Morin, diclionnaire du droit 
eriminel p. 463. 
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zugeftellt werbe ; dad Eurheffifche Sefeg vom 31. Dctober 1848 $. 265 
endlich hat diefe Friſt id auf 8 Tage vor Eröffnung der Schwurgerichtöfigung 
erweitert. 

VI. Vertagung der Hauptverhbandlung. 

8. 258. 

Weifet der Angeflagte nach, daß er wegen Krankheit oder einer 

fonftigen unabwenbbaren Verhinderung bei ter Hauptverhandlung nicht 

erfcheinen Tann, fo iſt diefe zu vertagen. Wegen einer Verhinderung des 

Vertheidigers findet eine Vertagung nur dann Statt, wenn das Hin⸗ 

derniß dem Angeklagten oder dem Berichte fo fpät befannt wurte, daß 

ein anderer Bertheidiger nicht mehr aufgeftellt werden Eonnte. 

| Wird wegen eines in diefem $. bezeichneten Hinderniffe® die Vertagung 

einer Hauptverhandlung angefuht, fo har darüber nah Vernehmung ber 
Staatdanwaltfhaft in den vor das Bezirks Collegialgericht gehörigen allen 
dieſes, in Schmwurgerichtöfällen aber (nad der Analogie des $. 259) der 

Schwurgerichtshof oder, wenn diefer noch nicht verfammelt wäre, dad Lan: 

desgericht zu entſcheiden, ohne daß gegen diefe Entfcheidungen ein Nechts: 

mittel zuläflig ift. 

$. 259. 

Hat der Staatsanwalt oder der Angeklagte erhebliche Gründe, zu 
beantragen, daß eine Sache bei der naͤchſten Schwurgerichtsfigung nicht 

vorgenommen werde, fo bat ver Schwurgerichtöhof, oder, wenn biefer 

noch nicht verfammelt wäre, das Landesgericht darüber zu entfcheiden, 

ob ihrem Begehren Statt zu geben fei. Gegen dieſe Entfcheidungen fin- 

det Fein Rechtsmittel Statt. 

Welche Gründe als fo erheblich zu betrachten feien, um darauf die Ver 
tagung der Hauptverhandlung eintreten zu laffen, ift dem Ermeſſen des zur 

Entfcheibung barüber berufenen Gerichtes überlaffen, da beftimmtere Normen 
darüber nicht leicht aufgeftellt werben Eönnten. Da die Bertagung einer Verhand⸗ 
lung bis zur nächften Schwurgerihtsfißung in der Hegel eine bedeutende Ver⸗ 
längerung der Unterſuchungshaft des Angeklagten zur Folge hat und die Ko: 
ften des Strafverfahrens, die in den meilten Ballen dem Staatsſchatze zur 
Loft fallen, beträchtlich vermehrt, wird Eein ©ericht leihtfinnig auf eine 

folhe Vertagung eingehen und von der Pegel, daß Straffachen mit thun- 

lichfter Befchleunigung ihrer Erlediguug zuzuführen feien, abweichen. Unter 
diefe Gründe gehört gewiß vorzüglih das Vorkommen neuer Umftände, die 
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entweber für die Anklage oder für die Vertheidigung von Wichtigkeit find, und 
deren Erhebung nicht fo ſchnell erfolgen Eann, daß die Hauptverhandlung 

noch bei der unmittelbar bevorftehenden Schwurgerichtöfigung abgehalten 

werden Eönnte. 

Die Verfhiebung einer Sache von ber naͤchſten auf eine folgende 
Schwurgerichtsſitzung Fann übrigens nicht nur auf den Antrag ded Staats⸗ 
anwaltes oder über Anfuchen des Angeklagten (in beiden Fällen in der Regel 

nach vorläufiger Vernefmung bed Gegentheiles) , fondern auch von Amts⸗ 

wegen befhloffen werden, wenn fich die Nothwendigkeit vorläufig zu pflegen: 
der Erhebungen ($. 255) entweder in Folge von Anträgen der Parteien oder 

burg das von dem Vorfigenden des Schwurgerichtshofes oder deflen Stell« 
vertreter ($. 254) mit dem Angeklagten vorgenommene Verhör Elar her: 
ausſtellt. 

Wenn ſich durch dieſe Erhebungen weſentliche, den Kern der Anklage 
beruͤhrende Aenderungen der Sachlage‘ ergeben (z. B. wenn durch dieſelben 
die That, welche im Verweiſungserkenntniſſe als Diebſtahl qualificirt war, 

nun als Raub erſcheint), iſt ed die Sache des Staatsanwaltes, die dieſer ge⸗ 

aͤnderten Sachlage entſprechenden Schritte einzuleiten, ſomit nach Umſtänden 

entweder von der Klage abzuſtehen und die Sache in Anſehung des nun vorliegen: 
den ſchwereren Verbrechens neuerlih an die Anklagefammer zu leiten, oder die 

Verhandlung der Sache bei der nächfifolgenden Schwurgerichtsfigung zu be: 
antragen, oder, falls fich die Sache als eine gar nicht mehr zur Competenz 
ded Befchwornengerichtes gehörige That oder ald gar nicht ftrafbar darftellt, 

mit Zuftimmung des Angeklagten die Verweifung der Sache vor das zuftändige 
Bezirks⸗Collegial⸗ ober Bezirksgericht zu erwirfen oder von der Anklage gänz: 
ih abzuftehen (86. 303 und 330). 



Vierzehntes Sauptftück. 

Bon der Hauptverhandlung vor den Be- 
zirks- Eollegialgerihten und der Ur— 

theilsfällung durch dieſelben. 

Die öſterreichiſche Geſetzgebung war beider Abfaſſung dieſes Haupt⸗ 
ſtuͤckes beſtrebt, dem großen Mangel ber franzöſiſchen Strafproceß ⸗ 

ordnung abzuhelfen, welche über das Verfahren vor den Zuchtpolizeigerich⸗ 

ten nur wenige und höchſt ungenügende Beſtimmungen enthält. (Code d'in- 
struction crim. art. 179—198.) Die frangöfifhen Nichter find daher in 
Zuctpoligeifällen gezwungen, großen Theiled nach der Analogie jener Be. 

ſtimmungen zu verfahren, welche das Geſetz über die Hauptverhandlung 
vor dem Gefchwornengerichte enthält, und die Erfahrung hat gelehrt, daß 
dadurch viele Streitigkeiten hervorgerufen wurden, und daß die franzöſiſchen 

Gerichte in Zuchtposigeifachen mit einer Oberflächlichkeit und einem Leichtſinne 

vorgehen, worüber ber unbefangene Beobachter ftaunen muß, wenn er be: 
denkt, daß diefen Gerichten ein Strafrecht bis zu fünfjähriger, ja ausnahms⸗ 

weile Cbei Nüdfälligen) bis zu zebnjähriger Freiheitsſtrafe eingeräumt ift. 

Das Öfterreichifhe Geſetz dagegen enthält in dieſem Hauptſtuͤcke fehr ausführ- 

fiche und forgfältige Anordnungen über die Hauptverhandlung vor ben Be⸗ 
zirksCollegialgerichten, vor welche die bei Weitem größte Zahl aller firafbaren 
Handlungen und insbefondere aller Verbrechen gehört. Die Richter bei diefen 
Gerichten follten dadurch eine umfaflende Anleitung rückfichtlich ihres Beneh⸗ 
mens bei der Hauptverhandlung erhalten und nicht gezwungen fein, auf an» 
dere nicht täglih in Anwendung kommende Morfchriften der St. Pr. D. 

zurückzufehen. Dagegen erfchien es viel natürlicher, das Verfahren vor dem 
Geſchwornengerichte, deffen Leitung ohnehin nach $. 21 einem höher ftehen- 
den und in der Regel mit dem Geſetze vertrauteren Richter zufteht, als eine 

bloße Erweiterung des Verfahrens vor den Bezirks Collegialgerichten zu be: 

trachten, fomit bie für das leßtere ertheilten Vorfchriften dort nur zu berufen, 
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Am Ganzen wurde vorzüglich das franzöſiſche Verfahren, wie ed durch 
das Gefeg und eine beinahe fünfzigjährige Praris fich geftaltet hat, zum 
Grunde gelegt, die Rechtſprechung der franzöfifchen und rheinifchen Obergerichte 
fo viel als möglich berückfichtigt und im Einzelnen dahin geftrebt, die meiften 

Streitfragen des franzöfifhen Rechtes zu löfen und die von der Erfahrung 

nachgewiefenen Mängel desfelben, insbefondere die mannigfachen Benachthei⸗ 
figungen des Angellagten dem Staatsanwalte gegenuͤber, zu beſeitigen. 

J. Oeffentlichkeit der Hauptverhandlung. 

8. 260. 

Die Hauptverhandlung vor den Bezirks⸗-Collegialgerichten iſt öffent⸗ 

lich bei ſonſtiger Nichtigkeit; doch iſt nur erwachſenen und unbe- 

waffneten Perſonen geſtattet, als Zuhörer bei derſelben zu erſcheinen. 

Die Oeffentlichkeit des Verfahrens iſt bereits durch die Reichsverfaſſung 

vom 4. März 1849 ausgeſprochen worden. Die Strafproceßordnung bat fie 

verwirklicht, und zwar im vollften Umfange, indem die Ausnahmen von dem 

Grundfage der DeffentlichEeit der Hauptverhandlung in einer Weife befchränkt 

wurden, wie dieß nur in wenig Geſetzen der Fall ift. Der Zutritt fleht ers 

wachfenen Perfonen männlichen und weiblichen Geſchlechtes offen. 

Nur Unerwachfenen ift die Gegenwart bei öffentlichen Strafgerichtöverhand- 
ungen im Intereſſe der öffentlichen ZittlichFeit verwehrt. Die Ausſchließung 

bewaffneter Perfonen von dem Zutritte in den Gerichtsfaal dürfte in den 

Ereigniffen des Jahres 1848, fo wie in den bekannten &cenen aus ber Zeit 

der franzöſiſchen Revolution und in den Erfahrungen, welche man ſchon in 

der vormärzlichen Zeit über da6 Benehmen der Juraten in Ungarn zu ma⸗ 
hen Gelegenheit hatte, hinreichende Rechtfertigung finden. 

6. 261. 

Die Deffentlichfeit einer Hauptverhandlung darf ausnahmsweiſe aus» 

gefchloffen werden, wenn dadurch die Sittlichkeit verlegt werben 

£önnte. Das Gericht verfügt dieſe Ausfchließung von Amtöwegen oder 

auf den Antrag des Stantsanmwaltes oder des Angeklagten nad) tarüber 

gerpflogener geheimer Verhandlung und Berathung durch ein fchriftlich ab⸗ 

zufaffendes, mit Gründen verfehenes Erfenntnig®), gegen welches Fein 

Rechtsmittel zulaͤſſig iſt. 

*) Das amtliche Formular eines ſolchen Erkenntniſſes lautet: 
Bon bem k. k. BezirkerGollegialgerichte zu Brad an ber Leitha wird in ber Sache 
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Obſchon die Reichsverfaſſung vom 4. März; 1849 im $. 103 in Ueber⸗ 
einftimmung mit den meiften Verfaffungsurfunden die Beftiegung von Aus. 

nahmen von dem ©rundfaße der Deffentlichfeit des Verfahrens sim In⸗ 

tereffe der Ordnung und Sittlichkeitꝰ vorbehalten hatte, wurde doch hier nur 

die ausnahmsweiſe Ausichließung der Deffentlichfeit wegen der Gefahr einer 

Verlegung der Sittlichkeit aufgenommen. 
Die Ausfchließung der Deffentlichkeit des Verfahrens im Intereſſe der Ord⸗ 

nung Bann demnach, wie aus diefem $. im Vergleiche mit $. 265 hervorgeht, 
nicht wegen bloßer Vermuthungen oder felbft wegen der Wahrfcheinlichkeit, 
daß die Ordnung geflört werden dürfte, fondern nur dann verfügt werben, 

wenn die Ordnung wirklich bereits geftört worden ift, wenn alfo die Schlie⸗ 

fung der Xhüren des Gerichtsſaales fih als unerläßlich darſtellt, um die 

Verhandlung mit Ruhe, Würde und Anftand zu Ende führen zu können. Diefe 
Faſſung der Strafproceßorbnung follte jede aus übergroßer Aengftlichkeit 

der Mitglieder des Gerichtes hervorgehende Ausſchließung der Deffentlichkeit 
fernhalten, welche bei der gegenwärtigen Ungewohntheit des Nichterftandes an 

die DeffentlichEeit fehr Teiche durch eine Saffung, wie fie z. B. die preußi- 

fhe Verordnung vom 3. Jänner 1849 $. 15*) enthält, befördert wor« 

den wäre. ft in Folge der unter den Publicum mit Beziehung auf einen 
einzelnen Fall herrfchenden Aufregung Gefahr vorhanden, daß fich die Zuhö⸗ 

ber E. k. Stantsanwaltjegafl gegen Beronica Gattinger wegen des Verbrechens ber 
Berführung ihrer breizehnjährigen Stiefentelin Clara Gattinger zur Unzucht in Erwäaͤ⸗ 

gung, daß bie hei ver Verhandlung über dieſe Auflage zur Sprache kommeunden Einzelheiten 
von folcher Art find, daß die öffentliche Verhandlung berfelben das fittliche Gefühl tief vers 

legen würbe, von Amtswegen (über den Antrag der k. F. Staatsanwaltfchaft durch ben 
StaatsanwaltssStellvertreter N. N. des Widerfpruches ber Angeklagten ungeachtet) erfannt: 

Die Deffentlichfeit der Hauptverhandlung über die Anklage der E. k. Staatsanwalts 
fhaft gegen Veronica Gattinger wegen des Verbrechens ber Berführung zur Ungucht 

werde in Gemaͤßheit der 99. 261 und 263 der St. Pr. D. für die ganze Dauer ber 
Derhandlung bie zur Verkündigung bes Enduriheiles ausgefchloffen. 

Brud an ber Leitha am 6. Auguft 1850. 
Das k. k. Bezirks⸗Collegialgericht. 

Reiter m. p. als Vorſttzender. 
Hartinger m. p, Böhm m. p., als Richter, 

Wörlm. p., als Schriftführer. 

*) Diefer $. lautet: „Die Deffentlichfeit ber Verhaudlungen Tann von dem Gerichte 

durch einen öffentlich zu verkündenden Beſchluß ausgefchlofien werden, wenn es bies 
aus Gründen des öffentlihen Wohles oder der Stttlichfeit für an⸗ 

gemefien erachtet.) — Dagegen ſtimmen das baierifche Geſetz vom 10. Rov. 1848 
$. 139, das würtembergiſche Geſetz vom 14. Augufl 1849 6. 110, das groß. 

heffifche @efeh vom 28. October 1848 9. 127, das naffanifche Geſetß $. 125, 
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rer Störungen erlauben dürften, fo bat der Morfißende des Berichtes im vor⸗ 

aus die zur Hintanhaltung folder Störungen nothwendigen polizeilichen Vor⸗ 
fehrungen zu veranfaffen,, allein die Deffentlichkeit ſelbſt, in der eine der wich: 

tigften Garantien des Angeklagten gegen jede Willkuͤr gelegen ift, foll.-dadurdh 

nicht außgefchloffen werden. Geht die Gefahr fo weit, daß die öffentliche ©i- 
herheit bedroht erfcheint, fo kann nach $. 75 die Delegation eines anderen 
Gerichtes, bei welchem die'e Beforgniß nicht vorhanden ift, angefucht und 
verfüge werden. Die Beurtheilung, in welchen Bällen Lie DeffentlihEeit der 

Verhandlung die Sittlichkeit gefährde, ift ganz dem freien Ermeffen des Ge: 
richtes anheimgeftellt, welches daher berechtigt ift, ven Befchluß auf Ausſchließung 

der Deffentlichfeit zu faſſen, ſelbſt ohne vorläufig den Staatsanwalt oder den 
Angeklagten darüber gehört zu haben. Es fteht jedoch dem Gerichte aud frei, 
vorläufig, jedoch in geheimer Verhandlung, beide Theile darüber zu 
vernehmen, wenn es vielleicht als zweckmäßig erfcheint, vor der Befchluß- 

faflung von dem Angeflagten über den Gang, den er rückfichtlich feiner Wer: 
theidigung einzufchlagen gedenkt, Auskunft zu erhalten. Das Erfenntniß auf 

Ausſchließung der Deffentlichkeit einer Hauptverhandlung muß jederzeit öffent 
lich kundgemacht werden, wobei es fich von felbft verfteht, daß die Gründe 
desfelben ganz allgemein und möglichft Eurz gefaßt fein follen. Gegen das Er- 
kenntniß findet, wie gegen alle Zwifchenerkenntniffe ($. 266), Fein felbftftän- 

digeß, die weitere Verhandlung hemmendes Rechtsmittel ftatt ; doch Fann das 

Endurtheil als nichtig angefochten werden, wenn die Ausfchließung der Def 

fentfichEgit ohne einen nach $. 261 genägenden gefeplichen Grund erfolgt wäre. 

$. 262. | 
Nach der öffentlichen Berlefung diefes Erkenntniſſes durch den Schrift⸗ 

führer müffen ſich alle Zuhörer entfernen. Nur die durch Das Verbrechen 

oder Vergehen Verletzten und wirklich angeftellte Richter oder Advocaten 

dürfen niemald ausgefchloffen werden. Auch Fönnen fowohl der Angeklagte 

als der Verleste verlangen, Daß der Zutritt drei Berfonen ihres Vertrauens 

geſtattet werde. 

Es verſteht ſich übrigens von ſelbſt, daß ter Vorſitzende des Gerichtes, 
welchem die Handhabung ber Polizei im Sitzungsſaale zuſteht, befugt iſt, nach 

. — — — — —— 

das han noveriſche Geſetz vom 24. December 1849 $. 65 mit dem oͤſterreichiſchen Ge⸗ 

ſeze überein, während bie braun ſchweigiſſche Strafproceßorbduung gleich dem 

franzöfifhen Rechte die Ausfchliegung der Deffentlichkeit ſchon bei bloßer Gefahr 

für die öffentliche Orbnung geftattet. Das Eurheffifche Geſetz vom 31. October 1848 

gefaltet die Ausſchließung der Deffentlichkeit auch „nach richterlichem Ermeſſen bei Faͤl⸗ 

hung von Münzen ober Papiergeld.» 
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Umftänden auch anderen als den in diefem $. genannten Perſonen den Zutritt 
zu der Verhandlung zu geftatten. In Frankreich ift diefes Recht des Prö- 
fidenten des Affifenhofes von dem Caflationshefe ausdrücklich anerkannt (Spruch 

vom 19. Sebruar 1841); auch das baierifche Gefeg vom 10. November 
1848 $. 140, da6 bannoverifche Geſetz vom 24. December 1849 $. 67, 

das Eurbeffifche Gefeg vom 81. October 1848 $. 38 und die braun 

ſchweigiſche Strafproceßorbnung 8. 53 weifen dem Vorſitzenden des Ge 
richtes diefe Befugniß zu. 

8. 263. 

Die Anordnung einer geheimen Sitzung aus dem im $. 264 bezeid;- 

neten Grunde kann nach erfolgtem Aufrufe der Sache in jedem Momente 

der Berhandlung begehrt werden. Die Ausſchließung der Deffentlichfeit 

fann nur für einen Theil des Verfahrens oder für die ganze Verhandlung 

ftattfinden. Die Verkündigung des Endurtheiles aber muß jederzeit öffent« 

lich gefchehen. 

Da dem Berichte überhaupt die Anordnung einer geheimen Sigung in 
den vom Gefeße beftimmten Fällen zufteht, fo mußte ihm aud bad Recht 
eingeräumt werden, ben Zeitpunct feflzufegen, von welchem an die Ausfchließung 

der Oeffentlichkeit zu beginnen, fo wie den Umfang der Verhandlung, worauf 
fie ſich zu erfirecfen hat. Die Anordnung einer geheimen Sitzung kann dem⸗ 
nach, fobald der Aufruf der Sache durch den Schriftführer geichehen ift, Cin 

Schwurgerichtsfällen nach erfolgter Beeidigung der Geſchwornen) in jedem 
Momente der Verhandlung, fomit felbit vor der Verleſung des Verweiſungs⸗ 
erkenntniffes und der Anklagefchrift, welche eben durch die darin enthaltene 

Darftelung ber thatfächlihen Umftände als anftößig erfcheinen Eünnen, be: 
gehrt und befchloffen werden. Das Gericht kann die geheime Sitzung nad 
feinem Ermeflen entweder auf die ganze Verhandlung, mit Einfluß aller 

Zwifchenerfenntniffe und in Schwurgerichtöfällen nit Einfchluß des von dem 

Norfigenden zu gebenden Nefume , ausdehnen *) oder nur auf einzelne Theile 

bes Verfahrens (z. B. felbft auf die Ausfage eines einzigen Zeugen, wenn 
aller Waprfcheinlichkeit nach nur diefe wegen ber Einzelheiten, die der Zeuge 
anzugeben hat, ald der Öffentlichen Sittlichkeit nachtheilig erfcheint) beſchraͤn⸗ 
ken. Nur die Kundmachung ded Enburtheiles darf nicht in geheimer Sitzung, 

*) Nach der vom Gaffationshofe anerkannten franzöfifchen Praris müflen fowohl die 
Zwiſchenerkennmiſſe öffentlich verkündet werden, als auch bas resume des Aflifenpräs 

fiventen ın öffentlicher Sitzung erfolgen, indem ber Caſſationshof die von der Berfaffuug 
ansgefprochene, auf die Verhandlung (aux sceuls debats) befchränfte Ausnahme von 

dem Grundſatze ber Deffentlichkeit ſehr fiveng interpretiven zu mäffen glaubt, Sebire 

et Carteret, encyclopedie du droit. Tome VII. p. 6&—69. 
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ſondern muß jederzeit öffentlich erfolgen, und zwar ohne Unterſchied des Ge⸗ 
fhlechtes, Alters und Standes des Angeklagten, weil die öffentliche Verkuͤn⸗ 
digung des Urtheiles die Sittlichkeit nicht verlegen, vielmehr häufig durch den 

Eindrucd der Verurtheilung und ded Strafausfpruches auf die öffentliche Mo⸗ 
ral vortheilhaft einwirken kann. NRückfichtlich der Worlefung des Wahrfpruches 

der Geſchwornen, welde in Frankre ich (Spruch des Eaflationshofes vom 
22. April 1820) immer in öffentlicher Sigung erfolgen muß, überläßt es 
das öfterreichifche Gefeg dem Ermeſſen des Gerichtshofes, ob diefelbe in Ge⸗ 

genvart des Publicumd oder in geheimer Sitzung zu geſchehen habe. Es ift 
jedoch, wenn nicht befondere Gründe entgegenftehen, in der Negel zu em- 

pfebfen, daß die Vorlefung dieſes Wahrfpruches in üffentliher Sigung ſtatt 
finde, indem dafür in Schwurgerichtöfällen diefelben Gründe fprechen , welche 
bei dem Bezirks. Collegialgerichte die Vorfchrift der öffentlichen Verkündigung 
des Endurtheiles veranlaßten, und weil die an bie Geſchwornen geftellten Fra⸗ 

gen und deren Beantwortung nicht nur die Dauptgrundlage, fondern nach 

6.348 gleihfam einen Beſtandtheil des Endurtheiles bilden. 

I. Amtsverrihtungen des Vorſitzenden und des 
Gerichtes während der Hanptverhbandlung 

im Allgemeinen. 

Der Vorfigende des erfennenden Gerichtes hat die ſchwierige Aufgabe, 
die Verhandlung zu leiten ; er ift, wie mit Recht von allen Schriftftellern 
anerfannt wird, die Seele der Verhandlung. Ihm liegt es ob, dafür zu 
lorgen, daß jeder für den Anfchuldigungs- oder Entſchuldigungsbeweis wich 
tige Umftand fo vollſtaͤndig und deutlich ermittelt werde, daß bei bem Ber 

zirks⸗Collegialgerichte die beifigenden Richter, bei dem Gefchiwornengerichte 
tie Gefchwornen dadurch in den Stand gefegt werben, einen auf vollftändi« 
ger Kenntniß der Sachlage beruhenden und gerechten Ausſpruch über bie 
Schuld oder Nichtfchuld des Angeklagten zu fällen. Alle Geſetze haben die 
Nothiwendigkeit gefühlte und anerkannt, felbft dort, wo die Verhandlung 
vor einem größeren Nichtercollegium vorgeht, die eigentiiche Leitung des Gan⸗ 

get derfeiben in Einer Hand, in jener bed Vorfigenden, zu concentriren. Er 

beſtimmt daher nicht nar die Reihenfolge, in welcher diejenigen, die im Laufe 
der Verhandlung das Wort verlangen, zu fprechen haben, ſondern, was von 

der größten Wichtigkeit ift, auch die Reihenfolge, in welcher die einzelnen Be⸗ 

mweismittel vorgeführt oder bemägt werben follen, um den erfennenden Mich: 
tern oder den Geſchwornen ein möglichft Elared Bild der für und wider den 

Angeklagten fprechenden Thatfachen zu verfchaffen. Er hat nicht nur die Au- 
fere Ordnung und Ruhe in Sigungsfaale aufrecht zu erhalten und im Kalle 
von Störungen fogleich aus eigener Macht durch augenblicliche Anwendung 
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der ihm eingeräumten Strafgewalt bie in ſolchen Störungen liegende Miß⸗ 
achtung der Würde des Gerichtes zu ahnden, fondern er ift auch verpflichtet, 

die möglichfte Ordnung und den Anftand in Beziehung auf den Gang der 

Berhandlung felbft zu erhalten, Alles, was zur Aufklärung der Sache dienen 
Eann, zu-benüßen und herbeizufchaffen, Alles dagegen zu befeitigen, was 

Unflarheit oder Verwirrung in die Verhandlung bringen oder ohne Nutzen 
für die Aufklärung der Sache nur zur Verzögerung der Verhandlung gerei« 

chen würde. Volle Kenntuiß der aus ber Vorunterſuchung bervorgehenden 
Thatfachen, Gewandtheit und Geifteögegenwart, um bei unvorhergefehenen 

Swifchenereigniffen fogleich die der Sachlage und dem Gefeße entfprechende 
Verfügung zu treffen, und um das etwa erft während der Verhandlung zum 
Vorſchein kommende Materiale zur Entdecfung der Wahrheit fogleich herbei: 
zufchaffen, Ernft und Würde im öffentlichen Auftreten, Eifer für die Erfor: 
ſchung der Wahrheit und die Förderung der Gerechtigkeit, und die größte Un⸗ 

parteilichfeit — dies find die Anforderungen, welche an den Vorfigenden je: 

"des erfennenden Gerichtes, natürlich im erhöhten -Mafe an den Vorfigenden 

des Schwurgerichtöhofes, geftellt werben müffen, wenn er der ſchwierigen Auf⸗ 
gabe, die zu lö.en er berufen ift, gewachſen fein fol. 

In neuerer Zeit ift wiederholt *) die Trage aufgeworfen worden, ob ed 

zweckmaͤßiger fei, dem Vorfigenden nach dem Worgange des franzöfifchen 
Rechtes eine fo ichwierige Aufgabe zu ftellen, oder das englifche Verfah— 
ren nachzuahmen , welches dem Vorſitzenden eine viel paflivere Stellung zwi⸗ 
fhen dem Anfläger und dem Angeklagten einräumt? Fuͤr das Letztere wurde 

insbefondere der Umftand geltend gemacht, daß diefed Verfahren eine größere 

Unparteilichfeit der Stellung des vorfigenden Nichterd begründe und dem 

Principe des Anklageproceffed mehr entfprede. Vorzüglich wurde darauf 

hingebeutet, daß nad dem englifchen Rechte der vorfigende Nichter fich 
in der Regel an dem Verhöre der Zeugen (denn ein Verhör des Angeklag⸗ 

ten Eommt in England nicht vor) gar nicht betheilige, fondern daß jeder Zeuge 
von demjenigen, der feine Vorladung veranlaßte, und fohin in dem fogenann: 

ten Kreuzverhör (Ccross-examination) von dem Gegner desfelben befragt 

werde, während nach dem franzdfifchen Rechte der Richter im Intereſſe 

der Erforfehung der Wahrheit zuerft den Angeklagten und fohin die Zeugen 
verbört und von Seite des Angeklagten und feines Vertheidigers Fragen an 

*) Das vorzüglichtte Werk über die Stellung und die Pflichten des Affifenpräfidenten nach 

franzöfifchen Rechte it Lacuisine, traite du pouvoir judiciaire dans la direction 

des debals ceriminels. Paris et Dijon. 1843. ©. auch Mittermater's Abhandlung 
über die Stellung bes Aflifenpräfiventen in ber Zeitfegrift: Der Gerichtsfanl 1849 

I. Band S. 17 u. ff. und bie trefflichen Fritifchen Bemerkungen zu biefer Abhandlung 
von dem Appellationsrathe Schlink in Köln in derſelben Zeitfehrift 1849 L Band 

& 351. ff. 



die Zeugen nur durch den Vorſitzenden geftellt werden Finnen. Obfchon nicht 
geläugnet werben kann, daß das englifche Verfahren im Ganzen fi in Eng: 
land als vortrefflich bewährt hat, wurbe doch bei Abfafſung der öfterreichifchen 

Strafptoceßordnung abfichtlich nicht das englifche, fondern das franzö— 
lifde Verfahren als Vorbild betrachtet. Vor Allem fchien es durchaus un⸗ 

zaläflig, bei der Hauptverhandlung, bei welcher allerdings der Natur der Sache 
nach bie Anklageform vorherrfchen muß, jede Spur bes inquiſitoriſchen Prin- 

cips, deſſen bedingte Nichtigkeit gegenwärtig von Niemand mehr in Abrede ge 
ftellt wird, zu befeitigen und die Befragung bed Angeklagten und der Zeugen 
den Parteien allein zu üiberlaffen. Im Civilproceſſe, wo es ſich um -aufgeb- 
bare Rechte handelt, und wobei ed dem Staate weit weniger darum zu thun 
it, daß dieſer oder jener Theil Recht behalte, als vielmehr, daß überhaupt 

Recht gefprochen werde, ift ein folches Verfahren, eine ſolche Waflivität des 
Richters ganz am Plage und eben deßhalb, weil in England die Formen dei 
Civilproceſſes fih großen Xheiled auch im Strafproceffe erhielten, befteht diefe 

Einrichtung noch jegt auf englifhem Boden. Ganz anders aber ift es in ben 
Ländern des Continentes, in welchen das inquifitorifche Princtp fefte Wur⸗ 
jel gefaßt hat und eben in dem Inſtitute der Staatsanwaltſchaft die vollkom⸗ 

menfte Durchführung findet, wo der Staat alſo keineswegs, wie in England, 
von der Verfolgung der Verbrechen fich ganz fern hält, wo baher auch ber 
Richter nicht auf die bloße Prüfung ber von Seite des Anklägerd und des 
Angeklagten beigebrachten Beweismittel beichränft, fontern vielmehr ange- 
wielen ift, auch ſeinerſeits zur Erforfhung ber Wahrheit beizutragen. So we- 
nig es bei Abfaffung der Strafproceßordnung beabfichtigt war, das reine An: 
Hageverfahren einzuführen, deſſen Machtheile die Erfahrung in England hin 

lönglich gelehrt hat, eben fo wenig Eonnte man Anftand nehmen, dem Vor⸗ 

figenden des erfennenden Gerichtes die Leitung des ganzen Verfahrens und 
die Befragung des Angeklagten und ber Zeugen einzuräumen. Es beruht of⸗ 
fenbar auf Uebertreibung, wenn behauptet wird, dadurch feien die wichtig- 
ften Uebelftände des inquifitorifchen Verfahrens beibehalten; denn mer ver: 

möchte den Unterfchieb zu verkennen, welcher zwifchen dem geheim verfaß: 
renden Inquirenten bed alten Unterfuhungsprocefies und dem in öffentlicher 
Bigung, in Gegenwart aller Betheiligten und ded Wertheidigers des Ange 
klagten das Verhör des Befchuldigten und der Ziugen leitenden Vorfigenden 
beſteht? Unter unferen gegenwärtigen Verhaͤltniſſen wäre e8 gewiß fehr ge: 

wagt gewefen, das Kreuzverhör durch die Parteien einzuführen, und fo an 

die Stelle jener ruhigen und unbefangenen Vernehmungsart, die bei dem 
vorfigenden Richter in der Regel vorauszufegen ift, die Abhörung durch die 

Parteien treten zu laſſen, bei welchen nur zu leicht Ruͤckſichten auf den Erfolg 

des Verfahrens die nöthige Gelaffenheit und Unparteilichkeit trüben Eönnten; 

es wäre fehr gewagt geweſen, ben Zeugen der Befragung von Seite bes ber 

Märth, Etrafproceß. 28 
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Matur der Sache nach nicht im reinen Intereffe der Wahrheit, fondern im Par⸗ 

teiintereffe des Angeklagten auftretenden Verteidiger auszufeßen und dadurch 
wenigftens in den erften Jahren gewiß manche ärgerliche Scene zu veranlaffen. 

Mit Recht fage S ch lin in dem oben erwähnten Auffage: „Seht die Juſti; 
vom Staate aus, ift diefer eben fo wefentlidh dabei betheiligt, daß Fein Unſchul⸗ 
diger die Strafe des Verbrechens erleide, ald daß der wirkliche Verbrecher nicht 

firaflos bfeibe, fo muß zwar dem AnHäger fowohl als dem Angeklagten volle 
Gelegenheit gegeben werden, ihre Beweife und Gründe beliebig zu entwickeln; 

man darf aber nicht das Bericht zur Paflivität herabdrüden. Vielmehr ift 

demſelben eine Stellung anzuweiſen, die es über die Parteien erhebt, und 

von welcher aus es der nackten und fchlichten Wahrheit den Sieg zu erringen 

im Stande ift.? 
Im Ganzen hat die Erfahrung, fehr feltene Beiſpiele einer parteilichen 

Amtsführung von Seite des DBorfigenden ausgenommen, fowohl in Frank 

reich und Belgien, ald in den deutfchen Rheinlanden der franzöfiihen Ein: 

richtung das glaͤnzendſte Zeugniß gegeben. Es war gewiß nicht Unkenntniß 

der englifehen Einrichtung, fondern bie fefte Ueberzeugung, daß diefe auf eng- 
liſchem Boden und unter englifchen Verhaͤltniſſen fehr wirkſame Verfah⸗ 
rendweife in Deutfchland unter wefenclich verfchiedenen Verhaͤltniſſen nad: 

theifig wirken müßte, was alle deutſchen Geſetzgebungen beflimmte, in 
Beziehung auf die Stellung des Rorfipenden bei der Hauptverhandlung 
fi nicht dem englifchen, fondern dem frangöfifchen Rechte anzufchließen. Es 
ift zu hoffen, das auch unfer Richterfiand dad Vertrauen, welches in ihn ge- 

fegt wurde, durch eine unpartelifche Haltung rechtfertigen, und daß er die ihm 

von dem Geſetze unter der Controlle der Deffentlichkeit eingeräumte große 

Gewalt nicht urißbrauchen werde. 

$. 264. 

Der Borfigende leitet die Verhandlung, vernimmt den Angeflagten 
und die, Zeugen und beflimmt die Reihenfolge, in welcher Diejenigen, 

welche das Wort verlangen, zu fprechen haben. Er ift verpflichtet, 

alle feine Kräfte anzuwenden, um die Ermittlung ber 

Wahrheit zu befördern. Dagegen hat er alle Anträge und Erörtes 
rungen zu bejeitigen, welche die Hauptverhandlung ohne Nugen für die 

Aufklärung der Sache verzögern würden®). 

*) Bergl. Code d’instruction crim. art. 2662705 — balerifiges Gele vom 10. 
November 1848 55.141, 1425 — würtembergifches Geſetz vom 14. Auguft 1849 
65. 40 -52; — badiſche St. Pr. D. von 1845 $. 2285 — preu ßiſche Verord⸗ 

nung vom 3. Jänner 1849 95. 5& und 985 — heffifches Befeh vom 238. Detober 
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Das Selen bezeichnet die Wirkſamkeit bed Vorfigenden bei der Haupt: 
verhandlung vorzüglich in zweifacher Hinſicht, indem es ihm erſtens die Lei⸗ 

tung ber Verhandlung zumeifet und zweitens feine Verpflichtung aus: 
ſpricht, alle Kräfte zur Förderung der Erforfhung der Wahr: 
heit anzuwenden. Auf diefer Verpflichtung beruht ganz vorzüglich die 
dem Vorfigenden nach $. 238 zuftehende bdiscretionäre Gewalt; aus dem Lei⸗ 
tungsrechte desfelben dagegen ergibt fich feine Berechtigung, den Angeklag⸗ 
ten und Die Zeugen zu vernehmen und die Reihenfolge zu beflimmen, in wel: 
her diejenigen, welche dad Wort von dem Vorfigenden verlangen, gehört 
werden follen, fein Recht, die Reihenfolge der für und wider den Angeklag⸗ 
ten vorzuführenden Beweismittel feftzufegen ($. 274), das Abtreten des An⸗ 
geffagten oder von Zeugen oder Sachverftändigen zu verorbnen ($$. 276, 

279, 280) oder Diefelben zu entlaffen, Eur; Alles vorzußehren, was zur 

Klarheit und zur Beſchleunigung der Verhandlung dienen kann, und alle offen⸗ 
bar nur zur Verzögerung gereichenden Anträge, Erörterungen und Ausführun. 
gen zu befeitigen,, insbefondere ragen, welche der Angeklagte oder deſſen 
Vertheidiger an Zeugen oder Sachverjtändige richten wollen, die ihm aber 
unangemeffen erfcheinen, zurlichzumweifen ($. 278). Es fließt hieraus end⸗ 
ih das Recht ded Morfigenden, den Mertheidiger bed Angeklagten, fo 
wie den allfälligen Privatkläger oder deſſen Vertreter, falls fie ſich von der 
Bade, um die es fich handelt, entfernen follten, zum ®erbleiben bei der 
Sache zu ermahnen, und wenn feine Ermahnungen nichts fruchten würden, 
denſelben das Wort zu entziehen. 

$. 265. 

Dem Borfigenden liegt die Erhaltung der Ruhe und Ordnung und 
ded der Würbe des Gerichtes entſprechenden Anflandes in dem Gerichts- 

ſaale ob. Zeichen des Beifalles oder der Mißbilligung find unterfagt. Der 
Borfigende iſt berechtigt, Perfonen, welche die Sitzung durch ſolche Zei- 

den oder auf andere Weiſe flören, zur Ordnung zu ermahnen und nöthie 
genfalls einzelne oder alle Zuhörer aus dem Sigungsfaale entfernen zu 

laſſen. Widerfegt fich Jemand feinen Befehlen, oder werben die Störun. 
gen wiederholt, fo kann der Vorfigende Die Wiverfeglichen auch verhaften 
laſſen und nad Umftänden zu einer Gefaͤngnißſtrafe bis zu acht Tagen 

nn 

1848 96. 21 -243; — naſſauiſches Gefeh vom 14. April 1849 66. 170; — 
kurheſſiſches Befeh vom 31. October 1848 55. 40, 413 — bannoverifches 
Gefeh vom 24. December 1849 65. 68-72; — braunſchweigiſche St, Pr. O. 
55. 5% und 56 und deu thüringifchen Entwurf 66. 230, 831. 

28* 
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veruriheilen. Gegen ein folches Erkenntniß if Fein Rechtsmittel 

zuläffig. ‚ 

Die in diefem $. aufgeführten Nechte des Vorſitzenden umfaffen dasje⸗ 
nige , was das franzöſiſche Recht Cart. 267) die Polizei der Audienz nennt. 

Der Vorfigende hat bei Ausübung dieſes Rechtes nur nach feinem eigenen 
Ermeffen vorzugehen und ift dabei in Eeiner Weife an die Anficht der bei- 
figenden Richter gebunden, die er nicht einmal zu vernehmen braucht. Es ift 
übrigens eine aus der Natur der Sache fließende Verpflichtung desfelben , das 
äußerfte Mittel der Entfernung aller Zuhörer aus dem Sitzungsſaale, wo⸗ 

durch die Deffentlichkeit der Verhandlung in dem einzelnen Galle (wenigftens 
auf eine gewiſſe Zeit) ausgefchloffen wird, nur dann anzuwenden, wenn ent= 
weder die Entfernung einzelner Zuhörer fruchtlos blieb, oder wenn die Stö⸗ 

rung ber Ruhe einen ſolchen Grad erlangt hat, daß nur die Entfernung aller 
Zubörer die Wiederherftellung der Ruhe im Sitzungsſaale mit Grund erwar- 
ten läßt. Die Verhandlurg felbft ift wegen Entfernung der Zuhörer nicht 

nothiwendig zu unterbrechen, fondern diefelbe ift, fobald die Räumung bes 
Sigungsfaales erfolgt ift, in Abrvefenheit des Publicums fo lange fortzufegen, 

bis das Gericht es zwecimäßig findet, die Deffentlichkeit wieder eintreten zu 
laffen. Die Berechtigung des NVorfigenden, diejenigen, welche fi feinen An⸗ 
ordnungen widerfegen,, fogleidy verhaften zu laffen und nad Umftänden aus 

eigener Macht zu einer angemeffenen Öefängnißftrafe zu verurtheilen, ift zur 
Aufrehthaltung der Ruhe und des Anſehens des Berichtes unentbehrlich. 
Glaubt jedoch der Vorfipende, daß die Widerfeglichkeit nach dem beftehenden 

Strafgefege eine ftrengere Strafe verdiene, oder daß fie ein Verbrechen be⸗ 
gründe, welches jedoch nicht zur Zuftändigkeit der Schmwurgerichte gehören 

darf, fo hat er dad Recht, unter Anwendung des $. 305 der St. Pr. D. die 
alfogleiche "Verhandlung und Aburtheilung durch das verfammelte Bericht zu 

veranlaffen. Nur wenn die Störung oder Wiverfeglichkeit ein zur Zuftändige 

beit der GSefchwornengerichte gehöriges Verbrechen bilden würde, bat der 

Gerichtshof zu verordnen, daß die Ruheftörer auf dem ordentlihen Wege 
verfolge werden ; es ift daher in einem foldhen Falle zu verfügen, daß die 

Vorunterfuhung wider fie gepflogen werde, und das verſammelte Gericht 
ift berechtigt, fogfeich die vorläufige Verwahrung berfelben zu beichließen. 

$. 266. 

Wenn im Laufe einer Hauptverhandblung über einzelne Puncte des 

Verfahrens von den Parteien entgegengefebte Anträge geftellt werden, 

oder wenn der Vorfipende des Gerichtes dem unbeftrittenen Antrage einer 

Partei nicht Statt zu geten findet, fo entfcheidet über folde Zwifchen- 

fragen das Gericht fofort, ohne daß ein ſelbſtſtaͤndiges, die weitere 

Verhandlung hemmendes Rechtsmittel dagegen zuläffig if. 
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Ueber alle im Laufe ber Verhandlung vorkommenden Zwifhenfra« 
gen, deren Entfcheidung das Geſetz nicht dem Vorfigenden- ausdrücklich eins 

räumt, har das Gericht d. i. der Vorfigende im Vereine mit den beiſitzenden 

Richtern zu enefcheiden. Solche Zwifchenfragen Eönnen zuvörderft dadurch auf⸗ 

tauchen, daß im Laufe der Hauptverhandlung über einzelne Punote des Ver: 

fohrens von dem Staatdanmwalte oder dem Angeklagten oder deſſen Vertheidi⸗ 
ger Anträge geftellt und von dem Gegentheile bekämpft werden, 5. B. wenn 

im Falle des Ausbleibens eines Welaftungszeugen der Staatsanwalt auf Fort⸗ 
fegung der Verhandlung und Vorlefung der von diefem Zeugen in der Vor⸗ 

unterſuchung abgelegten Yusfage, der Vertheidiger des Angeklagten aber auf die 
Dertagung der Xerhandlung anträgt ($. 270); oder, wenn fi ein Theil 
der Abhörung eine® von dem Gegner producirten Zeugen deßhalb widerfeßt, 
weil ihm derſelbe nicht innerhalb der im $. 253 bezeichneten Friſt nambaft 

gemacht worden ; oder, wenn der Staatsanwalt und ber Angeklagte über die 

Zrage, ob die Beeidigung ber nad) $. 283 vernommenen Zeugen oder Sach: 
verftändigen ſtattfinde, verfchiedener Meinung find, u. dgl. Außerdem Eönnen 

ſolche Zwiſchenfragen daraus entftehen, daß von Seite des Staatsanwaltes 
oder ded Angeklagten oder des Vertheidigerd Anträge geftellt oder Begehren 

vorgebracht werber , die zwar ber Gegentheil nicht beftritten hat, welche aber 
ber Vorfigende zurückweiſen zu follen glaubt, wenn derjenige Theil, deifen 

Antrag oder Begehren zurüchgewiefen worden, fich bei dem Ausfpruche des 
Vorfigenden nicht beruhigt, fondern bie förmliche Entfcheidung des Gerichtes 

fordert, z. B. wenn der Vertheidiger des Angeklagten au den Vorſitzenden 

das Erfuchen ftellt, eine Frage an den Angeklagten zu richten, der Vorfigenbe 
aber diefelbe, ohne den Gegentheil darüber gehört zu haben, von Amtswegen 

in Gemaͤßheit der $$.264 und 278 als unangemeffen oder nicht zur Sache ge: 
hörig zurückweifet und ber Vertheidiger deffenungeachtet auf ber Stellung biefer 
Stage beharrt und die Entfcheidung des Gerichtes darüber fordert; oder, wem 

ein Theil mit der von dem Vorfißenden in Gemäßheit des $. 274 beftimmten 
Reihenfolge der vorzuführenden Beweismittel unzufrieden ift und.einen förm⸗ 

lihen Antrag auf Uenderung diefer Neihenfolge ftellt u. dgl. 
Segen folche Zwifchenerkenntniffe findet allerdings im Intereſſe der Bes 

ſchleunigung des Verfahrens Eein feldftftändiges, die weitere Verhandlung 
hemmendes Rechtsmittel ftatt; vielmehr ift die Hauptverhandlung ohne Auf: 

(hub fortzufegen und das Endurtheil zu fällen. Es fteht jedoch jenem Theile, 
der ſich durch ein ſolches Zwiſchenerkenntniß befchwert erachtet, und ber dar⸗ 
thun zu können glaubt, daß eine andere Enticheidung der Zwilchenfrage auf 
die Entfcheidung der Hauptſache wefentlihen Einfluß gehabt haben würde, 

frei, dies mittelft der gegen dad Endurtheil gerichteten Beſchwerde auszufuͤh⸗ 
ren, und zwar felbft dann, wenn er diefem Zwiſchenerkenntniſſe, ohne im 
Laufe der Verhandlung fich fogleich die Beſchwerde dagegen vorzubehalten, 
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Folge geleiftet hat ($. 858). Alle Zwiſchenerkenntniſſe des Gerichtes ſowohl, als 

auch die von dem Vorſitzenden über Anträge der Parteien ergangenen Ent⸗ 
ſcheidungen müffen in dem Sigungsprotocolle aufgeführt werden ($. 295). 

IH. Beginn der Hauptverhandlung. 

$. 267. 

Die Hauptverhandlung beginnt mit dem Aufruf der Sache durch den 
Schriftführer. Der Angeklagte erſcheint ungefeffelt, jedoch wenn er 
in der Unterfuhungshaft ift, in Begleitung einer Wache. Die zur Bes 

weisführung etwa erforderlichen Gegenftände, welche dem Angeflagten 

oder den Zeugen zur Anerkennung vorzulegen find, müffen vor dem Be— 

ginne der Verhandlung in den Gerichtsſaal gebracht werben, 

Die Beftimmung bes Geſetzes, daß der Angeklagte in der Öffentlichen 

Gerichtsſitzung, in welcher die Hauptverhandlung ftattfinden ſoll, ungefeflelt 

erfcheine, eine Beftimmung, die nicht nur im franzöſiſchen Rechte (Code 

art. 310), fondern auch in allen neueren Gefegen ſich findet, hat ihren 

Grund darin, baß das Geſetz felbft den bloßen Schein vermeiden will, als 

ob die Freiheit der Wertheidigung ded Angeklagten befchränkt würde. Der 
phyſiſche Zwang, welchen Feſſeln jeder Art dem Angeklagten auferlegen, 
Eönnte leicht auch feine geiftige Freiheit beeinträchtigen. Ausnahmsweiſe kann 

jeboch allerdings felbft während der Hauptverhandlung Eraft der dem Vor: 

figenden auferlegten Pflicht, die Ordnung und Ruhe im Sitzungsſaale auf: 
recht zu erhalten, eine Feflelung des Angeklagten verfügt werden"), wenn 

dies wegen befonderer Gefährlichkeit feiner Perfon zur Sicherheit Anderer ober, 

um ihn an Selbſtmordverſuchen zu hindern, erforderlich erfcheint und das 

Bericht aus wichtigen Gründen von ber ihm durch den $. 298 eingeräumten 
Befugniß, die Verhandlung im Falle eined ungeziemenden Benehmens bes 
Angeklagten in feiner Abwefenheit vorzunehmen, nicht Öebrauch machen will. 

8. 268. 

Der Borfigende befragt hierauf den Angeklagten um Bor- und Zu⸗ 

namen, Alter, Stand, Gewerbe oder Beichäftigung, Religion, Ge⸗ 

*) Der Saffationshof zu Paris hat fo in einem einzelnen Falle (Spruch vom 7. October 

1830) entſchieden, in welchem ber Vorfigende des Schwurgerichtshofes fi bewogen 
gefunden , dem Angeflagten während eines Theiles ber Verhandlung Hanbfchellen ans 

legen zu lafien. Sebire cl Carteret, eneyclopedie du droit. Tome VII. p. 7%. 
Das würtembergifche Geſetz vom 14. Auguſt 1849 $. 115 beflimmt basjelbe aus⸗ 
drücklich, indem es bort heißt: „Ausnahmsweife kann ber Präfivent Feſſelung, fo wie 
fonftige Sicherheitomaßregeln anorbnen.® 
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burts, und Wohnort, und ermahnt ihn zur Aufmerkſamkeit auf die vor⸗ 
autragende Anklage und den Gang der Verhandlung. Er erinnert zugleich 
den Bertheidiger des Angeklagten, nichts gegen fein Gewiſſen und gegen 
die dem Geſetze ſchuldige Achtung vorzubringen, und fi mit Anſtand und 
Mäfigung auszubrüden. 

Die in diefem $. angeorbnete Befragung bed Angeklagten bat Feinen 
anderen Zweck, als die Sdentität feiner Perſon und bie wichtigften perſoͤn⸗ 
lihen Verhaͤltniſſe desfelben vor dem erfennenden Gerichte feftzuftellen ; fie ift 
Daher auf die im Terte des Geſetzes bezeichneten Bragepuncte zu befchränfen 

und alle weitere Vernehmung des Angeklagten auf den im $. 272 angege- 

benen Zeitpunct zu verfchieben. — Soll der Angeklagte die von dem Gerichte 

an ihn geftellten Sragen ftehend oder fißend beantworten?! — In Frank 
reich if es Sitte, daß ber Angeklagte, fo oft da8 Gericht zu feiner Ver⸗ 
nehmung fchreitet, fich erhebt und ftehend antwortet. Gewiß ift dies ber Wuͤrde 
des Gerichtes weit enzfprechender, ald wenn der Angeklagte bei der Verneh⸗ 
mung fißen bleibt; zugleich ift dies für die Vernehmbarkeit feiner Antworten 
in dem ®rrichtsfaale nothwendig. Ich glaube daher, daß bie Gerichte auch bei 
und diefe Sitte der franzöfifhen Rechtsausübung einbürgern follten. Die Be: 
ſtimmung ded$. 210 fteht dabei nicht im Wege, indem ber Angeklagte währen 

der ganzen übrigen Verhandlung bis zur Ankündigung des Urtheiles figen 
Eann, und es bei weitläufigen Vernehmungen, bei welchen das Stehen dem 

Angeklagten laͤſtig fallen Fönnte, dem Verfigenden des Berichtes zufteht, dem 
Angefhuldigten auch während der Vernehmung einen Sig zu geftatten. 

Was die an den Vertheidiger des Angelagten zu richtende Ermahnung 
betrifft, fo ift diefelbe dem Art. 311 der franzöſiſchen Strafproceforb: 

nung entnommen. Die Erfahrung hat ihre Müglichkeit bewährt und gerabe 
der Umſtand, daß biefe Ermahnung für jeden Vertheidiger ohne Ausnahme, 
ſelbſt für Advocaten oder Gerichtöperfonen vorgefchrieben ift, benimmt derſel⸗ 
ben das Verlegende, welches darin liegen würde, wenn fie nur gewiffen Per: 
fonen gemacht werden müßte. Es ift eben eine allgemeine Erinnerung an die 
geſetzlichen Pflichten, wie die Ermahnung zur Angabe ber Wahrheit, welche 
jedem Zeugen zu machen ift, wie bie Erinnerung an die Heiligkeit des Eides, 
welche jedem Zeugeneide vorausgefchickt werden muß. Dem Vorfigenden des 
Berichtes fteht es immerhin zu, die Erinnerung in foldhe Worte zu faflen, wie . 

fie der Perſoͤnlichkeit des Vertheidigers entfprechen, 3. B. daß bderfelbe an bie 

Vorfchrift des $. 268 der St. Pr. D. Über die Haltung des Wertheidigers 
erinnert werde. 

$. 269. 

Hierauf wird bei fonftiger Richtigfeit das Verweiſungser⸗ 

fenntniß und bie Ankl ageſchrift von dem Schriftführer mit lauter Stim⸗ 
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me vorgelefen. Iſt in Gemäßheit des $. 252 keine Anklageſchrift überreicht 

worden, fo hat der Staatsanwalt nun feine Anklage auf die im $. 250 

bezeichnete Weiſe muͤndlich vorzutragen. Sohin werden die auf Antrag 

des Staatsanwaltes und des Angeklagten vorgeladenen Zeugen und Sad- 

verftändigen aufgerufen, und der Borfigende befiehlt ihnen, nachdem er 

fie an die Heiligkeit des von ihnen abzulegenden Eides erinnert hat, fidh 

in das für fie beftimmte Zimmer zu begeben. Er ordnet auch nach Befin- 

den Mafregeln an, um Berabredungen oder Befprechungen der Zeugen 

zu verhindern, 

Das Verweifungserkenntniß und die Anflagefchrift bilden die Grund: 
lage der ganzen Hauptverhandlung, ihre Worlefung ift daher bei fonftiger 
Nichtigkeit vorgefehrieben. In den Zällen, in welchen Eeine Anklageſchrift 

überreicht wurde, hat der Staatsanwalt oder der Privatankläger die Anklage in 
Semäßheit des $. 252 mündlich Eurz zu entwickeln. Die im $. 269 enthal: 

tene Hinweiſung auf den $. 250 bezeichnet die Hauptpuncte, welde diefe 

mündliche Entwicklung umfaflen foll, nämlich eine Darftellung der Xhatfa- 

hen, auf welchen die Anklage beruht, mit allen erſchwerenden oder mildern» 
den Umftänden, die Anführung der fowohl für den Thatbeftand ald für die 
Schuld des Angeklagten vorliegenden Beweismittel und bie mit dem Der: 
weifungserkenntniffe genau übereinftimmende Anklageformel ($. 250 lit. c). 

Die Namhaftmachung der Zeugen und Sachverftändigen, welche auf Begeh⸗ 
ren der Staatdanmwaltfchaft oder des Privatanklägers vorgeladen worden, 

unb derjenigen, bei welchen fich der Ankläger mit der Vorleſung ber in der 

Vorunterfuchung gemachten Angaben. begnügen will, ($. 250 lit. d), iſt bei 
diefer muͤndlichen Entwidlung ganz überfläffig, weil das Verzeichniß biefer 
Zeugen und Sacverftändigen ohnehin nach $. 252 dem Angeklagten bereits 
mitgetheilt fein muß. Uebrigens ift es klar, daß fich der Anfläger bei diefer 

mündlichen Entwicklung fo Eurz als möglich faffen fol, und daß es ihm (be- 

fonder6 bei geftändigen Angeklagten) freifteht, fi in Beziehung auf die That: 
ſachen auf ben Inhalt bed Werweilungserkenntniffes, deſſen Gründe ohnehin 

das wichtigfte Thatfächliche umfaffen , zu beziehen. Nur die Anflageformel ift 

von dem Unkläger in allen Zällen in der vom Gefeße ($. 250 lit- c) vorge: 
fhriebenen Form vorzutragen. 

Aus dem ganzen Inhalte dieſes $. ergibt fich,, daß die Zeugen und Sad: 
verftändigen der Vorlefung des Verweifungserkenntniffes und der Anklagefchrift, 
fo wie der mündlichen Entwicklung der Anklage beimohnen bürfen, wie dies 
auch im franzöſiſchen Rechte (art. 315 und 316) und nach allen übrigen 

Geſetzen der Hall ift. Sollte in Beziehung auf einzelne Zeugen deren Anwefenheit 
bei der Vorlefung des Verweifungserkenntniffes und der Anklageſchrift bedenk⸗ 
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lich erfcheinen, fo ſteht dem Vorſitzenden Eraft ber ihm in ben 6$. 364 und 

und 269 eingeräumten Gewalt das Recht zu, Vorkehrungen zu treffen, da⸗ 
mit diefe Zeugen von der erwähnten Vorleſung ferngehalten werben, indem 

er fie fchon vor derfelben in das für die Zeugen beflimmte Zimmer verweifet 

und nöthigen Falles abführen läßt. - 
Nach der Vorlefung oder mündlichen Entwidlung der Anklage werben 

die Zeugen und &achverfländigen vorgerufen, indem ber Schriftführer das 
Verzeichniß derfelden mit lauter Stimme vorliedt, Die aufgerufenen Zeugen 
und Sachverftändigen haben vorzutreten, worauf ihnen gemeinfchaftlich von 
dem Vorfigenden die Erinnerung an Ihre Pflicht, Über alles, worüber man 
fie vernehmen werde , die reine und volle Wahrheit anzugeben, an bie Heilig⸗ 

keit des von ihnen abzulegenden Eides und an die Folgen des Meineides ge- 
macht wird. Diefe fowohl mit der franzöſiſchen Webung als mit dem 

Art. 155 tes baierifchen Gefeged vom 10. November 1848 übereinftim: 

mende Verfügung hat ihren Grund darin, daß bie Erinnerung, welche der Vor: 
figende in biefer Weile an alle Zeugen und Sachverftändigen richtet, auf die: 
felben einen größeren Eindruck zu machen geeignet ift, als wenn der Vorfigende 
gezwungen wäre, diefe Ermahnung an jeden Zeugen einzeln zn richten, wobei 
nicht nur Die häufige Wiederholung derfelben Formel auf das Publicum ermüdend 

wirfen müßte, fondern auch die Gefahr fehr nahe liegt, daß diefe Erinnerung 

ju einer jedes Eindruckes ermangelnden leeren Form herabfinke und ihre eigente 

fihe Bedeutung verliere. 
Der Vorfigende befiehlt hierauf den Zeugen und Sachverftändigen, ſich 

in das für fie beflimmte Zimmer zu begeben, um in ihrer Abweſenheit zur 

Vernehmung bed Angeklagten und fohin zur Vorrufung und Vernehmung der 
einzelnen Zeugen zu fchreiten. Sollte e6 in einem einzelnen Galle von Wichtig: 
keit fein, zur Ermittlung der Wahrheit die Befprehung der Zeugen unter 
einander zu verhindern, fo bat der Worfigende die hiezu erforderlichen An: 
ordnungen zu treffen. Uebrigens verfteht es fich von felbft, daß nicht nur die 

Unterlaffung der Beobachtung diefer Vorſchriften Feine Nichtigkeit des Ver⸗ 

fahrens nach fich zieht *), fondern daß es auch in der Macht des Vorfigenden 

*) Auch der franzöfifche Caſſationshof hat wieberholt entfchieben, baß Feine Nichtig- 
feit des Verfahrens daraus entfpringe, wenn ſich die engen nicht in das für fie bes 

Rimmte Zimmer zurüdgezogen haben, ober wenn ein Zenge ber Verhandlung während 
ber Bernehmung ber übrigen Zeugen beigewohnt hat. Sebire et Cartorel, encyclo- 

pedie du droit Tome VII. p. 80. Morin, dielionnaire du droit criminel p. 223 

und 741. Uebrigens fieht es bem Staatsanwalt fowohl, ale bem Augeflagten und 
befien Bertheibiger zu, auf der genauen Beobachtung ber gefehlichen Regel zu beftchen 

und, falls diefelbe nicht beachtet worben wäre, die daraus allenfalls fid ergebenden 
Bebenten gegen die Slaubwürdigfeit bes Zeugen, welcher den früheren Zeugenausfagen 

beiwohnte, am Schlufie der Verhandlung geltend zu machen. 
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liegt, in Fällen, in welchen bie Entfernung ber Zeugen und Sachverſtaͤndi⸗ 
gen au dem Gerichtsſaale ald ganz unnöthig erfcheint, (3. B. in den meiften 

vor das Vezirks:Collegialgeriht gehörigen Zällen, in welchen der Angeklagte 
fchon in der Vorunterfuchung ein mit allen Erhebungen übereinftimmenbes 
Geſtaͤndniß abgelegt hat), zur Befchleunigung ded Verfahrens biefe Entfer- 

nung ganz zu unterlaflen. Ebenfo ergibt fih aus $. 264 die Befugniß des 
Vorfigenden, einzelne Zeugen oder Sachverfländige, deren Anweſenheit bei 
der ganzen Hauptverbandlung im SSnterefle der Ermittlung der Wahrheit 
liegt, (wie z. B. die Arweſenheit der Sachverftändigen bei der Vernehmung 
aller Zeugen in dem bekannten Görlig’fchen Proceffe) gar nicht abtreten zu 

laſſen. Daß der Belchäbigte, wenn er fih dem Strafverfahren angefchloffen, 
felbft dann, wenn er zugleich ald Zeuge vernommen werden muß , der 
ganzen Hauptverhandlung beimohnen dürfe, ergibt ſich aus $. 4083. 

$. 270. 

Wenn Zeugen oder Sachverftändige der an fie ergangenen Vorla- 

dung ungeachtet bei der Hauptverhandlung nicht erfcheinen, jo kann das 

Gericht deren alfogleiche Vorführung verfügen. ft dieſe nicht möglich, 

fo entfcheivet das Gericht nach Anhörung des Staatsanwaltes und des 

Angellagten over feines Vertheidigers, ob die Hauptverhandlung vertagt 

oder fortgefegt werben folle, und ob in diefem Kalle ftatt der mündlichen 

Abhörung jener Zeugen oder Sachverſtaͤndigen die in der Vorunterfuchung 

abgelegten Ausſagen derfelben vorzulefen feten. Der Ausgebliebene ift 

zu einer Geldftrafe von zehn Gulden bis fünfzig Gulden zu verurtbeilen. 

Iſt die Hauptverhandlung vertagt worden, fo hat er überbied die Koften 

ber durch fein Ausbleiben vereitelten Sigung zu tragen. Auch fann, um 

fein Erfcheinen bei der neu angeordneten Sitzung zu fihern, ein Borfüh- 

rungsbefehl wider ihn erlaffen werben. 

$. 271. 

Gegen die in Gemäßheit des vorftehenden Paragraphes audgefproche: 

nen Berurtheilungen kann der Zeuge oder Sachverftändige binnen acht 

Zagen nad der an ihn erfolgten Zuftellung des diesfälligen Erkenntniſſes 

bei dem verurtheilenden Gerichte Einſpruch erheben. Wenn er nachzu: 

weifen vermag, daß Ihm die Vorlabung nicht gehörig behändigt worden, 

oder daß ihn ein unvorbergefehenes und unabwendbares Hinderniß vom 

Erfcheinen abgehalten habe, kann er von der wider ihn ausgeſprochenen 

Strafe gänzlich losgezaͤhlt werden. Eine Minderung der verhängten Steafe 
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oder des ihm auferlegten Stoftenbetrages kann ausgefprochen werben, wenn 

er darzuthun im Stande iſt, daß dieſe Strafe odes Koftenverurtheilung nicht 

im Verhältniffe zu feiner Verſaͤumniß fieht. Gegen dieſe Erfenntnifje bes . 

Bezirks⸗Collegialgerichtes ift Fein weiteres Rechtsmittel zuläflig*). 

Wenn ein Zeuge ausgeblieben ift, fo muß das Gericht beide Theile ver- 

nehmen, ob fie feines Ausbleibens ungeachtet die Fortſetzung der Verhand⸗ 
lung begebren, oder ob die Hauptverhandlung vertagt und der ausgebliebene 

Zeuge neuerlich vorgeladen ober nöthigenfalls vorgeführt werden jolle. Die 

größere ober geringere Wichtigkeit der Ausſage ded Uusgebliebenen muß da» 

bei den Ausfchlag geben. Uebrigens fteht dem Gerichte felbft dann, wenn 
beide Theile mit der Kortfegung der Verhandlung einverftanden wären, das 
Recht zu, im Intereſſe der Ermittlung der Wahrheit die Verhandlung zu 
vertagen, um den außgebliebenen Zeugen perfönlich vernehmen zu Eönnen. 

Selbft ann, wenn in Folge der Vernehmung beider Theile die Fortſetzung 
der Verhandlung befchloffen worden wäre, kann noch im Laufe der Verbands 
lung die Vertagung derſelben flattfinden, wenn ſich nämlich erft aus ben 

Ausfagen der vernommenen Zeugen die Nothwendigkeit ergibt, einen abwe- 

fenden Zeugen im Intereſſe der Erforfchung der Wahrheit perſönlich zu ver- 
nehmen. ($. 301.) 

Die Größe der im $. 270 angedrohten Seldftrafe Hat ihren Grund dar: - 

in, daß der Nachtheil, welcher aus der Vereitlung einer Hauptverhandlung 

durch das Ausbleiben eined Zeugen ſowohl für den Staat, old den Angeklag⸗ 
ten entfteht, viel bedeutender ift, ald der Nachtheil, welcher durch das Auss 
bleiben eine® Zeugen in der Borunterfuchung verurfacht wird. (Vergl. $. 165.) 

Gegen die Verurtheilung, welche dad Gericht nach 8. 270 gegen einen aus: 

gebliebenen Zeugen oder Sachverftändigen ausgeſprochen, ſteht diefem nur 
dad Nechtsmittel der Einſprache (die opposilion ded franzöfifchen 

Rechtes) zu. Der Einſpruch ift bei dem verurtheilenden Gerichte zu erheben. 

Wäre die Verurtheilung von dem Schwurgerichtshofe erfolge, fo ift die Ein- 
ſprache bei demfelben, und wenn diefer nicht mehr verfammelt ift, nach ber 
Analogie des $. 48 bei dem Landedgerichte zu erheben. Leber jede Einfprache 
it vor der Entfcheidung die Staatdanwaltfchaft zu vernehmen, welche auch 

*) Bergl. Code d’instruction crim. art. 354— 356; baie riſches Geſetz vom 10. Nov. 

1848 66. 151—1535; — wür temb erg. Geſetz vom 14. Aug. 1849 65. 146—1485 — 
heffifches Geſetz vom 28. October 1848 65. 153—1555 Furhbeffifches Gefek 
vom 31. October 1848 $$. 8%—85; naffauifches Gefeh vom 14. April 1849 55. 

151—153;5 bra unſch weigiſche St. Pr. O. $. 1315 hannoveriſches Belek 

vom 24 December 1849 96. 55585 badiſche St Pr. O. von 1845 99. 220—22% 
thäringiſche Entwurf $$. 222226, 
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derufen if, im Laufe der Hauptverhandlung auf Anwendung ber Straf⸗ 
vorfchrift des $. 270 gegen unentſchuldigt ausgebliebene Zeugen oder Sad 
verftändige bei dem Gerichte anzutragen. Gegen bie über ben Einfprudy er 
folgten Erfenntniffe ded Bezirks Collegialgerichtes, des Schwurgerichtshofes 
oder des an deſſen Stelle erkennenden Landesgerichtes findet Bein Rechtsmit⸗ 
tel ſtatt. 

IV. Vernehmung des Angellagten. 

Nachdem die vorftehenden Förmlichkeiten erfüllt find, insbefondere nach⸗ 

dem bie Vorlefung bed Vermweifungserkenntnifles und der Anklagefchrift ober 
die mündliche Entwicklung der Anklage und der Aufruf ber Zeugen erfolgt ift, 

und Leptere fi in das für fie beſtimmte Zimmer entfernt hoben, beginnt der 

Vorfigende die Vernehmung bed Angeklagten über alle für die Urtheilsfällung 
entfcheidenden Thatfachen. Dasöäfterreichifche Geſetz has fich in diefer Be: 
jiehung der franzöfifchen Praris angefchloffen, nach welcher das Verhör bes 

Angeklagten den Beginn der eigentlichen Verhandlung bezeichnet, obſchon das 

Geſetz felbft dieſes Verhör nicht vorſchreibt. Das franzöfifhe Verfahren 

unt erſcheid et ſich hierin weſentlich von dem engliſchen Rechte, nach wel⸗ 

chem der Angeklagte haufig als ein ruhiger Zuſchauer der ganzen Verhand⸗ 
fung erfcheint,, an welchen Eeine Sragen weder von Seite des Gerichtes, noch 

des Anklaͤgers gerichtet werden, fondern der im Gegentheile felbft berechtigt 
ift, nicht nur an die von ihm, fondern auch an die von feinem Gegner probu: 

cirten Zeugen Sragen zu ftellen. Diefe Einrichtung des englifchen Verfah⸗ 
fahrens wurte in neuerer Zeit wiederholt lebhaft vertheibigt *) und gegen bie 

franzöfifche Einrichtung namentlich der Grund geltend gemacht, daf der 
Angeklagte burch dieſes Verhör zu Geſtaͤndniſſen gedrängt oder in Wider: 
fprüche verwickelt werbe, welde dem Staatsanwalte ald Beweismittel für 

die Schuld des Angeklagten dienen Eönnen, während in dem Anklageverfah: 
ren es Sache des Anklägers fei, die Beweife der That zu flefern, und der 

Angeklagte nach feinem Belieben darauf antworten Eönne oder nicht. Außer: 
dem wurde dagegen angeführt, baß der Vorfigende bei dieſer Vernehmung 
des Angeklagten gezwungen fei, fchon in diefem Stadium des Verfahrens 

—,— — 

*) Befonders von Mittermater in dem fchon oben erwähnten Auflage über die Stels 
lung bes Affifenpräftbeuten in der Zeitfchrift: Der Gerichtsſaal 1849 1. Band ©. 17 
u. ff. und von dem auszezeichneten franzöflfchen Rechtslchrer Faustin Helie in ber 

Gazelte des tribunaux vom 4. Jänn : 1843. Lebierer belämpft das Verhör des An- 

geflagten vorzüglich ans dem Gefichtspuncte, daß ber Beſchuldigte durch nnäberlegte 
ober ungeſchickte Antworten leicht feine Lage verfchlimmern und dadurch alle Bemklm:: 

gen feines Vertheidigers vereiteln fönne, daß es baher mit dem, dem Angeflagten eins 

geräumten DBertheidigungerechte in Wiberfpruch fiche, wenn man von ihm nnmilicl: 
bar Erklärungen über bie ihm zur Laft gelegten Thatfachen forbert. 
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die Ergebniffe ber Vorunterfuchung herbeizuziehen und dem Angeklagten ver- 
zubalten, was mit dem Principe der Mündlichkeit ded Verfahrens, wornach 
nur da, was in ber Gerichtöfigung feldft vorkommt, entfcheiden fol, im 
W iderfpruche ſtehe. 

Dagegen wurde das Verhör des Angeklagten mit treffenden Gründen 
von Lacuifine in feinem erwähnten Werke: du pouvoir judicinire dans 
la direction des debats criminels (p. 246—252) und von dem rheinlän- 
diſchen Appellationsrathe Sch lin lim Gerichtsfaal 1849 1. Band ©. 360 u. f.) 

vertheidigt und beſonders der Umſtand hervorgehoben, daß diefe Vernehmung 

nicht blos als eine Gefahr für den Angeklagten, als ein Mittel, Geſtänd⸗ 
niſſe von ihm zu erlangen, fondern vielmehr als eine wichtige Garantie für 
den Angeklagten betrachtet werden müfle, indem ihm dadurch die beite Ge: 
fegenheit geboten werde, Alles, was zu feiner Rechtfertigung dienen Eann, 
vorzubringen,, feine früheren Angaben nad Umftänden zu berichtigen und im 
rechten Lichte barzuftellen, fo daß jeder Angeklagte, der feiner Unfchuld ber 
mußt ift, fi eine ſolche Gelegenheit, öffentlich feine Unſchuld darzuthun, 
wünſchen müſſe. Ein Mißbrauch dieſes Verhöres ift, da dasielbe öffentlich 

und in Gegenwart des Vertheidigerd vorgenommen wird, nicht zu beforgen. 
Aud die Einwendung, welche aus einer angeblichen Verlegung des Grund⸗ 

faßes der Muͤndlichkeit hergehole wird, zerfällt bei genauerer Erwägung; 
denn es ift nach der ganzen Anlage des Verfahrens nicht zu vermeiden, daß 
die Ergebniſſe der Vorunterfuchung in die Verhandlung einbezogen werden; ja, 

gerade das Verweifungserkenntniß und die Anklageacte find ganz vorzüglich 
Dazu beflimmt, diefe Ergebniffe der Vorunterſuchung ald die Grundlage der 
SDauptverhandlung den Richtern oder Geſchwornen befannt zu geben. Die Erfah⸗ 
rung, die man nun feit mehr als 40 Jahren in Frankreich, Belgien und den 
deutfchen Rheinlanden gemacht hat, ſpricht ganz zu Gunften der Bornahme 

des Verhöres mit dem Angeklagten, indem dieſes dazu dient, den weiteren 

Ermitilungen eine fahgemäße Richtung zu geben, und insbefondere in ver. 

wicelten Sällen und bei mehreren Angeklagten gleich im Beginne der Vers 

handlung dur Feſtſtellung deffen, was von den Angeklagten zugeftanden 

und deffen, was geläugnet wird, eine fihere Örundlage für die Beweisauf⸗ 

nahme zu gewinnen. 
Aus diefen Gründen hat ſich die öfterreichifcdhe Gefeßgebung bewo⸗ 

gem gefunden, die in Fraukreich befteheude Praxis, welche in den preußiſchen 

Hheinlanden durch das Eirculare der Immediat-Juſtiz⸗Commiſſion vom 

3. December 1816 gefeßliche Geltung erhalten bat, nach dem Vorgange faft 

aller neueren deutſchen Gefege *) beizubehalten, und zwar um fo mehr, 

e) Baierifhes Geſetz vom 10. November 1848 $. 1565 — würtembergifdes 

Geſetz vom 14. Auguft 1849 $. 1223 — badi St. Pr. O. von 1845 $. 8305 
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da wenigftens in einem großen Theile des öſterreichiſchen Staates noch gegen- 

wärtig fo häufig Geftändniffe von Seite der Angefchuldigten abgelegt werden, 

daß es Faum als ein Kortfchritt hätte betrachtet werden können, durch Ein: 

führung des englifhen Syſtemes diefen Reſt unverborbenen Sinnes, der 

noch im Molke lebt, zu verkuͤmmern. 

$. 272. 

Nachdem die Zeugen abgetreten find (6.269), vernimmt der Bor: 

fipente ven Angeklagten über alle für die Uxtheilsfällung erheblichen That— 

umflände unter Beobachtung der in den SS. 210 bis 217 enthaltenen Bor 

fchriften. Eine Befragung des Angeklagten fann auch fpäter im Laufe ber 

Hauptverhandlung ftattfinden, fo oft es die vorgeführten Beweismittel 

angemefjen erfcheinen laſſen. Widerruft der Angeklagte ein in der Vor⸗ 

unterfuchung abgelegted Geftändniß, fo ift er um die Gründe feine Wi- 

berrufes zu befragen. Der Borfigende kann in biefem Falle das früher 

abgelegte Geſtaͤndniß aus den Vorunterfuhungsacten vorlefen laſſen. 

Es bedarf kaum ber Erwähnung, daß diefe Vernehmung des Angeſchul⸗ 
bigten, wenn diefelbe ihrem Zwecke entfprechen foll, von dem Xorfigenden, 

der dabei nur feine Pflicht, die Wahrheit zu erforfehen, vor Augen haben 

darf, mit Ruhe und Offenheit, mit Ernft und Würde geleitet werden muß, 

daß ſich der Vorfigende dabei nicht nur aller captiöfen, dunklen ober zweis 
deutigen Sragen, fondern auch fo viel ald möglich aller Suggeſtivfragen 
enthalten fol. Uebrigens ift e6 ganz bem Ermeſſen bed Vorfigenden anheim: 

geftellt , wie weit er diefe Vernehmung rückfichtlich der einzelnen den Gegen" 
ftand der Anklage bildenden oder als Beweismittel der Schuld dienenden 

Thatumftände ausdehnen wolle, insbefondere, ob er nach den Umftänden 
des Kalle dem Angelagten In ähnlicher Weife, wie es in der Vorunterfu: 
hung gefchieht, Vorhalte zu machen zweckmaͤßig findet. Der leitende Grund⸗ 
ſatz muß auch bei diefer Vernehmung fein, daß der Angeklagte die Kenntniß 

aller gegen ihn vorfiegenden Verdachtögrände und vollftändige Gelegenheit 
zu deren Befeitigung und zu feiner Rechtfertigung erhalte. Daß der Ange: 
klagte felbft und unmittelbar, ohne vorläufige Berathung mit dem Verthei⸗ 
diger, die an ihn geftellten Sragen beantworten müffe, ergibt fich aus der 

Vorfchrift des $. 278. Sind mehrere Angeklagte in Einer Hauptverhandlung 
zu vernehmen, fo fteht tem Vorſitzenden die Beftimmung der Ordnung zu, 

— heſſiſches Geſez vom 28. October 1848 $. 14%5 — Furbeffifches Belek 
vom 31. October 1848 9.645 — hannoverifches Geſetz vom 24. December 
1849 $. 895 — preußische Verorbnung vom 3. Jänner 1849 66. 54 und 985 — 

. braunfdgweigifhe St. Pr. D. 9.1335 — thüringifer Entwurf $. 235. 

h 



in welcher er deren Vernehmung einleiten will. In der Negel wird er mit 
dem Hauptſchuldigen beginnen. 

8. 273. 

Es ift dem Angeklagten unbenommen, fich auch während der Haupt- 

verhandlung mit feinem Vertheidiger zu befprechen; es ift ihm jedoch nicht 

geftattet, ſich mit bemfelben über die unmittelbare Beantwortung der an 

ihn geftellten Fragen zu berathen. 

V. Beweisverfahren, 

Nach der Vernehmung des Angeklagten beginnt der wichtigfte Theil der 
Hauptverhan dlung, das Beweisverfahren, welches die Vernehmung 
der für und wider den Angeklagten aufgeführten Zeugen und Sachverſtaͤndi⸗ 

gen, die Vorleſung der für den Anfchuldigungd« oder Entſchuldigungsbe⸗ 
weis erheblichen Uctenftücde, die Vorweiſung der Gegenftände des Verbre⸗ 
chend oder Vergebene , kurz die Vorführung aller Beweismittel für die An⸗ 
Plage , fo wie für die Vertheidigung umfaßt. Die zweckmaͤßige Leitung des 
Beweisverfahrens iſt eine der Hauptaufgaben des Vorfißenden, damit aus 
Den vorgeführten Beweismitteln die Thatfachen fidy für die Richter oder Ge⸗ 

Schwornen mit der größten Klarheit und fo viel als möglich in natürlicher - 

Drdnung ergeben. Die Zeftfegung der Reihenfolge, in welcher die einzelnen 
Beweismittel zu benügen find, gehört zu den ſchwierigſten und wichtigften 

Morarbeiten für die Hauptverhandlung. Das Geſetz konnte dafür nur fehr alle 

gemeine Beflimmungen geben, die im $. 274 enthalten find. 

8. 274. 

Nah der Bernehmung des Angeklagten find zuerſt die von dem 

Staatsanwalt, und dann die von dem Angeklagten zu gebrauchenven Be: 

weismittel vorzuführen. 

Die Reihenfolge derſelben wird von dem Vorfigenden unter Beadh- 

tung der vor Beginn der Verhandlung an ihn gelangten Anträge der Bars 

teten beftimmt. Der Staatsanwalt und der Angellagte Fönnen im Laufe 

der Hauptverhandlung Beweismittel fallen laſſen, jedoch nur wenn ber 

Gegner zuftimmt. 

Am Allgemeinen muß der Grundfaß gelten, daß zuerft die für den An⸗ 
fhuldigungsbemeis, fomit die von dem Staatsanwalte oder dem Privatklaͤ⸗ 
ger zu gebrauchenden Beweismittel, und dann erft die für den Entſchuldi⸗ 

gungsbeweis beigebrachten, fomit vorzüglich von dem Angeklagten oder deffen 
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Vertheidiger probducirten Beweismittel vorzuführen felen; doch fteht es dem 
Vorfipenden Eraft der ihm durch 8. 264 auferlegten Pflicht zu , in einzeluen 
Sällen, wo es der Ermittlung der Wahrheit förderlich erfcheint, diefe Reiben: 

folge zu verändern. 

Was nun die Ordnung anbelangt, in welcher die für die Anklage, und 
fohin die für die Vertheidigung beigebrachten Beweismittel vorzuführen find, 

fo haben der Staatsanwalt und ber Angeklagte oder beflen Vertheidiger das 
Necht, für die Vernehmung der auf Aulangen jedes Theiles vorgeladenen 
Zeugen und Sachverftändigen, fo wie für die Benügung der übrigen Beweis. 
mittel die ihrem Ermeflen nach entfprechende Reihenfolge zu entwerfen und 
diefe ihre Anträge vor dem Beginne der Verhandlung (in befonders ſchwieri⸗ 

gen und verwidelten Faͤllen an dem der Verhandlung vorhergehenden Tage) 
dem Worfigenden zu übergeben, welcher diefe Anträge zu prüfen und unter 

Beachtung derfelben die Reihenfolge, in welcher die Beweismittel verzuführen 

find, zu beftimmen berechtige ift. Es verfteht fich von ſelbſt, duß der Vor⸗ 

fißende die von den Parteien beantragte Reihenfolge nicht ohne triftige Gründe 

abändern wird; denn von der Elugen Anorbuung ber Beweismittel hängt 

oft der Erfolg der ganzen Verhandlung ab. Der Staatdanwalt und der An⸗ 
geklagte find daher weſentlich dabei intereflirt, daß die von ihnen reiflich er- 

wogene und mit befonderer Berückfichtigung des mwahrfcheinlichen Erfolges ge⸗ 
troffene Ordnung ber Beweismittel nicht Teichtinnig verändert werbe*). 

Sobald die Hauptverhandlung begonnen hat, find die von jedem Theile 

beigebrachten und dem Gegner vorläufig bekannt gemachten Beweismittel 
($. 253) als beiden Theilen gemeinfchaftlich anzuſehen; ed darf daher 
kein Theil im Laufe der Hauptverhandlung ein von ihm beigebrachtes Ber 
meismittel ohne Zuftimmung des Gegentheiles fallen laſſen. 

*) In England fleht die Feftfteflung der Zeugenliſte ausfchließend den Parteien zu. In 
Frankreich dagegen überreichen beide Theile dem Afiifenpräfidenten bie von jebem 

berfelben angeorbnete Zengenlifte, alleinder Vorfigende iſt an dieſe Reihenfolge nicht 
gebunden, fonbern es fieht ihm nach ber von dem Gaffationshofe wiederholt (gegen 

ben Wortlaut des Art. 317 des Code d’instruction) anerfannten Praris das Recht zu, 

davon abzuweichen, wenn er es im Intereſſe der Ermittlung der Wahrheit nothwendig 
oder nüglich findet. Sebire et Carteret, encyclopedie du droit. Tome VI. p. 
82. Morin, dictionnaire du droit criminel p. 2235; Lacuisine, du pouvoir 
judicinire p. 265-—268. Leßterer widerlegt mit den treffendſten Grunden bie entgegen» 
gejebte Anficht von Legravereud, baß ber Afiifenpräfident ich ofme Anenahme 
an bie von ben Parteien feftgefepte Reihenfolge Halten müſſe. Dasfelbe, wie bas öfter: 
reichifche Geſet, verfügen ausbrüklih das Eurheffifche Geſetz vom 31. October 
1848 $. 71 umb ber thüringiſche Entwurf $. 236. 
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$. 275. 

Zeugen und Sadjverftändige werden einzeln aus dem Zeugenzimmer 

vorgerufen und in Anmwefenheit ded Angeklagten verhört. Sie find bei 

fonftiger Nichtigkeit vor ihrer Vernehmung aufdie im $. 474 ange: 

gebene Weife zur Angabe der Wahrheit zu ermahnen und fohinzu beeidigen. 

Sind fie aber bereit in der Vorunterfuchung beeidigt worden, oder 

find fie im Allgemeinen beeidete Sachverftändige, fo hat fie der Vorfigende 

nur an ihren bereits abgelegten Eid zu erinnern. 

Erfolgt die Beeidigung eined Zeugen bei der Hauptverhandlung, fo 

muß er fchwören, daß er auf die an ihn zu rihtenden Kragen 

ohne Bunft, Haß oder Furcht die reine und volle Wahr⸗ 

heit und nichts als die Wahrheit ausfagen werde. Der 
Vorſitzende hat bei der Abhörung der Zeugen die für den Unterfuchungs« 

tihter in der Vorunterfuchung ertheilten Vorfchriften zu beobachten. 

Zeugen, deren Ausfagen von einander abweichen, Fann der Borfigende 

einander gegenüberftellen. 

In der Regel find die Zeugen und GSachverftänbigen einzeln aus dem 
3eugenzimmer vorzurufen und jeder befonder6 in Gegenwart des 
Angeklagten zu verhören; doch wird durch diefe allgemeine Beftimmung 
dem Rechte des Morfigenden, wenn er ed zur Erforfhung der Wahrheit 
zweckmäßig findet, auch zwei oder mehrere Zeugen oder Sachverftändige ge- 
meinfchaftlich abzuhören Fein Abbruch gethan*). Ebenfo kann ausnahms⸗ 
weife die Vernehmung von Zeugen und Gachverftändigen in Abmefenheit 
des Angeklagten flatt finden, jedoch müffen in diefem alle die Vorfchriften 

des $. 279 genau beobachtet werden. 
Ale Zeugen und Sachverſtändigen find bei fonftiger Nichtigkeit entwe⸗ 

der, wenn fie in Gemäßheit der S$. 121 oder 177 bereits in der Vorun⸗ 

terfuchung beeidet worden, oder wenn fie im Allgemeinen beeidete Sach⸗ 
verftändige find, an ihren bereits abgelegten Eid zu erinnern, oder bei ber 
Hauptverhandlung, und zwar vor ihrer Vernehmung, zu beeiden. Die 
Eidesformel für Sachverftändige ift bei der Hauptverhandlung diefelbe, wie 

fie im $. 121 für die Worunterfuchung vorgefchrieben ift, wobei ſich von 
felbft verfteht, daß, wenn ein Sachverftändiger in der Hauptverhandlung 

nur zur Abgabe eined Gutachtens vernommen werden fol, auch die Eides⸗ 
formel darauf allein (mit Hinweglaſſung ber nur auf einen Augenſchein an« 

) So entfchieb auch der franzöfifche Caſſationehof zu wiederholten Malen. Sebire et 
Garteret, encyclop. T. VII. p. 865 — Morin, dictionnaire du droit crim. p. 741. 

Würth, Steaſproceß. 39 
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wendbaren Worte) zu befchränken ift. Die Eidesformel für Zeugen, melde 
in der Hauptverhandlung vor ihrer Vernehmung beeidet werden, ift der 

Natur der Sache nach mit jener, welche nah $. 179 für den in der Vorun: 
terfudhung nach abgelegter Ausfage zu ſchwörenden Eid vorgefchrieben iſt, im 
Wefentlichen übereinftimmend *). Was die Förmlichkeiten der Eidesleiftung 
betrifft, fo find alle hierüber mit Ruͤckſicht auf die verfchiedenen Religions: 
befenntniffe geltenden Worfchriften auch bei ber Hauptverhandlung zu be: 

obachten. Es ift daher insbefondere der Zeugeneid von Israeliten auf bie in 
der a. h. Entfchließung vom 18. Auguft 1846 (Hofdecretvom 30. Nov. 1846) 
vorgelchriebene Weife abzunehmen. Zeugen, welche einer Religionsgeſellſchaft 
angehören, der die Ablehnung eines fürmlichen Eides gefeglich geftattet ift, (z. B. 
Menonlten), haben nur eine feierliche Verficherung an Eidesftatt abzulegen. 

Sowohl in Peziehung auf die Verpflichtung, ein Zeugniß abzulegen, als 
auch in Betreff der Art der Vernehmung der Zeugen haben bie in dem neun- 

ten Hauptſtücke ertheilten Vorfchriften auch dem Vorſitzenden zur Richtſchnur 
zu dienen. Eben dies gilt von der Beſtimmung des $. 178, welhe Zeugen 

bei fonftiger Nichtigkeit nicht beeibet werden dürfen. Die Auslagen der Zeu- 
gen und Sachverſtaͤndigen find nach $. 295 im Protocolle nur dann zu er: 

wähnen, wenn fie Abweichungen, Veränderungen oder Zufäge bezüglich der 
in der Vorunterfuchung gemachten Angaben enthalten, ober wenn die Zeugen 
oder Sachverftändigen in der öffentliden Sigung das erfte Mal vernom: 
men werben. In einem folhen Salle ift es dem Ermeffen des Borfigenden 

überlaffen, ob er bie in dem Protocolle zu machenbe Aufzeihnungdem Schrift: 

führer bictiren, ober ob er ihm nur den Inhalt deffen, was dieſer zu proto- 
colliren bat, Eurz angeben, oder ob er ihm allein die richtige Auffoflung und 
Protocollirung der bemerkten Abweichungen oder der erften Ausfagen überlaſſen 

wolle. Uebrigens find fowohl die Richter, ald auch der Staatsanwalt und 

Vertheidiger, fo wie bei dem Schwurgerichte die Gefchwornen beredtigt, was 
ihnen in den Ausfagen der Zeugen oder Sachverftändigen als erheblich erfcheint, 

aufzuzeichnen; doch barf bie Verhandlung baburd nicht aufgehalten oder un- 

terbrochen werden. Macht ein Zeuge oder Sachverftändiger bei der Hauptver- 

handlung eine in wefentlihen Puncten von feinen in der Vorunterſuchung ab: 
gegebenen ErBlärungen verfchiedene Ausfage, fo hat ihn der Vorfigende um die 

Gründe diefer Verfchiedenheit feiner Ausfagen zu befragen und es ſteht dem Letz⸗ 
teren nach $. 281 das Recht zu, die in der Vorunterfuchung gemachten Angabeu 
des Zeugen oder Sachverftändigen aus den Acten vorlefen zu laffen und, wenn 

fih mit Wahrfcheintichkeit ergibt, daß ein Zeuge in der Vorunterfuhung oder 

*) Sie ift beinahe wörtlich gleichlautend mit der in faft alle neueren Geſetze übergegangenen 
Formel des franzöſiſchen Rechtes (Code d’instr. art. 317): Avant de deposer, 
les temoins pr&teront à peine de nullil6 le serment de parler sans haine et saı.s 

crainte, de dire toute la verite et rien que la verite. 
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Hauptoerhanbfung wiſſentlich falfch ausgefagt habe, die Einleitung des Straf: 
verfahren® gegen denfelben nach Vorfchrift des $. 304 zu veranlaffen. 

$. 276. 

Zeugen und Sachverſtaͤndige haben nad) ihrer Vernehmung fo lange in 

der Sitzung anweſend zu bleiben, als der Vorſitzende fie nicht eniläßt oder 

ihr Abtreten verordnet. Die einzelnen Zeugen dürfen einander über ihre Aus. 

fagen nicht zur Rebe flellen. 
8. 277. 

Zeugen und Sacverftändige, welche etwas über die Perſon des 

Angeklagten ausgefagt haben, find am Schluffe ihres Verhöres ausbrüd: 

lich zu befragen, ob der anmwefende Angeflagte derjenige ſei, von welchem 

fie gefprochen. Der Angeflagte mußnad der Abhörung eines 

jeden Zeugen oder Sachverſtändigen befragt werben, ob 
 eranf die eben vernommene Ausſage derſelben etwas zu 
entgegnen habe. 

$. 278. 

Außer dem Borfigenden find aud) die übrigen Gerichtömitglieber 

und der Staatsanwalt, nachdem fie das Wort hiezu von dem Vorfigen- 

den erhalten haben, befugt, ragen an den Angeflagten, an Zeugen oder 

Sachverftändige zu ftellen. Ebenfo find der Angeklagte und fein Verthei- 

diger befugt, Fragen an Zeugen oder Sachverftändige zu richten, jedoch 

nur durch den Borfigenden. Der Vorfitende ift berechtigt, Fragen, 

die ihm umangemeffen erfcheinen, zurüdzumelfen. 

Es find fhon oben (S. 432 u. f.) die Gründe entwickelt worden , aus wel« 

hen das Öfterreichifche Gefeg im Einklange mit dem franzöfifchen Rechte 
und allen deutfchen Gefegen das Kreuzverhör des englifchen Rechtes 
nicht eingeführt hat. Diefelben Gründe beftimmten auch zur Aufnahme der 

weiteren Beftimmung des franzöſiſchen Rechtes (Code art. 319), daß 

zwar die Gerichtömitglieder und der Staatdanwalt, nachdem fie der Ordnung 
wegen von dem Vorfigenden dad Wort dazu erbeten und erhalten haben, une 

mittelbar Fragen an den Angeklagten, an Zeugen oder Sachverftändige 

zu ftellen berufen find, daß jedoch der Angeklagte und deſſen Vertheidiger 

zur Vermeidung jedes Mißbrauches des MWertheidigungsrechtes die ragen, 
welche fie an Zeugen oder Sachverftändige richten wollen, nicht unmittelbar, 

fondern nur durch das Organ des MWorfigenden ftellen dürfen*). Die Er⸗ 

*) Das baierifche Gefeh vom 10. Nov. 1848 $$. 163, 164 verorbnet dagegen, daß 
der Angeklagte und fein Vertheidiger ebenfalls unmittelbar Fragen an die Zeugen flellen 

29 * 
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fahrung] hat in Frankreich ſowohl, ald in den deutſchen Rheinlaͤndern hin- 
länglich gezeigt, wie nothwendig eine Beftimmung bdiefer Art zum Schutze 
der Zeugen und zur Hintanhaltung unnöthigen Scandales ift. Da die Be- 

fragung der Zeugen und Sachverfländigen zu den mefentlichen Rechten und 
Pflichten des NVorfigenden gehört, fo bürfen bie nad $. 278 zur unmittel- 
baren Sragenftellung an diefelben berechtigten Perfonen von ihrem Rechte in 
ber Regel erft dann Gebrauch machen, wenn der Vorfigende die Verneh⸗ 

mung der Zeugen oder Sachverftändigen beendet hat; keineswegs aber kann 
ihnen dad Recht zuftehen, mit Unterbrehung ded Vorfigenden Bragen an 
bie Zeugen zu richten. Der Vorfigende wird ſich daher in der Regel angele- 

gen fein laflen, durch die von ihm geftellten ragen den ©egenftand der 

Anklage zu erfchöpfen, um fo wenig ald möglich zu Fragen von Seite. des 
Staatsanwaltes oder der beifigenden Michter Anlaß zu geben. Der Vorſitzen⸗ 
de Bann auch am Schluffe der Vernehmung jedes einzelnen Zeugen ober 
Sachverftändigen, bevor er denfelben entläßt, den Staatsanwalt und den 

Vertheidiger, in Schwurgerichtsfällen auch die Geſchwornen, ausdrüclich 
befragen, ob fie noch eine Frage an den Zeugen oder Sachverftändigen ridh: 
ten wollen. 

Der Angeklagte und fein Vertheidiger müflen die Fragen, welche fie ftel- 

len wollen, dem Vorfigenden mittheilen, dem es zufteht, zu beurtheilen,, ob 
diefelben zuläflig feien oder nicht, wobei er eben fo fehr auf möglidhfte Auf: 

rechthaltung des Vertheidigungsrechtes, ald auf Befeitigung von Sragen fehen 
muß, die entweder gar nicht zur Sache gehören, (4. B. Fragen, die nur das 
Privatleben eines Zeugen betreffen‘, oder für den Zeugen offenbar verleßend 

wären (3. B. ragen, welde eine Ehrenkraͤnkung des Zeugen in fich ſchlie⸗ 
Gen würden). Wird gegen eine ſolche Zurüdweifung einer von dem Verthei⸗ 
diger des Angeklagten oder von diefem felbft geftellten Frage Einfpruch erhoben, 
fo hat darüber nach $.266 das Gericht (in Schwurgerichtsfällen der Schwur- 
gerichtöhof) zu entſcheiden. Sragen, welche weſentlich dazu dienen können, 

bie Glaubwürdigkeit eine® Zeugen in das rechte Licht zu fegen, dürfen felbft 

koͤnnen; follten fie jedoch dieſe Befugniß mißbrauchen, fo Tann ber Praͤfident fie auhal⸗ 

ten, ihm bie zu ſtellenden Fragen vorerſt anzugeben, und diejenigen, welche ihm unans 
gemefjen fcheinen, zurückweiſen. Diefe Verfügung ift auch in das würtembergifche 

Geſetz vom 14. Auguft 1849 $. 127, in bas naffauifche Geſetz vom 14. April 
1849 $. 141, in die preußifche DBerorbnung vom 3. Jänner 1849 $. 98 und in 
die braunſchweigiſche St. Pr. O. vom 22. Auguft 1849 $. 56, fo wie in ben 
thäringifchen Entwurf $. 241 übergegangen. Das großherzoglih heſſiſche Ge: 

feb vom 28. October 1848 $. 141, das kurheſſiſche Geſetz vom 31. October 1868 
6. 91, das hannoveriſche Gefeh vom 24. December 1849 $. 97 und bie babifche 

Str. Pr. D. von 1845 $. 23% aber haben fih dem franzöfifchen Gefehe ange: 

ſchloſſen. 
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dann, wenn fie für ben Zeugen fehr unangenehm wären, (3. B. wenn fie 
frühere Abftrafungen bes Zeugen zum Gegenftande hätten), nicht zuruͤckge⸗ 
wiefen werben. 

$. 279. 

Der Vorfigende ift befugt, ausnahmsweife den Angeklagten während 

ber Abhörung eines Zeugen ober eines Mitangeflagten aus dem Sipungs- 

faale abtreten zu laffen. Er muß ihn aber, fobald er ihn nach feiner Wie 

bereinführung über den in feiner Abwefenheit verhanvelten Gegenftand 

vernommen hat, bei fonftiger Nichtigkeit von Allem in Kenntniß 

ſezen, was in feiner Abweſenheit vorgenommen wurde, insbefondere von 

den Ausſagen, welche von anderen ‘Berfonen inzwifchen gemacht worden 

find. 

Diefe Beſtimmung *) hat den Zweit, die Wahrheit zu erforſchen, in⸗ 
dem der Angeflagte und der Zeuge oder Mitangeflagte, jeder befonders und, 
ohne daß einer die Antworten des anderen gehört hat, über diefelben Umftände 
befragt werden, wobei die Widerfpräche der getrennt abgelegten Ausfagen 
oder die Uebereinftimmung derfelben ald Beweismittel für die Wahrheit oder 
Unwahrheit derfelben dienen Eönnen. Eben fo Eann in einzelnen Sällen der 
Vorſitzende füch zu diefer Maßregel beftimmt finden, wenn zu beforgen ift, 

daß ein Zeuge durch die Gegenwart bed Angeklagten oder ein Angellagter 
durh die Anweſenheit eines Mitfchuldigen fo eingefchächtert fei, daß eine 

unbefangene Ausſage nur durch die Entfernung im erften Falle des Angeklag⸗ 
tn, im zweiten Falle bed Mitfchuldigen erlangt werden dürfte. Der Vor⸗ 

ſihende kann Diefe Anordnung entweder von Amtöwegen oder auf den Antrag 

eines der beiden Theile oder des zu vernehmenden Zeugen treffen. Um jedoch 
dad Recht des Angeklagten auf unbefchränkte Vertheidigung nicht zu ver 
legen und insbefondere dem im $. 277 ausgefprochenen Orundfage getreu zu 

bleiben, daß der Angeklagte nach der Abhörung jeded Zeugen Alles, was 

m gegen beffen Ausfage zur Schwächung bes dadurch etwa bewirften Ein: 
druckes vorzubringen vermag, fogleich entgegnen könne, verordnet ba6 Ge⸗ 
6, daß der Angeklagte nach feiner Wiedereinführung in den Gerichtsfaal 

war, um ben Zweck der ganzen Maßregel nicht zu verfehlen, zuerft über 

*) Diefelbe Verfügung enthält die franzAfifche Strafproceßorbnung (Art. 327), ans 
welcher fie fammt der durch die franzöftfche Rechtfprechung erfolgten weiteren Ausbils 

dung auch in bie meiften neueren beutfchen Geſetze überging, 3.8. in das baterifche 
Geſetz 5. 162, das würtembergifche Geſez $ 141, die badifhe St. Pr. D. 
$. 234, das großherzogl;ch heffifche Geſetz $. 151, das naffauifche Geſetz $.149, 
in den thüringiſchen Entwurf $. 240. Vergl. hierüber vorzüglih Lacuisine, 
du pouvoir judiciaire dans la direclion des debats p. 253—258. 
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bie von dem Zeugen oder Mitfchuldigen angegebenen Thatfachen, ohne Kennt: 

niß der Ausfagen der Leßteren, vernommen werden bürfe, daß er aber 

dann fogleih, und zwar bei fonftiger Nichtigkeit des Verfahrens, 

vor der Fortfegung der Hauptverhandlung von Allen, was in feiner Abwe: 

fenheit vorgenommen wurde, durch den Vorfigenden in Kenntniß gefegt wer: 

den müffe. Es ift Elar, daß damit nicht eine vollftändige Wiederholung aller 

in feiner Abweſenheit abgelegten Ausfagen, fondern nur eine Mittheilung 
der wefentlichen Puncte berfelben, bie entweder für den Anſchuldigungs⸗ ober 

Entfchuldigungsbemweis von Wichtigkeit fein können, gemeint fei. 

Das Geſetz beſchraͤnkt diefe Befugniß des Vorfigenden ausdruͤcklich auf 

die Entfernung des Angeklagten, oder, wenn mehrere Angeklagte jind , eined 

oder mehrerer berfelben aus dem Gerichtsſaale; er darf daher (mie auch der 

franzöfifche Caſſationshof durch feinen Spruch vom 28. Zänner 1830 erfannt 

bat) den Bertheidiger des Angeklagten nicht auch entfernen; vielmehr iſt 

gerade in Abmefenheit des Angeklagten felbft die Gegenwart feines Verthei⸗ 

diger6 bei den Verhandlungen um fo nöthiger. Auch Eann die Anmefenheit 

bed Mertheidigers bei ter Vernehmung eines Zeugen oder Mitfchuldigen nicht 

leicht jene Nachtheile herbeiführen, wie fie möglicher Weife aus der Gegen: 

wart bed Angeklagten felbft entfpringen Eönnen. 

8. 280. 

Sowohl der Angeflagte, als der Staatsanwalt Fönnen verlangen, daß 
ſich Zeugen nad) ihrer Abhörung aus dem Gerichtöfaale entfernen und fpi- 

ter wieder hereingerufen und entweder allein oder in Gegenwart anderer 

Zeugen nochmald vernommen werben. Der Vorfigende Fann dies aud) 

von Amtswegen anordnen. 

$. 281. 

Die nad) $. 236 zur Vorlefung beftimmten Acten der Borunteriu- 

hung hat der Vorfigende vorlefen zu laffen. Außerdem findet die Borle: 

fung folcher Actenftüde auf Verlangen des Staatsanwaltes oder des An: 

geflagten, oder über Anordnung des Vorfigenden nur dann Statt, wenn 

Zeugen oder Sachverftändige, die in der Vorunterfuhung vernommen 

wurden, in der Zwiſchenzeit geflorben oder unbefannten Aufenthaltes find; 

wenn ihr perfönliches Exfcheinen wegen Ihres Alters, wegen einer Kran: 

heit ober Gebrechlichkeit oder wegen ihres entfernten Aufenthaltes füglid 

nicht bewerfftelligt werden Eonnte; ober wenn der Staatsanwalt und ber 

Angeflagte darüber einverftanden find. Weichen Zeugen oder Sachverſtaͤn⸗ 

Dige in wefentlichen Buncten von ihren in der VBorunterfuchung gemachten 
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Angaben ab, fo Tann der Vorfigende dieſe aus den Vorunterſuchungs⸗ 

acten vorlefen laſſen. 

Augenfcheinsprotocolle, gegen den Angeklagten früher ergangene 

Straferfenntniffe und andere Urkunden, welche für die Sache von Bedeu: 

tung find, müffen ebenfalls vorgelefen werben. 

Nach jeder Vorlefung ift der Angeflagte zu befragen , was er dar⸗ 

über zu bemerfen habe. 

Die ganze Strafproceßorbnung beruht auf dein Grundfage der Münd- 
lihEeit des Verfahrens, fomit darauf, daß die ganze Verhandlung, auf 
deren Grund das Erkenntniß der Richter oder der Ausſpruch der Geſchwor⸗ 
nen erfolgen fol, insbefondere die Vernehmung des Angeklagten und der 

Zeugen un.mittelbar vor bem erfennenden Öerichte erfolgen fol. Richter 
und Geſchworne follen bie für und wider den Angeklagten ausfagenden Zeu« 

gen felbft fehen und hören, um durch eigene Anfchauung die Grundlage zur Be⸗ 

urtheilung der Glaubwürdigkeit ihrerängaben zu gewinnen. Allein diefe Re⸗ 
gel muß im Intereſſe der Entdecfung der Wahrheit einige Ausnahmen er- 

leiden, indem Fälle vorkommen, in welchen die Vorladung der Zeugen zur 

Hauptverhandlung nicht möglich ift, und die Vorlefung ber in der Vorun⸗ 
terfuhung aufgenommenen Ausfagen derſelben allein zur Aufklärung ber 
Sache oder zur Herftellung eines Beweiſes dienen kann. Da jedoch bei fol- 

hen vorgelefenen Ausſagen für das erfennende Gericht nie jene vollftändige 

Zuverläffigfeit vorhanden ift, wie bei ben in der Gerichtsſitzung felbft abge⸗ 
legten, und da insbefondere bie Befragung der Zeugen burch die Parteien, 
fomit eines der wichtigften Mittel, die Wahrheit zu erforfchen und die Glaub⸗ 
würdigkeit ihrer Ausſagen zu prüfen, hinwegfaͤllt, fo darf von dieſer Aus: 

nahme nur ein möglichft fparfamer Gebrauch gemacht werden *). 

Sehr Iehrreich ift in diefer Beziehung der Gang, welchen die Geſetz⸗ 
gedung und Rechtſprechung in England und Frankreich in diefer Be: 
siehung genommen hat. In England gilt zwar im Allgemeinen der Grund: 
laß, daß die Zeugenausfagen der nicht erfchienenen Zeugen nicht vorgelefen 

werden dürfen. Der Gerichtögebrauch laͤßt jedoch in den Bällen, in welchen 
ein in der Vorunterfuchung vernommener Zeuge geftorben oder durch Krank: 
heit am Erfcheinen verhindert iſt, die Worlefung der in der Worunterfuchung 
abgelegten Ausfage dedfelben dann zu, wenn der Gegentheil desjenigen, ber 
ben Zeugen produciren follte, in die Vorlefung einwilligt, was übrigens in 

) Sich Hierüber vorzüglich ven Auffag von Mittermater in ISagemann’s Zeitfigrift: 
Der Gerichtsſaal, Jahrgang 1849 II. Band S. 3—18 , und ben Auffak des baieri⸗ 
ſchen Oberappellationsgerichtsrathes Beterfen in berfelben Zeitſchrift, Jahrgang 1850 
I Band S. 113135. 



456 

Beziehung auf die meiften Zeugen leicht geſchehen kann, weil diefelben in der 
Vorunterfuhung in ber Regel in Gegenwart des Angeklagten vernommen 
werben. 

In Sranfreih *) war durdy ben Code vom 3. Brumaire des Jahres IV 

(art. 365, 366, 380 und 882) die Vorlefung der in der Vorunterfuchung 
aufgenommenen Zeugenausfagen bei der Hauptverhandlung bei fonftiger Nich⸗ 

tigkeit, und zwar felbft dann verboten , wenn der Zeuge geftorben oder durch 
ein anderes Hinderniß in die Unmöglichkeit verfegt war, bei der Verhandlung 

ju erfheinen. Das jeßt geltende Gefeg über das Strafverfahren (Code d’in- 
struction crim. art. 817, 318) ftellt zwar ebenfalls den Grundſatz auf, daß 

nur auf die Angaben eines in der Sigung mündlich auslagenden Zeugen ein 

Urtheil gebaut werben folle, und läßt ausdrüdlich die Vorleſung der in ber 
Vorunterfuhung aufgenommenen Zeugenausfagen nur dann zu, wenn der 

Zeuge bei der Hauptverhandlung von feinen in der Vorunterfuchung geniad): 
ten Ungaben in wefentlichen Puncten abweicht ; allein die Drohung der Nic 
tigkeit wurde hinweggelaffen In Folge deflen hat der Caſſationshof durch zahl« 
reiche Ausfprüche feit den Jahre 1830 (Spruch vom 20. October 1820) wieder: 

holt entichieden, daß der Vorfißende des Gerichtes Eraft der ihm von dem Ge 
feße eingeräumten discretionären Gewalt die Ausfagen von Zeugen vorlefen laſſen 
bürfe, welche entweder geftorben, oder durch unüberfteiglidhe Hinderniffe vom 

Erfcheinen bei der Hauptverhandlung abgehalten, oder, obſchon fie gehörig 
vorgeladen wurden, von der Haupfverhandlung audgeblieben find. Ya, ber 

Gaffationshof ging fo weit, felbft die Worlefung der in der Vorunterfuchung 

abgelegten Auslagen von Zeugen zu geftatten, welche zur Hauptverhandlung 
nicht vorgeladen wurden. (Sprüche vom 23. December 1842 und vom 8. Fe⸗ 
bruar und 23. Mai 1844). **) Uebrigens follen alle diefe Eraft der discretio⸗ 

*) Morin, dictionnaire du droit criminel p. 743 et seq. — Sebire et Carteret, 
encyclopedi e du droit Tome Vll.p. 36-3835 — Mittermaler a. a.O. &.8—12 
und Beterf'n a. a. O. ©. 118 u. ff. 

**) Die in den zwei lehterwähnten Fällen beftehende Uebung ber Borlefung ber Zeugen: 

ausſagen wird in Frankreich von manchen Schriftftellern lebhaft getabelt. So von ber 

Encyclopedie du droit von Sebire etCGarteret (Tome VII. p. 37) unb von dem 

ausgezeichneten Faustin Helie (in der Revue de Iegislation von Wolomsli 

Jahrg. 1843 1. Band S. 369 und 370). Während Alle übereinftimmen, daß bie Vor: 
Iefung der Ausfagen von Zeugen, bie geftorben find oder bei der Hauptverhandlung 

(3. B. wegen Krankheit, unbekannten Aufenthaltes u. dgl.) nicht erfcheinen Tonnten, 

durch die Nothwendigkeit gerechtfertigt fei, fpricht ſich Helie gegen bie in der weiter 

gehenden Rechtſprechung bes Gaffationshofes liegende Verletzung des Principes ber 

Mündlichkeit des Verfahrens fehr lebhaft aus, Indem er insbefondere auf die dadurch 

begründete Gefährbung bes Rechtes bes Angellagten, Fragen an die Zeugen zu ftels 

Ien und bie fchriftlichen Ausfagen derſelben zu controliren, unb auf ben großen Un 
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nären Gewalt des Vorfigenden vorgelefenen Zeugenausfagen nur zur Auf: 

Elärung (als renseignements) dienen und die Geſchwornen auf diefen Cha: 

rakter derfelben beſonders aufmerkffam gemacht werden. 

Unter ben neueren deutfchen Gefegen enthalten mehrere, namentlich das 
großberzoglich he ffifche Gefeß vom 28. Sctober 1848, dad naffauifche 
Gefeg vom 14. April 1849 und das würtembergifche Gefeß vom 14. 
Auguft 1849 nur die in ber franzöſiſchen Strafp roceßordnung enthaltenen 

Peftimmungen über die Vorlefung fchriftliher Ausfagen, Taflen diefe da⸗ 
ber in der Regel nur bei Abweichungen zwiſchen den in der Vorunterfuchung 
und bei ber Hauptverbandlung abgelegten Ausfagen zu und verweilen rück— 

fihtlich anderer Fälle auf die discretionäre Gewalt des Vorfigenden. Andere 

Geſetze dagegen fprechen fich hierüber viel beftimmter aus. Dahin gehört das 
baierifche Gefeg vom 10. November 1848 ($$. 166, 167), nach welchem 

die Ausſagen von Zeugen, die im Laufe der Worunterfuhung vernommen 
worden und fpäter geftorben find, oder deren perfönliches Erfcheinen wegen 

Alters, Krankheit, Gebrechlichkeit oder Entfernung aus dem Rande nicht zu 

bewerkſtelligen ift, auf den Antrag eines Theiles oder über Verfügung des 
Präfidenten aus den Unterfuhungsacten abgelefen werden Eönnen, die frü- 
beren Ausſagen eines audgebliebenen Zeugen aber nur mit befonderer Einwil- 

ligung bed Angeklagten vorgelefen werben follen. Damit flimmen im Wefents 
lihen die preußifche Verordnung vom 8. Sänner 1819 $. 21 *), das Eur: 

beffifche Sefeh vom 81. October 1848 $. 105, daß hannoveriſche 
Geſetz vom 24. December 1849 $$. 102 und 108, die braunfchweigifche 

Strafproceßordnung vom 22. Auguſt 1849 $$. 90 und 181, die badiſche 

terfchieb hinweiſet, der zwifchen ben in ber Amtsflube bes Unterfuchungsrichters ohne 

die Gegenwart des Angeflagten, ohne Deffentlichkeit und ohne Widerfpruch aufgenom- 
menen unb ben in öffentlicher Sigung in Gegenwart des Stantsanwaltes und des Ans 

geflagten unter dem Ginbrude ber Feierlichkeit ver Verhandlung abgelegten Zeugenaus⸗ 
fagen obwaltet. — Offenbar zu weit geht Mittermaier, wenn er (a.a O. S.11) felbft 
die Vorlefung ber Ausfagen von Zeugen tabelt, die in der Zwifchenzeit verftorben find. 

R Su Rheinpreußen war ſchon durch die Verorbnung bes Generalgouvernements für 
den Nieder: und Mittelrhein vom 14. October 1814 die Beftimmung erlaffen worben, 
daß in Eriminalfachen beeidete Ausfagen von verftorbenen oder folchen Zeugen, die 
bei der Hauptverhandlung nicht erfcheinen Fönnen, und deren Erfcheinen auch bei der 

naͤchſten Schwurgerichtefigung nicht zu erwarten ift, in Gorrectionsfachen aber auch 

die beſchwornen Ausfagen jener Zeugen, die der gehörigen Vorladung ungeachtet nicht 
erihienen find, aus den Acten vorgelefen werben können; daß jedoch unbeeidigte Aus» 
fagen nur mit Zuftimmung beiber Theile in der Hauptverhanblung vorgelefen werben 
dürfen. S. Cramer, Sammlung ber Geſetze und Verordnungen für bie prenßifien 
Rheinprovinzen. Grefelb 1842, H. Abtheilung ©. 7. 
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©trafproceborbuung von 1845 66. 213 und 233 und der thüringifde 

Entwurf $6. 243 und 244 überein®). 
Auch die Sfterreichifche Sefeßgebung Ichloß ſich im Weſentlichen ber 

Anfıht an, daß die Ausfagen, welche in der Vorunterſuchung abgelegt wur: 
ben, in der Regel bei der Hauptverhandlung nicht vorzulefen, fondern bie 
Zeugen felbft, fobald fie etwas Erhebliches ausgelagt haben, zum Behufe 
der mündlichen Ausfage zur Verhandlung vorzulaben feien, daß jedoch bie 

Morlefung folder fehriftlihen Ausfagen nicht nur mit Zuflimmung beiber 
heile jederzeit, fondern auch fonft in jenen Fällen flattfinde, in denen das 

öffentliche Intereſſe diefelbe erfordert. Die hierüber im $. 381 der St. Pr. 

D. getroffenen Beftimmungen, welche auch bei der im$. 236 vorgefchriebenen 

Berathung über die Frage, welche Zeugen zur Hauptverhandlung vorzuladen, 

und welche Zeugenausfagen vorzulefen feien, zur Richtſchnur zu dienen ha⸗ 
ben, ftellen folgende Fälle auf, in welchen die Vorlefung der in der Vorun⸗ 
terfuhung aufgenommenen Protocolle ftatt hat: 

a) in allen Sällen, in welchen der Staatsanwalt und der Angeklagte 
darüber einverftanden find; außerdem 

b) felbft ohne diefes Einverftändniß entweder auf Verlangen eines 

Theiles oder über Anordnung des Vorfigenten: 
a) wenn Zeugen oder Sacdhverftändige, die in der Vorunterſuchung, 

wenn gleich unbeeidet, vernommen wurden, in der Zwifchenzeit geftorben find, 

oder wenn zur Zeit, da jle vorgeladen werden follen, ihr Aufenthalt unbe. 

Eannt ift; 

ß) wenn das perfönfiche Erfcheinen der Zeugen oder Sachverſtaͤndigen 
wegen ihres hohen Alters, wegen einer Krankheit oder Gebrechlichkeit oder 
wegen ihres entfernten Aufenthaltes (morunter insbefondere auch der Aufent- 
balt im Auslande zu verftehen ift), Fü glich nicht bewerfitelligt werden Eonnte. 

Das Geſezt ftellt es alfo ganz dem Ermeflen des Gerichted anheim, zu ber 
urtheilen, ob nad) den LUmftänden des einzelnen Falles die Schwierigkeiten, 
die ſich dem perfönlihen Erfcheinen des Vorzuladenden oder Vorgeladenen 

entgegenftellen, groß genug find, um die Vorlefung feiner in der Vorunter⸗ 
fuchung abgelegten Ausſage zu rechtfertigen. Es verfteht fich von ſelbſt, daß 
unter den „entfernten Aufenthalt” auch eine bloß zeitliche Entfernung (4. B. 
bei einer Dienftreife eines Beamten) zu fubfumiren ift. 

c) Kraft des Gefeges findet ferner die Vorlefung jener Zeugenausfagen 
ftatt, welche nach $. 164 der St. Pr. D. von Dfficieren und der im activen 
Dienfte ſtehenden Mannfchaft des E. k. Heeres in der Vorunterfuchung abge: 

*) Die Beflimmungen ber nieberländifchen, waabtländifchen , griechifchen,, neapolita- 
vifchen und toscanifchen Befepgebung hierüber fieh in Mittermaier's Strafv erfah⸗ 
sen (1846) Il. Band ©. 294. 
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legt worden, wenn nicht ausnahmsweiſe deren perfänliches Erfcheinen bei 
der Hauptverhandlung erwirkt murde. 

d) Endlich findet die Vorlefung der in der Worunterfuhung gemachten 
Ausfagen von Zeugen oder Sachverftändigen über Anorbnung des Morfigen: 
den, welche jedoch auch von jedem Theile mittelft Stellung eines darauf zies 

lenden Antrages provocirt werden kann, in jenen Zällen ſtatt, in welchen Zeu⸗ 

gen oder Sachverftändige in weſentlichen Puncten von ihren in der Vorun— 

terfuhung gemachten Angaben abweichen *). Der Vorſitzende hat in folchen 
Fällen den Zeugen oder Sachverftändigen insbefondere zur Aufklärung diefer 
Abweichung und zur Angabe ded Grundes derfelben aufzufordern. 

So wie dem Angeklagten das Recht zufteht, auf jede Zeugenausfage 

fogleih ($. 277) zu entgegnen, was er zur Entfräftung berfelben anzuführen 

im Stande ift, ebenfo fteht ihm die Befugniß zu, nach der Vorlefung jeder 

Ausfage alle Einwendungen gegen diefelbe fogleich anzubringen. Uebrigens ift 
ed Far, daß Protocolle, welche durch gerichtliche Verfügung ald nichtig erklärt 

find (3. B. wegen Mangels der im $. 108 vorgefchriebenen Erforderniffe), 
bei der Hauptverhandlung ohne Zuftimmung beider Theile nicht vorgelefen 
werden bürfen **). 

$. 282, 

Im Laufe oder am Schluffe der Hauptverhandlung läßt der Vor⸗ 

figende dem Angeklagten und, fo weit ed nöthig iſt, den Zeugen und Sad)- 

verftändigen diejenigen Gegenftänte, welche auf das Verbrechen over Ver: 

gehen Bezug haben und zur Lleberweifung dienen fönnen, vorlegen, und 

fordert fle auf, fich zu erflären, ob fie biefelben anerfennen. 

$. 283. 

Der Borfigente ift ermächtigt, bisher nicht abgehörte Zeugen und 

Sadhverftändige, von weldyen nad) dem Gange der Verhandlung Aufflä- 

rung über erheblihe und beftrittene Thatfachen zu erwarten iſt, 

im Laufe des Verfahrens vorladen und nöthigenfalld vorführen zu laffen 

und zu vernehmen. Er kann auch neue Gutachten abforvern, oder andere 

Beweismittel herbeifchaffen laffen, mit dem Gerichte einen Augenfchein 

*) Es verſteht fih von ſelbſt, daß die Vorleſung der fhriftlichen Zeugenausfage v or ber 
münblichen Zeugnißablegung unerlaubt iſt, indem dadurch diefe mündliche Ausfage bes 

bei der Hauptverhandlung erfchienenen Zeugen leicht influeneirt werben koͤnnte. 

**) So entfchieb auch der franzöftfche Eafjationshof durch den Spruch vom 10. Juni 1841. 

Sebire etGarteret, encyclopedie du droit. Tome VII. p. 38. 
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vornehmen, ober biezu ein Mitglied des Gerichtes abordnen, welches 

darüber Bericht zu erftatten hat. Ob eine Beeidung der neuen Zeugen ober 

Sadverftändigen flattfinde, darüber hat nach deren Abhörung und nach 

Bernehmung beider Theile der Gerichtshof zu entfcheiden. 

Die Beftimmung biefes $. betrifft jenes wichtige Recht des DVorfigenden, 
welches ihm burch die franzöſiſche ©efeßgebung zuerft eingeräumt wurbe 

und einen ber wefentlichften Beftandtheile der fogenannten biscretionären 

Gewalt des Vorfipenden bildet. In der Regel follen nach $. 253 der St. 

Pr. D. bei ber Hauptverbandlung nur foldhe Zeugen oder Sachverftändige 
abgehört werden, deren Vorladung auf Verlangen eines Theiled dem Gegen 
theile wenigftend drei Tage vor der Hauptverhandlung durch das Gericht be= 

Eannt gegeben worden. Dadurch foll jeder Theil, insbefondere aber ber An⸗ 

geElagte, vor jeder Ueberraſchung durch plöglihe Vorführung von Zeugen, 

die er nicht Eennt, und um deren Ruf, Lebenswaudel und fonflige zur Beur- 

theilung ihrer Glaubwuͤrdigkeit dienliche Verhältnifle er fi nicht erfundigen 

Eonnte, fichergeftellt werben. 

Das franzöfifche Recht hat jedoch in richtiger Würdigung des 
Zweckes des Strafverfahrend, die höchfte materielle Wahrheit zu erforfchen, 

zuerft dad Bebdürfnig anerkannt, dem Vorſitzenden des Gerichtes, welcher 
fhon durch das Geſetz vom 16. — 29. September 1791 (it. 3 Art. 2) bei 

feiner Ehre und feinem Gewiſſen verpflichtet wurde, alle zur Erforſchung der 

Wahrheit dienlihen Mittel anzuwenden, zu diefem Behufe für die zahllofen 
Fälle, für welche das Geſetz beftimmte Vorfchriften im voraus zu ertheilen 
außer Stande ift, eine gewifle discretionäre Gewalt einzuräumen, die nur 

in der moralifhen WerantwortlichEeit des Affifenpräfidenten und in der 

Controle der DeffentlichEeit Maß und Richtung findet*). Alle fpäteren fran: 

zöſiſchen ©efege, der Code vom 3. Brumaire des Jahres IV (Art. 276 und 

277) ſowohl, als die jegt noch geltende Strafproceßorbnung von 1808 (Art. 
268 und 269) haben diefe Anordnung, die fich in der Praris als fehr zweck⸗ 

mäßig und den Sntereflen der Strafrechtöpflege entiprechend bewährte, beibe- 

halten **). Die franzöfifhe Rechtſprechung hat diefer Einrichtung fogar eine noch 

*) So fpricht fich die in der Form eines Kommentars zu bem oben erwähnten Geſetze ers 

laffene Inftruction vom 29. September 1791 aus. Sebire et Garteret, encyclos 

pedie du droit. Tome VII p. 30 und Beterfen a. a. O. ©. 135. 
**) Die Artikel 268 und 269 des Code d’instruction criminelle lauten: „Der Bräftdent 

ift mit einer biscretionären Gewalt befleibet,, Eraft welcher er Alles auf fich nehmen faun, 

was er zur Entdeckung ber Wahrheit für bienlich erachtet, und das Geſetz legt ihm bei 

feiner Ehre und feinem Gewiſſen bie Pflicht auf, alle feine Kräfte zur Foͤrderung 

ber Ermittlung der Wahrheit anzuwenden. — Er kann im Laufe ber Hauptverhandlung 
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größere "Ausdehnung gegeben. Der. Eaffationshof hat wiederholt erklaͤrt, dab die 
discretionäre Gewalt des Affifenpräfidenten „Eeine anderen Gränzen und Regeln 

habe, als die ihm feine Ehre und fein Gewiſſen vorfchreiben.? (Sprüche vom 16. 

Yänner 1835, 20. April 1838, 17. März und 22. December 1842). In Folge 

diefer biscretionären Gewalt, welche nur dem Affifenpräfidenten (und zwar 

diefem allein ohne Theilnahme des Gerichtshofes) zufteht, und für deren An- 

wendung er nur feinem Gewiffen verantwortlich ift, darf der Präfident nicht 

nur Zeugen, welche auf den Zeugenliften beider Theile nicht geftanden find, 

oder Sachverftändige, fie mögen im Laufe der Vorunterfuchung bereits abge⸗ 
hört worden fein oder nicht, vorfordern und nöthigenfalls vorführen laſſen, 

fondern er ift auch berechtigt, über alle nöthig fcheinenden Puncte einen Au⸗ 
genſchein mit Zuziehung von Sachverftändigen vornehmen zu laffen, oder zur Vor: 

nahme eines ſolchen Augenfcheines mit dem ganzen Gerichtshofe und den Ger 
(dwornen fih an Art und Stelle zu verfügen”). Ya, der Caſſationshof hat 

dem Affifenpräfidenten fogar das Necht zuerkannt, felbft ſolche Zeugen, deren 

Abhörung nach Art. 322 der franz. St. Pr. O. ausdrücklich verboten ift, (z. B. 
die Verwandten des Angeklagten in auf- und abfteigender Linie, die Geſchwi⸗ 
ſter, Ehegatten und Verfchwägerten besfelben, Kinder und Unmündige u. dgl.) 
Eraft feiner biscretionären Gewalt zur Aufklärung zu vernehmen. 

Die Beeidigung der von dem Affifenpräfidenten Eraft feiner discretionären 

Gewalt vernommenen Zeugen ift von dem Geſetze (Art. 269) ausdruͤcklich 
verboten und der Affifenpräfident ift verpflichtet, die Geſchwornen bei jeder 

folhen Vernehmung, fo wie in Beziehung auf die von dem Vorfigenden an⸗ 
geordnete Vorlefung fchriftlicher Zeugenausfagen befonders darauf aufmerkſam 
zu machen, daß diefe Vernehmung oder Vorlefung nicht die Kraft eines ordent⸗ 
lichen Zeugniffes habe, fondern nur zur Aufflärung dienen folle. Doc zieht 
nach der in neuerer Zeit von dem Caffationshofe angenommenen Praris we: 

der die Uinterlaffung diefer Bemerkung (Spruch vom 16. Sänner 1836), noch 

felöft die Beeidigung eines in folder Weife vernommenen Zeugen die Nichtig- 
keit des Verfahrens nach fih. **) (Sprüche vom 4. Novemb. 1886, 30. April 
1841 und 9. Febr. 1843.) 

ſelbſt durch Borführungsbefehle Jedermann vorforbern und vernehmen, ober alle neuen 
Beweismittel beibringen laſſen, welche ihm nach den von den Angeflagten ober Zeugen 
bei der Verhandlung gegebenen neuen Auffchlüfien ein näheres Licht über eine flreitige 

Thatfache verbreiten zu können fcheinen. Die fo vorgerufenen Zeugen leiften feinen Gib 

und ihre Ausfagen werben nur als zur Aufklärung dienend betrachtet.“ (ne seront con- 

siderees que comme renseignemenls). 

*) Sebire et Garteret, encyclopedie du droit, tome VIl. p. 30-39; Morin, 
dictionnaire du droit criminel p. 604-609; Lacuisine, du pouvoir judiciaire 

dans la direction des debats p. 353—378. 
+#) Der Gafjationshof ift fo weit gegangen, zu erflären, baß ber art. 269 bes Code d’in- 
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Diefe Beftimmungen bes franzöfifhen Rechtes find ihrem wefentlichen 

Inhalte nach in alle neueren deutfchen Gefege übergegangen, indbefondere in das 
baierifche ©efeg vom 10. November 1848 $. 14], in das würtem⸗ 
bergifehe GBefeg vom 14. Auguft 1849 $. 51, in das großberzoglich 
heſſiſche Gefeg vom 28. October 1848 $. 23, indas naffauifche Ge 

feg vom 14. April 1849 $. 19, in das hannoveriſche Geſetz vom 24. Dec. 

1849 $. 70, in dad Eurheffifche Befeg vom 31. October 1848 $. 72, 
in die braunſchweigiſche Strafproceßorbnung $. 180 und in den thü- 
ringifhen Entwurf $. 246 ®). 

Bei der Berathung bes öfterreicif hen Geſetzes erfchien es im In⸗ 

tereffe der Wahrheit als unerläßlih, dem MWorfigenden bed Gerichtes eben 
jene diseretionäre Gewalt in Beziehung auf die Herbeifchaffung neuer Be⸗ 

weismittel einzuräumen, welche demfelben von dem franzöfifchen Geſetze zu: 

. gewiefen ift. Es liegt in der Natur der Sache, daß fid) die Hauptverband: 

lung nicht immer auf den Rahmen befchränft, welden ihr die Vorunterfu- 
hung vorgezeichnet hat; ed Fönnen vielmehr in der Hauptverhandlung unver: 
bergefehene Zwifchenfälle vorkommen, neue Enthüllungen oder Geftändniffe 
können der Sache eine neue Geftalt verleihen, die Verhandlung gleihfam 
auf einen neuen Boden verfeßen. Soll nicht zum großen Abbruche der Schnel« 
ligkeit der Strafrechtöpflege in fehr vielen Faͤllen eine Vertagung der Verband: 
lung bis zur Erhebung der neu vorgefommenen Umftände oder Beweismittel 
nothwendig werden, foll nixht in manchen Fällen die Ermittlung der mate: 

riellen Wahrheit unter der flarren Beobachtung der Anklageform untergehen, 

fo muß der Vorfigende bes Gerichtshofes die Macht haben, neue Zeugen 

oder Sachverſtaͤndige vorzurufen, neue Beweismittel herbeizufchaffen, Gut 

struct. crim. nicht fo fehr ein Verbot, als vielmehr eine Dispens von ber Beeidigung 
ber vom Afjifenpräfipenten Fraft ber Discretionären Gewalt vernommenen Zeugen enthalte, 
und baß die Beeidigung eine Garantie mehr für die Erforfchung der Wahrheit darbiete, 
ein Ausſpruch, welcher von den meiften franzöflfchen Schriftftellern als eine förmliche 

Berlebung bes Haren Wortlautes bes Geſetzes lebhaft getadelt wird. MorinL c. p. 
605; Sebire et Carteretl. c. p. 39. 

*) Das baierifche Gefeb macht ben Präfidenten aufmerkſam, von der Ihm eingeräum- 

ten Gewalt nur mit Borficht Gebrauch zu machen, und beſtimmt, daß die fo ab- 
gehörten Zeugen nicht zu beeibigen und bie Geſchwornen aufmerffam zu machen find, 

baß die Ausfagen derſelben mit befonderer Behutfamkeit zu würbigen feien. Das naf: 
fauifche Gefeß, der thüring iſche Entwurf und das hannoveriſche Geſetz ge: 
flatten bie Beeibigung folcher Zeugen, wenn beide Theile übereinftimmenb darauf an: 
tragen, bas leßtere außerdem auch in Folge Befchlufies des Berichtes. Das würtem- 
bergifche und Furheffifche Geſetz machen die Beeldigung ſolcher Zeugen nicht 

bloß von der Zuftimmung beider Theile, fondern auch von jener des Gerichtes abhän- 
gig. Die preußifche Verorbnung vom 3. Jänner 1849 enthält über biefe, wie über 

viele andere ſchwierige Fragen gar Feine Beftimmung. 
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achten einzuholen, einen Augenfchein vorzunehmen, kurz Alles vorzufehren, 
was zur vollen Aufklärung der Thatfachen des Procefles dienen kann. Diefe 
Befugniß hat denn auch das Geſetz dem Morfißenden bes Gerichted, und 
zwar diefem perfönlich, eingeräumt. Er bedarf daher zur Ausübung desfelben 

feiner vorläufigen Berathung mit den beifigenden Richtern; doch ift ihm diefe 

der Narur der Sache nach nicht verwehrt, wenn er felbft fie zu veranlaffen 

zweckmaͤßig finde. — Er ift jedoch felbft in biefem Balle an die ab: 

weichende Anficht der übrigen Nichter nicht gebunden, fondern allein zur Ent: 

fheidung nach feinem Ermeſſen berechtigt. Eben fo braucht er nicht Anträge 
der Parteien auf Merbeilhaffung der neuen Beweismittel abzuwarten, fon: 

dern er kann alle ihm nad) $. 283 zuftehenden Befugniffe, auch ohne eine 

Anregung von Seite des Staatsanwaltes oder des Angeklagten, von Amts: 
wegen ausüben. Dagegen ift ed den Parteien fowohl, ald den Mitgliedern des 

Gerichte, und bei Gefchwornengerichten jedem Geſchwornen freigeftellt, den 
Vorfigenden auf die zur Aufklärung der Sache zu benüßenden Beweismittel auf- 
merEfam zu machen und es ihm anheimzuftellen, Eraft feiner discretionären 

Gewalt das Erforderliche zu verfügen. 

Nach dem Wortlaute des Geſetzes ($$. 283 und 253) Eann es Eeinem 
Zweifel unterliegen, daß der Vorfigende vollkommen berechtigt ift, Zeugen 
und Sachverftändige, deren Namhaftmachung auf bie im $. 258 vorgefchrie- 
bene‘ Weife nicht erfolge ift, zu vernehmen. Er ift jedoch nicht berechtigt, ſich 

über die in ben $$. 159 und 160 der St. Pr. D. ertheilten Worfchriften 

hinauszufegen. Er darf daher die im $. 159 bezeichneten Zeugen gar nicht, 
die im $. 160 aufgeführten Zeugen aber nur, nachdem fie vorläufig an die 

ihnen zuftehende Berechtigung, fi) der Zeugnißablegung zu enthalten, erin- 
nert worben, vernehmen. 

In Beziehung auf die Beeidigung der fo vernommenen Zeugen oder 
Sachverſtändigen weicht das öfterreichifche Befeg mefentlid von dem 
franzöfifchen Nechte ab, indem es verfügt, daß diefelben zwar nicht vorläufig 
beeidet werben dürfen, daß jedoch nach ihrer Abhörung beide Theile fiber 
die Frage, ob eine Beeidigung derfelben ftattfinde, zu vernehmen feien und 

der Gerichtshof fohin darüber zu entfcheiden babe. Die Gründe, welche diefe 
Beftimmung veranlaßten, liegen vorzüglich darin, daß die Anordnung des 
franzöfifchen Rechtes, wornach ſolche Zeugenausfagen immer nur zur Auf. 
klärung undnidt zum Beweiſe dienen follen, als eine Halbheit erfcheint, 

die befonder® bei der Entfcheidung der Geſchwornen, welche den Unterſchied 

zwiſchen eigentlich beweifenden und nur zur Aufklärung dienenden Zeugen- 
aus ſagen wohl felten richtig auffaflen und erwägen dürften , gefährlich werden 
kann. Es ift kaum zu zweifeln, daß eine ſolche Anordnung entweder bewirkt, 
daß wirklich erhebliche Ausfagen zum Abbruche ber Wahrheit bloß der Form 
der Anklage wegen unbeachtet bleiben, daß alfo das materielle Necht der Form 
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geopfert wird, ober daß ſolche Ausfagen als volle Beweismittel gebraucht wer: 
den und die Ueberzeugung der Geſchwornen wefentlidh beſtimmen, obfchon 
fie nicht eidlich bekräftigt find. Der in dem öfterreichifchen Geſetze getroffene 
Ausweg befeitigt diefe Gefahren gänzlich und läßt bei dem Umſtande, daß 
vor der VBeeidigung beide Theile mit ihren allfälligen Einwendungen gegen 

diefelbe gehört werden müflen, und bei der Eontrole der Deffentlichkeit des 
Merfahrens Eeiner Beforgniß Raum, daß von dem in diefem $. dem or: 

figenden eingeräumten Rechte Mißbrauch gemacht werde... 
Uebrigens bedarf e8 Eaum der Erinnerung, daß der Vorſitzende von dies 

fer Befugniß, da fie eine wefentlihe Ausnahme von dem im $. 253 aufge 

ftellten Grundfage bildet, mit Vorfiht und Mäßigkeit Gebrauch machen und 
insbefondere darauf Nückfihe nehmen muß, daß der Angeklagte dadurch in 
feinem Vertheidigungsrechte nicht mehr, ald unumgänglich nöthig ift, beein» 

trächtigt werde. 
$. 284. 

Der Angeflagte und deſſen Vertheidiger, fo wie der Staatsanwalt 

find berechtigt, Alles geltend zumachen, was zur Beurtheilung der Glaub- 

würbtigfeit eines Zeugen oder Sacdhverftändigen oder zur Widerlegung fei- 

ner Angaben dienen kann. Wenn jedody von dem Angeklagten gegen einen 

Zeugen oder Sachverftändigen Beichimpfungen oder offenbar ungegrünbdete 

oder zur Suche nicht gehörige Beſchuldigungen vorgebradht werden, fo fann 

das Gericht wider denfelben auf Antrag des Zeugen oder des Staatsan⸗ 

waltes eine Gefängnißftrafe bis zu acht Tagen, oder fall8 er bereits ver⸗ 

haftet ift, eine gefegliche Schärfung des Gefängniffes auf die Dauer von 

acht bis vierzehn Tagen verhängen. Macht fi der Vertheidiger einer ſol⸗ 

chen Mebertretung ſchuldig, fo kann er vom Gerichte mit einem Verweiſe 

oder einer Geldſtrafe bis zum Betrage von hundert Gulden belegt und ihm 

bei erfchwerenden Umftänden bie Befugniß, als Bertheidiger in Strafia- 

chen vor Gericht zu erfcheinen, auf die Dauer von einem bis zu ſechs Mo- 

naten entzogen werben. Diefe Strafen find fogleich nad) der Verhandlung 

zu vollziehen, ohne daß dagegen ein Rechtsmittel zuläffig ift, vorbehaltlich 

der Strafe, wenn, durch diefe Handlung ein eigenes Vergehen oder Ver⸗ 

brechen begründet fein follte, 

So wichtig es ift, daß jeder Theil über bie von ben Zeugen oder Sach⸗ 
verftändigen in der Hauptverhandlung abgelegten Ausfagen fowohl in Bezie⸗ 

hung auf den Inhalt dieler Ausfagen, als auch rückjichtlich der Perfon jedes 

Beugen oder Sachverftändigen im Intereſſe der Anklage oder Vertheibigung 

Alles geltend machen Eönne, was zur Beurtheilung ber perfünlihen Glaub⸗ 
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würbigfeit bes Vernommenen ober zur Entkräftung oder Widerlegung feiner 
Angaben dienen Fann, eben fo nothwendig ift ed, jeden Mißbrauch diefes 
Rechtes hintanzuhalten und die Zeugen und Sachverfländigen gegen uner- 

laubte Angriffe, weichen fie entweder von Seite eines Angeklagten oder feines 

Vertheidigers, oder von Seite eined Privatanflägers ausgeſetzt fein Fönnten, 
zu [hügen. Die Gränzlinien zwifchen demjenigen, was im Intereſſe der 
Wahrheit und Gerechtigkeit gegen einen Zeugen oder Sadverftändigen vor: 
jubringen erlaubt, und was als eine ungebührliche Beleidigung desſelben an- 
zufehen ift, find oft fehr fchwer zu ziehen. Dem Vorſitzenden des Gerichtes 
liegt e8 befonders in diefer Beziehung ob, fein Amt mit- klugem Tacte und 
mit der feiner Stellung entfpredhenden Ruhe und Umſicht auszuüben und 
mit weifer Schonung des Rechtes der Vertheidigung die Nückficht auf dab 

Anfehen des Gerichtes, auf den Ernft und die Würde der öffentlichen Wer: 

handlung und auf die Sicherheit der Zeugen und Sachverfländigen vor per: 

fönlihen Angriffen zu vereinigen *). 

Don befonderer Wichtigkeit ift es hierbei ‚ zwifchen jenen Entgegnungen 
der Parteien zu unterfcheiden, welche fih nur auf die Perfon bed Zeugen 
oder Sadjverftändigen, und jene, welche fi) auf deſſen Ausfage beziehen. 

In legterer Beziehung Fönnen der Angeklagte und fein Vertheidiger, info: 

fern fie fich der Vorfchrift des $. 268 gemäß mic Anfland und Mäßigung 
ausdrücken, in der Kritik, welcher fie die Ausſage unterwerfen, nicht einge: 
Ihränft werden; fie find berechtigt, die Unmwahrfcheinlichkeit, die inneren Wi: 

derfprüche , die Inconfiftenz derſelben mit anderen Thatfachen hervorzu⸗ 
heben, kurz, Alles geltend zu machen, was zur Schwächung der Beweis⸗ 
Fraft der Ausſage dienen kann. Dagegen muß jeder Zeuge ober Sachverftän- 
dige gegen Beſchimpfungen und chrenrührige Zumuthungen, welche für die 

Vertheidigung ded Angeklagten unnäg find und nicht den Gegenitand der An: 
klage betreffen, gefchügt werden. Es kann daher im Allgemeinen nicht ge= 

flattet werden, daß der Angeklagte und deflen Vertheidiger ſich in eine Beſpre⸗ 

dung des Privatiebend eines Zeugen einlaflen, außer infofern diefelbe die Un⸗ 

5) In Franfreid enthielt der Art. 353 des Code vom 3. Brumaire des I. IV die 

Beſtimmung, daß ber Angeflagte oder befien Bectheidiger gegen ven Zeugen und befien 
Ausſagen Alles vorbringen fönnen, was fie zu feiner Vertheidigung als nützlich 
betrachten. Die hierdurch hervorgerufenen Mißbräuche bewogen die Geſetzgebung, 

bei Grlaffung ber St. Pr. DO. von 1808 im Art. 31% jene zu weit gehinden Ausdrücke 
dahin abzuänbern,, daß ber Angeklagte und fein Vertheidiger Alles vorbringen Tünnen, 

was zu feiner Vertheidigung nüplich fein Tann. Dadnrch ifl die Beurtheilung ber 
Zweckmaͤßigkelt ber Bertheidigung dem Belieben des Angeflagien entzogen und dem Er⸗ 
meſſen des Afifenpräfdenten und bes Gerichtshofes auheimgeſtellt. Sebire et Gar- 

tozet lc. p. 87. Lacuisinel.c.p. 309 und 887. 

Kür, Straſproceß. 80 
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glaubwürbigkeit des Zeugen oder eine mifdere Beurtheilung der dem Angefiag- 
ten zur Laſt Tlegenden That zur Folge haben Eönnte. 

Der Vorfigeude ift zunächft berufen, die Parteien innerhalb der ge⸗ 
foglichen Graͤnzen zu erhalten, die Ueberfchreitung diefer Graͤnzen durch Erin- 

nerungen und Warnungen zu hindern, nöthigenfalls bein Angeflagten oder 

“feinem Vertheibiger das Wort zu entziehen. (66. 264, 265, 299.) Die in 
dem $. 284 außgefprochenen Strafen aber Edunen nicht von dem Vorſitzenden 

allein, fondern nur durch eınen Beſchluß des Gerichtes verhängt werben. 

VI. Borträge ber Parteien. 

$. 285. 

Am Schluffe der Verhandlung erhält zuerft der Staatsanwalt das 

Mort, um die Ergebnifje der Beweisführung zufammenzufaffen und feine 

Anträge ſowohl rüdfichtlich der Schuld des Angeklagten, ald auch in Be 

treff der gegen ihn nad) dem Gefege zu erfennenden Strafe zu ftellen und 

zu begründen. Hat fidy ein ‘Brivatbetheiligter dem Verfahren angefihloflen, 

fo erhält er zunächkt nach dem Stantsanwalte das Wort zur Begründung 

feiner Entfhäbigungsanfprüche. Dem Angellagten and feinem Bertheidis 

ger fteht das Recht zu, darauf zu antworten. Finden ber Staatsanwalt 

und ber Privatbetheiligte hierauf etwas zu erwiedern, fo gebührt dem 

Angeklagten und feinem Vertheidiger jedenfalls die Schlußrede. 

Der Staatsanwalt hat nach geſchloſſenem Beweisverfahren bie Ergeb: 

nifle desfelben in einer mündlichen Darftellung zufammenzufaffen und die 
auf Grundlage der Verhandlung von ihm zu ftellenden Anträge rückfichtlich der 

Schuld und Strafe des Angefchuldigten zu begründen. Der Staatsanwalt ift 
als der äffentliche Ankläger der Gegner des Angellagten, allein er ift nicht 
fein perfönlicher Gegner, fondern nur der Vertreter des Geſetzes und der be⸗ 

feidigten Staatsgeſellſchaft. Wenn daher aus der Verhandlung Thatfachen, 

die zu Gunſten des Angeklagten ſprechen, kervorgegangen find und die der 

Anklage zum Grunde liegenden Verdachtsgründe gefchwächt oder entkraͤftet 
haben, fo ift der Staatsanwalt niche nur nicht verpflichtet, die Anklage 

ganz oder theilweife aufrecht zu erhalten, fondern fogar verbunden, das Ge: 

richt Cbei dem Schwurgerichtöhofe die Geſchwornen) auf jene Thatſachen auf: 
merkſam zu machen; er ift berechtigt, felbft auf die Freiſprechung des Ange: 

Flagten anzutragen*). Der Staatsanwalt ift, wie Mittermater richtig 

*) Diefer Grundſatz gilt auch im franzöfifcgen Rechte, wo bie Staatsaniohlfe, penn 
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bemerkt, nie ein Advocat der Anklage, ber durch jedes Mittel, das fich 
auch nur entfernt darbietet, die einmal begonnene Anklage aufrecht zu erhalten 
ſucht; fein- Streben fol nur auf Wahrheit und Gerechtigkeit gerichtet 

fein, ohne Rückficht, ob dadurch die Verurtheilung oder bie Freiſprechung des 
Angeklagten erreicht werde. Der Staatsanwalt muß daher auch in feinen Ne« 
den jene Mäßigung und Würde bewahren, die feiner Stellung angemeffen 

it; vor Allem muß er in der Art, wie er die Anklage entwickelt, jede Leiden- 
ſchaftlichkeit, jede bloße Decfamatlon vermeiden. Seine Hauptpflicht iſt, wenn 

er nicht ſelbſt die Anklage für unbegründet oder unhaltbar erachtet, alle aus 
ber Verhandlung fich ergebenden Beweismittel fuͤr das Dafein der ftrafbaren 
Handlung fowohl, als für die Schufd derjenigen, die er als die Thäter ober 
Mitfchuldigen betrachtet, zuſammenzufaſſen, nichts zu vernachläffigen, was da⸗ 
ju dienen Bann, die Wahrheit Elar hervortreten zu laſſen. Zeftigfeit, Eindring: 

lichkeit, ſelbſt Wärıne der Darftellung, Vollftändigkeit uud logiſche Gliede⸗ 
rung follen feine Rede bezeichnen, niemals aber joll er ald heftiger oder un: 
gerechter Verfolger auftreten oder durch das Streben nady Glanz der Rede 
jene Ruhe verlieren, die feinem Amte entfpridt. Daß er feine Darftellung 
nur auf bie Ergebniffe der Verhandlung ftügen dürfe, verftehr fich von felbft. 

Es ift ihm' daher nicht erlaubt, in der am Schluſſe der Verhandlung gehals 
tenen Rede fich auf Worunterfuchungsacten, die nicht während ‘der Verband: 
lung vorgefefen wurden, zu beziehen oder neue Beweismittel (4. B. Briefe und 
dgl.) beizubringen. 

Was die Vertheidigung betrifft, fo hat fi & diefelbe in dem Verfahren 
vor den Bezirks-Collegialgerichten ſowohl auf die Schuldfrage, ald auf die 

von dem Staatsanwalte rückfichtlih der Strafe geftellten Anträge und auf 
die etwa geltend gemachten Entfhädigungsanfprüche zu erftreifen. Die Auf: 
gabe des MWertheidigers ift e8 daher, die gegen den Angeklagten vorgebrach- 
ten Anzeigungen und Vermuthungen zu befämpfen, die etwaigen Widerfprüche 

wilden Zeugenausfagen ober Angaben von Sacdverftändigen hervorzuheben, 
Alles, was zur Beurtheifung der Beweiskraft der vorgeführten Beweismittel 
dienen kann, geltend zu machen, die UnmwahrfcheinlichEeiten oder die zum Zweifel 
an dem Grunde der Anklage dienlichen Umftände in das Licht zu fegen und 
alle zu Gunften des Angeklagten fprechenden Thatfachen zu entwideln. Außer- 
dem bat er die bei Subfumtion der vorliegenden Thatfarhen unter das Ger 

feß auftauchenven Fragen, den eigentlichen Sinn und die Anwendbarkeit 

des Geſetzes auf den einzelnen Hall, fo wie Alle, was auf die Strafaus- 

meflung von Einfluß fein Eann, zu erörtern. Uebrigens wurbe ſchon oben 

fie Die AUnflage für nicht begründet erfennen,, fich ber Formel bebienen: Je me rapporle 
à la sagesse des juges. Legraverond, legislation criminelle II. Vol. p. 212; Se- 

bire et Carteret, enoyelopédio du droit VIL Vol. p. 126. g* 
8 
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(&. 465) anf die Srängen ber Vertpeidigung aufmerkfam gemacht und 

es dürfte nicht überflüflig fein, hier noch beizufügen, daß eine Erörterung der 
Güte oder Zweckmaͤßigkeit des Geſetzes felbft nicht geduldet werben Fönnte. 

Ebenfo fleht dem MVorfigeuden das Recht zu, jede übermäßige Weitläufigfeit 
ber Vertheidigung in Schranken zu halten und Abſchweifungen von der Sache 
durch Nügen und nöthigenfalls ſelbſt Durch die Eutziehung des Wortes ein 

Ziel gu ſetzen. 

Der Staatdauwalt und der Privatbetheiligte haben das Necht der Er: 

wiederung, vorzüglich zu dew Zwecke, die von Leite des Vertheidigers gel: 
tend gemachten Gründe zu bekäämpfen, den wahren Geſichtspunct der Sache, 
wenn bderfelbe verrückt worden, hervorzufehren, und die bei ber Vertheibi: 

gung allenfalls aufgeftellten irrigen Grundſaͤtze oder die unrichtigen Folgerun⸗ 
gen hervorzuheben und auf ihren wahren Werth zurüdzuführen, endlich, 
wenn es nöthig erfcheint, die zur Begründung der Anklage dienlichen Um: 
ftände neuerlich in Kürze zufammenzufaffen. 

Dem Angeklagten und feinem Vertheidiger gebührt immer das legte 
Wort, ein Grundfag, welder auch dei allen Discuffionen über Zwilchen- 

puncte im Laufe des Verfahrens beobachtet werden ſollte*). Der Angeklagte 

kann jedoch auf das Schlußwort verzichten. Dagegen ift ed in ber Regel 
unerlaubt, bie Zahl der Reden und Gegenreden zu vervielfültigen und ber 

Staatsanwalt würde fi) einer groben Kormverlegung fchuldig machen, wenn 
er nah dem Schlußworte des Angeklagten oder feines Vertheidigers noch⸗ 

mals dad Wort zur Unterftügung der Anklage oder zur Widerlegung der 
Vertheidigung ergriffe. 

Wenn mehrere Augeklagte find, welche verfhiedene Vertheidiger Haben, 
fo ſteht jedem derfjelben das Recht der Antwort und der Schlußrede zu. Die 
Drduung, in welcher die Angeklagten oder deren Wertheidiger zu [prechen 

haben, beſtimmt der Vorfigende, jedoch unter Beachtung der in diefer Bezie⸗ 
bung von ben Angeklagten oder deren Vertheidigern an ihn gelangten Anträge. 

In der Regel wird der Hauptthäter und deffen Vertheidiger vor den Mitſchul⸗ 

Digeu zu hören fein. 

Sollte nach der lebten Vertheidigungsrede der Vorfigende noch die Vers 

nehmung eines Zeugen, die Vorlefung einer Urkunde u. dgl. nöthig fluden, 

fo muß nach diefer Vernehmung oder Vorleſung neuerlich beiden Theilen in 

der im $. 285 bezeichneten Reihenfolge dad Wort ertheilt werden, um die 
durch jene Vernehmung oder Vorlefung etwa nöthig werdenden Bemerkungen 

vorzubringen. 

*) So entfchleven vom franzöſiſchen Gaffationshofe am 5. Mai 1826. Sebire 
etCarteret, 1. c. p. 130. 
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VI Urtheil des Gerichtes. 

$. 286. 

Der Borfipende erklärt alsdann die Verhandlung für gefchloffen. 

Das Gericht zieht fi, wenn e8 dies fir nöthig erachtet, in das Be- 
ratbungszimmer zurüd, um das Urtheil zu fällen. In diefem Kalle wird 
ber Angeklagte, wenn ex verhaftet war, einftweilen aus dem Sigunge- 

faale wieder abgeführt. 

$. 287. 

Das Gericht Hat bei der Urtheilsfällung nur auf 
dasjenige Rüdficht zu nehmen, was in der Hauptver- 

handlung vorgefommen if. Es hat die in dieſer Verhandlung 
vorgeführten Beweismittel in Anſehung ihrer Glaubwürdigkeit und 

Brweisfraft fowohl einzeln, als auch in ihrem inneren Zufammenhange 

forgfältig und gewiffenhaft zu prüfen. Ueber die Frage, ob eine That- 

ſache als eriwiefen anzunehmen fei, entfcheiden die Richter nicht nad) 

gefeglihen Beweisregeln, fondern nur nad ihrer freien, 

and der gewiffenhbaften Brüfung aller für und wider 

vorgebracdten Beweismittel gewonnenen Ueberzeugung. 

Aus dem Orundfage, daß das Gericht, um die Mündlichkoit des Vers .. 
fohrens zur Wahrheit zu machen, bei der Urtheilsfällung nur auf dasjenige 

Rückſicht nehmen dürfe, was in der Hauptverhandlung vorgefommen ift, er⸗ 
gibt ſich insbefondere, daß es auf die VWorunterfuchungsacten nur infofern fein 

Urtheil bauen Eann, als diefelben bei der Hauptverhandlung felbft vorgelefen 

wurden. Die Gründe, weldye die Gefeßgebung beflimmsen, bie pefitive Bes 

weistheorie aufjugeben und dad Geſchwornengericht in Defterreich einzuführen, 

find bereits in der Einfeitung (S. 18 u. ff.) dargeftellt. Diefelben Gründe 

bewogen auch, die Beweisregeln felbft in denjenigen Fällen aufzugeben, in 

welchen nicht Geſchworne, fondern rechtögelehrte Richter über die Thatfrage 
entfcheiden. Auch diefe follen in Zukunft über die Srage, ob eine Thatfache _ 
als erwiefen angunehmen fei, nicht nach irgend einer gefeßlichen Beweistheorie, 

ſelbſt nicht nach blos negativen Beweisregeln, fondern nach ihrer freien Weber: 
jeugung entfcheiden, die jedoch nicht das Product des Eindruckes der Haupt 
verbandlung überhaupt, fondern das Ergebniß einer forgfältigen Prüfung und 

Abwägung der für und wider den Angeklagten in der öffentlichen Verhand- 
lung vorgeführten Beweismittel fein fol. Das Geſetz hat jedoch die rechtsge⸗ 
lehrten Michter nicht ganz den Geſchwornan gliichgeftellt. Während Letztere 
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über die Gründe ihrer Ueberzeugung Feine Rechenfchaft abzulegen fehuldig find, 
und während ihr Ausfpruch Eeiner weiteren Berufung in Beziehung auf die 

Beurtheilung der Thatfrage unterworfen werden kann, hat dad Geſetz einer- 

ſeits die Michter bei dem Bezirks⸗Collegialgerichte verpflichtet, die Gründe 
ihrer Entfcheidung, und zwar nicht nur in Betreff der Rechts⸗, fondern auch 

in Unfehung der Thatfrage öffentlich zu verkünden und fammt dem Urtheile 

binauszugeben, fomit vor Allem fich felbft die Gründe ihrer Ueberzeugung 
vollkommen Elar zu machen, andererfeitd aber gegen ihren Ausſpruch die Der 
rufung auch in Betreff der Schufdfiage zugelaflen (SS. 293, 294, 375). 

Durch diefe Beftimmungen, verbunden mit der Deffentfichkeit des Verfahrens, 

ift eine binlängliche Gewähr gegeben, daß die Richter, deren Stellung als 

Beamte, und deren geringe Zahl die Aufhebung aller Beweisregeln als bedenk⸗ 
lich hätte erfcheinen laſſen können, von der ihnen eingeräumten Freiheit in 

Beurtheilung der Thatfragen Feinen Mißbrauch machen, und daß ihre Aus: 

ſpruͤche im Volke jenes Vertrauen finden werden, welches zu einer gedeihli: 

hen Wirffamkeit der Strafrechtspflege unentbehrlich ift. Die Eurze Zeit, welche 

feit dem Beginne der Wirkfamkeit der Strafproceßorbnung verfloffen ift, Hat 

diefe Erwartung vollfommen gerechtfertigt. 
Was den Ausſpruch des Berichtes felbit betrifft, fo hat die Strafpro- 

ceßorbnung die dreifache Form, welche die biöherige Gefeßgebung vorgefchrie, 
ben hatte, verlaffen und nur zwei Urcheild’ormen, die Freiſprechung von 

der Anklage und die Schuldigerflärung ald amvendbar erklärt. Die 
zwifchen der Verurtheilung und Losfprechung nad dem St. ©. B. von 1803 

in der Mitte ehende Aufhebung der Unterfuhung aus Abgang 

rehtliher Bemeife findet daher in Zukunft nicht mehr ftatt. Dieſe Ur- 

theildform Cabsolutio ab instantia) war eine Erfindung der gemeinrechtlidyen 

Strafrechtspraxis des 16. und 17. Zahrhunderts *) und wurde ſchon feit ge: 

*) Man hat fi lange dem Irrthum hingegeben, die Entbindung von der Juſtanz für ein 
Inftitut des römijchen Rechtes zu halten, indem man den Ausfpruch des non liquet 

von Seite ber Richter, die fogenannte ampliatio des römifchen Strafverfahrene mit ber 
fpäteren absolutio ab instanlia als gleichbedeutend betrachtete. Geib Hat jedoch in ſei⸗ 

ner Gefchichte des römifchen Criminalproceffes (Leipzig 1842) die Unrichtigfeit diefer 

Anficht dargethan und gezeigt, daß die ampliatio urfprünglich nichts Anderes als eine 
Vertagung, eine Fortſetzung bes Procefies in einem neuen Terınine war , indem bie Rich: 

ter, wenn fie bie Sache nicht genug anfgeflärt fanden und deßhalb bas non liquet 

ausfprachen, nur das Endurtheil fuspendirten und mittelft der ampliatio eine Vervoll⸗ 
Rändigung bes Verfahrens anordneten. Die ampliatio konnte daher felbft zu wieberhols 

ten Malen verfügt werben, das Urtheil aber mußte immer entweder eine Verurtheilung 
oder eine definitive Breifprechung enthalten. Als mit dem Untergange der Republif 

bie Volksgerichtsbarkeit der Jurisdiction ber Faiferlichen Beamten Plag machte und ein 

geregeltes Beweisverfahren eingeführt wurbe, verfchwand die aınpliatio völlig nnd das 
Juſtinianeiſche Recht fpricht in der L. 3. God. de sent. VII. 45 entfchieben den Brunds 
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raumer Zeit auf wiffenfchaftlichem Gebiete bekämpft. Insbefondere wurde mit 

vollftem Grunde dagegen geltend gemacht, daß die mit ber Entbinbung von 

— —— — 

fab aus, daß ber Richter nur verurtheilen oder freiſprechen dürfe. Das ältere deutſche 

Recht, deſſen rein formaler Beweis (durch Eid, Eideshelfer, Zweilampf ober andere 

Bottesurigeile) nur entweder ganz ober gar nicht hergeftellt fein Eonnte, Tieß demnach 
zwifchen dem veruriheifeneen ober freifprechenden Erfenntniffe Tein mittleres zu. Auch 
im canonifchen Rechte findet fich die Juſtanzentbindung nicht; eben jo wenig läßt 

Ach diefelbe in der peinlihden Halsgerihtsorpnung KR. Carls V. von 1532 
und in den Schriften der beutfchen Praftifer des 16. Iahrhunderts (Perneder, Gab: 
ler, König) nachweiſen. Wohl aber findet fich die erſte Spur berfelben in ben Schrif:. 

ten des mailändiſchen Rechtögelehrten Andreas Alciatus (in der erften Häffte 
des 16. Jahrhunderts) und in Den gleichzeitigen Schriften zweier fpanifcher Rechte: 

gelehrten, Covarruvias und Gomez. Alciatus nennt fle absolutlo rebus sie stan- 
tibus 3; Covarruvias gebraucht der Erſte den Ausdruck: absolutio ab instantia. Durch 

die in die Zeit von 1860 bis 1580 fallenden Schriften der berühmten italieni- 

fhen Braftifr Julius Glarus, Aegybius Boffins und Prosper 

Farinacius erhielt biefelbe für Italien ihre vollſtändige Ausbildung. In der 

niederländifchen Praris zeigt ſich die äftefte Spur der Inftanzentbindung in 

Damhonder's Praxis rerum ceriminalium, welche im Jahre 1554 erfchlen. In 

Dentſchland fand dieje irtheilsform , wie ſich aus den Schriften von Carpzow, 

ver fie hefämpfte, ergibt, im Anfange des 17. Jahrhundertes Bingang und im Laufe 

ves 18. Jahrhundertes gelangte fie zu gefehlicher Anerkennung in einzelnen Ländern 
(4. B. im Gedex juris bavarici criminalis von 1751) und zu allgemeiner Geltung, 

obfchon fie hei der damals herrfchenden Anwendung ber Folter nur dann ausgefpros 

(hen wurde , wenn die Tortur erfolglos geblieben, ober wenn nur ein zwifchen ben 
Grforberniffen der Folter und des Reinigungseives die Mitte haltender Verdacht vor: 

Banden war. Anfangs befchräntte ſich die Wirkung der Inflangentbindung darauf, daß 
fie tie Möglichkeit einer Tpäteren Wiederaufnahme bes Verfahrens gewährte, wäh- 
rend man lo@fprechenden Urtheilen ſolche Rechtskraft beilegte, baß auf Grund derſel⸗ 

ben gegen jebe Wicheraufnahme bie exceptio rei judicatae geltend gemacht werben 
fonnte. Im 18. Jahrhundert wurben jedoch damit noch mehrere andere nachtheilige 
Bolgen, wie die Berurtheilung zum Erſatze der Gerichtsfoften, die Forderung einer 
Bautionsleiftung für die Verbindlichfeit des Entlaſſenen, fich jederzeit vor Gericht zu 

Rellen, und manche Shrenfolgen verfnüpft. Als die Kolter aufgehoben wurde, trat 

die Inftanzentbindung allentgalben an deren Stelle und wurde von da an zu einer ganz 
allgemeinen Uebung. Eo ging fie aus ber gemeinrehflichen deutſchen Praris in alle 
deutfchen Strafgefegbücher vom Ende des vorigen und vom Anfange biefes Jahrhun⸗ 

dertes (3. B. in das öfterreihifche St. ©. B. von 1803, in bie preußiſche 

Crim. Ordnung von 1805 , in das baieriſche St. G. B. von 1813), ja felbft in 

nenere Geſetze Aber das Strafverfahren (3. B. in das Hannoverifche Sefeg von 
1840 und in die würtembergifche St. Pr. DO. von 1843) über. Dergl. hierüber 

Mittermaier, deutfches Strafverfahren Il. Band (1846) S. 534 u. fi. ; Opper- 

mann, de quacstione, an et qualenus absolutio al instantia in causis crimina- 

libus locam babeat (Gottingao 1836); Elben, die Entbindung von ber Inflanz vom 
bogmengefchichtlichen und allgemein rechtlichen Standpurct aus erörtert. Tübingen 1846. 
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der Juſtanz gefegli verbundenen nachtheiligen Zolgen ihrer ganzen Natur 
nad) nichts als Verdachtsſtrafen, fomit eine offenbare Verlehung des Grund⸗ 
ſatzes feien, daß nur bei vollftändigem Beweife ber Schuld eine Strafe verhängt 

werben dürfe ; wolle man fie aber mit Befeitigung diefer Folgen beibehalten, fo 

fehle ed an jedem runde, fich einer Freiſprechungsformel zu bedienen, wo: 

durch der Angefchuldigte fortdauernd als verdächtig bezeichnet und feine Ehre 

mit einer Makel behaftet werde. Die itatiftiihen Auswei’e über die Straf: 

rechtöpflege zeigten die große Vedenflichfeit der Inftanzentbindung durch die 

außerordentliche Häufigkeit ihrer Anwendung , wogegen Losſprechungsurth eile 

nur fehr felten ausgefprochen wurden. Die Mißbräuche, welche insbefondere 

in den Jahren 1830 bis 1848 von Seite mandyer deutſchen Regierungen von 
diefer Nechtöform gemacht wurden, um mißfiebigen Perſonen eine Makel 

anzuhängen und diefelben insbefondere von der Wählbarkeit zu den Landes: 
vertretungen auszufchließen, mußten dazu beitragen, diefelbe verhaßt zu ma⸗ 

chen. Deflenungeadhtet war vor dem Jahre 1848 tie badifche Strafprocek: 

erdnung von 1845 daß einzige deutſche Gefeß, welches die Entbindung 

von der Inſtanz verbannte und dem richtigen Grundfage huldigte, daß bei 

dem mündlichen Verfahren Eein Mittelding zwifhen Schuldig: und Nicht: 

fehuldigerflärung mehr nöthig fei Seit dem Jahre 1848 dagegeu haben alle 
deutſchen ©efeggebungen anerkannt, dafs bei einem öffentlichen und mündli⸗ 

chen Verfahren die Entbindung von der Inſtanz felbft als bloße Urtheilsformel 

aufgegeben werden müffe. Mllenthalben wurde daher nach dem Vorgange des 
englifhen*) und franzöfifhen Rechtes nur zwifchen freiſprechenden 

und verurtheilenden Erfenntniffen unterfchieden. Auch die öſterreichiſche 

Geſetzgebung hat ſich diefem Vorgange angefchloflen in der feften Ueberzeu: 

gung, daß dadurch der Anklageform am meiften entſprochen werde, und daß 
ein Nachtheil für die Geſellſchaft daraus nicht entipringen Eann, indem bie 

Deffentlichkeit des Verfahrens Jedermann in den Stand feßt, ben Werth unt 

die Bedeutung eines freifprehenden Erkenntniffes in jedem einzelnen Kalle zu 

erfaffen und denjenigen, der ſich von allem Verdachte gereinigt, von Dem 

Angeklagten, der nur wiegen Mangels binreichender Beweiſe freigefprochen 

worden, zu unterfcheiden. 
Die Bedingungen, unter welchen ein freiiprehendes Urtheil zu erlaffen 

ift, bezeichnet der 

— 

*) Bemerkenswerth if die Gigenihümlichkeit des Fchottifchen Rechtes, nach welchem 

die Gefchwornen zweierlei Losfprechungsformeln haben: not guilty (nicht ſchuldig) 

und not proven (nicht bewiefen). Letztere wird bei unwiberlegten Berbachtsgründen, 

erftere nur bei bargelhaner Schulplofigleit angewendet. Bei Y%, aller Freiſprechun⸗ 

gen bebienen fich die Geſchwornen ber Formel: not proven. Mittermaier's Straf: 

verfahren II. Band ©, 556. 
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$. 288. 

Wird auf feine Strafe erfannt, weil der Staatsanwalt ohne das 

ertorderlich geivefene Verlangen eines Betheiligten aufgetreten. ik, oder 
weil die der Anklage zum Grunde liegende That von feinem Geſetze 

mit Strafe bebroht, oder der. Thatheftand des Verbrechens ober Verge⸗ 

hend nicht hergeftellt, oder Fein genügender Beweis vorhanden ift, daß 

ver Angeflagte die ihm zur Laſt gelegte That begangen habe, ober weil 

Umftände vorliegen , welche die Strafbarfeit desjelben aufheben, fo muß 

das Urtheil dahin lauten, daß der Angeflagte von der Anklage 

freigefproden werde. | 

Die Freiſprechung des Angeklagten findet daher in folgenden Faͤllen ſtatt: 

a) wenn der Eitaatdanwalt in einem Falle, welcher nach Vorfchrift der 

Strafgefege (f. oben S. 65— 67) nur auf Verlangen des Belchädigten oder 

Beleidigten verfolgt und beftraft werden darf, ohne das Verlangen des Be⸗ 
theifigten aufgetreten iſt, fei e8, daß diefer das erforderliche Verlangen über- 

haupt nicht ftellte, oder daß er dasfelbe im Laufe des Verfahrens zurückge- 

nommen; 
b) wenn die der Anklage zum Grunde liegende That von feinem Ges 

fege mit Strafe bedroht iſt, z. B. wenn die That bei Fällung des Verwei: 
fungserfenntniffes als Betrug betrachtet wurde, das zur Urtheilsfällung beru⸗ 
fene Gericht aber, obfehon die Sachlage unverändert geblieben, die gefeglichen 

Merkinale eines verbrecherifchen oder fonft ftrafbaren Betruges nicht als vor: 

handen betrachtet, ſondern in der That nur eine nach den Civilgeſetzen zu be 
urtheilende Handlung erkennt; 

c) wenn der Tharbeftaud des Verbrechens oder Vergehens nicht herge⸗ 
ſtellt iſt, d. i. wenn der Beweis der nach den gefeglichen Begriffsbeſtimmun⸗ 
gen zum Daſein eines beſtimmten Verbrechens oder Vergehens erforderlichen 

Merkmale nicht vorhanden iſt, z. B. wenn bei einer Anklage wegen Verun⸗ 
treuung nicht bewieſen werden konnte, daß die vorenthaltene oder zugeeignete 

Sache dem Angeklagten anvertraut geweſen ſei; 

d) wenn zwar der Thatbeſtand des Verbrechens oder Vergehens (z. B. 
des Diebftahles, der ſchweren Körperverlegung) vollſtaͤndig bewiefen, jedoch 
nicht ein zur Verurtheilung binreichender Beweis darüber bergeftellt ift,, daß 

der Angeklagte die That verübt oder daran Theil genommen habe; 

e) wenn Umſtände vorliegen, welche die Strafbarkeit ded Angeklagten 
aufheben, z. B. wenn die Unzurechnungsfähigkeit dedfelben oder ein anderer 

gefeglicher Entfchuldigungsgrund ($.2 St. G. J. Th.; Nothwebr; $. 167 

&t. ©. 1. Th.) dargethan ift. 
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. $. 289. 

Wird der Angeklagte ſchuldig befunden, fo hat das Gericht fofort 

die gegen ihn zu verhingende Strafe auszufpreihen. Das Strafurtheil 

muß enthalten: 

a) welches Verbrechen oder Bergehen der Angeflagte als Uch:ber, Mit- 

fhuldiger oder Theilnehmer verübt habe, und ob das Verbrechen oder 

Bergehen volibracht ober nur verfucht worden fei; 

b) ob und mit welchen erjchiwerenden oder mildernden Umftänden dies 

geſchehen fei;*) 
c) die auf den Angeklagten anzuwendenden gefeglichen Beftimmungen ; 

d) die Strafe, zu welcher er verurtheilt wirb, und zvar diefe vier 

Buncte bei fonftiger Richtigkeit; 

e) außerdem ift noch die Enticheidung über etwa geltend gemachte Ent: 

(hädigungeanfprüche und über die Proceßfoften beizufügen. 

$. 290. 

Ergibt fich aus der Hauptverhandlung, daß der Angeflagte einer 

That ſchuldig ift, worüber die Urtheilsfällung dem Geſchwornengerichte 
zufteht, jo hat das Gericht feine Unzuſtaͤndigkeit auszufpeerhen und bie 

Sache an die Anflagefammer des Obeilandesgerichte® zu verweifen. 

8. 291. 

Ergibt fidy aber aus der Hauptverhandlung, daß die dem Angeflagten 

zur Laft fallende That ein anderes, jedoch nicht vor das Schwurgericht ges 

höriges Verbrechen oder Vergehen, als in dem Verweiſungserkenntniſſe 

enthalten ift, oder eine Mebertretung begründet, fo hat ſich das Gericht 

ber Urtheilsfälfung dennoch zu unterziehen. Es Fann jedoch auf ein fchwe: 

reres Verbrechen oder Vergehen, ald in der Anflage enthalten war, 

nur dann erfennen, wenn der Staatsanwalt im Laufe der Verband. 

lung darauf ausprüdlich feinen Antrag geſtellt bat ($. 303). Ergibt 

*) Durch die von dem Juſtizminiſterium mit Verordnung vom 22. Juni 1850 vorges 

fchriebenen Urtheilsformularien ift mit Recht die Anführung ber befchiwerenden und 

mifbernden Umſtaͤnde aus bem eigentlich dispoſitiven Theile ber Enburkheile in bie 

Entfcgeidungsgrüinde verwiefen, welche ohnehin nach der neuen Form einen Theil bes 
Urtheiles bilden. 
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fich dagegen aus der Verhandlung, daß die dem Angeflagten zur Raft lie 

gende That ein gleich ſchweres oder geringeres Berbrechen oder Vergehen 

oder eine einfache Llebertretung begründet, fo liegt e8 dem Staatsanwalt 

ob, im Laufe der Verhandlung den hierdurch erforderlichen eventuellen 

Antrag zu ftellen. Hat er dies unterlaffen, fo ſteht es mwührend der Ver: 

handlung dem Vorfigenden und nach dem Schluffe derfelben, jedoch vor 

der Urtheilsfällung, dem Gerichte zu, den Staatdauwalt und den Ange: 

klagten aufzufordern, daß fie in Beziehung auf das in der Anklage nicht 

enthaltene Verbrechen oder Vergehen oder die Mebertretung bie geeigneten 

eventuellen Anträge ſtellen. 

Zu den fhwierigften ragen der Procebur bei bem öffentlichen und münd⸗ 
ihen Anflageverfahren gehört die Beſtimmung des Einfluſſes, welchen eine 

im Laufe der Hauptverhandlung erfolgte Aenderung der Sachlage auf das 
Urtheil auszuüben hat. Im engliſchen Rechte, welches die Anflagemari: 

me fireng fefthält und auf die genaue, oft ängftlihe Beobachtung der gefeß: 

lichen Formen ungemein hohen Werth legt, ift der Grundſatz anerkannt, daß 
im Laufe der Hauptverhanudlung eine Aenderung der Anklage ohne Zuftim- 

mung des Angeklagten durchaus unzuläffig fei. Der Ankläger muß daher, 

wenn fi) aus der Verhandlung ergibt, daß die wider den Angeklagten vor: 
gebrachten Tharfachen ein anderes ald das in der Anklage bezeichnete Verbre: 

Gen begründen, ruhig zufehen, wie der Angeklagte von der Anklage freiges 

prochen wird, und es fteht ihm nur frei, eine neue Anklage wegen bed an: 
deren Verbrechens zu überreichen. Gegen diefe Vorſchrift des englifhen Nech- 
tes hat fich jedoch in England felbft fhon manches Bedenken erhoben und es 
wird im Intereſſe der bürgerlichen Geſellſchaft und der Rechtsficherheit viel: 

fach darauf gedrungen, daf die Vefugniffe des Gerichte erweitert werden. 
Es laͤßt fich in der That nicht verfennen, daß es für die öffentliche Zicherheit 

und vorzüglich für die öffentlihe Sittlichkeit fehr nachtheilig ift, wenn in 

Bällen, wo aus der Dauptverhandlung Elar geworden ift, daß der Angefchuls 
digte ein anderes als das ihm zur Laſt gelegte Verbrechen (3. B. nicht Ver: 
untreuung, fondern Diebftahl oder Betrug) begangen habe, eine förmfiche 

Losſprechung desſelben aus bloß formellen Gründen erfolgt und die weitere 
Strafverfolgung den unſicheren und langſamen Weg einer neuen Anklage 
einſchlagen muß. Es liegt eigentlich in der Natur der dem Gerichte vorbehat- 
tenen Rechtsfragen, daß demſelben in deren Beurtheilung völlig freie Hand 

gelaſſen werden ſoll, ohne daß es durch den Inhalt der Anklageſchrift be— 
ſchränkt wird. Dazu kommt die bedeutende Vermehrung der Koſten und der 
den Staatsbürgern (namentlich den Zeugen) auferlegten Laſt, wenn in den 

erwaͤhnten Faͤllen eine Wiederholung der Hauptverhandfung ſtattfinden muß, 
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Diefen Uebelſtaͤnden kann nur durch eine Erweiterung der Wefagnifle bes 
Gerichtes vorgebeugt werben, welche jedoch in der ‚allgemeinen Natur ber 
Eompetenjverhältniffe ſowohl, ald auch in der Ruͤckſicht auf möglichft geringe 
Verlegung der Anklageform ihre nothwendige Begraͤnzung findet. 

Die Beſtimmungen der franzöſiſchen Geſetzgebung über dieſe Frage 

find ſehr kurz und ungenügend. Die Art. 192 und 193 des Code d’instruction 
verordnen nur, daf das Zuchtpofigeigericht, wenn e3 im Laufe der Verband: 
lung erkennt, daß die That des Angeklagten ein Verbrechen bilde, fomit vor 
das Ge hmornengericht gehöre, dad Verfahren einftellen und die Verweiſung 

des Beſchuldigten an. den zuftändigen Uuterfuchungsrichter ausfprechen folle. 
Findet das Zuchtpolizeigericht , daß die That nur eine Polizeiübertretung 

bilde, und begehrt der Kläger nicht die Verweiſung an dad Polizeigericht, 
fo hat es ſogleich über die Polizeiübertretung, und zwar in diefem alle 
in erfter und Ießter Snftanz, zu erkennen. — Außerdem verfügt das fran: 

zöfifhe Gefeg (Art. 361) in Vezichung auf das Verfahren vor den 

Gefhwernen, daß, wenn der Angeflagte im Laufe der Terhandfung einer 

anderen That, ald der Anklage zum Grunde lag, befchuldigt wird, der Afli- 

fenpräfident auf mündlichen Antrag des Staatsanwaltes ungeachtet der Ur: 

theilsfällung über die vorliegende Anklage verordnen kann, duß der Beſchul⸗ 

digte auch wegen der neuen That verfolgt werde. Es find daher durch dad Ge: 

feg die ſchwierigſten Fragen nicht gelöst. In der Gerichtspraxis aber und durch 

mehrfache Erkenntniffe des Caffationshofed hat fi die Uebung gebildet, daß 
die Gerichte ungeachtet der bei der Hauptverhandlung erfolgten Aenderungen 
der Sachlage fogleich erkennen, wenn auch die der- Anklage zum Grunde lie: 

gende That dadurch in ein anderes, felbft ſchwereres Verbrechen oder Werge: 

ben berfelben Gattung übergegangen ift, fobald es ſich nar nice um 
eine ganz neue That oder um die Verwandlung der That in ein Verbrechen 
ganz anderer Gattung handelt”). 

Unter den neueren deutſchen Geſetzen und Geſetzentwuͤrfen enthalten 

nur bie badiſche St. Pr. DO. von 1815 und ber thüringiſche Ent: 

wurf**) Beftimmungen über diefe ſchwierige Frage. Eritere verordnet im $. 

*) So kann nad franzöfifchem Rechte z. DB. über eine Anklage megen Kinbesmorbes 

auch auf fahrläffige Tödtung bes neugehornen Kindes, jedoch nicht auf das Berbres 

hen der Derbinderung oder Vernichtung bes Beweiſes bes Civilſtandes des Kindes 

durch heimliche Wegfchaffung desſelben (suppression d’enfant) erkannt werben, weil 
Ießteres einer ganz anderen Gattung von Verbrechen angehört. Sobiro et Cartc- 
ret, encyclopelie du droit, Tome VII. p. 149—158; Morin, dictionnaire du droit 

criminel p. 65& et seq. 

“*) Der thüringifche Gnitonrf verordnet in den ſ9. 255 und 256 Folgendes: Grgibt 

die Hauptverhanbiumg , baß ber Angellagte einer anderen That ober eins ame: 
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346, daß das Gericht feinem Urtheile feine anderen Thatſachen, alfo 
auch Feine firafbarere Willendbeflimmung ded Angefchuldigten zu Grunde 
legen könne, als ſolche, welde ihm in dem Verweiſungserkenntuiſſe oder in 

der Anklage des Staatsauwaltes zur Laſt gelegt find; in Beziehung auf die 
Bezeichnung tes in jenen Thatfachen liegenden Verbrechens oder des 

darauf anzumwendenden Geſetzes dagegen fei bad Gericht nur in fo weit 
beſchraͤnkt, dab es auf Fein ſchwereres Derbrechen erkennen Eaun, als 

worauf die Anklage oder doch ein fpäterer Antrag des Staatsanwaltes oder 
das Verweifungserkenntniß gerichtet ift. Wenn das Gericht in den Thatſachen, 
fo weit es fie als erwie'en annimmt, ein andered weder in dem Verweiſungs⸗ 

erfenntniffe, noch in den Anträgen des Staatdanwaltes dem Angeklagten zur 

Laſt gelegtes gleich ſchweres oder geringeres Verbrechen finder, fo bat 

ven Verbrechens ſchuldig if, als im Berweifungserfenutnig enthalten ift, und 

gehört die Sache nun vor das Geſchwornengericht, fo iſt Die Sache an die Anklage: 
fammer zu verweifen. Außer diefem Falle bat fich das Gericht der Urtheilsfällung nur 
dann fogleich zu unterziehen, wenn der Staatsanwalt und der Angeklagte mit der uns 
gefäumten Abutteilung einverflanden find. Maugelt biefes Einverſtaͤndniß beider Theile, 
foi der Angeflagte von der erhobenen Auflage freizufprechen; es bleibt jedoch bem 
Steatsanwalt die weitere Berfolgung ber anderen That oder bes anderen Verbrechens 
vorbehalten. — Grgibt dagegen die Hauptverhandlung,, daß zu dem Im Verweiſungs⸗ 
erfenntniffe bezeichneten Verbrechen erfchwerende Umftände hinzutreten, welche basfelbe 

zu einem anegezeichneten Berbrechen derſelben Art machen ober pie Anmwenbung 
eines höheren gefehlichen Strafjabes bei demſelben Verbrechen rechtfertigen, 
fo hat das Gericht, wenn es nicht bie Bereifung der Sache au die Anklagekammer 
ober die Zurkdweifung berfelben in die Borunterfuchung wegen Erhebung ber ueu her⸗ 
vorgetretenen erſchwereuden Befchaffenheit der That nothwenbig findet, über das Ders 

brechen in diefer Befchaffenheit abzuurtbeilen. — Weber den Inhalt des Berweifungss 
erfenntniffes hinaus kann das Gericht auf ein geringeres Verbrechen ober felbft 
auf eine bloße Webertretung erkennen, 1) wenn die Hauptverhandlung barlegt, 
daß einzelne Merkmale des im Berweifungserfenntuiffe bezeichneten Verbrechens weg: 
fallen, bie fragliche That aber im Uebrigen unter den Begriff eines geringeren Berbres 

Gens fällt; 2) wenn das Verweiſungserkenntniß auf ein ausgezeichnetes Verbrechen 
oder anf ein Verbrechen mil erfchwerenden , einen befonderen gejeglichen Siraffaß he 

gründeuden AUmfländen gerichtet war, die Hauptverhanblung aber nur ein einfaches 

Verbrechen derfelben Art ergeben hat; 3) wenn bie Hauptverhandlung Umflände aus- 
weifet, welche nach dem Gelege einen geringeren Strafſatz zur Folge haben und im 
Berweifungserkenntniffe nicht berüdfichtigt wurden; 4) wenn ber Angeklagte im Ber: 
welfungserfenntniffe als Urheber bezeichnet war, die Hauptverhandlung dagegen nur ers 

gibt, daß er ungleiger Theilnehmer oder Begünfliger gewefen iſt; 5) wenn ber An- 

geflagte eines. vollendeten Verbrechens beſchuldigt war unb nur eines Berfuches ober 

vorberesiender Haudlungen, fall biefe überhaupt Rrafbar find, für fchuldig erachtet 
werben laun; 6) wenn bem Angelingten Vorſatz zur Laft gelegt wurbe, aber nur eine 
Fahrlaͤſſigkeit vorliegt. 
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ed nach dem badiſchen Gelege den Staatsanwalt und den Angeklagten jur 
fürforgfihen Erflärung über das Dafein und die rechtlihen Folgen 

jened der Anlage nicht unterlegten Verbrechens vor der Urtheilsfällung nach» 
trägfih aufzufordern, infofern nicht der Vorſitzende fchon während der Ver⸗ 
handlung felbft eine folhe Aufforderung erlaffen hat. 

Die dfterreichifche Geſetzgebung hielt e& für ihre Pflicht, diefe wich- 
tige Srage, welche in Sranfreich bei dem Mangel einer ausreichenden gefeg- 
lichen Beftimmung zu einer Unzahl von Nichtigkeitäbefchwerden Anlaß gab, 
erfhöpfend zu beantworten. Es mußten dabei die Fälle, welche in der Praxis 

vorkommen Tonnen, forgfältig gefchieden werden. 
Wenn die That, welche den Gegenftand der Anklage bildet, in Folge 

der bei der Hauptverhandlung vorgelommenen neuen Ilmftände ganz außer die 

Zuftändigkeit des Vezivks » Collegialgerichted fällt und fich ald ein vor das 

Schwurgericht gehöriged Verbrechen ausweiſet, (z. B. wenn der Diebftapl, 

welcher bi Sällung des Werweifungserfenntniffes nad $. 158 St. ©. I. Th. 
ftrafbar erfchien, bei der Hauptverhandlung fich ald ein nach $. 159 firafbarer 

Diebſtahl darftellt; wenn die Anklage auf Tödtunz aus Fahrlaͤſſigkeit gerichtet 
war, bei. der Hauptverhandlung aber die That jich als eine vorfäßliche Tödtung 
barfteflt; wenn die Anklage auf Öffentliche Gewaltthaͤtigkeit durch gefährliche 

Drohung gerichtet war, bei der Dauptverhandlung aber die räuberiiche Abficht 

des Angeklagten bargethan wurde u. dgl.), fo Eann ed der Natur der Sache 

nad) feinem Zweifel unterliegen, daß von einer Urtheilsfällung durch das Be: 

zirks.Collegialgericht keine Rede mehr fein tarf. Das Bezirks-Collegialgericht 
bat daher in einem folchen Falle feine Unzuftändigkeit auszufprechen und die 

Sache zur weiteren gefeglichen Verhandlung an die Anklagefammer des Ober: 
Fandesgerichte6 zu verweilen ($. 290). Eben dies ift der Ball, wenn die bei 
der Sauptverhandlung anwefenden Richter, obfchon die Sachlage unverändert 

geblieben, in Beziehung auf die rechtliche Beurtheilung derfelben von der dem 

Verweifungserkenntniffe zum Grunde gelegenen Rechtsanſicht abweichen und 

in Folge deflen die Sache als vor das Gefchwornengericht gehörig betrachten, 

ein Fall, weicher bei größeren Qandesgerichten, bei welchen der Urtheilsfenat 

niche felten anders befedt fein wird, ald ter Senat, der das Verweiſungser⸗ 

kenntniß fällte, öfters eintreten Bann. War jedoch das Verweifungserkenntniß 
von der Anflagefammer entweder im Falle det $. 230 der St. Pr. D. oder 
in Solge einer an diefelbe gerichteten Beſchwerde nach den 88. 238 — 240 der 

St. Pr. O. ergangen, fo darf das in demfelben Oberlandesgerichtd-Spren: 

gel gelegene Bezirks Collegialgericht nach geichloffener Hauptverhandlung, 
‚wenn die Sachlage unverändert geblieben, nach $. 230 der &. Pr. D. 
nicht feine Unzuſtändigkeit ausfprechen und die Sache neuerlich an die An⸗ 
klagekammer zurückweiſen, fondern es ift an die von dem Oberlanbesgerichte 

ausgeſprochene Verweiſung gebunden, 
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Es kann jedoch geichehen, daß die vor dem Bezirks Collegialgerichte ver⸗ 
handelte That im Laufe der Hauptverhandlung fich ale ein anderes Ber 

breden oder Vergehen, ald im Verweifungserkenntniffe enthalten ift, 

jedoch noch immer als zur Zuftändigfeit des Bezirks⸗Colle— 

gialgerichtes gehörig darftelle, oder daß fie in eine bloße Uebertre⸗ 

tung übergeht. &o kann z. B. die der Anklage wegen Veruntreuung zum 

Grunde liegende That ſich in Folge der bei der Hauptverhandlung hervorge- 
fommenen Umftände ald ein nach Vorſchrift der 8$. 157 oder 158 des St. 

8.8. I. Th. zu beftrafeuder Diebftahl darftellen; — das Verbrechen bes 

Diebſtahles Eann durch das Hinwegfallen einzelner Umftände in die Ueber⸗ 

tretung des Diebftahle® übergehen, — eine fchwere Körperverfegung, weiche 
durch das Verweiſungserkenntniß ald Verbrechen verfolge wurde, kann füch 

bei der Hauptverbandlung als das Mergehen der fahrläfligen fchweren Ver⸗ 

wundung ausweifen oder umgelehrt. Wenn fich un aus, der Hauptverhand⸗ 
lung ergibt, daß die dem Angeklagten zur Laft liegende That ein gleih 

ſhweres oder ein geringeres Merbrehen oder Vergehen, ald in dem 
Verweiſungserkeuntniſſe ausgefprochen war, oder eine einfache Uebertre— 

tung bilde, ift ed gewiß nicht nur im Intereffe des Staates, fondern auch 

in den meilten Sällen im Intereſſe des Angeklagten felbft gefegen, daß die 

Hauptverhandlung nicht mit großen Koften, mit Zeitokrluſt für:.den Ange: 
klagten und die Zeugen wiederholt, foudern daß bei der Hauptverhandlung 

ſelbſt fogleidy über die Elar vorliegenden Ihatfachen gelprochen und.fo die Sache 
ihrer endlichen Entfcheidung zugeführt werde In folchen Büllen will es das 

Geſetz daher nicht von der Zuftimmung der Porteien abhängig machen *), 
ob fogleich über das neue Verbrechen oder Vergehen oder über die llebertre: 
tung zu erkennen fei, fondern es hat dies dem Gerichte unbedingt und ohne 
Unterſchied, ob das neue Verbrechen oder Vergehen zu derfelben Gattung 
gehöre oder nicht, zur Amtspflicht gemadt ($. 291). 

Inder Regel wird ed allerdings Aufgabe des Staatsanuwaltes fein, in einem 

ſolchen Falle ſchon im Laufe der Verhandlung den erforderlichen eventuellen 
Antrag zu ftellen. Wenn z. B. die Anklage auf Diebftahl lautete, aus der 
Verhandlung aber es ſich als wahrſcheinlich herausitellt, daß dig Verur⸗ 
teilung nur wegen des Verbrechens der Veruntreuung erfolgen könne, fo: 

Genen. — — 

*) Vergl. mit den Beſtinmungen bes 6. 201 die aus Rückſicht für diergroößere Wichtig⸗ 

feit der den Gefchwornengerichten zugewieſenen Berbrechen etwas abweichenden Anord⸗ 
nungen der $$. 326—330, insbefondere die Verfügung bes $. 330, wornach im Vers 

fahren vor den Gefchmornengerichten felbit dann, wenn nach dem Ergebniſſe der Haupt⸗ 
verhandlung bie That ein mit gleicher Strafe‘ bedrohtes Verbrechen anderer Gat⸗ 

tung als das in der Anklage bezeichnete bildet, die Stellung einer Zuſatzfrage von ber 
Zuſtimmung des Staatsanwaltes und bes Angeklagten abhängig gemacht if. 
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bat der Staatsanwalt feinen eventuellen Antrag ruͤckſichtlich dieſes Verbrechens 
ſowohl in Betreff der Schuld, als auch der Strafe unter Anführung der betref: 

fenden Sefegesbeftimmungen zu flellen. Das Geſetz geht jedoch noch weiter und 

geftattetim Interefle der Beſchleunigung des Verfahrens in diefen Straffachen 

von geringerer Wichtigkeit, daß felbft dann, wenn der Staatsanwalt die Stel, 

fung eines eventuellen Antrages unterlaffen hätte, im Laufe der Verhandlung der 

Vorfigende und nach dem Schluſſe der Verhandlung (menn z. B. erft bei ber 
Berathung ded Berichtes im Berathungszimmer die Mehrheit der Richter ein: 
fieht, daß die fragliche That ein anderes Verbrechen bilde, ald in den bisherigen 

Verhandlungen angenommen wurde) das Bericht den Staatsanwalt und den 
Angeklagten auffordern, in Beziehung auf das in der Anklage nicht enthaltene 

Verbrechen oder Vergehen oder in Beziehung auf die Webertretung die geeigneten 
eventueller Anträge zu ftellen. Es ift dies unläugbar eine Abweichuug von ber 
Unklageform, allein eine Abweichung, die in dem Intereſſe des Angeflagten 
ſelbſt gewiß ihre velle Rechtfertigung findet. Zugleich iſt dadurch, daß das 
Öfterreichifche Geſetz in folchen Fällen dem Gerichte niche die Pflicht auferlegt, 

ohne Weiteres das Erkenntniß zu fällen, fondern daß es das Gericht viel: 

mehr anweifer, die Parteien zur Stellung ihrer eventuellen Anträge Pen 

fordern, der Anklageform fo viel als möglich Gentige gethan. Die wohlthä⸗ 

tige Wirkung diefer Veftimmung wird ſich inäbefondere im Zufammenkange 
mie der im 8. 292 über dad Strafmaß enthaltenen Worfchrift, wornach das 

Gericht keine härtere Strafe verhängen kann, ald der Staatsanwalt bean: 
tragt hat, fühlbar machen. 

Anders ift es, menn ſich aus der Verhandlung ergibt, daß die That 
ein mit ſchwererer Strafe bedrohte Verbrechen oder Vergehen bilde, als 

in der Anklage enthalten war, z. B. wenn die That im Verweifungserfennt- 

niffe als Veruntreuung bezeichnet war, bei der Hauptverhandlung aber fich 

als Diebftahl herausftellte, oder wenn die Anklage auf eine fah:läffige ſchwere 

Körperverlegung lautete, bei der Hauptverhandlung aber der Beweis der böfen 

Abficht des Thaͤters geführt wurde, fomit die That in das Verbrechen der Ver⸗ 
wundung überging. In diefen Faͤllen glaubte das Geſetz zwar aud von dem 
reinen Anklage » Princip, welches die Anftellung einer neuen Anklage wegen 

bed fchwereren Verbrechens oder Vergehen fordern würde, abweichen zu müflen, 
aber nur fo weit, ald es das Intereſſe der bürgerlichen Gefellfchaft, daß die Sache 
fo bald als möglich beendet werde, erheiſcht. Es wurde daher angeordnet, 
daß die Entfcheidung der Frage, ob Über das fchwerere Verbrechen oder Wer: 
gehen ſogleich erkannt werden folle, nicht von der Zuſtimmung des Ange- 
klagten abhängig zu machen fei, wie died der großen Wichtigkeit der Verbre. 
chen wegen für die vor bad Schwurgericht gehörigen Straffälle.vorgefchrieben 
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it, (6. 330)*); es wurde jedoch dad Anklageprincip in fo weit gewahrt, 
daß das Gericht auf ein ſchwereres Merbrechen oder Vergehen, ald in der 
Anklage enthalten war, nur bann erkennen darf, wenn ber Staatsan⸗ 

walt im Laufe der Dauptverhandlung ausdbrüdlih darauf angetra- 

gen bat, wodurch ohnehin dem Angeklagten die Möglichkeit der Verthei⸗ 
digung gegen die neue ſchwerere Anklage gegeben ift. Um jeboch auch für 

diejenigen Faͤlle zu forgen , in welchen es nothwendig fein kann, in Beziehung 

anf das in ber Verhandlung hervorgekommene fehwerere Verbrechen oder Ver: 
geben neue Beweismittel für die Anklage oder Vertheidigung herbeizufchaffen, 
erlaubt das Geſetz ($. 303) dem Staatsanwalte in folhen Fällen, mit Ges 
nehmigung bes Gerichtes von feiner Anklage abzuftehen, die Einftellung“ des 

Verfahrens zu verlangen und bie erforderlichen Anträge wegen der Unterfu« 
hung (oder Unterfuhungs» Ergänzung) in Betreff des fchwereren Verbre⸗ 
chens odır Vergehens zu ftellen. | 

Aus dem Gefagten ergibt fi) von felbft, daß das ©eriht um fo mehr 

in allen jenen Sällen, in welchen die Aenderung der Sachlage bei der Haupte 
verhandlung nur im Hinzukommen oder Hinwegfallen erfchwerender oder mil: 

dernder Umſtände befteht, ohne daß die That felbft unter den Begriff eines 
anderen Verbrechens oder Vergehens fällt, verpflichtet fei , fogleich und, ohne 
daß ed befonderer Unträge von Seite des Staatsanwaltes oder ded Anger 
klagten bedürfte, zur Urtheildfällung zu ſchreiten und die Thatfadhen in jener 
Geſtalt, wie ficy diefelben bei der Hauptverhandlung baritellten, feinem 

Urtheile zum Grunde zu legen. Dies ift insbefendere der Gall, wenn die An« 
klage z. B. auf das vollendete Verbrechen gerichtet war, nach dem Ergeb- 

niffe der Hauptverhandlung aber nur der Verſuch desfelben vorliegt; wenn 

die Anklage den Befchuldigten ald den Hauptthäter oder Urheber bezeichnete, 

während fich bei der Hauptverhandlung zeigte, daß er nur ald Meitfchuldiger 

oder Theilnehmer beftraft werden Eönne; wenn die Aenderung der Sachlage 

nur einen geringeren &traffag zur Folge hat, z. B. wenn die Anklage auf 

einen nach $. 158 St. ©. I. Th. ſtrafbaren Diebftahl gerichtet war, bei der 
Hauptverhandlung aber durch das Wegfallen einzelner auszeichnender Um— 

fände der Diebftahl ſich als ein nad $. 157 zu beftrafendes Verbrechen dar⸗ 

fellt und dgl. 

In allen biöher befprochenen Fällen wurde übrigens vorausgefeßt, daß 
es fich nicht um eine ganz neue That, fondern nur um eine Mobdifica- 

tion jener That handle, welche der Anklage zum Grunde Tiegt. Ein ganz an⸗ 
derer Fall ift dann vorhanden, wenn der Angeklagte im Laufe der Verhand⸗ 

lung einer anderen firafbaren That befchuldigt wird, ald wegen wel 

*) Vergl. die bei dem $. 330 gegebenen Erläuterungen, 

Würth, Strafproceß. 8 
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cher. er angeklagt war, wenn z. B. die Anklage auf Diebftahl Tautete, bei ber 

Hauptverhandlung aber ſich ergibt, daß der Angeklagte nebft dem Diebftahle 
auch einen Betrug, eine Veruntreuung oder eine andere flrafbare Handlung 

begangen habe. Das Verfahren, welches in diefem Falle zu beobachten ift, ridy- 
tet fich nicht nach der Vorſchrift des $. 291, fondern ift in $. 302 feftgefegt. 

$. 292. 

Rüdfichtli der Art und Größe der Strafe ift dad Gericht an die 

Anträge des Staatsanwaltes nur infomweit gebunden, daß es feine 

härtere Strafe verhängen kann, als auf welche derfelbe angetragen hat. 

Diefe Beftimmung enthält eine wefentliche Abweichung von dem Grund: 
fage des franzöfifhen MNectes*), daß das Gericht an bie Anträge, 
welche die Staatsanwaltfchaft nach gefchloffener Hauptverhandfung ſtellt, in 

Feiner Weife gebunden ift, daß dasfelbe daher auch auf eine ftrengere Strafe 

erkennen Eann, ald worauf der Staatsanwalt angetragen. Diefe Anordnung 
des franzgöfifchen echtes, welche auch in alle neueren deutſchen ©efege 

übergegangen iſt, wird als ein Ausfluß der Unabhängigkeit der Gerichte be- 
trachtet, indem man es ald eine den leßteren ausjchließend zuftehende Be—⸗ 

fugniß anfieht, die Ergebniffe der Hauptverhandlung mit voller Freiheit nach 
dem Geſetze zu beurtheilen,, ohne dabei durch Die Anträge ded Staatsanwaltes 
irgend befchränft zu fein. Die öſterreichiſche Gefeßgebung dagegen ging 
von der Anfıcht auß, daß ein Hinaufgehen über das von dem Anfläger rück— 

fihtlih der Strafe geftellte Begehren mit der Natur des Anflageproceifes 
in offenbarem Widerfpruche ſtände. Der befeidigte Staat ftellt durch fein zur 

Strafverfolgung beftellted Organ, ben Staatsanwalt, einen beftimmten 

Antrag auf dasjenige Strafmaß, welches er nad) den Ergebniffen der Haupt: 
verhandlung zur Sühne der verübten ftrafbaren Handlung für hinreichend 

hält. Die Stellung des Richters im Anklageproceſſe, weldye eine völlige Un : 
parteifichEeit desfelben zwiſchen zwei Parteien vorausfegt, erheifcht, daß er 

zwar berechtigt fein muß, dann , wenn der Vertreter der Staatsgewalt eine 

größere Strafe fordert, ald Geſetz und Billigfeit geftatten, auf eine gerin- 

gere Strafe zu erkennen, daß er jedoch Eeine ftrengere Strafe, ald der Staat 

verlangt, verhänge, indem er fonft die unbefangene Stellung bed Nichters 

mit jener des Anklaͤgers vermifchen würde. Ein Nachtheil für die bürgerliche 

Geſellſchaft kann aus diejer Stellung des Gerichtes zur Staatdanwaltfhaft 

im Allgemeinen nicht entfpringen, weil legtere nicht wie ein Privatanfläger 

*) Helie, traité de l’instruction, criminelle. I. Vol. p. 195 und 403; (Weis: 

mann), das öffentliche Miniferium in den preußifchen Rheinprovinzen. Wien 1849, 
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möglicher Weife einer Abfindung mit dem Angeklagten das öffentliche Intereſſe 
opfern, fondern als Staatsbehörbe, ald das vorzüglich zur Vertretung und 

Aufrechthaltung des Geſetzes beftimmte Organ gewiß das Öffentliche Intereffe 
vor jeder anderen Ruͤckſicht in das Auge faffen wird. Einzelne Bälle zu gro⸗ 
ber Milde von Seite der Staatsanwälte werden bei der Verantwortlichkeit, 
welche jedes Mitglied der Staatsbehörbe feinen Vorgefeßten gegenüber auf 
fid nimmt, ficher nicht häufiger vorkommen, als dies bisher bei den Ge: 
rihten der Ball war, deren Ausſpruͤche auch nicht immer von dem Vorwurfe 

einer dem Geſetze nicht entfprechenden Milde frei waren. Durch die Anorb- 

nung des öfterreichifchen Geſetzes ift außerdem dem lebelftande vorgebeugt, 
dab Staatsanwälte aus Schwäche oder aus Ruͤckſicht auf etwa herrfchende 
Tagesmeinungen felbft gegen ihre innere Ueberzeugung zu milde Anträge ftellen 
könnten, um bem Nichtercollegium bie Verantwortlichfeit für die zu verhän« 

gende frengere Strafe aufzubürden. Das diterreichifhe Geſetz ging von der 
gewiß richtigen Anficht aus, daß der Staatsanwalt den Muth haben folle, 
die volle Strenge des Geſetzes dort, wo es bie Umftände fordern, durch feine 

Anträge in Anwendung zu bringen, und daß er die volle Verantwortlichkeit 

für die Unterlaffun g diefer Pflicht zu tragen babe. 

VI. Berkündigung und Ausfertigung des 
Uriheiles, 

$. 293. 

Unmittelbar nad) dem Befchluffe des Berichtes iſt das Urtheil in 

öffentlicher Sigung und in Anwefenheit des Angeflagten zu verfündi- 
gen. Der Vorfigende fpricht das Urtheil und die wefentlichen Gründe des⸗ 

ſelben unter Berlefung der angewendeten Gefeßbeftimmungen aus. Zugleich 

belehrt er den Angeklagten über die ihm zuftehenden Rechtsmittel, Alles 

dies bei fonftiger Richtigkeit. 

Die Verkündigung des Urtheiles muß jederzeit, felbft wenn die Ver⸗ 
handlung nach $. 261 bei gefchloffenen Thüren flattgefunden hat, in Dffent- 

liher Sißung erfolgen. Das Geſetz ſchreibt außerdem vor, daß diefelbe 
unmittelbar nach dem Vefchluffe des Gerichtes vorzunehmen fei. Dad Gefeg 

will, daß die Richter fogleih, nachdem die Verhandlung als gefchloffen er- 
Eärt worden, fomit zu einer Zeit, da ihnen der ganze Bang der Verband: 
lung und der Inhalt der dabei vorgefommenen Beweisführung noch in fri- 

ſchem Gedaͤchtniſſe ift, in Berathung treten und das Urtheil fällen. Es foll 
daher in der Regel Beine Vertagung der Verhandlung zum Behufe ber Ur- 
theilsfällung und Verkündung ftattfinden,, indem dadurch nicht nur der leben⸗ 

dige Eindruck der Verhandlung in der Seele der Nichter abgeihmächt oder 
81 * 

— 
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verwifcht werben, fondern auch eine bedeutende Verminderung der Wirkung, 

welche die unmittelbare Verkündung des Urtheiled auf das Publicum ausüben 

fol, eintreten Eönnte. Wenn jedoch die Verhandlung ſchon fo lange gebauert 

hätte, daß die gründliche Berathung an demfelben Tage nicht mehr ausführ- 

bar erfcheint oder die Kräfte der Richter zu fehr in Anfprud nehmen würde, 

Eann der Vorfigende nach $. 297 die Vertagung der Hauptverhandlung auf 

den nädhftfolgenden Tag anordnen. 

8. 294. 

Jedes Urtheil fammt den fowohl die That- als aud die 

Rechtsfrage umfaffenden Entſcheid ungsgründen ift durch ein von dem 

Borfigenden damit zu beauftragendes Mitglied des Gerichtes fchriftlich, 

und zwar längftend binnen vierundzwanzig Stunden, abzufaflen. 

Die Urtheilsausfertigung *) muß außer den im $. 289 aufgeführten 

Puncten enthalten: 

— — — — —— — — 

*) Das amtliche Formular einer ſolchen Urtheilsausfertigung lantet: 

urtheil 

bes E. k. Bezirke⸗Collegialgerichtes zu Neunkirchen, 

gegen die verhaftete Anna Flock, 

wegen des Verbrechens des Diebſtahles. 

Im Namen Seiner Majeſtät des Kaiſers von Oeſterreich. 

Das k. k. Bezirks⸗Collegialgericht zu Neunkirchen hat heute in öffentlicher Gerichts⸗ 
ſitzung unter dem Vorfitze des k. k. Bezirksrichtes Wilhelm und in Gegenwart ber 

k. k. Bezirkögerichte-Afjefforen Stein und Weimmers als Richter und bes Protocoll⸗ 

führers Becher über bie Auflage ber E. k. Stantsanwaltfchaft gegen bie verhaftete Anna 
Flock, wegen bes Verbrechens bes Diebftahles, über die heute am 21. October 1850 
ftattgefundene Hauptverhandlung und die dabei von dem k. k. Staatsanwaltsitellvertreter 

Dr. Rieß, der Privatbetheiligten Rofina Schirmer und dem Bertheidiger der Anna 

Flock, Herrn. Dr. Wocker, geftellten Anträge zu Recht erfannt:: 

Anna Flod, 26 Jahre alt, ledigen Standes, Dienfimagd , ift bes Verbrechens 
des Diebftahles durch Entwendung von zwei ihrer Dienſtfrau Rofina Schirmer gehöri« 
gen Srauenfleidern im Werihe von 10 Gulden Conv. Münze fehuldig, und wirb deßhalb 
nah den 69. 151, 156 II. lit. a und 157 des St. G. 1. Th. zur Strafe bes fchweren 

Kerkers in ber Dauer von neun Monaten , fo wie zum Erſatze der Koften des Strafvers 
fahrens in Gemäßheit des $.461 der St. Pr. D. verurtheilt. Die in gerichtlicher Ver⸗ 

wahrung befindlichen zwei Kleider (von rothbrauner Seide und von blaugedrudtem Kam⸗ 
mertuch) find nach $. 406 der St. Pr. DO. der Eigentümerin Frau Rofina Schirmer 

zurüdzuftellen ; dagegen wird dieſelbe nach $. 407 der St. Pr. O. mit ihrem Anfpruche 

auf Zurüditellung des in ben Händen der Maria Gneis befindlichen Kleives von grün: 
gedrucktem Battift, ober auf ben Erſatz bes von ihr zur Auslöfung biefes Kleides zu vers 

wendenden Betrages von 2 fl. 30 fr. Conv. Münze auf den Civilrechtsweg gewieſen. 
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a) die Bezeichnung des Gerichtes und Die Namen der anwefenden Mit- 

glieder desfelben, fo wie des Staatsanwaltes; 

Entſcheidungsgründe. 

Anua Flock wurde durch das rechtskräftig geworbene Verweiſungserkenntniß dieſes 
k. k. Bezirks⸗Collegialgerichtes vom 20. September d. J., 3. 580, wegen des Verbre⸗ 
chens des Diebſtahles, begangen durch Entwendung von drei ihrer Dienſtfrau Roſtna 

Schirmer gehörigen Frauenkleidern im Werthe von 13 fl. Conv. Münze ans verſperr⸗ 
tem Behältnifle, in ben Anklageſtand verfegt und zur Hauptverhandlung vor biefes Bericht 
getwiefen. | 

Bei der heute flatigefundenen öffentlichen Verhandlung biefer Sache ftellte ber k. }. 
Staatsanwalte-Stellvertreter ven Schlußantrag: Die Anna Flod in Gemäßheit der 

Anflage des Verbrechens des Diebflahles für fchuldig zu erklären, und nady $. 158 des 

St. G. I. Th. zur Strafe des ſchweren Kerkers in der Daner von zwei Jahren, fo wie 
zum Erfaße der Koften des Strafverfahrens zu verurtheilen ; ferner bie Zurückſtellung 
der beiden im Befite ber Anna Flock gefundenen Kleider, nämlich bes feidenen von 
rothbrauner Farbe und des Tammertuchenen von blauer Farbe, an bie Eigenthimerin 

Rofina Schirmer zu verfügen, und biefelbe mit ihren Anfprüchen auf Zurückſtellung bes 
britten Kleides von Hellgrün gebructem Battift oder anf Schabenerfab bafür auf ben 

Civilrechtsweg zu verweifen. Die Brivatbetbeiligte Rofina Schirmer, bie fi bem 
Strafverfahren anzufchließen erklärte, beantragte dagegen, baß ihr nicht nur bie zwei 
im Befige ber Anna Flock gefundenen Kleider, ſondern auch bas britte hellgrüne Kleid 
juerfannt, ober daß Anna Flock zum Erſatze des von ihr zur Auslöfung dieſes Kleives 
zu verwendenden Betrages von 2 fl. 30 fr. Conv. Münze verurtheilt werde. Der Bertheis 
diger ber Angeflagten Dr. Woder trug auf Freifprechung ber Anna Flod an. 

Aus der öffentlichen Verhandlung biefer Sache Hat ſich Folgendes ergeben. 
Durch die Auafagen ber Rofina Schirmer und Barbara Frühmann ifi der Be- 

fit der fraglichen Kleider von Seite der Schirmer zur Zeit des Dienftes ber Anna 
Flock und die Identität biefer Kleider mit den fpäter im eingeftandenen Beſitze ber Anna 

Flock gefundenen zwei Kleidern dargethan. Diefe Ipentität ift auch durch bie zutreffenbe 
Beſchreibung ber Flecken des einen, und durch die Stoffreſte des anderen erwiefen. Gleich nach 

dem Dienftesaustritte der Arna Flock wurbe ber Abgang biefer und eines britten Klei⸗ 
des entdeckt und flrafgerichtlich angezeigt. Durch die Ausfagen ber Anna Heber ift das 
Beitreben der Anna Flock erwiefen, beide Kleider an einem britten Orte zu verbergen. 

Zugleich iſt die Berantwortung der Anna Flock, nämlich die durch Die Ausſage der Bars 

bara Frühmann volllommen wiberlegte Behauptung bes feit langer Zeit erworbenen 
Cigenthumes derfelben, ein indirecter Beweis ihres Schulpbewußtfeins. Erdlich iſt bie 

Ausfage der Francisca Baufinger ein das Gewicht der übrigen Beweiſe fehr verftärs 
fender Umftand. Der Zuſammenhang aller dieſer Thatfachen begrümdet die Ueberzeugung, 
bag Anna Flock ihrer Dienfifran Roſina Schirmer bie zwei auf 10 fl. Conv. Münze 
beiverthieten Kleider entwendet babe. 

Dagegen ift ber Umſtand, aß zur Zeit der Verübung ber That ver Kaften, in wel⸗ 
dem die Kleider aufbewahrt waren, verfperrt gewefen ſei, Teineswegs erwiefen. Roſina 
Schirmer und Barbara Frühmann bezeugen zwar, daß nad} ber von ihnen am 
1. oder 2. Auguſt d. I. über dir drei Kleider gehaltenen Berathung der Kaften zugefperrt 
wurde, und Rofina Schirmer erinnert fich nicht, ihn bis zur Cutdeckung bes Diebſtah⸗ 



p) den Namen des etwaigen Privatflägers over des Privatbetheiligten, 

der ſich dem Strafverfahren angefchlofien; 

les am 12. Auguft d. I. geöffnet zu haben. Sie gibt aber zu, daß ber Schlüffel oft um- 

bergelegen ober auf einem Nagel an ber Thür aufgehängt geweſen fei, baf es daher auch 

möglich war, daß andere Hausgenofien den Kaften geöffnet oder den Schlüffel im Loche 

belaffen haben, wenn auch fie, Schirmer, es nicht bemerkte. Da nun in dem vorlies 

genden Kalle die Thatſache der Entwendung eines verfperrten Gutes bie That zu einem 

doppelt qualificirten Diebftahle machen und nach $. 1568 St ©. 1. Th. eine Erhöhung 

des gefeglichen Strafiages begründen würde, fo muß biefelbe nicht bloß möglich ober 

wahrſcheinlich, fondern erwieſen fein. Dies ift aber nicht ber Ball; denn zwifchen dem 

Berfperren des Kaſtens am 1. ober 2. Auguſt d. I. und der Entdeckung des Diebftahles 

am 12. Auguft liegt ein Zeitraum von mindeflens 11 Tagen , innerhalb welcher bie Cut⸗ 

wenbung verübt wurde, ohne daß der Zeitpunet dieſer Verübung näher beflimmt werben 

Könnte. Es Liegt Feine Gewißheit vor, daß der Kaften während biefes ganzen Zeitraumes 
verfperrt geblieben fei; es kann baher der in der Anflage enthaltene Umſtand, daß bie 

Entwendung an verfperrtem Gute erfolgt fei, nicht als erwiefen betrachtet werben. 
Was das dritte Kleid (das grüne Battiſtkleid) der Rofina Schirmer beirift, fo 

fpricht zwar alle Wahrfcheinlichfeit bafür, daß es zu gleicher Zeit unb von berfelben 
Hand, wie bie beiden anderen, entwendet worben ift. Allein bafür, daß es fich wirklich je 

in den Händen der Anna Flock befunden , ift Fein anderer Beweis vorhanden , als das 
Zeugniß der Maria Gneis, welche dadurch, daß fie geftohlenes Gut leichtfinnig an fh 
brachte, den Anfpruch, als vollfommen unbefangene Zeugin hinfichtlich desſelben zu gels 

ten, verloren hat. Es liegt demnach auch für biefen Theil der Anklage Fein genügender 
Beweis vor. 

Anna Flock kann daher nur der Entwenbung ber in ihrem Beſitze gefundenen zwei 
Kleider ihrer Dienſtfrau Rofina Schirmer ſchuldig erflärt werden. Diefe That bildet 

nach den 96. 151 und 156 11. lit. a St. G. I. Th. das Verbrechen des Diebftahles 

und fällt unter die Strafbeflimmung des $. 157 St. ©. I. Th. 
Dei Ausmeffung der Strafe fommt als erfchwerend nur der Umftand in Betracht, 

bag nach den mit allen’ übrigen Umſtaͤnden übereinftimmenbden Ausfagen ber Rofina 

Schirmer und Barbara Frühmann, wornach ſich Erſtere noch am 1. oder 2. Auguf 

b. 3. im ruhigen Befiße ber fraglichen Kleider befand, die Angabe ber Angeklagten 
über ihr Gigenthum berfelben Kleider eine aufliegende Unwahrheit ift ($. 38 St. ©. 

1.2). Als mildernd fann dagegen nur ber Umftanb angefehen werben, daß bie Kleider, 

deren Entwendung durch Anna Flock als bewielen erfcheint, berfelben zurüdgeftellt wer: 
ben, baß alfo ber ver Schirmer erweislich zugefügte, an fich geringe Schabe völlig wieder 
gutgemacht wird ($. 40 it. e St. ©. I. Th.). Der frühere Lebenswandel der Angeflagten 
kann mit Rückſicht auf die Ausfagen ber Agatha Ploder und bie in den Dienflzeugs 
niffen ber Anna Block enthaltenen Anmerkungen nicht als untabelhaft betrachtet werben. 

In Erwägung biefer Erſchwerungs⸗ und Milderungsumftände wirb die Strafe nadh 
$. 157 St. ©. 1. TH. mit ſchwerem Kerfer in der Dauer von 9 Monaten ausgemeſſen. 

Die Zurüdftellung der im Beflge der Angeklagten vorgefundenen zwei Kleider am 
Rofina Schirmer if in der Anorbuung des $. A06 der St. Br. O, die Berweifung 
ber Rofina Schirmer mit ihren weiteren Anfprüchen auf ben Civilrechtsweg aber im 
$ 407 der St. Pr, D. begründet, 
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c) den Vor⸗ und Zunamen, fo wie den allfälligen Spitznamen des 

Angeklagten, deifen Witer, Stand, Gewerbe ober Befchäftigung, 
ferner den Namen feined Vertheidigers; 

d) den Tag und den wejentlichen Inhalt des Verweifungserfenntniffes ; 

e) den Tag der Hauptverhandlung und des ergebenden Urtheiles; 

f) die Schlußanträge des Staatsnnwaltes, Privatklägerd oder Privat: 
betheiligten. 

Das Urtheil muß von allen Mitgliedern des Gerichtes, welche an 
der Fällung desfelben theilgenommen haben, unterzeichnet werben, 

Die Außerachtlaſſung ber in diefem $. enthaltenen Beftimmungen zieht 
war Feine Nichtigkeit des Verfahrens nach fih, würde aber eine Rüge im 
Discipfinarwege begründen. Jedes Urtheil muß außerdem nad) der Verord— 

nung des Zuftizminifteriumsd vom 22. Juni 1850 und nach $. 151 des orga« 
nifhen Gefeges für die Gerichtöftellen mit der Leberfhrift: „Im Namen 
Seiner Majeftät des Kaiferd von Defterreich”? verfehen werden. Auch find die 

Gerichtsbehörden durch die eben erwähnte Verordnung des Juſtizminiſteriums 

insbefondere angewieſen, fich bei ber Ausfertigung des Endurtheiles der in ber 

amtlichen Sormularienfammlung bdargeftellten Form zu bedienen, 

IX. PBrotocollführung. 

$. 295. 

Ueber die Hauptverhandlung ift bei fonftiger Nichtigkeit ein 

PBrotoco® aufzunehmen, Dasfelbe muß die Namen der anwefenden Mit- 

glieder ded Gerichtes, des Staatsanwaltes, des Angellagten und feines 

Nertheidigerd und des Privatbetheiligten, der fidy etwa dem Strafverfah- 

ten angefchloffen hat, enthalten. Dasfelbe hat alle wefentlichen Förm— 

lichfeiten des Verfahrens zu beurfunden, insbefondere anzuführen, welche 

Zeugen und Sachverftändige vernommen, und welche Aetenftüde vorgele- 

fen wurden; ferner alle Anträge der Parteien und die von dem Vorfigen- 

Die Berurigeilung der Angeflagten hat“nach $. 461 der St. Pr. O. atıch bie 
Verfällung berfelben zum Erfage der Proceßfoften zur Folge; der Betrag der letzieren 
fann jedoch erft nach eingetretener Rechtskraft dieſes Urtheiles beftimmt werben. 

Neunkirchen am 21. Drtober 1850. 

Im Namen des F. E. Bezirks» Collegialgerichtes: 
Wilhelm m. p., Vorfigender. 

Steinmp Weimmers m. p. 
(Berichtsflegel,) Becher m. p., als Schriftführer, 

1) 
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den oder dem Gerichte darüber ergangenen Enticheivungen zu bemerfen, 

und fchließfich anzugeben, ob dad Enburtheil duch Stimmenmehrheit over 

einhellig gefällt worden fei. 

Der Antworten des Angeflagten und ber Ausfagen ber Zeugen ober 

Sadverftändigen gefhieht nur dann eine Erwähnung, wenn fie Abwei: 

chungen, Beränderungen oder Zufäge bezüglich der in der Borunterfuchung 

gemachten Angaben enthalten, oder wenn die Zeugen oder Saſchverſtaͤndi⸗ 

gen in der öffentlichen Sitzung dad erfle Mal vernommen werben. *) 

*) Das amtliche Formular bes Brotocolles über eine Haupiverhaudlung vor einem Bes 

zirfe-&ollegiafgerichte Tautet: 

Protocoll 

vom 21. October 1850, 

aufgenommen bei dem FE. k. Bezirks⸗Collegialgerichte zu Neunkirchen über die öffentliche 

Hauptverhandlung der Anflage gegen die verhaftete Dienfimagb Anna Flock, wegen bes 

Berbrechens des Diebftahles. 
Begenwärtige. 

Bon Seite bes Gerichtes: Bon Seiteder Staatsanwaltfaft: 
Wilhelm, FT. Bezirksrichter, als Borfigender. Der E.E Staatsanwalis⸗Subſtitut, 
Stein, Bezirksgerichts⸗Aſſeſſoren, Dr. Rieß. 

Weimmers, als Richter. Bon Seite der Parteien: 
Die Privatbeiheiligte Rofina Schirmer. 

Becher, beeideter Protocollführer. Die Angeklagte Anna Flock. 
Der Vertheidiger, Dr. Robert Woder. 

Beginn der Verhandlung um 9%, Uhr Vormittags, 

Nachdem Anna Flock die allgemeinen Fragen in Gemäßheit bes $. 288 der St. 

Br, D. beantwortet hatte, wurde das Berweifungserfenntnißg vom 20. September d. J., 
3. 580, und bie Anflagefchrift vom 28. September d. J., 3. 152, von dem Särift: 
führer vorgelefen. 

Dei dem Borrufe der auf Antrag des Staateantwaltes vurgelatenen ſechs Zeugen 
fehlte Franz Wurm. Ueber Antrag des Staatsanwaltes wurde defien allfogleiche Ber: 

führung verfügt und dem Gerichtsvollzieher Demel aufgetragen. Nachdem ſämmiliche 

Zeugen, mit Ausnahme der Rofina Schirmer, die nach $. 403 der St. Pr. OD, im 
Gerichtsſaale verblieb, in das Zeugenzimmer abgetreten waren , wurde zur DBernehmung 
ber Angeflagten gefchritten. Sie blieb bei ihrer in der Borunterfuchung abgelegten And 

fage und bei der Akläugnung jeder Betheiligung an einem Diebftahle. 
Hierauf wurden die Zeugen einzeln in folgender Ordnung vorgerufen und nach vor: 

läufiger Beeidigung vernommen: 

1. Rofina Schirmer, 5% Jahre alt, Beamtenswitwe zu Neunkirchen. 
2. Barbara Frühmann, 48 Jahre alt, Bußarbeiterin daſelbſt. 

3. Clara Müd, 35 Jahre alt, Wirthfchaftsbefigerin daſelbſt. 
4. Maria Gneis, 38 Jahre alt, Handarbeiterin daſelbſt. 
5. Anna Heber, 48 Jahre alt, Hausmeifterin im Haufe Nr. 7 in ber Vorſtadt An. 
6. Andreas Riering, 46 Jahre alt, Schneibermeifter zu Gloggnis. 



489 

Das Protocol hat ben Zweck, den Bang ber Hauptverhandlung Über: 
haupt, und insbefendere alle weſentlich en Förmlichkeiten des Verfahrend 

Saͤmmiliche Zeugen wieberholten ihre in der Borunterfuchung abgelegten Ausſagen; 
insbefondere wurben bie vorliegenden drei Kleider von Roflna Schirmer und Barbara 
Frühmann, das braunfeidene und blaue Kleid von Anna Heber und das grüne Bat⸗ 
tifffeid von Maria Gneis, und zwar von Letzterer mit der Bemerkung anerfannt, daß 
fie den bei dem Kaufe dieſes Kleides im reblichen Glauben gegebenen Kauffchilling nicht 
verlieren Fönne und baher, bis ihr derſelbe erfeßt ſei, die Auslieferung des Kleides an 
Rofina Schirmer vermweigere. 

Clara Mück, frühere Dienfigeberin der Anna Flock, wurbe von dem Staatsans 
walte, nachdem ihr die Kleider vorgewiefen worden, befraut, ob fie die Anna Flock je 
im Befige eines dieſer Kleider gefehen habe, was die Zeugin verneinte. Anna Flock wurbe 
hierüber von dem Vorſitzenden zu ber Erklärung aufgefordert, wie es fomme, daß jene 
Dienfigeberin, in deren Dienft die Angeflagte zu eben der Zeit ſtand, ale fie nach ihrer 
Angabe das feidene und Fammertuchene Kleid kaufle, von biefen Kleidern nichts gefehen 

babe, worauf fie erwieberte, fie habe dieſe Kleider fo lange nicht anziehen fünnen , bis 
diefelben auf ihren Leib gerichtet gewefen , was fie bisher immer verfchchen habe. 

Da ElaraMüd bei Gelegenheit ber Beantwortumg ber vorermähnten Frage bes Staats 
anmwaltes bemerkte, daß diefe Frage am beſten von der Dienſtmagd Franeisca Paufinger, 
ber beften Freundin der Anna Flock, die im Gerichtsfaale ale Zuhörerin anweſend ſei, bes 

antwortet werben fünnte , fand fich der Vorfitzende veranlaßt, diefelbe Fraft der ihm im 

$. 283 der St. Pr. D. eingeräumten Gewalt fogleich vorzurufen und nach einer in Ge⸗ 

mäßheit des 6. 171 der St. Pr. O. vorausgeſchickten Wahrheitserinnerung zu vernehmen. 

Francisca Banfinger, zu Rolldorf geboren, 24 Jahre alt, Fatholifcher Religion, 
ledig, Dienſtmagd, gab an, ſchon feit vielen Jahren mit Anna FI od befannt zu fein 
und fie immer für eine fromme und rechtfchaffene Perſon gehalten zu haben. Nach Bor: 

Weifung ber drei Kleider erflärt die Zeugin, diefelben nie bei Anna Flock gefehen, noch 
davon, baß Anna Flock diefelben von einem Trödler gekauft habe, je etwas gehört zu 

Baben. Sie fei alle Sonntage mit Anna Flock zufammengefommen, und Lebtere habe 

ihr gewöhnlich alle Ereigniſſe der Woche erzählt und jedes neue Kleidungsſtück gezeigt, 
von ben vorliegenden Kleidern aber habe Anna Flock der Zeugin nie etwas gefagt. 

Nachdem Francisca Baufinger diefe Ausfage abgelegt hatte, trug bie Staatsans 

waltfchaft wegen Erheblichkeit berfelben auf deren Beeidigung, ber Vertheid iger aber we⸗ 
gen Unerheblichfeit auf Unterlaffung der Beeibigung an. Der Gerichtshof entfchleb ſich eins 

fimmig für die Vornahme der Beeivigung, weil die Ausfage der Zeugin in Folge ihrer 
genauen und Tangbauernden Bekanntichaft mit der Angeflagten als erheblich erfcheine. In 

Folge beffen wurde FraneiscaBanfinger in Gemaͤßheit des 9.275 der St. Pr. O. heeidet. 
Der mit der Vorführung des Zeugen Franz Wurm beauftragte Serichtsvollzieher 

Demel erfchien mit der Meldung , daß fich diefer Zeuge vom Haufe entfernt habe, ohne 
daß bekannt wäre, wo er zu finden fei. Die Staatsanwaltfchaft, welche den Franz Wurm 
als Belaftungszeugen hatte vorlaben laffen , trug auf Vorlefung der von bemfelben in 
der Borunterfuchung abgelegten Ausfage und auf Verurthe ilung deeſelben zu ber gering: 

fen gefeglichen Strafe von 10 fl.E M. an. Der Vertheidi ger der Angellngten beantragte 

dagegen die Bertagung ber Hanrtverhandlung, die Derurtheilung des Franz Wurm zur 

Tragung ber Koſten ber burch fein Aushleiben vereitelten Sigung und die Grlafiung eines 
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zu beurfunden. Es muß daher außer den im $. 295 begeichneten Puncten ganz 
vorzüglid alle jene Yörmlichkeiten de3 Verfahrens beurfunden, deren 

Borführungebefchles gegen denſelben, weil die Angeflagte Hoffnung babe, - in der Zwi⸗ 
fehenzeit den Tröbler, von bem fie die Kleider gefauft, aufzufinden, und weil der Au⸗ 

Häger nad $. 274 der St. Pr. O. nicht befugt fei, chne Zuftimmung bes Gegeutheiles 
Beweismittel fallen zu laſſen. 

Der Gerichtshof entſchied Hieruber, in Erwägung , daß der Full des $. 270 der St, 

- Br. D. von dem freiwilligen Sallenlaffen eines Beweismittels nah $. 27% der St. Br. 
D. ganz verfihieden iſt, und dem Gerichte nach $. 270 die Macht zufteht, die Verhand⸗ 

lung auch gegen deu Willen eines Theiles fortzufegen; — daß die Angeklagte aus dieſem 
Zwifchenfalle feinen geſetzlichen Grund entnehmen fünne, eine Berzögerung ber Haupt: 

verhandlung zum Zwecke ber Aufjuchung neuer Entlaſtungsbeweiſe zu begehren ; — endlich 

in Erwägung, daß dem Franz Wurm die Borladung richtig zugeftellt worden, in Ge⸗ 
mäßbeit des $. 270 der St. Pr. O.: 

1. daß die Verhandlung fertzufegen, 

2. daß die in ber Borunterfuchung ubgelegte Ausfage des Franz Wurm vorzus 

lefen fei, und 

3. daß Franz Wurm wegen feines Ausbleibens zu einer Geldſtrafe von 10 fl.E. M. 
veruriheilt werde. 

Hierauf wurde zur Borlefung ber Protocolle über die Ausfagen der Zeugen Franz 

Wurm, Katharina Selly und Agatha Ploder und über Einverftändnig beider Theile 

zur Borlefung der fchriftlichen Dienftzeugnifie der Anna Flo d gefchritten. 
Der Staatsanwalt faßte ſodann bie Ergebniffe der Beweisführung zufammen, und 

fiellie den Schlußantrag: 
»Die Anna Flock in Semäßheit der Anklage des Verbrechens bes Diebflahles für 

ſchuldig zu erflären, und nad) $. 158 St. ®. I. Th. zur Strafe des ſchweren Kerkers in 

der Dauer von zwei Jahren, fowie zum Erſatze ber Koften des Strafverfahrens zu vers 

urtbeilen; ferner die Zurüdftellung der im Bejige der Anna Flock gefundenen zwei Klei: 

ber, des feidenen von rothbrauner Farbe und des kammertuchenen von blauer Farbe, an 

die Bigenthümerin Rofina Schirmer zu verfügen, und biefelbe mit ihren Anjprüchen 

auf Zurückſtellung des dritten Kleides von Hellgrün gedrucktem Battift oder auf Schaden: 
erfag dafür auf den Civilrechtsweg zu verweifen.” 

Hierauf erhielt die Privatbetheiligte Rofina Schirmer das Wort zur Begründung 
ihrer Sntfchädigungsanfprüche. Sie ftellte die Bitte, ihr nicht nur bie zwei im Belige 

der Anna Flock gefundenen Kleider, fondern auch das dritte hellgrüne Kleid als ihr aners 
kanntes Gigenthum zuzuerfennen oder, wenn dies nicht anginge, die Anna Flod zum Gr: 

faße jenes Betrages von 25H. 30 fr. C M. zu verurtheilen, welchen fie (Schirmer) 
ber Maria Oneis zur Auslöfung des Kleides zahlen müſſe. 

Der Bertheidiger der Angeklagten, Dr. Wocker, beantwortete dieſe Anträge und 
teug feinerfeitö auf Sreifprechung ber Anna Slod an. 

Da bierauf feine Erwiederung erfolgte, erklärte ber Vorfigende dic Verhandlung 

um 1 Uhr Mittags für gefchlofien. Das Gericht zog fich in dad Beratbungsziimmer zurüd 
und bie Angeflagte wurde abgeführt. 

Um 1%, Uhr wurde die öffentliche Gerichtsfigung wieder eröffnet 5; das Gericht Fehrte 
tn den Sigungsfaal zurüd, bie Angeklagte wurbe wieber eingeführt und in ihrer Anwe⸗ 
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Außerachtiaffung von dem Gefege mit der Strafe der Nichtigkeit bedroht ift, 

fomit die Deffentlichkeit der Sitzung ($. 260), die Vorlefung des Nerwei- 

fungserfenntniffes und der Anklagefchrift ($. 269), die Beeidigung der Zeugen 

vor ihrer Vernehmung ($. 275), die Beobachtung der Vorfchrift des $. 279, wenn 
der Angeklagte während eines Theiles der Verhandlung aus dem Sitzungsſaale 

entfernt worden, den dispofitiven Theil des Urtheiles ($. 289), endlich die 

Beobachtung der im $. 293 enthaltenen Beftimmungen über die Förmlichkei⸗ 
ten bei Verkündung des Endurtheiles. Won befonderer Wichtigkeit ift auch 

die ausdrückliche Beurkundung aller von dem Vorſitzenden Eraft ber ihm nad) 

$. 283 zuftehenden discretionaren Gewalt getroffenen Verfügungen. Die ge: 

naue Beachtung des amtlichen Formulars ift den Gerichtsbehörden durch 

die Verordnung des AYuftizminifteriums vom 22. Suni 1850 befonders vor« 

gefchrieben. Die Wichtigkeit des Protocolles ift vorzüglich für alle jene Fälle 
einleuchtend, in welchen eine Berufung gegen das Urtheil des Bezirks⸗Colle⸗ 

gialgerichtes ergriffen wird. Die in dem Protocolle enthaltene Beurkundung 
der wefentlichen Förmlichkeiten des Verfahrens dient dazu, der Berufungs⸗ 
behörde die Entfcheidung über die von dem Befchwerdeführer etwa geltend 
gemachten Nichtigfeitsgründe möglich zu machen. Der franzöfifche Cafla- 

fenheit von dem Borfigenden folgendes durch Stimmenmehrheit gefällte Ur theil unter Ans 
gabe der wefentlichen Gründe desfelben und unter Vorlefung ber $$. 151 , 156 11. lit. a, 
157, 38 und A0 lit. c St. ©. 1. Th. und der 6. 406, 407 und 481 ber St. Pr. 

D. verfündet: 
Anna Flod, 26 Iahre alt, Tedigen Standes, Dienſtmagd, fei des Verbrechens 

des Diebftahles durch Entwenbung von zwei ihrer Dienflfran Rofina Schirmer gehöri- 

gen Frauenkleidern im Werthe von 10 fl. C. M. ſchnldig, und werde befhalb nach ben 

$$. 151, 156 11. Mil. a und 157 St. ©. I. Th. in Erwägung, daß einerfells ber er 

ihwerende Umſtand einer beabfichtigten Irreführung des Richters durch Erdichtung einer 

Thatfache, anderfeits der Milverungsumftand des au fich geringen und durch Zurückſtellung 

ber zwei entwendeten Kleider ganz gutgemachten Schadens vorhanden ift, zur Strafe 
bes ſchweren Kerfers in der Dauer von neun Monaten, fowie nad) $. 461 der St. Pr. 

D. zum Erfage der Koften des Strafverfahrens verurtheilt. Die in gerichtlicher Verwah⸗ 

tung befindlichen zwei Kleider (von rothbrauner Seide und von blaugedrucktem Kammer⸗ 

tuch) felen nach 5.406 der St. Pr. O. ber Bigenthümerin Frau Rofina Schirmer 
zurückzuſtellenz dagegen werbe biefelbe nach $. 407 der St. Pr. DO. mit ihrem Anſpruche 

auf Zurückſtellung bes in den Händen der Maria Gneis befinvlichen grünen Battiflfleis 

bes oder auf ben Erfah des von ihr zur Auslöfung diefes Kleives zu verwendenden Betra⸗ 

ges von 2% fl. 30 fr. C. M. auf den Eivilrechtsweg gemiefen. 

Nachdem der Vorfigende bie Angeklagte über das ihr nach $. 375 der St. Pr. O. 

zuſtehende Rechtsmittel der Berufung belehrt hatte, wurde die Sitzung um 1%, Uhr Nach⸗ 

mittags gefchloffen. 

Neunkirchen am 21. October 1850, 
Wilhelm m. p, Vorfitzender. 
Becher m. p., Schriftführer. 
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tionshof hat durch wiederholte Ausfprüche (vom 16. Yuni 1814, 16. März 

1815, 9. October 1817, 1. Juli 1824, 12. Sebruar 1825, 20. September 
1828, 9. April 1829, 20. und 21. September 1832, 27. Juni 1833, 28. 

Februar 1834, 15. Mär, und 80. Juni 1838, 123. December 1840) ben 

Grundſatz anerfannt, däß jede von dem Geſetze vorgefchriebene Förmlichkeit, 

deren Beobadhtung in dem Protocolle nicht ausdrücdlich erwähnt ift, als 

unterlaffen anzufehen fei, daß daher, wenn folde Förmlichkeiten ent: 
weder fubftantiell oder bei Strafe der Nichtigkeit vorgefchrieben find, das 

Stillſchweigen des Protocolles über deren Beobachtung nothwendig die Nich- 

tigerffärung des Verfahrens nad) ſich ziehe, ohne dafs ein anderer Beweis 

für die Erfüllung der gefeglichen Vorſchrift zuläffig wäre. (Morin, diction- 

naire du droit criminel p. 645 et seqq. — Sebire et Carteret, ency- 
clopedie du droit Tome VII. p. 221.) So jtreng diefer ©rundfag erfcheint, 

fo nothwendig ift er für die Aufrechihaltung der zum Schutze des Angeflagten 

und der bürgerlichen Gefellfhaft vorgefchriebenen gefeglichen Formen. Es ift 
daher Faum zu zweifeln, daß derfelbe auch vom öfterreihifc en Caffationd- 
bofe werde angenommen werben. Der Protocollführer würde fi) durch Ver⸗ 

nacdhläffigung der ihm nach $. 295 obliegenden Pflichten einer ſchweren Ver⸗ 
antwortung ausfegen.*) 

$. 296. 

Einer Vorlefung und Genehmigung des Protocolles in der öffentli: 

hen Sigung bedarf es nicht; doch kann der Vorfigende, wo es aufge 

naue Feftftelung der wörtlichen Faſſung anfommt, die Vorlefung einzel: 

ner Theile des Protocolles anorbnen. Nach dem Schluffe der öffentlichen 

Sigung ift Dad Protocol von dem Borfigenden und dem Schriftführer 

zu unterzeichnen. 

x. Bertagung und Einftellung der Hauptver: 

bandlung. 

j $. 297. 

Die Hauptverhandlung darf, wenn fie einmal begonnen hat, nur fo 

weit ‚unterbrochen werben, als es ber Borfigende zur nöthigen Erholung 

—*) Nach franzöfifchem Rechte zieht die Muslaffung weientlicher Förmlichfeiten des Ver: 

fahrens im Protocolle die Verurtheilung des Schriftführers zu einer Geldſtrafe von 

500 Franfen und zum Erſatze der Koften bes aufgehobenen Verfahrens nach fich. Code 

d’instr, art. 372. Morin I c. p. 648. Scbire et Carteretll.c. p. 27%. 



498 

erforderlich findet; fie kann nad) dem Ermeflen des Berichtes in dringen⸗ 

den Faͤllen auch an einem Sonntage oder Feiertage fortgefeßt werben. 

_ 6. 298. 

Wenn der Angeklagte die Orbnung ber Verhandlung durch ein uns 

geziemendes Benehmen flört, und ungeadjtet der Ermahnung des Vor- 

figenden und ter Drohung, taß er aus der Situng werde entfernt werden, 

niht davon abfteht, fo Fann er durch Beichluß des Gerichte, wogegen 

feinRehtsmittel zuläffig if, aus der Sigung aanz oder auf einige Zeit 

entfernt, die Berhandlung in feiner Abwefenheit fortgefeßt und 

ihm das Urtheil durch ein Mitglied des Gerichtes in Gegenwart des Schrift- 

führer verfündet werben. 

Die Teidigen Erfahrungen, welche in Beziehung auf das Benehmen 
mancher Arıgeklagten in der öffentlichen Gerichtsſitzung Cbefonders bei politi: 

(den Proceffen) in Frankreich gemacht wurden, harten das Gefeg vom 
9. September 1835 zur Solge, welches nicht nur die gewaltfame Stellung 
widerfpänftiger Angeflagten vor das erkennende Bericht (Art. 9), fondern auch 

die Entfernung von Angeklagten, welche die Ordnung der Verhandlung muth: 

willig ftören, aus dem Gerichtsſaale und die Kortiegung der Verhandlung 
in ihrer Abweſenheit (Art. 10), und zwar mit der vollen Rechtswirkung des 
contradictorifhen Verfahrens, verordnete und zugleich beftimmte, daß eine 

ſolche gewaltlame Störung ded Laufes der Gerechtigkeit an ſich ſchon als 

Vergehen der Rebellion mit Gefängniß bis zu 2 Jahren zu beftrafen fei. Aus 
dieſem Gefege ift die Beftimmung, daß ein ungeziemendes, die Verhandlung 
ſtörendes Benehmen des Angeklagten beflen Entfernung aus bein Gerichtsſaale 
zur Folge habe, in die meiften neueren deutfchen ©efege*) und in die 
öfterreihifche Strafproceßerdnung übergegangen. Dem Elaren Wortlaute 
de3 Geſetzes nach darf diefe Maßregel erft dann zur Anwendung Eommen, 
wenn der Angeklagte feines ungebührlichen Benehmens wegen von ben Vore 
figenden bereitd zurechtgewiefen und ausdrücklich mit der Entfernung aus der 
Eigung bedroht worden ift. Wird der Angeklagte aus der Sitzung nur auf 
einige Zeit entfernt , fo ift ihm bei feiner neuerlichen Einführung in den Ge: 

rihtsfaal von dem Vorfigenden der wefentliche Suhalt desjenigen bekannt zu 

*) Vergl. baterifches Geſetz vom 10.Nov. 1848 $. 1845 badiſche St. Pr. O. von 
1845 6.2885 heſſiſches Gefeh vom 28. October 1848 $. 3125 naſſauiſches 
Sefep vom 14. April 1849 $. 2995 würtemberg. Gefeh vom 14. Aug. 1849 6. 1155 
kurheſſiſches Geſetz vom 31. October 1848 $. 695 Hannoverifches @efek 

vom 24. December 1849 $. 735 thür ingiſche Entwurf $. 966. 
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geben, was während feiner Abweſenheit außgelagt oder verhandelt worben ift. 
Laͤßt er fi abermals ein folche® Benehmen zu Schulden kommen, fo ift er 
ganz aus der Sitzung zu entfernen. Das in feiner Abwelenheit Verhandelte 
hat in einem ſolchen Falle in Bezug auf ihn diefelde Wirkung, ald ob er 

gegenwärtig geweſen wäre. 

$. 299. 

Verletzt der Bertheidiger den Anftand oder die dem Gerichte ſchuldige 

Adhtung, fo fann er mit den im $. 284 bezeichneten Strafen belegt 

werden. Sekt er fein ungebührliches Benehmen fort, fo kann ihm der 

Vorligende das Wort entziehen und den Angeklagten zur Wahl eines an- 

teren Bertheivigers auffordern, nöthigenfalls auch von Amtswegen einen 

folchen ernennen. Iſt jedoch zu beforgen, daß die Vertheidigung des Anger 

klagten nicht genügend flattfinden würde, jo kann bie Bertagung der Ber: 

handlung auf Koften des fhuldigen Vertheidigers angeordnet 

werden. 

$. 300. 

- Erfranft der Angeklagte während der Hauptverhanblung in dem 

Maße, daß er derfelben nicht weiter beimohnen fann,und willigt er 

nicht felbft ein, daß die Verhandlung in feiner Abweſenheit fortge- 

fegt und feine in der Vorunterfuchung abgegebene Erflärung vorgeleſen 

werde, ſo iſt die Verhandlung zu vertagen. 

Die Vorleſung der in der Vorunterſuchung abgegebenen Erklärung des 
erkrankten Angeklagten und die Fortſetzung der Verhandlung in ſeiner Abwe⸗ 

ſenheit find wichtige Abweichungen von dem Grundſatze der Muͤndlichkeit des 
Verfahrens; ſie ſind daher an die Zuſtimmung des Angeklagten gebunden. 

Fehlt dieſe, ſo muß das Gericht die Vertagung der Verhandlung beſchließen. 
Erkrankt der Vertheidiger des Angeklagten während der Verhandlung, fo iſt 
der Angeklagte, welcher dadurch in ſeiner Vertheidigung weſentlich verkuͤrzt 
erſcheint, berechtigt, die Vertagung der Verhaudlung zu fordern, damit ein 
neuer Vertreter für ihn aufgeſtellt werden könne und Zeit genug zur Vor—⸗ 

bereitung der Vertheidigung habe. ($$. 258, 299). In einem foldden Kalle 

bat das Gericht, welches den Angeklagten in der vollen Ausübung feines Ver: 
theidigungsrechte8 zu fhügen berufen ift, über das Begehren des Angeklagten 
nach vorläufiger Vernehmung des Staatsanwaltes zu erkennen. Werzichtet 
jedoch ber Angeklagte auf die Veftelung eines anderen DVertheidigerd, oder 
ftellt er fich mit der Aufftelung eines anderen Wertheidigers zufrieden, ohne 

eine Vertagung der Verhandlung zu begehren, fo ift diefe fortzufegen. 
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$. 301. 

Eine Bertagung der Hauptverhandlung kann nad) Ermeflen des Ger 
richte8 auch dann angeorbnet werben, wenn fich im Laufe der Verhandlung 

ein neuer für den Anfchuldigungs- oder Entfchuldigungsbeweis befonders 

wichtiger Umjtand ergibt, und die neuen Beweismittel von tem Borfigen« 

den nicht auf der Stelle beigejchafft werden können. Dasſelbe findet Statt, 

wenn während der Hauptverhandlung wegen eines vorgeführten Beweis: 

mittels der Verdacht der Faͤlſchung entftanden ift und neue Erhebungen als 

nöthig erfcheinen, welche nicht fogleich vorgenommen werben konnen, ober 

wenn wegen dußerer Hinderniffe eine zeitweilige Aufichiebung der Ver. 

handlung fich al8 nothwendig oder zweckmaͤßig barftellt. 

Die Vertagung der Verhandlung wegen neu hervorgekommener, nicht 

ſogleich herbeizuſchaffender Beweismittel für oder wider den Angeklagten oder 
wegen des Verdachtes der Fälſchung einer Urkunde ober der Falſchheit eines 

abgelegten Zeugnifles Fann nicht von dem Morfigenden allein, fondern nur 

durch Beſchluß des Serichtes, welches in der Regel beide Theile vorläufig zu ver: 

nehmen bat, angeordnet werden. Uebrigens verfteht es fich von felbft, daß da3 

Gericht felbft dann, wenn beide Theile mit der Fortfegung der Verhandlung 

einverflanden wären, die Vertagung aus einem der im $. 301 erwähnten 

Sründe befchließen Eönnte, wenn es diefelbe im Intereſſe der Erforſchung der 

Wahrheit für nothivendig erachtet. 

$. 302. 

Iſt der Angeklagte bei ter Hauptverhandlung durch fchriftliche Be⸗ 

weife oder Zeugenausfagen einer anderen ftrafbaren That befdhul- 

digt worden, ald wegen welcher er angeflagt war, und würde das neue 

Verbrechen oder Vergehen nach dem Ermeſſen des Gerichtshofes eine be- 

deutende Erhöhung der Strafe des Angeklagten nad) fich ziehen, fo hat 

ber Gerichtshof zwar mit der Lrfheilsfällung über das den Gegenftand 

der Anklage bildende Verbrechen oder Vergehen vorzugehen; er kann jedoch 

über Antrag des Staatdanwalted verorbnen, daß der Angeklagte aud) 

wegen des neuen Verbrechens oder Vergehens verfolgt und deßhalb Die 

Vorunterfuchung gepflogen werde. In diefem ale ift der Vollzug der 

juerfannten Strafe bis nad) der Faͤllung des über Diefe neuerliche An: 

Mage ergehenden Urtheiles aufzufchieben. 

Wird der Angeklagte durch das legtere Urtheil freigefprochen, fo ift 
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die Unterfuchungshaft in die früher zuerfannte Strafe einzurechnen. Wird 

er aber in Folge der neuerlichen Anflage verurtheilt, fo hat der Gerichte: 

bof bei Ausmefjung der Strafe die früher wider ven Angellagten verhängte 

Strafe in Anjchlag zu bringen. 

Das Gefeg behandelt in biefem $. den fhon oben (S. 481) erwähn- 

ten Fall, daß der Angeklagte bei der Hauptverhandlung einer anderen ftraf- 

baren Handlung befchuldigt werde, ald welche den Gegenftand der Anklage 
bildet, z3- B. bei einer Hauptverhandlung megen ded Verbrechens ded Dieb: 
ftahle8 noch eines von ihm verübten verbredherifhden Betruges, oder einer 

öffentlichen Gewaltthätigkeit, oder des Vergehens ded Wucherd und berg. 
Nah dem materiellen Strafgefege ($. 28 St. ©. I. Th. und Art. XI. 
der Einführungsverorbnung vom 17. Jänner 1850) find bei der Concurren; 

mehrerer ftrafbaren Handlungen die Strafen nicht einzeln zu bemeflen und 

zufammenzurechnen, fondern es ift die Etrafe nach bem Geſetze für die mit 

der firengften Strafe bedrohte That auszumeſſen und alle übrigen frafbaren 

Handlungen find dabei nur als erfchwerende Umſtände in Anfchlag zu brin- 

gen. Es Eönnte daher in einem folhen Falle fo vorgegangen werben, wie es 

im $. 301 für den Zall vorgefchrieben ijt, daß neue erfchwerende Umſtände 

vorfommen , deren Beweife von dem Vorſitzenden nicht fogleich berbeigefchafft 

werben Eönnen; d. h. es Eönnte eine Vertagung der Hauptverhandlung fkatt- 

finden. Da jedoch eine folhe Vertagung eine Wiederholung ber ganzen 

Verhandlung auch wegen des bereit3 in der Anklage enthaltenen Verbrechen? 

oder Vergehens, deffen Beweiſe vollftändig vorliegen, nach ſich ziehen, fomit 
große Koften und eine bedeutende Beläftigung ded Angeklagten, des Beſchä⸗ 

digten und der Zeugen veranlaflen würde, fo ſchreibt da8 Geſetz vor, daß 

dad Gericht in jedem Kalle über die That, rückſichtlich welcher die Anklage vor: 
liegt und alle Beweismittel vorhanden find, das Urtheil zu fällen habe. NRüd: 

fihtlich der neu hervorgefommenen That unterfcheidet des Geſetz, ob diefelbe, 

falls fie erwiefen würde, eine bedeutende Erhöhung der Strafe des Ange 

klagten zur Folge haben würde oder nicht. Im letzteren Falle bildet die neu 

bervorgefommene That einen unwicdhtigen Erfehwerungsumftand, zu deſſen Er- 

bebung felbft dann, wenn die Beweife nicht fogleich herbeigefchafft werden 
Fönnen, eine Vertagung der Hauptverbandlung ald unzuläffig erfdheint. Das 
Gericht hat ſich daher ohne Weiteres der Urtheilsfällung über die der An⸗ 

klage zum Grunde Tiegende That, welche den Gegenſtand der Hauptver⸗ 
handlung bildet, zu unterziehen. Im erften Zalle dagegen, deſſen Vorhan⸗ 
benfein zu beurtheilen ganz dem Ermeflen bed Berichtes anheimgeftellt ift, 
kommt ed der Natur der Sache nach darauf an, ob bie Beweiſe der neu 
bervorgefommenen That fogleich herbeigefchafft werden können oder nicht. 

Im erften Galle ift Eein rund vorhanden, die Urtheilsfällung nicht auch 
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auf bie neue That auszudehnen. Es find daher die Beweiſe rückſichtlich 
diefer That fogleih aufzunehmen, und wenn weder der AnEläger, noch der 
Angeklagte die Vollſtändigkeit der Beweisführung, fo weit fie im Intereſſe 
ber Anklage oder Vertheidigung nothwendig ift, beftreitet und gegen die alfo- 
gleiche Urtheildfällung Feine gegründete Einwendung erhoben wird, hat das 

Gericht auch über diefe neue That fogleich abzuurtheilen. Können jedoch die 
rücfichtlih der neu hervorgefommenen That entweder für die Anklage oder 
für die Vertheidigung erforderlichen Beweismittel nicht fogleich herbeigefchafft 
werden, fo geftattet dad Geſetz, daß in jenen Bälien, in welchen diefe neue 

That felbft ein bedeutendes Verbrechen oder Vergehen bildet, eine getheilte 
Urtheilsfällung über die verfchiedenen Thaten ftattfinden Eönne, Das Gericht 
hat in ſolchen Faͤllen über die der urfprünglichen Anklage zum runde lie: 
gende That ohne Weiteres das Urtheil zu füllen und es ift, jedoch nur 
über ausdrücklichen Antrag des Staatsanmaltes, berechtigt, 
ju verordnen, daß ber Angeklagte auch wegen ter neu hervorgefommenen 
That verfolge und die Vorunterfuhung eingeleitet werde. Die Auffchiebung 
des Strafvollzuges bis nad) der Fällung des Urtheiles über hie neu hervor⸗ 
gefommene That ift eine nothiwendige Folge der Einleitung der Worunter- 
fuhung , welche die Ablieferung ded Angeklagten in das zum Strafvouzuge 
beſtimmte Gefaͤngniß nicht geſtattet. 

8. 303. 

Bei Verbrechen oder Vergehen, welche nur auf Verlangen eines 
Betheiligten unterſucht und beſtraft werden, kann dieſer auch waͤhrend 

der Hauptverhandlung, fo lange das Urtheil nicht gefällt iſt, die Ein— 

ftelung des Verfahrens beantragen. Bei Verbrechen oder Vergehen, Die 

der Staatsanwalt von Amtswegen zu verfolgen hat, findet eine Ein- 

ftellung der Hauptverhandlung auf Antrag des Staotsanwaltes nur mit 

Zuftimmung des Angeflagten Statt. Wenn jedoch der Staatsan- 
walt im Laufe der Hauptverhandlung die Ueberzeugung gewonnen hat, 
daß ein ſchwereres Verbrechen oder Vergehen vorliegt, als auf welches 
feine Anklage gerichtet war, fo kann er mit Genehmigung des Gerichtes 
von diefer Anklage abftehen, die Einftellung des Verfahrens verlangen 
und weitere Anträge megen ber Unterfuchung bes ſchwereren Verbrechens 
oder Vergehens ftellen. 

Der Grund, weßhalb bei ftrafbaren Handlungen, die der Staatsan- 
walt von Amtswegen zu verfolgen hat, eine Einftelung der Hauptverband: 
lung nicht auf Begehren des Staatsanwaltes (des Anklägers) allein, fondern 
nur mit Zuftimmung bes Angeklagten flattfinden Bann, liegt darin, daß der 

Würth, Strafproce⸗ 82 
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Angeklagte, wenn einmal ein Berweifungserkenntniß gegen ihn ergangen ift, 
berechtigt fein muß, darauf zu dringen, daß feine durch die Verfegung in 
den Anklageſtand gefränkte Ehre durch ein förmliches freifprechendes Urtheil 

wieder hergeftellt werde. Stimmt jedoch der Angeklagte dem auf Einftellung 
des Verfahrens gerichteten Begehren des Staatdanwaltes bei, fo ift diefe 

Einftelung ohne Weiteres zu verfügen, eine Beſtimmung, wodurch das öfter: 
reichiſche Gefeg in confequenter Ausbildung des Anklageprincips von bem 
franzöfifhen Nechte wefentlich abweicht. Nach diefem Eann der Staats⸗ 

anwalt, fobald er einmal cine Straffache vor Gericht anhängig gemacht hat, 
nicht mehr von der Klage abftehen ; die Einftellung des Verfahrens Eann 
nur durch gerichtlichen Vefchluß verfüge werden. Wenn aber einmal bie 
KHauptverhandlung begonnen hat, kann die Einftellung gar nicht mehr flatt« 

finden, fondern e8 muß ein Urtheil gefällt werden *). Nah dem öfterrei: 

hifchen Geſetze dagegen hat das Bericht, wenn der Staatsanwalt bie 

Anklage fallen läßt und der Angeklagte nicht auf der Urtheildfällung befteht, 

nichts weiter zu befchließen,, fondern nur die Thatſache, daß Eeine Anklage 

mehr vorfiege, auszufprechen und defhalb das Verfahren einzuftellen. Eben 

dies ift auch zu beobachten, wenn der Antrag auf Einftellung des Verfahrens 

nicht erft bei der Hauptverhandlung, fondern ſchon vor berfelben in was 

immer für einem Zeitpuncte nah Faͤllung ded Xerweifungserkenntniffes 

geftellt wurde. Eine Ausnahme findet nur im Verfahren wegen Preßvergehen 

ftatt, indem bei diefen ber Kläger nach $. 513 der St. Pr. D. berechtigt iſt, 

fo fange das Urtheil nicht verkündet ift, in jeder Lage des Verfahrens von 

der Klage abzulaflen, ohne daß er der Zuftimmung des Angeklagten bedarf. 

In denjenigen Sällen, in welden die Strafverfolgung nur auf Ver. 
langen eines Betheiligten ftattfinden Eonnte, ift der von biefem bei der Haupt: 

verhandlung geftellte Antrag auf Einftelung'des Verfahrens als eine völlige 

Zuruͤcknahme feines Begehrend um Cinfeitung der gerichtlichen Verfolgung 

des Angeklagten anzufehenz; ed hat daher in Uebereinftimmung mit den be 

reit6 in den a. h. Entfchliefungen vom 15. Juni 1885 und vom 13. 

Sebruar 1886 (fieh oben ©. 66) und im $. 247 St. ©. II. Th. ausge: 

*) Helie, traite de l’instruction crim. Il, Vol. p. 399—41&; Morin, dictionnaire 

du droit crim. p. 2633 Mangin, trail& de l’aclion publique et de l’action civile. 

Paris 1837. I. Vol. Nro 32; Rauter, traite du droit criminel II. Vol. p. 369 und 

397. Uebrigens ift, wie ſchon oben erwähnt wurbe, ber Staatsanwalt auch in Fraul⸗ 

reich nicht verpflichtet, am Schluffe der Hauptverhandlung die Anklage aufrecht zu 

erhalten, wenn er fie für unbegründet hält, fondern berechtigt, durch die Formel: 

»je ıne rapporie à la sagesse des jugesꝰ anzubeuten, baß er bie Anklage fallen laſſe. 

— Vergl. $. 271 des thüring. Entwurfes, welcher mit bem öfter. Geſetze völlig 

übereinflimunt. 



499 

ſprochenen Orundfägen von jedem weiteren Verfahren abzukommen, ohne 
daß ed dazu einer Zuftimmung des Angeklagten bebürfte. 

x Zwiſchenvorfälle. 

$. 304. 

Ergibt fich aus der Hauptverhandlung mit Wahrfcheinlichfeit, daß 
ein Zeuge wiffentlich falfch ausgefagt habe, fo fann ber Vorſitzende 
nicht nur auf Antrag des Staatsanwaltes oder des Angefchuldigten, fon- 
bern auch von Amtswegen den Zeugen fofort verhaften laſſen, und die 

Unterfuchung wegen des falfchen Zeugniffes dem zuftändigen Unterfuchungs: 
rihter zuweiſen *). 

In dieſem Falle hat der Vorſitzende aus eigener Macht, ohne einer 
vorlaͤufigen Berathung mit den beiſitzenden Richtern zu bedürfen, die nach 
den Umftänden erforderlichen Verfügungen zu treffen und den Verwahrungs- 

befehl zu erlaffen. Wird die Entfcheidung des Vorfigenden beftritten, fo bat 
der Gerichtshof darüber zu erkennen. ($. 266.) Uebrigens ift ed Elar, daß 
nicht jeder Widerfpruch in der Ausfage eined Zeugen, nicht jede Abweichung 
besfelben von feiner in der Worunterfuchung abgelegten Ausfage, den Mor: 
figenden zu diefem Schritte ermächtigt. Es muß vielmehr aus der Ausfage 
des Zeugen felbft, aus feinen Antworten auf die zum Behufe der Aufklärung 
der Widerfprüche oder zur Angabe der Gründe jener Abweichungen an ihn ge« 
richteten Fragen und aus den übrigen Ergebniffen ded Verfahrens die Wahr 
Ipeinlicheit hervorgehen, baß der Zeuge wiſſentlich, fomit abſichtlich 
eine falfche Ausſage abgelegt und badurch das im $. 178 lit.a St. G. J. Th. 
bezeichnete Verbrechen begangen habe. Der Vorfiginde wird in ſolchen Fällen 
mit befonderer Morficht verfahren müffen, weil ein folcher in öffentlicher 

Sitzung vorgenommener Schritt nicht nur die Ehre des Zeugen, deffen Aus: 

fage bedenklich erfcheint, im böchften Grade antaftet, fondern auch auf bie 
Entfcheidung der vorliegenden Anklage von dem größten Einfluffe ift, insbes 
fondere auf die Geſchwornen den bedeutendften Eindruck machen kann. Es 
wird daher in fehr vielen Sällen, in welchen der Verdacht eines falfchen Zeug⸗ 

niffes nicht fogleich erwahrt und die volle Wahrheit nicht auf ber Stelle er- 

2) Vergl. Code d’instr. crim. art. 330, 3315 Morin, dietionnaire du droit criminel 

p. 743; Sebire et Carteret, encyclopedie du droit, tome VII. p. 112—1165 
baieriſches Geſetz $. 1865 würtembergifches Geſetz 65.144, 185 5 babifche 
St. Pr. O. $. 239; heffifches Gefeh vom 28. Det. 1848 99. 158, 1595 na ſ⸗ 

fanifges Geſetz 99. 156, 1575 Furheffifches Geſetz $. 945 hannover i⸗ 

[ges Geſetz $. 1015 thüring. Entwurf $. 268. za⸗ 



hoben werden kann, gerathen fein, nad $. 801 eine Vertagung der Haupt: 
verhandlung, in Schwurgerichtsfällen daher felbft eine Verſchiebung bie zur 
nächften Schwurgerichtsfigung, eintreten zu laſſen. Ebenfo kann ed in vielen 
Faͤllen dem Vorfigenden zweckmaͤßig erfcheinen, den verbächtigen Zeugen 
nur während der Kauptverhandlung im Gerichtögebäude bewachen zu laffen 
und den Ausſpruch, ob feine Verhaftung ftattfinde, bis nach der Fällung des 

Urtheile6 ober nach dem Ausfpruche der Geſchwornen zu verſchieben. Es ver: 

fteht fih von felbft, daß, wenn auch der Vorſitzende des Gerichtes über den 
Antrag des Staatsanwaltes oder bed Angeklagten die alfogleiche Verhaftung 
bes verbädhtigen Zeugen anzuordnen verweigert, dadurch die Einleitung der 
Strafverfolgung gegen diefen auf dem gewöhnlichen Wege nicht gehindert 

werben Eann. 

8. 305. 

Zur Zuftändigteit der Bezirks. Collegialgerichte ge- 

hörige Verbrechen oder Vergehen und Uebertretungen, welche während 

der Hauptverhandlung einer Straffache in dem Sigungsfaale verübt 

werben, und wobei der Thäter auf frifcher That betreten wird, 

fönnen mit Unterbredhung der Hauptverhandlung oder am Schluffe der⸗ 

felben über Anhörung des Staatsanwalted nad) Vernehmung des An- 

gefhuldigten und der etiva vorhandenen Zeugen von dem verfammelten 

Gerichte fogleich abgeurtheilt werden. Rechtsmittel gegen ein ſolches Ur- 

theil haben Feine auffchiebende Wirkung. Leber einen ſolchen 

Vorgang ift ein befonderes Protocol aufzunehmen. 

$. 306. 

Hat der Angeklagte während der Hauptverhandlung ein zur Zus 

ftändigfeit des Gefchwornengerichted gehöriged Verbrechen begangen, fo 

finden die Beftimmungen des $. 302 ihre volle Anwendung. 

Wenn entweder die in dem Sitzungsſaale während der Verband: 
fung einer &traffache vorgekommenen Ruheflörungen einen ſolchen Grad er 

reihen, daß bie in dem S. 265 dem DBorfigenden eingeräumte Gtrafbefug- 

niß dafür nicht mehr ausreicht, fondern diefelben vielmehr ald felbftitändige, 

nach den Vorfchriften des Strafgefegbuches zu beurtheifende Verbrechen (5. B. 
als öffentliche Gewaltthätigkeit nach $. 70 &t. ©. 1. Th.), Vergeben (z. B. 

Beleidigung einer Wache im alle bes $. 83 St. G. II. Ih.) oder Lieber: 
tretungen erfcheinen, oder wenn während der Verhandlung einer Straf: 
ſache im Sigungsfaale ſeloſt, fomit unter den Augen des Gerichte, andere 
Verbrechen, Vergehen oder lebertretungen (z. B. Diebftähle, Verwundun- 



508 

gen, Ehrenbeleidigungen u. bgl.) begangen werben, geftattet bad Geſetz 
unter der Vorausfegung, daß diefe firafbaren Handlungen nicht die Zuftän- 
digkeit des Befchwornengerichtes begründen, fondern nur zu den in den Art. 
IX und X der Einführungsverorbuung aufgeführten Claflen von Gefegesüber- 
tretungen gehören, und daß ber Thaͤter auf frifcher That betreten worden, 
ſomit der Beweis der Schuld auf ber Stelle hergeftellt werden könne, in 
Uebereinflimmung mit den meiften anderen Gefeßgebungen*), daß über 
diefe Verbrechen, Vergehen oder Lebertretungen von dem verfammelten Ge⸗ 
richte (bei Verhandlungen vor dem Gefchmwornengerichte von dem Gerichts⸗ 
hofe mit Ausfchluß der Geſchwornen) fogleich die Verhandlung gepflogen und 

das Urtheil gefällt werde. Es ift dies eine der zweckmäßigſten Einrichfungen 
des öffentlichen Strafverfahrens unb ganz befonderd geeignet, auf das bei der 

Hauptverhandlung anwefende Publicum den heilfamften Eindrud zu machen, 

indem die Verhandlung und Strafe der Schuld auf der Stelle folgt, fomit 
die Schnelligkeit und Wirkfamkeit der Strafrechtöpflege in das hellfte Licht 

gefegt wird. Die Werhandlung über ein folched im Sitzungsſaale verübtes 

Verbrechen oder Vergehen oder über eine folche Uebertretung kann von bem ver» 
fammelten ©erichte über den Antrag des Staatdanwaltesoder auch von Amts⸗ 
wegen entweder fogfeich, alfo mit Unterbrechung der Hauptverhandlung, oder 

erft am Schluſſe berfelben vorgenommen werben. Im letzteren Falle hat das 

Gericht die zur Verhuͤtung der Entweichung des Thaͤters etwa nothmwendigen 
Verfügungen fogleich zu treffen. Die Verhandlung felbft ift mit der größten 

Einfachheit zu pflegen, da fie nur die Seftftellung der im ©erichtsfaale vers 
übten ftrafbaren That zum Zwede hat. Der Angefchuldigte und bie etwa 

*) Nach franzöfifchem Rechte (Code, art. 505—508) kann das Zuchtpolizeigericht 

in ſolchen Faͤllen über Polizeiübertretungen ohne Berufung, über Bergehen (delits) 
aber vorbehaltlich der Berufung fogleih erfennenz der Schwurgerichtshof kann auch 

über Vergehen ohne Berufung auf der Stelle entfcheiden. Ueber Verbrechen (crimes), 
fomit über Handlungen, die dem Gefchwornengerichte zugewiefen find, erfennt in einem 

ſolchen Falle der Schwurgerichtshof allein ohne Geſchworne, jedoch durch ein mit Grün 

den verfehenes Urtheil; zu einer Verurtheilung ift in biefem Falle eine Mehrheit von %, 

der Stimmen, und wenn nur 5 Richter anweſend find, eine Mehrheit von & Stimmen 
erforderlich. Das großherzoglich heſſiſche Sefeh vom 28. October 1848 99. 
316, 315, das naffauifche Geſetz vom 14. April 1849 69. 301, 30%, das würs 

tembergifche Gefeg vom 14. Auguſt 1840 55. 263—265, die braunfchweigi- 

ſche St. Pr. D. g. 55 ſchließen fich im Weſentlichen dem franzöfifchen Rechte an, 

während das baierifche Geſetz vom 10. November 1848 $. 178, bas Turheffi- 

che Geſetz vom 31. October 1848 $. 41, das hHannoverifche Geſetz vom 2%. De: 

cember 1849 $. 73, die badifche St. Pr. D. $. 240 und ber thüringifche 

Entwurf $. 269 ihren Hauptbeflimmungen nach mit ber im $. 305 des äfterreichifchen 

Geſetes enthaltenen Anordnung hbereinftimmen. 
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erforderlichen Zeugen werben vernommen, ber Staatsanwalt mit feinen An: 

trägen gehört und hierüber, nachbem ber Angeklagte, dem kein Vertheidiger 

zu beftellen ift, mit feinen etwaigen Vertheidigungsgründen gehört worden, 

fogleih zur Urtheildfällung gefchritten, das Urtheil verfündet und im Falle 

der Verurtheilung ungefäumt in Vollzug gefeßt, indem die dagegen zuläflige 

Berufung in folhen Fällen Eeine aufſchiebende Wirkung hat. Hätte ber 

Angeklagte felbft bei der Hauptverhandlung eine ſolche zur Zuftändigkeit der 

Bezirkd:Collegialgerichte oder Bezirkögerichte gehörige That verübt, fo iſt die 
Verhandlung und Entfcheidung darüber mit der Verhandlung und Urtheils: 

fällung über die ber Anklage zum Grunde liegende That zu verbinden. 

Das Gericht ift jedoch zu diefer alfogleichen Verhandlung und Entſchei⸗ 
dung nur berechtigt, nicht verpflichtet; ed Eann daher, wenn ed die unver 

zügliche Herftellung des Beweiſes nicht für ausführbar hält, die Sache zum 
ordentlichen Verfahren an den zuftändigen Unterfuchungsrichter verweifen. 

Begründet die während einer Hauptverhandlung im Sitzungsſaale verübte 

That ein zur Zuftändigkeit de Geſchwornengerichtes gehöriges Verbrechen 
(Art. VII der Einführungsverordnung), fo Eann der WVorfigende zwar deu 

auf frifcher That ergriffenen Angeichuldigten fogleich verhaften laffen , er muß 
jedoch die Sache zur ordentlichen Vorunterfuhung an den zuftändigen Un— 
terfuchungsrichter verweifen. Hat der Angeklagte felbit bei der Hauptverband: 

lung ein vor das Schwurgericht gehörige6 Verbrechen verübt, fo hat das Be: 
zirf-Collegialgericht nach den $$. 302 und 306 zwar über die urfprünglice 
Anklage dad Urtheil zu fällen, wegen ded bei der Hauptverbandlung verübten 
Verbrechens aber nur bie Einleitung der Vorunterfuhung zu befchließen. Iſt 

die Dauptverhandlung vor dem Gefchwornengerichte gepflogen worden, fo ift, 
wenn nicht der Angeklagte felbft mit der alfogleihen Verhandlung und Ab: 
urtheilung der von ihm in dem Sitzungsſaale verübten That einverftanden 

ift, zwar mit der Urtheilsfällung über das ben Gegenftand der Anklage bil: 
dende Verbrechen.oder Vergehen vorzugehen, megen des bei der Hauptver: 

handlung verübten Verbrechens aber die Vorunterfuchung einzuleiten. 



Fünfzehntes Sauptitück. 

Bon der Hanptverhandlung vor den 
Geſchwornengerichten. 

Das öſterreichiſche Geſetz iſt, wie ſchon oben (S. 426) bemerkt wurde, 
von der Anſicht ausgegangen, daß die Hauptverhandlung vor dem Geſchwor⸗ 
nengerichte, ſo weit nicht durch die Eigenthuͤmlichkeit der Zuſammenſetzung 
desſelben aus einem Gerichtshofe von fünf rechtsgelehrten Richtern und aus 
zwölf Geſchwornen beſondere Beſtimmungen nothwendig werden, ganz nach 
den für die Haupiverhandlung vor ben Bezirks-⸗Collegialgerichten ertheilten 
Vorſchriften vorzunehmen fei. Das fünfzehnte Hauptſtuͤck enthält daher nur 
die aus der Natur bed Schwurgerichtes ſich ergebenden Beſtimmungen über 
die Abweichungen des Verfahrens vor den Gefchwornen von jenem vor den 

Bezirks⸗Collegialgerichten. Lehteres muß demnach für die ganze Hauptver⸗ 
handlung vor den Gefchmornen von dem Zeitpuncte des Aufrufed der Sache 
dur den Schriftführer ($. 317) bis zur Erklärung des Vorſitzenden des 
Schwurgerichtähofes, daß die Verhandlung gefchloffen fei ($. 322), ald maß⸗ 
gebend betrachtet werben. Es murde daher zur Vermeidung von unnd« 
thigen Wiederholungen in dem Geſetze felbft überall nur auf die in dem vier- 

zehnten Hauptftüce enthaltenen Beftimmungen hingewiefen und ebenfo in ber 
Erfäuterung der letzteren fchon auf die Verhandlung vor den Geſchwornen 
an vielen Stellen Nückfiht genommen. Es braucht hier nur im Allgemeinen 
erinnert zu werden, daß in dem Verfahren vor bem Gefchmwornengerichte der 
größeren Wichtigkeit der zur Verhandlung kommenden ftrafbaren Handlun⸗ 
gen wegen die geleglichen Förmlichkeiten, felbft jene, welche nicht bei Strafe 

der Nichtigkeit des Verfahrens geboten find, mit ganz befonderer Strenge 
und Genauigkeit beobachtet werden mäflen. Hier, wo es auf das Zuſammen⸗ 
wirken von Richtern und von Männern aus dem Volke ankommt, wo die 
Entfgeidung der Geſchwornen Über die Thatfrage Eeinem weiteren Rechtszuge 
unterworfen ift, liegt es ſowohl im allgemeinen Intereſſe, ald ganz vorzüglich 

in jenem des Angeklagten, daß die von dem Geſetze vorgefchriebenen fhügen: 
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den Formen forgfältig beachtet werden. Deßhalb wurde der Schwurgerichts« 

hof aus fünf Richtern gebildet, deren Aufgabe es ift, die Beobachtung dieſer 

Formen zu überwachen und in der Seilighaltung des Gefeges in allen felbft 

minder wichtigen Puncten den Geſchwornen vorzuleudhten. 

I. Allgemeine Beftimmungen. 

6. 307. 

Die Hauptverhandlung vor den Gefchwornengerichten ift öffentlich 

bei fonftiger Nichtigkeit; doch finden auch hier die in den 65. 260 

bis 263 feftgeftellten Ausnahmen: ihre Anwendung. 

$. 308. 

Der Vorfigende des Schwurgerichtöhofes hat die in den 88. 264, 265 

und 283 aufgeführten Rechte und Pflichten. Es liegt ihm insbefontere ob, 

den Gefchtwornen in Beziehung auf die Ausübung ihres Amtes die erfor: 

derliche Anleitung zu geben, ihnen die Sache, über welche fie zu berathen 

haben, auseinander zu ſetzen, und fie nöthigenfalld an ihre Pflichten zu 

erinnern. 

Der Vorfigende ded Schwurgerichtöhofes hat eine viel wichtigere und 
einflußreichere Stellung, ald der Vorfipende bei einer bezirkd-collegialgericht: 

lichen Verhandlung, weil er ſich nicht bloß rechtsgelehrten Richtern, ſondern 

auch den Gefchiwornen gegenüber befindet. Iſt die zweckmaͤßige Leitung jeder 
Hauptverhandlung von großer Bedeutung, um dem erkenne nden Gerichte das 

Ihatfüchliche der Anklage und Vertheidigung in möglihft lichtvoller Anord— 
nung vorzuführen und die Entfcheidung auf Grund der vorliegenden Beweis: 

mittel zu erleichtern, fo ift dies in erhöhten Maße der Sal, wo ed ſich um 
das Verfahren vor den Geſchwornen, vor fhlichten, ungelehrten , an die Fünft: 

liche Zergliederung von Thatfachen und deren Beweiſen nicht gewohnten Miän- 

nern aus dem Volke handelt. Hier wird das Necht des Vorfigenden, die Ver: 
handlung zu leiten, den Angeklagten und die Zeugen zu vernehmen, die Rei: 

benfolge, in welcher diejenigen, die dad Wort verlangen, zu ſprechen haben, 

und die Ordnung, in welder bie einzelnen Beweismittel vorzuführen find, 

zu beflimmen, von ganz befonderer Bedeutung. Der Vorfigende des Schwur: 
gerichtshofes ift jedoch nicht blos im Allgemeinen verpflichtet, alle feine Kräfte 
zur Förderung der Erforfhung der Wahrheit anzuwenden, und in Folge dei: 
fen berechtigt, die im $. 283 der St. Pr. O. bezeichnete discretionäre Ge: 
walt auszuüben ;er hat nicht nur über die Beobachtung aller gefeglichen F or« 

men zu wachen und alle bloß zur Verzögerung ber Sache gereichenden An: 
träge und Erörterungen zu befeitigen, fondern ihm liegt ganz vorzüglich bie 
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Pflicht ob, auch die Geſchwornen in Ausübung ihres Amtes, fo weit es das 
Formelle betrifft, zu leiten, ohme die Gränze der größten Unparteilichkeit 
in Beziehung auf das Materielle ihrer Entſcheidung zu überfchreiten *). Der 

Vorfigende foll den Geſchwornen in Beziehung auf die Ausübung ihres Am— 

tes die erforderliche Anleitung geben, er hat alfo die Verpflichtung , ihnen 

die gefeßlichen Beſtimmungen liber ihre Rechte und Pflichten, über die Graͤn⸗ 

zen ihrer Wirkſamkeit, über die Art der Ueberzeugung, welche fie ihrem 

Ausfpruche zum Grunde legen follen, fo wie über ihre Berathung und 

Schlußfaſſung zu erläutern, ihnen im alle von Zweifeln oder Anfragen bie 

nöthige Belehrung zu ertheilen, ohne jedoch felbft feine Unfiche über die für 

oder wider den Angeklagten vorliegenden Beweiſe und das Ergebniß berfelben 

auszufprechen. Unter eben diefer Belchränkung ift der Vorfigende verpflichtet, 

den Gefchwornen die Sache, worüber fie zu berathen haben, auseinander zu 

feßen, insbefondere ihnen die an fie geftellien Gragen, den Inneren Zufams 

menhang derfelben, die Neihenfolge, in welcher fie zu beantworten find, und 
tie Natur etwa geftellter eventueller Fragen zu erklären; er hat fie über die 
gefeglichen Beftimmungen zu belehren, welde den Thatbeftand des den Ger 

genftand der Anklage bildenden Verbrechens oder Vergeheus feftfegen, und 

ihnen die Puncte zu bezeichnen, auf welche fie ihre Aufmerkſamkeit vor- 
jüglich zu richten Haben. Bemerkt er, daß fie in irgend einer Hinfiht den 

gefeglichen Worfchriften zumiderhandeln, (3. B. daß einzelne unter ihnen ber 

Hauptverhandlung nicht die pflichtmäßige Aufmerkfamfeit ſchenken), oder 

beforgt er mit einigem Grund, daß fie, (3. 8. in Folge einer von dem Ver⸗ 
theidiger des Angeklagten aufgeftellten Theorie von ber Omnipotenz ber ©e- 

(dwornen) die Gränzen ihrer Wirkſamkeit überfchreiten oder andere Mor: 
ſchriften übertreten werden, fo bat er fie an ihre Pflichren zu erinnern. 
Ein richtiger Tact des Vorſitzenden, Damit er in diefer Hinſicht nicht zu wenig, 

no zu viel thue, Ernft und Würde in feiner ganzen Haltung , verbunden mit 
jenem freundlichen Wohlwollen, welches das Zeichen echter Hum anität ift, — 
dies find die Eigenfchaften, welche zur Ausfüllung des fehwierigen Umtes den 
Geſchwornen gegenüber erforderlich find, es find die Eigenſchaften, welche 
dem Vorfigenden des Schwurgerichtöhofes die Achtung der Geſchwornen fichern 
und eben dadurch am meiften dazu beitragen werden, jenes einträchtige Zu⸗ 

*) Das franzöfifche Geſetz (Code, art. 207), aus welchen biefe Beftimmmg in 
bie meiften deutſchen Geſetze überging , bedient fich förmlich des Ausbrudes: Le pre- 
sident est charge personellement de diriger les jures dans l’exercice de leurs 
fonctions,. Bergl. würtembergifches Geſetz $. 49, heffifches Gefeh vom 28. 
October 1848 5.21, naffauifches Gefep $. 17. In England geht biefes Recht 
des vorfigenden Richters fo weit, daß er den Geſchwornen felbft die Beweisregeln mit 
Anwendung auf den einzelnen Fall erklaͤrt. 
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fammenwirten ber Richter und Geſchwornen zu begründen , ohne welches ein 

Erfolg bes Inſtitutes der Schwurgerichte nicht erwartet werden kann. 

$. 309. 

Zwiſchenfragen über das Verfahren im Laufe der Hauptverhandlung 

entfcheidet der Gerichtshof, ohne daß ein ſelbſtſtaͤndiges, die weitere Bere 

handlung hemmendes Rechtsmittel dagegen zulaͤſſig iſt (S$. 266 und 353). 

Wenn im Laufe der Hauptverhandlung über einzelne Puncte des Verfah⸗ 
rend entweder von ben Parteien entgegengefeßte Anträge geftellt werden, oder 
wenn ber Vorfigende des Gerichtshofes dem unbeftrittenen Antrage einer 
Partei nicht ftatt zu geben findet und biefe fid mit dem Ausfpruche des Vor⸗ 

figenden nicht zufrieden fteflt, fo entfcheider über folche Zwiichenfragen, (zu denen 

in&befondere auch die Frage der Ausfchließung der Deffentlichkeit des Verkah⸗ 

rend gehört,) der Schwurgerichtshof aflein ohne Mitwirkung der Geſchwornen. 
Ein felbftftändiges, die weitere Verhandlung heinmendes Nechtömittel gegen 

diefe Entfcheidung ift unzuläffig, doch Bann die Nichtigfeitsbefchwerde gegen 
ein folches Zwiſchenerkenntniß des Schwurgerichtshofes nach $. 353 mit der 

Nichtigbeisbefchwerde gegen das Endurtheil verbunden werden, und zwar 
felbft dann, wenn das Zwifchenerfenntniß ohne Vorbehalt der Nichtigkeits: 

beſchwerde befolgt worden ift. 

11. Bildung der Sefhwornenbant. 

Die öſterreichiſche Strafproceßordnung geht gleich dem franzoöfi- 
fhen Rechte von dem Grundfage aus, daß Jeder, wider welchen ein Ver: 
weifungserkenntniß wegen einer den Gefchmwornengerichten zugewiefenen flraf: 
baren Handlung in Rechtskraft erwachſen ift, ohne Unterfchied, ob er bie 
ihm zur Laſt gelegte That gefteht oder laͤugnet, vor die nächfte Schwurge- 
richtsfigung zur Hauptverhandlung und Urtheilsfällung geftellt werden müffe. 

Es liegt hierin ein wefentlicher Unterfchied zwiſchen der in Frankreich und in den 

meiften deutfchen Staaten beftehenden Einrichtung und dem enalifche n Rechte. 

In England *) wird jeder Angefchuldigte, wider welchen die Ankla⸗ 
gejury die Anklage Cindictment) für gegründet erkannt hat, vor die Gerichts: 

ſchranken geftellt Carraigned), um auf die in der Anklage ihm zur Laft ge⸗ 

legte That zu antworten. Hier wird ihm die Anklageſchrift, das indictment, 
vorgelefen und an ihn die Frage gerichtet, ob er bed ihm zur Laſt gelegten 

*) ©. hierüber Blackstone, Commentaries of the laws of England. IV. Boo k 

chap. 233—26; Stephen, Handbuch bes englifchen Strafrehtes und Straf: 

verfahrens (überfegt von Mühry) S. 458—499 und ©. 5925 Mittermaier, das 
beutfche Strafverfahren (1846) I. Band ©. 276—2835 Glafer, das englifch: 

ſchottiſche Strafverfahren (Wien 1850) S. 114—12%. 
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Verbrechens ſchuldig fei. Gibt er auf diefe Frage Beine Antwort und- zeigt 

fih, daß diefe Weigerung nicht aus feiner Unfähigkeit (ex visitatione Dei, 
4. B. aus feiner Stummheit, aus feinem Wahn oder Bloͤdſinn) hervorgehe, 

fondern aus Böswilligkeit (of malice) entfpringe, fo iſt e6 nad der gegen« 

wärtigen Gefeßgebung”) (7 et 8 Georg. IV. c. 28, sect. 2 — Parla- 

mentsacte vom 21. Juni 1827) fo anzufehen, als ob er fich für „nicht ſchul⸗ 

dig” erElärt hätte. Gibt er eine Antwort, fo fteht es ihm vor Allem frei, 

feine Einwendungen entweder gegen die Zuftändigkeit des Gerichtes (plea to 
the jurisdietion) oder gegen die Giltigkeit der AnMagefchrift, und zwar ente 

weder wegen Formgebrechen derſelben (plea in abatement) ober deßhalb, 
weil er die That zwar zugefteht, aber den Nechtöpunct, daß die That ein 

Verbrechen fei, beftreitet (a demurrer to the indietment), oder gegen bie 

Zuläffigkeit einer Verhandlung (special plea in bar) anzubringen, und ziwar 

leßtere entweder deßhalb, weil er fchon einmal wegen berfelben That vor 

Bericht geftellt und freigefprochen worden (plea of aulrefois acquit), oder 

weil er ſchon einmal wegen derfelben That verurtheilt worden (plea of autre- 
fois convict), oder endlich, weil er für diefe That eine königliche Begnadi⸗ 

gung erhalten (plea of pardon). Bringt er Feine ſolche Einwendung vor, fo 

hat er entweder zu erklaͤren, daß er „ſchuldigꝰ fei (guilty), oder daß er vnicht 

ſchuldigꝰ ſei (not guilty). Im letzteren Falle wird zu dem ordentlichen Ver 

fahren vor den Gefchwornen, und daher zuerft zur Bildung der Geſchwor⸗ 
nenbank d. i. der zur Entſcheidung über den einzelnen all erforderlichen zwölf 
Gefhwornen (der Eleinen oder Urtheilsjury, petly jury) geſchritten. 
Im erften Falle dagegen wird die Erklärung des Angeklagten, daß er „ſchul⸗ 
dig” fei, als ein vollftändiges Geftändniß der in der Anklage enthaltenen 
That und als eine Verzichtleiftung auf alle Nechtseinwendungen betrachtet. 

Es findet daher in einem ſolchen Zalle Eeine weitere Verhandlung, insbe: 
iondere Eeine Zuziehung der Gefchwornen, Feine Zeugenvernehmung oder Vor: 

führung anderer Beweismittel ftatt, fondern ber Richter läßt das Geſtänd⸗ 

niß des Angeklagten zu den Acten verzeichnen und fpricht fogleich das Urtheil 
aus. Bei Eapitalverbrechen wird jedoch in der Hegel der Angeklagte von dem 
Richter auf die Folgen feines Geftändniffes befonders aufmerffam gemacht 
und erſt, wenn er deffenungeachtet auf feiner Erklärung beharrt, zur Pro 
tocollirung der letzteren gefchritten**). 

nn 

) In früherer Seit konnte gegen einen Angeſchuldigten, welcher die Antwort auf bie 
Örage, ob er ſchulbdig ober nicht ſchuldig fei, verweigerte, ein hartes, In wahre Fol⸗ 
ter ausartendes Gefängniß (prison forte et dure) wegen feiner Halsſtaͤrrigkeit ver- 
Bängt werben. Bergl. oben &. 31 Note **). 

"*) Ia früherer Zeit gab fogar in ber Megel ber vorfügende Richter dem Angeflagten ben 
Rath, fein Geſtaͤndniß zuch czunehmen und ſich nicht ſchulbig zu erklaͤren. Dieſe offen⸗ 
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Diefe Eigentgümlichkeit des englifchen Rechtes, daß das Geſtändniß des 
Angeklagten jede weitere Verhandlung und insbefondere bie Zuziehung ber Ge⸗ 

ſchwornen überflüffig macht, haͤngt mit der geſchichtlichen Entwicklung bed Se: 

ſchwornengerichtes in England innig zufammen (Siehe oben &.29—35). Die 

Jury diente in den Zeisen ihrer Entwicklung nur ald ein Beweismittel zur 

Ueberweifung läugnender Angefchuldigten neben dem gerichtlihen Zweikampf; 

fie war dem Geſtändniſſe coordinirt, mußte alfo durch diefed völlig ausge⸗ 

fchloffen werden. Heutzutage wirb diefe Einrichtung , die fi, wie fo viele 

andere Öerichtdeinrichtungen Englands, nah Mittermaier's richtiger Be: 

merfung*) wicht aus inneren Gründen ber legislativen Zwecmäßigkeit, 

fondern nur, weil bie gefchichtliche Ausbildung einmal darauf hingeführt Hatte, 
unverändert erhielt, befonbers wichtig in ihrem Verhältniffe zu der flarren 

Anflogemarime des englifchen Rechtes, indem fie nicht felten zu Vergleichen 

zwifchen dem Anfläger und dem Angeklagten führt, wornach diefer ein Ge— 

ftandniß abzulegen verfpricht, wenn jener ihm zufichert, daß er die Anklage 

nicht auf das Verbrechen mit allen feinen erfchiwerenden Umſtänden, fondern 

auf ein geringeres Verbrechen richten werde. 

Unter den neueren beutfchen Gefeggebungen haben nur die preußifche 

und die würtembergifche diefe Beſtimmung des engliichen Nechtes auf: 
genommen. Der $. 98 der preußifchen Verordnung vom 3. Jänner 1819 
verfügt, daß die Verhandlung der Sache mit der Verlefung der Anklage: 
feprift beginnen folle. „Der Vorfigende des Gerichtes befragt hierauf den Au» 
geElagten, ob er fich ſchuldig befenne oder nicht fehuldig ſei? Bekennt er ſich 

fhuldig und waltet gegen die Richtigkeit des Befenntniffes 

Eein Bedenkenob, fo faßt das Bericht dad Urtheil fofort ohne Zuzie⸗ 
hung von Geſchwornen ab. Anderen Falles beginnt die Untersuchung und Wer: 
handlung der Sache vor den Geſchwornen.“ — Viel forgfältiger und vorfichti« 

ger normirt diefe Einrichtung das würtembergifche Beleg vom 14. Au- 
guft 1849 $. 90, und zwar in folgender Weife: »An dem zur Verhandlung 
über eine Anklage feftgefeßten Tage wird, nachdem der Schwurgerichtähof, 
die vorgelabenen Geſchwornen, ber Staatsanwalt und der Angeklagte ſich in 
öffentlicher Sigung verfamimelt haben, leßterer befragt, ob er fidh der in der 

Anklageacte angegebenen That fhuldig erfenne und auf die Verhandlung vor 

bar zu weit gehende Uebung ift jeboch in neuerer Zeit außer Gebrauch gefommen und 
insbefondere bereits von Bentham (rationale of judicial evidence, London 1827, 

„1. Vol, p. 317) als des Richters unwürdig erflärt worben. Bei ben quarter sessions ber 
Friedensrichter, welche über bie geringeren Verbrechen erfenuen, Tommen folche Geftänt- 
niffe ziemlich häufig vor; bei ben Afiifen dagegen der Natur ber Sache nach feltener. 

*) ©. Mittermaier's Aufſatz in ber Zeitfehrift: Der Gerichtsſaal, Jahrgang 1849, 

l. Band S. 431— 442. 



dem Schwurgerichtshofe verzichte, ober ob er biefelbe verlange. Im erften 

Falle Iäßt der Präfident den Anklageact verlefen, macht den Angeklagten 

auf die Folgen feines Geftändniffes aufmerkſam, richtet darüber bie geeigne 

ten Bragen an den Angeflagten, und nachdem dirfelbe fein Schuldbe— 
kenntniß ſowohl in Beziehung auf die That felbft, als die 

einzelnen auf die Strafbarfeit derfelben Einfluß übenden 
Umftände wiederholt, erklärt der Schmwurgerichtähof die Verhandlun- 

gen für gefchloffen und fchreitet zum Urtheilsſpruch. Beben nur Einer oder 

Einige von mehreren Angeklagten eine ſolche Erflärung ab, fo wird der Ur⸗ 
theildfpruch gegen diefelben bis nach Beendigung der Verhandlungen gegen 
die übrigen ausgefegt.? Sobald Alfo der Angeklagte feinem Bekenntniſſe ir- 
gend eine Einfchränfung beifügt, oder einen die Strafbarkeit der That erhö⸗ 
benden oder vermindernden Thatumftand nicht einräumt oder mobdificirt oder 

anders vorbringt, fällt nad würtembergifhenm Nechte*) die in dem ange: 

führten $. 90 normirte Ausnahme von dem Verfahren vor den Gefchworuen 
hinweg. 

Wenn auch nicht geläugnet werden kann, daß diefe Einrichtung in man- 
hen Sällen eine weſentliche Abkürzung des Verfahrens zur Folge hat, fo 
[dien doch bei der Berathung des öfterreichifchen Geſetzes der daraus ent: 
Ipringende Vortheil zu unbedeutend, um eine fo wichtige Ausnahme von dem 

verfaffungemäßigen Grundſatze, daß über alle ſchweren Verbrechen, fo wie 

über politifche und Prefvergehen Schwurgerichte erennen follen, ($ 108 ver 

Reichsverfaſſung), zu rechtfertigen. Jetzt kann das Gefchwornengericht in 

allen Staaten, in welchen es nicht, wie in England, ald eine Beweisart 
hiftorifch ermachfen ift, nicht mehr in diefem engen Sinne, ed muß vielmehr 

in jener ganzen Bedeutung aufgefaßt werden, bie ed gegenwärtig in dem eng: 

liſchen Staats: und Rechtsleben als eine rechtliche und politifche Inſtitution 
befigt. Es ift fchon oft gefagt worden, daß es unrichtig fei, zu behaupten, 
daß die Gefchwornen nur über reine Thatfragen entfcheiden , weil die fcharfe 
Sonderung der That: und Nechtöfragen nicht burchführbar ift, daß diefelben 

vielmehr über die ganze Schufdfrage, fomit auch über die mit der Thatfrage 
ungertrennlich verbundenen Rechtsfragen, über die Zurechnungsfähigfeit, ja 

bis zu einem gewillen Grade auch über das Dafein von Erfchwerungs: und 
Milderungsumftänden entſcheiden. Diefer volle Umfang ihrer Wirkſamkeit 

wird durch das Geſtändniß des Angeklagten keineswegs ganz überflüffig ge- 

macht; ja, die Prüfung des Seftändniffes felbft und feiner Beweiskraft, fo: 

mit insbefondere feiner Uebereinftimmung mit den übrigen Erbebungen, gehört 

offenbar zur Competenz nicht des Gerichtshofes, fondern der Geſchwornen. 

*) Holzinger, die Schwurgerichte in Würtemberg. Stuttgart und Tübingen 1849 
&. 169. ’ 
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Dazu kommt, daß das Gericht zu einer richtigen Anwendung bed Geſetzes 
und zu einem gerechten Strafausmaße die Vorführung aller Beweismittel nicht 

wohl entbehren Bann. Auch die oben erwähnte Erfahrung, daß in England 

die Ausfchließung der Geſchwornen im Falle eines Geftändnifles zu Verab⸗ 

rebungen und Vergleichen zwifchen dem Ankläger und dem Angeklagten Anlaß 

gibt, Eonnte nicht dazu beitragen, diefe Einrichtung als nachahmungswerth 

darzuftellen *). Aus diefen Gruͤnden wurde beichloffen,, das Syſtem des fran⸗ 

zöfifchen Rechtes zu befolgen und in allen Fällen, in welchen die Verweifung 

eined Angeklagten vor das Geſchwornengericht rechtskräftig ausgelprochen wor: 

den , felbft bei vorhandenem Geftändniffe des Angeklagten die vollftändige 

Hauptverhandlung vor den Gefchwornen eintreten zu Taffen. 
Zu jeder Schwurgerichtsfigung werden nad $. 41 der St. Pr. D. bie 

nach $. 40 durch das Loos beftimmten 36 Hauptgeſchwornen fchriftlich vorge: 

laden. Aus ihnen und erforderlichen Falles aus den gleichfalls nach dem $. 40 

beſtimmten Ergänzungsgefchwornen wird für jeden einzelnen Fall unmittelbar 

vor dem Beginne der Hauptverhandlung an dem dazu beflimmten Tage die 
Sefchwornenbanf gebildet, d. h. ed werden unter dem Zufammenwirken bed 

Looſes und der Recufationen von Seite beider Theile die zwölf Geſchwornen 
(nad) Umſtänden auch die Erfaßgefchwornen 8 316) beftimmt, welche ber 

ganzen Hauptverhandlung beizumohnen und den Wahrfpruch zu fällen haben. 

Die Beftimmung hierüber enchält der 

$. 310. 

Unmittelbar vor dem DBeginne der Hauptverhandlung wird für 

jeden einzelnen Straffall, nachdem ver Angeklagte unter Beobachtung 

der Borfchrift des $. 267 eingeführt, und bie vorhandenen Beweisftüde 

in den Gerichtsfaal gebracht worden find, in nicht öffentlicher 
Sitzung des Schwurgerichtshofes und in Gegenwart des Staatsan- 

waltes, des Angeklagten und feines Vertheidigers, fo wie der nach 8. 4 

vorgeladenen Gefchwornen zur Bildung der Gefchwornenbanf gefchritten. 

Diefelbe beginnt mit dem Aufrufe der ſechs und dreißig Hauptgefchwor- 

nen durch den Schriftführer. 

Die Bildung der Geſchwornenbank erfolgt zwar in Oegenwart des Schwur⸗ 

gerichtähofes, des Staatsanwaltes oder Privatanklägers, des Privatbetheiligten, 
der fich dem Verfahren angefchloffen hat, des Angeklagten und feines Vertheidigers 

*) Vergl. auch den Aufſatz Mittermaier's über diefe Frage im Gerichtsſaal 1849 

l. Band ©. 431, worin bie gegen Beibehaltung der englifchen Cinrichtung fprechenden 

Gründe ausführlich bargeftellt find, und Schwarze, bie Reform des Strafverfahrene 
in Sachſen, S. 103. 
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und ber vorgelabenen 36 Hauptgeſchwornen, anderen Perfonen aber ſteht der Zu« 
trittnicht frei. Das Öfterreichifche Geſetz folgte hiebei der in Frankreich und 
Rheinheſſen ſchon feit vielen Jahren beftehenden Uebung *;, weil einerfeite 

da8 Gefchäft der Bildung der Geſchwornenbank ein ganz mechanifches ift, wobei 
die Anwefenheit des Publicums in Feiner Beziehung ald nothwendig erfcheint, 

und weil es für die Gefchwornen leicht, unangenehm werden Eönnte, wenn 
die Recufationen, befonders die Verwerfungen mit Angabe von Gründen, in 
öffentlicher Sigung erfolgen müßten. 

Die Bildung der Geſchwornenbank beginnt mit dem Aufrufe der 36 
Hauptgefehwornen dur den Schriftführer. Jeder Aufgerufene hat fich bei 

der Nennung feines Namens zu melden. Gegen die ohne genügende Entfchul. 
digung ausgebliebenen Gefchwornen ift von dem Gerichtshofe fogleich über 
den Antrag des Staatdanwaltes die im $. 43 beftimmte Beftrafung zu ver- 

hängen. Dem Schwurgerichtshofe fteht ed auch zu, über die etwa einge: 

langten Entfchuldigungsgefuche von ausgebliebenen Geſchwornen zu erkennen. 
Im Laufe der Schwurgerichtöfigung dagegen fteht dem Worfigenden des . 
Schwurgerichtshofes das Necht zu, einzelnen Geſchwornen die Dispens von 
einer einzelnen Gerichtsfigung oder die Erlaubniß zur Entfernung vor Bes 
endigung der Schwurgerichtöfigung zu ertheilen. ($. 43.) Zur Bildung der Ges 
(dwornenbanf darf nicht gefchritten werden, wenn nicht wenigftens dreißig **) 

Geſchworne anmwefend find. Sind daher von den vorgeladenen 36 Haupt⸗ 
geſchwornen 30 oder mehr erſchienen, foift fogleich auf die im $. 312 bezeich« 
nete Art vorzugehen. Sind jedoch von diefen 36 Hauptgeſchwornen fo viele 
ausgeblieben,, daß die Zahl der anwefenden weniger ald dreißig beträgt, fo 
it diefe Zahl aus den neun Ergänzungsgefchwornen zu vervoliftändigen. 

8. 311. 

Sind weniger ald dreißig Hauptgefchworne erfchienen, fo find vie 

fehlenden aus den neun Ergänzungsgefchwornen in der Reihenfolge, wie 

) In England, Belgien, Rheinpreußen und den meiften beuifchen Staaten 
erfolgt die Bildung der Geſchwornenbank in öffentlicher Sigung. In England res 

ducirt fich jeboch die öffentliche Bildung ber Geſchwornenbank gewöhnlich auf bie 
öffentliche Berlefung der diefe Bank bildenden Gefchwornen, indem dort in der Regel 
beide Theile ihre Recufationen vor dem Beginne ber Sigung bem Gerichtsfchreiber mits 

theifen, der dann bie Lifte mit Weglaffung ber recuſirten Geſchwornen abliest. 

*) Die Zahl von wenigftens 30 Geſchwornen fordern auch bie Gefebe von Frankreich 

(Code, art. 395), Belgien, Preußen (vom 3. Jänner 1849 $. 73), Baden 
(vom 17. Febr. 1849 $. 33) und Kurheffen ($. 275), fo wie der thüringiſche 

Gutwurf ($. 275). Die Gefepe von Baiern (j.145), Württemberg ($. 58), Hans 

nover ($. 27), Heffen (9. 55), und Naſſan ($. 50) dagegen forberu nur eine 
Zahl von 24 Befchwornen. Die braunſchweigiſche St. Pr. O. enbli fordert 
($. 123) die Anwefenheit von wenigſtens 36 Geſchwornen. 
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biefelben bei der Verloofung aus der Urne gezogen wurden, zu erfepen. 

Der Borfigente hat die hiernach zum Erfcheinen Berpflichteten ſogleich 

vorrufen zu laflen®). 

Sobald die Zahl von wenigftend dreißig Geſchwornen vollſtaͤndig ift, hat 

das eigentlihe Necufationsverfahren zu beginnen, durch welches aus 
denfelben jene zwölf Männer heraudgefunden werden follen, in deren Hänke 

die endliche Entfcheidung über die Anklage gelegt wird. Das öfterreichifche Ge: 
feg hat, um das Vertrauen zu dem Gefchwornengerichte zu heben, für fehr 

ausgedehnte Verwerfungsrechte ded Angeklagten und des Anflägerd in Bejzie 
hung auf die für den einzelnen Fall zu bildende Jury Sorge getragen. 

Das englifhe Recht hat dabei ganz vorzüglich ald Vorbild gedient. 

In Eeinem Theile der englifchen Geſetzgebung und Rechtsübung rückſichtlich 
der Bildung der Jury tritt die Achtung vor dem perfönlichen Rechte des An: 

geffagten und bie größte Gewiſſenhaftigkeit, um feldft den feifeften Schein 
einer Parteilichfeit zu vermeiden, fo fehr hervor, als in Beziehung auf das 
Verwerfungsrecht *. Schon in den alten engliſchen Verordnungen des 
12. und 18. Sahrhundertes wies die Curia regis den Sheriff an, zur Jury 

zu berufen „liberos et legales homines, omni exceptione majores, per quos 

rei veritas melius sciri poterit, et qui nec accusalurem nec reum aliqua aflı- 
nitale altingunt,”? eine Faſſung, welche, wie Profeffor Gneift fehr richtig 

bemerkt, an die testes omni exceplione majores des canonifhen Nechted 
erinnerte, Wirkfih wandte auch die Praris [don am Ende des 12. Jahr: 
hunderts zu Glanvilla's Zeiten diefelben DVerwerfungsgründe gegen Ge: 
ſchworne an, welche man in Beziehung auf die Zuläffigfeit von Zeugen in ben 
geiftlihen Gerichten jener Zeit beachtete. Man glaubte dabei nicht gewif: 

fenhaft genug verfahren zu können, um jeden, felbft den geringften Grad 
von Intereſſe an einem der beiden Theile oder am Ausgange bed Procefl«d 

vom Geſchwornenamte auszufchließen. Aus dieſem Gefichtöpuncte geftartet das 

*) Sehr zu empfehlen iſt die Anordnung des belg iſchen Gefehes vom 15. Mai 1838, 
daß bie Ergänzungsgefehtwornen bei jeder Sigung bes Afjifenhofes zu erfcheinen ver: 
pflichtet find, menn fie nicht durch den Gerichtshof ausdrücklich bispenfirt werben. 

Auf diefe Art werden alle Verzögerungen vermieden, bie befonders in großen Stäbten 

damit verbunden fein können, wenn die Ergänzungsgeſchwornen erſt während ber 

Sigung aus Ihrer Wohnung herbeigeholt werben müßten. Der Vorfißende des Schwur: 

gerichtshofes kann auch bei uns denſelben Vortheil dadurch erreichen, baß er einige Gr» 
gänzungsgefchworne vorfichtsweife zu jeder Sigung vorladet und biefelben erft nach ers 

folgtem Aufruf der 36 Hauptgefhwornen , wenn fich herausftellt, daß man Feiner Gr: 

gänzungsgefchwornen bebürfe, entläßt. 

**) ©. hierüber außer ben oben auf S. 506 Note*) angeführten Schriften vorzüglich 

Gneiſt, die Bildung der Gefchwornengerichte in Deutfchland (Berlin 1849) S. 98— 106. 



engliſche Recht nicht nur beiden Theilen die Verwerfung einzelner Geſchwor⸗ 
nen, nach Umftänden fogar der ganzen Lite, aus beſtimmten Gründen, fon. 
bern auch die Verwerfung einzelner _Gefchwernen ohne Angabe von Gründen, 
die fogenanute peremtorifche Werwerfung (peremptory challenge) ; boch 
fteht Teßtere nur dem Angeklagten zu. 

Sowohl die Verwerfung einzelner Geſchwornen aus beſtimmten 
Gruͤnden, die fogenannte motivirte RecufationCchallenge to ihe polls), 
ald auch die Verwerfung der ganzen Liftein Pauſch und Bogen (challenge 
to Ihe array) kann entweder aus foldhen Gründen eıfolgen, Die im Geſetze aus: 
drücklich als genügende Vermwerfungsgründe bezeichnet find, (prinoipal challen- 
ge) *), oder aus Gründen, deren Veurtheilung in jedem einzelnen Galle dem 
Ermeffen des Richters mit Ruͤckſicht ouf die befonderen Verhaͤltniſſe oder Um: 
fände überlaflen ift, (challenge 10 the favour). 

Die Verwerfung einzelner Geſchworuen aus beftimmten Gründen erfolgt 
in England nad) ber ſchon aus dem 13. Jahrhundert herfiommenden gefeß: 
lichen Eintheilung diefer Gründe: 1) propter honoris respectum, 
wenn ein Poir des Reiches in die Dienftlifte aufgenommen worden wäre; 
2)propter defectum, wenn einem Geſchwornen eine der nach dem Ge⸗ 
lege zu” diefem Amte erforderlichen Eigenfchaften (4. B. das geleglihe Alter, 
das erforderliche Vermögen, das Staatsbuͤrgerrecht) fehlt; 8) propter 
affecium, wegen möglicher Parteilichkeit, und ; var wegen Werwandtſchaft 
oder Schwaͤgerſchaft mit einem der beiden Theile bis zum neunten Grade der 
canonifchen Berechnung , wegen früherer Betheiligung an dem Urtheile über 
diefelbe Sache (z. B. ald Mitglied der Anklagejury), wegen irgend eines Ab— 
hängigkeitöverhäftnifles des Geſchwornen zu einem der beiden heile u. dgl.; 4) 
propter delictum, wenn ein Öefchworner wegen eines feine Blaubwürbig. 
keit ſchwaͤchenden oder ihn entehrenben Verbrechens oder Wergehens unter Anklage 
ſteht, oder wegen eines folchen Verbrechens oder Vergehens verurtheils worden 
it. Außerdem ift es bem Ermeffen des Richters anheimgeftelft, die Werwerfung 
von Geſchwornen felbit aus fehr entfernten Gründen (z. B. wegen Befreun⸗ 
dung des Gefchwornen mit einem Theile) als challenge for favour zuzulaſſen. 
Bird eine ſolche Verwerfung auf Grund eines im Gefege ausdräctich ald ge: 
nügende Mecufationsurfache angeführten Umſtandes vorgenommen , fo entſchei⸗ 
det über die Zulaffung eines ſolchen principal challenge der Richter ; handelt 
es fih dagegen um einen nur bem Ermeffen bes Gerichtes überlaffenen Ver- 

) MS ſolche gelten die fpäter angeführten Gruͤnde propter honoris respeotum , propter 
defecium uad propter delictum, Der Grund propter affectum kann, wenn bie Befans 
genheit des Geſchwornen entweber nach Statuten ober nad dem Gerichtsgehrauche zu 
vermuihen if, ein principal challenge, wenn fie aber erft erwiefen und barlber erfannt 
werden muß, ein challenge to the favour fein. 

Vurth, Suaſproceß. 88 
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werfungsgrund ‚:fo bat die Zulaffung von Seite des Michterd die Wirkung, 
daß über die Statthaftigkeit der Recuſation zwei Schiedsrichter (triers) ent: 
ſcheiden, welche aus den nicht recufirten Sefchwornen , oder wenn deren Feine 
vorhanden find, aus den anwefenden Attorneys oder Coroners vom Gerichte 

beſten werden. 

Die Verwerfung der ganzen Liſte in Pauſch und Bogen (challenge 
to the array) findet nur flatt, wenn ein Theil darthun Fann , daß der Be 

amte, welcher die Lifte anfertigte, -insbefondere der Sheriff , in der Sache 
nicht unbefangen oder parteiifch war, (4. B. wegen Verwandtſchaft des 

Sheriffs mit einem der beiden Theile). 
Die peremtorifche Verwerfung einzelner Geſchwornen ohne Angabe 

von Gruͤnden ſteht nur dem Angeklagten“), und auch dieſem nur bei Ver—⸗ 

brechen, die ald Felonie gelten, keineswegs aber bei Efeineren Verbrechen (misde- 
meanors) zu. Die Zahl ber dem Angeklagten zuftehenden peremtorifchen Re 

cuſationen beträgt in der Regel 20, in Fällen von Hoch: und Landesverrath 

fogar 85. Die peremtorifche Verwerfung kann aud) gegen einen Geſchwornen 

ausgeübt werden, ruͤckſichtlich deſſen ein beftimmter Recufationsgrund ange: 
bracht, aber unzuläflig. befunden worden. Sind mehrere Angellagte vorhan: 

den, fo Bann jeder das volle Werwerfungsrecht ausüben. 

Am Ganzen wird das Verwerfungsreche in England mit fehr großer | 

Mäßigkeit ausgeübt; es gehen nach dem: Zeugniffe erfahrener Männer’ oft 

Hanze Schwurgerichtöfigungen vorüber, ohne daß eine namentliche Verwer: 
fung erfolgt. Allein fchon die rechtliche Möglichkeit, eine fo bedeutende Anzahl 

von Geſchwornen in jedem wichtigeren &trafproceffe zu verwerfen, trägt we⸗ 
fentlih dazu bei, das Vertrauen in die UnparteilichEeit der Jury ſowehl bei 

bem Angeklagten, als in ber Öffentlichen Meinung feit zu begründen. Gerade 

darin findet die ſchon in den Rechtsbuͤchern des dreizehnten Jahrhunderts **) 
wiederholt ausgefprochene und ſeitdem im englifchen Volke herrſchend gewor⸗ 
dene Anſicht, daß die Geſchwornen felbftgewählte, von dem Angeklagten frei: 

willig anerkannte Nichter feien, ihre natürliche Erklaͤrung. 

In Frankreich wurde die Mecufation aus beftimmten Gründen ganz 

aufgegeben und nur das peremtorifche Vermerfungsrecht beibehalten , diefes 

aber nicht bloß dem Angeklagten , fondern auch dem Staatsanwalte einge: 

*) Der Grund, weßhalb dieſes veremtorifche Verwerfungsrecht nur bein Angeklagten, 
nicht auch dem Anfläger zufteht, liegt darin, daß das englifche Geſetz das Interefie der 
Krone burch die Mebertragung ber Auswahl der ganzen Liſte an den: Sheriff für hinrei⸗ 

hend gewahrt erachtet, und daß es bem Angeflagten das Verwerfungsrecht auch in al- 

Ien Fällen rein perfünlicher Abneigung zugeſtehen wollte, es aber nicht ſchicklich fand, 
eine folche bei dem Könige, in deſſen Namen bie Verbrechen verfolgt. werben, anzunehmen. 

**) Vergl. oben ©. 33 Note *), 
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räumt. (Code d’instraction crim. art. 399—404).*) Vor dem Beginne der 
öffentlichen Verhandlung werden die Geſchwornen aufgerufen, ihre Namen 
in eine Urne gelegt und fohin, wenn wenigftens dreißig Geſchworne anwe⸗ 
end find, zur Ziehung berfelben gejchritten. Unmittelbar nach der Ziehung 
jede einzelnen Namens ſteht zuerfi dem Angeklagten und dann dem 

Staatsanwalte das Necht zu, den Genannten zu verwerfen. Sobald zwölf 
nieht recufirte Gefchworne gezogen oder nur noch zwölf Namen: in-der Urne 
übrig find, hört das Necufationsrecht auf. Der Staatsanwalt und der Anz: 
geklagte Können eine gleiche Anzahl von Reeufationen vorbringen ; ift aber die 
Zahl dır Geſchwornen ungleih, fo kann der Angeklagte Einen inehr ableh- 

nen. Sind daher 36 Gefchworne erfchienen, fo Eann jeder Theil 12, wenn 
aber nur 30 Gefchworne erfchienen find, 9 Ablehnungen verbringen. Sind 

mehrere Angeklagte vorhanden , fo fteht ihnen zuſammen Eein ausgedehnteres 
Berwerfungsrecht zu, als wenn ein einziger Angeklagter da wäre. Diefe Ber 

fimmungen bes franzöfifchen Rechtes haben zu manchen gegrändeten Tadel 
Anlaß gegeben. Vor Allem wurde die Ausfchließung der motivirten Recuſa⸗ 
tionen und die Beſchraͤnkung auf das peremtoriſche Ablehnungsrecht lebhaft ge⸗ 

tadelt, weil es ſich durch den Zufall des Looſes leicht treffen kann, daß nach 

Ausuͤbung mehrerer Verwerfungen, wenn nur mehr 12 Namen in der Urne 
übrig find, unter diefen ſich Dränner befinden , die offenbar nicht unbefangen 

find, aber nicht mehr recufirt werben können. Die meifte Anfechtung erlitt 
die Berechtigung ded Staatsanwaltes zur Vornahme von Ablehnungen ohne 

Angabe von Gründen, indem darin bei dem großen Einfluffe, der bis zum 
Jahre 1848 der Negierungsgewalt in Frankreich in Beziehung auf die Bil⸗ 
dung ber Sefchwornenliften eingeräumt war, große Gefahr des Mißhrauches 

im Intereſſe der Megierung zu liegen fchien.**) Dazu kam noch, daß ber 

) Morin, dictionnaire du droit criminel p. 465—470. Lacuisine, du pouvoir 
— p. 200 217. Gneiſt, die Bildung der Geſchwornengerichte in Deutſchland 
124. 

»29) „In der That, ſagt Gneiſt a. a. O. S. 126, „hat es auch an eclatanten Beiſpielen 
eines Mißbrauches während ber Zeiten der Reſtauration nicht gefehlt. In einer Zeit, 
weldye im vollen Rekaurationswahn befangen auch den Schein ber Mäßigung nicht 
mehr beobachten zu bürfen glaubte, konnte es wohl vorkommen, daß in politifchen Pro⸗ 
cefien bie ganze Gefchtwornenlifte aus Beamten ober Lubwigsrittern beſtandz und nicht 

zu hart erfcheint das Geſammturtheil ber Zeitgenoffen (namentlich des berühmten Geuer- 
bad), daß Geſchworne, welche größtentheils aus befoldeten Dienern ver Regierung 
befichen koͤnnen, welche ver Praͤfect, ein bloßes Werkzeug des Minifteriums, beliebig 
und in geheimer Procebur auswählt, unter welchen dann ber Affifenpräfldent wieber 

bie Tauglichften ausſucht, und aus welchen noch ber Sffentliche Anfläger pie Min: 
berwilligen herauswirft, offenbar mehr Commiffionen find, deren man ſich nach 

Umfländen zum Breifprechen ober Verdammen bebienen Tonne.» 

98 * 
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Angeklagte ſich über feine Recufationen zuerft zu erklären bat, und erft nah 
ihn der Öffentliche Ankläger, eine Einrichtung, die faft dazu gemacht ſchien, 

damit der Ankläger dadurch die Perfonen erfahre, deren Ausſpruch ſich der 

Angeklagte gern anvertrauen möchte, um diefe num befto ficherer ablehnen 

zu Eönnen. 

Der anerkaunten Mangelhaftigkeit des franzöjiichen Rechtes ungeach⸗ 

tet haben doch mehrere neue Öefeßgebungen, namentlih die preußiſche 

Verordnung vom 3. Jänner 1849 88. 85—92, das baierifche Geſetz vom 

10. Movember 1848 $$. 104—109, das großherzoglih heſſiſche Geſeh 

vom 28. October 1818 85. 60—66, das würtembergifche Geſetz vom 

14. Auguft 1849 $$. 91—96 und das hannoverifche Beleg vom 24. De: 

cember 1849 $$. 29—34 ſich ganz den Beftimmungen der frangöfifchen 

Strafproceßordnung über das NRecufationsrecht angefchloffen und jedoch mit 

Ausnahme des hannoveriſchen Geſetzes, das auch hierin dem franzoli- 
fhen Vorbilde folgte,) nur in Beziehung auf die Reihenfolge, in welcher ter 

Staatsanwalt und ber Angeklagte das Verwerfungsrecht ausüben follen, die 

Priorität des Staatsanwaltes, welde die Erfahrungen Frankreichs als für 

den Angeklagten vortheilhafter ericheinen laflen, zugelaffen. Nur in wenigen 

deutfehen Staaten wurde der Verfuch gemacht, außer der peremtorifcpen 

Kecufation, die allein in Frankreich erlaubt ift, nad dem Vorgange des eng- 

lifchen Rechtes auch eine DVermerfung von Geſchwornen wegen beſtimmter ge: 
feglicher Gründe zuzulaflen und dadurd dem Necufationsrechte eine heilfame 
Ausdehnung zu geben. So in dem kurheſſiſchen Gefege vom 31. Detober 
1848 $$. 281 und 236, in dem badiſchen Gefege vom 17. Sebruar 1849 

$$. 27 und 29, in dem naffauifchen Geſetze von 14. April 1849 88. 54 

und 80, in der braunfhweigifchen St. Pr. D. vom 22. Auguſt 1849 
68. 124 und 109 und in dem thüringifchen Entwurfe $$. 276 und 24. 

Die öſterreichiſche Geſetzgebung, deren Wille nicht dahin ging, nur 
den Schein einer freifinnigen Snftitution beizubehalten, fondern deren Ab- 

ſicht entſchieden darauf gerichtet war, das Selchwornengericht in feiner vollen 

Bedeutung einzuführen, bat fih in Beziehung auf dad Verwei fungsrecht 

bei Bildung der Geſchwornenbank und insbefondere rückjichtlich der Frage, ob 
die Verwerfung nur ohne Angabe von Gründen oder auch aus beftimmten 

gefeglihen Gründen zugelaffen werden folle, dem englifchen Rechte ange: 

fehloffen. Es wurde daher neben den peremtorifchen Recuſationen auch noch die 

Verwerfung von Geſchwornen aus beftimmten Gründen, und zwar diefe chne 
Belhränkung auf eine Zahl und in folder Weife eingeführt, daß dadurch die 
Zahl der jedem Theile zuftehenden peremtorifhen Recufationen ganz unbe: 

rührt bleibt. Der leichteren Ausführbarkeit wegen wurde verordnet, daß bie 

Verwerfung aus beftimmten Gründen immer vor dem Beginne der peremto: 
rifhen Necufationen geltend zu machen fei, während nach dem badiſchen 
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Gefege dieſelbe erft dann flatt findet, wenn die peremtorifchen Verwerfungen 
fammtlich erfchöpft find. Da das Verwerfungsverfahren in nichtöffentlicher 
Sitzung erfolgt, fo ift um fo weniger zu beforgen, daß andere Rückſichten, 
als diejenigen, welche dem Zwecke des geſetzlichen Recuſationsrechtes entſpre⸗ 
hen, bei der Ausübung dieſes Nechtes feiten werden. Bei ber Regelung bes 
peremtorifchen Werwerfungsrechtes wurde jedech — abweichend von dem 
englifhen Rechte — dieſe Befugniß auch dem Staatsanwalte eingeräumt. Sie 
ift nur eine Folge des in der ganzen Strafproceßordnung fo viel als möglich 
feftgehaltenen Grundfages der Sleichftelung des Staatsanwaltes und dei 
Angellagten in Beziehung auf proceffualifche Rechte, und Eann bei uns, wo 

die Auswahl der Geſchwornen theild den von der Regierung ganz unabhän: 

gigen Bezirfögemeindeansichüffen, theild dem Loofe überlaffen ift, in Seiner 
Beziehung als bedenklich oder gefährlich erſcheinen. Die näheren Beftimmun- 
gen zunächft über bie beiden Theilen zuftehende motivirte Recufation 
von Gefchwornen find im $. 812 enthalten. 

$. 312. 

Sobald die Zahl von wenigftend dreißig Gefchwornen vollftändig ift, 

richtet der Vorfigende bei fonftiger Nichtigkeit an den Staatsan- 

walt, an den Angeflagten und an die Gefchimornen die Frage, ob bei einem 
von dieſen ein Grund vorhanden fel, der ihn von ber Theilnahme an ber 

vorliegenden Verhandlung ausfchließe. Solche Gründe find: 

a) wenn ber Geſchworne zu dem Angellagten oder dem durch das 

Verbrechen Beichäbigten in einem ſolchen Verhältniffe fteht, welches in Ge: 
mäßheit der $8. 79 und 80 einen Richter von der Ausübung des Richter: 

amted ausſchließen würde; 

b) wenn er aus der Freiſprechung oder Verurtheilung des Aingerlag- 

ten einen Ruben oder Schaden zu erwarten hat; 

c) wenn ex in der vorliegenden Sache ald Gerichtszeuge verwendet 

wurde, wenn er als Anzeiger, Anfläger over Vertheidiger aufgetreten iſt, 

oder ald Zeuge oder Sachverftändiger abgehört wurde oder abgehört wer: 

den fol. Weber die Gründe der Ausfchließung entfcheidet der Gerichtshof; 

eine etwa erforderliche Ergänzung der Zahl der Geſchwornen wird auf die 

im vorhergehenden Paragraphe beftimmte Weife bewirkt, 

Die Gründe, aus welchen die motivirte Ablehnung von Gefchwornen 
hergeleitet werden fol, find im Geſetze nicht bloß beifpieldweife, fondern ta= 

zativ enthalten. Es find daher andere, ald die im $. 312 bezeichneten Ab⸗ 
lehnungsgründe, wenn fie auch noch fp ſehr, gerignet wären, gegründeten 
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Zweifel. an der Unbefangenheit oder Unparteilichkeit eines: Geſchwornen rege 

zu machen, nicht genügend, die Ausfchließung besfelben von der Theil⸗ 

nahme. an der Verhandlung des einzelnen Falles zu bewirken; fie Eönnen ben 

Staatsanwalt ober den Angeklagten oder feinen Vertheidiger nur zur Aus: 

übung des. peremtorifchen Verwerfungsrechtes bewegen. 

2“ Die gefeglichen Ausfchließungsgründe find: a) Wenn der Gelchworne ent: 

weber mit dem Angeklagten oder mit dem durch das Verbrechen oder Vergehen 

Beſchaͤdigten durch das Band der Ehe, durch Verwandtſchaft in auf⸗ und 

abſteigender Linie oder in der Seitenlinie bis zum vierten Grade, oder 
durch Schwaͤgerſchaft bis zum zweiten Grade verbunden iſt, oder zu einem 
derſelben im Verhältniffe von Wahl. oder Pflegeältern oder Kindern oder eis 
ned Vormundes oder Mündels fteht, oder wenn er außerhalb feiner Dienft: 

verrichtungen Zeuge bed in Frage ftehenden Verbrechens oder Vergehens ge 

wefen ift; wenn er fich alfo in einem folchen Werhältniffe befindet, welches 

nad) den $$. 79 und 80 auch einen Richter von der Ausübung des Richteram⸗ 

tes ausſchließen würde. 

p) Wenn die Unbefangenheit eine® Geſchwornen deßhalb mit Grund zu 
bezweifeln ift, weil er aus der Freiſprechung oder Verurtheilung des Ange⸗ 
Elagten einen Nugen oder Schaden zu ernöarten hat. Wird diefer Ausfchlie: 
Bungsgrund gegen einen Geſchwornen geltend gemacht und widerſpricht diefer 

der Behauptung, daß er aus dem Ausgange des Strafverfahrens einen Nutzen 

ober Schaden zu erwarten babe, fo muß der Staatsanwalt oder ter An- 

gellagte, von welchem jene Behauptung ausgeht, die Beweismittel auf der 
Stelle herbeifchaffen, um den Gerichtshof in den Stand zu feßen, ohne Auf: 
(hub fogleih das Erkenntniß zu fällen, ob der beantragten Ausfchließung 
des bezeichneten Geſchwornen ftatt zu geben fei. 

c) Wenn ein Gefchworner in der Straffache, zu deren Entfcheidung die 
Geſchwornenbank gebilder werden fol, als Gerichts zeuge (z. B. bei einem 

Augenſcheine, einer Hausdurchſuchung u. dgl.) verwendet worden; wenn er 
als Anzeiger, Anklaͤger oder Vertheidiger aufgetreten iſt, oder in eben die⸗ 

fer Angelegenheit als Zeuge oder Sachverſtaͤndiger abgehört worden iſt oder 
abgehoͤrt werden ſoll. 

Nur der Staatsanwalt oder Privatankläger (8. 404), der Angeklagte 
ober deſſen Vertheidiger und die Befchwornen felbft find berechtigte, ſolche 
Ausfhließungsgründe geltend zu machen, keineswegs aber der Privatbethei: 

figte, wenn er fih au dem Strafverfahren angefchloffen hat. Aus der Na: 

tur der Sache ergibt fih für jeden Gefchwornen die Verpflichtung, wenn er 
in Gemäßpeit he6$. 312 von ber Verhandlung einer Straffache ausgefchlof: 
fen ift, den Ausichließungsgrund felbft bann anzuzeigen, wenn derfelbe von 
Beinem der beiden Theile geltend gemachte worden wäre. 



Werben bie gegen mehrere Geſchworne vorgebrachten Ausfchließungsgrände 
von. bem Gerichtéhofe als zuläffig und entfcheidend erkannt und wird durch die: 
Ausſchließung der Geſchwornen, gegen welche jene Gründe vorgebracht wurden, 
die Zahl der zur Bildung der Geſchwornenbank zu verwendenden anmwelenden Ges 
ſchwornen fo fehr verringert, daß dieſelbe weniger als dreißig beträgt, fo muß 
der Vorfigende fogleich fo viele Ergaͤnzungsgeſchworne .in der Reihenfolge, 
wie dieſelben bei der Werloofung ($. 40) aus der lirne gezogen wurden, 
vorrufen laffen, als zur Ergänzung ber zur Bildung ber Geſchwornenbank nad 
$. 313 unumgänglich nothwendigen Zahl von dreißig Geſchwornen erforderlich 
ind. Da die Zahl der Hauptgeſchwornen 36, jene der Ergänzungsgefchwornen 
aber 9 beträgt, fo iſt es nicht leicht denkbar, daß wegen der im $. 312 be⸗ 
jeihneten Ablehnungsgründe der Fall eintreten Eönne ‚, daß die Zahl der Er- 
gänzungsgefchwornen unzureichend fei, Das Gefeg hat daher für diefen höchft 
unwahrſcheinlichen Fall Feine Beftimmung gegeben *). Sollte er ſich je ereig- 
nen, fo bliebe nichts übrig, als die Verhandlung der Sache auf eine nächfte 
Schwurgerichtsſitzung zu verlegen, und wenn die Verfchiebung auf eine fo 
ferne Zeit nicht als raͤthlich erfchiene, bei dem Oberlandesgerichte auf Unordnung 
einer außerordentlichen Schwurgerichtsfigung anzutragen. 

$. 313. 

Zur Bildung der Geſchwornenbank müffen bei fonftliger Nich- 
tigfeit wenigftens breißig Geſchworne, die nicht in Gemäßheit des vor- 
Rehenden Paragraphes mit Erfolg beanftändet wurden, zugegen fein. 
Die Namen berfelben werben in eine Urne gelegt und fohin von dem Bor- 

fienden des Gerichtshofes einzeln herausgezogen und verlefen. Sobald 
ein Name aus der Urne gezogen und verlefen ift, haben zuer ſt der Staats: 
anwalt und nach ihm ber Angeflagte das Recht, ven Geſchwornen ohne 
Angabe von Gründen abzulehnen, 

Nachdem die motivirten Verwerfungen von Geſchwornen vorgebracht, 
über deren Zuläffigkeit von dem Schwurgerichtshofe entfchieden und erfordere 
lichen Falles die Ergänzung ber zur Bildung der Geſchwornenbank nothwen⸗ 
digen Zahl von Geſchwornen veranlaßt worden ift, wird zur Ausübung des 

*) In Frankreich, wo die Zahl der Erganzungsgefchwornen bis zum Jahre 1848 nur & 
betrug, iſt der Afifenpräfident in allen Fällen, in welchen die Zahl der anmwefenden 
Geſchwornen, aus welchen die Geſchwornenbank gebildet werben fol , weniger als 30 
ausmacht, berechtigt, fogleich in oͤffentlicher Sitzung aus den auf der Jahres: ober auf 
der Hauptlifte ftehenden Geſchwornen, die an dem Orte, wo die Sitzung gehalten 
werben ſoll, wohnen, die zur Ergänzung ber Zahl von 30 erforberlichen Geſchwornen 
anszuloofen, 



Verwerfungtrechtes ohue Angabe von ®ränden (der peremtoriſchen 

Recufationen) gefhritten. Das Gefeg verordnet im Jutereſſe bed An- 

geflagten, daß die Erklärung über die einzelnen aus der Urne gezogenen 

Nemen zuerfi vom Staatdanmwalte und erft nah ihm von dem 

Angeklagten abgegeben werde, indem fih in Frankreich die Nachtheile der 

entgegengefegten Neihenfolge für den Angeklagten gezeigt haben, 

| $. 314. 

Der Staatsanwalt und der Angeflagte haben das Recht, je der eine 

gleidde Anzahl von Geſchwornen abzulehnen. Iſt die Zahl der Ges 

fhwornen ungerade, fo ift der Angeflagte befugt, einen mehr al ber 

Staatsanwalt zurüdzumweifen. Privatbetheiligte, die fi dem Strafver: 

fahren angefchloffen haben, üben dieſes Recht gemeinfchaftlich mit dem 

Stantsanwalte, Mitangeflagte gemeinfhaftli mit einander aus, ohne 

dag dadurch die Zahl der Ablchnungen vermehrt werden darf. Können fie 

fich hierüͤber nicht vereinigen, fo entfcheidet da6 Loos Über die Reihenfolge, 

in weldher die gemeinfchaftlich Berechtigten das Ablehnungsrecht auszu⸗ 

üben haben. Die von einem derſelben erfolgte Ablehnung gilt auch für 

die anderen Betheiligten. 

Die Zahl der Ablehnungen , welche jedem Theile zuftehen, iſt verfchieten, 

je nachdem bei der Bildung der Geſchwornenbank 36 Geſchworne oder weniger 

anwefend find. Im erften Falle hat jeder Theil das Recht, 12 Geſchworne abzu 
lehnen; beträgt die Zahl der anwefenden Geſchwornen 35, fo Eann der An 
geklagte 12, der Staatdanwalt nur IL ablehnen. Sind bei der Bildung der 
Geſchwornenbank nur 30 Geſchworne anwefend, fo kann jeder Theil deren 

neun ablehnen. Trist der Fall des $. 316 ein, daß die Zuziehung von Erfaß- 
männern nöthig erfcheint, fo hat, wenn nur dreißig Geſchworne erichienen oder 
nach 6. 312 unbeanftändet geblieben find, und wenn zwei Erfaßmänner zuge: 

zogen werden, jeder Theil nur acht peremtorifche Ablehnungen *). 

$. 315. 

Dad Recht der Ablehnung hoͤrt auf, ſobald zwölf nicht abgelchnte 

Ramen von Geſchwornen aus der Urne hervorgegangen oder nur noch fo 

*) In Frankreich befleht die ſehr zwedmäßige, auch bei uns Nachahmung verbienente 
Uebung, daß ber Borfipende des Schwurgerichtöhofes, bevor ex zur Berloofung fchreitet, 
ben Angeflagten über das ihm zuſtehende Mecufationsrecht und bie Art ber Ausübung 

besfelben belehrt. Es verſteht fich von ſelbſt, daß bie Ziehung und Verleſung ber Mamen 
mit jener Langfamleit gefchehen fol, welche beiden Theilen die Ausübung des Verwer⸗ 
fungerechtes zu erleichtern ‚ceignet iſt. 



viele Ramen, ale zur Ergänzung der Zahl der Geſchwornen bis auf zwoͤlf 

erfordert werben, in der Urne übrig find. Die auf folde Art ge 

wählten zwölf Gefhwornen bilden bie Gefhwornenbant, 

vor welder Die Hauptverhbandlung vorzunehmen ift. 

Die Beltimmung diefed $. über den Zeitpunct des Aufhörens des Re 
eufationsrechtes geht von der Vorausfeguug aus, daß beide Theile ihr Der: 
werfungsrecht entweder nicht ausgeübt oder dasfelbe erfchöpft haben. Es kann 
jedoch auch der Fall eintreten, daß einer der beiden Theile fein Berwerfungs- 
recht entweder nicht ausübt ober nicht erfchöpft. In einem folchen Falle er- 
waͤchſt nach dem im$. 314 ausgeſprochenen Örundfage der Gleichberechtigung 
beider Theile für den anderen Theil keineswegs die Befugniß, mehr als die ihm 

gefeglich zuſtehende Zahl von Mecufationen auszuüben. Wenn z. B. 36 Ge: 
ſchworne erfchienen find, fomit jeder Theil 12 Gefchworue ablehnen Eann, 
und ein Theil bereits zwölf Geſchworne verworfen bat, fo ift fein Recht auf 

weitere Ablehnungen erlofhen, wenn auch noch mehr ald 12 Namen in der 

Urne wären und ber Gegentheil keinen der übrigen Geſchwornen ablehnte. 
Es fteht jedoch in einem ſolchen Kalle dem Oogentheile das Recht zu, demje⸗ 

nigen Theife, der fein Verwerfungsrecht bereits erfchöpft hat, noch weitere 

Ablehnungen, die eigentlich nur mehr ihm (dem Gegentheile) zuftänden, zu 

geftatten, wenn nicht ber Vorfigende des Schwurgerichtöhofes, der über die Be⸗ 
obachtung der gefeglichen Formen zu wachen verpflichtet ift, aus befonderen 
Gründen diefer Geſtattung entgegentritt. Aus dem Inhalte der 88 313 — 815 
ergibt ſich auch, daß der Angeklagte, welcher den Damen eines Geſchwornen 

unbeanftändet gelaflen hat, nicht mehr berechtigt ift, von feinem Ablehnungs⸗ 

rechte Gebrauch zu maden, wenn bereitd andere Namen nad demfelben ge: 
zogen und verlefen wurden, e8 wäre denn, daß der Vorſitzende wegen eines 

offenbaren Irrthumes des Angeklagten dies ausnahmsweiſe geitatte. Eben 

fo Bann eine einmal vorgebrachte Ablehnung nachträglich nicht zuruͤckgenom⸗ 
men werben. Daß ber Angeklagte die peremtorifchen Ablehnungen nicht per- 
fönlich geltend zu machen verpflichtet fei, fondern diefelben auch durch feinen 

Vertheidiger anbringen Eönne, verfteht fich von felbft. Die von dem Lepteren 
ausgeübten Necufationen haben diefelbe Wirkung, wie die ven dem Angeflag« 
ten perfönlich vorgebrachten,, ed wäre denn, daß fie von dieſem fogleich als 

feinem Willen nicht entfprechend erfärt würben. 

$. 316. 

Laßt fi vorausſehen, daß eine Hauptverhandlung einen längeren 

Zeitraum in Anſpruch nehmen werde, fo fann Der Borfigende ver 

fügen, daß ein oder zwei Erfagmänner zugezogen, und daß daher flatt 
der zwölf Geſchwornen deren dreizehn oder vierzehn ausgeloost werben, 
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von welchen Die erften zwölf Hauptgeſchworne, die anderen Erſatzgeſchworne 
find. Die Zahl der erlaubten Ablehnungen vermindert ſich in dieſem Falle 

verhaͤltnißmaͤßig. Die Erſatzgeſchwornen müffen dee ganzen Verhandlung 

ohne Unterbrechung beimohnen, und treten, falls einer oder ber an- 

dere der Hauptgeſchwornen verhindert fein follte, der ganzen Berhandlung 

bis zum Ausfpruch der Gefchwornen beizumohnen, in der Reihenfolge, in wel» 

cher ihre Ramen gezogen wurden, an deren Stelle. 

Die Entfcpeidung der Frage: ob und wie viele Erſatzgeſchworne zuzuzie⸗ 

ben feien, hat das Gefeg dem Ermeflen des WVorfigenden allein überlaflen, 
ohne daß diefer dabei die Anficht der deu Schwurgerichtshof bildenden Rithter 

zu vernehmen verpflichtet wäre. Da das Recuſationsrecht dadurch etwas ein: 

gefchränkt wird, liegt es dem Morfigenden ob, diefe Maßregel nur bei wirk⸗ 
lich vorhandenem Bedürfniffe (wenn die Verhaudlung vorausfichtfic mehrere 

Tage dauern bürfte,) eintreten a laſſen. 

1. Beginn der Hauptverhandiung und Beeidi- 

sung der Gefhmwornen. 

$. 317. 

Nachdem Die Geſchwornenbank gebildet if, und die Gefchwornen ihre 

Sige in der Reihenfolge, in welcher ihre Namen aus der Urne gezogen 

wurden, eingenommen haben *) ‚ beginnt die Hauptverhandlung mit dem 

Aufrufe der Sache durch den Echriftführer. Der Vorfigende ftellt an den 

Angeklagten die im $. 268 vorgefchriebenen allgemeinen Fragen und richtet 

fowohl an denfelben, als an deſſen Vertheidiger die in vemfelben Para⸗ 

graphe angeorbneten Ermahnungen. 

*) Die Sige der Gefchtwornen follen ſowohl von ben Zuhörern, als aud von dem Zer⸗ 
genbänfen und den Plägen für den Staatsanwalt, den Privatbetgeiligten und ben Anger 
Flagten getrennt fein, um jebe Communication der Gefchwornen mit britten Perſonen 

während ber Verhandlung zu verhindern; fie follen ferner in der Regel den Angeflagten 

gegenüber angebracht fein, um den Geſchwornen die beftändige Beobachtung der Haltung, 
der Mienen unb Geberden ber Angeflagten möglich zu machen. Die im $. 347 beſtimmte 
Reihenfolge der Geſchwornen if zwar als Regel aufgeftelltz es hat jeboch ber Natur 

der Sache nach Feine gefeßliche Folge, wenn biefe Ordnung nicht beobachtet worden 
wäre. 



$. 318. 

Hierauf wird von dem Borfigenden bei fonftiger Nichtigfeit 

die Beeldigung der Geſchwornen vorgenommen. Der Vorſitzende hält zu 

biefem Behufe an die Geſchwornen, welche ſich von ihren Sitzen erheben, 

folgende Anrede: 

„Sie ſchwören und geloben vor Gott, die Beweiſe, welche gegen 
und für den Angeklagten werden vorgebracht werden, mit der gewiſſenhaf⸗ 

teſten Aufmerkſamkeit zu prüfen, nichts unerwogen zu laſſen, was zum 

Vortheile oder zum Nachtheile des Angeklagten gereichen kann, dus Inter. 

ee des Angeklagten eben fo, wie jened ber bürgerlichen Gefellfchaft, 

welche ihn anklagt, feft im Auge zu behalten, vor Ihrem Ausſpruche über 
den Gegenſtand der Verhandlung mit Niemand außer mit Ihren Mitge⸗ 

ſchwornen Rückſprache zu nehmen, der Stimme der Zu⸗ oder Abneigung, 

der Furcht oder der Schadenfreude kein Gehoͤr zu geben, ſondern ſich mit der 

Unparteilichkeit und Feſtigkeit eines redlichen und freien Mannes nur 

nach den für und wider den Angeklagten vorgeführten 

Beweismitteln und Ihrer darauf gegründeten innerſten 
ueberzeugung fo zu entſcheiden, wie Sie es vor Gott und Ihrem Ge⸗ 
wiffen verantworten Fönnen.” 

 . Sodann wird jeder Gefchworne einzeln von dem Vorfigenden 

aufgerufen, hebt die rechte Hand empor und antwortet mit lauter Stimme: 

„Ich fchwöre, fo wahr mir Gott helfe!“ 

Befenner einer Religion, welche die. Verbindlichkeit des Eides an 

befondere Formen fnüpft oder den Eid gänzlich unterfagt, werden nad) 

der ihren Religionsgrundfägen gemäß beftimmten Form beeidet oder 

buch Handfchlag verpflichtet. 

Durch bie Ablegung des in diefem $. vorgefchriebenen Eides werben bie 
durch das Loos und die Necufationen beider Theile aus der Dienftlifte der 

Schwurgerichtsfigung für den einzelnen Fall ausgewaͤhlten zwölf (oder im 
Balle des $. 316 dreizehn oder vierzehn) Männer erft zu Gefhwornen; 

durch diefen Eid erhalten fie erft den gefeglichen Charakter als folche. Die 

Beeidigung der Geſchwornen durch den Vorfigenden, und zwar vor dem Be: 
ginn jeder eigentlichen Verhandlung und unter genauer Beobachtung ber ge: 

ſehlichen Eidesformel, ift daher mit vollem Rechte bei ſon ſtiger Nich— 



tigkeit des ganzen Verfahrens vorgelchrieben *), fie muß demnach aud 
in dem ‘Protocolle über die Hauptverhandlung ($. 350) ausdruͤcklich beurkun: 
bet werden. Dad Geſezg hat abfichtlih, um der Eidesablegung der Geſchwor⸗ 
nen bie Feierlichkeit einer refigiöfen Handlung zu geben, die Form berfelben 
in ber Art feftgefeßt, daß der Vorfigende an fammtlihe Haupt- und Er. 
ſatzgeſchworne die im $. 318 enthaltene Anrede bält, und daß darauf jeder 
Geſchworne einzeln den Eid ablegt. Es muß daher fireng daran feftgehalten 
werden. Der Vorfigende des Schwurgerichtöhofes ift jwar berechtigt, eine 
den Inhalt der Eidesformel erlänternde Anrede an die Geſchwornen voraus: 
zuſchicken, bei der eigentlichen Eidesablegung aber muß er fih wört lich der 
im $. 318 vorgefchriebenen Formel bedienen. Jedes Mitglied der Geſchwor—⸗ 
nenbauk (jeder Haupt⸗ und Erſatzgeſchworne) muß in jebem ein zelnen Kalle 
den Eid leiften; ja, er Fann davon felbft dann nicht To@gezählt werben, wenn 
er gleich denſelben Eid in einer anderen Strafſache an demſelben Tage bereits 
abgelegt hätte. Die Beeidigung der Geſchwornen ift in allen Fällen öffent: 
lich vorzunehmen, felbft in jenen Strafſachen, für welche der Gerichtshof 
nad $. 261 eine geheime Sitzung anzuordnen findet, denn fie gibt der gan⸗ 
zen Serichtöverhandlung eine religiöfe Weihe und Kann daher nur zur Erhö— 
hung der allgemeinen Achtung vor dem Geſetze und dem Gerichte beitragen.**) 

Die in den politiſchen Mechten der Bfterreichifchen Staatsbürger (Patent 
vom 4. März 1849) anerkannte Olaubensfreiheit bringt es mit fich, daß bie 
Geſchwornen den Eid nad) der ihren Religionsgrundfägen entfprechenben Form 
ablegen und, wenn biefe die Ablegung eines Eides gänzlich verbieten, (4. B. 
bei den Mienneniten, Herrnhutern u. dgl.), denfelben auch verweigern und 

durch ein Handgelöbniß erfegen duͤrfen. Stückfichtlich der Israeliten wurde 
insbeſondere durch tie von bem Juſtizminiſterium im Einvernehmen mit ben 

*) Dasfelbe ift in ber frangsfifchen Strafproceßordnung von 1808 (Wirt. 31%) und 
in allen veutfchen Geſetzen über das Berfahren vor Geſchwornen vorgefchrieben. Gin 
bemerfenswerther Zug der franzöfifchen Gefepgebung währenb ber Revolution ift bie 
Anorbming des Code vom 3. Brumaire des Jahres IV (25. October 1795) Art. 343, 
welche die im Befege vom 16.—29. September 1791 eingeführte Beeibigung ber Ge- 
ſchwornen aufhob und an die Stelle ber veligiöfen Eivesformel ein einfaches Ber 
ſprechen ber Geſchwornen ſetzte. Ein Schwurgericht ohne Eid! So fehr war bamals 
bas religioſe Gefühl erkaltet. 

**) Da ber Geſchworneneid weber ein Zeugen: no ein Parieieneid iſt, fondern in bie 

Kategorie ber Dienftelde gehört, fo iſt auf denſelben bie Vorſchrift des Hofdecretes vom 
17. November 1826 3. 2231 über die Ablegumg bes Cides vor einem Crucifit und 
zwei brennenden Wachskerzen nicht anzuwenden; doch Reht es dem Vorſitzenden des 
Schwurgerichtshofes frei, nach Umftänden (wenn 3.3. fänımtliche Geſchworne Katholi: 
fen find,) zur Grhöhung ber Feierlichfeit und des Eindruckes bie Cjdesablegung der Ge⸗ 
ſchwornen In biefer Weiſe anzuorbnen. 



Minifterien des Innern und des Eultus erlaffene Verordnung vom 14: Juli 
1850. 3. 273 des R. ©. Blattes beſtimmt, daß das Hoffanzleidecret vom 
30. November 1846 3. 38617, welches nur von Eiden der Israeliten als 

Parteien, Zeugen und Sacdhverftändigen fpricht, nicht feinem ganzen Um⸗ 
fange nach auf den promifforifchen Geſchworueneid anzuwenden fei, indem 

es bei fegterem unangemeflen wäre, dem fchwörenden Israeliten eine befon- 
dere Meineidserinnerung zu machen, oder fi des in jener Hoflanzlei: Ver: 

ordnung feftgefegten allgemeinen Einganges der Eidesformel der Jsraeliten 

zu bedienen. Es wurde daher erklärt, daß es bei der Ablegung des Geſchwor⸗ 
neneided von Seite jüdilcher Neligionsgenoffen volllommen genüge, wenn 
der Israelit, nachdem in Gemäßheit des $. 318 der St. Pr. O. von dem 
Vorfigenden die Anfprache an die Gefchwornen und der Aufruf erfolgt ift, 
die rechte Hand bis an den Ballen auf die Thora, II. Buch Mofis, 20. Ca⸗ 
pitel, 7 Vers legt, das Haupt bedeckt und dem Vorfigenden folgende Worte 
nachſpricht: »Ich N. N. ſchwöre, fo wahr mir Gott der Allmächtige, Herr 
der Heerfchaaren, Adonaj Elohe Zebaoth, deilen unausſprechlicher Name 
geheilige werde, in allen meinen Öefchäften beiftehen, in allen meinen N8- 
then helfen möge. Amen! Amen!” 

Von ganz befonderer Wichtigkeit iſt derInhalt der Eidesformel für die 
Geſchwornen, indem dadurdy den Leßteren der ganze Umfang ihrer Pflichten 

in wenig Worten zu Gemüthe geführt wird, Hieraus, fo wie aus der im $. 332 
enthaltenen Suftruction und aus den Beſtimmungen ded Gefeßes über die 
Sragenfiellung ($. 324 u. ff.) ergibt fi der Umfang der Aufgabe 
und Wirkſamkeit der Gefhwornen. Die hohe Bedeutung diefes 
Gegenſtandes wird ein nähere® Nerweilen bei demfelben rechtfertigen. 

"Schon in der Einleitung (©. 33) wurde aus der Gefchichte der Entwick: 

lung ded Gefchwornengerichtes in England datgethan, daß die Jury dort 
als ein dem ©eftändnifle coordinirtes und dasſelbe erfegendes Beweismittel 

diente, welches dad Gemeindezeugniß mit dem ben Kern der Eideshilfe 

bildenden Ausipruche ehrenhafter Genoflen des Angeklagten über denſel⸗ 

ben in fi verſchmolz. Die Hauptaufgabe der Gefchwornen war daher un: 

ftreitig in den Sahrhunderten der Entftehung diefer Inftitution, in jenen 

Sälfen, in welchen der Angeklagte die ihm zur Laft gelegte That Täug- 
nete, durch ihren Ausiprud den zu feiner Verurtheilung erforderlichen Be⸗ 

weis feiner Schuld herzuftellen , oder durch ihre Erklärung, daß er nicht 
ſchuldig fei, deflen Breifprehung von der Anklage zu begründen. Ihr Aus⸗ 
fpruc war jedoch ſchon in den Älteften Zeiten nicht auf die der Anklage zum 
Grunde Tiegenden Thatfachen allein befchränkt, fondern erftrecfte fih auch in 

Gemaßheit der Ihnen vorgelegten Anklage (des indielment) auf die verbreche- 

ride Qualification. dieſer Thatſachen, fomit auf einen reinen Rechtspunct. Es 

war dies eine Folge bes unentwickelten Zuftandes bed Strafrechtes in jenen Zei: 
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ten, im welchen von einer wiffenfchaftlichen Sonderung der Begriffe feine 

Rebe war umd die in den Gerichten üblichen Begriffsbeſtimmungen mit ben 
UAnfichten des gemeinen Lebens zufammenfieten, fo daß mit dem Ausfpruce 

über die Thatfrage in der Regel der Rechtspunct mit entfchieden war. Deflen: 
ungeachtet kamen ſchon in frühen Zeiten Fälle vor, in welchen die Gefchwor: 
nen ſich in Beziehung auf die Nechtöfrage für unfähig erklärten, eine Ent 

ſcheidung abzugeben, fondern fich darauf befchränkten, ihren Ausfpruch über 
die in Frage kommenden Thatfachen zu fällen, und die rechtliche Beurtheilung 
derfelben dem vorfigenden Eöniglichen Richter überließen. Fälle diefer Art Ea- 

men ber Natur der Sache nad zuerft in Civilrechtsftreitigkeiten vor *) und 
die Entſcheidung der Geſchwornen wurde Special: Verdiet genannt, 

weil Te in einem folhen Salle immer die ſpeciellen Thatfachen, auf melde 
die Flichter das Gefeg anwenden follten, aufführen mußten und ſich nicht 
mt iner allgemeinen Antwort begnügen fonnten. Seit dem vierzehnten Jahr: 
hund rt ift das Special: Verdict der Gefchwornen im Gegenfage ju dem ge: 
wöhn ichen, ganz kurz auf »Schuldig“ oder „Nicht Ichuldig” Tautenden Aus: 
fpruche derfelben,, dem general verdict, au im Strafverfahren in nicht 

feltene Llebung gekommen **), 

*) Die erfle Erwaͤhnung findet fich in dem Hechtsbuche des Glanvilla (Il. 18), fomit 

um bas Jahr 1187, indem es dort Heißt: Gum apparuerint XI} milites ad: recogmitionem 

faciendam, tune procedat assisa 'reoogpitura, quis eorum, vel petens vel tenens, 
majus jus habeat in re petita. Quod si dixerint, ipsum tenentem ‚majus jus inde 
habere, vel alia dixerint, per quae sufficienter constet domino 

Regi vel justitiariis suis, quod idem majus jus habeat in terra petila, 
tunc per consideralionem curiae dimiltelur ipse quietus a clameo .petentis. — 

Zahlreiche Beifpiele enthält die unter dem Titel: Placitorum abbreviatio im I. 1811 
zu London herausgegebene Sammlung alter Gerichtsprotocolle. So Heißt es in einem 

Falle von 1202: Quaesiti (scil: jurati) dicunt, quod — —. Ista dicunt se scire, 

sed non pertinet ad eos, ut dicunt, de jure discernere, sed sit supra 

Regem jus determinare. Befonbers Far ift das unter Cduard I. im I. 1285 erlaffen 
Statut von Weftminfler (cap. 30): Item ordinatum est, quod justitiarüi ad’ as- 
sisas capiendas assignatinon compellant juratores dicore praecise, si sit 
dissaisina (ein poſſeſſoriſches Rechtsmittel) velnon, dummododicere voluerint 

veritatem facti et petere auxilium justitiariorum. Sed si sponle 

vel'nt dicere, quod est dissaisina vel non, admittatur eorum veredictum sub suo 

per:culo. Unter Eduard I. kommt auch zuerft die technifche Bezeichnung: speciale 

veredictum für ſolche Ausfprüche ver Geſchwornen vor. Erſt im 14. Jahrhunderi 
unter Eduard IM. läßt fih das Specialverbiet auch für Straffachen nachweifen. — 

©. hierüber vorzüglich Biener’s Abhandlung: „Gegen Anklagejury und für Specials 
Verbiet? Im Archiv des Erim. Rechtes 1849 S. 88-99. 

“*) Die Formel, deren ſich die Geſchwornen bei dem Sperialverbict bedlenen, iR nach Um⸗ 

ſtaͤnden verſchieben. Wollen fie ſich über den Kechtopunct gar wicht ausfprechen, fo ges 
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Obſchon in, dem General» Verdict dem Geſagten gemäß eine Entfcheir 
dung nicht bloß über. die Thatfrage, fondern auch über die rechtliche Qualifi⸗ 
cation ter That, fomit über die Subfumtion derſelben unter das Gefeg, ent- 

halten ift und von jeher enthalten war, erhielt ſich doch im englifchen Rechte 

(in dem ungefchriebenen common law) der Grundſatz, daß die Thatfrage 

von Gefhwornen, bie Rechtsfrage von Richtern entſchieden 

werden folle. Ja, in der Entfheidung des Gerichtähofes der commen 

pleas von 1582, worin die allgemeine Anwendbarkeit des Specialverdicts in 

allen. Rechtöftreitigkeiten, ſowohl in Civil: als in Criminaliachen, förmlich 
anerkannt. wurde, ift dieſes Princip ausdrücklich berufen und ald Grund bie» 

fer Entſcheidung angeführt. Auch der berühmte Sir Edward Coke, der 
unter ber Königin Eliſabeth und unter Jacob I. die höchften Richter⸗ 
ftellen bekleidete, und deffen Autorität im englifchen Nechte allgemein aner⸗ 

Fannt iſt, fpricht diefen Grundfag mit Hinweiſung auf zahlreiche Richterſpruͤ⸗ 
de des 16. und 17. Jahrhunderts wiederholt aus*). Im Civilproceſſe hat dies 

ſes Princip auch feine vollftändige Geltung erhalten. Nicht fo in Straffachen. 

Auch in diefen verfuchten die Richter die firenge Durdführumg bed erwähnten 

Grundſatzes nicht nur unter den Tudors, fondern auch im 17. Jahrhunderte 

unter den Stuarts, insbefondere.unter Carl If. und Jacob H. durchzu⸗ 
fegen, indem fie die Behauptung aufftellten, daß die Geſchwornen an’ die 

ihnen von den Richtern gegebenen Belehrungen gebunden feien, ja fogar Ges 
ſchworne, welche felgen Weifungen nicht Zolge leiften wollten, mis Gefaͤng⸗ 

—ñ— — — — — 

ben ſie nach den Gingangsworten: „Die Geſchwornen fagen:” Diejenigen Thatſachen 
an, welche fie als erwieſen betrachten, und ſchließen mit den Worten: „Ob aber ber 
Angeflagte für ſchuldig zu erflären fei oder nicht, das ift den Geſchwornen unbelannt 
und fie überlaffen es dem Gerichte, Dies zu entfcheiden.” (Stephen, engl. Strafrecht, 

überfegt von Mühry S. 516.) Handelt es fich dagegen war um eine beftimmte recht: 

liche Alternative, 3. B. zwifchen Mord und Todiſchlag, fo erklären fie nach Auffüh⸗ 

tung ber von ihnen als ertwiefen anerkannten Thatſachen Folgendes: „Und wenn es nach 
ben vorhergehend feftgeftellten Thatfachen ven Nichkern fcheint, daß biefe Thatſachen einen 

vordebachten Morb begründen, dann erflärt die Jury auf ihren Eid, daß der fans 
gene des vorbebachten Mordes ſchuldig iſt; wenn es aber nach dieſen Thatfachewsen Rich⸗ 

teen ſcheint, daß dieſelben das fo qualificirte Verbrechen nicht begrüuben, fo erklaͤrt 
bie Jury, daß ver Gefangene des vorbedachten Mordes nicht ſchuldig if.» (Rintel, 

von ber Jury, Münfter 1844 ©. 1845 Glaſer, das englifch « fehottifche Strafvers 

fahren &. 141.) 

*)Sicut ad quaeslionem facti non respondent judices, ita ad 
quaestionem juris non respondent juratores, heißt es bei vielen Ge⸗ 

Iegenbeiten in Coke’s Reports from 14. Eliz. to 13, Jac. I. — In biefen Reports 
berichtet Coke auch die oben angeführte Entſcheidung von 1582, zu welcher ein ein⸗ 

zelner Rechtefall (Dowman’s case) Veraulaſſung ‚gab, 



nißftrafen belegten. Dagegen erflärte fich jedoch nicht nur das Parlament, 

fondern ed wurde dies auch, wenigftens rückfichtlih der Beweidfrage, von den 

oberj:en Gerichtshöfen als unzuläflig erklärt. (1667— 167.0.) Im 18. Jahr⸗ 

hunderte entftand der Streit von Meuem, und zwar über die Brage, ob in 
Prefiproceffen die Jury, wie die Richter behaupteten, nur die Thatſache, daß 

der Angeklagte Autor ber verfolgten Schrift fel, feftzuftellen Habe, oder ob 

ihr auch die Entfcheidung darüber zuftehe, 6b die Schrift ſelbſt ſtrafbar fei, 

ein Streit, der lange Jahre währte und erft durch die von Fo x eingebrachte 

Libel - Bill von 1792 im leßteren Sinne entſchieden wurde. Gegenwaͤrtig 

muß ed demuad in England als unbeftritsen betrachtet werden, daß das 
Seneral: Verbict der Gefchwornen nicht bloß die reine Thatfrage , fondern 
auch die Bubfumtion der Thatfachen unter das Geſezz ruͤckſichtlich der verbre: 
herifhen Qualification derfelben umfaßt, und daß es nur eine Befugniß 

der Geſchwornen ift, fi des Ausſpruches über diefe Qualification zu enthalten 

und auf ein Specialverdict zu befchränfen, wobei freilich nicht Üüberfehen wer: 
den darf, daß der unwiſſenſchaftliche Standpunct des englifhen Straftechtes 

wefentlich dazu beiträgt, den Geſchwornen diefe Subſumtion zu erleichtern. 

Uebrigens ift in England die Achrung vor dem Nichterftande fo groß, 

daß die Gefchwornen nicht nur bie Rechesbelehrung von Seite der Richter in 
allen Faͤllen gern hören, ſondern auch mit feltenen Ausnahmen derſelben Folge 

leiſten. Von befonderer Wichtigkeit ift es, daß in England durch den Gerichte 

gebrauch und durch Statute ſich gemwifle allgemein bekannte Regeln über die 

Zufäffigkeit und Kraft der Beweismittel herausgebildes haben , welche von den 
Nichtern bei der Leitung der Beweisaufnahme und von den Geſchwornen bei 

ihrem Auöfpruche beachtet werden müflen. Das fogenannte law of evidence 
der Englänter *) ift als ein Inbegriff von Erfahrungsgrundfägen über bie 

U ⸗ 

) ©. hierüber Stephen, Handbuch des engl. Strafrechies (von Mühr y) S. 602 -614; 
Blackstone, commentaries on the laws of England IV. book, chapt. 27, und 
vorzüglich Die großen Werfe von Phillipps, Starkie, Greenleaf, Roscoe, 
Wills und 9. — Glaſer, das englifch-fchottifche Strafverfahren S. 1235 u. |. — Hier 
dürfte e8 genügen, zur Gharafterifirung bes englifchen Beweisrechtes einige ber wid: 
tigften Grundſaͤtze besfelben herauezuheben. An der Spitze fleht der Grundſat, daß Je⸗ 
bermann fo lang für unſchuldig gehalten werde, bie feine Schuld bewiefen iſtz ber Au⸗ 
fläger hat bie Pflicht, ven Beweis zu liefern. Dayegen iſt Niemand verpflichtet, feine 
Unfchuld zu beweifen, und alle Mängel ber vorliegenden Beweife müffen dem Angellag: 
ten zu Gute kommen. — Die Beweisführung barf auf nichts gerichtet werben, was 

nicht Direct auf den Beweis ober Gegenbeweis ber flreitigen Sache abzweckt; (fo iR 
e6 3. B. unerlanbt zu bewelfen, baß der Angeflagte cine allgemeine Neigung zur Ber: 
hbung von Bergehen berfelben Art, wie dasjenige, deſſen er befchulbigt If, beſitze). — Je⸗ 
der Theil iſt verpflichtet, das befte Beweismittel, welches die Natur bes Falles zuläßt, 
beizubringen; Tann man biefes nicht herbeiſchaffen, dann erft iſt ein anderes, mb zwar 
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Zulaͤſſigkeit ober Verwerflichkeit gewiffer Beweismittel, über bie Eigenfchaften, 
welche jedes einzelne Beweismittel haben fol, um beweiskraͤftig zu fein, über 
die Sonderung unficherer und trüglicher Beweisquellen von ficheren und echten, 
endlich über die Puncte, auf deren Beweis es bei jedem einzelnen Werbrechen 
vorzüglih ankommt, ein wichtiger Anhaltspunct für die Geſchwornen. Die 
Belehrung, welche die Richter der Jury über die Weweisregeln, felbft in ihrer 
Anwendung auf den einzelnen Fall ber vorliegenden Verhandlung, zu geben 
pflegen, kann nur bazu dienen, einen richtigen Ausſpruch der Geſchwornen 
herbeizuführen. Wenn auch der englifche Geſchworne von den Gründen feiner 
Ueberzeugung Niemand Nechenfchaft abzulegen ſchuldig ift, fo bringt doch 
die Achtung vor ben hergebrachten Beweisvorfchriften, obfchon fie in der Re⸗ 
gel nit als bindend für die Gefchwornen anzufehen find, den großen 
Vortheil mit fih, daß diefelben gewöhnlich die Thatfrage mit Ruͤckſicht auf 
diefe Beweisregeln, die ihnen theils ſchon bekannt find, theild von dem vor⸗ 
ſitzenden Richter zergliebert und dargelegt wurden, enticheiden, daß fomit ihr 
Ausſpruch nicht als das Ergebniß eines vagen Gefühles, fondern einer reiflichen 
Terfiandesprüfung anzufehen ift. 

Betrachtet man bagegen die franzöfifche Jury, fo ift ed vor Allem 
eine bekannte Thatfache, daß man bei Einführung berfelben von der Auffaf- 
lung ausging, daß die Gefchwornen nur über. die Thatfrage, über 
die Rechtsfrage dagegen.die rechtögelehrten Nichter zu entfcheiden haben. Die 
von der Mationalverfammlung im I. 1791 gegebene Verfaffung (it. 8, 
Cap. 5, Art. 9) enthielt bereit6 die Beſtimmung: En matiere criminelle 
nul ne peut Elre juge que sur une accusalion regue par des jurds.. — 

das nächfibefte, beizubringen. Daher iſt ber Urkunbenbeweis im Allgemelnen dem Zeu⸗ 
genbeweife vorzuzichen und, bevor eine Urfundenabfchrift beigebracht ober über ben Inhalt 
einer Urkunde ber Zeugenbeweis geführt werden kann, muß dargethan werben, daß bie 

Urkunde feibft nicht mehr zu haben ſei. — Zeugen, die etwas nur vom Hörenfagen wiflen, 

find ohne alle Beweiskraft. — In der Regel genügt Ein Zeuge zum Beweiſe 

einer Thatſache; nur zur Ueberweifung wegen Hoch: und Landesverrathes und wegen Meinei⸗ 

des find zwei Zeugen über bie Hauptthatſachen erforderlich. — Nur ein freies, freiwilli⸗ 

ge6 und gehörig erwiefenes Geſtaͤndniß des Angeklagten ift beweiskraͤftig; doch iſt es 
nur gegen ben Gefangenen felbft ein Beweismittel, nicht aber gegen Andere, wenn 
gleich auf andere Weife bewiefen ift, daß diefe feine Mitfchuldigen feien. — Niemand foll 
einer Töptung für fchuldig erklärt werben, wenn nicht der Leichnam bes Getodteten 

gefunden und den coroners vorgelegt worden ift. — Bei Anklagen wegen Kindesmorbes 

gegen eine uneheliche Mutter gilt die von berfelben verübte Berheimlichung des Todes 

ihres Kindes als genügenver Beweis bes Kindesmorbes, wenn bie Angeklagte nicht bes 

weifen faun, daß das Kind tobt geboren worden fei. — Iſt ein birecter Beweis un⸗ 

möglich , fo dürfen auch ſolche Umftände erwiefen werben, welche nothwendig ober 

meiftens mit dem Verbrechen, welches ben Gegenſtand der Anklage bilbel, in Auen 

menhang flehen, und dgl. 

Wärtp, Strafproceß. | 4 
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— —, Aprös l’aecusation admise, le fait sera reooanu et de- 
clare par des jures — — L’application de la loi sera 

faite par des juges. In Uebereinftimmung bamit verordnete das Geſetz 

vom 16:—29. September -1791 (Tit. 27, Art. 20), wodurch dad Verfahren 

»or den Gelchwornen geregelt wurde, baß die an diefelben zu richtenden Fra: 

gen zuerft darauf zu richten feien, ob die der Anklage zum Grunde fiegente 

That erwielen fei oder nicht (ei le fait de laccusation est constant 

.ou non), und dann, ob der Angefchuldigte überwielen fei, fie begangen zu 

haben. (si l’accuse est, ou non, convaincu de l’avoir commis) Nach Ve 

jahung diefer ragen follen die weiteren auf die Abſicht des Thäters bezüg: 

lichen Sragen, die fidh entweder aus der Anklage oder aus der Verhandlung 
‚ergeben, geſtellt werden. Aın Wefentlichen, insbefondere in Beziehung auf bie 

zwei Dauptfragen, wurden dieſe Beſtimmungen auch in den Code vom 3. 

Drumaire bed %. IV (25. October 1795) Art. 373—380 aufgenommen 
‚und nur über die Stellung der Zulaßfragen über die Zurechnung der That 

(moralile du fait) und die größere oder geringere Schwere des Verbrechens 

(gravite du delit), der fogenannten questions intentionelles, genauere und 

zwar fehr complicirte Anordnungen gegeben. Die ungemein großen Schwie⸗ 

rigkeiten,, welche daraus entftanden, bewogen bei der Abfaffung des Code 

d’instruction criminelle von 1808 zu einer viel einfacheren Vorfchrift über 

die Sragenftellung. Anſtatt der in den früheren Gefegen angeordneten Son: 
derung der Sragen wurde eine ein zige Hauptfrage vorgefchrieben. „Die aus 

dem Anklageacte hervorgehende Frage wird,? fo heißt es im Art. 337 der 

St. Pr. D. von 1808, „nit folgenden Worten geftellt: Iſt der Angeklagte 
ſchuldig, dieſen oder jenen Mord, diefen oder jenen Diebftahl, diefed oder 

jenes andere Verbrechen mit allen Umjtänden begangen zu ̟ haben, welche in 

dem Refume der AnElagefchrift enthalten find 1? (L’accuse est-il coupable 
d’avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel aulre crime etc.) Die Zu: 

faßfragen (Art. 338—340) betreffen nur erſchwerende oder mildernde Um: 

ftände, eigentliche Entfehuldigungsgründe und in Falle eines Alters von we: 

niger ald 16 Sahren das Unterfcheidungsvermögen des Angeklagten. Der 
Hauptfrage entiprechend ift auch die gefegliche Kormulirung der von den Ce: 

f[hwornen zu ertheilenden Antworten im Art. 343: „Hält der Geſchworne 

dafür, daß bie That nicht erwiefen, oder baf der Angeklagte derfelben nit 

überführt fei, fo fagt er: Nein, der Angeklagte ift nicht ſchuldig. — Hält 

er dafür, daß die That erwiefen, und daß der Angeklagte derfelben überführt 

fei, fo fagt er: Ja, der Angeklagte ift ſchuldig, dad Verbrechen mit allen Umftänden 
begangen zu haben, welche in den geftellten Sragen enthalten find.” *) 

*) Si le jure pense que le fait n’est pas constant, ou que l’accuse n’est pas con- 
vaincu, il dira: Non, l’accuse n’est pas coupable. — S’il pense que ke fait est 
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Um jedoch die Stellung, welche bad franz ðſiſche Geſetz den Geſchwor⸗ 
nen einräumt, vollkommen zu würdigen, ift es unerläßlich, auch die Eidesfor- 
mel für die Geſchwornen (Art. 812) und die im Art. 842 enthaltene Inſtruc⸗ 

tion*) in das Auge zu faflen. Aus diefen ergibt ſich, daß das franzöfifche 
Recht die Geſchwornen zwar zur forgfältigen Prüfung der Anfchuldigungs- 
und Entſchuldigungsbe weiſe anmweifet, fie jedoch bei diefer Prüfung von als 

fen Bemweisregeln fowohl, ald von der Angabe der Gründe ihrer Ueber: 
jeugung befreiet und fie nur darauf hinweifet, ob fie aus der Prüfung aller 

für und wider den Angeklagten vorgebrachten Beweismittel die Ueberzeugung 
von feiner Schuld erlangt haben oder nicht. Zugleich befchränft das Geſetz 
ihre Berathfchlagung ausdrücklich auf die Frage, ob der Angeklagte ſchuldig 

fei oder nicht, und verbietet ihnen, bei ihrem Ausfpru he auf die gefeglichen 

— — — 

constant, et que l'accuse en est convaincu, il dira: Qui, l'accusé est coupable 
d’avoir commis le crime avec toutes les circonstances comprises dans la position 
des questions. 

*) Die Eidesformel (Art. 312) lautet: Vous jurez et promettez devant Dieu et devan 
les hommes, d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges, qui se- 
ront portees contre N.3 de ne trahir ni les interöts de l’accuse ni ceux de la so- 
cietE, qui l’accuse; de ne communiquer avec personne jusqu’apres votre declara- 
ion; de n’ecouter ni la haine ou la mechancete, ni la crainte ou l’affeotion; de 
vous d&cider d’apres les charges et les moyens de döfense, sui- 
vant votre conscience et votre intime conviction, aveo l’impartia- 
lite et la fermete qui conviennent à un homme probe et libre. — Die Inſtruction 
für die Gefchwornen (Art. 34%) lautet: La loi ne demande pas comple aux jures 
des moyens, par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de 
rögles desquelles ils doivent faire parliculierement dependre la plenätude et la suf- 

fiiance d’une preuve: elle leur prescrit de s’inlerroger eux-m&mes dans le silence 
et le recueillement, ct de chercher dans la sincerit6 de leur oonscience, quelle 
impression ont faite sur leur raison les preuves rapportees contre l’accuse et les 
moyens de sa defense. La loi ne leur dit point: Vous tiendrez pour vrai tout fait 

atteste par tel ou tel nombre de témoins; elle ne leur dit pas nonplus: Vous ne 

regarderez pas comme suffisamment £tablie toute preuve qui ne sera pas formee 

de tel nroces-verbal, de telles pieces, de taut de temoins ou de tant d’indices 3 
elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toule la measure 

de leurs devoirs: Avez-vous une intime conviction? — Ce quil est 
bien essentiel de ne pas perdre de vue, c’est que toute la deliberation du jury 
porte sur l'acte d’accusation; c'est aux faits, qui le constituent et qui en depen- 

dent, qu’ils doivent uniquement s’attacher; et ils manquent à leur premier de- 

voir, lorsque, pensant aux dispositions des lois penales, ils considerent les suites 

que pourra avoir, par rapport à laccuse, la declaration qu’ ils ont & faire. Leur 

mission n’a pas pour objet la poursuite ni la punition des delits3 ils nesont ap- 

pel&s que pour decider si l’accus& est, ou non, coupable du 
crime qu'on lui impute, 

54 * 
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Beftimmungen über bie Strafe, beren Anwendung nur den Richtern zuſte⸗ 
ben fol, Ruͤckſicht zunehmen und ſich dadurch zu einer für den Angeklagten 
günftigeren ErElärung bewegen zu laffen. 

Es kommt alfo bei Beurtheilung des Umfanges, welchen das franzöfifche 
Geſetz der Wirkfamkeie der Gefhwornen einräumt, vor Allem darauf an, 

den Sinn der an fie gerichteten Frage, ob der Angeklagte fchuldig fei, rich— 
tig zu erfaffen. Sowohl nach der franzöſiſchen Gerichtöpraris*), wie die: 

felbe durch eine mehr als vierzigjährige Uebung und durch die Ausfprüche des 

Caſſations hofes feftgeftellt wurde, ald auch nach der Praris, wie fie ſich in 

den deutſchen Rheinlanden entwicelt hat**), unterliegt ed Eeinem 
Zweifel, daß dem Ausſpruche der Gefchwornen nur die Frage unterliegt, ob 

die That felbft erwiefen fei, ob der Angeklagte diefelbe verübt oder daran Theil 
genommen habe, und ob ihm die von dem ©efeße etwa geforderte verbrecher 
riſche Abficht zugerechnet werden könne, daß dagegen die Subfumtion der 
materiellen TIhatlachen unter den gefeglichen Begriff eben fo wenig ald ber 

Ausfpruch über die wider den Angeklagten zu verbängende Strafe zur Com» 
petenz der Geſchwornen gehöre. Die gefegljche Aualification der That, welche, 
wie oben bargeftellt wurde, in England in der Regel von ben Geſchwor— 

nen ausgefprochen wird, ift demnach in Frankreich dem ©erichtshofe vor- 

behalten. Nur die materiellen Thatſachen, welche den Gegenftand der An» 
Elage bilden ober aus der Verhandlung fich ergeben, und die Frage über die 
Zurechnung derfelben zur Schuld, fomit insbefondere die Frage über die Zu: 
rechnungsfähigfeit , unterliegen nach franzöfifchen Rechte der Beurtheilung 

der Geſchwornen; die Beſtimmung des legalen Charakters der von den Ge 
ſchwornen als vorhanden anerkannten Thatfachen dagegen wird als eine nur 
der Entfcheidung des Gerichtshofes unterliegende Rechtsfrage betrachtet. Ya, 

man ging fo weit, die Aufnahme reiner Nechtöbegriffe in die an die Gefchwor: 

*) ©. hierüber Mor in, dictionnaire du droit crim. p.653—6563Sebire et Carteret, 
encyclopedie du droit, tome Vil. p. 179—184; Rauter, trait& du droit erimi- 

nel francais, Paris 1826 II. Vol. p. 438—443 und p. 453—457; Lacuisine, 
traite du pouvoir judiciaire p. 417 und 4223 Höchfter, Lehrbuch des franzöfifchen 
Strafprocefies, Bern 1850, S. 314—317. 

) Daniels, Grundfäße des rheinifchen und frarzöfifchen Strafverfahrene , Berlin 

1849, S. 186—191;5 S chletter, cheinifche Gerichtsverfaffung S. 74— 78; (Rur- 
penthal), Moterialien zur Revifion der rheinpreußifchen Strafproceßorbnung, Koͤln⸗ 

1848, ©. 254— 260; Lippert, theoretifchepraft. Anweifung zur Einführung und An: 
wendung bes öffentlichen und mündlichen Strafverfahrens in Deutfchland, Mainz 1848, 
©. 308-330. 
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nen gu ftellenden Fragen für unzuläflig zu erklären *) und bie Forderung aufe 
zuftellen, daß an deren Stelle in die Fragen die entſprechenden thatlächlichen 
Bezeichnungen aufgenommen und nur Begriffe des gemeinen Lebens (;. B. 
Nachtzeit, betrüglicher Weiſe) darin zugelaſſen werden. 

Betrachten wir nun die Auffaffung des Wirkungskreiſes und der Auf: 
gabe des Gefchwornengerichtes nach der öfterreichifchen Strafproceßord⸗ 
nung. Auch hier ift ed unerläßlich, nebft dem im $. 312 normirten Geſchwor⸗ 
neneide bie im $. 832 enthaltene Znftruction für die Geſchwornen und bie 
Vorſchriften über bie Fragenftellung (SS. 324 u. ff.) in genaue Erwägung 
in ziehen. Was vor Allem den Umfang der Wirkſamkeit der de 
[dwornen betrifft, fo ging die äfterreichifche Gefeggebung von der An- 
fiht aus, daß den Gefhwornen ber Ausfpruch über die Schuld- 

frage, die Unwendung des Strafgefeges auf die von ben Ge⸗ 
ſchwornen als erwiefen anerfannten Thatfachen aber nur dem Gerichts, 

hofe zuftehe **). Nach der in England gegenwärtig beftehenden Einrichtung 
ded Sefchwornengerichtes liegt in dem Spruche der Gefchwornen, wenn dies 
ſelben ein General-Verdict auf Schuldig abgeben und ſich nicht felbft auf ein 
Special⸗Verdict befchränfen, die Entfcheidung a) über den maseriellen 
Zhatbeftand ber firafbaren Handlung oder Unterlaffung und die.T hä- 
terfhaft des Angeklagten, b) über die Smputabilität oder über die 
Frage, ob die That, deren materieller Urheber der Angefchuldigte iſt, ihm 

) So wurden 3. B. von dem Gaffationshofe zu Darmſtadt Urtheile caffirt, weil bie 
Frage auf Fälfchung einer Iffentlichen Urkunde gerichtet war, die Entfcheibung über 
das Dafein einer öffentlichen oder Brivaturfunde aber als eine NRechtsfrage nur dem 
Afifenhofe zuftehes — weil die Frage dahin Tautete, ob der Angeflagte von einem fal- 

(hen Wechfel(Hanbelspapier, effet de commerce) Gebrauch gemacht Habe, bie 
Geſchwornen daher zu einer juriftifchen Dualification der angefchuldigten Handlung 
aufgefordert worden feien; — weil die Frage auf „Diebftahl mittelft innerer 

Erbrehung? gerichtet war, ſomit bie Gefchwornen zur Entſcheidung von Rechtes 

fragen berufen worben feien, »da die innere und äußere Erbrechung einen in ben 
Art. 393 und 396 des Code penal juriftifch befinirten und ber Diebflahl einen im 

Art. 379 des Code penal definirten Rechtsbegriff bilde , währen das Geſetz bie Be: 
ſchwornen nur zu Richtern über die materielle Eriftenz von Thatfachen und ihre Im⸗ 

putation ernannt und die Subfumtion einer Thatfache unter eine Diftinction bes Strafs 
gefeßes ober die jnriftifche Dualification der angeſchuldigten Handlung dem Gerichts⸗ 

hofe überlaffen Habe.” — Lippert a. a. O. S. 309-311. Vergl. au Daniels 

a. a. O. S. 191. 

*) Auch Profeſſor Schnabel kommt in feinem Aufſatze: „Die Rechtes und die That⸗ 
frage vor dem Schwurgerichter in Haimerl's Magazin für Rechts: und Staatswiffens 
haft 1. Band ©. 188—203 auf basfelbe Ergebniß; ebenfo Schweid ler in der An- 

leitung zum Stublum bes oͤffentlich⸗ mundlichen Strafverfahrens 3. Abtheil. S 129 u. ff. 
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zur Schuld, und zwar zum Vorfage (dolus) ober nur zum Verſchulden (culpa) 
zugerechnet werden könne, endlich c) über die rechtlihe Qualification 
der That, fomit über deren Subfumtion unter ein beftimmtes Strafgeſeg. 
Was nun den erften Punct anbelangt, fo konnte Fein Zweifel darüber ob: 

walten, daß derfelbe, wenn überhaupt von Einführung des Geſchwornenge⸗ 

richte6 die Rede fein ſollte, der Entfcheidung der Geſchwornen zugewieſen 

werben müffe, indem die Beurtheilung diefer rein thatfächlichen Frage immer 

nur nach den Grundfägen der hiftorifchen Gewißheit überhaupt erfolgen Eaun 

und auch dem Richter Eeine anderen Erkegntnißgründe, keine andere Methode 

der Wahrheits:-Erforfchung zu Gebote ſtehen, ald jedem verftändigen und er: 
fahrenen Manne. Allein auch der zweite Punct Eonnte dem Ausſpruche der 
Geſchwornen nicht entzogen werden, ohne die ganze Webeutung des Geſchwor⸗ 
nengerichte® auf das Spiel zu feßen. Es ift zwar ganz richtig, daß die Ent: 
ſcheidung über die bei der Zurechnung zur Schuld in Erwägung Eommenden 

Momente nicht ohne alle rechtliche Kenntnifle abgegeben werden kann, und 
daß die Beurtheilung der Zurechnungsfähigkeit ded Angeklagten, die Beflim- 

mung , ob böfer Vorfag oder ein bloßes Verſehen desfelben dargethan, ob 
der Angeklagte als Urheber, Mitſchuldiger oder Theilnehmer anzufeben fei, 
u. dgl., in manchen Fällen fehr ſchwierig ift. Es ift jedoch, wie in England 
und Frankreich längft anerkannt iſt und in neuerer Zeit auch in Deutfchland 

mit überzeugenden Gründen dargethan wurbde*), ganz unrichtig, das Urtheil 
über diefe Fragen für ein vorwiegend juriftifches zu halten ; e8 beruht vielmehr 
wefentlih auf thatfächlihen Fragen, auf Grundfägen der Pfychologie und 
Moral, die ald ein Gemeingut aller Gebildeten zu betrachten, und insbeſon⸗ 

bere bei Männern von vielfacher Tebenserfahrung am häufigften und richtig 
ften zu finden find. Gerade bei allen Fragen über die Zurechnung iſt es von 

der höchften Wichtigkeit, daß ſich der zur Entfcheidung Berufene gleichlam 
in das Gewiſſen des Handelnden verfege, in das innere Schuldbewußtfein 

des Angeklagten einzubringen fuche. Wem aber kann dieſe geiftige Thätigfrit 
mit größerer Zuverficht zugemuthet werden, ald Männern aus dem Volke, 
die im Kreife des gemeinen Lebens eine vielfeitige Erfahrung erworben haben 
und dem Angefchuldigten nur ald Menfchen dem Menfchen gegenüberftehen? 

Dazu kommt, daß in fehr vielen Bällen die Frage ber materiellen Thäter: 
[haft von der Zurechnungsfrage gar nicht zu trennen ift. 

Ganz anders verhält es fih mit dem Dritten Puncte, der gefeßlichen 
Qualification der von den Geſchwornen als erwiefen angefehenen That oder 
der Subfumtion derfelben unter das Strafgefeß. Dies ift eine rein juridifche 

*) ©. befonders Köftlin, das Sefchwornengericht für Nichtjuriſten dargeſtellt (Tübin⸗ 

gen 1849) und Gneiſt, die Bildung ber Gefchwornengerichte in Deutſchland (Bers 

lin 1849) ©. 68—7%. 



su 

Sunction, welche die vollfländige Kenntniß ded Strafge’eges in allen feinen : 
Theilen und in feinem inneren Zufammenhange als nothiwendige Bedingung 
voraußfegt und in manden Fällen mit nicht geringen Schwierigkeiten 
verbunden ift. Die Eigenthümlichkeit unferes materiellen Strafgeſetzes, bie 
wiſſenſchaftliche Ausbildung unſeres Strafrechted machen e8 unmöglich, den 
Geſchwornen eine vollfommene Kenntniß und Auffaſſung des Geſetzes zuzu⸗ 
muthen*). Es iſt auch kein Grund vorhanden, die rechtsgelehrten Richter 
von dieſer Function auszuſchließen. Das öſterreichiſche Geſetz hat ſich daher 
dafür entſchieden, dieſe Wirkſamkeit nicht den Geſchwornen, ſondern den Rich— 
tern zuzuweiſen, dagegen die Entſcheidung der beiden erſterwaͤhnten Fragen, 
welche das Wefen der Schuldfrage ausmachen, den Sefhwornen 
allein zu überlaffen. 

Die Hauptfrage, welche an die Gefhwornen zu ftellen ift, ift naͤmlich 
nad $. 824 darauf gerichtet: „Ob der Angeklagte ſchuldig fei, die der Anı 
Flage zum Grunde liegende Handlung oder Unterlaffung” (nicht das 
der Anklage zum Grunde liegende VBerbrehen oder Vergehen) „be 
gangen zu Haben,” und es find alle weientlihen thatſachlichen 

Merkmale und Umſtaͤnde, welche im Werweifungserkenntniffe enthalten find, 
in die Frage mit aufzunehmen. — Die Berathſchlagung der Geſchwor⸗ 
nen bat fi) nur auf die ihnen vorgelegten ragen über bie der Anklage 
jum Grunde liegenden ober bamit in Verbindung ftehenden Thatſachen 

su befchränfen, fie darf fich nicht auf die gefeglihen Folgen des Aus⸗ 

ſpruches über jene Thatfachen erftrecken. ($. 332.) Der Vorſitzende bes 

Schmwurgerichtshofes hat ihnen daher auch die gefeßlichen Vorfchriften aus⸗ 
einander zu fegen, welche bei der Beurtheilung der Thatfrage in Betracht 

fommen können. ($. 322.) Die Schuldigerflärung bed Angeklagten burch die 

Geſchwornen hat auch nicht nothwendig bie Verurtheiflung desſelben zur Kolge, 
wie dies in England der Fall ift, fondern das Geſetz erklärt ausbrüdlich 

($. 343), daß der Gerichtshof, wenn er der Anſicht ift, daß die That, 
welche der Angeklagte nad dem Ausſpruche der Geſchwornen 
begangen bat, durch Eein Strafgefeg verboten fei, auf die Losfprechung . 
des Angeklagten erkennen dürfe. Die in der amtlihen Yormulartenfamm- 

lung (S. 65— 67) enthaltenen Beifpiele von Fragen an die Geſchwornen 
find fo abgefaßt, daß fie nur die thatfädhlichen Umftände, welche den mates 

riellen Thatbeftand des den Gegenftand der Anklage bildenden Verbrechens 
begründen, keineswegs aber die rechtliche Bezeichnung diefed Verbrechens felbft 

- — — — -— 

der Amtsgewalt und von Verleumbung, ber Unterfcheivung zwifchen Betrug und Verun⸗ 
treuung in manchen Fällen, zwifchen ben verfchlebenen Arten der öffentlichen Gewalt⸗ 
fhätiglelt und dal, 



enthalten; der Ausſpruch, welches Werbrechen die von den Geſchwornen als 
vorhanden anerkannten Thatfachen nad) dem Strafgefege bilden, ift vielmehr 
in biefen Formularien (S. 66) ausdrücklich dem Urtheile des Schwurgerichts: 
hofes vorbehalten. *) 

”) Das amtliche Formular für die Yragenftellung an die Gefchwornen lautet: 

Fragen, 
welche in der Hauptverbandlung über die Anklage gegen 

MihaelBeer, Pferdeknecht aus Feldkirchen, wegen Mor⸗ 

des von dem Vorfigenden des Schwurgerichtshofes an die 

Geſchwornen geftelit worden find. 

Erfte Frage: 
HH der Augeflagte Michael Beer ſchuldig, a 

5. Juli 1850 dem Fuhrmanne Johann Schneider 
mit dem Eutfchluffe, benfelben zu töbten, mit einer Art 
mehrere Hiebe auf ben Kopf verfeht zu Haben, aus wel: 
hen deſſen Tob nothwendig erfolgte? 

Zweite Frage: 
(für den Fall der Berneinung ber erften Frage.) 
If der Angeflagte Michael Beer fchulbig, am 

%. Juli 1850 dem Fuhrmanne Johann Schneider 
zwar nicht mit dem Entfchluffe, ihn zu tödten, aber boch 
in feindfeliger Abficht mit einer Art mehrere Hiebe au 
den Kopf verſetzt zu haben, aus welchen befien Top noth⸗ 
weubig erfolgte? 

D I te Frage: 

Antwort 

der Geſchwornen 

Antwortauf die erſte 
Frage: 

Ja, ber Angeflagte if ſchuldig 
Mit 9 gegen 3 Stimmen. 

Auf die zweite Frage: 
Nein 

Mit 9 gegen 3 Stimmen. 

Auf die dritte Frage: 
(für ben Fall der Bejahung der erften ober zweiten Frage) Rein. 

Hat der Angellagte Michael Beer diefe That in) Mit 11 Stimmen gegen 1 
einer ohne Abficht auf das Verbrechen zugezogenen vollen Stimme. 
Berauſchung begangen ? Klagenfurt am & Oct. 1850 

Bemerkung. Die Fragen 1 und 2tönnen nad) $. 33 Der gewählte Obmann t 
der St. Pr. D. nur dann als bejaht angefehen wers Gefchwornen : 
ben, wenn fie von wenigfiend acht Stimmen bejah 
werden. — Bur Bejahung der Frage 3 genügt die 
einfache Mehrheit von 7 gegen 5 Stimmen; wären 
die Stimmen gleich getheilt, fo If diefe Frage ald 
bejabt anzuſehen. 

Klagenfurt am 4. October 1850. 
Balterm.p, 

Vorſitzender bes Schwurgerichtähofes. 
Außerdem enthält die amtliche Formularienfammlung noch folgende zwei Beifriele 

der Fragenftellung: 1) Bei einer Anflage wegen Branblegung lautet die erfle ober Haupt: 

frage: IR der Angeklagte Paul Better ſchuldig, am 6. September 1850 in einer 
Kammer des Haufes des Joſeph Werle Nro 125 zu Hornau einen Brand gelegt zu haben, 

welcher fpäter wirflich ausgebrochen ift, und aus welchem nach dem Anfchlage des Paul 
Better an dem Bigenthume bes Joſeph Werle eine Feuersbrunft entſtehen ſollte? — 

2) Bei einer Anklage wegen Religionsflörung lautet bie Frage: Iſt der Angeflagte Johann 
Richter ſchuldig, am 20. Sept. d. 3. den in der jübifchen Synagoge zu Nikolsburg abgehaltes 
nen Gottesdienſt durch gewaltſames laͤrmendes Einbringen in die Synagoge geflört zu Haben? 

Franz Reinhard m.p, 
bürgl. Handelsmann. 
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Aus allen eben erwähnten Geſetzesſtellen fomohl, ald aus ben wenigſtens 
jur Beleuchtung des Sinnes, in welchem die Geſetzgebung felbft jene Stellen 
auffaßte, dienlichen amtlichen Zormularien ergibt ſich demnach ungweifel- 

haft, daß das öfterreichifche Sefeß für den Ausſpruch der Oeſchwornen die 

in England nur ald Ausnahme geltende Form des Special: Verdictd zur Re: 

gel erhob und in voller Lebereinftimmung mit ber franzöfifchen Gefeßgebung 

und Gerichtspraxis die Beurtheilung der Frage, welches Verbrechen oder Ver⸗ 
gehen die der Anklage zum runde liegenden ober aus der Verhandlung her: 
vorgegangenen Thatfachen bilden, der ausfchließenden Erwägung bes Gerichts⸗ 

bofes vorbehielt, den Gefchwornen daher nur den Ausfpruch über das vorwie⸗ 
gend Thatfächliche des alles, d. i. über den materiellen Thatbeſtand, Über 
die Zhäterfchaft des Angeklagten und über die auf die Zurechnung bezüglichen 
Sragen zuwies. Daß leßtere von dem Geſetze ald zur Competenz der Geſchwor⸗ 
nen gehörig betrachtet werden, erhellt theild aus dem gefeglichen Ausdrude: 

Iſt der Angeklagte ſchuldig? ($ 824); theild aus dem Elaren Inhalte 

der $$. 335 und 826, wodurd eben die an die Öefchwornen zu richtenden, 
auf bie Zurechnung zur Schuld fich beziehenden ragen normirt werden, theils 
aus der amtlichen Sormularienfammlung, worin (S. 65) befondere Fragen 

über das Dafein oder den Mangel der Zurechnungsfähigkeit aufgenommen 
wurden. . 

Man Eönnte aus der Saffung der $6. 328 bis 330 den- Schluß zu ziehen 
verfucht fein , daß die Goſchwornen darüber zu befragen feien, ob bie der An: 
Elage zum Grunde liegende That unter den Begriff eines anderen Verbres 
"end oder eined Vergebene ober einer Webertretung falle, oder in eine an⸗ 

dere Art besfelben Verbrechens übergehe, oder ein Verbrechen anderer Gattung 
begründe, daß alfo den Gefchwornen dadurch die Enticheidung von Rechtsfra⸗ 
gen zugewiefen fei. Allein diefe Auffaffung märe ganz irrig. Vielmehr Tiegt die 

Beurtheilung, ob einer der eben erwähnten Bälle eingetreten oder wenigſtens in 
der Verhandlung behauptet und einigermaßen wahrfcpeinlich gemacht worden fei, 
dem Gerichtshofe ob, um darnach zu ermeflen, ob genügende Veranfaflung zur 

Stellung von eventuellen Zufaßfragen vorhanden fei. Die Fragen felbft aber find 
keineswegs in der oben angebeuteten Weife zu ftellen, fondern nach der Analogie 

des 8. 824 nur darauf zu richten, ob folche thatfächliche Umſtaͤnde vorlie- 

gen, welche, falls die Frage bejaht würde, den Begriff der oben erwähnten 

anderen Gefeßesübertretungen zu begründen vermöchten. Es ift died auch in 
dem oben mitgetbeilten amtlichen Formular der Sragenftellung für den Ball, 
daß das Verbrechen des Mordes, auf welches die Anklage gerichtet war, durch 
das Hinwegfallen oder die Unerweislichkeit der mörderifhen Abficht in das 

Verbrechen des Todtfchlages Überginge, durchgeführt, indem die Fragen an 
die Geſchwornen, ohne diefe gefeplichen Bezeichnungen zu erwähnen, fo ge- 
ftellt find, daß die Geſchwornen unter der einen oder anderen Vorausfegung 
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Was nun die Quellen ber vou den Befhwornen abzugeben- 
den Entfheidung anbelangt, fo geht zwar die öfterreihifche Straf: 

in der Anflagefchrift enthalten find oder fich bei der Verhandlung herausgeftellt Haben, in 
die Hauptfrage mit aufzunehmen; biefe Frage ift jeboch dahin zu richten, ob fich ber 

Angeklagte des Berbrechens, welches den Gegenfland der Anklage bildet, fchulbig 
gemacht habe. Nach den amtlichen Sormularien (Befehe, die Abänderungen bes 1. und 

2. Theiles des St. ©. DB. von 1813 betreffend, nebft den Formularien und Regiſter 

München 1849 (Chriſtian Kaiſer) S. 196 und 197) müſſen die Fragen an die Ge⸗ 
ſchwornen in folgender Weiſe lauten: „Iſt der Angeklagte N. N. ſchuldig, das Ber: 
brechen (des Kindesmordes bes ausgezeichneten Diebſtahles, des Mordes, des Rau⸗ 

bes 1. Grades, der Brandlegung 2. Grades u. dgl.) dadurch begangen zu haben, daß 
er — — — — (folgen die weſentlichen thatſächlichen Umſtaͤnde) — In den Mo: 
tiven des baieriſchen Juſtizminiſters Heintz, womit der Entwurf des Geſetzes der 

Abgeordnetenkammer vorgelegt wurde, heißt es hierüber: „Es iſt weder ausreichend, 

bie bloße juriſtiſche Bezeichnung bes Verbrechens in die Frage aufzunehmen, noch genügt 
es, bie Schulbfrage in bie einzelnen factifchen Beziehungen aufzulöfen, ohne zugleich 
ber gefeblichen Merkmale des DBerbrechens zu erwähnen. Denn im erften Falle hätte 

man Feine beruhigende Ueberzeugung darüber, ob die Gefchwornen die Thatfache rich 

tig unter das Geſetz fubjumirt haben, im zweiten Falle Dagegen würde dieſe Subfum: 

tion dem Affifenhofe allein anheimfallen, weldyer fobann, der Idee des Schwurgerid: 

tes gerabezu enigegen, ben Ausipruch über bie That: und Rechtsfrage zugleich (2) in 
feiner Hand hätte. Dephalb wird die Frage am zweckmäßigſten nur fogeftellt werben 
fünnen, daß ber gejeßliche Begriff des Verbrechens und die wefentlichen thatfächlichen 

Beziehungen in bie Frage mit aufgenommen werben, weil nur aufdiefe Weife bie Ge⸗ 
wißheit gewonnen wird, daß die Geſchwornen in ihrer Antwort die Bedeutung der Ans 
klage richtig erfaßt und diefer gemäß ihren Ausfpruch gegeben haben. Dem Aſſiſen⸗ 

hofe bleibt übrigens, im Falle die Gefchwornen dieſe Frage bejahen, bei feiner Ent: 

ſcheidung immer noch die weitere Prüfung darüber vorbehalten, ob auf die That das 
Strafgefeb, auf welches die Anklage Bezug genommen Bat, oder ein anderes anzus 

wenden, ober ob biefelbe, als burch Fein Strafgefeß verboten, für firaflos zu erflären 

und in Folge deſſen der Angeflagte von der Strafe freizufprechen ſei.“ Mir fcheint 

hierin ein großer Widerfpruch zu liegen. Wenn bie Befchwornen ausgefprochen haben, 

daß der Angeklagte eines beftimmten Verbrechens (3. B. des Mordes) ſchuldig fei, wie 

ann dann noch eine Prüfung des Affifenhofes darüber zuläffig fein, ob die thatfächlis 

chen Momente, welche in ber an bie Geſchwornen gerichteten Frage enthalten fint, 

auch bie Momente des Verbrechens bilden? Ich glaube daher, daß der vom ber öfter: 

teichifchen Geſetzgebung eingefchlagene Weg, welcher die Subfumtion ber von ben Ge: 

fchwornen als erwieſen anerkannten Thatfachen unter das Belek ausfchließend dem 

Berichtshofe zuweiſet, den Vorzug verbient. 
Noch abweichender find die Beflimmungen ber braunſchweigiſchen St, Pr. O. 

vom 22%. Auguft 1849 über biefe wichtige Frage. Diefes Gefeh , welches überhaupt in 

vielen Buncten fi dem englifchen Rechte mehr als dem franzoͤſiſchen anzu 

fchließen verfuchte , geht von der Auficht aus, daß es in der Regel ben Gefchwornen 

obliege , burch Ihren „als Stimme des Baterlandes geltenden? Spruch nicht bloß das 

eigentlich Thatfächliche feftzuftellen,, ſondern auch bie juriftifche Qualiſication bes That⸗ 
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proceßordnung in Uebereinſtimmung mit der franzöſiſchen und mit allen neue⸗ 
ren deutſchen Geſetzgebungen von dem Grundſatze aus, daß die Geſchwornen 
über die Gründe ihrer Ueberzeugung keine Rechenſchaft ab» 
zulegen, fomit (im Gegenfage zu den Richtercollegien der Bezirks⸗Collegial⸗ 
und Landesgerichte) Feine Entfcheidungsgründe auszufprechen verpflichtet find, 

und daß fie bei ihrem Ausfpruche über die ihrer Beurtheilung unterliegende 

Schuld» oder Thatfrage an Feine pofitiven Beweisregeln über die 
Vollſtaͤndigkeit und HinlänglichEeit eines Beweiſes und über die Kraft der 
einzelnen Beweismittel, an Beine gefeglihe Beweistheorie gebun— 

denfeien ($ 382). Allein, fo fehr diefe Entbindung der Geſchwornen von 

gefeglichen Beweisregeln und von ber Abgabe von Entfcheidungsgründen in 
der Natur des Geſchwornengerichtes gegründet ift, fo würde man doch fehr 
irren, wenn man glauben wollte, daß die Geſchwornen bei ihrem Ausfpruche 

nur einem dunklen, unflaren Gefühle zu folgen brauchen, daß fie fich bei 

Beantwortung ber Frage, ob fie von der Schuld oder Nichtfchuld des Ange⸗ 

klagten überzeugt feien, nur von einer Art von Inſtinct leiten Taffen follen. 

Das Geſetz macht vielmehr die Gefhwornen wiederholt ($$. 318 und 332) 

darauf aufmerkfam, daß fie alle gegen und für ben Angeklagten vorgebrachten 

Beweismittel, alle Anfchuldigungs- und Entfchuldigungsbemweife forgfältig und 

gewiffenhaft prüfen und nur nah der durch diefe Prüfung der Be— 

beftandes auszufprechen, fomit zu entfcheiben ‚ ob in dem concreten Falle das angefchuls 

bigte Verbrechen zu erbliden fei ober nicht. „Allein,» heißt es in bem ftänbifchen Commiſ⸗ 

Ronsberichte über den Entwurf ber St. Pr. O., „dies kann Doch nur das regelmäßige 
Berfahren bezeichnen. Denn, wenn die Gefchwornen über die Einzelheiten des Thatbe⸗ 

flandes einig find, jedoch über bie rechtliche Würdigung unter ihnen Bedenken und vers 
ſchiedene Anfichten entflehen, fo iſt e8 angemefien und nothwendig, auf ein geeignetes 
Auskunftsmittel Bedacht zu nehmen. Das Beifpiel Englands” (die Unterfcheidung zwi⸗ 

ſchen dem general und special verdict) „kann hier zum Anhaltspunce dienen.” — 
— Die Geftattung, daß fich die Gefchwornen, welche nach dem braunfchweigi- 

Then Gelege, wie in England, ein Schuldig nur durch Stimmeneinhelligfeit aus⸗ 
fprechen und überhaupt nur einen einftimmigen Wahrfprucdh abgeben dürfen, auf ein 
Special⸗Verdict befchränfen, „ift unerlaͤßlich, wenn man nicht Gefahr laufen will, ges 
tade in verwidelten Fällen die Geſchwornen zu verkehrten Wahrfprüchen zu bringen.» 
Die braunſchweigiſche St. Pr. D. verfügt daher im $. 140: „Die Hauptfrage 
fol dahin gehen, ob der Angeklagte ſchuldig ſei? Dabei ift das Verbre⸗ 
hen nach feinen gefegligen Merkmalen anzugeben mit Hinzufügung 
bes Ortes umd ber Zeit ber Begehung. Können fi bie Geſchwornen über diefe Frage 
nicht einigen , fo find fie berechtigt, den Thatbeftand des in Frage ſtehenden Bergehens 

in befien einzelne Beftandtheile von dem Gerichtshofe auflöfen zu laſſen und über 
die hiernach gebildete Reihe von Ginzelfragen fpecielle Wahrfprüde abzus 
geben.” 
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weismittel gewonnenen innerflen Ueberzeugung ihren Auß 
fpruch über die Schuld oder. Nichtfchuld des Angeklagten fällen follen*). 

Die Gefchwornen haben demnach die Pflicht, alle in der Hauptverband: 

fung gegen und für den Angeklagten vorgeführten Beweismittel in Anfehung 
ihrer Glaubwuͤrdigkeit und Beweiskraft fomohl einzeln, ald auch in ihrem in- 

neren Zufammenhange mit Ruͤckſicht auf die in Vernunft und Erfahrung ge; 

gründeten natürlichen ®efeße und Regeln der Gewißheit forgfältig zu prüfen 
und abzumägen und die ihrer Beurtheilung unterliegenden Thatfachen nur 
dann ald erwielen zu erklären, wenn fie mit Ruͤckſicht auf die Glaubwuͤrdig⸗ 
Feit der einzelnen Beweismittel fowohl, ald auf das Sneinandergreifen und 
Die gegenfeitige Unterftügung derfelben die volle innere Ueberzeugung von der 

Wahrheit jener Thatfachen erlangt haben. Es verfteht ſich von felbft, daß die 

Geſchwornen bei der Zählung ihres Wahrfpruches nur auf dasjenige Rückſicht 
zu nehmen haben, mas in ber Hauptverhandlung vorgefommen ift, daß fie 

alfo ihrer Pflicht zuwiberhandeln würden, wenn fie ihren Ausſpruch auf bloße 

Privatwiſſenſchaft gründen wollten. Sie müffen fi) ganz befonders den Grund⸗ 
fag vor Augen halten, daß dem Anklaͤger, fei ed der Staatsanwalt oder ein 

Privatkläger, d’e Pflicht der Beweisführung rückſichtlich aller nicht von dem 

Angeklagten felbft zugeftandenen Anfhuldigungsthatfachen obliegt, und daß 
fie ein Schuldig nur dann ausfprechen dürfen, wenn nad) ihrer Ueberzeugung 

der Beweis diefer Ihatlachen volllommen hergeftellt ift. Wenn auch die Ge 

ſchwornen Eeine Gründe ihrer Entfcheidung abzugeben verbunden find, fo fol: 

fen fie doch fich felbft die Gründe ihrer Ueberzeugung möglichft Elar zu ma: 
hen fuchen, um nicht in den Fehler einer Entfcheidung nach einem dunklen 

Gefühle, deflen Gründe fie fich felbft nicht anzugeben vermögen, zu verfallen. 

Der Angeklagte ift daher nur dann für fchuldig zu erklären, wenn nach der 

innerften Ueberzeugung der Geſchwornen der Beweis bergeftellt ift, daß die 
in Frage ftehende ftrafbare That gefchehen fei, und daß der Angeklagte die 

felbe entweder felbft verübt, oder als Urheber , Mitfchuldiger oder Theilneh- 

*) Zu diefer wiederholten Hinweifung barauf, daß die Ueberzgeugung ber Geſchwornen 

fi anf die forgfältigfie Prüfung allee Beweismittel gründen müffe, liegt gewiß ein 

Borzug ber Faſſung der 65. 318 und 332 des dfterreichifchen Geſehes im Verglei⸗ 
he mit jener der oben (S. 530 und 531) mitgetheilten Artifel 312 und 342% des Code d’in- 

struction criminelle. Mehrere neuere beutfche Gefebe, insbefondere das baierifche 

Geſetz 66. 110 und 171, das badiſche Geſetz vom 17. Februar 1849 6. 32, das 

kurheſſiſche Gefeh vom 31 October 1848 99. 296 und 320, das hanno ve riſche Be 

feß vom 24. December 1849 (5. 35 und 114 und der thüringifche Entwurf 55.281 
und 289 enthalten eine gleiche Anweifung der Gefchwornen , wie das öfterreichifche Ger 
feß. Die preußifche Berorbnung vom 3. Jänner 1849 enthält gar keine Inftrucion 
für die Gefchwornen, fonbern nur im $. 97 eine ſehr ungefchidt abgefaßte Cides⸗ 

formel, 
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mer dazu mitgewirkt ober baran Theil genommen habe. Es wäre insbeſon⸗ 
dere ein großer Irrthum zu glauben, daß zu dem Ausſpruche: „Nichtſchul⸗ 
dig? Die Ueberzeugung von ber Unſchuld des Angeklagten erforderlich fei. 

Dos Geſetz hat fich vielmehr in der Inftructien für die Geſchwornen ($. 382) 

abfichtlich nicht des Ausdruckes: „Ausſpruch (der Gefchwornen) über die Sſchuld 

oder Unfhuld des Angeklagten ,” fondern des Ausdruckes: „Ausfpruch über 
die Schuld oder Nichtfchuld des Angeklagten” bedient, um jeden Zweifel bar. 
über zu befeitigen, daß zu einem auf Nichtfchuldig Tautenden Wahrfpruche der 

Geſchwornen ſchon der Mangel ber vollftändigen Ueberzeugung von der Schuld 
des Angeklagten, fomit der Mangel eines zureihenden Beweiſes der Anfchuldi: 
gungsthatfachen genügt, wenn gleich der Angeklagte die. gegen ihn vorliegen: 

den Verdachtögründe nicht zu entkräften vermochte. Uebrigens iſt es eine aus 
der Natur des Strafverfahrens fich ergebende Folgerung, daß für Entſchul⸗ 
digungsthatfachen (z. B. mangelnde Zurechnungsfähigkeit, Nothwehr u. dgl.) 
ein fo ſtrengkt Beweis, wie für Anfchuldigungsthatfachen, nicht erforderlich 

ift, und daß jene ald vorhanden angenommen werden Eönnen, wenn fie fi) 

auch nur nach den Umftänden des Falles als fehr wahrfcheinlich darftellen. 
Das Geſetz begnügt fich jedoch nicht damit, die Geſchwornen auf die 

Entfcheidung ber That» oder Schuldfrage zu beichränfen und darauf hinzu- 
weifen, daß fie ihre Ueberzeugung nur aus der gewiflenhafteften Prüfung 
aller für die Schuld des Angeklagten oder zu Gunften besfelben vorgebrach- 
ten Beweismittel zu fehöpfen haben. Es warnt fie noch insbefondere vor je: 
ner gefährlichen Ueberfchreitung ihred Wirkungskreiſes, welche dann einträte, 
wenn fie, anftatt fih auf die Beantwortung der Sragen über die ber An: 
klage zum Grunde liegenden oder aus der Verhandlung hervorgegangenen That: 
fachen zu befhränfen, in das den Richtern vorbehaltene Gebiet der Anwen: 
dung des Gefeges übergreifen und mit Rückſicht auf die gefeglichen Folgen, 
welche ihr Ausſpruch über die Thatfrage nach fich ziehen kann, einen mit ihrer 
innerften Ueberzeugung von der Wahrheit oder Unmwahrheit der in Srage fte: 

henden Thatfachen nicht übereinftimmenden Wahrfpruch fällen wollten ($.332). 

Nicht die Geſchwornen, fagt das Sefeg, fondern nur die Richter 

find berufen , die gefeglihen Bolgen auszufprechen, welche den Angeklagten 
im alle feiner Schuldigerflärung treffen. Die Gefchwornen würden daher 
ihrer Pflicht gerade zumwiderhandeln, wenn fie aus Rückſicht auf die gefeß- 
Tihen Folgen ihres Ausfpruches (z. B. auf die Verurtheilung des Angeflag- 
ten zur Zodesftrafe), obfhon fie von der Schuld des Angeklagten durch die 
vorgeführten Bemeife vollfommen überzeugt find, aus mißverftandenem Mitleid 
ein Nichtſchuldig ausfprechen wollten ; fie würden badurch nicht nur der übernom: 

menen Eidespflicht untreu werden, fondern auch das Intereſſe der bürgerli: 

hen Gefellfchaft, welches die Beftrafung aller einer Gefegesübertretung 

Schuldigen fordert, auf das Empfindlichfte verlegen. Noch tadeln swerther 
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wäre es, wenn fich die Gefchwornen bei der Beantwortung ber an fie geſtell⸗ 

ten Sragen durch ihre Meinung über die Recht oder Zweckmaͤßigkeit bes 

Strafgefeged oder über die Härte der von demfelben angedrohten Strafe be 

flimmen ließen und fich fo in völliger Verkennung ihrer Stellung und ihres 

Berufes zu Richtern über das Gefeg aufwerfen würden. Die öſterreichiſche 

Strafproceßordnung verwirft alfo auf das Beftimmtefte jene zuerft in$rank 

reich, in neuerer Zeit aber auch von einigen deut ſchen Schriftſtellern auf- 

geftellte Lehre von der fogenannten Allmacht der Jury (omnipotence 

du jury), wornach diefelbe berechtigt fein foll, nicht nur über ben objectiven 

und fubjectiven Thatbefland und die juriftifhe Qualification, fondern auf 

darüber zu entfcheiden, ob das Geſetz für den einzelnen Ball paffe oder nicht, 

wodurd ber ©efeßlofigkeit Thür und Thor geöffnet würde ). 

*) In Frankreich iftes allgemein anerkannt, daß biefe Lehre von ber Allmacht per Jury 
mit dem beſtehenden Geſetze, beſonders mit ber Maren Vorfchrift ded Artikels 342, im 
entfchiedenften Widerfpruch flehe. Defienungeachtet wurbe biefe Lehre von demokratiſchen 

Bertheidigern und Schriftftellern ausgebeutet und nicht felten bewirkt, daß die Bes 
ſchwornen, wenn fie auch von ber Thäterfchaft des Angeklagten und ber pofttiven Strafs 
barkeit der That überzeugt waren, ein Nichtſchuldig ausſprachen. Das Geſetz vom 28. 
April 183%, wodurch die Geſchwornen ermächtigt wurden, in jeder Strafſache zu 

erflären, bag milbernde Umftände vorhanden feien, und zwar mit ber Wirkung, 
daß in Folge eines ſolchen Ausſpruches der Gerichtshof bie im Geſetze angebrohte Strafe 

um einen Grad vermindern müffe und fogar um zwei Grade vermindern dürfe, hat 
dieſe Mebergriffe der Geſchwornen in das Gebiet der richterlichen Gewalt fanctionitt. 

In Deutfhland haben fich vorzüglih Leue und Temme als Vertheidiger ber 
Souveränität oder Allmacht des Befchwornengerichtes hervorgethan. „Die Geſchwor⸗ 

nen gehen,» fo fagen bie Vertheidiger diefer Anficht, „bei ihrer Entſcheidung von eis 

ner moralifchen und rein menfchlicden Beurtheilung ber Gandlung aus, fie ſtehen 
über und nicht neben dem Geſetze; fie werben nicht gefragt, ob ber Angeklagte der 
That überwiefen, fondern, ob er ſchuldig fei, und bies bedeutet, daß fie wid, 
wie die Richter, das Geſeßz allein, fondern au das Recht zu mweifen berufen fin. 

Ihr Schuldigausfpruch erflärt, daß der Angeflagte nicht bloß das poſitive Ge 
fe, fondern auch das Recht, d. h. die Moral, die Religion, die Volkefttte, vers 
fest Hat.? — Die Worte: „Die Geſchwornen ſtehen über dem Gefeher find allein 
hinreichend, die Berwerflichkeit dieſer Theorie in das hellſte Licht zu feßen, und es if 

unnöthig, auf die Folgen hinzuweiſen, welche die Anwendung berfelben für bie Straf: 
rechtspflege nach ſich ziehen müßte Mit Recht fagt Köftlin: „Keine größere Ge⸗ 
fahr für die Jury, als wenn man ihr zumuthet was über ihren Geſichtskreis hinausgeht. 

Nur burch weife Selbftbefchränfung ift die englifche Jury zu ihrem Glanz und ihrer Mad 
gefommen. Am allerwenigften follten daher Freunde des Inftitutes der fogenannten Als 

macht ber Jury das Wort reden, d. 5. den Sab aufftellen, daß es Sache der Jury 
fei, fi über das Geſetz zu flellen , diefes zu corrigiren,, zu mobifleiren, anzuwen⸗ 
ben ober nicht anzuwenden, je nach ihrem augenblicklich fich kundgebenden Rechtége⸗ 

fühle, mithin in bie gefeßgebenbe Gewalt und das Amt bes Begnabigers nach Belies 
ben überzugreifen und dadurch jeden georbueten Fortſchritt ber Wiſſenſchaft unmöglich 
zu machen.? 
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Mit diefer Beftimmung des Geſetzes ſteht es keineswegs im Wider 
fpruche,, daß die Geſchwornen nach $. 327 allerdings innerhalb beftimmter 

Graͤnzen, deren Erörterung der Erklärung diefes 8. vorbehalten bleiben fol, 
zur Entfcheidung über dad Dafein von Erfchwerungs: und Milderungsum⸗ 
fländen berufen find, denn eben die genaue Einhaltung der Graͤnzen, in welche 

das Gefeg dieſe Befugniß der Gefchwornen eingefchränft hat, fol durch die ° 

Vorfchrift des $. 852 den Sefchwornen zu. Gemüthe geführt werden. 

IV. Beweisverfahren. 

$. 319. 

Nach Beeidigung der Geſchwornen läßt der Vorfigende bei fonfti- 

ger Nichtigkeit das Verweifungserfenntniß und die Anklageichrift ver⸗ 

lefen. Der Borfitende kann den Inhalt diefer Actenftüde nochmals auf 

eine dem Kaflungsvermdgen des Angeklagten angemeffene Wetfe in Kürze 

vortragen. Er hat hierauf dem Angeklagten zu beveuten, daß er nun bie 

gegen ihn fprechenden Beweife vernehmen werde, und laßt fohin durch den 

Schriftführer die Zeugen und Sachverſtaͤndigen aufrufen. 

Hierbei, fo wie in Betreff der vorläufigen Entfernung berfelben 

aus dem Gerichtsfaale und des Verfahrens gegen ungehorfame Zeugen 

und Sacjverftändige, find die Vorfihriften der 98. 269 bis 274 zu beob- 

achten. 

Die öfterreichifche Gefepgebung weicht von den Beftimmungen der fran⸗ 
söfifhen St. Pr. O. wefentlich darin ab, baß diefe im Art. 315 nach der 

Vorlefung der AnElagefchrift und, bevor zum Aufrufe der Zeugen und Sach⸗ 
verftändigen gefchritten wird, dem ©eneralprocurator eine Entwicklung des 

Gegenſtandes der Anffage geftattet. Diefe Befugniß des Staatsanwaltes hat 
bei dem Umſtande, daß das franzöjifche Geſetz keineswegs auch dem Ange⸗ 

klagten erlaubt, fogleich nach der Erörterung des Staatsanwaltes feine Ver⸗ 
theidigung auseinanderzufegen, zu der Befürchtung Anlaß gegeben, daß die 

Geſchwornen von vorn herein, bevor fie noch die Beweidführung zu hören Ge⸗ 
legenheit hatten, gegen den Angeklagten eingenommen und zu eıner einfeiti- 

gen, dem Eindrucke der Vertheidigung hinderlichen Auffaflung des. Falles ver- 
leitet werben. Da dieſe Beftimmung des franzöfifchen Nechted die Gleichheit 
zwiſchen dem Staatsanwalte und dem Angeklagten in Beziehung auf bie pro⸗ 
seffualifchen Rechte entfchieden verleßt, hat die öfter reichifche Gefeßgebung 
dem Staatsanwalte in diefem Stadium des Verfahrens eine foldhe Ent« 

wicklung der Anklage nicht geftattet, fondern fi damit begnügt, den Vor⸗ 
fidenden des Schwurgerichtshofes, deſſen Unbefangenpeit mit Grund vor 

Birth, Strafproceß. 85 
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auszuſetzen ift, zu ermächtigen, wenn er es nach Vorleſung des Verweiſungt 
erEenntniffes und der Anklagefchrift nöthig findet, den Inhalt diefer Acten- 

ftücfe auf eine dem Faffungsvermögen des Angeklagten und der Geſchwor⸗ 

nen angemeffene Weife Eurz in mündlihem Vortrage zufammenzufaflen ®). 

$. 320. 

Der Borfigende vernimmt hierauf den Angeflagten und leitet die 

Vorführung der Beweismittel unter Beobachtung der in den SS. 272 

bis 284 enthaltenen Anordnungen. Das im $. 278 erwähnte Recht der 

Frageftellung fteht auch den Gefchwornen mit Einfchluß der Erfapge 

fhwornen, wie den Mitgliedern des Gerichtes, zu. 

Jeder der Gefchwornen, ohne Unterfchied ob er ein Haupt: oder Erfaß: 
gefchworner ($.316) ift, hat demnad) bas Necht, nachdem er dad Wort hiezu 

von dem Morfigenden erhalten hat, ragen an den Angeklagten, an Zeu: 

gen oder Sachverſtändige unmittelbar zu ftellen, wobei die oben (S. 452) 
dargeftellten Nückfichten zu beobachten find. In Fällen, in welchen die An- 

gaben von Sachverftändigen vorausſichtlich für die Entfcheidungen ber Ge: 

ſchwornen von befonderer Wichtigkeit find , wird der Vorſitzende es oft fogar 

zwedmäßig finden, nach erfolgter Ternehmung der Sachverftändigen die Ge: 
fhwornen zur Vorbringung der bei ihnen etwa noch vorhandenen Zweifel auf: 

zufordern, damit ihnen bie nöthige Aufklärung von den Sachverftändigen er: 
theilt werden Eonne. So wie die Gefchwornen in Beziehung auf die ragen: 

ftelung an den Angeklagten oder an Zeugen und &achverftändige den Mit: 
gliedern des Gerichtshofes gleichgeftellt find, ebenfo fteht ihnen auch, gleich 

jedem Richter, das Recht zu, den Morfigenden zur Vornahme von Hand: 
fungen (3. B. Vorladung von Zeugen oder Sachwverftändigen, Vornahme 
eined Augenfcheines und dgl.) aufzufordern, wenn diefelben geeignet erſchei⸗ 

nen, Aufklärung über einzelne für die Beurtheilung ber Sache erheblice 

Umftände herbeizuführen. Dem Rorfigenden fteht Eraft der ihm durch den 

*) Das baterifche Gefeb vom 10. November 1848 6. 149 ftellt es dem Staatsan: 
walte frei, nach Borlefung der Anklagefchrift die Beweismitel zur Durchführung der 
Anklage furz zu bezeichnen, räumt jedoch dem Angeklagten ober befien Bertheibiger 
in Beziehung auf die Vertheidigungsmittel dieſelbe Befugniß ein. Dasfelbe verfügt das 

mwürtembergifche Gefeh vom 14. Aug. 1849 $. 120. Dagegen haben das heſ— 

fifche Geſetz vom 28. October 1848 $. 138, das kur heſſiſche Geſetz vom 31. Oct. 
1848 5. 299, das naffauifche Geſetz F. 135, die braunſchweigiſche St. 
Pr. DO. $. 130 ımd das Hannoverifche Geſetz vom 24. December 1849 6. 85 

fih dem franzoͤſiſchen Mechte angefchloffen. Die preuß. Verordnung vom 3. Jänner 

. 1849 enthält hierüber Feine Beſtimmung. 

U» 



$. 388 eingeräumten biscretionären Gewalt die Entfcheidung zu, db einer 
ſolchen Aufforderung Folge zu geben fei ober nicht. 

V. Borträge der Parteien. 

$. 321. 

Nach Beendigung des Beweisverfahrens werben der Staatsanwalt 

und der Angeklagte und deſſen Vertheidiger in der in dem $. 285 be- 

fimmten Reihenfolge gehört. Ihre Ausführungen haben fi hier auf 

die thatfächlichen Ergebniffe der Hauptverhandlung, foweit fie dem Aus- 

fprudde der Geſchwornen zum Grunde zu legen find, zu befchränfen, 

Erörterungen der Ergebniffe der Hauptverhandlung, foweit fie der Ent⸗ 

ſcheidung bes Gerichtshofes unterliegen, find einem fpäteren Zeitpuncte 

($. 341) vorgubehalten. 

Da das öſterreichiſche Necht dem Privatbetheiligten die Anſchließung an 
das Strafverfahren nur im Intereſſe ſeiner privatrechtlichen Anſpruͤche ge⸗ 

ſtattet, iſt es nur conſequent, daß nach Beendigung des Beweisverfahrens 

und vor dem Wahrſpruche der Geſchwornen, ſomit uͤber die Schuldfrage, zwar 
der Staatsanwalt oder der Privatankläger und der Angeklagte ſowehl als 

deſſen Vertheidiger, keineswegs aber der Privatbetheiligte, wenn er ſich auch 

dem Verfahren angeſchloſſen, gehört werden. Ueber die Einrichtung der von 

den Parteien zu haltenden Vorträge gelten alle oben (&. 466 — 468) ge: 

machten Bemerkungen. Von befonderer Wichtigkeit ift es jedoch, daß im Ver⸗ 

fahren vor Geſchwornen die nach Beendigung des Beweisverfahrend von dem 
Ankläger und dem Angeklagten oder deffen Vertheidiger zu haltenden Reden 

ſich nicht, wie bei den Bezirfs-Collegialgerichten, auf da6 Ganze der thatſaͤchli⸗ 
den und rechtlichen Beurtheilung des in Frage ftehenden Verbrechens ober 

Vergehen ausdehnen dürfen, fondern fich zunächft auf die der Prüfung der 

Geſchwornen unterliegenden, die Schuldfrage erfchöpfenden Thatfachen und 
Umftände befchränfen müflen. Die Gefehwornen follen nur über die Schuld- 

frage entfcyeiden, die Anwendung des Gefeges ſowohl rückfichtlich der rechtli⸗ 

Gen Qualification der That als auch der dafür zu verhängenden Strafe fteht 
nicht ihnen , fondern nur ben Mitgliedern des Gerichtöhofes zu; ja, das Ge⸗ 

ſetz will, daß die Geſchwornen ihren Wahrfpruch ohne Ruͤckſicht auf die ge⸗ 

jeglichen Folgen desfelben abgeben. ($. 332). Es kann daher weder bem 
Staatsanwalte noch dem Vertheidiger geftattet fein, in diefem Stadium des 

Verfahrens, in welchem es fich weſentlich darum handelt, auf die Geſchwor⸗ 
nen einzuwirfen und ihre Ueberzeugung von der Schuld oder Nichtſchuld des 

Angeklagten zu begründen , auf Erdrterungen bes fogenannten Nechtöpunctes 
85* 
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einzugehen and durch bie) Hereinziehung der Frage über bie Größe der bem An: 
geflagten drohenden Strafe die Unbefangenheit der Geſchwornen zu beirren. 
Die in dem zweiten Theile der gefeßliden Inſtruction für die Beſchwornen 
($. 832) enthaltenen Beftimmungen würden dadurch geradezu illuforifch wer: 
den. Der Vorfigende hat daher nicht nur das Recht, fondern die Pflicht, 

jede Abirrung der Parteienvorträge auf das Gebiet der Rechtsfrage zu ver 
hindern ®). Erft, wenn die Geſchwornen einen auf Schuldig lautenden Wahr: 
ſpruch gefällt haben, ift es an der Zeit, über die Anwendung des Gefeges auf 

die von den Geſchwornen ald erwielen anerfannten Thatſachen zu fprecen. 

($. 311.) Daß der Vorfigende jedem Verſuche, die Geſchwornen über ihren 

eigentlichen Beruf und die Gränzen ihrer Wirkfamkeit irrezuführen, insbe 

fondere einer Entwicklung der Theorie von der Allmacht der Geſchwornen kraͤf 
tig entgegenzutreten verpflichtet ift, ergibt ſich aus dem oben (S. 543 und 544) 
Geſagten von felbft. 

v1. Vortrag des Vorfigenden und Yragenftellung 

an die Sefhwornen. 

$. 322. 

Der Vorfigende erflärt alddann die Verhandlung für gefchloffen. Er 

faßt die wefentlichen Ergebniffe der Hauptverhantlung in einer gedräng- 

ten Darftelung zufammen, führt in möglichfter Kürze die für und wider 

den Angeklagten fprechenden Beweife auf, ohne jedoch feine eigene 

Anfiht darüber kundzugeben; ex macht die Geſchwornen auf 

ihre Pflichten im Allgemeinen , und indbefondere auf die gefeglichen 

Borfchriften aufmerkſam, weldye bei ver Beurtheilung der Thatfrage etıwa 

in Betracht kommen. 

Bekanntlich find die Anfichten über die Zwedinäßigkeit des Vortrages 

des Vorſitzenden am Schluffe der Verhandlung, bed fogenannten Refume, ſehr 

verfehleden. In England, wo jene Eiferfucht auf den Einfluß ber unab: 

bängigen Richter auf die Geſchwornen, die fih auf dem Continente vielfach 
Eundgibt, zum Wohle der Gerechtigkeit nie Eingang fand, faßt der vor- 
figende Richter am Schluffe der Verhandlung die weientlihen Ergebnille 

derfelben zufammen, erklärt den Geſchwornen den Inhalt der Anklage fo wie 

*) Dasfelbe gilt in Frankreich, wo ber Gaffationshof ausprüdlich das Recht bes Por: 
fipenden anerlannte, bem Vertheidiger die Discuffion bes Rechtopunctes vor ben Ge⸗ 

ſchwornen zu verbieten. (Spruch vom 20. Mat 1831.) Schr lebhaft ſpricht ſich and 
Lacuisine, du pouvoir judiciaire p. 89% in bemfelben Sinne ans. 



die gefeglichen Beftimmungen, welche in dem einzelnen Falle ruͤckſichtlich des 
Thatbeftandes in Wetracht Formen, und erwähnt insbefonbere das Weſent⸗ 
lie der beiberfeitigen Beweisführung. Er feßt den Geſchwornen auseinander, 
was jebem Theile nach den Beweisregeln im Einzelnen auszuführen gelungen 
ift, erörtert auch die Glaubwürdigkeit der vorgebrachten Beweismittel und er⸗ 
färt ihnen die Brage, welche fie zu beantworten haben, wobei er in der Regel 
feine Anficht über da8 Enbergebniß der Beweisführung in dem einzelnen Falle 
zuruͤckhaͤlt 9). 

Die franzdfifche Geſetzgebung hat dieſe Hebung ſchon im J. 1791 
aufgenommen (Gefeg vom 16.—29. Sept. 1791 Tit. 7 Art. 19) und ſeit⸗ 
dem unverändert ſowohl in Dem Code vom 3. Brumaire des 3. IV (Art. 872), 
ald auch in der St. Pr. D. von 1808 (Art. 336) beibehalten **). Der Cafs 

fationshof Hat das Resume bed Affifenpräfidenten durch wieberholte Ausfprüche 

(18. Dec. 1823; 14. Dctober 1831; 22. December 1848) für einen fo we⸗ 

ſentlichen Beſtandtheil ded Verfahrens erklärt, daß deſſen Unterlaffung die 

Nichtigkeit des Verfahrens zur Folge hat. Zugleich wurde wiederholt aner⸗ 
kannt, daß der Aſſiſenpraͤſident in Beziehung auf den Inhalt feines Vortra⸗ 

ges nur feiner Einficht und feinem Gewiſſen zu folgen hat und, ben einzigen 

doll ausgenommen, daß er neue Thatfachen oder Beweismittel vorbrächte, 

einer Eontrolle als jener ber Deffentlichkeit unterliegt. Ja, felbft in Faͤllen, in 

weihen der Aflifenpräfident feine perfönliche Anſicht über den einzelnen Fall 
Har ausgefprochen, wurde darin Fein Nichtigfeitögrund erkannt. (Sprüche 
vom 28. April 1820 und vom 28. Mär; 1845.) 

*) Stephen, engl. Strafrecht und Strafverfahren (über. von Mühry) ©. 599; 

Glaſer, das engliſch⸗ſchottiſche Strafverfahren S. 133. Ich felbft Habe wiederholt 
Berbandlungen in London beigewohnt, mwobel ber vorfißende Lord⸗Richter, welcher 
bie Zeugenausfagen flenographifch notirt Hatte, ben wefentlichen Inhalt aller Zenger⸗ 

ansfagen, zum Theile unter wörtlicher Anführung berfelben, wieberholte und in bie 
genaueſte Kritik derfelben einging. 

*9) Der Art. 336 bes Code d’iustr. crim. lautet: Le president resumera l’affaire. Il 
fera rernarquer aux jures les principales preuves pour ou contre l’accuse. — Ueber 
die Bedeutung dieſer Borfchrift und die Praris der Gerichte f. Sebire et Carte- 

ret, encyclopedie du droit, VII. Vol. p. 132 — 1375 Morin, dictionnaire du 
droit eriminel p. 2275 Lacuisine, traite du pouvoir judiciaire dans la direc- 

ion des debats p. 404-412 (enthält eine fehr warme Vertheidigung bed Resume) s 

— Nittermaiers Aufſatz in ber Zeitfchrift: Der Gerichtsfanl , Jahrg. 1869 L 
Band S. 30-36 (gegen basfelbe) und bie treffende Enigegning bes xheinpreuß. 
Appellationsgerichtsrathes Schlink in berfelben Zeitfchrift 1849 1. Band S. 363 — 
3675 — Materialien zur Reviflon der rheinpreußifchen - Strafprocegorbnung (von 
Ruppenthal), Köln 1848, S. 247-254 (gegen basfelbe); — Schweibdler, 

Anleitung zum Studium des öffentlichmündlichen Strafverfahrense 2. Theil, Seite 

163 u. ff. . 



Die Schwierigkeit eined ganz unparteiifhen Resume und die Gefahr, 

daß die mehr oder minder durchblickende Meinung des Aflifenpräfidenten auf 

den Entfchluß der Geſchwornen einen beflunmenden Einfluß üben Fönnte, rief 

auch in Frankreich Gegner, dieſes Inſtitutes hervor *) und bewirkte, daß bad: 

felbe in Belgien dur das Geſetz vom 19. Juli 1881 aufgehoben wurde. 

Unter den neueren beutfchen Öefegen haben jene von Preußen (vom 3. 

Jänner 1849 $. 100), von Heffen-Darmftadbt $. 168, Naffau 

$. 161, Württemberg $. 153, Baden $. 34, Kurheſſen $. 315 und 

Haunover $. 105, fo wie der thüringifche Entwurf $. 285 die Be: 

flimmungen des franzöfifchen Nechtes, wie fich diefelben durch die Praxis ge: 
flalteten, aufgenommen. Nur die braunfhweigifhe St. Pr. D. hat 
den zufammenfaffenden Vortrag des Affifenpräfidenten ganz ausgefchloffen, 

und das baierifche Sefeß vom 10. November 1848 $. 171 denfelben dar: 

auf befchränke, daß der Vorfigende den Gefchwornen nur die Merkmale, 

welche dad Gefeg zum Thatbeflande der ben Gegenftand der Anklage bilben- 

den Uebertretung fordert, auseinanderfegen und diejenigen Puncte, auf welde 

fie ihre Aufmerkfamkeit vorzüglich zu richten haben, bezeichnen foll, ohne 

jedoch in die Beweife der Thatſachen einzugeben. 
Die Gründe, welche gegen das Resume geltend gemacht werden, beru: 

ben nur auf der fhon oben erwähnten Beforgniß, daß die von dem Worfigen: 

den des Schwurgerichtshofes mehr oder weniger deutlich zu erfennen gegebene 
Unficht desfelben über das Ergebniß der beiderfeitigen Beweisführung auf.die 
Geſchwornen mädtig einwirken und die völlig unabhängige und felbftftändige 
Entfcheidung derfelben auf Grund ber vorgebrachten Beweife beeinträchtigen 
werde. Allein abgefehen davon, daß diefe Beforgniß auf einer nicht gegründe: 

ten Eiferfucht gegen jeden Einfluß des Nichterd auf die Gefchwornen beruht, 
fpriht auch für die Weibehaltung des Resume bie hohe Wichtigkeit dieſes 

Vortrages für die Geſchwornen, bei welchen in der Regel, befonderd wenn fie 

der Landbevölferung angehören, jene Uebung und Fertigkeit nicht voransge: 
fegt werden Eann, die nothwendig ift, um in verwicelteren Fällen ober bei 
länger dauernden Verhandlungen eine vollftändige und richtige Auffaffung 

der Sachlage und der vorgeführten Beweife zu fichern. Von nicht geringerer 

Bedeutung ift e6, daß dadurch dem MVorfigenden die Gelegenheit gegeben iſt, 

allen in den Parteivorträgen enthaltenen abfichtlichen oder unabfichtlichen Ent- 
ftellungen der Thatfachen entgegenzutreten und von feinem unparteüifchen, nur 

die Erforfhung der Wahrheit bezweckenden Standpuncte die Dinge in ihrem 

wahren Lichte darzuftelen. Ganz unerläßlich erfchien jedoch diefer Vortrag 
des Vorfigenden gegenwärtig bei der Einführung des Gefchwornengerichtes, 

*) Der bebeutendfle Gegner bes Rösume in Frankreich iſt der ausgezeichnete Faustin 
Helie in ber Gazette des tribunaux vom 25. Jänner 1843, 
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indem e8 höchft gewagt wäre, die Geſchwornen ohne alle richterliche Leitung 
nad Anhörung der Parteivorträge ganz fich felbft zu überlaffen. Aus dieſen 
Gründen entftand die Anordnung des dfterreichifchen Geſetzes. 

Welche Eigenfchaften foll der Vortrag des WVorfigenden haben? Nach 

der DVorfchrift des Geſetzes fol er eine gedrängte, aber Elare und Tichtvolle 
Darftellung der in der Verhandlung vorgebrachten Anfchuldigungs- und Ent- 
ſchuldigungsbeweiſe enthalten und mit großen Zügen gleihfam eine Skizze der 

ganzen Hauptverhandlung liefern. Nicht alle Einzelheiten, fondern nur die wich⸗ 
tigften Momente hat der Vorfigende dem Gedächtniffe der Geſchwornen zurüc 

zurufen und ihnen eben dadurch ihren Ausſpruch zu erleichtern. Seine Darftellung 
muß daher vor Allem wahr, treu und unparteiifch fein ; fie muß die thatfäch- 

lichen Momente genau fo, wie fie in der Verhandlung vorfamen, wiedergeben, 
fih forgfältig der Vorbringung neuer Thatfachen oder Gründe enthalten *) 
und weder für, noch gegen den Angeklagten Partei nehmen. Der Vorfigenbe 
ſoll fi) fo viel ald möglich hüten, eine Anſicht über das Ergebniß ber beider: 

feitigen Beweisführung oder über die Schuld des Angeklagten auszufprechen, 
um nicht die Ueberzeugung der Geſchwornen zu beftimmen ; er fol nicht ent⸗ 

ſcheiden, fondern nur ruhig, leidenſchaftslos und mit dem Ernft der Wahrheit 

ein treued Bild der Hauptzüge der Verhandlung liefern. Es liegt ihm jedoch 

allerdings ob, Webertreibungen der Anklage oder der Vertheidigung, Entſtel⸗ 
lungen von Thatfachen, falfche Schlußfolgerungen u. dgl. hervorzuheben und 

die Geſchwornen dadurch zur richtigen Erfaffung der Wahrheit hinzuleiten. 

Außer diefer wahrheitögetreuen Wiederholung der mefentlichften that⸗ 
ſächlichen Momente der Anklage und Wertheidigung hat der Vorfigende auch 

die Verpflichtung, die Geſchwornen nicht nur im Allgemeinen über die ihnen 

nach den 86. 318 und 332 obliegenden Pflichten und über die Art ihrer Ab⸗ 

fimmung zu belehren, fondern insbefondere ihnen jene gefeglichen Beſtim— 
mungen zu erläutern, welche bei der Beurtheilung der zur Competenz der 

Geſchwornen gehörigen Thats oder Schuldfrage in Betracht kommen Fönnen, 
z. B. die Erforderniffe des gefeglihen Thatbeftandes eines Verbrechens zu 

erklären, fie aufmerffam zu maden, was das Gefeg unter Verſuch eines 

*) Hätte ver Borfigende in feinem :Bortrage der Anorbnung bes Geſetzes zuwider neue 

Thatfachen oder Beweismittel vorgebracht, fo find ber Staatsanwalt ſowohl ale der 

Angeklagte berechtigt, zu begehren, baß fie über dieſe bie Graͤnzen bes Resume über: 

fchreitenden und entweder zur Berflärfung der Anklage ober ber Vertheidigung gereis 
chenden Umftände ober Beweismittel mit ihren Bemerkungen gehört werden. (So ent: 

ſchieden vom franzöftfchen Caffationshofe am 28. April 1838 und 22. Juni 1839.) 

Außer dieſem Falle fieht es den Parteien nicht zu, ben Vorfigenden in feinem Vortrage 

zu unterbrechen ober gegen benjelben Bemerkungen zu machen ober Reclamationen zu 

erheben. 



Merbrechens verftehe, welchen Sinn die gefehlichen Ausbrüde (z. B. verfperr: 

te6 Gut, geeignete und vorbereitete Werkzeuge zur Nachmachung öffentlicher 

Creditöpapiere, gefährliche Drohung, Tiftige Vorftellungen oder Handlungen 

u. dgl.) haben, u. f. w. 

$. 323. 

Der Vorfigende ftellt hierauf nach vorläufiger Berathung 

mitdem Gerichtshofe die an die Gefchwornen zu richtenden Fragen. 

Sie müffen fchriftlich vorgelegt werben, und find bei ſonſtiger Nich— 

tigfeit, nachdem fie von dem Vorfigenden unterfertigt worden,zu ver: 

Lefen. Sowohl der Staatsanwalt als der Angeklagte können gegen die 

Srageftellung Einwendungen erheben, über welche der Gerichtshof fogleid 

entſcheidet. Wird die Frageſtellung abgeändert, fo müffen die Fragen nod: 

mals verlefen werben. 

Die Sragenftellung an die Geſchwornen gehört zu den fehwerften Aufga- 
ben. Es follen dabei aus dem häufig fehr umfangsreichen Material, welches 

das Verweifungserkenntniß, die Anklagefchrift und der Gang der Hauptver— 
handlung darbieten, jene Thatfachen oder Umftände herausgehoben werben, 

welche für die Entfcheidung der Srage, ob und in wie weit der Angeklagte des 

ihm zur Laft liegenden Verbrechens ſchuldig fei, als allein erheblich anzufehen 

find. Die Bragenftellung ift daher nicht felten auf die Entfcheidung des 

Schickſales des Angeklagten von dem wefentlihften Einfluffe. Aus dieſem 
Grunde bat bas öfterreichifche Geſetz dieſe ſchwierige Aufgabe nicht dem or: 

figenden allein, fondern der Berathung und Belchlußfaffung des ganzen 

Schwurgerihtshofes anheimgeftellt und in Llebereinftimmung mit der fran 
zöfifhen Praris fowohl, als auch mit allen neueren Deutfchen Sefegen *) 
beiden Theilen das Necht eingeräumt, gegen die Sragenftellung Einwendun- 

gen zu erheben, über welche der Schwurgerichtähof nach Anhörung beider 

Theile fogleich zu entfcheiden bat. 
Was die Art der Sragenftellung betrifft, fo ift diefelbe ein noth: 

wendiges Ergebniß der Anficht der Geſetzgebung über den Wirkungskreis und 
die Aufgabe der Geſchwornen; ed muß daher zur richtigen Auffaffung der in 

den nachftehenden SS. enthaltenen Beflimmungen auf bie oben (S. 533 bi6 511) 

*) Morin, dictionnaire du droit eriminel p. 659. — Lacuisine, du pouvoir ju- 

dicieire p. 433. — Baier. Gefeß $. 1793 würtemberg. Gefeb 65. 153 und 159; 
badiſches Geſetz $. 345 heſſiſches Gefeb 5.1705 kurheſſiſches Geſetz 6.319; 
naffanifches Befek $. 1685 Hannoverifches Gefeh $. 1135 braunſchwei⸗ 

gifhe St. Pr. O. 55. 137 und 1395 preußiſche Verordnung vom 3. Jänner 1849 
$. 104 und thüring. Entwurf $. 286. 
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gegebene Darftelung verwiefen werben. Nach dem Borgange der franzdfis 
ſchen und der meiften neueren deutſchen Geſetzgebungen *) hat auch bie 

— — — — — — 

*) In Frankreich Hat die Geſetzgebung über die Fragenſtellung an die Geſchwornen 
feit dem Jahre 1791 fehr verfchienene Phafen durchlaufen. Das Gefeh vom 16. — 20. 
September 1701 verorbnete, wie bereits oben erwähnt wurde, baß den Geſchwornen 
zuerft die Frage geftellt werde, ob die That erwieſen, dann ob ber Angeflagte überwie- 
fen fet, diefelbe begangen zu haben; Hierauf habe der Vorfitzende die aus ber Anklage 

oder aus der Verhandlung enifpringenden Fragen nach ber Mbficht bes Thäters zu flel- 
len, und zwar in folcher Meihenfolge, daß mit den für ben Angeklagten günfligften 
Fragen begonnen werde. Die Berfaffung bes Jahres I (23. September 1795) Art. 250 
verbot bie |. g. compleren Fragen, Indem biefelben bie Geſchwornen verwircen ober 
ihren Ausſpruch ungewiß machen könnten, und ber Code vom 8. Brumaire bes 3. IV 
(25. October 1795) fchrieb in Folge befien die Auflöfung ber Thatfrage in Fragen 
über die einzelnen Umflände vor. Nach Art. 373386 dieſes Geſetzes follte bie erfte 
Frage darauf gerichtet fein, ob die That eriwiefen fei ober nicht, die zweite barauf, 

ob der Angeflagte überwiefen fei, die That verübt ober baran Theil genommen zu haben. 

Hierauf follten die entweder aus ber Anklage oder aus ber Verhandlung entfpringenben 
f.g. intentionellen Fragen d. 1. jene Fragen folgen, bie fich auf die Zurechnung 

der That (moralite du fait) oder auf bie größere oder geringere Schwere bes Verbrechens 
(gravite du delit) beziehen, Bei Verbrechen, welche Umftände, die von einander unab- 
haͤngig find, in fich ſchließen, follte über jeden ſolchen Umſtand eine befondere Frage 

geftellt werben, 3. B. bei einer Anlage wegen Diebftahles barauf, ob derfelbe bei Tag 
ober Nacht, mit oder ohne Einbruch, durch einen Hausgenoſſen, mit oder ohne Rückfall 

n. ſ. w. begangen worben fei. Diefe Theilung und Unterteilung ber Fragen machte 
die Fragenftellung fo verwickelt (in einem einzelnen isalle wurben bei 6000, in einem anderen 

Falle bei 4000 Fragen an die Gefchwornen gerichtet), daß man die Beantwortung ders 
felben nicht den Geſchwornen allein überlaffen zu Eönnen glaubte, fondern die Abflim- 
mung ber Gefchwornen im Berathungszimmer ber Lepteren unter die Leitung eines 
von dem Borfigenden beauftragten Richters ftellte, welcher jebem einzelnen Geſchwornen 
in Abweſenheit ber übrigen feine Meinung abzuforbern verpflichtet war. Zugleich ent: 
hielt dieſes Geſetz fehr genaue Vorfchriften über tie Art der Sthmmenzählung. Allein 
die hierdurch begründete Vervielfältigung der Fragen mußte nothwendig ben Geſchwor⸗ 

nen bie Ueberſicht und bie Auffaſſung bes inneren Sufammenhanges berfelben erfchweren 

und Antworten, bie untereinander in Widerſpruch flanden, herbeiführen; insbeſondere 
gab die Stellung der f. g. intentionellen Fragen zu vielen ungegrünbeten Treifprechuns 

gen Anlaß. Die Gefeßgebung von 1808 fchlug daher einen anderen Meg ein. Die Frage 
nach der Mbficht des Thäters wurde ganz aufgegeben und an bie Stelle ber vielen Gin⸗ 
zelfragen follte eine Hauptfrage treten, welche die ganze Thats ober Schuldfrage zu er- 

ſchoͤpfen und ſich dem Schlußfage der Anklagefchrift anzufchließen beſtimmt war. Die 
Vorſchriften ber Art. 337— 340 des Code d’instruction criminelle lauteten: „Die aus 
ber Anklageſchrift hervorgehende Frage wird mit folgenden Worten geftellt: Iſt der 
Angeflagte ſchuldig, diefen ober jenen Mord, diefen ober jenen Diebſtahl, diefes ober 
jenes andere Verbrechen mit allen Umftänden begangen zu haben, welche in bem Re- 
sume der Anklageſchrift enthalten find * — Ergibt fich aus der Verhandlung ein ober 
ber andere erſchwerende Umſtand, der in ber Auklageſchrift nicht erwähnt if, fo feht ber 
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öfterreichifche Legislation gefucht, diefen wichtigen Gegenftand durch mög- 
lihft genaue Vorfchriften zu erfchöpfen und den Richtern einen ficheren Leitfa⸗ 

Borfigende folgende Frage Hinzu: Hat der Angeklagte das Verbrechen mit dieſem ober 
jenem Umftande begangen? — Hat ber Angeflagte als Entſchuldigungsgrund eine That: 

fache vorgebracht,, welche das Geſetz als ſolchen zuläßt, fo wird bie Frage (und zwar 
feit der Geſetzreviſion von 1832 bei fonfliger Nichtigkeit) fo geftellt: IR dieſe Thal: 

face erwieſen? — Iſt der Angeklagte noch nicht 16 Jahre alt, fo Hat ber Vorfigentr 
(und zwar-feit 1832 bei Strafe der Nichtigkeit) die Frage zu flellen: Hat der Ange 

Hagte mit Unterfcheidungsvermögen gehandelt? — Durch das Geſetz vom 238. April 

1832 wurde überdies verordnet, daß ber Borfigende in allen Straffällen, felbft bei 

Rüdfälligen, nach Stellung ber aus der Anflage oder aue der Verhandlung entſprin⸗ 
genden Fragen die Geſchwornen bei fonfliger Nichtigkeit in Kenntniß ſetzen müſſe, 
daß fie, wem fie mit Stimmenmehrheit ber Meinung find, daß zu Gunſten eines ven 
ihnen ſchuldig befunbenen Angeklagten mildernde Umftände vorhanden feien, dies ihrem 

MWahrfpruche beizufeßen berechtigt find. — Die Praris hat von jeher anerkannt, dad 
bie Borfchrift des Art. 337 eine Theilung der Fragen nicht ausfchließe und feit dem 
Geſetzen vom 9. September 1835 und vom 13. Mai 1836 über die geheime Stimm⸗ 

gebung ber Gefchwornen müfien bie ragen für jeden Angeflagten befonbers und 
eben fo über jeden Anklagepunct (chef d’accusation d. i. jebe einzelne von mehreren 

bemfelben Angeflagten zur Laft liegenden flrafbaren Handlungen), über die Hauptthat, 
und über jeben erfchwerenden Umſtand befonders geftellt werden. — Außerbem gelten 
über die Sragenftellung noch folgende durch die conflante Praris und zahlreiche Aut: 

fprüche des Gafjationshofes feflgeftellte Grundſätze: 1) Die Fragen dürfen nur Thatr, 
nicht Rechtsfragen fein; fie müfjen daher anch von Rechtsausdrücken (3. B. escalade, 

. effraction interieure, meurtre) möglihft frei fein (les questions doivent Etre de- 
gagees de toute difficulte de droit). 2) Die Fragen müfjen die Auflage erſchoͤpfen 

(l’accusation doit ötre purgee), d. 5. fie muſſen alle in dem Berweifungserkeuntuifie 

enthaltenen wefentlicyen Thatfachen (circonstances consütutives) und jene erſchwe⸗ 

renden Umftände aufnehmen, welche in bem Berweifungserkenntnifie ſpeciell bezeichnet 
werben mußten. 3) Die Schuldfrage umfaßt auch bie Frage nach der Zurehuungss 

fähigfeit; dieſe fol daher nicht beſonders geftellt werden. 4) Fragen nach erſchwe⸗ 
renden Umftänden, bie fich erſt aus ber Verhandlung ergeben, dürfen nur baun ge 

ftellit werben, wenn dadurch bie Natur des Verbrechens, worauf die Anklage gerichtet 
iſt, nicht verändert wird. Dagegen können allerdings Zuſatzfragen geitelli werden, 
wenn die That durch die bei der Verhandlung vorgelommenen Umflänbe in ein ge 

ringeres Berbrechen übergeht (3. B. Notbzucht in einen Angriff auf die Schamhaf⸗ 
tigfeit, Fälſchung einer öffentlichen Urkunde in Faͤlſchung einer Privaturfunde, Todt⸗ 

flag in Toödtung aus Yahrläfjigkeit). ©. hierüber Morin, dictionnaire du droit 

crim. p. 651— 6595 Sebire et Garteret, enoyclopedie du droit T. VII. p- 

137— 1865 Lacuisine, du pouvoir judiciaire p. 416 —A33; Rauter, traile 
du droit crim. Il. Vol. p. 455 —458;5 Daniels, Grundſaͤtze bes rhein. und fran;- 
Strafverfahrense S. 186—1913 Höchfter, Lehrbuch des franzöf. Strafproceffes ©. 

411 — 42%. Im Wefentlicden liegen dieſe Beſtimmungen allen neueren de utſchen 

Geſetzen zum Grunde. Bergl. baierifches Gefek vom 10. Nov. 1848 $$. 173—178; 
würtemberg. Geſetz vom 14. Auguf 1849 55. 154 — 1605 badiſchee Geſet 
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ben an die Hand zu geben. Zur Erleichterung der Ueberficht möge der Wort« 
laut ber $$. 324— 330 den Erläuterungen vorausgeben. 

$. 324. 

Die an die Gefchrwornen zu richtenden Fragen findbei fonftiger 

Richtigkeit fo zu ftellen, daß fie fi) mit Sa oder Nein beantworten laffen. 

Die Hauptfrage ift darauf gerichtet: Ob der Angeflagte ſchul— 

dig fei, die der Anflage zum Grunde liegende Handlung 

oderUnterlaffungbegangen zu haben. Hiebei find bei fonfti- 

ger Richtigkeit alle mwefentlichen thatfächlichen Merkmale und Um- 

ftänte, welche in dem Verweifungs-Erfenntniffe enthalten find, in die Frage 

mit aufunehmen. 

$. 825. 

IR behauptet worden, daß ein Zuftand vorhanden geweſen oder eine 

Thatfache eingetreten fei, welche die Strafbarfeit völlig aufheben würden, 

jo hat der Vorfigende eine diefer Behauptung entfprechende Frage zu 

Rellen. 

- $. 326. 

Wenn ſich aus der Hauptverhandlung ergeben hat, daß ein des voll» 

endeten Verbrechens Angeflagter nur des Verſuches, oder ein ald Urheber 

oder unmittelbarer Thäter Angeflagter nur der Mitſchuld oder Theilnahme 

ſchuldig fein dürfte, fo hat der Borfigende die geeigneten Zufaßfragen an 

die Geſchwornen zu ftellen. 

$. 327. 

Außerdem find über Erſchwerungs- und Milderungsumftände ange- 
meflene Fragen an die Gefchwornen nur dann zu ftellen, wenn beren 

Vorhandenfein nach dem Gefege ausprüdli ch eine Aenderung des Straf 

vom 17. Februar 1849 $. 345 heſſiſches Geſetz vom 28. October 1848 65 164 
—169;5 Turheffifches Geſetz vom 31. October 1848 $. 3185 naffauifches 
Geſetz vom 14. April 1849 65. 16%—167 5 preußifche Verordnung vom 3. Jäns 
ner 1849 55. 101 — 1035 hannoveriſches Geſetz vom 24. December 1849 55. 
108 — 112; thüring. Entwurf $. 287. Wefentlich abweichend find nur bie fchon 
oben (S. 540 in ber Note) erwähnten Veſtimmungen der braunſchweigiſchen St. 
Pr. O. vom 22. Auguſt 1849 $. 140. 



faßes begründet; keineswegs aber dann, wenn biefelben nur auf die Ans. 

meffung der Strafe innerhalb des gefegtichen Straffages Einfluß haben ober, 

wenn e8 dem Richter wegen vorhandener Milderungsumftände nur geftat: 

tet ift, unter den geringften gefeglichen Straffat herabzugehen ($$. 48 und 

49 St. G. 1. Th. und $. 345 diefes Geſetzes). In diefen Fällen unterlie: 

gen die Erſchwerungs⸗ und Milderungsumftände ausfchließlich der 

Beurtheilung des GerichtShofes. 

$. 328. 

Iſt fchon Die Anflage eventuellauf ein geringeres Verbre— 

henoder Vergehengerichtet worden, oder hat fich erft aus der Haupt: 

verhandlung ergeben, daß die That unter den Begriff eined geringeren 

Berbrecheng, eines Vergehens oder einer einfahen Ueber 

tretung fällt, oder daß fie in eine andere mit gleicher oder geringe 

rer Strafe bedrohte Art desfelben-Berbrehend oder Berge 

hens übergeht, fo find entfprechende weitere Fragen zu ftellen. 

$. 329. 

Eben dies ift der Fall, wenn fich bei der Hauptverhandlung neue 

Umftände ergeben haben, durch welche das der Anklage zum Grunde lie 

gende Verbrechen in eine mit ſchwereren Strafen belegte Art desfel: 

ben Verbrechens übergeht. 

$. 330. 

Wenn aber aus der Verhandlung erhellt, daß die dem Angeflagten 
zur Laft fallende Handlung ein Verbrechen anderer Gattung 

begründet, welches mit gleicher oder ſchwererer Strafe belegt ift, 

als das in der Anklage bezeichnete, fo iſt hierüber eine Zufaßfrage nur 

dann zu ftellen, wenn der Staatsanwalt und der Angeklagte einverftan- 

den find, daß über dieſes andere Verbrechen fofort das Urtheil ge 

fällt werde. 

Außer diefem Yale fteht e8 dem Staatdanwalt nur frei, von ber 

Anklage abzuftehen, unter Einem aber wegen des anderen Verbrechens 

die Berweifung des Befchuldigten an den zuftändigen Unterfuchungsrid; 

ter zu beantragen, worüber ber Gerichtshof zu erkennen hat. 
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Schon oben wurbe dargeftellt, daß die öfterreichifche Strafproceßorduung 
den Gefchwornen die Entfcheidung über die Schuldfrage zumelfet. Darum 
ift auch die Hauptfrage, weiche nach $. 324 in Uebereinftunmung mit 

dem Berweifungserkenntnijfe an die Geſchwornen geftellt werden muß, dar⸗ 

auf zu richten: Ob der Angeklagte ſchuldig fei, die der Anklage zum Grunde 
liegende Handlung oder Ilnterlaflung begangen zu haben? — Diefe Frage 

laͤßt ſich der Natur der Sache nach in folgende drei ragen auflöfen: 1). If 

die der Anklage zum Grunde liegende Handlung oder Unterlaſſung wir: 
lid begaugen mworden?*) 2) Iſt bewielen, daß der Angeflagte 
diefe Handlung oder Unterlaflung begangen ober als Urheber oder Mitſchul⸗ 

diger dazu mitgewirkt habe? 3) Iſt diefe Handlung oder Unterlaffung dem 
Angeklagten zur Schuld zuzurechnen? Hieraus ergibt ſich, daß die Haupt⸗ 
frage alle thatfählihen Merkmale umfaffen muß, welche zum 

gefeglihen Begriffe der den Gegenſtand der Anklage bildenden ftraf- 

baren Handlung gehören , ohne Unterſchied, ob diefelben die äußeren Merk- 

male der Handlung, den fogenannten objectiven Xhatbefland, oder bie 

nach dem Gefeße erforderliche Willensrichtung des Thäters, den [ubjecti- 

ven Thatbeſtand, betreffen. Da bereits das Verweiſungserkeuntniß die we⸗ 

ientlichen thatfächlihen Merkmale des Verbrechens oder Vergehens, wegen 
deffen die Verſetzung in den Anklageſtand erfolgte, mit den die Gattung und 

Art desfelben beftimmenden Umfländen enthalten muß ($. 229), fo verorbnet 

das Geſetz mit Recht bei fonftiger Nichtigkeit des Verfahrens, daß 
alle in dem Verweiſungserkenntniſſe enthaltenen wefentlichen thatfädhlichen 

Merkmale und Umſtaͤnde in die Hauptfrage mit aufgenommen werden, daß 

alfo dadurch die Anklage erfchöpft werde. Wenn daher die Anklage z. B. auf 
das Merbrechen des Diebftahles gerichtet ift, fo muß die Hauptfrage in Ueber: 
einfimmung mit dem $. 151 &t. ©. I. Th. und den übrigen in dem einzel» 
nen Galle die Art tes Verbrechens näher bezeichnenden $$. 153 —156 St. G. 
I. Th. fo wie mit dem Verweifungserkenntniffe dahin lauten: „ft der Ans 

geflagte N. N. fehuldig, am 1. October 1850 dem Juwelier A. B. aus defien 

verfperrtem Gewölbe im Haufe ro 452 in der — Straße Gold: und Si: 
berwaaren im Werthe von 586 fl. 45 Er. E.M. mittelft Erbrechung der Ger 
wölhthür um feined Vortheiles willen ohne veflen Einwilligung entzogen zu 
haben **) Die Frage muß alle zum Tharbeftande ded Verbrechens oder Ver: 

— — 

*) Oder mit anderen Worten: Sind jene Thatſachen erwieſen, welche den Thatbeſtand der⸗ 
jenigen ſtrafbaren Handlung ober Unterlaſſung bilden, auf welche die Anflage gerich⸗ 
tet ift? 

+) Die oben (S. 536) miigetheilten amtlichen Sormularien enthalten Beifpiele von Fra⸗ 
gen bei Anlagen wegen Mordes und wegen Branblegung. Hier möge noch ale Beifptel 
eine Stage bei einer Auflage wegen Kinbesmorbes folgen. Diefelde muß mit Müdkficht 
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gehens gehörigen Ihatfachen felbft dann umfalfen, wenn auch einzelne derſel⸗ 
ben durch öffentliche Urkunden erwiefen wären, 3. B. bei dem Verbrechen der 

Schändung einer unmündigen Perfon ($. 112 St. ©. I. Th.) das Alter von 

weniger als vierzehn Jahren ; bei dem Verbrechen des Mißbrauches der Amts: 
gewalt oder der Weruntreuung von ämtlich anvertrausem Gute die Amtliche 

Stellung des Angeklagten ; bei dem Verwandtenmord ($. 120 &t. ©. 1. Th.) 
das Verwandtichaftsverhältnig u. f. w. 

Die Fragenach der Zurechnungs fäh ig keit des Angeklagten iſt aller: 
dings in der Hauptfrage mit enthalten, indem nur bei dem Vorhandenſein 

derfelben die That dem Angeklagten zur Schuld zugerechnet oder er der in Frage 
ftehenden That ſchuldig erklärt werben Eann. Die Geſchwornen find daher 

berechtigt, wenn fie einen der im $. 2 St. ©. I. Th. bezeichneten Gründe, 
welche den böfen Vorſatz ausfchließen, als erwiejen anfehen, die Hauptfrage 

ohne Weiteres zu verneinen und ein Nichtſchuldig auszufprechen. Es wäre dem: 
nach nicht nothiwendig, auf dad Vorhandenfein von Gründen, welche den bäfen 

Vorfag ausfchließen, befondere Kragen zu ftellen. Deffenungeachtet hat das 

Geſetz ($. 325 der St. Pr. D.) in Fällen, in welden im Laufe der Haupt: 
verhundlung die Behauptung vorgebracht wird, daß ein die Zurechnung ausſchlie⸗ 

Fender Umftand vorhanden fei, die abgefonderte Stellung einer darauf 

gerichteten Srage verordnet und durch die Beftimmung des $. 852 it. e 

die Außerachtlaffung diefer Anordnung als einen Nichtigkeitsgrund er 
Härt*). Es wurde dabei von der Anficht ausgegangen, daß einerfeits die Be 
urtheilung der Frage, ob die Zurechnungsfähigkeit vorhanden fei, nothwendig 
den Gefchwornen zuſtehe, andererfeit8 aber den’elben nicht immer genug Ein- 

fiht und eine fo richtige Auffaflung der Hauptfrage zugemurhet werben Eönne, 
um ficher zu fein, daß fie fchon bei Beantwortung diefer Frage zugleich über 

bie Zurechnungsfähigfeit des Angeklagten mit abfprechen. ebenfalls glaubte 

auf den $. 122 des St. ©. B. J. TH. in folgender Weife geftellt werben: Iſt die Au⸗ 

geflagte N. N. ſchuldig, am 15. September 1850 ihr neugebornes uneheliches Kind bei 

der Geburt abfichtlich durch gewaltfames Erwuͤrgen desfelben mittelft ihres Strumpf⸗ 
banbes getöbtet zu haben ? 

*) Die Geſetze von HeffensDarmfladt vom 28. October 1848 $. 165 mb vu 

NRaffan vom 14. April 1849 6. 163, welche ebenfalls die Stellung einer abgefonberten 
Frage über die Zurechnungsfähigfeit, fo wie über andere die Strafbarfeit völlig aufbe 
bende Umftände verorbnen, fchreiben vor, baß in einem ſolchen Falle die Hauptfrage 

nur dahin zu richten ſei: „IR der Angeflagte überführt, die und die That began⸗ 
gen zu haben?? — Wenn gleich das öfterreichifche Geſetz der größeren Einfachheit 
wegen felbft in folchen Faͤllen die Hauptfrage des $. 324 unverändert läßt, fo iſt ed 

boch klar, daß, wenn bie Zurechnungsftage abgefondert geftelli wird, die Frage: „IM 
ber Angeflagte ſchuldig 9” nichts anderes bedentet, als; „IR ber Angeflagte der mate: 

rielle Urheber der in Frage flehenden That > 
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man durch die abgefonderte Stellung einer ſolchen Frage die Klarheit und Zu« 
verfäfligfeit des Musfpruches der Geſchwornen bedeutend zu fördern. Daher 

ift auch in dem oben (S. 536) mitgerbeilten amtlichen Formular eines Fra⸗ 
gebogend ausdrücklich eine Frage darauf gerichtet, ob der Angeklagte zur Zeit 
der von ihm verübten That ſich in einer die Zurechnung gänzlich ausfchließen- 
den, ohne Abficht auf das Werbrechen zugezogenen vollen Beraufchung be- 
funden habe *). 

Die bisher befprochene Hauptfrage($. 324) muß Übrigens als Aus: 
fluß des Verweiſungserkenntniſſes in jeder Straffache geftellt werden, wenn 

fi auch aus der Verhandlung ergeben hätte, daß die That des Angefchule 
digten unter ben Begriff einer anderen ftrafbaren Handlung falle, als dies 
jenige war, welche dem DVermeifungserkenntniffe zum Grunde lag. — Iſt 
die Anflage auf mehrere ftrafbare Handlungen .(z. B. auf mehrere Diebftähle, 

auf Diebftahl und Betrug, auf Todtſchlag und Veruntreuung, auf mehrere Preß- 
vergeben und dgl.) gerichtet, fo muß der Natur der Sache nach für jede 
einzelne ftrafbare Handlung eine befondere Srage geftellt werden, vorausgeſetzt, 

daß diefe Handlungen als felbfiftändige, von einander unabhängige Acte er: 

Iheinen und nicht bloß Eine fortgefegte Handlung bilden. Wennz. B. 
der Angeklagte befchuldigt ift, mehrere Perfonen vergiftet zu haben, fo kommt 
ed darauf an, ob diefe Vergiftung Aller auf Einmal bewirkt, oder ob gegen 

jede derfelben eine befondere, der Zeit nach getrennte Vergiftungshandlung 
unternommen wurde. Im Ießteren Falle muß für jeden felbftftändigen Act eine 
befondere Frage geftellt werden, weil bier nicht von einem fortgefeßten, 

fondern von einem wiederholten Verbrechen die Rede ift. — Sind mehrere 
Angeklagte vorhanden, fo ift die Hauptfrage für jeden derfelben befon: 
ders zu fielen, wenn fie auch die der Anklage zum Grunde Tiegende ftraf 
bare Handlung gemeinfchaftlich verübt haben **). — Die Aufnahme der Zeit 
und des Ortes der That in die Hauptfrage iſt von dem Gefege nicht vorge: 

ſchrieben; diefelbe ift daher nur in den feltenen Sällen nothwendig, in 
welchen die Zeit oder der Ort der That zu ben weſentlichen thatfädhlichen 

) Nach der vom Caſſationshofe durch zahlreiche Ausfprüche feftgeftellten franzoͤſiſchen 

Praxis ift zwar eine Nichtigfeitsbefchwerbe deßhalb nicht zuläffig, weil Feine befondere 
Frage über das Dafein einer Geiſtesſtoͤrung, eines Zwanges und dgl. geftellt 

. worben, indem biefe Frage implicite in ber Hauptfrage enthalten feis allein an⸗ 
derſeits hat der Caſſationshof in einigen Fällen ausgefprochen, daß in der Stellung 
einer folchen befonderen Frage Fein Nichtigfeitsgrund Liege. Sebire et Carteret, 
. 6. p. 1625 — Legraverend, legislation crim. I. T. p. 468. — Das preußi:- 
Ihe Geſetz (vom 3. Jänner 1849 $. 103) enthält ausprüdlich die Beflimmung , daß 
die Frage über die Iurechnungsfählgfelt von den Geſchwornen bei dem Ausſpruche 
über das Schuldig entfchieden werde, 

”*) ©. hierüber Sebire et Carteret, 1. c. p. 165—168. 
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Merkmalen des Verbrechens oder Vergehens gehört (3. B. wenn die Ver: 
jährung eingetreten fein Eönnte, oder wenn es fih um einen Diebftahl han⸗ 

delt, der während einer Feuersbrunſt oder an einem zum Gottesdienſte gemeihten 

Drte verübt worden). Dagegen ift e3 in fehr vielen Faͤllen für die Klarheit 

und Vollftändigkeit_ des Ausfpruches der Geſchwornen fehr zu empfehlen, Zeit 

und Ort der That, oder wenigitens erftere in die Hauptfrage aufzunehmen, 

wobei e3 fich von felbft verfteht, daß die genaue Bezeichnung des Tages nicht 

immer nöthig ift, fondern auch allgemeinere Bezeichnungen (5. ®. des Mo: 

nates oder Jahres) volllommen genügen. 
Die Hauptfrage muß endlich, wie alle an die Geſchwornen zu richtenden 

Tragen, fo geſtellt werden, baß fie von diefen mit: „Ya” oder „Mein? be 

antwortet werden kann. ($. 324.) Hierdurch find, und zwar bei fonfti 
ger Nichtigkeit des Verfahrens, alle alternativ geftellten Fragen aus: 
gefchloffen, weil die Beantwortung folcher Fragen mit Ya oder Nein nidt 
zureicht, um ben Sinn, welchen die Geſchwornen mit ihrer Antwort verbin: 
den wollten, deutlich und zweifelloͤs hinzuftellen. Jede alternative Frage um⸗ 
faßt der Natur der Sache nach zwei verſchiedene Thatfachen und ſowohl die 

bejahende als bie verneinende Beantwortung läßt immer den Zweifel übrig, 

auf welche der beiden Thatfachen fich die Bejahung oder Verneinung beziehe, 

oder ob fie auf beide Anwendung habe. Diefe Art der Fragenftellung darf 
felbft dann nicht PlaB greifen, wenn auch bad Geſetz in den Begriff des Ver: 
brechens alternativ geftelte Merkmale aufgenommen hätte, und obſchon dadurch 

Eein Unterſchied in dem gefeglichen Strafmaße begründet würde *), (z. B. in den 

Faͤllen der $$. 57, 58, 70, 72, 78, 88 u. f. w. St. G. B. I. Th.). Es darf da: 
ber im Falle des Kindesmordes an einem ehelichen Kinde ($. 122 St. ©. 1. TH.) 
die Srage nicht geftellt werden: Iſt bie Angeklagte N. N. fchuldig, am 20. Aug. 

1350 ihr neugeborne® eheliches Kind bei der Geburt getödtet oder durch ab: 
fichtliche Unterlaffung des bei der Geburt nöthigen Beiſtandes umlommen ge: 

laffen zu haben? — Sollte nady dem Inhalte des Verweifungserkenntnifled 

oder nach den Ergebniflen der Verhandlung ein Zweifel über die Art des ver 

übten Kindesmordes obmwalten, fo müffen über die zwei Alternativen zwei ab: 

gelonderte Fragen geftellt und den Geſchwornen bedeuter werden, deß bie 

Dejahung der einen jene der anderen ausfchließe. 

In der Hegel wird die Stellung einer einzigen Srage (der HS auptfrage) 
an die Gefchwornen ausreichen. Nicht felten aber geftaftet ſich die Sach⸗ 

*) Der franzöfifche Gaffationshof ggeflattet die Stellung alternativer Fragen, wenn 
biefe Form ber gefeßlichen Begriffebeflimmung entlehnt iſt und jeber ber alternativ ge 

flellten $ragepuncte die Anwendung derfelben Strafe begründet. Mit Recht wird 
dies jeboch in Frankreich felbft Lebhaft getadelt. Sebire et Carteret,\.c p 

177-179. 
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fage nicht fo einfach, daß die Stellung einer einzigen Frage genügen Fönnte, 
um den ganzen durch das Verweiſungserkenntniß, die Anklagefchrift und die 
Hauptverhandlung gelieferten Stoff zu erfchöpfen. Dies ift namentlich der 
all, wenn bei der Hauptverhandlung neue Anfchuldigungss oder Entſchuldi⸗ 
gungstharfachen vorgefommen find, welche bewirken, daß die dem Angeklagten 

zur Laſt liegende That unter den Begriff eines anderen Verbrechens fällt, 
wenn die Zurechnungsfähbigkeit des Angeklagten in Frage geftellt wird und dgl. 
In folhen Fällen muͤſſen nach den Ergebniffen der Hauptverhandlung und dem 

Bange der Vertheidigung außer der Hauptfrage noch weitere Sragen an die 

Geſchwornen geftelle werden, welche das Gefeg mit fteter Berückfichtigung 
ver Anlage und Saffung des materiellen Strafgefeßes in den $$. 325 — 8330 bes 
handelt. Es ift dabei ein wefentlicher Unterfchied zwifchen den in den $$. 825 — 
827 und den in den $$. 328— 330 normirten Sragen. Sene beruhen nämlich 

auf der Worausfegung, daß es ſich dabei nicht um eine ſolche Modifica⸗ 

tion der den gefeßlichen Thatbeftand eines beftimmten Verbrechens oder Ver⸗ 

gehend bildenden Merkinale oder Umftände, wodurch die Gattung oder Art 
des Verbrechens oder Vergehen verändert würde, fondern vielmehr nur um 

ſolche thatſaͤchliche Werhältniffe handle, welche entweder eine Erhöhung oder 
Milderung oder endlich die völlige Aufhebung der Strafe des beflimmten Ver. 
drechens oder Vergehens in dem einzelnen alle zur Folge haben Eönnen. Die 
in ben $$. 328—330 feftgefeßten Fragen beziehen fich dagegen auf folche 

thatſaͤchliche Umftände, durch welche der Begriff des Verbrechens oder Ver: 
gehens felbft geändert werden und die That in ein Verbrechen anderer Gattung 

oder anderer Art oder in eine andere Claffe der ftrafbaren Handlungen (3. ©. 

das Verbrechen in ein ergehen oder eine Uebertretung) übergehen fol. Die 
erfteren Eönnen daher als Zufaßfragen im eigentliden Sinne, die 

leßteren dagegen ald eventuelle Kragen bezeichnet werben ®). 
Die Stellung eigentliher Zufapfragen ift von dem Gefege in 

folgenden Bällen vorgefchrieben: 
I) Wenn in der Verhandlung behauptet worden ift, daßein Zuftand 

vorhanden geweſen oder eine Thatfache eingetreten fei, welche die Straf: 

barkeit völlig aufheben würden. Dahin gehören der Fall der Mothe 

wehr ($. 137 St. ©. I. Th.d, der Fall der thätigen Neue bei einem Dieb» 
ftahle oder einer Weruntreuung ($. 167 St. ©. I. Th.), der Fall der eigenen 
reuevollen Verwendung bei der Brandlegung, wenn dadurch aller Schade ver: 
hütet worden ($. 148 lit. g &t. ©. I. Th. und Art. VII des Patentes vom 

) Diefe Bezeichnung iſt allerdings nicht ganz zutreffend, Indem bie im $. 326 bezeich⸗ 
neten Zufaßfragen gewöhnlich in der Form eventueller Fragen geftellt werben mäflen; 

doch dürfte der Grundſatz: a potiori fit denominatio bie erwähnte Bezeichnung rechts 

fertigen. 
Wirth, GStraſproceß. 86 



17. Janner 1850 über bie Milderungen der beftehenden Strafgefege), ber 
Fall der eingetretenen Verjährung ($$. 206—208 St. ©. I. Th.). Hierher ift 

auch, wie bereit oben (&. 558) erwähnt wurde, die Frage zu rechnen, ob ein ben 
böfen Vorſatz ausfchließender Umftand ($. 2 St. G. 1. Th.) vorhanden ge 
wefen fei, insbefondere ein die Zurechnungsfähigkeit aufhebender Geiſtes⸗ oder 

Gemuͤthszuſtand ($. 2 Til. a—c), das Alter von weniger al6 14 Jahren 

($. 2 lit. d), unmibderftehlicher Zwang ($. 2, lit. e), ein Irrthum, der ein 

Verbrechen in der Handlung nicht erkennen ließ ($. 2 lit. f), oder wenn be 

bauptet worden, daß das Uebel aus Zufall oder aus Unmwiffenheit der Folgen 
der Handlung entflanden ift ($. 2 lit. g). Wird behauptet, daß das Uebel 

(. B. eine Beuersbrunft) nicht aus böfem Vorfag ded Angeklagten, fondern 
aus Nachläfligkeit desfelben ($. 2 lit. g.) entftanden fei, fo ift zwar immer 

eine befondere Frage zu ftelen, doc) tritt in der Negel der Zall bed $. 328 

ein, indem bad Verbrechen dadurch in ein Vergehen oder eine Webertretung 
übergeht *). 

3) Wenn fih aus der Hauptverhandlung ergeben hat, dab 

ein des vollendeten Verbrechens Angeklagter nur des Verſuches, oder 

ein ald Urheber oder unmittelbarer Thäter Angeklagter nur 

ber Mitfhuld oder Theilnahme ſchuldig fein dürfte, Es verfteht ſich 

von felbft, daß in einem ſolchen Kalle die Frage nicht auf diefe gefeglichen 
Begriffe, welche den Befchwornen Eaum geläufig fein dürften, fondern auf 

*) Gin Beifpiel einer Zufahfrage nach $. 825 mit Berückſichtigung bes 6. Llit.c 6.9. 

1 Ch. enthält das oben (S. 536) mitgetheilte amtliche Formular. Andere Beiſpiele 
find: a) Bei dem Verbrechen bes Kindesmordes: 1. Frage: IR die Angeklagte R. R. 
ſchuldig, am 1. Juli 1850 um 4 Uhr Morgens ihr neugebornes uneheliches Kind kei 
ber Geburt dadurch getöbtet zu haben, daß fie bemfelben ihe Halstuch In den Mund 
ftopfte und es fo erſtickte? — 2. Frage: Hat fich die Angeflagte zur Zeit der That in 
einer folchen Simenverwirrung befunden, in welcher fie fich ifree Handlung nicht ber 

wußt war? — b) Bei bem Verbrechen des Tobtfchlages: 1. Frage: Iſt der Ange 

Aagte N. NR. ſchuldig, am 22. September 1850 in dem Wirtböhaufe bes U. DB. zu F. 

dem C. D. mit feinem Gartenmeſſer in feinbfeliger Abficht einen Stich in ben Hals 

verfeht zu haben, woraus beram 24. Sept. 1850 eingetretene Top bes C. D. notwendig 
erfolgte? — 2. Frage: Hat fich der Angeflagte bei diefer That nur ber nöthigen Verthei⸗ 
bigung bedient, um fein Leben gegen einen gewaltfamen Angriff des C. D. zu ſchüthen ? 
— 0) Bei dem Berbrechen der Berumtreuung : 1. Frage. If der Angeklagte N. N. ſchuldig, 
fih am 1. Mai 1850 aus der ihm vermöge feines Amtes als Suftiziär der Herrſchaft ©. 

anvertrauten Waifenamtscaffe zu S. eine E. k. Staatsfchulbverfchreibung über 1000 N. 
zu 5 9, fammt Couponsund Talon in bem Curswerthe von 925 fl.30 kt. C M. zugeeignet 
zu haben? — 2. Frage : Hat ber Angeflagte aus eigenem Antriebe bei der am 3. Juni 
1850 vorgenommenen Scontrirung ber Walfenamtscafie, bevor bie ScontrirungesGoms; 
miffton fein Verſchulden bemerkte, den ganzen aus feiner That enifpringenden Schas 
ben durch Erlag von 1000 Gulden in Banknoten wieder gut gemacht? 



die den geſetzlihen Begriff bed Verfuches, der Mitſchuld oder Theilnahme 

conftitnirenden Thatſachen zu richten find. Diefe Zufaßfragen find in der Re⸗ 
gel in der Form eventueller Sragen, fomit für den Yal der Verneinung der 
Hauptfrage, zu ftellen*). 

8) Ueber Erſchwerungs- und Milderungsumflände, wenn 
diefelben nicht bloß auf die Ausmeſſung der Strafe innerhalb des gefeglichen 

Ötraffaßes (3. 3. von 1 bis 5 oder von 10 bis 20 Jahren) Einfluß haben 

oder den Richter zur Anwendung der $$. 48 oder 49 St. G. I. Th. ober bes 
$. 346 der St. Pr. D. ermäcdhtigen, fondern nur dann, wenn biefelben 
nad dem materiellen ©trafgefege ausdrüdlicd eine Aenderung des 

Ötraffages begründen. Im Allgemeinen geht das Geſetz von der Anficht 

aus, daß die Erfchwerungd: und Milderungsumftände nicht der Beurtheilung 

der Geſchwornen, fondern nur ber Erwägung bes Gerichtshofes, welchem 

die Anwendung des Gefeges zufteht, unterliegen. Es konnte daher nicht nur dem 

franzöfifchen Syſteme ber circonstances atlenuantes, wie es feit 1832 zum 
großen Abbruche einer ben Zwecken einer gefunden Verwaltung der Strafrechte- 

pflege entfprechenden Ausbildung des Inſtitutes der Geſchwornen befteht *”), 

*) 3. 8. If der Angeflagte wenigftens ſchuldig, in der Abflcht, In die verfperrte Woh⸗ 
unng des N. N., in welcher ſich Gegenftände im Werthe von — Gulden ©. M. bes 

fanden , mittelfi eines Nachfchläffels einzubringen und darin befindliche bewegliche Sa⸗ 

hen ohne Einwilligung des Bigenihümers ſich um feines DBortheiles willen zuzueignen, 
eine zur wirklichen Ausübung biefes Vorhabens führende Handlung dadurch unternom- 

men zu haben, baß er u. f. w.? 

**) Das Geſetz vom 28. April 1832 verordnete, daß der allgemeine Ausſpruch der Ge⸗ 
fhwornen, daß mildernde Umftände vorhanden feien, das Gericht verpflichte, bie 
geiegliche Strafe um einen Grab herabzufegen, (3.2. flatt der Todesſtrafe auf lebensläng- 
liche ober zeitliche Zwangsarbeit, ftatt der Iebenslänglichen auf zeitliche Bmangsarbeit ober 
auf Zuchthausſtrafe (reclusion) zu erkennen), und es ermächtige, felbfl um zwei 
Grade herabzugehen. Diefe Verfügung Hatte zwar die günftige Folge, daß die Zahl 
der unbegrünbeten Breifprechungen , welche vor 1832 wegen ber übermäßigen Härte 

bes franzöftfchen Strafgefebes ungemein groß gemwefen, bedeutend abnahm , allein fie 
trug wefentlich dazu bei, die Gefchwornen zu einer übelverflandenen und ihrer Pflicht 

zuwiderlaufenden Milde zu verleiten, die Stellung der Gefchwornen gegenüber dem 
Gerichtshofe zu verrücken und die Uebergriffe der Geſchwornen in das Gebiet der Rich: 

ter, welchen allein die Ausmeffung der Strafe zuftehen foll,, zu fanctioniren. Die Er: 
fahrung zeigte, wie häufig die Gefchwornen von bem ihnen eingeräumten Rechte Ge⸗ 
brauch machten. Nach ben Comptes rendus de l’administration de la justice crimi- 

nelle en France wurde das Borhandenfein mildernder Umftände buch Die Geſchwornen 

im 3. 1833 nur bei 42 unter 100 ſchuldig befundenen Angeklagten ausgefprochen 5 tm 
3.1836 dagegen bereits bei 53, im I. 1838 bei 68 unter 100 ſchuldig Befunbenen. 
Seitdem Hat fi bie Zahl der Fülle, in welchen das Dafein mildernder Umftänbe ans, 
genommen wurbe, zwar langfam, aber flätig vermehrt. Im I. 1843 erfolgte ein fol- 

her Ausſpruch bei 69 von 100, im 3. 1844 bei 70 von 100, im I. 1845 bei 71 

86” 
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Eein Plag eingeräumt werben, fondern die Richter mußten in der Anwenbung 
des Geſetzes felbft dann von jeber Einwirkung der Gefhwornen unabhängig 
geftellt werden, wenn es ſich um bie Frage handelt, ob Grund vorhanden 

fei, unter Anwendung ber 6$. 48 und 49 des St. ©. B. I. Th. oder des 
$. 846 der St. Pr. O. wegen vorhandener Milderungsumftände unter das 
auf das Verbrechen oder Vergehen angedrohte geringfte gefeglihe Strafmaß 
berabzugehen. Es ift demnach ſowohl unter diefen Umftänden als auch, wenn 
es fih nur um das Strafausmaß innerhalb des gefeglichen Straffages han- 
delt, wegen der in ben $$. 36—40 und 160 St. ©. I. Th. angeführten Er- 

ſchwerungs⸗ und Milderungsumftände Feine befondere Frage zu ftellen. Da 
jeboch das materielle Strafgefeg häufig fuͤr dasſelbe Verbrechen einen ver: 

ſchiedenen Straffag anorbnet, je nachdem es mit oder ohne gewiffe, nicht 
zum gefeglihen Thatbeftande des Verbrechens gehörige Umftände begangen 
worden ift, fchien ed ganz angemeflen, über dad Vorhandenfein foldyer that: 
fächlihen Umflände, welche einen höheren oder geringeren Straffaß bedingen, 

den Ausfpruch der Geſchwornen zuzulaffen*). Bei dem Verbrechen des Auf: 
flandes z. B. muß mit Rückfiht auf die 88. 63 bis 65 &t. ©. I. Th., um 

die Anwendung des $. 63 möglich zu machen, an die Geſchwornen die Frage ge⸗ 
ftellt werden, ob der Angeklagte gegen die zur Stillung ber Unruhe herbeige: 

Eommenen obrigkeitlichen Perfonen (oder Wachen) in der Widerfeglid- 

in den I. 1846 und 1847 fogar bei 73 von 100 ſchuldig erklärten Angeflagten. Im 
3. 1847 wurben milbernde Umftänbe bei 3622 unter 4985 ſchuldig Befunbenen ange 
nommen und nur bei 1363 kam die volle Strenge des Geſetzes in Anwendung. Insbes 
fondere wurde das Vorhandenſein mildernder Umftände ausgefprochen in 9& Fällen von 

Morb und Meuchelmorb (assassinat), in 5 Fällen von Aelternmorb, in 21 Fällen von 

Bergiftung, in 81 Fällen von Todtſchlag (meurtre), in 43 Fällen von Körperverlegung 
gegen Aeltern, in 22% Yällen von Nothzucht, in 15 Faͤllen von Schänbung von Per: 
fonen unter 15 Jahren, in 112 Yällen vun Angriffen auf die Schamhaftigfeit vor 
Kindern unter 11 Jahren u. f. w. — Diefe Zahlen fprechen veutlicher als Worte aus, 
weldy’ ein Mißbrauch von ber den Geſchwornen ertheilten Grmäcdhtigung gemacht wurde! 
— Uebrigens darf nicht verfannt werben, daß bie Zahl ber Freiſprechungen, welde 
vor dem I. 1832 im fleten Steigen begriffen war, feit Exlafjung jenes Geſetzes beden⸗ 
tenb gefunfen if. Während in ben 3. 18271829 39 von 100 Angeflagten, im J. 
1830 41, im I. 1831 fogar A6 von 100 Angeflagten freigefprochen wurden , fiel die 
Zahl der Freifprechungen im I. 1833 auf 41, im I. 1834 auf 40, im 9. 1836 auf 
36, in ben I. 1840 und 1841 auf 33, in ben I. 1842— 1843 auf 32 von 100 und 
betrug in ben I. 18451847 conflant 33 von 100 Angeflagten. 

*) Es tft dabei einerlei, ob die Aenderung des Straffahes ſich auf eine Aenderung ber 
Dauer ober nur auf eine Aenderung bes Grades ber angebrohten Freiheiteſtrafe bezicht. 
Bei dem Berbrechen ber zweifachen Ehe muß baher, um eine Verurtheilung zu ſchwe⸗ 
rer KRerkerfirafe möglich zu machen, nach $. 187 St. ©. 1. Th. die Frage geftelli wer: 
den, ob ber Angeflagte ber Perfon, mit welcher er bie zweite Ehe geſchloſſen, feinen 

Cheſtand verhehlt Habe, 
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keit beharrt Habe? Sol auf ihn der Straffag von 10 bis 20 Jahren 
Anwendung finden, fo muß ferner gefragt werben, ob der Angeklagte ein 

Aufwiegler, oder ob er ein Rädelsführer war! — Im Intereſſe 

der Vertheidigung kann es liegen, um die Anwendung des geringen Strafe 
ſatzes des $. 65 zu begründen, eine Frage darauf zu richten, ob fidh bie 
Unruhe bei ihrer Entftehung ohne weiteren gefährlichen Ausbruch bald wies 

der gelegt habe. — Eben fo muß im Kalle der boshaften Befhädi- 
gung fremden Eigenthumes ($. 74 St. G. J. Th.), wenn der Straf: 
faß von 1 bis 5 Jahren anwendbar fein fol, die Frage geftellt werben, ob 

die That mit großer Bosheit verübt und wichtiger Schade zuge. 
fügt worden ; bei dem Verbrechen der unbefugten Einfhränfung der 
perfönlihen Freiheit ($$. 78 und 79 St. ©, 1. Th.), ob ber Anger 
haltene einen Schaden, oder ob er nebſt der entzogenen freiheit noch an⸗ 
deres Ungemach zu leiden gehabt habe. — Bei dem Verbrechen ber Re: 
ligionsftdrung ($$. 107-109 St. ©. I. Th.) muß zur Begründung 
bes Straffages von 1—5 Jahren die Frage geftellt werden, ob durch bie Re 
ligionsſtörung Öffentlihes Aergerniß gegeben worden, oder ob eine 
Verführung erfolgt, oder ob gemeine Gefahr mit dem Unternehmen 
verbunden gewefen ſei? — Bei dem Todtſchlage muß, wenn ber Straflag 

von 10—20 Jahren anwendbar fein fol, nah 9.125 St. ©. I. Th. gefragt 
werden, ob der Xhäter mit dem Getödteten nahe verwandt gemefen, oder ob 
er gegen den Entleibten in befonderer®erpflichtung geftanben feit — In 
ähnlicher Weile find bei der Branblegung die in ben verfchiebenen Abfägen 
des $. 148 St. ©. 1. Th. enthaltenen thatfächlichen Umſtaͤnde, durch welche 
der in dem einzelnen alle anzumendende Straffag beftimmt werben fol, und 

bei dem Raube bie in ben $$. 170— 174 St. ©. 1. Th. bezeichneten That« 

fahen zum Gegenſtande befonderer Sragen zu machen. Daßfelbe gilt von 
den übrigen Verbrechen, bei welchen der Strafſatz von befonderen Thatfachen 
abhängt, z. B. in den Sällen der $$. 68 und 69, 76, 80, 85, 92, 95— 

99, 108, 105, 121, 119—-121, 122, 182, 141—146, 159, 183, 
188 St. ©. B. I. Th. u. f. w. In Faͤllen von Preßvergehen ift auf 
den Umftand, daß die Druckſchrift periodifch gemefen, wenn er nicht ſchon 

in die Hauptfrage aufgenommen worden, eine befondere Frage zu richten, weil 

davon die Verurtheilung zum Verfalle eines Theile der Caution abhängt. 

Was diejenigen Fragen anbelangt, welche dann nothwendig werben, 
wenn am Schluffe der Hauptverhandlung bie Richter die Möglichkeit oder 
Wahrſcheinlichkeit erkennen, daß die That, wie biefelbe nach dem Ergebniffe 
der Verhandung fich darftellt, in ein anderes ald das in der Anklagefchrift 

oder dem Verweiſungserkenntniſſe dem Angeklagten zur Laſt gelegte Verbre⸗ 
hen oder in eine Geſetzesuͤbertretung anderer Gattung (z. B. in ein Verge⸗ 
ben oder eine Uebertretung) übergehen könne, fo find diefelben bereits oben 

mis der Geſammthenennung: „eventuelle Sragen” bezeichnet worden, 



weil biefelben der Natur der Sache nach nicht als Modificationen der Haupt: 
frage betrachtet, fondern nur für den Fall der Verneinung der 
Hauptfrage geftellt werben Eönnen*). Es wurde ſchon bei Erörterung 
der $$. 290 und 291 (©. 475 u. ff.) bemerkt, daß in der Berüdfichtigung 

der Aenderungen, welche die einer Anklage wegen eines beftimmten Verbre 
chend oder Vergehens zum Grunde liegende That im Laufe der Hauptver⸗ 
handlung erleidet, eine Abweichung von dem veinen Anklageprincipe liege, 

und daß diefelbe zwar im Intereſſe der Befchleunigung der Strafrechtspflege 

ihre Rechtfertigung, jedoch zugleich in der allgemeinen Natur der Compe: 
tenzverhältniffe ſowohl, als auch in der Nückficht auf möglichft geringe Ver: 
feßung der Anflageform ihre Gränze finde. Bei dem Geſchwornengerichte, 

als dem in der Reihenfolge der Strafbehörden rüdfichtlich der Schwere und 
Wichtigkeit der zu ihrer Competenz gehörigen Gelegedübertretungen höchſten 
Gerichte, kann eine Beſchraͤnkung durch die Competenzverhaͤltniſſe nicht ftatt- 
finden. Es iſt vielmehr in der Natur der Sache gegruͤndet, daß das Geſchwor⸗ 

nengericht, wenn eine vor dasſelbe gebrachte That ſich als eine geringere, nur 
zur Competenz ber Bezirks⸗Collegial⸗ oder Bezirksgerichte gehörige That dar⸗ 

ftellt , deffenungeachtet fogleicy enticheide. Es Fann daher bei dem Geſchwor⸗ 
nengerichte der Zall nicht vorkommen, daß eine nach den allgemeinen Straf⸗ 

gefegen firafbare Handlung von demfelben als über feine Competenz hinaus: 
fallend weggewiefen werden müßte, wie dies vückfichtlich der Bezirks Colle ⸗ 
gialgerichte im $. 290 angeordnet iſt. 

Bei dem Gefchwornengerichte Finnen fomit nur folgende Fälle eintre: 

ten: 1) daß in Folge der bei der Dauptverhandlung vorgefommenen lm: 

fände das in dem Merweifungserkenntniffe und ber Anklagefchrift bezeichnete 
Verbrechen durd das Hinwegfallen einzelner gefeplihen Merkmale in ein 
mit geringerer Strafe bedrohtes Verbrechen oder in ein Vergehen oder 

eine einfache Uebertretung übergehe, z. B. der Raub in einen Diebftahl , der 
Diebftahl in die Theilnchmung am Diebftahle, der Kindesmord in das Ver: 

geben der Verheimlichung der Geburt, die abfichtliche Tödtung (Mord oder 
Todtfchlag) in eine durch Yahrläfligkeit herbeigeführte Tödtung , dad Ver: 
brechen bes Diebftahled oder Betruges in die Uebertretung gleihen Namens; 

2) daß die That in ein mit gleicher Strafe bedrohtes Verbrechen oder Der: 

gehen übergehe, z B. ein mir fünfe bis zehnjähriger Kerkerftrafe bebrohter 

Betrug (dur Verheimlichung eined angeblihen Bundes von mehr als 

300 fl. EM.) in einen mir derfelben Strafe bedrohten Diebftahl; — 3) dab 

das der Anklage zum Grunde liegende Verbrechen durch dad Hinzukommen 

neuer Umftände in ein mit [dwererer Strafe bedrohtes Verbrechen über: 

*) Die Form biefer Fragen iſt aus dem oben (S. 536) mitgetheilten amtlichen Kormular 
eines Fragebogens zu entnehmen, 



gebe, z. ©. der Diebſtahl in einen Raub, die Veruntreuung in einen Dieb: 
ſtahl, der Aufftand in Aufruhr, die öffentliche Gewaltthätigkeit 1. alles 

(8. 70 St. ©. 1. Th.) in Aufftand, der Todtfchlag in einen Mord u. dgl. 

Was nun den erften diefer drei Fälle anbelangt, fo Eonnte es nady 

dem Vorgange aller Gefeßgebungen*) nicht zweifelhaft fein, daß den Ge⸗ 
ſchwornen die erforderlichen ragen auch rücfichtlid des geringeren Verbre⸗ 
chens oder des Vergehens oder der Uebertretung zu ftellen feien, indem in Faͤl⸗ 
Ien diefer Art nicht nur das Intereffe des Staates, fondern in der Negel 

auch das Intereſſe des Angeklagten felbft dahin geht, daß die Hauptverband: 

lung nicht auf eine andere Schwurgerichtsfigung verlegt, fondern daß fogleich zur 

Entſcheidung der Sache gefchritten werde. Der Ausfpruch über eine geringere 
Sefeßesübertretung muß offenbar als in der Befugniß der Geſchwornen, über 

eine ſchwerere That zu entfcheiden, begriffen angefehen werden. Es Eonnte fo- 
mit nicht von ber Zuftimmung der Parteien abhängig gemacht werben, ob 
darüber fogleich zu entfcheiden fei, fondern ed mußte dem Vorſitzenden des 
Schwurgerichtöhofes auferlegt werden, von Amtswegen die nöthigen Sragen 

an die Gefchwornen zu ftellen (F. 328), und zwar ohne Unterfchiedb, ob die 
firafbare Handlung, auf welche die eventuelle Frage zu richten ift, mit dem 
der Anklage zum Grunde liegenden Verbrechen oder Vergehen berfelben Art 

oder auch nur derfelben Gattung angehöre oder nicht. 

Viel ſchwieriger war die Entfcheidung in dem zweiten und dritten 
Kalle, weil die Wichtigkeit fchügender Formen bei Verbrechen von fo ſchwe⸗ 
rer Art, wie die meiften, weldye den Schwurgerichten zugewielen find, for⸗ 

dert, daß dabei von der Anklageform fo wenig als möglich abgegangen werde. 

Man glaubte daher bei der Abfaffung des öfterreichifchen Gefeges nady dem 
Rorgange ber franzöſiſchen Praris den Weg einfchlagen zu follen, wel: 

chen ſchon der von Dr. Rizy bearbeitete Entwurf einer proviforifchen Vor⸗ 

ſchrift über das Verfahren in Eriminalfällen mit Muͤndlichkeit, Deffentlichkeit 
und Schwurgerichten (88. 91—93) bezeichnet hatte, indem barin bei Ent: 

ſcheidung der Frage über den Einfluß einer Aenderung der Sachlage auf den 
Unterfchied aufmerkſam gemacht wurde, ob die der Anklage zum Grunde 

liegende That durch die aus der Verhandlung hervorgegangenen neuen Um⸗ 

*) Selb das englifche Recht geftattet der Jury, wenn eine Anflage wegen felony ein 
Verbrechen geringerer Art, es mag ein felony ober nur ein misdemeanor fein, in ſich 
fließt, den Angeklagten von dem ſchwereren Verbrechen freizufprechen und ihn des gerin- 
geren überführt zu erklaͤren. So Tann ber Augeklagte bei einem indiciment wegen Mor: 
bes bes Todtſchlages ober bei einer Anklage wegen Raubes eines einfachen Diebflah: 
les, bei einem indiotment wegen felony bes bloßen Vergehens (misdemeanor) des Ans - 
falle® (assault) auf die Perſon ſchuldig erklärt werben. 1. Vict. c. 85, sect. 11. — 

Stephen’s Hanbbud bes englifchen Strafrechtes (überf. von Mühry) S.516;5 Gla⸗ 

fer, das englifchsfchottifche Strafverfahren. Wien 1850 ©. 140 $. 359. 



ftände in ein Verbrechen oder eine lrafbareKHanblung anderer 
Gattung oder nur in eine andere Art desfelben Verbrechens 
übergebe. Ein beflerer Theilungsgrund Eonnte nicht wohl gefunden werben und 

die Ungewißheit des Begriffes von Gattung und Arc von Verbrechen, 
welche.in dem gegenwärtigen materiellen Strafredhte befteht, follte bei der 
neuen revibirten Ausgabe des Strafgeſetzes durch eine beffere Tertirung des 
$. 51 ©t. ©. 1. Th. befeitigt werden *). 

*) Es ift befannt, wie verfchieben ber Begriff: „Battungen der Berbrechen” nad 

bem St. G. 3. von 1803 , welches Feinen feſten Sprachgebrauch für bie Unterfcheibung 

von Gattungen und Arten ber Verbrechen beobachtet, aufgefaßt und dargeflellt 

wurde. (S. Jenull, öfter. Crim. Recht 2. Aufl, (Bien 1837) 4. Band S. 183 
u. ff. und S. V ber Vorrede; den Auffab von Dr. Schiefil in der Zeitfchrift für 

oͤſterr. Rechtsgelehrfamfeit 1840 I. Band S. 238—25%, und die Anficht des Dr. 

Waſer in derfelben Zeitfchrift 1843 I. Band S. 14—31.) Ich nehme feinen Anftand, 

mich der Meinung bes Dr. Wafer anzufchließen, wornah fämmtliche imf. 51 

St. ©. I. Th. aufgezählten Begriffe, fie mögen unter verfhiedenen Rum 
mern ober unter berfelben Nummer aufgezählt fein, ale Gattung 
begriffe anzufehen find, deren Umfang durch bie in ben einzelnen Hauptſtücken vors 

fommenden, unter jeben biefer Gattungsbegriffe gereihten Fälle (Arten) ausgefüllt 
wird.’ Hiernach find ale Gattungen von Verbrechen anzufehen: 1) Bochver⸗ 
rath; 2) Störung der Hffentlihen Ruhe; 3) Aufftand; 4) Aufruhr; 5) öffent: 

liche Sewaltthätigfeit; 6) Mißbrauch der Amtsgewalt ; 7) Verfälfchung ber öffentlis 

chen Grebitspapiere; 8) Müngverfälfhung; 9) Religionsſtörung; 10) Nothzudt ; 
11) andere Unzuchtsfaͤllez 12) Mord; 13) Toptfchlag; 14) Ahtreibung ber Leibes⸗ 

frucht; 15) Weglegung eines Kindes; 16) Verwundung ober ſchwere Koͤrperver⸗ 
letzung; 17) Zweikampf; 18) Brandlegung ; 19) Diebſtahl; 20) Beruntreuung; 21) 
Raub; 22) Betrug; 23) zweifache Ehe; 24) Berleumbungs; 25) den Berbrechern 

geleifteter Borfchub. — Diefelbe Anficht war auch bei der Reviſion des St. G. 2. leis 

tend; nur wurbe es als zweckmaͤßig erfannt, die Bälle ber öffentlichen @ewaltthätigfeit, 

beren wefentliche Berfchiebenheit unverkennbar ift, als ſelbſtſtaͤndige Gattungen von 

Berbrechen aufzuftellen. Der $. 52% des Entwurfes des Strafgefehes über Berbrechen, 

Vergehen und Uebertretungen, welches vom 1. März; 1851 für den ganzen 

Umfang des öfterreihifhen Kaiferftantes in Wirkſamkeit treten foll, und 

befien Sanction in wenig Tagen erfolgen dürfte, lautet: „Nach diefer Beziehung wer: 
ben hiermit als befondere Gattungen von Verbrechen erklärt: 1) Hochver⸗ 

rathz 2) Störung der öffentlichen Ruhe; 3) Aufftand; 4) Aufruhr; 5) öffent 

liche Gewaltthaͤtigkeit durch gemwaltfame Handanlegung ober gefährliche Drohung 
gegen obrigkeitliche Perfonen in Amtsfachenz; 6) öffentliche Gewaltthaͤtigkeit durch ge: 
waltfamen Einfall in fremdes unbewegliches Out; 7) öffentliche Gewaltthätigfeit durch 

boshafte Befchäbigung fremden Eigenthumes ober der Telegraphenanflalt; 8) öffentliche 

Gewaltihätigkeit durch boshafte Befchädigung an Ciſenbahnen oder Dampfmafchinen; 

9) öffentliche Gewaltthätigfeit durch Menfchenraub ; 10 öffentliche Gewaltthaͤtigkeit durch 

unbefugte Cinfchränfung der perfünlichen Freiheit eines Menſchen; 11 ) öffentliche 

Gewaltthaͤtigkeit durch Behandlung eines Menfchen als Sclavenz; 12) öffentliche Ge⸗ 

———— 
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Unter biefer Vorausſehung erfchien es als unerlaͤßlich, die Anklageform 
bei den vor das Gelchwornengericht gewiefenen ftrafbaren Handlungen ftren- 
ger aufrecht zu erhalten, als dies im $. 291 für das Verfahren vor den Be⸗ 
zirksCollegialgerichten angeordnet ift. Während daher diefe felbft auf ein ſchwe⸗ 
rered Verbrechen oder Vergehen, als in der Anklage enthalten war, erkennen 
‚dürfen, ohne daß e6 dazu der Zuftimmung des Angeklagten bedarf, wenn nur 
die Competenz des Bezirks-Collegialgerichted felbft Dadurch nicht überfchritten 
wird ($. 290), wurde für das Verfahren vor den Gefchwornengerichten durch 
bie 65. 338 und 329 feftgefeßt, daß dies nur dann ftattfinde, daß daher 
nur. dann entfptechende eventuelle Fragen an die Gefchwornen ohne 

Zufimmung beider. Theile, und insbefondere des Angeklagten, zu 
Rellen feien, wenn entweder a) das der Anklage zum Grunde liegende Der» 
brechen durch die bei der Hauptverhandlung hervorgefommenen neuen Um⸗ 
fände nur in eine andere Art desfelben Verbrechens übergeht, 
ohne Unterfchied, ob diefe andere Art mit geringerer, gleicher oder 

ſchwererer Strafe bebroht ift; oder b) wenn das der Anklage zum Grunde 
liegende Verbrechen zwar in ein Verbrechen anderer Öattung, dad 
jedoh mit geringerer Strafe bedroht ift, oder c) in ein Vergehen 
oder d) in eine Uebertretung übergeht *). 

waltthätigkeit durch Entführung ; 13) öffentliche Gewaltthätigkeit durch gefährliche Dro⸗ 
hungenz 14) Mißbrauch der Amtsgewalt; 15) Verfälfchung ber öffentlichen Erebitspas 

piere; 16) Müngverfälfchung; 17) Religionsftörung; 18) Nothzucht; 19) andere 
ſchwere Unzuchtsfälles 20) Mord; 21) Tobtfchlag 5 22) Abtreibung der Leibesfrucht; 
23) Weglegung eines Kindes; 24) ſchwere Törperliche Verlegungen 5; 25) Zweikampf; 
26) Brandlegung; 27) Diebflahl; 28) Beruntreuung; 29) Raub; 30) Betrugs 31). 
jweifache Ehe ; 32) Verleumdung; 33) ben Verbrechern geleifteter Borfchub.> — Durch 
diefe Faffung wird für die Zukunft jevem Zweifel, was unter „Berbrehen vers 

ſchiedener Sattung? und unter „Arten desſelben Verbrechense zu ver⸗ 
ſtehen ſei, vorgebeugt. 

*) Beiſpiele zu a): wenn die Anklage auf Diebſtahl ober Veruntreuung ober auf 
Raub lautete, und es ſich ergibt, daß nur Theilnahme am Diehftahl, an ber Verun⸗ 

treuung ober am Raube vorhanden fei, und umgekehrt ; — wenn bie Anklage auf Raub 

durch gewaltthätige Handanlegung Tautete und ſich aus der Verhandlung ergibt, daß 

nur Raub durch Drohung erweislich fei, und umgelehrtz — nach der gegenwärtigen’ 

Gefehgebung auch, wenn die Anklage auf unbefugte Cinfchränfung der perfoͤnlichen 

Sreiheit gerichtet war, aus ber Verhandlung aber fich zeigt, daß die That das Verbre⸗ 
hen des Menfchenraubes ober ber Entführung bilde u. dgl. — Beifpiele zu b): 
wenn bie Anklage auf Raub gerichtet war, nad) dem Ergebnifje der Verhandlung aber 

nur Diebſtahl vorliegt; wenn die Anklage auf Kindesmord lautete, es fich aber zeigt, 
daß nur die Weglegung eines Kindes vorhanden fei; wenn bie Anklage auf das Ver⸗ 
brechen bes Todifchlages ging, nach dem Gange ber Verhandlung aber nur bas Ber: 
brechen der fchweren Koͤrperverletzung erweislich iſt; wenn bie Anklage wegen Diebflah: 

les erfolgte, die That aber fich nur als Ver untreuung barfellt u. ſ. w. — Beifpiele 

\ 



Dagegen macht das Geſetz ($. 330) die alfogleiche Entfcheidung und 
eben deßhalb auch die Stellung einer Zufaßfrage an die Geſchwornen von ber 
Zuftimmung beider Theile abhängig, wenn aus ber Verhandlung 
erhellt, daß die dem Angeklagten zur Laft fallende Handlung ein Verbre⸗ 

hen anderer Gattung, als das in der Anklage bezeichnete, begründet, 
web wenn zugleich jenes andere Verbrechen entweder mit der gleichen ober 
mit einer fchwereren Strafe al6 das im Verweiſungserkemntnifſe ange 

führte Verbrechen bedroht ift, (3. B. wenn die Anklage auf Todtſchlag lau⸗ 
tete, die That aber bei der Verhandlung fi als Mord bdarftellt; wenn bie 
ale Weglegung eines Kindes der Anklage zum Grunde gelegte That in Folge 
der Verhandlung ald Kindesmord erſcheint; wenn bie in dem Verweifungs: 

ertenntniffe als öffentliche Gewaltthaͤtigkeit durch Widerfeglichkeit gegen obrig: 
Beitlihe Perfonen oder Wachen bezeichnete That nach den Ergebniffen der 

Hauptverhandlung das Verbrechen des Aufftandes begrändet; wenn die An 

Mage auf Diebftahl gerichtet war, fich jedoch ergibt, daß Raub vorliege u. dgl.). 
In dieſen Gallen ift e6 von Wichtigkeit, beiden Theilen, ganz vorzüglich aber 
dem Angeklagten im Intereſſe feiner Vertheidigung, die erforderliche Zeit zu 

gömmen, um alle zur Unterflügung der neuen Anklage oder zur Entkräftung 
derfelben dienlichen Beweismittel herbeizufchaffen. Wenn baher der Staat 
anmwalt und der Angeklagtenicht einverftanden find, daß über das ald Er⸗ 

gebniß der Hauptverhandlung erfcheinende andere Verbrechen fofort, d-i. 

bei derfelben Hauptverhandlung, das Urtheil gefällt werde, fo darf eine even 

tuelle Srage ruͤckſichtlich dieſes Verbrechens nicht geftellt werden, fondern es 

fteht dem. Staasanwalte nur zu, von der Anklage wegen bed urfprünglicen, 

im Verweifungserkenntniffe bezeichneten Verbrechens abzuftehen, jebef 
gleichzeitig die erforderlichen Anträge dahin zu flellen, daß der Beſchul⸗ 
digte wegen bes neuen Verbrechens zum Behufe der allfälligen Ergänzungen 
der Vorunterſuchung dem zuftändigen Unterfuchungsrichter überwiefen werde. 
Ueber jeden Antrag diefer Art hat der Gerichtshof zu erkennen, indem es dem- 
felben auch freifteht, einen folhen Antrag zurücizumeifen und an die Geſchwor⸗ 

nen nur die auf das urfprüngliche Verbrechen bezüglichen Sragen zu flellen. 

Hat der Gerichtshof Dagegen einem foldyen Antrage des Staatsanwaltes ſtatt⸗ 

gegeben, fo tritt Dadurch das ganze Verfahren gegen den Beſchuldigten in das 
Stadium der Vorunterfuchung zuruͤck; es muß daher ein neuerliches Verwei⸗ 

zu c): wenn die Auflage auf Aufftanb Iautete, aber nur das Vergehen bes Auflaufes 

erweislich iſt; wenn die Anklage anf Kindesmorb lautete und nur das Vergehen ber 

Berheimlichung ber Geburt ober ber culpofen Töntung vorhanden iſt; wenn bie ber 

Anklage wegen Tobtfchlages zum Grunde liegende Töbtung ſich als eine aus Fahr: 

laffigkeit verkbte darflellt,. — Beiſptele zu d): wenn das Berbrechen bes Diebſtah⸗ 

les, ber Veruntreuung ober des Betruges in die gleichnamige Meberiretung übergeht. 



fungserkenutniß gefällt werden, bevor eine abermalige Hauptverhandlung flatt- - 
finden kann. 

In vielen Faͤllen ift fchon bei Erftattung der Anklagefchrift vorauszuſe⸗ 

ben, daß die That bei der Hauptverhandlung unter den Begriff eines geringe⸗ 

ren Verbrechens, eines Vergehens oder einer Uebertretung fallen, oder daß fie 

in eine andere mit geringerer Strafe bedrohte Art desfelben Verbrechens oder 
Vergehens übergehen dürfte. In diefen Faͤllen geſtattet das Geſetz ($. 328), 
ſchon die Anklage eventuell auf das geringere Verbrechen oder Vengehen ober 
auf die Uebertretung zu richten. Es ift bann unvermeidlich, auch die Fragen⸗ 

ftelung an die Öefchwornen der eventuellen Anklage anzupaffen, fomit die durch 

diefe Anklage bedingten eventuellen ragen an die Geſchwornen zu richten. 
Es verfteht fich übrigens von ſelbſt, daß bie in den 9$. 824—330 ent- 

haltenen Porfchriften nicht die Abſicht haben, mit den darin behandelten 

Fällen die Reihe der zu ftellenden Sragen ganz abzufchließen. Es muß viel 
mehr dem Gerichtshofe vorbehalten bleiben, nach der Analogie der in den 

angeführten 88. gegebenen Beftimmungen die den befonderen Verhältniffen 
jedes einzelnen Falles entfprechenden Fragen zu ftellen, wenn fie auch in ben 
65. 324— 330 nicht ausdruͤcklich begründet wären. Ed kann babei für die 
Richter ald leitender Geſichtspunct nur der Grundfaß aufgeftellt werden, daß 
die an die Geſchwornen zu richtenden Fragen nicht bloß alle in dem Verwei⸗ 
fungserkenntniffe enthaltenen wefentlichen thatfächlichen Nerhältniffe und die 
bei der Hauptverhandlung hervorgefommenen neuen Thatumſtaͤnde, welche 

die Strafe entweder gänzlich aufheben ober im Sinne der S$. 820-330 er- 
böhen oder verringern Finnen, erfhöpfen, fondern auch ſich darauf 
befhränfen müffen. Uebrigens dürfte es nicht unndthig fein, hier an die 
im $. 352 Bit. e enthaltene Beflimmung zu erinnern, welche ed als einen 

Nichtigkeitsgrund bdarftellt, wenn eine ber in den 88. 325—330 vorge- 

fehenen Frage zu ftellen unterlaffen wurde, da doch diefelbe auf die 
Entfheidung der Hauptſache von weſentlichem Einfluſſe hätte fein 

Können. 

Der Vorfigende des Schwurgerichtshofes hat die Pflicht, den Geſchwor⸗ 
nen den Sinn, die Bedeutung und den inneren Zufammenhang der an fie 
geftellten Fragen zu erElären, fie über die Reihenfolge, in welcher diefelben ge⸗ 
ftellt worden find und von ihnen beantwortet werden follen, und über bie 
bei der Abftimmung darüber zu beobachtenden Vorfchriften zu belehren und fie 
insbefondere über die Natur der eventuellen Sragen, über die Fälle, in 

welchen diefelben entweder zu beantworten oder als hinwegfallend anzufehen 

find, endlich über die zur Bejahung ber einzelnen ragen erforberlihe Stim⸗ 
menmehryeit aufzuklären. 
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$. 331. 

Die niedergefchriebenen Fragen werden von dem Vorfibenden den Ges 

ſchwornen übergeben, worauf fich diefelben in ihr Berathungszimmer zu: 

rüdziehen. Es werden ihnen das Berweifungserfenntniß, die Anklagefchrift, 

die Beweisgegenflände, die Augenfcheinsprotocolle, fo wie die übrigen 

Broceßacten mit Ausnahme der Brotocolle über die Zeugen- 

vernehmungen mitgegeben. Zugleich verfügt der Borfigende die Ent 

fernung des Angeflagten aus dem Situngsfaale. 

vu. Berathbung und Schlußfaffung der 

Gefhwornen. 

$. 332. 
Die Geſchwornen wählen einen Obmann aus ihrer Mitte mittelft 

einfacher Stimmenmehrheit. Bor ber Berathung hat der Obmann 

den Gefchtwornen folgende Inſtruction vorzulefen: 

»Das Gefep fordert von den Gefchwornen Feine Rechenſchaft 

über die Gründe ihrer Ueberzeugung; es fchreibt ihnen Feine 

beftimmten Regeln vor, nad welchen bie Volftändigkeit und Hin- 

länglichfeit eined Beweiſes zu beurtheilen wäre. Es fordert fie nur auf, 

alle für und wider den Angeklagten vorgebrachten Beweismittel forgfältig 

und gewiffenhaft zu prüfen und ſich dann felbft zu fragen, welchen Ein- 

bru die in der Hauptverhandlung wider den Angellagten vorgeführten 

Beweife und die Gründe feiner Vertheidigung auf ihre Urtheilskraft ger 

macht haben. 

Nach der durch diefe Prüfung der Beweismittel ge 

wonnenen innerflen Ueberzeugung allein haben fieihren 

Ausſpruch überdie Schuld oder Nichtſchuld des Angeklag— 

ten zu fällen. 

Sie müflen fich dabei beftändig vor Augen halten, daß ihre Berath⸗ 

ſchlagung fi nur auf die ihnen vorgelegten Fragen über die der Anflage 

zum Grunde liegenden oder damit in Verbindung ftehenden Thatſachen 

zu befchränfen hat. Nicht fie, fondern nur die Richter find berufen, die ge: 

feglihen Folgen auszufprechen, welche den Angeklagten im Kalte feiner 

Schuldigerklaͤrung treffen. Sie haben daher ihre Erflärung ohne Nüd: 
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fiht auf die gefeglichen Folgen ihres Ausſpruches abzu⸗ 

geben.” 

Diefe Inftruction, fo wie bie 88. 333 bis 336 dieſes Geſetzes follen 

in dem Berathungszimmer der Gefchtwornen in mehreren Exemplaren ans 

geſchlag en fein. 

Der Inhalt dieſer Inſtruction wurde bereits oben (&. 533 u. ff.) aus⸗ 

führfich erörtert. Bier ift nur noch eines Punctes Erwähnung zu thun, wel: 
Gen bie meiften Gefeße ausbrücklich behandeln, nämlich der Verpflichtung der 
Geſchwornen, über den Gang ihrer Beratung und Abftimmung ein unver: 
brüchliches Stillſchweigen zu beobachten. Wenn auch das äfterreichifche Ge⸗ 
leg diefe Pflicht der Geſchwornen mit Stillſchweigen übergeht, was nur auf 
einem Verſehen zu beruhen fcheint, fo ergibt fich diefelbe doch fo fehr aus 

der Stellung der Geſchwornen und liegt fo fehr im Intereſſe einer mög⸗ 
lift freien Berathung derfelben, daß gewiß jeder Vorfigende eines Schwur⸗ 
gerichtshofes wohl thun wird, die Geſchwornen auf diefe Verpflichtung befon- 
ders aufmerkſam zu machen. 

$. 333. 

Die Geſchwornen dürfen das Berathungszimmer nicht verlaffen, be 

vor fie ihren Ausſpruch gefällt haben. Niemand darf während der Daner 

ihrer Berathung ohne [hriftliche Bewilligung des Vorſitzenden in the 

Berathungszimmer eintreten ; auch ift ihnen während diefer Zeit jener Ver⸗ 

fehr mit dritten Perſonen unterfagt. Der Gerichtshof verurtheilt den Ge⸗ 

ſchwornen, der diefem Verbote zumiderhandelt, zu einer Gelbftrafe von 

sehn bis hundert Gulden C. M., dritte Perſonen aber, welche biefe 

Borfchrift Übertreten, zu vierundzwanzigftündigem Arreſte. Rur wenn die 

Geſchwornen einer Aufklärung oder Belehrung über den Sinn der ihnen 

vorgelegten Fragen bedürfen, darf fich der Vorfitzende auf ſchriftlich e 8 Er⸗ 

fuchen des Obmannes zu denfelben verfügen; doch iſt auch ihm bei fon- 

ſtiger Richtigkeit nicht geftattet, ihrer Abftimmung beizumohnen. 

Der Zweck diefer in allen Geſetzen über das Gefchwornengericht enthal⸗ 
tenen Beſtimmung ift, jeden fremdartigen Einfluß von denſelben fernzuhalten 
und dadurch eine neue Buͤrgſchaft dafür zu geben, daß ihr Ausfpruch nur 

das Ergebnif ihrer Ueberzeugung iſt. Um die Ausführung diefer Vorſchrift 
zu fihern, Eann der Worfigende des Schwurgerichtshofes die zu dem Bera⸗ 
thungs zimmer der Geſchwornen führende Thür durch eine von ber dienſtthuen⸗ 
den Gensd'armerie aufzuftellende Wache befegen laſſen, deren Pflicht es iſt, 
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Niemand ohne Ichriftliche Bewilligung des Vorfigenden in dieſes Bera⸗ 
thungszimmer eintreten zu laffen. 

Nachdem bie Geſchwornen den Obmann gewählt haben und von dieſem 
die im $. 332 enthaltene Inſtruction vorgelefen worben ift, haben die Ge⸗ 

ſchwornen zur Berathung der ihnen vorgelegten ragen zu fchreiten. Die 
dfterreichifche Strafproceßordnung hat fih m Beziehung auf die Art ber 
Berathung und Abftimmung der Geſchwornen der in England beftehenden 

Uebung der mändlihen Abſtimmung angefchloffen. Auch der Code d’in- 

struction criminelle von 1808 (Art. 345) enthielt diefelbe Vorſchrift, die 
auch in den deutfchen Nheinfändern nod jet unverändert befteht. 
In Zrantreich dagegen wurde burch die Sefeße vom 9. September 1835 
und vom 18. Mai 1886 die geheime Stimmgebung mitteljt ſchrift⸗ 
licher Stimmzettel, auf welche jeber Geſchworne ruͤckſichtlich jeder Frage bat 
Wort: ja oder nein felbft fchreibt oder von einem anderen Geſchwornen 

fchreiben läßt, angeorbnet. Nach diefen Geſetzen hat ber Obmann der Geſchwor⸗ 
nen die Stimmzettel über jede Brage in Gegenwart aller Geſchwortnen ju 
eröffnen und das Ergebniß aufzuzeichnen. Nach Eröffnung der Stimmzettel 
werben diefelben in Gegenwart ber Gefchwornen verbrannt. Ald Grund diefer 
Aenderung, melde im Welentlihen auch in Belgien dur das Celeh 
vom 15. Mai 1888 eingeführt wurde, machte man vorzüglich das Streben 
geltend, eine größere Selbftftändigkeit der einzelnen Geſchwornen bei Abge⸗ 
bung ihrer Stimme zu erzielen, indem man dadurch einerfeitd die Geſchwor⸗ 
nen gegen jeden Verſuch einer Einfchüchterung durch Verwandte ober Freunde 
des Angeklagten oder überhaupt durch die Beſorgniß einer DVeröffentlihung 
ihrer Meinungen zu fichern, andererfeit6 aber auch dem überwiegenden Ein 
fluffe vorzubeugen hoffte, welchen bei einer mündlichen Abftimmung einzelne 
gewandte und redefertige Geſchworne auf die anderen, insbefondere auf bie 

zuletzt abftimmenben Mitglieder ber Geſchwornenbank, ausüben könnten. Ge: 
gen biefe Einrichtung und für die Beibehaltung der mändlicden Abſtim⸗ 
mung fpricht jedoch ganz vorzüglich der Umftand, daß die geheime Abſtim⸗ 

mung bem Geifte des Gefchwornengerichtes geradezu widerfpricht und ein Miß- 

trauen in die Charalterfeftigfeit und in die Unabhängigkeit der Gefinnung 
der Geſchwornen an den Tag legt, welches, wenn ed begruͤndet waͤre, dad 
ganze Inſtitut der Jury als verwerflid darftellen müßte. Bei der gehei⸗ 
men Abftimmung ift außerdem eine vorausgehende gründliche Berathung un 

ter den Geſchwornen, wodurch allein eine Buͤrgſchaft für die Gruͤndlichkeit 
und Richtigkeit des Ausſpruches derfelben geboten werden kann, undenkbar.*) 

2) In Frankr eich fah man ſich genölhigt, durch das Decrei vom 6. — 8. März 1848 
$. 6 ausprüdlich zu verorbnen, daß der Abſtimmung ber Geſchwornen eine Berathung 

berfelben vorhergehen mäffe. 



Da fich überdied bisher Feine der vorgeichlagenen Arten der geheimen Abſtim⸗ 
mung volllommen bewährt hat, die Deffentlicgfeit der Berhaudlungen ſowohl 
als die Kraft der Erecutivgewalt ben Sefchwornen hinlänglichen Schuß ge- 
gen eine etwa zu beforgende Privatrache von Verwandten oder Sreunden des 
Angeklagten verleihen und das allgemeine Vertrauen auf das Geſchwornenia⸗ 

fitut nur dann eintreten kann, wenn auch die Geſehgebung von der Voraus⸗ 
fegung ausgeht, daß die Gefchwornen fi von fremden Einflüflen frei zu 
erhalten wiffen und ihre Ueberzeugung offen auszufprechen feinen Auſtand 

nehmen werben, bat die öſterreichiſche Gefeßgebung in Uebereinſtim⸗ 
mung mit allen neueren Deutfchen Befegen*) die mündlich e Abkimmung 

der Geſchwornen nad) vorausgegangener Berathſchlagung derfelben angeordnet. 

$. 334. 

Nah abgehaltener Berathung läßt der Obmann die Ger 

ſchwornen über die einzelnen Kragen nad) der Reihenfolge, in ber fie von 

dem Vorſthenden geftellt wurden, mündlich abſtimmen, indem er jeben 

Geſchwornen einzeln um feine Erflärung befragt; der Obmann gibt feine 

Stimme zuletzt ab. Die Gefchwornen ftimmen über jede Frage mit Ja 

oder Rein ab; doch ift esihnen auch geftattet, eine Frage nur theilweife 

zu bejahen oder zu verneinen. | 

Bei einer theilweifen Bejahung einer Frage ift die Befchränfung kurz 

beizufügen. Ihre Antwort it dann: „Sa, aber nicht mit dieſen oder jenen 

in der Frage enthaltenen Umftänven.? 

Das Gefeß geftattet den Geſchwornen nur eine einfache (gänzliche oder 
theilweiſe) Bejahung oder Verneinung ber vorgelegten Sragen, keineswegs 
aber einen dritten Ausſpruch, wie z. B. das non liquet deralten Römer oder 

das not proven in Schott land. Wenn die Fragen an die Geſchwornen richtig 
geftelle find, fo wird in der Hegel die Antwort der Gefchwornen ganz ein« 
fah mit „Ia” oder „Nein? gegeben werden können. Dad Gefeß erlaubt aber 
auch eine theilweife Bejahung der vorgelegten Fragen. Wenn z. B. bie Anklage 

*) Bergl. baie riſches Belek $. 1905 würtembergiſches Geſeß $. 1655 babis 

ſches Gefeh $. 355 heſſiſches Geſetz 56.176 u. ff.ez Eurheffifches Geſetz $. 323; 
naſſauiſches Geſetz $5.17&n. fj.3 preuß iſche Verorbnung vom 8. Jänner 1849 
$. 1095 hannoveriſches Geſetz G. 1163 braunſchweigiſche St Pr. D. 
65. 143 — 144; thüring. Entwurf G. 291. — ©. auch Schweidler, Anleitung 
zum Stubium bes öffentl. mündl. Strafverfahrene 1. Heft ©. 49; — Mittermaier, 
die Münblichkeit, das Anklageprincip, die Deffentlichleit und das Befchwornengericht 
©. 395 n.f.5 — Bifchers in der Zeitfchrift für Kechtowiſſenſchaft und Seſetochung 
des Anslanbes x. Band ©. 430-486. 
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und die bamit übereinftimmende Hauptfrage auf die gleichzeitige Entwendung 
mehrerer Gegenſtaͤnde gerichtet ift, die Geſchwornen aber den Angeklagten 

nicht des Diebftahles aller, fondern nur einiger von dieſen Gegenftänten 

ſchuldig finden, fo Fann ihre Antwort lauten: »Ja, der Angeklagte ift ſchul⸗ 
dig, dem N. N. aus feiner verfperrten Wohnung feine geldene Uhr in Werthe 
von 60 Gulden und zwei Brillantringe im Werthe von 800 Gulden ohne 
feine Einwilligung entzogen zu haben; er ift aber nicht fchuldig, ihm eine 

VBrieftafche mit 250 Bulben in Banfnoten entwendet zu haben.” — Wenn die 

Frage auch auf den Umftand gerichtet war, daß der Diebftahl an veriperrtem 

Gute verübt worden, fo kann die Antwort, falls die Geſchwornen diefen Um- 
ftand nicht als erwiefen betrachten, lauten: „Ja, der Angeklagte ift fchuldig ; 
es ift jedoch nicht bewiefen, daß der Kaften des N. N. verſperrt geweſen fei.” 

— Sn Sällen, in welchen über die Abficht, in welcher die That verübt worden, 
Zweifel beftehen, werben wohl in der Regel eventuelle Fragen geftellt werben, 

‚welche dann einfach zu bejahen oder zu verneinen find; wäre jeboch die Stel⸗ 

lung einer ſolchen Srage unterlaflen worden, fo koͤnnen die Sefchwornen auch 
in biefer Hinficht eine theilmeife Bejahung oder Verneinung der Hauptfrage 

vornehmen. Wenn z. B. über eine Anklage wegen Mordes die Frage geftellt 
war: »Iſt der Angeklagte N. N. fchuldig, am 12. Auguft 1850 dem 4.2. 

mit dem Entſchluſſe, denfelben zu tödten, und mit der Abficht, fich ber gol« 
denen Uhr deöfelben zu bemächtigen, mit einer Hacke zwei Schläge auf den 

Kopf verfegt zu haben, woraus ber Tod desfelben nothiwendig erfolgte?” — fo 

Eann die Antwort lauten: „Ja, der Angeflagte ift der in der Frage bezeich⸗ 
neten That ſchuldig, jedoch ohne die Abficht, fich der Uhr ded A. B. zu ber 

mächtigen.? — Wurde an die Befchwornen eine eventuelle Frage für den 
Tall der Verneinung der Hauptfrage geftellt, (3. B. auf Todtfchlag , während 

die Hauptfrage auf Mord gerichtet war,) fo fteht es den Geſchwornen frei, 
wenn fle die Hauptfrage bejahen, zur eventuellen Frage anftatt einer Antwort 

die Bemerkung zu feßen: „Entfält durch die erfolgte Bejahung der erſten 

Frage.” ®) 

$. 335. 

Zur Schuldigerflärung des Angeflagten und zur Bejahung 

erfchwerender Umftände ($$. 326, 327 und 829) iſt eine Mehr 

beit von wenigftens zwei Drittheilen der Stimmen arfov 

berlich. In Betreff der Strafmilderungsgründe und der die Strafbarfeit 

ausfchließenden Umftände ($$. 325 bis 327) aber entfcheivet die einfade 

*) S. auch das oben (6. 536) mitgetheilte amtliche Formular eines Fragebogens. 

—— — 



Stimmenmehrheit ; bei Stimmengleichheit gibt Die dem Angeklagt en 

günftigere Meinung den Ausſchlag. 

Der Obmann zählt die Stimmen und fchreibt neben jebe Frage, je 

nachdem fie durch die Gefchwornen beantwortet iſt, Ja oder Rein mit 

den allfälligen Befchränkungen unter Angabe des Stimmenver- 

haͤltniſſes. 

In der Aufzeichnung des Ausſpruches der Geſchwornen, welcher vom 

Obmanne zu unterzeichnen iſt, dürfen Feine Raſuren vorkommen; Aus: 

ſtreichungen, Randbemerkungen oder Einſchaltungen müſſen von dem Ob⸗ 

manne ausdrücklich genehmigt fein. 

Hinfichtlih der zu einem Schuldbausfprude erforderliden 
Stimmenzahl der Geſchwornen weichen bie verfchiedenen Geſetzge⸗ 
bungen fehr von einander ab. In England fowohl ald in Norbamerifa 
gilt der Grundfag, daß der Wahrſpruch (verdict) der Geſchwornen ein ftim- 

mig fein muß, ein Grundſatz, welder in dem eigenthümlichen Entwicklungs⸗ 
gange der Jury in England, in der Verſchmelzung der Eideshilfe mit dem 

Gemeindezeugniffe, feine volle Erklärung findet *) und durch die Uebung vieler 

*) Schon beider Rügejiury, aus welcher ſich bie gegenwärtige große Jury entwickelte, 
galt im 12. Iahrhundert der Grundſatz, daß das veredielum nur durch den übereinſtim⸗ 
menden Ausſpruch von zwölf Geſchwornen zu Stande kommen konnte, — eine not 
wendige Folge der Anſicht, daß ihr Ausfpruch als Gemeindezeugniß gelte, daß alfo 
die Gefchwornen felbft ald Zeugen erfchienen. Waren fie nicht einſtimmig, fo wurden fo 
lange andere Geſchworne dazu gewählt (afforciatio), bis wenigftens 12 Stimmen voll; 

fonmen einig waren. (Glanvilla N. c. 17.) Gegen Ende des 13. Jahrhunderts fin- 
det ih die Trennung ber Urtheilsjury von ber Rügejury ausgebildet vor; das 

mit begann das verdiet über die Schuld bes Angeklagten und gleichzeitig mit biefem 

zeigen fich bie erflen Spuren eines Bwanges zur Ginftimmigfeit. In dem aus dem 
Ende des 13. Jahrhunderts herſtammenden Rechtsbuche Britton (in Houard, traite 

sur les coutumes anglo normandes IV. Vol. p. 227 et 228) heißt es bereits: „Wollen 

die Geſchwornen gar Fein Verdict zu Gunſten einer Partei abgeben, fo follen fie fo 
lange ohne Speife und Tranf eingefchloffen werben , bis fie ihr Verdict abgegeben has 
ben.» Ehenfo enthält das Rechistuh Fleta (um 1290 gefchrieben) die Beftimmung, 

daß es bei Verſchiedenheit ber Anfichten der Geſchwornen in ber Wahl ber Töniglichen 

Juftitiare Tiege, entweder bie Affife burch Beiziehung anderer Gefchwornen (per aflor- 
cialionem) zu ergänzen ober bie erſten Geſchwornen durch Cinſperrung ohne Speife 
und Trank zur Ginftimmigfeit zu zwingen. (Fleta IV. c. 9 de veredicto juratorum 

$. 2). Der Grund diefes Zwanges ber Geſchwornen zur Einſtimmigkeit lag vorzüglich 

in dem ſchon am Ende des 13. Jahrhunderts hervortretenden Streben der Juſtitiare, 
von Amte wegen dahin zu wirken, daß ber gerichtliche Zweilampf, zu dem es, wenn 
die Geſchwornen fich nicht einigten, fommen mußte, möglichft vermieben werbe. Uebri⸗ 

gene kommen in ber Zeit Ehuardb 6 I. (1372—1307) Beifpiele von Gerichtsverhandluu⸗ 

Würth, Gtrafproreh, 87 



Jahrhunderte fü feft begruͤndet iſt, daß er in England als eine mit dem inner: 

ften Wefen der Jury verwachſlene Einrichtung bis in die neuefte Zeit für un⸗ 
entbehrlich galt. In Schottland dagegen ift die einfache Mehrheit zur 
Giltigkeit eines Wahrfpruches hinreichend, fomit, da die Jury in Schottland 
aus 15 Geſchwornen befteht, die Mehrheit von 8 Stimmen. 

Als Geund für die Einftimmigkeit des Wahrfpruches der Geſchworren 
wird befonder6 geltend gemacht, daß dadurch allein jeder Zweifel an der Rid;: 

tigkeit des Ausſpruches der Geſchwornen befeitigt, die größte mögliche Gewiß⸗ 
heit erreicht und das allgemeine Vertrauen begründet werde, welches eine Ent: 

fheidung, die als Ausfprudy des ganzen Landes gelten und das Geftänd- 

niß des Angeklagten erfegen fol, verdienen muß. Man führt an, daß die 

Forderung der Einftimmigfeit des Wahrſpruches allein dem Angeklagten eine 
genügende Garantie dafür biete, daß ungeachtet des Mangels einer fhügen- 
den Beweistheorie nicht bloße Willkür über fein Schickſal entſcheide. Man 

glnubt, daß dieſes Ptincip mehr, als jedes andere, auf eine erſchöpfende Prüs 

fung and Berathung des in Frage ftehenden Begenftandes von Seite der Ger 

ſchwotnen hinwirke, während die Zulaffung einer Entfcheidung durch Stimmen- 

mehrheit Die Sorgiofigkeit der Geſchwornen während der Verhandlungen beför« 
dere, indem fie fich bei der Abftimmung ohne Befahr der Mehrheit der Stimmen 

anfchließen zu können glauben. Man behauptet, daß die Solidarität der Verant: 

wortlichkeit für einen einhelligen Ausfpruc dem Fublicum gegenüber den Muth 

der einzelnen Oeſchwornen ftärke. Endlich wird die lange Erfahrung Englands 

angeführt, welche zeige, daß in der Regel Bie Erzielung eines einftimmigen 

Ausipruche® ben Geſchwornen nicht [wer wird, und daß die Fälle, in wel 

den fie ſich nicht einigen Eonnen, höchſt felten, ja nach neueren ſtatiſtiſchen 

Berichten Eaum in Fünf bie gehn Jahren einmal vorkommen. „Wenn Jeder 

gen vor, wobei die Mehrheit der Befchwornen den Ausfchlag gab, (insbeſondere tm ber 

Gammlung : Placitorom ahbbreviatio p. 279 zum 14. Rrgierungsjahre Eduards 1.); 
allein um die Mitte des 14 Iahrhundertes unter Eduard II. wurde dieſe Praxis von 

dem königlichen Gerichtehofe (common bench) vollftändig verworfen und feit biefer 

Zeit blieb der Grundſatz, daß das Verdict der Geſchwornen einftimmig fein und dieſe 

Cinfliamigkeit nötigenfalls erzwungen werben müffe, unangetaftet und in voller Gel⸗ 

tany 46 auf den heutigen Tag. Bergl. hierüber Biener’s Beiträge zur Befchichte des 

Snauifiionepröcefies und ber Geſchwornengerichte (Leipzig 1827) S. 304 und bie lehr⸗ 

reiche Schrift von Dr. Bundermann über die Ginftimmigfeit der Geſchwornen (Mün⸗ 
den 1869), befonders S. 174201. — Werben bie Gefchiwornen in England durch⸗ 

aus nicht einig, fo iſt der vorfigende Richter, welcher von einer Graffchaft in bie au 
bere reiſch, berechtigt, die Geſchwornen mit fich zu nehmen und fü lange von jebem 

Verkeht mit der Außenwelt abzuſchließen, bis fle ihren Wahrſpruch abgegehen haben; 

doc; wird dieſes Recht gegenwärtig nicht mehr ausgeübt, fondern in den höchft feltenen 

Ballen, in welchen fich bie Geſchwornen nicht vereinigen können, werben biefelben ent: 

inften unb Die Brrhandlung wird wor einer neuen Jury wieberhoft, 



va. 

weiß,? ſagt Rüttimann Cüber die englifche Strafrechtöpflege, Zürich 1887 
©. 97), „daß Alle für eine Meinung fi entfcheiden müffen, wenn kei⸗ 

ner feiner Zaghaftigkeit, Bequemlichkeit oder Unentfchloffenheit Raum geben 
darf, ohne daß Alle darunter leiden, wenn Feiner hinter eine Majorität oder 

Minorität ſich verbergen Eann, fondern Alle ald Ein Mann handeln mäflen, 
dann wird es der Wahrheit und ber befleren Ueberzeugung felten ſchwer wer« 
den, ben Sieg davon zu tragen *).” 

Wenn auch das Gewicht diefer Gründe nicht verfannt werden kann und 
insbeſondere das Zeugniß, welches die Erfahrung in England und Norb- 

amerika dem Erforderniffe der Einftimmigkeit des Wahrfpruches der Ges 

ſchwornen gibt, die größte Beachtung verdient, fo ift doch andererfeits nichtaußer 
Acht zu laſſen, daß die Einftimmigkeit der Geſchwornen in fehr vielen Faͤllen 

nur eine erzwungene, nicht auf der inneren Ueberzeugung ber Geſchwor⸗ 

nen berubende ift, indem eben, weil eine Einigung erzielt werden muß, ent 
weder die Wenigeren ihre Ueberzeugung jener der Mehrzahl unterorbnen müfe 
fen, oder der Eigenfinnigfte und Hartnädigfte durch fein feſtes Beharren auf 

ber von ihm ausgefprocyenen Meinung die Lebrigen zwingt, zu feiner Mei⸗ 
nung überzutreten. Eine völlig gewiſſenhafte Abftimmung nach der innerflen 
Ueberzeugung ift nur dann zu erwarten, wenn jeder feine Anficht ohne alle 

Rücficht auf Andere abgeben darf. Die Erfahrungen von England und Ame⸗ 
rifa müflen mit großer Behutſamkeit geprüft werden, wenn man darauf 

Vorſchriften für die weſentlich davon abweichenden Verhaͤltniſſe der Länder 

des europäifchen Feſtlandes gründen will. In England und Amerika trägt 
nit nur die durch Jahrhunderte gepflegte Tradition, der unabhängige, dabei 

aber doch an Achtung des Geſetzes und an Nüdficht auf das Geſammtwohl 

gewohnte Sinn des Volkes, fondern auch ganz vorzüglich die in fefter Hebung 

ftehende Beweislehre (law of evidence) dazu bei, den Geſchwornen die Ers 
jielung einftimmiger Ausſprüche zu erleichtern. Auf dem Continente könnte 
die Feſtſetzung dieſes Erforderniffes nur zu leicht zu einer für die oͤffentliche 

Sicherheit gefährlichen Häufigkeit grundlofer Freiſprechungen Anlaß geben. 

*) Unter den Bertheidigern der Stimmeneinhelligfeit bei bem Wahrfpruche der Geſchwor⸗ 

nen verdienen befondere Erwähnung: der berühmte amerikaniſche Geſetzgeber Livings 

Ron in feinem introductory report to the Code of procedure, ferner aufer dem oben 

angeführten Rüttimann auch Stemann in feinem Werke: Die Jury in Straffachen 

(Hamburg 1847) ©. 359-374, Köftlin in feiner Schrift: Das Gefchwornengericht 
für Nichtjuriften dargeſtellt (Tübingen 1849) ©. 207—210, der babifche Conmiſ⸗ 
fonsbericht von Mittermaier im 7. Beilagehefte ver Verhandlungen der zweiten bas 
difchen Kammer von 1848 Beilage Nr. 2 S. 49 und ganz vorzüglich der Commiſſions⸗ 
bericht der braunfchweigifchen Abgeorbnetenverfammlung (in der Degene r'ſchen 
Ausgabe ber größeren Juftigorganifationsgefege für das Herzogthum Braunfchweig aus. 
ven J. 4849 und 1850 2. Band S. 88-94). 
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Aus diefen Sründen haben alle Gefeßgebungen der europäifchen Con: 

tinentalftaaten (mit Ausnahme jener von Braunſchweig) das Princip, 

dag die Einftimmigfeit der Geſchwornen zur Giltigkeit ihres Wahrſpruches 

erforderlich fei , aufgegeben. Zuerft gefchah dies in Frankreich, deffen Ge: 
feßgebung jedoch in Beziehung auf die zur Biltigkeit des Wahrfpruches der 
Geſchwornen erforderlihe Stimmenzahl feit der Einführung der Jury bis zur 

Gegenwart die mannigfaltigften Schwanfungen zeigte. Das Geieg vom 
16.—29. September 1791 forderte zur Schuldigerflärung des Angeklagten 

eine Mehrheit von 10 gegen 2 Stimmen, fo daß ichon 3 Stimmen gegen 

9 zur Sreifprehung genügten, eine Beftimmung, bie auch in den Code vom 

8. Brumaire des 3. IV überging. Das Geſetz vom 19. Sructidor bes 3. V 
(1796) Art. 33 verlangte dagegen ald Regel die Einftinmigfeit der Gefchwer: 

nen und begnügte fi) nur dann, wenn diefelbe binnen 24 Stunden nicht er: 

reicht werden Eonnte, mit der einfachen Stimmenmehrheit. Das Gefeg vom 

8. Srimaire des 3. Vl änderte dies dahin ab, daß «ine Verurtheilung nur 

durch Stimmeneinhelligkeit erfolgen Eönne, daß daher, wenn jich die Ge: 
fhwornen binnen 24 Stunden nicht einigen Eönnen, der Angeklagte freizu⸗ 
fprechen fei. Diefe Beftimmung erhielt fich bi3 zur Strafproceßordnung von 

1808, welche (Art. 847 und 351) verordnete, daf die Entſcheidung fowehl 

für al® gegen den Angeklagten nad) Stimmenniehrheit erfolge, im Falle der 

Stimmengleichheit die den: Angeklagten günjtigere Meinung den Vorzug habe, 
und daß, falls der Angeklagte der Hauptthat nur mit einfacher Stimmen: 
mebrheit (mit 7 gegen 53 Stimmen) für ſchuldig erklärt worden, die Richter 

unter ſich über denfelben Gegenftand berathfchlagen jollen und der Angeklagte 

nur dann für fchuldig zu erklären fei, wenn wenigftens 2 unter den fünfRichtern 
der Dieinung der Mehrheit der Geſchwornen beitreten. Diefe Vorfchrift des Art. 
351 bed Code fand jedoch mit Grund den Iebhafteften Tadel, indem jie der 

©rundidee des Geſchwornengerichtes zumiderläuft ; fie wurde daher ſchon durch 

das Geſetz vom 24. Mai 1821 dahin abgeändert, daß, wenn Ler Angeklagte der 

Hauptthat nur mir 7 gegen 5 Stinimen ſchuldig befunden worden, die Kid: 

ter des Affifenhofes darüber berathen follen, und daß der Angeflagte nur 

dann verurtheift werden Eönne, wenn die Mehrheit der Richter Caljo wenig: 

ſtens 3 Richter) der Meinung der Mehrheit der Geſchwornen beitreten. Nach 

der Julirevolution wurde durch das Geſetz vom 4. Maͤrz 1831 dieſe 

Mitwirkung der Richter bei der Abſtimmung der Geſchworuen ganz ausge 

fhloffen und verordnet, daß ein Schuldausſpruch der Geſchwornen nur auf 

eine Mehrheit von mehr ald 7, fomit von wenigftend zwei Drittheilen ber 

Stimmen gebaut werden fönne. Diefe Anordnung beftand jedoch nur bis zu 

den Septembergefeßen von 1835 (9. Sept.), indem durch diefe aus Beſorg⸗ 

niß zu vielr Breifprehungen das Princip der einfahen Stimmenmehrkeit 

nach den Beftimmungen des Code von 1808 und des Geſetzes von 1821 wie: 
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der hergeftelle wurde *). Nach der Februarrevolution glaubte man zu ben Ein« 
rihtungen der erften franzöfifchen Revolution zurücdfehren zu müflen und vers 
ordnete durch das Decret vom 6.— 8. März 1848, daB eine Verurtheilung 
nur mit einer Mehrheit von 9 Stimmen (d. i. von drei Viertheilen ber Stim- 
men) ſtatt finden Eönne. Man fah fich jedoch ſchon in wenig Monaten gu 
einer Aenderung diefer Vorfchrift genöthigt. Das noch jeßt geltende Decret 
vom 18. Dctober 1848 verfügte, daß eine Erklärung ber Jury gegen den 

Angeklagten über die Hauptthat, über erſchwerende Umftände, über Entſchul⸗ 
digungsgrände und über bie Zurechnungsfähigkeit von Individuen in einem Al⸗ 
ter von weniger ald 16 Jahren nur mit einer Mehrheit von mehr als 7, d. i. 

von wenigftend zwei Drittheilen der Stimmen, ftatt finden Eönne. Die Jury 

hat diefe Mehrheit von mehr ald 7 Stimmen ohne nähere Angabe des Stim⸗ 

menverhältniffes zu verfündigen. Die Erklärung, daß mildernde Umftände 

vorhanden feien, bedarf nur der einfachen Stimmenmehrheit. 

In Belgien beftand die urfprünglihe Vorfchrift des Code von 1808 

bis in die neuefte Zeit; erft durd dad Gefeg vom 15. Mai 1849 Art. 2 
wurde die oben erwähnte Beftimmung bes Art. 351 bed Code in gleicher 
Weiſe, wie es in Sranfreich durch das Geſetz vom 24. Mai 1821 gefchehen, 
abgeändert. Ebenfo beftanden bie Vorfchriften des Code d’instruction crim. 
von 1808 in den deutſchen Niheinländern unverändert fort. 

Don den neueren deutfchen ©efegen hat, wie ſchon oben erwähnt 
wurde, nur die braunfhweigifdhe St. Pr. O. vom 22. Auguſt 1849 
$$. 142 und 148 den ©rundfag aufgenommen, daß die Gefchwornen einen 
Beſchluß auf die ihnen vorgelegten Sragen nur mit Stimmeneinhelligkeit fafe 

fen können, und daß, falls fie fich über einen folchen binnen 24 Stunden 
nicht einigen können, der Vorfißende des Gerichtes berechtigt fei , fie zu ent⸗ 

laſſen und die Sache vor die nächfte Sitzung desfelben oder bes benachbarten 
Kreifes zu verweifen. Dagegen haben das baierifche Gefeg vom 10. Noe 
vember 1848 $. 192, das würtembergifche Geſetz vom 14. Auguft 1849 

8.166, das badifche Geſetz vom 17. Februar 1849 $. 36, das kurheſſiſche 
Sefeg vom SI. October 1348 $. 324, dad naſſauiſche Geſetz vom 14, 
April 1849 $. 178 und derthbüringifche Entwurf $. 392 zur Schuldig- 

erklärung bes Angeklagten und zur Bejahung erfchwerender Umſtaͤnde eine 
Mehrheit von wenigftend zwei Drittheilen ber zwölf Geſchwornen gefordert. 
Die preufifche Verordnung vom 3 Sänner 1849 $. 111 und das groß» 
herz. heſſiſche Ge’eg vom 28. Dctober 1848 $$. 180 und 185 dagegen 

ſchließen fich der franzöfifhen Geſetzgebung von 1808 mit der im 3. 1821 in 

*) ©. hierüber Morin, dictionnaire du droit criminel p. 453 und 4745 Mitters 
maier’s deutfches Strafverfahren (1846) II. Band S. 5735 Schweibler, Anlei⸗ 

tung zum öffentlichmünblichen Strafverfahren 1. Heft S 



Frankreich angebrachten Abänderung an und laffen daher zur Entfcheibung 

ber Gefchwornen auch gegen den Angeklagten die einfache Stimmenmehr: 

heit dann zu, wenn bie Mehrheit der Mitglieder des Gerichtöhofes der Mehr: 

heit der Geſchwornen beitritt. Das hanno veriſche Geſetz vom 24. De: 

cember 1849 $. 117 endlich läßt die Entfcheidung der Geſchwornen gegen 

den Angeklagten mit einfacher Stimmenmehrheit zu, ohne daß ed einer wei- 

teren Abftimmung der Mitglieder des Gerichtshofes bedarf. 
Aus diefer Weberfiche der verſchiedenen Gefeggebungen zeigt ſich allerbing!, 

daß es, fobald man nicht, wie in England, die Einftimmigkeit der Geſchwornen 
fordern will, an einem beflimmten und burdgreifenden Principe über die 

nöthige Stimmenzahl fehlt. Die öſterreich iſche Geſetzgebung, welche aus 

den oben dargeftellten Gründen die Einftimmigkeit nicht fordern zu Fönnen 

glaubte, ging von der Anficht aus, daß es bei Loͤſung diefer Frage nur dar: 

auf ankomme, daß nicht einerfeitd durch die Feftfegung einer zu geringen, bie 

Möglichkeit eined Irrthumes nicht genug fern haltenden Stimmenzapl ein 
unfchuldiger Angeklagter der Gefahr einer grundlofen Verurtheilung ausgefeßt, 

noch anderfeit6 durch die Forderung einer zu großen Stimmenmehrheit und 

die damit verbundenen allzu häufigen Freiſprechungen die Sicherheit der bür- 

gerlihen Gefellfchaft auf das Spiel gefegt werde. Die von den Gefeßgebun: 

gen von Frankreich, Baiern, Würtemberg, Baden, Kurheffen und Naffau 

angenommene Mehrheit von wenigftens zwei Dritttheilen der Stimmen , fo 

- mit von wenigflend 8 gegen 4 Stimmen, für eine Entſcheidung gegen ben 
Angeklagten fchien dieſen beiden entgegengefegten Intereſſen am beften zu genü: 
gen. Aus diefen Betrachtungen ergaben ſich die Beftimmungen des $. 335. 

Der Angeklagte ift daher nur dann für ſchuldig zu erklären und ebenfo 
eine Frage über das Vorhandenfein eines erfchwerenden Umſtandes als bejaht 

nur dann anzufehen, wenn fich wenigftend acht Geſchworne für die Schuld 
oder für die Bejahung der erwähnten Frage erklärt haben. Sind nur 5 Ge— 
ſchworne ber Meinung, Daß der Angeklagte nichtſchuldig oder daß ein erſchwe⸗ 

render Umftand nicht vorhanden ſei, fo ift der Obmann der Gefchwornen ver ⸗ 
pflichtet, der bezüglichen Brage die Antwort: »Nein, mit 5 gegen 7 Stim: 
.men” beisufeßen. Daß eine fo bedeutende Stimmenmehrheit nur zur Bejahung 

ber um Machtheile des Angeklagten gereichenden Umſtaͤnde gefordert wurde, 
zur Entſcheidung von Fragen zum Vortheile des Angeklagten aber (über 

Milderungsumſtaͤnde und über Thatfachen, welche bie Strafbarkeit völlig auf- 

heben) die einfache Stimmenmehrheit: (von 7 gegen 5 Stimmen) und, wenn 
. bie Stimmen gleich getheilt find, felbft die Anzahl von 6 Stimmen genügt, 

ift in der Natur der Sache und in dem längft anerkannten Orundfaße der Be 

weislehre in Straffachen begründet, daß die zu Gunſten des Angeklagten fpre: 

chenden Umftände ſchon dann zu berückfichtigen find, wenn ſich diefelben auch 
nur als fehr wahrſcheinlich darſtellon. 



. vn. Ausſpruch der Geſchwornen. 

$. 336. 

Rad beendigter Abflimmung fehren die Geſchwornen in den 

Sigungsfaal zurüd und nehmen wieder ihre Pläge ein. Der VBorfigenve 

fordert fie auf, das Ergebniß ihrer Bexathung mitzutheilen. Hierauf 

erhebt fich der Obmann der Gefchwornen *) und fpricdt: 

„Die Geſchwornen haben nah Pflicht und Gewiſſen por Gatt die 

an fie geftellten Fragen beantwortet, wie folgt:“ 

Sodann vwerliedt er, und zwar bei fonftiger Nichtigkeit in 

Gegenwart aller Geſchwornen, die an fie gerichteten ragen und un⸗ 

mittelbar nach jeder den beigefügten Ausfprud ter Gefhiwornen. ‚Hier, 

auf übergibt er ven von ihm unterzeichneten Sragebogen dem Bor. 

figenden, welcher denfelben felbft unterzeichnet und von dem Schriftführer 

mitfertigen läßt. 

Sobald Die Geſchwornen das Berathungszimmer Her 

faffen haben, kann Feiner verfelben eine neue Berathung verlan- 

gen, noch von feiner früheren Meinung abgehen. 

Die öfterreichifche Gefengebung ift, gleich allen übrigen Legialatis⸗ 
nen, von ber Anficht aufgegangen, daß der Ausſpruch ber Geſchwornen feiner 
Narur nah unumftößlich md unantaftbar fei. Sie läßt daher gegen 
denfelben Eeine Berufung zu. Allein dieſer Grundſatz mußte im Intereſſa ber 

Serechtigfeit und Wahrheit ſowohl, «ld in jenem des Angeklagten ymei 
Ausnahmen erleiden, welde die sferreichilche St. Pr. D. in deu $$. 387 und 
338 behandelt. Die erfte dieler Ausnahmen ($. 387) bezieht ſich nicht auf 
eine Prüfung der Nichtigkeit des Ausſpruches der Geſchwornen rückſichtlich 
feines Inhaltes, fondern nur auf die Ermittlung, ob ber Wahrſpruch in for⸗ 

*) Sollte fi der Obmann ber Gefchwornen in ber phyſiſchen Unmöglichkeit befinden, 
ben Wahrfpruch der Gefchwernen in ber öffentlichen Sitzung vorzulefen, fo kann es 
feinem Anftand unterliegen , daß diefe Borlefung durch einen anderen Geſchwornen, jes 
doch mit Zuftimmung der übrigen Geſchwornen ober wenigfiens ber Mehrheit berfelben, 
geſchehe. — Es bedarf kaum einer befonderen Erwähnung, daß die im $. 336 vorge» 
ſchriebene Borlefung des MWahrfpruches ber Gefchwornen in ber Regel (nämlig in 
allen Faͤllen, in welchen ber Vorfigende nad) $. 331 die Entfernung bes Angeflagten ans 

dem Sitzungsſaale verfügt hat), in Abwefenheit des AngıFlagten vorzunehmen if, indem 
ber Wahrfpruch erfi dann als für den Angeflagten vorhanden anzufehen if, weun er von 
dem Gerichtshoſe geprüft worben if und weder der $.337 noch 5. 338 Anwendung finden. 



meller Beziehung alle Erforderniffe einer unantaftbaren Erklärung befige; 
bie zweite dagegen ($. 338) ift nur im Intereſſe des fchuldig befundenen 

Angeklagten zum Schutze desſelben gegen einen Irrthum der Geſchwornen in 
der Hauptſache, fomit gegen einen dem Inhalte nad unrichtigen Ausfprug 

ber Geſchwornen, angeorbnet. 

$. 337. 

Iſt der Ausfpruch der Geſchwornen undeutlich, un vollſtändig 
oder in ſich widerfprechend, fo hat der Gerichtshof Darüber ſogleich 

ein Erfenntniß zu fällen und den Gefchwornen die Fragen und Antwor- 

ten mit der Aufforderung zuguftellen, daß fie fih in ihr Berathungszim- 

mer zurüdziehen und nad) neuerlicher Berathung ihren Wahrſpruch vers 

beſſern. Der Vorſttzende eröffnet ihnen zugleich, daß fie zur Abänderung 

anderer ald der beanftändeten Antworten nicht bereditigt find. 

Der Wahrfpruch ber Gefchwornen foll die Grundlage des von den Ric: 
tern zu erlaffenden freifprechenden oder verurtheilenden ErEenntnifles bilden. 

Um biefem Zwecke zu entſprechen, muß berfelbe Elar und beftimmt, in ſich 

zuſammenhaͤngend und vollftändig fein. Eine Erklärung der Gefhwornen, welde 

Lücken oder innere Widerfprüche enthält, welche an Unflarheit oder Zweibeu- 

tigkeit feider,, Eann ben Richtern nicht ald Grundlage ihrer Entſcheidung dier 

nen, fondern muß ber Natur der Sache nad} einer neuerlichen Berathung der 

Geſchwornen unterworfen werben. Sowohl das englifche Recht, als aud 

die Gerichtöpraris in Frankreich“) und alle neueren deutfchen Gefete 

räumen daher in einem folchen alle dem Gerichtshofe dad Recht ein, die 

Befhwornen zur WVerbeflerung ihres Wahrſpruches aufzuforbern,, fomit zu 

einer neuerlichen Berathung ber ihnen vorgelegten Fragen anzumweilen. 

Das äfterreichifche Geſetz laßt eine ſolche Aufforderung an die Gelhwer- 

nern nur über einen Befhluß des Schwurgerihtshofes, über ein 

förmlihes Erkenntniß besfelben, nicht über eine Anordnung des vorfigen- 

den Nichters allein, flattfinden. Die Veranlaflung zu einem folden Be: 

ſchluſſe des Aſſiſenhofes kann ſowohl in Anträgen der Parteien, welche auf bie 

*) Der Code d’instruction criminelle enthält hierüber gar feine Beſtimmung; allein 

bie Nothwenbigkeit einer Prüfung des Wahrfpruches ber Geſchwornen durch die Rich: 

ter machte fich von felbft geltend und in Folge einer Unzahl von Ausfprüchen des Caſſa⸗ 
tionshofes iſt das, was ber $. 337 der St. Pr. D. für Defterreich anorbnet , bereits 
feit 0 Jahren zur feftfichenden Praxis der franzöftfchen Aſſiſenhoͤfe geworben, Bergl. 
hierüber Sebire et Carteret, encyclopedie du droit T. VIl. p. 200209; 
Morin, dictionnaire du droit criminel p. 478—480;5 Höcfter, Lehrbuch des 
franzoͤſiſchen Strafprocefiee S. 433— 4385 Schweidler, Anleitung zum Stubium 
bes dffentlihs mündlichen Verfahrens in Gtraffachen 2. Abtheilung ©. 185—189. 



Mangelhaftigkeit des Ausſpruches der Geſchwornen aufmerkfam machen, als auch 
in der eigenen Beurtheilung des Vorfigenden oder in dem Antrage eines Mit- 

gliedes des Gerichtshofes, welches bie vorhandene Unregelmaͤßigkeit bemerkt, lie: 
gen*). Das Erfenntniß muß jederzeit öffentlich und unter Angabe der Entfcheir 

bungsgründe Eundgemacht werden es ſteht jedoch ben Richtern frei, fich zur Faͤl⸗ 

lung besfelben in ihr Berathungszimmer zurückzuziehen. Der Schwurgericht#- 
bof darf nur darüber berathen und erkennen, ob die Geſchwornen zur Ver: 
befferung ihres Wahrfpruches aufjufordern feien; keineswegs aber ift e8 dem⸗ 

felben geftattet , in diefem Stadium ded Verfahrens neue Fragen zu ftellen 

oder eine Yenderung an ben früher geftellten Sragen vorzunehmen. 

Das Sefeg befchränkt jedoch das Necht des Schwurgerichtshofes, die Ger 

ſchwornen zur nochmaligen Berathung aufzufordern, ausdrücklich auf folgende 
drei Faͤlle: a) wenn der Ausfpruch der Geſchwornen undeutfich oder dunkel 

ft, d. d. wenn die Worte desfelben fo undeutlich, unbeftimmt ober zweideutig 

find, daß der eigentliche Sinn, welchen die Geſchwornen mit ihrer Antwort ver» 

banden, entweder gar nicht erkennbar ift oder nur durch mehr oder weniger un» 

zuverlaͤſſige Vermuthungen herausgefunden werben kann; b) wenn der Wahr: 

ſpruch der Sefhwornen unvollftänbig ift, d. i. wenn dadurch entweder 

einzelne Sragen gar nicht beantwortet werden, oder wenn einzelne in einer 

Frage enthaltene Umſtaͤnde dadurch fo übergangen werden , daß ſich nicht ent: 

nehmen läßt, ob bie Gefchwornen dicfe IImftände als ermiefen angefehen ha: 
ben oder nicht, z. B. wenn die Fauptfrage verneint, bie eventuelle Frage 

aber zu beantworten unterlaffen wurde; oder wenn auf bie Srage: „Iſt die 

Brandlegung bei Zage und ohne befondere Gefährlichkeit unternommen wor: 

den ?? die Antwort lautete: „Die That ift bei Tage gefchehen,? ohne daß bet 

jiteiten Umftandes erwahnt worden. Hierher gehört auch der Fall, wenn die 

Angabe ded Stimmenverhältniffes bei einer Frage unterlaffen wurde. Sind 

in einer $rage mehrere Umſtände zufammengefaßt und lautet die Antwort 

der Geſchwornen ganz allgemein: „Ja“ oder „Nein,” fo ift diefelbe in der 

Hegel als genügend und vollftändig anzufehen, indem dadurch alle in der 

Frage enthaltenen Umſtände ale bejaht oder verneint erfcheinen. c) Wenn ber 

*) Bis zu welchem Zeitpunde darf die Beſtimmung des $. 337 angewendet werben? — 

Das Geſetz fagt: „fogleich” und fpricht damit, fo wie Durch die Faſſung bes $. 339 
als Regel aus, daß die Zurückſendung ber Geſchwornen in ihr Verathungszimmer 
vor ber Borlefung bes Wahrſpruches in Gegenwart des Angeflagten gefchehen folle, 
Definungeochtet glaube ich, daß ſelbſt, nachdem der Wahrfpruch der Geſchwornen 
im Beijein des Angeflagten vorgelefen worden, und fo lange der Gerichtshof noch fein 

Erkenntniß (55. 340, 343, 344) gefällt hat, eine neuerliche Berathung der Geſchwor⸗ 
nen angeorbnet werben koͤnne, wie bies auch der franzöfifche Caſſationchof durch 

wieberholte Ausfprüche (vom 5. Juni 1819, 7. April 1827 undd. Mai 1835) anerfannt 

Bat und die premfifche Berorbuung vom 3. Jänner 1849 $. 115 ausbrüdlich verfügt, 



Wahrſpruch der Sefchwornen in ſich widerfprechend if, d. 5. wenn 
entweder eine Antwort auf die Frage, auf die fie ertheilt worben, gar nicht 

paßt, oder wenn eutweder in derfelben Antwort ober bei Zufammenbaltung 

mehrerer Antworten beöfelben Wahripruches ein logiſcher Widerſpruch dadurd 

erfcheint, daß in einem Theile diefer Erklärung eine Thatſache ald vorhanden 
oder nieht vorhanden angenoinmen ift, während aus einem anderen Theile 

desfelben Wahrfpruches das Gegentheil erhellt oder gefchleffen werden kann, 
z. B. wenn die Gefchwornen ſowohl die Hauptfrage, als auch die nur für 

den Fall der Verneinung berfelben geftellte eventuelle Frage bejaht hätten, — 

oder wenn z. B. die Antwort ber Öefchwornen bei einer Anklage wegen 

Diebftahles lauten würde: „Ja, ter Angeklagte ift ſchuldig, aber nicht in ver: 

brecherifcher Abficht ? Dagegen kann ed nicht als ein Widerſpruch angefehen 
werden, wenn die Gefchwornen der Bejahung der Hauptfrage einen bie Zu 
rechnung ausfchliefenden Beiſatz anfügen, 5. B. wenn bei einer Auflage wer 

gen Mordes die Antwort lautet: »Ja, aber aus gerechter Motbiwehr” oder 

»Ja, aber in einer die Zurechnung ausfchließenden Sinnenverwirrung ;” demn 
in dieſen Fällen bat eben die Bejahung der Hauptfrage Eeinen anderen Siem, 

als: »der Angeklagte ift überwiefen, der materielle lirheber der in Frage fie- 

benden That gewefen zu fein.” 

In den angeführten drei Källen it der Schwurgerichtthof nicht bloß be: 

rechtigt, fondern auch verpflichtet, die Geſchwornen zu einer neuerlichen 

Berathung aufzufordern. Die Außerachtlaffung diefer Vorfchrift würde 

fogar nah $. 352 Hit. f die Nichtigkeit des Verfahrens begründen. 

In dem Erkenntniffe muß der Mangel, wegen deflen der Gerichtshof 

den $. 337 anzuwenden findet, genau bezeichnet werden. Die Geſchwor⸗ 

nen find verpflichtet, einer ſolchen Aufforderung des Schwurgerichtshofes 
Folge zu leiften und die nothwendige Abänderung ihred Ausſpruches vor: 

junebmen ober bie erforderliche Aufklärung zu ertheilen. Die Verbeſſe⸗ 

rung muß immer in der Art gelcheben, daß der urfprüngliche Ausfpruch 
der Sefchwornen erkennbar bleibt ; leßterer darf daher zwar ausgeſtrichen, 

aber nicht unleferlidd gemacht werden. Die Geſchwornen find übrigens bei 
diefer Berathung an den Inhalt der beanftändeten Antwort in keiner Weile 

gebunden , fonbern berechtigt, wenn es fich z. B. um eine Verbeflerung ihrer 

über die Hauptfrage ergangenen Antwort handelt, bie’elbe ganz, fomit ouch 

in ein unbebingtes Nichtſchuldig, abzuändern. Dagegen find fie zur Abaͤnde⸗ 

rung anderer als ber beanftändeten Antworten nicht berechtigt. Haben 

fie 3. ®. ihre Antworten über mehrere Meitfchuldige abgeben müſſen und ift 
nur die Antwort über die Hauptfrage rückfichtlih Eines derfelben von dem 

Schwurgerichtshofe beanftändet worden, fo dürfen die Geſchwornen bei bie: 

fer neuerlichen Berathung nicht auf die wegen der übrigen Mitfchuldigen ge- 

ſtellten ragen zurückgeben, fondern müflen fich auf die neuerliche Prüfung 
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der in Beziehung auf den beftimmten einzelnen Angeblagten geftellten Frage 
befchränfen. Es verfteht fich von feldft, daß, wenn ber Gerichtshof zwei auf ver: 

ſchiedene Zragen gegebene Antworten mit fich widerfprechend findet, beide Antwor⸗ 

ten zu beanftänden und fomit einer neuen ®erathung zu unterziehen fein werden. 

Hier ift noch der im Geſetze nicht erwähnte Fall zu be'prechen, wenn 
fih in den Wahrfpruch der Geſchwornen ein materieller Irrthum oder 
Fehler eingefchlihen hat, wein namlich das Ergebniß der Abftimmung der 
Geſchwornen unrichtig oder unter Verlegung der im $. 335 enthaltenen Vor: 
friften verzeichnet worden ift, 3. ®. wenn der Obmann ein „Schul. 
dig” ald Ausfprud der Geſchwornen verkfünder, obfhon nur 7 gegen 

5 Stimmen fich dafür erklärten, oder wenn das Stimmenverhältniß unrich⸗ 

tig angegeben wurde (3. B. „mit 10 gegen 2 Stimmen” ftatt »mit 9 gegen 

3 Stimmen”). Obgleich das Gefeg diefen Fall nicht ausdrücklich ald Veranlaſ⸗ 

ſungsgrund einer neuerlichen Berathung ber Geſchwornen aufführt, Eann 
ed doch der Natur der Sache nach Eeinem Zweifel unterliegen, daß in einem 
folhen Salle der Schwurgerichtöhof, deſſen Urtheil fi nur auf den wahren 

Ausſpruch der Geſchwornen ftüßen foll, berechtigt und verpflichtet fei, wenn 

ein folcher materieller Sehler oder Irrthum von einem der Geſchwornen be: 

hauptet worden, bie Gefchwornen zum Behufe der Berichtigung bed eh: 

ler8 in ihr Berathungszimmer zurückzuſchicken *). Die Gefchwornen müffen 
fi aber auf bie Berichtigung des bei der Stimmenzählung begangenen Behr 

lers befckranken und dürfen fich nicht auf eine neuerliche Berathung in me- 

rito einlaffen oder ihre bei ber erften Berathung abgegebene Meinung zurüc- 

nehmen, - 
$. 338. 

Wurde der Angeklagte für ſchuldig erflärt, und ift der Gerichts. 

hof einffimmig der Anficht, daß ſich die Geſchwornen bei dieſem Aus- 

ſpruche in der Ha uptſache geirrt haben, fo erfeunt der Gerichtshof 

von Amtswegen, daß die Entfcheivung bis zur nächften Schwurge: 

richtsſitzung auszufegen und die Sache vor ein anderes Gefchwornenge, 

richt zu veriweifen fei. Findet der Gerichtshof, daß ſich die Gefchwor- 

nen bei ihrem Ausfpruche über eine gegen Mehrere gerichtete Anklage 

nur rüdfichtlih Eines Angeklagten geirrt haben, fo hat ſich diefe Ver- 

weilung auf dieſen Angeflagten zu befchränfen und fie bleibt ohne Ein: 

fluß auf die übrigen Mitangeflagten. Bei der wiederholten Verhandlung 
darf Feiner der Gefchwornen, welde an der erften theilgenommen, zu⸗ 

*) So entſchied der franzöftfche Eaffationshof am 16. Juli 1829 und am 18. Juli 1839. 
Sebire et Garteret L c. p. 207 unb 208, 



gelaffen werben. Stimmt der Ausfpruch des zweiten Geſchwornengerich⸗ 

tes mit jenem des erften überein, jo muß der Gerichtshof denfelben fei- 

nem Urtheile zum Grunde legen. 

Nach den Beſtimmungen dieſes $., welcher fowohl mit dem franzöfi- 

ſchen Redte (Code d’instruction art. 352), al® auch mit den Anordnungen 

aller neueren deutſchen Gefege*) übereinftimmt, Eann felbit ein Wahr 
ſpruch der Geſchwornen, welcher mit Eeinen Formgebrechen behaftet ift, von 

dem ©erichtöhofe wegen materieller Unrichtigkeit umgeftoßen werben 

wenn der Angeklagte für ſchuldig erklärt worden ift und die die Verhandlung 

leitenden Richter die Ueberzeugung gewonnen haben, daß fich die Geſchwor—⸗ 

nen sum Nacdtheile des Angeflagten geirrt haben, wenn ed fid 
alfo um den Schuß eines nach der Anficht der Nichter nichtſchuldigen Ange: 

klagten gegen eine ungerechte Terurtheilung, um Verhütung eines materiellen 

Unrechtes handelt. Lautete der Wahrfpruch der Geſchwornen auf Nichtſchul⸗ 

dig, fo Eann von einer ſolchen Ausfegung der Entſcheidung bis zur naͤchſten 

Schwurgerichtsſitzung Feine Rede fein. Das Beleg fordert jedoch zur Anwen» 

bung der in diefem $. den Richtern ertheilten Befugniß außer dem Umſtande, 

daß der Angeklagte für fchuldig erklärt worden, auch noch, daß ſaͤmmiliche 

Richter einflimmig der Meinung feien, daß die Geſchwornen ungeadtet 
ber Beobachtung aller gefeglichen Förmlichkeiten ficy in der Sache felbft ge: 
irrt und den Angeklagten mit Unrecht der That für fehuldig erklärt oder 
einen erfcehwerenden Umfland mit Unrecht zum Nachtheile des Angeklagten 

als vorhanden angenommmen haben. — Der Gerichtöhof fat ein Erkennt: 

niß diefer Art als einen Act feiner Weberzeugung nur von Amtswegen, 
ohne Anregung oder Antrag von Seite des Angeklagten oder feines Verthei 

digers, zu erlaffen. Was den Zeitpunct anbelangt, bi6 zu welchem der Ge: 
richtshof von dieſem Rechte Gebraudy machen kann, fo glaube ich, daß bie 

Ausfegung mit der Entfcheitung und die Verweiſung zur nächften Schwurge⸗ 

richtsſitzung nicht bloß unmittelbar nad der Verkündung des Wahr: 
fpruches durch den Obmann ber Geſchwornen, fondern auch, nachdem der 

Angeklagte den Wahrfpruch vernommen hat, fo fange der Gerichtshof die 
Verurtheilung des Angeklagten (nad $. 344) noch nicht ausgeſprochen hat, 

ftattfinden Kann **). 

*) Vergl. baierifches Befeh $. 212%; würtembergifches Belek $. 1705 ba di⸗ 

fches Geſetz S. 403 großherz. heſſiſches Geſetz F. 1875 naffauifches $. 184; 
kurheſſiſches Geſetz F. 3365 preußifche Verordnung vom 3. Jänner 1849 

6. 1165 hannoveriſches Geſetz G. 1285 thüringifher Entwurf $. 295. 

“r) So entſchied auch der franzöftfche Caſſationshof am 27. Februar 1812 unb 16. Ang. 

1839. Sebire et Garteret, I. c. p. 210; Morin, dictionnaire du droit cri- 
minel p. 229, 



Die Ausfchliefung der Geſchwornen, welche an ber erften Verhandlung 
theilgenommen haben, von der wiederholten Verhandlung ift in der Natur 
der Sache begründet; die Außeradhtlaffung diefer Vorſchrift wuͤrde nach 8.852 

lit. a’die Nichtigkeit der zweiten Verhandlung zur Folge haben. Diefe 
Ausfchließung beſchränkt fich jedoch auf die Geſchwornen und ift auf die Mit: 

glieder ded Gerichtshofes nicht anzuwenden. Stimmt der Ausfpruch des zwei⸗ 
ten Gefchmwornengerichte® mit jenem des erften überein, fo dürfen die NRich- 
ter die Vefugniß des $. 338 nicht mehr anwenden, wenn fie auch einftinimig 

von ber materiellen Unrichtigkeit diefes Ausſpruches überzeugt wären. Die bür- 

gerlihe Geſellſchaft Eann ſich dabei beruhigen, daß zwei unabhängig von 

einander erEennende Gefchwornengerichte zu demfelben Ausfpruche gelangten. 

Der Gerichtöhof ift daher in einem folchen Falle verpflichtet, den Ausſpruch 
der Geſchwornen feiner Entfheibung zum Grunde zu legen. 

Sind bei der erften Schwurgerihtsfigung durch den Wahrfpruch der 
Geſchwornen einzelne in der Sragenftellung begriffene Thatumſtände günftig 

für den Angeklagten entfchieden worden, (3. B. iſt bei einer Anklage wegen 
Mordes von den Geſchwornen die mörderiihe Abficht verneint und nur ein 

Todtfehlag als vorhanden angenommen worden), fo entfteht, falls der Ge: 

richtshof von dem ihm nach $. 338 zuftehenden Nechte Gebrauch gemacht hat, die 

Srage, ob bei der neuerlichen Werhandlung vor dem zweiten Gefchwornen: 
gerichte die bereits durch jenen Wahrfprud zu Gunften des Angeklagten ent: 

Ihiedenen Thatumftände abermals in Frage geftellt werden Fönnen, (3. B. in 

dem obigen alle, ob die Anklage bei dem zweiten Gefchwornengerichte neuer: 

ih auf das Merbrechen des Mordes oder nur auf jenes des Todtſchlages ge: 

richtet werben Eönne). Da bie ganze Anordnung des $. 338 nur den Zweck 

hat, durch die Verhandlung der Sache vor einem zweiten Gefchwornenges 
richte einen für den Angeklagten günftigeren Wahrfpruch zu erlangen, fo er- 
gibt fih von felbft, daß das zweite Gefchwornengericht Eeinen dem Angeklagten 

nachtheiligeren Wahrfpruch abgeben Fann, dafi daher ein beider erften Schwur⸗ 

gerichesfigung zu Gunſten des Angeklagten entfchiedener Punct nicht mehr in 

Srage geftellt werden darf.*) Die zu Ounften des Angeklagten entichiebenen 

Ihatumftände müflen demnach in die für die zweite Verhandlung beftimmte 

Anklagefchrift fo, wie fie früher entfchieden worden, aufgenommen werden und 

der Staatsanwalt Eann bei diefer zweiten Verhandfung die bereits durch den 
erften dem Angeklagten günftigen Spruch der Geſchwornen befeitigten Puncte 
(3.8. Erfhwerungsumftände) nicht mehr zum Gegenftande der Anklage maden. 
In dem beifpieldweife angeführten Falle darf daher die Anklage bei ber 

*) So entfchieb auch der franzafifche Gaffationshof am 23. Juni 18145 basfelbe 

verorbnen ausdrücklich die Gefehe von Baden, Würtemberg, Raffan und Kurs 

heſſen. 



zweiten Verhandlung nur auf dad Verbrechen des Todtſchlages gerichtet 
werden. 

IX. Weiteres Verfahren und Urtbeil des 
Gerichtshofes. 

$. 339. 
Der Borfigende läßt hierauf den Angeklagten in den Sihungsſaal 

wieder eintreten, und in deſſen Gegenwart den Wahrfprud; oder das in 

Gemäßheit des vorftehenden $. 338 gefälte Erfenntnig durch den Schrift: 

führer vorlefen. 

$. 340. 

Lautet der Wahrjprud der Gefhwornen auf „nicht ſchuldig,“ 

fo erflärt der Borfigende fofort, daß der Angellagte von ber 

Anklage freigefprodhen werde Diefe Verordnung des Bor 

fihenden *) ift dem Angeflagten unverzüglich audzufertigen. 

*) Das amtliche Formular einer foldyen Berorbnung, wodurch der Angeflagte freigeſpro⸗ 

chen wird, lautet: 

Der Borfigende des f. k. Schwurgerichtshofes zu Inaim 

an 
Sohann Richter, bürgerl. Schneibermeifter aus Nikoleburg. 

In der heute am 20. November 1850 unter dem Verſitze des f. k. Oberlanbesgerichte: 
Rates Mirtuz in Gegenwart der Lanbesgerichts-Räthe Fritſch, Werning, Re 
bold und Rinne und des Schriftführers Kellner abgehaltenen öffentlichen Sigung 

des Schwurgerichtöhofes zu Znaim über die Anklage der E. f. Staatsanwaltfchaft wiber 
Johann Richter, bürgerl. Schneidermeifter aus Nifolsburg , wegen bes Verbrechens bet 

Religioneftörung durch gewaltfame Störung des am 20. September d. 3. in der jübi- 

fhen Synagoge zu Nikolsburg abgehaltenen Bottesdienftes haben die Geſchwornen auf die 

an fie geftellte Frage: 
Iſt der Angeflagte Johann Richter ſchuldig, am 20. September d. I. ben in 
ber jürifchen Synagoge zu Nifolsburg abgehaltenen Gottesdienft durch gewaltſa⸗ 
mes, lärmendes Eindringen in die Synagoge geftört zu haben ? 

bie Antwort ertheilt: Rein, der Angeflagte ift nicht ſchuldig. 

In Folge diefes Wahrfpruches der Geſchwornen wird Johann Hichter, 31 Jahre 
alt, ledigen Standes, bürgerl. Schneidermeifter aus Nikolsburg , nach $. 340 der St. 
Pr. D. von der wider ihn auf Grundlage des Verweifungserfenntnifies der Anklagekam⸗ 

mer bes k. F. Oberlandesgerichtes zu Brünn von 24. October 1850, 3. 6837, von ber 

k. k. Staatsanwaltfchaft erhobenen Anklage wegen bed Verbrechens der Religionsförung 
freigefprochen und in Gemäßheit des $. 460 der St. Pr. O. von dem Erſatze der Koſten 

bes Strafverfahrene Toßgezählt. Die von Johann Richter am 5. Oxtober d. J., z. 3. 

1858 , zum Behufe feiner Befreiung von ber Unterfuchungshaft bei dem k. k. Bezirker 



Iſt der Angeklagte durch die Geſchwornen rüdfichtlich der ihm zur Laft 
gelegten That für nicht ſchuldig erklärt worden, fo bebarf es Eeiner wei: 

teren Vernehmung des Staatsanwaltes, Eeiner weiteren Berathung des Ge⸗ 
richtshofes und keines Erkenntniſſes desfelben, fondern der Vorſitzende ift ver- 

pflichtet, fogleich ohne Mitwirkung des Schwurgerichtöhofes zu erklären, 
daß der Angeklagte von der Anklage freigelprodhen werde, und dem AngeElag- 

ten die hierüber zu erlafiende Verordnung (die ordonnance d’acquilte- 
ment ded franzöfifchen Rechtes — Code d’instruction crim. art. 358) 

ausfertigen zu laffen. Der Angeklagte ift zugleich ($. 460) vom Erfage der 

Koften des Strafverfahrens loszuzählen und, da gegen diefe Verordnung nach 

8. 355 eine Nichtigkeitsbeſchwerde mit Wirkung auf den Angeklagten nicht 

zulaͤſſig iſt, ſogleich in Freiheit zu ſetzen, ed wäre denn, daß andere gefeß: 

lihe Sründ e (3. B. eine neue Anklage wegen einer anderen firafbaren Hand» 
lung ($. 302), die Nothwendigkeit, ihn ald Gefälldübertreter dem zuftändi. 
gen Gefällsftrafgerichte zu überliefern u. dal.) feine fernere Verwahrung nö⸗ 
thig machten. 

Damit jedody eine folche freifprechende Verordnung erlaffen werben Edune, 
maß der Wahrfpruch der Geſchwornen zweifellod und wörtlich auf Nichtſchul⸗ 

dig lauten. Haben die Gefhwornen über die Hauptfrage ein Schuldig ausge: 
ſprochen, ſo kann felbft dann, wenn diefes Schuldig im Zufammenhange 
mit den übrigen von den Geſchwornen gegebenen Antworten die Straflofigkeit 
des Angeklagten begründen würde, nicht von einer freifprechenden Merord: 
nung des Vorfigenden die Rede fein”). Es muß vielmehr in ſolchen Faͤllen 
in Gemäßheit der $$. 341—314 verfahren, fomit nad) Anhörung beider 
Theile eine Berathung des Schwurgerichtöhofed veranlaßt und, wenn fich 
aus diefer Berathung die Straflofigfeit des Angeklagten ergibt, nach $. 343 
ein losfprehendes Urtheil erlaffen werden. Dies ift z. B. der Fall, 
wenn die Geſchwornen den Angeklagten der That (z. ©. des Todtfchlages) 

Eollegialgerichte zu Nifolsburg erlegte Sicherheitsfumme von breifundert Gulden C. M. 
in 3pere Caſſenanweiſungen wird für frei erflärt. 

Inaim am 20. November 1850. 
Der Borfipende des Schwurgerichtähofes: 

Mirtuz m. p. 

(Gerichtefiegel.) Fellner m. p., 
. als Schriftführer. 

) So enifchieb nicht nur der franzöfifche Caſſationshof zw wiederholten Malen 
(Sprüche vom 21. Jänner 1813, vom 4. Mai 1827, 2. Juni 1831 u. f. w.), fons 
dern auch ber Caſſationshof zu Berlin (Sprüche vom 23 uni 18% und 23. Mai 
1842). ®ergl. Morin, dietionnaire du droit criminel p. 30 et seq.; Sebire et 
Carteret, eneyclopedie du droit T. 3. p. 167—1725 Höchfter, Lehrbuch des 

franzöffchen Strafproceſſes S. 439— Mi. | 



für ſchuldig erklärt, jedoch gleichzeitig über eine nad) $. 825 geflellte Frage 
die Unzurechnungsfähigkeit desfelben oder das Vorhandenſein eined anderen 

die Strafbarkeit völlig aufbebenden Umſtandes außgefprochen hätten. 

Die Freiſprechung des Angeklagten durch den Vorfigenden feßt ferner 

voraus, daß der Angeklagte rücjichtlih aller ihm zur Laſt gelegten flraf: 

baren Handlungen von den Gefchwornen für nicht fehuldig erklärt worden fei. 
Iſt nur rüdfihtlid einzelner Anfchuldigungsthatfadhen (z. B. der Nothzucht) 

ein Nichtſchuldig, rückſichtlich anderer aber, wenn dieſelben auch nur ein Ver⸗ 
gehen oder eine Uebertretung begründen würden, (4. B. rückſichtlich eines 
Diebſtahles oder einer Körperverletzung) eine Schuldigerklärung ausgeſprochen 
worden, ſo darf der Vorſitzende den Angeklagten nicht freiſprechen, ſo ndern 
es muß das im $. 341 bezeichnete Verfahren eingeleitet werden. In das Ur⸗ 

theil des Schwurgerichtshofes jedoch muB rückfichtlih jener Anklagepuncte, 

welche durch das Nichtſchuldig befeitigt wurden, die Freiſprechung des 

Angeklagten aufgenommen werden. 

$. 341. 

ft der Angeflagte für ſchuldig erflärt worden, fo erhält zunächft 

der Staatsanwalt das Wort, um feine Anträge wegen der zu verhängen- 

den Strafe und des Maßes derſelben zu fielen. Nach ihm werben der 

Privatbetheiligte, der Angeklagte und fein Vertheidiger gehört, wobei die 

Borfchriften des 8. 285 zu beobachten find. Die Ausführungen dürfen 

nicht darauf abzielen, die durch den Ausfpruch der Geſchwornen feflgeftell: 

ten Thatfachen oder die Bezichung des Angeflagten zu denfelben in Frage 

zu fiellen, fondern haben ſich auf die Statthaftigfeit und Größe der bean- 

tragten Strafe und die allfälligen Entfchädigungsanfprüche zu befchränfen. 

Die Anträge, welche der Staatsanwalt in diefem Stadium ded Werfah: 

rend zu ftellen hat, und die Ausführungen desfelben beziehen ſich auf die Ans 

wendung des Geſetzes auf die von den Gefchwornen ald vorhanden anerkaun- 

ten Thatfachen, fomit a) auf die Frage, ob diefe Thatfachen den Thatbeftand 

einer nach dem Geſetze ftrafbaren Handlung (eines Verbrechens, Vergehens 
oder einer Uebertretung) begründen, d. i. auf die gefeßlihe Qualifica: 
tion der That; b) auf bie Srage, welche Strafe nach dem Geſetze zu verhän- 

gen fei, und insbefondere welches Strafmaß in dem einzelnen Halle mit Rüd: 

fiht auf die vorhandenen Erfchwerungs: und Milderungsumftände Anwendung 
finde. Der Staatsanwalt kann demnach mit Kückficht auf den Inhalt des Aus: 

fpruche6 der Geſchwornen fowohl auf die Losſprechung des Angeklagten, 

als auch auf deffen Berurtheilung wegen einer beftimmten Geſetzes⸗ 

übertretung und zu einer beftimmten Strafe antragen. 



$. 842. 
Hierauf zieht ſich der Gerichtähof, wenn er es für nöthig erachtet, 

in fein Berathungszimmer zurüd. Der Angeklagte wird in diefem Falle 

nad) Ermeffen des Vorſitzenden abgeführt. Der Vorfigende leitet die Ab- 

fimmung nach den im $. 47 enthaltenen Vorfchriften, 

$. 343. 

Iſt der Gerichtshof der Anficht, daß die That, welche der Angellagte 

nach den Ausfpruche der Geſchwornen begangen hat, durch Fein Straf. 

gefeh verboten ift, fo erfennt er auf Losſprechung des Angellagten. 

Die öfterreihifche Geſetzgebung hat glei dem franzöſiſchen 
Rechte (Code d’instruction crim. art. 364) das Urtheil des Shwur: 

gerihtshofes, wodurd die von den Gefchwornen durd ihr Schuldig 
ald erwiefen angenommene That des Angeklagten für ftraflos erklärt wird, 

von der auf ein Nichtſchuldig ber Geſchwornen gegründeten freifprechen- 

den Verordnung ded Vorſitzenden forgfältig geſchieden und für erfteres 

einen von der leßteren wefentlich verfchiedenen Sprachgebrauch gewählt. Waͤh⸗ 
rend das Nichtfcehuldig der Befhwornen die Freiſprechung des Angeklag- 
ten von der Anklage (acquiltement) zur Folge hat, muß der Schwurgerichts⸗ 

hof, wenn er die That, deren der Angeklagte von den Geſchwornen für ſchul⸗ 
dig erklaͤrt worden ift, nicht ftrafbar finder, auf die Losfprehung (abso- 

lution) des Angeklagten erfennen.*) Jene ift ein Ausfpruch des Vorſitzenden 

allein, diefe ein Erfenntniß des ganzen Schwurgerichtshofes; jene bedarf 

keiner Begründung, diefe muß rückjichtlich des Nechtöpunctes motivirt wer: 

ben; jene unterliegt Eeiner Nichtigkeitöbeichwerde (außer zur Wahrung des 
Geſetzes), Diefe Dagegen kann allerdings mit der Nichtigkeitöbefchmerde an⸗ 
gefochten werben (8$. 353 und 855). Allein ed befteht nicht bloß dieſer juri⸗ 

difche Unterfchied zwifchen der Sreifprechung und der Losfprechung, fondern es 

it auch, wenigftens in fehr vielen Sällen, ein wefentlicher moralifcher Unter- 

Ipied vorhanden, indem der Schuldigausfpruch der Gefchwornen, wenn er 
auch eine Losſprechung zur Folge hat, nicht felten eine moralifche Werurtheis 
lung bed Angeklagten in der öffentlichen Meinung nach fich zieht. 

*) Diefe Unterfcheidung zwifhen Sreifprehung und Loeſprechung iſt auch in 
dem großherz. heffifchen Gefege vom 28. October 1848 ($$. 189 und 194) und 
in dem naffauifchen Gefehe vom 14. April 1849 (55. 186 und 191) enthalten. 
Das baierifche Geſetz vom 10. November 1848 69. 198 und 202 bedient ſich ber Aus: 
brüde: Sreifprehung von ber Anklage und Freiſprechung von ber 
Strafe. Alle übrigen deutſchen Befege, insbefondere jene von Preußen, Würs 
temberg, Hannover, Baden, Kurheſſen u. f. w., bebienen fich für beide 
Arten von Grienntniffen olme Unterfchieb des Auedruckes: F reiſprechung. 
Wird, Etraſproceß. 88 
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In welchen Bällen ift auf Losſprechung des Angeklagten zu erfen: 
nen? Nach dem Wortlaute ded Gefeges dann, wenn der Schwurgerichtshof 
der Anficht iſt, daß die That, welche der Angeklagte nady dem Ausſpruche 

der Geſchwornen begangen hat, d. i. deren er von den Gefchwornen für 

ſchuldig erElärt worden ift, durch Fein Strafgeſetz verboten fei ($. 343). E3 

fommt daher vor Alleın darauf an, den Sinn dieſer gefeglichen Beftimmung 
richtig zu erfaflen. Der Ausſpruch der Geſchwornen über die That oder 
Schuldfrage enthält noch nicht die Entfcheidung, ob die von den Geſchwor⸗ 

nen ald vorhanden anerkannte That nach dem Geſetze ftrafbar fei, das Er— 

Eenntniß hierüber fteht nur den Mitgliedern des Schwurgerichtshofes zu. 

Wenn fih nun bei der Subfumtion der von den Geichwornen als vorhanden 

anerkannten Thatſachen unter das Strafgefeß ergibt, daß diefelben in ihrer 
ganzen concreten Öeftaltung in dem einzelnen Falle nicht den Cobjectiven und 
fubjectiven) Thatbeftand einer durch das Strafgefeg mit Strafe bedrohten 

Handlung bilden, fo findet offenbar Eein Strafgeſetz auf die von den Ge: 

ſchwornen ald ermwiefen angenommene That Anwendung oder, mit ande: 
ren Worten, die That, deren der Angeflagte von den Geſchwornen ſchuldig 

erklaͤrt worden, ift durch Eein Strafge'eß verboten. Hieraus ergibt ſich, daß 

die Losfprechung des Angeklagten in allen Fällen flatt findet, in wel- 
hen die Subfumtion der von ben Gefchwornen ald vorhanden anerkann⸗ 
ten Thatfachen unter dad Gefeß ergibt, daß auf diefelben entweder über: 

haupt kein Strafgefeg anwendbar fei*), (z. B. daß diefe Thatfachen über: 

*) Dies Tann entweder a) dann gefchehen, wenn bie Anficht des Schwurgerichtehefes 
über die Strafbarfeit einer That, welche durch das Verweiſungserkenntniß als ein 

Berbrechen ober Vergehen bezeichnet wurde, obſchon die Sachlage nach dem Ausſpruche 

ber Geſchwornen unverändert geblieben, von ber Anficht der Anklagefammer abweicht, 

oder b) — was allerdings am häufigften der Kal ift, — wenn durch den Ausfprud 
ber Gefchwornen an den im Verweiſungserkenntniſſe aufgeführten und bort als Ber: 

brechen oder Vergehen erflärten Thatfachen ſolche Aenderungen erfolgt find, daß bie 

von den Gefchwornen als vorhanden anerkannte That nicht mehr firafbar erfcheint. Dies 

iſt befonders ber Fall, wenn bie Gefchwornen bie ihnen vorgelegte Frage über vie 

Schuld des Angeklagten nur theilmeife bejahen , oder wenn fie bei ihrer Antwort bes 

ſchraͤnkende Zufäße machen, ober wenn folche Befchränfungen in ihren Antworten auf 

bie etwa an fie gerichteten Zufaßfragen liegen. Wenn z. B. bei einer Auflage wegen 

Öffentlicher Gewaltthätigfeit durch gewaltfamen Einfall in ein fremdes unbewegliches 

But ($. 72 St. ©. 1. Th.) die Antwort der Gefchwornen lautet: „Ia, ber Angeflagte 

ift ſchuldig, bewaffnet indie Wohnung des A. B. eingebrungen zu fein, um ihm bie 

Herausgabe feines Schuldſcheines über 500 fl. abzunoͤthigen; er iſt jeboch nicht ſchul⸗ 

dig, an ber Perfon des A. B. (oder an deſſen Habe) Gewalt ausgeübt zu haken,> ſo 

muß der Angeflagte losgejprochen werben. Eben dies ift der Ball, wenn z. B. bei einer 

Anflage wegen Entführung ($. 80 St. ©. 1. TH.) die Erflärung ber Geſchwornen ba: 

hin gebt: „Sa, der Angeflagte ift ſchuldig, die zwanzigjährige Maria N. mit ihrer 

Ginwilligung in einer auf Heirath gerichteten Abſicht ihren Meltern entführt zu haben, 
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haupt nicht einen firafbaren Betrug nach der im 6. 176 &t. ©. I. Th. gege⸗ 
benen Begriffsbeftimmung, fondern nur eine nach den Civilgefegen zu beur: 

theilende Handlung bilden), — oder daß diefelben nach den Umftänden 
deseingelnen Falles die gefeglichen Bedingungen der Strafanwendung 
nicht erfüllen. Letzteres iſt insbeſondere der Zall, wenn entweder a) der Staatd- 

anwalt ohne das erforderlich geweſene Verlangen eines Betheiligten aufge: 

treten ®), oder b) wenn die Nerjährung eingetreten ift **), oder c) wenn Um- 

fände vorliegen, melde, obfchon die Hauptfrage von den Geſchwornen bejaht 

wurde, die Strafbarfeit des Angeklagten aufheben, z. B. wenn die Geſchwor—⸗ 
nen zwar ein Schuldig ausgefprochen, zugleich aber Umftände, welche nach 

$.2 St. ©. I. Th. den böſen Vorfag aus.chließen, oder den Kall der Noth⸗ 
wehr oder den Gall des $. 167 St. 9.1. Th. ald vorhanden erklärt haben. ***) 

jeboch ohne Anwendung von Lift oder Gewalt;? — ober, wenn der Wahrfpruch bei 
einer Anflage wegen Nothzucht ($. 110 St. & 1. TH.) Tauten würde: „Ia, der Ans 

geflagte iſt ſchuldig, die Anna N. gefchännet zu haben; es ift jeboch nicht erwiefen, daß 
er fie durch gefährliche Benrohung außer Stand geſetzt habe, feinen Lüften Widerſtand 

zu ifun® 5; — ober, wenn bei einer Anklage wegen Diebftahles die Geſchwornen erflä- 

ten würben: „Ja, der Angeklagte ift fchuldig, dem A. B. die demfelben gehörigen 10 

Kühe aus deſſen Befig ohne defien Einwilligung entzogen und von der Weide weg in 
feinen Stall getrieben zu haben, jedoch nur in ver Abficht, fi dadurch ein Pfand 

für feine Forderung von 500 fl. zu verfchaffen.» 

*) Daß in einem folchen Falle die Losfprehung Platz greife, ift im $. 392 aus: 
drücklich erwähnt. | | 

+) Diefer Fall Tann befonvers oft eintreten, wenn die Anklage auf ein fchweres Ver⸗ 

brechen gerichtet war, die Gefchtwornen aber nur ein geringeres Verbrechen als vorhan⸗ 

ben annehmen. Wenn z. B. der Angeflagte wegen eines vor 6 Jahren vollbrachten Rau: 
bes durch gefährliche Drohung ($. 171 St. &. 1. Th.) in Anflagefland verfegt, von 

den Gefchwornen jedoch nur eines Diebftahles (ohne die Drohungen) für ſchuldig erflärt 

worden ift, fo muß der Gerichtshof, wenn die Bedingungen bes $. 208 St. &. 1. Th. 
vorhanden find, auf bie Losiprechung des Angellagten erkennen, weil die That ohne 

den Umſtand ber Drohung nur einen Diebftahl begründet , biefer aber nach $. 307 it. 

b &t. ©. 1. Th. durch den Verlauf von 5 Jahren verjährt. 
») Die Richtigkeit diefer Auslegung des $. 343 wird durch die Rechtfprechung des 
franzöjifchen Caſſationshofes rüdfichtlich des mit dieſem $. bes öfterreichifchen Ge⸗ 

feßes vollfommen übereinftimmenden Art. 364 bes Code d’instruction criminelle beftä- 

tigt. In den Motiven des Spruches des franzöfifchen Eaffationshofes vom 2. Juni 

1831 heißt es wörtlich: La cour doit prononcer l’absolution de l’accuse, si le 

fait dont il est declare coupable n’est pas defendu par une loi, ce qui doit 

sentendre necessairement de tous les cas oü la loi penale ne 

doit pas &tre appliquee, soit par l’eflet de la prescription acquise, soit au 

cas de l’art. 66 du Code penal (tegen mangelnden Unterfcheibungsvermögens bei 
einem Angeflagten unter 16 Jahren) , soit comme dans l’espece (im vorliegenden 

Falle) et d’apres l’art. 64 du mêmo Code, lorsque l’accuse etait en elat de de- 
mence. — Sebire et Garteret 1. c. I. Vol. p. 1715 Morin, dictionnaire du 

droit crim.p. 30. 
38 * 



8. 344. ° 

In anderen Fällen erfennt der Gerichtshof nach gewifienhafter Prü- 

fung aller fiir und wider den Angeklagten vorliegenden Milderungs- und 

Erfchwerungsumftände auf die durch das Geſetz angebrohte Strafe, wenn 

auch der Fall nad) dem Ausfpruche der Geſchwornen nicht mehr zur 

Eompetenz des Schwurgerichtöhofes gehören würte.*) An die Strafan- 

*) Das amtliche Formular eines veruriheilenden Enburtheiles eines Schwurgerichtshefes 

lantet : 

Urtheil des & E Schwurgerichtshofes zu Leoben 
gegen ben verhafteten Baul Better 

wegen bes Verbrechens ber Brandlegung. 

Im Namen Seiner Majeftät des Kaiſers von Oeſterreich 

bat ber k. k. Schwurgerichtshof zu Leoben heute am 18. December 1850 in öffentlicher 

Sigung unter dem Borfige des F. F. Oberlandesgerichte-Rathes Joſehh Müller und in 

Gegenwart der E. E Landesgerichts-Räthe Würtig, Liebmann, Gutherr umd 

Kramer, als Mitglieder des Schwurgerichtshofes, und bes Schriftführers Weg: 

meifter über die Anklage der k. k. Stantsanwaltfchaft gegen ben verhafteten Baul Better 

wegen bed Verbrechens der Branblegung, über die heute abyehaltene Hauptverhandlung. 
auf Grundlage des Ausfpruches der Gefchwornen und über die von dem k. k. Staatdar- 

walte Kraft und dem Bertheidiger des Angeflagten Herrn Dr. Rintel geflellten An: 
träge zu Recht erfannt: 

Der Angeklagte Paul Better, 67 Jahre alt, Lohnarbeiter, Witwer, ift des Ber: 
brechens ber Brandlegung fchuldig und wirb deßhalb nach ben SS. 187 und 148, Hit. f 

St. G. 1. Th. zur Strafe des fohweren Kerfers in der Dauer von einem Jahre, jo wie 
zum Grfaße ber Koften des Strafverfahrens in Gemäßheit des $. 461 der St. Br. D. 
verurtheilt. 

Entſcheidungégründe. 

Die Anklagekammer des k. E. Oberlandesgerichtes zu Gratz hat durch das rechtskraͤftig 
gewordene Verweiſungserkenntniß vom 19. October d. J., 3. 4895, den Paul Vetier 

wegen des Verbrechens ber Brandlegung durch die am 6. Sept. d. I. in einer Kammer 
bes Hauſes Nr. 125 zu Hornan unternommene Legung eines Brandes, welcher jräter 

wirklich ausgebrochen ift, und aus welchen nach dem Anfchlage des Paul Vetter an 

bem Eigenthume des Joſeph Merle eine Feuersbrunſt entfiehen follte, in den Auklageſtand 
verfept und zur Hauptverhandlung vor diefen k. E. Schwurgerichtshof verwiefen. 

In Folge diefes Erkenntniſſes fand heute die Hauptverhandlung über dieſe Anflaye 

Statt, wobei ber f. f. Staatsanwalt Kraft die zur Rechtfertigung der Anklage, der Ver: 
theibiger des Aingeflagten Herr Gerichtsadvocat Dr. Rintel die zur Vertheidigung bie: 

nenden Gründe entwickelte. ’ 

An die Geſchwornen wurben folgende Fragen geftellt: 
1. Frage. Iſt der Angeffagte Baul Better ſchuldig, am 6. September 1850 in einer 

Kammer des Haufes des Iofeph Werle Nr. 125 zu Hornau einen Brand gelegt 
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träge ded Staatsanwaltes ift er nur unter der im 8. 292 enthaltenen Bes 
ſchraͤnkung gebunden. 

zu haben, welcher fpäter wirklich ausgebrochen iſt, und aus welchem nach dem An⸗ 
ſchlage des Paul Better an dem Cigenthume des Joſeph Werle eine Feuers⸗ 
brunſt entſtehen ſollte? 

N. Frage. Iſt die That bei Tag und ohne beſondere Gefährlichkeit unternommen worden? 
IM. Frage. Ift das gelegte Feuer, ohne auszubrechen,, erlofchen ? 

IV. Frage (für ben Fall der Berneinung der MI. Frage): Iſt das gelegte Feuer zwar 
ausgebrochen, aber ohne Schaden gelöfcht worden ? 

Die Erffärung ber Gefchwornen Tautete auf die erſte Frage: „Ia, der Angellagte 
if fhuldig®, auf die zweite Frage: „Ia?, auf die dritte Frage: „Nein®, auf die vierte 
Frage: „Ja » 

Dat. Staatsanwalt ftellte hierauf den Antrag, den Angeflagten in Gemäßheit 
ber 99. 147 und 148 lit. d St. G. I. Th. wegen bes Verbrechens ber Branblegung zur 
Strafe des ſchweren Kerkers, und zivar unter Berüdfichtigung der vorhandenen BI: 
berungeumftände in Anwendung des $. 346 der St. Pr. D. in ber Dauer von drei Jah⸗ 
ten und zum Grfaße ber Koften des Strafverfahrens zu verurtheilen, 

Der Vertheidiger des Angeflagten dagegen trug auf die Behandlung des Angeklagten 
nah $ 148 dit. f St. G. 1. Th., und bei den vorhandenen überwiegenden Milderungsums 
Händen auf Bemeffung ber Kerkerftrafe in ber Dauer von drei Monaten an. 

Die Geſchwornen haben den Baul Better ſchuldig befunden, eine Handlung unter: 
nommen zu haben, aus welcher nach feinem Anfchlage eine Keuersbrunft an dem Eigenthume 

bes Joſeph Werle entftehen follte, und zwar mit dem Beiſatze, daß die That bei Tag und 
ohne befondere Gefährlichkeit unternommen und das gelegte Feuer zwar ausgebrodgen,, aber 

ohne Schaden gelöfcht worden ift. In biefer That find alle Merfmale des im $. 147 St. 
®. 1. Th. bezeichneten Verbrechens der Brandlegung vorhanden; Paul Better mußte 
baber desfelben fchuldig erklärt werben. _ 

Mas die Beftrafung betrifft, fo begründen bie von den Geſchwornen als vorhanden 
anerfannten Thatfachen die Anwendung des $. 148 Hit. f St. ®. 1. Th., indem biefer 

Abſatz wicht bloß den Fall eines bei Tag und ohne befondere Gefährlichkeit gelegten und 
nicht ausgebrochenen Feuers, ſondern ausbrüclich auch den Fall umfaßt, wenn bas uns 
ter den erwähnten Umftänten gelegte Feuer zwar ausgebrochen, jedoch ohne Schaben ges 
löfcht worden ift. 

Aus der Berhandlung hat fich als unbeftritten ergeben, bag Paul Better vor 
dem Verbrechen einen ganz tabellofen Lebenswanbel führte, daß er ſich nur burch bie aus 
dem natürlichen Ehr⸗ und Gerechtigfeitsgefühle entftandene Aufregung feines Gemüthes über 
die durch Joſeph Werle erlittene befchimpfende und ungerechte Mißhandlung zu dem Bers 
brechen hinreißen ließ, und daß ber durch feine That entſtandene Schaden fich auf das Bers 
brennen einer fo Heinen Menge von fchlechtem Heu und Stroh befchräntte, daß Joſeph 

Merle denfelben in einem Geldwerthe gar nicht namhaft machen zu koͤnnen erklärte, 

In Berücfichtigung diefer in den 59. 30 Hit. b und d und 40 lit. c St. G. 1. 
Th. erwähnten Milderungsumftände wirb der Angeflagte zu der geringften gefeglichen Strafe, 
nämlich zum ſchweren Kerker in der Dauer von einem Jahr: verurteilt. Die Verurtheilung 
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Findet der Gerichtshof bei Berathung der Frage, ob die von den Ge: 
fhwornen als vorhanden anerkannten Thatlachen nach dem Strafgefeße ftraf- 

bar feien, daß die Strafbarfeit der nad dem Ausfpruche der Gefchwornen 

von dem Angeklagten begangenen That feinem Zweifel unterliege, fo bat 

er fein Strafurtheil zu fällen. — Dasfelbe umfaßt a) die Entfcheidung, 
welches Verbrechen oder Vergehen, oder welche Lebertretung der Angeklagte 

als Urheber, Mitfchuldiger oder Theilnehmer verübt oder zu verüben verſucht 

habe, d. i. die gefeglihe Qualification der von den Geſchwornen durch 

ihr Schuldig ald erwiefen anerkannten That; b) die Strafe, zu welcher ber 

Angeklagte in Gemäfipeit der auf denfelben anzumendenden Beftiunmungen 
ded Strafgefepes mit Nückficht auf die vorhandenen Erfhwerungs- und Mil: 

berungsumftände verurtheilt wird, c) die Verurtheilung des Angeklagten zum 

Erfage der Koften ded Strafverfahrend nach $. 461; endlich d) nach Umitän- 
den auch die Entfcheidung über die etwa geltend gemachten Entichädigungs: 

anſprüche. Es verfteht ſich von felbft, daß der Gerichtshof bei der Entfcheidung, 
weiches Verbrechen oder Vergehen, oder welche Uebertretung der Angeklagte 

nach dem Geſetze verübt habe, und welcher Straffaß auf ihn anwendbar fei, 
das Strafgefeg nur auf die dur den Wahrfpruch der Geſchwornen ald er⸗ 

wielen erklärten Thatſachen anwenden darf, und daß ed ihm nicht ge: 

ftattet ift, bei dielfer Ent/heidung auf irgend eine Thatfache Rückſicht zu neh: 

men, welche nicht durch den Ausſpruch ber Geſchwornen beſtimmt feltgeftellt 

ift. Würde daher ein zum Begriffe eines beflimmten Verbrechens oder Ber: 

gehens mefentlicher Thatumftand nach der Anficht des Gerichtshofes zwar aus 

der Verhandlung hervorgehen, jedoch durch die Erklärung der Geichwornen 

nicht ausdrücklich feftgeftellt fein, fo muß er ald nicht vorhanden angefehen 

werden und der Gerichtöhof darf denfelben feinem Urtheile nicht zu runde 

legen. Iſt der Erklärung der Geſchwornen ein Zufag beigefügt, welcher That: 

fachen enthält, auf die ſich die Frage nicht erftredfte, die jedod ihrer Natur 

nad) zum Wirfungskreife der Geſchwornen gehören, fo muß der Gerichtshof, 

welcher die Antwort der Geſchwornen nicht theilen darf, auch diefe Thatia- 

chen, wenn fie entweder auf die gefegliche Qualification der That oder auf die 

Beftimmung des gefeglichen Straffages Einfluß haben, ald vorhanden an: 

nehmen und feiner Entfcheidung zum Grunde legen, (3. B. wenn bie Ge: 

besfelben zum Erſatze der Koften des Strafverfahrens ift nach $. 461 der St. Pr. D. bie 

gefeßliche Folge feiner Berurtheilung in ber Hanptfache 

Leoben am 18. December 1850. Müller m. p., 
ald Vorfitzender des Schwurgerichtähofes. 

MWürtigm.p. Liebmannm. p. Gutherr m. p. Kramer m. p. 

(Gerichtöflegel. ) Megmeifter m. p. 

ale Schriftführer. 

“ 



ſchwornen bei Beantwortung einer auf das Verbrechen der Branblegung ge⸗ 
richteten Srage aus eigenem Antriebe beigefegt hätten, daß die That bei Tag 
und ohne befondere Gefährlichkeit unternommen und daß gelegte Feuer ohne 
Schaden gelöfcht worden fei). Bezieht ſich Dagegen ein folder Zufaß auf er: 

ſchwerende oder mildernde Thatumftände, welche nach MWorfchrift des $. 327 
der Erwägung des Gerichtshofes allein überlaffen find, fo ift Iegterer an ben 
Ausfpruch der Geſchwornen über diefe Umftände nicht gebunden, (z. B. wenn 

die Geſchwornen eine Srage über dad Vorhandenfein eines Todtſchlages bejaht, 

jedoch beigefegt hätten: „es gefchah aber im Zorne? oder: »der Angeklagte ift 
aber durch arobe Gewaltthätigkeiten von Seite des Getödteten zu dieſer That 
gereizt worden?). — Es bedarf endlich Faum der Erinnerung, daß ber 

Schmwurgerichtshof bei feinem Ausfpruche über die Anwendung bed Geſetzes 
auf die von ben Geſchwornen als erwiefen anerfannten Thatfachen an die im 

Vermweifungserkenntniffe ausgefprochene Beurtheilung der Anklagekammer 

nicht gebunden iſt. 

$. 3Ab. 

Wenn der Angeflagte zur Zeit der Verübung des Verbredjend das 

Alter von zivanzig Jahren noch nicht zurüdgelegt hat, oder wenn feit der 

Berübung des PVerbrechens ein Zeitraum von zwanzig Jahren verflofien 

ift und die Bedingungen des $. 208 St. G. B. I. Thls. eintreffen, fo bat 

der Gerichtshof anftatt der Todesſtrafe oder lebenslangen Kerferftrafe auf 

ſchweren Kerker von zehn bis zwanzig Jahren zu erfennen. 
Die Beftimmung dieſes $. entfpricht dem $. 431 &t. &. I. Th. in der 

durch das Hofdecret vom 17. Jänner 1818 3. 1404 der J. ©. S. Eundge- 
machten Faſſung; doch ift durch die Zufammenziehung der zwei Säße desſel⸗ 
ben in Einen eine Unrichtigkeit eingefchlichen. Der Gerichtshof hat allerdings, 
wenn der Angeklagte zur Zeit der Verübung des Verbrechend das Alter von 
20 Sahren noch nicht zurücigelegt hat, anftatt der Todesftrafe oder lebenslan⸗ 
gen Kerkerftrafe, und wenn feit der Verübung des Verbrechens ein Zeitraum 
von 20 Jahren verfloſſen ift und die Bedingungen des 6. 203 St. ©. 1. Th. 
eintreffen, ftatt dev Todesſtrafe auf ſchweren Kerker von zehn bis zwanzig 
Jahren zu erkennen. War aber dad Verbrechen, feit deffen Verübung ein Zeit« 
raum von 20 Jahren verfloffen ift, mit lebenslanger Kerkerftrafe bedroht und 
iind die Bedingungen des 8. 208 &t. ©. I. Th. vorhanden, fo ift nach $.207 

St. ©. I. Th. dad Verbrechen verjährt; ed Eann daher von einer Verurthei⸗ 
lung des Angeklagten überhaupt in diefem alle Eeine Rede fein. 

$. 846. 

Dem Schwurgerichtöhofe wird das Recht eingeräumt, ſowohl in den 
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Fallen des 9. 348 als überhaupt in allen Faͤllen, wo nach dem Geſetze 
die Strafe zwifchen zehn und zwanzig Jahren ober auf Lebenszeit auszu⸗ 

meflen iſt, diefelbe wegen vorhandener Milderungsumftände zwar nicht 

in der Art, aber in der Dauer herabzufegen, jedoch auch in biefer 
nicht unter drei Jahre. In Fällen, für welche die Strafe im Geſetze 

zwifchen fünf und zehn Jahren beftimmt ift, darf der Gerichtshof dieſelbe 

wegen mildernder Umftände ſowohl in eine gelindere Art verändern, 

als auch in der Dauer, jedoch nie unter Ein Jahr herabfegen. 

Nach der bisherigen Geſetzgebung durften die Strafgerichte erfter In: 

ſtanz nur bei Verbrechen, welche höchſtens mit fünfjähriger Strafe bedroht 

waren, wegen vorhandener Milderungsumftände nach Vorfchrift der $5. 48 

und 49 St. G. 1. Th. theils die Strafart in eine gelindere verändern, theils 
die Strafdauer felbft unter das geringfte gefeßliche Strafmaß herabfegen. Bei 

Verbrechen, auf welche Strafen von fünfs bis zwanzigjähriger Dauer gefeßt 
find, durfte eine Milderung der gefeglichen Strafe nah $. 441 St. G. J Th. 

nur von den Appellationsgerichten als Griminalobergerichten, welchen bie 

Acten deßhalb vorgelegt werden mußten, bewilligt werben; jedoch durften 

ſelbſt dieſe Obergerichte nie die Strafart, fondern nur die Strafdauer verändern 

und auch diefe, wenn bie gefegmäßige Strafe zwifchen 10 und 20 Jahren 

beflimmt war, nie unter 5 Jahre und bei einem Strafſahe von 5 bis 10 

Jahren nie unter 2 Jahre berabfeßen. Die von dem Geſetze verhängte le: 

benslängliche Kerkerftrafe Eonnte felbft von den Oberlandesgerichten in keine 

gelinbere abgeändert werben. Das Recht einer Strafmilderung in diefen Fal- 
len, und die Befugniß, eine die Graͤnzen der dem Obergerichte eingeräumten 

Macht überfchreitende Strafmilderung eintreten zu laffen, ftand nach $. 443 
St. G. I. Th. nur dem oberften Gerichtshofe, diefem jeboch ohne alle Be: 

ſchraͤnkung, zu. Das neue Strafverfahren fchließt das Syſtem der Vorlegung 

der Acten zum Behufe einer Strafmilderung an die höhere Behörde unbedingt 

aus, weil dad Urtheil nicht auf Acten, fondern weientlih auf das Ergebnif 

der Hauptverhandlung gegründet werden fol. Es mußte daher das nad der 

bisherigen Geſetzgebung den höheren Gerichtsbehörden eingeräumte Milde: 

rungsrecht dem Schwurgerichtshofe übertragen werden, und ed Eonnte dies 

ohne Beſorgniß eines Mißbrauches gefchehen, weil einerfeitd die Oeffentlich 

Beit des Verfahrens dagegen die fiherfte Gewähr bietet, und andererfeits durch 

die Feſtſetzung eines Strafminimums, unter welches der Gerichtöhof nicht her: 

abgeben darf, die Gefahr einer allzu großen Ausdehnung dieſes Rechtes fern- 

gehalten ift. 

Es ann feinem Zweifel unterliegen, daß der Staatsanwalt bei feinem 

Straßantrage berechtigt if, auf das dem Gerichtähofe eingeräumte Milde 
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rungsrecht Nückficht zu nehmen, fomit z. B. im alle eines durch gewalt: 
fome Sandanlegung vollbradhten Raubes, obfchon das Gefeg die lebenslaͤng⸗ 

liche Kerkerftrafe droht, doch nur auf ſchweren Kerker in der Dauer von fünf 
Jahren anzutragen. Es ift jedoch den Staatdanwälten fehr zu empfehlen, daß 

fie nicht zu geringe Strafanträge ftellen, indem nur zu fehr zu.beforgen ift, daß 

die Richter auch dann noch ihr Milderungsrecht anwenden und unverhältgiß- 
mäßig milde Strafen ausfprechen. Mir fcheint es der Stellung der Staats: 
anwaltfchaft am meiften zu entfprechen , daß fle in der Regel ihren Straf: 

antrag nach dem gefeßlichen Straffage (fomit z. B. bei dem Straffage von 
10 bit 20 Jahren auf wenigftend 10 Jahre) richte und die Ausübung des im 

$.346 dem Schwurgerichtshofe eingeräumten Milderungsrechted ganz dem 
Ermeſſen der Richter anheimftelle. Daß die Staatsanwaltſchaft in Feinem 
Falle die Gränzen des den Richtern zuftehenden Milderungsredhtes überfchrei: 

ten, fomit, wenn ber gefeßliche Straffaß des Iebenslänglichen Kerkers oder 

einer gehn: bis zwanzigjährigen Freiheitsſtrafe Platz greift, nie auf eine Strafe 

von weniger als drei Jahren und bei einem Strafſatze von 5 bi6 10 Jahren 

nie auf eine Strafe von weniger ald einem Jahre antragen dürfe, verfteht 

ſich von felbft. | 

$. 347. 

Unmittelbar nah) Faͤllung des Straferfenntniffes tft dasfelbe von dem 

Borfipenden in der öffentlichen Gerichtsfigung und zwar, wenn der Ange: 
Hagte der Hauptverhandlung beigewohnt hat, in defien Gegenwart zu vers 

Rindigen. 

Der Vorfigende muß zugleich die wefentlichften Gründe der Strafzu⸗ 
meflung unter Borlefung der Gefegftellen, worauf das Erfenntniß gegrün- 

det ift, angeben, und den Angeflagten über die ihm zuftehenden Rechts: 

mittel belehren. Alles dies bei fonftiger Nichtigkeit. 

$. 348. 

Jedes Urtheil muß binnen drei Tagen fammt den den Rehtspunct 
betreffenden Enticheidungsgründen durd ein Mitglied des Gerichtshofes 

Ihriftlich abgefaßt und von fämmtlichen Mitgliedern des Gerichtshofes un- 

tergeichnet werden. Die Ausfertigung bes Urtheiles muß in der in den 

88. 289 und 294 vorgefchriebenen Weiſe erfolgen und auch die an die Ge- 

Ihwornen geftellten Fragen und deren Beantwortung enthalten. 

Das amtliche Formular einer ſolchen Urtheildausfertigung, deflen Be⸗ 
obachtung durch die Verordnung des Juſtizminiſteriums vom 22. Juni 1850 
vorgefchrieben wurde, ift bereit$ oben (©. 596) witgetheilt worden. 
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$. 349. 

Todesurtheile müffen, nachdem fie in Rechtskraft erwachfen find, mit 

allen Acten und mit einem unmittelbar nach der Verhandlung abzufafien 

den Gutachten des Schwurgerichtshofes durch den Staatsanwalt dem Ju— 

ſtiz⸗ Minifterium, durch dieſes aber dem Landesfürften vorgelegt werden, 

welchem allein das Begnadigungsrecht zufteht, 

x. Protocollführung. 

$. 350. 

Ueber vie Führung des Protocolled bei der Hauptverhandlung vor 

den Gejchwornengerichten gelten die in den 88. 295 und 296 ertheilten 

Vorſchriften. Das Protocol muß überdies die Namen der Gefchwornen, 

die Vorgänge bei Bildung der Geſchwornenbank, die Beeidigung der Ge⸗ 

fhwornen, die an diefelben geftellten Fragen und die darauf ertheilten 

Antworten enthalten. *) 

*) Das amtliche Kormular eines Protocolles über eine Hauptverhanblung vor ben Ge 

fhwornengerichte lautet: 

Brotocoll 

über bie am 18. December 1850 von dem k. k. Schwurgerichtshofe zu Leoben abgehaltene 

Sigung zum Behufe der Hauptverhandlung über die Anflage gegen ben verbafteten Paul 
Better, wegen bes Verbrechens ber Branblegung. 

Gegenwärtige. 

Die Mitglieder des Schwurgerichtéhofes: Bon Seite der Staatéanwaltſchaft: 

Der k. 1. Oberlandesgerichte-Rath Joſ. Müller, Der Ef. Staatsanwalt: 

als Borfigenber. Friedrich Kraft.- 
Die E k. Landesgerichts-Räthe: Würtig. 

Liebmann. 

Gutherr. Für den Angeklagten: 
Kramer. Der Vertheidiger desſelben: 

Auscultant Wegmeiſter, als Schriftführer. Gerichtsadvocat Dr. Rintel 

I. Richtöffentlide Sitzung, 

begonnen um 9 Uhr Morgens. 

Nachdem die Mitglieder des Gerichtshofes ihre Pläße eingenommen hatten und bie 

Beweisftücde in den Saal gebracht waren, wurde ber Angeklagte Paul Better ungefel: 
felt, von einer Wache begleitet, eingeführt. Die Borrufung der 36 Hauptgeſchwornen 
durch den Schriftführer ergab die Abwefenheit von fieben, nämlid) : 

1. Heinrich Weymann, Apotheker zu Reinfelb. 
2. Beier Uhle, Wirkbfchaftsbeftger zu Limbach. 
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Ueber jede Hauptverhanblung vor dem Gefchwornengerichte muß bei 

fonftiger Nichtigkeit ein Protocol aufgenommen werden, welches ben 

3. Johann Bertram, Handelsmann zu Weinbach. 

4. Martin Halbermann, Laudwirth zu Reinfeld. 
5. Iofeph Hornif, Kaufmann zu Leoben. 

6. Iofeph Zehmann, Landwirth zu Limbach. 

7. Anton Wanderer, Lanbwirth zu Bißing. 
Zur Ergänzung ber erforberlichen Zahl von dreißig Hauptgeſchwornen wurbe alfo 

der am 2. December 1850 aus ber Urne zuerft hervorgegangene Erſatzgeſchworne Wils 
beim Zinfe, Apotheker zu Leoben, vorgerufen, ber ſich als anweſend meldete. 

An die verfammelten dreißig Geſchwornen: 
1. Baul Killer, 16. Wolfgang Kuſſenik, 

2. Iofeph Röthel, 17. Wenzel Richter, 
3. Johann Schropfer, 18. Joſeph Kaſparek, 
4. Leopold Appel, 19. Georg Waſſerbauer, 
5. Johann Schrank, 20. Johann Girtler, 
6. Ludwig Baum, 21. Walter von Klefern, 

7. Franz Anderſt, 22. Jacob Vogts, 
8. Johann Untermüller, 23. Emerich Precht, 

9. Franz Leingruber, 24. Johann Worm, 
10. Martin Jedlitſchek, 25. Friedrich Engel, 

11. Joſeph Konrad, 26. Franz Czermak, 

12. Albrecht Ziffer, 27. Anton Schweier, 

13. Jacob Schmelzer, 28. Franz Baͤuml, 
14. Rudolph Pfau, 29. Mathias Zeidler, 

15 Mathias Schirmboͤchk, 30. Wilhelm Zinke, 
dann an den Herrn Staatsanwalt, den Angeklagten und ſeinen Vertheidiger ſtellte der 
BVorfigende die im 6. 312 der St. Pr. O. vorgeſchriebene Frage: 

»Ob bei einem der Herren Geſchwornen ein Grund vorhanden fei, ber ihn von ber 
Theilnahme an ber Berhanblung über die Anklage gegen Baul Better ausjchließe 2” 

Es meldete fi Paul Killer aus Hornau mit ber Angabe, daß er zu dem im 
Haufe des Joſeph Werle vorgenommenen Augenfcheine über bie Räumlichteit und Die Spu⸗ 

ren bes Brandes als Gerichtszeuge zugezogen worden fei. 

Nachdem der Herr Vorfigende aus dem den vorliegenden Unterfuchungsacten anges 

ſchloſſenen Augenfcheineprotocolle die Gegenwärligen und die Fertigungen Hatte vorlefen 
laſſen, entfchteb der Gerichtshof einftimmig, daß die Ausfchließung des Paul Killer 

in Gemäßheit des 6. 312 lit c. der St. Pr. O. ftatt habe. 

Der Herr Borfigende rief an die Stelle des Paul Killer ven am 3 December 1850 
uls zweiten Grfaßgefchwornen aus ber Berlofung Hervorgegangenen Peter Cdlen von Ruth e⸗ 

nau, penf. Ef. Cameral⸗Secretaͤr aus Leoben, vor, welcher ſich als gegenwärtig meldete. 
Der Herr Borfigende richtete an ben Heren Staatsanwalt, den Angeflagten, an 

den Herrn Peter Edlen von Rutbenau und die übrigen Geſchwornen die im $. 312 
vorgefehriebene Frage: ob gegen ben Herrn Peter von Ruthenau ein Ausfchließungs- 

grund vorhanden fei. 
&s wurde fein folder Grund geltend gemacht. 
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Zweck hat, den Gang der Hauptverhandlung überhaupt, und insbeſondere 

alle weſentlichen Förmlichkeiten des MVerfahrens zu beurfunden. Das 

..— —— o- —⸗ 

Der Herr Vorfitzende ließ die Namen ber dreißig unbeanſtaͤndeten Geſchwornen in 

bie Urne legen, erflärte, daß er einen Erfaggefchwornen nöthig finde, daß baber 13 

Geſchworne auszulofen feien, und daß fomit dem Angeflagten 9, dem Staatsanwalie 8 
Ablehnungen zuftchen. Hierauf nahm der Vorfigende die Ziehung ber Geſchwornen vor, 

wobei folgende Namen in der nachftehenden Orbnung aus der Urne hervorgingen: 

1. Franz Leingruber, 35 Jahre alt, Landwirth zu Wiedhofen. 
2. 3ofeph Konrad, 53 Jahre alt, Landwirth zu Kubersberg. 

Franz Bäuml, abgelehnt vom Herrn Staatsanwalt. 
Walter von Klefern, abgelehnt burch den Angeflagten. 

3. Friedrich Engel, 52 Jahre alt, Gausbefiger zu Weinbach. 
4. Leopold Appel, 36 Jahre alt, Handelsmann zu Rottenftein. 

5. Mathias Zeidler, 47 Jahre alt, Gaftwirth zu Kammer. 
6. Wilhelm Zinfe, 46 Jahre alt, Apotheker zu Leoben. 

7. Mathias Schirnböd, 48 Jahre alt, Wundarzt zu Rainfelb. 
8. Jakob Vogts, 42 Jahre alt, Gutsbefiger zu Richtenberg. 

Wenzel Richter, abgelehnt durch den Angeflagten. 
9. Wolfgang Kuffenif, 85 Jahre alt, Apotheker zu Brud. 

10. Ludwig Bauer, 33 Jahre alt, Schloffermeifter zu Judenburg. 
11. Anton Sch weier, 37 Jahre alt, Landwirth zu Wildau. 
12. Emerih Precht, 48 Jahre alt, Dr. der Mebicin zu Leoben. 

18. Joſeph Rafparef, 33 Jahre alt, Schneivermeifter zu Tobel, Erfaggeihwernet. 

Somit war die Gefchivornenbanf gebildet und die Herren Geſchwornen nahmen ihre 
Sitze in der duch die Ziehung feitgefeßten Ordnuug ein. 

Der Schwurgerichtshof prüfte fohin Die Richtigkeit ber Borladungen ber Reben anf 
gebliebenen Hauptgefehtwornen und bas Gewicht der angebrachten Entfchulbigungegrüntt, 
hörte den Antrag des Herrn Stantsanwaltes, welcher fich für bie Nichtbeſtrafung des 

Peter Uhle, Martin Halbermann, Joſeph Hornik und Joſeph Zehmann, tw 
gegen für die Beftrafung des Heinrich Weym ann, Johann Bertram und Anten 

Wanderer ausiprach, fand das Nichterſcheinen des Peter Uhle und Martin Hals 

bermann durch verfpätele DBorladung , die Abweſenheit des Joſeph Hormil urd 
Joſeph Zehmann durch die genügend beſcheinigten Hinderniſſe entſchuldigt, uud MT 

urtheilte in Gemäßheit des 6. 43 der St. Pr. D. ben Heinrich Weymann zu einer 
Gelbſtrafe von 30 fl. Eonv. Münze; den Johann Bertram zu einer Geldſtrafe ven 

30 A. Conv. Münges den Anton Wanderer zu einer Gelbfirafe von 35 fl. Conv. Nunze; 
weil fie ohne Befcheinigung eines Hindernifies zum erſten Male vom Dienfte eines Ge⸗ 

ſchwornen weggeblieben ſind, und bezüglich des Anton Wanderer, weil bei ſeinen 
geringen Vermoͤgenoſtande ber unterſte geſetzliche Strafſatz hinreichend emp findlich iR. 

Dieſes Erkenntniß wurde einſtimmig gefällt, und die Obſorge für befien Abfaffung 

und Ansfertigung von dem Vorſttzenden dem Landesgerichts⸗Rathe Würtig anvertraut 

Der Here Vorfigende befahl nun die Thüren zu Öffnen, und erklärte den Beginn 

ber öffentlichen Sitzung. 
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felbe if bei dem Verfahren vor den Geſchwornen von befonderer Wichtigkeit, 
weil gegen das Urtheil des Schmwurgerichtshofes Feine Berufung, fondern nur 

11. Deffentlihe Siyung, 

begonnen um 10%, Uhr Vormittags. 

Nach dem durch den Schriftführer gefchehenen Aufrufe der Sache ftellie der Herr Bors 

ſihende an ven Angeflagten die im 6. 268 der St. Pr. O. vorgefchriebenen allgemeinen 

Fragen, worauf biefer antwortete: Er heiße Paul Better, fei 67 Jahre alt, zu Agg⸗ 
Rall geboren, Fatholifcher Religion, Witwer, Lohnarbeiter, und fei zulegt bei Joſeph 
Werle zu Hornau als Knecht im Dienft geflanden. 

Sodann richtete der Herr Vorſitzende fowohl an ben Angeklagten als an befien Ber: 

theidiger bie in dem $. 268 der St. Pr. D. angeordneten Grmahnungen. 

Hierauf hielt der Herr Borfigende zum Behufe der Beeibigung ber Gefchwornen, 
welche fih dabei von ihren Sitzen erhoben, die im $. 318 ber St. Pr. O. vorgefchrie: 
bene Anrede, 

Jeder Gefchworne wurde einzeln von dem Vorfitzenden aufgerufen, hob die rechte 
Hand empor und antwortete mit lauter Stimme: „Ich fehwöre, fo wahr mir Gott 
helfe!» 

Nach beendeter Beeibigung ließ ber Herr Borfigende das Verweiſungserkenntniß ber 

Anklagekammer bes f. 1. Oberlandesgerichtes zu Grab vom 19. Ortober 1850, 3. 4895, 
und die Anklageſchrift vom 10. November 1850, 3. 2425, vorlefen , erläuterte ven Ans 
geflagten in Kürze den Gegenfland, um welchen es ſich handelt, bebeutete ihm, baß er nun 

die gegen ihn fprechenden Beweiſe vernehmen werde, und ließ die Zeugen und Sachvers 

Rändigen vorrufen, welche fi fämmtlih als anweſend meldeten, erinnerte fie an bie 

Heiligfeit des von ihnen abzulegenven Cides, und befahl ihnen, fich in das für fie beftimmte 

Zimmer zu begeben. 
Nach Entfernung der Zeugen und Sachverftändigen wurde der Angeflagte vernommen. 

Diefer blieb beifeinen in der Borunterfuchung gemachten Ausfagen, insbefondere bei ber Ab⸗ 

läugnung ber angeblich von ihm unternommenen Brandlegung. Dem Angeklagten wurben 

auch der bei ihm vorgefundene Feuerſchwamm, das Beuerzeug, die Tabakpfeife, der hol⸗ 
zerne Nagel und die Bandſtücke zur Anerkennung vorgelegt. 

Hierauf wurden die Zeugen in folgender Ordnung einzeln vorgerufen und vernommen: 

1. Katharina Winkler, 35 Jahre alt, Hausaufſeherin zu Hornau. 
2. Stephan Leiſter, 52 Jahre alt, Pferbefnecht zu Hornau. 

. Zofeph Winkler, 61 Iahre alt, Rammmachergefelle, ebenda. 
. Sofeph Werle, M Jahre alt, Sauseigenthümer zu Hornau Nr. 125. 

. Wenzel Schad, 36 Jahre alt, Tifchlergefelle zu Hornau. 

. Mathias Bangberger, 80 Jahre alt, Tifchlergefelle daſelbſt. 

. Leopold Kaiſer, 39 Jahre alt, Buchbinder bafelbft. 

. Johann Drexler, 51 Jahre alt, Abjchreiber daſelbſt. 

. Antonia Ludwig, 43 Jahre alt, Dienftmagb-zu Hornau. 

10. Francisca Dopler, 5% Jahre alt, Dienfimagd zu Hornau. 

Bor der Beruehmung wurde jeder Rinzelne dieſer Zeugen gemäß 6. 275 der St. 

Br. O. zur Angabe ver Wahrheit ermahnt, und nach gefchehener Meineide⸗Crinnerung 

beeidet. Am Schinffe der Bernehmung wurde jeber einzelne enge befragt, ob ber ans 

a 1a a w 



die Nichtigkeitöbefchwerde zuläflig it. Das Protocoll muß daher fo abgefaßt 
werden, daß es im Falle der Erhebung einer Nichtigkeitsbefchiwerde dem ober. 

wefende Angeflagte derjenige fei, von weldgem Zeuge geſprochen. Den zuerft erwähnten 
drei Zeugen wurben auch ber hölzerne Nagel und bie Banpftüde, mit welchen die Thür 

befeftigt war, zur Anerkennung vorgelegt. Nach der Vernehmung jedes Zeugen wurde 
der Angeflagte befragt, ob er etwas auf die eben vernommene Ausfage zu enigegnen habe. 

Nachdem die Abhörung vorftehender Zeugen, welche nichts Abweichendes von ihren 

in ber Borunterfuchung abgelegten Ausjagen vorbrachten, bis Halb zwei Uhr Mittags ge: 
dauert hatte, wurde bie Sitzung auf halb vier Uhr Nachmittags vertagt. 

Müller m.p. 

Megmeifter m. p. 

Fortgeſetzt am 18. December 1850 Nachmittags um Halb 4 Uhr. 

Nachdem der Berichtshof der Staatsanwalt und die Geſchwornen im Gerichtsfaale 

wieber ihre B:äge eingenommen hatten, auch der Angeflagte und deſſen Vertheidiger wie: 

ber erfchienen waren, wurbe mit ber 

öffentlihden Verhandlung 

fortgefahren. Es wurben die Zeugen, unb zwar in nachftehender Ordnung vorgerafen: 
11. Ignaz Better, 30 Jahre alt, Sohn des Angeklagten, Taglühner zu Zwergfeld. 
12%. Maria Martin, 28 Jahre alt, Tochter des Angeklagten, Schuftersgattin 

ebenda. 

13. Andreas Martin, M Jahre alt, Schwiegerfohn des Angeflagten, Schuſter 
daſelbſt. 

Jeder dieſer Zeugen wurde zuerſt über fein Recht, ſich des Zeugniſſes zu entfchlagen, 

belehrt, worauf fich auch jeder feines Zeugniſſes entſchlug. 

Als die vom Herren Staatsanwalt vorgefchlagenen Sachverftändigen wurden nach 6.275 
der St. Pr. O. vorgerufen: 

14. der Zimmermeifter Mathias Gimper, 38 Jahre alt, von Judenburg, 
15. ber Baumeifter Anton Schürtel, 54 Jahre alt, von Judenburg, 

zur Wahrheitsangabe ermahnt, an ihren in der Borunterfuchung abgelegten Eiv erinnert, über 

die im $. 141 der St. Pr. O. erwähnten Umftände, fu weit deren Grforfchung befons 

dere Kenntniſſe ober Fertigkeiten erfordert, vernommen, das in der Borunterfuchung auf: 

genommene Augenfcheins:Protocoll vorgelefen, und der Angeflagte befragt, ob er auf bie 

eben vernommene Aeußerung ber Sachverſtaͤndigen etwas zu entgegnen habe. Ebenſo wurde 

ber Angeflagte nach ber Verleſung bes Augenfcheins: Protocolles befragt, was er barüber 

zu bemerfen habe, 
Hierauf mwurben bie Gntlaflungszeugen in folgender Orbnung vorgerufen umb ver: 

nommen : 

16. Wilhelm Schuarr, 26 Jahre alt, Lehrer zu Hornan. 
17. Albert Zeiner, 46 Jahre alt, Maurer bafelbft. 
18. Georg Lerch, 3% Jahre alt, Wirthfchafishefiger zu Aggftall. 
19. Caſpar Petriſch, 52 Jahre alt, Taglöhner zu Hornau. 
Bor ber Dernehmung wurde jeber Ginzelne dieſer Zeugen gemäß bem $. 275 ber 

St. Pr. O. zur Angabe der Wahrheit ermahnt und nach gemachter Meineibs: Erinnerung 
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ften Gerichtd- und Laffationshofe die Enticheidung über die geltend gemachten 
Nichtigkeitögründe möglich made. Das in ber More mitgetheilte amtliche 

beeibet. Am Schluffe der Bernehmung wurbe jeder Zeuge befragt, ob ber anweſende 
Angeflagte derjenige fei, von welchem Zeuge gefprochen, und dann wurbe ber Angeflagte 

befragt, ob er etwas auf bie vernommene Ausfage zu enigegnen habe. 

Auf die Vernehmung der Zeugen Martin Zeiner und Georg Schachmayer, 
welche zwar erfchienen, aber unwohl geworben waren , verzichtete ber Herr Vertheidiger, 

wogegen bie Staatsanwaltſchaft nichts erinnerte. 
As die Reihe an die Borrufung ber vom Angellagten zur Vorladung beantragten 

Sadjverfländigen kam, erbat fih der Herr Staatsanwalt das Wort, und trug daraufan, 

vor Allem die Verteidigung zu der Gröffnung aufzufordern, welchen Beweis fie durch 
biefe Sachverftändigen führen wolle. Der Herr Vertheidiger hatte dagegen nichts einzu: 

wenden und erklärte, daß feltens der Vertheidigung nichts anderes beabfichtigt werbe, als 
die Vernehmung ber beiden Herrn Profefforen als Sachverfländigen der Naturlehre über 
die Frage: ob es nad) den befannten Naturgefeßen möglich fei, daß ein mittelft eines 

ſolchen Feuerſchwammes, wie er auf dem Gerichtstifche als Ueberführungsſtück vorliege, 

zu unterfl eines mit Heu und Stroh gefüllten Bettes, welches überdies noch miteiner Rohre 

dede bebedft war, gelegter Brard von 9 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends, ohne 
auszubrechen , fortglimme, und dann erft ohne Hinzutritt irgend einer Außeren Einwirkung 

in Flammen ausbreche. 

Dagegen machte die Stantsanwaltfchaft geltend, daß es nach der St Pr. D. einen 
Beweis durch Sachverſtändige ohne Augenfchein des zum Grunde liegenden Gegenftanbes 
gar nicht gebe, indem das VII. Hauptflüd den Beweis durch Sachverfländige über theore- 

tiſche Saͤtze oder hypothetiſche Aufgaben gar nicht kenne, und ein folcher Beweis auch ſchon 

durch die im $. 121 der St. Pr. D. vorgefchriebene Eidesformel für die Sachverfländigen 
ausgefchlofien ſei. Der Staatsanwalt flellte daher den Antrag, das vorgefchlagene Beweis: 

mittel fei als ungeſetzlich Hintanzuweifen ; eventuell beantragte er eine allgemeinere Yaflung 

der von dem Bertheibiger geftellten Frage an die Sachverfländigen, weil die Anklage nicht 

auf der Befchuldigung ver Brandlegung durch das ausjchließliche Mittel eines Feuerſchwam⸗ 
mes begründet, vielmehr die Art des wirklich gelegten Brandes nicht beftimmt worden ſei. 

Nachdem ber Vertheidiger feinen Antrag noch weiter begründet und insbefondere 

darauf Hingewiefen hatte, daß beide Sachverftändige fchon in der Borunterfuhung uns 

ter Borweifung bes am meiften befchäpigten Ouerbretes des Bettes, worin ber Brand ges 

legt warb , vernommen mworben feien, nahm ber Gerichtshof diefe Zwifchenfrage in Ber 

rathung. 
Das durch Stimmenmehrheit gefaßte Erkenntniß desfelben wurde von dem Vorſitzen⸗ 

den folgendermaßen verkündet: 
In Ermägung, daß die von dem Herrn Vertheibiger vorgefchlagene Beweisführung 

auf bie Entſcheidung der Hauptfache von wefentlichem influffe fein kann, weil die durch 
die Sachverftändigen allenfalls hezeugte Unmöglichkeit, daß das um 9 uhr Abends ause 
gebrochene euer von einer vor 12 Stunden unternommenen Brandlegung herrühre, die 

nahe Beziehung des Brandes auf die Berfon des Angeflagten aufheben würbe, und in 
Anbetracht ber allgemeinen Richtung der Anklage, welche das Mittel ber Brandlegung 

nicht beftimms bezeichnet, erkennt der Gerichtehof, daß die Vernehmung ber zwei Gadıs 
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Formular ift durch die Verordnung des Juftizminifteriums vom 22. Juni 

1850 zur genauen Darnachachtung vorgefchrieben. Das Protocol muß daher 

verfiändigen Wilkelm Kreuzer und Anton Lied! zuzulaffen, die an biefelben zu rich⸗ 
tende Frage aber dahin abzuänbern fei: 

„Ob es nach den befannten Naturgeſetzen möglich fei, daß ein Brand , welcher 
um 9 Uhr Morgens in einer mit Heu und Stroh gefüllten, mit einer Rohrdecke bedeckten 
Betiflätte in einer Kammer, beren Thür und Fenſter gefchloffen blieben, gelegt warte, 

erft um 9 Uhr Abends in Feuer und Flamme ausbreche ?» 

Diefer Entfcheidung gemäß rief der DBorfigende den FE. k. Profeffor der Bhyfif zu 
Judenburg Hrn. Wilhelm Kreuzer unb den Lehrer an der Realfchule zu Leoben Herrn 
Anton Lied vor, erinnerte fie an ihren in ber Borunterfuchung abgelegten Gib, und 

vernahm fle dann über die vom Gerichtähofe zugelafiene Frage. 

Nach einigem Nachdenken und, nachdem auf Verlangen des Herrn Kreuzer bie in 

ber Borunterfuchung aufgenommenen Augenfcheinsprotocolle über die Dertlichfeit vorge: 

Iefen und die Zeugen Katharina Winkler, Stephan Leifter und Joſeph Winfler 

über die Umflände ber Entdeckung und Löfhung des Feuers nochmals vernommen worben 

waren, gaben beide Sacjverftändige übereinftimmend ihr Gutachten dahin ab, baf bie 

an fie geftellte Frage bejaht werben müſſe. 
Hierauf wurbe der Angeklagte befragt, ob er auf die vernommene Ausſage derſelben 

etwas zu entgegnen habe. 
Sodann erhielt der Herr Staatsanwalt das Wort, faßte bie Ergebnifie der Beweis 

führung zufammen, und ftellte den Antrag, den Angeflagten nach Inhalt der Anklage: 

fehrift für ſchuldig zu erflären. 

Der Bertheidiger beftritt, daß ber Beweis der Schuld hergeitellt jei, und trag auf 

Nichtfchuldigerflärung des Angeflagten an; jedenfalls müſſe er darauf.dringen, daß eine 

Zufapfrage an die Gefchwornen im Sinne des $. 148, lit. f, St. G. I. Th., welder 

Abfap allein auf ben vorliegenden Fall Anwendung finde , geftellt werbe. 

Der Staatsanwalt erflärte, daß er, obfchon er die Anwenpbarleit bes Abfahes f) 
bes $. 148 St. G. 1. Th. auf ben vorliegenden Fall nicht zugeben könne, gegen die 

Stellung einer Zufaßfrage, wie fie der Bertheidiger beanirage, nichts einzumenben habe. 
Der Bertheidiger erwieberte nochmals zur Begründung ber DVertheibigung. Der Az: 

geflagte felbft erflärte auf die von dem Borfigenden an ihn gerichtete Frage, baß er nichts 

weiter zu feiner Rechtfertigung anzugeben wife. 

Hierauf erflärte der Vorfipende bie Verhandlung für gefchloffen, faßte die weientli: 

chen Ergebniffe der Hauptverhandlung zufammen , führte in Kürze die für und wider ben 

Angeklagten fprechenden Beweife auf, machte die Gefchwornen auf ihre Pflichten auf: 

merkſam und erläuterte ihnen die bei Beurtheilung ber Thatfrage in Betracht lommenden 

Beflimmungen der 65. 147 und 148 it. d und f St. G. 1. Th. 

Nach vorläufiger Berathung mit dem Gerichtshofe lad der Vorſitzende den Geſchwor⸗ 
nen folgende fchriftlich aufgefehte und von dem Vorfitzenden unterzeichnete Kragen vor: 

Erfte Frage: If der Angeflagte Paul Better ſchuldig, am 6. September 1850 
in einer Kammer bes Haufes des Iofeph Werle, Nr. 125 zu Hornan, einen Brand ges 
legt zu haben, welcher fpäter wirklich ausgebrochen iR, und aus melden nach dem Hu: 



die Namen der Mitglieder bes Schwurgerichtshofes, des Staatsanwaltes 
(oder Privatanklaͤgers), des Angeklagten und ſeines Vertheidigers und des 

— — — 

ſchlage des Paul Better an dem Eigenthume bes Joſeph Werle eine Feuersbrunſt 
entſtehen follte ? 

Zweite Frage: If die That bei Tag und ohne befonbere Gefährlichkeit unters 
nommen worden und bas gelegie Feuer, ohne auszubrechen, erloſchen ober ohne Schaben 
gelöfcht worben ? 

Gegen diefe Fragenftellung erhob ber Herr Staatsanwalt die Binwendung , daß bie 
zweite Frage gegen die Vorſchrift ber St. Pr. DO. verfloße, wornach jebe Brage ſich 
mit: „Jar ober »„Nein® beantworten lafjen muß, was bei einer disſfunctiv geftellten Frage 
nicht mögtich fei. Der Staatsanwalt beantragte daher, die zweite Frage in ihre Beſtand⸗ 
theile aufzulöfen und eine befonbere Frage darauf zu richten, ob die That bei Tag und 
ohne befonbere Gefährlichkeit. unternommen worben, den Reſt ber zweiten Frage aber in 

zwei alternativ zu flellende Fragen zu ſondern. 

Der Herr Vertheidiger erklärte fi, mit dieſem Antrage einverflanben, 
Der Herr Borfigende formulirte hierauf die Fragen an die Geſchwornen nach vor 

läufiger Berathung mit dem Gerichtshofe in folgender Weife: 

Erfte Frage: (wie oben). 
Zweite Frage: If die That bei Tag und ohne befonbere Gefährlichkeit unters 

nommen kworben ? 

Dritte Frage: IR das gelegte Feuer, ohne auszubrechen, exlofchen ? 
Bierte Frage (für den Fall der Verneinung ber brilten Frage): If das ges 

legte Feuer zwar ausgebrochen, aber ohne Schaden gelöfcht worben ? 

Nachdem biefe Fragen von dem Vorſitzenden unterzeichnet und vorgelefen worden was 

ren, wurde von feiner Seite eine Einwendung bagegen erhoben. Die niebergefchriebenen. 

Fragen wurben von dem Vorfigenden ven Gefchwornen übergeben, und biefe zogen ſich 
in ige Berathungszimmer zuräd, wohin ihnen au das Verweiſungserkenutniß, die 
Auklagefchrift, bie Beweisgegenftänbe, die Augenfcheinsprotocolle und die übrigen Pros 
sefacten mit Ausnahme ber Zeugenvernehmungen mitgegeben wurden. Ingleich wurde die 

Entfernung des Angeklagten aus dem Sigungsfaafe verfügt Dies gefchah um 7%, Uhr 
Abends. 

Um 84, Uhr kehrten die Geſchwornen in den Sitzungsſaal zurück, und nahmen wies 
der ihre Pläge ein. Der Herr Borfigende forderte fie auf, das Ergebniß ihrer Berathungen 
mitzutheilen, worauf fi ber von ben Gefchwornen gewählte Obmann Jacob Bogts 
erhob und ſprach: 

„Die Geſchwornen haben nach Pflicht und Genifen vor Gott die an fie geftellten 

Fragen beantwortet wie folgt: 
Erfte Frage (wie oben). 

Antwort (mit zehn gegen zwei Stimmen): Ja, ber Angeklagte iſt ei. 

Zweite Frage (wie oben). 

Antwort (mit acht gegen vier Stimmen): Ja. 

Dritte Frage (wie oben). 
Antwort (einfimmig): Nein. 
Bierte Frage (wie oben). 

Autwort (mit neun gegen drei Stummen) : Ja. 

Warth, Strafproceß. 89 
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Privatbetheiligten, der fich etwa dem Strafverfahren augefchloffen Hat, ent⸗ 
halten, Es muß ferner vor Allem die Vorgänge bei ber Bildung ber Geſchwor⸗ 

nenbank in Gemäßheit der $$. 310— 316 beurkunden, insbefondere den Auf: 

Diefe Borlefung gefchah in Gegenwart aller Geſchwornen. Der von dem Obmanne 

unterzeichnete Fragebogen wurbe von bemfelben dem Her Borfigenden übergeben , wels 
her denfelben unterzeichnete und von dem Schriftführer mitferkigen ließ. 

Hierauf Tieß der Herr Borfigende ben Angeflagten in den Sigungsfaal wieder eins 
führen und in defien Gegenwa-t ven Wahrfpruch ber Geſchwornen durch den Schriftführer 
vorlefen. 

Anf Srundlage biefes Ausfpruches der Geſchwornen ftellte der E. E. Staatsanwalt 

feinen Antrag dahin: „den Angeklagten Baul Better in Gemäßheit ber 9. 147 und 

188, lit. d, St. ©. 1. Th. wegen des Verbrechens der Branblegung zur Strafe bes 
ſchweren Kerkers, und zwar unter Berückfichtigung der vorhandenen Milderungsumſtaͤnde 
in Anmwenbung bes $. 346 der St. Pr. D. in ber Dauer von drei Jahren, mb zum Gr: 
ſatze der Koften bes Strafverfahrens zu vernrihellen. 

Der Herr Bertheipiger bes Angeflagten beftritt bie Anwendbarkeit des $. 148 Hit. d 
St. &. 1. Th. auf den vorliegenden Fall, und trug auf die Behandlung bes Ange⸗ 
klagten nach $. 148, lit. f, St. G. 1. Th. und bei den vorhandenen überwiegenden Mil 
berungsumftänben auf eine höchftens in ber Dauer von 3 Monaten zu bemeſſende Kerlker⸗ 

firafe an. 
Der Gerichtshof zog ſich in fein Berathungszimmer zurüd. Nachdem derſelbe in 

den Sigungsfaal zurückgekehrt war, verfündete der Herr Vorfigende in Anweſenheit des 

Angeflagten jolgendes durch Stimmenmehrheit gefüllte Urtheil unter Angabe ber weſent⸗ 

lichten Brände der Strafbemeffung und unter Borlefung der $$. 147, 148 hit. f, 39, 

lit. b und d, und 40, Iıt. c, St &. 1. TH. und des $. 481 der St. Pr. D.: 

„Der Angeklagte Baul Better, 67 Jahre alt, Lohnarbeiter, Witwer, fei bes 
Verbrechens ber Branblegung ſchuldig, und werbe beßhalb nach ben 66. 147 unb 148, 

lit. f, St. &. 1. Th. in Erwägung feines früheren untabelhaften Lebenswanbels, der aus 

dem natürlichen Gefühle hervorgegangenen Aufregung ſeines Gemüthes über die von Jos 

feph Werle erlittene Mißhandlung, woburch er fidh zu dem Verbrechen hinreißen ließ, 

und des unbebeutenden Schadens , welchen feine That zur Folge hatte, zur Strafe des 

ſchweren Kerkers in der Dauer von einem Jahre, fowie zum Erſatze der Koften des Straf⸗ 

verfahrens in Gemaͤßheit des $. A61 der St. Pr. D. verurtheilt.” 

Der Berurtpeilte wurde Hierauf von dem Vorfitzenden des Schwurgerichtshofes aufs 
merkfam gemacht, daß ihm nach ben $$. 353 und 354 ber St. Pr. D. das Recht zuflche, 
gegen diefes Urtheil die Nichtisfeitsbefchwerbe zu ergreifen, welche jeboch binnen 3 Tagen 

von heute an gerechnet bei fonftiger Rechtskraft des angefünbigten Urtheiles bei dem E. T. 
Zandesgerichte hier mündlich ober fchriftlich angemeldet werben müffe. 

Hiemit wurde die Sikung um 9 Uhr Abends aufgehoben und dieſes Protocoll von 

dem Borfigenden und dem Schriftführer unterzeichnet. 
Leoben am 18. December 1850. Joſeph Müllerm.p., 

Borfigender des Schwurgerichtehofes. 

Wegmeiſter m. p., 
Schriftführer. 



a 

ruf der 86 Hauptgeſchwornen, den Umſtand, welche Hauptgeſchworne bei 
dem Aufrufe fehlten, die Art der Ergänzung berfelben, die Verfügung bes 
Vorfigenden, daß Erfaßgefchworne auszuloofen feien, und in welcher Zahl, 

und die erfolgte Ausübung fowohl des motivirten ald auch des peremtorifchen 

Mecufationsrechted, die etwa dabei von Seite des einen oder anderen Theis. 

(ed geftellten Anträge und die darüber erfolgten Entfcheidungen, endlich die 
Namen jener Gefchwornen , welche die Geſchwornenbank bilden. Vorzuͤgli⸗ 
ches Augenmerk ift darauf zu richten, daß bie bei dieſem Worgange unter 
Strafe der Nichtigkeit zu beobachtenden Förmlichkeiten ausdrücklich erwähnt 
werden, nämlich a) der Umſtand, daß die im $. 312 vorgefchriebene Frage 

an die Parteien und an die Geſchwornen geftelle worden, und b) bie Anwes 

fenheit von wenigftens SO Geſchwornen bei der Bildung der Geſchwornenbank 

($. 318). Das Protocol muß fodann den Beginn der eigentlichen Cin der 

Regel öffentlichen) Hauptverhandlung und die bei Strafe der Nichtigkeit vor- 
gefhriebene Beeidigung der Gefchwornen in Gemäßheit des $. 318 beurkun- 
den. Was das weitere Verfahren vor den Geſchwornen (das Beweisverfah⸗ 
ren) betrifft, fo muß das Protocol nach der Worfchrift des $. 295 insbe⸗ 

fondere die Vernehmung des Ungeklagten darthun, anführen, welche Zeu- 

gen und Sachverſtaͤndige vernommen, und welche Actenſtuͤcke vorgelefen wur⸗ 

den, endlich alle Anträge der Parteien und die von dem Morfißenden oder 
dem Gerichtshofe darüber ergangenen Entfcheidungen bemerken. Ruͤckſicht⸗ 
lih des Inhaltes der Antworten der vernommenen Perfonen gilt die Bes 
fiimmung des $. 295 und es ift nur zu erwähnen, daß das Protocol ganz 
vorzüglich die Deffentlichkeit der Sigung ($$.260 und 307), die Vorlefung des 
Verweilungserbenntnifles und der Anklagefchrift ($. 319), die Beeidigung 
der Zeugen vor ihrer Vernehmung ($. 275), die Beobadhtung der Anord⸗ 

nung bes $. 160, fo wie der Morfchrift des $. 279, wenn der Angeklagte 

während eines Theiles der Verhandlung aus dem Sißungsfaale entfernt wor« 
den, und die von dem Worfigenden Eraft feiner discretionären Gewalt 
($. 283) getroffenen Verfügungen beurkunden muß. Won befonderer Wich⸗ 

tigkeit ift die Anführung der die Sragenftellung betreffenden Vorgänge, ins⸗ 
befondere der Verlefung der Sragen ($. 328), aller hierbei von den Parteien 

geftellten Anträge und der darüber erfloflenen Entfiheidungen des Gerichtsho⸗ 

feß, fo wie der an die Öefchwornen gerichteten ragen felbft und ber Beant ⸗ 
wortung derfelben, wobei ausdrücklich zu bemerken ift, ob die Vorlefung des 
Ausfpruches der Gefchwornen durch den Obmann derfelben in Gegenwart aller 
Geſchwornen erfolgt fei (8. 836). Das Protocoll muß endlich die in Folge 
des Ausfpruches der Gefchwornen etwa erfolgten Erkenntniffe des Gerichts- 
hofes ($$. 887, 838), ober die unmittelbare Freiſprechung des Angeklagten 
(8. 840), oder die Schlußanträge beider Theile ($. 341) und das Endurtheil 
des Schwurgerichtshofes (55. 289, 848, 844) unter Angabe des Umflanı 

99 * 
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des, ob es dur Stimmenmehrheit ober einhellig gefaßt worden fei, enthal⸗ 
ten und die Beobachtung ber im $. 347 vorgefchriebenen Förmlichkeiten bei 

Verkundung des Endurtheiles beurkunden. 

XL Bertagung oder Einftellung der Hauptver- 

handlung und Zwifchenfälle. 

$. 351. 

Die in den SS. 297—306 enthaltenen Beftimmungen über die Ber. 

tagung oder Einftellung der Hauptverhandlung und über Zwifchenfälle fin- 

den aud) bei ben Geſchwornengerichten ihre Anwendung. 



Sechzehutes Sauptitück, 

Bondeniedhtsmitteln gegen @ndurtheile 
der Bezirks-Collegial- und Geſchwor— 

nengeridte. 

Die Lehre von den Rechtsmitteln gegen Urtheile der Strafgerichte fteht 
befanntlich mit den Formen des Verfahrens in dem innigften Zufanmenhange. 

Je nachdem dasfelbe auf der Unterfuhungs « oder Anklageform beruht, je 

nachdem das Verfahren von bem Principe der Actenmaͤßigkeit oder von jenem 
der Muͤndlichkeit beherrfcht wird, je nachdem die Entſcheidung nur rechtsge⸗ 

Iehrten Richtern zufteht oder das Inſtitut der Gefchwornen eingeführt ift, 
müffen auch die Mittel, das Endurtheil über einen Strafproceß anzufech⸗ 
ten, verfchieden fein. Im inquiſitoriſchen Proceffe verfiel man auf bie 

auch in das öfterreichifche Strafgefegbuch von 1803 übergegangene not h⸗ 
wendige Nevifion oder die VBorlegung der Acten von Amts⸗ 
wegenaneinhöheres Gericht, weichem in ſolchen Fällen in der Hegel auch das 
Mecht ber Aggravation des von dem erften Nichter gefällten Strafurtheiles 
eingeräumt wurde; im accufatorifchen Verfahren dagegen bringt e6 die 

Natur der Sache mit fih, daß im Allgemeinen dem Anfläger wie bem An⸗ 
geklagten eine Berufung gegen das in erfter Inſtanz ergangene Urtheil ges 
ftattet wird. Bei einem Verfahren, welches wefentlih auf Actenmäßig« 

Feit gebaut ift, unterliegt die Berufung an ein anderes Gericht, welchem 
durch infendung der aufgenommenen Acten die vollftändigen Materialien 
Der Urtheilsfällung geliefert werden, Eeiner Schwierigkeit; bei einem wahr« 

haft mündlichen Verfahren dagegen ift die Neconftruirung der thatfächli« 

chen Momente, auf welchen die Entfcheidung des erften Richters beruhte, 
für den Nichter zweiter Inſtanz mit fehr großen Schwierigkeiten verbunden. 
a, ed wurde fogar bei ben Verhandlungen und Berathungen, welche in 

Dem leßten Jahrzehend vor dem Jahre 1848 über die Frage der Einführung 
»ed Öffentlihen und mündlichen Strafverfahrend in Deutichland gepflogen 
zswurben, eine® der mefentlichften Bedenken dagegen in der Schwierigkeit ber 
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Einrichtung eines entlprechenden Berufungsverfahrens gefunden. Wo bie Ver: 
handlung der Strafiachen nur vor rechtsgelehrten Richtern ftatt fin 
det und diefe über die Xhat- und Nechtsfrage erkennen, unterliegt es keinem 

Zweifel, daß eine Berufung an eine höhere Behörde auh in Beziehung auf 

die Schuld oder Thatfrage zufäflig fein muß. Bei dem Verfahren vor Ge 
ſchwornen dagegen ift es von allen Gefeßgebungen anerkannt und in ber 

Natur der Sache begründet, daß der Wahrfprud der Gefchwornen über die 

Schuldfrage unumſtößlich ift*), daß ſich alfo alle Rechtsmittel, welche ge: 
gen da6 von dem Schwurgerichtshofe auf Grundlage diefed Wahrſpruches 

erlaffene Endurtheil angewendet werben Eönnen, darauf beſchraͤnken müflen, 

entweder das Verfahren wegen Verlegung weſentlicher Förmlichkeiten oder den 
richterlihen Spruch wegen unrichtiger Anwendung des Gefeged anzugreifen. 

Diefer Zufammenhang der Rechtsmittel mit den Formen ded Merfah: 

rens hat die öfterreihifche Geſetzgebung beſtimmt, in lebereinftimmung 

mit bem franzöfifchen Rechte und mit allen neueren deutſchen Geſetz 

gebungen, welche fi) die Regelung des ganzen Strafverfahrens zur Aufgabe 
feßten, insbefondere mit jenen von Baiern, Preußen, Kurbeflen, 

Baden, Braunfhmweig und den thüringiſchen Staaten, gegen die von 
den Schwurgerichtöhöfen erlafienen Endurtheile ganz andere ordentliche Rechts⸗ 
mittel ald gegen die von den Bezirks-Collegialgerichten gefällten Urtheile 

zuzulaffen. Während gegen die freifprechenben oder verurtheilenden Erkennt⸗ 

niffe der Bezirks Collegialgerichte die Berufung an das Landes 

gericht ſowohl rückfichtlich der Schuldfrage, ald auch wegen der Strafe, 
wegen der Entſcheidung über etwaige privatrechtliche Anfprüce und über bie 

Proceßkoſten, fo wie wegen vorliegender Nichtigkeitögründe mit ber Wirkung 

ergriffen werben Eann, daß nad Umftänden eine neuerliche Verhandlung ber 

Sache, inöbefondere ein neues Beweisverfahren, vor dem Landesgerichte flatt 

findet, ift gegen die Enburtheile der Gefchwornengerichte ein anderes Rechts 

mittel als die Nichtigkeitsbeſchwerde zuläflig, fomit jede Anfechtung 

des Wahrſpruches der Geſchwornen feinem Inhalte nach ausgeſchloſſen. 

Diele Nichtigkeitsbeſchwerde Eann nur gegen losfprechende und verurthei⸗ 

Iende Erkenntniſſe des Schwurgerichtshofe® gerichtet werben. und muß fi 
auf die Darthuung der Verlegung der gefeßlichen Formen bed Verfahrens 
oder der Verlegung oder unrichtigen Anwendung bed materiellen Straf⸗ 

geſetzes beſchraͤnken. Sie kann baher weder die Schuldfrage, noch bie Ent: 
feheidung über das Strafausmaß, wenn nur der geſetzliche &traffag oder 
das geſehliche Strafmilderungsrecht des Gerichtshofes nicht überkhritten wor⸗ 

den, noch den Ausfpruch über die privatrechtlichen Anſprüche oder über bie 

Proceßkoſten berühren. Während die Berufung jederzeit die unmittelbare Ent- 

— 

¶ Die Begikabung dieſes Sahes fh oben S. 204. 



1 ſcheidung ber Strafſache durch das Landesgericht zur Folge hat, gegen wel⸗ 
Ge noch eine Nichtigkeitsbeſchwerde an ben Caſſationshof zuläffig iſt, zieht 

die gegen ein Urtheil des Geſchwornengerichtes gerichtete Nichtigkeits beſchwerde 
in der Negel nicht eine alfogleiche emdliche Enticheidung der Sache durch den 

Caffationshof, fondern (mit Ausnahme der im 6. 364 bezeichneten Fälle) 

nur bie Verweifung der Sache zu einem neuerlichen Verfahren oder zu einer 

neuerlichen Entfcheidung vor ein anders befeßtes Gericht nach ſich. 
Nach diefer Gliederung behandelt das Gefeß die Lehre von ben Rechts⸗ 

mitteln in vier Abtbeilungen , indem zuerft eine Zuſammenſtellung jener Män- 

gel des Verfahrens oder ber Geſezesanwendung, welche ſowohl das Urtheil 

eines Bezirks Collegialgerichtes ald auch eined Schwurgerichtes als nichtig er⸗ 
fcheinen laſſen, vorausgefchickt wird, die zweite Abtheilung von der Nichtig: 

keitäbefchwerde gegen die Endurtheile der Gefchwornengerichte handelt, die 
dritte alle Vorfchriften bezüglich der Berufung gegen die von ben Bezirks: 

Collegialgerichten gefällten Enburtheile enthält, und endlich in der vierten Ab⸗ 

theilung die Vichtigkeitsbefchwerde gegen die von den Landesgerichten als 

Berufungsbehörden gefällten Erkentnifle geregelt wird. 

1. Nichtigkeitsgründe. 

Die Öfterreichifche Geſetzgebung hat fich, wie bereits bei Behandlung ber 

Nichtigkeitsbefchwerde gegen Erkenntniffe der Anklagefammer (S. 361— 864) 

dargeftellt wurde, dafür entfchieden, die Nichtigkeitögründe, aus welchen allein 

ein Urtheil mit der Nichtigkeitöbefchwerde angefochten werben kann, im Ges 
fege beftimmt und ausdruͤcklich zu bezeichnen. Nur die fpeciell im Geſetze als 
Nichtigkeitsgruͤnde aufgeführten Mängel des Verfahrens oder der Auslegung 
oder Anwendung des Gefeged vermögen daher die Aufhebung eines Erkennt 
niffe6 zu begründen. Alle übrigen Verletzungen ber vorgefchriebenen Formen 
oder bes Geſetzes können zwar nach Umfländen im Disciplinarıwege zu einer 
Rüge gegen den Schulb tragenden Beamten Anlaß geben, jedoch felbft dann, 
wenn fie in einem einzelnen Falle von wefentlihem Einfluffe auf den Gang 

des Verfahrens oder auf die Enticheidung wären, Beine Nichtigkeit des Ver⸗ 

fahrens oder des Urtheile® herbeiführen. Die tarative Aufzählung der ge- 
feplihen Nichtigeitögründe, welche allein die Aufhebung eines von einem 
Bezirks-Collegialgerichte oder von einem Geſchwornengerichte gefällten End» 
urtheiles nach fich ziehen, ift im $. 852 enthalten. 

6. 352, 

Endurtheile, welche von einem Bezirks: Gollegialgerichte oder von 

einem Geſchwornengerichte gefällt find, Fönnen nur in folgenden Fällen 

wegen Richtigkeit angefochten werben: 
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a) 

b) 

c) 

B) 

e) 

N 

g) 

h) 

wenn das Bezirks⸗Collegialgericht ober bei dem Geſchwornengerichte 

der Gerichtshof oder die Geſchwornenbank nicht gehörig befekt 

war, oder wenn nicht alle Richter und Geſchwornen der ganzen 

Hauptverhandlung beigewohnt haben; 

wenn bei einem Berbrechen oder Vergehen, das nur auf Berlan. 

gen eines Betheiligten verfolgt werden darf, die Unterfuhung einge: 

leitet ober fortgefegt wurde, obichon die Einleitung derfelben von dem 

Betheiligten nicht begehrt oder das deßhalb angebrachte Begehren nach⸗ 

träglich wieder zurüdigenommen worden war ($$. 142 und 303), e® 

wäre denn biefer Richtigkeitögrund bereits durch eine frühere Entſchei⸗ 

dung des Caſſationshofes befeitigt;. 

wenn im Laufe des dem Berweifungs-Erfenntniffe nachgefolgten 

Berfahrens eine Borfchrift verlegt oder vernadhläffigt worben if, 

deren Beobachtung das Geſeg ausdrücklich bei fonftiger Richtig: 

feit vorfcreibt, (5. 22, AO, 82, 120, 189, 160, 178, 237, 247, 

312, 313, 318, 319, 323, 324, 333, 336, 347, 426); 

wenn während der Hauptverhandlung über eine Bitte des Angeklagten 

oder über Anträge des Staatdanwaltes von dem Gerichtähofe nicht 

erfannt worden ift, oder wenn das hierüber gefällte Zwifchen: 

ertenntniß die Vornahme von Proceghandlungen befchränkt oder ver- 

fagt hat, welche auf die Entſcheidung der Hauptſache weſentlichen 

Einfluß üben konnten; 

wenn eine der in den 99. 325—330 vorgefehenen Fragen zu flellen 

unterlaffen wurde, da doch diefelbe auf die Entfcheibung der Haupt: 

fache von weſentlich em Einfluß hätte fein Fönnen; 

wenn die Antwort der Gefchwornen undeutlich, unvoliftändig oder in 

fi) widerfprechend ift; 

wenn dad Verbrechen oder Bergehen durch Verjährung, durch eine 

frühere rechtöfräftige Entfcheidung oder auf andere Art erlofchen if}; 

wenn bie Dem Angeflagten zur Laft gelegte That von dem Gerichte: 

hofe als feine ftrafbare Handlung angefehen wurde, obfchon fie nad) 

dem Strafgefege eine folche ift, oder umgekehrt, wenn diefelbe mit 

Berlehung des Geſebes für eine ſtrafbare Handlung er- 

klaͤrt wurde; 
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i) wenn die That duch unrichtige Gefepedauslegung einem 
Strafgefeße unterzogen worben ift, welches darauf Feine Anwendung 
findet; jedoh nur dann , wenn das Strafgefeg, welches nach richti⸗ 
ger Auslegung auf die That anwendbar tft, nicht die ſelbe Strafe 
beoht, wie dasjenige, anf deſſen Grund die Verurtheilung erfolgte; 

k) wenn der Gerichtshof bei Ausmeffung der Strafe die Gränzen bes im 
Gefege auögefprochenen Straffages oder des ihm zuſtehenden Milde: 
rungsrechtes überfchritten hat®). 

*) Die franzöfifche Gefeggebung hat zuerft im I. 1795 bie Lehre von ben Nichtig⸗ 
feiten,, welche bereits im ber Verorduung Ludwigs XIV. von 1670 ihre ältefte Grund: 
lage hatte, fyftematifch ausgebildet. Der Code vom 3. Brumaire bes Jahres IV. cart. 
456) ſetzte nämlich feft, daß Urtheile ber Griminalgerichte von dem Caſſations⸗Gerichte 
ans folgenden Gründen aufgehoben (vernichtet) werben koͤnnen: 1) wegen falfeger An: 
wendung bes Strafgefeßed; 2) wegen Berlehung ober Außerachtlaſſung von Kormen 
bes Verfahrens, deren Beobachtung von dem Geſetze bei fonftiger Nichtigkeit geboten ift; 
3) wenn ber Angeflagte ober der Staatsanwalt bie Anwendung einer felbft nicht bei 
Richtigkeit vorgefchriebenen Förmlichleit des Verfahrens ausdrücklich begehrt, das Ge⸗ 
richt aber dieſem Begehren nicht flatt gegeben hat; 4) wenn bas Bericht über einen 
bon bem Ankläger ober bem Angeflagten geftellten Antrag zu erfennen unterlafien Hat; 
5) wenn bas Bericht eine ber von dem Geſetze heflimmten Nichtigkeiten anszufprechen 
unterlafien hat; 6) wenn bie gefeglichen Anordnungen über die Zuſtändigkeit in Bes 
treff des Derfahrens ober des Grienntnifjes verlegt worden find oder yon Seite des Ges 
richtes eine Gewaltanmaßung (usurpalion de pouvoir) flatt gefunden bat. — Wenn 
auch die franzöfifche Gefepgebung von 1808 in mandjer Beziehung einen weſentlichen 
Fortſchritt, namentlich durch Hinweglaffung ber allzu zahlreichen Nichtigkeitsbrohungen 
des älteren Geſetzes, beurkundet, fo iſt doch, nach bem Urtheile ber franzoͤfiſchen Rechts- 
gelehrten ſelbſt, biefer wichtige Theil bes Code d’instruction criminelle ber unvollſtän⸗ 
digſte und ungenügendfle bes ganzen Werkes Die Art. 40814 biefes Geſetzes be⸗ 
ſtimmen, in welchen Fällen dic Nichtigkeit eines Urtheiles ober eines Strafverfahrene 
auezufprechen fei. Es ift jedoch, wie bereits oben (©. 361) bargethan wurbe, zur Er⸗ 
kenntniß bes gegenwärtigen Stanbpunctes bes feanzöftfchen Mechtes durchaus unzurei⸗ 
chend, bie Borfchriften biefer Artikel allein in bas Auge zu faflen, fondern es muß 
ganz vorzüglich auf bie Fortbildung, welche die Lehre von ben Nichtigleiten durch bie 
mehr als vierzigjährige Praris des Gaffationshofes_ erhalten bat, Rüdficht genommen 
werben. Hiernach kann nach dem gegenwärtigen feanzöfifchen Mechte bie Richtigkeit: 
beſchwerde in Straffachen aus folgenden Gründen ergriffen werben: 1) wegen Unzu⸗ 
Ränbigleit bes Berichtes, dieſelbe mag rudfichtlich des Gegenflanbes ber Eniſcheidung, 
oder rüdfichtlich der Perſonen, welche bie Entſcheidung berühtte , eingetreten fein ; 2) 
wegen Machtüberſchreitung (exc&s de pouvoir), wenn das Gericht bei einer Amts: 
Handlung oder Gutſcheidung, bie allerdings in feiner Competenz lag, bie ihm von 
bem Geſetze eingeräumten. Befugnifie überfchritten Hat, 3. B. wenn ein Gericht über 
ein Vergehen erlennt, ohne entweber von Seite der Staatsbehörde ober bes Beleibigten 
bazu aufgefordert morben zu fein; 8) wegen Verlegung ober Außerachtlaſſung w es 



Die in biefem 8. aufgeführten Nichtigkeiehgründe laſſen fih in zwei 
Dauptgruppen zufammenfaffen, nämlich: 1) in Nichtigkeitsgrüͤude, welche 

ſentlich er Förmlichkeiten des Verfahrens, d. i. ſolcher Formlichkeiten, welche entwe⸗ 
‚ver vom Geſetze ausdrücklich bei Straſe ber Nichtigkeit vorgeſchrieben finb ober von 
bem Caſſationshofe als weientliche Formen des Berfahrens (formalit6s substantielles) 
betrachtet werben; &) wenn ber Gerichtshof im Laufe des Verfahrens über Anträge 
der Staatsbehoͤrde oder des Angeklagten, welche bie Ausübung einer gefehlichen Bes 
fugniß bezweckten, zu erfennen entwweber unterlafen ober verweigert bat; 5) wegen 
offenbarer Gefehesverlegung (contravention expresse à la loi), b i. wegen materiel: 
lee Ungerechtigfeit einer richterlichen Eutfcheidung durch Nichtanwendung, unrichtige 
Anwendung eder falfche Auslegung eines Geſetzes, insbefondere a) wenn bas Er⸗ 

kenniniß eine andere Strafe ausgefprochen Hat, als das Geſetz nach der Natur ber 
- Reafbaren That beftinmt , es wäre benn bie ausgefprochene Strafe bie naͤmliche wie 

biejenige, welche das anf bie That anwenbare Befch verhängt, ober b) wenn eine 
Losfpregung anf Grund bes Nichtvorkandenfeins eines Strafgefeßes erfolgte, während 
in der That ein folches befteht. — Bergl. hierüber Sebire et Carteret, ency- 
clopedie du droit, Tome Vil. p. 371-276 und p. 290-3145 Morin, dietion- 
naire du droit criminel p. 540-551 und p. 130—138; Rauler, traité du 

‘ droit criminel, Il. Vol. p. 476—4803 Hoͤch ſter, Lehrbuch bes franzöftfchen Straf⸗ 
procefiee S. 488 493. 

Im Weſentlichen Liegen die Beſtimmungen des franzöftfchen Rechtes allen ume⸗ 
ven beutichen Sefegen über das Strafverfahren zum Grunde. Der Wichtigkeit bes 
Gegenflandes wegen möge hier eine gebrängte Darftellung ber Anorbmungen ber: 

ſelben folgen. Das baierifche Geſeß vom 10. November 1848 6. 230 läßt bie 
Michtigleitsbefchwerbe zu: 1) wenn bei bem Derfahren, wodurch bie öffentliche 
Sibung vorbereitet wurde, ober vor dem Schwurgerichtehofe, ober bei der Schöpfung bes 
Wahrſpruches, oder bei der Fallung bes Urtheiles eine weſentliche Formlichkeü des 
Procefies verlegt worden iſt, und 2) wenn bas Gefep unrichtig auf bie durch dem 
Wahrſpruch der Geſchwornen feſtgeſtellten Thatſachen angewendet worden if. Die 66.231 
und 282 enthalten beiſpiels weiſe Aufzählungen weſentlicher Fornwerletzungen unb 
unrichtiger Anwendungen bes Geſetzes. — Die preußiſche Verordnung vom 3. 
Jänner 1849 6. 139 läßt die Nichtigkeitsbeſchwerde nur zu: 1) wegen Verletzung von 
Formlichleiten im Verfahren, beren Beachtung bei Strafe ber Nichtigkeit vorgeſchrie⸗ 
ben iſt, und 2) wegen Berlekung eines Strafgefeßes. Die Fälle, in welchen Form: 
lichkeiten bei Nichtigkeit geboten find, finb fehr wenig zahlreich, tm Ganzen 11, dar 
unter insbefondere auch, wenn ber Gerichtshof nicht ber competente Richter geweſen, 
wenn bei dem Gerichtehofe nicht bie erforberliche Anzahl Richter zugegen gewefen, ober 
wenn bas Urtheil erlaffen worden iſt, ohne daß vorher bie Stantsanwaltfchaft mit ihrem 
Autrage gehört worden. — Das badiſche Geſetz vom 17. Februar 1849 $. &1 läßt 
bie Nichtigkeitsbeſchwerde nur in 3 Fällen zu, unb zwar von Seite des Angeklagten, 
1) wenn das Urtheil nicht von dem zuftänbigen , ober nicht auf gefehliche Weiſe be 
fehten Gerichte ausgegangen iſt; 2) wenn bei der Schlußverhanblung ober Urtheils⸗ 
fAllung wefentliche Borfchriften des Verfahrens verletzt find 5 3) wenn ber erkennende 
Richter das Gefetz unrichtig ausgelegt ober unrichtig auf die durch ben Aueſpruch der 
Geſhwornen feftgeftellten! Thatſachen angewendet hatz — von Selle des Ginntsen- 
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auf Verlegung oder Außerabtlaffung wefentliher Formen 
oder Vorſchriften des Strafverfahrens beruben, (8. 352 lit, a, 

waltes Dagegen nur bann , wenn ungeachtet eines SchulbigsAusfpruches der Geſchwor⸗ 
nen das erlennende Gericht den Augellagten aus dem unrichtigen Grunde freigefbros 
hen hat, weil die den Grund der Anklage bildende Handlung des Angefchuldigten durch 
fein Geſetz mit Strafe bebroht fei. — Diefelbe Unterſcheidung zwiſchen der Verechti⸗ 
gung des Angeflagten und bes Staatsanwaltes in Geltendmachung von Nichtigkeits⸗ 
gründen findet fich auch in den Befegen von Heffen-Darmfladt, Naffan und 

Württemberg. Das großberzoglich heffifche Befeh vom 28. October 1848 $. 370 
geftatiet a) dem Bernriheilten die Nichtigkeilsbeſchwerde in 5 Fällen: 1) wenn in Bes 
zug anf bie Bildung der Affifen ober in Bezug auf pie Förmlichkeiten des Verfahrens 
eine Borfehrift verlegt ober vernachläffigt worden iſt, deren Beobachtung das Geſetz 
bei Vermeidung ber Nichtigkeit geboten hatz 3) wenn es unterlaſſen oder verweigert 
worden iſt, über Anträge bes Stantsanwaltes oder bes Angellagten zu erkennen, welche 
ben Gebrauch einer vom Geſetze eingeräumten Befugniß ober eines Rechtes zum Zwecke 
hatten, wenn auch die Strafe ber Nichtigkeit nicht ausdrücklich auf den Mangel ber 
beantragten Foͤrmlichkeit geſetzt iſt; 3) wenn bie Antwort der Geſchwornen unbeutlich, 
unvollſtaͤndig oder in ſich widerſprechend ifl; 4) wenn das Endurtheil des Afifenhofes 

ober ein Erfenntnig über einen Zwiſchenpunct nicht von Richtern, die allen Verhand⸗ 
Iungen beigewohnt haben, erlafien, ober wenn ber Staatsanwalt babei nicht vernom⸗ 

men worben iſt, ober wenn das Urtheil Feine Entſcheidungsgründe enthält; 5) wenn 
das Uriheil eine Strafe ansgefprochen hat, ohgleich das Geſetz die in Frage flehenbe 

That mit einer Strafe nicht bedroht, oder wenn das Urtheil eine andere Strafe ausge⸗ 
fpeochen bat, als das Geſetz nach der Nalur des zu beſtrafenden Verbrechens beftimmt, 

es wäre denn bie ausgefprochene Strafe die nämliche, wie biejenige , welche das auf das 
Berbrechen anwenpbare Geſetz verhängt; — b) von Seite des Staatsanwaltes bage: 
gen läßt dieſes Geſetz die Nichtigkeitsbeſchwerde nur in 3 Fällen zu: 1) wenn bie reis 

ſprechung durch den Präflbenten ungeachtet eines auf „Schuldig” Tantenben Ausſpruches 
ver Geſchwornen erfolgt iſtz 2) wenn von dem Aſſiſenhofe auf Looſprechung and dem 
Grunde erkannt wurbe, weil die That, deren der Angeklagte fire ſchuldig erflärt worben 
iR, Durch Fein Strafgeſetz verboten fei, wiewohl ein folches beſteht; 3) in dem Falle unter 

it. a Rr. 5. — Das naffanifche Geſetz vom 16. April 1849 6. 257 ſtimmi mit dem 
großherz. Heffifchen wörtlich überein, nur ift ber Nichtigfeitegeund unter lit. a Nr. 3 

weggelaffen. — Das würtembergifche Befeh vom 14. Auguf 1849 9. 198 geflat- 
tet dem Aingeflagten die Nichtigkeitsbeſchwerde 1) wegen Berlekung von Foͤrmlichkeiten 

be6 Berfahrens , beren Beobachtung bas Geſetz bei Vermeidung ber NRichtigfeit geboten 
Satz 2) wegen ber Unierlaffung ober Verweigerung eines Erfenntniffes über Antraͤge 
bes Staatsanwaltes ober bes Angeflagten; 3) wenn bas Urtheil von dem nicht auf 
gefegliche Weiſe beſetzten Berichte ober von Richtern, die nicht allen Verhaublungen 
angewohnt haben, ausgegangen iſtz &) wenn der erfennenbe Richter das Befeh uns 
richtig auf bie durch den Ausfpruch ber Geſchwornen feftgeftellten Thatſachen angewendet 

hat; — dem Staatsanwalte dagegen 1) in ben Fällen der vorfichenden Nr. 3 und & 
und 2) wenn bie Freifpreihung auf Grund bes Nichtvorhandenfeine eines Strafgefehes 

erfolgt iſt, welches jebach in der That beſteht. 
Das hannoveriſche Geſetz vom 24. December 1849 läßt die Nichtigkeitobe⸗ 

ſchwerbe von Seite bee Angeklagten ſowohll ald des Seaaisanwaltes zu: 1) wegen 



c und d), und 2) in folche, weiche dur Verlegung oder unridtige 
Anwendung des materiellen Strafgefeges herbeigeführt werben. 

Nichtbeachtung von Vorſchriften, deren Verletzung nach ansbeidlicdher Anorbuung des 

Geſetzes Nichtigkeit nach fich zieht; 2) wenn der Schwurgerichtähof nicht gehörig be 
fept oder die Staatsanwaltichaft nicht gehörig vertreien war; 3) wenn ein Berfahren 
von Amtswegen in Beziehung auf Berbrechen Statt gefunden bat, bie nur auf Ber: 

langen bes Betheiligten ober ber zuftändigen Behörbe zu unterfuchen waren; 4) wenn 

das Gericht über einen ausprüdlich geftellten Antrag zu entfcheiden unterlaffen oder 

verweigert Hat; 6) wenn eine in den Griminalgefehen nicht mit Strafe bebrohte 
Handlung als Verbrechen beflrafi, ober umgekehrt eine in ben Griminalgefegen mit 
Strafe bedrohte Handlung nicht als Verbrechen beſtraft worben il; 6) wenn auf eine 

für dad Berbrechen nicht gebrohte Strafe erlannt ober bei Zumeſſung der Strafe bie 
bem Richter vorgefchriebene Gränze überfchritten worden ik. — Die braunſch wei⸗ 

giſche St. Br. O. sg. 158 läßt die Nichtigfeitebefchwerde von Seite bes Angellagten 
zu: 1) wenn wefeniliche Mängel in Bezug auf die Berfonen ber Parteien ober bie Zu: 

fammenfegung bes Berichtes ober befien Gompetenz vorliegen; 2) wenn weſentliche 

Borfchriften über das Derfahren nicht becbachtet worden find ; 3) wenn bei ber Ur⸗ 
tHeilefällung ein Strafgeſetz verliebt worden if. Der Staatsaumwali Dagegen barf 
($. 159) wur in den unter 1 und 2 bervorgehobenen Fällen bie Nichtigkeitebeſchwerde 

ergreifen. — Sehr ungenügend normirt das kurheſſiſche Geſez vom 31. Ochober 

1848 96. 355— 357 bie NRichtigfeitsbefchwerbe , indem es die Richtigkeit nur dann 

ale vorhanden erfiärt, wenn eine Borfchrift über Zufanunenfegung und Zuftänbigfeit 
ber Gerichte ober eine andere wefentliche Beſtimmung, welche das Strafverfahren be: 

fit, verlegt if. 
Biel forgfältiger find die Beflimmungen bes thüringifchen Gutwurfes , wel: 

der gegenwärtig bereits in einigen thüringiſchen Staaten Befepeskraft erlangt hat. 
Nach Art. 306 desfelben follen Cudurtheile, welche von einem Kreiögerichie ober dem 

Gerichtehofe eines Geſchwornengerichtes gefällt find, wegen Nichtigfeit nur bann ans 
gefochten werben koͤnnen: 1) wenn das uriheilende Kreisgericht ober bei Dem Geſchwor⸗ 

nengerichte der Gerichtshof oder die Geſchwornenbank nicht gehörig befeht war; 2) 

wenn ber Staatsanwalt bei einem Verbrechen, das nur anj Antrag eines Beiheiligten 

verfolgt werben Tonnte , umberechtigter Weiſe ohne einen foldgen Autrag amigeireien 
iR, ober umgelehrt, wenn ein Privatanfläger an ber Stelle des Staatsanwaltes aufs 
getreten iR, wo lepterer hätte auftreten müffen; 3) wenn in ber Haupiverhaublung 
vor bem Kreisgerichte ober vor dem Geſchwornengerichte, ober wenn bei ber Fällung bes 
Endurtheiles gegen gefehliche Vorſchriften gefehlt wurbe, bei weldyen bie Gtrafe ber 
Nichtigkeit ausprüdlich durch das Geſetz angebroht iſtz 4) wenn bem Angellagten ober 

bem Staatsanwalt bei der Hauptverhandlung Befngniffe ober Proceßhandlungen wis 

derrechtlich beſchraͤnkt ober verfagt wurden, welche ale Mittel ber Beriheibigung ober 
ber erlaubten Strafverfolgung anzufehen find ; 5) wenn bie in Frage fichende Thai 
für fein Verbrechen gehalten wurde, obgleich fie nach ben Geſetzen ein foldyes if, ober 

umgelchrt, wenn fie für ein Derbrechen gehalten warde, obfdhon fie feines if; 6) wenn 
bie That durch unrichtige Geſetzesauslegung einem falfchen Strafgefege unterzogen wor: 
ben iſt, es wäre benn, daß bas Girafgefeg, welchem bie That nach richtiger Auslegung 

zu unierfellen if, zu. feiner anderen Strafe führen wärbe, als erlaunt werben is 7) 
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($. 352 lit. b, g, h i, k). Die Unzuftändigkeit des erkennen ben Gerich⸗ 
tes ift als ein befonderer Nichtigkeitdgrund nicht angeführt, weil das Geſetz 
von ber Vorausfegung aufgeht, daß diefelbe entweder gegen das Verwei⸗ 
fangserfenntniß geltend gemacht werden folle oder, falls die deßhalb zuläffige 
Berufung oder Nichtigkeitsbeſchwerde nicht ergriffen worden, als durch Ver⸗ 

zichtleiſtung beider Theile befeitige anzufehen fei, wie dies insbefondere ruüͤck⸗ 
ſichtlich der von ber Anklagefammer erlaffenen Verweifungserkenntniffe aus 

den klaren Beflimmungen des $. 242 lit. a und des $. 246 hervorgeht. — 
Was nun die im $. 352 aufgeführten Nichtigkeitsgründe betrifft, fo macht 
das Geſetz bei deren Aufltellung im Allgemeinen Eeinen Unterfchied zwiſchen 
bem Verfahren vor ben Bezirks⸗Colegialgerichten und vor den Gefchwornen « 
gerichten ; deffenungeachtet ift die Wirkung folder Nichtigkeitsgruͤnde, wie 
ſich aus den SS. 364—367 im Vergleiche mit $. 834 ergibt, wefentlich ver- 
[dieden, je nachdem diefelben in dem erfahren vor Gofchwornen oder vor 
Bezirks. Collegialgerichten vorgekommen find. Die Wichtigkeit des Gegenftaur 
des erfordert eine nähere Betrachtung der einzelnen Nichtigkeitsgruͤnde. 

a) Das GSefeß erklärt es ald Nichtigkeitsgrund, wenn das Bezirks-Col« 
legialgericht oder bei dem Gefchwornengerichte der Gerichtshof oder die Ge⸗ 

ſchwornenbank nicht gehörig befept war, oder wenn nicht alle Rich⸗ 
ter und Gefchwornen der ganzen Hauptverhandlung beigewohnt haben. 
Dos Endurtheil ift daher nichtig, wenn entweder nicht die erforderliche Ans 
zahl von Richtern (bei dem Bezirks⸗Collegialgerichte mehr oder weniger ale 
drei, bei dem Schwurgerichtshofe mehr oder weniger als fünf), oder von 
Geſchwornen (mehr oder weniger als zwölf) bei der Verhandlung und bei der 

Berathung und Sällung des Endurtheiles oder rädfichtlih des Wahrfprur 
ches der Geſchwornen anweſend war, oder wenn eine Gerichtsperſon (Richter 
oder Protocoliführer) ungeachtet eines ihr bekannten Ausfchließungsgrundes 

($$. 79 und 80) an der Verhandlung und Entfcheidung der Sache Theil ge 
nommen hat. Eben fo würde es eine Nichtigkeit nach fi ziehen, wenn bei 

einer Verhandlung vor dem Gefchwornengerichte die Werricheungen des Vor: 
fidenden von einem Richter verfehen würden, welcher nicht auf die im $. 21° 

wenn auf eine andere Strafart, als das anzuwendende Strafgefeb beftimmt, ober auf 

ein Strafmaß unter ober über dem gefehlichen Maß erkannt worden iſt; 8) wenn wis 

der die Borfchrift des Art. 355 ohne die Buftimmung bes Staatsanwaltes unb bes 

AngeHlagten ein verurtgeilenbes Erkeuntniß wegen einer anderen That ober eines anderen 
Verbrechens, als im Verweiſungserkenntuiſſe enthalten iſt, ertheilt ober im Balle einer 

Aenderung der Sachlage bei ber Hauptverhanblung in anderen als ben im Art. 256 

bezeichneten Fällen auf ein anderes Verbrechen, oder wenn wider eine von bem Ober: 

appellationsgerichte früher (über eine Nichtigkeitsbefchwerbe gegen das Verweiſungs⸗ 
erlenntniß) gegebene Entſcheidung erkannt worden iſt; 9) bei dem Geſchwornengerichte, 

wenn das Urthell des Gerichtshofes von den Auoſprüchen ber Geſchwornen abweicht, 



beſtimmte Art zum Amte des Vorſitzenden oter feines Stellvertreters berw 

fen ift, 3. ®. wenn der Vorfigende einem nicht zu feinem Stellvertreter be» 

fiimmten Mitgliede des Schwurgerichtöhofes ($. 32) Ten Vorjig in einem 

einzelnen Galle übertragen würde. Dagegen ift ed Elar, daß der Zeitpanct 

der Ernennung des Vorfigenden des Schwurgerichtöhofes oder feines Stell: 

vertreters rückfichtlich der Frage, ob eine Nichtigkeit des Verfahrens vorliege, 

gleihgiltig ik, wenn die Ernennung nur wenigſtens fo früh erfolgte, daß 
die im $. 257 bei Nichtigkeie vorgefchriebene Bekauntgebung der Namen 

‚derfelben an den Angeklagten rechtzeitig geſchehen Fonute. Die Nothwendig⸗ 

keit, den Umftand, daß nicht alle Richter, und bei dem Schwurgerichte nicht 

alle Richter und Gefchwornen, der ganzen Hauptverhandlung beigewohnt 

haben, als Nichrigkeitögrund aufzuftellen, ergibt fi daraus, dab Richter 
und Gefchworne ihre Entſcheidung auf die aus der Dauptverhandlung ges 

fhöpfte Heberzeugung gründen follen. Der Umſtand, daß der Schriftführer 

nicht der ganzen Hauptverhandlung beigewohnt hat, zieht Beine Nichtigkeit 
des Verfahrens nach ſich. 

Ron befonderer Wichtigkeit. ik bei diefem Nichtigkeitsgrunde die Erwaͤ⸗ 
gung der Frage , ob derfelbe auch dann eintrete, wenn einer der Geſchwor⸗ 
nen, welche in dem einzelnen Falle die Geſchwornenbank bildeten, die nad 
$. 23 zum Geſchwornenamte erforderlichen Eigenfehaften wicht befigt, oder 
wenn bei demfelben einer der in den 88. 24—26 der St. Pr. D. aufgeführ- 
ten Ausfchließungs- oder Unfähigkeitögründe vorhanden ift. Die St. Pr. D. 
bat bei Feſtſezung ber zu dem Amte eines Gefchiworuen erforderlichen 

Eigenfhaften nicht fo, wie es in anderen Gefrgen (4. B. Code d’iasir. 

crim. art. 881, großh. beffifches Geſetz SS. 30—38, naſſauiſches 

Geſetz 8. 31) der, Fall ift, auf das Nichtvorhandeniein derfelben ausbrüd lich 

die Nichtigkeit angedroht. Es fragt fich daher, ob der Ausbrud: „daß die 

Geſchwornenbank nicht gehörig befeßt war”, auf die oben bezeichneten Zälle 

auszudehnen ift. Ich glaube, daß zwiſchen den im $. 23 bezeichneten Erfor: 
berniflen und den in den $$. 24—26 aufgezählten Ausfchließungs- und Un- 

faͤhigkeitsgründen zu unterfcheiden fei. Die Erſteren unterliegen der Prüfung 
der mic der Anfersigung der Gefchwornenliften beauftragten Werwaltungs: 

behörden; die Eintragung eines Staatsbürgers in die Gefhwornenlifte und 

die Michtbefeitigung desſelben mittelft der gefeglich zuläffigen Reclamationen 

begründet daher bie Vermuthung , daß er die’nöthigen Eigenfchaften befiße, 
und e6 ann eine. Beftreitung derſelben vor den Gerichten nicht zugelaffen 
werben. Dies ift von befonderer Wichtigkeit in Beziehung auf das Alter von 
30 Jahren und auf die Entrichtung des gefeglihen Steuerbetrages *). — 

*).Radı der Faſſung des Art. 381 des Cöde d’insir. crim. läßt der franzöfifce 
Gaffafionghof zwar bie Nichtigkeit zu, wenn ein Geſchworner nicht 30 Jahre alt ober 



Wenn dagegen ein Geſchworner an der Aburtheiluug Theil genammen hätte, 
welcher nach den 88. 24—26 ausdruͤcklich vom Geſchwornenamte ausgefchloflen 

oder für unfähig zu demſelben erElärt ift, 4.8. ein gerichtlich erBlärter Verſchwen⸗ 
der, ein bereitö wegen eines Verbrechens Beſtrafter, fo ift die Geſchwornen⸗ 
bank offenbar nicht gehörig befegt gewelen; ed muß daher die Verhandlung 
für nichtig erflärt werden. — Wenn bei einem Gefchwornen einer der Im 
$. 812 aufgeführten Recufationsgründe vorhanden war, derfelbe jedoch über 
die von dem Vorſitzenden des Schwurgerichtöhofes nach 8. 312 geftellte Frage 
von Feiner Seite geltend gemacht wurde, fo kann daraus Fein Nichtigkeite- 
grund gegen das Endurtheil abgeleitet werden , fondern diefer Recuſationsgrund 
iſt als durch das Stillſchweigen der Parteien befeitigt anzufehen. — Dage⸗ 
gen ift es allerdings ein Nichtigkeitögrund, wenn in den Yällen der 88. 338 und 
866 ein Geſchworner, welcher bei der erften Verhandlung mitwirbte, bei der 

zweiten abermals Mitglied der Geſchwornenbank gewelen wäre. — Sind 
einzelne Vorfchriften des Gefeßed über die Bildung der Geſchwor 1enliften 
($$. 28— 39 der St. Pr. D.) von den damit beauftragten Behörden außer 
Act gelaffen oder übertreten worden, fo kann daraus eine Nichtigkeit des 

Verfahrens nicht gefolgert werden. Nur die Außerachtiaflung der für die Bil⸗ 

dung der Sitzungsliſte im $. 40 bei Nichtigkeit ertheilten Vorſchriften zieht 
die Nichtigkeit des Verfahrens nach fich. 

b) Der zweite Nichtigkeitögrund des Geſetzes Tiegt darin, wenn bei 
einem Vergehen, das nur auf Verlangen eines Betheiligten verfolgt wer⸗ 
den darf (fiehe oben ©. 65 das Verzeichniß diefer Vergehen), das Verfah⸗ 
ren eingeleitet oder fortgefeßt wurde, obſchon die Einleitung desſelben von 
dem Berheiligten nicht begehrt oder das deßhalb angebrachte Begehren nachträge 
lich in Gemäßheit der $$. 112 oder 308 im Taufe der Vorunterfuchung oder 
bei der Hauptverhandlung wieder zurücgenommen worden, obfchon daher gar 
fein gefeglicher Grund zur Einleitung oder Fortſetzung eines Strafverfahrens 
gegen den Ungeflagten vorhanden war. Diefer Nichtigkeitögrund kann gegen 
das Endurtheil nach $. 246 felbft dann geltend gemacht werden, wenn auch 

der Angeklagte denfelben gegen da6 Verweilungserkenntniß geltend zu machen 
unterfaffen hätte. Hat aber ber Angeflagte diefen Nichtigkeitögrund bereits in 

einer gegen das Verweiſungserkenntniß der Anklagekammer gerichteten Nich⸗ 
tigkeitäbefchwerde geltend gemacht und ift feine Beſchwerde von dem Caſſations⸗ 

nicht frauzoſiſcher Staatsbürger ift, keineswegs aber wegen des Mangels bes geſetzli⸗ 
den Genfus. (Sprüche vom 22. und 23. October 181%, vom 18. April 1829 und 
26. December 1833. — Morin, diotionnaire du droit eriminel p. 483.) @hbenfo 

entfchieb ber belgi ſche Caſſationshof und der rheiniſche Caſſationehef im Berlin. 
Die entgegengefepte Anſicht vertheidigt Nittermaier in Jage mann's Verichtes 
ſaal 1860 1 Band ©. 502 u. f. 



hofe zurüdgewiefen worden, fo kann diefer Nichtigkeitögrund fewohl nach 6 
2345, als auch nach $. 852 nicht mehr mittelft einer neuen, gegen das End⸗ 
urtheil gerichteten Nichtigkeitsbeſchwerde geltend gemacht werben. 

c) Die Nichtigkeit des Verfahrens Bann ferner nach dem Enburtheile 
dann geltend gemacht werben, wenn im Laufe des dem Verweifung$: 

erkenntniffe nadhgefolgten Verfahrens eine Vorſchrift verlegt oder 
vernachläffige worden ift, deren Beobachtung da6 Beleg ausdrücklich bei 
fonftiger Nichtigbeit vorfchreibt. Verlegungen wefentlicher Förmlichkeiten des 
Verfahrens, welche in der WVorunterfuhung oder bei Faͤllung des Verwei⸗ 
fungserkenntniffes vorgefommen find, dürfen nur mittelft einer gegen das Der: 

weifungserfenntniß gerichteten Befchwerde geltend gemacht werden. Wurde Eeine 
ſolche Beſchwerde ergriffen, fo ift der in einer Formverletzung diefer Art lie 
gende Nichtigkeitdgrund als durch Verzicht befeitigt anzufehen und kann nicht 
mehr durch eine gegen das Endurtheil gerichtete Nichtigkeitsbefchwerde geltend 
gemacht werden. ($. 246.) Die Gründe, welche die Öfterreichifche Geſetge⸗ 
bung bewogen, in Beziehung auf die Verletzung mefentlicher Förmlichkeiten 
des Verfahrens, abweichend von dem gegenwärtig in Frankreiq befle 
henden Nechte*) und von den Gefeßgebungen von Belgien, Baiern, 

*) Die Bälle, in welchen das franzoſiſche Geſetz von 1808 ausdrücklich gewiſſe Foͤrm⸗ 
lichkeiten bei ſonſtiger Nichtigkeit vorſchreibt, find nicht ſehr zahlreich. Sie belanfen 
fih in dem Verfahren vor den Schwurgerichten auf fünfzehn. Es find bies die nachſte⸗ 

henden Artikel des Code d’instruction criminelle: Art. 257, wornadh weber ber Uns 
terfuchungerichter,, noch Mitglieder der Anklagelammer , weldye zur Füllung bes Bers 
weifungserfenntuiffes mitgewirkt Haben, Mitglieber des Schwurgerichtähofes fein Töns 
nen; — Art. 271, wornach der Generalprocurator Feine andere Anklage, als eine 
mit dem Berweifungserkenntniffe übereinftimmenbe, vor den Schwurgerichtshof bringen 

darf; — Art, 296, wornach ber in Anklageftand Verſetzte längftens 24 Stunden nad 
feiner Anfunft in dem Iuftiggefängnifie des Ortes, wo die Aſſiſen gehalten werben 
follen , zur Wahl eines Vertheidigers aufzufordern ober ihm ein ſolcher von Amiswe⸗ 
gen zu beftellen iſt; — rt. 31% über die Beeibigung ber Geſchwornen; — Art. 317 

-über die Beeidigung jebes Zeugen vor feiner Bernehmung; — Art. 332, betreffend 
die Beiziehung eines Dolmetfchers und die Gigenfchaften besfelben; — Art. 333 über 
bie Beiziehung von Dolmetfchern bei Taubſtummen; — Art. 367 über bie zum Wahr 
fpruche ber Geſchwornen erforderliche Stimmenmehrheit; — Art. 372% über das Sitzunge⸗ 
protocollz; — Art. 381 über das zum Gefchwornenamte nöthige Alter von 30 Jahren 
und das Erforderniß des Vollgenuſſes der finatsbürgerlichen und Civilrechtez — Urt. 
883 über die Gruͤnde, welche einen Geſchwornen von ber Verhandlung einer einzelnen 
Strafſache auefließen; — Art. 893 über die zur Bildung eines Geſchwornengerichtes 
erforberlihe Zahl der Geſchwornen; — Art. 384 über den Zeitpuuct ber Mitteilung 
ber Geſchwornenliſte an den Angeflagtens; — Art. 406 über. bie Nethwendigkeit 

der Zuziehung neuer Geſchwornen, wenn die Sache auf eine andere Schwurgerichtsfigung 
verwieſen worben iſtz — Art. 410 über ben Ball, wenn das Erkenntuiß eine andere 

Girafe ausgefprochen Bat, als das Gefeg mach ber Natur bes Berbrechens befkimmt, 



Baden, Kurheſſen und Braunfhmweig, das Spftem zu wählen, 
‚ wornadp bie Foͤrmlichkeiten, welche bei Strafe der Nichtigkeit beobachtet wer⸗ 

— Außer diefen Fällen aber hat die Praris des Gaffationshofes noch eine fehr große 
Zahl von Börmlichfeiten als wefentlich (formalites substantielles) anerfannt, deren 
Aufzählung am vollftändigften in Morin, dictionnaire du droit criminel p. 549— 
551 enthalten ift. Hier mögen nur einige berfelben beifpielsweife angeführt werben: 
wenn bie Berhanblung in Abwefengeit eines Mitgliedes der Stantebehörbe ftatigefunden 
bat; wenn bie Zuftellung der Geſchwornenliſte nicht zu eigenen Händen jebes Angeflag- 
ten erfolgt if; wenn dieſe Lifte einen unfähigen Gefchwornen enthielt, wenn berfelbe 

gleich nicht durch das Loos zu einem Mitgliede der Gefchwornenbank beftimmt wurde 3 
wenn diefe Lifte nicht eine genaue und richtige Bezeichnung der Geſchworn en enthieltz 

wenn bie Bildung ber Gefchwornenbanf nicht in Gegenwart von wenigftens 30 Geſchwor⸗ 

nen erfolgte; wenn dieſe Bilbung der Gefchwornenbanf in Abwefenhelt der Staantsbehörde, 

bes Angeflagten ober ber Geſchwornen vorgenommen wurbe; wenn ber DB ertheibiger bes 
Angeklagten zu biefem Acte nicht zugelaffen warb; wenn die Zuziehung von Grfahger 

ſchwornen durch den Borfigenden allein und nicht durch Befchluß des Gerichtshofes ang e⸗ 

ordnet wurde; wenn eine Berhandlung nicht öffentlich flatt fand, ohne daß Pie Ausfchlies 

Bung ber Deffentlichfeit durch ein motivirtes Grfenntniß des Gerichtshofes erfolgte; wenn 

bei ber Ausſchließung der Deffentlichfeit nicht alle Zwiſchenerkenntniſſe, das Refume bes 

Bräfidenten und das Endurtheil öffentlich ausgeſprochen wurdenz wenn ber aus dem 

Sisungsfaale auf einige Zeit entfernte Angeklagte nicht vor der Wiederaufnahme der 

Berhandlung von den, was in feiner Abwefenheit vorgezangen, in Kenntniß gefegt 
worden iſtz wenn bei ber Beeidigung eines Zeugen die Worte der geſetzlichen Cidesformel 
nicht genau beibehalten wurbenz; wenn bie Vorleſung der fcheiftlichen Ausfage eines abs 

wefenden Zeugen ohne Zuftimmung des Angeklagten bewilligt wurbe; wenn ber Bors 
figende die fchriftliche Ausfage eines anweſenden Zeugen vor defien mündlicher Verneh⸗ 

mung vorlefen ließ; wenn ber Vertheidiger durch einen Mißbrauch der biecretionären 
Gewalt des Präfidenten in feinem echte der Fragenftellung an die Zeugen oder fonft 
in feinen Bertheivigungsbefugnifien befehräuft wurde; wein der Verteidiger, felbft bei 
einer Zwifchenfeage, nicht das lebte Wort hatte; wenn der Borfigende Fein Mefums 
hielt, oder wenn er darin neue Thatjachen ober Beweismittel beibrachte und dennoch 

die Wiederaufnahme dev Verhandlung verweigerte; wenn die Geſchwornen ohne ben 
Gerichtshof und den Angeklagten fih zu ihrer Aufflärung an ben Ort der That verfügt 

haben; wenn fie in ihrem Berathungszimmer von dein Borfigenden , one daß fle dens 

felben darum gebeten, Aufflärungen erhalten haben ; wenn ihnen complicirte Kragen 

geftellt wurden; wenn ber Wahrſpruch nicht mit der vorgef’hriebenen Formel vorgelefen 3 

wenn er von dem Obmanne oder von bem Präfidenten und Schriftführer nicht unterzeiche 
net worden iſtz wenn ber Vorfigende für fich allein die @efchwornen zur Berbefferung 

ihres Wahrfpruches in ihr Berathungszimmer zurückſchickte; wenn biefe Zurückweiſung 

ber Gefchwornen ohne hinteichenden Grund geſchahz wenn nach Borlefung des Wahr⸗ 

ſpruches der Angellagte ober fein Vertheidiger über die Strafanträge der Staatsbehörbe 
nicht beſonders gehört wurde; wenn bas Urtheil Feine Gründe enthielt; wenn bie Ur, 
fchrift desſelben nicht von den Borfigenden unterzeichnet wurde; wenn das Sikungss 
protocoll gedruckt ober fchriftlich im voraus vorbereitet warz wenn es nicht von dem 

Borfigenden und dem Schriftführer unterzeichnet wurde, u. dgl. 
Würth, Girefproceh. 40 



426 

den follen, im Belege bekimmt begeichnet werden und nur Verlehun⸗ 
gen oder Unterlaflungen diefer Förmlichkeiten die Nichtigkeit des Verfahrens 
begründen, find bereit oben (&. 861—864) bargeftellt. Die SörmlichEeiten 
des dem Verweiſungserkenntniſſe nachgefolgten Verfahrens, beren Verlegung 
das Geſetz mit der Strafe der Nichtigkeit bedrokt, find folgende: 

1. wenn ein Richter ald Mitglied des Schwurgerichtöhofet fungirte, 
obſchon er in ber vor demſelben verhandelten Sache Unterfuchungsrichter ger 
weſen, oder an der Entſcheidung der Anklagekammer, wodurch die Sache vor 
das Geſchwornengericht gewiefen wurde, Theil genommen hatte ($. 22; 
— fiehe oben ©. 92); 

2. wenn eine der im $. 40 für die Ausloofung der 36 Baupt- und 
9 Ergänzungsgefhmwornen durch den Präfidenten des Landesgerichtes vorge: 
ſchriebenen Förmlichkeiten außer Acht gelaffen wurde; 

3. wenn im Taufe des dem Mermweifungserkenntniffe nachgefolgten Ver- 
fahrens eine Gerichtöperfon (fei es ein Richter oder der Protocollführer) eine 
gerichtliche Handlung (z. B. die vorläufige Vernehmung des Angeklagten 
nad) $. 254) vorgenommen oder an der Hauptverhandlung Theil genommen 
bat, obſchon fie nach ben S$. 79 oder 80 von der Vornahme gerihtlicher 
Handlungen in der beftimmten Sache ausgefchloffen und der Ausſchließungs 
grund ihr befannt war ($. 82); es wäre denn, dafı Gefahr auf dem Ber: 
zuge baftete, und daß ihre Vertretung durch einen anderen Richter oder Pro: 

tocoltführer nicht fogleich bewirkt. werden Fonnte; 

4. wenn zur Ergänzung der Vorunterfuhung nad dem Verweifungser: 
Eenntniffe oder zur Hauptverhandlung Perſonen ald Sadhverftändige zugezogen 
wurden, welche in dem einzelnen Galle nach den $$. 159, 160 und 178 ale 

Zeugen nicht vernommen oder nicht beeidet werden dürften ($. 120); 
5. wenn Geiftlihe in Anfehung deffen, was ihnen in der Beichte oder 

fon unter dem Siegel geiftlicher Amtsverfchwiegenheit anvertraut wurde, 
oder wenn Staatsbeamte in Fällen, in welchen ihr Zeugniß das ihnen ob- 
liegende Amtsgeheimniß verlegen mußte, ohne durch ihre vorgefeßte Dienft- 

behörde diefer Pflicht entbunden worden zu fein, ald Zeugen vernommen wur: 

den ($. 159); 

6. wenn die im $. 160 lit. a erwähnten Verwandten oder Verfchwä: 

gerten bed Angeklagten, fein Ehegatte oder bie mit dem Angeklagten im Der 

hältniffe der Adoption, der Pflege ⸗Aelternſchaft oder Vormundſchaft ſtehen⸗ 

den Perſonen überhaupt, oder wenn der DVertheidiger des Angefagten über 

die im $. 160 lit. b bezeichneten Umſtaͤnde als Zeugen vernommen wurden, 

ohne vorläufig von dem Gerichte über ihr Necht, ſich des Zeugnifles zu ent» 

fchlagen, belehrt worden zu fein ($. 160); 

7. wenn eine der im $. 178 bezeichneten Perfonen, deren Beeidigung 

im Strafverfahren verboten iſt, eiblich vernommen wurde ; 
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t 8. wenn der Angefchuldigte bei Eröffnung bes Verweiſungserkenntniſſes 
über bie ihm Dagegen zuftehenden Rechtsmittel nicht belehrt worden ift ($. 287); 
Ä 9. wenn der Angeklagte bei Eröffnung des Verweifungserkenntwiffes nicht 
; zu der ErElärung aufgefordert wurde, ob er ſich einen Vertheidiger beftellen 

oder deſſen Wahl dem Gerichte überlaffen wolle, oder wenn ihm in einem 
vor dad Schwurgericht gehörigen Fade, in welchem er auf die Beftellung eines 
Vertpeidigers verzichten zu wollen erklärte, ein folcyer nicht von’ Amtswegen 
beigegeben worden iſt ($. 247); 

10. wenn die AnElagefchrift nicht dem Angeblagten, und falls mehrere 
Angeffägte find, nicht jedem derſelben jugeftellt wurde ($. 251); 

Il. wenn der Tag der Hauptverhandlung fo beflimmt wurde, daß dem 
Angeklagten aur eine kürzere ald die im $. 256 feftgefegte Friſt zur Vorbe⸗ 
reitung feiner Vertheidigung frei blieb, fomit im Falle einer Verhandlung 
vor dem Bezirks⸗Collegialgerichte ein Zeitraum von weniger als brei Tagen 

von der Zuftellung der Worladung an, oder im Falle einer ſchwurgerichtlichen 
Verhandlung eine Friſt von weniger al6 acht Zagen vom Tage ber nad) $. 
254 gefchehenen Vernehmung des Angeklagten an; 

12. wenn nicht jedem vor dad Geſchwornengericht gewiefenen Ange⸗ 
Hagten die Namen der zum Geſchwornengerichte berufenen Mitglieder des 
Gerichtshofes und das Werzeichniß der Haupt⸗ und Ergänzungsgefchworuen 
päteftend am dritten Tage vor demjenigen, an weichem die Hauptverband: 
lung beginnen follte, durch das Bericht mitgetheilt wurden ($. 257); 

15. wenn die Hauptverhandlung vor bem Bezirks⸗Collegialgerichte oder 
vor dem Geſchwornengerichte nicht Öffentlich war, es wäre denn entweder nad) 
$. 261 wegen möglicher Verlegung der SBittlihfeit von dem Gerichtshofe 
die Ausfchließung der Deffentlichfeit durch ein mit Gründen verfehened Erkennt⸗ 
niß verfügt oder nach $. 265 von dem Vorfigenden wegen erfolgter Störung 
der Sitzung die Entfernung aller Zuhörer aus dem Sitzungsſaale angeordnet 
worden (SS. 260 und 807); 

14. wenn nicht im Beginne der KHauptverhandlung das Verweiſungs⸗ 
erfenntniß und die Anklagefchrift durch den Schriftführer vorgelefen worden 

it ($$. 269 und 819); 
15. wenn nicht jeder Zeuge, deflen Beeibigung nicht etwa nach den 88. 178 

oder 180 überhaupt zu unterbleiben hat, und nicht jeder Sachverſtaͤndige 
vor der Vernehmung auf die im $. 171 angegebene Weife zur Angabe der 

Wahrheit ermahntund beeidigt, oder an feinen bereits abgelegten Eid erinnert 

worden ift, ober nah $. 179 eine feierlihe Verficherung an Eidesſtatt abge: 

legt hat ($. 275); 

16. wenn der Angeklagte auf Anordnung ded Vorfigenden ausnahms⸗ 

weile während der Abhörung eines Zeugen oder Mitangellagten aus dem 

Sitzungsſaale entfernt und nicht nad) feiner Wiedereinführung —8 nach ſeiner 



Vernehmung über den in feiner Abweſenheit verhandelten Gegenitand durd 

den Vorfigenden von Allem, was in feiner Abweſenheit vorgenommen wurde, 

in Kenntniß gefeßt worden ift ($. 279); 

17. wenn das Strafurtheil einen ber im $. 389 unter lit. a bis inclus. d 

aufgeführten Puncte nicht enthält ; 
18. wenneine der in den $$. 293 und 347 feftgelegten Förmlichkeiten 

bei der Öffentlichen Verfündigung des Urtheile® außer Acht gelaflen worden ift; 

19. wenn über eine Hauptverhandlung vor einem Bezirks-Collegial⸗ 

oder Geſchwornengerichte Eein Protocoll aufgenommen wurde ($. 295); 

20. wenn der MVorfigende des Schwurgerichtshofed vor der Bilduna 

der Geſchwornenbank die im $. 312 feftgeleßte Frage zum Behufe der Aus: 

übung des motivirten Recuſationsrechtes an ben Staatsanwalt, den Ange: 

Elagten und die Gefchwornen zu ftellen unterlaffen hat; 

21. wenn zur Bildung der Gefchwornenbant geſchritten wurde, obſchon 

weniger als dreißig Geſchworne, die nicht in Gemäßheit des $. 312 mit Er: 

folg beanftändet worden, zugegen waren ($. 313); 

22. wenn die Beeidigung der Gefchwornen in Gemäßheit des $. 318 

unterlaflen worden ift; 

28. wenn die an die ©efchiwornen gerichteten ragen bei der Haupt: 

verbandlung nicht, nachdem fie von dem Vorſitzenden unterfertigt, und bevor 

fie den Gefhwornen übergeben wurden, vorgelefen worden find ($. 323); 
24 wenn die an die Geſchwornen gerichteten ragen nicht fo geitellt 

wurden, daß fie ſich mit Ya oder Nein beantworten laſſen ($. 324); 

25. wenn in die den Geſchwornen vorgelegte Hauptfrage nicht alle we: 

fentlicden thatfächlihen Merkmale und Umſtände, welche im Verweiſungs 

erkenntnifle enthalten find, mit aufgenommen wurben ($. 324); 

26. wenn der Vorfigende des Schwurgerichtöhofes der Abftimmung der 

Geſchwornen beigewohnt hat ($. 333); 

27. wenn die Vorleſung des Wahrſpruches der Geſchwornen dur ben 
Obmann berfelben nicht in Gegenwart aller Geſchwornen ftattfand ($. 335); 

28. wenn in dem lingebhorfansverfahren gegen einen abwefenden oder 

flüchtigen Angeklagten die öffentliche Vorladung nicht alle im $. 426 aufge: 

zählten Puncte enthalten hat. 

d) Das Geſetz betrachtet es ferner als Nichtigkeitdgrund, wenn wäh: 
rend der Hauptverhandlung über eine bei derjelben geftellte Bitte 

des Angeklagten oder feines Vertheidigerd (z. B. um Vertagung der Verband: 

lung, um Worladung eines Zeugen und dgl.) oder über einen Antrag dei 

Staatsanwaltes oder Privatanklägers von dem Gerichtähofe (fei es ein Be: 

zirEs-Collegialgericht oder sin Schwurgerichtshof) nicht erfannt worden iſt, fei 
‚ e8, daß derfelbe darüber zu erkennen unterlaffen oder verweigert hat. Wäre 

eine folge Unterlaffung ober Weigerung des Gerichtes, über einen Antrag dei 



Staatdanwaltes oder des Angeklagten zu erkennen, im Laufe des zwiſchen 
den Berweifungserfenntniffe und der Hauptverhandlung gepflogenen Verfah: 
rens vorgekommen (z. B. über einen Antrag auf Ergänzung der Vorunterfu- 
Yung), fo kann daraus eine Nichtigkeit des Endurtheiles nicht abgeleitet wer⸗ 
den. — Dagegen wird die Nichtigkeit auch dadurch begründet, wenn durch 
das bei der Hauptverhandlung über einen Antrag des Staatsanwaltes (z. B. 
auf Vorlefung eines Actenftüdes der Vorunterfuhung) oder über eine Bitte 
des Angeklagten oder feines Vertheidigerd (3. B. um Worladung neuer Zeugen 
oder Sachverfländigen, um Stellung einer beftimmten Fragè an Zeugen oder 
Sachverftändige und dgl.) von dem Gerichtöhofe aefällte Zwifchenerfenntniß 
die Vornahme von Proceßhandlungen befchränft oder ganz verfagt worben iſt, 
welde auf die Entfheidung der Hauptfahe wefentlidhen 
Einfluß üben Eonnten. Durch diefe Beftimmung follte den Parteien 
eine Abhilfe gewährt werden, wenn durch Zwifchenerfenntniffe des Gerichts⸗ 
hofes die Meittel der Anklage oder ber Vertheidigung in einer der Abficht des 
Geſetzes nicht entfprechenden Weiſe befchränkt oder abgefchnitten worden mä- 
ren, indem es gewagt erfchien, folche Zmwifchenerfenneniffe ald völlig unan« 

fechtbar hinzuftellen. Das Geſetz geht jedoch von der Anficht aus, daß bie 
Nichtigfeit nur dann als vorhanden angefehen werden dürfe, wenn die von 
dem Befchmerdeführer beantragt gewefenen Proceßhandlungen eine wefentlich 
abweichende Enefcheidung der Hauptſache, fomit entweder über die Schuld 
oder über die Strafe des Angellagten, zu begründen geeignet waren. Die 
Beurtheilung biefer Brage ift der Natur der Sache nad) dem vernünftigen 
Ermeffen desjenigen ®erichtes, welches über das Vorhandenfein diefes Mich: 
tigfeitögrundes nach den Umftänden des einzelnen alles zu erkennen bat, 
überlaffen. | 

e) In dem Verfahren vor den Geſchwornen wird eine Nichtig- 
keit auh dann begründet, wenn bei der Sragenftellung eine der in den 
65. 325 — 330 vorgefehenen Fragen zu ftellen unterlaffen wurde, ob» 
[don diefelbe auf die Entfheidung der Hauptſache von 
wefentlihem Einfluffe Hätte fein Eönnen. Die Fragenftellung 
an die Geſchwornen ift für die Enticheidung der Strafſache, um die es fich 

handelt, von fo großer Wichtigkeit, daß ed unerläßlich erfchien, für den Fall, 
daß bei derſelben wefentliche Gebrechen oder Mängel eintraten, beiden Theilen, 

inöbefondere aber dem Angeklagten, die- Möglichkeit einer Abhilfe durch Zus 

laffung der Nichtigkeitäbefchwerde zugemwähren. Die Erfahrung Frankreichs, 
wo im Laufe ber leßten vierzig Jahre die Caffation von Urtheilen der 
Schwurgerichtshöfe am häufigften wegen unrichtiger Bragenftellung flattfand, 

mußte dabei mafigebend fein. Um jedoch nicht jeden Fehler in der ragen: 

ftellung ſchon zu einem Michtigkeitögrunde zu erheben, wenn er auch indem 
einzelnen Falle für die Entfcheidung der Hauptſache ganz gleichgiltig geweſen, 
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wurde nicht der. Weg eingefchlagen , die Verlegung der in ben 66. 325—330 
über bie Sragenftellung erteilten Vorſchriften überhaupt mis ber Strafe ber 

Nichtigkeit zu bedrohen, indem dadurch eine Nullitär felbft dann herbeige: 

führt worden wäre, wenn eine Frage gegen die Vorfchriit diefer 66. ohne 

genügende Veranlaffung, fomit überflüfig , geftellt worben wäre. Die Ges 
feggebung fand ſich vielmehr veranlaßt, außer den im $. 824 enthaltenen 

Nichtigkeitsdrohungen einen Fehler in der Fragenſtellung nur dann als Nid: 

tigkeitögrund zu erklären, wenn 1) eine Srage, die nad den Beſtimmungen 

der $$. 325—330 in dem einzelnen Falle außer der Hauptfrage entweder als 

eine reine Zufaßfrage oder als eine eventuelle Frage hätte geftellt werden 

follen, zu ftellen unterlaffen wurde, und wenn 2) diefe Unterlaffung unter 
ſolchen Umftänden erfolgt it, daß, falls diefelbe nicht gefchehen wäre, nad 
ber Lage ded einzelnen Falles möglicher Weiſe eine andere Eutſcheidung über 
die Hauptſache, d. i. über Schuld und Strafe des Angeklagten, gefällt wor 
den wäre. Es ift baher als ein Nichtigkeitsgrund anzufehen, wenn z. B. im 
Falle eined aus der Verhandlung hervorgegangenen Zweifeld über die Zarech⸗ 
nungsfähigfeit eine befondere Frage nach $. 325 zu ftellen unterlaffen wurde 

und bie Gefchwornen über die Hauptfrage ein Schuldig ausgefproden haben ; 
— oder wenn 3. B. bei einer Verhandlung wegen Zodtfchlages an einem 

nahen Verwandten weder durch die Hauptfrage , noch durch eine nach $.327 
zu ftellende befondere Zufaßfrage der Umſtand, baß der Angeklagte zu dem 

Entleibten im Verhältnifle einer nahen Verwandtſchaft geftanden, dem Aus: 

fpruche der Geſchwornen unterzogen worden ift, u. dgl. — Das Geſetz macht 
dabei Eeinen Unterſchied, ob derjenige, welcher den Nichtigkeitsgrund ber 

unrichtigen Sragenftellung nach $. 352 lit. e geltend machen will, ſchon bei 

der Hauptverbandlung felbfl den Fehler oder Mangel der Fragenſtellung ge 
rügt hat, oder nicht. Es kann daher felbft dann, wenn die Stellung einer 
Zufaßfrage nad den $$. 325— 330 bei der Hauptverhandlung nicht ausdrüd: 

lid} beantragt worden ift, nad erfolgtem Enburtheile wegen Unterlaflung 

der Stellung einer folden Frage die Nichtigkeit geltend gemacht werden. 

Dies it von befonderer Bedeutung für deu Angeklagten, indem ihm dadurch 

die Möglichkeit geboten ift, wenn durch ein Verſehen feines Vertheidigers 
ein für die Entſcheidung der Hauptfache wefentliher Mangel der Kragenftel: 
fung bei der Hauptverhandlung unbeachtet geblieben und keine Einwendung 
($. 333) dagegen erhoben worben ift, felbft nach dem Endurtheile mittelk 

der Nichtigkeitsbefchwerde eine Abhilfe zu erlangen. 
f) Die Nichtigkeit des Endurtheiles eined Schwurgerichtöhofes kann 

auch dann geltend gemadht werben, wenn die Antwort der Geſchwornen auf 

die an fie geflellten Bragen undeutlich, unvollſtändig oder in fid 

widerfpredend ift (f. oben ©. 585), vorausgefeßt, daß der Schwurge⸗ 

richtshof nicht in Gemaͤf heit des $. 337 ſogleich eine nochmalige Berathung 

der Gefhwornen und eine Verbeflerung ihres Wahrfpruches veranlaßt hat, 
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g bis i) Bei Feſtſtellung der Nichtigkeitsgründe, melde auf Verlegung 
oder unridtiger Anwendung des materiellen Strafgefeßes 
beruhen ($. 852 lit. g—k), war ınan bemüht, fo viel als möglich biefelbe 
Faſſung beizubehalten, welche zur Bezeichnung der analogen Nichtigkeits« 
gründe fo weit diefelben gegen Verweilungserkenntniffe der Anklagekammern 
geltend gemacht werben können, im $. 242 lit. e, f und g angenommen 
wurde. Es kann daher auf die zu biefem $. oben (&. 371—878) gegebene 
Erläuterung verwiefen werden. Dies gilt insbefondere von den im $. 352 
lit. g bis i aufgezählten Nichtigkeitsgründen und es dürfte hier die Bemer⸗ 
kung genügen, daß die Nichtigkeitöbefchwerbe aus dem Grunde, weil die 
That dur unrichtige Geſetzesauslegung einem &trafgefege unterzogen 
wurde, welches nach richtiger Auslegung darauf Feine Anwendung findet, ges 
gen das Endurtheil nur dann züläffig ift, wenn dad Strafgeſetz, welches nach 
rioptiger Auslegung auf die That anwendbar ift, nicht dieſelbe Strafe d. i. 
denfelben Strafſatz droht, wie dasjenige, auf deflen Grund die Verurthei⸗ 
lung erfolgte. Wenn daher z. B. die von den Gefchwornen als erwiefen an- 

erkannten Thatſachen, deren fich ber Angeklagte fehuldig machte | ohne Un⸗ 
terfchied,, ob fie unter das richtige, oder unter das unrichtig angewandte 
Gefeg fubfumirt werden, denſelben Straffag bes fchweren Kerkers von 5 

bi8 10 Jahren begründen, fo kann daraus, daß eine unrichtige Subfumtion 
der That unter das Geſetz ftattgefunden hat, eine Nichtigkeit des Endurtheis 

les nicht abgeleitet werden. 

k) Die Nichtigkeit eines Endurtheifes kann endlich auch dadurch her⸗ 
beigeführt werden, wenn der Gerichtshof bei Ausmeffung der Strafe bie 

Gränzen des im Gelege ausgefprochenen Straffages oder des ihm zuftehenden 
Milderungsrechtes überfchritten hat, wenn z. B. der Gerichtshof in einem 

Sale, auf welchen nur einfacher Kerker gedroht ift, auf ſchweren Kerker, 
oder in einem Falle, in welchem bie hoͤchſte gefeßliche Strafe Kerker in der 

Dauer eined Jahres ift, auf eine längere Kerkerftrafe erkannt, oder wenn 

der Schwurgerichtshof gegen ‚bie Worfchrift des $. 346 in einem Yale, in 

weichem die geſetzliche Strafe lebenslanger oder zehn. bis zwanzigiähriger 

ſchwerer Kerber it, diefe Strafe wegen vorhandener Milderungsumftände 

auf ſchweren Kerker von weniger ald 3 Jahren ober auf einfachen Kerker, 

wenn auch in der Dauer von wenigftend 3 Jahren, herabgefeßt bat. 

1. Nichtigfeitsbefchwerde gegen Endurtheile der 
Gefhwornengerichte. 

$. 353. 

Endurtheile eined Gefchwornengerichtes können nur durch eine an 

den Caſſations hof gerichtete Nichtigkeitsbeſchwerde angefochten wer⸗ 



den. Die Richtigleitöbefchtwerde gegen Erfenntniffe des Schwurgerichts⸗ 

hofes über Zwijchenpuncte fann nur mit der Richtigfeitsbefchwerbe gegen 

das Endurtheil verbunden werben, jedoch felbft dann, wenn dieſe Zivi- 

fhenerfenntnifle ohne Borbehalt der Nichtigkeitsbeſchwerde befolgt wor: 

den find. 

Das Gefeg unterfcheidet die Nihtigkeitsbefhwerde im Bunter: 

effe der Parteien, wodurd diefen gegen unförmliche oder dem Geſetze 

widerfprechende Entfcheidungen Abhilfe geboten werden fol, von der Nic 

tigkeitsbefhwerdbe zur Wahrung bes Geſetzes, welde im Jn- 

terefle des allgemeinen Rechtszuſtandes, ohne Rückſicht auf die etwaige Ver: 

fegung eines bei einer Strafverhandlung Betheiligten, nur dazu beftimmt ift, 
die Geſetzlichkeit der richterlichen Thaͤtigkeit überhaupt und die Rechtseinheit 
im ganzen Umfange des Gebieies, für welches Ein Gefeß erfloffen ift, zu 

erhalten und zu befördern. Jene ift in ihrer Anwendung auf beſtimmte kurze 

Friſten befchränkt, nad) deren Ablauf das Urtheil, gegen welches von den Par: 

teien Feine Nichtigkeitsbeſchwerde ergriffen wurde, als rechtsfräftig gilt, und 

fie hat im Falle ihrer Zulaffung die Wirkung, daß das angefochtene Urtheil auf 

gehoben und entweder von dem Caſſationshofe felbft in der Hauptſache ent: 

fhieden oder die Sache zur neuerlichen Verhandlung und Entfcpeidung an 

einen neuen Schwurgerichtöhof gewiefen wirb ($$. 354, 363 —367). Die 

Nichtigkeitsbefchwerde zur Wahrung des Geſetzes dagegen ift an keine Friften ge- 

bunden und hat Eeine Wirkung in Beziehung auf die Parteien ; wird fie begründet 

befunden, fo erfolgt nicht eine Aufhebung ‚des angefochtenen Urtheiles, fou- 

dern nur ein Ausſpruch des Gaflationshofes, daß in der fraglichen Sache 

durch das gepflogene Verfahren oder durch das erlafiene lirtheil das Geſeh 

verlegt worden fei, ein Ausſpruch, deflen Gewicht für die Neinerhaltung der 

Rechtspflege von großer Bedeutung ift ($$. 855, 356, 373). 

Die Nichtigkeitöbefchwerde im Intereſſe der Parteien kann nur a) gegen 

verurtheilende und b) gegen losſprech ende Enburtheile der Geſchwor⸗ 

nengerichte ($$. 348 und 844) ergriffen werden, keineswegs aber gegen die 

in Gemäßheit des $. 340 von dem Vorfigenden bes Schwurgerichtshofes in 

Folge eines auf Nichtſch uldig Tautenden Wahrſpruches der Gefchwornen er- 

laffene freifprehende Verordnung ($. 355). Gegen diefe, fo mie 

gegen Urtheile der Schmwurgerichtshöfe, weiche auf unrichtiger Anwen: 

dung des Geſetzes beruhen, gegen welche jedoch von @eite der Par: 

teien Eeine Nichtigkeitsbefchwerde ergriffen wurde, findet die Nidhtigkeitsbe: 

ſchwerde zur Wahrung des Geſetzes ftatt. — Gegen Zwifchenerfenntnifle der 

Schwurgerichtshöfe ($. 309) findet Feine felbftftändige Nichtigkeitsbefchwerde 

ftatt,, fondern diefelbe Bann nur in der Form einer Nichtigkeitsbeſchwerde ge: 

gen das Endurtheil geltind gemacht werden. 
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Die Frage, wer die Nichtigkeitöbefchwerde im Intereſſe der Parteien 
ju ergreifen berechtigt, und innerhalb welcher Friſt diefelbe anzumelden 
fei, ift im $. 354 entfchieden, 

$. 854. 

Sowohl der Angellagte ald der Staatsanwalt am Schwurgerichts- 

hofe oder der Privatklaͤger find zur Ergreifung dieſes Rechtsmittels be« 

rechtigt. Auch der Vormund und Ehegatte des Angeklagten, fo wie deſſen 

Verwandte in auf- und abfleigender Linie Fönnen im Namen beöfelben die 

Nichtigkeitsbeſchwerde ergreifen, gegen feinen Willen aber nur Bormün- 

der oder Aeltern im Zalle feiner Minderjährigkeit. Stirbt der Angeflagte 

vor eingetretener Rechtskraft des Urtheiles, ſo Fönnen auch die vorer: 

wähnten Perfonen die Nichtigkeitsbeſchwerde ergreifen over fortfegen. 

Erben des Angeflagten, welche nicht in einem der eben erwähnten Ver⸗ 

hältniffe zu demfelben ftanden, können die Richtigfeitöbefchwerde nur in 

foweit einlegen oder fortjegen, als durch das Urtheil auf eine Geldſtrafe 

erfannt oder der Angeflagte zum Koſtenerſatze verurtheilt wurde. Die Nich- 

tigfeitöbefchwerde ift binnen drei Tagen, vom Tage der Verfündigung ded 

Endurtheiles*) an gerechnet, bei dem Landesgerichte mündlich oder fhrift- 

lich anzumelden und tiefe Anmeldung dem Gegentheile fogleidy befannt 

ju geben. 

Nah der Beſtimmung diefes S. ift auch der Privatanfläger 8. 404) 
die Nichtigkeitsbeſchwerde zu ergreifen berechtigt; dem Privatbetheiligten 

dagegen, welcher ſich dem Strafverfahren angefchloflen hat, fteht biefes 

Rechtsmittel nicht zu, felbft nicht bezüglich des in dem Enburtheile des 

Schwurgerichtshofes enthaltenen Ausfpruches über feine Entfhädigungsan« 

ſprüche ($. 409), 
8.355. 

Iſt der Angeflagte von den Gefchwornen für nicht ſchuldig er: 

Härt und in Folge deſſen durch Verordnung ded Vorfigenden von der An- 

flage freigeſprochen worden ($. 340), fo fann der Staatsanwalt am 

Schwurgerichtshofe gegen dieſen Ausſpruch eine Nichtigkeitsbeſchwerde 

nur zur Wahrung des Geſetzes, ſomit ohne Nachtheil für den frei— 

geſprochenen Angeklagten erheben. | 

2) D. i. von den Tage ber in Gemaͤßheit bes $. 347 in ber öffentlichen Gerichtsſitzung 

erfolgten Verkündigung bes Enburtheiles, ohne Rüdficht auf die Zeit der Zuftellung 

der fchriftlichen Ausfertigung desſelben. 
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Die dfterreihifche Geſetzgebung hat fich in Beziehung auf die Frage, 
ob gegen eine auf ein Nichtfchuldig ber Geſchwornen gegründete Freiſprechung 
des Angeklagten eine Nichtigkeitöbefchiwerde mit Wirkung bezüglich bed An. 
geklagten zuläflig fei, dem Worgange des englifhen und franzöſiſchen 

Rechtes, fo wie der meiften neueren deutfchen Gefege*) angefchloffen 

und diefelbe für unzuläffig erklärt. Es ift dies eine Kolgerung des ganz be⸗ 
fonders in England zum Schuge der perfönlichen Freiheit des Angeklagten 
zur Geltung gekommenen Rechtsgrundſatzes: Non bis in idem. Diefes 
Princip ift mit der Natur des AUnklageverfahrens, und indbefondere mit jener 

bed Verfahrens vor Geſchwornen, innig verwachſen. Der freifprechende Wahr: 

fpruch der Geſchwornen, durch welchen die Anklage nicht rechtlich , fondern 
factiſch unbegründet erklärt wird, muß als der Ausſpruch ded an der Recht⸗ 

fprehung theilnehmenden Volkes fo viel ald möglich unantaftbar fein. Auch 

kann dem Angeklagten ohne übergroße Härte nicht zugemuthet werden, daß 

er nicht nur während des Caſſationszuges in der bereitd wider ihn verhängten 
Unterfuchungshaft verbleibe, ſondern auch feine höchften Güter, Leben, Ehre 
und Streibeit, zweimal der Gefahr des Ausganges eines öffentlichen Straf⸗ 

proceſſes ausfege. Beinahe alle Gefepgebungen haben in Beziehung auf die 

Rechtsmittel dem Angeklagten eine günftigere Stellung, ald dem &taate- 
anmalte, eingeräumt. Insbeſondere Eonnte nad) dem bisherigen öfterreichifchen 

Rechte gegen ein Iosfprechendes Erfenntniß eines Strafgerichtes gar Fein 

Rechtẽmittel ergriffen werden. Es kann daher in der Beftimmung bes $. 355 
Feine zu weite Ausbehnung des favor defensionia gefunden werden, und zwar 
um fo weniger, weil die öfterreichifche Gefeggebung den Uebelftänden, welche 
aus dem zu weit getriebenen Grundfaße: non bis in idem ſich ergeben 

Eönnten, theild durch die Zulaffung der Nichtigkeitsbeſchwerde mit Wirkung 

auf den Angeklagten gegen losſprechende Erkenntnifle der Schwurgerichts⸗ 
böfe ($. 318), theild durch die Geftattung der Wiederaufnahme bed Verfahr 
rend auch gegen freifprechende Urtheile ($. 393) vorgebeugt hat. 

In neuerer Zeit wurde die Anordnung des $. 355 fehr lebhaft beflrit- 

*) Der Art. 409 des Code d’instruction criminelle läßt gegen die ordonnance d’ac- 

quittement nur die Nichtigfeitshefchwerbe im Intereſſe des Geſetzes und ohne Nachtheil 
für den freigefprochenen Angeflagten zu. Dasfelbe verfügen die neueren Gefege von 

Breußen (DVerorbnung vom 3. Jänner 1849 $. 142), Baiern ($ 254), Wür- 

temberg ($$. 193 und 195), Baden ($. Ai), Heffen-Darmflabt ($. 272), 
Naffau (9.257) und Hannover ($. 338), fo wie der thüuringifche Entwurf 

($. 306). — Die braunſchweigiſche St. Pr. O. $. 159 dagegen geftattet dem 

Staatsanwalte auch gegen eine Breifprechung des Angeffagten die Nichtigkeitsbeſchwerde, 

wenn entweber mwefentliche Mängel in Bezug auf die Perfonen ber Parteien ober bie 

Sufammenfegung des Berichtes oder befien Competenz vorliegen, ober wenn wefenfliche 

Vorſchriften über das Verfahren nicht beobachtet worden find. 
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ten und dagegen eingewendet, Daß dem Schutze bed Angeklagten der Schuß 
ber bürgerlichen Gefellfchaft gleichberechtigt gegenüberftehen müffe, und daß 
der Staat zu fordern berechtigt fei, daß der Angeklagte nur dann freigefpro- 

chen werde, wenn feine Unfchuld in der durch das Geſetz vorgefchriebenen Form 

ermittelt worden ift, daß alfo gegen freilprechende Urtheile die Nichtigkeits⸗ 

befehwerde wegen Verlegung wefentlicher Formen des Verfahrens zugelaflen 
werben folle *). Diefen Einwendungen läßt fich jedoch mit Gıund entgegen- 

fegen, daß für den Schug der Befellfchaft und für die Beobachtung - 
der gefeplichen Förmlichkeiten durch die Beſtellung bed Staatsanwaltes als 

Vertreters des Äffentlichen Intereſſes und durch Aufftelung von fünf Richtern 

hinreichend geſorgt ift. Iſt diefer Vorſicht ungeachter etwas verfehen worden 

und hat dies vielleicht zur Breifprechung des Angeflagten mit beigetragen, fo 
fordert es die Billigkeit, daß diefed Verfehen dem Angeklagten su Gute kom⸗ 
me, und ed wäre graufam, ihn defhalb, nachdem er feine Freifprechung 

erlangt hat, der Qual und Gefahr einer neuen Verhandlung vor anderen 

Geſchwornen auszufegen, 

$. 366. 

Gegen Urtheile der Schwurgerichtshöfe, welche aufunricdhtiger 

Anwendung des Öefeges beruhen, kann von dem Generalpro- 

curator am Oberlandesgerichte fowohl, ald von jenem an dem Gaffations- 

hofe von Amt swegen oder über Auftrag des Juftizminiftere 

zur Wahrung des Geſetzes eine Nichtigfeitöbefchwerde, und zwar 

auch dann noch erhoben werden, wenn der Angeklagte oder der Staatd- 

anwalt am Schwurgerichtshofe in der gefeglichen Frift von dieſem Rechts: 
mittel Feinen Gebrauch gemacht haben, 

Die öfterreihifche Gefeßgebung ift hierin, gleich den meiften neuen 
deusfchen Geſetzen, im Wefentlichen den Beftimmungen des franzöſiſchen 

*) Befonders von Ruppenthal in den Materialien zur Revifion der vheinprenßis 

[hen St. Pr. O. (Köln 1848) S. 315—349 und von Schwarze in feiner Schrift: 
Die Reform des Strafverfahrens in Sachfen (Leipzig 1850) S. 126. Auch der von 

Dr. Rizy bearbeitete Entwurf einer proviforifchen Vorfchrift über das Verfahren in 
Eriminalfällen (Wien 1849) enthielt die Beſtimmung ($. 149), daß gegen die freis 
ſprechende Verordnung des Vorfigenden von dem Staatsanwalte die Nichtigkeitebe⸗ 
ſchwerde nur wegen jener Gebrechen des Verfahrens eingeleitet werben fünne, wider 
welche er fihon während ber Verhandlung unter Androhung dieſer Beſchwerde ausdrück⸗ 
lich proteftirt hat. Diefe Beftimmung müßte jedoch die Stellung des Siaalsanwaltes 

dem Gerichte und dem Publicum gegenüber zu einer fehr gehäffigen machen. Auch würde 

dadurch in vielen Fällen eine Art moralifchen Zwanges gegen den Angeflagien auss 

geübt werben, indem es biefem oft Lieber fein wird , einem Antrage des Staatsanwal⸗ 

ie8 zuzuftimmen, ale fi ben Bolgen einer angebrohten Kichtigkeitsbeſchwerde ausgufehen, 
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Rechtes (Art. 442 des Code d’insir. crim.) gefolgt und weicht von diefem nur 

darin ab, daß es das Necht, die Nichtigkeitöbefchwerde im Intereſſe des Geſetzes 

juergreifen, nicht, gleich dem franzofifchen Rechte, nur dem Öenerafprocura: 

tor am Caflationdhofe, fondern auch den Generafprocuratoren an den Oberlan: 

deögerichten einräumt , eine Anordnung , welche in der felbftftändigeren Stel: 

fung der einzelnen Kronländer des öfterreichifchen Staates ihren Grund hat. 

— Das franzöfifche Recht läßt übrigens das Recht der Annullirung ger 

richtlicher Acte durch den Gaflationshof in einem viel weiteren Umfange zu, 

als es nach der öfterreihifhen St. Pr. O. und nad $. 36 des Pa: 

tented vom 7. Yuguft 1850 über die Organifation des oberfien Gerichtd- und 
Gaflationdhofes (f. oben ©. 358) ber Fall if. Nad Art. 441 des Code 

d’instruction criminelle ift nämlid der Generalprocurator am Gaflationdhofe 

über ausdrüdlichen Auftrag des Juſtizminiſters berechtigt, gerichtliche Acte 

und Erfenntniffe jeder Art, welche dem Gefege zumider find, der Criminal: 

feetion des Caſſationshofes anzuzeigen und die Vernichtung biefer Acte oder 

Erkenntniffe, fo wie die Verfolgung der Schuld tragenden richterlichen Be— 
amten zu beantragen ; ja, nach der Prarid des Gaffationshofes Eann eine 

bierüber von dem Gaffationshofe ausgeſprochene Vernichtung ungeſehlicher 

gerichtlicher Acte felbft Wirkung auf die Nechte ter Betheiligten ausüben. 

(Morin, dictionnaire du droil criminel p. 138.) 

$. 357. 

Während der gefeplichen Frift zur Anmeldung der Nichtigfeitöbefchwerbe 

und, fall8 diefelbe erhoben worden ift, bid zum Eintreffen des Erfenntnifled 

des Caſſationshofes bleibt die Vollſtreckung des von dem Schwurgericht&hofe 

gefältten Urtheiles ausgefett. War jedod) der Angeflagte verhaftet und 

ift er zwar von den Geſchwornen für fehuldig erklärt, durch das ange: 

fochtene Urtheil aber losgeſprochen worden ($. 343), fo fol feine Ent: 

laffung aus der Haft wegen einer von dem Staatsanwalt erhobenen Nicy- 

tigfeitöbefchwerbe nur dann aufgefchoben werden, wenn der lebtere fo- 

gleich bei Verfündung des Urtheiled die Nichtigfeitsbefchwerde angemel- 

det hat, 
$. 358. 

Der Befchwerbeführer ift berechtigt, binnen Tängftens vierzehn Tagen 

von Eröffnung des Urtheiles an eine Ausführung feiner Befchwerdegründe 

bei dem Landesgerichte zu überreichen. Er muß entweder in diefer Schrift 

oder bei Anmeldung feiner Befchwerbe die Nichtigfeltögründe einzeln 

und beftimmt bezeichnen, wibrigend auf feine Beſchwerde von dem 

Baffationshofe Feine Rüdfiht zu nehmen if. Hat er eine Be⸗ 
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fchwerbefchrift innerhalb der gefeglichen Friſt überreicht, fo tft biefelbe 

feinem Gegentheile mit dem Bebeuten mitzutheilen, daß er binnen acht 

Tagen feine Gegenbemerfungen überreichen könne. 

$. 359. 

Nach Veberreichung diefer Gegenbemerfungen oder nach Ablauf der 

hierzu beftimmten Frift find alle Acten an den Eaflationshof einzufenden, 

welcher darüber in der Regel binnen Monatsfrift zu entfcheiden hat. 

$. 360. 

Der Saffationshof hat zuerft in nichtöffentlicher Sitzung nad 

Anhörung des Generalprocuratgrd über die Nichtigkeitäbefchwerde zu be- 

rathen. Iſt diefelbe zu fpdt angemeldet, oder find die Nichtigfeitögründe nicht 

einzeln und beftimmt bezeichnet, ober ift der Nichtigfeitögrund bereits durch 

eine frühere Entſcheidung befeltigt, fo ift die Nichtigkeitsbeſchwerde fofort 

zu verwerfen. Außerdem ift ein Gerichtötag zur öffentlichen Verhandlung 

der Sache anzuberaumen, und die Vorladung ded Angeklagten, fo wie 

des allenfalls einfchreitenden Privatklägerd in der Art vorzunehmen, daß 

fie diefelbe wenigftens acht Tage vor dem Gerichtötage erhalten. 

Die wichtige Veftimmung des $. 24 des Patentes vom 7. Auguſt 1850, 
wodurch die Zufammenfegung bedjenigen Senates bes oberften Gerichts: und 

Caſſationshofes, welcher ausfchließend als Caffationshof fungiren fol, geregelt 

wird, ift bereits oben (S. 358, 359) mitgetheilt. Leber jede gegen ein Endur⸗ 

theil eines Schmwurgerichtssofes gerichtete Nichtigkeitöbefchwerde hat der Caffa: 
tionshof, bevor er zur Anordnung eines Gerichtstages zum Behufe der öffent« 

lichen Verhandlung der Sache fchreitet, in einer nichröffentlihen Sitzung nach 
Anhörung bes Seneralprocurators zu berathen. Diefe Berathung hat fich je: 
doch nur darauf zu befchränfen, ob die gefeglichen Bedingungen zur Anord« 
nung eines öffentlichen Gerichtstages vorhanden feien, ob nämlich 1) die Be: 

fhwerde zu geböriger Zeit d. i. fpäteftend am dritten Tage nach dem» 
jenigen, an weldem die Verkündigung des Endurtheiles erfolgte, bei dem 
Landesgerichte angemeldet wurde; 2) ob die Nichtigkeitdgründe, auf welche 

fih die Beſchwerde gründet, entweder bei Anmeldung ber Nichtigkeitsbe⸗ 
ſchwerde oder in ber nach $. 358 nberreichten Ausführung einzeln und 
beftimmt bezeichnet worden find; 8) ob der angebrachte Nichtigkeitsgrund 

etwa fehon durd eine frühere, in Folge einer gegen das Verweiſungser⸗ 

Eenntniß gerichteten Nichtigkeitöbefchwerde ergangene Entfheidung des 
Caffationshofesbefeitigt fei, z. B. wenn das Endurtheil des Schwur⸗ 

gerichtshofes In Uebereinſtimmung mit der von dem Gaffationshofe ausge: 
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Trage, ob die Verjährung eingetreten oder ein unberedhtigter Anfläger auf- 
getreten fei, u. dgl. ergangen ift. Sind die erfte und zweite Bedingung nit 

erfüllt, oder tritt der unter 3) erwähnte Fall ein, fo ift die NichtigEeitöbe: 
fhmwerde als formen unzuläffig fogleich zu verwerfen. In eine Prüfung 
der angeführten Nichtigkeitsgründe felbft ift bei diefer Berathung nicht ein- 

zugeben, fondern diefe der öffentlichen Verhandlung vorzubehalten. 

$. 361. 

Die Borladung ded Angeklagten und des allfälligen Privatklägers 

erfolgt immer mit dem Bedeuten, daß im Falle ihres Ausbleiben® ihre 
Beſchwerden und Ausführungen vorgetragen und fofort darüber werde 

erkannt werden. Befindet fich der Angeflagte auf freiem Fuße, fo ift ihm 

geftattet, perfönlich bei der Verhandlung zu ericheinen. Außer diefem 

Falle ift nur fein VBertheidiger vorzuladen. In Ermanglung eines ſolchen 

ift der Angeflagte zum Erfcheinen durch einen Vertheidiger aufzufordern, 

und ihm ein folcher nöthigenfalls durch den Caffationshof von Amtswegen 

aus den am Sitze desfelben angeftellten Advocaten zu beftellen. Die Ein- 

ficht der Acten ift beiden Theilen auf Verlangen bis zum achten Tage vor 

dem anberaumten Gerichtötage zu geftatten. 

8. 362. 

Die Berhantlung der Sache vor dem Euffationshofe an dem ange: 

ſetzten Gerichtstage ift öffentlich nad) ven Vorfchriften der SS. 260 bis 

263. Zuerft trägt ein von dem Vorfteher des Kaflationshofes beſtimmtes 

Mitglied desfelben ald Berichterftatter eine Darflellung des bisherigen 

Ganges des Strafverfaprens vor, und bezeichnet Die von dem Beſchwerde⸗ 

führer aufgeftellten Nichtigfeitögründe und die fi) daraus ergebenden 

Streitpuncte, ohne eine Anficht über die zu faͤllende Entfcheidung zu äußern. 
Hierauf erhält der Befchwerdeführer das Wort zur Begründung feir 

ner Beichwerbe, und fodann fein Gegner zur Erwiderung. Dem Ange: 

Flagten oder feinem Vertheidiger gebührt jedenfalls das Recht der legten 

Yeußerung. Iſt ein Theil nicht erfchienen,, fo wird deſſen Befchwerbeichrift 

oder Gegenausführung vorgelefen. Hierauf zieht fi das Gericht in fein 

Berathungszimmer zurüd. 

$. 363. 

Der Eafjationshof entfcheidet nad Stimmenmehrheit unter Veobach⸗ 
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ſchwerde ungegründet, fo ift diefelbe zu verwerfen *), und wenn fie offen- 

bar mutbwillig oder nur zur Verzögerung der Sache angebracht wurde, 

gegen den Angeflagten oder nach Umftänden gegen deſſen Bertheidiger auf 

eine Geldftrafe von zehn bis hundert Gulden Eonventiond-Münze zu er> 

fennen. Findet der Eaffationshof die Nichtigfeitöbefchiwerde begründet, fo 

it das angefochtene Urtheil aufzuheben und nad) Verſchiedenheit der Nich« 

tigfeitögeünde in Gemäßheit der in den 98. 364 bis 367 enthaltenen Bor- 

Ihriften zu erkennen und weiter zu verfahren. 

Wenn die Nichtigkeitöbefhiwerde verworfen wird, fo ift in allen Bällen 
nah $. 464 der Befchwerdeführer zum Erfage der dadurch verurfachten Ge⸗ 
richtskoſten zu verurtheilen. 

Findet dagegen der Gaffationshof die Nichtigkeitöbefchwerde gegründet, 

*) Das amtliche Formular eines Urtheiles des Caſſationshofes, wodurch bie Nichtigfeite: 

befchiwerde verworfen wird, lautet: 

3. 8430. 

Im Namen Seiner Majeflät des Kaifers von Oeſterreich 

bat der & k. Caſſationshof heute am 15. December 1850 in öffentlicher Sikung unter dem 
Vorfige des Herrn Senats: Präfidenten ©., in Gegenwart der Räthe des ET. oberſten 
Berichts: und Bafjationshofes M., O., K., R., B. und v. &, und des Ratheferretäre A. 
als Schriftführers, in der Unterfuchungsfache gegen Balentin Straffer wegen des 
Verbrechens bes Raubes Aber die von Balentin Straffer erhobene Nichtigkeitsbeſchwerde 

gegen das Urtheil des Schwurgerichishofes zu Steyer vom 17. October 1850, wodurch 

derfelbe des Berbrechens des Raubes fchuldig erfläct und unter Anwendung ber $$. 169, 
172 uns 40 lit. c St. G. I. Th. und ber $$. 346 und A61 der St. Pr. D. zu der 
Strafe des fchweren Kerkers in der Dauer von fünf Jahren und zum Erfage der Koften 

bes Strafverfahrens verurtheilt wurde, über die heute ftattgefundene Öffentliche Verhand⸗ 
fung und nach Anhörung des Vortrages des Rathes D. und der von bem k. k. Generals 
Abvocaten &. und dem amtlich beftellten Vertheidiger bes Angellagten Herrn Dr. P. ge⸗ 

ſtellten Anträge zu Recht erlaunt: 

Die Nichtigleitsbefchwerbe des Balentin Straffer gegen bas Urteil des Schwurs 

gerichtshofes zu Steger vom 17. Ortober 1850 werbe verworfen und Balentin Straf 

fer zum Grfage der baburch veranlaßten Koften verurteilt. 

Entfheipungsgründe 

(Folgt die Ausführung derjelben ) 

Wien am 15. December 1850. 
(Gerichtsſtegel.) S., als Vorfitzender. 

„O., K., R., B., v. L., Räthe des k. k oberſten 
Berichte: und Gafationshofer. 

A., Schriftführer. 
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fo ift das angefochtene Urtheil jederzeit ganz oder theilweiſe ($. 367) aufzu- 
heben und nad ®erfchiedenheit der Umſtände entweder a) von dem Caſſa⸗ 

tionshofe ſelbſt fogleich in der Dauptfache zu erfennen ($$. 364 und 372), 

oder b) die Sache vor die nächfte Schwurgerichtöfigung desjelben oder eines 
anderen Landesgerichtöfprengel® zu vermeifen, und zwar entweder a) damit 

von dem Schwurgerichtshofe dafelbft ohne Zuziehung von Gefchwornen auf 

Grundlage des Wahrfpruches der bei der urfprünglichen Hauptverhandlung 

eingefchrittenen Geſchwornen ein neues Urtheil gefällt ($. 365), oder B) da⸗ 

mit die Sache vor dem Gefchwornengerichte dafelbft unter Zuziehung neuer 
Geſchwornen nochmals verhandelt und entfchieden, fomit auch ein neuer Wahr: 

fpruch gefällt werde ($ 366). Zugleih ift in allen Fällen der Aufhebung 

eines Urtheiled eined Schwurgerichthofes zu verordnen, daß das Urtheil des 

Gaffationshofes bei dem Lantesgerichte, an deifen Sitze die Schwurgericht# 
figung gehalten wurde, in ein eigens dazu beſtimmtes Buch eingetragen werde. 

Die Gründe, aus welchen die Öfterreichifche Gefeßgebung von dem im 
franzöfifhen Rechte ausnahmslos durchgeführten Grundfage, daß der 

Caſſationshof nicht in der Sache felbft erfennen, fondern unter Vernichtung 

des angefochtenen Urtheile® jederzeit die Verweifung an ein anderes Gericht 

derfelben Gattung, wie dasjenige, deffen Urtheil aufgehoben wurde, verwei⸗ 

fen folle, abgewichen ift und in den Faͤllen der SS. 364 und 372 den 

Gaffationshof fogleih in der Sache felbft erkennen läßt, find bereits oben 

(&. 360) dargeftellt. Eine andere wefentlihe Abweichung des öfterreidi- 

fhen von dem franzöfifchen Rechte befteht darin, dafi in jenen Fällen, 

in welchen die Verweifung der Sache zur neuerlichen Verhandlung und Ent: 

fheidung oder doch zur nochmaligen Ilrtheildfällung ausgeſprochen werden muß, 

die Verweifung nicht, wie in Frankreich, jederzeit an den Schwurgerichts: 
hof eined anderen Departements zu erfolgen braucht, fondern daß es dem 

Ermeffen des Caſſationshofes überlaſſen ift, die Sache vor die nächfte Schwur⸗ 

gerichtsfigung desfelben oder eines anderen Landesgerichtöfprengels 

zu weiſen ($$. 365 und 866); doch darf, und zwar nad $. 352 lit. a bei 

fonftiger Nichtigkeit, Eein Mitglied des Schwurgerichtshofes und kei: 
ner der Geſchwornen, vor welchen die erfte Verhandlung ftatt gefunden hat, 

an der neuerlihen Verhandlung Theil nehmen. 

$. 364. 

Mird das Urtheil des Schwurgerichtshofes deßhalb aufgehoben, weil 

ein unberechtigter Ankläger aufgetreten ift (8. 352, b), oder weil dasſelbe 

eine von den Geſchwornen als erwiefen angenommene That für eine ftraf- 

bate Handlung erklärte, obſchon fle nach dem Strafgefepe Feine ſtrafbare 

Handlung oder als ſolche bereits erlofchen iſt (8. 352, g und h), oder 
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weil der Schwurgerichtöhof ein Strafgefeb zum Nachtheile des Ange- 

Magten unrichtig angewendet hat (8. 352, i und k), fo erfennt der 

Caſſationshof zugleich in der Hauptfadhe*). 

Der Caſſationehof hat demnach in nachftehenden Kühlen, ohne eine Ver⸗ 
weifung an ein anderes Gericht auszufprechen, zugleih mit der Aufhebung 
des angefochtenen Endurtheiles ſogleich felbft in der Hauptſache zu erkennen: 

a) Wenn der Nichtigkeitdgrund des $. 352 lit. b vorhanden ift, wenn 

nämlich bei einem Vergehen, dad nur auf Verlangen eines Betheiligten 
verfolgt werden darf, ($$. 31, 32, 33 lit. a und 34 des Preßgefehes vom 

18. März 1849 und $. 507 der St. Pr. O.) die Unterfuhung eingelei- 

tet oder forsgefegt wurde, obſchon die Einleitung derfelben von dem Bethei⸗ 
ligten nicht begehrt oder das deßhalb angebrachte Begehren nachträglich wie: 

der zurückgenommen worden war. In diefem Kalle hat der Caſſationshof 

gleichzeitig mit der Aufhebung des angefochtenen Urtheiles auf die Los⸗ 

Iprehung des Angeklagten zu erkennen ($. 343; ſieh auch oben S. 894). 

b) Wenn das Urtheil des Schmurgerichtöhofed in Folge eines auf Schule 
dig lautenden Ausſpruches der Geſchwornen die von denfelben als erwiefen 

angenommene That für eine firafbare Handlung erklärte, obſchon fie nach 

dem Geſetze Feine folche ift, wenn daher der Michtigkeitögrund des 8. 352 
lt. h vorliegt, fo hat der Caſſationshof ebenfalld nach $. 343 auf die Lo = 

Iprehung des Angeklagten zu erkennen; z. B. wenn die Gefchwornen 
den Angeklagten zwar eines Todtfchlages für ſchuldig erklaͤrten, jedoch beifegten, 

daß er die That in einer Sinnenverwirrung, in welcher er fich feiner Hands» 
lung nicht bewußt war, begangen habe, der Schwurgerichtshof aber deſſen⸗ 
ungeachtet eine Verurtheilung des Angeklagten ausgefprochen hätte; — wenn 
der Schwurgerichtshof in den von den Gefchwornen als erwiefen anerfann+ 
ten Thatfachen den Thatbeftand des Betruges erfanuc hätte, der Caffationshof 
aber der Anficht ift, daß ein gefegliches Merkmal des Betruges fehle‘, u. dgl. 
— Eben dies ift der Gall, wenn 

*) Das amiliche Formular eines foldyen Urtheiles des Eaffationshofes lautet: 

Sm Ramena f. w. 

— — — zu Redt erlannt: 

Das angefochtene Urtheil des Schwurgerichtshofes zu Salzburg vom 25. Detober 
1850 wird aufgehoben und in Gemaͤßheit ber 99. 176 und 180, lit. a, St. G. J. Th. und 
ver 66.362 lit. b, 364 und 343 der St. Pr. O. der Angeflagte Franz Mayer, 36 
Jahre alt, Mällermeifter zu Aigen, loegeſprochen und von Erſatze ber Koften bes Straf: 

verfahrens Tosgezählt. Zugleich wird die Kintragung dieſes Urtheiles in das Urtheilsbuch 
des Schwurgerichtshofes zu Salzburg verorbnet. 

(Bolgen bie Gründe und Unterfchriften.) 

Würth, Gtrafprocep. 41 



e) das Urtheil des Schwurgerichtähofes die von den Geſchworunen als 

erwiefen angenommene That für eine ftrafbare Handlung erklärte, obfchon jie nad 

der Anficht des Caffationshofed als folche bereits durch Verjährung, durd 

eine frühere vechtöfräftige Entfcheidung oder auf eine andere Art (3. B. nad 

$. 167 Str. ©. I. Th.) erſloſchen if. 
d) Wenn der Schwurgerichtöhof bei einem Schuldig-Ausfpruche der Ge: 

ſchwornen ein Strafgefeg zum Nachtheil e des Angekfagten unrichtig ange: 

wendet hat, wenn er z. ®. die von den Geſchwornen als erwiefen erflärte 

That als Diebftahl betrachtete, während fie bei richtiger Geſetzesanwendung 

eine Veruntreuung bildet, oder wenn auf die von den Geſchwornen als vor: 

handen angenommenen Thatſachen ein unrichtiger, und zwar zu ho her Straffaß 
(z.8.$.148 lit. d 8. ©.I. Th. jtatt$. 148 lit. f; $. 64 St. ©. 1. Th. flatı 

$. 65) angewendet wurde, wenn daher entweder der Nichtigkeitsgrund des $. 352 

lit. i oder jener des $. 852 lit. k vorliegt. In allen dieien Fällen hat der Cafla 

tionshof die mildere Qualification der That und die darnad zu 

verhängende Strafe oder die mildere Strafe auf Orundlage des von den 

Geſchwornen abgegebenen Wahrfpruches und unter Berückfichtigung der ent: 

weder aus den Verhandlungsacten (indbefondere in der Negel aus ben Entſchei 

dungsgründen des Endurtheiles) zu entnehmenden , oder bei der Verhandlung 

vor dem Caſſationshofe felbft geltend gemachten Erfehwerungs: und Milde⸗ 

rungsumftände ſogleich auszuſprechen. 

8. 366. 

In allen übrigen Fällen der Verletzung oder unrichtigen Anwen: 

dung des Geſetzes ($. 352, h Bid k), fo wie, wenn Das Urtheil wegen 

folher Mängel des Verfahrens ($. 352%, c und d), die erft nach tem 

Ausſpruche der Geſchwornen vorgefommen find, aufgehoben wird, ver- 

weifet der Eaffationshof die Sache an die nächfte Schwurgerichtsfibung des 

felben oder eines anderen Randesgerichts - Bezirkes *). Es iſt daſelbſt von 

*) Das amtliche Formular eines ſolchen Urtheiles des Gafjationshofes lautet: 

Im Namen u. f. w. 
— — — zu Recht erkannt: 

Das angefochtene Urtheil des Schwurgerichtshofes zu St. Pölten vom 4. October 1850 

wird unter Aufrechthaltung des Wahrfpruches ber Gefchwornen aufgehoben, unb die Sadı 

in Gemaͤßheit der 55. 352 lit. i und 365 der St. Pr. O. zur nochmaligen Urtheilefällung 

vor die nächfleSchwurgerichtsfigung des Landesgerichtsſprengels Krems verwiefen. Zugleich 

wird die Eintragung dieſes Urtheiles in das Urtheilsbuch des Schwurgerichishofes zu St. 

Pölten verordnet, 
(Bolgen die Gründe und Unterfchriften.) 
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dem Schwurgerichtshofe auf Grundlage des von den erften Gefchwornen 

abgegebenen Wahrjpruched ohne Zuziehung von neuen Geſchwornen nad) 

vorläufiger Anhörung des Staatsanwaltes, des Angellagten und feines 

Vertheidigers unter Beobachtung der in den 88. 339 bis 348 ertheilten 

Vorfchriften ein neues Urtheil zu fällen. Sein Mitglied des Schwurgerichts. 

hofes, welcher das vernichtete Urtheil erlaffen hat, darf bei der Faͤllung 

des neuen Urtheiles mitwirken *). 

Der Eaffationshof hat bei Aufhebung eines Endurtheiles eines Schwur⸗ 
gerichtshofes auf Verweifung der Sache an einen neuen Schwurgerihtshof zum 
Behufe der Fällung eines neuen Urtheiles, jedoch ohne Zuziehung von Ger 
ſchwornen und nur auf Grundlage des Wahrfprucyes der bei der erften Haupt⸗ 

verhandlung eingefchrittenen Geſchwornen, zu erkennen: 

a) In allen nidyt im $. 364 erwähnten Zällen der Verlegung oder un: 

rihtigen Anwendung des Geſetzes ($. 352 lit. h did k), fomit &) wenn der 

Schwurgerichtshof auf Grundlage ded Schuldig-Ausfpruches der Gefchwornen 
die von denfelben ald erwie'en erklärte That als Feine ſtrafbare Handlung be: 
trachtete und auf Losſprechung des Angeklagten erkannte, während diefe That 

bei richtiger Geſetzesanwendung allerdings als ſtrafbar angefehen werden 

muß; ß) wenn der Schwurgerichtöhof auf Losſprechung des Angeklagten er: 
Eannte, weil das von den Gefchwornen als erwieſen erklärte Verbrechen, 

Vergeben oder die Lebertretung des Angeklagten nad) der Anficht des Schwur⸗ 

gerichtshofes dur Verjährung, durch ein früheres rechtskraͤftiges Erkenntniß 
oder auf andere Art erlofhen ift, während nach der Anficht des Caſſations⸗ 

hofes dieſe Erloͤſchung nicht eingetreten ift; y) wenn der Schwurgerichtshof 

durch unrichtige Gefeßesauslegung für die von. den Geſchwornen durch ihr 

Schuldig als erwiefen erklärte That eine zu milde Qualification ausgefprochen 

oder einen zu geringen Strafſatz angewendet hat, z. B. wenn er die That nur 

ald Veruntreuung erklärte, während fie nach der Anficht des Caſſationshofes 
einen Diebftahl bildet; — wenn er in der That nur das Verbrechen der 

öffentlichen Gewaltthätigkeit erkannte, während fie bei richtiger Gefeßesan: 

wendung als Aufftand erfcheint; — wenn er den Straffag des $. 148 lit. f 

St. &. I. Th. anmandte, während nach dem Ausipruche der Geſchwornen 
der Strafiag des $. 148 lit. d Anwendung findet, u. f. w.; endli 6) 

wenn der Schwurgerichtshof durch Ueberfchreitung der Graͤnzen des gefeglichen 
Straffaßes oder des ihm zuftehenden Milderungsrechted eine zu geringe 

*) Die Uebertretung biefes Verbotes würde, wie ſchon oben bemerkt if, nach $. 352 

lit. a die Nichtigkeit des neuen Urtheiles des zweiten Schwurgerichtéhofes zur Folge 

haben. (9. 370). 
41* 
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Strafe wider den Angeklagten verhängt bat, z. B. wenn er bei einem 

Verbrechen, worauf die Todesflrafe gefeßt ift, aus eigener Macht wegen ber 

vorhandenen Milderungsumftände auf eine Breiheitöftrafe, oder wenn er bei 

einem Werbrechen , worauf zehn: bis zwanzigjähriger fchwerer Kerker gedroht 

ift, entweder auf einfachen Kerfer oder auf eine ſchwere Kerferftrafe vou 

weniger ald 3 Jahren erkannt hätte. In allen diefen Fällen hat der neuen 

UrtHeilsfälung eine Verhandlung nach den $$. 339 — 348 voraudzugehen, um 

die Strafausmeflungsgründe vollfommen in's Klare zu fegen. 
b) In allen Bällen der Verlegung wefentlicher Formen des WVerfah: 

rend ($. 352 lit. c und d), wenn diefelbe erft nach dem Ausfpruche der Ger 

ſchwotnen vorgekommen iſt, wenn alſo kein Grund vorhanden iſt, auch dieſen 

und das demſelben zum Grunde liegende Verfahren mit aufzuheben. Dies iſt 
3. B. der Fall, wenn die Verkuͤndigung des Endurtheiles nicht in õ ffentli. 

der Sigung erfolgt oder die Belehrung bes Angeklagten Über die ihm zu: 

ftehende Nichtigkeitsbeſchwerde unterlaffen ($. 847), wenn eines der im $. 289 

lit. a&—d aufgezählten wefentlichen Erforderniffe des Inhaltes des Strafur: 

theiled (3. B. die Anführung der anzuwendenden gefeglichen Beſtimmungen) 

überfeben worden wäre und dgl. — Eben dies ift der Fall, wenn ber Nic: 

tigkeltögrund des $. 352 lit. a dadurch begründet wäre, baß nach dem Aus: 

ſpruche der Geſchwornen einer der Michter fich während der nach $. 341 zu pfle⸗ 

genden Verhandlung auf vinige Zeit aus dem Sitzungsſaale entfernt hätte 

$. 366. 

Wird dagegen das Urtheil wegen mangelhafter Befegung des Ge 

richtshofes oder der Geſchwornenbank (8. 352, a), oder wegen unridti- 

ger Fragenſtellung an die Gefchwornen oder mangelhafter Beantwortung 

derfelben (8. 352, e und f), oder wegen foldyer Mängel des Berfahrend 

($. 352, c und d), die vor oder bei dem Ausfpruche der Geſchworuen 

vorgefommen find, mit Einfchluß dieſes Wahrfprudes der Ge⸗ 

ſchwornen aufgehoben, fo wird die Sache nach tem Ermefien des Caſſo⸗ 

tionshofes entweder an das Schwurgericht eines anderen Landesgerichts⸗ 

Sprengeld oder in die nichfte Schwurgerichtöfigung desfelben Landesge⸗ 

richts-Bezirkes, in welchem Tas frühere Urtheil erlaſſen wurde, zur noch 

maligen Verhandlung und Entfcheidung verwiefen *). 

*) Das amtliche Formular eines ſolchen Urtheiles des Caſſationshofes Tautet : 

Im Namen u f. w. 
— — — zu Redt erfannt : 

Das angefochtene Urtheil des Schwurgerichtähofes zu St. Poͤlten vom 5. October 
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Keiner der Geſchwornen und Mitgliever des Schwurgericht&hofes, 
melde an der erften Verhandlung Theil genommen haben, darf bei der 
neuen Hauptverhandlung mitwirfen*). Die neue Verhandlung findet auf 
Orundlage des früheren Verweifungserfenntniffes und der früheren An- 
klageſchrift Statt. 

Diefer $. behandelt endlich die Faͤlle, in welchen der Caſſationshof die 
Aufpebung des angefochtenen Endurtheiles mit Einfchluß des Wahrfpruches 
der Geſchwornen ausſprechen und die Verweiſung ber Sache an einen neuen 
Schwurgerichtshof zu dem Ende verfuͤgen muß, baß vor demfelben unter Zus 
jiehung von neuen Geſchwornen die ganze Bauptverhandlung abermals vor: 
genommen und ein neuer Wahrfpruch fowohl, ald ein neues Urtheil gefällt 
werde. Diefe Faͤlle find: 

a) Wenn der Nichtigfeitägrund der mangelhaften Beſetzung des Gerichts⸗ 
hofes oder der Geſchwornenbank (5. 352 lit. a) vorhanden iſt. — Die Be— 

ſchränkung, welche die Anwendung des $. 366 bei dieſem Nichtigkeitsgrunde 
finden Bann, wenn ber Mangel der nicht ununterbrochenen Anweſenheit aller 
Mitglieder des Schwurgerichtshofes bei der ganzen Sauptverhandlung erft 
nach dem Ausfpruche der ©efchwornen eingetreten ift, wurde bereitd oben 

(ju $. 365) erwähnt. 

b) Wenn eine der in den $$. 325—330 vorgefehenen Zragen, obfchon fie 
auf die Entfeidung der Hauptſache von wefentlihem Einfluß hätte fein Fönnen, 

zu ftellen unterlaffen wurde ($. 352 lit. e; — fiehe oben ©. 629). 

c) Wenn die Antwort der Gefchwornen undeurlich, unvollftändig oder 
in fih widerfprechend ift ($.352 lit. f) und der Schwurgerichtöhof nicht nach 

$. 337 die Verbeſſerung des Wahrfpruches der Geſchwornen veranlaßt hat; 
endlich 

d) überhaupt in allen Faͤllen, in welchen weſentliche Maͤngel des ‚bem 
Terweifungserkenntniffe nachgefolgten Verfahrens ($. 352 lit. c und d) ſchon 
vor oder bei dem Ausſpruche der Geſchwornen vorgekommen find „, wenn 
alfo diefer Ausfpruch felbft, da er entweder auf einem, nichtigen Verfahren . 

beruht oder felbft mir Nichtigkeit behafter iſt, aufgehoben werden muß, z. 3. 

wenn der Angeklagte nicht zur Beftellung eines Wertheidigerd aufgefordert oder 

ö— — — — N 

1850 wird. mit Ginfchluß des Wahrfprurkes der Geſchwornen aufgehoben und bie Sache 

in Gemäßheit der 66. 64 und. 65 St. G. I. TH. und ber $$. 327, 35% Hit. c und -366 
der St. Br. D. zur nochmaligen Verhandlung und Entfcheidung vor bie naͤchſte Schwur⸗ 

gerichtsſitzung zu St. Pölten verwieſen. Zugleich wirb bie Gintragung dieſes Urtheiles in 

das Urtheilsbuch des k. k. Schwurgerichtehofes zu St. Pölten verordnet. 

(Bolgen die Gründe und Unterfchriften.) 

*) Und zwar nadı $. 352 Hit. a und $. 370 bei fonftiger Nichtigkeit, 
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die Aufftellung eines foldhen von Amtswegen unterlaffen worben ift ($. 247); 

— wenn bei der Hauptverhandlung die Beeidigung eined Zeugen nady $. 275 

unterlaffen oder , wenn ein Zeuge, der nach dem Geſetze (8. 178) nicht beeidet 

werden durfte, in Eid genommen worden iſt; — wenn bei Bildung der Ge⸗ 

ſchwornenbank weniger als 30 unbeanftändete Gefchworne zugegen geweſen 

find ($. 318), und dgl. 

8. 367. 

Mar die Nichtigfeitöbefchwerde nur gegen einzelne in dem Ur—⸗ 

theile enthaltene Verfügungen gerichtet und findet der Caſſationshof, daß 

biefe von dem Inhalte des ganzen Urtheiles trennbar feien, fo fteht ihm 

auch frei, das angefochtene Urtbeil nur theilmweife aufzuheben. Eben 

dies ift der Kal, wenn dem angefochtenen Urtheile mehrere ftrafbare Hand- 

lungen zum Grunde liegen und die Richtigfeitsbefchwerve ſich nur auf das 

Verfahren oder die Beurtheilung einzelner derfelben befchränft, zugleid 

aber die etiwa erforderliche theilweife Wiederholung des Verfahrens, oder 

aud) ohne diefelbe ein nenerlicher Ausſpruch rüdfichtlich dieſer einzelnen 

ftrafbaren Handlungen ausführbar erfcheint. 

Die dfterreichifch e Geſetzgebung laäßt nady dem Vorgange des fran- 

zöſiſchen Rechtes (Code d’instr. art. 434) und ded baierifhen Gefeßet 

vom 10. November 1848 $. 247 auch eine nur theilweife Aufhebung des 

angefochtenen Urtheiles zu, und zwar in zwei Fällen: 
.. a) wenn die Michtigkeitöbefchwerde nur gegen einzelne in dein Urtheile 

enthaltene Verfügungen gerichtet ift, (3. B. nach $. 853 lit. k bloß gegen 

daB Ausmaß ber Strafe, ohne die gefegliche Qualification der That nach 

dem Wahrfpruche der Gefchwornen anzufechten,, oder nur gegen die verhängte 
Strafart z. B. desfhwerenKerfers) und der Caffationshof diefelben von 

dem Inhalte ded ganzen Urtheiles trennbar findet; 

b) wenn dem angefochtenen Urtheile mehrere ftrafbare Handlungen (5.8. 

ein Raub und ein Betrug, ein Diebftahl und eine Öffentliche Gewaltthätigkeit) 

zum Grunde liegen und die Nichtigkeitsbeſchwerde fich nur entweder auf Ver- 
legungen wefentliher Zörmlichkeiten des Verfahrens rückſichtlich einzelner der: 
felben (z. B. auf die Unterlaffung der Beeidigung eines Zeugen ($. 275) nur 

rückfichtlich des Betruges, oder auf die Außerachtlaffung der Vorſchrift des 
$. 279 bei Vernehmungen wegen der öffentlihen Gewaltthätigkeit allein und 
dgl.) gründet, oder nur auf einer Verlegung oder unrichtigen Anwendung bes 
Geſetzes rückfichtlich einzelner diefer frafbaren Handlungen beruht (;. 8. 
wenn nur die Richtigkeit Der Anwendung des Geſetzes bezüglich ded Raubes 
beftritten wird). In ben hier Cunter I») angeführten Fällen findet jedoch eine 
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theilweiſe Aufhebung des angefochtenen Enburtheiles nur dann flatt, wenn 
ed als leicht ausführbar erfcheint, das Werfahren vor den Gefchwornen nur 
rüdfihtlih jener einen ftrafbaren Handlung, in Beziehung auf welche die 
Nichtigkeit eintrat, zu wiederholen, wenn alfo die verfchiedenen ftrafbaren 
Handlungen unter fi in einem engen Zufammenhange ftehen, oder wenn 
ed thunlich ift, im Halle der Verlegung oder unrichtigen Anwendung bes Ge⸗ 
feed den auf Orundlage des von den Geſchwornen bei der urfprünglichen, 
Verhandlung gefällten Wahrſpruches neuerlich zu faffenden Befchluß des zwei. 
ten Schwurgerichtöhofes auf jene einzelne ftrafbare Handlung zu befchränken, 
ruͤckſichtlich welcher bie unrichtige Anwendung des Geſetzes eingetreten ift. Wäre 
eine folde Sonderung des Verfahrens oder des Ausfpruches über die Anwen- 
dung ded Gefeges nad bem Ermeffen des Kaflationshofes nicht ausführbar, 
fo muß dieſer das Urtheil rückfichrlih aller flrafbaren Handlungen, auf 
die ed fich bezieht, aufheben und für alle entweder felbft ein neues Erkennt- 
niß in der Hauptſache fällen oder eine neue Verhandlung nad) den 88. 365 
oder 866 anordnen. 

$. 368. 

Hat von mehreren durch daſſelbe Straferfenntniß Berurtheilten 

nur einer oder der andere das Redıtsmittel der Nichtigkeitöbefchwerbe er- 

griffen und wird derfelben flatigegeben, fo ift das Urtheil dennoch nur in 

foweit, als es den Befchwerbeführer betrifft, aufzuheben. 

$. 869. 

Das Urtheil des Caſſationshofes ift, nachdem ſich derfelbe in den 

Gerichtsſaal zurückbegeben hat, fammt den Entfcheidungsgründen münb- 

lich zu verfünden. Hat der Angeklagte der Verhandlung bei dem Caſſa⸗ 

tionshofe nicht beigewohnt, fu ift ihm ungefdumt eine aͤmtlich beglaubigte 

Abſchrift des Urtheiles zuzuſtellen. Rüdfichtlih der Ausfertigung des Ur- 

theiles und der Führung des Protocolles bei den Verhandlungen des Caffa- 

tionshofes find die in den 88. 289 und 294 bis 296 enthaltenen Vor⸗ 

ſchriften zu beobachten. 

$. 370. 

Gegen das Urtheil des Schhwurgerichtshofes, vor welchen die Sache 

dich den Caſſationshof verwiefen worden ift, kann die Nichtigkeitobe⸗ 

ſchwerde abermals erhoben werden, und es tritt hierbei dasſelbe Ber- 

fahren ein, ‚wie bei der erften Richtigfeitöbefchwerde, jedoch beides unter 

der in dem folgenden zwei Paragraphen enthaltenen Beſchraͤnkung. 
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Es wurde bereit? oben (&. 378—325) dargeftellt, aus welchen Grün, 

den die öfterreichifche Öefeßgebung in Beziehung auf die wichtige Frage, 

welchen Einfluß die. Urteile des Caſſationshofes, wodurch ftreitige Nechtss 

fragen entichieden werden, auf die übrigen ‚Gerichte im Staate nehmen 

follen, fih im Wefentlichen dem gegenwärtig in Frankreich beftehenden 

echte angefchloffen hat. Das Gefeg geht daher von dem Grundfage aus, 
daß die von dem Caſſationshofe bei Entfheidung einer wegen Verlegung 

oder unridhtiger Unwendung des Geſetzes an denſelben gerichte: 

ten Nichtigkeitöbefchwerde audgefprochene Rechtsanſicht für die im ber 

Sache weiter erfennenden Gerichte, insbefondere für den Schwurgerichtähof, 

an welchen die Sache von dem Caſſationshofe zur neuerlichen Urtheilsfällung 

verwiefen worden, nicht bindend ſei; e3 ift vielmehr die Berechtigung ber 

in der Sache weiter erfennenden Gerichte, ſich bei ihrem Urtheife der dem 

aufgehobenen Erfenntniffe zum Grunde gelegenen Rechtsanſicht anzufchliegen 

und fih dadurch mir dem Caffationshofe in Widerfpruch zu feßen, ausdrücklich 

anerkannt. Die näheren Beftinmungen darüber, inwieweit nach erfolgter Aufhe: 

bung eines Urtheiles wegen Verlegung oder unrichtiger Anwendung des Geſetzes 

gegen das Urtheil des Schwurgerichtshofes, an welchen die Sache verwiefen 

worden, eine neuerliche Nichtigfeitöbefchiwerde aus denfelben Gründen 

(über diefelbe Rechtsfrage) zuläflig fei, find in.den SS. 371 und 872 enthalten. 

$. 371. 

Iſt ein Urtheil wegen Verlegung ober unrichtiger Anwendung eines 

Geſetzes aufgehoben worden ($. 352 ,.g bis k), und hat der Schwurge⸗ 

rihtshof, an welchen Die Sache verwigfen wurde, fein-Urtheil in Ueber: 

einftimmung mit der von dem Caſſationshofe ausgefproddenen Redh ts: 

anficht abgegeben, fo Faun über denfelben Punct von Eeignex, Seite 

eine neuerliche, Nichtigkeitsbeſchwerde erhoben werben. 

$. 372. 

Hat aber der Schwurgerightöhof, au, welchen die Sache verwieſen 
wurde, auf eine mit dem anfgehobenen Urtheile übereinſtimmende 

Weiſe erkannt, und wird hierauf das neue Urtheil aus denfelben 

Gründen, wie das frühere, mit der NichtigfeitSbefchtwerde angefochten, 

fo hat der Caſſationshof über diefelbe in nollerRathsverfammlung 
zu erfermes. Wenn hierauf das zweite Urtheil aus denſelben Gründen, 
wie das exfte, aufgeholen wird, fo ift Die Sathe in der Regel von 
dem Gaflationshofe ſelbſt⸗ſo gleich zu entfchelden, und nur, wenn biefer 
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noch eine Bernehmung beider Theile über die Strafausmefiungsgründe file 

nöthig erachtet, zur nochmaligen Aburtheilung an einen anderen Schwur⸗ 

gerichtshof, welcher noch nicht in der Sache geurtheilt hat, zu verwelfen. 

Dieſer Schwurgerichtshof muß ſodann die Rechtsanſicht des Caſſations⸗ 

hofes feinerEntfcheidung zum Grunde legen, 

Hat alfo der Schwurgerichtöhof, au welchen die Sache zur neuerlichen 

Urtheilsfällung von dem Caflationshofe verwielen worden, die Nechtsanficht 

des Caſſationshofes zur feinigen gemacht und in lUebereinſtimmung mit ders 
felben fein meues Urtheil gefällt, fo Eann diefes aus den’elden Gründen, 

worauf die erfte Nichtigkeitöbefchwerde in Anfehung des Rechtspunctes be- 
ruhte, nicht mehr angefochten werden. Würde die Nichtigkeitsbeſchwerde aus 

denfelben Gründen dennoch angemeldet, fo wire fie von dem Gaffutionshofe 

fyon bei der in Gemaͤßheit bes 8. 360 abzuhaltenden nichtöffentlichen Bera⸗ 
thung zu verwerfen und gegen den Vefchwerdeführer nach $. 863 eine ange: 

meflene Muthwillensftrafe auszufprechen. 
Hat dagegen der Schwurgericht#hof, an welchen die Sache vom Caſſa⸗ 

tionshofe zur neuerlichen Urtheilsfällung verwiefen wurde, feinem neuen lit: 

theile jene Nechtsanficht zum Grunde gelegt, auf welcher das von dem Caſſa⸗ 

tionshofe aufgehobene Endurtheil des erſten Schwurgerichtshofes beruht hatte 

und welche von dem Caſſationshofe als unrichtig erklaͤrt worden war, ſo iſt 

es geſtattet, gegen dieſes Urtheil eine neuerliche Nichtigkeitsbeſchwerde aus, 
denſelben Gründen, wie gegen das Urtheil des erſten Schwurgerichtshofes, 
ju ergreifen. Der Caſſationshof muß jedoch über dieſe aus denſelben Grün: 

den, ſomit über diefelbe Nechtöfrage zum zweiten Male erhobene Nichtigkeits⸗ 
befehwerde in voller Rathsverſammlung d. i. nah $. 25' des Patented vom 

7. Auguft 1850 (f. oben ©. 359) im Plenum jener Mitglieder bed oberften 

Gerichtshofes, welche nach $. 24 diefes Patentes beftimmt find, auf drei Jahre 
den Caffationshof zu bilden, fomit in einer aus dem Vorfigenden und wenigftend 
14 Mitgliedern der Caffationsabtheilung des oberften Gerichtshofes beftehenden 

Verſammlung, zu erkennen. Wird in diefer Plenarverfammlung die Nichtig⸗ 

keitöbefchwerde verworfen, fo liegt darin eine Aenderung der Jurisprudenz 

des Caſſationshofes und die Anerkennung der Nichtigkeit der von zwei unab⸗ 

hängigen Schwurgerichtshöfen behaupteren Rechtsanſicht. — Wird dagegen 
auch yon diefer Plenarverfammlung die Nichtigkeitsbefchwerde gegründet ges 
funben und. dad Urtheil des „weiten Schiwurgerichtähofes aus denſelben Grün⸗ 
den,owie bad frühere, . aufgehoben, "fo fell in-der-Reogrel Beine weitere 

Verweifung der ache an einemaritten Schwurgerichtshof zu einer neden 
Urtheilsfällung ſtatt ſtuden, ſondern ver Eaffationshof fol in diefer Plendr: 

verfommlung fogfeih in ver Sache ſielbſt entſcheiden, um jede Verzö⸗ 

gerung der ohnehin ſchon Tange anhängigen Straͤfſache zu vermeiden. Es ver« 
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ſteht fich von ſelbſt, daß eine ſolche Plenarentfcheidung des Caffationshofes 
über eine Rechtsfrage von den Gerichten zur Richtſchnur ihrer Eünftigen Ent: 

ſcheidungen zu nehmen ift. Nur für die gewiß feltenen Zälle, in welchen der 
Caſſationshof jich nicht in der Rage befünde, in der Sache felbft mit hinrei: 
chender Aufklärung über die bei der etwaigen Strafzumelfung zu erıwägenden 
IUmftände zu entfdeiden, wo er alfo nody eine Vernehmung der Parteien über 

die Strafausmeffungsgründe für nöthig erachtet, ift angeordnet, daß bie 

Verweifung an einen anderen Schwurgerichtshof, ber noch nicht in der 

Sache geurtheilt hat, erfolgen könne, daß jedoch dieſer Schwurgerichtshof 

an die Rechtsanſicht des Caſſationshofes gebunden jei und diefelbe feiner 
Entfeidung zum Grunde legen mülfe. 

. $. 373. 

Tie Berhandlung über Nichtigkeitsbefhwerden zur Wah. 

rung des Geſeſtzes richtet jich nach den über die Nichtigkeitsbeſchwerde 

überhaupt ertheilten VBorfchriften, jedody mit der Abweichung, Taß fich der 

Angeklagte dabei nicht zu betheiligen hat. Findet der Caſſationshof Die zur 

Wahrung des Geſetzes erhobene Beſchwerde gegründet, jo hat er zu erken⸗ 

nen, daß in der fraglichen Straffache durch das gepflogene Verfahren ober 

durch das erlaſſene Urtheil das Geſetz verlegt worden fei.® 

Diefer Ausſpruch ift ohne Wirfung auf den Angeflagten, doc) ſteht 

es dem Baffationshofe frei, wenn der Angeklagte durch ein ſolches nichti⸗ 

ges Urtheil zu einer Strafe verurtheilt worden, einen Begnadigungsan⸗ 

trag an den Landesfürften zu ftellen. 

$. 374. 

Sp oft ter Caffationdhof ein Urtheil eines Schwurgerichtshofes auf: 

hebt oder ausfpriht, daß durch dasfelbe oder durch das Verfahren das 

*) Das amtliche Formular eines Urtheiles des Kaffationshofes über eine Nichtigkeitche⸗ 

ſchwerde zur Wahrung des Geſetzes lautet: 

Im Namen Seiner Majeflät des Ralfers von Oeſterreich. 

— — — zu Recht erkannt: 

Daß durch die in der Hauptverhandlung über die Anklage gegen Friedrich Mühl: 

heim tvegen des Verbrechens ver Religionsftörung von dem Schwurgerichtshofe zu Cilli 

gegen bie Borfchrift des $. 375 der St. Pr. DO. ımterlaffene Beeibigung bes Zeugen No: 

feph Winkler von Tüffer (oder: „durch Die Anwendung bee 6. 176 St. G. ı Tb. auf 

bie That, deren Johann Mayer von ben Geſchwornen für ſchuldig erkannt warbe,”) 

bas Geſetz verlegt worden fei. Zugleich wirb bie Gintragung biefes Urtheiles in das Ur⸗ 

ihe ilebuch des Schwurgerichihofes zu Cilli verordnet. 
(Folgen die Grunde und Unterſchriften.) 
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Geſet verlegt worden fei, verordnet er zugleich, daß das von ihm erlaſſene 

Urtheil bei dem Gerichte, welches das aufgehobene Urtheil gefaͤllt hat, in 

ein eigens dazu beſtimmtes Buch eingetragen werde. Dieſe Urtheile ſammt 

ihren Gründen find auch durch eine periodifch ericheinende Sammlung zu 

veröffentlichen. 

m Berufung gegen Endurtheile der Begirts— 
Collegialgerichte. 

Die Berufung, welche gegen die Enduriheile der Bezirks⸗Collegial⸗ 
gerichte ergriffen werden kann, unterſcheidet ſich von der Nichtigkeitsbeſchwerde, 

welche das einzige Rechtsmittel gegen die Urtheile der Schwurgerichtshöfe 

bildet, weſentlich dadurch, daß letztere nur aus den im-$. 352 angeführten 

Nichtigkeitsgründen ergriffen werden kann und nie die Wirfung hat, daß 

der Gaffationshof in eine neuerliche Prüfung der durch den Ausſpruch der Ge: 
ſchwornen entfchiedenen Schuldfrage eingehen Eönnte, wie denn auch die 
Nichtigkeitsbeſchwerde nie gegen das Strafausmaß innerhalb des gefeglichen 

Straffages , noch wegen der Entſcheidung über die etwa geltend gemachten 

privatrechtlichen Anfprüche oder Über die Koften des Ztrafverfahrens ergrif- 

fen werden Eann. Die Berufung dagegen vermag demjenigen Theile, der fi) 
durch das Urtheil eines Bezirks-Collegialgerichtes befchwert erachtet, wegen 

aller eben angedeuteten Befchwerdegründe Abhilfe zu verichaffen, und kann 
nad Umſtänden ($. 880) felbft eine neuerlihe Verhandlung des Thatlächlis 

(hen der Anklage vor der Berufungsbehörde zur Kolge haben. — Die Nic: 
tigkeitsbeſchwerde ift immer an den Caſſationshof zu richten, die Berufung 

dagegen finder an das Landesgericht ſtatt, in deſſen Sprengel ſich das Be⸗ 
zirksCollegialgericht befindet, welches das angefochtene Urtheil erlaflen hat. 

Hat dab Landesgericht ſelbſt als Bezirks, Collegialgericht das erftrichterliche 
Urtheil gefällt, fo findet die Berufung gegen ein folches Urtheil an einen 

Senat von fünf Mitgliedern desfelben Landesgerichtes ftatt, doch darf bei 
fonftiger Nichtigkeit ($S. 80 und 82) Fein Nichter, welcher an der 

Verhandlung und Entfcheidung in erfter Inftanz theilgenommen hat, in ben 
jur Entſcheidung über die Berufung beftimmten Senat aufgenommen wer: 
den ($6 15 und 16). 

$. 375. 

Gegen Endurtheile eines Bezirfs-Kollegialgerichtes ift nur das Rechts⸗ 

mittel der Berufung an das Landesgericht zuläffig. Sie kann fowohl wegen 

des Ausfpruches über die Schuld und Strafe, als auch wegen der Ents 
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ſcheidung über etwwaige privatrechtliche Anfprüche und über bie Proceßko⸗ 

ſten, fo wie wegen vorliegender Richtigkeitögründe ergriffen werden. 

6. 876. 

Gegen ein freifprechendes Urtheil ftebt die Berufung nur dem Staats: 

anwalte vder dem Privatkläger zu. Gegen ein Urtheil, welches eine Strafe 

ausfpricht, kann die Berufung von dem Angeklagten, dem Staatsanwalt 

- oder dem Privatankläger und dem Privatbetheiligten, der fich dem Verfah: 

ren angefchloffen, jedoch von diefem nur wegen feiner privatrechtlichen 

Anſprüche eingelegt werden. Leber die Berechtigung des Bormundes oder 

Ehegatten, der Verwandten oder Erben des Angeflagten zur Ergreifung 

ber Berufung gelten bie im $. 354 ertheilten Vorſchriften, doc; fönnen bie 

bort erwähnten Erben desjelben die Berufung aud) wegen der in dem Ur— 

theile allenfalls enthaltenen Entfiheivung über privatrechtliche Anſprüche 

ergreifen. 
$. 377. 

Die Berufung ift binnen drei Tagen nad, Eröffnung *) des Urtheilee 

bei dem Bezirfs-Eollegialgerichte anzumelden, und von diefer Anmeldung 

dem Gegentheife unverzüglich Nachricht zu geben. Sie hat auffdie 

bende Wirkung. Die Entlaffung eines freigefprochenen Angeflagten aus 

der Haft wird jedoch wegen einer Berufung des Staatsanwaltes nur 

dann mufgefchoben, wenn derfelbe die Berufung fogleich bei Berfündung 

des Urtheifes angezeigt hat. Wenn der zu einer Freiheitöftrafe VBerurtheilte 

ſich weder durch die Schulvigerflärung, noch durch die Strafart, fondern 
nur durch das Strafmaß beſchwert erachtet, fo kann er die Strafe einft- 

weilen antreten. 

Nah dem bisherigen öfterreichifchen Rechte hatte der Necurs auf⸗ 
fhiebende Wirkung; ed hing jedoch die Einrechnung der Unterfuchungshaft 
bis zur Kundinachung der über den Recurs erfolgten Entfcheidung in bie 

Strafzeit davon ab, ob das Urtheil des erften Richters in Folge des Mecur: 

ſes gemildert, oder ob der Necurs verworfen wurde. Im leßteren Falle fand 

jene Einrechnung nicht ftatt. ($$. 466 und 469 &t. ©. I. Th.) Bei der Ab» 

faffung der neuen St. Pr. DO. [dien ed angemeffener, den Grundfaß, daß 
die Berufung auffhiebende Wirkung habe, ftreng feftzuhalten und eine Aus⸗ 
nahme davon nur dann zuzulaffen, wenn durch die Berufung weder der Aus: 

*) D. 1. nach ber in Gemaͤßheil des $. 203 erfolgten öffenllichen Verkündigung desfelben. 
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ſpruch über die Schuld, noch über die Strafart angefgchten wird, wenn bie 
Berufung vielmehr nur gegen die Dauer ber Strafe gerichtet ik, indem 

in ſolchen Faͤllen dem Angeblagten geftattet wurde, die Strafe einſtwei 
fen anzutreten. 

$. 378. 

Der Befchwerbeführer hat das. Recht, innerhalb vierzehn Tagen von 

Berfündigung des Urtheiles an eine Ausführung der Gründe feiner Be- 

rufung bei dem Bezirf8-Eolegialgerichte, welches das Urtheil füllte, zu 

überreichen, und etwaige neue Thatfachen und Beweismittel anzuzeigen. 

Er hat entweber in biefer Schrift oder bei der Anmeldung feiner Beſchwerde 

ausdrücklich zu erklaͤren, durch welche Puncte er ſich beſchwert findet, 

oder ob er die Berufung gegen alle Theile des Erkennt niſſes richten wolle. 

Richtigfeitögründe müffen jederzeit einzeln und beſtimmt 

angegeben w erden.®) Der Angeflagte Fann ſich hiebei eines Verthei- 

digers bedienen und es ift ihm auf Verlangen gin foldher zu beftellen. 

$. 379. 

Diefe Befchwerbefchrift ift dem Gegentheile mitzutheifen,, und dem⸗ 

ſelben zu eröffnen, daß er binnen acht Tagen eine Gegenausführung über- 

reihen und etwaige neue Thatfachen und Beweismittel anzeigen koͤnne. 

Nach Ablauf diefer Frift find alle Acren dem Landesgerichte mitzutheilen, 

welches nach Anhörung des Staatsanwalted die Berufung, wenn fie vers 

fpätet oder nicht gehörtg angebracht iſt, fofort veriwirft, außer: 

dem aber einen Gerichtötag zur Öffentlichen Verhandlung anfegt. 

Es findet daher auch über Berufungen in ähnlicher Weije, wie es im 
6. 360 rüdfi hei der Nichtigkeitsbeſchwerde angeordnet ift, zuerſt eine Be⸗ 
rathung in nichtöffentlicher Sigung Statt, bei welcher geprüft. wird, ob die 
gefeglihen Bedingungen der formalen Zuläffi igkeit der Berufung vorhanden 
feien, keineswegs aber in eine Prüfung de3 Inhaltes der Berufungsgründe 
eingegangen werden darf, da bdiefe der äffentlichen Verhandlung vorzubehal« 
ten ift. Bei biefer Berathung ift vorzüglich darauf zu fehen, ob die Berufung 
innerhalb der gefeglichen Friſt von 3 Tagen nach Eröffnung des Urtheiles 
des Bezirks Gollegialgerichted angemeldet worden, oder ob fie verfpätet ſeij — 
‚ferner, ob fie gehörig d. i. bei dem zuftändigen Richter und unter Beobach⸗ 

) Märe dies unterlaffen worden, ſo ift nach ter Analogie bes $. 358 auf die Beru⸗ 
fung, fo weit fie als Nichtigfeitöbefehtwerbe dienen foll, von dem Sandesgerichte feine 

Rüdficht zu nehmen. 
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tung der gefeßlichen Formlichkeiten (5. B. wenn fie ſich auf Nichtigkeitsgruͤnde 
ftüge, unter beftimmter Angabe der einzelnen Michtigkeitsgrände) angebradt 

worden fei oder nicht. Mur wenn diefe Bedingungen erfüllt find, ift em 

Gerichtstag zur öffentlichen Verhandlung anzuordien. 

$. 380. 

Zu dem Gerichtstage werden alle bei dem Rechtsmittel Betheiligten, 

ferner , wenn neue Beweismittel angezeigt wurben, und das Landesgericht 

diefelben nicht für offenbar unerheblid, erachtet, die angegebenen Zeugen 

oder Sachverftändigen fo vorgeladen, daß ihnen die Vorladungen in ber 

Regel wenigftend acht Tage vor dem Gerichtätage eingehändigt werben. 

Das Landesgericht läßt die nenen Beweiſe nach Umftänden durch einen 

hierzu abgeorbneten Richter erheben; es kann auch von Amtswegen oder 

über Berlangen des Staatsanwaltes oder des Angeklagten die nochmalige 

Vorführung foldyer Beweismittel anorbnen, die bereitd in der Haupiver- 

handlung vor dem Bezirfö-Collegialgerichte gebraucht worben find. Der 

Angeklagte ift nur dann perfönlich vorzuladen, wenn er ed ausbrüdiich 

verlangt oder das Landesgericht es für angemeflen erachtet ; außerdem 

wird der Angeklagte aufgefordert, durch einen Vertheidiger zu erfcheinen. 

Der Staatsanwalt, welcher bei dem Verfahren in erſter Inftanz mitge⸗ 

wirkt hat, darf an der öffentlichen Berhandlung der Sache in der Ben: 

fungsinſtanz nidyt Theil nehmen. 

Die öfterreichifche Geſetzgebung geftattet gleich allen Legislationen, 
welche das Nechtömittel der Berufung in dem öffentlichen und mündlichen 

Verfahren angenommen haben*), die Beibringung neuer Beweismittel in 

zweiter Inſtanz, räumt jedoch dem Landesgerichte das Recht ein, in jedem 

einzelnen alle bei der nach 6. 379 abzuhaltenben nichtöffentlichen Berathung 
über die Erheblichkeit der von dem einen oder anderen Theile angezeigten Be: 

*) Vergl. Code d’instruction erim. art. 240 nnd 2113 baierifches Beleg vom 10. 

November 1848 $. 3305 preußifche Berorbnung vom 3. Jänner 1849 65. 129 
und 1363 babifche St, Br. D. von 1845 99. 382 und 2885 Furheffifchee Belek 

vom 31. October 1848 6.380 und den thüringiſchen Entwurf $$. 322, 325 und 327. 
Uebrigens wirb nach ben Comples rendus de l’administration de la juslice eriminelle 

en France in Franfreich von dem Rechte, in der Berufungsinflang noch Zeugen ja 

vernehmen, ein fehr mäßiger Gebrauch gemacht. Im Jahre 1848 wurben von ben 
franzöfifchen Appellböfen in Zuchtpolizeifachen 8231 Berufungen entſchieden unb mur 

In 321 Fällen (d. i. in 4 Fällen unter 100) neue Zeugenvernehmungen in ber Berus 

fungeinflanz angeordnet. 



weismittel zu entfcheiden und offenbar unerhebliche Beweismittel fogleich zu: 
ruͤckzuweiſen. Es ergibt ſich hieraus von felbft die Verpflichtung der Parteien, 

bei Gelegenheit der von ihnen zu machendeu Anzeige der neuen Beweismit⸗ 
tel dem ©erichte‘auch darüber , was Durch Die namhaft gemachten neuen Zeu« 
gen oder Sachverftändigen dargethan werden fol, genügende Aufklärung zu 
geben, indem fie fonft fih der Gefahr ausſetzen, daß das Landesgericht die 

Vorladung der neuen Zeugen oder Sachverftändigen, rückfihtlich welcher der 

Zweck ihrer Abhörung nicht angegeben wurde, vermweigere. Noch größer ift 

der Wirkungskreis ded Landesgerichtes in Beziehung auf die Frage, ob bei 
der in zweiter Inftanz zu pflegenden Verhandlung Beweismittel, welche be: 

reitd in der Hauptverhandlung vor dem Bezirkd-Collegialgerichte gebraucht 
worden find, neuerlich vorgeführt werden follen. Das Gefeg ſtellt die Ent: 

ſcheidung diefer Frage ganz dem Ermeilen des Landesgerichted anheim; diefes 
aber wird aus Rückſicht auf die dem Staatdfchaße dadurch erwachfenden Koften 
ſowohl, als auch jur Vermeidung einer übermäßigen Beläftigung der Staats: 

bürger, welche zu wiederholten Malen ald Zeugen oder Sacpverftändige in 
derfelden Sache vor Gericht zu erfcheinen gezwungen wären, eine nochmalige 

Vorführung folder Beweismittel in der Berufungsinftanz gewiß nur dann 

anordnen, wenn es im Intereſſe der Erforfchung der Wahrheit nothwendig 

erſcheint. Gegen die Entfcheidung des Landesgerichtes, welchem hierin eine 
discretionäre Gewalt eingeräumt ift, findet Eein Nechtömittel ſtatt. 

8.381. 

Alle bei dem Rechtömittel Betheiligten find mit dem Bedeuten vorzu⸗ 

laden, daß im Falle ihres Ausbleibens ihre Beſchwerden oder Ausführun- 

gen werben vorgetragen und darüber werde verhandelt und erfannt werben. 

Die Einficht der Acten ift ihnen auf Verlangen bis zum achten Tage vor 

dem anberaumten Gerichtötage zu geftatten. 

8. 382. 

Die Verhandlung vor dem Lanbeögerichte ift öffentlich nach den 

Borfchriften der 88. 260 bis 263. Diefelbe beginnt mit dem Vortrage ei- 

ned Mitgliedes des Landesgerichtes, welcher weder Gutachten noch Anträge 

enthalten, fondern nur das Thatfächliche des Falles, den bisherigen Ver⸗ 

lauf der Sache, fo weit e8 zur Beurtheilung der augebrachten Befchwer- 

ben erforderlich ift, Die Berufungsfchrift und die fich daraus ergebenven 

Streitpuncte umfaffen fol. Das Erfennmiß erfter Inftanz fammt den 
Entfcheidungsgründen ift bei fonftiger Nichtigkeit jederzeit, und 

wenn es der Borfigende zwechdienlich erachtet, auch die Anklageſchrift vor⸗ 

zuleſen. 
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$. 383. 
Hierauf find die etwa vorgeladenen Zeugen und Sachverſtändigen, 

und wenn der Angeflagte anweſend ift, auch diefer zu vernehmen, wobei 

die für die Hauptverhandlung vor den Bezirfd-Colfegialgerichten gegebenen 

Vorfihriften zu beobachten find. Sodann wird derjenige, welcher die Be 

tufung einlegte, zur Begründung feiner Beſchwerde aufgefordert, ober 

wenn er-nicht erfchienen ift, feine .Berufungsfchrift vorgelefen, werauf die 

Erwiederung des Gegner oder die Verlefung der von ihm fiberreichten 

Grgenausfährung folgt. Dem Angeklagten oder feinem Bertheidiger gebührt 

jedenfalls das Recht der legten Aeußerung. Das Landesgericht zieht fich 

hierauf in fein Berathungszimmer zurüd. 

$. 384. 

Das Landesgericht entfcheivet nach Stimmenmehrheit unter Beobach- 

tung der im $. 47 ertheilten Vorfchriften. Wenn das Landesgericht das 

Erkenntniß des Bezirks⸗Collegialgerichtes wegen Verletzung weſentlicher 

Foͤrmlichkeiten des. Verfahrens aufhebt, bat es zugleich unter Nachholung oder 
Verbeſſerung der mangelhaft befundenen Proceßhandlung in der Sache 

felbft das Endurtheil zu fällen. Infoweit das erftrichterliche Urtheil aus 

anderen Gründen angefochten wurde, entſcheidet dad Landesgericht unter 

Beobachtung der in den 88. 290 und 294 über die Befugniffe der Bezirks: 

Collegialgerichte aufgeftelten Grundſaͤtze. 

| Daß das Landesgericht dann, wenn der Ausfprud des erften Richters 
über die Schuld oder über das Strafausmaß, über die Proceßkoften oder 

über die privatrechtlichen Anfprüche angefochten, oder wenn ein Nichtigkeit: 

grund der Verlegung oder unrichtigen Anwendung ded Geſetzes geltend gemacht 

wird, über die in Gemaͤßheit der $$. 382 und 383 in zweiter Inſtanz ge- 
pflogene Verhandlung ſogleich in der Sache felbft zu erkennen habe, ift in 
der Natur der Berufung gegründet. Die öfterreichifche Gefeßgebung geht 
jedoch noch weiter. Selbft dann, wenn die Berufung aus einem Nichtigkeits: 

grunde, der auf Verlegung oder Außerachtlaſſung wefentlicher Formen des 

Verfahrens beruht, ergriffen und dieſer Nichtigkeitögrund von dem Landesge⸗ 

richte ald vorhanden anerkannt wird, fol war das Urtheil des Bezirfs-Colle: 

gialgerichtes, welchem die Nichtigkeit zur Laft fällt, aufgehoben, jedoch Feines: 

wegs in ähnlicher Weife, wie es in den 89. 365 und 366 für den Caſſations⸗ 

hof vorgefchrieben ift, eine Zuruͤckverweiſung der Sache an das Bezirks⸗Colle⸗ 
Hralgericht zur Nachholung oder Verbeflerung der mangelhaft befundenen Pro: 
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eßhandlung und zur Faͤllung eines neuen Urtheiles angesrbnet werben. Die 
oͤſterreichiſche St. Pr. O. ſchreibt vielmehr in vollftändiger Uebereinftimmung 
mit bem franzöfifchen Rechte (Code d’instruction crim. art. 215) und in 

der Abficht, jede nicht unumgänglich nöthige Ver,ögerung der endlichen Er - 

fedigung des Strafverfahrens fernzuhalten, vor, baß in ſolchen Faällen bas 

Landesgericht unter Verbefferung oder Nachholung der mangelhaft befunde⸗ 
nen Procepform (z. B. unter Beeidigung des Zeugen, wenn dieſelbe gegen 
die Vorfchrift des $. 275 der St. Pr. D. bei der Verhandlung in erfter In⸗ 
tanz unterlaffen worden, unter Nachholung der etwa unterlaffenen Belehrung 
eines Zeugen über das ihm nach $ 160 zuftehende Recht, ſich des Zeugniffes 
zu entihlagen, u. dgl.) ſogle ich in der Sache ſelbſt zu’erfennen habe. Das 
Sefeg macht hievon felbft dann Feine Ausnahıne, wenn aud in erfter Ins 
ſtanz die wichtigften Bormuerleßungen vorgekommen wären, 5. ®. wenn bas 
Bezirks. Sollegialgericht nicht geherig befegt gewefen wäre. 

Das Pandesgericht hat bei feiner Entſcheidung alle den BejirseCoile, 
giälgerichten in den 88. 290 umd 291 eingeräumten Befugnifle; allein es ift 

davon, fo weit ed fich um die Verweifung der Sache als vor das Geſchwornen⸗ 
gericht - gehörig an die Anklagefammer ($. 290) oder darum handelt, nad 
8.291 auf ein ſchwereres Verbrechen oder Vergehen, ald im erſtrichterlichen 
Urtheile angenommen wurde, zu erkennen, nur unter ber in dem $. 886 ent⸗ 
haltenen Befchränkung Gebrauch zu machen, wenn nämlich der Staatsan ⸗ 

walt (oder Privatklaͤger) die Berufang deßhalb ergriffen haͤtte, weil nach 

feiner Anſicht die Sache nicht zur Zuſtändigkeit des eunte Couegialger ihten, 
ſondern zu jener des Geſchwornengerichtes gehöre. Ze 

8. 883. | 

Pr Die Berufung nur gegen einzelne Theile des Erkenniniſſes ge .. 
richtet, fo kann dieſes in feinen übrigen Theilen nicht abgeändert werben... 

Wenn aber nur gegen das Maß der zuerfannten Strafe und nicht auch 
gegen die Bezeichnung des Verbrechens oder Bergehens Beſchwerde ge 
führt wurde, hat das Landesgericht doch, falls es dafür Hält, daß bie 

That ein geringeres ald das von dem erſten Richter angenonimene 
Verbrechen ober Vergehen fei, das erftrichterliche Erkenntniß nicht nur in 

Beziehung auf das Strafmaß, fondern auch in Betreff der Bezeichnung 
der That dem Geſetze gemäß abzuaͤndern. 

" $. 386. 

Das Urtheil. des Bezirks⸗Collegialgerichtes kann, wenn ber . Anger 

Hlagte die Berufung dagegen ergriffen hat, nie zu deſſen Nachthelle ab⸗ 
Würth, Strafproceß. 42 
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“geändert werben. Hat der Staatsanwalt Die Berufung ergriffen, fo Tann 
eine Abänderung des erſtrichterlichen Urthelfes nicht nur zum Nachtheile, 

| ſondern auch zum Vortheile des Angeklagten erfolgen. 
Die Beſtimmung bed Geſetzes, daß über eine Berufung, welche nicht 

vom Staatdanmwalte, fondern nur von dem Angellagten esgriffen worden, eine 

‚Abänderung des erftrichterlicgen Urtheiles nur zum Vortheile bes Angeblagten 
"und niemals zu deffen Nachtheile erfoigen Eönne, flimme nicht nur mit dem 
bisherigen Öfterreihilhen Nechte ($. 467 St. ©. 1. Th.), welches über dem 
Recurs ded Angeklagten keine reformalio in pejus zuließ , überein, ſondern 
ift auch eine nothwendige Eonfequenz der Anflageform*). Die Accufationd 

maxime mußte jedoch auch dahin führen, der Berufung des Staatsanwaltes 
die Wirkung einzuräumen, daß in Folge derfelben das erſtrichterliche Urtheil 

auch zum Nachtheile des Angeklagten abgeändert werden Tann. Dagegen 
wurde aus Bumanitätsrücdfichten geftattet, daß das Landesgericht über bie 
Berufung ded Staatdanwaltes felbft dann, wenn ber Angeklagte Eeine Be: 
rufung ergriffen Hätte, das erſtrichterliche Urtheil zum Vortheile bes Lepteren 

abändern darf. Haben der Angeklagte und ber Staatsanwalt gegen das erfl- 

richterliche Urtheil die Berufung ergriffen, fo Eann biefes Urteil von dem 
Landesgerichte nicht bloß zum Mortheile, fondern auch zum Nachtheile bed 
Angellagten abgeändert werden. 

| $. 887. 
Das von bein Landesgerichte gefällte Urtheil if fammt beffen wefent- 

lien Gutſcheidungsgründen durch den Gerichtsvorſtand muͤndlich zu ver- 

fündigen, Iſt der Angellagte oder ein Vertheidiger besfelben nicht anwe⸗ 

ſend, fo iſt die Zuftelung einer aͤmtlich beglaubigten Urtheilsabſchrift an 

penfelben zu verfügen. Das Urtheil fammt Gründen muß ter Vorſchrif 

der 68. 289 und 294 gemäß ausgefertigt werben **). Leber die Führung 

e) Oblchon bie franzöſiſche St. Pr. O. hierüber ganz ſchweigt, if dieſer Grat: 
ſaj boch durch die conſtante Praris des Caſſationshofes auch in Frankreich volltons 

men anerfannt. Morin, diclionnaire du droit criminel p. 64. 

er) · Das amtliche Formular eines folgen Urtheiles bes Lanbesgerichtes als Berufungs 

behorde lautet: u 

u stheil 

des k. 8. Landesgerichtes zu Wiener⸗Neuſtadt, 
als Berufungsbehörbe gegen Anna Flock, wegen bes Verbrechens des Diebſtahles. 

B. 479. 
Im Naͤmen Seiner Majeſtaͤt bes Kaiſers von Oeſterreich. 

Das 1 k. Landesgericht zu Wiener⸗ Reuſtadt hat Heute als Verufintgäbchöätbe in ber 
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bes. Protocolles bei dieſen Verhandlungen des Landesgerichtes gelten bie 
in ben 68, 295 und 296 ertheilten Anordnungen. 

Wenn das Landesgericht das Urteil bed Vezirfs-Lollegialgerichted be- 
flätigt, 'o ift ed, wenn ber Inhalt des erftrichterlichen Urtheiles in allen 
weientliben Puncten in basfelbe aufgenommen iſt, nicht nöthig, die im 
$. 284 erwähnten Puncte in den dispofitiven Theil des Urtheiles fo aufzu⸗ 
nehmen, wie dies jederzeit bei einem Urtheile erfter Inſtanz gefchehen muß. 
Es genügt vielmehr auszuſprechen, daß die Berufung verworfen und das Ur⸗ 
teil bed Bezirks Collegialgerichtes feinen vollen Inhalte nach beftätigt werde. 
Das Urteil des Landesgerichtes muß auch die Entſcheidung über die Koften 
der Berufung enthalten. Wird die Berufung des Angeklagten (oder Privat« 
anffägerd oder Privatbetheiligten) verworfen, fo ift derfelbe zur Tragung ber 
dadurch verurfachten Koften zu verurtheilen ($. 464). Wird aber der Beru⸗ 

. fung auch nur theilweife ſtattgegeben, fo Fann von einer Verurtheifung bed 
Beſchwerdeführers zum Erfage der dadurch verurfachten Koften Feine Rebe fein. 

unter den Borfige des Landesgerchls⸗Praͤſidenten von Ar mang in Gegenwart der Landesge⸗ 
richte Mäthe Kbinger, Hauch, Frömelund Hermann und bes Schrififührere Klein 
abgehaltenen offentlichen Sitzung über die von der f. I. Staatsanwaltfchaft zu Neunkirchen 
eingelegte Berufung gegen das Urthell deu ?. k. Bezirke⸗Gollegialgerichtes zu Neunkicihen 
vom 21. October 1850, wodurch bie angeflagte Anne Flock des Verbrechens bes 
Diebſtahles durch Entwendung von zwei ihner Dienfifrau Rofina Schirmer gehörigen 
Kleidern im Werihe von 10 fl. C. M. ſchuldig befunben, und in Folge befien nach 6. 157 
St. G. 1. TH. zu ſchwerem Kerfer in der Pauer von 9 Monaten und zum Grfape ber 
Koflen bes Strafverfahrens verurtheilt wurde, über die Hierkiber heute Rattgefundene öffents 

liche Verhandlung und über die von dem F. t. Staattanwalte Johann Weif mb von 
dem Bertheidiger der Angellagten, Dr Boder, geſtellten Schlußanträge, unter Auſrechi⸗ 
haltung ber nicht angefochtenen Thelle bes erwähnten Uriheiles des Et. dairi⸗Aotegeb 
gerichtes zu Neunlirchen, zu Recht erkannt: 

Das Urtheil des EI. Bezirke⸗Collegialgeri hies zu Neunkirchen vom 31. Detober 3850 
werbe in Vetreff des Ausfpruches über die Schuld und Strafe der Angellagten dahin abs 
geändert: Anna Flock, 26 Jahre alt, Dienfhnagb, ledigen Standes , fei des Verbrechens 
bes Diebſtahles durch Entwenbung von brei ihrer Dienfifrau Roftua Schirmer gehoͤri⸗ 
gen Franeufleidern im Werthe von 13 fl. &. M. fehuldig, und werbe deßhalb nach den 
$$. 151, 158 U. lit. e, 156 IL. it. a und 158 &. ©. 1,7. zur Strafe des ſchweren 
Kerfers in der Dauer von einem Jahre und ſechs Monaten verurtheilt und zwar aus fols 

. genden 
Grüanden. 

(Bolgt die Ausführung ber Cntſcheidungsgrunde.) 

Miener-Neuftabt am 10. December 1850. Das EL. Landesgericht. 
(Gerichtöflegel.) v. Armangm. p., Praͤſtdent. 

Klingerm. p, Hau w. p., Frömel m. p., Herman m. p. 
Klein mi. p., als Scheiftſahrer. 

43* 
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IV. Nichtigkeitsbeſchwerde gegen die von den Lan— 

desgerichten. als Berufungsbehörden gerättten 

Urtheile. 

$. 388. 

Gegen. Urtheile, welche ein Landesgericht in Folge einer-an dasjelbe 

gerichteten Berufung gegen ein Enburtheil eines Bezirks⸗Collegialgerichtes 

gefällt hat, findet fein anderes Rechtsmittel Statt, als die an ten Caſſa⸗ 

tlonshof gerichtete Nichtigkeitsbeſchwerde, und ſelbſt dieſe nur in zwei 

Ballen: | 

a) wenn bei dem Verfahren in zweiter Inſtanz wefentliche Foͤrmlich⸗ 

keiten verletzt wurden ($. 352, a, c und d und $. 382); 

b) wenn durch das Urtheil des Landesgerichtes ein Geſetz verleht ober 

unrichtig angewendet wurde ($. 352, g bis k). 

Manche Geſetzgebungen (7. B. bie preuß iſche Merorbnung vom 3. 
Jänner 1849 $. 137 und da Eurbeffifche Geſetz vom 31. October 1848) 

laſſen gegen die von der Berufungsbehörde gefällte Entfcheidung einer Strafe 
ſache Eeiti weiteres Rechtsmittel zu. Die dfterreichifche Geſetzgebung hat 

fich jedoch auch in diefer Beziehung dem franzöfifchen Rechte (Code d’in- 

struction art. 418, 414) und einigen neueren deutfchen Legisfationen 

(insbeſondere dem baierifhen Gefege vom 10. Movember 1848 $. 361 

und dem thüringiſchen Entwurfe $. 332) angefchloffen und auch gegen 
die von den Randesgerichten ald Berufungsbehörden in Strafſachen gefällten 

Urtheile das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeſchwerde an den Caſſationshof 
zugelaſſen. Allerdings kann gegen die Entſcheidung des zweiten Richters über 

die. Thate oder Schuldfrage ein weiterer Rechtszug nicht mehr Pag greifen, 
weit fonft- ‚eine dritte Verhandlung der thatfächlichen Momente zugelaffen wer. 

den müßte. Allein eben der Umſtand, daf das Landesgericht als Berufungs⸗ 
behörde über die That⸗ oder Schuldfrage in letzter Inſtanz entſcheidet, macht 

es wuͤnſchenswerth, daß gegen den Ausſpruch desſelben ebenſo, wie gegen das 
Urtheil des Geſchwornengerichtes, in jenen Bällen ein Rechtsmittel geftattet 
werde, in welchen ſich die Entfiheidung des’ Landesgerichted entweder auf ein 

unförmliches Verfahren fügt oder eine Verlegung oder unrichtige Anwendung 
des Geſetzes in ſich fchließt. Nicht bloß das Intereffe des möglichft großen 
Nechtsihuges für den Angeklagten ſowohl, als für die denfelben verfolgende 
bürgerliche Gefellfchaft, fondern auch das Intereſſe der Erhaltung der Rechts⸗ 
einheit fordert die Zulaſſung einer Nichtigkeitsbeſchwerde gegen die von den 
Landesgerichten als Berufungsbehörden gefäfiten Urtheile. Die große Zahl 
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ber. Gerichte, welche nach der netten Gerichtöverfaffung ald Berufungébehör— 
den zu erkennen haben, mußte das Beduͤrfniß eines folchen Rechtsmittels 

zur Wahrung der einheitlichen Rechtsuübung doppelt fühlbar machen; es konnte 
demnach der weitere Rechtszug nicht an die Ober landesgerichte, ſondern nur 
an den Caſſationshof geleitet werden. 

Das Geſetz beſchraͤnkt jedoch die Nichtigkeitsbeſchwerde gegen die im Be⸗ 
rufüngswege ergangenen Urtheile der Landesgerichte auf zwei Eile: — 

1) Wenn bei dem Verfahren in zweiter Inftanz felbft wefentlihe Förm⸗ 

lichkeiten verlegt ober außer Acht gelaffen wurden, fei es, daß das Gericht 
nicht gehörig beſetzt geweſen wäre, oder daß nicht alle Nichter der ganzen 
Verhandlung -beigewohnt hätten ($. 352 lit, a); — ſei es, daß bei dem 
Verfahren in zweiter Inftanz eine Worfchrift verlegt oder vernachläffigt wor: 
den wäre, deren Beobachtung das Geſetz ausdrücklich bei fonftiger Nichtigkeit 
vorfchreibt ($. 352 lit. c), insbefondere eine der in den $$. 82, 120, 159, 
160, 178, 256, 260, 275, 279, 289, 293, 295 und 882 bei Strafe 
der Nichtigkeit vorgefchriebenen Foͤrmlichkeiten; — fei eb endlich, daß bei 
der Verhandlung in zweiter Inſtanz über eine Bitte des Angeklagten oder 

über Anträge des Staatsanwaltes von dem Landesgerichte nicht erkannt, 
oder daß durch das hierüber gefällte Zmwifchenerfenntniß die Vornahme von 

Proceßhandlungen befchränkt oder verfagt worden wäre, welche auf die Ent- 

ſcheidung der Hauptſache weſentlichen Einfluß hätten üben konnen ($. 852 

lit. d). " 

2) Wenn dur das Urtheil des Landesgerichte® das materielle Strof- 
geſetz auf eine der im $. 852 lit. g—k erwähnten Arten verlegt oder unrichtig 

angewendet wurde, und zwar ohne Unterſchied, ob dadurch das erftrichterliche 
Urtheil beftätigt oder abgeändert worden. 

$. 389. 

Hiebei find bie für die Nichtigfeitöbefchiwerde gegen Urtheile der Ge 

ſchwornengerichte erteilten Vorfchriften zu beobachten. Eine Beſchwerde 

zur Wahrung des Geſetzes Fann aber gegen jolche Urtheile der Landesge⸗ 

tihte nur von den bei dem Oberlandeögerichte oder dem Eaffationshofe 

beftellten Generalprocuratoren im Falle des 8. 356 exgriffen werben. 

Die Nichtigkeitsbeſchwerde gegen Urtheile ber Qandesgerichte ald Beru⸗ 
fungsbehörden kann demnach ſowohl von bem Angeklagten ald von bem Staats⸗ 
anwalte an dem betreffenden Randesgerichte ergriffen werden. Den Verwand⸗ 

ten oder Erben bed Angeklagten fteht fie unter den im $. 854 erwähnten Bes 

dingungen zu. Sie findet ſowohl gegen verurtheilende, als gegen freifprechende 

Erkenntniffe des Candesgerichtes ftatt. Sie bat auffchiebente Wirfung ($. 357), 
Sowohl rückfichtlich der Zriften zur Anmeldung derfelben, als auch in Betreff 
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des dabei zu beobachtenden Verfahrens find bie in ben 68. 854, 858-369 

und 869 enthaltenen Vorfchriften zu beobachten. 

$. 390. 

Wird die Nichtigkeitsbefchwerbe für begründet erachtet, fo if im 

Falle der Zerlegung weſentlicher Vorfchriften des Verfahrens auf noch⸗ 

malige Verhandlung in zweiter Inſtanz vor einem anderen Lanbesge- 
richte zu erfennen, im Falle der Verletzung oder unrichtigen Anwendung 

eines Geſetzes aber hat der Gafjationshof ſelbſt fogleich in der Sade 

zu entſcheiden. 

Im Intereſſe der möglichften Vermeidung unnöthiger ergägerungen 
bei Erledigung von Straffachen und in der Erwägung, daß es Nicht leicht 
denkbar iſt, daß der Caſſationshof durch die Verhandlungsacten erſter und 

zweiter Inſtanz ſowohl, als durch die vor bemfelben-nach $. 862 gepflogene 
Verpaudlung nicht alle zum Erkenntniffe in der Hauptſache erforderlichen Ma- 

terialien befigen follte, verordnet. das Geſetz, daß der Caffationshof, wenn 
er eine Nichtigkeitsbeſchwerde gegen ein von einem Landeegerichte als Beru⸗ 
fungsinftanz gefälltes Urtheil wegen Verlegung oder unrichtiger Anwendung 
des Geſetzes begründet findet, immer fogleich in der Sache felbft zu erkennen 
* Es kann daher in Folge einer ſolchen Nihhtigkeitebeſchwerde der in den 
$. 871 und 872 vorgefehene Fall nicht eintreten. 

T 



Ciebzehntes Sanptftück. 
Yon der Wiederaufnahme des Verfahrens. | 

I. Bedingungen der Wiederaufnahme des 

Berfahrens. 

Das Geſetz hat in dieſem Hauptſtuͤcke ſowohl die Wiederaufnahme 
einer Vorunterſuchung oder eines ohne Faͤllung eines Urtheiles durch Ein⸗ 

ſtellung erledigten Strafverfahrens, als auch die Wiederaufnahnle eines 
bereits durch ein Endurtheil entſchiedenen Strafproceſſes zuſammengefaßt. 

Die Faͤlle ber erſten Art, fo wie auch der Fall der Wiederaufnahme eines‘ 
Strafverfahrens, welches wegen des Auftretens eines unberechtigten Anklaͤ⸗ 
gers durch ein losſprechendes ober freifnrechendes Urtheil erlebigt worden, 
von Seite des berechtigten Anklägers find in den 66. 891 und 892 be» 
handelt. Die $$. 395—896 dagegen regeln bie eigentliche Wiederaufnahme 

eines durch ein rechtöfräftiged Endurtheil erfedigten Strafverfahren, und 

war in folgender Gliederung: a) Wieberaufnahme des Verfahrens gegen 
ein freifprechended odes losſprechendes Urtheil ($. 808); — b) Wiederauf⸗ 
nahme des Verfahrens gegen ein verurtheilendes Enderfenntniß ($$. 894 
— 896), und zwar a) zum Machtheile bed Werurtheilten C$. 894) und 
B) im Interefle des Verurtheilten ($$. 895, 896). 

$. 391. 

Iſt. das Berfahren in Gemäßheit des 9.444 ober im Fall des 9.308 

anf Antrag des Staatdanwaltes eingeftelt, oder ift in Gemaͤßheit bes 

8. 228 erfannt worden, daß Fein Grund zur weiteren gerichtlichen Berfol- 

gung vorhanden ſei, fo kann der Staatsanwalt eine Wicberaufnahme- 

des Verfahrens beantragen, ſobald neue Beweismittel beigebracht werben, 

welche entweder ſchon vorhandene Verdachtsgründe verftäsfen oder neue 
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Berbachtögrände liefern ). Hat aber im Kalle des $. 142 der Privatbe⸗ 
theiligte fein Begehren um Einleitung der Unterfuchung wider den Beſchul⸗ 

Digten zurüdgenommen, oder im Falle des $. 303 Die Einftellung des Ver 

fahren® beantragt, fo findet Feine Wiederaufnahme Statt. 

$ 392. 

Iſt am Schluffe der Borunterfuchung erfannt worden, daß Fein Grund 

u weiterer gerichtlicher Verfolgung vorhanden fei (8.228), weil Das Vers 

fahren ohne das erforderlich geweſene Begehren des :Privatbetheiligten bes 

gönnen ober fortgeſetzt wurde, ober iſt ber Angeflagte aus eben biefem 

Grunde dur ein Endurtheil losgeſprochen ($. 343) oder von der Anklage 

freigefprochen worben ($..288), jo bleibt e8 dem. Brivatbetheiligten unbe 

nommen, die Wiederaufnahme ter Unterfuhung zu begehren **). 

Was die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen ein 
freifpredendes oder losſprechendes Endurtheil betrift, fo 
bat fhen das röm iſche Recht den Grundfag aufgeftellt, daß Niemand 

zweimal- derfelben Anklage unterworfen werden Eönne ***), doch enthält 
basfelbe in den Xeftimmungen der. fpäteren Kaiferzeit fhon manche wid: 

tige Ausnahme von dieiem Principe, welches in der Rechtsſprache mit den 

Worten: Non bis in idem. bezeichnet, zu werden pflegte. . Huch de} 

eanonifche Recht geftattete dem durch ein Urtheil Freigeſprochenen ge: 

gen jede Wiederaufnahme bes Verfahrens die exceptio, rei judicatee. In 

England hat. fih diefer. Grundfag von den älteften Zeiten her bis auf 

die Gegenwart erhalten ****), indem ed nad der Anficht der engliſchen 
Mechtölehrer Niemand: zugemuthet werden kann, zweimal fein. Leben oder 
feine Freiheit der Gefahr des Ausganges- eines Strafverfahrens auszuſe⸗ 
gen. Sn Granfreich war zwar dieſes Princip feit ber. Herrſchaft des 
‚geheimen und inuiſttotiſchen Verfabrent eben hen wie .in Deut blond, 

#) (58 verſteht fich von felbft, daß biefe Wieberenfrahme nicht mehr mlaſig "u wenn 

die That von der Zeit ber erfolgten Ginftelung des Verfahrens an bereits durch Ders 

„jügrung erlofchen if. (9. 206 St. ®.1. Th.) 

45 Vorausgefetzt, daß die im Geſetze etwa’ anberaumte Friſt, innerhalb welcher er fein 

Begehren anf Ginleitung bes Strafverfahrens "bei fonkigem Beriufte desfelben ſtellen 

‚muB (- 9. bei Preßvergehen 6 Monate, bei dem Ehebruch 6 Wochen), noch nicht 

vetftrichen. iſt. 
»s#) L. 7 5. 2. D. de accusationibus. — Hisdem criminibus, quibus quis lĩiheratus 

est, non debet praeses pati eundem ilerum accusari, 

“er, ©. hierüber befonbere Rittermalere deutſches Strafoerfahren, U. Bant 
(1846) ©, 06. 
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durch: die Praris der Gerichte‘ vielfach beſchtänkt worden, allein fchon im 
J. 1791 wurde der Gruudſatz, daß ein rechtskraͤftig freigeſprochener Ange: 

klagter wegen berfelben That (a raison du même fait) nicht. mehr. verfolgt 

oder angeflagt werden dürfe,. wieber aufgenommen und felbft in die Ver: 
faffungsurfunde vom 14. September 1791 (Cap. 5, Art. 9) eingefchaltet. 
Beinahe mir denfelben Worten verordnet der Art. 360 des Code d’instruc- 
tion criminelle: Toute personne arquittee legalement ne pourra plus 

öre reprise ni accusde A raison du m&me fait*). Diefelde 
Beftimmang ift auch in einige neuere deutſche ©efeße, insbeſondere in 
jene von Baiern $. 263, Helfen: Darmftadt.$. 190 und Naffau 

$. 187, übergegangen. Andere Geſetze dagegen, insbefondere die badiſche 
St. Pr. D. $. 802, das kurheſſiſche Geſetz vom 31. Dctober 1848 
$.418, die braunfchweigifche &t. Pr. DO. 9.173 und der thüͤrin— 
gif de Entwurf $. 836 Haben ſich in diefer Beziehung der bei den deut 

[den ®erichten herrfchend gerwordenen Praris und dem Gpfteme aller 
deutfchen Gefege vom Ende des vorigen und vom Anfange dieſes Jahr: 
hunderts angefchloffen und laſſen daher auch gegen Freifprecdjehde Erkennt⸗ 
niffe die Wiederaufnahme des Verfahrens zu. Auch die öſterreichiſche 

Gefeßgebung hat fich dafür entfchieden, in Lebereinftimmung mit dem Bid: 

ber beftandenen Nechte ($. 474 St. ©. I. Th.), die Wiederaufnahme des 

Verfahrens gegen einen durch ein recht#fräftiges Lrtheif oder in Schmwur: 
gerichtsfäflen durch eine Verordnung des Morfigenden von der Anklage 

freigefprochenen, fo wie gegen einen durch ein rechtskraͤftiges Erkenntniß des 
Schmwurgerichtshofes Tosgefprochenen zuzulaſſen, indem es eine Forderung 

der Oerechtigkeit if, daß der eines Verbrechens oder Vergehens Schuldige 
der -gebührenden Strafe deßhalb allein. nicht entgehe, meil es in 'einem 
gegen- ihm anhängig gemachten Strafverfahren nicht gelungen ift, "feine 
Ueberweifung zu bewirken. Es Eonnte nur darauf ankommen, die Bedin⸗ 
gungen einer folhen Wiederaufnahme fo feftzufegen, daß nicht jeder ein» 

mal Angeklagte, troß feiner Sreifprechung beftändig in ber Gefahr ſchwebe, 

einem neuen Strafverfahren wegen derſelben Anklage anterworfen w wer: 

den. Das Be normirt biefe Bedingungen im 

6. 1 

Sn allen anderen Faͤllen, in welchen ein Oingeflager ı nat ch voransge: Ä 

‚gangener Verhandlung durch ein Enburtheil losgeſ progen o oder von 

*) cher bie Etreitigkeiten, zu welchen biefer Ausdruck: a- raison du mine fait- im ber 
Anwendung Anlaß gab, fieh vorzüglich Morin, dictionnaire du droit eriminel p. 

‚487-1553 Sebire.et Garteret, encyclopedie du droit IV. vol P 238.783; 

Helie, trait6 de l’instruction crimindie II. Vol, p, 586-616. . 



der Anklage freigeſprochen worben, kann eine Wiederaufnahme deo 

Verfahrens von dem Staatsanwalte nur dann beantragt werben, wenn 

bie That von der Zeit des ergangenen Urtheiles noch nit 

durch Verjährung erlofchen ift, und wenn entweder bereits durch ein 

gerihtlihes Strafurtheil erwiefen if, daß die reis ober Los⸗ 

fprehung durch Faͤlſchung, falfches Zeugniß, Beftehung oder Durch ein 

anderes Verbrechen des Angeklagten oder einer dritten Perfon herbeigeführt 

wurde, ober wenn ſpaͤter folhe ganz neue Beweismittel *) vorge: 

funden werben, woraus fich die Berurtheilung des Angeflagten mit rund 

erwarten läßt. 

Diefelben Betrachtungen, welche zur Geſtattung ber Wiederaufnahme 
bes Verfahrens ungeachtet eines bereits erfolgten losſprechenden ober frei: 

fprechenden Urtheiles hinleiteten, mußten auch bazu beflimmen, dieſe Wie⸗ 

beraufnahme zum Nachtheile des Angeflagten in Sällen zuzulaſſen, in 
welchen er zwar verurtheilt worden ift, jedoch durch nachträglich ent: 
deckte Beweismittel diefelbe That, wegen welcher er verurtheilt wurde, 

viel ſchwerer ftrafbar erfcheint, als diefe im Urtheile angenommen wurde. 
Es fchien jedoch unerläßlich, durch pofitive Anorbnungen des Geſehes feſt⸗ 
zuftellen, wann bie Differenz zwifchen dem ausgeſprochenen Strafurtheile 

und ber von dem Geſetze auf die That, wie fie nad) den neuen Beweis⸗ 
mitteln fich darfteilt, gebrohten Strafe bedeutend genug ifl, um eine Wie: 

deraufnahme des Verfahrens zu rechtfertigen. Auch hierbei wurde im Als 
gemeinen der in der biöherigen Öfterreichifchen Geſetzgebung ($. 475 St. 
G. 8. I. Th.) eingefchlagene Weg beibehalten, indem die Erfahrung den. 
felben alt vollfommen zweckmaͤßig bewährt bat. Glerauf beruhen die Be— 
fimmungen bes $. 894. 

6. 394. 7 

Auch gegen ein Endurtheil, durch weiches der Angeklagte verur- 
theilt wurde, ann der Staatsanwalt die Wieberaufuahme der Un- 

terfuchung beantragen, wenn durch ſpater bervörgefommene, ganz 

neue Beweismittel fi ergibt, Daß das Verbrechen ober Bergehen eine 

*) Die Beuriheilung, welche Beweismittel als ganz neu zu betrachten felen, Aberläßt 
pas Geſetz dem Ermeſſen bes Berichtes, welches über bie Zuläffigfett der Wiederauf⸗ 
nahme und 9.397 zu erkennen hat. Ge ift jeboch Mar, baf ale ganz neue Beweismittel 
nur diejenigen gelten koͤnnen, welche bei der fruheren Verhandlung der Sache nicht ber 
kannt waren, z. B. ein ſpaͤteres außergerichtliches Geſtaͤndniß des Freigeſprochenen, 

mus Beugen, bie Aaeſagen von Nitfchridigen u. bgl. 



ſchwerere Eigenfchaft Habe, als in bem früheren Urtheile angenommen 

war, oder wenn Durch ein gerichtlicdhes Strafurtheil erwies 

jen ift, daß der Angeklagte oder eine dritte Perfon buch Faͤlſchung, fal⸗ 

ſches Zeugniß, Beftechung oder durch ein anderes Verbrechen das milbere 

Erkenntniß veranlaßt habe, und zwar in beiden Fällen nur dann, wenn 

eine der nachftehenben Bedingungen eintritt: 

a) daß das wirflich verübte- Verbrechen mit Todes⸗ ober febenölänglicher 

Kerkerſtrafe bedroht ift, während nur auf eine zeitliche Kerkerſtrafe 

unter zehn Jahren erkannt wurde; 

b) daß darauf von dem Geſetze Kerker von zehn bis zwanzig Jahren ge⸗ 

fest it, während auf eine Strafe unter drei Jahren erfannt wurde; 

c) daß es mit ſchwerem Kerker von wenigftens einjähriger Dauen 

“ belegt ift, während der Angeklagte nur wegen eines Bergehens ober - 

einer Uebertretung zu einer Arreftftrafe verurtheilt wurbe. 

Durch die unter c) gegebene Beftimmung iſt insbefondere der befonders 
bei Diebftahl, Betrug und MWeruntreuung fehr häufig vorkommende Kal") 

entfehieden, daß die That des Angeklagten bei feiner Werurtheilung nur als 

ein Vergehen oder aldeine Uebertretung angefehen wurde, während 

fih aus fpäter hervorgelommenen neuen Umftänden zeigt, daB diefe That 
als Verbrechen hätte betrachtet werben follen, (wenn 5.8. bei einem Dieb» 
ftahle von weniger als 25 Gulden, jedoch von mehr als fünf Gulden, nach⸗ 

dem der Thäter wegen ber Uebertretung des Diebftahles verurtheilt worden, 
ſich zeigt, daß er bereits früher zweimal Diebſtahles wegen geſtraft worden iſt). 

Das Geſetz geſtattet eine Wiederaufnahme nur dann, wenn die That ſo, wie 

ſie nach den neuen Beweismitteln ſich darſtellt, wenigftene den Straffag 
des ſchweren Kerkers von einem bis zu fünf Jahren begründet. 

Anders ift es in Anfehung der Wiederaufnahme des Verfahrens gegen 
ein verurtheilendes Erkenntniß, wenn biefelbe zum Vortheile bes 
Vernrtheiltenftattfinden fol. Bat bie Sfterreichifche Sefeßgebungi in 
ben $$. 393 und 394 ftrengere Beftimmungen, als das franzöfifche Necht 
und andere diefem ſich anſchließende Gelege, aufgeſtellt, fo ift fie Dagegen in 
den 65. 895 und 396 weit mehr als jene Regislationen bemüht, dem Ver⸗ 
urtheilten die Möglichkeit einer Aufhebung oder Milderung des wiber ihn er⸗ 
gangenen Strafurtheiles zu verfchaffen. Das franzöfifhe Recht CCode 

@instruction crim. art. 443—447) laͤßt bie Wiederaufnahme des Voerfah· 

—— — —— 

) Dergl. die bisherige Geſetzggebung hierüber, namlich das Hofſdecret vom ». Hnner 
1823 ale 1939 we G. s 



rend im Intereſſe bes Verurtheilten, das Rechtsmittel der Revision, nur 

gegen lirtheile der Schwurgerichtöhöfe wegen eigentlicher Verbrechen (crimes) 
und felbft gegen dieſe nur in drei Fällen zu: a) wenn Jemand wegen eines 

Verbrechens verurtheilt und ein’ anderer Angeklagter dur ein anderes Er: 
Eenntniß ald Urheber desſelben Verbrechens verurtheilt worden iſt und beide 
Urtheile mit einander unvereinbar find, fomit einer der beiden Verurtheilten 

unfhuldig fein muß; b) wenn Jemand megen Töbtung eines Dritten ver: 

urtheift werben ift, und wenn nach diefer Verurtbeilung Beweismittel her- 

vorkommen, die es wahrfcheinlih machen, daß der angeblich Getdͤdtete nch 
lebt; endlih c) wenn ein oder mehrere Zeugen, auf deren Ausſagen bie 

Merurtheilung eines Angeklagten erfolgte, nach diefer Verurtheilung des fal: 
ſchen Zeugniffes überwiefen worden find, Ueber bad Mevifiondbegehren ent: 
ſcheidet der Caſſationshof. Nicht nur muß die Anordnung des franzöſiſchen 

Defepes, daß gegen Urtheile der Zuchtpolizeigerichte keine Reviſion ſtattfinde, 
als ganz ungerecht betrachtet werden, ſondern es iſt auch die Beſchraͤnkung 
auf die angegebenen drei Fälle ganz unzweckmäßig, indem außer denſel⸗ 

‚ben no eine Menge andere Bälle denkbar find, in welchen gleich wichtige 
Brände, eine Nevifion zu fordern, vorhanden fein können. Obſchon diefe 
Morfchriften des frangöfifchen Nechtes in Frankreich felbft lebhaften Zabel 

finden, wurben fie doc) in mehrere neuere Deutfche Geſetze unverändert über⸗ 

tragen, namentlich in die Gelege von Baiern $. 264, Würtemberg 
$$. 257—261, Helfen: Darmftadt 88. 294— 298, Naffau $$. 280 

— 284 und Hannover $. 154 aufgenommen. Die preußifche Verorb: 
nung vom 3. Sänner 1849 $. 151 befehränft dieſes Nechtsmittel fogar auf 
den einzigen Fall, wenn der Verurtheilte darzuthun vermag, daß das Urtheil 
auf eine falfche Urkunde oder auf die Ausfage eines meineidigen Zeugen ger 

gründer ift. — Die Öfterreihifhe Geſetzgebung dagegen glaubte die in 

jeber Beziehung Tobenswerthen Beſtimmungen des St. ©. B. von 1803 
$. 479 beibehalten zu follen, indem biefelben auf dem Streben, einem un 
gerecht Berurtheilten den Beweis feiner Schufdfofigkeit möglichft zu erleichtern, 
beruhen. Es wurbe daher in Uebereinftimmung mit der badifchen St. Pr. 
D..$$. 299 und 800, ber braunfhmweigifgen St. Pr. O. $. 173 und 
dem nehürt ngif hen Entwurfe$$. 388 und 389 Nachſtehendes angeordnet: 

8. 395. 

Der Verurtheilte kann, ſelbſt nach vo Ulzogener Strafe, die 

Wiederaufnahme des Verfahrens verlangen, wenn er darthut, daß das 

wider ihn ergangene Urtheil durch Faͤlſchung, falſches Zeugniß, Beſtechung 

oder durch ein anderes Verbrechen veranlaßt worden ſei, oder wenn er neue 

Beweismittel beibringt, weiche für ſich allein ober in Verbindung mit ben 



früher erhobenen Beweiſen geeignet find, feine Freiſprechung her 

beizuführen, oder feine That als ein nad} einer milderen Strafbe- 

fimmung zu beurtheilendes Verbrechen oder Vergehen barzuftelen. Der 

Staatsanwalt iſt verpflichtet, unter vorftehenden Bedingungen. auf 

Jedermanns Berlangen ober felbft von Amtswegen die Wie 

beraufnahme des Verfahrens und die Aufhebung oder Abanderung des 

früheren Strafurtheiles zu beantragen. 

$. 396. 

Unter den Borausfegungen des vorftehenden Paragraphes koͤnnen 
auch nah dem Tode des Angeflagten deſſen Erben oder fein 
Ehegatte, feine. Blutöverwanbten und Diefenigen, welche mit ihm im 
eriten oder zweiten Grade verfchwägert find, bie Wiederaufnahme det 

Unterfuhung verlangen. 

ll. Verfahren bei det Wiederaufnahme der 

Unterſuchung. 

$. 397. 

Die Wiederaufnahme des Verfahrens iſt jederzeit bei dem Bezirfs- 

Collegialgerichte, welches das erfte Erkenntniß erlaffen hat, ober bei dem 

Randesgerichte, an deſſen Sitze fi das Schwurgericht befand, zu bean. 

tragen. Die neuen Beweife, durch welche fie begründet iverden fol, find 

von dem Unterfuchungsrichter zu erheben. Sodann tft in den Fällen der 
68. 391 bis 394 nad vorläufiger Vernehmung des Angeklagten, in den 

Faͤllen der 88. 395 und 396 aber nach Anhörung des Staatsanwaltes von 

dem Bezirks -Collegialgerichte oder von dem Landesgerichte, und zwar 
von diefem in einer Verfammlung von vier Richtern und 
einem Borfigenden, über Die Statthaftigfeit der Wiederaufnahme 
bes Verfahrens zu entſcheiden. Den Betheifigten, welche fid durch biefe 
Entſcheidung befchwert erachten, fteht das Recht zu, binnen drei Tagen 

nad) Eröffnung derfelben bei dem Dberlandesgerichte*) Dagegen 

Beſchwerde zu führen. 

EEE EEE ED. EEE N 

*) Das Oberlandesgericht Hat hierüber als Anklagekammer zu enticheiben, 
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8.398. 

Wird die Wiederaufnahme der Unterfuchung für zuläffig erklärt, fo 

kann das Gericht in den Fällen der 96. 395 und 396, wenn der Staats 

anwalt felbft auf Aufhebung des früheren Urtheiles und Freiſprechung 
des Berurtheilten oder auf mildere Beftrafung desſelben anträgt, fs 

gleid*) darauf erkennen. Außer dieſem Falle tritt Die Sache in Folge 

der Wiederaufnahme ded Verfahrens in den Stand der Vorunter⸗ 

ſuchung zurüd. Die frühere Borunterfuchung ift nach Maßgabe der neuen 

Beweiſe oder Umftände zu ergänzen, über die Berfegung in den Anflager 

ftand von dem nad} den allgemeinen Borfchriften des zwölften Hauptflüdes 

dazu berechtigten Gerichte zu erfennen und fohin nad) Vornahme der 

| Hauptoerhandlung ein neues Endurtheil zu fprechen. Können einzelne 

Zeugen oder Mitſchuldige des Angeklagten bei der neuerlichen Hauptver⸗ 

handlung nicht mehr vernommen werden, fo find deren Audfagen aus ben 

Acten abzulefen. Wird nad; dem Schluffe der neuen Borunterfuchung bie 

frühere Verurtheilung des Angeklagten dadurch aufgehoben , daß nunmehr 

eine Einftellung ded Verfahrens nach $. 441 erfolgt, oder daß nach 8 228 

erfannt wird, es fei fein Grund zu weiterem gerichtlichen Berfahren wider 

den Angeflagten vorhanden, fo hat diefer das Recht, die öffentliche Bes 
kanntmachung ber Einftellung oder der gerichtlichen Entfcheidung zu vere 

langen. 

$. 399. 

Das Geſuch eined Verurtheilten, welcher bie ihm zuerfaunte Kreis 

heitöftrafe bereitd angetreten hat, um Wiederaufnahme des Verfahrens 

hemmt den ferneren Vollzug diefer Strafe nicht, e8 wäre denn, daß dad 

Gericht nach Anhörung des Staatsanwaltes Die Hemmung des meiteren 

Strafvollzuges nad den Umftänden des Falles für angemeſſen erachtet. 

Sat der Vollzug ber Strafe noch nicht begonnen, fo ji derfelbe nur dann 

bis zur Entſcheidung über Die Wiederaufnahme des Verfahrens aufzufdie- 

ben, wenn der Verurtheilte verhaftet ift oder ſich zur Haft ftellt; doch 

fann das Gericht aud) in dieſem Falle nach den Umftänden die Entlaf- 

fung desfelben aus der Haft gegen Sicherheitsleiſtung oder auch ohne die⸗ 

ſelbe bewilligen. 

) Somit, ohne eine neue Verhandlung der Sache anzuordnen. 
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IH. Verfolgung eines Verurtheilten wegen einer 

neu bervorgefommenen, vor dem Strafurtheile 

begangenen ftrtafbaren Handlung. 

Der in biefem Abfchnitte behandelte Fall ift zwar an ſich nicht als eine 
Art der Wiederaufnahme des Verfahrens zu betrachten, indem es ſich hiebei 

nit um diefelbe That, wegen welcher das frühere Strafurtheil ergangen ift, 
fondern um eine felbftftändige ſtrafbare That handelt. Die Eigenthümlichkeit des 
öfterreihifchen Strafgeſetzbuches (8.28 Zt. G. J. Th. und Art. XI des Pas 
tented vom 17. Zänner 1850 3. 25 des R. G. Blattes), wornach bei dem Zuſam⸗ 

mentreffen mehrerer ſtrafbaren Handlungen die Strafe immer nur nach jener 
That, auf melche die Strafe geſeht iſt, jedoch mit Bedacht auf die uͤbrigen ſtraf⸗ 
baren Handlungen auszumeſſen iſt, brachte es jedoch mit ſich, daß der hier beſpro⸗ 

chene Fall nicht nur in dem bisherigen Strafgeſetze (58. 476 und 477 St. G. 
I. Th.) ausdrücklich als Wiederaufnahme des Verfahrens erklaͤrt, fondern daß 
er auch bei Abfaſſung der neuen St. Pr. O. wenigſtens dieſem Hauptſtücke 
eingeſchaltet wurde. Das Geſetz hat jedoch in Erwaͤgung, daß es ſich hier nicht, 
wie im $. 394, um neu hervorgekommene erſchwerende Umſtaͤude derſelben 

That, ſondern um eine ganz neue ſtrafbare That handelt, die Bedingungen 
einer neuen Verfolgung des Verurtheilten wegen der neu hervorgekommenen, 
vor dem Strafurtheile begangenen ſtrafbaren Handlung viel leichter geſtellt, 
als dies im $. 394 geſchah. War der Angeklagte durch das frühere Endur⸗ 
theil von der Anklage freigeſprochen oder losgeſprochen worden, ſo findet der 

$. 400 gar Feine Anwendung; es ift vielmehr in einem ſolchen Falle die 

Verfolgung wegen ber neu hervorgefommenen firafbaren Handlung fo einzur 
leiten, als ob noch gar Fein Strafverfahren gepflogen und noch Fein Urtheil 
gefällt worden wäre. Die näheren Beftimmungen für den Sal, daß das erfte 
Urtheil ein Strafurtheil war, find im $. 400 enthalten. 

$. 400. 

Wenn mach der Faͤllung des Endurtheiled wider ben Berurtheilten 
Verbachtögründe wegen einer v.or dem Strafurtheile begangenen ftrafbaren 
Handlung vorkommen, wegen welcher ee noch nicht unterfucht wurde, fo 

kann eine Berfolgung des Angeklagten wegen biejer neuen That nur auf 
ausdrücklichen Antrag tes Stdatsanwaltes oder Privatflägers und 
nur dann erfolgen, wenn eine ber nachſtehenden Bedingungen eintritt: 

a) daß auf das neu vorkommende Verbrechen d'e Strafe des Todes oder 

lebenslangen Kerkers geſetzt, durch das vorige Urtkeil aber eine zeit⸗ 
liche Kerferftrafe ausgemeſſen iſt; ober 
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h) daß die bereits zuerkannte Strafe fich nicht auf mehr abs fünf Jahre 

erfiredt, da& neu vorlommende Verbrechen aber nad) dem Gefepe 

eine wenigftens zehnjährige Sreiheitsftrafe nach ſich zöge; ober 
c) daß auf die neue That Kerfer von wenigftens fünf Sahren gedroht 

ift, während dur das frühere Urtheil nur auf eine Strafe von 

böchftens Ginjähriger Dauer erfannt wurde; ober 

d) wenn die Berurtheilung nur zu einer Arreſtſtrafe wegen eines Bers 

gehend oder einer Webertretung erfolgt iſt, die neue That aber ein 
Berbrechen bildet. 

In ſolchen Fällen hat der Gerichtöhof bei der Ausmeffung der Strafe 

wegen ber neuen That die Durch das frühere Urtheil zuerkannte Strafe in 

Anſchlag zu bringen. 

Der Unterfchied zwifchen den Beflimmungen diefes $. und jenen de} 

8.394 über bie Bedingungen eines neuen Verfahrens befteht darin, daß nad 
$.394 lit. a das erfte Urtheil eine zeitliche Kerkerftvafe unter 10 Jahren 

verhängt haben muf, während es nach $. 400 lit. a genügt, wenn nur über: 
haupt auf eine zeitliche, wenn gleich mehr ald zehnjährige Kerkerſtrafe er: 
kannt wurbe; — daß nach $. 394 lit. b die bereits zuerfannte Strafe um 

ter 8 Jahren ausgemeffen fein muß, während ed nad) $. 400 lit. b ſchon 

zureicht, wenn jene Strafe ſelbſt 5 Sahre betrug; — daß ber $. 394 das 
im $. 400 it. e behandelte Mittefglied gar nicht kennt; — endlich, daß nad 
$. 894 lit. e die nenen Umftände die That ald mit ſchwerem Kerker von 
wenigftens einjähriger Dauer bedroht darftellen müffen, während es nad 
8. 400 lit. d genügt, daß die neu hervorgefommene That nur überhaupt ein 
Verbrechen bilde, wenn fie auch nur mit einfachen Kerker von 6 Mona: 

ten bis zu einem Jahre bedroht wäre. 



Achtzehntes Sauptitück. 

Yon dem Anfdhluffe des Berhädigten 
an das Strafverfahren und von der Pri- 

vatanklage, 

Das Princip, welches die GSefedgebung im $. 4 der &t. Pr. O. 
über die gleichzeitige Geltendmachung privatrechtlicher Anſpruͤche des durch 
ein Verbrechen oder Vergeben Befchädigten im Strafverfahren aufftellte, 

und deffen Verhältniß ſowohl zu dem bisherigen öfterreichifchen Rechte, 
als auh zu den Vorfchriften der franzofifchen Legislation und der 

meiften neueren deutſchen Gelege oben (S. 68) dargeftellt wurde, er- 

halt durch dieſes Hauptſtück für das Verfahren wegen Merbrechen unb 

Vergehen, durch den $. 507 für das Merfahren wegen Preßvergehen, 
und durch die SS. 438 und 439 für das Merfahren wegen Webertres 
tungen feine nähere Ausführung. Die öfterreihifhe Geſetzgebung ftellt 

im Allgemeinen den Grundfag auf, daß die Werfolgung ber ftrafba- 

ren Handlungen von Amtswegen, im öffentlihen Intereſſe, gefchebe. 

Die Privatanklage bed durch eine ftrafbare Handlung Beichädigten 
wird daher nur ausnahmsweiſe zugelaflen, und zwar bei Verbre 
hen und Vergeben nad $. 404 nur dann, wenn bdiefelben nach dem 

materiellen Strafgefege nur auf ausbrüdlices Verlangen des Befchädigten 
oder Beleidigten verfolgt werden dürfen, und wenn bie im Allgemeinen 

zur Strafverfolgung beftimmte Behörde, die Staatsanwaltfchaft, bed an 
fie geftellten Begehrens ungeachtet die gerichulihe Werfolgung verwei⸗ 
gert; — bei Preßvergeben nah $. 507 in allen Fällen, In wel 
hen nur auf die Klage der Beleidigten eingefchritten werden darf, ohne 

daß es eines vorläufigen Anfuchens an die Staatsanmwaltfchaft bedärfte; 
— bei Uebertretungen dagegen nach den $$. 488 und 439 in allen 
Fällen, in welchen dad Strafverfahren nur auf Verlangen eines Bethei⸗ 

figten geftattet ift, und felbft bei Uebertretungen, welche von Amtöwegen 

zu verfolgen find, in allen Bällen, in welchen bie Stantsbehörde ber an 
Würth, Straſproceß. 43 
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fie geftellten Aufforderung ungeachtet die Verfolgung der angezeigten Leber: 

tretung verweigert. Außer dieſen Källen geftattet das Geſetz dem Beſchaͤ⸗ 

digten nur, fich feiner privatred;tlichen Anfprüche wegen dem Gtrafverfah: 

ren angufchließen und baburd die gleichzeitige Erledigung feiner An: 

Tpräche gegen den Angefchuldigten unter ben in diefem Hauptſtücke enthal: 
tenen Bedingungen und Einfchränkungen zu bewirken. Alle Befugniffe des 
Privatbetheiligten, der fi dem Strafverfahren angefchloſſen, beziehen ſich 

demnach nur auf dieſen Zweck; keineswegs aber iſt es dem Betheiligten 

geſtattet, in irgend einer Weiſe ſelbſtſtaͤndig zur Strafverfolgung, welche 

ausſchließend der Staatsanwaltſchaft vorbehalten iſt, mitzuwirken. Hat 
ſich ein durch eine ſtrafbare Handlung Beſchädigter dem Strafverfahren 

nicht angeſchloſſen, ſo hat das Gericht auf ſeine Entſchaͤdigungsanſprüche 

Feine Ruͤckſicht zu nehmen und darüber gar nicht zu erkennen. Einem fol: 

chen Beſchaͤdigten ſteht nur der Civilrechtsweg offen, der jedoch nach dem 
Hofdecrete vom 6. Maͤrz 1821 3. 1743 der J. ©. S. in ber Regel 

erft nad beendetem Strafverfahren betreten werben Bann. 

1. Anſchluß des Beſchädigten an das Strafver 
fabren. 

$. 401. 

Jever durch ein Verbrechen oder Vergehen Beichädigte kann fich feiner 

privatrechtlihen Anſprüche wegen dem Strafverfahren anfchließen und das 

durch die nad) $. A geftattete gleichzeitige Erledigung feiner Anſprüche ge 

gen den Angefchuldigten bewirken. Er muß jedoch jeine Anſchließungs⸗Er⸗ 

Härung in ber Regel vor dem SchIuffe der VBorunterfuchung ab- 

geben. Eine fpäter, und zwar längftene vor Schluß der Hauptverhand: 

lung abgegebene Erklaͤrung ift nur dann zu berädfichtigen, wenn ber An- 

geſchuldigte bei der Verhandlung anweſend und damit einverfianden iſt. 

$. 402. 

Im Kalle des Anfchluffes hat der Befchäpigte, oder falls dieſer ih 

felbft zu vertreten nicht berechtigt wäre, deſſen gefeglicher Vertreter feine 

Anſprüche anzuführen und genügend barzuthun. Der Angefchulbigte if 

darüber zu vernehmen und ed find die zur Erhebung des Schadens nöthi- 

gen Erforfehungen *) zu pflegen. Die Einficht der Unterſuchungsacten ift 

*) Diefe Erhebungen müffen, wenn die Anfchließumgserflärung erfolgt iſt, felbft von 
Amtswegen gepflogen werben. 
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dem Betheiligten oder defien Anwalt, und zwar, wenn nicht befondere 

Gründe entgegenftehen, ſchon im Laufe der VBornnterfuchung geſtattet. Er 

fann die Verfolgung feiner Anjprüche zu jeder Zeit, felbft während der 

Hauptverhandlung wieder aufgeben. 

$.403.. 

Zur Hauptverhandlung wird der Befchädigte, der fich dem Verfahren 

angefihloffen hat, in jeder Inſtanz vorgeladen, und zwar mit dem Bei⸗ 

jage, daß im Falle feines Richterfcheinens die Verhandlung dennoch vor 

fih gehen, und daß feine Anträge aus den Acten vorgelefen würden. Der - 

Beſchädigte kann, felbft wenn er zugleich ald Zeuge abzuhören ift, ber 

ganzen Verhandlung beiwohnen *), Er fann fi) durch einen Anwalt ver- 

treten laflen, oder einen ſolchen zur Seite haben, Er kann durch den Vor: 

fipenden an den Angeklagten oder an Zeugen Fragen ftellen oder, um an⸗ 

dere Bemerkungen zu machen, ſchon während der Verhandlung das Wort 

erhalten. Am Scluffe der Verhandlung erhält er unmittelbar, nachdem 

der Staatsanwalt feinen Strafantrag geftellt und begründet hat (88. 285 

und 344), das Wort, um feine Anſprüche auszuführen und zu begründen, 

und Diejenigen Anträge zu ftellen, über die er iu Haupterfenntniffe mit- 

entichieden haben will. 

Die in den $$. 402 und 403 dargeftellten Befugniffe des Privatbethei« 
ligten, der fi) dem Strafverfahren angefchloffen hat, find ſäͤmmtlich Folge⸗ 
rungen feiner Stellung ald Nebenpartei im Strafverfahren; allein fie 

iind auch darauf befchräuft. Es ift demnach keineswegs Sache des Privat: 
betheiligten, fo wie es für die Givilpartei des franzöfifchen Rechtes (Code 

d’instruction criminelle art. 315, 331, 335) vorgefchrieben ift, au in 

Beziehung auf die Schuld und Strafe des Angeklagten eine Ausführung vor- 
jütragen und badurd auf die Entſcheidung der Richter oder Gefchwornen 
einzuwirken. Eben fo wenig geftattet bad Geſetz dem Privatbetheiligten in 
diefer Hinſicht die Ergreifung der Berufung ($. 376) oder der Nichtigkeits⸗ 
beſchwerde ($. 354). Die einzige Ausnahmsbeſtimmung, worin das Geſetz 

von dem oben erwähnten Grundſatze etwas abweicht, befteht darin, daß im 

Verfahren vor dem Geſchwornengerichte der Privatbetheiligte das Ablehnungs- 

+, Wenn auch die Borfchrift bes $. 369 der St. Pr, D. auf ben Betheiligten nicht ans 

wendbar ift, fo fleht doch bem Vorſitzenden das Recht zu, ausnahmsweiſe während ber 

Vernehmung eines Zeugen ober Sachverfländigen bie En’Fernung eines Privatbetheilig- 

ten aus dem Gerichtöfanle anzuordnen, wenn bies im Intereffe ber Erforſchung ber 

Wahrheit geboten erfcheint. 
45* 
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recht (8. 814) gemeinfhaftlih mi: dem Staatsanwalte auszuüben berechtigt 

ift. — In der Vorunterfuchung wird der Betheiligte, der fi dem Strafver: 

fahren angefchloffen hat, deſſen ungeachtet weder über die Frage der Aufhe 

bung der Haft bed Angefchulbigten, noch über Die von dem Letzteren etwa an: 
gebotene Sicherheitsleiftung vernommen. Wird aber die Vorunterfuchung ein: 

aeftellt, fo ift er bavon in Kenntniß zu feßen. ®) 

I. Privatanflage. 

Diefelbe findet nur bei ſolchen Preßvergehen oder bei ſolchen Vergehen 
ftatt, welche nur auf Verlangen des Betheiligten unterfucht und beftraft wer⸗ 

den (fieb oben &. 65 und 67), und felbft bei folchen Vergehen, fo weit 

fie nicht dur die Preife begaugen worden, nur dann, wenn der von 

dem Betheiligten zur Amtshandlung aufgeforderte Staatdanwalt die ge: 

rihtliche Verfolgung der angezeigten That einzuleiten verweigert. Uebrigens 

ergibt fi) aus ben $$. 84 und 35 des organifchen Gefeßes für die Staatdan: 

waltfhaft, daß der Betheiligte berechtigt ift, gegen eine ſolche Weigerung 

bei dem ©eneralprocurator Befchwerde zu führen, und erft, wenn auch die- 

fer die gerichtliche Verfolgung zu veranlaffen verweigert, ald Privatankläger 
aufzutreten braucht. Die Befugniſſe des Privatklägers find zwar im Allge- 

meinen biefelben, wie jene des öffentlichen Anklägerd, des Staatsanwaltes; 
doch mußte er in Beziehung auf die ihm obliegenden proceffualifhen Handlun: 

gen an beftimmte Sriften und Formen flrenger gebunden werben. Die Bor: 

fehrift hierüber enthält der 

$. 404. 
In Fällen, in welchen das Strafverfahren nur auf Verlangen eined 

Betheiligten geftattet ift, bat diefer fein Begehren bei dem zuftändigen 

Staatsanwalte oder Gerichte zu ftellen, welches letztere dasſelbe an den 

Staatsanwalt abzugeben hat. Wenn der Staatsanwalt die gerichtliche 

Verfolgung verweigert, fann ber Betheiligte als Privatankläger auftres 

ten und Die Sache felbft oder durch einen gehörig bevollmächtigten Anwalt vor 

Gericht verfolgen. Es fteht ihm in diefem Kalle zu, zur Gel- 

tendmachung feiner Anklage alle Schritte einzuleiten, zu 

welden fonft der Staatsanwalt berechtigt ift. Hat er jedoch 

die Anflagefchrift innerhalb der gefeglichen Frift nicht überreicht, ober in 

Fällen des $. 252 die Anklage bei dem Beginne der Hauptverhandlung zu 

*) Diefe Anficht wurde über eine Anfrage bet höhmifchen Generalprocurators mit Grias 

bes Juftigminifteriums vom 23. September 1850 3. 12,775 auedrüclich gebilligt. 
— 
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entwickeln unterlaffen, oder ift er von der Hauptverhandlung ausgeblieben, 
fo wird angenommen, daß er auf die Auflage verzichtet habe. 

IN. Entfeheidung über die Entfhädigungsanfprüde, 

Die Entfcheibung über bie von einem Betheiligten geftellten Entfchädi- 
gungsanfprüche erfolgt nach der Strafproceßorbnung immer nur durch die 
rechtögelehrten Richter; doch haben auch diefe fich im Strafverfahren in eine 

ſolche Entfpeidung über die Entſchaͤdigungsanſprüche nur dann einzulaffen, 
wenn der Angeklagte verurtheilt wird, keineswegs aber, wie dies z. B. im 
frangöfifhen Nechte(Code art. 191,358, 859) der Ball ift, auch bei einer 
örei: oder Losſprechung desfelben. Der Strafrichter ift vielmehr verbunden, 
wenn Feine Verurtheilung des Angeklagten erfolgt, den Privatbetheiligten mit 
feinen privatrechtlichen Anfprüchen auf den ordentlichen Civilrechtsweg zu ver⸗ 
meifen. Um fo weniger läßt das öfterreichifche Geſetz in Fällen diefer Art 

den Ötrafrichter auch über die in Folge der Zreifprechung etwa von dem An⸗ 

geflagten gegen den Privatbetheiligten oder Privatankläger geſtellten Ent- 

ſchädigungsanſprüche erfennen. 

$. 405. 

Wird der Angefchuldigte nicht verurtheilt, fo iſt der Privatbethet- 

ligte mit feinen Entſchaͤdigungsanſprüchen jederzeit auf den Civilrechts 

weg zu verweifen. Erfolgt die Verurtheilung des Angefchulvigten, fo hat 

der Gerichtshof, und zwar bei Verhandlungen vor den Gefchwornen ohne 

Mitwirkung verfelben, zugleich über die privatrechtlihen Anſprüche des 

Befchädigten unter Beobachtung der nachſtehenden Borfchriften zu entfcheiden. 

Das Gefeg unterfcheider in Beziehung auf die Entfehädigung des durd 

ein Verbrechen oder Vergehen Ver legten zwei Hauptfälle: a) wenn e6 fi 
nur um die Zuruͤckſtellung eines dem Beſchädigten gehörigen Gutes handelt, 

welches noch unverwendet in den Händen des Angeklagten oder eines Dritten 

vorgefunden worden ($$. 406, 407), und b) wenn das dem Beſchädigten entzor 

gene Gut nicht mehr zurüchgeftellt werden kann oder ein Schade anderer Art 

jügefüge wurde, wenn ed fich alfo um eine Schadloshaltung oder volle enug- 

thuung im Sinne des $. 1823 des 6. ©. B. handelt ($. 408). In Bezie: 

hung auf den erften Fall unterfcheidet das Geſetz in Uebereinſtimmung mit 

dem bisherigen öfterreichifchen Nechte (SS. 511— 516 St. ©. I. Th.) und in 

Gemäßpeit des im $. 4 der &t. Pr. D. aufgeftellten Orundfages, a) ob die 

zurückzuſtellenden Gegenftände fich noch im Beſitze des Angeklagten oder eines 

Mitfhuldigen oder Theilnehmers befinden, oder ob fie auf eine zur Erwer: 

bung des Eigenthumes giltige Art oder als Pfand in die Hände eines Feiner 

— 
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Theilnahme ſchuldigen Dritten übergegangen find, ünd ß) ob der Beweis des 

Eigenthums: oder Beſitzrechtes des Belchädigten hergeftellt ift ober nidt. 

Nur, wenn der Belchädigte fein Eigenthums: oder Beſitzrecht genügend nad: 

weifen Bann, (morüber jedoch nicht die ftrengen Vorſchriften des Civilrechtes, 

fondern das vernünftige Ermeflen und die Ueberzeugung ded Strafrichters 

entfcheibet), wenn das Eigenthum des entzogenen Gegenftandes nicht unter 

mehreren Vefchädigten ftreitig ift, und wenn die entzogenen Gegenftände fid 

noch in dem Beſitze des Angeklagten oder eines Mitfhuldigen oder Theilneh: 

mers befinden, läßt das ©efeß die Zurüdftellung diefer Segenflände an ben 

Vefchädigten zu. Fehlt es an einer biefer Bedingungen , fo ift der Privatde: 

theiligte mit feinem Begehren um Zurückſtellung des entzogenen Gutes auf 

den ordentlichen Civilrechtsweg zu weifen. 

$. 406. 

Handelt es ſich um die Zurüdftellung eines dem Beſchaͤdigten gehö- 

rigen Gutes, welches unter den Habfeligfeiten des Angeklagten over eined 

Theilnehmers an dem Vergehen oder Verbrechen desſelben oder an einem 

ſolchen Orte gefunden wird, wohin es von diefen Perſonen nur zur Auf 

bewahrung gelegt oder gegeben worden, fu verorbnet ber Gerichtshof, daß 
bie Zurüdftelung nach eingetretener Rechtsfraft des Urthew 

(e8 erfolge. Leber ausprüdlice Zuftimmung des Betheiligten kann 

jedoch die Ausfolgung auch fogleich gefchehen. 

Diefe Zurüdftellung der dem Beſchaͤdigten entzogenen Gegenſtaͤnde 

kann au im Laufe der Borunteriuhung erfolgen, wenn deren 

Aufbewahrung nicht zur Veberweifung des Angeklagten oder eines Mit- 

fhuldigen oder Theilnehmers nöthig ift, und wenn der Befchäpigte und 

der Staatsanwalt Damit einverftanven find. 

$. 407. 

Iſt das entzogene Gut bereit in die Hände eined Dritten, der 

fi einer Theilnahme fchuldig gemacht hat, auf eine zur Webertragung 

des Eigenthumes giltige Art, oder als Pfand gerathen, oder iſt das Ei⸗ 

genthum des entzogenen Gegenftandes unter mehreren Befchäbigten flreitig, 

oder Fann ber Befchädigte fein Eigenthumsrecht nicht fogleich genügend 
nachweifen, fo ift das auf Zurücftelung des Gutes gerichtete Begehren 

auf den orbentlichen Civilrechtoweg zu weiſen. 

Für diejenigen Fälle, in melden entweder das entzogene Gut dem Be: 

ſchaͤdigten nicht mehr zurckverſchafft werden Bann, [o wie für ale Bälle, in 
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welchen ein Schade anderer Art zugefügt wurde, bat das bisherige ö ſter⸗ 
reichiſche Recht ($$. 522—525 St. ©, I, Th.) zwiſchen ber eigentlichen 

Schadloshaltung und der Genugthuung unterfchieden, leßtere jederzeit dem 
gewöhnlichen Civilrechtswege vorbehalten, rückfichtlid der Schadloshaltung 
aber dem Strafrichter ein Erfenntniß nur dann geftattet, wenn fowohl ber 
Betrag des Schadens, ald auch die Perfon, welcher die Entfhäbigung ge: 

bührte, aus der Verhandlung mit Zuverläjligkeit entnommen werben konnte. 

Beider Abfaflung des neuen Geſetzes fchien es im Intereſſe der Beſchleunigung 
des Verfahrens, wodurd den Befchädigten zu der ihnen gebührenden Ent: 
Ihädigung verholfen werden fol, zu liegen, die Befugniß bes Strafrichters, 

über den Schadenderfag zu erkennen, in Beziehung auf den Gegenſtand des 

Schabenderfages ſowohl, ald auch auf die Art der Beweisführung auszudeh⸗ 
nen. Es wurde daher nicht nur die im $. 525 &t. ©. B. J. Th. gegründete 

Beſchraͤnkung, wornach ber @trafrichter über bie Genugthuung niemals er- 
Eennen follte, gänzlid fallen gelaffen, fondern ein. ftrafrichterliches (Erkennts 

niß über den Schadenserſatz, derfelbe möge fi auf eine bloße Schabloshal: 

tung oder auf die volle Genugthuung beziehen, in allen Fällen zugelaflen, in 

welchen a) die Perfon, welder die Entſchaͤdigung gebührt, aus der Verhand- 

lung mit Zuverläffigfeit entnommen werden kann, und b) über den Betrag 
des Schadens entweder in ber Verhandlung ein hinlänglicher Beweis (z. B. 

durch Sachverftändige) vorliegt oder der Schaͤtzungseid nach den Vorſchrif⸗ 

ten der Gerichtsordnung Platz greift. Nur, wenn ſich ber Strafrichter außer 
Stand findet, entweder die Perſon, welder eine Entichädigung aus ber 
ftrafbaren Handlung gebührt, oder den Betrag der Schadloshaltung oder 
Genugthuung mit Zuverläffigkeit zu beflimmen, und wenn dieſer Betrag auch 

nicht durch den Schägungseid erhoben werben kann, ift die Vermeifung auf 
den Civilrechtsweg auszufprechen. Es verſteht fih übrigens von felbft, daß 
bei der Beurtheilung der Frage, ob dem Beichädigten nur bie eigentliche 
Schadloshaltung oder aud die volle Genugthuung gebühre,, der $. 1824 bes 

b. G. 8. maßgebend if, wornach legtere nur im Kalle eines aus böfer Ab» 
fiht oder aus einer auffallenden Sorgloſigkeit verurfacdhten Schadens anger 

fprochen werden kann, in allen übrigen Fällen aber ber Befchädigte nur bie 
eigentliche Schadloshaltung zu fordern berechtigt iſt. 

$ 408. 

Wenn das dem Befchädigten entzogene Gut nicht mehr zurüdgeftellt 

werten kann, fo wie in allen Fällen, wo «8 fich nicht um die Rüdftelung 

eines entzogenen.-@egenflandes, fondern um eine Schadloshaltung 

oder Genugthuung handelt, hat der Gerichtöhof das Maß der Ents 

fhäbigung nur dans im Urtheile feftzufegen, wenn fowohl Die Berfon, 



welcher die Entſchaͤdigung gebührt, als auch der Betrag des Schadens 

aus der Verhandlung mit Zuverläfiigfeit entnommen, oder Tegterer er for- 

derlihen Falles nad) vorhergegangener Mäßigung durch 

den Schäbungseid erhoben werben fann. Außerdem ift die Verwei⸗ 

fung auf den Eivilrechtsiweg auszufprechen. 

Bei der dem Strafrichter zuftehenden Mäßigung des von dem Beſchaͤ⸗ 
digten geftellten Erfaganfpruches ift insbeſondere der $. 216 der a. G. O. 

($. 290 der weftgal. G. D.) zu beobachten und daher der Betrag des Scha⸗ 

dens, wenn ihn der Belchädigte zu hoch fchäßen follte, mit mehr Ruͤck⸗ 
fiht auf den Befhädigten zu mäßigen. Es verfteht fich übrigens von 
ſelbſt, daß auf den Schaͤtzungseid des Befchädigten nur dann zu erkennen ift, 

wenn ein anderer Beweis nicht vorhanden ift. Der Richter wird daher insbe. 

fondere dann, wenn ber Befhädigte den Werth ber ihm entzogenen Gegen: 

ftände in feiner Ausfage eidlih angegeben hat, auf ben Schäßungseid nicht 

erkennen bürfen, weil darin eine der Abficht ded Geſetzes offenbar zumwiderlau- 

fende Vervielfältigung ber Eide liegen würde. Die Frage, ob die Antretung 

des Schaͤtzungseides bei dem erfennenden Gerichte oder bei dem Civilgerichte 

zu überreichen fei, ift in ber Praris ftreitig und bedarf einer gefeplichen Er: 

Härung, welche binnen Fürzefter Friſt zu erwarten ift*). 

*) Der Entwurf ber hierüber zu erlafienden Erläuterung lautet: 
Kann der Betrag der einem Privatbetheiligten aus einer firafbaren Handlung ge: 

bührenden Schabloshaltung oder Genugthuung entweber burch bie eibliche Zeugenauss 

fage des Beſchaͤdigten felbft oder Durch Ausfagen anderer Zeugen, durch Sachverfläns 

bige ober durch andere Beweismittel mit Zuverläffigfeit erhoben werben, fo hat ber 

Strafrichter, wenn die übrigen Bebingungen bes $. 408 der St. Pr. D. vorhanden 

find, das Maß der CEntſchaͤdigung fogleich im Urtheile feſtzuſetzen. 
Liegen jedoch Feine ſolchen Beweismittel vor, aus welchen der Betrag ber Gchat: 

Ioehaltung ober Genugthuung mit Zuverläfjigfeit entnommen werben kann, fo ficht es 
dem Gerichte frei, auf ben Schaͤtzungseid bes Befchäbigten, unb zwar erforberlichen 

Falles nach vorhergegangener Mäßigung in Gemäßhelt des $. 216 der a. G. D. 
($. 290 der weſtgal. &. O.), zu erfennen. Der die Verhandlung leitende Richter hat 
in Fällen diefer Art ſchon während ber Verhandlung ($$. 285, 341 und 447 ber 

St. Pr. D.) den Beſchaͤdigten aufzuforbern, daß er feinen Schaben fo angebe, baß er 

benfelben nöthigenfalle beſchwoͤren koͤnne. 

IR das auf den Schägungseid lautende Urtheil des Strafrichtere in Rechtskraft 
erwachfen, fo liegt es dem Strafgerichte, welches das Erfenntniß in erfler Inſtanz er: 

laffen 5 at, und wenn es ſich um das Urtheil eines Schwurgerichtähofes Handelt, dem 

Landesgerichte ob, den Betheiligten davon in Kenntniß zu ſetzen und benfelben ent 
weber felbft zum Behufe ver Ablegung des Schähungseides vorzuladen unb im Falle 
ber Cidesablegung dem Urtheile bie VBollfireddungsclaufel beizufeßen, ober ba® Bes 
zirkogericht, in deſſen Sprengel ber Betheiligte feinen Aufenthaltsort bat, um bie 
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IV. Rechtsmittel dagegen. 
$. 409. 

Dem Befchädigten fteht gegen bie in den 88. 406 bis 408 erwähnten 

Erfenntniffe, wenn diefelben von dem Schwurgerichtshofe ergangen 

find, Fein Rechtsmittel zu”). Er bat feine Entfchädigungsanfprüche, fo 
weit er ſich Durch das ftrafgerichtliche Urtheil nicht befriedigt erachtet, nur 

auf dem Civilrechtswege geltend zu machen, | 

| Gegen Urtheile der Bezirfsgerichte und der Bezirfö-Golle- 

gialgerichte dagegen fteht dem Befchädigten das Rechtsmittel der Bes 

rufung unter den im $. 376 enthaltenen Befchränfungen zu **), 

Wenn der Staatsanwalt gegen ein freifprechendes Urtheil eines Bes 

zirko Collegialgerichtes die Berufung ergreift, fo ift der Befchädigte, der 

fih dem Strafverfahren angefchlofien hat, hievon, fo wie von dem zur 

Hauptverhandlung vor dem Landesgerichte beftimmten Tage mit dem 

Beiſatze in Keuntniß zu fegen, daß er fich der Berufung des Staatsan= 

waltes anfchließen und bei dieſer Verhandlung entweber perfönlich oder 

durch einen Bevollmächtigten erfcheinen Fönne. 

$. 410. 

Dem Brivatankläger (8. 304) ftehen alle Rechtsmittel, wie dem 

Staatsanmwalte, zu. Auch er kann gegen das Urtheil eines Schwurgerichts⸗ 

bofes wegen ber Entſchaͤdigung allein feine Nichtigkeitobeſchwerde er⸗ 

greifen. 

V. Wirkung des Erkenntniffes über die Ent- 
[hädigung. 

$. A41. 

Das Erfenntniß des Strafgerichtes über die Entſchaͤdigung hat gleich 

Abnahme bes Schägungseides und die Beilekung der Vollſtreckungsclauſel zu erfuchen. 

Wird ber Eid von bem Betheiligten bei ber dazu beftimmten Tagſatzung, von welcher 

auch ber Beruriheilte in Kenntniß zu gen iſt, nicht abgelegt, fo ift derſelbe als 

erlofchen zu betrachten unb es fleht dem Betheiligten zur Berfolgung feiner Gntfchäs 

digungsanfprüche nur der erbentliche Civilrechtsweg offen. 

*) Der verurtheilte Beichädiger hat gegen ben Ausſpruch des Schwurgerichtshofes über 

die von ihm zu leiftende Entfchäbigung Fein Rechtsmittel (55. 353 und 354). 

⸗2) Auch ber Verurtheilte kann nad) ben 99. 376, 376 und 451 gegen ben Ausſpruch 

über die Entſchaͤdigung ber Berufung ergreifen, 
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jedem Givilurtheile die Wirkung, daß derjenige, welchem die Entſchaͤdi⸗ 

gung zuerkannt ift, unmittelbar nad) eingetretener Rechtskraft bie Erecu- 

tion bei dem @ivilrichter anfuchen kann. Er ift aber durch dieſes 

Erkenntniß nicht gehintert, den allfälligen Anfpruch auf eine größere Ent: 

fhädigung geltend zu machen. 

Diefe Vorſchrift ſtimmt nicht nur mit dem bisherigen öfterreichifchen 
Rechte ($. 523 St. ©. I. Th.), fondern auch mit den $$. 1338 bis 1310 
des 6. G. B. volllommen überein. Uebrigens ergibt fi aus dem $. 11 der 

dur dad Patent von 28. Juni 1850 Zahl 254 des Reichsgeſetzblattes 

Eundgemachten Verfchrift über die Vollſtreckungsclauſel im Erecutiondverfah- 

ven, daß jenes Strafgericht, welches das Erkenntniß in erfter Inilanz er- 

laflen hat, (fomit, wenn dasſelbe der Schwurgerichtshof war, das Landes⸗ 

gericht, an deſſen Sitze das Geſchwernengericht abgehalten wurde), über 

mündliches oder fchriftliches Anfuchen des Privatbetheiligten, welchem ein 

Schadenserſatz zuerfannt wurde, dem Urtheile die Vollſtreckungsclauſel beizu- 

fegen hat, ohne welche auf basfelbe von dem Givilrichter Eeine Erecution 

bewilligt werden Eönnte. Diefe Clauſel ift auf jene Ausfertigung des Urtheiles, 

die dem Privatberheiligten zugeftellt wurde, beizufegen. Sie ift unmittelbar 

unter die Unterſchriften zu fehreiben, mir ter Sertigung des Gerichtes zu vers 

ſehen und lautet, wie folgt: „Vorſtehendes Urtheil wird feinem vollen Inhalte 

nach (oder: in Anfehung jenes Theiled, welcher verorbnet — —) für vell 

ſtreckbar erklärt.” Datum, Unterfchrift, Siegel. — Iſt die Vollſtreckbarkeit 

des Urtheiles von der Ablegung des Schätzungseides abhängig, fe ift bie Er. 

fühung diefer Bedingung in der Vollſtreckungsklauſel auszudrücken. 

Daß dem VBefchädigten, falls er auf den Civilrechtsweg verwiefen wor⸗ 

den, oder fall8 er von dem im Schlußfage bed $. All ihm eingeräumten 

Rechte Gebrauch machen will, zum Behufe der Geltendmachung feines 

Nechted die Einficht der Acten und die Befugniß, Abfchriften derſelben auf 

feine Koften zu begehren,, zufteht, kann nach $. 402 nicht bezweifelt werben. 

Eben fo ift ed aber auch eine nothwendige Folge der Deffentlicykeit des Ver: 

fahrens und ber ausgedehnten Veriheidiguugsbefugnifie des Angeklagten, daß 
auch diefem oder feinem Vertreter zum Behufe der Vertheidigung gegen eine 

wider ihn überreichte Entfhädigungsffage die Einfiht der Acten und die Er- 
theilung von Abfchriften geftattet werden muß. 

VL Vorkehrungen zur Entdedung unbefanuter 
Eigenthümer. 

Im Wefentlichen wurden bei der Abfaffung der hierauf ſich beziehenden 
Vorſchriften der Et. Pr. O. die Anordnungen der $$. 517 — 521 ©t. ©. 



1. Th., die fih im Allgemeinen ald zweckmäßig erwiefen, zur Richtſchnur 

genommen, jeboch einige Aenderungen angebracht, welche die Gerechtigkeit 
oder wenigftens die Billigkeit zu forden ſchien. Einerfeitd glaubte man näm— 

lih da4 in den nachftehenden $$. 412% — 415 normirte Verfahren nur bei Ge— 
genftanden von einigem Werthe (im Werthe von mehr ald 25 Gulden) ein- 

treten laffen zu follen; anbererfeitd aber fand man es unbillig, ©egenftände, 

die bei einem Angefchuldigten vorgefunden worden, und rädffichtlich welcher 

weder bie Unrechtmäßigkeit feines Beſitzes erwiefen werben Eonnte, noch der 

Edictal-Kundmahung ungeachtet ein Eigentbumsanfpruch von irgend einer 

Geite geltend gemacht wurde, dem Angefchuldigten abzunehmen. Aus bie: 
fen Nückfichten ergaben ſich nachfolgende Vorfchriften: 

8. 412. 

Wenn bei einem Angefchuldigten ein nach allem Anfcheine fremdes Gut - 

im Werthe von mehr als fünfundzmanzig Gulden gefunden 

wird, deſſen Eigenthümer er nicht angeben kann oder will, und wenn ſich 

binnen Monatöfrift von der Zeit der Anhaltung des Angefchuldigten Nie: 

mand mit einem Eigenthumsanfpruche gemeldet hat, ift von dem Unterſu⸗ 

Hungsrichter die Befchreibung eines ſolchen Gutes fo abzufaflen, daß das- 

ſelbe zwar von dem Eigenthümer erkannt werden koͤnne, daß jedoch einige 

weſentliche Unterſcheidungszeichen verſchwiegen werden, um die Bezeichnung 

derſelben dem Eigenthümer als Beweis ſeines Rechtes vorzubehalten. 

8. 413. 

Eine ſolche Beſchreibung ift an denjenigen Orten, mo ſich der Anges 

ſchuldigte aufgehalten hat, oder wo die ihm zur Laft gelegten ftrafbaren 

Handlungen begangen wurden, durch Edict öffentlich bekannt zu machen. 

In diefem Edicte ift der Eigenthümer aufzuforbern, daß er fid) binnen Jah 

reöfrift melde und fein Eigenthumsrecht nachweife, widrigens das bejchrie- 

bene Gut dem Angejchuldigten, bei dem ed gefunden worben, zurücdgeftellt 

werden würde *). 

$. 414. 

Iſt das fremde Gut von folder Befchaffenheit, daß es ſich ohne Ge- 

fahr des Verderbniffes nicht durch ein Jahr aufbewahren läßt, oder wäre | 

*) Diefe Drohung ift nicht in vollem Ginflange mit ben Beftimmungen bes $. 4185. 
Märe zur Zeit ber Kundmachung bes Ebictes die Unrechtmäßigfeit des Befikes bes An- 
geſchuldigten bereits erwiefen (3. B. durch das Geflänbniß besfelben), der Eigenthü⸗ 

mer jener Gegenſtaͤnde aber noch unbefannt, fo if in dem Cdicte offenbar bie in bem 

zweiten Abfape bes 5. 415 enthaltene Rechtsfolge anzudrohen. 
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die Aufbewahrung mit Koften verbunden, fo hat der Staatsanwalt 

die Veräußerung desſelben durch öffentliche Verfteigerung bei dem Civilge⸗ 

richte einzuleiten. Der Kaufichilling ift bei vem Bezirks: Collegial- ober 

Landeögerichte zu erlegen. Zugleich ift eine umftändliche Befchreibung jedes 

verfauften Stüded unter Bemerfung des Käufers und des Kaufſchillinges 

den Acten beizulegen. 

$. 415. 

Wenn binnen der im $. 443 beftimmten Frift Niemand ein Recht auf 

die befchriebenen Gegenftände darthut, fo find diefelben oder der dafür ge: 

löste Kauffchilling dem Angefchuldigten auf fein Verlangen zurüdzuftellen, 

ed wäre denn biellnrechtmäßigfeit feines Befiges erwiefen worben. 

In diefem Falle find die befchriebenen Gegenftände nach Ablauf der im 

$. 413 beftimmten Friſt auf die in dem vorftehenden Paragraphe angeord- 

nete Weife zu veräußern und der Kauffchilling durch drei Jahre *) bei 

dem Bezirfs-Eollegial- oder Randesgerichte zu verwahren. Meldet fi auch 

während dieſer Frift Fein Eigenthümer jener Gegenftände, fo fällt der an 

deren Stelle getretene Geldbetrag dem Staate zu. 

*) Nach dem bisherigen Rechte fand der Heimfall folder Gegenſtaͤnde an ben Staat 
ober an den Patrimonialgerichtsheren erft nach Ablauf von dreißig Jahren flatt. (6.519 
St. ©. I. Th. und $. 1478 b. ©. 3.) 

ne — — — 



Neunzehntes Sanptftück. 

Bon dem Berfahren wider Abwefende 
und Slühtige. 

l. Berfabren gegen Abwefende oder Slüchtige 

während der Borunterfuhung. 

Am Wefentliden ftimmen die in den nachftehenden $$. 416 — 423 
enthaltenen Vorfchriften mit den Anordnungen des bisherigen öſterre i⸗ 

chiſchen Rechtes ($$. 482 — 489 St ©. I. Th.), fo wie mit jenen des 
baierifhen Strafgeſetzbuches von 1818 IT. Th. $$. 412 — 418, der 
würtembergifhen St. Pr. D. von 1843 $$. 164—175, der badi— 

[den St. Pr. DO. von 1815 $$. 311 — 315 und ded thüringifhen 

Entwurfes $$. 112--116 überein. 

$. 416. 

Wenn der Thäter eined Verbrechens oder Vergehens nicht befannt ift, 

oder nicht aufgefunden werden fann, fo muß doch die Erhebung der Be- 

Ihaffenheit der That mit der vorjchriftmäßigen Sorgfalt und Genanigfeit 
gepflogen werden. Das Verfahren ift in folchen Ballen erft, wenn feine 

Anhaltspuncte zu weiteren Nachforfchungen mehr vorhanden find, bis zur 

fünftigen Entdeckung oder Auffindung des Thäters einzuftellen ®,. 

$. 417. 

Wenn ein Abweſender, von dem es jedoch nicht wahrſcheinlich iſt, 

daß er flüchtig geworden ſei, eines Verbrechens ober Vergehens beſchuldigt 

*) Bergl 9. 111, wornach es klar iſt, daß dieſe Einſtellung von dem Staatsanwalte 
und Unterſuchungsrichter einverſtaͤndlich verfügt werden kann, ohne daß es eines Bes 

ſchluſſes bes Bezirks⸗Collegialgerichtes bedarf. 
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wird, und die Bedingungen zu einem Vorführungsbefehle nad) $. 186 nicht 

vorhanden find, fo ift nur die Erforfchung feines Aufenthaltes einzuleiten 

und erft, wenn er nach deſſen Ermittlung auf die an ihn ergangene Borla- 

dung nicht erfcheint, find die in dem folgenden Paragraphe bezeichneten 

Maßregeln wider ihn anzuwenden. 

$. 418. 

Iſt von dem Befchuldigten den Umftänden nach anzunehmen, daß er 

bie Flucht ergriffen habe, oder wird ein Abwefender eines Verbrechens oder 

Bergehens unter Umſtaͤnden befcehuldigt, welche nach $. 186 deſſen Vorfüh- 

rung rechtfertigen würden, fo haben fich die mit der Erforjchung und Ber: 

folgung der Verbrechen und Vergeben beauftragten Behörden zur Habhaft- 

werbung bed Befchuldigten nad; Umftänden der Hausfuchung, der Erſuch⸗ 

fhreiben an andere Behörden, in deren Bezirfe er anzutreffen fein dürfte, 

ber gerichtlichen Nacheile oder der Steckbriefe zu bedienen. 

R 

8. 449. 

Laͤßt ſich hoffen, einen flüchtig gewordenen Verdaͤchtigen durch Rad: 

eile zu erreichen, fo find der Unterfuhungsrichter, und in brin- 

genden Fallen Die Bezirfögerichte und Polizeibehörden verpflichtet, den- 

felben durch Diener, welche mit offenen Beglaubigungsfchreiben zu verfehen 

find, verfolgen zu laſſen. Sie find dabei nicht auf ihren Bezirf befchränft, 

fondern können dieſe Verfolgung bis an die Graͤnzen des öfterreichifchen 

Staates ausdehnen. Alle Gerichte und Poltzeibehörden find den Nacheilen- 

pen beizuftehen verpflichtet. 

$. 420. 

Sterfdriefe Dürfen gegen Flüchtige und gegen ſolche Abweſende, deren 

Aufenthaltsort unbefannt ift, nur dann erlaffen werben, wenn biefelben 

des Verbrechend oder Vergehens Dringend verdächtig erfcheinen. In 

der Regel fteht die Ausfertigung von Stedbriefen dem Bezirks— 

Collegialgerichte über Antrag des Unterfuchungsrichters, in brin- 

genden Ballen aber dem Letzteren allein oder auch den Bezirksge— 

ridhten und dem Staatsanwalte zu. 

Die flecfbriefliche Verfolgung ift ein für den Verfolgten fo nachtheiliger 

Unterfuchungsfchritt, daß das Geſetz diefelbe in der Regel an einen Befchluß 

bes Bezirks. Gollegialgerichtes, daß der flüchtige oder abweſende Angefchuldigte 

eines beftimmten Verbrechens oder Vergebene dringend verbächtig 
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($. 2230) fei, bindet. Da jedoch fehr Häufig die wichtigften Momente, den 
Fluͤchtigen za ereifen oder des Abweſenden habhaft zu werben, verloren gehen 
Fönnten, bevor ein folcher Beſchluß gefaßt worden, geftattet das Gefeg in 
dringenden Ballen die Ausfertigung von Stecfbriefen nicht nur dem Unterfu: 

chungsrichter allein, fondern auch den Bezirksgerichten, infofern diefelben in 

Gemaͤßheit der $S.97 und 98 anftatt des zuftändigen Bezirfd-Collegialgerich: 

tes einfchreiten , und felbft dem Staatsanwalte, da derfelbe ohnehin nach 

$.187 zur Erlaffung von Verwahrungs⸗ und Vorführungsbefehlen ermäch: 
tigt iſ. Den Sicherheitöbehörden dagegen, feien diefelben Staats- oder Ge⸗ 

meindebehörbn, räumt das Gefeß diefes wicht ige Necht nicht ein. — Die 

Ausfertigunge von Steckbriefen findet jedoch nur in dem erfahren wegen 

Verbrehen und Vergehen, keineswegs aber auch wegen Llebertretungen 

($. 448 Ziffer 2) ſtatt. 
g. 421. 

In jedem Stedbriefe ift das Verbrechen ober Vergehen, deſſen ver 

Angefhuldigte verdächtig geworben ift, zu benennen, feine Perſon fo 

genau als möglich zu befchreiben und das an alle Gerichts, und Polizei- 

behörden gerichtete Erfuchen um vorläufige Feſtnehmung und Einliefes 

tung desſelben beizufügen. Die Stedbriefe find auf das fhleunigfte allen 

Bezirksgerichten und Polizeibehörben desſelben Kronlandes und durch diefe 

allen Gemeindevorftehern mitzutheilen*). Nach Erfordernis ift deren Kund⸗ 

mahung aud) in anderen Kronländern durch die Staatsanwälte der Lan⸗ 

beögerichte oder nach Umſtaͤnden durch die öffentlichen Blätter zu veranlaffen. 

$. 422. 

Einem abwefenden oder flüchtigen Angefchuldigten, welcher fich gegen . 

ſicheres Geleit vor dem Gerichte ftellen zu wollen bereit erflärt, kann 
diefes GSeleit von dem Juftiz-Minifterium nach eingeholtem Gur- 

achten des Generalprocuratord an dem Oberlandesgerichte, in beffen 

Sprengel das unterfuchende Gericht fich befindet, allenfalls gegen Sicher⸗ 

*) In der Regel find die Steckbriefe zur Druclegung und Verbreitung an bie nächft- 
gelegene Bezirkehauptmannfchaft, an deren Sitze fich eine Druckerei befindet, oder an 
die nächfigelegene Iandesfürftliche Polizeibirection (Stabthauptmannfchaft) einzufenden, 
In dieſen Fällen erfolgt die Drudlegung und Verbreitung ber Steckbriefe auf Koften 
der Bolizeiverwaltung. In dringenden Bällen dagegen ſteht es dem Gerichte ober ber 
Staatsanwalifchaft zu, unmittelbar ſelbſt die Drucklegung und Verbreitung auf dem 
ſchnellſten Wege zu bewirken. Geſchieht dies, fo fallen die Koften ber Juſtizverwal⸗ 
tung zur Laſt. 

= 



heitsleiftung, mit ber Wirkung ertbeilt werben, baß der Angefchulbigte 

bis zur Verkündung eines Erfentniffes auf Verfegung in den Anklageftand 

von der Haft befreit bleiben fol. 

8. 423. 

Das fichere Geleit äußert feine Wirkung nur in Beziehung auf das 

Verbreihen oder Vergeben, in Anfehung befien es ertheilt if. Es verliert 

feine Wirfung, wenn der Angefchuldigte auf eine an ihn ergangene Bor- 

ladung ohne genügende Rechtfertigung ausbleibt, wenn er Anftalten zur 

Flucht macht, wenn er fid) der Fortfeßung der Unterfuchung durch die 

Flucht oder durch Verbergen feines Aufenthaltes entzieht, oder wenn er Be 

dingungen nicht erfüllt, unter welchen ihm das fichere Geleit ertheilt worden if. 

1. Berfahren gegen Abwefende und Ylüchtige 

nach dem Schluffe der Borunterfudhung. 

8. 424. 

Wenn der Angeſchuldigte noch am Schluffe der Vorunterſuchung im 

Auslande oder unbefannten Aufenthaltes ift, fo befchließt das Bezirks⸗-Col⸗ 

legialgericht oder die Anflagefammer, wenn aus der Vorunterſuchung 

genügende Gründe hervorgegangen find, um die Verſetzung des Ange 

fhuldigten in den Anflageftand zu rechtfertigen, diefe Verſetzung des⸗ 

felben in den Anklageſtand. Zugleich ift, fo ojt davon irgend ein Erfolg 

zu erwarten ift, diefer Beichluß in Form eines Stedbriefed zu 

veröffentlihen. Im Uebrigen aber hat tie Sache bis zur Betretung des 

Angefehuldigten auf fich zu beruhen, ed wäre denn, daß die Ausliefes 

rung tes im Auslande befindlichen Angefchuldigten in Gemäßheit der be- 

ftehenden Staatöverträge erwirft werden könnte. In biefem Yalle bat 

fih das Gericht durch den Generalprocurator am Oberlan— 

dDesgerichte an die ausländifche Strafgerichtsbehörbde, in deren Bezirk 

fi der Angeflagte befindet, zu wenden. Sollten der Auslieferung Schwie⸗ 

rigfeiten entgegengefegt werben, fo ift wegen deren Behebung an das 

Juſtizminiſterium zu berichten. 

Die öſterreichiſche Geſetzgebung hat bisher ($$. 490—499 St. ©. 

1. Th.) das Edictalverfahren gegen abweſende und flüchtige Angefchuldigte 
nur ausnahmsweife zugelaflen, wenn das Verbrechen großes Auffehen er: 

regt hatte oder die gänzliche Straflofigkeit des flüchtigen Beſchuldigten 
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weitere nachrheilige Folgen beforgen ließ, und menn zugleich weber der 
Thatbeftand, noch die Perfon des Thaͤters einem Zweifel unterlag. Als 
Regel galt dagegen der Erundſatz, daß zwar die Thatbeftandserhebung 
mit aller Sorgfalt zu pflegen und alle geſehlichen Mittel, eines ſolchen 
flüchtigen Verbrecher6 Habhaft zu werden, anzuwenden feien, daß jedoch das 
eigentliche Eriminalverfahren, fo weit es auf bie ordentliche Verurtheilung 
gerichtet ift, Bid zur Anhaltung des Befchuldigten auf fi zu beru- 
ben habe. | 

Das Öfterreichifhe Recht unterfchied fich hierdurch weſentlich von dem 
franzöf if hen Rechte, welches das Contumacial» oder Ungehorſamsverfah⸗ 
ren gegen abweſende oder fluͤchtige Angeklagte in einer ſehr großen Ausdeh⸗ 
nung zulaͤßt. Nach dem Code d'instruction eriminelle (art. 146, 149,186, 
187) wird in Faͤllen von Polizeiübertretungen fowohl, als von Vergehen ge: 
gen den gehörig vorgelabenen Beſchuldigten, auch wenn er nicht erfcheint, in 
der gewöhnlichen Form verfahren und das Urtheil gefällt. Hat der Verur- 
theilte gegen dieſes Erkenntniß weder Einſprache Copposition), noch das 
Rechtsmittel ber Berufung eingelegt, fo wird dasſelbe rechtskräftig und ift 
fobann mit einem über Erfcheinen des Angeklagten in contrabicterifcher Form 
erfafienen Erfenntniffe von gleicher Wirkung. Viel wichtiger und firenger 
find jedoch die Beftimmungen des franzöfifchen Rechtes (Code art. 465— 478) 
über das eigentliche Contumacialverfahren wegen der vor die Affifen gehöri⸗ 
gen Verbrechen (erimes). Wenn die Anklagekammer die Verſetzung eines 
Angeſchuldigten in den Anklageſtand ausgeſprochen hat und dieſer wegen ſeiner 
Abweſenheit nicht verhaftet werden kann, oder ſich nicht binnen 10 Tagen, 
nachdem das Verweiſungserkenntniß in ſeine Wohnung zugeſtellt worden, 
ſelbſt ſtellt, oder wenn er nach dieſem Erkenntniſſe entwichen iſt, erlaͤßt der 
Vorſitzende des Schwurgerichtshofes zur Einleitung des Ungehorſamsverfah⸗ 
rens eine oͤffentliche Vorladung des Angeklagten mit dem Beiſatze ‚daß er 
ſich binnen 10 Tagen zu ſtellen habe, widrigens er als Empörer gegen das 
Geſetz (rebelle à la loi) erklärt, von der Ausübung aller Staatsbürgerrechte 
ſuspendirt, fein Vermögen fequeftrire und das Gontumacialverfahren gegen 
ihn eröffnet werden würde. Nach fruchtlofem Ablauf der zehntägigen Friſt 
wird von dem Schwurgerichtshofe ohne Zuziehung von Geſchwornen zur Ab⸗ 
urtheifung in contumaciam geſchritten. Fur den Angeklagten wird Fein Ver⸗ 
theidiger oder Bevollmaͤchtigter zugelaflen. Nur, wenn er fi in der unbe⸗ 
dingten Unmöglichkeit zu erfcheinen befindet, oder wenn er fih außer dem 
Continentalgebiete bed Staates aufhält, Dürfen feine Verwandten oder Sreunde 
die Gründe zur Rechtfertigung feines Ausbleibens für ihn geltend machen . 
Werden diefelben al6 genügend erkannt, fo beſtimmt der ©erichtshof eine neue 
Brift, während welcher das Verfahren wider den Angeklagten und die Ber 
ſchlagnahme feines ermbgene ausgeſetzt wird. Findet aber der Gerichtshof 

44 4 O6 4 
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durch jene Gründe das Ausbleiben bed Angeklagten nicht gerechtfertigt, fo 
erkennt er ohne Mitwirkung von Gefchwornen und ohne alles Beweisverfah: 

ren auf Grundlage ded Berweiiungserkenntniffed und der die gefeßmäßige 

Ladung darthuenden Actenftücfe über die Anklage. Zeugenvernehmungen fin: 
den hie flatt; wohl aber geftatter die Praris die Vorlefung der Zeugenausfagen 

der Worunterfuhung. Wird der Angeklagte verurtheilt, fo wird das Urtheil 

binnen 8 Tagen durch den Nachrichter an einen Schandpfahl geheftet, das 
Vermögen bes Ungeklagten, wie das eined Abmwefenden, verwaltet (fequeftrirt) 

und nad Ablauf von 5 uhren ben gefeglichen Erben desfelben eingeantwor: 

tet. Der Angeklagte kann gegen ein ſolches Urtheil Feine Nichtigkeitöbefchwerde 

ergreifen. Wenn er ſich jedoch innerhalb der gefeglichen Strafverjährungsfrilt 
freiwillig vor Gericht ftellt oder vor Ablauf diefer Friſt ergriffen wird, tritt 

das Contumacialurtheil von Rechtswegen außer Wirkfamkeit und es ijt ein 

neues ordentliches Strafverfahren gegen denfelben unter Zuziehung von Ge: 

fhwornen einzuleiten. Nach Ablauf der gefeglichen Werjährungsfrift aber Fann 

der Zuftand des bürgerlichen Todes nicht mehr aufgehoben werden ®). Das 

frangöfifche Necht ifl demnach ungemein hart, indem es niche nur ſchon wäh: 

rend der Vorladung des Abweſenden die Befchlagnahme feined Vermögens 

verfügt, fondern aud eine offenbar zu kurze Vorladungsfriſt anorbnet, den 
Abweſenden des Vortheiles, von Gefchmornen gerichtet zu werden, beraubt 

und in der Regel den Abweſenden als geftändig betrachtet. 
Deilen ungeachtet find diefe Beftimmungen im Wefentlichen in die mei: 

ften dem franzöfifchen Rechte nachgebildeten Geſetzbücher übergegangen, ins⸗ 
befondere in die Sefegbücher von Briehenland, Parma, Neapel 

und mit einigen Milderungen in die neueren Gefeße von Baiern (vom 

10. November 1818 $$. 275—296), Würtemberg ($$. 235—256), 
Helfen: Darmftadt ($S$. 213—240) und Naffau ($$. 202— 229). 

Die öfterreihifhe Gefeßgebung dagegen z0g ed vor, den Grundiag 
des Strafgefeßbuches von 1803, wornah in der Regel Eein Inge 

borfansverfahren ftattfinden, fondern dieſes nur ausnahmsweiſe bei be 

fonderd wichtigen oder Aufiehen erregenden Merörechen eingeleitet wer: 

den fol, beizubehalten, indem die Erfahrung der Ießten 45 Jahre nicht 

den geringften Anlaß bot, von diefem Grundfage abzuweichen. Es wurde 

daher im $- 424 als Negel aufgeftellt, daß dad Verfahren wider einen 

Abwelenden oder Flüchtigen bis zu deffen DVerfegung in den AnElageftand 

fortzufegen fei, dann aber, fofern nicht der Ball eined an eine auslaͤndiſche 

*) Vergl. hierüber Morim, diclionnaire du droit criminel p. 205—208; Rauter, 

trait& du droit criminel il. Vol. p. 513—519;5 Daniels, Grundſaͤtze des rhein. 

und franzöf. Strafverfahrene S. 243 — 247; Höchfter, Lehrbuch bes framzöf- 

Strafproceſſes S. 467 — 476. 
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Regierung zu: ftellenden Auslieferungsbegehrens ermtritt, did zur Betretung 
des in den Anklageftand Verſetzten auf ſich zu beruhen habe. Eben fo 

war bei der Feſtſetzung des Ungehorſamsverfahrens felbft dag Streben 
dahin gerichtet, alle unndthigen Härten des franzöfifchen Rechtes zu ver- 
meiden. Die Beftimmungen hierüber find in Dem folgenden Abſchnitte enthalten. 

I. Ungehorſamsverfahren gegen Abwefende und 

Fluͤchtige. 

Das Geſetz unterſcheidet in Beziehung auf das Ungehorſamsverfahren 

gegen Abweſende und Flüchtige, welche eines Verbrechens oder Vergehens be⸗ 

ſchuldigt find, zwei Hauptfälle: a) wenn dem Angeklagten die Ladung zur 
Hauptverhandlung noch gehörig zugeftellt werden Eonnte, und b) wenn diefe 

Zuftellung wegen Abweſenheit ded Angeklagten nicht mehr möglich war. Im 
erften Galle ($. 431) ift, wenn der Angeklagte bei der Hauptverhandlung 

nicht erfcheint, und wenn er nicht fogleich durch einen Vorführungsbefehl vor 

das erfennende Gericht geftellt werden kann, in der Regel ohne Unterfchied, 
ob es fih um ein Verbrechen oder Vergehen handelt, die Hauptverhandlung 

in Abweſenheit des Angeklagten vorzunehmen und daß lirtheil zu fällen. Erach⸗ 
tet jedoch das Gericht aus befonderen Gründen die Vertagung der Haupt: 

verhbandlung für nöthig, um den Ungeflagten wo möglich perſönlich vor Ge⸗ 
richt zu ftellen, fo bat es die Verhaftung des audgebliebenen Ungeklagten zu 

verfügen. Kann biefe wegen der Entfernung des Angeklagten nicht mehr vor⸗ 

genommen werden, fo ift der Anklaͤger berechtigt, die Einleitung des Edic⸗ 

talverfahrens gegen den Angeklagten bei dem Vezirfs:Collegialgerichte oder 
bei dem Schwurgerichtöhofe zu begehren ($. 482). — Im zweiten Balle 

dagegen, wenn dem Angeklagten die Vorladung zur Hauptverhandlung nicht 

mehr zugeftellt werben konnte, fei es, daß derfelbe ſchon während der ganzen 
Vorunterfuchung abwefend oder flüchtig war (6. 425), oder daß er fich erſt 

während ber lnterfuchung entfernt hat (8. 430), ift in der Kegel zwar das 

Berweifungserkenntniß zu fehöpfen und in Form eined Steckbriefes zu veröffent: 

lichen, allein im Uebrigen Hat das Verfahren bis zur Betretung des Ange» 

Flagten auf fich zu beruhen. Mur, wenn es fi in einem folden Falle um 

ein vor dad Gefchwornengericht gehöriges Verbrechen oder Vergehen handelt 

und der Generalprocurator am DOberlandesgerichte wegen bed Aufſehens, das 

fie erregte, die Einleitung bed Ungehorſamsverfahrens ausdruͤcklich begehrt, 

ift die Öffentliche Vorladung des Angeklagten (das Edictalverfahren) zu vers 

anlaſſen. 
8. 426. 

Rur, wenn die Anklagekammer bie Verweiſung des abweſenden 

oder flüchtigen Angeklagten, deſſen Aufenthaltsort unbekannt oder im 
44* 
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Auslande if, vor das Gefhwornengeridt außgefprochen hat, 

amd der Generalprocurator am Oberlanpeögerichte wegen der Wichtigfeit 

der That oder wegen des Aufſehens, das fie erregte, Ausdrücklich die 

Einlettung des Ungehorfamsveifahrens begehrt, hat die Anflagefammer 

zugleich dieſs Berfahren mittelft öffentlicher Borladung einzuleiten. 

$. 426. 

Die öffentliche Vorladung muß bei fonftiger Richtigkeit 

enthalten: 

a) den Bor: und Zunamen, das Alter, den Wohnort, Stand ober 

Gewerbe des Angefchuldigten, foweit dies Alles befannt if; 

b) die Bezeichnung des Verbrechens oder Vergehend mit den bie Bat: 

tung und Art | desfelben beftimmenden Umftänden ; 

c) die Aufforderung an den Angeſchuldigten, binnen einer angemehenen 

Friſt, welche auf-wenigftens drei Monate feftzufegen it, bei 

dem Landesgerichte, wo das Gefchwornengericht gehalten werben fell, 

zu exfcheinen und fid) wegen der ihm zur Laft gelegten That zu ver: 

antworten, wibrigens gegen ihn ald einen Ungehorfamen nach dem 

Geſetze verfahren und die Verhandlung und Urtheilsfaͤllung in fer 

ner Abweſenheit erfolgen werde. 

$. A27. 

Diefe öffentliche Vorladung ift an dem Sige des Schwurgerichtshofes 

und des Interfuchungsrichters, fo wie an dem Wohnorte ober Teplen 

Aufenthaltsorte des Angeklagten anzufchlagen und in dem Amtsblatte des 

Kronlandes dreimal einzufchalten. Nach Umftänden kann aud) deren Eins 

[haltung in andere in⸗ und ausländifhe Blätter verfügt werden. Außer: 

dem ift dieſe Vorladung dem etwa befannten Bevollmächtigten des Ange: 

Hagten, feinem Bormunde oder Ehegatten oder einem feiner nahen Ber: 

wandten befonders zu eröffnen. Diefe Perſonen Fönnen einen Berthei« 

diger für den Angeklagten aufftellen und unter Anführung der Gründe, 

welche ven Angeflagten zu erfcheinen verhindern, darauf antragen, daß 

vorläufig mit dem weiteren Verfahren eingehalten werbe, worüber das 

Landesgericht zu entfcheiden Kat. 



6. A2B. 

Iſt der Angeklagte innerhalb der im $. 426 beſtimmten Friſt nicht 
erichienen, fo wirb in der nächften Schwurgerichtöfigung zur Haupt- 

verhandlung gefrhritten. Dem Angeklagten ift, falls nidyt er felbft oder . 

die im $. A27 erwaͤhnten Perfonen einen Vertheidiger aufgeftellt haben, 

ein folder von Amtswegen zu beftellen. 

Nach der Anklagefchrift find diejenigen Actenftüde zu verlefen, welche 

die Beobachtung der in den 88. A25 bis 427 vorgefchriebenen Foͤrmlichkei⸗ 

ten darthun. Findet der Gerichtshof, daß die geſetzlichen Körmlichkeiten 

nicht gehörig beobachtet worden find, fo hebt er das biäherige Verfahren 

auf, und verordnet, daß dasſelbe von dem erften geſetzwidrigen Acte an 

wiederholt werde. 

Iſt fein gegründeter Anftand gegen die Form des Verfahrens erho⸗ 

ben worden, fo ift das Beweisverfahren nach den im fünfzehnten Haupt- 

ftüde ertheilten Borfchriften auszuführen. Es erfolgt fohin nad) Anhörung 

des Staatsanwaltes und des Vertheidigerd der Ausſpruch der Gew 

ſchwornen und die Urtheilsfällung durch den Schwurgerichtshof. 

$. 429. 

Gegen das Urtheil fteht fowohl dem Staatsanwalt ald dem Vertheibt- 

ger des Angeflagten innerhalb der im $. 354 feftgefegten Friſten die Nich— 

tigfeitsbefchwerde zu. Wird der Angeklagte verurtheilt, fo ift das 

Urtheil an venfelben Orten und auf diefelbe Art, wie die Edictallabung, 

öffentlich befannt zu machen. Sobald es in Rechtskraft erwachſen 

ift, wird ed, fo weit dies in Abwefenhrit des Angeklagten möglich tft, 

ſogleich vollſtrectt. 

$. 430. 

Die in den 88. A25 bis 429 enthaltenen Vorſchriften finden auch 

auf denjenigen Anmwenbung, welcher ſich erfi während ber Unterfudmng 

entfernt hat, infoferne ihm bie Ladung zur Hauptverhbandfung 

nicht mehr zugeftellt werben konnte. 

$. A81. 

AR dem Angefchuldigten Die Borladung zur Hauptverhand⸗ 

lung noch gehörig zugeftellt worden, er aber bei ver Hauptver⸗ 
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handlung, ohne nad) $.258 eine Vertagung erwirkt zu haben, nicht er: 

fchienen, und kann er nit fofort durd) einen Vorführungsbefehl vor 

das Berirkd-Kollegialgericht oder Schwurgericht geftellt werben, fo iſt Die 

Hanptverhandlung in feiner Abwefenpeit vorzunehmen und das Urtheil zu 

. fällen, es wäre denn, daß dad Gericht über Antrag bed Staatsanwaltes 

oder von Amtswegen aus befonderen Gründen die Bertagung der Haupt: 

verhandlung für nöthig erachtet, in welchen Falle jederzeit bie Berhal- 

tung des Angeflagten zu verfügen ift. 

$. 432. 

Iſt die Verhandlung im alle des vorhergehenden Paragraphes in 

Abweſenheit des Angeklagten vorgenommen worden, fo wird ihm das Ur— 

theil durch den Unterfuchungsrichter eröffnet, und kann Dies wegen feiner 

Entfernung nicht mehr geichehen , fo ift dasfelbe auf die im $. 429 vorge 

fchriebene Art öffentlich Fund zu machen, 

Kann in Fällen des vorhergehenden ‘Paragraphes die von tem Ge— 

richte befchloffene Verhaftung ded Angeklagten wegen deſſen Entfernung 

nicht vollzogen werden, fo fteht e8 dem Staatsanwalt frei, die öffent: 

liche Borladung des Angeflagten und das weitere in den 88. 426 bis 429 

vorgezeichnete Verfahren gegen venfelben zu beantragen. Bei Verbrechen 

oder Vergehen, welche vor das Bezirfs-Gollegialgericht gehören, Fann bie 

im 8. 426 unter c erwähnte Friſt biß auf vierzehn Tage abgefürzt 

werben. 

In dem im zweiten Abfage diefes $. bezeichneten Falle ſteht es dem 

Staatsanwalte am Vezirfs:Collegialgerichte, wenn es fi um ein vor dieſes 
Gericht geheriges Verbrechen oder Vergehen handelt, außerdem aber, wenn 

es fi nämlich um eine vor dad ©efchiwornengericht gehörige ſtrafbare That 

handelt, dem Staatsanwalte an dem Landesgerichte zu, die Einleitung des 

Edictalverfahrend gegen den abmwefenden oder flüchtigen Angeflagten zu bean» 

tragen. Wird diefes Verfahren wegen einer vor das Bezirks-⸗Collegialgericht 
gehörigen That veranlaft, fo Fann nicht nur die in dem Edicte feſtzuſetzende 

Friſt bis auf 14 Tage herabgefept werden, fondern die Natur der Sache 

und der wefentliche Unterſchied zwiſchen dem jtändigen Bezirks⸗Collegialgerichte 

und dem nur zeitweife zufammentretenden Schwurgerichtöhofe bringen es mit 
fih , daß in einem folden alle die Aufforderung an den Angeklagten ($. 426 

lib c) dahin zu fielen iſt, dafi er bei der auf eine angemeflene Friſt von we- 

nigſtens 14 Zogen angukireumenden und auf einen beffimmten Tag 
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feftzufeßenden Hauptverhandlung vor dem VBezirks:Collegiglgerichte zu erfchei: 
nen und ſich wegen der ihm zur Laſt gelegten That zu verantworten habe, wi⸗ 

drigens gegen ihn ald einen Ungehorfamen nach dem Gefeße verfahren und die 

Verhandlung und Urtheilsfällung in feiner Abwefenheit werbe gepflogen werben. 

IV. Verfahren, wenn der Abwefende oder Flüch— 

tige nach Fällung des Eontumacial-Urtheiles fi 

ftellt, oder betreten wird. 

$. 433. 

Auch wenn das Urtheil nach Vorfchrift der 88. 429 und 432 öffentlich 

befannt gemacht wurde, ift dasjelbe dem Verurtheilten, wenn er in ber 

Folge betreten wird, oder fich freiwillig ftelt, noch befonders zu ver- 

fünden und demfelben befannt zu geben, daß es ihm frei flehe, bin- 

nen drei Tagen die Einleitung eines neuen ordentlichen Verfah— 

rens anzufuchen, wibrigend er die wider ihn erfannte Strafe anzutre: 

ten hätte. 

$. 434. 

Das Anfuhen um Einleitung eines neuen ordentlichen Verfahrens 

it nach 8. 397 zu behandeln. Demfelben ijt jedoch nur dann ftattzugeben, 

wenn ber Berurtheilte nachweifen kann, daß er wegenKranfheit oder anderer 

unabweislicher Hinverniffe bei der Hauptverbandlung nicht erfcheinen 

fonnte, oder wenn er zur Zeit feiner Entfernung noch nicht ald An- 

gejchuldigter vernommen war umd zugleich wahrjcheinlich ift, daß er 

von der gegen ihn eingeleiteten Unterſuchung erft nad) feiner Verurthei— 

lung Kenntniß erhalten habe, oder wenn die Bedingungen des $. 395 

vorhanden ſind. 

$. A435. 

Wird dem Anfuchen um Einleitung eines neuen Verfahrend ftattgeges 

ben, fo ift in ven Fällen des 8. 434 unter Aufrehthaltung des 

Berweifungserfenntniffes ſogleich eine neue Hauptverhandlung 

anzuordnen, in allen übrigen Fällen aber ift nach der Vorfchrift des 

6. 398 vorzugehen. Durch das neue Urtheil wird das früher erlaſſene außer 

Wirffamkeit gefegt, doch fallen dem Angellagten jederzeit die durch fein 

früheres Nichterfcheinen veranlaßten Koften zur Laſt. 



$. 436. 

Durch das Nichterfcheinen eines Angeklagten und das dadurch ver- 

anlaßte Ungehorfamdverfahren darf das Verfahren gegen die anweſenden 

Mitangeklagten nicht verzögert werden. Werben in folchen Faͤllen Gegen: 

fände, die zur Ueberweiſung der Angeklagten dienen fönnen, an die Eigen- 

thümer zurüdgeftellt, fo faun biefen die Verpflichtung auferlegt werben, 

bie Ueberführungsftüde auf Begehren wieder beizubringen. Zugleich it 

eine genaue Befchreibung der zurüdgeftellten Gegenftände zu den Acten 

zu bringen. 



Ziwanzigftes Sanptitiück. 
Bon dem Verfahren vor den Vezirksge— 
eihten und in den der Gemeindepolizei 

vorbehaltenen Webertretungsfällen. 

Ale Sefeßgebungen haben die Nothwendigkeit gefühlt, für Die geringeren 
Sefegesübertretungen ein einfachered Verfahren anzuordnen, welches nicht 

felten nach der Analogie des Civilproceffes ſummariſches Verfahren genannt 
wurde. Nicht nur würde bei ſolchen geringfügigen Gefegedübertretungen ber 

Zeit- und Koftenaufwand, welchen die Beibehaltung aller Formen des ordents 

lichen Strafverfahrens herbeiführen müßte, mit der Größe der möglicher Weife 

zu verhängenden Strafen in feinem Verhältniffe ſtehen und den Staatsſchatz 

in einer nicht zu rechtfertigenden Weiſe befaften, fondern in der Regel ift 
ed fogar im Intereſſe des Angefchuldigten felbft gelegen, dab bei einfachen 

Vebertretungen jede Weitläufigkeit vermieden und das Strafverfahren mit 

möglichfter Vefchleunigung feiner Erledigung zugeführt werde. Diefe Betrach⸗ 
tungen haben fchon in ber biöherigen öfterreichifchen Geſetzgebung volle 

©eltung erlangt, indem durch das Strafgeſetzbuch von 1808 II. Th. für die 

ſchweren Polizeiübertretungen ein eigenes, in vielfacher Beziehung einfacheres 
und kuͤrzeres Verfahren, als für die Griminalgerichte, vorgefchrieben wurde. 

Demfelben Bedbürfniffe fucht die neue Strafproceßorbnung in biefem Haupt⸗ 
ftäcke zu entfprechen , ohne im Allgemeinen die Principien aufzugeben, auf 

welchen das neue Strafverfahren überhaupt beruht. 

Nach dem Vorgange aller fremden Legislationen *) läßt die öfterreichifche 

Geſetzgebung das Verfahren wegenllebertretungen,d. i. wegen der in bem 

*) In England findet das fummarifche Verfahren (summary conviction) pur bem Fries 

densrichter,, in London vor dem Polizeirichter (police-magistrate), ale Einzelrichtern 

ſtatt. — Nach dem franzdfifchen Rechte (Code d’instruction crim. arl. 187— 178) 

ſteht die Gerichtebarkeit, über die einfachen Polizeiübertretungen teils ben Friedenorich⸗ 

tern, theils den Gemeindevorſtehern (maires) zu. An ben Orten, an welchen Meiebens 
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Art. X. der Einführungsverorbnung vom 17. Zänner 1850 (f. oben S. 56) 
aufgezählten ftrafbaren Handlungen, immer nur vor Einzelrichtern, und 

zwar rückfichtlih aller nicht der Gemeindepolizei vorbehaltenen Lebertretungs: 

fälle vor den Bezirksgerichten ($. 9 ) ftatt finden. Selbft bei den Bezirksge 
richten erfter Claſſe, welche collegialiſch organifirt find, wird die Gerichte: 

barkeit in Betreff der Llebertretungen für den diefen Gerichten als Einzel⸗Be⸗ 

un — — — 

richter ihren Sitz haben, üben fie ausſchließend bie Gerichtsbarkeit über alle Polizei— 
übertrefungen aus; in anderen Gemeinden dagegen haben die Gemeindevorſteher dieſe 
Gerichtöbarfeit über Uebertretungen, welche in dem Umfung ihrer Gemeinden von Ber: 

fonen begangen worden find, welche entweber auf frifcher That ertappt wurden ober 

in ber Gemeinde ihren gewöhnlichen Aufenthalt Haben, oder welche dort auweſend fint, 
wenn auch die Zeugen dort anwefend find, und wenn ber Befchädigte eine beftimmte 

Entſchaͤdigungsfumme von höchftene 15 Franken fordert. Alle übrigen Uebertretungen 

gehören zur Gerichtsbarkeit der Zriebensrichter , welchen auch einzelne beftimmte Fälle, 

3. B Berbalinjurien, Forftfrevel, das Ankündigen und Verkaufen von Schriften ober 
bildlichen Darftellungen unflttlichen Inhaltes und dgl., ausfchließend vorbehalten find 

— Der Friedensrichter übt die Gerichtsbarfeit als Einzelrichter aus, wobei ber Greffier 

das Protocoll führt. Die ftaatsanwaltfchaftlichen Functionen werden an Orten, wo eigene 

Polizeicomnifjäre beftchen,, von biefen, an anderen Orten von dem Bürgermeifter ober 

deſſen Stellvertreter verfehen. — Bel dem Bürgermeifter oder Gemeinbevorfteher wer: 

den bie flaatsanwaltfchaftlichen Functionen von dem Stellvertreter desſelben (adjoint), 

und wenn biefer den Bürgermeifter als PBolizeirichter vertritt, durch ein Mitglie bes 

Gemeinderathes verfehen. — In ähnlicher Weife tft auch in ber preußiſchen Ber: 
orbnung vom 3. Jänner 1849 65. 27—37 und 161 —177 das Berfahren wegen Ber: 

gehen und wegen einfacher Polizetühertretungen geregelt. Bei den letzteren läßt das 
preußifche Geſetz felhit dad Mandatverfahren zu. Beruht nämlid die Anklage 

wegen eines Polizelvergehens auf ber Anzeige eines Beamten ober einer Wache, melde 

bie That aus eigener amtlicher Wahrnehmung beftätigen, und wird ber Angeſchuldigte nicht 

fogleich dem Polizeirichter vorgeführt, fo febt Lebterer auf Grund ber Anlage die Strafe 

feſt und macht fie dem Angefihuldigten unter Angabe ber Befchaffenheit des Vergehene, der 

Zeit und des Ortes der Verübung besfelben, des Beamten, welcher das Vergehen anges 

zeigt hat, und der angewenbeten Strafvorfchrift mit em Bedeuten befannt, daß er, wenn 

er fich durch dieſe Straffeſtſetzung beſchwert finden follte, zur Ausführung feiner Verthei⸗ 

digung fich in einem fogleich in der Verfügung, und zwar mindeftens auf 10 Tage hinauf, 

zu beftimmenden Termine vor den Polizeirichter zu ftellen,im Falſe feines Nichterſcheinens 

in biefem Termine aber die Vollſtreckung der Strafe zu gewärtigen habe. Erfcheint ver Ange: 

fchuldigte an dem beftimmten Gerichtstage, fo ift das ordentliche polizeigerichtliche Berfabren 

gegen ihn einzuleiten. Erfcheint er nicht, fo wird nach Ablauf einer 10tägigen Friſt, inner: 

halb welcher der Angefchuldigte eine Ausbleibensrechtfertigung überreichen und auf Re: 

Ritution antragen kann, zur Vollſtreckung der Strafe gefchritten. — Beftimmungen 

ähnlicher Art enthalten auch die badiſche St. Pr. D. von 1845 55.170, 171, das 

kurheſſiſche Gefeb vom 31. October 1848 $$. 200 - 228 und bie braunſch we i⸗ 

gifhe St. Pr. O. 99. 70-81. — Vergl. au den thüringiſchen Gntwurf 

65. 348-349. Ä 
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zirlsgerichten zugewieſenen engeren Sprengel von ben burch ben Vorſteher de3 
Bezirks-Collegialgerichted dazu beftimmten Beamten ald Einzelrichtern aus: 
geübt ($. 10). Die Regulirung der Gemeindepolizei rückfichtlich des Umfan: 

ges der dahin gehörigen ftrafbaren Handlungen ift biöher noch nicht erfolgt. 

Eben fo fehlt ed zur Zeit auch noch an Beftimmungen über das Verfahren, 

welches in den ber Gemeindepoligei zugewiefenen Uebertretungsfällen zu beob⸗ 
achten fein wird. ES ift jedoch ſchon jeßt nach den in den Bemeindeverfaflungen 

mehrerer großen Städte enthaltenen Beftimmungen vorauszufehen, daß in 

Beziehung auf den Umfang der Gemeindepolizei zwifchen großen und Eleinen 
Gemeinden, fo wie zwifchen Gemeinden, in welchen Staatd-Sicherheitsbehor- 
ben beftehen oder nicht, ein wefentlicher Unterfchied gemacht werden wird. 

l. Staatdanwaltidaft bei den Bezirksgerichten. 

8. 437. 

Bei den vor die Bezirksgerichtegehörigen Uebertretungen, welche ei— 

ner Unterfuchung oder Beftrafung von Amtswegen unterliegen, wer- 

ben die Berrichtungen der Staatsanwaltichaft an Orten, wo ſich eigene 

Bolizeibehörden befinden, durch die vom Generalprocurator am Oberlan⸗ 

besgerichte*) zu bezeichnenden Polizei Commiſſaäre, an anderen Or— 

ten durch den Semeindevorfteher over deſſen Stellvertreter ausgeübt. 

Sie find dabei dem Staatsanwalte an dem Bezirfs-Collegialgerichte, in 

beffen Bezirke fie fi) befinden, untergeorpnet, haben deſſen Weiſun⸗ 

gen zu befolgen und demfelben alle Monate einen Ausweis über die von 

ihnen verfolgten Webertretungen und den Erfolg derfelben vorzulegen. Dies 

fer Staatsanwalt ift aud) befugt, ſich bei den vor dad Bezirfögericht ge, 

hörigen Unterſuchungen und Verhandlungen felbft zu betheiligen. 

Ueber die von mehreren Behörden geftellte Anfrage, ob unter den Ger 

meindevorftehern, welche nach $. 437 der &t. Pr. O. zu den Verrichtungen 

der Staatdanmwaltichaft bei den Bezirks Einzelgerichten in Uebertretungsfällen 

berufen find, die Vorfteher ſämmtlicher im Sprengel des Bezirfägerich- 

tes gelegenen Gemeinden zu verftehen feien, hat bad Minifterium der Juſtiz 
im Einvernehmen mit dem Minifterium des Innern dur die Verordnung 

vom 22. Juli 1850 3. 301 des R. G. Blattes zu erklären beiunden, daß 

die MVerrichtungen der Staatsanwaltfchaft in llebertretungsfällen an jenen 

Drten, wo fi Eeine Staatd:Polizeibehörde befindet, ftets der Gemeindevor⸗ 

*) Und zwar nach $. 30 des organiſchen Geſetzes für die Staatsanwalifchaft vom 10. 

Juli 1850 nach vorläufig mit dem Statthalter getroffenem Ginverftändnifie: 
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fteher am ige des betreffenden Bezirks⸗Einzelngerichtes oder beffen Stellver⸗ 
treter zu beforgen habe, ohne Unterfchieb, ob die Uebertretung an biefem ober 

einem anderen Drte begangen wurde , und 0b der Uebertreter biefer oder einer 

anderen Gemeinde ded Gerichtsbezirkes angehört. | 
Die mit den Zunctionen der Staatsanwaltichaft bei den Bezirksgerich 

ten betrauten Polizeicommiffäre und &emeindevorfteher find den Staatsan⸗ 

wälten bei den Bezirks:Collegiafgerichten, in deren Sprengel fie ſich befinden, 
eben fo untergeordnet, wie diefe dem Öeneralprocurator. Sie haben daher 

nicht nur monatlich, und zwar nach dem im Anhange mitgetheilten Erlaſſe des 

Auftizminifteriums vom 22. Juli 18503. 302 des R. ©. Blattes, Tangftens 

bis zum 8. jedes Monates, einen Ausweis über dic an fie gelangten Anzeigen 
von ftrafbaren Handlungen und die darüber von ihnen getroffenen Verfügun⸗ 
gen dem Staatdanwalte an dem Bezirfö-Collegialgerichte vorzulegen, fondern 
auch in wichtigeren oder zweifelhaften Ballen an denfelben zu berichten und den 

von demfelben erhaltenen Weifungen oter Belehrungen Folge zu leiften. Im 
Uebrigen finden alle Beftimmungen ber St. Pr. DO. über die Pflichten und 
Nefugniffe der Staatsanwälte, über das Verhaͤltniß berfelben zu den Gerich⸗ 

ten und über die Mothwendigkeit ihrer Zugiehung bei der Verhandlung vor 
dem erfennenden Richter, fo weit nicht in diefem Hauptſtücke beſondere Be 

flimmungen (5. B. über die Art ihrer Antragftellung ($. 447), über die Nic: 

betheiligung derfelben an dem Verfahren wegen Uebertretungen, die nicht von 

Amtswegen verfolge werden, ($. 438) u. dgl. enthalten find, auch auf bie 

nach $. 437 mit ben Verrihtungen der Staatsanwaltfchaft bei den Bezirks: 

gerichten beauftragten Perſonen ihre volle Anwendung. Insbeſondere gilt 

dies von dem im $. 90 aufgeftellten Grundſatze, daß der Richter in ber Re: 

gel ein Strafverfahren wegen einer von Amtswegen zu verfolgenden ſtraf⸗ 

baren Handlung nur in Folge eines dahin zielenden Antrages des Staatkan 
waltes einzuleiten habe, 

1. Privatanklage, 

6. 438. 

Bel Uebertretungen, welche nur auf Verlangen eines Betheiligten 

unterfucht und beftraft werden *), ift die Mitwirkung der Staatsanwalt» 

ſchaft gänzlich ausgeſchloſſen. Diefelben fönnen nur dur den 

Betheiligten al8 Privatankläger verfolgt werben, welchem babei 

bie Befugniffe des Staatsanwaltes, jedoch unter der im $. 404 enthalte 

nen Befchränfung, zuſtehen. 

.) ich oben Seite 66. 
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$. 439. 

Ft jemand. durch eine Uebertretung befchädigt worden, fo fteht ed 

ihm frei, wenn der nad) 8, 437 zu den Verrichtungen der Staatsaumalt- 

fchaft berufene Beamte die Verfolgung der Uebertretung verweigert, biefelbe 

mit allen Rechten eines Privatanklägers felbft zu verfolgen. 

11. Verfahren vorden Bezirfsgerichten. 

$. 440. 

Hält das Bezirkögericht dafür, Daß es nicht zuftändig fei, weil die 

Sache vor das Bezirfd-Collegialgericht oder vor das Schwurgericht gehöre, 

fo hat e8 dies dem Staatsanwalte am Bezirfs-Bollegialgerichte oder dem 

Privatkläger befannt zu geben. DVerweifet aber das Bezirks-Collegialge⸗ 

richt oder Die Anklagefammer die Sache wieder an das Bezirfögericht zu- 

rüd, fo fann lebtered fie nicht weiter wegen Unzuftändigfeit von ſich ab- 

weifen. *) 

$. 441. 

Bei ebertretungen findet eine förmliche Borunter- 

ſuchung nicht Statt. Es bevarf weder einer Anflagefchrift noch einer 

Verfegung in den Anklageftand, fondern nur eines allgemeinen An 

trages des Staatdanwalted oder Privatanflägerd auf gefepliche Beitra- 

fung. Diefer Antrag fann fchriftlich oder mündlich angebracht werben, und 

vertritt die Stelle der Anklage. 

Die von der Natur des Verfahrens in Lebertretungsfällen geforderte 
Vereinfachung ber Procedur mußte vor Allem darauf hinführen, in Fällen 
diefer Art die von der St. Pr. D. bei dem Merfahren wegen Verbrechen und 

Vergehen ftreng feftgehaltene fcharfe Trennung zwiſchen Vorunterfuchung 
und Hauptverhandlung, fo wie die Vorfchrift eines der Iegteren vorausgehen« 

den, die Zuläffigkeit der Anklage ausfprechenden gerichtlichen Erfenntniffes 

ganz fallen zu laflen. In dem Verfahren vor den Vezirbögerichten bedarf es 

daher nur zur Einleitung desfelben eines allgemeinen Antrages des mit den 

Verrihtungen der Staatsanwaltfchaft Beauftragten oder des Privatklägers, 
Wenn auch vor der eigentlichen Verhandlung Erhebungen zu pflegen find, fo 

bilden diefelben doch Feine förmlihe Vorunterfuhung. Es gibt jedoch auch 
Fälle, in welchen gar Beine Erhebungen nöthig find, fondern das ganze Ver 

*) Bexgl, bie 56. 230 und 331. 
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fahren in der vor bem erfennenden Richter zu pflegenten Verhandlung befteht 
($. 442), und ed ift im Intereſſe der Vefchleunigung der Strafrechtöpflege 

zu wünfchen, daß bie Bezirfsrichter von dem ihnen durch das Gefeß einge: 
räumten Nechte der unverzüglichen Verhandlung und Urtheilsfällung fo viel 

als möglich Gebrauch machen, 

$. 442. 

Wird dem Richter zugleich mit der Anklage der Angeklagte vorge 

führt , und gefteht derfelbe die ihm zur Laſt gelegte Uebertretung , oder er: 

fheinen der Ankläger und der Angeklagte zugleich vor dem Richter und 

find alle Beweismittel für die Anklage und Vertheidigung zur Hand, fo 

fann der Bezirfsrichter fogleich die Verhandlung vornehmen und dad 

Urtheil fällen. Erachtet e8 aber der Bezirfsrichter für zwedmäßig, vorlän: 

fig noch einige Erhebungen zu pflegen, fo ift nach Vornahme derfelben 

ein Tag zur Hauptverhandlung feftzufegen. Dasfelbe findet Statt, wenn 

der Angeflagte nicht freiwillig erfchienen ift oder nicht fogleich vorgeführt 

werden Fann. 

$. 443. 

Bei allen vorläufigen Erhebungen hat der Bezirförichter im Allge⸗ 

meinen die für die Unterfuchungsrichter bei ven Bezirks-Collegialgerichten 

ertheilten Vorfchriften zu beobachten, jedoch unter nachitehenden Bejchrän- 

fungen : 

4. Die vorläufige Feftnehmung des Angefchulvigten zum Behufe der 

Vorführung findet nur in den im $. 186 unter a und b erwähnten Fällen 

Statt. 

2. Die Ausfertigung von Stedbriefen ift unzulaffig. 

3. Die Unterfuchungshaft kann nur in den Fällen Des 6. 191, c ver- 

hängt werben. 

4. Die Durchſuchung von Bapieren dritter Perfonen und die Be 

fhlagnahme oder Eröffnung von Briefen ift wegen bloßer Webertretungen 

nicht geftattet. 

5. Gerichtszeugen find bei Feiner Unterſuchungshandlung erforderlid. 

6. Wenn Sachverftändige zu einem Augenfcheine beizuziehen find, jo 

genügt die Berufung eines Einzigen. 
7. Die Führung eines Protocolles iſt nur bei foldhen Erhebungen 

erforberlich, welche zum Beweiſe bei der Hauptverhandfung gebraucht und 
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in derſelben nicht wienerholt werden ſollen. In anderen Fallen genügt bie 

kurze Aufzeichnung des wejentlichen Inhalte der von den vernommenen 

Perfonen gemachten Ausjagen durch den Protocollführer oder auch durch 

den en Richter felbft. 

Lie Beigebung eined DVertheidigerd von Amtswegen finder nie⸗ 

mals 

S. 444. 

Die Beeidigung der Zeugen findet in Uebertretungsfaͤllen nur dann 

Statt, wenn es fih um die Heberweifung eines Idugnenden 

Befhuldigten handelt. Bei Uebertretungen, welche hochſtens achttaͤgi⸗ 

gen Arreft oder eine Geloftrafe von fünfzig Gulden nach ſich ziehen, fleht 

es jelbft, wenn der Befchuldigte überwiefen werden muß, dem Richter frei, 

fi anftatt des Eides der Zeugen mit einem Handfchlag derfelben zu be— 

gnügen. Beamte und beeidete Diener der öffentlichen Gewalt, welche eine 

Ausfage über Thatfachen oder Umftänve ablegen, die fie in Ausübung 

ihres Amtes wahrgenommen haben, find ald Zeugen in Uebertretungs: 

fällen nur unter Erinnerung anihren Dienfteid zu vernehmen. 

Die im Schlußfage des $. 444 enthaltene Beftimmung ift indbefondere 
. auf die Mitglieder der Gendd’armerie anzuwenden, wie died aus der im An⸗ 

bange mitgetheilten Verordnung des Zuftizminifteriums vom 26. September 

1850 3. 367 des R. ©. Blattes hervorgeht. Die Vorfchrift des $. 44 des 

organiichen Geſetzes für die Gensd’armerie vom 18. Jänner 1850, wornach 

das Zeugniß eined Gensd'armen in Dienfted-Ungelegenheiten, wenn er es mit 

Berufung auf feinen Dienſteid beftätige, über die bezeugten Thatumftände 

volle Glaubwürdigkeit hat, findet daher nur in dem Verfahren wegen Ueber⸗ 

tretungen Anwendung. 

8. 448. 

Kann die Verhandlung eines Uebertretungsfalles nicht nach $. 442 

fogleich nach Anbringung der Anklage ftattfinden, fo ift der Angeklagte, 

falls er nicht verhaftet ift, zur Hauptverhandlung durch einen ſchriftli— 

hen Befehl vorzuladen, welcher die wefentlichften Thatfachen der ihm 

zur Laſt gelegten Mebertretung und die Aufforderung enthalten muß, zur 

feftgefegten Stunbe zu erfcheinen und die zu feiner Vertheidigung dienen⸗ 

ven Beweismittel mitzubringen oder dem Richter fo zeitlich anzuzeigen, daß 

fie zur Hauptverhandlung noch herbeigefchafft werden koͤnnen. Zugleich If 
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die Warnung beizufügen, daß im Falle ſeines Ausbleibens dennoch mit 

der Verhandlung und Urtheildfällung vorgegangen werden würde. 

$. 446. 

. Die Vorladung ift in der Regel fo einzurichten, daß dem Angeflag- 

ten von der Zuftellung derfelben nad) Abrechnung der Zeit, die er benöthigt, 

um fih an den Ort des Gerichte zu verfügen, bis zur Hauptverhand- 

lung ein Zeitraum von wenigftend vier und zwanzig Stunden 

frei bleibt. In dringenden Yällen aber, bei unbeveutenden Uebertretungen, 

und wenn ſich der Angeflagte an dem Orte ded Gerichtes befindet, kann 

diefe Frift audy abgekürzt werden. Nur auf Grund befcheinigter erheblicher 

Hinderniffe fann dem Antrage des Angeklagten auf Bertagung ber Ber: 

handlung flattgegeben werben. 

$. 447. 

Die Hauptverhandlung vor dem Bezirförichter ift öffentlich bei 

fonftiger Nichtigkeit, jedoch unter den in den 88. 260 bie 263 ent- 

haltenen Befchränfungen. Der zu den Verrichtungen der Staatsantwaltidaft 

berufene Beamte trägt die Anklage vor. Der Angeklagte wird darüber ver 

nommen und die Beweife werben vorgeführt. Hierauf werden der Staats: 

anwalt oder der Privatanfläger und der Befchädigte mit ihren Anträgen 

und der Angefchuldigte und deſſen etwaiger Vertheidiger mit ihrer Antwort 

gehört, und fohin das Urtheil von dem Bezirksrichter gefaͤllt und ſammt 

den Gründen, worauf es ſich ſtützt, verkündet. Der Bezirksrichter iſt be⸗ 

fugt, nach geſchloſſener Verhandlung die Faͤllung des Urtheiles, jedoch 

laͤngſtens bis auf den darauf folgenden Tag auszuſetzen. Im Uebrigen 

haben die für die Hauptverhandlung bei den Bezirks⸗Collegialgerichten er⸗ 

theilten Vorfchriften dem Bezirksrichter ale Leitfaden zu dienen. Der An- 

Eläger ftellt jedoch feinen Antrag nicht auf eine beftimmte Strafe, fon 

dern nur überhaupt auf Anwendung des Geſetzes. 

Die gefegliche Beftimmung, daß in lebertretungsfällen der Anklaͤger ſei⸗ 

nen Antrag nicht auf eine beftimmte Strafe, fondern nur überhaupt auf An: 
wendung des Geſetzes ftellen ſoll, hat allerdings ihren Hauptgrund in der 

Befchaffenheit derjenigen Perfonen, welchen in den meiften Sällen die ſtaats⸗ 

anmwaltfchaftlichen Verrichtungen bei den Bezirksgerichten obliegen, indem bei 
©emeindevorftehern nur felten eine fo genaue Befeßesfenntnig vorausgefegt 

werden kann, wie fie zur Stellung beftimmter Strafanträge nöthig waͤre. 
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Deffenungeadhtet glaube ich bei dem Flaren Wortlaute bes Geſetzes, daß dieſe 
Beſtimmung auch dann anzuwenden ift, wenn fi ein Staatsanwalt am 

Bezirks⸗Collegial⸗ oder Qandesgerichte bei einer vor einem Bezirksgerichte an- 
hängigen Verhandlung betheiligt. — Iſt der Angeklagte nicht verhaftet, fo 

braucht er bei der Hauptverhandlung nicht perfänlich zu erfcheinen, fondern er 
kann auch einen mit einer befonderen (d. i. für diefe fpeciele Verhandlung 

ausgeftellten) Vollmacht verfehenen Machthaber an feiner Statt vor Gericht 

erfcheinen laffen ($. 448). Es verfteht fich jedoch von felbft, daß das Gericht, 

wenn ed die perfönliche Anweſenheit des Angefchuldigten zur Erforfchung der 
Wahrheit für nothwendig hält, die Verhandlung vertagen und das perfänliche 
Erfcheinen des Angeklagten verfügen Fann. 

8. 448. 

Wenn der Angeklagte der gehörig erfolgten Vorladung ungeachtet 

zur Hauptverhandlung nicht erfcheint, fo iſt nach Ablauf der zu feinem 

Erfcheinen beſtimmten Stunde das Verfahren zu beginnen. Die Bewelfe 

werden aufgenommen und nad) Anhörung bed Anklägerd und des etwa 

für den Angeklagten aufgetretenen Bertheibigers, der fich mit einer befon- 

deren Vollmacht desfelben auszuweiſen hat, wird das Urtheil gefällt 

und verfündet. Eine ämtliche Abfchrift des Urtheiles ift demausgebliebe- 

nen Angeflagten zuzuftellen. Ebenfo iſt zu verfahren, wenn der Angeklagte 

zwar erfcheint, aber ſich über die Anklage zu erflären verweigert. 

8. 449. 

Ueber jede ſolche Verhandlung iſt bei ſonſtiger Nichtigkeit 

durch einen beeideten Schriftführer ein Protocoll aufzunehmen, welches 

den weſentlichen Juhalt der Erklaͤrungen des Anklaͤgers, des Angeklagten 

und der Zeugen enthalten muß, und in welchem zugleich das Urtheil ſammt 

deſſen Gründen niederzuſchreiben iſt ). Der Richter und der Schriftführer 
haben dieſes Protocol zu unterzeichnen. 

*) Das amtliche Formular eines ſolchen Brotocolles lautet: 

Protocoll 

vom 19. October 1850, 

aufgenommen bei bem k. k. Bezirkegerichte zu Kirchberg, über bie öffentliche Verhandlung 
bezüglich der dem Mathias Fuchs zur Laſt liegenden Uebertretung bes Diebſtahles 

Gegenwärtige. 

Der k. k. Bezirkorichter Mayer. Der Angeſchuldigte Mathias Fuch s6. 
Der beeidete Protocollführer Hickel. Die Beſchaͤdigte Regina Theimer. 

Der Gemeindevorſteher Joſeph Auracher. Der Gened'arme Leopold Wagner, 

Würth, Straſproceb. 45 
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IV. Rechtsmittel gegen Urtheile der Bezirks— 
gerichte. 

Das dfterreihifche Geſetz unterfcheidet in Beziehung auf die gegen 
Urtheile der Bezirkögerichte zuläffigen Nechtsmittel nad dem Worgange bei 

Nm 10 12 Uhr Bormittage erſchien der Gensd'arme Leopold Wagner, umb führte 
ben Mathias Fuchs vor das Bericht, weil derſelbe fo eben am Markiplape einen Diet 
Rahl begangen habe. Zugleich erfchien die Schufterswitwe Frau Regina Theimer von 
bier , und brachte nach vorläufiger Erinnerung zur Angabe der Wahrheit Folgendes an: 

Sie Habe zur Marktzeit ihren Stanb neben der Thüre des Braunfweinladens des 
MofesMeifel, und zwar gehe ihr Berfaufätifch zur Hälfte in das Thor des Dem Branni- 
weinhänbler gehörigen Durchhanfes. Während fie eben mit einem Runden im Gejpräck 
geweien,, habe fie im Innern des Durchhaufes rufen gehört: „Gin Dieb! ein Dieb! 
Öieriiber Habe fte einen Blick auf Ihren Yerkaufsftand geworfen und fogleich bemerkt, baf 

ein Paͤckchen mit Frauenſchuhen, welches ihr Lehrjunge wenige Augenblicke vorher in ein 
Tuch eingebunden gebracht, und das einen Werth von 3 fl. Eonv. Münze hatte, verſchwun⸗ 
ben war. Zugleich habe fie gefehen, daß der Hausknecht Jacob Thörer einen Mann mr: 

folgte, der auf der entgegengefebten Geile des Durchhanfes eiligſten Schrittes in die 
Duergaffe einbog. Sie wiſſe daher nur anzugeben, daß diefer Mann einen grauen Man: 
tel trug , wie derjenige ift, mit welchem der antvefende Mathias Fuchs befleidet fei, un 

baß er diefelbe Größe wie diefer hatte. Wenn ihr das Packthen mit den Schuhen, das fie 
ſelbſt nicht in den Händen des & u ch 8 gefehen, zurückgeſtellt werbe, erleide fie feinen Schaben. 

Bierüber wurde der vorgeführte Mathias Fuchs vernommen , welcher Folgendes 

anbradhte: 

Er heiße Mathias Fuchs, fei 47 Jahre alt, zu Megelsborf geboren , katholiſcher 
Religion, ledig, Taglöhner , noch nie in einer gerichtlichen Unterfuchung oder Strafe ges 
wefen , er könne weder leſen noch fehreiben. Er habe feinen Diebfluhl begangen , fondern 
fei vom Marktpfage durch das Meiſel'ſche Durchhaus gegangen, um in wie Duergaffe zu 
fommen , wohin ihn sin Befannter beftellt hätte. Plöplich Gabe er hinter fich den Ruf: 
„ein Dieb!? vernommen und zugleich einen Knecht auf fich ſtürzen gefehen. Unwillfir: 

lich habe er zu laufen angefangen, und fei in der an die Onergaffe anftependen Nengafe 

von dem anmefenben Gens'darmen aufgehalten worden, ohne baß er etwas Unrechtes bei 

ſich gehabt oder verfchuldet hätte. 
Hierauf wurde der Gensd'arme Leopold Wagner nach vorläufiger Erinnerung an 

feinen Dienfteid vernommen. Derfelbe gab im Wefentlichen an, er habe in ber Menyante, 

in ber er ſich eben befunden, plöplich das Geſchrei: „Aufhalten! Aufbalten!» gehört, 
welches won ber Duergaffe herzufommen ſchien; er fei Daher raſch gegen die Quergaffe 

zugefchritten unb habe, an der Ecke berfelben angelangt, ben Mathias Fuchs ihm entge: 
genlaufen und an der Seite des Fuchs etwas Weißes zu Boden fallen gefehen, welches 
der Hansknecht Thörer aufbob, und das ſich fpäter ale das Tuch mit den Schuhen aut: 

wies, Er habe den Fuchs daher fogleich feſtgenommen. 
Der Angeflagte verblich deſſen ungeachtet bei feiner Behauptung, er wiffe nichts von 
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franzöſiſchen Rechtes (Code d’instruction erim. art. 150, 151 unb 
172—178) zwifchen Urtheilen, welche in Gemäßheit des $. 448 Über Aus⸗ 

Schuhen in einem Tuche und babe nichts fallen Tafien. Als ihm das von dem Gensd'ar⸗ 

men mitgebrashte Päckchen mit Schuhen, welches bie Regtun Theimer als ihr Eigen» 
tum erfannte, vorgewiefen wurbe , erklärte er, basfelbe fei ihm ganz unbefannt. In dem 
Paͤckchen befanden fich bei deſſen Eröffnung ein Paar neue und drei Paar ältere Frauen⸗ 
ſchuhe. Der inzwifchen vorgeladene Hausfnecht Jacob Thörer gab nach vorläufiger Erin⸗ 
nerung zur Angabe der Wahrheit an: 

Er fei eben aus dem Keller heraufgefommen und habe in dem Thorgange an dem 
Stande der Schufterin Theimer ben anwefenden Befchulbigten flehen gefehen und bes 

merkt , daß berfelbe etwas Weißes unter feinen Mantel ſchob und eiligft gegen die anbere 

Seite des Haufes fortging. Er Habe daher gerufen: „Ein Dieb! ein Dieb !», fei ihm 
nachgelaufen und habe ihn dort das Päckchen wegwerfen gefehen, Iehteres aufgehoben und 

bem Gensd'armen, der ben Dieb an ber Ede der Neugaffe aufhielt, übergeben. Das ihm 
vorgewiefene Päcchen erkannte er als dasſelbe, welches er aufgehoben. 

Da der Angefhuldigte auch jetzt noch bei feinem Läugnen verblieb, wurben Regina 
Theimer und Iacob Thörer heeibet. 

Der Bemeindevorfteher Auracher trug auf Anwendung bes Geſetzes gegen ben 
Angeklagten an, worauf leßterer nichts Neues zu erwiedern mußte, 

Die Verhandlung wurde demnach um 11%, Uhr gefchlofien, und von bem Herrn 
Bezirksrichter nachſtehendes Urtheil verfünbet: 

Mathias Fuchs, 27 Jahre alt, Tebiger Taglöhner, ans Regelsdorf, ift der Ueber⸗ 
tretung des Diebflahles durch Entwenbung eines der Frau Regina Theimer gehörigen 

Packchens mit Schuhen im Wertbe von 3 fl. C. M. fchuldig, und wird deßhalb nach dem 
66.151 St. G. J. Th. und 210 und 212 St. G. II. Th. in Erwägung, daß der Befchäbigten 
ihr Gigenthum vollftändig zurüdgeftellt wurde, zu einmonatlichem firengem Arrefte und 
nach $. 461 der St. Br. D. zum Erſatze der Koften bes Strafverfahrens verurtheilt. 

Der Regina Theimer wird das ihr entwendete Päckchen fogleich zurückgeſtellt. 

®ründe 

Mathias Fuchs if von einem beeideten und vollfommen glanbwürdigen Zeugen 
gejehen worden, als er etwas von dem DBerkaufstifche der Regina Theimer wegnahm 

und fich damit entfernte. Er hat fih auf ven Ruf: „ein Dieb!” ohne andere Beranlafs 

fung, als das Schulpbervußtfein, auf die Flucht begeben und aufbiejer Das entwendete Päd: 
ben ein Baar Hundert Schritte von dem Drte, wo biefes Päckchen geftohlen worden, 

nad} der Ausfage von zwei Zeugen weggeworfen. &s ift daher unzweifelhaft, baß er dies 

ſes Päckchen eriwenvet habe. Seine That begründet na din 95.151 St. &. 1. Th. und 

210 und 212 &t. ©. 11, Th. bie Hebertretung des Diebſtahles, und bie Sirafe iſt nad 
$. 210 auszumeffen. Die übrigen Verfügungen des Urtheiles beruhen auf den 66. 406 und 
461 der St. Pr, O. 

Hierauf wurde Mathias Fuchs von dem Bezirksrichter über das ihm nach 9. 461 
der St. Pr. O. zuftchende Rechtsmittel der Berufung belehrt, und fohin in das Ges 

fängnig abgeführt, das Päckchen aber der Regina Theimer zurudgeftelll. 

Gefchloffen und gefertigt um 11%, Uhr Vormittags. 

Mayer m. P., Bezirksrichter. 

Sidel m. p., Schriftführer, 

45* 
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bleiben des Angeklagten unb ſolchen, weiche über Erfcheinen desſe lben ergan- 
gen find, und läßt gegen erftere das Rechtsmittel des Einfpruches (oppo⸗ 
sition), gegen leßtere Dagegen das Nechtsmittel ber Berufung zu. Der Ein- 

fpruch unterfcheidet fich von der Berufung mefentlih dadurch, daß derſelbe 

nur eine Ausbleibensrechtfertigung enchält, fomit im Kalle feiner Zulaflung 

eine neuerlihe Verhandlung der Sache vor dem Bezirfsgerichte, welches das 

erfte Erfenntniß gefällt hatte, zur Folge hat. — Iſt der Angeklagte bei der 

Hauptverhandlung zwar nicht perfänlich, aber durch einen gehörig bevollmäd: 

tigten Machthaber erſchienen, fo hat er das Recht, gegen das Erkenntniß des 

Bezirksgerichtes fegleih die Berufung zu ergreifen, indem in einem ſolchen 
alle das angefochtene Urtheil nicht ald ein über Ausbleiben ded Angeklagten 

erlaffenes betrachtet werden kann. 

8. 450. 

Gegen ein in Gemäßheit des $. 448 über Ausbleiben des An- 

"gellagten erlaffenes Uetheil kann der Angeklagte binnen acht Ta- 

gen von Zuftellung desſelben bei dem erfennenden Bezirfögerichte Ein- 

fpruch erheben, wenn er nachweijet, daß ihm die Borladung nicht ge: 

hörig augeftellt , oder Daß er durch ein unabwendbares Hinderniß vom Er 

fheinen abgehalten worden iſt. Der Bezirksrichter hat über ein foldyes Ge⸗ 

ſuch nad) vorläufiger Vernehmung des Anflägers zu erkennen. Berwirft 

er dasfelbe, fo fteht dem Angeklagten das Rechtsmittel der Beſchwerde— 

führung an das Landesgericht binnen drei Tagen zu. Derſelbe ift in 

dieſem Falle bereihtigt, mit diefem Rechtsmittel eventuell für den Ball 

der Berwerfung besfelben die Berufung zu verbinden, rüdfichtlich wel⸗ 

cher nach den Beftimmungen des $. A514 zu verfahren ift. 

Findet der Bezirfsrichter oder in Folge der ebenermähnten Beſchwerde 

das Landesgericht den Einfprud) gegründet, fo ift eine neuerliche Verhand— 

lung der Sache vor dem Bezirfögerichte anzuordnen, bei welcher, wenn 

der Angeflagte erfcheint, die Sache fo verhandelt wird, wie e8 im $. 447 

vorgefihrteben ift. Erfcheint der Augeflagte bei diefer zweiten Verhandlung 

wieber nicht, fo ift der Einſpruch als nicht erfolgt und das Urtheil als 

rechtskräftig anzufehen. 
$. A51. 

Gegen andere Urtheile des Bezirkögerichtes findet dad Rechtsmittel 

der Berufung an das Landesgericht Statt. *) Dasfelbe kann aus Nich 

*) Mir erfcheint biefer Rechtszug vom Bezirfögerichte an das Landesgericht ale fehr unzwed⸗ 

mäßig. Einerfeite ift es gewiß Aberflüffig, aber Faͤlle von fo geringer Bebeutung im zwei⸗ 
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tigfeitögränden nur wegen Unzuſtaͤndigkeit des erfennenden Gerich⸗ 

teö, wegen Verlegung dec in den 88. 82, 120, 1459, 460, 178, 447 

und 449 vorgefchriebenen Förmlichkeiten des Verfahrens, oder wegen uns 

richtiger Auslegung oder Anwendung des Gefeges (6. 352, g bis k) er» 

griffen werden. Die Berufung ift bei dem Bezirfögerichte anzumelden, und 

es gelten von derfelben die in den 88. 375 bis 387 ertheilten Vorfchriften. 

Doch darf der Anfläger gegen ein freifprechendes Erfenniniß des Be⸗ 

zirksgerichtes die Berufung nur aus Nichtigkeitsgründen ergreifen. Die 

Entlaffung des Angefchuldigten aus der Haft wird badurd in Feinem Falle 

aufgefchoben. Die nochmalige Vernehmung von Zeugen oder Sadwerftän- 

digen vor dem Landeögerichte findet nur über ausprüdliches Begeh— 

ren des Staatsanmwaltes, des PBrivatbetheiligten oder des Angeklagten 

Statt. Die in dem $. 378 beftimmte Frift ift in Uebertretungsfällen auf 

acht Tage und bie in dem 8. 379 anberaumte Zrift auf drei Tage herab» 

jufeßen. 

Der Zwed des Geſetzes, dad Verfahren vor den Bezirksgerichten fo 

viel als möglich zu vereinfachen, mußte dahin führen, die Nichtigkeits— 

gründe bei demfelben weſentlich zu befchränfen. Es kann daher ein Urtheil 

eines Bezirksgerichtes wegen einer Uebertretung aus Nichtigkeitsgruͤnden nur 

in folgenden Faͤllen angefochten werden: 

1. wegen Unzuftändigfeit bes erkennenden Gerichte, indem dieſe 

in dem Verfahren vor den Vezirkögerichten der Natur der Sache nach nicht 

durch eine gegen ein Zwifchenerkenntniß im Taufe des Verfahrens gerichtete 

Befchwerde geltend gemadt werden kann; 

2. wegen Außeradhtlaflung oder Verlegung weſ ent lich er Förmlichkeiten 

des Verfahreus. Als ſolche erklärt jedoch das Geſet ausdruͤcklich nur ſieben 

Vorſchriften, deren Verletzung als Nichtigkeitsgrund geltend gemacht werden 

kanu. Die Nichtigkeit tritt ſomit nur ein, a) wenn entweder ber erkennende 

Nichter oder der Protocolführer ungeachtet eines denfelben bekannt gewor⸗ 

— 

ter Inſtanz ein Collegium von & Richtern erkennen zu laſſen, anbererfeits ift es fehr 

toftfpielig, daß die Berufung an ein in ber Regel fo entferntes Gericht geleitet wird. 

Mir fchiene es das Befte zu fein, wenn bie Berufung von dem Cinzelbezirksgerichte 

an das Bezirks⸗Collegialgericht, zu deſſen Sprengel jenes Bezirksgericht gehoͤrt, und 

in jenen Faͤllen, in welchen das Bezirks⸗Collegialgericht nach 9. 10 als Einzelbezirko⸗ 

gericht erkannt hat, an das nächte Bezirls⸗Collegialgericht geleitet würde. Hierdurch 

würbe ber Vortheil erzielt, daß fich bie Berufungen mehr veriheilen würben, daß in 

ver Berufungsinflanz nur 3 Michter nölhig wären, und daß bie Berufungsbehörbe bem 

erſten Richter näher laͤge. 
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denen Ausfchließungsgrundes fich der Theilnahme an ber Verhandlung nicht 

enthalten bat ($- 82) ; h) wenn ein Sachverftändiger zugezogen wurde, wel 

cher in dem einzelnen Falle old Zeuge nicht hätte vernommen oder beeibet 

werden bürfen ($. 120); c) wenn Zeugen, deren Vernehmung nach 8. 159 

unterfagt ift, vernommen, oder d) wenn Zeugen, welde nad $. 160 ſich 

einer Ausfage zu entfchlagen berechtigt find, nicht vor ihrer Vernehmung an 

dieſe Rechtswohlthat erinnert worden find; e) wenn Zeugen, beren Beeidi⸗ 

gung nach $. 178 verboten ift, beeidet wurden; f) wenn die Hauptverband: 

lung gegen die Vorfchrift des $. 447 nicht Öffentlich abgehalten wurde; g) 

wenn über die Verhandlung Eein Protocol nach $. 449 geführt worben if. 

3. Wegen Verlegung oder unrichtiger Anwendung bed Geſetzes, in wel: 

cher Beziehung alle im $. 352 lit. g—k ertheilten Vorfchriften gelten. 

Die Berufung kann fowohl gegen freifprechende, ald auch gegen verur: 

theifende Urtheile des Bezirksgerichtes ergriffen werden, und zwar gegen er: 

ftere nach der ausdruͤcklichen Beſtimmung des $. 451 nur aus einem der eben 

bezeichneten Nichtigkeitsgruͤnde, gegen verurtheilegde Urtheile aber nad den 

$$. 451 und 375, wie dies auch bereitd von dem Caſſationshofe in feinem über 

die Nichtigkeitsfchiwerde des Yohann Rumdorfer am 9. October 1850 ge- 

fänten Erfenntniffe Cöfterr. Gerichtszeitung Nro. 12) anerkannt wurde, nicht 

bloß aus Nichtigkeitsgründen, fondern auch ſowohl wegen des Ausſpruches 

über die Schuld und Strafe, ald auch wegen der Entfheidung über etwaige 

privatrechtlihe Anſpruͤche und über die Proceßkoften. Wurde daher der An⸗ 

geklagte von dem Bezirkögerichte freigefprochen, fo kann der Ankläger, fei es 
der mit den Zunctionen der Staatdanmaltfchaft betraute Beamte, fei es ein 

SPrivatankläger, wenn Eeiner der gefeßlichen Nichtigkeitdgründe vorliegt, eine 
Berufung über bie That: oder Schuldfrage nicht ergreifen, weil das Geſetz 

in diefen Bällen kein neued Beweisverfahren vor dem Tandesgerichte zulaſſen 
wollte. Uebrigens hat felbft die auf Nichtigfeitögründen beruhende Ergreifung 
der Berufung gegen ein freifprehendes Merweifungserkenntniß niemals die 

Wirkung, daß daburd die Entlaffung des freigefprochenen Angefchuldigten 
aus der Haft aufgeichoben würde. 

$. A452. 

Gegen die Entfcheivung des Landesgerichtes findet nur die Nich— 

tigkeitsbeſchwerde an den Baffatioıshof unter den in den 88. 388 

bi8 390 enthaltenen Beitimmungen Statı. 

$. 453. 

Die Wiederaufnahme einer von dem Bezirfögerichte abgeführten 

und erledigten Unterſuchung findet gegen freifprechende Erlenntniſſe nur in 
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ben Faͤllen des 8. 393 und gegen verurtheilende Erkenntniſſe in den Faͤllen 
der 88. 395 und 396 unter Anwendung der ig den $8. 397 bis 399 enthal« 
tenen Anordnungen Statt. 

Die Wiederaufnahme des Verfahrens wegen einer Uebertretung findet 
daher, falld der Angeklagte verurcheilt werben iſt, zwar zum Vortheile bes- 
felben, keineswegs aber wegen neu hervorgefoinmener Erfhwerungsumftände 
($. 394) ftate. Eine Ausnahme von biefem Grundſatze tritt jedoch dann ein, 
wenn die That, wegen welcher der Angeflagte von dem Bezirksrichter verur⸗ 
theilt worden, entweder nach den neu bervorgelommenen Umſtänden und Bes 

weißmitteln ein Merbrechen bilder, das mit ſchwerem Kerker von wenigftens 
einjähriger Dauer belegt ift, oder wenn durch ein gerichtliches Strafurtheil 
erwiefen ift, daß der Angeklagte oder eine dritte Perfon, obfchon die That ein 
Verbrechen der eben bezeichneten Art bildet, durch Faͤlſchung, Falles Zeugniß, 
Beſtechung oder durch ein anderes Verbrechen bewirkt babe, daß die Verur- 
theilung nur wegen einer Webertretung erfolgte. In biefen zwei Faͤllen findet, 
die Wiederaufnahme bes Verfahrens nach $. 894 flatt. — Die Wieberauf- 

nahme des Verfahrens wegen einer Webertretung iſt bei dem Bezirksgerichte, 
welches das erjte Erkenntniß erfaffen bat, zu beantragen. Eine etwaige Be⸗ 

[werde gegen die von dem Bezirksgerichte hieräber erfolgte Entſcheidung ift 
an dad Landesgericht zu leiten. . 

V. Berfahren in den der Gemeinde-Polizei über 

laſſenen Uebertretungsfällen. 

$. ABA. 

Das Berfahren in den der Gemeinde⸗Polizei zugewieſenen Uebertre- 

lungsfaͤllen wird durch befondere Vorfchriften geregelt, 
r 
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Bon den Boflen des Strafverfahrens 

Die in dieſem Hauptſtücke enthaltenen Beſtimmungen haben durch bie 

mit der a. h. Entfchließung vom 15. Auguſt 1850 genehmigte und mit ber 

Verorbnung des Zuftizminifteriums vom 17. Auguſt 1850 3. 332 des R. ©. 

Blatted Eundgemachte Vorfchrift über die Koften des Strafverfahrens eine 

wefentliche Ergänzung und in manchen wichtigen Puncten eine Abänderung 

erhalten. Außerdem wurden zum Behufe der Ausführung ber eben erwähnten 

Vorfchrift über die Koften des Strafverfahrens durch einen an fämmtlide 

Dberlandesgerichte und Generalprocuratoren gerichteten Erlaß des Juſtizmi⸗ 

nifteriums von 14. September 1850 3. 11203 genauere Weifungen ertheilt, 

welche, fo wie die betreffenden Paragraphe der a. h. Entfchließung vom 

15. Yuguft 1850 an ben geeigneten Stellen eingefchaltet werden follen. 

I. Umfang der Koften des Strafverfahrene,. 

8. Abb. 

Zu den Koften des Strafverfahrend gehören außer den Urtheilstaren 

alle Auslagen, welde durch Vorladungen, durch Gebühren der Zeugen 

und Sachverſtaͤndigen, durch Reifen der in ver Vorunterfuchung befchäf- 

tigten Gerichtöperfonen veranlaßt werden, ferner die Koften des Unterhal- 

tes des Angefihuldigten während der Unterfuchungshaft und die Koften 

feiner Vertheidigung. 

Reifefoften und Diäten der Staatsanwälte, fo wie der bei ber Haupt- 
verhandlung einfchreitenden Gerichtöperfonen und Geſchwornen, ferner die. 
Koften der Vorführung, Bewachung und Transportirung des Angeſchul⸗ 
digten, ſo wie der Urtheilsvollſtreckung werden immer vom Staate getragen. 

Der 8. 1 der Vorſchrift über die Koſten des Strafverfahrens lautet: 
„Bu den Koften des Strafverfahreng werben gerechnet: 1) die Diäten und 
Reiſekoſten ber Staatsanwaͤlte; 2) die Diäten und Reifekoften der Gerichte: 



18 

perfonen in ber Vorunterſuchung und bei der Hauptverhandlung; 8) bie Neife- 

koften der Gefchwornen; 4) die Auslagen für Vorladungen; 5) die Gebuͤh⸗ 

ren für Zeugen; 6) die ©ebühren der Sachverftändigen und Dolmetfcer ; 

7) die Koften ber Vorführung, Bewachung und Zransportirung des Unger 
fuldigten ; 8) der Unterhalt des Angefchuldigten während ber Unterſuchungs⸗ 

haft; 9) die Gebühren der Amwälte und Vertheidiger ; 10) die Urtheilstare ; 

11) die Koften der Urtheilsvollftredung.? Der $. 2 normirt die Grage, welche 

Gebühren ſtets vom Staate getragen, und welche vom Staate nur vorge 

[hoffen werden, und enthält in Betreff der Diäten und Reiſekoſten ber in 

der Vorunterfuchung befchäftigten Gerichtöperfonen eine Abänderung ber im 
erften Abfage des S. 455 der St. Pr. D. enthaltenen Beftimmung. Derfelbe 

lautet: „Die in dem vorftahenden Paragraphe ($. 1} unter I, 2, 3, 7 und 
11 aufgeführten Koften werden immer vom Staate getragen; die übrigen 
Koften werben von dem Staatsfchage vorgefchoffen, vorbehaltlich des Rück⸗ 

erfagrechtes nad Maßgabe der SS. 460 bid 467 der St. Pr. O. — Die im 
vorftehenden Paragraphe unter 9 aufgeführten Gebühren der Vertheidiger 

werben jedoch, wenn die Vertheidigung nicht unentgeltlich zu gefchehen hat 

(65. 26 und 27 diefer Vorfchrift), von dem ®erichte nur dann vorgefchof« 

fen, wenn der Angeklagte nach feinen dem Gerichte bekannten Verhältniffen 

diefelben zu beftreiten außer Stande ift.” 
Ueber die Diäten und Reiſekoſten der Staatsanwälte und 

Berihtsperfonen verfügt der $. 3 diefer Vorfchrift: „Das Maß ber 

Diäten und Neifekoften der Staatsanwälte und Gerichtsperfonen, fo wie das 
Recht auf den Bezug derfelben wird durch eine befondere Verordnung geregelt 

werben. Bis zur Erlaffung derfelben haben bie diesfälligen für die Staats⸗ 

beamten überhaupt beftehenden Anordnungen zur Richtſchnur zu dienen.” 

Das Zuftizminifterium fand ſich zugleich veranlaßt, in dem Erlaffe vom 14. 
September 1850 feine Erwartung auszufprechen, daß Augenfcheine und Los 
cal⸗Commiſſionen nur in wichtigen und nach dem Gefege zuläffigen Faͤllen 
vorgenommen werben. Die Oberlandesgerichts- Präfidenten und Generalpro⸗ 

euratoren wurden angeiwielen, fireng darauf zu fehen, daß dabei jeder Miß- 

brauch befeitigt werde. Zur Eontrolle find die Neife-Particularien der Ger 

richtsperſonen von den Staatsanwaltſchaftsbeamten, jene der leßteren von 

ben Serichtscommiffären mitzufertigen. Gerichtscommiſſaͤre und Staatsan⸗ 

waltfchaftsbeamte haben bei gemeinfchaftliben Sommiffionsreifen nur Eine 

Fahrgelegenheit in Verrechnung zu bringen. Die Reifeparticularien der Ges 

rihtsperfonen find durch die Randesgerichts- Präfidien an das Oberlandesge⸗ 

rihtspräfidium, jene der flaatdanmwaltfchaftlichen Beamten an den Öeneral: 

procurator vorzulegen. Diefe haben die Adjuftirung der Particularien bei der 
Staatsbuchhaltung ded Kronlandes, in welchem ſich der Sitz des Dberlan- 
desgerichtes befindet, zu veranlaflen und ihre Zahlungs⸗Anweiſung, falle der 
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Betrag 100 Gulden C. M. nicht überfteigt, nach Worfchrift dee Yuftiz Mi⸗ 
nifterialerlafles vom 21. April 1850 3. 1157 durch den Statthalter des zu⸗ 

ftändigen Kronlandes bei dem betreffenden Steueramte zu erwirken, außerdem 

aber die Bewilligung des Zuftizininifteriums einzuholen. 

Auch die zur Abhaltung von Schwurgerichtsfigungen außer ihrem Wohn- 
orte abgeordneten Oberlandedgerichtsräthe haben ihre Neife » Particularien 

zu legen, und es ift deren Adjuftfirung und Zahlungsanweifung durch das 

Oberlandesgerichtd : Präſidium in der angegebenen Weife zu veranfaffen. 
Wünfchen fie darauf einen Vorſchuß, fo Eann ihnen derfelbe von dem Dber: 

landeögerichts- Prafidenten nach Maß. des Erforderniſſes bid zu einem Betrage 

von 200 Gulden angemwiefen werden. 
Ueber die Reifekoften der Geſchwornen (vergl. $. 44 der St. 

Pr. DO.) verordnet der $. 4 der Vorfchrift über die Koften des Strafverfap: 

rend: „Den Geſchwornen gebührt für jede Meile (je zwei Stunden) ſowohl 

ber Hin: ald der Nücfreife ein Betrag von dreißig Kreuzern Conventiond: 

muͤnze. Zür Neifen in eine Entfernung von weniger als zwei Stunden wird 
Feine Vergütung geleiftet. Die Entfernung des Wohnortes des Geſchwornen 
von dem Sige ded Schwurgerichted muß von dem Bezirfshauptmanne am 

Sitze des Legteren beftätigt werben.” 

Ruͤckſichtlich der Koften der Vorladungen enthält ber $. 5 vieler 

Vorfchrift folgende Anordnung : „Zuftellungen, Worladungen und Boten: 

gänge an Perionen, welche mehr ald eine halbe Meile (Eine Stunde) vom 
Sitze ded Gerichtes entfernt wohnen, werden nach der Entfernung in ber 

Weife bezahlt, daß für jede Meile (je zwei Stunden) des Hin- oder Ruͤckwe⸗ 

ged ein Betrag von zehn Kreuzern Conventiongmünze vergütet wird.” 

$. 456. 

Ale Verhandlungen in Straffadhen, fo wie alle darauf bezüglichen 

Eingaben von Parteien find fämpel- und portofrei. 

$. 457. 

Die Gebühren der Zeugen, Sachverftändigen, Dolmetfher und Ans 

wälte oder Vertheidiger werden duch einen eigenen Tarif feftgefegt 

werden. Eben dies gilt von den Auslagen bei der Transportirung von 

verhafteten Angeklagten und von den Gebühren der dabei zu veriwen- 

denden Wachmannſchaft. 

Ueber die Gebühren der Zeugen (vergl. $. 167 der St. Pr. D.) 
fchreiben die $$. 6—10 der Vorſchrift über die Koften bed Strafverfahren s 

Folgendes vor: „ß. 6. Jedem Zeugen, der in einer Vorunterſuchung wegen 

eines Derbrechend oder Vergehens oder zu einer Hauptverhandlung wegen 

einer Webertretung vorgeladen, und deſſen Wopnfig von dem Orte des Ge⸗ 
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richtes, wo er vernommen wird, über zwei Stunden entfernt ift, werben auf 

Verlaugen die Reiſekoſten mit fünfzehn Kreuzer Conventionsmuͤnze für jede 

Stunde der Hins oder Nückreife v.rgütet. Außerdem erhält er auf Verlan⸗ 
gen eine Gebühr für das Zeitverfäunmniß, welche für Wien auf 30 Kreuzer, 

für die Hauptftädte der übrigen Kronländer auf 24 und für das Land auf 

20 Kreuzer Conventionsmünze für den ganzen Tag und für ten halben 

Tag auf die Hälfte diefed Betrages feftgefegt wird. -— $. 7. Auch Zeu⸗ 
gen, welche weniger als zwei Stunden von dem Orte bed Gerichted ent⸗ 
fernt wohnen, die aber vom Taglohn leben, wird, wenn fie Durch ihre Vor⸗ 
ladung in einer Worunterfuhung wegen eined Merbrechend oder Berge: 

hens, oder zu einer Hauptverhandlung wegen einer Uebertretung den gan⸗ 

zen oder halben Taglohn verfäumen, auf Verlangen ihr Zeitverfäumniß in 

einem Betrage vergütet, der für Wien mit 30, in den Hauptſtädten der übri- 

gen Kronländer mit 24 und auf dem Lande mit 20 Areuzern Conventiond: 
münze für einen ganzen Zag und für einen halben Tag mit der Hälfte diefer 
Beträge zu bemeffen iſt. — $. 8. Die Bezirksgerichte, Bezirks⸗Collegial⸗ und 
Landedgerichte haben Ausweife über die Entfernungen der in ihrem Sprengel 
gelegenen DOrtichaften von dem Sitze ded Gerichtes zu verfaflen und von den 

Bezirkshauptmannſchaften, welche fih in ihrem Sprengel befinden, beftätigen 

su laſſen *). — $. 9. Die zur Hauptverhandlung vor einem Schmwur- oder 
Bezirks: Collegialgerichte vorgeladenen Zeugen erhalten auf Verlangen außer 

der nach $. 6 zu bemefjenden Neijefoftenvergütung für jeden ganzen Tag der 

Dauer der Verhandlung eine Zeugengebühr, welche für Wien auf 30, für 
die Hauptftädte der Kronländer auf 24 und für die übrigen Gerichtsorte auf 

20 Kreuzer Conventionsmünze, für den halben Tag aber auf die Hälfte dies 

fer Beträge feitgefegt wird — $. 10. Bei Verbrechen oder Vergeben, welche 

nur auf Verlangen ded Belchädigten ober Beleidigten unterfucht und beftraft 

werden, hat diefer nur auf die Vergütung der Neifekoften, nicht aber auch auf 

die Zeugengebühr einen Anſpruch.“ (Vergl. $. 181 der St. Pr. D.) 
NRücfichtlih der Gebühren der Sacdhverftändigen ift in den 

$$. 11 — 14 diefer Vorfchrift Folgendes beftimmt: „$. 11. Sachverftändige, 

welche in einer Staats: oder Gemeintebebienftung ftehen, oder bei einem 
Gerichte bleibend als ſolche beftellt find, haben für das Gutachten felbft 

keine Vergütung anzufprechen, fondern nur den Erfaß ber zur Erftattung 
des Gutachtens allenfalls nothwendig gewefenen und gehörig nachgewier 
fenen Vorauslagen. — $. 12. Andere Sachverftändige, bei denen eine be⸗ 

*) Diefe beftätigten Entfernungsausweife find nach dem Erlaß vom 14. September 1850 
wenigitens in einen Gremplar bei Bericht anfzubewahren,, in einem Eremplar bem 

Beamten, welcher bie Berrerhnung nach $. 38 der Vorfchrift über bie Koſten des 
Strafverfahrens fifet, zu behändigen und in einem Exemplar ver Staatsbuchhaltung des 
Kronlandes mitzuiheilen, . 
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ſondere wiſſenſchaftliche, technifche oder Eünftlerifhe Ausbildung vorandge: 
fegt wird, insbefondere Aerzte, Wundaͤrzte und Apotheker, erhalten für bie 

Abgabe ded Gutachtens außer dem Erfage der nothwendigen Vorauslagen 
eine Gebühr, welche von dem Gerichte nah Beſchaffenheit des Falles mit 
zwei bis zehn Gulden Conventionsmuͤnze bemeflen wird. — $. 13. Sach⸗ 
verftändige, welche nicht zu den im vorftehbenden $. bezeichneten gehören, 

und bei welchen die Beflimmung des $. 11 Eeine Anwendung findet *), 

Eönnen für die Erftattung des Gutachtens eine Gebühr anfprechen , melde 

von dem Gerichte zwifchen 30 Kreuzern und 2 Gulden Eonventionsmünze 

zu bemefien ift. — 9.14. ebenfalls gebührt aber den in ben SS. 31 — 13 
bezeichneten Sachverſtändigen der Erfag der Reiſe⸗ und Zehrungsfoften, 

und zwar den in einer öffentlichen Bebienftung flehenden nach den die 

fälligen Verordnungen, den übrigen nach den Beflimmungen der $$. 6—9 

gleih den Zeugen.” — Die Neifeparticularien jener &achverftändigen, 

welche als Beamte zu betrachten find, follen nach dem Minifterialerlaffe vom 
14. September 1850 nach den oben bei $. 3 angegebenen Beſtimmungen 

behandelt und von ben Gerichts : Vorftehern oder Sommiflären vidirt werben. 

Die Gebühren der Dolmetfde find durd die 88. 15—17 der 
mehrerwähnten Vorfchrift in nachftehender Weife geregelt: „S. 15. Dem 

Dolmerfch gebühren für die bloß mündliche Ueberfeßung einer in einer frem⸗ 

den Sprache abgefaßiten Urkunde 20 Kreuzer, für eine ſchriftliche Ueberſetzung 
aber 2 Gulden Conventionsmünze für den Bogen der Ueberfegung, wobei 

30 Zeilen auf der Seite fund 16 bis 18 Sylben in der Zeile enthalten fein 

müffen. Beſtehen bei einem Gerichte für beftändig beeidete Dolmetfche, fo 
haben dieſelben folche Arbeiten unentgeltlich zu liefern. — $. 16. Dem Del: 

metſch, welcher dem Merhöre eines Zeugen oder Angefchuldigten beigezogen 
wird, gebührt für den halben Tag ein Betrag von Einem Gulden, und wenn 
er das Protocol felbft fchreiben muß, von einem Gulden dreißig Kreuzer 

Conventionsmünze. Beamte bes Gerichte oder andere Staatsbeamte Fönnen 

für dieſe Verrichtung Feine Vergütung anfprechen. — $. 17. Wohnt ber 

Dolmeiſch nicht am Drte des Gerichtes, fo gebührt ihm auf Verlangen die 

Vergütung der Neifekoften und allenfalls auch bes Zeitverfäumniffes, wie es 

im $. 14 ruͤckſichtlich der übrigen Sachverftändigen angeordnet ift.” Sind Dol: 
metfcher Staatsbeamte, fo gelten in biefer Beziehung auch von ihnen die bei 

$.14 bemerkten Beftimmungen ded Minifterialerlaffes vom 14. September 1850. 

lieber die Koften des Transportes des Angefhuldigten, 
wohin auch die Vorfpannsvergütungen gehören, enthält der $. 18 der Ver. 

fhrift über Die Koften des Strafverfahrens nur folgende Beſtimmung: „Muf 

der Transport eined Verhafteten wegen ber Eörperlichen Befpaffenpeit beöfel- 

*) 3. B. Schägmeifter von dahrniſſen, von Pretiofen u. dgl. 
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ben auf Anweiſung eines Arztes oder aus Nückfichten für die Sicherheit der 

Transportirung auf Unordnung der abliefernden Behörde mittelft Wagens 

geſchehen, fo haben die Gemeinden die nöthige Vorſpann beizuftellen, de 

ren Vergütung nach den allgemeinen Vorſchriften über die Vorſpann ge: 
feiftet wird. Sole Vorſpannsfuhren find von jeder Weg: oder Brücken⸗ 

mauth ſowohl für die Hin: ald Nückfahrt befreis.” 

Ueber den Unterhalt des Angefhuldigten verordnen die 68. 

19—22 diefer Vorfhrift Nachftehendes: »$. 19. Der Unterhalt des Anger 

ſchuldigten während der Unterfuhungshaft begreift in ſich: die Koft, Lager: 
Rätte, Beheizung, die Beifchaffung dringend nöthiger Wäfch- und Kleidungs: 
ftüfe, Reinigungskoften, dann die allfälligen Krankheits und Entbindungs: 
koiten. — $. 20. Die für Belöftigung, Beheizung, Lagerftätte und Beklei⸗ 
dung entfallenden Koften müffen bei jedem einzelnen Gerichte durch den Be— 
zirksrichter oder Vorfteher tes Gerichte im Einvernehmen mit dem betref: 

fenden Staatsanwalte und Bezirkshauptmanne feflgefegt und die ordnungs⸗ 

mäßige Lieferung der Bebdürfniffe fichergeftellt werden. Es ift fohin alle Jahre 

oder bei auffallenden Preisänderungen auch in Eürzeren Zeiträumen der für 

diefe Koften auf Einen Verhafteten und für Einen Tag entfallende Betrag 

auszumitteln *) und nach diefem Betrage wird dem Angefchuldigten der Er⸗ 

ſatz nach ter Dauer feines Verhaftes auferlegt. — $. 21. An Krankheits⸗ 

und Entbindungskoften werden jedem Verhafteten die für ihn wirklich aufge⸗ 

Iaufenen Koften angerechnet. — $. 22. Verhaftete Beamte und Geiftliche, 

weiche Alimentationsbeiträge genießen, müſſen ſich aus denfelben felbft ver: 

pflegen. Ebenfo hat jeder Verhaftete das Recht, fich aus feinem eigenen Ver: 

mögen den Unterhalt zu verfchaffen. Dasfelbe gilt auch von den Krankheits⸗ 

und etwaigen Entbindungsfoften. Solchen Verhafteten Fönnen dann feine 
Unterhalts⸗ oder KArankheitäkoften aufgerechnet werden.” 

Was die Vertheidigungskoften betrifft, fo find die hierüber in den 
$$. 23—28 diefer VWorfchrift enthaltenen Beflimmungen bereits größtentheils 

oben (&. 892 — 394) mitgetheilt werden. Hier iſt nur zur Ergänzung zu 

bemerken, daß nach $. 24 diefer Vorfchrift die im $. 23 enthaltene Anord⸗ 

nung, wornach die Belohnung des von dem Angeklagten felbft beftellten Ver⸗ 

theidiger6 dem freien Uebereinfommen beider Theile überlaffen ift und nur, 

wenn ein ſolches Einverftändniß nicht erzielt wird, das Gericht um die Be⸗ 

ftimmung der Vertheibigerdgebühr erfucht werden kann, welches jedoch letztere 

nicht höher als auf das Doppelte der im $. 27 angeführten Beträge feftfegen 

*) Nach dem Minifterial:Erlaß vom 14. September 1850 find hierdurch die Anorbnuns 
gen, welche ein Oberlandesgericht bezüglich ber Beobachtung eines gleichfärmigen Speis 
fentarifes bei allen Gerichten feines Sprengels einzuführen findet, nicht beirrt, weil es flch 

dabei nur um die Koftenermitilung handelt; doch fol auch letztere, wenn fle auch nach Local⸗ 

verhaͤltniſſen verfchieben iſt, wenigſtens nach Landeegerichtsfprengeln gleichförmig fein, 
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darf, auch von bem Anwalte gilt, welchen ſich der Beſchaͤdigte zur Austra⸗ 

gung feiner privatrechtlichen Anſprüche oder zur Ausführung feiner Privatan- 
klage beftellt. — Nach $. 28 darf von der Regel, baß Rechtsgelehrte, die 

nicht am Gerichtsorte wohnhaft find, wenn fie eine Vertheidigung uͤberneh⸗ 

men, auf Vergütung der Neifekoften aus dem Staatsſchatze keinen Anſpruch 

haben, nur in den Källen ded Standrechted eine Ausnahme gemacht werden, 

und es gebühren in ſolchen Faͤllen dem Vertheidiger der Erfag ber Neifefoften 

auf die im $. 4 *) beftimmte Weile und nebftdem die im $. 27 beftimmten 

Diäten von 5 Gulden Conventionsmünze für jeden Tag. 

Ueber die Urtheifstare beſtimmt der $. 29 derfelben Vorſchrift: 

»Als Urtheildtare werden für jeden einzelnen Angefchuldigten angerechnet: 

Bei einem Urtheile des Schwurgerichtshofes zwölf Gulden Conventionsmünjze, 

bei einem Urtheile des Bezirks-Collegialgerichtes wegen eined Verbrechens ſechs 

Gulden Conventionsmünze, wegen eines Vergehens vier Gulden Convention! 

münze. — Für die Urtheile der Bezirkögerichte, der Berufungsinftanz, de} 

Gaflationöhofes und des Standgerichtes wirb Eeine Urtheildtare angerechnet.” 

Ueber die Koften der Urtheilsvollſtreckung endlich enthalten 

die $$. 30 — 32 diefer Vorfchrift nachitehende Anordnungen: „$. 30. Die 

Koften der Verpflegung eines Abgeurtheilten an dem Straforte, fo wie die 

Zransportirung desfelben dahin fallen unter die Koften der Strafanftalten 

und Vorfpannsvergütungen überhaupt. — $. 3}. Für die Tollziehung eines 
Zodesurtheiled gebühren dem Scharfrichter fünfzehn Gulden und jedem ſei 

ner dazu nöthigen Gehilfen drei Gulden Conventionsmünze. — Gefchieht der 

Vollzug des Todesurtheileds außer den Wohnfige des Scharfrichters, fe ge: 
bührt ihm die Vorfpann oder in dringenden Fällen die Vergtitung für jenes 

Veförderungsmittel, deffen er fi) auf Anordnung des Staatsanwaltes bebie: 

nen muß, und außerdem ein täglicher Zehrungsbetrag von 3 Gulden Con: 
ventionsmünze für ihn und feine Gehilfen zufanımen. — $. 32. Die Koften 

der nöthig befundenen Beiziehung von Gensd'armerie oder Militär zur Voll: 

ſtreckung eines Zodesurtheiled hat der Gensd’armeriefond oder das Militar⸗ 

Aerar zu fragen.” 

8. 488. 

Alle im $. 455 erwähnten Gebühren von Zeugen, Sachverftändigen 

und Dolmetfchern, Die Reifefoften und Diäten von Gerichtöperfonen, die 

Zuftellungds oder VBorladungsgebühren, fo wie bie Unterhaltskoſten jind 

von dem Gerichte, bei welchem die Unterjuchung oder Verhandlung ge- 

pflogen wird, ſogleich zu bezahlen, vorbehaltlich des Rüderfagrechted nach 

den Beftimmungen der 88. A60 bie 468. 
—. 

*) Im Terte des Reichsgeſetzblattes ift durch einen Druckfehler imig ber $. 5 angegeben. 
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Die Koften der Bertheidigung hat dad Geriht nur dann vorzuſchie⸗ 

fen, wenn der Angeffagte nach feinen dem Gerichte befannten Berhält: 

niffen diefelben zu beftreiten außer Stande ift. 

Küdfichtlih der Bezahlung der bisher behandelten Gebühren enthält 

die Vorfchrift über die Koften des Strafverfahrens i88. 33 — 38) folgende 

Beftimmungen: „$. 38. Die in den SS. 4—9, I1—17, 23 -28 und 31 

(diefer Vorfchrift) Heftimmten Gebühren Cd. i. die Gesühren der Gefchwornen, 

der Zeugen, Sachverftändigen, Dolmetfcher, Vertheiiger und Scharfrichter, 

fo wie die Zuftellungsgebühren) find, fobald fie verdient find, fogleich zu 

bezahlen. — $. 34. Die Diäten und Neifefoften der Staatsanwälte und Ge: 

richtöperfonen werden von jenen Caſſen, aus welchen diefe Perfonen ihre Be: 

ſoldungen beziehen, die Verpflegungs- und Krankheiskoſt en für Unterfuchte 
und Sträflinge, fo wie die Vorfpannsvergütungen aber von jenen Staatscafe 
fen bezahlt, welche von der Sinangverwaltung dazu bekimmt werden. — $. 35. 

Alle übrigen Gebühren werden von den Gerichten, kei welchen diefelben vor: 
gefallen find, oder an deren Sitze die Schwurgerichtäfigung oder dad Stand: 

gericht abgehalten ober dad Zodedurtheil vollſtreckt warden ift, ausbezahlt. — 
$. 36. Verlangt ein Zeuge wegen Dürftigkeit einer Vorſchuß auf die ihm 

nad) den SS. 7 — 9 zuftehenden Gebühren, fo ift ihm derfelbe gegen Vorwei⸗ 

fung der gerichtlihen WBorladung aus der Gemeindecaffe feined Wohnor- 
tes zu erfolgen. Der Betrag des gegebenen Vorſchuſſes it auf der Vorla⸗ 

dung erfichtlich zu machen ; das Bericht ift dadurch verpflichtet, dem Zeugen 

einen jenem Vorſchuſſe gleihen Betrag an feinen Gebühren in Abzug zu 
bringen und unmittelbar an den Gemeindevorftand, aus deffen Gaffe der 

Vorfhuß erfolgte, zurückzuſenden *). — $. 37. Um diefe Zahlung leiſten zu 

können, wird ein jeded Gericht mit dem nöthigen Geldverlage durch die lei⸗ 

tende Finanzbehörde des Kronlandes in der Art verfeyen, daß ihm monatlich 

’ — — — — — — — 

2) Rückfichtlich der Gensd'armerie wurde über eine vor der Generalinſpection ber 

Gensd'armerie geſtellte Anfrage durch eine von dem Miniſterium des Innern im Ein⸗ 
vernehmen mit dem Juſtizminiſterium erlafiene Verordnung vom 25. October 1850 
3. 22,217 beftimmt, daß die Gensd'armen bei ihrer Vernehmung ale Zeugen auf 
eben jene Gebühren Anfpruch Haben, welche in Gemäßheit ber von Sr, Majefät ge: 

nehmigten Vorschrift über die Koften des Strafverfahrens vom 17. Auguf 1860 3.332 

des R. &. Bl. den Zeugen aus bem Givilftande zufommen, und welche von dem vers 
nehmenden Gerichte jederzeit ſogleich nach erfolgter Vernehmung bemefjen und ausbe⸗ 

zahlt werden Hiernach entfällt die Reifefoftengebühr mit 15 Kr. C. M. für bie 
Stunde, wogegen jedoch dem Geusd'armen im Falle einer Vorladung als Zeuge fein 

Anfpruch auf Borfpaun gebührt. Sollte ein Gensd'arme zur Beitreitung ber Zehrungs⸗ 

foften in einem ſolchen Kalle einen Vorſchuß benöthigen, fo it ihm derſelbe in einem 

der Reifebauer angemefienen Betrage aus den Verpflegsgelvern gegen fogleiche Abrech⸗ 

nung bei den nächften Gebühren-Faffungen zu erfolgen, 
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ein beftimmter angemeflarer Betrag bei einer beftimmten Cafe angewieſen 

wird und ed bdenfelben monatlich gegen eine vom Gerichtsvorſteher ausgefer- 

tigte Quittung auf Verrehnung zu erheben hat. — $. 38. Diefe Verrechnung 

wird unter Dafürhaftung des Serichted von einem dazu beftimmten Beamten 

des Gerichtes geführt, welcher die vorfallenden Auszahlungen gegen ordnungs⸗ 

mäßig geftämpelte, von dem Unterfuchungsrichter und Gerichtdvorftande ober 

dem Borfigenden bes e:fennenden Gerichtes vidirte Quittungen leiftet. Er 

hat die Verrechnung über die Einnahmen und Ausgaben vierteljährig abzufdhlier 

fen und mit allen Docunenten belegt dem Gerichtövorfteher zu überreichen.” 

Durch den Minifterialerlaß vom 14. September 1850 wurde für bie 

nach $. 38 der Vorfchritt über die Koften des Strafverfahrens zu führende 
Verrechnung das unten mitgetheilte Formular *) vorgefchrieben und zugleich 
verordnet, daß diefe Verrechnungen bei dem Umſtande, ald nach $. 34 der 

mebrerwähnten Vorfchrift ohnehin alle erheblichen Gerichtsauslagen nicht aus 

dieſer Dotation zu beftreiten find, vor der Hand nur bei den Tandesgerichten 

und Bezirks⸗Collegialgerichten zu führen jeien. Für die übrigen Gerichte, be: 

ren Zahlungsleiſtungen diefer Art nur fehr geringfügig fein Fönnen, wurde 
es als genügend erklärt, wenn zur Beftreitung folder Auslagen entſprechende 

2) Diefes Formular lautet: 

Documentirtes Quartals: Fonrnal 
über die Verrechnung der erhaltenen monatlichen Berläge zur Beſtreitung der Koften bes 
Strafverfahrens bei dem . » .». Gerichte in -- - »- für die Monate November, December 

18-. und Jänner 18- - 

—Gegenſtand. 

m. 2 202. Abgehaltenen 
Schwurgerichte wegen . 0. 

Summe ber Empfänge . 
und Ausgaben . 

Bei Vergleichung ber zwei vorſtehenden 
Summen zeigt fich mit Ende Jänner 
18 . . ein barer Ref von . . 

0... am 81. Jänner 18. 

Retmit Schluß des vorhergehenden Duart, 
1 1 | 2 Nos [Laut Gegenfcheines von dem Steueramte 

vember J (oder Eaffe) in - » » «als Berlag 
18.. erhalten. 2 0 ren 

2 2 18. do. IDem Gefchwornen N. N. die Vergütung 
für die Hinz und Rückreiſe zu bem 
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Beträge in die jährlichen Erfordernißausweiſe über die veränderlichen Ausga- 

ben aufgenommen und mit diefen verrechnet werben. 

$. 489. 

Die bis nach rechtskraͤftig gewordenem Berweifungsurtheile aufge 

laufenen Koften des Strafverfahren find von dem Unterfuhungsrichter zu 

verzeichnen und von dem Gerichtövorfteher zu genehmigen. 

Alle weiteren Koften find von dem Schriftführer des erfennenden Ge 

richte® zu verzeichnen und von dem Borfipenden dieſes Gerichtes zu ges 

nehmigen. 

Ueber die Verrehnung und Eintreibung der Koften des 
Strafverfahrens find in den 88. 39 — 42 der mehrerwähnten Vor: 
fhrift nachftehende Anordnungen enthalten. Der $. 39 wiederholt wörtlich 
die im 8. 459 der St. Pr. D. enthaltene Veftimmung, jedoch mit fol- 

gendem Beifage: „Diefe Cd. i. die von dem Unterfuchungsrichter oder von 

dem Schriftführer des erfennenden Berichtes angefertigten) Verzeichniſſe 
(der in einem einzelnen Straffalle aufgelaufenen &erichtskoften) wer⸗ 
den den betreffenden Acten beigelegt, und es ift in denfelben genau zu 

bemerken, welche diefer Koften jedenfalls den Staatsſchatz treffen, oder 

rüdfichtlich welcher ein Erfag an dem Ungefchuldigten zu erholen ift, und 
im letzteren alle, ob fie nach den dem Gerichte bekannten Verhältnijfen des. 

felben eindringlich find oder nicht.” Auch für diefe Koftenverzeichniffe wurde 
dur den Erlaß vom 14. September 1850 ein eigenes Formular *) vorge 
— vn. 

*) Diefes Formlar Tante: 

Verzeichniß 
uber die nach rechtskraͤftig gewordenem Berweifungserfenninifie 

aufgelaufenen Gerichtskoſten 

en verübten ·angeſchuldigten N. N. (Stand ober Gewerbe). bezüglich Des weg 

Gegenfanv. Th 
in Gonv.-Mänze. 

” led a. |r. 

Würth, Gtrafproce. 46 
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fhrieben. — $.40: „Hat aus Anlaß einer Unterfuchung ein anderes Gericht 
als jenes, bei welchem die Worunterfuchung oder Hauptverhandlung ge: 
führt wird, Amtehandlungen vorgenommen, durch welche Auslagen verur: 
ſacht wurden, fo hat dasfelbe unter Einem mit dem Berichte über Die vorge: 
nommene Amtshandlung ein Verzeichniß der aufgelaufenen Koften an das be: 

treffende Gericht zu überfenden,, damit diefelben in die nach dem vorftehenden 

Paragraphe zu verfaffenden Verzeichniffe einbezogen werden können. — $. 41. 

Alle Vierteljahre hat jedes Gericht ein aus den im $. 39 erwähnten Verzeich 

niffen zufammengeftellted Sauptverzeichniß der aufg elaufenen Gerichtskoſten, 

welches von dem erichtövorftande zu genehmigen ift, nebft ber mit allen 

Documenten belegten Verrechnung ($.38) der Staatsbuchhaltung des Kron- 

landes unmittelbar zu überreichen. Die aus Anlaß der Schwurgerichtsfigun: 

gen oder der Standgerichte vorfallenden Koften har jenes Gericht in fein Ver- 

zeichniß aufzunehmen, welchem nah $. 35 die Auszahlung der Gebühren 

zuftebt.? 

Auch für dieſes Hauptverzeichniß wurde durch den Minifteriaferlaß vom 

14. September 1850 ein Sormular *) mic der Bemerkung vorgefchrieben, daß 

die nad diefem Formular abzufaflenden Hauptverzeichniffe von allen Serid: 

ten ohne Ausnahme einzubringen feien, daß jedoch die Bezirfögerichte die im 

$. 88 der Vorfchrift über die Koften des Strafverfahrens vorgezeichnete be 

„ Diefes Formular lautet: 
Han pt 

über die vom Staate zu tragenden, wie auch über bie nach Maßgabe der 95. 480 

aufgelaufenen 

eetih der im I. Duartale 18.., d. i. in den Monaten Roven: 

‚Bom Staate zu tragende Koften. 

N Stand Roftenden 

AMEE eder Gewerbe Vorführ 
Diäten | Diäten ung, Be⸗ 

und Reife: jundReiſe⸗ Meifefo= | wachung KReftent 

toften ver foften berg ſten ber und Urtheile· Zufam- 

Staats | Gerichts-fefhworf Trans: J vollſtre⸗ men 

anwälte | perfonenE nen NHyortirungg dung. 

5 des Inquiſiten der Auge 

€ ſchuldig⸗ 

& ten. 

RT RT a LE DE BE BL 

| IE: 
Ä Ih 
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fondere Verrechnung nicht mit dem Hauptverzeichniſſe vorzulegen haben. 

Zugleich wurde verordnet, daß die Randesgerichtspräfidien diefe Hauptaus- 
weife für alle Gerichte ihres Sprengel® zu fammeln und fodann gemeinfchaft- 

ih an die Staatsbuchhaltung des Kronlandes zu übergeben haben. In die 
in den Kormularien enthalsene Rubrik: „Anmerkung? ift aufzunehmen, 
ob der Unterfuchte nad dem Stande ber Unterfuchungsacten zahlungsfähig 
oder mittelloß fei. Die Beftätigung der Mittellofigkeit haben die Berichte 

nur dann zu ertheilen, wenn diefelbe Elar und zweifellos in Folge der in der 
Unterfuhung gepflogenen Erhebungen hervorgegangen ift. Liegt eine folche ge⸗ 
richtlihe Beftätigung vor, fo haben die Staatsbuchhaltungen ohne Veranlaſ⸗ 
fung weiterer Nachforfchungen die Abfchreibung diefer Koften zu verfügen. 

Was endlich die Eintreibung der Koften des Strafverfahrens bes 
trifft, fo verordnet der $. 42 der Vorfchrift vom 15./17. Auguft 1850: „Wirb 
ein Angefchuldigter oder Vertheidiger oder ein Privatkläger in den Erfag ber 

Gerichtskoſten verurtheilt,, fo wird eine beglaubigte Abfchrift des im $. 39 
erwähnten Derzeichniffes dem Staatsanwalte übergeben, welcher die Ein« 
bringung bderfelben im geeigneten Wege zu veranfaflen hat. Die eingebrachten - 
Beträge find an das nächte Steueramt abzuführen.?” Rüuͤckſichtlich des von 
den Staatsanwaltſchaften einzufchlagenden Weges wurde durch den Juſtiz⸗ 
Minifterial-Erlap vom 14. September 1850 feſtgeſetzt, daß fich diefelben 

verzeichni 
bis 407 der Strafproceß⸗ Orbnung vom 17. Jänner 1850 zuruͤckzuerſetzenden 

Gerichtstoften 
ber, December 18- + und Jänner 18-- abgeurtheilten Inquiſtten. 

Nah Maßgabe der St. Pr. O. zurücjuerfegende Koften 

KIT EENTEBEEZZIENMENATEND 
| 

46” 
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wegen Eintreibung der Koften an bie k. k. Kiscalämter zu wenden haben. 
Zeigt ſich im Laufe der Erecutionsführung bie Uneinbringlichkeit, fo haben die 

Siscalämter davon bie Stantsbuchhaltungen zur Abfchreibungsveranlaffung 
in Senntniß zu fegen. Die Generalprocuratoren haben jährlih eine Eurze 
Anzeige über die eingebrachten Gerichtsfoften dem Zuftig-Minifterium vorzu- 
legen. Ebenfo haben die Oberlandesgerichtspräfidien fich vierteljährlich von 
den Landesgerichts » Präfidenten Summar:Ertracte über die in den Haupt: 

verzeichniffen verrechneten Koften vorlegen und für ihren Oberlandesgerichts- 
fprengel jährlich zufammenftellen zu laffen und diefen Ausweis des Geſammt⸗ 

aufwandes an Criminalkoften mit dem Schluffe jedes Jahres zur Kenntuiß 
des Zuftizminifteriums zu bringen. 

I. Entſcheidung über die Berpflihtung zum Er: 

habe der Koften des Strafverfahrens. 

| 8. 460. 

Breifprechende Urtheile, Erkenniniſſe, daß fein Grund zur weiteren 

gerichtlichen Verfolgung vorhanden fei, und die Verfügung der Einſtellung 

des Strafverfahrens find immer mit dem Ausfpruche zu verbinden, daß 

der Angeflagte oder Angeſchuldigte von dem Erfage der Koften des Straf- 

verfahren losgezaͤhlt were. Die Koften find in biefen Fällen von dem 

Staate zu übernehmen. Iſt aber bei Verbrechen oder Vergehen, welche 

nur auf Verlangen eines Betheiligten unterfucht oder beftraft werben, Die- 

fer ſelbft als Privatanfläger *) aufgetreten, oder hat er felbft Die Einſtel⸗ 

lung des Verfahrens durch Zurücknahme feines Begehrens veranlaßt, fo 

hat dieſer Betheiligte die Koſten zu tragen. 

8. 461. 

Wird der Angeſchuldigte In der Hauptſache verurtheilt, jo iſt er ie 

derzeit auch zum Erfage ber Koften des Strafverfahrene zu verfällen.- Der 

Erfag fol jedoch aus feinem Vermögen nur infoweit eingetrieben werden, 

als dadurd fein Nahrungsftand nicht gefährbet, und er an Erfüllung der 

Pflichten nicht gehindert wird, welche ihm zur Leiſtung einer Entſchaͤdigung 

oder zur Ernährung feiner Angehörigen obliegen. 

*) Im Sinne des $. 404 der St. Pr. O., fomit nachfem die Staatsanwaltſchaft bie 

Uebernahme ver Strafverfolgung verweigert hat (55. 40& und 439) ober in Wällen, 

in welchen das Einfchreiten ber Staatsanwaliſchaft ausgefchloffen IR ($. 38). 
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6. 462. 

Bon mehreren Mitfchuldigen oder Theilnehmern iſt jeder einzelne zur 
Bezahlung der Urtheildtare, fo wie zur Tragung derjenigen Koften zu 

verurtheilen, welche durch feinen Unterhalt im Gefängniffe, feine Verthei⸗ 

bigung, oder durch befondere, nur bei ihm eingetretene Ereigniffe, oder 

durch fein beſonderes Verſchulden entftanden find. Zur Bezahlung aller an⸗ 

beren Koften des Strafverfahrens find fämmtliche Mitſchuldigen oder Theil: 

nehmer gemeinfchaftlich, und zwar, wenn das gemeinfchaftliche Vergehen 
nicht aus bloßer Kahrläffigkeit verübt wurde, zur gefammten Hand 

zu verurtheilen. Diefer Gefammtverbinblichkeit ungeachtet, fteht es dem 

Gerichte frei, die Antheile der einzelnen Mitfchuldigen dem Verhaͤltniſſe 

bed Grades ihrer Theilnahme entfprechend zu beftimmen. 

6. 463. 

Mer durch eine wiffentlich falfche Anzeige ein Strafverfahren veran- 

laßt hat, iſt zum Erſatze der dadurch verurfachten Koften zu verurtheilen. 

8. 464. 

Iſt das Begehren um Wiederaufnahme einer Unterſuchung oder was 

immer fuͤr eine Berufung an einen hoͤheren Richter verworfen worden, ſo 

bat der anſuchende Theil die durch fein Einfchreiten.verurfachten Koſten 

zu tragen. 

Iſt daher einer Befchwerde oder Berufung, wenn auch nur theilmeife, 
fattgegeben worden, fo Bann ber Beſchwerdeführer nicht zum Erfaße der Kor 

ften des Berufungsverfahrens verurtheilt werden. 

6. A6B. 

Sind durch den Anfchluß eines Befchädigten an das Strafverfahren 

wegen feiner Entſchaͤdigungsanſprüche befondere Koften entftanben, fo fal. 

[en diefe, wenn der Angefchuldigte nicht verurtheilt wird, dem Beſchaͤ⸗ 

digten zur Laſt. Doc, bleibt es demfelben vorbehalten, wenn er feiner 

Anfprüche wegen den Civilrechtsweg betritt, auch den Erfag dieſer Koften 

ju fordern. 

8. 466. 

Dritte Berfonen, auch wenn fie nach den bürgerlichen Geſehen zum 

Unterhalte des Angefchuldigten verpflichtet find, können nicht angehalten 
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werden, die Koften feines Unterhaltes während feiner Verhaftung ober die 

Koften feiner Vertheidigung oder andere Koften des Strafverfahrens für 

denfelben zu bezahlen. | 

$. 467. 

Stirbt ein Angefchuldigter, bevor gegen ihn ein Urtheil ergangen 

und in Rechtskraft erwachfen ift, fo haftet fein Nachlaß für die Koften des 

Strafverfahren nicht. 



Zweiundzwanzigftes Sauptitück. 

Won der Wollirehung der Urtheile. 

1, Vollſtreckung los- oder freifpredhender Urtheile. 

$. A68. 

Jeder durch ein Urtheil freis oder loögefprochene Angeklagte ift, wenn 

er verhaftet war, fogleich nad der Verfündigung des Urthei— 
le8 in Freiheit zu feßen, e8 wäre denn, daß die Ergreifung eines Rechts: 

mittel8 mit auffchiebender Wirkung (88. 357, 377, 389) oder anz- 

bere gefegliche Gründe feine fernere Verwahrung nöthig machten. 

Iſt ein Angeklagter von den Gefchwornen für nicht ſchuldig erklaͤrt und 
in Folge deſſen durch eine Verordnung des Vorfigenden des Schwurgerichts⸗ 
hofes von der Anklage freigefprochen worden, fo muß er, wenn feine befonde« 

ren gefeglihen Gründe feine fernere Verwahrung nöthig machen, fogleich, 

nachdem ihm feine Sreifprechung verkündet worden ($. 840), in Freiheit ge- 

fegt werben. Eben dies ift der Ball, wenn der Angeklagte von einem Bezirks. 
gerichte freigefprochen wurde. ($. 451). Iſt er aber ungeachtet eines auf Schul« 
dig lautenden Ausfpruches der Gefchwornen von dem Schwurgerichtshofe los⸗ 
gefprochen worden ($. 348), oder hat ein Bezirkd-Collegialgericht oder über 

die gegen ein bezirkscollegialgerichtliches Urtheil ergriffene Berufung ein Lan⸗ 
desgericht auf Freiſprechung des Angeklagten erkannt, fo ift derfelbe ebenfalls, 
wenn Bein befonderer gefegliher Grund feine fernere Verwahrung nöthig 

macht, fogleich nach der Verkündigung des Urtheiles in Freiheit zu fegen, es 

wäre denn, daß der Staatsanwalt fogleih bei Werkündung des Urthei- 
les die Nichtigkeitsbeſchwerde oder die Berufung angemeldet hätte. 

11. Vollſtreckung verurtbeilender Erkenntniſſe. 

$. 469. 

Jedes Strafurtheil if, fobald es in Rechtskraft erwachien iſt, uns 

gefäumt in Vollzug zu ſetzen. Die Vollſtreckung wird in Saden, in 
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welchen ein Bezirksgericht in erſter Inſtanz erkannt hat, von dem Be⸗ 

zirksrichter, in allen anderen Källen aber von dem Staats an walte 

angeorbnet. Die Bezirksrichter haben am Anfange jedes Monates dem 

Staatsanwalte an dem Bezirkö-Collegialgerichte den Ausweis über bie 

im Laufe des vorhergehenden Monates erfolgten Urtheilsvollſtreckungen 

vorzulegen. ®) 

Die wictigfte Beftimmung diefed 8. befteht darin, daß bei allen Colle: 

gialgerichten, bei welchen Staatsanwaltſchaften beftehen, die Vollſtreckung 
der von diefen Gerichten gefällten Strafurtheile nicht, wie bißher, dem Ge: 
richte, fondern der Staatsanwaltſchaft zufteht. Es wurde auch in diefer Be⸗ 

ziehbung die Vorfchrift des franzöſiſchen Rechtes zur Richtſchnur genom⸗ 

men, weil biefelbe wefentlich dazu gegignet ift, den (Berichten alle Geſchäfte, 
welche eigentlich nicht richterlicher Natur find, abzunehmen und an bie 

als Ausfluß der vollziehenden Gewalt erfcheinende Staatsbehörde zu übertra- 
gen. Ihr fteht daher auch die Ueberwachung der Vollſtreckung ber von ben 

Bezirkögerichten gefaͤllten Strafurtheile zu. 

1. Vollſtreckung von Todesurtheilen. 

$. 470. 

Die PVolftredung der Todesſtrafe erfolgt am Morgen des zweiten 

Tages nad) demjenigen, an welchem dem Angeklagten exöffnet worben if, 

daß die Strafe wegen nicht eingetretener Begnabigung an ihm werke voll⸗ 

zogen werben. Dieje Eröffnung gefehleht nur in dem Gerichtshauſe in 

nicht Öffentliher Sitzung von vier Richtern und einem Vorſttzen⸗ 

den in Gegenwart des Staatsanwaltes. Sie iſi fo einzurichten, daß bie 

Vollſtreckung auf feinen Sonn oder Feiertag fällt. 

Die Vollſtreckung des Todesurtheiles gefchieht unter der Aufficht des 

Staatsanwaltes und eines Richters, welche daruͤber zu berichten haben. 

Der Körper des Hingerichteten ift nach drei Stunden abzunehmen 
und neben dem Richtplate zu beerdigen, auch das Strafgerüft unverzüglich 

wegzuraͤumen. Sft die Todesftrafe an Mehreren zu vollſtrecken ſo iſt die 

Veranſtaltung zu treffen, daß Keiner die Hinrichtung des Anderen ſehen 

fönne, 

*) Das duch den Iuftigminifterialerlaß von 22. Juli 1850 3. 30% bes R. ©. Bl. vor: 
geſchriebene Formular iſt im Anhange mitgetheift. 
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Nach dem bisherigen äfterreichiichen echte ($. 456 St. ©. I. Th.) 
mußte dad auf ZTodesftrafe Tautende Lirtheil, nachdem es von dem oberften 

Gerichts hofe an das Criminalgericht herabgelangt war, dem Verurtheilten 
zuerſt im Gerichtshaufe, dann aber Affentlih, und zwar unter Aus« 

ftelung desſelben auf einem befonders hierzu errichteteten Gerüfte, Eundges 
macht und am barauf folgenden dritten Morgen vollzogen werben. Der Kör: 
per des Mingerichteten wurde erft bei einbrechender Nacht abgenommen. Im 
Intereffe der Humanitaͤt fand ſich die öfterreihifche Geſetzgebung bewogen, 

die bisherige Art der öffentlichen Kundmachung der Todesurtheile aufzugeben, 

die Friſt zwifcden der Kundmachung und Vollziehung auf ungefähr 40 bie 
48 Stunden herabzufegen, zu verfügen, daß ber Körper bes Hingerichteten 
Ion nad 3 Stunden abzunehmen fei, und für den Hall, daß Mehrere hin⸗ 
jurihten find, anzuorduen, baß dafür geforgt werde, daß Keiner bie Hin⸗ 
richtung bed Anderen fehen könne. — Leber die Geftattung des Zutrittes zu 
dem MWerurtheilten während ber legten Tage enthält Das Geſetz Feine befondere 
Beftimmung; es kann jedoch keinem Zweifel unterliegen, daß bie in dem 

Juſtizhof decrete vom 11. September 1887 3. 5217 in Folge der a. h, Ent- 

fehliebung vom 26. Auguſt 1837 enthaltene Worfchrift, wornach der Zutritt 
zu einem zum Tode verurtheilten Verbrecher auf die Verwandten desfelben 

und auf jene Perſonen, welche er felbft zu fehen und zu fprechen verlangt, 

zu befthränfen ift, auch in Zukunft beobachtet werben muß. Ebenſo verfteht 

ſich von ſelbſt, daß ſich der die Vollſtreckung leitende Staatsanwalt vor Ankuͤn⸗ 

digung der nicht erfolgten Begnadigung jederzeit die Ueberzeugung zu ver 
ſchaffen hat, daß der Vollſtreckung des Todesurtheiles an dem darauf folgenden 
zweiten Morgen kein Hinderniß entgegenſtehe. Gofdecret vom 26. Mai 1826 

5 3183 der J. O. ©.) 

$. 471, 

Iſt ein zur Todesſtrafe Verurtheilter in Wahn- oder Blöbfinn eber in 

eine ſchwere Krankheit verfallen, oder iR die Berustheilte ſchwanger, fo 

muß bie Vollftredung der Tobeöftrafe aufgefchoben werben. In biefen Fäl- 

len ift dem Berurtheilten erſt, wenn der Grund des Aufſchubes aufgehört 

Dat, zu verfünden, daß bie "Strafe an ihm werbe vollzogen merben. 

2. Vollſtreckung von Freihe itsſtrafen. 

8. 472. 

Die Vollſtreckung von Freiheitsſtrafen bleibt aufgeſchoben, ſo lange 

der Verurtheilte ſich in Wahn- oder Bloͤdſinn oder in einem ſolchen koͤrper⸗ 
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lichen Zuftande befindet, daß die Bollziehung der Strafe mit der Einrich⸗ 
tung der Strafanftalt nicht verträglich, oder daß davon eine lebensgefaͤhr⸗ 

liche Verſchlimmerung des Zuftandes des Verurtheilten zu beforgen iſt. 

8. 473. 
Wenn durch fogleich eintretende oder ununterbrochene Vollſtreckung 

einer Freiheitsſtrafe, welche jedoch die Dauer von ſechs Monaten nicht 

überfteigen darf, der Nahrungsftand oder Unterhalt der Familie des Ber- 
urtheilten gefährbet würde ‚und wenn eine Entweichung besfelben nicht 

zu beforgen tft, kann das Landesgericht, und in Faͤllen, welche vor dem 

Geſchwornengerichte verhandelt wurden, das Oberlandeögericht auf Ans 

ſuchen des Verurtheilten allenfalls gegen Sicherheitsleiftung 
einen kurzen Auffchub der Strafe gewähren, 

$. ATA. 

Begnadigungsgefuche hemmen ben Beginn der Strafooliftredung nick. 

8. 4786. 
Verurtheilte, deren Strafe nicht uͤber ſechs Monate zu dauern hat, 

find in der Regel zur Vollziehung derſelben bei dem Strafgerichte, wel⸗ 

ches das Urtheil in erfter Inſtanz gefällt hat, anzuhalten. 

8. A76. 

Iſt ein Sträfling zu einer mehr als fechsmonatlichen Freiheitsſtrafe 

verurtheilt, fo gelten über den Ort, wo er während feiner Strafe anzu- 

halten ift, die nachflehenden Beftimmungen: 

a) Perfonen, weldhe wegen Hochverrathes oder wegen ber im $. 23 des 

Patentes vom 43. März 1849 gegen den Mißbrauch der Preſſe auf- 
geführten Handlungen verurtheilt find, haben ihre Strafe auf einer 

Feftung auszuſtehen; 

b) die zu einer Tängeren als zehnjährigen Kerkerſtrafe Verurtheilten ſind 

in die für ſolche Straͤflinge eigens beſtimmten Straforte abzuliefern; 

c) alle übrigen Sträflinge find während ihrer Strafzeit in dem allge⸗ 

meinen Steafhaufe des Kronlandes anzubalten, in welchem fie ver 

urtheilt wurden. 

Die Wblieferung des Berurtheilten nach dem gelehlich beſtimmten 

Straforte muß durch die Bezirföhauptmannichaft veranlaßt werben, 
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Diefe Beftimmungen find im Wefentlichen in voller Uebereinftimmung 
mit ben 85. 457 bis 459 St. ©. I. Th. — Ebenfo gilt noch gegenwärtig 
die Vorfchrift des Hofdecretes vom 29. Mai 1829 3. 2408 ber %. G. S., 

wornach die zu einer längeren als zehnjährigen Kerkerftrafe Werurtheilten aus 
den Kronländern Oeſterreich ob und unter der Enns, Salzburg, Böhmen, 
Mähren und Schlefien auf den Spielberg zu Brünn, aus den Kronländern 

Steiermark, Kärnthen, Krain, Trieft, Görz, Zftrien und Zirol in die Straf: 
anftalt zu Gradisca abzuliefern find. — Die Ablieferung der Sträflinge an 

den beftimmten Strafort muß mit ber in Gemäßheit bed Hofdecretes vom 

30. November 1821 3. 1818 der J. G. ©. auszufertigenden Auskunftsta- 
belle begleitet werben. 



| Dreiundzwanzigftes Bauptſtück. 

Bon dem ſtandrechtlichen Verfahren. 

Bisher war das ſtandrechtliche Verfahren (S$. 500 bis 518 St. ©. 
1. Th.) in Defterreich durch bie Geſetzgebung eingeführt, um, wie ſich das 
Strafgefegbucd von 1808 ausfpricht, in dringenden Nothfällen das Verbre⸗ 
hen auf das Kürzefte zu unterfuchen, den Schuldigen fogleich zu verurtheifen 

und die Strafe auf ber Stelle zu vollziehen. Bis in die neuefte Zeit wurde 
auch von biefem außerorbentlichen Verfahren in den verſchiedenen Kronländern 
ein, wenn auch feltener, doch in der Regel erfolgreicher Gebrauch gemadt. 
In Deutfhland war basfelbe nur in der baierifhen Gefeßgebung 
(St. ©. 8. von 1813 H. Th. Art. 441—459) beibehalten worden. In 
Frankreich wurde nicht nur bie Lehre vom Belagerungszuftande (insbeſon⸗ 
dere burch das Eaiferliche Decret vom 24. December 1811) fehr ausgebilbet, 

fondern der Code d’instruction criminelle von 1808 (art. 553—599) ent- 
hielt auch fehr ausführliche Beftimmungen über die Specialgerichtshäfe, 

welche aus fünf Affifenrichtern und: drei Meilitärperfonen, die wenigſtens 

KHauptmannsrang haben follten, zufammengefegt waren und ohne Zuzie⸗ 
bung von Geſchwornen über das Verbrechen ber mit Waffen gefchehenen Re 

bellion gegen die bewaffnete Macht, des burch Waffen unterftügten Schleich⸗ 
handele, über das Verbrechen der Falſchmuͤnzerei, über Mord, wenn er dur 
bewaffnete Zufammenrottung vorbereitet worden, endlich über Verbrechen, 

die von Vagabunden, hergelaufenen Leuten ober von ſolchen, die bereits frü- 

ber zu Leibes⸗ ober.entehrenden Strafen verurtheilt worden, begangen wurben, 

nach einem fehr fummarifchen Verfahren zu erfennen hatten. Durd das Ge⸗ 
fe vom 20. December 1815 wurden an die Stelle der Specialgerichtshöfe 
Prevotalhöfe mit fehr ähnlichen Attributionen gefegt, allein auch diele wur⸗ 
ben burch die Verfaſſung von 1830 (Art. 54) aufgehoben. 

Bei der Berathung der neuen Etrafproceßordnung mußte vor Allem bie 
Frage in Erwägung gezogen werben, ob das flandredhtliche Verfahren über: 
haupt beizubehalten fei.. Die traurigen Ereigniffe der letztverfloſſenen Jahre 
Ponnten dabei nicht unbea chtet bleiben. Die Regierung hatte fich im fombar- 
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difch:venetianifchen Königreiche gezwungen gefeben, dem flandrechtlicheu Mer: 
fahren eine größere Ausdehnung zu geben, als basfelbe nach dem St. ©. B. 
von 1808 hatte. In Wien war im Mär, 1848 die Mothwenbigkeit erkannt 

worden, das Standrecht gegen bie zur Zerftörung von Fabriken und Mafchinen 
berumziehenden Haufen zu verfündigen. Die Ereigniffe der Jahre 1848 und 

1849 hatten den Kriege» oder Belagerungszuftand über die großen Städte ber 

Monarchie ſowohl, ald über die Kronländer Salizien, Ungarn, Siebenbär- 
gen und das lombardiſch venetianifche Königreich herbeigeführt. Der Zuftand 

der öffentlichen Sicherheit mußte insbefondere in den Teßterwähnten Kronlaͤn⸗ 
dern noch für eine Reihe von Jahren als gefährdet erfcheinen. Unter diefen 
Umftänden fehien es nicht möglich, das Standrecht zu entbehren. In feiner 

Anwendung gegen um fich greifende ſchwere Verbrechen, wie Mord, Raub, 
Brandlegung und dgl., hatte es fich ſtets als ein Eräftiges und fichered Mittel 
zum Schuße des Lebens und Eigenthumes bewährt, allein felbft in den noch 
ganz friedlichen Jahren vor der Revolution (indbefonbere im J. 1847) in 

mehreren Rronländern als notbwendig gezeigt. Um fo weniger fchien es in der 
nächften Zukunft encbehrt werden zu können, da gerade die durch die Revolu⸗ 
tion und ben Krieg in Ungarn und Stalien berbeigeführte Erfchütterung vie 

fee morafifchen Bande und die Zerfprengung von Infurgenten-Armeen, deren 

Reſte zum Raͤuberhandwerk ihre Zuflucht nehmen, Beine erfreuliche Ausficht 

auf eine baldige Herftellung eines befriedigendenZuftandes der Öffentlichen 
Sicherheit darbot. In der Anwendung im Falle eines Aufruhrs dagegen er⸗ 
(dien das ſtandrechtliche Verfahren jedenfalls als ein milderes, weniger alle 

gemein wirkendes Mittel, uld die VBerhängung bes Belagerungszuftandes und die 
damit verbundene Lebertragung der Handhabung der Sicherheits polizei ſowohl, 

als auch der Gerichtsbarkeit über alle der öffentlihen Sicherheit gefährlichen 
Handlungen an Kriegsgerichte. Es Eonnte Daher nicht außer Acht gelaflen wer⸗ 
den, daß die Zulaflung des ftandrechtlihen Verfahrens eben dazu dienen 
könne, in vielen Faͤllen damit auszureichen, ohne fogleich zu dem äußerften 
Mittel, der Verkündigung des Belagerungszuftandes, greifen zu müffen. 

Es wurde daher ald nothiwendig erkannt, menigftend gegenwärtig das 

fandrechtliche Verfahren beizubehalten, und die Aufgabe der ©efeßgebung 

mußte ſich vorzüglich dahin richten, dasſelbe fo einzurichten, daß ben Ruͤckſich⸗ 

ten der Gerechtigkeit und ver Verſicht gegen jebe Lebereilung fo viel aß 

möglid Rechnung getragen werde. Es iſt im Ganzen, wie fi der a. u, Vor⸗ 
trag ded Juſtizwminiſters vom 18. December 1849 barüber ausfpricht, vor 

zugsweiſe old ein abgekürztes oder ſummariſches Verfahren aufgefaßt, bei 
welchem jedoch die Deffentlichkeit und Mündfichkeit der Verhandlung, bie 

Anklageform und das Recht der Vertheidigung ihre volle Anwendung finden 
und nur die Zuziehung von Gefchwornen und die Geftattung von Rechtsmit⸗ 

tefn ausgefchloffen Ift. Das Standgericht dat u nicht, wie es nach dem bige 
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herigen Strafgefeße der Fall war, in der Regel nur auf den Tod zu erfen- 
nen, fondern es ift demfelben auch in ausgedehnter Weiſe die Befugniß ein: 

geräumt, auf zeitliche Zreiheitsftrafen zu erkennen. Zugleich war das Streben 

tahin gerichtet, im Einzelnen mandye ſchon feit Iängerer Zeit ald mangelhaft 

erkannte Beftimmungen des bisherigen Rechtes zu verbeflern. 

1. Einleitung des ſtandrechtlichen Verfahrens. 

Das Geſetz beflimmt vor Allem die Zälle, in welchen dasfelbe Statt 

finden kann. Nach dem bisherigen Nechte (8$. 501 und 505 St. G. I. Th.) 
konnte es nur in zwei Bällen verkündet werden: a) bei einem Aufruhr und b) 

bei ungewöhnlichen Umfichgreifen von Raub, Mord oder Brandlegung. Die 
neue &t. Pr. D. läßt das flandrechtliche Verfahren ebenfalls nur in zwei 
Fällen zu, erweitert jedoch den zweiten Ball des &t. ©. B. von 1803 auf 
ein anderes nicht minder gemeingefährliches Verbrechen. Das ſtandrechtliche 
Verfahren kann nämlich a) bei einem Aufruhr und b) bei ungewohnlichem 

Umfihgreifen von Mord, Raub und Braudlegung oder Öffentlicher Gewalt: 
thätigkeit Durch beträchtliche Zerftörung fremden Eigenthumes 

angeordnet werden. Der leßtere Fall begreift insbefondere die Zerfiörungen 
von Fabriken oder Mafchinen in fid, 

$. ATT. 

Das ſtandrechtliche Verfahren kann in der Regel nur bei einem Auf 

ruhr ftatifinden”). Die Exflärung, daß Aufruhr eingetreten und die Roth- 

wenbigfeit des Standrechtes vorhanden ſei, fteht dem Landeschef im Ein⸗ 

. verftändniffe mit dem Generalprocurater am Oberlandeögerichte und wit 

dem Präftventen des Oberlandesgerichtes zu. Wenn jedoch Gefahr auf dem 

Berzuge haftet, ift auch der Kreispräftvent für fi allein, und in befon- 

ders dringenden Fällen feloft der Bezirföhauptmann berechtigt, diefe Er⸗ 

klaͤrung au erlaſſen. 
8. 478. 

Außerdem kann das ſtandrechtliche Verfahren auch dann angeorduet 

werden, wenn in einzelnen oder mehreren Bezirken Mord, Raub, Brand⸗ 

fegung oder öffentliche Gewaltthätigkeit durch beträchtliche Zerflörung frem- 

ven Eigenthumes ungewöhnlich um fich greifen. Das Erfenntnig über die 

Nothwendigkeit der Anwendung des Standrechtes fteht in ſolchen Fällen 

dem Suftigminifter im Einverftändniffe mit dem Miniſter des Innern zu. 

*) 86 verficht ſich von ſelbſt, daß mach geſtillter Unruhe ein ſtandrechtliches Berfahren 
wicht mehr angeorbnet werben kann. (Dergl 5.501 St. G. I. 2.) 
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Die Ertlärung, daß das flandrechtliche Verfahren einzutreten habe, 

it im Falle des 8. 477 in denjenigen Gemeinden, wo Aufruhr ift, im 

Balle des $. A78 aber in allen Gemeinden des Bezirkes, für welchen das 

ſtandrechtliche PVerfahren angeordnet wurde, bei Trommelfchlag ober 
Zrompetenfchall zu verfünden, und außerdem durch Mittheilung an bie 

Bemeindebehörben, duch Anſchlag an öffentlichen Plaͤtzen, durch öffent- 
liche Blätter und nach Umftänden durch Berfündigung von der Kanzel 

ohne Berzug zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. 

$. 480. 

Die Bekannimachung des ſtandrechtlichen Verfahrens ift im Kalle 

bed 8. 477 mit dem Befehle zu verbinden, daß fich Jedermann zur Ruhe 

zu begeben, fich fogleich von den aufrührerifchen Zufammenrottungen zu 

entfernen und den zur Stillung des Aufruhrs ergehenden Anordnungen 

fich zu fügen habe, widrigens der noch ferner im Aufruhr Ergriffene ſtand⸗ 

rechtlich gerichtet und mit dem Tode beftraft werben würde. Diefe Berkün- 

bigung des ſtandrechtlichen Berfahrene ‚hat die Wirkung, dag Alfe, welche 

fh nah Kundmahung desfelben der Theilnahme am Aufruhr 

ſchuldig machen, vor das Standrecht geftellt werden; außerdem hat 

fih das flandrechtliche Verfahren in biefem Falle auf ale nah Kund- 

machung desſelben in dem Bezirke verübten Verbrechen des Hochver⸗ 

rathes und der Störung der öffentlichen Ruhe des Staates, 

tes Aufftandes, der öffentlihden Gewalttbätigfeit durch 

Widerfeglichfeit gegen obrigfeitliche Perfonen oder Wachen und ber 

Verleitung der Truppen zum Ungeborfam oder zur Aufe 

lebnung, fo wie auf das Vergehen des Auflaufes zu erſtrecken, 

jedoch nurin fo weit diefe Verbrechen und Vergehen mit dem Aufruhr 

im Zufammenbhange ftehen.. 

Diefer 8. enthält eine welentlihe Abweichung von dem bisher beftandenen 
Rechte. Nach dem. St. ©. B. von 1808 (1. Th. $. 504) Fonnte fi das 
ſtandrechtliche Verfahren im Falle eines Aufruhrs nur auf dieſes Verbrechen 
beziehen, hatte jedoeh im Kalle der Schuldigerklärung des Angefchuldigten 

nah $. 508 &t. ©. I. Th. immer die Hinrichtung des Verurtheilten mit 
dem Strange zum Folge. Die St. Pr. D. dagegen‘, welche, wie fon oben 
erwähnt ‚wurde, das Standrecht nicht bloß auf die Todesftrafe, fondern auch 
auf zeitliche Kerkerftrafen erkennen läßt, geftattet eine viel weitere Ausdehnung 



des ftandrechtlichen Verfahrens. Im Intereſſe der Befchleunigung der Strafe 
rechtöpflege, welche befonders in Aufrubrfällen zur Wiederherſtellung der 

Ruhe und Ordnung von der größten Wichtigkeit ift, verordnet dad Beleg, 

daß da6 wegen Aufruhrs verfündigte ftandrechtliche Verfahren aud auf die: 

jenigen Verbrechen und Vergehen ausgedehnt werde, welde gemeiniglid 

oder doch fehr häufig mit dem Aufruhr zufammenhängen oder gleichzeitig mit 

demfelben begangen werben. Dahin gehören 1) Hochverrath, der in einem 

ſolchen Falle dem ordentlichen Korum bed Neichögerichted entzogen wird; 

2) Störung der öffentlichen Ruhe des Staates; 3) Aufftand; 4) öffentliche 

Gewaltthätigkeit durch Widerſetzlichkeit gegen obrigkeitliche Perfonen ober 
Machen ; 5) Verleitung von Soldaten zum Ungehorfam oder zur Auflehnung 
(Eaif. Verordnung vom 81. December 1819 3. 23 des R. ©. BI. von 

1850); 6) Auflauf. Die Natur der Dinge bringt ed mit ſich, daß fehr häufig 
einzelnen Angefchuldigten, welche nach Verkündigung des Standrechtes er- 
griffen und vor das Standgericht geftellt wurden, zwar nicht die Betheiligung 
am Aufruhr, wohl aber die Veruͤbung eined der vorermähnten, in ſolchen 

Fällen für die öffentlihe Ordnung fehr gefährlichen Verbrechen oder Vers 
gehen nachgewiefen werben kann. Es würde bei ben vielen Förmlichkeiten, die 
mit dem ordentlichen Strafverfahren, befonders fo weit es vor Geſchwornen 

ftatt findet, verbunden find, kaum möglich fein, alle diefe Angefchuldigten 

‚innerhalb einer angemeffenen Srift vor das ordentliche Strafgericht zu ftellen. 

Der Eindruck, welchen die ſchleunige Beftrafung folder Handlungen auf 
die geſammte Bevölkerung hervorzubringen vermag, würde dadurch völlig ver 

"foren gehen. Die Beftimmung des $. 480 dagegen ift ganz darauf berechnet, 
diefen Uebelſtaͤnden abzuhelfen. Doch darf das Standgericht über diefe Ver: 
‚brechen und Vergehen nur dann erkennen, wenn diefelben a) erfi nad Kund⸗ 
machung des ftandrechtlichen Verfahrens in dem Bezirke, für welchen das: 
‚felbe angeordnet wurde, begangen worden find, und b) wenn dieſe Ber- 
brechen und Vergeben mit dem Aufruhr, der zur Verkündigung des Stand⸗ 
rechtes Anlaß gab, im Zufammenhange ftehen; Feineswegs aber, wenn die⸗ 

ſelben ganz felbftftändige, mit dem Aufrußr in Feiner Verbindung ftehende 
Handlungen waren. 

8. 481 f 

Die Bekanntmachung des ſtandrechtlichen Verfahrens im Falle des 
%. 478 bat die Wirkung, daß Alle, die eines nach diefer Kund- 

mach ung in dem Bezirke begangenen Verbrechens, wider welches Das 

ftandrechtliche Verfahren angedroht wurde, oder der Mitſchuld ober Theil- 

nahme an einem ſolchen Verbrechen bejchuldigt mern, vor das Standredkt 

gefteht werben, 



8. 482. 

Mit der Kundmachung des Randrechtlichen Verfahrens wird das 
Landesgericht, in deſſen Sprengel die Verkündung erfolgte, für alle 
in feinem Bezirke verübten Verbrechen oder Vergehen, auf welche ſich das 
ſtandrechtliche Berfahren nach ven Beſtimmungen der 98. 479 und 480 zu 

erſtrecken hat, ausfchließend zuftändig. Als Standgericht erfennt es 

in Verfammlungen von v’er Richteen und einem Vorſihenden. Dasfelbe 
kann nach dem Ermeſſen des Landesgerichts Praͤſtdenten im Einverftänpniffe 
mit den politifchen Behörben an jedem Orte des Bezirkes, für welchen bad 

Standrecht verfändet wurde, feinen Sig auffchlagen. 

Nah dem bisherigen Öfterreichifchen Rechte ($. 503 Se. ©. I. Th.) 
war ed Sache bed Kreishauptmannes, fomit einer politifhen Behörde, 
fünf in dem Criminalrichteramte bewährte und bei der Sache unbefangene 
Männer zur Befegung des Standrechtes zu benennen und Einem aus ihnen 
den Vorfig anzumweifen. Diefe Einrichtung mußte mit Grund den lebhafteſten 

Tadel hervorrufen, weil badurch jede Garantie der Unabhängigkeit bes Stand⸗ 
gerichted aufgehoben war. Die neue St. Pr. O. fucht diefem großen Mangel 
dadurch abzuhelfen, daß ſchon im Geſetze beſtimmt ift, daß die Verkündigung 
des Standrechtes jederzeit die ausfchließende Zuftändigkeit des Landesgerichtes 

für alle dem flandrechtliden Verfahren zu unterziehenden Bälle begrände, 
Die Aborbnung der. fünf Richter , welche das Standgericht zu bilden haben, 

ft fomit dem Präfidenten des Landesgerichtes allein vorbehalten. Allen 

Uebelfländen, welche aus der Verfügung, daß nur die Landeögerichte zum 

flandrechtlichen Verfahren competent feien, entfpringen Eönnten, {ft durch bie 

im Schlußfaße des 6. 482 ausgefprochene Möglichkeit vorgebeugt, das Stand» 

gericht an jedem Orte des Bezirkes, für welchen das Standrecht verkündet 
wurde, abzuhalten. 

8. 483. 

Sobald das ftandrechtliche Verfahren angeordnet ift, bat ver Bezirfs- 

hbauptmann mit der größten Beſchleunigung Sorge zu tragen, daß von 

dem naͤchſten Militär- Commando die zur Bebedung des Standrechtes 

nöthige Mannfchaft abgeorbnet werbe, daß an dem zur Wöhaltung des 

Standrechtes beftimmten Orte die nöthigen Amtsgeraͤthſchaften bereit und 

ein Seelforger, fo wie der Scharfrichter und defſen Gehilfen gegenwärtig 

feien , und daß der Vollziehung der Todesftrafe, falls diefelbe verhängt 

werden follte, fein Hinderniß entgegenſtehe. 

Würth, Strafproceß. 47 
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"DI. Verfahren vor dem Standgeridte. 

8. 484. 

Dem Staatsanwalte bei dem Landesgerichte oder Dem von dem Ger 

neralprocurator für das Standrecht befonderd abgeordneten Mitgliede der 

Staatdanwaltfchaft liegt es ob, die Einleitung des ſtandrechtlichen Ber- 

fahren® gegen die Beſchuldigten zu veranlaflen. Es ift dabei als Regel zu 

beobachten, daß nur folche Perſonen vor das Standgericht geftellt werben, 

welche entweder auf der That ergriffen worden find, oder gegen 

welche jo dringende Verbachtögründe vorliegen, daß fi mit Grumd er- 

warten läßt, es werde der Beweis der Schuld gegen Re ohne Verzug 

hergeftellt werben koönnen. 

Diefe Beflimmung entſpricht im Wefentlichen der beinahe gleichlautenden 
Anordnung ded Hofdecreted vom 12. Februar 1821, 3. 1739 der 3. ©. S. 

lit. d. — Diejenigen, wider welche nur entferntere Verdachtsgründe wegen 
eines zum ftandrechtlihen Verfahren gehörigen Verbrechens oder Vergebene 
vorliegen, find den ordentlichen Strafgerichten zur Vorunterfuhung und Ab⸗ 

urepeilung zu überlaffen. 

8. A885. 

Das Standgeriht ift ermächtigt, auch Perfonen, die der Militär- 

Gerichtsbarkeit unterftehen, ftandrechtlich abzuurtheilen, wenn fie von der 

Civilobrigkeit eingebracht worden find; doch ift hievon dem naͤchſten Militär- 

Commando unter Anführung des Namens, des Geburtdorted und Militär- 

Charakters des Befchuldigten fogleich Anzeige zu machen. Das Standgericht 

ift auch befugt, Zeugen, welche der Militär-Gerichtsbarfeit unterftehen, 

unmittelbar vorzurufen, Doch muß auch davon dem naͤchſten Militär- 

Commando Nachricht gegeben werden *). 

$. 486. 

Das ganze Berfahren gegen einzelne Angefchuldigte ift vom Anfang 

bis zu Ende vor dem verfammelten Gerichte und, fo viel als möglih, ohne 

Unterbrechung zu pflegen. Die längfle Dauer besfelben wird 
.. 

— —— nn nen 

*) Auch dieſe Anordnung iſt ganz dem bisherigen Rechte (Hofdecret vom 12. Sebruaı 

1821, 3.1739 der I. ©. ©. lit. g) entnommen, 
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auf drei Tage feftgefent*. Es ift mündlich und öͤffentlich 

unter Beobachtung der in den 98. 260 bis 263 ertheilten Vorfchriften. 

8. 487. 

Der Angeflagte Tann fi eines Vertheidigers bevienen, ober 

vefien Wahl dem Gerichte überlaffen. In allen Fällen, welche mehr als 

fünfjährige Kerferftrafe nach fich ziehen koͤnnen, ift ihm ein Vertheidiger, 

feld wenn er auf Beftellung eines folchen verzichten zu tollen erklärt, 

von Amtswegen aufzuftellen. 

$. 488. 

Der Staatsanwalt beginnt die Verhandlung mit einer Darftellung 

der dem Angefchulvigten zur Laft liegenden Thatfachen. Der Angeklagte 

wird aufgefordert, ſich Darüber zu erklären, und wenn er die Thatſachen 

beftreitet,, wird zur Vorführung der Beweismittel gefchritten, wohel im 

Allgemeinen die VBorfchriften der 99. 274 bis 284 zu beobachten find. 

8. 489. 

Das Berfahren hat fich in der Regel auf den Beweis der That zu 

befchränfen, wegen welcher das ſtandrechtliche Verfahren eingeleitet worben 

iſt. Es iſt daher auf andere Verbrechen und Vergehen bes Ergriffenen feine 

Rüdfiht zu nehmen. Nur wenn dem Angefchulvigten wegen eines foldyen 

Verbrechens oder Vergehens eine [ch werere Strafe bevorftände, als ihn 

wegen der Handlung treffen kann, wegen welcher er vor das Stanbgericht 

geſtellt wurbe, ift das flandrechtliche Verfahren, wenn dieſe verſchiedenen 

ftrafbaren Handlungen miteinander im Zufammenhange verübt wurben, 

auch auf jenes andere Verbrechen oder Vergehen auszubehnen. Außer 

biefem Falle iſt über die dem Augefchuldigten zur Laft liegenden anberen 

Verbrechen oder Vergehen nur im Wege des orbentlichen Strafverfahrene 

von dem zuftändigen Strafgerichte zu entfcheiden, welches bei Ausmeſſung 

der Strafe die von dem Standgerichte ausgefprochene Strafe in Anſchlag 

zu bringen hat. 

*) Nach $. 506 Mit. e St. G. I. TH. war die Dauer des ſtandrechtlichen Verfahrens 

anf höchftens 24 Stunden feftgefebt; durch das Hofderrei vom 12. Februar 1821 3. 

1739 der 3. G. ©. lit. e wurde biefelbe auf Tängftens 3 Tage erweitert. — Diefe Bes 

ſtimmung wurde auch in ben F. 486 ber St. Pr. DO. übertragen. Die in biefem $. 
beflimmien drei Tage find von dem Beitpuncte au zu rechnen, wo bie oͤffentliche Ver⸗ 

Handlung vor dem Standgerichte nach $. 488 begonnen Kat. ne 
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Im Allgemeinen gelten baber für bas ſtanudrechtliche Verfahren alle 

Vorfchriften, welche über die Hauptverhandlung vor den Bezirks - Collegial: 
gerichten im XIV. Hauptſtücke ertheilt find, woraus ſich der große Unterfchieb 

zwifchen dem unter der Intervention eines Vertheidigerd und unter der Cor: 

troſle ber Deffentlichkeit flattfindenden flandrechtlichen Verfahren ded neuen 

Geſetzes unb zwifchen der ftandgerichtlihen Procedur nad dem alten Rechte 
von ſelbſt ergibt. In der Mündlichfeit und Deffentlichfeit des Verfahrens 

und in der Zulaffung eines Vertheidigers für den Angeklagten liegen wichtige 

Garantien dafür, daß auch im flandrechtlichen Verfahren die Beweiſe fireng 

und forgfältig geprüft und alle Milderungsumftände reiflich erwogen werben. 

$. 490. 

Nach gefchlofienem Beweisverfahren hat der Staatdanwalt die Er- 

gebniffe desſelben zu entwideln und feinen Strafantrag zu ftellen. Der An- 

geklagte und fein Vertheitiger haben darauf zu antworten, und wenn ber 

Staatsanwalt hierauf noch etwas zu erwidern findet, gebührt dem Ange⸗ 

Magten und feinem Vertheidiger jederzeit das Recht der letzten Aeußerung. 

8. 491. 

Hierauf wird von dem Gerichte das Urtheil in nicht öffentlicher Be⸗ 

rathung unter Beobachtung der Vorfchriften der 88. 47, 287 und 292 

gefällt, und unmittelbar darauf dem Angeklagten in öffentlicher Sipung 

verkündigt. 
$. 492. 

Wenn die im 8. 288 vorgefehenen Bedingungen eintreten, hat das 

Standgeriht auf Zreifprechung des Angellagten zu erfennen und 

fofort deſſen Yreilaflung zu verfügen. Wenn das Standgericht ſich nicht 

für zuftändig erachtet, ober wenn zwar bie Herftellung des Beweiſes der 

Schuld des Angeklagten innerhalb der gefeglichen Krik von drei Tagen 

nicht möglich if, wider Denfelben aber bringende Berdachtögrände vorliegen, 

daß er das ihm zur Laſt gelegte Verbredyen oder Vergehen verübt Babe, fo 

erdennt das Standgericht auf Meberweifung bes Angeklagten an 

den ordentlihden Richter, und hat in diefem Yale zugleich zu 

bejchließen, ob die Haft des Angefchuldigten fortzubauern habe ober 

aufzuheben fei. 
$. 493. 

Wird der Angeklagte für ſchuldig erklärt, fo erfennt das Stand⸗ 

gericht zugleich auf die gefegliche Strafe, Es hat wegen ber Verbrechen 
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des Bochverrathes, bed Aufruhrs, des Morbes, des Raubes 
und dee Brandlegung die Todesftrafe anszufprechen. Rur wenn 

bereitö durch Vollziehung der Todesftrafe an Einem oder Mehreren ber 

Schuldigiten Das zur Herftellung der Ruhe nöthige abfchredende Beifptel 

gegeben ift, kann das Standgericht aus widjtigen Milderungsgründen 

gegen minder Betheiligte auf fchweren Kerfer von fünf bis zwanzig Jahren 

erfennen. Dieſelbe Strafe ift gegen Diejenigen außzufprechen, welche zur 

Zeit des verübten Verbrechens das Alter von zwanzig Jahren noch nid 

surüdgelegt haben. Wegen der übrigen in Gemäßheit ver 98. 478 und 

480 vor das Standgericht gehörigen Verbrechen und Bergehen bat bab- 

felbe die Strafe nach ven allgemeinen Vorſchriften der Straf- 

gefege auszumeffen. 

Das Standrecht Eonnte nach dem bisherigen echte ($. 508 &t. ©. 
I. Th.) in der Regel nur auf die Todesſtrafe erkennen. Nur bei dem Aufruhr 

war es demſelben geftattet, wenn das abſchreckende Beifpiel fchon durch die 

Hinrichtung eines oder mehrerer Hauptfchuldigen gegeben worden, biejenigen, 

welche am Aufruhr geringeren Antheil genommen haben, zu der geſetſichen 
Kerkerſtrafe zu verurtheilen. Die neue St. Pr. D. hat dieſe Befugniß bes 

Stanbgerichtes viel weiter ausgedehnt und indbefondere die Beſtimmung des 

bisherigen Rechtes, wornach, wenn die That des Angeklagten nicht durch 

Seftändniß oder Zeugenausfagen erwiefen werden konnte , oder wenn ber An« 
geklagte das zwanzigſte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hatte, das Stand⸗ 

recht die Verweiſung an das ordentliche Criminalgericht auszufprechen hatte, 

befeitigt. Das Gefeg will, daß in der Negel das Standgericht, fobald feine 
Competenz begründet ift, auch ein Endurtheil fälle. Nur, wenn der Beweis 
der Schuld nicht innerhalb ber als längſte Dauer des ftandrechtlidden Wer: 

fahrens feftgefegten Friſt hergeftellt werden Eönnte, foll das Standgericht bie 

Verweiſung an den ordentlichen Strafrichter ausſprechen. Es verfteht ſich 

dabei von felbft, daß das Standgericht, um auf die Zodeöftrafe erfennen zu 
“dürfen, keineswegs auf den Beweis durch Geſtaͤndniß oder durch Zeugen be« 

fhränkt it, fondern diefe Strafe felbft dann verhängen kann, wenn es feine 

Ueberzeugung von der Schuld des Angellagten auf das Zufammentreffen bon 
Unzeigungen oder auf Ausſagen von Mitfchuldigen gründet. 

8. ABA, 

Gegen die Urtheile des Standgerichtes findet Fein Rechtsmittel 

Statt. 
6.495. 

Ueber die Verhandlung vor dem Standgerichte ift ein Protocol auf: 
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zunehmen, welches den Tag der Berhandblung, die Namen ber Richter, 

den weſentlichen Inhalt der Erklärung des Beſchuldigten über die wider 

ihn erhobene Anklage und der vorgeführten Beweiſe, endlich das Urtheil 

und defien Begründung eutyalten muß. Dasjelbe it von fämmtlichen 

Richtern und dem Schriftführer zu unterzeichnen. 

$. 496. 

Die Todeöftrafe ift in der Regel zwei Stunden nach der Berfündigung 

des Urtheiles zu vollziehen ; nur aufausprüdliches Bitten des Verurtheilten 

fann bemfelben noch eine Dritte Stunde zu feiner Vorbereitung auf den 

Tod geftattet werben. 

III. Aufhebung des ſtandrechtlichen Verfahrens. 

$. 497. 

Die Aufhebung des ſtandrechtlichen Verfahrens fteht denfelben Pers 

fonen und Behörden zu, welche basjelbe eingeleitet haben. Diefelbe if, 

wenn ber Grund, der die Einleitung bes Standrechtes veranlaßte, weg⸗ 

gefallen ift, ungefäumt auszufprechen und jederzeit durch die öffentlichen 

Blätter kundzumachen. 
$. 498. 

Sobald die Aufhebung des ftandrechtlichen Verfahrens dem Stand⸗ 

gerichte mitgetheilt ift, hört deſſen Wirkſamkeit auf. Alle noch anhängigen, 

Unterfuchungen,, fo wie diejenigen, über welche Todesurtheile ergangen 

aber noch nicht vollzogen find, müflen an die ordentlichen Gerichte abgegeben 

und von dieſen ald Borunterfuchungen behandelt werden. Es ift darüber 

| nach den allgemeinen Borfchriften diefer Strafproceßorbnung weiter zu ver: 

fahren. Alle von dem Standgerichte erlaffenen Urtheile fammt den Ber: 

handlungsacten find binnen vierzehn Tagen nad der Aufhebung des 

Standrechtes dem Generalprocurator am Oberlandeögerichte vorzulegen. 



Bierundzwanzigites Sauptitück. 

Bon dem Werfahren in Preßübertre- 
tungsfällen. 

Da die Strafproceßorbnung das Befchwornengericht in feinem ganzen 
Umfange in das Leben ruft, fo fiel mit deren Einführung die Nothwendig” 

Beit hinweg, befondere Preßgerichte, wie diefelben zuerft durch die proviforifche 
Verordnung Über da8 erfahren in Prebfahen vom 18. Mai 1848 unb 

fpäter durdy die mit dem Patente vom 14. März 1849 kundgemachte Mor: 
fhrift über das Verfahren in Preßübertretungsfällen eingeführt worden wa⸗ 

ren , fortbeftehen zu laſſen. Es mußte vielmehr als ein fehr großer Gewinn 

betrachtet werden, daß das Verfahren in Preßſachen vor den Geſchwornen 
nicht mehr als eine ganz erceptionelle Procebur erfchien, fondern den allge: 

meinen Borfchriften über das Strafverfahren unterworfen werden konnte. 

Die Strafproceßordnung mußte demnach, wie dies auch im Artikel HI ber 

Einführungsverordnung vom 17. Jänner 1850 außgefprochen wurde, bie Aufs 
bebung der durch das Patent dom 14. März 1849 erlaffenen befonderen Vor⸗ 

ſchrift über das erfahren in Preßübertretungsfällen nach ſich ziehen. Es 

war nur nöthig,. jene befonderen oder abweichenden Beflimmungen in bie 

©trafproceßordnung felbft aufzunehmen , weldye durch die eigenthümfiche Na⸗ 

tur der Preßvergehen ſowohl, als durch das hohe Intereſſe ber Staatsge⸗ 

walt an dem Strafverfahren in Prefübertretungsfällen geboten erfchienen. 
Diefe Anordnungen allein bilden den Gegenftand des XXIV. Hauptftüdes. 

8.499. 

Für das Verfahren in Breßübertretungsfällen gelten ale Vorfchriften 

dieſer Strafproceßorbnung, infoferne nicht in den folgenden Paragraphen 

etwas Abweichendes beſtimmt iſt. 

1. Zuftändigfeit. 

$. 500. 

Die Einleitung des Verfahrens wegen der in dem Patente vom 18. 

März 4849 bezeichneten Vergehen, welche durch den Inhalt einer 

Drudfchrift begangen werden, fteht, wenn biefelben durch eine perios 

diſche Drudfchrift begangen wurden, jenem Bezirfö-Eollegialgerichte zu, 
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in deſſen Bezirke dieſe Drudfchrift herausgegeben wurde, bei anderen 

Drudfchriften aber jenem Bezirfö-Collegialgerichte, in deſſen Bezirke fie 

verbreitet wurden. Geſchah dies in verfchiedenen Bezirken, und iſt bie 

Schrift in einem berfelben gedruckt worben, fo iſt das Besirfs-Wollegial- 

gericht dieſes Bezirkes ald das allein zuftändige anzufehen. Außer diefem 

Falle gibt die Zuvorkommung unter den verfchievenen Bezirks⸗Collegial⸗ 

gerichten den Yusfchlag, in deren Bezirke die Drudjchrift verbreitet wurde. 

Ruͤckſichtlich der Zuftändigfeit, in Betreff der nicht durch den Inhalt 

einer Drudfchrift begangenen,, 'ondern jener Vergeben oder Uebertretungen, 
welche durch Uebertretung einer der in den $$. 4, 6, 7 und 14—19 des pro- 
viforifchen Preßgefeged vom 13. März 1849 enthaltenen Vorfchriften verübt 

werden, beburfte es Eeiner befonderen Anordnung. Die Unterfuhung und 

Beftrafung derfelben fteht nach den allgemeinen Competenz-Vorfchriften in 
ber Regel jenem BezirE6-Collegialgerichte und bei Uebertretungen des $. 19 

des Preßgeſetzes jenem Bezirfögerichte zu, in deren Bezirke das Vergeben 

oder bie Uebertretung begangen wurde. — Anders ift ed rückſichtlich der durch 
ben Inhalt einer Druckfchrift verübten Preßvergehen, rückfichtlich welcher 

die Verhandlung und Entſcheidung nad $. 108 der Reichsverfaſſung ſowohl, 

als nach Artikel VII lit. B der Einführungsverorbnung vom 17. Jänner 1850 
vor bad Sefchwornengericht gehört. Im WWefentlichen wurde im $. 500 die in 

dem $. 2 ber Vorfchrift über das Verfahren in Prefübertretungsfällen ent 

baltene Verfügung beibehalten und nur für den Fall, daß die Verbreitung 
einer nicht periodifchen Druckſchrift in verſchiedenen Bezirken geſchah, anſtatt 
der aDgemeinen Beflimmung bes $. 2 der erwähnten Vorfchrift, wornach das 
Zuvorkommen allein den Ausſchlag geben follte, die Unterfheidung getrof: 

fen, ob die Schrift in einem der verfchiedenen Bezirke, in welchen biefelbe 

verbreitet wurde , gedruckt worden ift oder nicht. Nur im leßteren Falle fol 
das Zuvorfommen den Ausfchlag geben, im erfteren Falle aber der Drudort 

die Zuftänbigkeit jenes Bezirks: Collegialgerichtes begründen, in deſſen Spren⸗ 

gel derfelbe gelegen if. 

2. Befhlagnahme von Drudfdriften.*) 

$. 501. 

Die zur Aufrechthaltung der Sffentlichen Ordnung und Sicherheit bes 

ſtellte Behörde hat entweber unmittelbar felbft ober auf Anweiſung des 

*) Die in ben SS. 501—506 enthaltenen Beitimmungen find beinahe wörtlich aus ben 
65. 5-10 der Vorſchrift vom 13. März 1849 über das Verfahren in Preßübertre⸗ 
ungefälien entnommen. 
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Staatsanwaltes jede Drudfchritt mit Befchlag zu belegen, welche a) mit 

Außeradhtlaffung der Vorfchriften der 98. 4, 6, 7 und 44 bis 48 des 

Patented vom 13. März 1849 audgegeben, oder auf eine im 6. 49 desfel- 

ben Patentes unterfagte Weife verbreitet wird, oder b) deren Inhalt eine 

Uebertretung begründet, die im öffentlichen Intereffe*) verfolgt wer- 

den kann. 

$. 502. 

In allen anderen Fällen kann der Befhlag nur von dem zu ſtaͤndi⸗ 

genBezirks-Collegialgerichte über eine Klage und den darin ent 

haltenen Antrag des Staatsanwaltes oder eines Privatklaͤgers angeordnet 

werden. Die Befchlagnahme findet jederzeit nur in der im 6. 40 des Pa- 

tentes vom 43. März 4849 gegen den Mißbrauch der Preſſe bezeichneten 

Ausdehnung Statt. **) 

$. 503. 

Das Bezirks⸗Collegialgericht verfügt über das Geſuch um Beichlag- 

. nahme einer Drudichrift jogleich nach defien Empfang. 

$. 504. 

Jede nad) $. 501 erfolgte Beichlagnahme ift, falls fie wegen einer 

Uebertretung des $. 49 des Patentes vom 13. März 1849 verfügt wurde, 

dem zuftändigen Bezirksgerichte, in allen übrigen im 8. 501 bezeichneten 

Fällen aber dem Staatsanwalte an dem zuftändigen Bezirks⸗Collegialge⸗ 

richte anzuzeigen. Diefe Anzeige, oder, wenn die Beichlagnahme nicht am 

Sige des Bezirfögerichtes oder des Staotsanwaltes fattfand ; die Abfen- 

bung der. Anzeige hat binnen 24 Stunden nad der Befchlagnahme 
zu erfolgen. 

8. 505. 

Das Bezirksgericht, welchem eine Beichlagnahme wegen Uebertretung 

des 8.49 bes Patentes vom 43. März 4849 angezeigt wird, hat von 

— — — —— — — —— 

*) Im Gegenſatze zu jenen Preßvergehen, welche nur auf Verlangen eines Beleidigten 
unterfurht und beftraft werben bürfen. 

”) Das if, mit Auonahme jener Exemplare, welche ſchon in ben Weg brikker Perſo⸗ 
nen zu ihrem eigenen Gebrauche übergegangen find. 
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Amtswegen die Unterfuchung vorzunehmen, und die Beſchlagnahme entwe⸗ 

ber zu beftätigen oder aufzuheben. Der Staatsanwalt hat über eine ihm 

in Gemaͤßheit des $. 504 angezeigte und von ihm als gegründet erfannte 

Beſchlagnahme eine Klage bei vem Bezirks⸗Collegialgerichte zu überreichen 

und darin auf Beftätigung berfelben anzutragen, worüber das Gericht fo- 

gleich bei Einleitung des Strafverfahrens entfcheibet. 

$. 506. 

Wenn über die Beftätigung oder Aufhebung einer nach $. 504 vorge 

nommenen Befchlagnahme nicht binnen drei Tagen, oder, falls Letztere an 

einem von dem Amtsfipe des Bezirks. Collegial⸗ oder Bezirkögerichte® vers 

ſchiedenen Orte erfolgte, nicht binnen acht Tagen nad) der Befchlagnahme 

von diefen Gerichten entfchtenen und die Entfcheidung nicht innerhalb diejer 

Friſt dem Betheiligten eröffnet wird, verliert die Befchlagnahme ohne 

Weiteres ihre Wirkfamfeit; e8 wäre denn, daß die Verfländigung nur 

wegen Abmwefenheit oder Richtauffindung desjenigen, an den fie gefchehen 

ſollte, nicht bewerkftelligt werden Eonnte. In diefem Falle gemügt es, wenn 

die Verftändigung im Amtslocale des Berichtes öffentlich angefchlagen, und 

in das Amtsblatt des Kronlandes eingerüdt wurde. 

Im Falle der Erlöichung oder Aufhebung einer nad) $. 504 ftattgefun- 

denen Befchlagnahme gebührt dem dadurch Befchäpigten der Erſatz bes er- 

weislichen Schadens aus der Staatdcaffe, jedoch im Falle der aus: 

drüdlichen Aufhebung nur dann, wenn hierbei die Befchlagnahme als we: 
der durch den Inhalt der Drudfchrift, noch durch eine Außerachtlaſſung 

der in den SS. 4 bis 20 des Patentes vom 13. März 1849 enthaltenen 

Borfchriften gerechtfertigt erfannt wird. 

Die Erlöfchung der Befchlagnahme hindert nicht die weitere Verfolgung 

des Straffälligen. 

11. Strafverfahren wegen Preßvergeben. 

$. 507. 

Bei dem Bezirks. Collegialgerichte findet die Einleitung des Strafver- 
fahrens in Pregübertretungsfällen nur über eine Klage des Staais- 

anwaltes oder eines ‘Brivatanflägers flatt. Die Staatsanwälte verfolgen 

die Preßübertretungen von Amtöwegen, ausgenommen in ben Faͤllen der 
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86. 31, 32, 33 lit, a und 34 des Patentes vom 13. März 1849, in wel- 

den nur auf die Klage ber beleidigten Privatperfonen, denen in biefer 

Beziehung Familien, Behörden und Körperfchaften gleichzuhalten find, 

eingefchritten werden darf, In Fällen der legteren Art hat der Staatsan- 

walt nur auf Anfuchen der Beleidigten einzufchreiten; doch ſteht es bie 

fen frei, au) ohne ein ſolches Anſuchen an den Staatsanwalt 

als PBrivatanfläger (8. 404) aufzutreten. 

Der $. 507 enthält eine fehr wefentlihe Mobdification des materiellen 
Preßgefeges vom 18. Maͤrz 1849, nach welchem auch die in ben $$. 31, 82, 

38 lit. a und 34 desfelben aufgeführten Ehrenbeleidigungen von Amtswegen 
verfolgt werden mußten. Durch die Beftimmungen des $. 507 dagegen find 

diefe Preßvergehen ausdruͤcklich nur dann für ftrafbar erklärt, wenn der Ber 
leidigte, fei e& ein Privatmann, eine Familie, eine Behörde ober Körperfchaft, 

oder feien e6 die Verwandten eines Verftorbenen, die Verfolgung berfelben 

ausdrädlich begehrt. — Der $. 507 enthält außerdem eine wichtige Abwei⸗ 
dung von den im $. 404 ber St. Pr. D. über bie Rechte des Privat⸗ 
anflägerd bei anderen Vergehen enthaltenen Vorfchriften. Während bei den 

nad dem Il. Theile des St. G. B. zu behandelnden Vergehen der Beleidigte, 

von deffen Begehren die Einleitung eines Strafverfahrens abhängig ift, die⸗ 
fed fein Begehren jederzeit bei dem zuftändigen Staatsanwalte anbringen 

muß und nur dann, wenn der Staatsanwalt die Verfolgung verweigert, als 
Privatankläger auftreten darf, ſtellt e8 die St. Pr. O. dem durch den Inhalt 

einer Druckſchrift Beleidigten frei, auch ohne ſich vorläufig mit dem Begeh⸗ 
ren um Einleitung des Strafverfahrens an die Staatsanwaltichaft gewendet 
zu haben, ſogleich ald Privatkläger aufzutreten. 

8. 508. 

Jede Klage, welche wegen Preßvergehen bei dem Bezirks⸗Collegial⸗ 

gerichte überreicht wird, muß die genaue Anzeige der Schrift und ber 

Stellen, worin die Mebertretung liegen fol, enthalten, 

$. 509. 

Das Gericht hat längftens binnen drei Tagen nad) Ueberreichung der 

Klage nah Anhörung des Staats anwaltes zu entfcheiden, ob 

Grund zur gerichtlichen Verfolgung der angezeigten Uebertretung vorhan- 

ben fet. Im bejahenven Falle iſt in der Regel *) die Borunterfuchung nad 

den Borfchriften diefer Strafproceßordnung vorzunehmen. 

°) Berl. 4. 511. 
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Bei den gemeinen Verbrechen und Vergehen genügt es, baf ber Staats. 
anwalt eimen auf Einleitung der Borunterfuchung abzielenden Antrag ſtellt, 

und es bedarf eines förmlichen Beſchluſſes des Gerichte® nur dann, wenn ber 
Unterfuchungsrichter diefem Antrage des Staatsanwaltes beizutreten Beben: 

Een findet (8$. 90— 92). Bei den Preßvergehen dagegen fordert dad Geſetz 
zur Einleitung des Strafverfahrens nidhe nur eine Klage des Staatsan- 

waltes oder Privatklaͤgers, fondern auch einen Vefchluß des Bezirfs-Colle: 
gialgerichte®,, daß Grund zur gerichtlichen Verfolgung des angezeigten Preß⸗ 
vergebens vorhanden fei. Beſchließt das Gericht, daß Fein Grund zu einer 
foihen Verfolgung vorliege, fo ſteht dem Kläger, im entgegengefeßten Kalle 

aber dem Angefchuldigten nach $. 115 das Mecht zu, binnen 3 Tagen nad 

Eröffnung des Beſchluſſes Beſchwerde darüber hei dem Landesgerichte za 
führen. ‘ 

$. 510. 

Wenn die Klage nicht von dem Staatsanwalt erhoben wurde, ift 

dem Privatfläger am Schluffe der Vorunterfuchung die Einſicht der Acten 

zu geftatten. Der Kläger hat fohin binnen drei Tagen nad Empfang ber 

biesfälligen Verſtaͤndigung erforberlihen Falles auf Vervollftändigung 

der Borunterfuchung bei dem Unterfuchungsrichter auzutragen, oder, 

wenn fie vollftändig it, binnen acht Tagen feinen Antrag bei dem Be- 

zirko⸗Collegialgerichte zu überreichen oder denfelben bei dem Unterſuchungs⸗ 

richter zu Protocoll zu geben. Diefer Antrag muß die genaue Bezeichnung 

der Drudfchrift und der Stellen, auf weldje die Anklage gegründet wir, 

der darin liegenten Uebertretung und der befchuldigten Perfonen, ven An- 

trag auf Schuldigerflärung und die Namen der Zeugen und Sachverftän- 

digen enthalten, deren Erfcheinen bei der Hauptverhandlung der Kläger 

für nöthig hält. Das Bezirfi-Eollegialgericht hat diefen Antrag fammt 

den Borunterfuhungsacten dem Dberlandedgerichte*) zu überfen- 

den, welches darüber nach Anhörung ded Generalprocurators 

binnen vierzehn Tagen unter Beobachtung der 88. 227 bis 236 zu ent⸗ 

ſcheiden hat. 

$. 514. 

Der Kläger kann in Preßübertretungsfällen verlangen, dag von 

ber Borunterfuhung Umgang genommen werde, Für die 
— — — — —— — 

*) In feiner Eigenſchaft als Anklagelammer. 
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fon Gall hat er die in van 58. 507 und 508 bezeichnete Klage ſo einzurich⸗ 
ten, daß fie ale in dem vorficheuden 8. 540 für den Antrag des Brivat« 

Mägers vorgeſchriebenen Erforderniſſe beſttzt. Iſt eine Beſchlagnahme vor⸗ 
ausgegangen, fo iſt dieſe Klage Innerhalb der im $. 506 beſtimmten Friſt 

bei dem Bezirf8-Collegialgerichte zu überreichen. Iſt eine Beſchlagnahme 

nicht vorausgegangen, fo kann fie in dieſer Schrift begehrt werden. Eine 

jolhe Klage hat das Bezisfs-Gollegialgeriht, wenn e8 nach Anbörung 

des Stanisanwaltes findet, daß Diefelbe gegründet und eine Boruntess 

fuchung nicht nothwendig ift, fogleid dem Oberlandesgerichte zu über- 

fenden, welches darüber nach Bernehmung des Generalprocurators ımter 

Beobachtung der Vorfchriften der 88. 227 bis 236 zu erfennen hat. Hält 

das Bezirfs-Kollegialgericht oder die Anklagefammer die Vorunterfuchung 

für unerläßlih, fo if dad im 8. 509 vorgelchriebene Verfahren zu 

beobachten. 

$. 512. 

HM das Verweiſungserkenntniß in Rechtöfraft erwachſen, fo ift die 

Anklagefchrift innerhalb der im 8. 249 beflimmeten Friſt zu überreichen. 

Diefelbe muß fämmtlidhe Erforberniffe des 8. 250, und insbeſondere eine 

gengue Bezeichnung der Drudfchrift und der Stellen, auf welche die An 
klage gegründet wird, enthalten. 

Wird die Anklagefchrift innerhalb der im 8. 249 beftimmien Frift 

nicht überreicht, fo hat das Gericht dieſelbe nicht mehr anzuneh⸗ 

men, fondern das Verfahren einzuftellen, beide Theile hievon zu 

verftändigen, und auf Anlangen des Beichuldigten eine etwa haftende 

Beſchlagnahme aufzuheben, fo wie eine erliegende Eaution zurüdzuftellen. 

$. 513. 

Sp lange das Urtheil nicht verfündet ift, kann der Kläger in jeder 

Lage des Verfahrens von der Klage ablaflen. Dem Angeklagten bleibt in 

folcyen Fällen der Anſpruch auf Erfah ber erweislichen Koften und Schaͤ⸗ 

den vorbehalten. Erfolgte die Ablafjung durd den Staatsanwalt, fo ifl 

dieſer Erfaganfpruch gegen die Staatscaffe geltend zu machen. 

Am Verfahren wegen Preßvergehen erfchien es als befonders wichtig, 
die Anklagemarime mit viel größerer Strenge aufrechtzuerhalten, als dies in 

Betreff der gemeinen Verbrechen und Vergehen geſchah. Es wurbe daher 
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nicht nur in Veziehung auf die Ueberreichung ber Anklagefchrift der Orund- 
faß bes $. 6, daß die in der St. Pr. D. feſtgeſetzten Sriften in ber Regel 

ausſchließend find, fireng durchgeführt und die Michtäberreihung der 
Anklageſchrift innerhalb der gefeglichen Friſt (abweichend von der allgemeinen 
Vorſchrift des $. 249) als eine ftillfehweigende Verzichtleiftung auf die An- 
Elage angefehen, fondern auch dem Kläger (im Gegenſatze zu der allgemeinen 
Beftimmung des $. 308) das Necht eingeräumt, in jedem Stadium des Ber: 
fahrens, fo Tange das Urtheil nicht verkündet ift, von der Klage abzuftchen 
und dadurch allein, ohne daß es einer Zuftimmung bes Gerichtes oder dei 
Angeklagten bebürfte, die Einftellung des Verfahrens zu bewirken. Es wurde 

in biefer Beziehung zwilchen dem Staatsanwalt und einem Privatklaͤger Fein 

Unterfchied gemacht. Dagegen wurde aber auch dem Angeklagten im all 
einer Abftehung des Klägerd von feiner Klage ausdrücklich das Recht vorbe 
halten, von dem Kläger (und zwar, wenn bie Klage von der Staatsan⸗ 
waltſchaft überreicht worden war, von ber Staatscafſe) den Erfaß aller er: 

weislih durch das Strafverfahren für den Angeklagten herbeigeführten Ko— 
ften und Schäden zu fordern. 

$. b1A. 

Befindet fi ein PBrivatanfläger oder der Angeflagte nicht an dem 

Orte, wo das Bezirks⸗Collegial⸗- oder Schwurgericht feinen Sig hat, jo 

wird ihm in der erften Borladung oder Verftändigung die Namhafima⸗ 

hung eined am Orte des Gerichted wohnenden Gewalthabers für die Ems 

pfangnahme der weiteren gerichtlichen Zuftelungen mit dem Bedeuten aul; 

getragen, daß fonft ein folcher vom Berichte auf feine Koften beſtellt würde. 

— —— — — — 



Anhaug. 
——— — 

Aachträgliche Verordnungen zur Strafproceß- 
ordnung, 

ſo weit dieſelben nicht bereits im Texte der Erlaͤuterungen an den 
betreffenden Stellen aufgenommen find, nach ber Reihenfolge der Bes 

fimmungen der St. Br. D., auf welche fich diefe Verorbnungen beziehen. 

6 

um Art. 1. der Einführungsverorbnung. 

Kaiferliches Patent vom 17. Juni 1850 3. 236 des N. ©. BL, 
wodurch die proviforifche Strafproceßordnung vom 17. Yänner 1850 in 
den Kronländern Oeſterreich ob und unter der Enns, Salzburg, Steier⸗ 
mark, Kärnthen, Krain, Trieft, Görz, Gradisca und Iſtrien, Tirol und 
Vorarlberg, Böhmen, Mähren und Schlefien vom 1. Juli 1850 in 
Wirkſamkeit gefegt, und mehrere andere Volzugs-Vorfchriften in Beziehung 

auf bdiefelbe angeordnet werben. 

Bir Franz Iofeph der Erfte, von Gottes Gnaden Kaifer von Deſterreich; 
König von Hungarn und Böhmen, König ber Lombardei und Venedige, von Dalmatien, 
Eroatien, Stavonien, Galizien, Lobomerien und Sllirien, König von Jeruſalem sc. 5 
Erzherzog von Defterreich; Großherzog von Toscana und Krakau; Herzog von Lolhringen, 
von Salzburg , Steyer, Kärnihen, Krain und der Bulowinaz Großfürft von Sieben» 

bürgen; Markgraf von Mähren; Herzog von Ober⸗ und NiedersSchleften, von Modena, 
Parma, Piacenza und Guaftalla, von Aufchwis und Zator, von Teſchen, Briaul, 
Raguſa und Zara; gefürfteer Graf von Habsburg und Tirol, von Kyburg, Goͤrz 
und Gradiska, Fürft von Trient und Brirenz Markgraf von Obers und Nieder⸗Lauſfitz 
und in Iſtrien; Graf von Hohenembs, Feldlirch, Bregenz, Sonnenberg ꝛc.3 Herr von 
Trieft, von Cattaro und auf der windifchen Mark; Großwoiwod der Woiwodſchaft 

Serbien ıc. x. 53 

haben zur Durchführung ber von Uns am 17. Jänner d. I. genehmigten proviſoriſchen 
Strafprocegorbnung in denjenigen Kronlänbern, in welchen bie neue Gerichtsverfaſſung 
am 1. Juli d. 3. in das Leben tritt, über Antrag Unferes Iuftizminifters und auf 

Einrathen Unferes Minifterrathes nach Maßgabe des $. 120 der Reichsverfaflung zu vers 

ordnen beſchloſſen, wie folgt : 
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$. 1. 
Die proviſoriſche Steafproceforbnung vom 17. Jänner d. 3. bat in ben Krons 

ländern Defterreich ob und unter der Enns, Salzburg, Steiermark, Kaͤrnthen, Krain, 
Trieft, Gorz, Bradisca und Ifrien, Tirol und Vorarlberg, Böhmen, Mähren und 
Schlefien vom 1. Juli 1850 angefangen in Wirkſamkeit zu treten. 

$. 2. 

Als der nach $. 23 lit. d der Gtrafproceßorunung zum Befchworuenamie erforder: 
lie Iahresbefrag an directer Steuer ift in allen in dem vorſtehenden Paragraphe an 

geführten Kronländern mit Ausnahme ber reichsunmittelbaren Stadt Trieft jener Jahres 

beirag anzufehen, weldyen die Lanbesverfafjungen biefer Kronlänber als Bedingung der 
Wahlberechtigung für bie Wahlkörper ber Stabts und Landgemeinden ausfpredhen. 

$. 3. 
In ber reichsunmiltelbaren Stadt Trieſt Bub zum Gefchwornenante nur jene 

öfterreichifchen Meichebürger männlichen Befchlechtes befähigt, welche die im 6. 23 ber 

proviforifhen Strafproceforbnung unter lit. a, b und o angefährten Gigenfchaften bes 

- figen, und außerdem in Gemäßheit der Verfaſſung biefer reicheummitielbaren Giabt vom 
12. April 4850 in ber Stadt Trieſt felbft entweder zur Ausübung des artiven Wahls 

rechtes für die Stabtrathewahlen in einem der erſten brei WBahlförper befähigt finb, 
ober, wenn fie dem vierten Wahlförper angehören, eine birecte Steuer von minbeftens 

zehn Bulden C. M. jährlich bezahlen, in dem Gebiete von Trieft bagegen das active 
Wahlrecht zu den Stadtrathowahlen beſitzen und eine directe Steuer von minbefieus 
zehn Bulden 6. M. jährlich entrichten. 

4. 4. 
Me zu einer beſonderen Vertretung auf den Laudtagen berechtigte Gemeinden (f. 36 

ber Strafproceßorduung) finb bie Gemeinden aller Städte und Märkte auzufehen, welche 
In ten Landtags⸗Wahlordnungen ber einzelnen Kronlänber namentlich aufgeführt An, 
ohne Unterfchied , ob biefelben für fich allein ober in Gemeinſchaft mit anderen Stäbten 

oder Märkten einen Wahlbezirk bilden. 

$. 5. 
Unfee Minifter der Juſtiz wird ermächtiget, gemeinfchaftlih mit Unferem inifter 

bes Innern, durch befondere Berorbnmmgen für diejenigen Stäbte, welche von jebem 
Bezirks⸗ und Kreisverbande ausgenommen und unmittelbar unter den Kzeitpräfidenien 

oder Statthalter geftellt find, mit Rückſicht auf bie durch bie Gemeindeorduungen biefer 
Städte getroffenen Cinrichtungen jene Organe zu bezeichnen, welche bei der Auferkigumg 
der Geſchwornenliſten, bei Erledigung ber dagegen erhobenen Ginfprachen unb bei der 
Auswahl der Geſchwornen als Repräfentanten ber Bemeinbe eingufchreiien haben. 

$. 6. 
Unfere Minifter der Iuftiz und des Innern find mit dem Vollzuge biefer Berorbnung 

beauftragt. 
Gegeben in Unferer faiferligen Haupt: und Reſidenzſtadt Wien am 17. Suni 1850. 

— 
Sran Joſevb (1 8) 

N 

Schwaſrzenberg. Krauß. Bad. Bruck Thinnfeld. Gynlai. Schwmerfing. 
Thun Kulmer. 
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Mi. 
Zu ben Art. IIE und IV der Einführungsverorbnung. 

Erlaß des k. 7, Juſtizminiſteriums vom 15. October 1850, 3. 14,027, 

an die Oberlandesgerichte und Generalprocuratoren in Wien, Linz, Gratz, 
Klagenfurt, Innsbruck und Trient. 

Zur Erledigung mehrfeitiger Anfragen über den Sinn ber Artikel HIT und IV ber 
Einführungs-Berrbnung vom 17. Sänner 1850 und zur Herſtellung ber mögliähften 
Gleichfoͤrmigkeit in der Anwendung berfelben, findet ſich das k. . Juftizminiſterium ver: 
aulaßt, den Gerichten und Staatsanwaltfchaften Nachſtehendes zu bebeuten: 

Jebder Beſchluß auf Ginleltung einer ordentlichen GriminalsUnterfudning If im 
Sinne der Art. III und IV des Patentes vom 17. Jänner 1850 ale rechiskraͤftig anzu: 
ſehen, welcher vor dem 1. Juli d. I. dem Beſchuldigten bereits befannt gegeben wurde, 
ohne daß dieſer Dagegen unmittelbar nach ber Belannigebung nach der Analogie. des 
$. 465 St. G. 1. Th. den Recurs anmelbete, ober, falls ber Befchluß dem Unterfuchten nicht 

ausdrücklich fundgemacht wurde, jeder Ginleitungsbefchluß, in Yolge befien mit bem 
Beſchulbigten vor dem 1. Juli d. I. bereits ein orbentliches Berhoͤr abgehalten wurde, 

ohne daß berfelbe fogleich den Recurs anbtachte. Hat bagegen der Unterfuchte vor dem 
1. Juli d. I. bereits den Recurs gegen den ihm befannt geworbenen Einleitungsbeſchluß 
ergriffen , ober konnte ber Ginleitungsbefchluß dem Befchulbigten vor dem 1. Juli d. J. 
weder ansbrädlich, noch durch die Vornahme des orbentlichen Criminal⸗Verhoͤrs ſtill⸗ 

ſchweigend befannt gegeben werden, fo iſt ber Fall nach dem neuen Geſetze zu behandeln. 
Wenn gegen einen von mehreren Mitſchuldigen vor dem 4. Juli d. 3. ein rechte 

fräfliger Ginleitungsbefhluß erflofien if, fo ift das Verfahren in der Regel nach bem 
alten Geſetze (vom I. 1803) auch gegen jene Mitfchuldigen fortzuführen, welche erft nach 
bem 1. Juli 1850 als zur orbenilichen Criminaf-Unterfuchung geeignet erkannt wurben. 

Sollte jedoch ein ſolches Erkenntniß gegen einen Mitfehuldigen zur Zeit, als das 
gegen bie übrigen Mitſchuldigen nach dem Strafgefetzbuche vom I. 1803 abgeführte Straf⸗ 
verfahren bereits gefchloffen worden, noch nicht ergangen fein, fo ift das Verfahren gegen 
einen ſolchen Mitfchuldigen nach der neuen Steafproceßorbnung einzuleiten, 

Hievon werben ſaͤmmiliche Oberlanbesgerichte und General⸗Procuratoren mit ber 
Weifung in Kenntniß gefegt, diefe Erläuterung auch ben untergeordneten Gerichten und 
Staatsanwaltfchaften befannt zu geben. 

Dasjelbe war bereits früher den Generalprocuratoren uud Oberlanbesgerichten in 
Brünn mit Grlaß des Juſtizminiſteriums vom 26. Juli 1850, 3. 9949, in Prag 
mit Erlaß vom 5. Auguft 1850, 3. 10,51% (eingefchaltet in das Landesgeſetzblatt für 
Böhmen XXX. Stud 3. 144 ©. 277), und in Trieft mit Erlaß vom 35. Auguft 1850, 
3. 11,322, und vom 30. Auguſt 1850, 3. 11,836, bebeutet worden. 

KEN. j 
Zum Art. IX der Ginführungsverorbnung. 

Erlap des Juſtizminiſteriums vom 36. Jali 1850, 3.307 des M. 8. BL., 
giftig für alle Kronländer, für welche die Strafproceßorbuung vom 17. 
Jänner 1850 in Wirkſamkeit ift, wodurch in Folge Allerhochſter Entfehlie: 
Bung vom 20. Juli d. J. die Lebertretungen bes in Suͤdtirol kundgemachten 

Waffenpatentes unter die Vergehen eingereiht werden. 
Seine Majeſtaͤt haben über Die Anfrage, welchen Gerichten bie Uebertretungen des 

Würth, Strafſproceß. 48 
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für Südtirol kundgemachten Patentes vom 18. Jänner 1818 über das Tragen verbotener 

Waffen zuzumweifen feien, mit Allerhöchfter Entfchließung vom 20. Juli d. I. über deu 
Antrag bes Juftizminifters nachftchende Beflimmungen zu genehmigen gerubt: „Die 
Nebertretungen des für Südtirol Fundgemachten Patentes vom 18. Jänner 1818 über das 

Tragen verbotener Waffen find in Zufunft als Vergehen zu behandeln. Diefelben gehören 
demnach zur Zuftändigfeit der Bezirks⸗Collegialgerichte. Zugleich werden bie Anorbnungen 
des Hofdecretes vom 2. September 1825, 3. 21238, und des Hofderretes vom 11. April 

1834, 3. 2654, foweit diefelben Borfchriften für den Fall des Zuſammentreffens foldyer 

Uebertretungen mit Verbrechen enthalten, außer Wirffamfeit gefebt, und es find in Zu: 

kunft im Falle eines ſolchen Iufammentreffens die Beflimmungen des $. 28 St. G. 1. Th. 
und bes Art. XI. des Patentes vom 17. Jänner 1850, 3. 25 bes Reichsgeſetzblaties in 

Anwendung zu bringen.? 
Hievon werben fämmtliche Serichtsbehörben und Staatsanwaltfchaften in Kenntnif 

geſetzt. Schmerling m. p. 
AV. 

Zum Art. IX der Ginführungsverorbnung. 

Verordnung des Minijterinms des Innern vom 25. November 1850, 
3. 454 DEN. G. BL, 

wirkſam für den Umfang der ganzen Monarchie, mit Ausnahme des lom: 
bardifch:venetianifhen Königreiches, wodurd in Folge der a. h. Entfdlie: 

fung vom 13. November 1850 eine Theaterordnung erlaffen und für die 
Uebertretung derfelben befondere Strafen feflgelegt werden. 

Diefe Strafbeftimmungen lauten: 

Jede Uebertretung der Beflimmungen dieſes Gejebes it als ein Vergehen mi 

einer Geldbuße von 50 bis 500 Gulden C. M. und bei erfehwerenden Umflänben über: 

dies mit Arreſt bis zu brei Monaten zu beftrafen, unbefchadet ber gerichtlichen Verfel⸗ 
gungen, wozu bie aufgeführten Stüde ihrem Inhalte nach Anlaß geben Fönnten. 

$. 9. 
Einzelne anflößige Abweichungen von dem genehmigten Texte eines Bühnenwerfes 

(Grtemporationen) find nach Maßgabe der aus dem Inhalte derjelben herworleuchtenben 

üblen Abficht an dem Schuldiragenden von ber Sicherheitsbehörbe mit einer Ordnung: 

firafe von 5 bis 50 fl. zu ahnden, in foferne nicht eine firengere Strafe nach dem gegen’ 

wärtigen Geſetze ober nach den allgemeinen Strafgefeßen dadurch verwirkt wurde. 

V. 
Zu Art. X der Einführungsverordnung. 

Die Forſt- und Waldfrevel gehören zur Zuftänbigfeit der Bezirksgerichte, 

und nicht der politifchen Behörden. 
1 

Eriaß des Minifterd des Jumers vom 16. März 1880, 

an den Statthalter von Tirol und Vorarlberg, womit beſtimmt wird, baß 

die Forſtfrevelſachen als reine Zuftizangelegenheiten anzuſehen und zu be: 

handeln find, (kundgemacht im Landesgefegblatte für Zirol und Vorarlberg 

X. Stüd 8. 54 ©. 92). 

Das Minifterium bes Innern findet im Ciavernehmen mit bem Zuftigminifterium zu 

s 
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verorbnen, daß bie auf Welteres alle Forſtfrevelſachen, ba fle ihrer Natur nach als 
Straffälle entweder zu den Polizeivergehen ober zu ben fihweren Polizelübertretungen 
gehören, ale reine Juftizangelegenheiten anzufehen und beren Unterſuchung und Steafbes 
Handlung fowohl, al6 die Strafeinbringung ober Grecution lediglich den Gerichtsbehoͤr⸗ 
ben zu überlaffen feien. — — 

(Die weiteren Beſtimmungen find nur transitorifcher Natur und gegenwärtig 
außer Wirkſamkeit.) 

2. 

Erlaß des k. k. Juftigminifteriums vom 2. Juni 1830, 3. 6585, 

an das F. k. Oberlandesgericht für Kärnihen und Krain, beireffenb bie Berweifung der 
Unterfuchungen und Erienntuiffe in Waldfrevelfachen vor die Berichte, 

kundgemacht durch Currende bes k. k. Oberlandesgerichted für Kärnthen und 

Krain im Landesgefegblatte für Kärnthen X. Stück 3. 242 und im Landes- 
gefeßblatte für Krain XV. Stück 3. 297. 

Aus dem im $. 10% der Reichöverfaffung vom A. März 1849 ausgefprochenen Grund⸗ 

faße, daß Rechtspflege und Verwaltung getrennt und von einander unabhängig geftellt 
werben follen,, fo wie aus ben in Durchführung diefes Principes Allerhöchft genehmigten 

Grundzügen ver Juftigorganifation und ber hiernach in Betreff der einfttweiligen Ausübung 
der Gerichtsbarkeit in Bollzeivergehen und ſchweren Polizeiübertretungen erfloffenen, von 
Sr. Rajeftät genehmigten Berordnung vom 27. December 1849, dann aus ber ebenfalls 
a. h. fanctionirten Organifirung ber politifchen Behörden ergibt ſich mit Nothwendigkeit, 
daß auch die Unterfuchung und das Erfenntnig in Waldfrevelfachen ausfchließlih ben 

Gerichten zuftehe. Das Minifterium der Juſtiz findet demnach) im Einvernehmen mit dem 
Minifterlum des Innern zu erflären, daß bis auf Welteres alle Forſtfrevelſachen, welche 
ihrer Natur nach als Straffälle entweber zu den Polizeivergehen ober zu ben ſchweren 

Polizei-Uebertretungen gehören, als reine Juſtizangelegenheiten anzufehen, unb beren 

Unterfuchung und Beftrafung ſowohl, als die Strafeinbringung oder Execution lediglich 
den Gerichtsbehoͤrden zu überlafien fei. 

— — (Die weiteren Beſtimmungen find nur fransitorifcher Natur und gegen: 

wärtig außer Wirkfamfeit.) 

3. 

Erlaß des Statthalters von Oeſterreich ob der Euns vom 7. Auguſt 

1850, 3. 18,314 (3. 348 des Landess@efegblattes XXX. Stüd), 

womit bekannt gegeben wird, daß die Behandlung der Forſtfrevel⸗Angelegen⸗ 

heiten nicht mehr zum Wirkungsfreife der politifchen Behörden, fondern in 

erfter Inftanz vor die EL E. Bezirksgerichte gehört. 

Bezüglich der Fünftigen Behandlung ber Burfifcevel-Angelegenheiten Hat das hohe 

Minifterium des Innern mit dem Erlaſſe vom 29. Juli 1850, 3. 15,679, auf den Artikel 

48" 
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X. 3. 3 bes Ginführungspatentes zur Strafproceßordnung vom 17. Jänner 1850 mit 
dem Bedenten verwiefen, daß die näheren Beilimmungen hierüber in dem in naher Aus: 
ficht ſtehenden Forſtgeſetze nachfolgen werben. 

Fiſcher m. p. 

VI. 

Zur Einführungsverordnung überhaupt. 

Verordunug des Juſtizminiſterinms vom 22. Juni 1850, 3. 231 
de N. G. BL, 

an ben oberften Gerichtshof und an alle Berichtsbehörben und Staateanwaltjichajten in 

den Kronlaͤndern, in welchen bie proviforifche Strafproceg-DOrbnung vom 17. Jänner 

1850 am 1. Juli 1850 in Wirkſamkeit tritt, 

womit zu eben biefer Strafproceß-Orbnung amtliche Formularien veröffent: 
licht werden. 

Um bei der Anwendung ber proviforifchen Strafproceß-Ordnung vom 17. Jänner 
1850 einen möglich gleichförmigen Gefchäftsgang und eine übereinſtimmende Auffaflung 

und Behandlung der neuen Formen bes Strafverfahrens zu erzielen, bat das Iuftizmi- 

nifterium eine amtliche Sammlung von Formularien zur Strafproceß⸗Ordnung verfaiten 
laffen. Diefe Sammlung wird nunmehr veröffentlicht *) und jümmtliche Gerichtsbehoͤrden 

und Staatsanwaltfchaften in ben Kronländern , in weldyen bie neue Strafproced-Urbzung 

am 1. Juli d. I. in Wirkfamfeit tritt, werben angewiefen, fich in der Geichäftsbeund: 
lung und in Berfaffung der jchriftlicden Ausfertigungen fo viel als möglich der in bie: 

fer Sammlung bargeftellten Formen zu bebienen. 
Dies gilt ganz vorzüglich von den Formularien ber verfchiebenen richterlicden Ber 

fehle in der Borunterfuchung, der Verweifungserfenntuiffe und Endurtheile und der 

Sipungsprotocolle. Insbefondere müffen alle Berweifungserfeuntniffe und Endurtheile ia 

Bemäßheit des 5.20 der Reichsverfafjung mit ber Ueberjchrift: „Im Namen Seine 

Majehät des Raifers von Defterreich” verfehen werben. Es verſteht ſich dabei von ſelbn, 
daß der materielle Inhalt der in der Bormularienfammlung enthaltenen Grfeuntnipe, 

welcher nur beifpielsweife zur Anfchaulichmachung gewiffer Combinationen ber neuen 

Formen bes Verfahrens aufgenommen wurde, in feiner Hinficht als entſchei dead betrach⸗ 

tet werben barf. 

Scämerling m. p. 

VII. 

Bum 6. 23 der&t. Pr. O. 
® 

Die 96. 2 und 3 des oben unter J. (S. 752) abgebrudten Patentes vom 17. Juni 
1850, 3 236 des R. G. Bl., die näheren Beftimmungen über ben zum Geſchwornenamte 

erforderlichen Genfus enthaltend. 

”) Diefelbe ik abgefondert gebrudt und auß der BE, Hof: und Staatsdruckerei in Wien 
zu beziehen, wurde aber auch amtli an alle Zufligbehörden vertheilt 
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| VIII. 
Zu den $$. 28 und ff. der St. Pr. ©. 

Verordnung des Zuftizminifteriums vom 3. Auguſt 1850, 3.324 
des N. ©. BL, 

giltig für alle Kronländer , in welchen die Strafproceßorbnung vom 17. Jänner 1850 

in Wirkſamkeit ſteht, 
wodurch im Einvernehmen mit dem Miniſterium des Innern auf die Bildung 

der Geſchwornenliſten für die bei den Schwurgerichtsſitzungen in den Jah: 

ren 1850 und 1851 zu verwendenden Sefchwornen mehrere Ausnahmsbe⸗ 

ſtimmungen angeorbnet werden, 

Da die Organifation ver Gemeinden nicht in allen Kronländern gleichmäßig vorge: 
fehritten und die Bildung ber Bezirksgemeindeausfchüffe noch nirgends erfolgt if, hat 
das Juftizminifterium im Ginvernehmen mit dem Miniflerium des Innern unter gleich: 

zeitiger Ginholung der Genehmigung Seiner Majeftät zum Behufe der möglichften Be⸗ 

ichleunigung der Bildung der Geſchwornenliſten für biefes Jahr ausnahmsmweife nad}: 

ftehende Baitimmungen für alle Kronländer, in weldyen die Strafproceßorbnung vom 

17. Jänner 1850 in Wirkfamfeit ſteht, zu erlaffen befunden: 
$. 1. 

In jeder Gemeinde Bat der gegenwärtig bafelbft beſtehende Gemeindevorſtand läng⸗ 

ftens bis Ende d. M. ein genaues alphahetifches Verzeichniß fännmtlicher in der Gemeinde 

zu den Berrichtungen eines Gefchwornen berufenen Perfonen zufammenzuftellen , biefel: 

ben nad 5. 29 ber Strafprocegorbnung öffentlich anfzulegen und die dagegen erhobenen 

Reclamationen zu entfchelden. 

$. 2. 
Sowohl die im $. 30 der Strafproceßordnung angeorbnete Reclamationsfrift von 

acht Tagen , als auch bie im $. 31 der Strafprocegorbnung für die Beſchwerden gegen 
die Entſcheidungen des &emeindevorftandes über bie bei ihm erhobenen Reclamationen 

angeorbnete Frift von acht Tagen werden auf je drei Tage herabgefekt. 

$. 3. 
Längftens drei Tage nach Ablauf der im 5. 2 bezeichneten Reclamationsfrift Has 

jeder Gemeindevorſteher biefe Kifte unter Angabe der über Reclamation barin vorge: 

nonmenen Aenderungen und ber zurückgewieſenen Reclamationen dem Bezirkshaupt⸗ 

manne einzufenden. 

$.&. 
Der Bezirfehauptinann hat alle Liften der in feinem Bezirke gelegenen Gemeinden in 

Gin Verzeichniß (die Bezirksgefchwornenlifte) zufammenftellen zu lafien, und unverzügs 

lich eine Abfchrift derſelben dem Staatsanwalte am Bezirks⸗Collegialgerichte mitzutheilen, 

ver feine allfälligen Reclamationen bei dem Bezirkshauptmanne binnen drei Tagen zu 

erheben hat. 
$. 5. 

Sowohl dieſe Reclamationen des Staatsanwaltes, als auch bie nach $. 31 ber 

Strafproceßorbnung gegen die Eutfcheidungen des Gemeindevorſtandes angebrachten Bes 

fchwerben hat der Bezirfshauptmann nach Ablauf der im $. 4 bezeichneten Friſt unverzüg- 

lich, ohne ſelbſt in eine Entſcheidung einzugehen, gutaͤchtlich dem Lanbesgerichte vorzus 

fegen , welches darüber binnen 8 Tagen entfcheibet, ohne daß ein weiteres Rechtsmittel 

zuläflig iſt. 
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6. 6. 

Die fo fehgeftellten Bezirkeliften fin an ben Kreispräfibenten ober an ben von ihm 

delegirten Bezirkshauptmann am Sitze bes Landesgerichtes einzufenben, welcher bamit in 
Gemaßheit des $. 35 der Strafproceforbnuung zu verfahren Bat. Sollte jedoch zur Zeit 

des Ginlangens der Bezirksliften bei dem Kreispräfidenten ober dem von ihm belegirten 
Bezirkshauptmanne am Sitze des Lanbesgerichtes, tie Bildung ber Bezirksgemeindeaus⸗ 
ſchüſſe noch nicht in dem ganzen Lambeögerichtsfprengel erfolgt fein, fo bat ber Kreis: 

präflbent ober ber von ihm belegirte Bezirkehauptmamn zur Bildung ber Hauptliſte ($. 35 
der Strafproceßorbnung) bie Gemeindevorſteher aller Orte, an welchen fi Bezirksge⸗ 

richte befinden, einzuberufen und biefe haben jobann unter feiner Leitung die Wahl der 

auf die Hauptlifte zu ſetzenden Perfonen vorzunehmen. 

$.7. 
In der Gemeinde des Ortes, wo bas Landesgericht feinen Sik hat, Tann, wenn bie 

Bevoͤlkerung des Ortes 6000 Seelen nicht überfleigt , auf den Antrag bes Staatsanwal: 

tes fchon auf je 125 Seelen ein Geſchworner gewählt werben. 

$. 8. 
Bei der nad $. 37 ber Strafproceorbnung zum Behufe ber Bildung ver Jahres 

file vorzunehmenden Berloofung find zuerſt die Namen aller an bem Orte bes Landes: 

gerichtes felbft und noͤthigenfalls audy der in ber Umgebung besjelben wohnenben, auf 
der Hauptlifte eingetragenen Gefchwornen, beren Zahl wenigftens 36 beitragen muß, in 

die Urne zu legen und daraus wenigftene 25 Namen zu ziehen. Hierauf werben bie Na⸗ 

men aller auf der Hauptlifte eingetragenen Gefchwernen mit Ausnahme ber eben Gezo⸗ 

genen in die Urne gelegt und daraus fo viele Geſchworne gezogen, als noch zur Ergän- 

zung ber für jebes Landesgericht feftgefehten Zahl von Geſchwornen erforderlich And. 

(. 9. 

Die fo gewählten Geſchwornen find bei allen Schwurgerichtöfigungen , welche im 
Laufe dieſes Jahres und des Jahres 1851 abgehalten werben, zu verivenben. 

Schmerling m.p. 

Diefe Verorbnung wurde laut Minifterial:Erlaffes vom 26. Auguſt 1850, 3. 338 

des R. ©. Bl., von Sr. Majeftät mit a. 5. Entſchließung ddo. Iſchl am 19. Auguſt 
1850 nachträglich genehmigt. 

In Gemäßheit der von Sr. Majeflät durch den $. 5 bes Patente vom 17. Juni 

1850, 3. 236 des R. G. Bl., (f. oben S. 752) erhaltenen Brmächtigung wurben von bem 

Hrn. Juftizminifter im Einvernehmen mit dem Hrn. Minifter des Innern für die Bil- 

dung der Gefchwornenliften in jenen Städten, welche von jedem Bezirks und Kreiever⸗ 

bande ausgenommen und unmittelbar unter den Kreispräfitenten oder Statthalter geſtellt 
find, befondere Verorbnungen erlafien, und zwar: 
für Wien die Minifterialverorbnung vom 3. Auguft 1850, kundgemacht mit Verord⸗ 

nung der n. ö. Statthalterei vom 9. Auguft 1850 3. 2806—P. in dem Landesge⸗ 
feßblatte für Defterreich unter der Enns XL. Stud 3. 54 ©. 234; 

für Linz die Minifterialverorbnung vom 28. September 1850, 3. 13,317, kundgemadht 
mit Erlaß bes Statthalter vom 30. September 1850, 3. 22,201, in bem Lanbesges 
feßblatte für Defterreich ob der Enns XXXVIII. Stüd 3. 436 ©. 467; 

für Salzburg die Minifterialverorbnung vom 28. Auguft 1850, kundgemacht in bem 
Lautesgefehblatte für Salzburg XXXIV. Stud 3. 492 ©. 722; 

für Prag die Minifterialverorbnung vom 7. September 1850, 3. 12309, Fundgemadht 
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mit Erlaß des bößmifchen Statthalters vom 10. September 1850 im Landesgeſetz⸗ 
blatte für Böhmen XXX. Stud 3. 154 ©. 2885 

für Brünn die Minifterlalverordnung vom 6. September 1850, kundgemacht im Lan: 

desgeſetzblatie für Mähren XVIII. Stud 3. 138 ©. 226 3 
für Troppanu bie Minifterialverorbnung vom 6; September 1850, 3. 12,358, kundge⸗ 

macht mit Erlaß des Statthalter von Schlefien vom 12. September 1850 im Lan⸗ 

desgeſetzblatte für Ober⸗ und Nieder⸗Schleſten V. Stüd 3. 22 ©. 92; 
für Gratg die Minifterialverorbnung vom 29. Wuguft 1850, kundgemacht im Landes: 

gefeßblatte für Steiermarf XVII. Stud 3. 285 ©. 377; 
für Klagenfurt die Minifterialverorbnung vom 11. November 1850, kundgemacht im 

Landesgefehblatte für Kaärnthen XVIII. Stück 3. 501 ©. 301; 
für Laibacd die Minifterialverorbnung vom 10. September 1850, 3.12,449, kundge⸗ 

macht mit Erlaß der F. k. Statihalterei für Krain vom 16. September 1850 im 
Landesgefehblatte für Krain XXI. Stud 3. 406 ©. 376; 

für Trieft die Dinifterialverorbnung vom 3. September 1850; 

für Innsbrud die Minifterialverorbnung vom 6. September 1850, kundgemacht im 
Lanbesgefegblatte für Tirol und Vorarlberg XXX. Stud 3. 247 ©. 298 ; 

für Trient die Minifterialverorbnung vom 10. September 1850, kundgemacht im tiroli: 

fchen Landesgeſetzblatte XXX. Stud 3. 251 S. 308. 

Da dieſe verfchiedenen Verordnungen im Wefentlicden anf denfelben Grundſaͤtzen 

beruhen, fo bürfte es genügen, hier die für Wien erlafiene Verordnung Ihrem vollen 

Inhalte nach mitzutheilen. 

VBerorduung des Inftizminifteriums vom 3. Unguft 1830, 

über die Bildung der Gefchwornenliften für die E. E. Haupt: und Refidenzftadt 

Wien für die Zeit bi6 Ende December 1851. 

Um die Anorbnungen ber prov. Strafprocegorbnung vom 17. Jänner d. J. über 
bie Bildung ber Gefchwornenliften mit der gegenwärtig in Wien beftehenden Gemeinde: 
verfaffung in Einklang zu bringen, und um mit ber Bildung biefer Liften und ber Aus: 
wahl der Geſchwornen fo bald ale möglich vorfchreiten zu Fönnen, ohne erſt die Eonfti- 

tnirumg bes neuen Gemeinderathes abwarten zu müffen, Bat ber J. E. Juftigminifter im 
Einvernehmen mit dem Minifter des Innern In Folge ber von Seiner Majeftät durch 
das Patent vom 17. Iunt 1850, 3.236 des Reichögefeßblattes, erhaltenen Grmächtigung 
nachſtehende Verordnung zu erlafien befunden: 

6. 1. 
Der Bräfldent des Gemeinderathes bat durch den Magiftrat (durch bas magiſtrati⸗ 

fche Conſcriptions⸗ und Steueramt) ein genaues alphabetifches Verzeichniß aller in ber 

Gemeinde nach Vorſchrift der $$. 23 bis 28 der Strafproceßorbnung zu ben Berrichtungen 
eines Geſchwornen herufenen Berfonen zufammenftellen zu Taffen. 

j 4. 2. 
Dieſe Gemeindegeſchwornenliſte muß in dem Amtslocale des Gemeinderathes durch 

8 Tage zu Jedermanns Ginftcht aufgelegt und, daß dies ber Fall ſei, öffentlich bekannt 

gemacht werben. Gleichzeitig ift eine Abfchrift derfelben dem Staatsanwalte an dem Ef, 
Landesgerichte zuzuftellen. 

Diefem, fo wie jebem Gemeindegliede ſteht es frei, allfällige Reclamationen wegen 

nebergehung gefeßlich berufener ober wegen Bintragung unzuläffiger Perfonen binnen 8 
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Tagen vom lehten Zuge bes Aufliegens der Gemeinbegeichiwornenlifte an geredgmei zu 
erheben und bei dem Magiftrate zu überreichen. 

$. 3. 
Der Präfident des Gemeinderathes hat ſaͤmmtliche Reclamationen nach Ablauf der 

im 6.2 beſtimmten Friſt unverzüglich dem Statthalter vorzulegen, weldyer Darüber mil 

Zuziehung bes Bemeinderathes entſcheidet. Der Gemeinberaig wird Hiebei durch zwölf 
aus feiner Mitte gewählte Mitgliever vertreten, bei deren Wahl vorzüglich baranf zu 

fehen iR, daß Mitglieder aus allen 8 Bezirken zu biefer Cutſcheidung abgeorbnet werben. 

Wird eine Einfprache gegründet befunden, fo ift bie Wenberung in der Gemeinde⸗ 
Gefchwornenlifte fogleih vorzunehmen, durch Auſchlag am Sitze bes Gemeinderathes 

befannt zu geben und bie Berfon, deren Name ber Lifte beigefügt ober von berfelben 
geflrichen wurbe, davon zu verflänbigen, Wirb eine Reclamation ungegründet befunden, 
fo iſt der Reclamant davon in Kenniniß zu fegen. Es ſteht jedem Gemeindegliede frei, 
binnen 3 Tagen von ber Veröffentlichung der Aenderung, dem Betbeiligten und KRecla⸗ 
manten aber binnen 3 Tagen von ber Verſtändigung an feine Beſchwerde bei bem 

Statthalter zu überreichen, 
$. 5. 

Der Statthalter theilt diefe Befchwerben, fo wie die unberüdfichligt gelaffenen 

Reclamationen mit feinen Bemerkungen dem Landesgerichte mit, welches darüber binnen 
8 Tagen enticheibet und feine Entſcheidung dem Statthalter mittheilt. Gegen biefe Cut⸗ 
ſcheibung des Lanbesgerichtes findet Fein Rechtsmittel flatt. 

$. 6. 
Hierauf hat der Statthalter 6 Mitglieder des Gemeinderathes und 2% Repräjen: 

tanten jebes ber fieben Vorſtadtbezirke einzuberufen,, welche unter feiner Leitung ober 
unter ber Leitung bes von ihm dazu abgeordneten Statthaltereis oder Kreisrathes bie 
Hauptliſte durch Wahl derjenigen Perfonen bilden, bie ihnen wegen Chrenhaftigkeit 

ber Geſinnung und erprobter Einficht zu dem Amte eines Gefchwornen am geeignel: 
ſten erfcheinen. Die 6 Mitglieder des Gemeinderathes werben von biefen aus feiner 
Mitte, jedoch unter befonderer Berüdfichtigung einer Vertretung ber inneren Stabt, 

gewählt, Die 2 Repräfentanten jebes ber fieben DBorfladtbezirfe werben von den Ric: 

tern und Ausſchüſſen der einzelnen in jeden Bezirk fallenden Gemeinden gewählt. Fällt 
eine Gemeinde in 2 ober mehrere Bezirke, fo haben beren Richter und Ausſchüſſe am 
diefer Wahl in jenem Bezirke Theil zu nehmen, im welchen ber größte Theil der Se 
meinde fällt. 

$. 7. 
Die Wahl ber Geſchwornen gefchieht in der Act, daß auf je 500 Seelen ver 

GBeſammtbevoͤlkerung der Gemeinde der Stadt Wien ein Gefchworner entfällt. Für eine 
Theilzgahl von mehr als 150 Seelen wird ein Gefchworner mehr gewählt, Bei biefer 
Wahl ift darauf zu fehen, daß DBefähigte aus allen Bezirken bes Gemeindegebietes ber 
Hauptlifte einverleibt werben. 

8 
Diefe für die Stadt Wien gebilbete Hauptliſte wird mit ber für alle übrigen zu 

been Wiener Lanbesgerichtsfprengel gehörigen Gemeinden nach Borfchrift der Strafproceß⸗ 

orbnung gebildeten Hauptlifte vereinigt und aus biefer vereinigten Hauptlifle die Jahresliſte, 
d. i das Verzeichniß ber im näckften Jahre bei ben Schwurgerichtöfigungen in Bier 
36 verwendenden Geſchwornen, durch das Loos gebildet. Diefe Verlooſung geſchieht an 
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einem bekannt zu machenden Tage öffentlich under ber Leitung bes Statihalters ober 
bes von ihm dazu abgeordneten Statthalierei⸗ oder Kreisrathes umb unter Iuzichung 
von 8 Mitgliedern des Gemeinderathes, welche biefer aus feiner Mitte wählt. Zu die⸗ 

fem Ende werben ſaͤmmtliche Namen ver auf die Haupiliſte eingetragenen Gefchtwornen 
mit genauer Angabe ihres Wohnortes in eine Urne gelegt und daraus die Zahl von 

800 Geſchwornen gezogen. Diefe fo gebildete Jahresliſte wird dann nach $. 38 ber 
Strafproceßorbnung veröffentlicht. 

$. 9. 
Sollte zur Zeit der Bildung der Haupflifte für die Stabt Wien ($. 7) die Bil: 

dung der Hanptlifte für die übrigen Gemeinden bes Wiener-Landesgerichtöfprengele noch 
nicht vollendet und deren Vollendung nicht Tängflens innerhalb 14 Tagen zu erwarten 
fein, fo ift die Berloofung in Gemaͤßheit des vorbergehenden $. zuerft aus der Wiener 
Haupiliſte in der Art vorzunehmen, daß daraus bie Zahl von 400 Gefchwornen gezo⸗ 

gen wirb. Aus biefer Zahl. find fohin in Gemäßheit bes $. 40 der Strafproceßorbnung 

die Hanpts und Ergänzungs⸗Geſchwornen fo lange zu entnehmen, bis auch bie Berloo- 
fung von weiteren 400 Geſchwornen aus ber Hauptlifte für die übrigen Gemeinden 
bes Wienerstandesgerichtöfprengels vorgenommen iſt. 

$. 10. 
Die in Gemäßheit diefer Vorſchrift zu wählenden Geſchwornen find bei allen 

Scähwurgerihtsfigungen, welche in Wien im Laufe d. I. und des Jahres 1851 abge: 
halten werben, zu verwenden, 

IX. 
Zum $. 37 ver St. Pr. O. 

Der G. 4 des oben (S. 751) abgebrudten Batentes vom 17. Juni 1850 3. 236 
des R. G. Bl. 

X. 
Zum $. 37 der St. Pr. O. 

Derordunng des ?. T. Juſtizminiſteriums vom 6. September 1850, 3. 
343 des N. G. Bl, 

giltig für alle Kronländer, in welchen die St. Br. O. vom 17. Jänner 1850 in Mir: 

famfeit iſt, 

womit die Zahl der für jeden Landesgerichtöfprengel erforderlichen Geſchwor⸗ 
nen feftgefegt wird. 

In Ausführung dee $. 37 der St. P. DO. vom 17. Jänner 1850 wird hiemit bie 

Zahl ver in jebem Lanbesgeriihiöfprengel ber Kromlänber , in welchen bie Gtunfirueceße 
Ordnung in Wirkfamfeit iR, anf bie Jahreéliſte zu fependen Geſchwornen feſtgeſetzt, 
wie folgt: 

Für das FE. LE Landesgericht in Wien auf 800 Geſchworne, 
» » Wiener⸗Neuſtadt 2 2300 » 

> » St. Bölten 2» 0 » 

» » Krems » IM. 2 
» » £in » 400. » 

» 8 Sieyer » 200 2 

> » Salzburg » 800 » 

» » Prag » 600 » 

> » Bubweis » M > 
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Wär das !.?. Landesgericht in Tabor auf 300 Geſchworne, 
» » Knttenberg » 300 » 

» » Hohenmauth » 300 > 
» » Koͤniggraͤtz »400 
3 Gitſchin » 400 > 
» » Reichenberg » 200 » 
» » Böhm. Leippa » 300 » 
» » Brür » 230 » 
» » Eger » 300 » 

» » Pilfen » 300 » 

» » Piſek 300 2 

» » Brünn » 20 » 

» » Iglau » 250 » 
» » Znaim » 200 > 
» » Dfmüs » 300 » 
» » Meutitfchein » 250 » 
» ) Hradiſch » 300 » 
» » Troppau » 300 > 
» 2 Teſchen » 200 » 
v » Gras » 400 » 

» » Leoben » 200 » 
* Cilli » 300 » 
W Klagenfurt » 300 » 
> » Laibach » 300 
» » Neuſtadtl » 200 » 
2 2 Innsbruck 250 

» Bopen » 250 » 
» » Feldkirch » 200 » 

» » Trient » 300 » 

» » Koveredo » 200 » 

2 Trieſt 300 

» Goͤrz » 200 » 
» » Kovigno » %00 » 

xy 

Zumß. 45 der St. Pr. O. 

Erlaß des k. k. Zuftizminifteriums vom 19. October 1850, 3. 13,7%, 
an ſaͤmmtliche Oberlandesgerichte und Generalprocuratoren. 

Aus Anlag wiederholter Anfragen über bie Auslegung ber ſ99 114 und 119 bed 
organifchen Geſehes für die Staatsanwaltfchaft und ber 56. 58, 226 und 238 der Straf: 
proceßorbnung findet das f. F. Juſtiz⸗Miniſterium fänmtlichen Gerichten und Staatsan: 
waltfchaften Nachſtehendes zu bebeuten: 

I. Der g. 119 des organifchen Geſetzes für die Staatsanwaltſchaft bezicht fich nur 
auf Beratungen in Gefepgefrungsfachen unb in Civil: ober Perfonalangelegenheiten. In 
Straffachen dagegen darf der Staatsanwalt der Berathſchlagung nur in den im $. 58 
ber Strafproceßordnung bezeichneten Fällen, ber Abftimmung und Befchlußfafiung aber 
niemale, weder im Laufe ber Borumterfuchung cher Hauptverhandlung, noch bei Bes 
fegwerbeführungen ober Berufungen , beiwohnen. 
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N. Der nad) $. 226 ber Strafproceßorbunng von bem Referenten zu erſtattende 
Bortrag über die Sache, welchem ber Generalprocurator oder Staatsanwalt beizumohnen 
bat, foll nur das Thatfächliche des Falles (den Actenauszug) umfaflen. 

Der Referent ift nicht verpflichtet, einen meritorifchen Antrag zu flellen ober ein 
Gutachten über die Sache zu erflattens; jedenfalls hat ein Antrag ober Butachten biefer 

Art einen Theil der in Abwelenheit des Staatsanwaltes zu pflegenden Beratbfchlagung 
und Abkimmung zu bilden. Mebrigens wirb es zur Srleichlerung bes Verfahrens ale zus 

läſſig und felbft wünfchenswerth bezeichnet , daß ber Meferent feinen Vortrag über bie 

Sache, wenn ein folcher fchriftlich erftattet wirb, und wenn es ohne Berzögerung ges 

fchehen Tann, dem Generalprocurator oder Staatsanwalt vor der Sikung mittheile. 
IM. Da das Oberlandesgericht nach $. A5 ber Strafproceßorbnung in Strafjachen 

nur als Anklagekammer zu entfcheiden berufen iſt, fo hat es auch über bie nach den 66. 

238 oder 397 der Sitrafproceßorbunng an basfelbe gelangenden Befchwerben nicht in 
einem eigenen Berufungsfenate, fondern nur in bem bie Anflagefammer bildenden Se: 
nate zu erfennen. 

Bon biefer Verfügung find fammtliche Gerichte (Staatsanwaltfhaften) zur genaues 

flen Darnachachtung mit dem Bebeuten in Kenntniß zu ſetzen, daß das f. k. Jufligminis 
flerium von ihrem regen Eifer für das allgemeine Beſte und für das Gebeihen ver Rechtes 

pflege das einträchtigfte Sufammenwirken mit den Staatsanwaltfchaften (Berichten) 

zuverfichtlich erwarte. 

XII. 
Zum $. 49 der St. Pr. O. 

Verordnung der Minifterien des Junern und der Juſtiz vom 19. 
November 1850, 3. 483 des N. ©. BI, 

giltig für jene Kronländer, in welchen bie neue @erichtsverfaffung bereits in Wirkſamkelt iſt, 

wodurd eine Vorſchrift über das Verfahren ber Gensb’armerie bei Verhaf- 
tungen und rücfichtlich der hierüber, fo wie über entdeckte Gefegübertretun. 

gen an die Juftiz und politifhen Behörden zu erftattenden Anzeigen Eund- 
gemacht wird. 

Zur Erzielung eines gleichfürmigen Verfahrens ber Gensb’armerie he Berhaftuns 
gen und rüdfichtlich der hierüber fowohl, als über entdeckte Gefegübertretungen an bie 
Juſtiz⸗ und politifchen Behörben zu erſtattenden Anzeigen haben bie Mintflerien bes Innern 

und ber Juſtiz für jene Kronländer, in welchen die neue Gerichtsverfaſſung bereits im 
MWirkfamfeit iR, Nachſtehendes zu verorbnen befunden: 

l 

In allen Fällen, in welchen bie Gensb’armerie eine Verhaftung wegen eines Ver⸗ 
brechene , Vergebene ober einer Uebertretung vorgenommen hat, find bie Berhafteten dort, 

wo eine mit Arreften verfehene Polizeibehörbe beſteht, an biefe, wo Feine ſolche beftcht, 

an das nächfte Bezirksgericht ober Bezirko⸗Collegialgericht abzuliefern. 
Der Gensb’arme, welcher einen Berhafteten abliefert, hat ſogleich über bie vorge⸗ 

nommene Berhaftung und ben Grund derſelben entweber eine fchriftliche Anzeige (Mapport) 
an jene Behörde, zu erfiatien,, in deren Arreſt bas verhaftele Individnum übergeben wors 

den iſt, ober biefe Anzeige bei eben berfelben Behörde zu Protocoll zu geben. 
Il. 

Ju benjenigen Faͤllen, in welchen die Gened'armerie eine Geſetzübertretung enideckt, 
jedoch noch Feine Verhaftung vorgenommen hat, ſind die Rapporte bes Peftencommanbo’e, 

0 
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ober wenn Gefahr am Verzuge I, bes einzelnen Gensd'armen, wenn fie ich offenbar 

auf entdeckte Verbrechen, Vergehen oder Vebertretungen beziehen, dort, wo das naächſte 
Gericht ein Bezirks-Bollegials ober Landesgericht it, an bie bei dieſem Gerichte beſtehende 

Staatsanwaltfchaft, außerdem aber an das nächfle Bezirkegericht zu überreichen. 
Auch ift in allen Fällen, in welchen eine bringende Borfehrung ober “Berfügung 

im Intereffe der öffentlichen Sicherheit überhaupt ober ber durch die ftrafbare Handlung 

Berlepten oder Bedrohten noͤthig erfcheint,, zugleich an ben Gemeindevorſteher unb no⸗ 
thigenfalls an ben Bezirkshanptmann oder bie nädhfigelegene bezirtshauptmannfchaftliche 

Erpofitur die Anzeige zu erflatien. u 
l 

In Fällen, in welchen es ſich nicht offenbar um Verbrechen, Vergehen oder Ueber⸗ 

tretungen handelt, ſondern die Gigenfchaft ber entdeckten Geſetzübertretung zweifelhaft 

erſcheint, ſteht es der Gensd'armerie frei, ihre Anzeigen (Rapporte) an die Bezirkshaupi⸗ 

mannſchaften oder deren Erpofituren, an die Staatsanwaltſchaft ober an das nächſte Des 

zirfegericht zu erflatten Zwiſchen den Bezirfshauptmannfchaften einerfeild und den 

Staatsanwaltfchaften ober Gerichten andererfeits hat die nothwendige wechfelfeitige Mit- 

theilung ber erhaltenen Anzeigen im kurzen Wege zu gefchehen. 
Boah mp. Schmerling m.p. 

XII. 
3 um. 54 der St. Pr. O. 

Erlaß des Juftizminifteriums vom 22. Juli 1850, 3. 302 des N. G. Bl., 
verbindend für alle jene Kronländer, in welchen bie neue Jufliz- Organifation in 

Wirkſamkeit fteht, 

womit bie Formularien zu den von den Staatdanwaltfchaften und Bezirks⸗ 

Einzelgerichten monatlih zu erflattenden Ausweiſen über die von ihnen ver 
bandelten Strafſachen kundgemacht und die bei deren Abfaffung zu beobach⸗ 

tenden Vorfchriften feftgefegt werden. 
Zur Ausführung der $$. 54, 437 und 469 der Strafprocchorbuung vom 17. Jän⸗ 

ner 1850 und zur Herftellung der nothwendigen Gleichfürmigfeit in Erftattung ber monat: 
fichen Ausweife über die von ben Staatsanwaltfchaften und Gerichten verhantelten Straf: 

fachen werben die Formularien der von den Staatsanwälten bei den Bezirks⸗Collegial⸗ 

umb Landesgerichten, von den Bezirksrichtern und von den mitden Functionen der Staats: 

anwaliſchaft bei ben Bezirkegerichten betranten Berfonen monatlich zu erflattenden Aue: 

weife urit bem Bemerken kundgemacht, daß bei Abfaſſung biefer Ueberſichten nachſtehende 
Borfchriften zu beobachten find: 

1. Die Staatsanwälte bei den Bezirks⸗Collegialgerichten haben längftens am 8. 

jebes Monates die unter J., II. und II. angefchlofienen Tabellen an ben Generalprocura⸗ 

tor zu überreichen. 
Der Ausweis I. bezieht fich auf bie bei der Staatsanmwaltfchaft eingelangten Ans 

zeigen firafharer Handlungen was immer für einer Art und bie barüber von Seite des 
Staatsanwaltes geiroffenen Berfügungen (3. B. den Antrag an ben Unterfudgungsrichter, 
die. Abgabe ber Anzeige an die Stantsanwaltfchaft bei dem Einzgelnbezirfögerichte , ven 
Beſchluß, Feine Strafverfolgung einzuleiten, unb zwar unter Turzer Angabe ber Gründe, 
als: wegen Unerbeblichfeit, oder weil die That nach dem Geſetze nicht firafbar erfchien, n. dgl.). 

Außerdem umfaßt biefer Ausweis alle bei dem BezirkösEollegialgerichte anhängigen 
Vorunterfuchungen wegen Berbrechen und Vergehen. Die fortlaufende Zahl hat mit bem 
Aufonge bed Jahres zu beginnen und iſt, wenn bie Worunterfuchung Über eine Anzeige 
in mehreren Monatstabellen erfcheint, ungeänbert zu belaflen, 
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Die Art der Grledigung ber Vorunterſuchung ift möglichft furz, aber beflimmt zu 
bezeichnen, 3. B. durch den Inhalt des Verweiſungeerkenntniſſes, bes Grienniniffes auf 
Abgabe an ein anderes Gericht, durch den Inhalt des EinflellungsbefchIuffes. In allen 
Fällen, in welchen die Vorunterſachung entweber von dem Unterfuchungsrichter im Gin: 

verſtaͤndniſſe mit bem Staatsanwalte ober durch Beſchluß des Bezirke-Gollegialgerichten 
ober der Anklagekammer ($$. 114, 112, 228, 416 der SEP. O.) eingeflellt wird, iſt 

der Grund der Einſtellung Furz zu bezeichnen, 3. B. bis zur Auffindung bes Thäters, we⸗ 
gen Mangels des Thatbeftandes eines Verbrechens ober Vergehens, wegen unzureichen⸗ 
der Derbachtsgründe u. dgl. Jede Borunterfuchung iſt fo lange in dieſem Ausweiſe 1, 
aufzuführen, bis der dieſelbe beendigende Beſchluß, Insbefondere das Verweifingserfennts 

niß, in Rechtékraft ertoachfen if. 
Die durch ein rechtskraͤftiges Verweiſungserlenutniß zur Sauptverhandkung vor bad 

Bezirks⸗Collegialgericht verwiefenen Straffälle find in den Ageweifen IT. und MI. nad 
Verbrechen und Vergehen abgefondert aufzuführen. 

Die perfönlichen Berhältnifie des Angeſchuldigten find in folgender Weiſe anzugeben z 
a) Das Alter ift mach Jahren zu berechnen; 
b) unter Stand iſt anzuführen, ob der Angellagte ledig, veheirathet oben Witwer iſt z 

c) die Beichäftigimg ober Er werbeart ift Furg, aber Man anzugeben, bamit bei deu 

Iufammenftellung die Rubriken: „ohne Befchäftigung, Taglöhner, Dienſtlente, 
Gewerbögefellen und Fabrifkarbeiter, Lambleute, Gewarbsbeſitzer und Yabrifanr 
ten, wifienfchaftliche, technifche oder fünfllerifche Befchäftigung und Beamter uns 
terfchieben werben koͤnnen; 

d) in Beziehung auf den Bildungsgrad if anzuführen, ob der Angeflagte leſen und 
ſchreiben koͤnne, oder nicht, oder ob nur eines von beiden, ob er eine gewerb- 
liche oder hößere Ausbildung befike; 

e) ber Bermögensftand ift Furz zu bezeichnen: ob der Angellagte wohlhabend fei, ob 

er einiges, oder ob er fein Bermögen befige. In der Rubrif: „Stand der Verhand⸗ 
lunge iſt 3. B. die Weberreichung ber Anklageſchrift, die allenfalls eingetretene 
Bertagung kurz zu erwähnen. | 

2% In ganz gleicher Weife Hat der Staatsanwalt am Lanbesgerichte außer ben 
Ausweifen 1— HI für die dem Lanbesgerichte ale Bezirko⸗Gollegialgericht obliegenden Ge⸗ 

ſchaͤfte, eine abgefonderte Tabelle nach dem Formulare IV üben den Stand der durch ein 
rechtskraͤftiges Berweifungserfenutniß vot das Schwurgericht des Lanbesgeridytes gewie⸗ 
fenen Verbrechen und Preßvergehen zu überreichen. 

Außerdem liegt ihm die Heberreichung des Ausweifes V über bie bei dem kardes⸗ 
gerichte als Berufungsbehoͤrde vorgekommenen Straffaͤlle ob. 

3. Die mit den Verrichtungen der Staatsanwaltfcheft bei ven Begiefögeriäten bes 
auftragten Bolizeicommifjäre und Gemeindevorficher Haben laͤugſtens bis zum 8. jebes 
Monates ten Ausweis VI über die an fie gelangten Anzeigen flrafbarer Handlungen und 
bie darüber von ihnen getroffenen Verfügungen dem Steatsanwalte au bem Bezirks⸗Colle⸗ 
gialgerichte vorzulegen Lepterem liegt es ob, dem Gemeindeverſteher in Beziehung auf 

die Derfaffung diefer Answeife eniweder ſelbſt ober mittelſt bes Bezirksrichter, an deren 
Sitze fich die Gemeindevorſteher befinden, bie erforderllche Belchrung zu ertheilen. 

&. Den Bezirkseinzelngerichten liegt e& ob, den Musweis VII über die bei denſdben 
gepflogenen Uebertretungen bis. zum 8. jedes Monates dem Siaatsanwalte am Bezkfs« 
Eollegialgerichte zu überreichen. 

Die Beftimmungen über die von den Generalprocgratoren an das Juſtizminiſterium 
vierteljährig zu erſtattenden Ausweiſe werben benfelben In Kurzem befannt gegeben werben, 

Schmerling m. p. 
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I. Monatsansweis des Staatsan- 
über die bei ihm geſchehenen Anzeigen firafbarer Handlungen und die darüber 

| 

| Forts 
J laufende 

Bahl 

anhängigen Vorunterfuchungen 
a or run 22 on Zn nn non 

Anzeigen 

Tag der Ans 
zeige und, falls Rame, StandiBor: und Bu —— ar wer 
biefelbe von fund Wohnortiname, Stand & 8 sung n j egenftanb oder Angabe bes einer Behoͤrdeſdes Anzeigerslund Wohnort der Anzeige MSrundes, warum noch 
erfolgte, Be: oder Vefchäskdes Befchuls aeg ’ , feine Berfügung ges A der; digten bigten troffen worden if 

t 

II. Monatlicher Ausweis des Staats. 
über bie dafelbft zur Verband: 

III. Monatlicher Ausweis des Staats- 
über die bafelbft zur Verhand- 

Die Verfolgung geſchied 
Vor⸗ und Buname Gattung Tas det ſpurch die Staates z Ides Angeklagten, Ses [Brühere erfolgten 

Ei SurtBort, Alter, Reli: Berun und Art [Sag de 3 anwaltſchaft 
gion, Stand, Beſchaͤf⸗ſItheilun⸗ 
tigung, Vermoͤgens⸗Igen des⸗ ac. 
verhältniffe und Bits felben oder Ver⸗J That wen fie I allein I&lupeines 
dungsgrad desſelben 

Fortlaufende 

des Ber⸗JVerü⸗ Anzeige 
und Anga⸗ brechens Pbung de be, durg 

8 

unter An⸗ 

urch einen 
Privatklaͤger 

gehens Privatbe⸗ 
theiligten 

erfolgte 
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waltes am Dezirks Collegialgerichte 

getroffenen Verfügungen und über die bei dem Bezirks: Coflegialgerichte 
wegen Verbrechen und Vergehen. 

Borunterfudun’igen. 

Daer Beſchuldigte iſt 

Tag und Art der Erledigung 
Rome des auffreiemguße 

Unter ſuchungs⸗  Imit oder ohne oder Stand der noch nicht eriedigten 
richters verhaftet feit Sauti on, und Vorunterſuchung 

gegen welde | 

anwaltes am Besirhs-Lollegialgerichte 
lung gefommenen Verbrechen. 

anwaltes am Besirks-Collegialgerichte 
fung gekommenen Vergeben. 

ln a Do gm nn 

Der Beſchul⸗ 
digte ift 

Tag und In⸗ 
halt des 

rechts kraͤfti⸗ 
ver⸗ auf Igen Verwei⸗ 

baftet | freiem Iſungserkennt⸗ 
feit | Fuße U °  niffes 
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Babı 
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Bors und Buname 
des Angellagten, Ge⸗PFrühere Gattung erfolgten 
burtdort, Alter, Reli⸗J Berurs 
sion, Stand, Befchäf:ätheilun« 

tigung, Vermoͤgens⸗ſgen ves⸗ 
verhältniſſe und Bil⸗ ſelben 
dungsgrad desſelben 

IV. onatlicher Ausweis des 

über ben Stand der Schwurgerichtdfälle nach 

Tag der Idurch die Staat: 
anwaltſchaft 

unter Uns, 

ſchluß eines 

durch einen Privatklager Privatbe⸗ 
"I theifigten 

V. Mlonatsausweis des Staats- 

über die von dem Laudesgerichte ald Berafuugt- 

Name Zug 
Name bes Gerichte, Rame ss 

welde . ab des Verbrechens, es erfirichterlis 
Bergehens oderſdes Abgeurtheil⸗ Ihen Ertenntaiſ⸗ 

“alpine preücertenngg tem m 
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Stantsanwalteo am Saudeagerichte 

rechtskräftig gewordenem Vermweifungserkenntniffe. 

Der But —— 
digte iſt 

| 

| 
| 

feit | Buße i 

| 

anwaltes am Sandesgerichte 

behörde in Strafſachen gepflogenen Verhandlungen. 

Tag Inhalt 
Inhalt Wer ob Urfade 

des erfirichter:] die Berufung alle ber Br ae —— neue Beweiſe Ider etwa noch 
lichen Erkennt⸗ ergriffen hat tufungsbe: | rufungsbes erhoben wur⸗ fnicht erfolgten 

niffes Hörde Hörde den Erledigung | 

Würth, Strafproceß. | 49 
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VI. Monatlicher Ausweis 

der mit den Verrichtungen der Staatsanwaltfchaft bei den Bezirfögerichten 

beauftragten Perfonen über die bei ihnen gemachten Anzeigen firafbarer 

Handlungen und die darüber getroffenen Verfügungen. 

Bors und j 
VBors und | Zuname, Zagund — 

Tag |Buname, Be⸗Beſchäfti⸗-— Gegenſtand |Inhalt ter 
| . nodh keine 

der ſchaͤftigung gung und der darũ ber Verfügung 
Anzeige und Wohnort Wohnort Anzeige Igetroffenen etroffen fällten Ur: 

des Anzeigerd des Ange» Verfügung e ourde theiles 
| zeigten 

rn 
8 
er? 
» 
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3 
Ss 
g 
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En 

VII. Monatsausweis 

der Bezirksgerichte über die bei denfelben vorgefommenen Llebertretungen. 
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Xxuv. 
Zum 6. 58 der St. Pr.O. 

Der Abfag I der chen (S. 762) mitgetheilten Juſtiz⸗-⸗Miniſterial-Verordnung bom 19, 

Detober 1850 3. 13795. 

xV. 

Zum $. 102 der St. Br. ©. 

Erlaß des k. k. Juſtizminiſteriums vom 28. Juni 1850 3. 8281, 

bie firafgerichtlichen Grläge betreffend, an ſaͤmmtliche Oberlandesgerichte und Generals 

procuratoren, 

Cundgemecht im Landesgeſetzblatte für Mähren, XV. Stück 3. 122 

Seite 179). 
Ueber eine vorgefonmene Anfrage wegen Verfügung bezüglich der firafgerichtlichen 

Erläge wird zur Belehrung im Falle ſich ergebender Anftände Folgendes eröffnet: 
Der $. 102 der St, Pr. O. beſtimmt, welche Gegenflände, und auf welche Weife 

im Laufe des ftrafgerichtlichen Verfahrens in gerichtliche DBerwahrung zu übernehmen 

feien. Wenn dieſe Gegenftände ober die zu Gericht gebrachten Effecten bes Angefchuls 
digten in Geld, Werthurkunden ober Pretiofen beftehen , fo ift in ber Regel diefe ges 
richtliche Verwahrung durch ordentlichen Erlag in das Depofitenamt bes Berichtes nach 

den für derlei Erlaͤge beftehenden oder noch erfließenden Borfchriften zu bewerfftelligen. 
Es muß der Ginficht der Interfuchungsrichter und Staatsanwaltfchaftsbeamten 

überlaffen bleiten, im Falle derlei Gegenftände von geringerem Werthe find, ober zum 
Zwecke der Unterfuchung zur unmittelbaren Berfügung bereit gehalten werben müflen, 

ben Zeitpunct des gerichtlichen Erlages wahrzunehmen und biefelben bis dahin eben fo, 
wie andere corpora delicti, welche nicht in Geld, Werthurkunden ober Pretlofen bes 

ſtehen, in ficherer Verwahrung zu halten. 

Effecten der Verhafteten, welche nicht in ben oben bezeichneten Gegenſtaͤnden ber. 
ftehen, aber zu Gericht gebracht wurden, als: Kleidungsſtücke, Wäfche u. dgl., find 

auf die im $. 102 der St. Pr. DO. vorgefehene Art in befonderen Räumen von ber 

Sefangenhansvertwaltung cder dem Gefangenwärter nach den für felbe beflehenben 
Hausordnungen aufzubewahren, 

XVI. 

Zum $. 103 der St. Pr. O. 

Erlaß des Juftizminifteriums vom 13. Auguft 1850 3. 10,251, 
an fämmtliche „Oberlandesgerichte und Generalprocuratoren, womit für dringende Fälle 

die Berwendung beeideter Tiurniften zum Actuiren in Straffachen geftattet wird, 

(kundgemacht durch das Landesgefeßblatt von Defterreih ob der Enns 
XXI. Stüf 3. 357; dur dad Tandesgefeghlatt für Böhmen XXXII. 

Stuͤck 3. 149 und durch das Landesgefepblatt für Mähren XX. Stüd 

3. 185.) 
Da fich der Zweifel ergeben hat, ob dort, wo fich bie offenbare Unzulänglichkeit 

- der Ranzelliften oder Rechispracticanten zum Actuiren in Straffachen berausftellt, Diurs 

niften Dazu verwendet werben bürfen, fo finde ich das Sberlanbesgerichte « Präffpium 

mit Beziehung auf die $$. 48 und 103 der St. Pr. O., welche wohl bie Beeibigung, 

nicht aber die wirkliche Anftellung per Schriftführer fordert, zu ermädhtigen, in Fällen 

49* 
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des dringenden Bebarfes auch die Verwendung ber Diurniften zum Actniren in Straf⸗ 

fachen zu geftatten, gegen Abnahme bes folgenden Eides: 
„Machdem Sie zur Schriftführung in Steaffachen verwendet werben follen, fo 

werden Cie einen Eid zu Gott dem Allmächtigen fhwören und kei Ihrer Ehre und 

Treue geloben, das Ihnen übertragene Gefchäft mit Fleiß und Redlichkeit zu beforgen, 
die Protocolle mit Genauigkeit zu führen und das Antsgeheimniß zu bewahren.® 

Mebrigens verſteht fich von ſelbſt, daß zu dieſer Protocollsführung nur bie ver: 

laͤßlichſten und brauchbarften Diurniften gewählt werben follen, daß daher die Gerichte: 

vorfieher auf die dazu nothiwendigen Cigenfchaften ber von ihnen Borgefchlagenen 

firengen Bedacht zu nehmen verpflichtet. find. Schmerling m. p. 

xVM. 

Zumg. 111 der St. Br. O. 

Erlaß ded Juftizminifteriums vom 23. September 1850 3. 12,773, 
an ben Generalprocurator für Böhnen, womit über eine Anfrage besfelben die von 

hm aufgeftellte Anficht, daß fowohl der nah $. 40% ber St. Pr. DO. ale Privat: 

anfläger aufgetretene Beſchaͤdigte, als auch jener Betheiligte, ber ſich dem Strafe 

verfahren nach $. 401 der St. Pr. D. angefchlofien hat, von ber Einflellung ber Bors 

unterfuchung zu verfländigen fei, daß dagegen biefe Berflänbigung bei Beichäbigten, 

bie ſich dem Strafverfahren nicht angefchlofien haben, unterbleiben könne, baß biefen 

jeboch anf ihre Anfuchen die Beftätigung ber erfolgten Ginftellung der Borunterfuchuug 
nicht zu verfagen fei, vollfonmen gebilligt wurde. 

XVIII. 
Zum G. 119 der St. Br. ©. 

Verordunug des Miniſters des Iuuern vom 1. October 1890 23. 
376 des R. G. Bl., 

womit die von Sr. Majeſtät mit a. h. Entſchließung vom 7. September 
1830 genehmigte proviſoriſche Organiſation der öffentlichen Medicinalver: 

waltung kundgemacht wird. 
$. 6. 

Am Sige jeder Bezirfshauptmannfchaft foll in ber Regel ein Bezirksarzt auf: 
geflellt werben. 

Der Bezirksarzt hat — — 
B, 1) in Bezug auf den gangen Bezirk — — — 

3) alle mediciniſch⸗polizeilichen und alle gerihtlidhs mebicinifhen 

Unterfudhungen, fowohl in civil: als ſtrafgeſet lichen Fällen zum 

pflegen und darüber Gutachten abzugeben. — — 

XIX. 
Zum $. 163 der St. Pr. ©. 

Auftisminifterials&@rlap vom 29. Unguft 1850 3. 11,561, 
an ben Generalprocurator für Böhmen über die Art der Vernehmung anslänbis 

bifher Zeugen, 

kundgemacht durch Vererdnung des k. k. böhm. Hberlandesgerichtes vom 

3. September 1850 im Landesgefehblatte für Boöhmen XXXIII. Stüd 

3. 133 ©. 287. 
Das k. F, Juſtizminiſterium hat mit Erlaß vom 89. Augufl '1850'3.11,661 ber 

$. 9. 
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eine von dem Hrn. Generalprocurator geftellte Anfrage über das rückfichtlich der Ver: 
nehmung auslaͤndiſcher Zeugen vor den öfterreichifchen Strafgerichten zu beubachtende 
Benchmen bemfelben bebeutet, daß bie Vernehmung folcher Zeugen in ber Borunter: 

ſuchung in der Regel durch ben zuftändigen ausländifchen Richter, und zwar, wenn es 

erforderlich erfcheint, unter Beeibigung des Zeugen zu veranlafien, fo wie baß bie 

hierüber aufgenommenen Protocolle in der Regel nach den 66. 236 und 281 der St. 

Pr. DO. bei ber Hauptverhandlung vorzulefen feien. 

In jenen Zällen dagegen, in welchen das perfünliche Gricheinen des auswärtigen 
Zeugen vor einem öfterreichifchen Strafgerichte notwendig erfcheint, ift die Vorladung 
desſelben jederzeit durch den zuftändigen ausländifchen Richter zu veranlaſſen und dem 
Zengen in der Regel die nach ver Verordnung vom 47. Auguſt d. I. über die Koften 
bes Strafverfahrens 55. 6— 10 auszumeſſende Zeugengebühr und Reifefoftenvergütung 

in Ausficht zu flellen. — Nur in Fällen, in welchen das Grfcheinen eines ausländis 
fhen Zeugen von befonderer Wichtigfeit ift, und wo es, um fein Erſcheinen zu fichern, 
nothwendig erfcheint, ihm einen höheren als den gefeglichen Gebührenbetrag in Aus: 
ficht zu flellen, darf ausnahmsweife eine höhere Gebühr, jedoch nur von dem Ober: 

landesgerichte nach Vernehmung des Generalprocurators bewilligt werden. Es iſt baher 

in jebem folchen Falle vorläufig die Bewilligung bes Dkerlandesgerichtes einzuholen. 

xx. 

Zum $. 164 der St. Pr. O. 

Verordnung des k.k. Auftizminifteriums 26. vom September 1850 
3. 367 des N. G. BL, 

wirkſam für jene Kronländer, in welchen das Strafgeſetzbuch vom 3. September 1803 

in Rechiskraft fteht, 

womit im Einvernehmen mit dem Minifterium ded Innern nähere Ve: 

flimmungen über die Vorladung, Abhörung und Beeidigung der Gens: 

darmen ald Zeugen Fundgemacht werden. 

Das k. k. ZuflizsMinifterium Hat im Einvernehmen mit dem E k. Miniſterium 
des Junern über die Art der Borlabung und Abhörung der Mitglieder der Gens⸗ 
b’armerie als Zeugen und über beren Beeibigung nachflehenne Beilimmungen zu treffen 
befunden: 

1. Die Mitglieder der Gensb’armerie find allerdings nach $. 164 ber Straf: 
proceßorbnung vom 17. Jänner 1850 verpflichtet, fowohl in ber Vorunterſuchung als 

Sauptverhandlung über die von den Givilfixafgerichten an dieſelben ergehenden Vor⸗ 
labungen vor biefen Givilbehörben zu erfcheinen und gleich Zeugen aus dem Civil: 
ftande unweigerlich Seugniß abzulegen. Die Borlabungen an die Mitglieder der Gens⸗ 

d’armerie find jedoch nur den Dfficieren und ben felbfifändigen Sections s, Sorporal: 

ſchafts⸗ oder Poſten⸗Commandanten unmittelbar, den übrigen Mitgliebeern der Gens⸗ 

d’armerie aber jeverzeit durch ihren unmittelbaren Borgefehten (ben Zug⸗, Sectiongs, Cor: 
poralſchafis⸗ ober PBoftencommanbanten) zuzuftellen, welchen es obliegt, das Erſcheinen 

bes VBorgeladenen vor der Civilbehörde anzuordnen. Sollte ein Mitglied ber Gene: 
d’armerie über eine folche Borladung nicht vor Gericht erfcheinen ober Zeugenſchaft 

abzulegen fich weigern, fu find die 66. 165 und 166 her Strafproceßerdnung nicht 
anzuwenden, fonbern has Gericht bat fi) unmittelbar an befien nächſten Vorgeſetzten 
zu wenden, und biefer ift verpflichtet, unverzüglich Die erforberliche Abhilfe zu vers 
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anlafien unb ben Ungehorſamen zur gebüßrenden Strafe zu ziehen. — Uebrigens werben 
bie Gerichte bei Der Vorladung von Gensd'armen, fo wie von Zeugen überhanpt, barauf 
aufmerkfam gemacht, daß folhe Vorladungen nicht ohne Noth vervielfältigt werben, nm 
biefelben ihrem Dienfte nicht mehr, als nöthig ift, zu entzichen. 

1. Die ale Zeugen vorgelabenen Gensb’armen find fowohl hei ihrer Abhörung in 
ber Borunterfichung, als auch bei der Hauptverhandlung das Seitengewehr zu tragen 
nicht bloß berechtigt, ſondern nach ihrer Dienftinfiruetion dazu verpflichtet. 

I. Die Bernehmung von Mitgliedern der Gensb’armerie unter Grinnerung an ihren 
Dienfteid ift in jenen Kronländern, in welchen bie Strafproceßordnung vom 17. Jänner 
1850 in Wirkfamfeit ift, nur in dem Verfahren wegen Uebertretungen ver den Bezirke: 
Einzelgerichten, in jenen Kronlänbern dagegen, in welchen dieſe Strafproceßerdnung 
nech nicht in Wirkſamkeit getreten ift, nur in ben Verfahren wegen ſchwerer Bolizeiäber: 
tretungen geftattet. Die Mitglieber der Gensd'armerie jind daher bei ihrer Vernehmung 
als Zeugen in ben erfigenannten Kronländern ſowohl im Verfahren wegın Verbrechen ale 
auch wegen Vergehen, in ben legigenannten Kronländern dagegen in tem Verfahren we: 
gen Verbrechen vervflichtet, den vorſchriftmaͤßigen Zeugeneid abzulegen. 

XXI. 

Zum 6. 169 der St. Pr. O. 

Erlaß des ?. ?, Zuftisminifteriuns vom 29, Detober 1850 3. 14,533 
und 14,554, 

an das k. F. Dberlanbesgericht für Kärnten und Krain, 

(kundgemacht durd das Landesgeſetzblatt für Kärnthen XX. Ztüd 3. 540 
9.332 u. durch das Eandesgefegblatt für Krain XXXIV. St. 3.561 8.472). 

In Erledigung der Berichte des E £ DOberlandesgerichtes vom 10. und 17. October 
d. 3. 3. 2960 und 3078 und mit Beziehung auf den von bem k. k Generalprocnrater 
fiber dieſelbe Frage erftatteten Bericht wird dem Ef. Oberlandesgerichte Folgendes heben: 
tet: Dem Grundſatze nach ift fowohl in Krain, als auch in ben windifchen Bezirken von 
Kaͤrnthen nicht bloß die deutſche, fondern auch bie ſlaviſche Sprache als Gerichtsſprache 
anzuſehen. Die in Strafſachen mit Angeſchuldigten und Zeugen aufzunehmenden Prote⸗ 
colle ſollen daher, wenn der zu Vernehmende nur ber ſlaviſchen Sprache kundig iſt, in dieſer 
aufgenommen werden und es bedarf dabei der Beiziehung eines Dolmetſchers nach ben SS. 169 
und 210 der St. Pr. D. nur dann ‚ wenn nicht fowohl der Richter als ber Protccolljüh 
ter bie Sprache bes zu Vernehmenden verftehen. In Anbetracht der von dem ELF. Ober: 
Ianbesgerichte fowohl als von dem Generalprocurator bargeflellten Verhältniffe jedoch wird es in allen Fällen der Bernehmung von Berfonen, welche nur der flavifchen Sprade funbig find, wenn der Richter keinen Protocofführer, welcher bie flavifche Sprache auch fließend zu ſchreiben verfteht, zu feiner Diepofition hat, und unter der Voransjegung, daf der Richter und Protocollführer bie Sprache bes Bernommenen verfiehen , geftattet, das 
Brotocolt Bloß in bentfcher Strache nieberzufchreiben und beifen Inhalt dem Mernonmenen 
in ſlaviſcher Sprache vorzufefen. Im folchen Fällen iſt fowohl die Beobachtung biejer 
Vorſchrift, als auch ber Grund, weßhalb das Protocolf nicht in flaviicher Sprache ges ſchrieben werben konnte, In temfelben ausdruͤcklich zu bemerfen, 



775 

XXL. 

3um $. 170 der St. Br. DO 

Erlag des Zuftizminifterinnuss vom 23. Septenber 1850 3. 12,936 

an den Generalprocurator für Böhmen, 

womit dem’elben auf feine Anfrage über die Art der Beeidigung taubflum: 
mer Zeugen Folgendes bedeutet wurde: 

IR ber taubflumme enge des Lefens und Schreibens kundig, fo ift ihm die Cidesfor⸗ 
mel zum Durchlefen zu geben und nad) vorausgegangener fchriftlicher Meineidserinnerung 
ven ihn zu unterfchreiben. Kann man fich mit ihm mittelft eines beeideten Dolmetfchers 

durch Zeichen verftändigen,, fo ift ihm die Eidesformel und bie Meineidserinnerung mittelft 

ber Zeichenfprache mitzutheilen und ebenfo von ihm der Eid abzulegen. Kann man ihm 
aber wegen feiner Unfenntniß des Lefens und Schreibens fowohl, ale einer ‚Zeichenfprache 

bie Gidesformel nicht beibringen und verftändlich machen, fo kann der Natur der Sache 

nach vo ı einer Beeidigung desfelken wegen feiner Unfähigkeit Feine Rebe fein, und er wird 

in folchen Fällen in der Regel auch unfähig fein, ein Zeugniß abzulegen. Die Unterlaſ⸗ 
fang ber Beeibigung eines Zeugen wegen feiner Unfähigkeit, einen Eid abzulegen , kann 

unmöglich eine Nichtigfeit des Verfahrens begründen, 

XXIII. 

Zum g. 226 der St. Pr. O. 

Der Abſatz 11 der oben (S. 762) abgebrudten Berorbnung bes Inſtizminiſteriums 

vom 19. October 1850 3. 13,795 

XXILV. 

Zum $. 238 der St. Pr. O. 

Der Abſatz Hi der oben (S. 76%) niitgetheilten Verorbnung bes Iudiuiniſteriume 

vom 19, October 1850 3. 13,795. 

MXXV. 

Zu den 66. 272 und 275 der St. Pr. O. 

Erlaß des k.k. Juſtizminifteriums vom 9. November 1830 3. 13,294, 

an alle Oberlanbesgerichte und Generalprocuratoren über das von den Angellagten, Zeus 

gen und Sachverftändigen bei ihrer Bernehmung und von den Staatsanwälten und Ber: 

theidigern bei ihren Vorträgen in ben öffentlichen Gerichteverhaudlungen zu beobachtende 
Benehmen. 

(Kundgemacht in den Randesgefegblatte für Kärnthen XX. Stück 3. 541 

&. 333 und Im Landesgefegblatte für Krain Stüf XXXIII 3.557 S. 467.) 

Da die Erfahrung gezeigt hat, daß bei ben öffentlichen Gerichtsverhandlungen in 
Straffachen nicht bei allen Gerichten ein gleichmäßiger Vorgang in Beziehung anf bie 

Art ber Veruehmung von Parteien, fo wie der Vorträge der Staatsanwälte und Vertheidiger 

beobachtet wird, findet bas Juftizminifterium zur Heritellung einer möglichft übereinftim: 

menden Form bes Verfahrens und im Intereffe der Wahrung der Würde der Gerichte 
Nachſtehendes anzuordnen: 
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Wenn auch fowohl den Parteien, als auch den Zeugen und Sachverflänbigen, infos 
weit Ießtere einer öffentlichen @erichtsverhandlung beizumohnen haben, ein Sitz zu ges 

ftatten iſt, fo Haben doch ſowohl der Angeflagte, als auch alle 3:ugen und Sachverſtän⸗ 

bige, wenn fie von dem Gerichte vernommen werben, fiehenb zu antworten und, fo Tamge 
ihre Vernehmung dauert, fiehend zu verbleiben, infofern ihnen nicht das Bericht aus be⸗ 

fonderen runden, insbefondere aus Hüdficht auf die Dauer der Bernehmung oder auf 

die Rörperbefchaffenheit des Bernommenen , ausnahmemeife zu fißen geftatiet. 
Sowohl die Staatsanwälte, al6 die Vertheidiger und die Vertreter von Privatbeihei: 

ligten haben ſich, fo oft fie vor dem Berichte ſprechen, von ihren Sigen zu erheben und 

alle ihre Anträge und Ausführungen ftehend vorzutragen. Eine Ausnahme faun nur mit 
Rückficht auf die Körperbefchaffenkeit der Staatsanwälte ober Beriheidiger von bem Ge⸗ 

richte geſtattet werben. 

XXVI. 

Zum $. 397 der St. Pr. O. 

Der Abfa II der oben (S. 76%) abgebrudten Verordnung bes Jufligzminifleriums 
vom 19. October 1850 3. 13,795. 

Xxvu. 
Zum $. 437 der St. Pr. O. 

Der Abſatz 3 des oben (S. 764 u. ff.) abgedruckten Iuftigminiflerials@rlaffes vom 
22. Juli 1850 3. 30% des R. ©. Bl. 

XMXVIII. 

Zum $. 469 der St. Pr. O. 

1. 

Der Abfab & des oben (S. 764 u. ff.) mitgelheilten Juftizminifterials@rlaffes vom 
22. Juli 1850 3. 302 des R. ©. DI. 

2. 

Erlaß des Juſtizminiſteriums vom 26. Juli 1830 3. 306 des N. ©. BI., 
giltig für alle Kronlaͤnder, in welchen das Strafgeſeßzbuch vom Jahre 1803 in Wirk; 

famfeit if, 

in Betreff der von den Gerichtsbehörden und Staatsanwaltſchaften zu er: 

flattenden Anzeigen über die aus den E. k. Staaten abgefchafften oder ver- 

wiefenen Ausländer. 

Um ben Auffichtsbehoͤrben die nothwendige Kenntniß und Ueberficht der aus ven fais 

ferlichen Staaten abgefchafften oder verwiefenen Ausländer zu erleichtern und eine größere 

Gleichheit, Vollſtaͤndigkeit und möglichft befchleunigte Verbreit ung ber‘ in biefer Beziehung 

eingeführten Verzeichniſſe, fowie bie entfprecheube Mitwirkung der Iuftigbehörben zu bie: 
fem Zwecke zu erzielen, hat das Juftizminifterium im Ginverftändniffe mit dem Minifterium 

bes Innern Nachftehendes anzuordnen befunden: 
1. Jede durch ein gerichtliches Urtheil ausgefprochene Lanbesverweifung wegen eines 

Verbrechens , oder Abfchaffung aus fämmilichen Kronläudern wegen eines Vergehens ober 

einer Nebertretung, ober in jenen Kronlänbern, wo bie proviforifche Strafproceßordnung vom 

17. Zänner 1850 noch nicht in Wirkfamfeit iſt, wegen einer ſchweren Polizeiübertretung, 

iR von Fall zu Kal dem Gtatihalter oder Landeschef anzuzeigen. 
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2. Diefe Anzeige haben die Staatsanwälte au den Landesgerichten uud Bezirks Eol: 
Iegialgerichten , dann die Bezirkseingelrichter,, in jenen Ktonlänbern aber, wo bie neue 
Gerichtsorganiſation noch nicht burchgeführt iſt, die Gerichtsbehörden ſelbſt unmittelbar 

an den Statthalter ober Lanbeschef zu erflatten. 
3. Die Anzeige hat binnen drei Tagen nach eingetretener Rechtskraft bes Strafur⸗ 

theiles mittelſt Ausfüllung einer nadı dem milfolgenden Formulare zu entwerfenden Ta; 

belle zu gefchehen. 
4. Jede Behörde bleibt für die nachtheiligen Folgen verantwortlich, weldye aus ber 

unterlaffenen Anzeige einer von ihr verfügten Landesverweiſung ober Abfchaffung ent: 

fiehen. 
Die durch Die Stadthauptmannſchaft in Wien in Druck gelegten monatlichen Haupts 

verzeichniffe ber Abgefchafften,, dann das am Schluffe bes Jahres ausgezebene alphabetifche 
Namensregifter werben ben Juftizbehörben burch bie Statthalter oder Landeschefs in für: 
zeſter Zeitfrift zugefertiget werben. 

Zugleich wird fammtlichen &erichtsbehörben aufgetragen, die etwa in ben Jahren 

1848 und 1849 verfügten und bis jetzt nicht angezeigten Landesverweiſungen ober Abs 
fhaffungen unverzüglich nachträglich anzuzeigen, 

Schmerling m. p. 
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3. 

Derordunng des Juſtizminiſteriums, im Einverſtändniſſe mit dem 
Minifterium des Innern, dann ded Cultus nd Unterrichtes vom 

3. September 1850 3. 312 des N. ©. Bl., 

gültig für alle Kronländer , für welche das Faiferliche Patent vom 4. März 1869 in Be: 
treff der durch die conflitutionelle Staatsform gewährleifteten politifchen Rechte erlaſſen 

wurbe, 

wodurd in dem Kalle, wenn ein Patholifcher Geiftlicher wegen Verbrechen 
oder Vergehen verurtheilt worden ift, die Mittheilung der Verhandlungsac- 

ten an den Xifchof geftattet wird. 

In Gemäßheit ber Allerhöchſten Eutſchließung vom 18. April d. J., welche über 
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ben allerunterihänigften Minifterialvortrag vom 7. April d. 3. über bie mit ben Fatholis 
ſchen Bifchöfen wegen Regelung der Firchlichen Angelegenheiten gepflogenen Berkanblun: 

gen erfloſſen iſt, wird mit Beziehung auf die Verordnung bes Minifters des Cultus vom 
15. Iuli 1850 (Reichsgefehblatt, CV. St., Nr. 320) hiermit verortnet, daß die Behörs 

den in dem alle, wenn ein Fatholifcher Beiftlicher wegen Berbrechen oder Bergeben 

- rechtskräftig verurtgeilt worden ift, dem Bifchofe die VBerhandlungsacten anf fein Berlan: 
gen mitzutheilen haben. 

Schmerling m. p. 



Chronolog iſches Verzeichniß 

der in dem Anhange mitgetheilten nachträglichen Verordnungen. 

. Erlaß des Minifters des Innern vom 16. März 1850 an den Statthalter 
von Tirol, mit der Erflärung, daß bie Forftfrevelfachen als reine Juſtiz⸗ 

angelegenheiten zu behandeln fein - - - - - er ** 
. Erlaß des Juftigminifteriums vom 2. Juni 1850 über die Verweifung der 

MWaldfrevelfachen vor die Gerichte - - » .. nen . 
. Raiferl. Pe vom 17. Juni 1850, womit der Beginn der Wirkſamkeit 
ber St. Pr. DO. in Defterreih ob und unter ber Guns, Salzburg, 
Böhmen, Mähren, Schlefien, Steiermarf, Kärnihen, Krain, Ari, Gor 
Iſtrien und Tirol auf den 1. Juli 1850 feftgefeht wurde - 

. Berorbnung des Juflizminifteriums vom 22. Juni 1850, womit die zor⸗ 

mularien zur St. Br. DO. veroͤffentlicht wurdenn* 
. Erlaß des Iuftizminifteriums vom 28, duni 1850 die ſtrafgerichtlichen 

Erläge betreffen. 

anwaltſchaften und Bezirkegerichten zu erſtattenden monatlichen Ausweife - 

richtsbehörden und Staatsanwaltfchaften zu erftattenden Ausweife über bie 

12. 

13. 

abgefchafften oder verwiefenen Ausländer - -» - nn cne 

. Erlaß des Juſtizminiſteriums von 26. Juli 1850, wodurch die Uebertre⸗ 

tungen des in Südtirol fundgemachten Maffenpatentes unter die Vergehen 
gereiht werden »- «» een a EEE 

fchleunigung der Bildung der Gefchworuenliften für das Jahr 1851 zu 
treffenden Autnahmsbefimmungen -» » «nenne 

. Berordnung bes Iuftizniinifters vom 3. Nuguft 1850 über die Bildung ber 
Sefchwornenliften in Wien für die Zeit bis Ende December 1851 - - - 

. Erlaß des Statthalters von Defterreich ob der Enns vom 7. Auguft 1850 

mit der Erklärung, daß Yorfifrevel zum Wirkungsfreife der Bezirksgerichte 
gehören Tr Tr W 

Erlaß des Juſtizminiſteriums vom 13. Auguſt 1850 über bie Verwendung 
der Diurniſten zum Actniren in Strafſacheenn 
Erlaß des Juſtizminiſteriums von 29. Auguſt 1850 über die Art der Ber: 

nehmung auslänbifher Beugen «+ nen r nr 
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. Erlaß des Juſtizminiſteriums vom 22. Juli 1850 über bie von ven Staels⸗ 
764 

. Erlaß des Juſtizminiſteriums vom 26. Juli 1850 über die von ben Ges 
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23. 

24. 

. Berortnung bes Juftizminiflerinms vom 3. September 1850 über bie Mits 

theilung der Berhandlungsacten rückſichtlich vernriheilter fatholifcher Beißli- 
chen an’ ben Bifchof ...... 777 

. Verordnung des Juſtizminiſteriums vom 6. September 1850 mit Seffepung 
ber Zahl ber für jeben Lunbesgerichtöfprengel erforderlichen Befchwornen - 761 

. Erlaß des Iuftizminifteriums vom 23. September 1850 über die Verſtändi⸗ 

gung des Beſchädigten von ber Ginftellung der Borunterfuchung - - - - - 772 
.Erlaß des Iuftizminifteriums vom 23. September 1850 über die Art der Ve⸗ 

elbigung taubflummer Zeugen - - - - - «ve een... T18 
. Berorbnung des Iuftizninifteriums vom 26. September 1850 über die Art 

der Vorladung, Abhörung und Beeibigung von Gensb’armen ald Zeugen - 773 
. Berorbnung des Miniſters des Innern vom 1. October 1850 über bie provi- 

forifege Organiſation der öffentlichen Medieinalverwallung - - - » - - 772 

. Erlaß des Sußkzminifteriums vom 15. October 1850 bere ſend die lauternng 
ber Art. III und IV der Cinführungsverordnung - + - 753 

. Erlaß bes Juſtizminiſteriums vom 19. October 1850 über bie Stellung ber 
Staatsanwälte zu ben Berichten, das Verfahren nach $. 226 der St. Br. D. 
und den Wirkungskreis der Uuallagelammer - - - «en... 763 
Erlaß des Juſtizminiſteriums vom 29. October 1850 über die in Kärnthen 
und Krain bei ber Aufnahme der Protocolle zu vermendenbe Sprache - - - 778 
Erlaß des Iuftizminiftertums vom 9. November 1850 über das Benchmen 

ber Staatsanwälte, Vertheidiger, Angefchuldigten und Zeugen in ben öffent: 
lichen Gerichtöverhanblungen - »- » » rennen 776 
Verordnung der Minifterien bes Innern und der Jufiiz vom 19. November 
1850 über das Berfahren der Bensb’armerie bei Berhaftungen unb bie von 
berfelben an bie Juſtiz⸗ und politifchen Behörben zu erflattenden Berichte 
(Rapporte) een « 763 

. Berorbnung bes Miniſterlums bes Innern vom 25. November 1850, womit 
eine allgemeine Theaterordnung kundgemacht und die Uebertretang berfelben 

ale Vergehen erllärt wird.» » - «> 002 een 754 
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